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Aus dem Borwort zur erfien Auflage. 

Bei der nahen Verwandtſchaft, in welcher der Gegenftand des vor⸗ 

liegenden Werkes mit meinen früheren Arbeiten ſteht, wird es keiner 

Erflärung darüber bebürfen, wie ich zu dem Entfchlufle gekommen bin, 

eine Paftoraltheologie zu fchreiben. Nur das ſei bemerft, daß einer- 

feit8 der fhon vor Jahren und wiederholt ausgefprochene Wunfch bes 

Herren Berlegerd, anbererfeitö die Bearbeitung biefes Stoffes für Bor- 

lefungen, um bie mid Studirende einigemal angegangen haben, unb 

die Abfafſung mehrerer einfchlägigen Artikel für Herzogs theologiſche 

Real⸗Encyklopädie nad) und nad die Luſt und ben Muth in mir er- 

wedte, einmal etwad Ganzes Über diefen Gegenftand auszuführen. 

Reif wurde jedoch dieſer Entſchluß erft dadurch, daß es mir gelang, 

für die Darſtellung derjenigen Partieen, zu deren befriedigender Be⸗ 

handlung meine eigene, vor dem Uebergange zum akademiſchen Lehr⸗ 

amt gefammelte Baftoral-Erfahrung nicht zureichte, nämlich der Seel- 

forge bei Geiſteskranken, der Seelforge im Strafgefängnig und der 

Paftoration des Militärs, drei Männer vom ade zu gewinnen, bie, 

durch änßere und innere Bande feit langer Zeit mit mir innig ver- 

bunden, auf meine Bitte die betreffenden Capitel (IE. B. 4. 7. 8.) 

ausgearbeitet Haben. Ich geftehe, daß ich mir gerabe Hierauf etwas zu 

gute thue, biefelben zu folcher Arbeit veranlaßt zu haben, da über bie 

genannten, fo fehr wichtigen Zweige des Seelforgerberufes die Pafto- 

raltheologie bis jet noch wenig Sinläßliches, auf fpecieller Erfahrung 

Bernhendes und Ausreichendes barbot. Bon den brei Freunden Hat ſich 

jelbfiverftändlich Jeder nad) feiner Weife ansgefprochen; hiedurch iſt im 

Styl, an wenigen Stellen auch im Gedanken einige Differenz mit der 

in den übrigen heilen des Buches herrſchenden Art entftanden, was 
a* 



IV Vorwort 

jedoch in Bergleih mit dem hohen Werthe, den ber urtheilsfähige Leſer 

mit mir dieſen Beiträgen zur Paftoraltheologie dankbar zuerkennen 

wird, gar nicht in Betracht kommen kann. ‘Der Berfaffer von Cap. 7, 

Herr Pfarrer Hoffmann in Stuttgart, hat die ausdrüdtliche Bemer⸗ 

fung gewünſcht, daß er feine Mittheilungen ganz fo gegeben habe, wie 

er fie Einem, der das geiftliche Amt an einem Strafgefängniß überneh- 

men wollte, al8 feinen auf perſönliche Erfahrung gegründeten Hath geben 

würde, und daß er mir die Vollmacht ertheilt habe, nad meinem Er- 

meſſen zu ftreihen oder zuzuſetzen. Ich habe Feines von beiden gethan, 

fondern übermade feine Gabe dem Lefer, wie ich fie empfangen babe, 

weil an einer Arbeit, die fo aus dem Innerſten ihres Urhebers ge- 

floffen ift, eine fremde Hand viel leichter etwas verberbt als gut macht; 

ich fürchtete mich, die evangeliſche Wärme, die jede Zeile athmet, zu 

ſchwächen, wenn ih etwas ändern würde; um dieſen Preis wollte ich 

die Gleichheit der Farbe nicht erfaufen. Der Berfafier vom Cap. 8, 

Herr Garnifonsprediger, Oberconfiftorialratd Müller in Stuttgart, 

ging von dem Geſichtspunct aus, daß, wenn dem Militär als befon- 

derem Object der Seelforge ein eigener Abſchnitt in der Baftoraltheo- 

Iogie gewidmet werde, died nur darin feinen Grund und feine Redt- 

fertigung habe, daß überhaupt jeder Stand im Staate als ein Ge- 

genftand der Seelforge behandelt werde, der feine befonderen Aufgaben 

für fie in fich ſchließe. Unftreitig ift feine Darftellung der Militär- 

feelforge aud für die Standesfeelforge überhaupt in hohem Grade 

lehrreich; darüber jedoch, warum ich jener VBorausfegung nicht durch 

Aufftelung je eines Capitels für je einen der. Stände im Stante ge- 

recht werden konnte, habe ich mi im Einne des ©. 398 — 404 Ge⸗ 

fagten mit ihm verftändigt. Dem Berfaffer von Gapitel 4 endlich, 

Herrn Dialonus Dr. Lechler in Winnenden (jegt in Nürtingen,) 

weiß ich mic, dafür zu befonderem Dante verpflichtet, daß er mir für 

einen fo fehwierigen Punct feine Hülfe nicht verfagt, fie vielmehr in 

fo gründlicher und ausgiebiger Weife geleiftet hat, obwohl er volllom- 

men unterrichtet war, daß mein Amtsbegriff fih zu demjenigen in 

mehrfacher Beziehung antithetiſch verhält, den er in feinem Were: 

„die neuteftamentliche Lehre vom Heiligen Amte“ (Stuttgart bei 

3 F. Steinfopf, 1857) aufgeftelt und entwidelt hat. Ich zweifle 
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nicht, daß Viele unter denſelben Verhältnifſen fi würden geſcheut 

haben, mir die Hand zu bieten; möge man aber dieſes brübderliche 

Aufammenhelfen als einen Beweis anſehen, daß die Liebe zum Amte 

und die Bereitwilligkeit, es einträchtig in feiner Wirkfanleit zu fördern, 

nit abhängig ift von der begrifflihen Auffaſſung und ſyſtematiſchen 

Sonftruction deffelben. 

Neben der praktifhen Theologie in ihrer jetzigen Geftaltung auch 

die Paftoraltheofogie — neben der Wiſſenſchaft vom Firchlichen Leben 

auch die Lehre von der Tüchtigkeit und Thätigkeit des Paſtors — 

fortwährend anzubauen, das ift in unferer Zeit fo gut als jemals am 

"Orte. Denn je weniger dem zerfeßenden Kräften gegenüber, welche zu 

allen Schichten ber Gefellfchaft einen Zugang finden, das Band äußer⸗ 

licher Kirchlichleit oder ein traditioneller Amtenimbus und eine wenn 

aud noch fo ausgezirkelte Schulweisheit Stand halten Tann, defto 

mehr muß der Paftor ſich darauf zurückziehen und darin feft werden, 

Träger der ewigen fittlichen Mächte zu ſeyn, die nicht durch Schein- 

begriffe und Scheinbeweife, fondern durch eine dem Wahrheitsfiun im 

menfchlien Herzen und Gewiſſen fich felbft beweiſende, lebenskräftige 

Realität auf die Menfchen wirken. Im biefem Lichte dem Paftor, 

zumal dem angehenden, feinen Beruf vorzubalten, ihn bie wirkliche 

Größe deffelben fühlen zu laſſen, bie ebenfo fehr demüthigt als erhebt, 

das, dünkt mich, ift nichts Weberfläffiges. Zwar konnte es fih, was 

vorliegendes Wert betrifft, hier für mich viel weniger als auf anderen 

Gebieten um das Auffinden und Einfchlagen einer neuen Bahn han⸗ 

deln. Seit Clans Harms uns feine Paftoraltheologie gegeben, ift der 

richtige Curs gefunden, und feit er fein Werk mit Luthers Worten 

eröffnet hat: „Unfer Amt ift nun ein ander Ding worden,” ift es 

dieſes andere Ding, Gottlob! auch geblieben. Ich möchte mir baber 

mihts Höheres wänfdhen, als daß man — ungeachtet der unvermeid⸗ 

lichen Berfchiedenheiten im Einzelnen und ohne daß ich mich unbefchei- 

dener Weife dem hohen Manne, der in Zungen redete, an bie Seite 

ftellen wollte — in diefer meiner Arbeit eine Ergänzung der feinigen 

erfennen möchte. Dafür jedoch, daß eine foldhe in allweg berechtigt 

ift, glaube ich zum Erweife nur in Erinnerung bringen zu birfen, 

wie viel in ben dreißig Jahren, bie ſeitdem verfloflen find, in Kirche 
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und Welt, in Wiſſenſchaft und Leben ſich geändert hat; und daß ſo⸗ 

wohl Harms als Alexander Vinet und Wilhelm Löhe einem Nachfol⸗ 

genden immerhin noch Einiges zu ſagen übrig gelaſſen haben, das, 

hoffe ich, wird ſich in dem Buche ſelbſt herausſtellen, wie bereits die 

Bearbeitung der „eigenthümlichen Seelenpflege“ von Nitzſch (in der 

erſten Abtheilung des dritten Bandes feiner „praktiſchen Theologie”) 

das reichſte Material in der gedrängteſten wiſſenſchaftlichen Form dem 

Lernbegierigen dargeboten hat. Das begreift ſich auch von ſelbſt aus 

der unaufhörlichen Strömung bed Lebens in ber concreten Wirklic- 

feit, in bie der evangelifche Geiftliche mitten hineingeftellt iſt. Kine 

Mönchsregel kann allenfalls in unveränderter Geftalt für ein Jahr⸗ 

taufend ausreichen, eine Paftoraltheologie nicht; denn obgleih das, 

was fie jagt, feinen Werth haben muß für immer, weil e8 Wahrheit 

zum Leben ift, fo ftellt ihr doch jede Zeit wieder neue Aufgaben; fie 

befommt immer wieder neue Lectionen zu lernen und verlangt daher 

auch immer wieder neue Arbeitskräfte. Daher kann auch kein pafto- 

raltheologifches Werk, felbft wenn e8 die Form eines alphabetifh an- 

gelegten Repertoriums nach Deniler’8 Art annähme, fi) anheifchig 

machen, für alle erdenklichen Fälle, die im Amtsleben vorlommen kön⸗ 

nen, je ein fertiges Necept zu präfentiven; mandes Cafuiftifche, das 

mir nicht entgangen war, babe ich überdies unterbrüdt, um Maß zu 

halten. 

Bon Harms babe ich außer Anderem aud) noch zwei Dinge ge- 

lernt: erftens, daß es erlaubt ift, bei aller Allgemeinheit deſſen, mas 

und wie ed von der Paftoraltheologie zu erörtern ift, doch den pro- 

vinciellen Boden, worauf man fteht, nicht zu verleugnen; wie Jenem 

die fchleswig-holfteinifchen Verhältniffe überall das Nächfte find, das 

ihm vor Augen liegt, fo mir die ſchwäbiſchen; jo wenig aber darum 

Harms blos für Holftein hat fchreiben wollen, fo wenig ich blos für 

Schwaben. Das Zweite, was id) von ihm mir abnahın, ift ebenfalls 

eine Licenz, nämlich die eines freieren Tones, einer weniger enge ger 

gürteten Sprade. Diefe Freiheit der Bewegung, überhaupt meine 

Borliebe für das Einfache und Natürliche, meine Abneigung gegen alles 

Gemachte und Erkünftelte in Theologie und Kirche, und die cbenfo 

reizbare Empfindlichkeit gegen jede romanifirende Verunreinigung und 
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Berlegung des proteftantifhen Bewußtſeyns wie gegen alle rationa- 

liſtiſche Berwäflerung und Zerbrödelung des evangeliihen Wahrheits⸗ 

beſitzes — das alles find Dinge, mit denen man fich heutzutage nicht 

allenthalben empfiehlt. Allein das ift auch nicht der Zweck einer jol- 

chen Arbeit; wer zum Voraus fchon abgefchloffen hat und darum beim 

Durdblättern einer neuen Schrift blos darnach fieht, ob fie mit feinem 

Koran übereinftimmt oder nicht, für den ift ein ſelbſtſtändiges Wert 

nicht gefchrieben. Dagegen möchte diefed Buch dazu mithelfen, daß 

wir, ftatt über das geiftliche Amt zu bisputiren, es vielmehr als 

Knete und Nadjfolger des Erzhirten und Biſchofs unferer Seelen 

treulich führen! | | 

Tübingen, am erfien Sonntage nad ZTrinitatis 1860. 

Der Berfafjer. 
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Rorwort zur zweiten Auflage. 

Die Umarbeitung diefe® Werkes, wozu nid das Nöthigwerden 

einer zweiten Auflage veranlaßte, befteht namentlih, wie die In= 

haltsüberficht zeigt, in einer mehr fyftematifhen Anordnung des 

Ganzen, wodurch verfchiedene Theile eine andere Stellung erhalten 

haben. Ich war das erftemial von der Anſicht ausgegangen, daß es 

weder möglich, noch dem Unterfchiede, der zwiſchen Paftoraltheologie 

und praftifcher Theologie feftgehalten werden müſſe, angemeffen fei, 

der erſteren eine ſyſtematiſche Form zu geben. Bei wiederholten 

Durchdenken des Gegenftandes habe ich jedoch eine andere Anjchauung 

gewonnen; ic glaube für die verfchiedenen Theile der praftifch-theolo- 

gifhen Geſammtwiſſenſchaft, die in der Paftoraltheologie zufammenge- 

nommen werben, den einheitlichen Gedanken gefunden zu haben, der 

diefelbe auch ferner als eigene Disciplin zu beftehen fähig macht. 

Man wird daran, wie an der größern Vollſtändigkeit einzelner Par- 

tieen, wohl jehen, daß ich, was mir die Beurtheiler der erften Auflage 

gefagt, gewiffenhaft erwogen, überhaupt das ganze Gebiet wieder 

Schritt für Schritt forgfältig durchmefien habe; aud) von den Gegnern 

— als welche ſich einige hochkirchliche Blätter ſchon durch den Ton zu 

erkennen gaben, den ſie mir gegenüber für erlaubt hielten, — hätte 

ich gern und dankbar Belehrung angenommen, wenn nicht gerade nach 

dieſer Seite weit mehr nachdrückliche Abwehr gegen Unwahres und 

Ungebührliches nöthig geweſen wäre; was ſie zu meiner Widerlegung 

vorbrachten, waren entweder die alten Behauptungen, deren bloße 

Wiederholung eine ſelbſtſtändig gewonnene Ueberzeugung begreiflicher 

Weiſe nicht wankend macht, oder Verſuche von Beweiſen, deren 

Schwäche mich in dem, was ich als Wahrheit erkanut hatte, nur be—⸗ 
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Rärken mußte. Ebendarum betreffen die Aenderungen aud blos die 

formelle Seite, die Anorönung und Rubricirung bes Stoffes; das 

Material felber ift ſich wefentlich gleich geblieben. Einiges, was in 

neuefter Zeit zur Verhandlung kam, habe ich nur deßwegen nicht mehr 

berädfichtigen können, weil der Drud der Bogen ſchon liber die frag- 

lichen Gegenflände hinausgeſchritten war. Ich würbe fonft 3. B. zu 

©. 96—109 die Denkſchrift des Heidelberger Predigerfeminars vom 

Herrn Kirchenrath Dr. Schenkel („die Bildung ber evangelifchen Theo⸗ 

logen für den praltiſchen Kirchendienſt“) nicht unbenütt gelaffen haben. 

Auch über die Univerfitäts-Seelforge wärbe ich weniger kurz, als es 

©. 19 gefchieht, weggegangen ſeyn; nicht freilich fo, daR ich eine 

andre Anficht über bie Sade felbft auszufprechen mich bewogen ge⸗ 

funden hätte. Denn e8 hätte zwar auch meine Phantafie dazu aus- 

gereicht, ebenfo fchöne Träume über biefen Punct zu haben, wie An- 

dere dergleichen haben; aber darauf hin Anträge zu ftellen, die fich 

auf dem Papier ganz orbentlih und erbaulich ausnehmen, (wie 3. ©. 

am Schluß der anonymen Schrift: „Bift du ein Geiſtlicher?“ Stutt⸗ 

gart 1863), bie aber jeder bem Univerfitätsleben nahe Stehende als 

völlig unbrauchbar, als ſchlechthin unpraktifch erkennt, das entjpricht 

weder meiner Aufgabe noch meiner Neigung. Wie kann irgend ein 

Einfichtiger wähnen, fobald nur ein Paftor mit dem Titel Univerfi- 

tätsfeelforger angeftellt wäre, fo würden diejenigen Studenten, die 

einer geiftlihen Berathung und Pflege bedürftig wären, alsbald fi 

bei ihm einfinden? Wo wirklich ein folches Bedürfniß empfunden 

wird, da weiß der Student ſchon jetzt fehr wohl diejenigen unter den 

akademiſchen Lehrern oder den in der Stadt vorhandenen Geiftlichen 

ausfindig zr machen, von denen er Befriedigung befielben hofft, und 

an ſolchen hat es fehwerlid irgendwo und irgendwann gefehlt; wer 

aber feine ſolchen Bedürfniſſe fühlt, den würde ber Titel eines Uni⸗ 

verfitätsfeelforgerd wahrlich auch nicht veranlaflen, dergleichen Hülfs- 

leiftungen nachzuſuchen. Sole officielle Functionen aber, denen der 

Student gezwungen wäre Stand zu halten (mie z. B. vorlängft in 

einem Blatte beantragt wurde, ein Univerfitätöfeelforger follte an 

jeden zum Carcer verurtheilten Studenten, bevor diefer dahin abge- 

führt werde, eine paftorale Anſprache halten) wären blos dazu geeig- 
a*æs 
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net, das geiftliche. Amt lächerlich zu machen. Außer derjenigen Kim 

wirkung, die im freien, freundlichen Verfehr. mit einzelnen Studenten 

jeden alademifchen Lehrer, und ſo auch den am Orte angeſtellten or⸗ 

bentlihen Geiſtlichen möglich iſt, kann alle Univerſitätsſeelforge wur 

in Verbindung mit der akademiſchen Dieciplin von den alademiſchen 

Behörden, zumeiſt dem Hector, ausgeübt werden; das aber iſt nichts 

Paſtorales mehr, ſondern fait, wie dies am der betreffenden Stelle 

gejagt iſt, der Univerfitäts⸗Pahagogik anheint. In dieſem wie in. fü 

vielen andern Stücken glaube man doch nicht, durch allerlei nene In⸗ 

flitutionen, wie SDiefer oder Jener hinter feinem Pulte fie fi aus⸗ 

denkt, alle- Thale ausfüllen, alle Berge und Hügel. erniedrigen und 

wos krumm ift, gerade machen zu können; treffliche Inſtitutionen 

haben wir genug; thue nur Jeder, was feines Amts ift und was Die 

Liebe ihn lehrt, dann bedarf «8 nicht. neuer Aemter und Formev. 

Auch in diefer Beziehung kann ich daher, was im Buche ‚gejagt if, 

nicht zurücknehmen. 

Die Aufnahme, welde ber erften Auflage zu Theil geworden iR, 

laßt mich. hoffen, daß au ferner bag Werk: zur Foͤrderung geiftlicher 

Anıtstreue und Amtstüchtigleit nicht uubraudbar werde gefunden wer⸗ 

den; ber Herr der Gemeinde iofe es ſich zu ſeinem Dienſte aufs veus 

empfohlen ſeyn! ER . 

Tuübingen im Juni 1868. 

. Ä . Der Berfaffer. 



Pralegomena An BuPPE Fee e De 

Der geiſtliche Bemf:: 2 2:2 ne ve. 

Ber Paſtor. 

1. Die Vorbereitung zum Berufe 
2. Das Bicariat . . 
3. Eintritt ins Amt; Anton 
4. Berufstrene 

5. Lebensordnung 

Die Pafloration. Borbemerlungen 

s ® '. 1 ' * ı" . ' “ ..* “ ’ 
’ Dr} . ‘ . ⁊* .r u D [N ı " . (2 

LP ar Dr . R - 

YHeber i t o 

’ “ .” 2 Du ’ . r j * ’ ot . 

- 
- [ 

. . 

‘ 
. 

..e 

L Die paftorale Thätigfeit fär bie Gemeinde im 
Ganzen. 

A. Das Orbnunghalten im Gemeindeleben. 

1. Kirchliche Zucht im Allgemeinen 
2. Die CE... 2 0 
3. Die SZugend . . . .» 
4. Der Ed . 
5. Die Sonntagsfeier 
6. Die kirchlichen Locale 
7. Religiöfe Bewegungen; Sensnfäaten Sectn . 
8. Paritätifde Gemeinden . . . 

B. Freinillige Thätigleit des Geiftlichen zum oil der 
Gemeinde. (Freiwillige Gottesdienſte; Privatverfamm- 

lungen; Mifftonsftunden; Bibelverbreitung; Geſang⸗ 
vereine; SKleinkinderfchulen 2c.; Leihbibliethefen.) 836 



XII Ueberſicht. 

IL. Die Seelforge. Geite 

A. Allgemeines. (Beichte; Hausbeſuche; Seelenregiſter. 355 

B. Specielle Seelforge. 

Borbemerkungen .. 395 
1. Fürforge für die Armen . 404 
2. Krantendefuh . . 425 
3. Seelforge für Trauernde, Angefochtene, Berpmifinbe 492 

4. Seelforge bei Geiſteskranlen 622 

1) Weſen und Arten der Seelenſtörungen nn 623 
2) Erkenntniß bes einzelnen Falles -. - - > 2 2 20. 540 
3) Behandlung » 2 2 rn. 569 

5. Verkehr des Paftors mit Freigeiftern . 687 

6. Seelforge bei Gefangenen und Berbredern . 605 
7. Seelforge am Strafgefängniß . . 614 

8. Der Militärgeiftlide . . . 660 
9. (Anhang.) Behandlung der Brofelyten 704 



Prolegomena. 

Theologia pastoralis ift weder eine Theologie, bie fich von 

ber theologifchen Gefammt-Wiffenfchaft blos dadurch unterſcheiden 

würde, baß fie für den Hanbgebrauch nes Paſtors bei feiner Amts- 

führung zurechtgemacht, alfo namentlich ihrer wiffenfchaftlichen 

vorm entkleivet wäre — was man eine popnlarifirte Dogmatik, 

Ethik, Symbolik u. |. w. nennen müßte; noch ift fie eine Bear- 

beitung ber theologischen Wiffenfchaft vom paftoralen Gefichtspunet 

aus, der principiell die Auffaffung des Ganzen wie das Urtheil 

und bie Behandlung im Cinzelnen beftimmte — alfo ungefähr, 

wie wir auch das Kompofitum Pectoraltheologie, noch anders eine 

Foöderaltheologie u. dgl. tennen. Das Wort Paftoraltheologie ift 

vielmehr gebilpet wie Moraltheologie, daher auch bie Abkürzung 

Paſtoral, obgleich weniger üblich, doch völlig ebenfo richtig ift, wie 

Moral.*) Wie nun diefe einen beſtimmten Theil des theologischen 

Wiſſens bezeichnet, fo auch jene; wie die Moral das Handeln bes 

Chriften zum Gegenfiande hat, jo diefe das Handeln des Paſtors. 

So fcheint ver gleichen Bildung des Namens auch eine fachliche 

Berwanbtfchaft zu entfprechen; ja, es könnte biernach bie Baftoral 

° Es bedarf alfo der von Zezſchwiz (Syſtem ber Katechetit, I. 1868. 
S. 56) gebrauchten und von ihm felbft S. 732 als eine vox hibrida entjchul- 
bigten Form Paſtoralik nicht, deren Enbung nur bei urfprünglich griechiichen 
Wörtern fprachtich richtig iſt. Und- auch bei Dielen ift fie wohl erft auf dem 
Ummege über das Franzöftiche zu uns gelommen; beun wo wir mit beutfchen 

Buchſtaben z B. Kritik, Phyſik ſchreiben, da fhrieben unfre Gelehrten noch vor 

hundert Jahren critique, physique. 

Balmer, Paſtoraltheol. (2.%.) 1 
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einfach zu einem Theile der Moral gemacht werden, ba zwar nicht 

jeber Chrift ein Paftor, wohl aber jeter Paſtor ein Chrift, all 

fein Handeln ein chriftliches, d. h. eine beftimmte Gattung und 

Geftaltung bes chriftlichen Handelns feyn muß. Es ift dieſes 

Berhäftniß beider ‘Discipfinen auch wirklich ftatuirt worben, 3. B. 

von Jakob Quenſtedt (in feiner ethica pastoralis, Wittenb. 1678), 

von %. S. Baumgarten in feiner „cafuiftifben Paſt.Th.“ (heransg. 

von Heflelberg, Halle 1752. ©. 1, 8 ff.). Nun kann zwar wirf- 

ih von allen paftoralen Handlungen, alfo nicht blo8 von tem 

Privatleben des Geiftlichen, fondern auch von feinen Amtshand⸗ 

(ungen, gefagt werben, fie feien wefentlich fittlich, nicht nur, weil 

fie einmal Pflicht für ihn find, und wer feine Pflicht thut, fei er 

Soldat oder Gerichtsdiener over Pfarrer, eben damit fchom fittlich 

handelt, fonbern fpcciell, weil das geiftlidhe Handeln immer nur 

ein Handeln für die Zwecke des Hinmelreichs, bie getjtliche Pflicht- 

übung nur eine amtlich aufgetragene, auch nad) ihrer Form durch 

äußere Normen mehr oder weniger firirte Ausübung einer allges 

meinen Chriftenpflicht, 3. B. die Seelforge bei Kranken, bie Ber 

rathung der Wittwen und Waifen uur eine durchs Amt geforderte 

und genauer vorgezeichnete Uebung ber chriftlichen Nächftenliebe 

ift. Jedem Aubern Tann die Moral, wo fie vom Berufsleben 

vebet, blos fagen: thue deine Schuldigleit; aber worin nun fpeciell 

für Jeden diefe Schulvigfeit beftehe, was 3. B. der Caſſenbeamte, 

ber Nichter, der Handwerker als feine Berufspflicht anzufehen 

babe, das fagt ihm die Moral nicht; jenen fagt es ihre Anıte- 

tnftruction, dieſem fagt e8 fein Lehrherr. So fagt freilich bie 

Moral aud dem Pfarrer nicht, wie eine Prebigt, eine Katechi⸗ 

fation anzulegen und auszuführen, und ebenfowenig, wie ein litur- 

gifches Gebet abzufaffen und vorzutragen, wie ber Kirchengefang 

einzurichten, wie bie Presbyterien, die Synoden, die Confiftorien 

zu orbnen feien; über alle diefe Dinge belehren ihn befontere 

Wiffenfchaften, deren praftifche Seite eine Technik bifvet, die ihre 

Säge nicht aus ter Moral nehmen kann. Dagegen fällt gerade 
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dasjenige, was wir im engern Sinn das Baftorale namen und 

als folches vom Homiletifchen, Liturgifchen, Kirchenrechtlichen x. ſ. w. 

anterfcheiden, mit feinem wefentlichen Inhalte noch innerhalb des 

der Moral angehörigen Gebietes; die Paftoralpflichten find Chri- 

ftenpflichten,, die bier nur, weil fie zugleich den Inhalt eines be- 

ftimmten Berufes bilden, theils befondere Motive, theils einen 

genau umfchriebenen Wirkungskreis erhalten, und in Folge beffen 

auch gewiſſe feflere Formen annehmen. Es iſt wichtig, biefe 

innere Einheit des Paſtoralen mit dem Sittlichen gleich von An⸗ 

fang nachprüdlich zu betonen, denn baburch zumeijt unterfcheivet 

fih der Acht-proteftantifche Begriff des Hirtenamtes von jebem 

fotholifirenden. Allein die Moral ift von ſich aus dennoch nicht 

ſchuldig, jene eigenthümliche Faffung, die bie allgemeine Chriften- 

pflicht in dem Rahmen bes geiftlichen Berufes annimmt, mit in 

Betracht zu ziehen; fie bat es mit dem Geiltlichen als folchem 

ebenfowenig fpeciell irgenbwo zu thun, als mit dem Arzt, dem 

Richter, dem Lehrer u. f. fe Wir befinden uns font in dem 

eigenthlimlichen Falle, für etivas, was an fich ein Gegenftand ber 

Moral ift, dennoch einen Ort außerhalb der Moral fuchen zu 

müffen, weil bie Moral von der befonderen Form, bie der fragliche 

Gegenstand für uns hat, nichts weiß. Sie fennt nur eine allge- 

meine unb individuelle, nicht aber eine amtlich auszuübende Sitt⸗ 

fichleit. Der Amtsbegriff leitet uns aus ber Moral vielmehr 

herüber in vie praftifche Theologie. Denn weil diefe die Wiffen- 

Schaft vom kirchlichen Leben oder, wie Nigfch definirt: Wiſſenſchaft 

von ber firchlichen Ausübung des Chriſtenthums ift — im Gegen⸗ 

fate zur Moral als Wiffenfchaft vom chriftlichen Leben, d.h. vom 

Leben des Ehriften — fo muß fie einen Ort haben für das Amt, 

durch das bie Kirche vornemlich ihre Thätigkeit vollzieht. Allein 

biefen Drt für die Baftoraltheologie aufzufinden, iſt weniger leicht 

als es ſcheint. In erfter Linie ftoßen wir auf bie ältere Mei- 

nung und Praris, wornach Paftoraltbeologie nicht blos ein Be⸗ 

ſtandtheil der praftifchen Theologie, ſondern mit dieſer iventifch iſt. 
1* 
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Dar doch der Name der feßtern, fo weit er überhaupt fehon ge- 

braudt wurde, noch ein fehr vielbeutiger; wer unter theologia 

practica efwa mit Buddeus (instit. theol. moralis 1727, $. 4) 

benjenigen Theil der Xheologie verftand, quae agenda seorsim 

considerat, oder wer noch mit Reinhard (Dogm. ©. 27) fagte: 

theologia practica seu moralis est corpus eorum, quae homini 

christiano agenda sunt, der fonnte bas, was wir jegt praftifche 

Theologie nennen, nur Paftoraltheologie beißen. Und wenn man 

bie beiden Namen noch verband, wie z. B. auf bem Titel ber von 

Abt Steinmez redigirten KloftersBergifchen Sammlungen theologia 

pastoralis practica zu lefen ift, fo bat hier das Beiwort praftifch 

offenbar blos die von ber jegigen ganz verfchievene Bedeutung, 

baß die gegebenen Paftorallehren aus ver Praxis genommen und 

in der Praris anwendbar feien. ‘Diejenigen ferner, welcde das 

Praktiſche als das Populäre definirten, haben — wie 3. DB. Nie- 

meyer in feiner „populären und praftifchen Theelogie“, 1792 — 

biemit nur eine popularifirte, d. h. ihres wifjenfchaftlichen, leider 

zugleich auch ihres biblifchen und firchlichen Charakters entfleidete 

Dogmatit und Ethik verftanden; was wir jezt barunter verftehen, 

ward in „Handbüchern für chriftlihe Religionslehrer” und unter 

ähnlichen Titeln untergebracht. Diefer rein paftorale Gefichts- 

punct für die jest ber praftifchen XTheologie und bamit einer 

wiffenfchaftlichen Behandlung zugewiefenen Gegenstände erklärt ſich 

— mie auh Zezſchwiz a. a. O. ©. 27 richtig fieht — daraus, 

daß, wie bie altfirchliche, fo die altproteftantifche, und hernach noch 

vielmehr die pietiftifche Anficht von der gefammten Theologie ſchon 

eine praftifhe war, und deßwegen für eine fpecielle praftifche 

Theologie in nuſrem Sinn fein Raum mehr blieb, jondern alles 

dergleichen nur zu einer Standesmoral für den Pfarrer gemacht 

wurde. Dies aber gefchah nicht, wie bort die Sache gefaßt wird, 

aus dem Grunde, weil man fich vor einem objectiveren Begriff 

der Kirche fürchtete — das war bei ben Episfopaliften des 17. 

Jahrhunderts ficherlich nicht der Fall —, fondern einfach, weil 
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ber orthodoxe Glaube Bebingung des Seligwerbens war, die Theo⸗ 

logie aber allein zu beftimmen hatte, was orthoperer Glaube fei, 

alfo von ihrem Irren und Nicht⸗Irren fchließlih der Menschen 

Seligkeit abhing. Daran, daß nur die Lehre rein fei, lag eben- 

deßhalb alles; das Mebrige dagegen, alfo 3. B. die Methode bes 

Jugendunterrichts u. dgl. war zwar fachlich nicht gleichgültig, aber 

ed genügte, wenn dem Pfarrer zu feinen Obliegenheiten einige 

Anweifung gegeben war. Ebenfo fcheint uns Zezſchwiz auch darin 

feblgegriffen zu haben, wenn er ven äußerlich jener frühern Weife 

ähnlichen Stand der Sache zur Zeit ter Aufklärung fich fo bentet, 

daß (S. 28) e8 „ver Hochmuth theoretifcher Wiffenfchaft war, 

der der praftifchen Theologie nur eine Anhangsftelle zum Dienft 

ter unmittelbaren Wbrichtung gab". So hat wohl Pland vie 

Sache ungefähr angeſehen — fo auch Reinhard, ber nie eine 

praftifcehe Borlefung zu hören für nöthig gehalten; aber man fann 

nicht fagen, daß dies genau bie Meinung der Aufflärer war. Im 

Gegentheil fchmolz ihnen vie theoretifche Theologie zu etwas fehr 

Compendiöſem zufammen, das jedem gefunden Menfchenverftanbe 

zugänglich war; ja, gerade um des praftifchen Zweckes willen, 

um anfzuflären und nur Tugend zu bewirken, wurbe vie theolo- 

gifche Wiffenfchaft popularifirt; das Ganze follte ja praftifch wer- 

ven, daher hat gerave jene Zeit eine fo große Fruchtbarkeit in 

Baftoralwerten bewiefen. Und felbft wenn Pland die praftifche 

Theologie für einen bloßen Notbbehelf erffärte, den nur bie Schwä- 

cheren nöthig haben; wenn alfo der Talentvollere weber Homiletik 

noch Katechetit noch Baftorallehre u. ſ. mw. bedurfte, um auch als 

Pfarrer in allen diefen Sätteln gerecht zu ſeyn: was liegt barin 

anderes ausgeſprochen, als daß die Theologie an fich ſchon etwas 

fo Praktiſches ſei, daß, wem es nicht an ber secunda Petri unge- 

bübrlich fehle, fie ohne Mühe homiletifch, Tatechetifch u. |. w. zu 

verarbeiten wiffe? Auch jezt war alfo ber Grund, warum feine 

praftifch-theologifche Wiffenfchaft, fondern nur eine Paftoraltheo- 

Iogie, als Standesmoral und technifche Ahrichtung, zu Stande 
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fam, formell derfelbe wie früher, wenn auch materiell die Sache 

fich fehr geändert, d. h. das praftifche Intereſſe, das früher auf 

Glauben und Seligfeit gerichtet gewefen war, fich jezt der Auf⸗ 

Hörung und Gflüdfeligleit zugewenbet hatte. Cine neue, höchſt 

lehrreihe Stellung nimmt dagegen Schleiermacher ein. Zwar 

hält auch er für die gefammte Theologie einen praftifchen Geſichts⸗ 

punct feft; fie ift ihm (f. Kurze Darftellung des theol. Studiums, 

2. Aufl. $. 5) der Inbegriff derjenigen wiffenfchaftlichen Kenut⸗ 

niffe und Kunftregeln, ohne deren Befig und Gebrauch eine zu- 

fammenftimmende Leitung ber chrifilichen Kirche nicht möglich ift; 

baher eignet fie auch (8. 3) nur denen, die au ber Kirchenleitung 

‚Theil haben. Aber biefe praftifche Zwedbeitimmung konnte nicht 

mehr, wie die frühere, zur Folge haben, daß es feine befonbere 

praftifche Theologie mehr gab, weil alle8 praftifch gemeint war, 

fondern gerade jene Yaffung der Gefammtaufgabe poftulirte einen 

fpeciell praftifchen, nemlich die Kicchenleitung felbft barjtellenden 

Haupttheil, zu bem fi) die vorangehenden — was Schleiermacher 

als die philofophifche und Hiftorifche Theologie zufammenfaßt, unter 

fetterer namentlich die Dogmatik und Ethik — eigentlich nur wie 

Vorkenntniſſe verhalten. Jene Unterorpnung des gefammten theo« 

logifchen Wiffens unter den Zwed ber Sirchenleitung halten wir 

für unberechtigt, denn alles Wiffen, und darunter obenan bas 

Wiffen um bie göttlichen Dinge, ift Selbjtzwed, hat als Erkennt⸗ 

niß feinen abfoluten Werth; aber deſto richtiger und wichtiger ift 

ed, daß Schleiermacher au die Spige ber praftifchen Theologie 

ben Begriff der Kirche gejtellt hat. Denn dadurch hat er diefen 

ganzen Kreis theologifcher Lehre von der niedern Stellung einer 

bloßen Anweifung für den Baftor, der er bei höherer eigner Ein- 

ſicht füglicy entbehren kann, zum Range einer Wiffenfchaft, nemlich 

der Erpofition der Idee des Firchlihen Lebens erhoben; Schleier- 

macher iſt e8, dem bie praftifche Theologie diefen Stand ihrer 

Erhöhung verbankt. Die nächfte und natürliche Folge davon war, 

daß eine Paftoraftheologie im alten Sinne nicht mehr eriftiren 
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ya konnen fchien, denn all den Stoff, von bem fie zuver gelebt 

hatte, hatte jezt bie praftifche Theologie, die bei Schleiermacher 

fogar bie Krone aller Theologie geworden war, an fich gezogen, 

fie hatte ibm eine ganz antere, eine wiflenfchaftliche Form ımd 

Dignität verliehen; was blieb alfo für jene noch übrig, als fich 

wie ein abgetragenes Gewand für immer befeitigen zu laffen? 

So wird, fie nenn bei Rofenkranz (Enchflopädie, Vorrede S. XXXI) 

befinitiv abgefchägt und verworfen; und zum Schaden befommt fie 

noch obendrein den Spott, indem dort gefagt wirb: alle Pafteral- 

theologie, gebe fie fi auch noch fo fehöne Namen, laufe mehr 

ober weniger auf eine Anweiſung zu einer nüsglichen, falbunge- 

vollen Heuchelei, auf ein Syſtem fleinlicher Pfiffigfeiten hinaus. 

Schleiermacher felbft hat in feine „praftifche Theologie” (f. ſämmtl. 

Werke, XIII. Bd. S. 488—520) nur einen Anhang über Paſtoral⸗ 

Hugbeit aufgenommen, der auch blos die fpecielle Frage behanbelt: 

„in wie fern die Verbältniffe des Geiftlichen zu feiner Gemeinde 

auf feine übrigen menfchlichen Verhältniſſe einen befondern, fie 

mobdificirenden Einfluß haben follen oder. nicht?“ 

Aber fo wenig die Paſtoraltheologie durch dieſe Färgliche Be- 

rädfichtigung von dem Gebiet, daß fie zuvor ihr eigen zu nennen 

gewohnt gemwefen "war, zurüdempfangen bat: uns genügt auch 

biefer Heine Anhang als Beweis, daß Schleiermacher trog allem 

oben Geſagten das Gefühl nicht hat unterbrüden können, es Tiege 

bier noch ein Stüd Landes, das auch nach feiner genauen Ver⸗ 

mefjung bes Gebietes der praftifchen Theologie in dieſes nicht 

wohl einzurechnen fei. Und ale im Jahr 1830 Harms mit feiner 

Baftoraltheologie hervortrat, und zwar mit dem ausgefprochenen 

Bewußtſeyn, daß fie nicht daſſelbe fei, was bie praftifche Theo⸗ 

fogie ift, da bat — was den Theoretikern gegenüber denn doch 

ein Beweis von unleugbarem Gewicht ift — die Aufnahme, welche 

das Buch fand, die Wirkung‘, die e8 auf Taufende von evangeli- 

hen Geiftlichen ausübte, gezeigt, daß jenes Gefühl Schleiermadhers 

ein richtiges war, daß es auch meben ber praftifchen ‘Theologie 
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noch eine Paftoraltheologie geben Tönne. Und (um Unberes zu 

übergehen) wenn biefelbe etwas fo veraltetes ift, wie auch uns 

gegenüber wollte behauptet werben, warum ift dann Löhes Schrift 

„der evangelifche Geiftliche”, warum find die „Erinnerungen aus 

bem Leben eines Landgeiſtlichen“, vie, bevor fie al8 eigene Schrift 

erfchienen, bie Evang. Kirchenzeitung gebracht hat, uns allen fo 

theuer und werth geworden? An der Sache muß etwas feyn, 

das fteht feft. 

Aber nun erhebt fih um fo mehr die Schwierigfeit, das 

Verhältniß ter Paft. Th. zur praftifchen Theologie pofitiv zu be— 

ſtimmen und dadurch ihr Fortbeftehen auch wiffenfchaftlich zu recht- 

fertigen. — Wer Paftorallehren zu geben gebenft, der faßt tabet 

zwei Objecte in's Auge: 1) ven Paſtor, wie er perfönlich fein 

Amt aufzufaffen und fich perfönfich zu demfelben zu ftellen bat; 

2) unter feinen Functionen diejenige Seite, nach welcher er vor- 

zugsweife eben Paftor, Hirte ift, jofern ihn dies vom Redner, vom 

Liturgen, vom lirchlichen Regierungsbeamten unterfcheivet ; alfo 

vornemlich die feeljorgerliche Seite. Es läßt fich freilich nicht 

leugnen, baß ber Begriff des Hirten auch ben bes Prebigers, bes 

Katecheten, des NKirchenregenten (am wenigften noch ben des 

Liturgen) einfchließt, d. 5. daß alle biefe Functionen zugleich auch 

einen birtenamtlichen Charakter Haben; aber pas Baftorale im 

engern, beftimmtern Sinn tft doch nur in demjenigen zu erkennen, 

worin der Baftor perfönlich unb frei handelnd den Gemeinde⸗ 

gliedern gegenüberfteht, ihren perfönfich die führende und nährente 

Hand bietet; daher auch Harnis innerhalb feiner Baftoraltheologie 

boch wieder das Paftorale als bejonderes Gebiet, dem Hemileti- 

ſchen und Liturgifchen cocrdinirt, unterfcheivet. Weifen wir nun 

der Paſtorallehre jene beiden Gegenftände zu, ben Paſtor nuch 

feiner perfönlihen Stellung zum Amte und den Paftor als Cecl- 

forger: fo find das zwei Objecte, die bie praftifche Theologie 

allerbings nicht überfehen, nicht als herrenlofes Gut hat liegen 

gelaffen, fo daß fih aus dieſem Grunde die Baftoraltheologie 
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ihrer bemächtigen, fie für fich noch retten und daran ein Mittel 

zur Yriftung ihrer Eriftenz gewinmen fünnte. Die Seelforge ift 

eine jener organifchen Rebensfunctionen der Kirche, deren jede ben 
Inhalt einer eigenen praftifchstberlogifchen Disciplin ausmacht; 

die Katecheſe unb bie Seelforge find tie beiden Zweige, in welche 

bie bie Selbfterhaltung bezwedende Arbeit der Stirche fich theilt; 

bie Theorie ber Seelforge fteht alfo im Syſtem ber praftifcken 

Theologie neben ber Satechetil. Ebenfo hat, wenn auch an einem 

ganz andern Bunct ihres Gebietes das geiftlihe Amt als folches 

einen Pla im. Syſtem; nicht zwar fo, wie ſelbſt noch Ehren» 

fenchter (Prakt. Theol. I. 1859. Erſtes Buch, Cap. 4.) tafjelbe 

einreibt, als gienge aus dem Begriff ver Kirche, fobald er ent- 

widelt wird, ver Begriff bes Pfarramtes unmittelbar hervor; es 

fehlt dort das Mittelglier, daß die Kirche, um lebensfähig zu fehn, 

überhaupt irgendwelche Organe für ihre Lebensthätigkeit haben 

muß, und erft aus der Mehrheit ihrer Organe hebt fich als eines 

berfelben, allerdings als das bereutenbfte, das Pfarramt hervor. 

Immer aber muß die Wiffenfchaft ver praftifchen Theologie, be= 

vor fie Die einzelnen Thätigfeiten ver Kirche varftellt, einen allge- 

meinen Lehrtheil vorausfchiden, ven wir am beiten mit Moll 

(Prakt. Theol. 8. 34, ©. 43) die Phnfiologie der Kirche, d. h. 

bie Lehre vom Lebens-Organismus der Kirche nennen; und in 

biefem grundlegenden Theile muß nun unter den Organen bes 

firchlichen Lebens das geiftlihe Amt feine principielle Erörterung 

finder. Wenn wir nun aus bicfem Xheil der praftifchen Theo⸗ 

logie die Lehre vom Amt und aus einem fpäteren bie Lehre von 

ber Seelforge herausnehmen, und aus biefen beiden Stüden zu⸗ 

fammen ein Ding machen, das wir Pafteraltheologie nennen, fo 

müffen wir uns bie Frage gefallen laſſen, ob das erlaubt, ob es 

such nur möglich ſei? und, falls dies bejaht werden bürfte, wel« 

hen Zweck boch ſolch ein eigenthümliches Verfahren haben folle? 

Gott der Herr hat wohl aus Adams Ribbe tie Eva gemacht; 

wenn aber einem Menfchen eine Hand und ein Fuß abgenommen 
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würde, fo könnte kein Chirurg dieſe beiden Glieder fo gefchidt 

zufammmenfliden, daß ein neuer lebenpiger Leib ans ihnen würde. 

Abgefondert ven einander Tönnte wohl bie Lehre vom Amt und 

die Lehre von der Seelforge, jebes für ſich, ebenfogut bargeftellt 

werben, wie bie Lehre von der Kirchenverfaffung ober bie Homi⸗ 

letit u. |. w.; aber zwei fo weit auseinanderliegende heile zu- 

fammenzunehmen, um ein Ganzes barans zu bilden, das feheint 

undenfbar zu ſeyn. 

Es wäre auch in der That undenkbar, wenn wirklich jene 

zwei Glieder in ſachlicher Hinſicht ſo weit auseinanderlägen, als 

fie im Syſtem einander ferne liegen,“) und wenn nicht ein be— 

ſtimmter Zweck und ein Mittelgliebd jene Verbindung rvechtfertigte. 

1. Wenn ältere Paftoraltheologen, wie oben erwähnt wurbe, 

die Paftoraltheologie als Theil der Ethik anfahen; wenn bei An⸗ 

bern (3. 2. in Joh. Ludw. Hartmann pastorale evangelicum, 

Nürnb. 1678, und fhon in Nikol. Hemmings „Pafter over Unter- 

richtung, wie ein Pfarrherr und Seelforger in Xehr, Leben und 

allem Wandel fich chriftlich verhalten fol”, Leipz. 1566) das Ethi- 

che einen großen, fogar den größeren Raum einnimmt: fo kann 

biefes Verfahren nicht dadurch befeitigt werben, daß man fagt, 

e8 gebe feine aparte Pfarrersmorel. Denn fo wahr biefe Anti- 

thefe in tem Sinn ift, daß die Pflichten des Pfarrers feine höhere 

Sittlichfeit, als die jedem Chriften in feinem Theil obliegt, Feine 

mönchifche Heiligkeit zum Zweck haben: fo gewiß ift es auf ber 

andern Seite, daß vem Pfarrer, eben weil er das ift, weil er be- 

rufen tft, ein Licht der Welt, ein Salz der Erbe zu ſeyn, weil 

ihm als dem amtlichen Zräger ber ewangelifhen Wahrheit ver 

Befehl Matth. 5, 16 in einer fpeciellen Weife gilt, wie feinem 

*) Denn damit fönnten wir uns nicht einverftanden erflären, was fchon 

verſucht werden ift, die Lehre won Paſtor geradezu unter Die Lehre von ber Seel» 

forge als einen Theil berjeiben zu ſubſumiren. Was in jener erfteren abge- 

handelt wird, ift nicht bie fpecielle Befähigung zur ſeelſorgerlichen Function, 

fondern die Titchtigleit zum Amt im Ganzen. 
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Undern, auch das Gewiffen mit befonverem Ernfte geweckt und 

gefchärft werden muß. Was für jeden Andern einfache Chriſten⸗ 

pflicht ift, dazu ift der Pfarrer doppelt verpflichtet, weil ihm auch 

fein Beruf diefe Pflicht auferlegt; eine Verlegung feiner Pflicht 

ift bei ihm nicht blos Sünde, wie fie es bei Jedem wäre, fonbern 

zugleich ein Mergerniß, wie fie es bei feinem Andern in gleichem 

Grade ift, denn er vor allen Anvern gleicht ber Stadt, bie anf 

bem Berge liegt, auf die aller Augen fehen. Kein anderer Beruf 

nimmt bie ganze Berfon deſſen, ber ihn erfüllen will und foll, in 

folhem Maß in Anfpruch und identificirt diefelbe fo völlig mit 

fich felbft; der Sag, daß am Prediger alles predige, drückt dies 

bündig aus. Bei jedem Anvern ift es eher möglich, feine Würde, 

fein Talent, feine Gefchäftstächtigfeit von dem Werthe feiner 

Perſon zu trennen, ihn alfo in feinem Amt anzuerfennen und fo- 

gar zu fchägen, während wir von feiner perfönlichen, d. 5. fittli- 

hen Haltung abfehen; fo unerwünſcht, fo ſchlimm es ift, wenn 

wir bei einem Beamten, bei einem Kaufmann u. f. w. foldye Ab- 

jtraetion machen müffen, möglich ift e& doch immer, daß in folchem 

Fol Amt und PBernf mit großem Erfolge von Etatten gebt. 

Dagegen iſt bie hei einem Geiftlichen rein unmöglich), weil 

jeber perfönliche Fehler ein birecter Widerſpruch gegen das Amt, 

gegen bie Idee ift, deren Realität er in fich darſtellen foll. Jene 

Gewiffensfhärfung nun — bie aber als ein ächtes Stück evan- 

gelifcher Ethik nicht mit tödtendem Buchftaben, ſondern durch 

lebendigmachenden Geift wirken, d. h. nicht Gefeg prebigen, ſon⸗ 

bern freudig machen nnd begeiftern foll — das ift die Paftoral- 

theologie. Sie ift die betailirte, in bie Einzelheiten eines einzelnen 

Berufs eingehende Ausführung einer Seite der chriftlichen Moral 

— in biefer, wie in anderer, fpäter zu erwähnender Hinficht der 

Pädagogik vergleihbar —; fie ift eine durch den aus ber 

praftifhen Theologie entlehnten Amtsbegriff bepingte 

Anwendung ber allgemeinen hriftliden Moral auf 

den Pfarrer. Als folhe geht fie weiter, als bie wiſſenſchaft⸗ 
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liche Ethik gehen kann; wollte diefe auch auf jene durch den De- 

ruf gegebenen Details eingehen, fo wäre an fich dagegen nichts 

einzuwenden, benn auch ber wiflenfchaftlichen Moral, als einer 

weſentlich praftifchen Wiffenfchaft, darf Niemand eine feharfe 

Grenze ziehen, wie weit ins praftifche Leben hinein fie ihre Blicke 

werfen will; nur müßte dann als Confequenz wie als Billigfeit 

gefordert werben, daß auch andere Stände, wenigſtens bie Hanpt- 

claffen verfelben, ebenfo bebacht würden. Uber auch weiter, ale 

bie praftifche Theologie an dem bezeichneten Puncte gehen Tann, 

geht die Baftoraltheologie. Denn jene, wenn fie das geiftliche 

Amt ald Organ der Kirche aus dem Wefen berfelben als einer 

Gemeinschaft ver Gläubigen ableitet und bemgemäß feine Merk— 

male und Zwecke beftimmt, hat es nicht direct mit tem Gewiſſen 

des Geifilichen zu thun, fondern zum Zwecke wiffenfchaftlicher Er⸗ 

kenntniß fett fie die Idee des Amtes, fett fie tie Momente feines 

Begriffes begrifflich ins Licht. Ste hat nicht den Geiftlichen, wie 

er leibt nnd lebt in rvealiftifcher Weife aufzufaffen und ihm feine 

Obliegenbeiten in deren fingulären Beziehungen cafuiftifch vorzu⸗ 

halten; bie Baftoraltbeologie aber, weil es ihr eben um bie per⸗ 

fönlihe Amtstüchtigleit des Paſtors zu thun ift, muß biefen 

weiteren Boden betreten und bebauen, und thut tamit, fo hoch 

auch eine falfche Vornehmbeit im vorgeblichen Intereſſe der Wif- 

fenfchaft auf folches Thun herabblicdt, wahrlich nichts Weberflüffte 

ges. Dem Prediger prebigt fonft Niemand; wie aber bie Päda⸗ 

gogik den Erzieher erziehen will, fo will die Paft.-Th. dem Pre- 

biger prebigen. In der Proſa des Alltagslebens geht dem Geift- 

fihen, fowohl vem, ber mit Arbeit überladen ift, als bem, der viel 

zu wenig Arbeit von Amtswegen hat, der ibeale Grund und Trieb 

und damit der ftrenge Maßſtab für fein eigenes Wirken allzu= 

leicht verloren; mancher aber geräth, zumal in jüngeren Jahren, 

in’8 andere Ertrem, lebt zu fehr in feinem Ideal, und weil er 

die nadte Realität, die in feiner eignen Perſon wie in feiner Ge⸗ 

meinde und in der Kirche im Großen und Ganzen ſich der hohen 
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Idee nicht fügt, einfach ignoriert und aud in feiner Praris wie 

in feiner Dogmatik und Ethik mit lauter incommenfurabeln Grö⸗ 

gen operiren will, fo bringt er es nie zu einem Reſultat. Den 

einen zu befeuern, den antern zu kühlen, beibe aber burch Wahre 

beit auch zum Dienft ver Wahrheit zu führen, das ift bie Aufgabe 

der Pajtoraltheologie. 

2. Wie fteht es nun aber mit jenem zweiten Stüd, aus 

welchem ſich uns die Paftoraltheelogie bilden ſoll? warum fügen 

wir ans ber ganzen Zahl praftifch- theofogifcher Disciplinen nur 

gerade die Lehre von ber Seelforge an jene Pfarrmoral an? 

Fürs erfte liegt die innere Verwandtſchaft beider, wie fie 

auch von ben alten Paſtoraltheologen fehr wohl gefühlt wurde, 

barin, daß eigentlich auch ver erfte, unter Ziff. 1 befprochene 

Theil ſchon wefentlich feelforgerlicher Art ift, uur fo, daß bier 

ver Paftor jein eigner Seelforger zu ſeyn gelehrt und aufgeforbert 

wird. Was er an feinen Pfarrfiudern zu arbeiten, zu pflanzen, 

zu befchneiden bat, das ift ganz baffelbe, was er auch an fi 

felber thun, die gleiche Zucht, in bie er fich felber nehmen muß, 

und zwar fich felber zuerit, ehe er an antern ben Verſuch macht, 

nach. 1 Kor. 9, 27. Mit andern Worten: wie ber Zwed der 

Erziehung wejentlich fittlih gefaßt werden muß, — fittlich im 

evangelifchen Sinne, fo daß das Neligiöfe mitbefaßt, aber aller- 

dings die Willensbeitimmung als Erftes und Leite bezweckt wird, 

— fo bat auch die Seelforge, im Unterfchiede vom Eultus, von 

der Katechefe, von Kirchenregiment u. f. f. eine vorwiegend fitt- 

(iche Tendenz. Alſo ſchließt ſich die hierauf gerichtete Thätigfeit 

in der Gemeinde auch durchaus naturgemäß derjenigen Thätigkeit 

des Pfarrers an, welche daſſelbe Ziel an ſeiner eigenen Perſon 

wie in ſeinem Hauſe zu verfolgen hat. Alſo mit Einem Wort: 
es ift das Ethiſche, was bie beiden, ſonſt nach verſchiedenen Seiten 

gewendeten Disciplinen verbindet, was eine zuſammenfaſſende 

Darftellung erlaubt, ja von felbft dazu einladet. Wohl ift 

biefes Ethiſche auch ein Moment der Predigt wie der Katechefe, 
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daber viefe auch bed Ecelforgerlicden nie entbehren können; aber 

der Prediger ift in erfter Linie Redner, der Katechet Lehrer, uns 

Beide ftehen noch unter andern Gefegen als dem ethifchen; ber 

Seelforger aber ift weber Redner noch Lehrer, feine Aufgabe ift 

kebiglich die chriftliche Einwirfung auf ben Willen, die geiftliche 

Führung, für welche ihm weder eine andere Methode, noch ein 

anderes Ziel gefegt ift, als das, welches die chriftliche Ethik allen 

Chriften vorbält. 

Damit hängt dann noch ein weiteres, mehr formelles Mo 

ment zufammen. Jener Zweig der geiftlichen Wirkſamkeit, den 

wir Seelforge nennen, erheifcht ein durchaus freies, rein perfün- 

liches Verhalten des Seelforgerd zum &emeinbegenoffen. Da ift 

feinerlei äußere Form, an bie er, fei e8 burch gefchriebenes Gefek 

ober durch Herkommen, gebunden wäre, wie dies auch in Prebigt 

und Katechefe der Fall ift; es ift einzig und allein feinem Gewiſſen 

und feiner perfönlichen Weisheit anbeingegeben, wie er verfahren 

wil. Er ſteht rein als fittliche Berfon vor feinem Pfarrkiude, 

das beiderfeitige Verhältniß ift ein völlig freies, nur eben durch 

ben ethifchen Zweck bepingtes. Alſo fagen wir: diejenige paftorale 

Verfönlichfeit, welche jener erfte Theil der Paſt.⸗Th. befchreibt, 

db. b. die Sittlichleit, wie fie ber geiftlihe Beruf vom Pfarrer 

als Menfchen verlangt, — das ijt genau baffelbe, was im zweiten 

Theil, in der Lehre von der Seelforge, als der allein wirkende 

Factor erfcheint. Dort wird fein perfönliches Verhalten im All⸗ 

gemeinen, bier fein perfönliches Verhalten gegenüber ven Perfonen 

in der Gemeinde, alfo ganz baffelbe Subject zuerft als fittlich 

beftimmtes, dann als fittlich beſtimmendes bargeftellt. Durch viefe 
eigentbümliche innere Verwandtſchaft iſt uns auch die eigenthüm⸗ 

liche Verbindung zweier Lehrſtücke praktiſcher Theologie zu einem 

relativ ſelbſtſtändigen Ganzen, zur Paſtoraltheologie, gerecht⸗ 

fertigt. Es ſind zwei Theile praktiſcher Theologie, die ſich dadurch 

zu einem Ganzen für ſich zuſammenſchließen, daß ſie unter einen 

gemeinſchaftlichen ſittlichen Geſichtspunct geſtellt werden, ſo nem⸗ 
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lich, daß das ben Paſtor perfönlich betreffende Ethifche das Binde⸗ 

glied zwifchen jenen beiden Theilen wird. 

Um nun fragt e8 ſich, ob diefelbe, fo aufgefaßt und beban- 

delt, eine Wiffenfchaft jei, over nicht? Wie wir oben fahen, find 

bie Lehre vom Pfarramt und die Lehre von ver Eeelforge bereits 

Lehrftücke ber praftifchetbeologifchen Wiffenfchaft und fommen, jeder 

feines Drts, in jenem Lehrgangen zur wiffenfchaftlichen Erörterung. 

Ebenſo aber haben wir bemerft, daß vie paftoraltheologifche Behand⸗ 

fung derſelben, wie fie fie aus ihrem wilfenfchaftlichen Complexe heraus- 

nimmt, jo auch. über die natürliche Grenze der wilfenfchaftlichen 

Darftellung, die als folche eine rein objective feyn müßte, hinaus⸗ 

ichreitet. Sie thut das und darf es hun um ihres praftifchen 

Zweckes willen, nemlic um ven Paſtor in fein Amt einzuführen; 

und biefer praftifche Zweck ift bier wefentlich ein fittlicher, nicht 

ein technifcher, — bie Paſt.Th. will auf das Gewiſſen bes Ba- 

ftord wirten, will feine fittliche Perföntichleit, wie fie in und vor 

ver Gemeinde ſeyn foll, ihm bilden helfen, — baber ihre oben 

aufgezeigte Connexität mit ber Moral. Was eine firchliche Obrig- 

feit in einer Kirchenorbuung, in einer Amtsiuſtruction, in einem 

Hirtenbrief der Landesgeiſtlichleit, ein Ordinator dem Ordinandus, 

ein Synodalprediger ven Amtsbrüdern au's Herz legen kann: das 

ift baffelbe, auf was die Paftoraltheologte einzugehen, was fie 

vollftändig auszuführen hat. Aus biefem Allem — aus der Ver⸗ 

bindung mehrerer in ber theologifchen Syſtematik einander entfernt 

fiegenden Lehrgegenſtände, und aus dem praftifchen, ethifchen, ja 

paränetifchen Zwede, ver anf biefem Wege verfolgt wird — er- 

gibt ſich mit Nothwendigkeit, daß die Paftoraltheologie, wie fie in 

Zolge ihres Verhältniſſes zur praftifchen Theologie einerfeits und 

zur Moral andererfeits nid;t wohl als eine eigene Wiffenfchaft 

neben jenen fich geltend machen kann, fo auch in ber Form ihrer 

Ausführung auf den Charakter ftrenger Wiffenfcheftlichfeit ver⸗ 

zjichten muß. Ihr Verhältniß zur praftifchen Theologie, welche 

Wiſſenſchaft ift, drückt fih am einfachften in folgendem Sage aus, 
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Die praftifche Theologie ftellt das geſammte Leben und Handeln 

ber Kirche bar, wie es wiffenfchaftlih zu beftimmen iſt; bie 

Baftoraltheologie ſtellt das fittliche Leben und Hanbeln des Pa- 

ftor& dar, und zwar für den Paftor, zum Zwede feiner per- 

fönlichen Befähigung und Förderung im Berufe, vorzugsweife im 

demjenigen Zweige feines Amtes, in welchem gerade feine fittliche 

Berfönlichkeit der Hauptfacter if. Wenn man uns enigegenge- 

halten bat: es gebe von jedem Ding in ber Welt eine Wiffen- 

Schaft, alfo auch vom Paſtor, unfre Unterfcheivung von Kirche und 

Paftor entbebe alfo tie Paftoraltheelogie ber Pflicht noch nicht, 

eine Wiffenfchaft, zu fein: fo ift ber erfle Sag bon uns aner- 

kannt; die Wiffenfchaft, oder richtiger das wiffenfchaftliche Lehr⸗ 

ftüd vom Paftorat ift zu finden in ber Lehre von der Organi⸗ 

fation der Kirche. Daraus folgt aber nicht, daß es nicht noch 

eine andere Lebrform für den Paſtor, für bie fpecielle Einleitung 

in fein Amt geben könne und bürfe, als die in beftimmten Grenzen 

ber Allgemeinheit, der Objectivität fich baltende wiflenichaftliche 

Behandlung. Andererſeits aber verzichten auch wir mit dem Ge⸗ 

fagten Teineswegs auf den Anfpruch, daß bie Baftoraltheologie 

eine wiffenfchaftlide Bafis und darum auch wiffenfchaftlichen 

Werth haben müſſe. Diefes Merknal wird am meiſten hervor- 

treten in ben grunplegenden Theilen, alſo namentlich an ben bei- 

ben Puncten, wo der Amtebeariff und der Begriff der Seelſorge 

erörtert wird. Auch ber Baftoraltbeolog, obgleich er biefe beiden 

Hauptbegriffe aus der praftifch-theologifchen Wiffenfchaft entiehnt, 

um fie durch jenes Mittelglied, die Pfarr- Moral, zu verbinden, 

muß doch demjenigen, der ihm folgen wifl, erft jagen, auf welchem 

wiffenfchaftlichen Standpunct er fteht; und, je mehr zur gegebenen 

Zeit noch Unflares oder pofitiv Falfches unter dem Namen tiefer 

Wiffenfchaftlichfeit und reiner Gläubigfeit zu Markte gebracht 

wird, um jo mehr hat er das Recht und bie Pflicht, auch in bie 

Paſt.⸗Th. wiffenfchaftliche Unterfuchungen aufzunehmen. Aber was 

banıı bie Ausführung betrifft, jo muß ihr, je mehr fie ins Detail 
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geht, auch bie Freiheit gewährt werben, von dem rein praftifchen 

Zwede fich leiten zu laſſen. Es ift überhaupt eine große Be⸗ 

ſchraͤnktheit nes Gefichtötreifes, es ift Die complete Schulpebanterie, 

wenn man wiffenfchaftlichen Geiſt nur ba zu erkennen gewillt ober 

im Stande ift, wo man irgend eine Schul-Uniform fieht. In 

Herders Briefen über das Studium der Theologie, in feinen 

Provincialblättern u. f. f. ift wahrlich mehr Wiffenfchaft enthalten, 

als in einer Maſſe hochgelehrter und fuftematifirter theologifcher 

Literatur jener Zeit und auch noch anberer Zeiten. Wir befom« 

men noch heute Theologiſches, auch Abhandlungen über praftifche 

Theologie zu lefen, bie die Miene der Wiffenfchaftlichkeit Hoch 

tragen, die einen, weil fie in wortreicher Katheder-Lerminologie 

wie mit Fingendem Spiel und webenden Fahnen einhermarſchiren, 

bie andern, weil fie ihre orafelhaften Säge an und auf einander 

zu bauen wijjen, daß es ausfieht, wie eine Mauer, ift aber bei 

naherem Beſehen eitel Bapier. Leider gilt auch von der theolo- 

gifhen Welt das Sprichwort: mundus vult decipi; hat man nur 

durch Phrafen und fophiftifche Argumente nebft Beibringung eiti- 

gen gelehrten Apparat den Schein der Wiffenfchaftlichkeit ge⸗ 

wonnen, fo ift fie befriedigt; tritt ihr irgenpiwo bie Wahrheit uns 

geſchminkt und im einfachen Hausgewand entgegen, fo ſchilt man 

fie unmwiffenfchaftlih und glaubt fie damit abgefertigt zu haben. 

Was bis auf den legten Grund durchdacht, was in feinem ge- 

ſchichtlichen Zufammenhang erkannt und gefchichtlich beleuchtet, was 

als Einzelnes in feiner nothwenpigen Beziehung auf's Ganze auf- 

gefaßt und dargeftellt, was nach allen Seiten Mar und genau be« 

ſtimmt ift: das iſt nach Art und Gehalt wiffenfchaftlich, uf 

Wiffenfchaft fih gründenn und die Wiffenfchaft fördernd, auch 

wenn die Form um eines praftifchen Zweckes willen eine freie, 

wenn man will: populäre ift — oder wenn fie fogar, ben ſchwung⸗ 

voll rebnerifchen Stilarten gegenüber, eine hansbadene gefcholten 

wird. 

Deßwegen halten wir für unſern Gegenftand auch ven Namen 

Balmer, Paſtoraltheol. (2.%.) 2 
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Baftoraltheologie feſt; wir bebürfen feiner neu erfundenen Titel, 

wie Hodegetik (f. da8 Buch von Jaspis, 1821), Hierotechnit 

(Kaifer, Entwurf eines Syſtems ver prakt. Theol. 1816, ©. 11), 

Halieutik (wie Sidel zunächſt ftatt Hemiletit fagen wollte), Pö⸗ 

menologie (wie bie deutſche Zeitfchrift für chriftl. Wiffenfchaft, 

1860, ©. 321 vorſchlägt). Läuft unfere Disciplin auch in ihrem 

Detail da und dort in Spiten aus, die, wenn man fie abftract 

für ſich anfieht, freilich nicht mehr ein Stüd Theologie heißen 

formen: fo ftehen doch) auch Tiefe Dinge fämmtlich unter ber 

Herrſchaft des ethifchen Grundgedankens, unter dem Gefichtspunet 

ber geiftlichen Gewiffenhaftigkeit; was aber hierunter fällt, das 

wird dadurch (ganz wie eine Menge Einzelheiten in den übrigen 

Gebieten der fpeciellen Moral) zu einem Objecte theologiſcher 

Beratung und Würdigung. 

Mit obiger Erörterung ift uns fchon die Haupteintheilung 

für die Paftoraltheologie gegeben. Nachdem wir ung am Schluffe 

der Prolegomenen noch die Quellen vergegenwärtigt haben werben, 

aus welchen wir unfern Stoff ſchöpfen, wenben wir uns zuerſt 

zu demjenigen Gegenſtand, der feinen urfprünglichen wiſſenſchaft⸗ 

lichen Ort in ber kirchlichen Organifationslehre hat, nemlich zum 

Begriffe des geiftlichen Amtes, des Paftorats, wie wir es im 

enangelifhem Sinne vom Paſtor aufgefaßt haben wollen. Sofort 

folgt der Bajtor felbft, d. 5. die Lehre von feiner perfönlichen 

Stellung zu feinem Amte, feinem Werben und Sehn für's Amt 

und der dem Amte entfprechenden Haltung und Geftaltung feines 

Lebens. Euplich ftellen wir dar die Paftoration, d. h. fowohl 

das Allgemeine ver hiemit zu bezeichnenden Thätigkeit, als auch 

das Specielle dieſer Arbeit, wie ſie ſich auf einzelne in der Ge⸗ 

meinde gegebene Objecte, d. h. Stände und Zuſtände richtet. Es 

wäre bier gleich zu fragen, warum nicht auch die Verſchiedenheit 

der Gemeinden felbft einen Gintheilungsgrund für und abgeben 

jo? Der Stabt- und der Lanbpfarrer, der Schiffsprebiger, der 

Babeprebiger, ber Reiſeprediger, ber Fabrilprediger u. f. w., das 
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wären Kategorien, mit benen fich eine Paftoraftheologie zu einem 
namhaften Theil füllen könnte. Ein Werk diefer Art, das bie 

Form einer Beifpiel-Eammlung annimmt, wie Burks Paſt.⸗Th. 

in Beifpielen (Stuttg. 1839, 2 Bände) Tann, fo weit irgend 

Materialien vorhanden find, auf diefe Unterfchiede eingehen, und 

getroft da aufhören, wo der Stoff ausgeht. Für eine lehrhafte 

Darftellung eignet fich aber dieſes cafwiftifche Verfahren nicht. 

Die Unterfchiede zwifchen jenen paftoralen Berufsarten find zum 

einen Theil fehr äußerlich und für die überall fich gleiche Haupt⸗ 

aufgabe von geringer Bebentung; zum anbern Theil fo fpecich 

und darum in infinitum der Vermehrung fähig, daß, wenn wir 

auch eine möglichft große Reihe folder Gattungen aufitellen woll- 

tet, wir dennoch uiemals eine lückenloſe Vollſtändigkeit erreichen 

Bnnten.*) Was derartiges zu fagen nöthig ift, dafür findet fich 

ber pafjende Ort bei ber Erörterung der allgemeinen Baftoral- 

pflichten von ſelbſt. So haben wir auch für das wichtige und 

gerade in paftoraler Hinficht fchwierige Amt des Hofpredigers kein 

beſonderes Gapitel nöthig, da ber Punct, worin für ihn die Haupt⸗ 

Ihwierigfeit liegt, vie kirchliche Disciplin ift, mithin unter biefer 

Kategorie das dorthin bezügliche feine Erledigung findet. Eben⸗ 

fowenig brauchen wir eine befondere Stelle für den Univerfitäts- 

prebiger; was biefes Amt Beſouderes erheifcht, das fällt noch ins 

Gebiet der Pädagogik, daher ver Verf. diefen Punct auch in letz⸗ 

terer (Ev. Päd. 3. Aufl, ©. 388 f.) behanvelt bat. Nur drei 

Gemeinden führen wir in der Paftoraliheologie nach ihrer Beſon⸗ 

*) Wie verjhiebenartig nach Zeit und Ort bie paftoralen Aufgaben ſich 
mehren und fpecialifiren können, das beweist 5.8. der Umftand, daß an man- 

hen Orten und zu manden Zeiten ber Paftor unter feiner Gemeinde viele 
Perfonen ober Familien hat, die anszuwandern im Begriffe fliehen. Unter bie 
Armen Lönnen wir dieſe nicht mitbefaffen, zu einem eignen Kapitel aber ift 
diefer Segenftand zu fpeciell. Wir können alfo blos beiläufig auf diefen Punct 

paſtoraler Hülfe hinweiſen und babei eine (von Bfr. Preffel verfaßte) recht 
jweddienlihe Schrift: „Handbüchlein für Auswanderer nah Norbamerila”, 

Bafel bei Detloff — erwähnen, die zum Theil auch dasjenige fchon enthält, 

was. etwa vom Schiffsprediger zu fagen wäre. 
28% 
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berbeit‘ auf: die Militärgemeinde, dad Strafgefängniß unb das 

Irrenhaus; die eritere, weil das Militär der einzige Stand im 

Staate ift, deffen eigenthümliche Eonftitwirung auch der Paſtora⸗ 

tion eine eigenthümliche Aufgabe und Form gibt; die beiden au« 

bern, weil fich bier gewilfe Zuftände, bie jedem Paſtor überall 

vorfommen können, als habituelle und gleichfan gefammelt ver- 

finden, alfo an foldhen Puncten, wie bie Aufgabe felbjt eine ge- 

fteigerte, fo auch die Erfahrung eine deſto reichere und frucht- 

barere wird. 

— — — — — 

Alles chriſtliche Wiſſen ven göttlichen Dingen hat ſeine Quelle 

im Geiſte Gottes, der dem Menſchengeiſte das Verborgene auf- 

ſchließt (1 Kor. 2, 11. 12.); da aber das authentiſche Zeugniß 

dieſes Geiftes uns nur im Worte ber Schrift vorliegt, fo ift auch 

all jenes Wiffen auf die Schrift zurüdzuführen. ‘Die Paftoral 

macht davon um fo weniger eine Ausnahme, je mehr Die Aufgabe 

bes Pfarrers verwandt, ja innerlich eins ift mit dem Berufe ber 

in der Schrift auftretenden Männer Gottes; find fie die Boten, 

die den göttlichen Willen zu der Menfchen Seligfeit ausrichten 

und an ben Menfchen arbeiten, um fie für's Himmelreich zu ge- 

winnen, fo ift der Pfarrer mit demfelben Uuftrage betraut: er 

wird alfo an jenen, wie fie ihre Amtsanweiſung aus göttlichem 

Mund empfangen, wie fie diefer gemäß redend und handeln in 

der Schrift geſchildert werben, ja wie fie die biblifchen Schriften 

jelber abfaffen und damit der ganzen Welt und allen Jahrhun⸗ 

berten prebdigen, fein Urbild haben. Im Neuen Teſtament ind- 

befondere ſteht Jeſus als der gute Hirte obenan, von bem ein 

Jeder, der feine Schafe und Lämmer weiden und nicht als Mieth⸗ 

ling erfunden werben will, fih muß in die Schule nehmen laffen. 

Und wenn die Stellung des Propheten und bed Meffias zum 

ifraelitifchen Wolfe, wenn bie bes Erlöfers zur Menjchheit neben 

allem Gleichartigen immerhin eine in vielen Beziehungen anbere 
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ft, als bie bes Pfarrers zu feiner Gemeinde: fo bieten bagegen 
bie Gemeinden, mit denen bie Apoftel und ihre Schüler in ber 

Apoftelgefhichte und in den Briefen verfehren und an bie bie 

Sendſchreiben in den erſten Capiteln ver Apokalypſe fich richten, 

ein um fo näheres Analogen dar. Deßhalb ift denn auch zu allen 

Zeiten die Schrift auf die mannigfachfte Weife für die Paſtoral⸗ 

theologie benügt werten. Das Vorbild des Herrn felbft hat man 

nach dieſer fpeciellen Seite in's Auge gefaßt (Hennide: „Chriftus 

als Vorbild für die fpecielle Seelforge,” Leipzig 1841. Wächter: 

„Srunpfäge ver Stirchenleitung nach dem Vorbild Jeſu,“ in Au- 

delbachs und Guerickes Zeitfchr. für Iuther. Theol. 1859. IV. 

S. 645—683.); tie Apoftelgefchichte iſt in derſelben Richtung 

bearbeitet von Brandt („apoſtoliſches Paſtorale“ Stuttg. 1848.); 

über bie Paſtoralbriefe wird Paſtoral geleſen (Paul Anton, „exeget. 

Abhandlung der Paftoralbriefe,” vorgetr. 1726 und 1727, herausg. 

von Majer 1753, freilich nicht ansfchließlich für ben paftoralen 

Zweck; zufemmengeftellt find biefe Paftoralbemerkungen von Kirch⸗ 

bofer in Schaffhaufen in ver Heinen Schrift: Paul Antons Pa- 

ftoralfentenzen, Bafel 1862; ferner: Balduin brevis institutio 

ministrorum verbi divini ex priori ad Tim. epistola potissimum 

excerpta, Wittenberg 1623; auch neuere Univerfitätsfntaloge weis 

fen ſolche Vorlefungen auf); ans Bengels Gnomon hat Flattid) 

eine Paftoraltheologie zufammengeftellt, die in Ianter gelegentlichen 

dahin gehörigen Bemerkungen zum Neuen Zeftamente befteht. 

(„J.A. Bengels Schagfäftlein zur Führung des geiftlicden Amts zc.” 

Aus den Papieren Flattichs mitgetheilt von Werner. Ludwigsburg 

1860.) Mit einer prudentia pastoralis Jeremiana von Collin 

1739 machen uns bie SKKlofterbergifchen Sammlungen befannt; 

ebenfo ließe fich nicht nur eine th. past. Jesajana u. ſ. w. ge⸗ 

winnen (wie Detinger aus ef. 40—42. eine Art homiletica Je- 

sajana ober vielmehr divina zu gewinnen fucht, f. „etwas Ganzes 
vom Evangelio,“ neue Ausg. von Ehmann, S. 121 ff.), fonvern 

auch Bücher wie Hiob, Koheletb und die Proverbien ließen fich 
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als Paftoralquellen ausbeuten und ebenſo Männer, wie Mofes, 

Eamnel, Elias gefchichtlich als paſſende Borbilder varftellen. 

Untere (wie Barter) haben ans einem einzigen Bibelfpruc das 

ganze Material zu entwideln gefucht. 

Allein wir müffen die Form, in welcher die Bibel Paftoral- 

theologiſches barbietet, und bie Art, wie daſſelbe aus ihr gewon⸗ 

nen wirb, doch genauer unterfuchen. Die Schrift ift (wie Niefch, 

Pr. Th. 1. ©. 40 fagt) Teineswegs „ber durch den Theologen aus⸗ 

zubeutende und zu orbnende Schatz göttliher Decrete für das Thum 

in der Kirche,” fomit auch fein Nepertorium, ans dem die Pafto- 

ralregeln fertig. bervorgenommen werben könuten. An dem einen 

Drte ift das, was fie gibt, ein Allgemeines, unter welches benn 

möglicher Weife die eimzelnften Baftoralfragen fubjumirt werben 

fönnen; aber wie nun das Schriftgebot in biefem, wie in jenem 

Fall wirklich in Ausführung gebracht werden fol, ift damit noch 

nicht gefagt. Dem Timotheus wirb befohlen, das Wort recht zu 

theilen (2 Zim. 2, 15.). Aber wie num dieſe Theilung zu bewerk⸗ 

ftelligen, wem biefer, wen jener Theil zuzuſcheiden fei, darüber 

muß er unb jeber, der dies Gebot als auch ihm gegeben aner- 

fennt, ſich erft felber bejinnen; bat er nur diefes Schriftgebot 

außer und über fich, nicht aber auch noch etwas Anderes in fich 

felbit, va® ihn an Ort und Stelle leitet, fo kaun tro& dem beiten 

Willen etwas Verkehrtes herauskommen. Oder gibt die Schrift 

etwas Spectelles, durch einen beſondern Fall Veranlaßtes, wie 

beffen 3. B. ber erfte Korintherbrief Mehreres enthält. Ich darf 

das werer als für mich unbrauchbar Itegen laffen, noch es in un⸗ 

hiftorifcher und unpraftifcher Weife ohne Weiteres in die Gegenwart 

hereinverfegen, welcher bie dort (3. B. in der Frage wegen des 

Götenopferfleifches, theiliweife auch in der Ehefrage) vorausgefegten 

Berbältniffe mehr oder weniger fremd fin. Folglich muß ich ver- 

fteben, das Temporäre abzuftreifen und das für alle Zeiten und 

Berhältniffe Gültige unter der biftorifchen Hülle zu entbecken, oder 

was ebenfalls möglich tft, ih muß lernen und verfteben, dem 



Prolegomena. 23 

Speriellen auch wieder Specielles gegenüberzuftellen, das trog 

aller Ungleichheit ber Ferm jenem gleichartig ifl. Ober endlich 

faun eine Schriftftelle für mich irgend einen paftoralen Wink ent- 

halten, während urfprünglich ber Inhalt gar feinen paftoralen 

Charakter oder Zwed bat; ich erfenne aber aus ber Stelle 5.2. 

einen Zug des menfchlichen Herzens, ber mir vielleicht bei einem 

Kranten ebenfalls vorgelommen, mir aber jetzt erft, im Lichte des 

Bibelmortes, Kar ift. Aus dem allem geht hervor, daß die Schrift 

(wie wir bafjelde auch nach andern Seiten hin ausfagen müffen) 

eine Duelle paftoraler Erfenntnig nur für denjenigen ift, der fie zu 

fefen verſteht, d. b. dem ber lebendige, in ibm felbft gegenwärtige 

Geift von oben die Augen aufthut, daß er im Bibelwort auch das 

entdeckt, was der Buchftabe nicht fagt, — ver femit als ein Gei- 

itesmenfch den Buchſtaben frei zu gebrauchen weiß. ‘Der Herr 

bet Joh. 4, 14. verheißen, wer von ihm das Waffer des Lebens 

empfaige, in bem werde bieje® felbjt zu einer Duelle werben; ba» 

mit ift jene Selbitftänbigfeit des Geiftes anerlannt, ber aus 

feiner eigenen, von bed Herrn Hand aufgejchloffenen unb won 

feinem Geiſt erfüllten Tiefe Wahrheit und Erfenutniß nimmt. 

So gewiß aber diefer Geift eine Gabe ijt, die nur gefchenkt 

wire und nur erbeten werben Tann, fo gewiß bebient er fich, wie 

in der Erzeugung und Fortbildung geiftlichen Lebens überhaupt, fo 

auch für's paftorale Leben menfchlicher Mittel; er wirkt auch an 

viefem Puncte das Göttliche durch Menſchliches. Wir meinen ba- 

mit vornehmlich zwei Dinge: praftiiche Erfahrung und wiffenfchaft- 

Eiche Bildung. Wer ohne biefe wollte Baftorallehren geben (ein Ge⸗ 

füfte, das fich bei Sectirern häufig kund gibt, wäre es auch nur 

in ber Form von Anlagen), ber würde Gotte Wort und Geift, 

die er allein zu bören vorgibt, ficherfich eine fchlechte Ehre anthun. 

Irgend ein Maß von Erfahrung im Leben, im paftoralen Verkehr 

felber muß man fchon befiben, um nur zu merken, wo in einer 

Schriftftelle paftoraler Gehalt verbergen liegt, und auch wo er offen 

zu Tage liegt, bringt erft bie Erfahrung das rechte Intereſſe da⸗ 
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für, fo wie fie auch vor aller falfchen Ueberſchwänglichkeit bewahrt, 

die jih in unreifen Geiftern fo leicht gerade am Schriftwort ent» 

zündet. Dabei bleibt aber ebenfo wahr, daß das Edhriftwort 

auch wieder zur Erfahrung hilft, fomit beide nothwentig in Wech- 

felwirfung ftehen müſſen. Einige Erfahrung übrigens fteht auch 

fhon dem, der noch nicht einmal in eine Gemeine eingetreten ift, 

zur Seite — die Erfahrung an feinem eigenen Herzen, tie und 

lebenslänglich helfen muß, Erfahrung an Andern zu machen; nur 

wird, wer biefe allein befigt, fich allzu leicht täufchen, indem er 

feinen eigenen Yebensgang und Eeelenzuftand zum Maßftab für alle 

andern Menfchen macht, überbie® aber gerate in jener Sfolirt- 

beit fich über fich felber aufs Gröblichfte täufchen kann. Bezeich- 

nen wir aber die Erfahrung als eine der Duellen, ans benen bie 

Paftoral ihre Lehren fchöpft, fo ift dabei freilich nicht zu leugnen, 

daß biefelbe nicht für Jeden die gleichen Refultate Liefert; ebenfo, 

daß fie eine nie abgefchleffene tft, folglich Jeder nur über einen 

beſchränkten Kreis von Erlebtem zu gebieten hat. Es ift bied ber 

Grund, warum mande Bearbeitungen fich als Chrejtomathien ans 

fündigen (wie 3. ®. eine chrestomathia pastoralis von Horvath, 

Peſth 1782); anbere werthvolle Arbeiten wollen eben nur Mitthei- 

fung von eignen Amtserfahrungen feyn (Kündig, Erfahrungen am 

Kranfen- und Sterbebette, 1. Aufl. Bafel 1856). Der Umſtand 

aber, daß Niemand alle möglichen Paftoralfälle in Betracht ziehen 

kann, weil er nit alle fihon irgendwo eingetretenen und noch) 

vorkommenden fennt, macht ja dag, was man bereits mittbeilen 

und als Erfahrung verwerthen kann, nicht werthlos; es dient 

vielmehr gerabe dazu, daß berjenige, ber aus frember Erfahrung 

lernt, fofort defto mehr eigene Erfahrung macht, alſo ber Zwed 

annäbernd immer mehr erreicht wird. 

Wenn wir zweitens bie wifienfchaftliche Bildung als Voraus⸗ 

fegung für die Gewinnung paftoraler Erkenntniß anſehen, jo beruht 

dies darauf, baf, wer da wifjen fell, wie das Menſcbenherz für’s 

Reich Gottes gewonnen werben und wie er felbit dies hewerfitelli- 
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gen fol, nothwendig eine gründliche Einficht fowohl in die objec⸗ 

tive göttliche Wahrheit als in das Weſen und innere Getriebe bes 

menschlichen Herzens haben muß. Nun läßt fi zwar nicht leug⸗ 

nen, daß beibes auch ohne wiffenfchaftliche Bildung, ohne alade⸗ 

mifche Studien — wie einft von ben Apofteln — fo heute noch 

don manchen wadern Männern erlangt wird, bie barım auch, 

ohne ein Kirchenamt zu befleiven, vecht als Seelforger in ihrem 

Kreife wirken, während manche Audere mit aller theologifchen Bil- 

bung als Paftoren nicht viel leiſten. Wir werden auf bie allges 

meinere Frage, warum zum geiftlichen Beruf überhaupt wiffen- 

ſchaftliche Bildung erfordert werde, in tem Gapitel von ber 

Vorbereitung und Tüchtigfeit zu diefem Berufe näher zu ſprechen 

fommen; bier iſt blos zu fagen, daß im Ganzen boch nur bie 

Wiffenfchaft, namentlich auch das philofophifche und das Hiftorifche 

Wiffen innerhalb des theologifchen, den nöthigen weiten und freien 

Blick für alle die verſchiedenen Erfcheinungen und Zuftände im 

religidfen Leben gewährt, ver nöthig ift, um nach allen Seiten hin 

feſte und gewiffe Tritte zu thun. Laien von der vorhin genannten 
Art haben ficherlich immer ein gutes Theil von Wiſſen durch 

fleigiges Lefen fich angeeignet: wo es hieran fehlt, werben Ein⸗ 

feitigkeiten und Fehlgriffe nicht ausbleiben. 

Ein Schag nun von paftoraler Erfahrung, wie fie feit Jahr- 

hunderten, ja feit es ein geiftliches Amt gibt, fich allmählig gefammelt 

bat, wie von demjenigen Wiffen, was biefen Erfahrungen theil 

boransgeht, theils fie beherrfcht, orbnet und geftaltet, liegt in ber 

pafteraltheofogifcher. Literatur nor ums. Sie befhräntt fih nicht 

auf bie eigentlichen, mehr oder weniger fuftematifch angelegten Pa⸗ 

ftorafwerfe, nebft den Bibelauslegungen, den Neben und Prebigten 

über biklifche Texte für Paftoren, fonvern fie umfaßt ebenfo auch 

Vieles, was in ber alten Zeit in Concilienſchlüſſen, wie in ben 

legten Sahrhunderten in evangelifchen Kirchenoronungen, Synodal⸗ 

erlaffen, Gonferenzverhandlungen zu Tage geförbert ift; ferner 
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Bieles cafuell Veranlaßte in den Briefen bedeutender Männer, 

wie Luthers und Speners, in Sammlnungen und Zeitfchriften ; 

ganz befondern Werth aber legen wir auf die Btographieen von 

Männern wie U. H. Frande, Oberlin, Bengel, Burk, Oetinger, 

Ph. M. Hahn, Flattich, Hefader, Harms, Roller, Spieß, Menken 

‚ (1. fein Leben von Gildemeiſter, 1860), Beyſchlag (f. „aus dem 

Leben eines früh Vollendeten,“ von Willibald Beyſchlag, 1862), 

Hartmann (von Ehinann, 1861), Machtolf (von vedderhoſe, 1862) 

n. ſ. w. — ein Gebiet, in beffen weiten Kreis und Ch. Burk 

burch feine oben erwähnte „Paftoraltheologie in Beiſpielen“ ein 

geführt hat, ımb das in unfern Tagen mit fichtbarer Vorliebe 

angebaut wird. 

Einer Aufzählumg anch nur bes Bedeutenderen ans biefer 

Literatur glauben wir uns an biefem Ort entfchlagen zu dürfen, 
ba biefür durch enchklopädiſche Werke fattfam geforgt tft. Außer 

bem,; was Nitzſch im 1. und 3. Baude feiner praft. Theol. über 

bie Gefchichte diefer Disciplin fagt, die (wie oben fchon bemerft 

wurde) bis anf bie neuere Zeit zugleich Gefchichte ver Paftoral- 
theologie ift, verweifen wir nur auf Hagenbach's theol. Encykl., 

5. Aufl, ©. 323 und 384, und auf ben Artikel des Berfaffere 

über Baftoraltheologie in Herzog's theologifcher Real⸗Encyhklopädie, 

Br. XI S. 186-190. 

Alles diefes aber, Schrift, Erfahrung und Wiſſenſchaft, Ge⸗ 

fhichte uud Literatur, und durch alles ber Geift Gottes, wirft nun 

auf einen Brenupunkt im Innern, aus dem erft vollends bie pa⸗ 

ftorale Anſchauuug, das paftorale Urtheil, wie das richtige pafto- 

rale Handeln hervorgeht: das ift das Gewiffen, das in allen 

paftoralen Fragen ſchließlich die Entſcheidung gibt. Aus ihm 

hervor fpricht der Paftorallehrer felbft, unb dieſes Amtsgemwiffen 

zu bilden, ift fein wahrer Zwed; in dieſem praftifchen Jutereſſe 

biegt die Berechtigung ver Paftoral als Lehrfaches. In folchem 

Kreife ift es ganz in der Orbuung, daß manche Fragen fiber 
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Einzelheiten nicht durch eine wiffenfchaftliche Dednetion entſchieden 

werben; wem die Wiſſenſchaft nichts iſt als ſcholaſtiſcher Forma⸗ 

lismus, der klagt daun, man entſcheide nach ſubjectivem Geſchmack, 

nach Willkür; während das entſcheidende, conſequent feſtgehaltene 

Princip, nach dem alles entſchieden wird, vielmehr das ſeiner 

ſelbſt gewiß gewordene paſtorale Bewußtſeyn, d. h. das Ge⸗ 

wiſſen iſt, nemlich das vom Gcifte des neuen Bundes ebenſo 

ſehr frei gemachte als gebundene Gewiſſen. So gibt es auch keine 

Ethik, und wäre ſie noch ſo ſtreng wiſſenſchaftlich gehalten, die 

alle einzelnen ſittlichen Forderungen erſt durch einen Beweis zur 

Geltung zu bringen ſuchte; iſt die Grundlage gegeben, ſo iſt der 

Zuſammenhang jedes Einzelnen mit dem Ganzen von ſelbſt klar, 

ſobald jenes an ven rechten Platz geftellt wird. 
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Der geiſtliche Beruf. 

Mie bat der enangelifche Geiftliche feinen Beruf anzufehen 

und aufzufaffen? Was für ein Bewußtſeyn von bemfelben foll er 

haben? Wir fommen bamit in ben Bereich ver Amtsfrage, bie 

in unferer Zeit fo viele Verhandlungen hervorgerufen hat — 

Verhandlungen, deren Reſultat wenigftens infofern gewinnreid) ift, 

als der principielle Gegenfag der Anfichten innerhalb der evange- 

fifchen Kirche felbft Harer als je hervortrat. Geht man anderswo, 

um bes geiftlichen Amtes Art und Natur, Würde und Bebentung 

in's Licht zu fegen, gerne von hoben, allgemeinen Ideen ans, fo 

ziehen wir c8 vor, den umgefehrten Weg in der Paftoraltheologie 

einzufchlagen, und vom Nächſten, empirifch Gegebenen auszugeben; 

mangelt es banı auch vielleicht an hochtheologiſchem Schwung, fo 

glauben wir, daß die Wahrheit dadurch nicht zu Schaden kommt. 

Sehen wir, ohne noch höhere Firchliche oder dogmatifche Ge- 

fihtspunete anzuwenden, ven geiftlichen Beruf von einer rein 

menfchlichen, wenn man will, focialen Seite an, fo macht er ſchon 

in dieſer matten Beleuchtung den Eindruck von etwas unvergleich- 

bar Würdigem und Gegensvollem. Da ftebt in jeder Gemeinde, 

das abgelegenfte Dorf in Wald oder Gebirge nicht ausgefchloffen, 

ein Träger chriftlicher Bildung, der, von ten Werkſtätten ber 

Wiffenfchaft herkommend, zugleich ein Vorbild fittlicher Tüchtigkeit 

und Geriegenheit zu fenn von Amtswegen berufen ift: ber bie 

Gemeinde in feftliher Etunde um fich verfammelt, ihr aus dem 

Schatz inneren Lebens, den cr in fich trägt, das Höchite umd 
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Befte mittheilt; deſſen Wort, ſchon als feierliche, in edler Form 
gehaltene Rede, auch den Ungebilvetiten die Sprache des Geiftes 

hören läßt und darum auch unter der rauhen Dede vie Keime 

geiftigen Lebens, die Fragen des Menfchenherzens nach Wahrheit 

und Frieden wedt; ein Mann, der täglich und ſtündlich feinen 

Pfarrfindern zugänglich ift, in jetem Anliegen ihr Rathgeber, in 

jedem Leid ihr Tröſter, der aber ebenfo auch das Recht hat, öf- 

fentlih und unter vier Augen unverblümt Allen und Jedem bie 

Wahrheit zu fagen. So ift er e8, der ſowohl burch fein Wort, 

durch die been, die er mittelit vefjelben in Umlauf fest, als 

burch feinen Wandel, burch feine ganze perfänliche Erfcheinung ber 

Gemeinde zu einem Halte dient und recht als ein Ealz fie vor 

geiftigem Tode bewahrt. Diefe Auffaffung und eine entfprechenbe 

Wertbfchägung des geiftlichen Berufes finden wir häufig bei Lenten, 

die von dem pofitiven Inhalts des Evangelinms ſich ferne halten, 

aber, wenn ihnen ber Geiftliche ehrenwerth, geſchickt und thätig, 

babei human und gebildet erfcheint und fie pperfönlich nicht be- 

fäftigt, in ihm ein äufßerft wohlthätiges Element in der Mitte des 

Volkslebens erkennen une hochachten. Eo haben fich einft auch 

biejenigen jungen Theologen ihre Stellung gebadıt, bie aus ber 

Hegel’jhen Schule fommend und auf deren negative Spigen bin- 

gerathend, dennoch den geiftlichen Beruf feithalten wollten, un 

ſichs Ernſt damit ſeyn ließen, zu beweifen, daß auch fie venfelben 

würbig auszufüllen verjtehen.*) 

* So jagt Strauß von Chr. Märklin in feiner Biographie beffelben 

(Ranndheim 1851. S. 115): „Verfchloß er feine wiffenfchaftliche Ueberzengung 

in ſich, ſprach er fie nur mündlich unter Gleichgefinnten aus, jo konnte er un⸗ 

angefochten an feiner Gemeinde fortwirken und fich über jene Zurückhaltung 

durch die Lieberlegung beruhigen: auf biejes Dir anvertrante Häuflein wirkſt bu 
heilſam, du Hilft ihre Kinder zu Menfchen erzieben, du hältft in den Erwachſe⸗ 

nen durch Firchliche Aniprache bas höhere Bewußtiegn wach, bu mahnft und 
fügen fie, wenn fie ſtraucheln, tröfteft fie, wenn fie leiden. Diefen ächt huma⸗ 
nen Inhalt deiner Wirkſamkeit mußt bu freilich, um ihn den guten Leuten 

erträglich zu maden, in Formen hüllen, welche für dich feine Wahrheit mehr 

haben; allein gab nicht auch der Apoftel denen Mitch, welche die fefte Speiſe 
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Allein wie es ſchwer wäre, von jener Bilvung, deren Träger 

und Berbreiter der Geiftliche feyn fol, einen beſtimmten Inhalt, 

von feiner Wirkfamfeit einen beftimmten Zwed anzugeben und Er- 

folg zu erwarten, wofern dabei von ber pofitiv chriftlichen Lebens⸗ 

wahrheit wollte Umgang genonmnen werben: fo weist fich jene 

bumanitarifche Auffaffung bes geiftlichen Amtes ſchon baburch als 

ungenügend aus, daß, wo irgend geiftliche Amtsperfonen find, ihnen 

non. benen, bie fie berufen haben, ein ganz beftimmter Auftrag ger 

geben ift. Es ijt die Kirche, bie da Hirten beitellt für die Heerde, 

die bes Heren Eigenthum it, vie fie weiden follen mit feinem 

Wort und in feinem Geift. Nirgends fonft, ald wo Kirche ift, 

gibt es geiftliches Amt; die Opferpriefter, die Zauberer, die Wahr- 

noch nicht zu ertragen im Stande waren? So konnte erim Stillen fortfiubiren 

und Öffentlich fortwirten, und bie Gegenjäge für fich in feinem Innern aus- 
gleihen, — fo lange er ſich nit thätig bei dem wiffenfchaftfichen Streite 

betheiligte." — Noch weiter gebt ein Aufſatz von Kieffelbach in der Cotta'ſchen 
deutichen BVierteljahrsfchrift, 1861 II. 40 -94: „über bie focialculturliche Auf⸗ 

gabe ber Kirche in der Gegenwart.” Diefelbe erfennt dem Geiſtlichen ſammt 
allen feinen kirchlich⸗traditionellen Amtsfunctinnen eine wefentliche und unent- 
behrliche Stellung im focialen Leben zu, ungeachtet der Verfaffer fich nicht nur 
zu Strauß’fher Dogmatik, ſondern zu den Anfichten des modernften Materia- 
lismus befennt, wenigftens won biefen Hypotheſen ausgeht. Daß dabei noch 
ein Aber übrig bleibt, ift ihm (vgl. S. 86) nicht entgangen, ex findet aber 
nicht für gut, näher auf daffelbe ſich einzulaffen. Diefes Aber hat die ſchwie⸗ 
rige Frage Hinter fich, ob ein Geiftlicher, der ven Inhalt feiner Funetionen für 
volle, heilige Wahrheit nimmt und in biefem Sinne fie vollzieht, demjenigen, 
die feine Aufgabe und Stellung fich fo zuvechtlegen, wie es der Aufſatz thut, 
genügen, ihnen nicht vielmehr läftig und unbequem, ja ein Dorm im Auge 
werben wird? Weiß er aber dem auszumeichen, tbeilt er ſelber dieſe fehr 

niedrige Weltanfhauung, wird er fi dann entfchließen, nur eigentlich für bie 
ſchwachen Seiten der Menſchen, für Pöbel und Weiber umd etwa auch für bie 
ſchwachen Augenblide im Leben ber Stärferen eine Rolle zu fpielen, beren 

Inhalt ihm fremd if? Der erftere Fall ift jedenfalls der beſſere; die Erfahrung 
lehrt, daß — nennen wir es nun ein NRefibuum von Glauben oder einen 

Aberglauben, der gerade bei ſtarken Geiftern bie Stelle bes Glaubens ver⸗ 
treten muß — auch ber frivole Menſch vor einem Manne Reſpeet hat, bem 

die Religion Wahrheit ift; derſelbe ftarfe Geiſt, der alle Religion als Pietis- 
mus verachtet, ift im Stande, dann, wenn einmal ber Ernft des Lebens ober 

bes Todes ihn ſchüttelt, feine Zuflucht gerade zuerft zu einem Pietiſten zu 

nehmen, . 
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fager des Heidenthums haben nichts gemein mit dem chriftlichen 

Baftor, und felbft im Alten Teftament entfpricht veinfelben nicht 

das reguläre Amt des ZTempelpriefters, ſondern nur ber burch 

außerorventliche Sendung Einzelnen übertragene Beruf des Pro⸗ 

pbeten, ber dann Prebiger und Beichtwater für's ganze Volt ift. 

Bere haben alfo nicht das Recht, das geiftliche Amt je nach Zeit 

und Weltbegriffen zu confirniren; wir müffen e8 nehmen, wie es 

ba ift, wie bie Kirche es unterhält und die Berufenen damit be» 

traut. Das thut fie conftant — denn bierin find im Grund alle 

Eonfeffiouen einverftanden — m bem Sinue, daß ber Geiftliche 

mit dem vollen Segen bed Evangelii (Röm. 15, 19.) unter bie 

Menſchen trete, bie ihm fortan zur geiftlichen Pflege und Führung 

jugewicten find; daß er das volle und reime Licht ver in Chrifte 

geoffenbarten, im Schriftwort niebergelegten und vom heiligen 

Geijte ſtets lebendig ausgelegten Wahrheit unter die Menfchen 

trage und helleleuchtenb erhalte; daß er in der Kraft jener pries 

fterliden, ja göttlichen Liebe, die den Sohn Gottes in die Welt, 

ja für bie Welt in Schmach und Tod geführt hat, das Elend ber 

in Sünde und Welteitelfeit gefangenen Menjchheit zu Herzen 

nehme, daß ihn befjelben jammere und er feines Lebens Kraft 

daran fee, ihnen zum Frieden Gottes, zum Troſt und Heil in 

Chriſto auf dem von Gott vorgezeichneten Wege zu helfen; daß er 

burch fein eigenes Leben, durch unfträflichen Wandel, durch ben 

Ernſt und den Frieden, ber auf feinem ganzen Wefen und Beneh⸗ 

men ruht und aus vemfelben fpricht, auf alle die, in deren Mitte 

er geftellt ift, eine Anziehungskraft ausübe und in ihnen Xuft zur 

Nachfolge auf folchen Weg erwede. Menfchenfcelen un Namen 

Jeſn für's Himmelreich zu gewinnen und felig zu machen, das ift 

ſeines Lebens Zwed; er tritt alfo in die Fußſtapfen bes Erlöfers 

felbft, um veffen Werk gleichfam im Kleinen und Einzelnen fort 

zufüßren. Kann es eine fchönere Lebensaufgabe, eine begeifterndere 

Miffion geben, als biefe? Muß nicht ever, der ur meufchlich 

fühlt, folchen Beruf beneidenswerth finden, auch wenn er für feine 
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Perfon fich vemfelben zu unterziehen feine Neigung hätte, fei es 

wegen ver Mühen und Entbehrungen, die fi) daran Fnüpfen, fei 

es, daß ihm die Subftanz bes Glaubens fehlt, ver all jenem Thun 

des Paftors allein Inhalt und Kraft verleibt? — Dazu kommt 

aber, daß der Paftor nicht wie der Miffionar erft fuchen uud 

verfuchen muß, ob fich nur irgend ein Wirkungsfreis für ihn öffne; 

auch nicht wie ein Fremdling gewärtig feyn muß, wie man ihm 

begegne, weil er äußerlich vechtlos ift: der Geiftliche findet fich, wo 

irgend er ein Amt antreten mag, alsbald daheim, denn es find 

ſchon Chriften, es ift eine bereits firchlich conftituirte, in chriftlicher 

Sitte aufgewachfene Gemeinde, in deren Mitte er fich geftellt 

fiebt. Eine Kirche Steht ſchon bereit für ihn, der Senntag und 

bie Gottesdienſte gehören längft zur feften, gemeinfamen Lebene- 

oronung. Es ift dem Paftor ferner der Lebensunterhalt fo ge- 

fihert, daß er, ohne erft burch anderweitige Arbeit feine Nahrung 

befchaffen zu müffen, ſich mit ungetheiltem Intereſſe, mit ganzer 

Kraft und freiem Gemüthe feinem Amte widmen fanı. Es iſt 

ihm endlich als Paſtor, gauz abgefehben von feiner perjönlichen 

Züchtigfeit und Leiftung, im Ganzen des Volfslebens eine Ehreu⸗ 

ftellung eingeräumt und gefichert, bie, befonbers in kleineren Ge⸗ 

meinden, immer eine hervorragende genannt werben darf. Durch 

fie wird freilich feine geiftliche Wirkfamfeit. nicht ergänzt oder gar 

erfegt, wenn fie mangelhaft ift; benn in biefen Fall wirb jene 

äußere Dignität zu einer leeren Form, vie eber Geringſchätzung 

provccirt, zumal wenn mit bem fo blo® um feines Amtes willen 

zu Ehrenden ein Anderer, 3. B. ein Reiſeprediger in Vergleich 

fommt, der chne irgend einen Rang zu haben fich tiefe Verehrung 

buch Treue und Aufopferung für feinen innern Beruf zu erwerben 

weiß. Dennoch barf auch jene äußere Stellung, die dem @eift- 

lichen nicht nur die Öffentliche Meinung, fondern ver Staat durch 

gejegliche Beftinnmungen garantirt, nicht fo ganz gering, angefchla- 

gen werden; aud) tiefer rein äußerliche Schuß ber geiftlichen 

Würde, diefe Nöthigung Aller, dieſelbe zu refpectiven, Hilft mittel- 
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barer Weiſe dazu, den Spielraum ber geiftlichen Wirkfamfeit zu 

fidern und ift ein Zeichen, daß der Staat den guten Willen bat, 

in feiner Weiſe diefe Wirkfamfeit anzuerkennen. 

. Wird das Weſen des paftoralen Bernfes fo gefaßt, wie oben, 

bann feheint eine Frage gar nicht entftehen zu können, bie gleich- 

wohl in bie Lehre vom geiftlichen Amte nicht nur hereingezogen, 

fondern fogar fait zur Hauptfrage gemacht worden ift, nemlich: 

welche höhere göttliche Vollmacht derjenige, der in ber angegebenen 

Weife arbeitet, dafür aufzuweifen habe? Für's erfte wird ein 

Mann, dem die Einfalt des Herzens nicht verloren gegangen 

ft, diefe Frage mit der Gegenfrage beantworten: wenn ich in 

Liebe meiner Mitmenfchen mic, annehmen, wenn ich ben Seelen, 

zu welchen ich Zugang habe, vom Tode helfen will, bebarf ich dazu 

eine befondere Vollmacht? ift das nicht, weil eine Chriftenpflicht, 
jo auch ein Chriftenrecht? Oper follte nur leibliche Hülfe Jedem 

gegen den Nebenmenfchen zuftehen; die geiftliche aber erft von einer 

fpeciellen Diiffion abhängen? Jakobus weiß 5, 19. 20. von folch 

einer Einfchränfung nichts, und auch uns ift nicht gelungen, eine 

Stelle zu finden, in welcher der Herr, ven der Fortführung feines 

Werkes durch feine Jünger rebend, irgendwie angedeutet hätte, 

wer fih — bie perfönliche Dualification, das Stehen in feiner 

Semeinfchaft vorausgefegt — bei jenem Werke nicht betheiligen 

bürfe. Selbſt pa er die Sacramente einfegt, zieht er feine folche 

Schranke; gehet bin, lehret und taufet — fagt er; daß aber je= 

mand, ber fein Jünger ift, das nicht thun bürfe, fagt er nicht; 

und da er das Abendmahl ftiftet, ift weit und breit nicht vom 

Rechte der Adminiſtration beffelben, nicht von dem, was man jetzt 

Sacramentöverwaltung beißt, die Rede; nehntet, effet und trinfet, 

das ift die Vollmacht. Vorerſt alfo fage ich: Alles, was ich ale 

Baftor thue, dazu babe ich Vollmacht in erfter Linie darum, weil 

ich ein Ehrift bin; es find lediglich Chriftenrechte und Chrijten- 

pflichten, bie ich ausübe. Man hat dies befanntlich jo ausgebrüdt: 

alle Rechte des Pfarramts feien urfprünglich der Gemeinde zuges 
Balmer, Baftoraltheol. (2. X.) 3 
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fprochen, und nur in ihrem Namen übe fie der Pfarrer als Amts- 

perfon aus. Wem Andere dieſe Auffaffung dadurch haben ad 

absurdum führen wollen, daß fie fagten, die ganze Genofjenfchaft, 

bie ganze Maffe könne doch Fein Amt in ihrer eigenen Sphäre 

ausüben, — fo liegt diefer Entgegnung der Mißverſtand zu Grunde, 

als ob jene Rechte, wenn fie von Allen ausgeübt würden, banıt 

auch ſchon ein Amt wären, ober ald ob bas Amt überhaupt vie 

einzige Form fei, in ber eine geiftliche Wirkſamkeit ausgeübt wer- 

den könne. Iſt denn das Tröſten nothwendig Sache eines Amtes? 

Oder muß man ſchlechterdings ein Amt haben, um die Wahrheit 

zu ſagen, um zu warnen, zu mahnen? Iſt zumal die evangeliſche 

Wahrheit, die das Gewiſſen treffen ſoll, an ſich ſelbſt ſo unmäch⸗ 

tig, daß erſt, wenn das Amt ſeine Autorität dafür eiuſetzt, ſie 

ihre Wirkung thun kann? Man hat ſich vielfach in einen ſeltſamen 

Aberglauben verrannt, ven man mit dem Wort Amt treibt, wäh⸗ 

rend doch der Herr ſelbſt dieſes Wort weder von ſeiner eigenen 

Thätigkeit noch von derjenigen gebraucht, die er ſeinen Jüngern 

zur Pflicht macht. Das Erziehen und Unterrichten z. B. iſt an 

ſich etwas rein Menſchliches, das, um in der Welt zu Stande zu 

kommen, durchaus nicht eines erſt dazu geſtifteten Amtes bedarf; 

ed wird aber zu einem Amt und Beruf, ſobald ihrer Viele zu—⸗ 

fammentreten, um, was ihnen allen als Vätern und Müttern zu- 

ftünde, an ihrer Statt durch einen Manu ansüben zu laffen, dem 

fie in biefer Hinficht Vertrauen fehenfen, und fobald fie dafür for- 

gen, daß, wenn biefer Mann abtritt, ein anderer in feine Stelle 

treten kann. So entjteht auf ganz natürlich menfchlichem Wege 

jeves Amt aus der menfchlichen Gemeinfchaft heraus, bie eitte 

ihrer Xhätigleiten in ber Geſtalt von Rechten und Pflichten in 

Eines Mannes Hand legt, der ihr aber dafür auch verantwortlich 

iſt.) Dan hat auch gemeint, jene primitive (d. h. nicht der Zeit, 

*, Es ift eine verbienftliche Arbeit, daß bie Erlanger Zeitichrift für Pro- 
teft. und K., Juli und Auguſt 1861, S. 78 ff. das Wort Amt einmal 



Der geiftlide Beruf. 35 

fondern der Sache nach urfprüngliche) Allgemeinheit deſſen, was 

ten Inhalt eines befondern geiftlichen Amtes bildet, damit in’s 

Lächerliche ziehen zu Tönen, "baß man fagte, e8 gebe zwar ein 

allgemeines Prieftertgum der Chriften, aber die Chriften feten nicht 

ein Volk von lauter Paftoren. Gewiß! wo bliebe dem bie Heerbe, 
wenn auf der Weide nur Hirten wären? Uber wie leicht wäre 

ed einzufehen, daß, fall jener Idealzuſtand, — der im Bemwußt- 

jeyn der Gemeinde durchaus fortleben muß, damit fie nicht in 

Unmänpigfeit zurückſinkt — einmal real würde, banı unter ben 

Gläubigen auf Erben gar nicht mehr von Baftoren die Rede wäre, 

(vgl. Eph. 4, 13., wo, wenn das bezeichnete Ziel erreicht ift, Bis 

zu welchem ber Dienft ber Apoftel, Evangeliften u. f. w. noth- 

wendig war, alsdann dieſer Dienit ebenfo gewiß aufhört, wie bie 

Ihätigfeit des Erziehens dann aufhört, wenn der Zögling zum 

Manne gereift ift; Dienfte diefer Art haben in ber Xhat ben 

ſchließlichen Zweck, fich felber überfläffig zu machen); es wären 

alle Ehriften zufammen Eine Heerde unter einem einzigen Hirten, 

wie uns Joh. 10, 16. in Ausſicht ftellt, und wie e8 in ber Ewig- 

feit auch eintreffen wird, in welche (vgl. Apokal. 21, 22.) doch wohl 

ein befonveres geiftliche8 Amt ober ein geiftlicher Stand nicht mit 

binübergehen fol. Dies aber führt uns anf den zweiten Puuct. 

Unfere Legitimation zu geiftlichen Functionen kann fich nicht auf 

das zuerit Angegebene, die allgemeinen Chriftenrechte und Ehriften- 

pflichten befchränfen, da fonft auch im bermaligen Zuftanb ber 

ſprachlich unterjucht hat. Da kommt benn von all jenen überſchwänglichen, 

ja fluperfiitiöfen Darftellungen, mit denen man das „Amt“ in Weihrauch 

wollen zu hüllen liebt, nichts, gar nichts zum Vorſchein; fondern „es gehört 

(8.79) nad dem deutſchen Sprachgebrauche zum Begriffe des Amtes Lediglich, 

daß e8 ein aufgetragenes Thun ift, fo zwar, daß felbft die in ber phyſiſchen 

oder geiftigen Natur des Subjects liegende Beſtimmung, fogar ein ſich ſelbſt 

gegebener Auftrag, ein beftinimter eigener Vorſatz fo genannt wird.” Daher 

wird ganz richtig auch der Sat ber Auguftana Art. 5, Gott hat das Predigt- 

amt eingefett, lediglich fo erflärt: „Gott hat.bas Prebigen eingejett.” — 

Daß auch das gricchiiche dıaxovia eine viel allgemeinere Bedeutung hat, als 

der klerikale Amtsbegriff zuläßt, ift Jedem belannt. 
g* 
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Kirche, in welchem keineswegs alle ſchon hinangekommen find zu 

einerlei Glauben und Erkenntuiß, zu chriftliher Volljährigkeit, Jeder 

fich diefelbe Vollmacht beilegen könnte. Daß alfo ich, nicht aber 

ebenfogut auch mein Nachbar im Orte, prebigen, beichtbören, taufen 

und das Abentmahl reichen darf, dafür muß ich eine fpecielle Boll- 

macht aufweifen fünnen. Sie liegt für mich tarin, daß mir das 

Kirchenregiment, d. h. die Kirche durch "diejenigen Organe, burch 

welche fie fich (innerhalb ber freien, ihr vom Staate eingeräum- 

ten und einzuräumenben Sphäre) felbft regiert, jene Functionen 

als ein Amt übertragen bat. Ob die Wahl und Ernennung von 

ber Localgemeinde ausgeht, over ob eine laubesfirchliche Behörde 

mit oder ohne Veto der Localgemeinde mich beruft, ob ein Patrou 

eder ein fürftlicher summus episcopus mid) nominirt — das find 

Unterfchiebe, die zwar firchenrechtlich bedeutend, paftoraltheologifch 

aber völlig gleichgültig find: immer ift ber Nominirende, wie ber 

Orbinirende und der Inveſtirende das Organ ber Kirche, bie ihre 

Diener beruft und anftellt. Wenn aber doch die geiftlihen Fune⸗ 

tionen, die mir bieburch übertragen werden, ihrem. Inhalt nach 

Rechte und Pflichten aller Chrifternnenfchen find, warum werben 

fie je unter einer größern, eine Gemeinde bildenden Zahl nur 

Einem oder Einigen übertragen? Die Antwort, bie die enangelifche 

Kirche, im Gegenfage zu allen katholiſchen und katholiſirenden 

Ideen von apoftolifcher und von bifchöflicher Succeffion, von An⸗ 

fang an unmißverftänplich gegeben hat, lautet dahin: es gefchebe 

bied der Ordnung wegen. (Luthers Ausfprüche darüber find be- 

fannt; fo 3.2. die Zufammenftellung berfelben bei Köftlin, Luthers 

Lehre von der Kirche ©. 48 ff.) Die Iutherifhen Symbole be- 

bienen fi) wohl noch der üblichen Unterfcheibung von jus divinum 

und jus humanum, aber fie arbeiten diefelbe nicht zu begrifflicher 

DBeftimmtheit heraus und gebrauchen fie vorzugsweife zu polemi- 

jhen Zweden gegen römifche Anmaßungen.*) Eine Gemeinfchaft 

*) „Auch das geiftlihe Amt ift dem Strome bes geſchichtlichen Lebens 
auf keine Weife entzogen; und wenn in ber That init Rüdficht auf baffelbe 
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lann Rechte Haben, die an fich jedem ihrer Mitgliever zufommen, 

aber es Tann in der Art und Natur der Sache und im Öntereffe 

Aller Tiegen, daß nicht alle gleichzeitig und gleihmäßig fie ausüben: 

Eine freie Verſammlung von Chriften hat ficherlich das Recht, 

daß Jeder fid) ausfpricht, Jeder betet u. f. w., gleichwohl thut 

das nicht Jeder, fondern man überläßt und überträgt das Einzel- 

nen, die man dafür als befonders befähigt anfieht. Daß aber in 

ber Kirche nicht für jeden Act, 3. B. im Gottesdienſte, wieber ein 

in ben Symbolen an ein paar Stellen von einem jus divinum bie Rebe ifl 
(ef. Aug. art. 28. Apol. art. 13), fo bezieht ſich das einfach auf das Inftitut 
an fi, und das geiftliche Amt ift darnach nur in dem Sinne göttlich, wie bie 
Ehe und wie der Staat es find; es ift nemlich nur erforderlich, daß in irgend 
einer Weife für die Spendung der Sacramente und bie Predigt bes Evan- 
geliums geforgt werde. ohne daß im entfernteften eine beflimmte Art ver Be- 
forgung diefer Functionen als nothwendig betrachtet würde, unb es gibt fo 
wenig eine concrete göttlich worgefchriebene Geftaltung des Amtes, wie es eine 

beftimmte göttliche Staatsform, ein göttlich normirtes Eherecht gibt. (Xgl. 
Apol. art. 13, 23 und art. 16.).... Wenn auf Grund jener ſymboliſchen 
Aeußerungen eine befondere Hlerifale Befähigung für bie proteftantichen Geift- 

lichen unter völliger Hintanſetzung bes allgemeinen Prieftertbums bat behaup- 
tet werben ſollen, fo hat mit bergleichen die Wiſſenſchaft nichts weiter zu thun; 

es ift jedenfalls ehrlicher, mit Leo das Nichtvorhandenſeyn von dergleichen als 
einen Mangel des Proteftantismus zu bebanern und die Symbole an biejer 
Stelle einer Berbeiferung für bebürftig zu halten." E. Meier, die Rechtsbildung 
m Staat und Kirche. Berlin 1861. S. 230f. — Selbft Stahl kann (Kirchen- 
verfaffung 2. Ausg. &. 111) ber Anerkennung nicht ausweihen: „Das Amt 

bat für dieſe Aufträge und Vollmachten keine ausſchließliche Fähigkeit oder Ge- 
walt, mwobl aber hat es für fie einen unterfchiedenen und principalen Beruf. 
Es ift jeder Chrift fähig, zu predigen.... . aber bie öffentliche Prebigt im 
Namen der Kirche kommt im orbentlichen Zuftande nur dem Amte zu.” Ganz 
richtig, aber warum? weil eben darnm, damit ber Zuftand ein ordentlicher ift, 
d.h. damit Ordnung befteht, ein Amt ſeyn muß; baß aber bie Urſache dieſer 
Notwendigkeit nicht eine menfchliche feyn könne, wie fie es in allen andern 

Lebensgebieten iſt, dafür ift ber Beweis noch rüdftändig. Wenn dann Stahl 
gegen Höfling S. 470 fagt: „Niemals habe ich in ber göttlichen Stiftung bes 
Amtes die Grünbung bes Prebigtamtes als einer rechtlihen Einrichtung er- 

blidt; das was ich behauptet, ift nur, daß aus göttlicher Stiftung, nicht aus 
bloßer menjchlicher Einrichtung, bie heilige Verrichtung der Lebensberuf beſtimm⸗ 
ter Menfchen ſeyn ſoll“ — fo ift das eine wahrhaft fophiftifche Untericheibung ; 

ift das letztere göttlich beftimmt, jo ift bamit in aller Form eine Rechtsinfti- 

tution gegründet. 
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Anderer aufgerufen wird, ſondern auch folhe Functienen, die fonft 

in freien Vereinen abmwechfelnd bald von dieſem, bald von jenem 

ausgeübt werden, hier an Einen gebunden find, ver fomit (um 
einen Ausdrud von Nitzſch zu gebrauchen) zum geiftlichen Anıt« 

mann wird: das liegt abermals nicht in irgend einem pofitiven 

göttlichen Befehl (wovon unten), fondern in der Natur des Gegen- 

ſtandes; bie Würde des Gottespicnftes, die Ehrfurdt, die bie 

Gemeinde vor allen geijtlichen Handlungen hegt, forvert durchaus, 

daß nur ein durch feine ganze Biltung, feine Lebensarbeit und 

Lebensweiſe verbereiteter, in geiftlichen Dingen völlig einheimifcher 

Mann jene Functionen aueübe Es tarf nicht dem Zufall über- 

laffen bleiben, ob ein mehr over minder Würbiger die Stanzel be- 

fteige, ven Kelch in die Hand nehme, das Bekenntniß eines Beid)- 

tenden höre; die Gemeinde muß wiſſen, daß, der ihr in allen dieſen 

Situationen gegenüber fteht, ein Ehrwürbiger ift, ver — noch ehe 

fie feine perſönliche Ehrwürdigkeit fernen zu fernen Gelegenheit 

hatte, von ver Kirchenbehörde als felder anerkannt und ebendeß—⸗ 

halb zum Amt berufen worven if. Wie wenig inbeffen biemit 

bie primitive Allgemeinheit der geiftlichen Functionen, bie allefammt 

nichts als chriftliche Xiebespienfte im Namen Yefu find, zu Gun- 

jten eines Amtes oder gar eined Standes aufgehoben ift, ergibt 

fih aus Folgendem. Predigen darf nur der ordentlich berufene 

Geijtlihe, denn die Predigt ift ein Theil des Cultus, fie muß 

barım feierliche Rede ſeyn und erforbert deßhalb fpecielle Vor—⸗ 

bildung und Kunft. Aber etwas ihr ganz Analoges, d. h. chrift- 

lihe Gevanfenmittheilung zur Erbauung, iſt die Thätigkeit ber 

Sprecher in ven Privatverfammlungen, bie nur eine fanatifch- 

irreligiöfe over eine fanatijch- firchliche Gewalt für unerlaubt er- 

Hären kann; auch an die Parentationen unfrer Schullehrer an ben 

Gräbern können wir erinnern, als Beweis, daß unfere Gemeinden 

ed ganz in der Orbnung finden,. wenn auch ein Anderer als ber 

Pfarrer öffentlich zur Erbauung fpridt. Die Meinung, daß in 

ber Gemeinde nichts Neligiäfes gefchehen und leben dürfe, das 
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nicht durch des Pfarrers Leitung oder Erlaubniß erft legitimirt 

werde, — eine Meinung, bie fich bei rationaliftifchen Pfarrern 

ebenjo fejtgefegt hat, wie bei ten Mebergläubigen unferer Tage — 

üt eine Anmaßung, für bie auch nicht ein einziger vernünftiger 

Grund vorgebracht werden kann. Taufen tarf nur ber orbentliche 

Seiftliche; fowehl die Würte und Feierlichkeit im Vollzug der 

Handlung, als die Sicherheit, daß alle Kinder chriftlicher Eltern 

getauft werben, macht dies uothwendig; gleichwohl iſt anerkannt, 

daß im Nothfalle jeder Chrift dies Recht habe, und in praxi wirb 

bufjelbe bekanntlich) von den Hebammen andgeübt, ohne daß ihnen 

deßhalb eine klerikale Weihe ertheilt würbe.*) Das Abenpmapl- 
reichen iſt fircbengefeglich fchlechthin nur dem ordentlichen Geiftlichen 

gejtattet, ganz richtig, weil bier entſchiedener, als bei ber Taufe, ver 

Eultuscharafter der Handlung hervortritt, und jedes Ungeſchick, jede 

Plumpheit, wie alles Euperititiöfe in ver äußern Hanthabung der 

Elemente, ter Gefäße u. f. w. eine wiverlihe Störung für bie 

Empfänger wäre; aber auch hiemit ift Das allgemeine Chriftenrecht 

in feinem Wefen nicht verlegt, dem das Recht in Bezug auf das 

heilige Abendmahl befteht nicht im Reichen, fondern im Empfangen, 

nicht jenes (das ja beim Circuliren des Kelchs wegfällt, wie wir 

ung ten modus am Zifche des Herrn in der Nacht, ba er ver- 

rathen ward, doch unzweifelhaft zu benfen haben), ſondern dieſes 

ift die Hauptſache, daher auch, wie oben fehon erinnert wurde, alle 

Stellen, vie vom heiligen Abendmahl handeln, immer nur vom 

Empfangen reden, keine Silbe aber davon zu lefen ift, von wen 

uud wie Brod und Wein gereicht werben fol. Denken wir uns 

aber den Fall, den Luther auch gegen bie römifche Priefter- und 

Eucceffionsvorftelung anführt, daß ein Häuflein ewangelifcher 

Chriften auf eine unbewohnte Inſel verfchlagen würde; wenn biefe 

*) Daß ihnen aber, beiläufig gefagt, vom Pfarrer eine Belehrung und 

Anweifung für dieſen Fall ertheilt werde, ift ein mehrfach ausgeſprochener, 

gewiß fehr berechtigter Wunſch, befjen Erfüllung einfach Sache des gewiffen- 

haften Paftors if. 
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nun mit einander Abenpmahl hielten, und einer unter ihnen, etwa 

ber Aelteſte, oder terjenige, deſſen Leitung fie auch font vertrauens⸗ 

voll folgten, würbe als Hausvater Brod und Wein mit Gebet 

fegnen "und barreichen, wer, wenn er nicht Katholik oder Pufepit 

ift, vürfte fagen, hier fei das Sacrament nit rite abminiftrirt? 

Und welch eine eigenmächtige und ſchriftwidrige Einfchränfung ver 

göttlichen Gnade wäre es, die Kraft, die ber Herr ind Abenb- 

mahl gelegt hat, ven Lebenszufluß aus ber Fülle feiner in ven 

Tod gegangenen Liebe, die lebenskräftige Erneuerung und Auf⸗ 

friſchung der perfönlichen Gemeinfchaft mit ihm, burch die er in 

uns wohnt und fein Leben das unfrige ift, davon ſchlechthin ab» 

hängig zu machen, ob der Menſch, durch beffen Hand mir bie 

Gabe Gottes zukommt, ein Pfarrer ift oder nicht! Nur wenn 

aus dem Abendmahl ein Mirafel gemacht und auf bie materielle 

Seite deſſelben das Hauptgewicht gelegt wird, hängt natürlich 

alles davon ab, wer e& vollbringt, denn Mirafel wirken ift nicht 

Jedermanns Ding. Und auch dann noch müßte erſt beiwiejen 

werben, daß das Wunderthun Sache eines Amtes auftatt Sache 

einer ®abe fei. Zu den geiftlichen Functionen gehört, um nur 

dies noch anzuführen, insbefondere Me Tröſtung ver im Gewiffen 

Bekümmerten mit ber Vergebung der Sünden. Der Pfarrer ift 

dazu vorhanden, damit Jeder in folcher Anfechtung einen Zröfter 

und Wegweifer finde, auch Jeder wife, wo er einen folchen zu 

juchen Hat; daraus folgt aber weit nicht, daß, wer ſolchen Troftes 

bedarf, nirgends anders denſelben fuchen darf unb von Niemand 

ihn gültig und wirkfam empfangen kann, als vom Pfarrer. St 

biefer ein Mann, der fich das Vertrauen der Wahrheit und Heil 

fuchenden Seelen erworben hat, fo werden fie am liebften zu ihm 
fommen, gerabe weil er nicht ihresgleichen ift, weil feine Bildung 

wie feine Stellung ihm über manche verwidelteren Dinge ein rei» 

neres, objectivere8 Urtheil möglich macht; aber daß barum ber 

Troſt, mit dem mich ein Gatte, ein Freund, ein Vater aus Gottes 

Wort und Geift aufrichtet, weniger Wahrheit und Gültigkeit hätte, 
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oder daß das Urtheil eines Pfarrers, einzig, weil er ber geiftliche 

Anıtmann tft, auch wenn er perfänlich mein Vertrauen nicht be- 

fäße, wenn es ihm an Ernft, an Weisheit oder an Liebe fehlte, 

um Har in mein inneres zu ſehen und das rechte Wort bafür 

zu finden, mir an Werth und Slaubwürbigfeit über dem Urtheil 

eines bewährten, in der Wahrheit gewurzelten Mannes aus bem 

Laienftande ſtehen müffe, oder gar — daß ber bier worausgefette 

Fall unmöglich fe, weil ein Laie niemals biefe Einficht und biefe 

Vollmacht, im Glauben Rath und Troft zu geben, haben Tönne, 

dem Geiftlichen aber biefelbe durch bie Ordinirung ſchlechthin zu- 

falle — ſolche Annahmen find fchlechthin unmöglich, wenn nicht 

ber lebendige Wahrheitsſinn unter irgend welchen Einflüffen, bie 

nicht von oben, fondern von biefer Welt find, Noth gelitten hat. 
Vilmar fehreibt (Theologie der Thatfachen S. 85) dem Pfarrer 

allein die Macht zu, den Anlänfen des Teufel® Stand zu halten; 

alfo nicht fowohl um Gottes, ald um des Zeufeld willen wäre 

bas Amt da! Und folde Theologie, der weder eine Spur in ber 

Schrift, noch die wirfliche Gefchichte beftätigend zur Seite ftebt, 

nennt ſich fchriftgemäß, nennt ſich Theologie der Thatfachen! 

Roh nenerlich haben vie Bilmar’fchen paftoral.-theol. Blätter in 

ihrem eriten Doppelbefte felbft den Eonfirmandenunterricht in das 

ganz neue Licht geftellt, als hätte der Pfarrer die an feinem Amt 

haftende Macht, das, was bie chriftliche Erziehung in Hans und 

Schule gethan, nun auf eine ganz eigenthümliche, facramentale 

Weife, die fonft Niemand wiffe noch verftehe, einzuprägen. Alſo 

nicht nur, wie biefe Ultra’8 ganz unevangelifch behaupten, die 

Sonfirmation, fonbern fogar der. Eonfirmandenunterricht ſoll ein 

Sacrament feyn! Darauf hat fchon die Erlanger Zeitfehrift Bd. 

XL. ©. 211 ff. gedient; wenn boch nur einmal in verftändlichem 

Deutſch auch gefagt werben könnte, was dieſes Sacramentale 

eigentlich feyn foll, deſſen viefe wunderfüchtigen Menſchen gar 

nicht gemug befommen können, — von einem Beweiſe, ber nicht: 

blos idem per idem fagt, ganz zu fchweigen. 
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Es ift aber doch nicht blos das Intereſſe der Ortnung, wel- 

ches aus dem allgemeinen Prieſterthum das fpecielle Amt, aus den 

Gemeindegenofjen, bie alleſammt zrvevuarıxzoi find Gal. 6, 1., ben 

Geiftlichen zar' sEoyrv hervorgehen ließ, ſondern es iſt noch ein 

Moment als treibende Kraft in dieſem Vorgange zu entdecken, das 

wir das ſymboliſche, poetiſche, gemüthliche nennen können, — ein 

Moment, für das ein maſſiver Dogmatismus feinen Sinn und Tein 

Verſtändniß hat, das aber gleichwohl in kirchlichen Dingen vielfach 

als ein weſentlich mitwirkendes zu erkennen iſt. Es liegt im gottes- 

dienſtlichen Bildungstriebe der Kirche, — der ſelbſt wieder auf 

einer tief im geiftigen Weſen des Menſchen gegründeten, vom bei- 

ligen Geift geheiligten und in Pflege genommenen Naturanlage 

beruht, — daß fie, was fie als geiftige® Leben nufichtbar in fich 

trägt, was als Heilsgut und Heilsbewußtfenn allen ihren Gliedern 

gemeinfam inwohnt, herausſetzt und objectivirt, um es in ſymboli⸗ 

ſcher Geftaltung anzufchauen und aus berfelben jenes Heilsbewußt- 

jeyn in immer neuer Freude zurücdjuempfangen. Was als himm⸗ 

fches Erbe und göttliches Leben ganz unabhängig ift von Zeit 

und Raum, das bildet dic Kirche, vermöge jeneg — wir bürfen 

ihn wohl fo nennen: poetifchen oder fünftlerifchen Geftaltungstrie- 

bes, binein in Zeit und Raum, nit um es darein zu baunen, 

ſondern um e8 darin auzuſchauen und aus dieſer Einkleidung und 

objectiven Darftellung immer wieder frifch und febendig in fich 

felbjt zurücdzunchmen. “Der Ehrift kennt, neuteftamentlichen Lehren 

entfprechend , Teinen Unterfchied der Tage, al8 wäre an fich der 

eine heilig, der andere profan: gleihwohl ſetzt er bie Heiligung 

bes ganzen Zeitlchbens heraus in eine objective, fichtbare Form — 

bas ift der Sonntag, der Feſttag. ‘Der Chrift hält weder Yern- 

falem noch Gurizim für den Ort, wo Gott angebetet fenn wolle; 

bie engfte Kammer, bie nieberfte Hütte ift ihm ein Tempel; gleich 

wohl fonbert er einen Raum aus, er baut Dome und Altäre und 

ſchaut in der Symbolik des Baues dasjenige als verförpert an, 

was ihn innerlich erfüllt und bewegt. Aus diefem Gefichtspunct 
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afein ift der Cultus der chriftlichen Kirche richtig zu begreifen, 

während biejenigen, die fih, Wahrheit mit Profa verwechſelnd, 

vor allem Symboliſchen und Poetifhen in Sachen der Religion 

fürdten, immer in die fchlimme Wlternative geratben, daß man 

eniweber ter äußeren Form, tem Gottesdienjt als äußerer Hant- 

Iung eine Bedeutung und Nothwenpigfeit zufchreibt, durch welche 

bie Innerlichkeit, Geiftigfeit und Freiheit des enangelifchen Chriften- 

thums verloren geht und jürifche Gefeglichkeit oder gar heinnifche 

Superftition in chriftlihen Formen ſich feftfegt, — oder aber, 

bag man in ver Löblichen Abſicht, dieſen beiden Webeln auszuwei— 

cken, der Wahrheit nur gerecht werben zu können glaubt, indem 

man ben äußern Gottesdienſt geringfchägt, oder ihm doch nur ale 

Mittel der Velehrung, ter Warnung u. f. f. einen Werth zıter- 

fennt, für welchen Zwed aber das vom Cultus untrennbare fünft- 

leriſche Moment (da8 Schöne des Baues, Mufif u. f. f.) eher hin- 

berlich al8 förderlich erfcheinen müßte. Wem aber jener fyumibolifch- 

poctifche Geſichtspunct Har geworden ift, dem leuchtet fofort ein, 

daß viejelbe gotteöbienftliche dee, die ſich in heiligen Zeiten und 

Räumen plaſtiſch objectivirt, auch Menſchen dazu gebraucht, um 

in ihnen, in ihrer Perfen zur Erfcheinung zu Tommen; es gibt, 

wie gottcspienftlihe Zeiten, Räume, Handlungen, fo gottesdienjt- 

liche Berfonen, in denen die Gemeinde das, was alle ihre Genof- 

fen als ein Leben aus Gott im fich tragen, als objectiv geworben 

anfchant, die alfo unter ven Uebrigen ganz taffelbe voritellen, was 

ber Sonntag zwifchen den Wochentagen, was das Sirchengebäube 

mitten unter den Privathäufern. Diefe Stellung, ein lebendes 

Symbol, ein Symbol in Perfon zu ſeyn, ift etwas dem menjih- 

lichen Scmeinwefen auch fonft durchaus nicht Fremdes oder Ab— 

fonderliches.*) Was ift irgend ein Würdenträger als foldher anders, 

*) Wenn die medlenburger Theologie gegen uns behauptet, daß ſolch eine 

Deutung des geiftlichen Amtes den Träger beffelben viel ftolger zu machen 
geeignet fei, als die von ihr wertretene romanifirende Amtetheorie, fo ift bies 

eine jener Unwahrheiten, durch deren breifte Behauptung man fi bie Wahrheit 
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als eine ſymboliſche Perfon? Harms hat, zwar in anderer Weife, 

aber wefentlich doch hiemit zufammenftimmend (Paft. Th. II. zweite 

Rebe), an die Königliche Würde erinnert; auch wir fragen: was 

it denn bie Majeftät eines Monarchen anders, als bie perfon- 

gewordene Macht und Würbe der ganzen Nation und das lebende 

Symbol der Gerechtigkeit und Weisheit, deren Idee das Bolt in 

fich trägt, die e8 aber al8 Gegenftand feiner Ehrfurcht, als heilige 

Macht, ber es unterthan ift, in einer Perfon anfchanen will, bie 

eben dadurch, — ob fie auch in proraifcher Wirklichkeit betrachtet, 

alle menfchlichen Attribute an fich trägt — doch weit hinaus⸗ und 

emporgehoben wirb über die Maſſe? Das, wovor ein gebildetes, 

chriſtliches Volt fih in Ehrfurcht beugt, ift an fich nicht biefer ein- 

zelne Menfh, ven zufältig feine Geburt auf den Thron gehoben 

bat, ſondern es find eben jene ewigen, fittlihen Mächte, bie Ge— 

rechtigfeit, die Weisheit, die Macht eines von beiten erfüllten, er- 

leuchteten Willens, diefe werten ihm Gegenftänbe der Auſchanung 

in der Perfon feines Fürften; je mehr er num wirklich jene Ideen 

in feiner Perſon verwirklicht, um fo weniger wird zwifchen Perſon 

nnd Würde unterfchieden, um fo weniger in allen Ehrenbezeugun⸗ 

gen von ber erftern abftrahirt werben, um fo mehr häuft ſich alle 

Ehrfurcht und Liebe des Volfes auf die Perfon des Fürften felbft. 

So ift die föniglihe Macht und Würde auch Teineswegs eine Crea⸗ 

tur des Volkes, abhängig vom fonveränen Willen der Menge; was 

im Könige fich repräfentirt, ift Göttliches, in Gott allein vollfom- 

men Reales, aus ihm Fließendes, — (daher die Majeftät „von 

Gottes Gnaden“ ift, was indeflen nod) eine andre Beziehung, ein 

bemüthiges Belenntuiß enthält); der Regent ift darum auch, jelbft 

wenn er vom Volke gewählt wäre, keineswegs ber Vellftreder bes 

Bolkswillens, fondern das Werkzeug des Willens Gottes, d. h. eben 
— 

vom Leibe zu halten pflegt. Der hochfahrende Ton abſoluten Beſſerwiſſens, 
den man ſich auf jener Seite erlaubt, läßt keinen Zweifel darüber, welcher 

Amtsbegriff die Menſchen aufbläht, ſtatt ſie demüthig und beſcheiden zu 

machen. 
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die Perfonifietrung jener, Allen eingebornen, ewigen Idee. So ijt 

auch der Richter kraft feines Amtes Träger der ewigen Idee bes 

Rechtes; fein Amt geht aus dem Stantöleben mit Nothwendigkeit 

hervor, er ift derjenige, in welchem fich die im Volk lebende Idee 

der Gerechtigkeit verkörpert, aber biefe Idee felbft ift nicht von 

ber unfteten Bolfemeinung abhängig. Ganz ähnlich verhält es fich 

mit dem Geiftlihen; fein Amt wächst aus dem Leben der Ge- 

meinbe heraus, aber er ift darum nicht abhängig von dem, was 

etwa in Ölaubens-, in Eultus-, in Disciplinarfachen heute oder 

morgen einer Landes», einer Localgemeinde belieben mag, fondern 

die Idee des Gott geweihten, evangelifchegottespienitlichen Lebens 

ift’8, die fie und ihn beberrfcht; würde die Gemeinde biefer ihrer 

Idee untreu, fo müßte er nur um fo fefter und Fräftiger davon 

Zeugniß geben, daß wenigſtens er weiß, was feine Beftimmung 

und wen er verantwortlich if. — Die bezeichnete Stellung bes 

Geiftlichen charakterifirt fich insbeſondere auch in den ethifchen 

Anforderungen, vie das Gemeindebewußtſeyn, wo e8 irgend unver» 

fälſcht geblieben ift, an ven Geiftlichen macht. Ihm muthet man 

zu, daß er nicht blos wie jeder Untere, ver ein Chrift ſeyn will, 

einen rechtfchaffenen, tadellofen Wandel führe; fondern auch Sol⸗ 

ches, was an fich nichts weniger als fündig, was aber weltlich ift, 

was den fabbathlichen Typus feiner ganzen Erfcheinung zerftört, 

gilt an ihm für ein Unrecht und kann mehr ober weniger Werger- 

miß geben. Würde er 3.2. feine Freiftunden zu gemeinem Brod⸗ 

erwerb durch Hantarbeit benügen, jo würbe das ficher feiner Ach⸗ 

tung in ber Gemeinde Eintrag thun; was alfo an Paulus — denn 

er war ein Apoftel, nicht ein Pfarrer — eine Tugend war, was 

in der Stellung bes Mifftonars heute noch ganz in der Orbnung 

ift: das Bild gottgeweihten Lebens, das die Gemeinde in ihrem 

Pfarrer vor Augen haben will, würde dadurch getrübt. In Dies 

ſem Buncte find freilich eine Menge Mopiflcationen und cafuiftifche 

Fragen möglich, über die nicht nur Das paftoraltheologifche Urtheil, 

fondern auch nach Brauch und Herfommen das Urtheil der ©es 
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meinden ungleich tft; wenn 3. B. Phil. Matth. Hahn fich über feine 

Verfertigung aftronomifcher Uhren, bie ihm manchmal Gewiffens- 

ferupel machen wellte, jedesmal wieder berubigte, fo hatte er ge- 

wig vellfommen Necht, oder wenn fich ein Geiſtlicher mit Liebe 

und Geſchick der Bienenzucht wirmet, fo ift dies burch den dop— 

pelten Gefichtspunct eines ſchönen Naturſtudiums und einer auch 

der Gemeinde nüglichen lanpwirtbfchaftlichen Fortbildung gewiß 

gerechtfertigt. Aber wie fcharf doch tie Grenzlinie zwifchen dem, 

was fich ziemt und dem was Aergermiß erregt, gezogen ift, tas fühlt 

jeder alsbald, wein etwa aus dem geiftlichen rationellen Yand- 

wirth ein Kornhändler zu werden droht. (Wir werden am geeig- 
neten Drte hierauf zurädtommen.) Nie barf durch irgend eine 

folhe Beſchäftigung — veßgleichen auch nicht durch Theilnahme 

an Vergnügungen — jener den fittlichen Exnft, die Abkehr vom 

Eitlen und Gemeinen, den Frieden Gottes, alfo die Tugenden und. 

Güter des gefammmten Chrijtenlebens repräfentirende Typus dem 

Geijtlichen- verloren gehen ; das ift ber wahre, ber berechtigte, ber 

— wenn er ibn nicht felbft zerſtört — unzerftörbare Nimbus, ver 

tn jeder nicht mißleiteten oder durchwühlten Gemeinde das Haupt 

des rechtichaffenen Geiftlichen umgibt. Bis zu einem unnatürlichen 

Ertrem getrieben ift diefe Symboliſirung geiftlichen Lebens burch 

bie Perfon des Geiftlichen im römischen Prieftercdlibat, der ja nicht 

blos den politifchen Zweck der Unabhängigfeit vom Staat, fonvdern 

noch vielmehr in den Augen des Volkes die Bedeutung eines in 

ferueller Beziehung völlig freien, über Welt und Fleifch erhabenen 

und in dieſem mönchiſchen Sinn heiligen Lebens hat. Dieſe For- 

derung ftellt vie ewangelifche Kirche nicht, eben weil fie einen an— 

dert Begriff von Heiligfeit hat und das Sittliche in und an ber 

Ehe höher Stellt al8 eine EFelodonoxeie (Kol. 2, 23.), die wider 

Gottes Ordnung iſt; aber auch das eheliche Leben des Geiftlichen 

ift fähig, jene feite Haltung anzunehmen, daß «8, obne das Na- 

türliche, da8 rein Menfchliche irgendwie zu beeinträchtigen ober 

heuchlerifch zu verbeden, dennoch innerhalb jener Grenzlinie fich 
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hält. — Die Symbolik, die Die Kirche auch in bie äußere Erjcheinung 

des Geiſtlichen legt, tritt befonders Kar im Alleräußerlichſten, in 

der Kleidung hervor. Nicht blos die Amtstracht — wovon nicht 

die Paftoraltheologie, fondern die Liturgik das Nähere zu fagen 

bat, — ſondern auch die Civilkleidung des Geiftlihen foll eine 

geiftliche feyn; die Kirchengefeßgebungen achten dieſen Punct für 

wichtig genug, um immer wieder darauf zurüdgufommen. (S. 35.2. 

Spörl, Vollſt. Paſtoraltheol. aus ven fürnehmften Kirchen- und 

Landesordnungen 2c. Nürnberg 1764, ©. 17 ff., Sauber, Redt 

und Brauch ter evang. K. in Württemberg J. ©. 73 f.). Warım 

ift denn aber ein Schwarzer Rock geiltlicher al ein grüner? Für 

vergleichen liegt ein realer, handgreiflich zu bemonftrivender Grund 

fchlechthin nicht vor; es ift nichts als jene Symbolik bes kirch⸗ 

lichen Sinnes, der auch in der äußeren Erfcheinung des Pfarrers 

nichts, was an einen Jäger oder Mebger erinnern kan, erbliden, 

im Gegentheil, auch im geiftlichen Anzug die Negation aller Welt- 

eiteffeit, den Ernjt chriftlicher Weltanfhauung wor Augen haben 

will. Wir werben Gelegenheit haben, auf biefen Gegenjtand nach 

feiner praftifchen Seite zurückzukommen. 

Alles diejes fcheint aber, wie das Amt von Manchen prin- 

cipiell angejehen wird, als Antwort auf die Frage nach ter Voll- 

macht, bie bafjelbe aufzuweifen habe, noch nicht zu genügen. So— 

wohl das Eine, daß das Amt überhaupt eine befondere göttliche 

Vollmacht durch befonbere göttliche Einfegung empfangen habe, 

als das Andere, daß ich, ber ich um Amte ftehe, eine pofitive Ge- 

wißheit habe, daß mir foldhe Vollmacht ertheilt ift, — beides wird 

in obiger Erörterung vermißt werden. Wir müſſen noch hierauf 

näher eingeben, wiewohl barüber fchon fo viel verhandelt worden 

ift, dag wir eigentlich nur noch die Aufgabe haben, Wahres und 

Irriges auseinanderzulefen und in biefem Gebiet ein wenig aufs 

zuräument. 

1. Fangen wir mit dem zweiten Punct an. In's Amt ges 

fommen bin ich als Paſtor auf bem geordneten Wege; ich babe 
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mich nicht felbft darein geſetzt, ich durfte aber auch nicht auf eine 

Berufung durch ein Wunder, durch eine Erfcheinung warten, ſon⸗ 

dern bie ordentlichen Vertreter der Firchlichen Geſammtheit haben 

mich berufen und eingefegt. Auf ganz ähnliche Weife kommt 

allerdings auch der Nichter, der Finanzmann in's Amt; aber auch 

biefe weltlichen Beamten werben, wofern fie fromme Männer find, 

mit demfelben Rechte fagen, ter Herr habe fie berufen; fie wif- 

fen fich ebenfo ihm für feine Führung zum Danke verbunden und 

für ihr Thun verantwortlih. Sollte mir dieſe Glaubensgewiß- 

heit, daß ich von Gottes Gnaden bin, was ich bin, nicht genü- 

gen? Hätte er mich nicht in dieſem Berufe zu feinem Dienft 

haben wollen, fo hätte er Mittel und Wege genug gehabt, mir 

fhon innerlich Muth und Neigung zu nehmen und anberswohin zu 

lenken, oder felbjt wenn ich eigenwillig doch nach diefem Ziel ge- 

ftrebt hätte, fo wäre es ihm ein Geringes gewefen, mir alle Wege 

"und Stege zu verfperren. Er bat fie mir vielmehr geöffnet und 

geebuet, und ich fehe im Glauben an die providentia specialissima 

die Behörden, burdy bie ich formell zu meinem Amte gewählt 

worben bin, — das Confiftorium, das mich vorfchlug, den summus 

episcopus, der mich ernannte, — als Werkzeuge in Gottes Hanb 

an. Freilich, wenn ich Ap. Geſch. 20, 28. (To rveüun 16 ayov 

Uuüs Eyero Enrioxonovs) anf mich anwenden barf, was nicht zu 

bezweifeln, jo werde ich mit meinem Glauben an eine göttliche 

Berufung nicht in ben erften, fondern in ben dritten Glaubensartifel 

gewiefen. Aber wenn Paulus fi) bewußt war, daß die ohne 

Zweifel von ihm feldft vollzogene Wahl der Xelteften für die Ge- 

meinde zu Ephefus ein Werk des in ihm wirkenden, ihn leitenden 

heiligen Geiftes war, ohne daß menfchliche Neflerionen über bie 

perfönliche Tüchtigfeit jedes Candidaten davon ausgefchloffen waren: 

fo darf ich ebenfo annchmen, daß der Geiſt, der der ganzen Kirche, 

ber allen Gläubigen verheißen ift, auch burch bie Kirchenobern 

wirfe, denen ich meine Berufung vertanfe; es ift wenigftens bie 

Pflicht einer folchen Behörde, fi auf dem Wege, auf welchem 
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Überhaupt Menfchen fich zu Werkzeugen des heiligen Geiftes qua- 

lificiren, demſelben bienfibar zu machen. Wäre freilich — und 

damit ftreifen wir fehon an ten Punct, wo die eigentlichfie, tiefite 

Differenz rein evangelifcher und Kathelifirender Meinungen liegt — 

wäre mit dem geiftlien Amt irgend eine geheime, überirbifche, 

geiſtliche Macht verbunden, eine Auctorität, die nicht im Inhalt 

deſſen, was ich" verfünbige, nicht im fittlichen Wertbe deſſen, was 

ich amtlich thue, an fich fchon ruht, d. b. in Wahrheit und Liebe, 

fondern die immer nur an die beftimmte Form des Anıtes fich 

Mmüpfte — dann allereings müßte ich noch eine ganz andere, be- 

fontere Gewähr dafür aufweifen können, daß ih die Vollmacht 

dazu empfangen habe. Ich müßte mich entweder auf eine unmit- 

telbar vom Himmel an mich gefommene Berufung ftügen können, 

wie ein Mofes, wie ein Paulus, oder ich müßte ein Dogma ha⸗ 

ben, das der Weihe zum Amte, d. h. dem Acte an fich ſchon, ale 

opus operatum, bie Kraft der Mittheilung jener geheimen Macht 

fülle zuerfennt. So fteht es auch factifch in der Tatholifchen Kirche; 

jeder Zweifel ift für den geweihten Priefter durch den einfuchen 

Syllogismus befeitigt: Die Ordination verleiht Jedem, an bem 

fie vorfchriftmäßig vollzogen wird, gewiſſe auszeichnende Rechte 

und überirdiſche Kräfte, alfo namentlich: Brod und Wein in den 

Leichnam. des Herrn zu verwandeln, Sünben zu vergeben u. ſ. f.; 

— fo fagt das Dogma. Nun bin ich an dem und dem Zuge, in 

der und der Kirche orbinirt worben: alfo babe ich jene Rechte 

and Vollmachten. Von folcher überirdifchen Gewalt und geheimen 

Macht aber, die dem Geiftlihen Fraft feines Amtes durch bie 

Weihung zu temfelben übertragen würbe, ift uns Evangelifchen 

nicht8 bekannt; sacramentum ordinis, jagt Luther in ver Schrift 

de capt. bab., nihil aliud est, quam ritus quidam, eligendi 

concionatores in ecclesia, was Chemnitz noch vervollftänbigt: vo- 

catio debet habere publicum ecclesiae testimonium; et ritus 

ordinationis nihil aliud est, quam talis publica testificatio, qua 

vocatio illa in conspectu Dei et ipsius nomine deelaratur esse 
Palmer, Paſtoraltheol. (2. A. 4 
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legitima et divina. (Loc. theol. III C. 4, 1.) So mangelt 

uns zwar derjenige Ausweis, den ter Fatholifche Priefter hat und 

haben muß, um Meffe zu lefen und Beichte zu hören; allein wir 

bebürfen auch ſolchen Ausweis nicht, weil wir nicht Meſſe leſen 

und nicht Gewiffensrichter find; was wir brauchen und was uns 

äußerlich gegeben werben fann, um uns perfönlicd zu legitimiren, 

ift das rite vocari. Freilich hebt das nicht alle Scrupel auf; 

ih kann rite berufen, ordinirt und inveftirt ſeyn, und dennoch kön⸗ 

ren mir Zweifel kommen, ob das geiftlihe Amt oder wenigfiend 

das Amt in diefer meiner Gemeinde wirflich mein wahrer Beruf 

fi? Kann ich mich damit nicht beruhigen, daß mich Gott fo und 

nicht anders geführt habe, kann ich ven Zroft mir nicht zueignen, 

daß Gott auh im Schwachen mächtig fen, auch ben minder Be⸗ 

gabten zu feinem Rüftzeug maden will — fann biefer Troſt viel- 

leicht deßwegen bei mir nicht verfangen, weil mir das böfe Ge- 

wiffen fagt, daß nicht Gott mich auf meinen Poften geführt, fon- 

dern daß ich mit meinem Kigenwillen ihn ertrogt, auf krummen 

Wegen mein Amt erfchlichen habe: — dann beruhigt mich bie for» 

melle Nichtigkeit meiner Ernennung keineswegs; fie gibt mir auch 

nicht Die Gemißbeit, daß mich der heilige Geift zum Bifchof ge- 

feßt bat, fonvdern es trifft mich das Strafwort er. 23, 21. und 

ich babe nur die Wahl, entivever abzudanfen oder mich fo zu bes 

fehren, daß bie innere Legitimation noch nachkommt. 

2. Was nun aber das zweite oben ſchon vorläufig berübrte 

betrifft, die Ausrüftung bes geiftlichen Amtes mit göttlicher Voll⸗ 

macht durch göttliche Einfegung, fo ftehen ſich an diefem Puncte 

die zwei Anfchauungen fehroff gegenüber; nach ber einen hat ber 
Herr ein geiftliches Amt förmlich und pofitiv eingefegt und durch 

baffelbe erft die Kirche in's Leben gerufen, wie er fie durch daſſelbe 

auch fortwährend regiert, nach ber andern dagegen hat er nur bie 

Kirche und zwar als congregatio sanctorum, als Gemeinde ber 

Gläubigen dadurch geftiftet, daß er deu Grundſtock berfelben per- 

ſönlich fammelte, dann aber durch feinen Geift und die in feinem 
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Geiſte gefchehende Prebigt immer mehr Seelen gewann und ge- 

winnt, und aus dem Gemeinleben diefer Gläubigen nun ift, unter 

vielfacher Anfnüpfung an das apoftolifche Vorbild, aber wefentlich 

in Folge innerer Nothwendigkeit und lebendigen Bildungstriebes, 

die menjchliche Form eines geiftlichen Amtes hervorgewachfen. 

Mehrere Mifverftändniffe, womit bie legtere Anficht von der er- 

itern befämpft worben ift, find oben ſchon befeitigt worben; wir 

fügen fogleicy noch die weitere Bemerkung bei, daß es ein noch 

gröberer Mißverftand wäre, nun ver legteren Anficht Schuld zu 

geben, daß fie das Amt feiner Heiligkeit entkleide; es ift baffelbe 

anch uns ein Werk, eine Stiftung bes Herrn, nur lient uns ber 

Deweis dafür nicht in einem pofitiven Acte, ber fich hätte ur- 

kundlich machen lafjen, fondern in der Natur ter Sache, in ihrer 

Nothwendigkeit und ihrem Segen. Ganz fo hat Paulus Röm. 13. 

die Stiftung der weltlihen Obrigkeit auf Gott zurüdgeführt — 

wid gewiß, wenn ber Nichter 3. DB. über eines Verbrechers Leben 

amd Tod entfcheibet, fo ift fein Amt ein beiliges, feine Macht eine 

gottebenbildliche, nur in anderer Urt, als die bes Geiftlihen — - 

wo aber finden wir irgend einen Act, burch welchen Gott veclarirt 

hätte: es foll von nun an Obrigkeiten, es foll Könige und Richter 

anf Erden geben? Um göttlichen Urfprungs zu ſeyn, braucht 

eine Inſtitution durchaus nicht nothwendig auf einem pofitiven, 

zu beftimmter Zeit gefchehenen, in der Schrift verzeichneten Offen- 

barnngsworte zu beruhen; auch was langfam erft im menfchlichen 

Bewußtſeyn reift, was durch's Bedürfniß hervorgerufen, wird, und 
fo nah der einen Seite auf menfchlichen Wegen zu Stande fommt, 

fon in feinem Kern, in bem Segen, ten es bringt, in ver Macht, 

bie es ausübt, doch fich fo groß und edel beweifen, daß der Glaube 

tarin eine Ordnung Gottes erfennt.*) Dan wolle nicht entgeg- 

° „Wenn fie das Amt als göttlihe Stiftung denken, fo werben wir dem 
in foferne gern beiftinmen, als wir in allem, was dem Wirflichwerben bes 
Guten dient, eine Ordnung Gottes anertennen.” Nüdert, „ein Büchlein von 
ber Kirche” 1867. ©. 172. 

48 
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nen, baß hiernach auch ber fcharfe Unterfchied fich verwifchen müffe, 

ben unfere Kirche in Betreff ver Sacramente macht, ba fie fünf 

von ben fieben, die die römifche Kirche zählt, aus dem Grunde 

abweist, weil für fie fein beſtimmtes poſitives Einfegungswort 

aufzuweifen if. Hier, wo ber Herr num einmal factiſch und ur- 

fundfich zwei Stiftungen gemacht bat, an die fich fpecielle Kraft 

und Verheißung Tnüpft, kam es darauf an, fich deſſen zu eriwehren, 

daß nicht Anderes, dem folche Ehre, ſolcher Vorzug rechtmäßig 

nicht zufam, jenen beiden gleichgeftellt würde; es ift überdies beim 

Sacramentebegriff ber Befehl des Herr nicht Das einzige ihn 

conftituirende Moment, fonft müßte auch die Fußwaſchung ein 

Sacrament geworben ſeyn. — Auch haben wir den Unterſchied 

nicht überfehen, daß 3. B. die obrigkeitliche Gewalt feine göttliche 

Einfegung der Art aufweifen fan, wie das Prebigtamt boch jagen 

fann, feine Functionen, das Predigen, Zaufen u. f. w. habe Chri- 

ſtus perfönlich angeorpnet. Diefen Befehl zu ignoriren kommt 

uns ebenſowenig in den Sinn, als wir das Chriftentbum über- 

haupt nur anf biefelbe Weife au® der Menfchheit hervorgehen 

fafjen wollten, wie der Staat aus dem Volksleben bervorgieng. 

Eine pofitive Offenbarung ift ja uns, wie allen Chriften, vie 

Grunbvorausfegung. Aber daß dieſe Offenbarung für jene zur 

Eriftenz der Kirche nothwendigen Lebensthätigkeiten auch dieſe be— 

ftimmten Formen angeorpnet habe, daß alfo dieſe Formen Las 

Recht haben, ihren menfchlichen Urfprung zu verleugnen nnd fich 

bie Dignität unmittelbaren göttlichen Urfprungs beizulegen, das 

ift’8, was wir leuguen. 

Diefe Antithefe müfjen wir aber, um fie genaner zu begrün« 

ten, in zwei Säge tbeilen: nämlich a) daß ein Act pofitiver Ein- 

fegung eines forttauernden geiftliden Anıte® von Seiten tes 

Herrn fchlechtertings nirgends aufgezeichnet ift, auch aus ben vor: 

handenen Daten nicht als nothwendige Annahme abgeleitet werben 

faun; und b) daß ein folcher Act einfach darum nicht gefchehen 

ift, weil er gar nicht nothwendig war. (Ein Eacrament allerbings 
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könnte nicht als ſolches zu Recht beftehen, ohne daß feine Ein- 

fegung nachzuweiſen wäre ; aber ber ordo ift ja gerade gut evan⸗ 

gelifch fein Sacrament.) Alſo 

a) wenn biejenigen Stellen, in welchen Jeſus tie Jünger, 

bie Zwölfe insbefondere, aber auch die Siebzig ansfondert und 

ihnen Inſtructionen gibt, ohne weiteres als Beweisftellen für bie 

Einfegung eines PBfarramtes in Anpruch genemmen werten, fo 

ift das nichts als eine petitio principi; man kann fie allefammt 

in allweg aufs Pfarramt anwenden, was auch in Orbinations- 

Formularen und ⸗Reden allezeit gefchieht, aber man muß nicht be- 

baupten, fie handeln davon. Denn bie Frage ift: hat ber Herr 

etwas davon gejagt, Laß, wenn burch den Dienft feiner Sentboten 

Gemeinden gegrüntet feien, alsdann ein dauerndes Amt in dieſen 

beftehen foll, in welchen jedem Abtretenden ein Nachfelger fucce- 

biren müſſe? Diefe Frage kann Niemand bejahen, darin aber läge 

eben der Nerv des Beweifes.”) Es gibt eine Secte (Darbyſten oder 

Plymouther Brüder geheißen), die — ihren Wipderwillen gegen 

ben englifchen Episcopat auf alles geiftlihe Amt übertragend — 

diefen Punct betonen, taß ber Herr nie etwas von einem ftehen- 

*) Paſtor Schubart in Schwerin glaubt gegen Obiges ein fcharfes Argıı- 
ment gefunden zu haben, wenn er mir entgegenbält, Daß wenn ich Recht hätte, 

der Herr, da er ſprach: das thut zu meinem Gedächtniß, auch hätte hinzuſetzen 
möäflen: Wenn ihr nicht mehr ba ſeid, follen es andere für mich thun. Merkt 

der Mann wirklich nicht, daß ex fich felbft damit auf den Mund fchlägt? Wer 
feugnet denn, daß, was ber Herr feinen Jüngern fagt, fein Gebot wie feine 

Berheißung und Fürbitte, vgl. Joh. 17, 20., auch uns gelte? Was ich euch 
fage, das fage ich allen — ohne dieſe Vorausſetzung könnten wir weder predi- 

gen noch Gottes Wort für uns betrachten. Aber das ift ja gerate meine 

Thefis; wie der Herr, indem er feinen Jüngern anbefiehlt, fein Gedächtniß zu 
feiern, ebendamit uns allen eine Weijung gibt, fo gilt auch dasjenige Wort, 
womit er ihnen die fogenannte Schlüffelgemwalt übergibt, ebenmäßig uns allen. 
Sollte dieſe Gewalt nur ihnen und nur ihren Amtsnachfolgern übertragen 

werben, fo mußte diefe Beſchränkung nothwendig ausgeiprocdhen, es mußte vor 
allem für eine georbnete Nachfolge — wie in einem Fürftenhaufe durch ein 
Hausgeſetz — geforgt werden. Das ift nicht geicheben, und die Bebentung 

biefes Schweigens vermögen alle Machtſprüche und theologiiche Künfteleien nicht 
zu entkräften. 
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ben, fortdauernden Amt fage; der Schluß, bei fie daraus machen, 

ijt ein falfcher, die ganze Bornirtheit des Sectengeijted verrathen- 

ber: daß nämlich deßhalb auch Niemand das Recht gehabt habe, 

ein Amt aufzurichten; aber darin haben fie Recht, daß tafjelbe 

nicht auf eine Verordnung Sefu gegründet werten kann. Mattb. 

16, 18. verheißt der Herr, er felbft wolle auf viefen Felſen feine 

Gemeine bauen; hätte ihm irgend eine Pfarramtsidee vorgefchwebt, 

fo hätte er beifügen müffen: „und wenn bu wirft zur Ruhe ein- 

gegangen ſeyn, fo jollen Andere in beine Stelle treten” — aber 

folch’ eine Anvdentung fuchen wir vergeblich. So fagt er auch Joh. 

4, 38. blos: „ich babe euch geſandt zu ſchneiden, das ihr nicht 

habt gearbeitet, andere haben gearbeitet und ihr feid in ihre Ar- 

beit gekommen;“ wie nahe hätte es ba gelegen, zur Vervollſtändi⸗ 

gung des Satzes V. 37., „biefer füet, der andere ſchneidet,“ noch 

beizufügen: „fo arbeitet auch ihr, und Andere werben in eure Ar- 

beit fommen,” — er fagt aber nichts vergleichen, was ganz gewiß 

nicht etwa dem Gedächtniß der Evangeliften hätte entſchwunden 

feyn können, ba, als fie fchrieben, foldy eine Anorenung ja ſchon 

in Erfüllung wäre gegangen geweſen. Matth. 9, 37. 38. beißt er 

bie Jünger wohl bitten, baß ver Herr ber Ernte Arbeiter ſende, 

aber er fagt nicht: bejtellet ihr felbft ſolche, die nach euch in bie 

Ernte eintreten — ber Vater vielmehr foll fie fenden, ein Aus⸗ 

brud, der in der Schrift vielmehr von der Erwedung ber tüd)- 

tigen Perfonen, nicht aber von einem ftehenden Amte gebraucht 

wird.*) Wenn ferner Matth. 18, 15-17. die Gemeinde als eccle- 

sia repraesentativa gefaßt wird, um eine Andeutung bes künftigen 

geiftlihen Vorfteheramtes varin zu finden, fo ift das unrichtig, 

*, Es ift deßhalb jogar unrichtig, wern man ben Apoftelberuf ein Amt 
in unfrem rechtlich firirten Sinne nennt. Bgl &. Meier, Rechtsbildung in 

Staat und Kirche S. 121. „Die Apoftel hatten überhaupt fein Amt, fonbern 
eine Miffion; es war da nichts von einen officiellen Berhältniffe; ihre Stel- 

ung berubte in ihrer tbatſächlichen Wirkſamkeit, nicht in einer formellen juri- 
ſtiſchen Präponderanz.” 
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weil bem eis 7 dio nur bie Verſammlung Aller gegenüberfiehen 
kann. Im Gleichuiffe von ben Arbeitern im Weinberg Matth. 

20,1 ff., fagt mar, müſſen biefe Arbeiter die Geiftlichen ſeyn, 

benn wenn alle Ehriften darunter zu verftehen wären, wen benn 

alsdann der Weinberg vorftellen follte? Weingärtner und Wein- 

jtöde wären ja identiſch. Wer beweist une aber, daß der Wein- 

berg nothwenbig auf bie Gemeinde zu deuten fei? Das Arbeiten, 

von bem bort bie Rede iſt, ift in erfter Linie jedenfalld ein Ar- 

beiten am eigenen Herzen; es ift der Proceß ber Belehrung und 

Heiligung, den an uns felbft vorzunehmen wir berufen werben, 

and fo iſt allerbings der ÜUrbeiter und das Arbeitsmaterial ein und 

daſſelbe Subject, wie auch jeder begreift, wenn von Selbfterziehung, 

Selbftbildung u. drol. die Rede if. — Am nächſten an's Ziel 

fönnte man mit Matth. 24, 45 ff. Lul. 12, 42. treffen, wo einer 

ver Knechte über die andern geſetzt ift, um dieſe nach einer feften 

Ordnung zu verforgen. Aber erſtlich ift ein Gleichniß nicht bie 

Form, in welcher der Stifter einer Kirche ein Kirchenamt einfet; 

zweitens ift in vorliegendem Gleichniß der Hauptzwed offenbar der, 

eines Knechtes Treue zu veranfdaulichen, dazu nimmt ber Herr 

nun, wie ein anbermal das Verwalten anvertrauter Pfunde, fo 

bier die Beaufjichtigung des Geſindes, ohne bamit einen wefentlich 

andern Gedanken ausprüden zu wollen; und brittens paßt, was 

von dem getreuen Knechte gefagt ift, gleich gut auf jebes Anıt; 

daß von kirchlichen Dingen die Rede fet, tft nirgends angezeigt. — 

Richt glücklicher ift für ten Beweis pofitiver Einfegung bes Pfarr- 

amtes die Ausbeute, die die apoftolifhen Briefe gewähren. Eph. 

4, 11. fteht adzös Zdeoxe. Wenn der Herr Apoitel, Paftoren u. ſ. m. 

gibt, fo ift das in bemfelben Sinne der ‘Dankbarkeit hier von ber 

Gemeinde als eine Gabe, ald ein Segen anerkannt, wie wir heute 

noch fagen: der Herr hat feiner Kirche ſtets ausgezeichnete Män⸗ 

ner, Kirchenväter , Neformatoren, Prediger, Dichter gegeben, — 

ob die Stellung, die Biefe äußerlich einnehmen, eine amtliche ift 

oder nicht, bleibt dabei ganz außer Betracht. Und daß an obiger 
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Etelle wirklich nicht an das ftehente Amt, fondern an bie Kräfte 

und Dienftleiftungen, an den reichen Segen allein gedacht tft, ber 

der Gemeinde in jenen verfchienen begabten und darum allerbings 

auch in verfchiebener äußerer Weife auftretenden Männern gefchentt 

ift, geht gleich) aus der Zufammenftellung mit den Propheten (na⸗ 

türlih im Sinne ber neuteftamentlichen rrgogrwei« 1 Kor. 12, 10.) 

hervor, deren Amt niemals ein Amt im eigentlihen Sinne war, 

fondern bie Tediglich der inneren Begabung und Anregung des 

Geiſtes gemäß in ver Gemeinde wirkten. Entſprechender für ftren- 

gen Amtsbegriff erjcheint der Ausdruck ZIero 1 Kor. 12, 28.; aber 

da in ganz gleicher Linie auch devausıs zul zaplouara innen 

u. f. w. aufgeführt werten, bie niemals zu einem Amte ſich firir- 

ten, fontern eben yagiouer« waren und blieben, fo ift auch bier 

Har, daß der Apoſtel — gemäß tem ganzen Gedankenkreiſe bes 

Capitels — mit dem Zero nicht eine Amtseinſetzung bezeichnet 

bat, von welcher überdies, felbjt wenn ber Zufammenhang ven 

. Sinn nod) zweifelhaft ließe, erft müßte nachgewiefen werben, warn 

und wie, durch welchen feierlichen Dffenbarungsact das follte ge- 

ſchehen ſeyn. Wer freilich, wie ein klerikaler Vorfechter in ver 

Amtsfrage gethan bat, pas Verhältniß von Amt und Gabe, von 

Umt und Perfon fo auf ven Kopf zu ftellen im Stande ift, daß 

er behaupten kann: „&ott fchaffe das Amt, bie Gemeinde aber 

ftelle ihm nur die Perſonen dazu,” — Gottes Werk alfo wäre die 

leere Form, die Menfchen liefern ihr erft den lebendigen Inhalt 

mit Gaben und Kräften — mit dem ift nicht zu ftreiten.*) In Per« 

jonen legt Gott feine Kräfte nieder; in Perfonen als feinen Drga- 

nen offenbart er fich, ob eine Rechtsform für ihre Wirkſamkeit in 

menfchlider Gemeinfchaft fehen vorhanden ift oder erft fich bilden 

*) Das wäre ungefähr, wie wenn wir fagten: Gott der Herr ftelle bie 
leeren Seflel für die Regenten feiner Kirhe auf Erden hin, die Gemeinde 

liefere dann die Menſchen, um ſich darauf zu feten, die dann auch, fobald fie 
fi niederlaffen, den heil. Geift erhalten. Welche Vorftellung ift Gottes wilr- 
biger, biefe oder bie entgegengejegte? i 
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muß, das überläßt er ver Gefchichte. — Noch preier Stellen haben 

wir zu erwähnen. Wenn aus 1 Kor. 9, 14. gefchleffen wird, ber 

Herr babe fogar einen geiftlihen Stand, d. h. eine Claſſe von 

Chriften beftimmt, die fi) vom Evangelio nähren follen, fo wäre 

ſchon auffallend, daß Paulus dies Gebot, wenn e8 ein foldhes war, 

jelber zuerft übertrat, und daß wir auch fonft 3. B. in Korinth 

von befolveten Presbytern in der apoftelifchen Zeit nichts vernehs 

men. Suchen wir aber nach einem Ausfpruche Jeſu, auf ven fich 

Dbiges beziehen kann, fo bietet fich einzig Luk. 10, 7 ff. dar, welche 

Stelle aber nur darin uns beftärten kann, auch in der Korinther- 

ftelle blos den Gedauken zu finden, daß diejenigen, welche ihr Leben 

und ihre Kraft daran fegen, Anvdern das Evangelium zu bringen, 
bas Hecht haben, von dieſen bie nothwendige leibliche Verſorgung 

zu erwarten; von einer georpneten Gompetenz und auf Grund 

einer folchen — ſofern die gleiche Art des Lebensunterhaltes bie 

Menfchen zu einem Stande macht — von einem geiftlichen Stande 
it Bier nicht bie Rebe, wie wir und denn überhaupt bie Zuftänte 

in den apoftolifchen Gemeinden zwar nicht als eine gemüthliche 

Unerbnung, aber andy nicht al8 ein nach unferem Kirchenrecht or- 

ganifirtes Kirchenweſen, fondern als eine erjt werdente, aus bem- 

Bedürfniß allmäblich erwachfende und fich ergänzende Ordnung zu 

venfen haben. Die fpäteren Inſtitutionen der Kirche ſchon in die 

Urzeit binaufzurüden, dieſes Intereſſe hat nur der Katholif, nie⸗ 

mals aber der ächte Proteftant. Wenn ferner 1 Kor. 14, 15. ein 

Idiot (Luther: ein Laie) vorkommt, fo ift der Schluß, daß den 

Gegenſatz dazu ein Klerifer bilden müffe, allzurafch ; diefer Gegen» 

fag ift vielmehr der Ev rvevuarı Betente, was nur auf bie 

Gloſſolalie bezogen werden Tann; dieſe aber ift nicht Amtsſache, 

fondern perfönlidye Gnadengabe ohne Amt, und ber dduwzrns fomit 

nur derjenige, der ben SZungenrebner nicht verfteht; möglicher 

Weife Tonnte es auch einem Presbyter begegnen, in biefer Bezie⸗ 

hung ein Idiot zu ſeyn. Endlich ift noch neuerlich fogar ven 

Ehrenfenchter (prakt. Theol. I. S. 150) ein Hauptgewicht auf vie 
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Stelle 2 Kor. 5, 19. gelegt und aus dem Sage, Gott habe unter 

ung errichtet zov Aoyov zig xaraldayıs den Schluß gemacht, es 

jei bier bes Herru Befehl ausgefprodyen, daß es einen georbneten 

Dienft gebe, wodurch dieſe Verföhnung von allen, die derſelben 

gkiubig begehren, angeeignet werden könne. Bon einem georbneten 

Dienft aber, went dies nen Sinn eines ftehenven, nach jeber Er- 

ledigung an Ort und Stelle nen zu befegenden Amtes haben foll, 

fagt Paulus nichts; was Luther mit Amt der Verſöhnung über- 

fett, heigt im Original Wort der Verführung, das aber war vor- 

handen im Apoſtelberuf, und von dieſem allein redet ja der ganze 

Abfehnitt von V. 11 an. Daß auch die diaxovia wrs zurallayiis 

lediglich den Dienst der Apoftel zur Darbietung und Aneignung 

ber Verſöhnung bebeutet, nicht aber ein Pfarramt — und noch 

viel weniger eiue Vollmacht an dieſes, die Menfchen mit Gott zu 

verjöhnen (durch Abfolntion 2c.) — ift Mar, fobald man nicht vie 

fpäteren Amtsbegriffe fchon in dieſe apoftolifchen Verhältniffe hin- 

einträgt.*) 

*) Merkwürdig ift es zu fehen, wie man fi auf ber Gegenfeite dreht und 
windet, um der unangenehmen Wahrheit auszumeichen und doch ibr nicht in's 

Geficht zu fchlagen. In einer Abhandlung über praltiſche Theologie in ber 
Kliefoth'ſchen Zeitfchrift 1861. 1. Heft, S. 147 fagt Eafpers: „Zwar befiten wir 
im N. T. keine folden Einfegungsacte bes Amtes, wie das A. T. fie hat, allein 

das liegt an dem vom U. T. verfchiebenen Charakter des N. T. Dennoch ift eine 

göttliche Einfegung des Amtes vorhanden, in bem fpeciellen Auftinge Chrifti 
zu prebigen, in ber von ihm ertheilten Machtvollklommenheit des Amtes ber 

Schlüffel, in der Ausgießung des heil. Geiſtes über bie Jünger.“ Das ift 
doch immer die alte, hartnädig feftgehaltene petitio prineipii; kein Menſch 
zieht in Abrebe, daß der Herr biefe Befehle, Verheißungen und Gaben ertheilt 

bat, aber die Trage ift, wem das alles gilt? ob nur einer zu einen Stande 
vereinigten Claſſe, einem Klerus, oder allen Gläubigen? Wird das Letztere 
zugegeben, fo verjchwindet jede Spur einer Amtsprärogative ; wird es aber ge- 

leugnet, dann ift erft nicht won einem Klerns, nicht von Amtenachfolgern ber 
Apoftel, fonvern nur von ihnen felbft die Rede. Entweder gelten jene Reben 

des Herrn allen feinen Jüngern, d. b. allen Gläubigen, ober gelten fie nır 
ben Perfonen, an bie fle perfönlich gerichtet find; für ein Drittes, Mittleres, 

ift auch nicht eine Spur gegeben. Daß es barauf nit anfomme für unfere 
Frage, behanptet zwar Paftor Schubart, aber diefes Yeugnen tft eben nur das 

fchlechte Mittel, dur das man fih unwilllommene Wahrheiten vom Halſe 
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b) Wir feben uns fomit, ftatt eine Einfeßung bes geiftlichen 

Amtes in dem Einne, wie e8 eine Einjegung ver Eacramıente gibt, 

zu behaupten, auf diejenige Begründung feiner Würpe und Bedeu⸗ 

tung zurückverwieſen, bie oben gegeben worden ift. Warum aber, 

müſſen wir fragen, gibt man fich doch ſolch' faure Mühe, aus 

Schriftſtellen etwas erprefjen zu wollen, was feine richtige Eregefe 

darin finden kann? Und gefest fogar, es hätte ſich auf dieſem 

Wege der Preffung am Ende ein Dogma zuſammen bringen laffen, 

beffen Beweife in einer Disputation wenigftens nicht bis zur Ver- 

uichtung zu entlräften geweſen wären, wie fie es unfrer Meinung 

nach allerdings find: wäre es nicht etwas ganz LUinbegreifliches, daß 

biefe Einfegung ſo mühſam nur aus zerftreuten Schriftftellen er- 

fhloffen werben muß, während ba, wo der Herr andere Dinge, 

wie Zaufe und Abenpmahl, einfegt, oder wo er feine Apoſtel beruft, 

in fo Harer, der Sade entfprechender Form fein Befehl erfolgt? 

ſchafft. — Caſpers fährt dann fort: „Darin Liegt bie Berechtigung und bie 
Anmweifung des Geiftes, das Amt fo aufzufafien, wie die Baftoralbriefe es thun. 
Die Paftoralbriefe find nicht blos der biftorifche Aufweis von ber Geltung bes 
Predigtamtes inmitten des Königlichen Prieftertbums, fondern auch als Schrift 
bes Geiſtes, die Acte des heil. Geiftes für bie Einfegung des Amtes im neu- 
teftamentlihen Sinn.” Ganz richtig, aber damit ftellt fih Caſpeis ploͤtzlich auf 
unſern Standpunct. Denn daß das Amt aus dem Geift der Gemeinde, wel⸗ 
der der heilige Geiſt iſt, hervorgieng, daß biefer heilige Geift demjenigen, 
was nah menſchlicher Seite ein Bedürfniß, eine Nothwenbigleit war, jeine 

Weihe gegeben, fein Gepräge aufgebrüdt hat, wodurch Das geiftlicde Amt eben 
ein beiliges wurbe, Das ift unſere eigene Theſe In ben Paftoralbriefen Tiegt 

aber dieſe Geiſteswirkung nicht ale Befehl, ſondern als Thatfache, als Erzeng⸗ 

niß der Geſchichte vor. Will man bieje felber ober das geſchichtliche Zeugniß 

davon die Acte der Einfegung nennen, jo darf man babei die Zweideutigkeit 
bes Ausdrucks ſich nicht verbergen; unter einer Ginjeßungsacte verfieht man 

fonft nicht eim hiſtoriſches Werben, fondern eine in aller Form Rechtens 
gegebene Beſtimmung. Daß diefe nicht vorhanden fei, kann aljo Cafpers felbſt 
nit leugnen. — Man vergleiche bie treffenden Bemerkungen in der Erkanger 
Zeitjchrift für Prot. u. Kirche 1861, Juni, S. HAff. Noch einige Roten er- 
lauben wir uns zu einem fpäteren Artikel derſelben Zeitjchrift zu machen. Sn 

Zuli- und Anguſtheft deſſelben Jabrs, S. 92, fagt ein Mitarbeiter: „Ich ge- 
ſtehe, daß ich in der Schrift einen ausbrüdtichen Befehl Gottes, daß die Kirche 
fol Brediger und Diakonos beftelen, wie bie Apologie Art. XIII. 8 12 im 
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Warum mnE doch um jeden Preis jenes Einfegungedogma errun« 

gen werden? Die Antwort hierauf wird uns Har in den Sach⸗ 

verbalt einbliden laſſen. 

Geht man von ber Anficht ans, daß mit dem geiftlichen Amte 

gewiffe ganz befontere, nicht in den allgemeinen Ehriftenrechten 

und Chriftenpflichten bereits eingefchloffene Vollmachten verbunden 

feien, denn allerdings muß man ein großes Intereſſe haben, auf 

einen pofitiven Act der Ertbeilung folcher Vollmachten recurriren 

zu können; und weil bier (unglüdlicher Weife müßten wir fagen, 

wenn es nicht vielmehr ein Glück wäre) dem proteftantifchen Theo⸗ 

logen die Tradition nicht zn Gebote fteht, die dem Katholiken ers 

wünſchte Hülfe zur Beweisführung leiftet, fo bleibt nichts übrig, 

als eine dogmatiſirende Exegeſe. Wir müffen daher zufehen, wie 

es fich denn eigentlich mit jenen Rechten und Vollmachten verhält; 

ſollten wir auf das Ergebniß kommen, daß ſie in Wahrheit, ſoweit 

deutſchen Texte ſagt (der lateiniſche iſt kürzer und unbeſtimmter), — nicht zu 

finden wüßte, obwohl es mir andererſeits entſchieden den Eindruck macht, daß 

die Apoſtel, indem ſie in den Gemeinden überall Aelteſte ſetzten oder ſetzen 

ließen, dabei in tem Bewußtſeyn eines offenkundigen göttlichen Willens ge- 

bandelt hätten” (ganz gewiß, aber nur fo, wie wir bei jeder Handlung ober 
Einrichtung, die ung Verſtand und Gewiffen als heilſam, ale für Das Reich 

Gortes unerläßlich zur Pflicht machen, daflelbe Hare Bewußtſeyn offenkundigen 

göttlichen Willens baben!), „unb mir biefelbe auch aus manchen vorbilblichen 

Anordnungen bes Herrn” (aus welchen? und wie Vieles haben die Theologen 
lediglich a posteriori zu etwas Vorbildlichem gemadt!) „und aus ber That- 

ſache befonderer geiftlicher Begabung für das Prebigtamt in Einzelnen ihnen 

wohl erfennbar geweſen zu ſeyn ſcheint.“ Sehr richtig, die Gaben für dieſen 

Dienft wie andere Gaben find vom Herrn geſchenkt; aber daß ihnen nım ein 
beftimmter, Durch Rechte gefchügter Wirkungsfreis in ber Gemeinde angewieſen, 

daß, mas als Gabe zunächſt frei wirkt, in beftimmte rechtliche und fociale 

Form gebracht wird, das iſt's erft, wodurch ein Amt entftebt; wenn bie Apoſtel 
die Gabe ber Rebe, ber Lehre, der Ermahnung u. ſ. w. bei einem Individuum 
wahrnahmen, fo fonnten fie darin den göttlichen Wink, ein Amt-zu errichten, 
damit Die Gabe ihre Berwenbung finde, nur in derfelben Weiſe erkennen, wie 

man manchmal, wenn Jemand ein fpecifiiches Talent zeigt, dadurch veranlaßt 

ſeyn Tann, eine eigene Stelle für ihn zu creiren, damit feine Kraft in ange- 
meffener Freiheit und Ordnung zum Wohl des Ganzen wirken Tann. Eine 
göttliche Einfeßung des Amtes kann man ſolchen Vorgang nicht nennen. 
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fie wirflich exiftiren, über bie Sphäre ber allgemeinen Rechte der 

Kinder Gottes nicht hinausfallen, jo füllt für uns auch alle und 

jede Verſuchung weg, in die Schriftftellen mehr hineinzulegen, als 

darin liegt. 

Es ift Schon oben erinnert worden, daß ber katholiſche Prie- 

fter, da er das Wunder der Transfubftantiation volibringt, — das, 

um ihn fo zu legitimiren, wie die Wunder des Herrn ihn felbit 

legitimirten, ein äußerlich fichtbarer Vorgang fehn müßte, was es 

nicht ift — nun hiezu einer Bevollmächtigung bebarf, bie ihm die 

Priefterweihe gewährt. Hier iſt alles confequent. Ob man num 

auch proteftantifcher Seits dem Gedanken nahe ift, daß, weil im 

heil. Abenpmahl unter Brod und Wein ver Leib und das Blut 

Ehrifti targereicht werte, zum Gonfecriven und Spenden folcher 

göttlichen Gaben eine ganz beſondere güttliche Begabung und Bes 

vellmächtigung, tie Ertheilung einer magifchen Kraft nothwendig 

fei, wiffen wir nicht; ber beliebte Austrud „Sacramentsverwal⸗ 

tung” crinnert wenigftens leicht an Fatholifche Vorftellungen. Hie— 

gegen muß aber alles Ernftes Verwahrung eingelegt werben. Nicht 

nur ift, wie bereit gefagt worten, in ben neuteftamentlichen Stel- 

fen vom Abendmahl über das Spenden befjelben, über die Frage: 

von wen, mit welcher Formel und an wen baffelbe anuszutbeilen 

fei, fchlechthin nichts gejagt; felbft 1 Kor. 11, 27 ff. ift nur von 

unmwürbigem Genuß, nicht von der Spendung an Unwürdige bie 

Rede, alfe abermals nur der Empfänger in's Auge gefaßt, wäh. 

rend bes Spenders gar nicht gedacht wird; der Einfall, bie 

legten Worte von V. 34. fpeciell hierauf zu beuten, daß, was oben 

nicht gefagt worden, nun vom Apoftel perjönlich bejtimmt werben 

foll, ift von feinem eregetifchen Werthe. Sondern noch mehr müſſen 

wir darauf ven Accent legen: fobald bie Verbindung von Brod 

und Wein mit tem Leib und Blut bes Herrn grebmatericl gefaßt 

wird, jo muß auch die Hanblung, durch welche diefe Verbindung 

bewirkt wird, ein Mirafel ſeyn; dann freilich und dann allein be= 

bärfen wir einer befentern göttlichen Vollmacht und Ausrüftung; 
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dann aber helfen alle vogmatifchen Subtilitäten nichts, wir müffen 

conſequent, wie auf einen character indelebilis, fo auf eine Traus⸗ 

ſubſtantiation fommen. Das eine ift immer mit dem andern und 

nur mit dieſem gegeben. Luther, fo unbedingt auch fein Realis- 

mus in Bezug auf das Göttlide war, das im Abenbmahl dem 

Empfänger zu Theil wird, — an biefem Punct bat er ebenfo 

unbetingt Halt gemacht; cb die Confequenz des Denkens dieſes 

Haltmachen erlaubte, trägt bier nichts für uns aus, es ift genug, 

daß er weder bie eine noch die andere Folgerung zog, währen 

bie jegigen Theologen nicht einjehen wollen, daß wenn fie bie eine 

Conſequenz ziehen, fie dann bie andere auch ziehen müffen. 
Vielleicht beiteht aber die Vollmacht, wemn nicht hierin, befto 

mehr in dem ansfchlieplichen Befige der Wahrheit, fo daß das 

geiftliche Amt berechtigt wäre, für die von ihn aufgeftellten Lehren 

Schlechthin Glauben zu fordern. Wohl! das Wort des Herrn: „wer 

euch böret, ber höret mich” dürfen wir ficherlich auch auf uns und 

unfer Amt anwenden, aber nur wenn es wirflich ber Geift des 

Herrn ift, der aus und redet; wer könnte aber, der Wirklichkeit 

und Gefchichte zum Trotze, behaupten, daß, was vom Amt aus 

geredet wird, eo ipso immer vom @eift eingegeben fei? 9a, vie 

Gemeinden follen uns nicht nur mit dem Vertrauen entgegenkom⸗ 

men, daß, was wir reben, Tautere evangelifche Wahrheit und (Ap. 

Geſch. 20, 27.) die ganze unverfürzte Wahrheit fei, fondern fie 

lommen uns auch factifch mit diefem Vertrauen entgegen und ba- 

ben es fo lange, als wir nicht jelbft ung darum bringen; aber wir 

müſſen um der Ehre der evangelifchen Kirche, um ber Ehre bes 

Wortes Gottes willen wünfchen, daß Niemand uns deswegen glaube, 

weil wir das Amt inne haben, fondern deßwegen, weil Jeder in 

feiner Bibel und in feinem Gewiſſen dasjenige erprobt finbet, was 

wir ihm fagen. Ich fordere nicht Glauben aus dem Grunde, weil 

ich Pfarrer bin, fondern umgelehrt, weil ich das bin, fo bin ich 

verpflichtet, fo zu prebigen, daß allen Zuhörern ihr eigener Wahr- 

heitsfinn bezeugt: ber hat Recht! Mein eigenes Abfchen muß 
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barauf geben, die Zuhörer fo felbftftäntig zu machen, daß fie, wie 

bie Beroenfer, forfchen, ob fich’8 alfo halte, wie ich fage (Ap. 

Geſch. 17, 11.); und wenn auch immerhin für den erjten Empfang 

ber Wahrheit, wie bei einem Kinde, die Aucterität beffen, ver fie 

übermittelt, ein mächtiges, für den Augenblid vielleicht das Haupt⸗ 

motiv der gläubigen Annahme ift, fo darf es bei evangelifchen 

Ehriften, welche felber zur Verantwortung über den Grund ihres 

Glaubens bereit ſeyn ſollen (1 Petr. 3, 15.), nicht dabei bleiben, 

daß fie fagen müflen: „unfer Pfarrer lehrt fo, bewegen glaube ich's; 

willft du Gründe wiffen, fo’ frage ihn ftatt meiner," fondern es 

muß dazu kommen, daß fie, wie tie Eamariter Joh. 4, 42., aus 

eigener, Harer Einfiht das theure Erbe des väterlichen Glaubens, 

der im Belenutniß ber Kirche ausgefprocenen Wahrheit fefthalten. 

Eine verwandte Prärogative, nur mehr nach der praftifchen, 

fittlichen Seite Hin, ift e&, wenn dem geiltlichen Amte das Recht 

ufteht, von allen Pfarrgenoffen Gehorfam zu fordern. Dies ift 

auch in beitimmten Sinne zu behaupten; denn in ber Kirche muß 

es, wie in jedem Hanfe, ein Regiment, eine einheitlich‘= orbnende 

Macht geben, und ber Pfarrer, wie er nach ber einen Seite 

Object des Kirchenregiments ift, fo ift er nach ber andern, nach 

unten zu, auch Subject deffelben, eines der ausübenden Organe 

ber Kirchenobrigfeit. Nur müffen wir von der Beſtimmung dieſes 

Berhältniffes alles Unlantere und Falfche forgfam ausfcheiden, 

damit nicht aus ber Welt herein auch in bie Kirche ein Gegenfag 

von Gebietenden und Gehorchenven eingefchwärzt werde, der den 

Sprüchen Matth. 20, 25—28. 1 Betr. 5, 3. ſchnurſtracks zuwider 

wäre. Die Luft, ven geiftlichen Gebieter zn fpiclen, wie eine dem 

aͤquivalente übergroße Devotion nach oben, mag eine klerikale 

Eigenfchaft fein, eine evangelifh-priefterliche ift fie nicht; und wenn 

wir e8 auch dem Geifte ber mittelalterlichen Kirche entfprechenn fin- 

ven, daß in den Baftoralwerfen von Gregor dem Gr. an bie 

Bfarrlinder subditi, der Pfarrer praesul, ımd die Seclforge mit 

Vorliebe regimen animarum genannt wird: fo war es doch ein 
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wahrer Hohn gegen bie enangelifche Freiheit, wenn die proteitan- 

tifchen Episcopaliften des 17. Jahrhunderts dem Klerns bie eigent- 

lihe Subftanz der firchlichen Gewalt, ver Gefammtheit ber Yaien 

aber das jus obedientiae (zunächſt allerbings in Bezug auf die 

Lehre, als jus consentiendi), geſchmückt mit ver gloria obedi- 

entiae zuerfannten, deffen Name, jus, dadurch fehr illuforifch 

wurte, daß ihm nicht anch ein jus non obediendi zur Seite ſtand. 

Die Frage if: über was kann denn eigentlich das geiftliche Aınt 

in ter evangelifchen Kirche Gewalt haben, jo dag ihn gebordht 

werten muß? Unterfcheiten wir Felgendes: 1) Zuvörderſt ver- 

fteht es fich von ſelbſt, daß diejenigen, welche dem Geiftlihen zur 

amtlichen Dienftleiftung untergeben find (wie ter Küfter u. f. w.), 

ihm Gehorſam fchuldig find, wie jeder Amtsdiener feinem Vorge⸗ 

fetten; ebenfo ift burch allgemeine oder locale Beſtimmungen bein 

Geiftlichen über gewiffe Dinge (3. B. ten Gebrauch ver Glocken, 

das Kirchengebäude und deſſen Gebrauch u. f. w.) mehr ober we⸗ 

niger freie Verfügung eingeräumt, einzig, weil man annehmen barf, 

baß er am beften über derlei Gegenftände oder Ordunngen wachen 

wird. Zu alle vem bedarf aber ver Geiftliche feiner göttlichen 

Vollmacht, fondern er ift durch's beftehende Gefeg oder Herfommen 

über gewiffe Dinge und Berfonen als Wächter, Pfleger, Borges 

ſetzter beftellt und tamit ihm auch über biefelben Gewalt gegeben. 

So Stehen in erfter Linie alle gottesdienſtlichen Anordnungen, fo 

weit fie nicht durch Gefeg und Sitte feftgeftellt find, unter dem 

Pfarrer; er beftimmt 3. B. Zeiten, Gefänge, Titurgifches und Ce⸗ 

reınoniales, ein Recht, das Niemand beftreitet, und das nur wo ihm 

ein Presbyterium zur Seite fteht, nach gefeglichen Normen theil« 

weise anf biefes fich überträgt. 2) Ebenfo müfjen dem Geiftlichen, 

um feinem Berufe gemäß auf alle Pfarrgenofjen einwirken zu kön⸗ 

nen, gewifle Nechte zuftchen, namentlich daß ihm jeter derſelben 

zugänglich ift, und, wenn er ihn vor fich befcheibet, derſelbe Folge 

leiſiet. Wo einerfeits ter Geiftliche fich perfönlich in Achtung zu 

erhalten weiß, und wo andererſeits nicht ein höherer Grab von 
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Rohheit, von Feinpfeligfeit gegen die Kirche (3. B. durch politifche 

Wühlerei) vorhanden ift, wird folcher Gehorfam auch ftetö gelei- 

ftet werden. Zwangsmittel, wie fie ber weltliche Beamte gegen 

Renitenz zur Verfügung hat, ftehen dem Geiftlichen in den meiften 

Ländern*) nicht zu Gebot; es ift das auch kein Fehler. Er könnte 

zwar mit firchlicher Cenfur vergehen, aber zur Ercommunication 

zu fchreiten, dazu wäre jereufalls ein Nichterfcheinen auf Vorla⸗ 

dung fein genügender Grund. Der Pfarrer wird, wenn der Fall 

e8 irgend wünſchenswerth macht, beffer thun, denjenigen, der nicht 

zu ibm kommen will, im eigenen Haufe aufzufuchen, nicht um ihn 

auszuzanfen, fondern um feinen Seclforgerdieuft (3. B. in Ebe- 

diffidien u. dgl.) an ihm zu thun. Auch bietet (3. 3. in Württem- 

berg) die Gejeßgebung den Ausweg, daß der Geiftliche, wenn fich 

Jemand nicht von ihm al8 Beichtvater citiren läßt, alsdann eine 

Citation ver die gemifchte Behörde, deren Mitglied er ift, berbei- 

führen fann, vor welcher jeber bei Strafe erjcheinen muß, wo bann 

immer ncch ihm bie Möglid,feit gegeben ift, feelforgerlich einzu- 

wirken. Irgendwie muß die firchliche Gefeßgebung immeryin bafür 

forgen, daß, wer nicht and der Kirche ausgetreten, dem geiftlichen 

Amte zugänglich ift; dieſen Gehorfam hat das Amt zu erwarten 

und zu fordern; aber auch dieſes Recht Tiegt fo natürlich und 

nothwendig in der Art des Amtes felbft, daß auch hiezu eine be- 

fondere göttliche Vollmachtgebung, auf bie man pojitiv fich ftügen 

fönnte, um fich Gehorſam zu verfchaffen, durchaus nicht nothwen- 

big ift. 3) Anders ift es aber gemeint, wenn Hebr. 13, 17. ge» 

fordert wird: „Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen,” oder 

wenn 1 Tim. 6, 13. der Apoſtel feinem Schüler ein Gebot gibt, 

*) Die Ev. K.⸗Z. berichtet (1861, April, S. 382) aus Hannover, daß 
dort die weltliche Obrigfeit einen ber Citation des Pfarrers nicht Folgenden 
mit Zwang berbeizufchaffen verpflichtet fei, unb daß, wenn ein Pfarrer biefes 
Mittel nicht gebraucht, fondern auf freimwilliges Kommen wartet, ihm bies 
(fragt fi: von wen? von feinen Kollegen oder von der Gemeinde?) als eine 

Berfäumniß, wodurch er ber Würde jeines Amtes etwas vwergebe, zum Vorwurf 

gemacht werbe. 

Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 5 
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alfo Gehorfam von ihm fordert. So, kann nun gefagt werben, 

bat die Kirche, hat der Beichtvater auch das Recht, Gehorfam zu 

fordern. Aber ift e8 nicht bezeichnend, daß in ber Hebrüeritelle 

das Gehorchen mit einem Worte bezeichnet ift (meidenIe), bas 

ein Ueberzeugtſeyn in fich ſchließt? Gehorſam fordern wir aller- 

dings, weil das, was wir verlündigen, was wir auch dem Ein- 

zelnen unter vier Augen, zu fagen haben, göttliche Wahrheit ift, 

die Gehorſam fordert, um den Menfchen felig machen zu können. 

Aber wer Jemand unferem Worte folgt, fich befehrt oder aud) 

nur 3. B. eine Verfuchung meidet, werten wir das wohl als Ge⸗ 

borfam gegen uns, gegen die Aucterität unferes Amtes anfchen ? 

Mit nichten, fondern es ift ber Geborfam gegen bie Macht ver 

Wahrheit, unter welder wir ebenfogut ftehen, wie jener; es ift 

Geherfam gegen das eigene Gewifjen, das in ihm zum Worte Fam, 

gegen ben heil. Geijt, ver im Gewiffen ihn anfaßte. Es kann 

recht wohl ſeyn, daß die Yuctorität bes Amtes, db. h. des Men— 

hen, durch ben jene göttliche Forderung an das Gewiffen gelangt, 

und vor dem ber zu Warnende Ehrerbietunng oder gar eine Art 

Furcht empfindet, das nächfte und erſte ift, wad auf das Gemüth 

wirft; man fürchtet fich, gerade von ihm fich nochmals Solches 

fagen laffen zu müffen, oder auch thut man es ihm zu lieb, weil 

man ficht, wie fehr man ihn betrübt Bat. Aber all das geht 

doch nicht fo weit, daß, wenn Befferung eintritt, wir dies ale Ge: 

borfam gegen das Amt aufehen, oder im entgegengefekten Fall ven 

beharrlichen Sünter wegen Ungehorfams gegen das Amt in An⸗ 

ſpruch würden nehmen wollen; cb er Gott und feinem Gewiffen 

gehorfam ever ungehorfam tft, das allein ift hier Die Frage. Unfre 

Legitimation liegt einzig in dem Zeugniß, das bie Schrift und der 

Menfchen eigenes Gewiffen nicht unfrer Perfon, fondern dem 

Inhalt unferes Wortes gibt. Wo vollends das, was wir als 

Beichtväter einem Beichtlinde fagen, mehr den Charakter guten 

Rathes hat, werden wir die Kategorie „Gehorſam,“ uns und 

unjerem Amte gegenüber, noch weniger anwenden. Veberhaupt, 
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wo die Stellung bes Geiftlichen zur Gemeinde vornehmlich nach 

Analogie von Obrigkeit und Unterthanen betrachtet, als Haupt- 

tugend der Gemeinde fomit der Gehorfam betrachtet wird, ba wird 

man kaum der Gefahr entgehen, die Gemeinde in unproteftantifcher 

Weiſe zu einer Unmünbigfeit berabzufegen, zu ber wir fie trog 

allen ihren Gebrechen principiell nicht berabfegen dürfen. Wenn 

die altproteftantifchen Theologen jenen Laiengehorfam glorificirten, 

fo hat das bei ihnen feinen natürlichen Zufammenhang damit ge- 

babt, daß die Seligfeit wefentlich von der Zuftimmung zur reinen 

Lehre abhieng, was aber reine Lehre fei, nur die Theologen wiſſen 

fonnten. Wollte man alfo felig werben, fo mußte man nolens 

volens ihnen unterthänig ſeyn. Ueber bie Prämiffe wie über bie 

Volgerung im obigen Schluffe brauchen wir bier nichts weiter 

beizufegen; daß fie ewangelifch feien, wird und Niemand mehr be- 

reden können. 

Doch Ein großes Recht ift noch übrig, für das eine ummittel- 

bare göttliche Bevollmächtigung nicht nur nothwendig, ſondern and) 

wirklich in befter Form vorhanden zu fehn fcheint: das Necht, zu 

binden und zu löſen, Sünden zu vergeben und zu behalten, zu ben 

Snadenfchägen der Kirche zuzulaffen und davon anszufchließen. 

Don diefen beiden Dingen, Beichte und Kirchenzucht, haben wir 

unten in praftifcher Richtung emläßlich zu fprechen; für gegen- 

wärtigen Ort mag Folgendes genügen. 1) Sofern die Kirchenzucht 

anf dem echte beruht, ſolche Individuen, bie fich der Firchlichen 

Ordnung nicht fügen, die ihren Zweden pofitiv entgegenarbeiten, 

bie ihre nititutionen, ihre Segnungen verachten und verböhnen, 

aus ihrem Verbaude anszufchließen, iſt biefe Disciplin etwas fo 

Natürliches, Selbfiverjtändliches, daß man jedem Verein — und 

ein Verein ift und bleibt die Kirche — bafjelbe Recht zugeſteht, 

borausgefegt, daß bie bisciplinarifhe Maßregel nicht über bie 

Sphäre Des Bereinelebens hinaus- und z. B. ins bürgerliche Leben, 

in Ehre, Freiheit und Eigentbum bineingreift. Seldye Güter zur 

Strafe in Anfpruch zu nehmen, bat ein Verein nur tası bad 
5* 
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Necht, wenn er felber, wie der Staat, fie feinen Genoſſen gewährt 

oder fohütt und garantirt. Iſt aber bie ber Sphäre tes Tirdh- 

lichen Lebens entfprechente Disciplin ein nothwendiges Gefellfchafte- 

recht, fo bedarf e8 auch biefür Feiner erft durch ein fpecielles gött- 

liches Offenbarungewort begründeten Bevollmächtiguung des geift- 

lichen Amtes, zumal, ta ber einzelne Träger deſſelben niemals 

derjenige ift, dem die Ausübung ber Disciplin, wenigfteng ber hö⸗ 

bern Grabe derfelben überlaffen werten kann, ſondern immer eine 

höhere Firchliche Behörde es feyn muß, die eine Cenſur verhängt, 

alfo eben nicht fowohl ta Amt, fofern es ber Gemeinte gegen- 

überjteht, fondern das Kirchenregiment, fofern es das vollziehende 

Organ der Geſammtkirche ift, mit jenem Rechte betrant ift. Se- 

bald die Kirchenzucht auf ein göttliche® Necht des geiftlichen Amtes 

bafirt wird, fpuft darin etwas von der antiproteftantifchen Prä- 

tention, daß ber kirchlich Gemaßregelte eo ipso auch ein von Gott 

Verworfener 'fei; zu folcher, nicht ven Verband mit ber Kirche nur 

aufhebenver, fondern den abfoluten, fittlichen Werth der Perſön⸗ 

lichkeit vernichtender Macht — einer Gewalt über der Secle Selig- 

keit — würde es allerdings bejonterer göttliher Bevollmächtigung 

berürfen, eines Actes, durch welchen urkundlich der Herr fein 

Majeftätsrecht an ben Pfarrer abgetreten hätte. 2) Iſt aber 

dies nicht geſchehen in den Stellen, auf die fi) die Lehre von ber 

Sclüfjelgewalt ſtützt? — eine Lehre, die man für wichtig genug 

gehalten hat, fie nachträglich fogar dem Heinen Intherifchen Ka⸗ 

techismus noch als fechstes Hauptftüd anzuhängen. Wir werben 

ſeines Orts feben, daß in jenen Ausſprüchen bes Herrn vom Bin- 

ben und Löſen eine tiefe, tem menfchlichen Bedürfniß troftreich 

entgegenfommende Wahrheit Liegt und daß das geiftliche Amt auch 

in biefer Beziehung eine hohe und ſchöne Aufgabe hat; wir wer- 

ben fehen, daß, wenn ein vom Geift Gottes erleuchteter, im Glauben 

lebenter Ehrift cinem befümmerten Gewiffen in Jeſu Namen be- 

zeugt: bir ift deine Sünde vergeben, biefer Troft auch verfiegelt 

wirb und gültig ift vor dem Herkn, wie im Gegenfate biezu das 
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Urtheil eines ſolchen Mannes über einen Unbußfertigen biefen treffen 

muß als ein Urtheil Gottes. Über, da der Herr die Worte vom 

Binden und Löſen fprach, hat er nirgends ein Wort barüber bei— 

gefügt, daß dieſe Vollmacht an Amt und Stand gebunben fei; 

Matth. 16, 19. muß man entweder den Hauptaccent auf Petri 

Glauben und Belenntniß legen, denn dies, und nicht die Perfon 

bes Apoftels, die rsrom, nicht der reroos, war factifch der Fels, 

auf dem bie Gemeinte fejtgegründet worden ift, ober bleibt nichts 

übrig, als den Brimat Petri im gutrömifchen Sinne zu acceptiren. 

Matth. 18, 18. aber ift die Rede einfach an bie Jünger gerichtet, 

und zwar mitten unter andern Neben, bie fünmtliche Chriften 

ebenfo gut angehen, ohne daß auch nur ein Wink gegeben wäre, 

es fei das bie Prärogative eines Amtes; denn wenn man auch bie 

vusis DB. 18. als diefelben anfehen will, tie V. 17. sxxAnoie 

heißen — eine immerhin gewaltjame Combinstion, da bie ange- 

redete Perfon V. 18. plöglich eine ganz andere wäre, ale V. 15 

bis 17 — fo wäre erft noch zu erweifen, daß exxAnoia bie, bas 

mald nur in ten Zwölfen vorhandene ecclesia repraesentativa, 

d. h. eben nicht die Gemeinde, fondern ber geiftliche Stand im 

Unterfehiede von ihr fehn follte. Joh. 20, 23. endlich binvet bie 

Schlüffelgewalt an die V. 22. gegebene Verheißung des heil. 

Geiftes. Entweder nun gilt dieſe Verbeißung nur den Apoſteln 

und — trog bem, baß ber Text von Nachfolgern, von einem an 

bie Stelle des Apoftolats tretenden Pfarramte nichts andeutet — 

bon den Geiftlichen; daun fällt allerbings auch bie Schlüffelgemwalt 

nur in ihre Hände. Ober aber — und bies wird Angefichts von 
Steffen wie 1 Joh. 2, 20. Sal. 4, 6. und eine Menge anderer 

Niemanden zu Iengnen einfallen — gilt die Verheißung des heil. 

Geiftes allen Glaubigen, dann tft aber feine Wirkung auch bei 

allen viefelbe, und fie haben jene Vollmacht immer genau in dem 

Maß, in welchem ihnen perſönlich der Geift des Herrn inmwohnt. 

Die Ausübung des Bindens und Pöfens ift nur Darum vorzuge- 

mweife Sache des Amtes, weil nach chriftlicher Lebensorpnung in 
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jeder Gemeinde wenigſtens Ein Mann ſeyn foll, zu dem alle Ge- 

meinteglieber das Bertrauen haben können, ihm ihre Anliegen 

mitzutbeilen; jene Ansübung ift für ihn Berufsfache, gerade fo, wie 

bie Auslegung der Schrift, wie die Fürbitte für bie Gemeinde für 

ihm Bernföfache ift; es ift feine fpecielle Pflicht, aber nicht fein 

ausſchließliches Recht. 

Den hohen Borftellungen von göttlicher Amtseinſetzung mit 

göttlichen Amtsvollmachten liegt mehr oder weniger bewußt eine 

Hauptanficht zu Grunde, gegen bie jebes ädht-proteftantifche Ge— 

müth einen bebarrlichen Widerſpruch, ja einen tiefen und wohlbe- 

vechtigten Widerwillen in fich trägt, nämlich daß das geiftliche Amt 

ein Heilsvermittlungsamt fei, durch welches ben Gemeinden allein 

bie Gnade des Himmelreich® zufließe; daß es gewiffe Mittel, um 

zu biefen Gnaden zu gelangen, unter Verfchluß babe, und alfo von 

ihm der geheime Segenszufluß abhänge, ven die Gemeinde aus ber 

Fülle Chrifti empfängt. Aus welcher tieferen, bie gefammte An- 

ihauung vom Chriftenthum inficirenden Duelle biefe Meinnug 

ftammt, woraus wir fie auch wiffenfchaftlich allein begreifen, davon 

werben wir am Schluſſe des Capitels noch ein Wort reden. Es 

ift aber fchlechthin antisevangelifch, es ift papiftifch, zwiſchen ber 

Menfchen Seelen und den Einen, ber unfer Mittler ift, noch eine 

weitere Heilsmittlerſchaft einzufchieben. Freilich muß das Heil, 

um an den Einzelnen zu gelangen, ihm erft vermittelt, d. h. pas 

Wort Gottes muß ihm erft verfünbigt werden (Röm. 10, 14.), es 

muß ihn Jemand die Hand reichen, um ihn zum Lichte zu führen; 

und wer bem Nebenmenfchen folchen Dienft leiftet, der thut es 

im Nanıen ded Herın, er ift ihm ein Botfchafter an Chriftus 

Statt. Aber das iſt nicht ein Orafelgeben, weldes nur durch 

geweibten Mund erfolgen Tann, auch nicht die geheimnißvolle Kunft 

geiftliher Magie, fondern einfach ein brüderlicher Liebesdienſt, — 

vderfelbe, den Joh. 1, 45. 46. Bhilippus dem Nathanael Teiftet, 

ohne daß nun darum auch ferner Bhilippus zwifchen Nathanael 

und dem Herrn hätte den Vermittler zu machen gehabt. So weit 
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ber ®eiftliche wirklich eine Art Mittelftellung zwifchen ter Ge: 

meinbe und bem Herrn annimmt, — alfo indem er die göttliche 

Wahrheit in irgend einer Weije, als Prediger, als Seelforger, 

als Katechet, an die Gemeinbegliever bringt, oder indem er um⸗ 

gefehrt als Liturg dasjenige ausfpricht, was ald Dank, als Reue 

u. f. w. in ben Herzen der Gefammtbeit fi regt — in foweit ift 
biefe Stellung eine auf veinsmenfchlichem Wege, durch natürliche 

Rothwendigkeit wie durch jenen gottesbienftlich - jymbolifirenben 

Zrieb, von dem wir oben fprachen, zu Stande fommenvde. Aber 

babei muß in der ewangelifchen Gemeinde wie im evangelifchen 

Geiftlichen das proteftantifhe Grundbewußtfeyn ſtets frifch und 

in ungetrübter Reinheit erhalten werben, daß das Verhältniß bes 

einzelnen Gemeindegliedes zu Chriftus und feinem Heil, zu Gnade 

und Seligleit in feiner Weife abhängig ift von feinem Verhältniß 

zum geiftlihem Amte; daß vielmehr, wo irgend das legtere ver- 

mittelnd eintritt, es immer wefentlih eine Hülfe, ein Dienft ift, 

ben es leiftet, nicht aber eine Gewalt, bie ed ausübt. Sagt ſich 

Jemand vom Amte los, bricht er durch förmliche Erklärung allen 

Verband mit bemfelben ab, fo tritt er bamit allerdings aus ber 

Kirche, weil die Kirche durch's Amt ihre Lebensthätigfeit voll 

zieht; aber ob ber fo fich Separirende oder Abfallende tamit auch 

jein Heil verliere, ift eine Frage, bie gar nicht in bie Lehre vom 

Anıt, ſondern von ber Kirche gehört; gefegt auch, er gehe in Folge 

diefes Schrittes wirklich verloren, fo gejchieht dies jedenfalls nicht, 

weil er vom Amte, fondern weil er zuerft vom Herrn und barum 

alstann auch von der Kirche fich losgeriſſen. — Dean bat fo oft 

den Unterfchied bed weltlichen und des geiftlichen Regiments darein 

gefegt, daß das weltliche feine Macht über die Gewiffen habe; 

aber ich frage: hat denn das geiftliche Regiment und Amt wirklich 

eine Gewalt über ver Menfchen Gewiffen? kann es ihnen etwas 

zumuthen, was nicht in ihrem Gewiſſen frei als Wahrheit und 

Recht fich bezeugt? oder kann es die Gewiffen von etwas los⸗ 

binden, wovon fich das Gewiffen nicht als fouveräne Macht felbft 
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(o8fpricht? Jener Sag bat einen Einn, wenn der Papft zu Rom 

z. B. die Unterthanen eines Fürften vom beſchworenen Gehorſam 

losbinden ober für eine Schandthat Abfolutien ertheilen Tann. Da 

hat er Gewalt über vie Gewiſſen, aber nur weil der Unverftand 

ber Menge fie ihm einräumt. Wird das Gewiſſen evangelifch frei, 

in ſich ſelbſt feſt und Mar, fo hat Niemand Gewalt über ba$- 

felbe, al8 ter Eine, deſſen Stimme c8 felber ift. Wir wiffen wohl 

auch, Laß ein vorher verirrtes, getrübtes Gewiffen durch's geijt- 

liche Amt bel und Far gemacht, ein fchlafendes gewedt, ein ftumpf 

gewordenes gefchärft, ein niedergebrüctes, geängftigtes Gewiſſen 

getröftet und zum Frieden Gottes gebracht werden kann und fol: 

— folde Macht hat das geiftliche Int, weil ihm das göttliche 

Wort in die Hand gegeben ijt; aber erftlich hat diefe Macht, wie 

eben gefagt, jeder Ehrift nach dem Maße tes Geiftes, des Lichtes, 

ber Kraft, die ihm gegeben ift; und zweitens muß man, wenn 

nicht immer wieder die Begriffe verunreinigt werten follaı, ſolche 

Macht, welche allein die Macht ver Wahrheit aus Gott ijt, nicht 

eine Gewalt über vie Gewilfen nennen; ter Macht des Wahren, 

bes Göttlichen, des Ewigen unterwirft fich die freiheit und bleibt 

eben in diefer Unterwerfung Freiheit, ja fie wird erft, was fie 

ſeyn will (Joh. 8, 32.); Gewalt aber hebt tie Freiheit auf; es 

kann alſo auf evangelifhen Boden auch ur in foweit von 

Gewalt die Rebe feyn, als die gemeinfame Ordnung eine Be— 

ſchränkung der Freiheit des Einzelnen, wie in jedem Gemeinweten, 

fo auch in der Kirche nothwenbig macht. Diefer Befchräukung 

unterwirft fich jeder Vernünftige, eben weil fie vernünftig iſt. 

Aber wenn ich mich zur evangelifchen Kirche befenne, fe binde ich 

mich damit zwar im Glauben und Leben, aber ich binde mic) nur, 

weil mich an bie Xehre und Lebensweife, vie ich in der evange- 

lifchen Kirche finde, mein Gewiſſen bindet, deſſen Freiheit ich, 

indem ich das Firchliche Belenntniß zu dem meinigen mache und 

zur Kirche zu halten mich verpflichte, poſitiv bethätige und fefthalte, 

nicht aber unter ivgenb eines Menfchen Gewalt gebe, Man jollig 
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in firdhlihen Dingen das Wort Gewalt burchaus meiden. Dem 

Herrn ift alle Gewalt gegeben; auf Erden üben die Könige und 

die Eroberer Gewalt aus; wir haben nur die Macht, tie ber 

Wahrheit und ter Liebe inwohnt.*) 

Darans mag auch die Antwort genommen werten auf die 

Frage, bie man hin und wieber ben Vertretern einer freieren 

menfchlichen Auffaffung tes Amtes vorhält: was denn damit ge⸗ 

wonuen fei, wenn man bie, wie man glaubt, höhere, kirchlich⸗ſtreu⸗ 

gere Anficht burch fie preisgebe? ob deun bamit nicht viel mehr 

verforen gehe ald gewonnen werde? Ob viel oder wenig gewons- 

nen wird, das ift doch wohl in folchen Dingen nicht die Haupt—⸗ 

frage; wir wollen nichts gewinnen, als Wahrbeit; gehen darob 

allerlei Illuſionen verloren, fo tft das fein Verluſt; cine einzige 

wem auch noch fo profaifche Wahrheit ijt mehr werth als zwau⸗ 

jig wenn auch noch fo erbauliche Selbfttänfd;ungen. Unterftellt 

man uns aber, wie auch fchon gefchehen ift, tie Abficht, tas Amt 

dadurch zugleich in feiner Bürde etwas zu erleichtern, indem wir 

feine Würde fchmälern, fo ift e8 erftlich von uns in feiner Würde 

nicht gefchmälert, ſondern e8 find nur die faljchen Stützen entfernt, 

mit tenen man früher bona fide in theologifcher Unbefangenheit, 

jegt aber tendenzmäßig es hoch oben halten will; und was zweitens 

die Bürbe betrifft, fo wird genenwärtiges Buch felber den Beweis 

liefern, daß die Treue und Gewiffenhaftigkeit im geiftlichen Berufe 

feineswegs an zweifelbafte dogmatiſche Vorausfegungen und ere- 

getifche Operationen gebunden ift. Die Geſchichte lehrt and) fatt- 

fam, daß das Peftreben, die Würde bes Amtes zu heben, indem 

man fie in's Geheimnißvolle hinüberfpielt, nicht nothwendig Hand 

in Hand geht mit der wachfenden Bereitwilligfeit, pie Bürde des⸗ 

jelben zu tragen; denn biefe befteht eben nicht im Regieren, Rich» 

ten und Befehlen, fondern im Dienen. Gleichfalls fei noch baran 

©) Eeltft der Ausdruck „Machtſtellung“, Den das Diarium pastorale von 

Dieffenbah und Müller (Hirtenbucdy III. Abth. S. 399) gebraucht, lautet allzu 

weltlich, als daß wir nicht darin ben alten Fehler wieder erkennen jellten. 
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erinnert, daß es nicht felten gerabe Männer von ber vulgärften 

rationalijtifchen Denfart waren, die auf ihre geiſtliche Amtswürde 

am ftärfften pochten, alfo auch umgekehrt eine gläubige Theologie 

fih mit einem befcheivenen Amtsbegriffe wohl vertragen wirt. 

Nach obiger Auseinanderfegung ift leicht zu fehen, warum 

ed wenig Eindruck auf und machen konnte, wenn 3. DB. bie Zeit- 

ſchrift „Geſetz und Zeugniß“ uns vorwirft, unfere Auffaffung des 

Amtes werbe ter neuen Lehrentwicdlung nicht gerecht. Als ob 

biefe fogenannte Rehrentwidlung nicht vielmehr ein höchſt bedauer⸗ 

liche Zurüdfallen anf überwunbene, unevangelifche Standpuncte 

wäre! Nicht eine Entwicklung, fondern eine Erjtarrung ift es, 

was wir trog dem darüber und daran gegeffenen Wortreichthun 

in diefer Phafe der neueren Theolegie erkennen. Und wei viefelbe 

Zeitfchrift den Stanppunct, den wir mit Dr. Nitzſch nemeinfchaft- 

lich einnehmen, einen elementaren nennt, fo theilen wir mit einem 

jolhen Manne fehr gerne die Ehre, für Elementarjchüler erflärt 

zu werben. Eine Lehre, bie auf feftem Boden bleibt, ift immer 

befjer, als eine hochfliegende und hochfahrende Theologie, die, weil 

fie nach hohen Dingen trachtet, fich auch fehon einbilvet, fie hätte 

biefelben erreicht. — Wo ftedt denn aber ver eigentliche Grund, 

das innerfte Motiv viefer antiproteftantifchen Erfcheinung inner» 

balb nes Proteftantiemus? Es gibt eine Art von Frömmigfeit 

bie fih mit demjenigen, was die Schrift als einmal gefchehene 

und gefchichtlich vorerſt abgeſchloſſene Offenbarungsthatfache be- 

richtet und als bie hieraus hervorgehende Geiſteswirkung verbeißt, 

immer nicht vecht zufrieden geben kann; dieſe fortbauernde Wirt- 

ſamkeit des Geiftes ift zu wenig handgreiflich, zu wenig in fefte 

Formen zu bannen, daß man fich barin ihrer verfihern könnte. 

Diefe Chriften und Theologen, die aus lauter Scheu vor Spiri- 

tualismn® lieber einem religiöfen Materialismus zufallen, bilden 

ben birecten Gegeuſatz gegen vie Schleiermacdherfche Schule; be— 

burfte es für dieſe Feiner Fortdaner einer perfönlichen, wunderbar 

in die Welt eingreifenden Wirkſamkeit Chrifti, da ter von ihm 
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ausgehende &emeingeift alles zur Reife bringt, werurd das Reich 

Gottes kommt, fo ift’8 bei jenen umgefehrt; fie glauben zwar an 

den heil. Geiſt, willen auch viel Schönes und Geifireiches über 

ihn zu fagen, aber man traut ihm nicht zu, daß durch fein ftilles 

und freies Walten das Wert Gottes angerichtet werte; bie rein 

menfchlichen, vie fittlichen Vermittlungen, burch bie er, und in ihm 

ber auferftanbene, lebentige und allezeit und überall nahe Erldſer 

wirft, genügen der Schwäche und Ungeduld ber Menfchen nicht, 

fie wollen in irgend einer Weife Zeichen fehen, nur an biefen 

memen fie einen feften Salt für ihren Glauben zu haben; und nur 

wer auch an diefe von ihnen begehrten und darauf bin auch be= 

banpteten Zeichen glaubt, ift ihnen ein wahrhaft Gläubiger. Diefer 

Zug gebt durch unfere Zeit in mannigfacher Weife deutlich cr» 

fennbar hindurch. Die Einen rühmen ſich neuer Offenbarungen 

und Gefichte over treiben Teufel aus und finden Anhang bamit, 

und wo die Wirflichfeit nicht ausreicht, ba wird mit deſto größerer 

Ungeduld die Nähe des tanfendjährigen Reichs verfünbet; die An- 

dern wollen nach Methopiftenart in großen Mafjenerwedungen bie 

erfehnten Wunder fehen. Bei ven Männern hingegen, die bie 

Kirche lieb haben, die dankbar an ihr hängen uud treu zu ihr hal⸗ 

ten, nimmt jener realiftifche Zug eine andere Wendung; fie finden 

das Wunder, das unmittelbare Hereingreifen des Herrn, das fie 

begehren, in den Spnftitutionen der Kirche; jete Beichte, jede Con⸗ 

firmation, jede Predigt und Katechefe ift ihnen ein unmittelbar 

göttlicher Act, etwas, wie fie felber e8 nennen, facramentales, das 

fie aber uns nicht zu befchreiben wifjen, fo-erfinverifch fie auch 

an Worten für die fehlenden Getanfen und Begriffe find; an ben 

Sacramenten ſelbſt ijt ihnen bie müfteriöfe Seite, ift ihnen das 

Wunderbare ter Sache und Wirkung, — dasjenige, was gar nicht 

ins Bewußtſeyn und in die Empfindung des Menfchen fällt, was 

alfo tem rein Menfchlichen am fernften liegt, gerade die Haupt- 

fache. Und darum nun muß auch das Amt gleichfam als ein 

permanentes Wunter Gottes, als ein Myſterium hingeftellt werben. 
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Nur wenn das Amt fo gottmenfchlich, fo wunderbar und überirbifch, 

fe einzig in der Welt bafteht, wie ber Herr felbit in feiner irbi- 

[hen Erfcheinung, — ja eigentlich nur, wenn das Amt nod groß» 

artiger, feierlicher, imponirender auftritt, als der ſchlichte Menfchen- 

fohn, — nur dann fcheinen ihnen tie Wunder und bamit bie 

fortrauernde Realität des Chriſtenthums gefichert. Daher nun 

müſſen fie, um den erften Ring für dieje Stette zu gewinnen, eine 

unmittelbare göttliche Einfegung des Amtes um jeden Preis be- 

haupten; denn die Wirklichkeit, vie Erfahrung bietet leider nirgends 

einen Beweid bafür bar, daß Das Amt foldd wunderbare Kräfte 

in fich) trage nnd mit fi) bringe; was als Thatſache in biejer 

Richtung vergebracht worden, ift eben auch nur imaginäre Zhat- 

fache geblieben, die zu einem theologifchen Beweife nicht ausreicht; 

alfo bleibt nur übrig darzuthun, daß der Herr foldhe Gaben und 

Vollmachten an das Pfarramt geknüpft hat, dann müſſen fie ja 

baran haften und geglaubt werden, auch wenn nicht& davon gefeben 

oder empfunden wird. Diefes Berfahren, fo fehr wir es pſycho⸗ 

Iogifch begreifen, wie man viele Verirrungen pfocholegify wohl 

begreifen kann, ift unter allen Umſtänden ein verwerfliches. Erſt⸗ 

lich Hat Niemand das Recht, deßhalb, weil feine theologifchen 

Meinungen einer biblifc;en Rechtfertigung bevürfen, nun der Bibel 

einen Beweis abzupreffen, den fie, wie wir faben, zu geben unter 

allen Zorturen fich ftanohaft weigert. Der Grundſatz stat pro 

ratione voluntas ift in theologifchen Dingen ein fehr fchlechter, 

er wird aber um nicht8 befjer, wenn man den Maungel der ratio 

durch Sophiftif zu decken fucht. Und wie dies Berfahren ein un- 

erlanbtes ift, fo ift jener ganze Standpunct, von tem man aus 

geht, jener vorgebliche Realismus, ver der Realität des Geiftes 

und feiner Wirkungen nur gewiß zu fegn meint, wenn er fie ger 

waltfam an irdiſche Realitäten bindet, nichts anderes als ein 

Stüd Aberglauben. Die Bilmarfchen Pafteralblätter behaupten, 

wir leugnen die reale Gegenwärtigfeit bes Herrn in feiner Kirche; 

bas ift ganz derſelbe plumpe Mißyerſtand. wie wenn das Heiben- 



Der geiftlihe Beruf. 17 

tbum den Chriften der erften Jahrhunderte vorwarf, fie feien 

Atheiſten, weil fie nicht Bilder, fentern den unfichtbarzallgegeit- 

wärtigen Gott anbeteten. Cine Theologie, tie ſich von dieſer 

halb jũdiſchen, halb heidniſchen Verunreinigung des Glaubens rein 

bält, nennt man dermalen gar gern eine flache; denn tief findet 

man nur dasjenige, was fich einem bis auf den Grund gehenden 

Denken entzieht, — dasjenige, worin irgend etwas Nebelhaftes 

oder gar Unheimliches ſpukt. Wir Hingegen find der Meinung, 

berjenige ſehe am tiefjten, ver einer Sache auf den Grund fiebt; 

wer noch weiter graben will, der ſtößt auf Waffer. Ebenfowenig 

ichredt uns der Vorwurf des Spiritualisinus; je materialiftifcher 

heutzutage die Einen im Leben, die Audern in ver Wiffenfchaft, 

die Dritten im Glauben zu werden geneigt find, um fo mehr thut 

es noth, unvertroffen darauf binzuweifen, daß das Chriſtenthum 

nicht Buchſtabe, ſondern Geiſt iſt, daß ſeine Zwecke und Mittel 

nicht phyſiſcher, ſondern ethiſcher Natur find. — Schließlich dür⸗ 

fen wir noch fragen, ob es wohl zufällig iſt, daß die eifrigſten 

Vertreter des proteſtantiſchen Klerikalismus, zum Theil wenigftens, 

ſich als ebenſo heftige Bekämpfer jeder politiſchen Freiheit geberdet 

haben? Die beiden Abſolutismen, der kirchliche und der politiſche, 

find allerdings nicht überall und nicht ſolidariſch verbunden, fie 

fönnen fich auch gegenfeitig befeinden, und bann tft jeder liberal 

im @ebiete feines Gegners; aber vielfach gehen fie doch Hand in 

Hand und repräfentiven fich beide in Einer Perfon; das veutet 

nur um fo mehr tarauf, daß wir in ter abfolutiftifchen Amts⸗ 

theorie keineswegs bie Frucht evangelifhen Glaubens und Sinnes, 

ſondern ein Product verfchiedener Factoren vor un® haben, bie, 

woher fie auch ftammen mögen, jebdenfall® weder im Evangelinm 

noch im Geifte des Proteſtantismus ihren Urſprung haben. 
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Der Paſtor. 

1. Die Vorbereitung zum geiftlichen Berufe. 

Bon jeher haben Sectirer und Fanatiker alle fpecielle Vor⸗ 

bereitung auf den ordentlichen Wegen menfchlichen Lernens, nament- 

lich das ihnen aus guten Gründen tief verhaßte wiljenfchaftliche 

Studium für überflüffig oder gar ſchädlich erklärt, indem fie davon - 

ausgehen: wenn ber heilige ©eift einen Gläubigen erleuchte und 

durch ihn rede, fo fei alles Stupiren unnöthig, weil es ja nicht 

menfchliche, ſondern göttliche Weisheit fei, die man zu verfündigen 

babe; wo aber ber heilige Geift nicht burch einen Menſchen rede, 

da können Gymnaſium und Univerfität, Katheder und Bibliotheken 

biefen Mangel nicht deden. Gegen folchen Unverftand ift ſchon 

baran zu erinnern, daß auch die Apoſtel von dem Herrn felbjt erft 

vorbereitet wurden, und zwar in einer fpecielleren, anf ihren fünf- 

tigen Beruf abzwedenven Weife; daß auch für Baulus feine jüpifch- 

theofogifche Bildung, wie feine Bekanntschaft mit heidnifcher Literatur 

eine intirecte Vorbereitung auf fein Apofielantt war, alfo jedenfalls 

das apoſtoliſche Erempel nicht zu Gunſten ſolcher plötzlichen Be- 

fähigung und Berufung zum Dieufte des Wortes citirt werten 

fann, wie dergleichen in Amerika vorlommt, wo man aus einem 

Eadträger over EStraßenfeger im Handumkehren ein Prediger, und 

zwar ein gewaltiger, werten kann. Wenn bie Apoftel für die Ge— 

meinden und aus denſelben Aelteſte wählten, fo hatten fie zwar 

nicht über ftudirte Leute zu verfügen, aber was 2 Tim. 1,5. 3, 15. 
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bon tes Timotheus eigener Jugend unt Erziehung angedeutet ift, 

und was 1 Tim. 3, 2. 6. (e8 müffe ein Bifchef ein arg dıdaxtıxog 

und fein Neophyte ſeyn) dem Upoftelfchüler felbit als Regel für 

folhe Wahl vorgehalten wird, läßt erkennen, baß beftinmte Vor⸗ 

ausfegungen und Bedingungen gemacht wurben, bereu Erfüllung ‘ 

wenn auch noch weit nicht in der Art einer förmlichen Berufs⸗ 

vorbereitung oder Erlerunng, doch irgenbwie auf dem Wege menfch- 

licher Beſtrebung une geiftigen Wachsthums zu erreichen war. 

Immerhin aber war allerdings ber Weg zum Amt ein von den 

jest zu betretenden Pfaden verfchiedener; und wenn, wovon Burk 

(Baft. Th. in Beifpielen, L S. 10—25.) verſchiedene merfwürbige 

Fälle beibringt, denen fich immer noch neue anreihen, auch unter 

ven beſtehenden Verhältniſſen e8 gefchehen Tann, daß Einzelne erft 

fpät von einer andern Laufbahn aus in den ‘Dienft ber Kirche 

übertreten, fo ift doch auch dies niemals jenes plögliche Ergriffen- 

werden vom Getite, zu dem fich alles vorher Gethane und Erlebte 

nur als ein Umberirren, als ein verloreues Leben verhielte, fondern 

es bat ſich immer auch unter einer ganz heterogenen Außenfeite, unter 

ganz anderweitigen Studien und praftifchen Beftrebungen vagjenige 

als Keim angefegt und entwidelt, was jegt, nachvem auch der äußere 

Lebensgang die enifprechende Richtung eingefchlagen,, ſchnell zur 

vollen Reife fommt. Im Allgemeinen muß gefagt werben: feit ver 

geiftliche Beruf fich zu einer eigenen Lebensaufgabe und Lebensweife 

geftaltet und von allen andern weltlichen Befchäftigungen abgelöst 

bat, ebendamit aber doch auch wieder in tie Reihe ber vielen Be⸗ 

rufsarten eingetreten ift, unter benen jedem männlichen Individuum 

vie Wahl frei fteht; feittem ferner man nicht blos nach mittel- 

alterlicher Weife nothrürftig lateinifch lefen und ordentlich fingen 

zu können nöthig hat, um ein Pfarrer zu feyn (wiewohl felbft das 

Mittelalter in den Momenten und an den ruhmwürdigen Stätten 

feiner Blüthe die fünftigen Klerifer von früh auf fchon für den 

geififihen Dienft vorzubereiten fuchte), feitdem vielmehr, wie es 

die ebangelifche Kirche von Anfang an mit Nachdruck gethan hat, 
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gelehrte Bildung, Schon um des fprachliden Schriftſtudiums willen, 

als ſchlechthin erforderlich betrachtet wird: muß durchaus als Re= 

gel gelten, daß die fpecielle Vorbildung eine fchon früh beginnende, 

bie ganze Tebensführung des Knaben und Jünglings ſchon beftim- 

mende ſeyn fol. Man kann, wenn erft in reifen Fahren das 

Herz zur Theologie herüberdrängt, wohl noch Vieles nachholen, 

und ſolche Männer find — eben weil fie ſich den geiftlichen Beruf 

erſt erkämpft haben — oft die eifrigften; aber alles Nachholen ift 

fhwer und kann nur als Ausnahme gelten gelafjen werden. *) 

Es ift nun die Frage: was barf ober fell die Eltern eines Kna— 

ben auf den Gedanken bringen, ihn bem geiftlichen Stande zu 

widmen? Denn wenn jchen in den Siuabenjahren die Wahl des 

Derufes entſchieden oder wenigftens in beſtimmte Ausficht genom⸗ 

men wirb, fo find es doch begreiflicher Weife vie Eltern, die früher 

ſchon daran denfen: Was foll aus tem Kindlein werben? als das 

Kindlein felber. Der Motive gibt e8 mancherlei; fangen wir mit 

bem niebrigften an. Das geiftliche Amt — obgleich es in der evan⸗ 

gelifchen Kirche nicht mehr fette Pfründen und Bisthümer vers 

heißt, auch nicht die Eicherheit gewährt, daß ter Sohn einft ala 

geiftlicher Cölibatäir etlihe Schweitern zu ſich nehmen und bie 

ganze Familie verforgen werde — gibt doch Anwartfchaft auf ein 

ſicheres Brod; alfo probirt man's, ob der Yunge durchs Examen 

kommen kann. Co geringen ſittlichen Werthes dieſes Motiv iſt, 

und fo ſehr man es zur Knechtégeſtalt der Kirche rechnen mag, 

daß ihr Yınt wie andre Aemter neben Künften und Handwerken, 

Landwirthſchaft und Militärftand gleichſam ſich ausbieten laffen 

*) Der Fall, daß ehemalige Miſſionare in ſpäten Jahren in den orbent- 
lichen Kirchenbienft eintreten, Tann jet weniger Schwierigfeit mehr werurfachen, 
da auch den Milfionszöglingen eine, freilich mehr zufammengebrängte, claffifche, 
philofophiiche und theologiſche Bildung zu geben für nothwendig erkannt ift. 
Wo aber dieſe fehlt, aljo z. B. etwa malabariſch, aber nicht Latein verftanden 
würbe, ober wo zwar praftifch-eregetifhe Kenntniffe und Predigergabe vorhan⸗ 
ben wären, aber hiſtoriſch-⸗dogmatiſche Kenntniffe fehlten, wirde die Kirchen- 
hehörde nicht wohl daran thun, ein Kirchenamt zu verleihen. 
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muß: wir können democh nicht behanpten, baß ein Mann, deſſen 

Eitern von diefem fehr ungeiftlihen Motiv geleitet waren, als fie 

feine Berufswahl beftimmten, darum nothwendig ein fchlechter 

Geiftliher werden müffe; noch mehr aber müfjen wir fagen: wenn 

die Gehalte der Kirchendiener — fei e8 durch Gewaltmaßregeln, 

oter fei e8 durch Entwertbung des Geldes, chne daß ihnen Erfah 

gegeben würte, fo tief finfen, daß ein anftäudiger Mann mit 

Familie zwar noch zu viel zum Hungerfterben, aber zu wenig zum 

Leben bat, daß femit alle tie Eltern, welche von jenem öfonemi- 

chen GSefichtspunet fich leiten laſſen oder für welche er wenigſteus 

einiges Gewicht bat, im jedem andern Berufe mehr Ausficht fin- 

ven, als im geiftlihen: fo wird bie Folge keineswegs die fehn, 

die ein frommer Sanguinifer in unpraftifcher Ueberfchwenglichfeit 

wohl hoffen könnte, daß fich binfort nur reine apoftofifhe Seelen, 

die gar nicht zeitliche8 Gut begehren, zum geiftlichen Amte melden, 

fonbern bie befjern Talente werben fich zum alfergrößten Theil 

anbern Gebieten zumwenben, und fo die Kirche im Allgemeinen nicht 

nur arm an Gut, fondern auch arın an geiftigen Gaben werben. 

Das ift wohl eine menfchliche Betrachtungeweife, aber fie hat ihr 

Recht; auch in geiftlichen Angelegenheiten muß man Dinge und 

Menfchen anfehen und nehmen, wie fie find, nicht aber, wie fie 

nach erbaulicher Vorftellungsmweife ſeyn follten. Man fann recht 

wohl fagen: in ſolchen Zeiten äußerer Armuͤth wird ber Herr ein 

defto reicheres Maß von Geift und Kraft, von aufopfernder Hin⸗ 

gebung und glühendem Eifer über feine Kirche ausgießen; gewiß, 

er wird das thun, wenn es ihm gefällt: aber wir unfern Theils 

bürfen deßhalb nicht verfäumen, was menfchlicher Weife noth- 

wentig ift, was die Klugheit fordert, um der Kirche die Neigung 

begabter Individuen zu erhalten, fich ihr zu wiemen. — Zu bem 

Zwecke haben unfere Bäter und Vorväter noch befondere Stiftun« 

gen für Xheologie- Studirende gemacht. Es ift das ein fchöner 

Zug der Pietät, der Liebe zur Kirche, ber die Ältere Zeit ſchmückt, 

von dem tie Gegenwart mit ihrem Speculationsgeifte weit abge- 
Balmer, Baftoraltheol. (2. %.) 6 
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kommen iſt; viel Tauſende verdanken es und mit ihnen verdankt 

es die Kirche ſolch edlen, längſt abgeſchiedenen Häuptern, daß ſie 

die Mittel fanden, zum Dienſt am Worte Gottes ſich zu bereiten. 

Aber die Kehrſeite davon iſt dieſe, daß durch die Auwartſchaft 

auf folhe Zuflüffe ſchon Mancher zum theologifchen Studium 

verlockt oder um berfelben willen von ben Eltern hiezu genöthigt 

worden ift, ber alles eher hätte werben follen als ein Pfarrer. — 

Ein zweite® Motiv ift dasjenige, welches Fecht (instructio pasto- 

ralis p. 10.) mit den Worten zurüdweist: non omnes ecclesiae 

pastores esse oportet, qui a pastoribus progenerantur. Es 

ift nicht nur matürlih, daß der Sohn, der den Vater als ben 

geehrteften Mann im Dorfe fieht, fich in Gedanken an des Vaters 

Stelle fegt und au biefen Gedanken fich gewöhnt, fondern es hat 

auch den tieferen etbifchen Grund, daß ſowohl der Vater in dem 

Beruf, in dem er fein Höchſtes findet, auch des Schnes fchönfte 

Lebensbeftimmung zu fehen glaubt, als auch daß ber Sohn von 

ber Amtsfreudigkeit des Vater, von tem Herrlichen des Prebiger- 

berufes innerlich angeregt und gefeſſelt ift, noch ehe er fich über 

den Grund hievon Rechenſchaft geben kann.*) Jedenfalls ſteht 

es fo beifer, ald wenn ber Vater von feinem Berufe fo wenig 

befriedigt ift, daß er erflärt, fein Sohn fell lieber alles andre 

werden, als ein Theolog. Aber auch jenes Sichforterben des 

geiftlichen Berufes vom Vater auf den Sohn, da es in manchen 

Familien förmlich zur Tradition wurde, daß ber Familienname 

in den Liſten der Geiftlichleit bes Landes nie fehlen dürfe, hat 

bie üble Folge gehabt, daß mancher innerlich nicht Bernfene vom 

Vater gezwungen mwurbe, tiefes Wach zu ergreifen. Doch dürfte 

Legteres in gegenwärtiger Zeit viel feltener vorkommen, als frü- 

ber, wo auch päbagogifch der freien Neigung ded Sohnes gegen- 

über ver elterlichen Autorität viel weniger Recht zugejtanden zu 

*) Gin neueres Beifpiel davon f. in ber Biographie Georg Geßners in 
Züri, von Finsler, Baſel 1862. ©. 4. 
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werben pflegte, al8 jetzt. — Das edelſte Motiv aber, das uns in 

Lebensbeſchreibungen ausgezeichneter Geiftlichen nicht felten begegnet, 

liegt darin, daß die Eltern den Sohn — vielleicht, wie Samuels 

Mutter, ſchon ver ter Geburt deſſelben, — dem geiftlichen Be— 

rufe weihen in dem frommen Glauben, baß fie damit Gott einen 

Dienft erweifen; es ift ein Opfer, bas fie ihm bringen wollen. 

Im katholiſchen Gedankenkreiſe bat wirklich ein ſolches Opfer 
Raum; es wird ja ter Sohn, wenn auch nicht von der Welt 

ab- und in bie Klofterınauern eingefchloffen, doch ſchon durch ven 

Eölibat zu einer Art von Opfer; das ganze Leben eines Priefters 

gilt als ein ganz befonders wohlgefälliger Dienft, den man dem 

Herrn erweife. Evangelifcher Seit® aber füllt in diefem Sinne 

ber Opferbegriff jedenfalls weg; tenn fo hefcheiven auch bag 

äußere Loos des Geiftlichen ift und fo fehr er auf Manches von 

Rechtswegen zu verzichten bat, was Andere nach der Welt Art 

unbedenflich mitmachen: fo kann doch aufrichtig Niemand fagen, 

daß das Leben eines evangelijchen Geiftlichen in Bezug auf äußere 

Annehmlichfeit, auf Ruhe und Behagen, in Vergleich mit bem 

Leben nicht nur des Taglöhners und armen Handwerkers, fonbern 

auch mancher Beamten, ein Opfer, eine pure Refignation fei; ber 

Zudrang, der wenigftens zeitweife zum geiftlichen Amte zu bemerken 

ift oder war, machte nicht den Einprud, daß es zu einem War- 

thrium gebe. Es hat aber Zeiten gegeben und fie können wieder 

kommen, wo bie Luft, ſich dem geiftlichen Stande zu widmen, eine 

geringe ift, wo alfo tie Beftimmung eines Sohnes hiefür von ver 

Kirde als eine Wohlthat angefehen werden muß, ja gewiflfenhaften 

Eltern als eine Pflicht vorgehalten werben kann. Als eine Wohl⸗ 

that haben unfre Altvordern folchen Dienft angefehen; bewegen 

haben fie auch au Ort und Stelle dem Geijtlihen Beneficien und 

Sreiheiten gern eingeräumt, zum Danke dafür, daß er ſich ihrem 

Heile widme. So aber hat fi in ver That die Kirche allezeit 

zu freuen, wenn tüchtige, vielverfprechende Kräfte ihr zugeführt 

werden; fie dankt e8 den Eltern, die ſolch Eirchlichen Sinn haben, 
6* 
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die fich vielleicht felber ein wirkliches Opfer anferlegen, nicht bloß, 

um ben Sohn vereint verforgt zur fehen, fordern in ber Wbficht 

und Hoffnung, daß er dereinſt als ein Nüftzeng in ber Hand 

Gottes dazu dienen werde, dem Himmelreich Seelen zu gewinnen 

und den Namen bes Herrn zu verherrlichen. Luther bat in ber 

Predigt: „daß man Kinder zur Schule halten ſoll,“ gejagt: „Du 

„magft ven Herzen bich freuen und fröhlich ſeyn, daß bu von 

„Gott dazu erwählet bift, mit beinem Gut und Arbeit einen Sohn 

„zu erziehen, der ein frommer chriftlicher Pfarrherr, Brebiger oder 

„Sculmeifter wird, une damit Gott felbjt erzogen haft einen 

„Tonderlichen Diener, ja einen Engel Gottes, einen rechten Bifchof 

„vor Gott, einen Heiland vieler Leute, ein Licht der Welt u. ſ. w.“ 

Irrig tft e8 freilich und beruht auf einer falfchen Auffaffung bes 

Gegenfages zwifchen Welt und Reich Gottes, wenn nur ber 

Dienst des Geiftlichen ale ein Dienft Gottes angefeben, jeber 

andere Beruf, jede Urbeit aber als bloßer Dienft der Welt, als 

bloßes Mittel betrachtet wird, fib Hab und Gut zu erwerben. 

Durch diefe Meinung wird bie falfhe Spannung zwifchen Welt- 

lichem und Geiſtlichem wieder hergeitellt, die doch durch vie Re⸗ 

formation principiell aufgehoben worben ift, wenn auch das Be⸗ 

wußtſeyn vom wahren Verhältniffe zwifchen beiden nicht auch gleich 

zu voller Klarheit gebracht worben ift. Es wäre dem evangelifchen 

Bewußtſeyn fchlechthin entgegen, anzunehmen, daß, wenn ein Welt⸗ 

licher und ein Geiftlicher beide gleich fremmen Herzens und recht- 

ſchaffenen Wandels wären, ber leßtere, weil er mit feiner ganzen 

Berufsarbeit dem Reiche Gottes dienftbar gewefen, auch vor Gott 

eines höheren Verdienſtes und Lobnes, einer höhern Seligfeit 

theilhaftig würte, alfo ceteris paribus ter ©eiftliche vereinft 

immer ber Bevorzugte fei.*) Es darf ja nur erinnert werben, 

*) Daß die Stelle Dan. 12, 3., richtig überfet, folcher Anficht keinen 
Vorſchub leiftet, bebarf feines Beweiſes. Uns ift es immer als ächt evan⸗ 
gelifch erichienen, was z. B. von Oetinger erzählt wird, daß er eines Abende 

von feinem Haufe ans auf die Umgegend und bie nahen Ortichaften blidend, 
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wie jeder Andere nicht nur neben feinem Berufe Zeit finden kann 

amd foll, ein Sonntagsleben zu führen und fürs Himmelreih an 

fih und Andern in bem ihm zugewiefenen oder ſich öffnenden Streife 

thätig zu fehn, fondern daß auch tie Treue im irdifchen Beruf 

felber, die Gottſeligkeit, vie auch Weltgefchäfte reinigt und beiligt, 

ein Wirken fürs Neich Gottes und zur Ehre Gottes ſeyn foll und 

fonn. Gleichwohl wird der fromme Late felber ven feinem Berufe 

gewachfenen, dafür fpeciell begabten und im Segen wirkenden 

Prediger glücklich preifen, wird willig anerkennen, daß unter allen 

Zhätigfeiten, die ein Chriftenmenſch ſich wünfchen könne, diefe un- 

ftreitig die fehönfte fei; daß berjenige, der ununterbrochen mit 

Sinnen und Gedanken den göttlichen Dingen zugewendet bleiben 

bürfe, der nicht nur mit heiligem Sinn eine irdifche Arbeit betreibe, 

ſondern deſſen Arbeit felber eine unmittelbar dem Himmelreich 

bienente fei, die fich alfo zu allen übrigen Gefchäften verhalte wie 

bas Eine, das. noth ift, zu allen andern Gütern; baß berjenige, 

welchem das Recht zuftehe, im Namen Gottes allen die Wahrheit 

zu fagen unb der auch ba noch bie Macht habe, Troft und Frieden 
zu bringen, wo alle Welt einem Trauernden, einem Sterbenben 

nichts mehr zu bieten bat — daß ein Solcher unendlich viel vor» 

aus habe vor jedem Andern, freilich ebenveßhalb auch deſto grö- 

here Verantwortung. Sp ift, richtig gefaßt, jenes Motiv ein 

durchaus edles und wahres, es tft nicht die unewangelifche Bor» 

ftellung einer höhern Vervienftlichleit des Herifalen Thuns, jondern 

es ift ber tiefe Einprud des Schönen, des Herrlichen, was dieſem 

Beruf eigen ift, und bie innige Liebe zur Kirche und zu Gottes 

Wort, bie fich freut, eines Kindes Leben bem heiligen Dienite 

zu weiber. Aber als Motiv tft auch dieſes nur unter der Vor⸗ 

ausſetzung berechtigt, daß der zum geiftlichen Beruf beftimmte auch 

auf bie Frage, was er denke? die Antwort gab: er habe an die armen Üeiber 

in jenen Dörfern gedacht, die eben jetzt ihre Kleinen zu Bette legen, und daß 
er froh wäre, wenn er bereinft ein eben fo gutes Loos im Simmel erhielte, 

wie die treuen Mütter. 
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innerlich berufen ift. Ohne dieſe innere Dualificirung und Bocation 

ift jener frömmfte Wunfch vergeblich und wird ein zähes Feſthalten 

daran zu einen verberblichen Eigenwillen. Es fragt ſich alfo, wie 

jene Hauptfache, bie innere Beſtimmung zum geiftlichen Amte, fich 

in einem jungen Menſchen erfennen laffe? 

Sehen wir von jener elterlichen Präbeftination ab, fo ift ber 

Hergang- in der Regel biefer. Die Eltern, oft auch erft die Leh— 

rer nehmen wahr, daß ein Knabe wifjenfchaftliche Begabung, einen 

hellen Kopf hat und daß dieſer Begabung ein Fräftiger Trieb, ein 

beharrlicher Wille, ſomit auch Fleiß im Yernen zur Seite ftehe; 

biefe Entdedung wird unter zehn Fällen neunmal den Beſchluß 

zum Refultat haben: der unge foll ſtudiren; und da die oben ver- 

glichenen Motive fo nahe liegen, ba möglicher Weife ihrer mehrere 

zufammenwirfen, ba vielleicht (wie in Württemberg durch die Klo- 

fterfchulen und das Tübinger Stift) das theologifche Studium auch 

dem Aermeren möglich gemacht ift, fo wird ber Knabe fofort für's 

Landeramen zubereitet. Dabei kommt alfo, wie es fcheint, gerade 

bie Hauptſache, bie Frömmigkeit, nicht in Betracht; fie fommt auch 

unter den Rubrifen der Eramenszeugniffe — freilich aus dem gu- 

ten Grunde, weil man einen Schüler wohl in ber Religion nad) 

ihrer objectiven Seite, aber nicht in der Gefinnung eraminiren 

kann — niemals vor. Das ift Manchen als ein rgwzov Wedudog 

in unfrer ganzen geiftlichen Berufsbildung erfchienen; man bat 

auch ſchon — wiewohl Lies viel fchwerer ift, als das Tadeln — 

Borfchläge zu machen verfucht, wie man fich von Anfang ſchon ver 

Gefinnnung des Zöglings verfihern ſollte. Vollkommen richtig ift 

gewiß der negative Punct, daß ſich fchon in einem Knaben Nei« 

gungen und Charafterzüge verratben können, bie der fünftigen Bil- 

bung einer chriftlichen, ja priefterlichen Gefinnung als ein vielleicht 

unüberfteigliche8 Hinderniß im Wege ftehen; 3. B. habituelle Un- 

wahrheit; Heimtüde, Frivolität, Widerwille gegen Gebet, Gottes⸗ 

dienft, Bibel und überhaupt gegen ernſte Lectüre; nur wird ein 

joldyes Individuum nicht nur einen ſchlechten Geiftlichen, ſondern 
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auch einen fchlechten Beamten ober einen fchlechten Gewerbemann 

abgeben; es wird neben folden Qualitäten mit dem wiffen- 

ſchaftlichen Ernſte ſchon im Knabenalter fchlecht ausſehen. Einen 

beftimmten Grab von Weligiofität dagegen von einem Kinde zu 

fordern, als Bedingung, unter ver ihm die geiftliche Laufbahn 

eröffnet werben fol, — alfo 3. B. zu fagen: „nm ein Knabe, ber 

fein Sündenelend fchon recht erfennt, bei dem es durch wahre 

Buße und lebendigen Glauben fehon zur Belehrung gekommen iſt, 

ber deßhalb ſich von allen eitfen Dingen, allem kindiſchen Epiel 

und bergl. abwenbet, der in feinem Kämmerlein betet, wenn feine 

Kameraden Ball fchlagen u. f. w., nur ein folcher ift würbig, zum 

geiftlichen Amte gebilvet zu werben, nur ein folder gibt Ausficht 

auf wahrhaft geiſtliche Geſinnung; — ober, wenn ſolche Symp⸗ 

tome ſich an einem Knaben nicht von ſelbſt zeigen, ſie ſofort durch 

deſto ſtraffere Asceſe in der Erziehung, durch beſtändiges Eindrin⸗ 

gen auf Gemüth und Willen, überhaupt durch methodiſtiſches 

Treiben zu erzwingen — das wäre ein arger pädagogiſcher Miß—⸗ 

griff. Im Gegenſatze hiezu iſt jenes Vorwiegen der wiſſenſchaft⸗ 

lichen Rückſicht — vorerſt auch nur unter der angegebenen nega⸗ 

tiven Verausſetzung in ethiſcher Beziehung — durchaus berechtigt 

und natürlich. Luther hat in der Zuſchrift an die deutſchen 

Rathsherren (1524) gefordert, „man ſolle unter den Schulfnaben 

„biejenigen, welche der Ausbund darunter wären, daß gefchidte 

„Lente zu Lehrern, Predigern und andern Aemtern aus ihnen 

„werben könnten, befonders unterrichten;” denſelben Grundſatz 

finden wir bei Brenz, Bugendagen u. U. ausgefproden, man 

müffe gelehrte Leute haben zu Pfarrern, deßhalb follen vie Ge— 

ichicten unter ben Schülern hiezu auserlefen werben. Wer bie- 

gegen immer wieber auf bie Apoftel verweist, bie ohne gelehrte 

Bildung die Urbilver alles paftorafen Wirkens geworben feien, ber 

ift nicht nur an den oben ſchon berührten Umſtand zu erinnern, 

daß Paulus in feiner Art wirklich vasjenige befaß, was wir ge- 

iehrte Bildung nennen und daß mit feinem Grunbjag 1 Kor.2,1.2. 
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der Werth jener vorherigen Bildung auch für fein jetige®, der⸗ 

felben heterogenes Amt durchaus nicht aufgehoben war; — fon- 

dern mit jener Behauptung verwifcht man ben großen Unterfchieb 

zwifchen einer Zeit, in welcher bie Gemeinden noch in ihrer erften 

Einfalt fichen, wo die Begabnug und Erleuntniß, wie fie unmit- 

telbar aus Gottes Geift und Wort fließt, auch ohne befenvere 

technifche Vorübung, zur Führung des Amtes ausreicht, und zwi⸗ 

fchen den fpäteren Zeiten, da fi das Xeben ver Kirche auf ge⸗ 

ſchichtlichem Wege fo weit entwidelt hat, daß ver Geiftliche ohne 

wifienfchaftliche Bildung niht im Stande ift, feinem Berufe zu 

genügen. Das fühlte man ja im chriftlichen Altertum fchon frühe 

genug; an Pläken, wo mehr als in Paläftina griechifche Wiſſen⸗ 

ſchaft einheimifch war, konnte die Kirche eben nur dadurch ſich be: 

hanpten und ausdehnen, daß fie die Wiffenfchaft felber in ſich auf 

nahm. Soll dem Geiftlichen eine Wirkfamfeit auf feine ganze 

Gemeinde, auf alle die verſchiedenen Claſſen in ihr, uud zwar auch 

in beteutenderen Orten, möglich ſeyn, fo muß er nethwendig auf 

einer Höhe der Bildung ftehen, die ihn dem Volke gegenüber auf 

einen geiftig freien Standpunct erhebt und ben Gebildeten und 

Gebildetſten wenigjten® gleichſtellt. Was irgend auf bem Gebiete 

menſchlichen Wiſſens und Könnens von allgemeinem Intereſſe, was 

von den Reſultaten aller Wiſſenſchaften Gemeingut worden iſt, 

d. h. wofür ſich zu intereſſiren und wofür einen offenen Sim und 

ein Verſtändniß zu haben Sache jedes Gebildeten iſt: dem darf 

auch der Geiſtliche nicht fremd ſeyn, nicht blos um geiſtig nicht 

unter ſeinen eigenen Gemeindegliedern zu ſtehen, ſondern aus dem 

noch wichtigern Grunde, weil ſelbſt die Theologie, wenn ſie nicht 

in ſich ſelbſt erſtarren und zur todten Scholaſtik werden, damit 

aber auch alle Wirkung auf's Leben verlieren will, ſchlechterdings 

ſich nicht ſo iſoliren darf, als gienge alles Uebrige, z. B. die 

Fortſchritte in der Naturwiſſenſchaft, die Wege, die bie Kunſt 

einſchlägt u. ſ. w., fie lediglich nichts an, oder als wäre fie längſt 

mit alle dem im Reinen. Und was ſpeciell die Theologie anbelangt, 
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fo ift die gelehrte Bildung nicht nur wegen bes Zurüdgehens anf 

bie biblifchen Driginalfprachen und wegen bes geiftigen Verkehrs 

mit allen den Männern, die ale Väter der Kirche ihren Gang 

wefentlich mitbeitinmt haben, alſo um mit ihnen die communio 

sanctorum vollziehen zu Tönnen, ſondern hauptfächlich darum noth- 

wentig, um allen ben Bewegungen gegenüber, tie im Broken und 

Ganzen der Kirche fich ereignen, oder bie im Schoße ber einzel- 

nen Gemeinde in unendlich mannigfachen Formen fich immer wie- 

ber erneuern, ein volllommen klares, feites, objectives Urtheil zu 

haben. Ohne gelehrte Bildung, die, wenn fie gründlich ift, das 

kritiſche Salz im Geiite des Wifjenden bereitet, wird ein Pfarrer 

> B. Sectirern gegenüber einen fehweren Stand haben; entweder 

zieht er im Streit mit ihnen gerabezu den Kürzern, ober prebigt 

und perorirt er unverfiändig gegen fie oder — was leiter auch 

vortommt — läßt er fih von jenen felber überfchwaken und be⸗ 

thören, wird ein Verehrer und Anhänger verfelden. Die Kunft, 

Seifter zu prüfen, beruht freilich in legter Inſtanz auf einer Gabe 

— dem Charisma ter Kritil; — aber diefe Gabe entwidelt ſich 

wefentlich an ber Hand der Wilfenfchaft. Hierans folgt nun Har, 

daß, feldft wenn eine religiöfe Neigung bei einem Knaben in un- 

gewöhnlicher Stärke ſich kund gäbe, es fehlte aber am Wiffens- 

trieb, an der intellcctuellen Fähigkeit, am Lernfleiß, dann die Mei⸗ 

nung eine falfche wäre, baB ja boch die Frömmigkeit verbürgt, ſo⸗ 

mit die Wahl des geiftlichen Berufes in der Hauptfache inbicirt 

fei.*) Was wir, um mit gutem Gewiſſen vie fragliche Berufs- 

*) Bir wollen nur beiläufig daran erinnern, welch ein geſundes Urtheil 

Spener über dieſe Sache gefällt hat. In den tbeol. Bed. (Bb. IV. S. 602) 
fagt er: „Die ftattlichften ingenia, deren fi Gott manchmal in feinem Reich 

um» zu vielem Guten gebraucht, haben Hit und Feuer, daher ftete Unruh in 

fh, weßmwegen fie gewöhnlich, was von ber Erbfünbe herfommt, auch am muth⸗ 

willigften find. Was aber ſolche ſind, die von Kindesbeinen an fromm heißen, 
mb aber ihre Yrömmigleit meiftens in einer Stilligleit und Trägheit befteht, 
daß fie ans einem natürlihen Unvermögen weber znm Guten noch zum Böſen 

einen. flarten Trieb haben, aus denen wird ihr Lebtag felten eiwas Rechtſchaf⸗ 
fenes, unb wie Gott nicht viel in fie gelegt, fo find fie auch gemeiniglich zu 
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wahl treffen zu können, außer biefer intellectuellen Tüchtigleit, bie 

übrigens boch großentheils felber fchon zugleich eine fittfiche ift, 

fordern müffen, ift nur die Wahrbaftigfeit und Lauterkeit des Cha⸗ 

rafters, das Wohlgefallen am Edlen und Guten, und bem entfpre- 

chend tie Verachtung bes Gemeinen, Unanftändigen oder Scham⸗ 

lofen, bie Fühigfeit, für Andere — wäre e8 auch vorerft nur inner- 

halb des Familienkreifes oder ver Gefpielen — fich hinzugeben, bie 

Geneigtheit, einen großen oder edlen Maun, mag er in Gefchichte 

und Biographie oder im Leben felbft dem Knaben begegnen, mit 

Ehrfurcht zu betrachten, fich für ihn und an ihm zu erheben, und 

ichließlich diejenige Energie des Willens, die ebenſowohl in ver 

Beharrlichleit als in der Selbjtverlengnung, im Gehorſam fich zu 

erfennen gibt. Ein fpecififch religiöfer Trieb, eine Vorliebe für 

religiöfe Stoffe darf deßwegen nicht ſchon beim Knaben zur con- 

ditio sine qua non gemacht werden, weil bei vielen Individuen 

die GConcentrirung und Firirung aufs Religiöſe erft in Folge 

höherer geijtiger Reife eintritt (gibt es doch Solche, in benen erft 

das theolegifche Stupium, erft das Predigen, ja vielleicht erft das 

Amt felber und bie Seelforge biefe Eeite ihres Wefens gehörig 

zur Entwidlung gebracht hat), während vorher das Religiöſe mehr 

nur neben dem Webrigen berlief, ohne ſich dazu fehon in ein feites 

nicht viel beſtimmt.“ — Es gibt freilich zwifchen dieſen beiden von Spener fo 

richtig gezeichneten Arten noch eine britte, nämlich Knaben, bei welden bie 

„Stilligleit” nicht Wirkung der Trägheit, fondern gerade einer tiefinnerlichen 
Thätigkeit ift, bie fchon in zarteın Alter über Alles nachdenken und an ernfteren 
Dingen Geſchmack finden. Das find dann allerdings gute Anzeichen, bie ber 

vielleicht Schon vorher vorhandenen Abficht auf geiftlichen Beruf enigegentommen 

ober fie erfi hervorrufen. Iſt freilich die Abkehr von der natürlichen Luft ber 

Jugend eine unnatürliche, entweder äußerlich angenommene ober krankhafte, bann 

ift Die Ausficht auf einen fünftigen Geiftlihen um fo fchlechter; ebenfo, wenn 

der ascetifche Ernſt fich bis zu einer ſerupuldſen, peinlichen Gewiffenhaftigfeit 
fteigert, Durch welche bie ganze Unbefangenheit des jugendlichen Sinnes zerftärt 

wird. Aus fol einem jungen Menichen wirb eine jeufzende Creatur, aber 
fein Mann, an dem fih die Schwachen aufrichten könnten; ſolch eine trübe 

Seele wirb Tein Licht werben, das in bie nebligen Gedanken, in das verbüfterte 

Gemüth eines Anbern Klarheit bringen Lännte. 
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Verhaͤltniß gefeßt, ein tieferes dominirendes Interefſe erregt zu 

haben. So barf e8 allerbings nicht bleiben; in der Zeit ber 

Reife — wer will aber dafür einen abfolnten Termin fegen? — 

mäffen fich die fpecielleven Momente ver theologifchen Befähigung 

einftellen, bie wir im eigentlichften Sinne theologifche Tugenden 

nennen möchten, nämlich der Ernſt im Suchen nad der Wahr- 

beit, der fid; nicht mit feeren Worten abfpeifen läßt, ber nicht 

ruht, bis er ein Fundament gefunden, auf dem er Fuß faffen 

fann, ber eben weil es ihm lediglich um Wahrheit zu thun ift, 

auch ein jelbftftänbiges Urtheil gewinnen will und es fich bewahrt, 

ftatt anf irgend eines Meifters Worte zu fchwören und Partei zu 

machen; daher auch die rüdfichtslofe Entfchiedenheit in der Auf: 

nahme und im Bekenutniß terfelben, nachdem fie erfannt ift, bie 

innere Freudigkeit, für diefe Wahrbeit als Zeuge einzuftehen, und 

banptfächlich der eigene, perfönliche Verkehr mit Gott, das unmit⸗ 

telbare Suchen von Licht und Frieden am Duell alles Lichts unb 

Friedens. Das find aber Dinge, auf deren zum⸗Vorſcheinkommen 

wir nicht warten können, bevor die Berufswahl getroffen wird, 

amd von beren zufünftigem Eintreten ober Nichteintreten in ber 

frühen Jugend feine ficheren Anzeichen erwartet werben dürfen, 

weßhalb man fich eben mit jenen allgemeinen Merkmalen begnügen 

muß, anf das Vebrige in Hoffnung harrend. — Noch ein Moment 

barf indeffen neben alle dem nicht überfehen werden, nämlich das 

Yeiblihe. Nicht als ob ein zarter Körperbau ein abfolutes Hin- 

berniß wäre — er kann erjtarfen, und mancher treffliche, uner- 

mübete Seelforger und mächtige Prediger hat des Leibes Schwäd)- 

lichleit durch des Geifles Energie mit Gottes Hülfe zu befiegen 

vermocht. Aber e8 gibt allerdings Gebrechen, die es, wo nicht ale 

ein baares Unrecht, fo doch als eine gewagte Sache erfcheinen 

lafjen, ven Previgerberuf zu ergreifen. Kabituelle Kränklichkeit, wie 

fie das angefirengte Arbeiten fchon unmöglich macht, fo wirft fie 
bei vielen Individuen auch auf Laune, Temperament, Charakter in 

einer Weife, die der Uebung des geiftlichen Berufes nicht förder⸗ 
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lich ift. Bruft- und Halsleiden, wenn fie nicht blos vorübergehend 

find, organifche Fehler am Herzen und Anderes biefer Art follte 

nur, wenn ber ‘Drang zur Theologie ein mächtiger und alle Wünfche 

des jungen Menfchen abforbirenver ift, als ein vielleicht doch noch 

unter Gottes Segen zu befeitigendes Uebel angefehen und dann 

nicht als entfcheivender Gegengrund geltend gemacht werben. Auch 

in den vorhin erwähnten Fällen hängt natürlich die Entfcheibung 

zulegt oder vielmehr zuerft von der Zuftimmung bes jungen Men⸗ 

ſchen felber ab. Bezeugt er eine pofitive Abneigung, zeigt fich 

vielmehr ein innerer Zug nach einer andern Seite bin, fo iſt das 

fein Zeichen, daß ein fehlechter Chriſt aus ihm werben wird, ſou⸗ 

bern nur, daß man ihn zur Theologie nicht zwingen fol. Wög- 

liher Weife kann diefe Abneigung fogar eine Finbifche ſeyn, durch 

alberne Motive, durch Furcht vor dem Prebigen oder Anderes 

motivirt; ob dann der natürliche Befehl das Wiperftreben brechen 

bürfe, ob folch ein Zunge fpäter ganz andern Sinnes werben 
werbe: das zu beurthellen, ift viel Weisheit nöthig. Auch bei 

Stipirenden barf man nicht allzu willfährig ſeyn, wenn fie eines 

Tags erklären, fie haben feine Freude an ber Theologie, wollen 

alfo Mekiciner zc. werben. Solch ein Menſch erliegt oft nicht 

an ber Theologie, fondern am Arbeiten, und will nur deßhalb 

umfatteln, weil er fich einbilpet, ein anderes Fach fordere weniger 

Mühe. Auch in diefem Falle kann nur biejenige Weisheit, bie 

den Menfchen durchfchaut, erfennen, ob es Wirklich beſſer ift, 

ihm freie Hand zu laffen, oder ob er, indem er bei der Theologie 

- zurüdgehalten wird, ebendamit vielleicht allein feinem Verderben 

entgeht. Will Einer, weil er einiges Tünftlerifche Talent bat, 

Maler oder Mufifer von Profeffion werben, fo ift er mit zwei- 

fachem Ernſte zu warnen, daß er nicht der Mühe des thenlogifchen 

Studiums und Berufs entlaufe, um einer Liebhaberei zu folgen, 

bie vielleicht weit nicht ausreicht, um ihn phufifch und geiftig ficher 

zu ftellen. 

Iſt nun, um zum Knabenalter zurückzulehren, unter Erwägung 
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obiger Puncte die Wahl entfhieren, fo feheint es, daß auch hie 

Erziebung bereits dem beitinnnten Ziel entfprechenn eine beftimm- 

tere Richtung werde einfchlagen müſſen. Wie es eine fpecififche 

VPrinzenerziehung gibt, fo auch redet man von klerilaler Erziehung, 
freilich vorzugsweife in ber katholiſchen Kirche, die ihre befonderen 

Gründe bat, den künftigen Priefter fo früh als möglich von tem 

Familienverbande, d. b. von ber Welt, abzulöfen. Wie fehr übri- 

gens eine foldhe Erziebung auch in der Familie verfucht werben 

fann, ſehen wir 3. B. an Ignatins Fehler, ver (f. Enfebius 

Schmitt, Schule der Erziehung in biograpbifchen Umriffen, Ber⸗ 

im 1846. ©. 170 f.) von feiner Mutter ſchon im vierten Jahre 

nach Jeſnitenart gekleidet, mit Heiligenlegenden vollgeftopft und 

zur Nachahmung oder vielmehr Nachäffung ver Heiligen angeleitet 

wurbe; nur war ber Erfolg fein ganz entfprechender, denn nach- 

dem fein Eifer fi bis zu eimer fanatifchen Höhe erheben hatte, 

ſchlug er um, und aus dem begeifterten Schüler Loyola's wurbe 

ein Proteftant und fogar ein Freimaurer. Sn ber evangelifchen 

Kirche kommt es nur felten vor, daß dem Knaben ſchon bie Hal: 

tung, der Gang, überhanpt die Sitten eines ehrwürdigen Paſtors 

angewöhnt werben; will aber das, weil e8 blos Aeußeres ift, das 

vielleicht fpäter burfchifofen Anwandlungen nicht im Geringften 

Stand hält, nicht viel heißen, muß man es fogar faft nur als 

eine päbagogifhe Gefchmadlofigfeit bezeichnen, fo ift es fogar 

nicht einmal eine taktvolle Maßregel, den Knaben, wenn er nad 

Knabenart fih ausläßt, immer daran zu erinnern: du willft ein 

Pfarrer werben und biſt fo wild? Er ift ja noch nicht Pfarrer, 

nnd nur das fteht ihm fchlecht an, was jedem Chriſtenkinde fchlecht 

anftebt. Weiter bedarf es in der That nichts zur Erziehung bes 

künftigen Paftors, als was zu aller chriftlichen Erziehung nöthig 

ft. Müſſen wir fordern, daß ber gunze Geift eines Hauſes, aus 

dem ein Tünftiger Prediger hervorgehen foll, getragen fet von dhrift- 

liher Wahrheit und Liebe, und feinen feiten Halt, feine confequente 

Beihätigung an chriſtlicher Hanserbnung, an Hausgottestienft, an 
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Riebeserweifung im täglichen Leben, an Gottes Wort und Sonntags- 

beiligung habe: fo tft das eine Forberung, bie wir ganz ebeufo 

an jedes chriftliche Hausweſen, an alle chriftliche Erziehung ftellen 

müſſen. Ganz jo, wie ber junge Kaufmann, der junge Handwerker 

draußen in der Welt oft einzig und allein burch den Segen, dei 

er vielleicht chue es zu wiſſen bom Elternhauſe mitgenommen bat, 

burch die kernhafte Subſtanz chriftlicher Xebensanfchauungen und 

chriftlicher Gewöhnung, die ihm Yon bortber noch geblieben ift, vor 

bem Untergang bewahrt wirb, ift e8 auch biefe innere Macht, bie 

der Theolog gleich nöthig hat, um nicht entweber in den Wogen 

der Wiffenfchaft Schiffbruch am Glauben zu leiden, oder fich zwar 
ein theolegifches Syſtem zuvechtzumad;en, das aber mit Herz und 

Leben nichts zu Schaffen hat, oder auch in eine Schlaffheit zu ge- 

rathen, da ihn weder eine wiflenjchaftliche Frage noch ein Anliegen 

des eignen Herzens und Gewiſſens jemals befchäftigt. — Zu obi—⸗ 

gem Allgemeinen kann je nach Umſtänden immerhin noch Specielle® 

fommen; es kann z. B. ein Geiftlicber feinen Sohn ale Knaben zu 

dieſem oder jenem Krauken mitnehmen, ober es kann ein Knabe, 

eben wegen feines fünftigen Berufes, angehalten werden, Predigten 

nachzufchreiben und vergl. (wie ſiark lettere Mebung 3. B. bei 

Reinhard auf feine eigene nachherige Prebigtweife eingewirft bat, 

iit aus feinen Geftänpniffen bekannt). Aber auch diefe Dinge fann 

jeder fromme Hansvater mit feinen Kindern vornehmen, ohne etwas 

Anderes als Zwecke chriftlicher Erziehung dabei im Auge zu ha⸗ 

ben. Ein Zeitpunct wie die Confirmation wird den Eltern und 

dem Seelforger Gelegenheit geben, dem künftigen Diener des Evan⸗ 

geliums, ber damit feinem Bernfe ſchon um einen Schritt näher 

gerüet ift, ven Ausblid auf venfelben heller zu machen; es kann 

z. B. der Denkſpruch, den der Knabe befommt*), mit Beziehung 

*) D. h. der Bibelſpruch, — benn etwas Andres follte niemals bazır 
verwendet werden, — ber bem einzelnen Konfirmanden ale eine Art Looſung 
beim Confirmationsact und zur Erinnerung an benfelben zu eigen gegeben wird, 
im Gegenfage zu dem Segenöſpruch, der nach richtigem liturgiſchem Berftäud- 

niß für alle berjelbe ſeyn muß. 
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hierauf gewählt, ibm auch bei ber Abenpmahlsnorbereitung ein 

dem entiprechendes Wort gejagt werben. Doc iſt auch dies noch 

im Wefentlichen baffelbe, was jedem andern gilt; denn Baftoral- _ 

regeln kämen noch viel zu frühe. 

Sofort übernimmt das Gymnaſium cover eine parallele Lehr⸗ 

anftalt, wie die wärttembergifchen Klofterfchulen, jest Seminare 

genannt, und nach biefem Curs bie Univerfität den zum Paſtor zu 

bildenden Yüngling. | 
Das Gymnafium kann auf den künftigen Xheologen keine 

weitere Rüädficht nehmen, als daß es für den hebrätfchen Unterricht, 

ber nur für den Zheologen obligat ift, forgt; alles Uebrige, was 

wir in Betreff eines tüchtigen Unterrichts in allen bumaniftifchen 

und realiftifchen Lehrfächern, fpeciell aber in Betreff eines gebie- 

genen, anregenden, burch einen Satecheten höherer Botenz zu er- 

theilenden Religionsunterrichts, eines Gymnaſialgottesdienſtes, der 

Gymnaſialzucht für jenen wünfchen müfjen, das müfjen wir für 

die fämmtlichen Schüler ganz in gleichen Gräbe forbern. in 

elaffifcher Unterricht, der bie Zöglinge heidniſch denken oder ſchwär⸗ 

men lehrt, ein Realunterricht, der fie zu Materialiften ober Kanne⸗ 

gießern macht, ein Religionsunterricht, der den Zöglingen ben Ernſt 

und die Ehrfurcht vor Gott und Gottes Wort, welche fie noch von 

der Eonfirmation her mitbringen, benimmt, indem er ihnen 3. B. 

die Frage über die Autbentie des Evangeliums Johannis an ben 

Kopf wirft, ftatt fie in das Evangelium Johannis einzuführen, — 

oder aber ein Unterricht, der in gefchmadiofer und langweiliger 

Weife ben jungen Leuten basjenige ſtets wieder vorfünt, was fie 

längſt zu willen glauben, ftatt ihnen fürs Wiſſen und Denfen wie 

für bie fittliche Kraft unb das tiefere Gefühl die angemeffene 

Nahrung zu geben — das alles find Uebel, die, wo fie ſich ein⸗ 

geniftet haben, den fünftigen Theologen nicht ärger ruiniven, al® 

den fünftigen Mebiciner und Juriſten; ja fie find um der letteren 

willen noch mehr zu beklagen, weil für jene toch ſpäter das theo- 

legiſche Stundium wieder der Rückweg zum verlorenen Ehriftenthum 
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feyn Tann, während biefe in dem Moraſt ſtecken bleiben, in den fie 

ſolch ein Unterricht geführt hat. Deßhalb ift e8 weniger Sache 

der Baftoraltbeelogie, als Sache der Pädagogik, über ben Gymna⸗ 

fialunterricht zu fprechen; jene hat Teine fpeciellen Forderungen zu 

ftellen. 

Die Univerfität ift zunächſt auch nur verpflichtet, in ihrer 

theologischen Facultät an Lehrkräften, Inſtituten und praftifchen 

Uebungen alles dasjenige darzubieten, was den jnngen Theologen 

tn Stand fegt, mit dem Abgange von ber Hochſchule — zunächſt 

als Gehülfe — in das Amt einzutreten und nötbigenfalls alle 

Functionen deffelben zu übernehmen; nur unter biefer Boraus- 

fegung kann bie Kirche ihn orbiniren. Es tritt uns an biefem 

Buncte bie Frage in den Weg, ob bie theologiſche Facultät fich 

rein als eine Section der Univerfität oder wicht vielmehr ale ein 

für kirchliche Zwecke beftehendes, der Kirche verantwortliches In⸗ 

ftitut anzufehen habe? Von ber einen Seite wirb auch für fie bie 

Sreiheit der Wiffenfchaft in Anſpruch genommen, bie den kirchlichen 
Spntereffen nimmermehr bürfe zum Opfer gebracht werben; von 

ber andern wird gejagt, vie Univerfität bat uns nicht eine Clique 

von fpeculativen Theologen, von Docenten und Literaten zu Itefern, 

fondern Geiftliche für den Dienft der kirche. Beide Gefichtspuncte, 

der ber freien Wiffenfchaft und ver bes praftifchen Kirchenzienftes, 

haben ihre Berechtigung, daher wird auch der Kampf niemals 

ausfchließlich zu Gunften ber einen Seite ausfallen, wenigitens in 

der enangelifchen Kirche nicht, die ihre Eirchlichen Lehrfäge und 

Inſtitutionen nicht in der Art, wie die fatholifche, als etwas auch 

in feiner Form für immer feftftehendes und fchlechthin unveränder- 

liches anfehen kann, fondern, fo ficher fie ben Kern, die Subftanz 

derfelben als Wahrheit weiß, doch eine lebendige Bewegung umb 

baber auch Unterſchiede und Gegenfäge in ber perfönlichen und 

zeitweiligen Auffaffung, ver wiffenfchaftlichen Darftellung und For- 

multrung des Einen ewig wahren Inhalts geftatten, ja, im Gegen- 

fage zur Stagnation einer unbeweglichen Orthoborie nach orien⸗ 
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taliſchem Mufter, felbft wünfchen muß. Vorerſt fei nur bemerft, 

daß jener praftifche Zweck nicht dem theologifchen Studium allein, 

fondern allen Wiffenfchaften worzuhalten ift; man hält 2 B. eine 

mebicinifche Facultät auch nicht 6108 wegen bes phyſiologiſchen un 

pathologifchen Willens, fondern um Werzte für die Kranken zu 

befommen; und, wie ziifchen Kirche und Theologie, fo fann zwi- 

chen dem, was eine Medicinalbehörbe für jenen praftifchen Zweck 

fordern muß, und zwifchen einer zur Zeit in bie Mobe gelommenen 

wiffenfchaftlichen Richtung ebenfalls ein Zwiefpalt eutftehen, ber 

nur mit dem Unterliegen bed einen ober andern Intereſſes ſich 

beben zu können ſcheint. Unſers Erachtens fann aber ſolch ein 

Conflict niemals anders als mur vorübergehend fehn, denn jene 

beiden Intereſſen ftehen ſich threm innerften Weſen nach nicht 

feindfich entgegen. Kann benn bie Kirche, bie evangeliſche nemlich, 

jemals durch etwas anderes fich erbauen wollen, al8 turd) Wahr» 

beit? Und kann die Wiffenfchaft jemals eiwas anderes pflegen und 

bieten wollen, als Wahrheit? Es gibt aber nicht zweierlei Wahr- 

heit, fondern nur eine. Weiß alfo bie Kirche, daß fie die Wahr- 

beit bat, jo muß fie auch das Vertrauen haben, daß die Wiffen- 

fchaft, fobald fie nur wirklich Wiffenfchaft ift, ohne daß ınan ihr 

gewaltfam vie Refultate vorfchreibt, bie ihre Unterfuchungen haben 

müfjen, mit ber von ber Kirche befannten Wahrheit zufammen«- 

treffen muß. Geräth die Wiffenfchaft auf Wege, bie von biefer 

vielmehr abführen, fo wirb fich immer zeigen lafjen, und es ift 

Pflicht ver Männer, die ber Kirche tienen, zu zeigen, baß bie 

Wiffenfchaft eben damit unwiffenfchaftlich wird; daß fie, die vor- 

ausfegungslofe, bis über die Ohren in Vorausſetzungen ftect, daß 

fie, die über alle Autoritäten erhaben tft, fich ohne e8 zu wiſſen, 

in nechtifcher Abhängigkeit, in dickem Anteritätsglauben befindet. 

Würde folcher wiffenfchaftliche Nachweis nicht fruchten, würbe bie 

Wiſſenſchaft nicht von felbft umlenfen, dann allerdings wäre es auf 

tie Länge bedenklich, bie Fünftigen Diener der Kirche ihrer Leitung 

Anzuvertrauen; doch würben, wie wir glauben, Maßregeli gegen 
Falmer, Paſtoraltheol. (3. A.) 7 
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afademifche Lehrer oder Entfernung ber Theologieftubirenden von 
ber Facultät (alfo ein Verfahren, wie e8 der Bifchof Ketteler von 

Mainz gegen die katholiſche Facultät in Gießen ſich erlaubte) nur 

bann gerechtfertigt ſeyn, wenn durch die von der Univerfität kom⸗ 

menden Theologen Wergerniß in den Gemeinden angerichtet und 

dies nachweisbar die Wirkung des Einfluffes wäre, der von den 

Lehrern ausgeht;*) oder wenn im Schooße einer Yacultät nicht 

bie Gegenfäge fich felber ausgleichen würben. Den Wengftlichen 

gegenüber dürfen wir wahrlich fragen: ob wohl in jenen Zeiten, 

in welchen die Facultäten ſich nicht nur der Orthodoxie treulich 

befleißigten, fondern der Streit nur der war, wo man am ortbo- 

voreften fei, im Allgemeinen mehr würbige Geiftliche, mehr tüchtige 

Prediger und treue Seelforger in ben Gemeinden bienten, als 

dermalen? Wer nicht ein blinder Anbeter der alten Zeit it, die 

er über die Gegenwart erbebt, weil er jene nicht keunt, der muß 

biefe Frage verneinen. Hat doch felbft eine noch nicht weit hinter 

uns liegende Periode, von beren fritifcher Schärfe und Schonuugs⸗ 

lofigfeit man das Aergſte befürchtete, nur die Folge gehabt, daß 

Einzelne, die Theologie jtubirt hatten, andere Laufbahnen ein- 

*) Der Berf. der „Erinnerungen aus bem Leben eines Landgeiſtlichen“ 
(Büchel; ſ. Ev. 8.-3. 1860. Nro. 96. ©. 1138.) erzählt: „Ein Prediger in 
der Nachbarſchaft hatte am erften DOftertage gegen bie Auferftehung des Flei⸗ 
jches geprebigt. Ein Mann gebt zu ihm und fragt,. ob er ihm recht verftanden 

babe? Er findet den Prediger beim SKartenjpiel, und biefer nimmt einen 
Groſchen vom Tiſche und fagt: gebe er hin, Taufe er fich dafür einen Strid 

und hänge er ſich daran, dann mirb er erfahren, was es mit dev Anferftehung 

auf fi) hat, und wenn er fann, fo komme er und jage uns, was daran ift.“ 

— Daß ſolch einen Böfewicht Die Kirchenbehörbe, falls fie ihn kannte, aus dem 

Kirchendienſt zu ftoßen verpflichtet war, verfteht ſich von felbft; hat aber wohl 
jeloft ein rationaliftiicher Profeffor von der vulgärften Gattung feine Zuhörer 
jolh ein Berfahren gelehrt? Ober wäre wohl biefes Monſtrum von einem 
Pfarrer ein bejjerer Seelenhirte geworden, wenn er einen Calov ober Job. 
Gerhard zum theologischen Lehrer gehabt hätte? Sol eine Niederträchtigfeit 
iſt Sache des Charafters, nicht bes theologifchen Syſtems; wiewohl nicht in 
Abrede zu ziehen ift, Daß der Mann wenigftens anders geprebigt haben könnte, 
wenn ihm feiner Zeit bie betreffende Lehre beſſer in's Licht gefetst worden 
wäre. 
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ſchlugen, während Andere, bie jener Richtung fich zugemwenbet, im 

Amte bald von felbft auf andere Gedanken famen; nur Wenige, 

— und das waren nicht die talentvollen, Tenntnißreichen Jünger 

der Schule, fondern thörichte Nachbeter — haben damit, daß fie 

ihre fritifchen und fpeculativen Anfichten auch auf die Kanzel 

brachten, Wergerniß angerichtet. Es verbient überhaupt bemerft 

zu werden, daß 3. B. in ber homiletifchen Literatur, vie biefür 

gewiß als getreuer Spiegel dienen kann, ber alte Rationalismus 

ſehr tiefe und breite Spuren zurüdgelaffen hat, während man bie 

Hegel⸗Strauß'ſche Periode in ihr kaum wahrnehinen und faft nur 

burch bie Polemik gegen fie an ihr Dageweſenſeyn erinnert wer- 

ben wird. Alle Freiheit, jo auch bie Xehrfreiheit, hat ihre Ger 

fahren; aber die Gefchichte fehrt fattfam, wie fchnell auf Eine 

Einfeitigfeit, in die bie Wifjenfchaft geräth, immer auch ein Rüd- 

ſchlag erfolgt; lebt nur im Volfe, gepflegt von ben fchon im Amte 

wirfenten Geiftlichen, ein evangelifcher Sinn, fo ſteht auch ben 

Berirrungen der Wiffenfchaft, die ja immer auch Verirrungen von 

wahrer Wiffenfchaft hinweg find, eine Lebensmacht gegenüber, bie 

nur Zeit braucht, um auch auf die Wiſſenſchaft veinigenb zurüd- 

zuwirken. Die Univerfität ſchickt nicht nur ihre Zöglinge ins Land 

hinaus, fie empfängt fie auch vom Lande, und was dieſelben an 

riftlihem Sinn, an Ehrfurcht vor dem Heiligen mitbringen das 

wirkt in aller Stille felbft auf die Lehrftühle zurüd. — Was fo» 

fort die praftifche Vorübung betrifft, fo ift feit ber Gründung ber 

Univerfität Halle es allmählig überall als Pflicht erkannt worben, 

durch bomiletifche und katechetifche Seminare, bie mit ben theo- 

logifhen Facultäten verbunden find, die Stupirenden wenigſtens 

in ben beiden betreffenden Fächern einzufchulen. Päpagogifche Vor- 

lefungen aber, um fie wenigftens® in dem fraglichen Gebiete zu 

orientiren, und zwar von Theologen gehalten, dürfen nicht fehlen; 

kann dem Lehrer diefes Faches eine mufterbafte Volksſchule geöffnet 

werten, in welcher bie Candidaten fi) durch Anſchauung und 

Uebung mit allen Theilen des Unterrichts und dem ganzen Schul: 
17 % 
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leben vertraut machen lönnen, fo ift das befto beffer.*) We⸗ 

niger vorbereitet fcheint der Kandidat im Fache der Privatfeel- 

forge zu werben; paftoraltheologifhe Vorlefungen halten Manche 

biezu für ebenfo unzureichend ohne paftorale Mebung, wie es homi⸗ 

letifche und Tntechetifche Borlefungen wären ohne wirkliches Pre- 

bigen und SKatechifiren. ‘Daber ift öfter ber Vorſchlag gemacht 

und von Praktikern plaufibel gefunden worten, es follte, wie bei 

den Medicinern, eine geiftliche Poliklinik eingerichtet ober dem 

Reiter der praftifchen Uebungen das afademifche Krankenhaus über- 

geben werden, damit er täglich Krankenbeſuche mit einigen Stubt- 

renden mache, die dann feinen Zufpruch hören, mit benen er nach- 

ber über feinen Zwed und bie angewandten geiftlihen Mittel 

Cofferenz halte, und bamit er einzelne Kranfe immer auch ein- 

zelnen Studirenden zur geiftlichen Pflege überlaffe, die ihm dann 

über das, was fie beobachtet, wie über ihr Verfahren Bericht zu 

- erftatten hätten. Wir geftehen, baß wir von folcher Einrichtung 

ung nicht viel Heil verfprechen würden. Man kann nicht einem 

Kranken zufprechen mit dem Bewußtjeyn, daß das zugleich für 

einen Dritten ein Muſter fepn fol, wie man zufprechen müſſe. 

Alle Undefangenheit, alle Einfalt und Wahrheit des feelforgerlichen 

Verkehrs, — au von Seiten bes Kranken, ber, fo zur Schau 

— — — 

*) Es iſt neuerlich eine Einrichtung, wie die bezeichnete, namentlich deß⸗ 
wegen gefordert worden, weil, wie man meint, durch dieſelbe dem Geſchrei 
nach Emancipation der Schule bie Hauptſtütze entzogen würde, nemlich bie 
Behauptung, daß die Geiſtlichen das Schulweſen nicht verſtehen, weil ſie nie 

Schulmänner geweſen ſeien. Jene Meinung iſt ein großer Irrthum. Die 

Emancipirer wären mit dieſer Conceſſion ſehr wenig zufriedengeſtellt; fie wollen 
nicht beſſer geſchulte Pfarrer, ſondern gar keine Pfarrer ale Schulinſpectoren 

und würden darnm auch jener Maßregel gegenüber nicht aufhören, zu behaupten, 
daß dieſelbe weit nicht ausreiche, um einen Theologen in die ihm ganz ver⸗ 
ſchloſſenen Geheimniſſe der Schulmeiſterweisheit einzuweihen. Und ſo viel iſt 
hieran wahr, daß bie eigentliche pädagogiſche Kenntniß und Erfahrung erſt im 
Amte felber, im täglichen Verkehr mit der Schule gewonnen wirb; bie Uni- 
verfttät bat dazu, wie zu den andern Zweigen ber Amtethätigleit, vornemlich 
ben wiſſenſchaftlichen Grund zu legen. Lehrübung bietet bem Studirenden 
überdies die Katechefe. 
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geftellt mit feiner Seele, feine große Luft haben wirb, fich mit 

rudhaltslofem Vertrauen zu äußern — würde verloren geheit. 

Einen Fuß kann ſich ein Menfch von einem Profeffor in Gegen- 

wart von Studenten abnehmen lafjen, zufprechen aber nicht. Was 

ich zu einen Kranken rede, das find nicht lauter Weisheitsfprüche 

oder geiftreiche Impromptu's, bie der Student zu Papier bringen 

wirb, um fie feiner Zeit auch zu verwertben; es finb oft höchſt 

einfache Dinge, wie unenblich weit müſſen wir meift berabfteigen! 

Müßte der Lehrer nach einem folchen Befuche gleichfam Rechen⸗ 

fhaft geben, warum er gerabe dies ober jenes gefprochen, fo 

müßte er eine fo ftricte, technifche Methode haben und anwenden, 
wie fie wohl ver leibliche Arzt nötbig bat, wie fie auch, wo ein 

beftimmtes geiftige® Uebel vorhanden ift, nöthig werben Tann, aber 

keineswegs immer und überall erferberlich ift. Verfaſſer gefteht, 

daß es ihm bei Krankeubeſuchen immer am wohliten war, wenn 

er mit dem Kranken und feinen allernächften Angehörigen ganz 

allein ſeyn konnte; das Krankenzimmer zugleich als eine Art von 

Hörfaal anfehen zu müfjen, wäre ihm unerträglich gewefen. Und 

welch eine widerliche, das reine Gefühl verlegente Aufgabe wäre 

es, fo zur Schau, zum Muſter für Andere an einem Kranken⸗ 

bette zu beten! Biel eher thunlich fcheint es, einzelnen Stubirenden, 

denen man fo viel Vertrauen fchenfen kann, zu erlaube, daß der 

eine biefen, der anbere einen andern Kranken in ver Zwiſchenzeit 

zwiſchen ben Befuchen des Geiſtlichen bejucht, unb wenn ihm 

babei irgend ein paftorales Problem aufftößt, er diefen um Rath 

angeht; aber das wäre nicht ein officiel auferlegtes Berichten⸗ 

müffen über das, was man an der armen Secle zu Stande ge- 

bracht; überbie8 würden wir lernbegierige Studenten immer nur 

zu ſolchen Kranfen gehen beißen, von denen fie felber erjt etwas 

lernen’ könnten, deren Gefpräche gerade am beften in bie unter 

folhen Umftänden ſich fühlbar machenben Herzensberärfniffe und 

in ven rechten Troft den Einblick gewährten. Was aber über 
biefe ganz freie Form der Theilnahme an der Seelforge hinans- 
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gienge, alfe eine förmlich organifirte Seelforgerfchule, wäre vom 

Uebel, faum weniger, als wenn (auch wieder nach mebicinifchen 

Vorgang) die armen Leute eingeladen würden, wer irgend ein 

Gewiſſensanliegen habe, folle fi) um die und die Stunde im Hör⸗ 

ſaal einfinden, wo ihm banı, zu Nug und Frommen ber anweſen⸗ 

den Studenten, geiftlicher Befcheidb gegeben würde. Die Seelforge 

lernt man praftifch nur im Amte felber; die Paftoraltheologie, als 

afademifches Lehrfach, wird bazu die nöthigen Geſichtspuncte bur- 

bieten, wie man fi) auf ein Land, das man bereifen will, auch 

noch ehe man e8 gejehen bat, durch Studien fehr erfolgreih ver» 

bereiten kann. Nitfch erzählt („Ueber Lavater und Gellert," zwei 

Vorträge, Berlin 1857. ©. 10.) von dem erfteren, er babe fich 

als Yüngling ſchon „vie Hoheit der hirtenamtlichen Aufgabe täglich 

vor Augen geftellt und fofort den Paftoralberuf porbereitungsweife 

an den geliebteften Perfonen, an den Freunden gelibt, ehe er ihn 

inne gehabt." Diefe Art, fich vorzubereiten, ſteht jedem von chrift- 

lihem Liebeseruft, von Paftoralfinn erfüllten Studirenden frei; 

treibt er ferner vor allen Dingen an fich felber Ceelforge, achtet 

er forgfältig auf das eigene Herz und nimmt es in Gewiffens- 

zucht, fo ift das das wichtlgfte Stüd ber paftoralen Vorbereitung; 

überbies, inbem er fich das Schriftwort in immer weiterer Aus— 

dehnung aneignet, indem er ſich mit den Schägen ver Kirche in 

Predigt, praftifcher Schriftauslegung, Kirchengebet und Kirchenlieb 

durch homiletifche, liturgifche und hymnologiſche Studien vertraut 

macht, fo fammelt er auch damit einen Vorrath für die Pafto- 

ration; — ein junger Dann, der in diefen Stüden allen fich ges 

hörig vorgefehen, und der überhaupt im Verkehr mit Menſchen 

nicht ungelenf ift, wird ficherlih im GSeelforgeramte alsbald zu 

Haufe ſeyn und eine afademifche Scelforgerfchule nicht vermiffen 

lafjen. 

Wenn fi) aber auch in Betreff der wiffenfchaftlihen und 

technifchen Vorbereitung die Kirche purch das, was Gymnaſium und 

Univerfität leiſten, befriedigt erflären kann, fo fragt es fih, ch 
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bie8 auch in Betreff der Zucht möglich ift. Wie man — von ben 

katholiſchen Seminarien ganz abgefeben — auch in ber evangeli- 

fen Kirche bei Einrichtung ver Klofterfchulen offenbar von der 

Anſicht ausgieng und viefe Jahrhunderte lang als etwas felbit- 

verſtändliches beibehielt, dag die Disciplin für, Jünglinge, bie dem 

geiftlichen Beruf entgegengehen, eine Hlöfterliche feyn müſſe — ba 

ber nicht nur regelmäßige Andachtsübungen, außer Morgen- und 

Abentgebet fogar Prebigt während der Mahlzeit, fonvdern auc) 

Abfperrung ‚nach außen durch ftrenge Claufur und felbft mönchifche 

eder klerikale Kleidung, Kutten, Weberfchläge u. |. w. angeorpnet 

waren, welches alles erft durch völlige Veränderung, vornemlich 

ber päbagogifchen Anfichten allmählig bis auf ein Minimum ver- 

ſchwunden ift: fo ſchweben unftreitig manchen Männern ber Stirche 

heutzutage wieder ähnliche, wenn anch durch jene päbagogifchen 

Rüdfichten gemilverte Ideen von Flerifaler Zucht vor, durch welche 

ber junge Theolog, weil er eben nicht der Welt, fonbern einzig 

dem Himmel fein Leben geweiht bat, auch fchon in frühen Jahren 

von ber Welt abgelöst und in ein fehlechthin geijtliches, befchau- 

liches, ascetifches Leben eingewöhnt werben foll. Auf vie näheren 

Mopalitäten hiefür können wir hier nicht eingehen, ba fich jeber 

biefelben nach feiner Weife ausmalt; die Hauptjache wäre inmer, 

daß nicht Gymnaſium' und Univerfität, zum wenigjten legtere nicht, 

fondern ein ganz abgefondertes Seminar allein der rechte Ort für 

Herifale Erziehung fei, ftatt daß jetzt die Hochſchule mit all ihren 

trabitionellen Appertinentien, mit Kneipe und Hauboden, mit 

Commers und Ausritt, auch den zum ‘Diener Gottes beftimmten 

gründlich entweihe, ehe er geweiht werden fol. Auch für uns 

faun in foweit Tein Zweifel obwalten, daß, wer in jenen Dingen 

lebt, wer ben ftubentifchen Poffen fei e8 mit Pathos, fei ed aus 

Leichtfinn und Arbeitsfchen fich hingibt und darob feinen Studien- 

zweck aus den Augen verliert, jedenfalls, auch wenn er fpäter 

dieſes Zeng von ſich abwirft, viel verlorene Zeit — außer An— 

berem, was er verloren — zu beflagen bat. Ein Ymititut, das 
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für den Theologen eine Einfchränfung der alanemifchen Freiheit - 

und eine päbagogifch richtig ausgemefjfene Nöthigung zu geordnetem 

Leben und Studiren grundſätzlich fefthält, ohne darum den Stu> 

benten zwingen zu wollen, fich gar nicht mehr als Student zu 

fühlen, — ein Zuftitut alfo, das mit allen Vortheilen der Uni- 

verfität doch zugleich einen jtrengeren Erziehungszwed im Intereſſe 

ber Kirche verbintet (alfo eine Anjtalt, wie das evangelifche Stift 

in Tübingen), fehlägt gewiß ben richtigften Mittelweg ein. Nimmt 

das Seminar die Jünglinge auf, fo lange fie noch Philofophie 

und Theologie erſt zu ftubiren haben, fo daß es alſo, von einer 

Univerfität abgelöst, dieſe in wiffenfchaftlicher Beziehung vollſtändig 

erfegen müßte: dann Tann barüber gar fein Zweifel fehn, daß bie 

Entfernung vom Sige ber Univerfität ein Nachtheil wäre. Ein 

Seminar wird nie fo viele Lehrer anftellen können, daß jebes 

Hauptfach zum minbeften durch Einen Fachlehrer von Bedeutung 

vertreten wäre, fondern jeder Lehrer wirb verjchiedene Fächer zu- 

fammennehmen müffen. Wuch ift ver Verkehr mit der Geſammt⸗ 

heit einer wiffenfchaftlichen Corporation, als deren Glied fich ber 

Einzelne weiß, fchon für den Studenten, noch viel mehr aber für 

ben Lehrer von höchſtem Werth, wobei wir außer dem perjönlichen 

Umgang mit gelehrten Nichttheologen nur noch an den Gebrauch 

einer gemeinfamen Univerjitätsbibliotbef erinnern wollen. Don 

diefer freieren Yuft ven Theologen abzufchließen, das mag in ben 

Wünfchen des Ultramontanismus liegen, im Intereſſe der evans- 

gelifchen Kirche Tiegt es nicht; theologifche Iſolirung iſt etwas 

ganz anderes als chrijtlihe Concentrirung. — ft bagegen ber 

Zwed des Seminars ber, die Theologen nad Abſolvirung ihres 

wiffenfchaftlihen Studiums noch fpeciell für die praftifchen, bis 

‚dahin vefervirten Aufgaben vorzubereiten, dann wäre die örtliche 

Trennung von ber Univerfität, wenn gleich nicht nothwenbig, doch 

anch nicht mehr nachtheilig; die wilfenfchaftlihen Entbehrungen 

würden fi ba eher durch anderweitige Vortheile ausgleichen laffen. 

Hier würden die Uebungen in allen praftifchen Fächern in größerem 
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Mafftab ausgeführt, es könnten die Stubirenden unter Leitung 

der Vorſteher fich felber viel genauer mit ber Literatur, nicht blo® 

ber bie praftifch theologifchen Fächer mwiffenfchaftlich behandelnden, 

fondern mit ber praftifchen Literatur felbit vertraut machen, wo⸗ 

für in ben Stubienjahren bie Zeit nicht ausreicht; alfo Prebigt- 
fiteratur, Erbauungsbücher (deren Kenntnig für die Seelforge fo 

wichtig ift, fchon um für die Wahl der Lektüre guten Nath zu 

geben), ber große Schatz bes Kirchenliedes,e) die Jugendſchriften 

u. f. w. müßten von ben Studirenden felbft durchgenommen und 

barüber fchriftlich oder mündlich referiert werten. Wiffenfchaftliche 

Repetitorien, um über dem Braftifhen das früher angeeignete. 

Scientivifche nicht wieder in Vergeſſenheit kommen zu Taffen, 

bärften nicht fehlen; die Form von Colloguien, auf bie man fich 

vorzubereiten hat (d. 5. nicht von Dispntationen, bie fo oft nur 

zur Kabbalgerei, zu einer Farce werben, unb nie wiberlicher find, 

als wenn es fi) um religiöfe Gegenſtände hantelt), daneben bie 

Lectüre 3. B. von patriftifchen Quellen, ebenfo von neuen bebeu- 

tenden Erſcheinungen, Monographien u. f. w., wovon Excerpte 

oder worüber Referate zn machen wären, würde hiezu bie paſſende 

feyn. Unter den eigentlichen Vorleſungen würben bie praftifch- 

eregetifchen eine Hanpiftelle einnehmen, ebenfo bie firchenrechtlichen, 

in welchen theil® vie Grundſätze aller Sirchengefeggebung theo- 

retifch, . biftorifch und kritiſch zu entwideln, theils aber auch bie 

beſtehenden Gejege ber Landeskirche, bie ber Paftor in ter Praxis 

zu befolgen hat, ſammt ihrer Gefchichte darzuftellen und praftifch 

zu illuftriren wären. Einige Uebung im Ausfertigen amtlicher 

*) Kür eine vortreffliche Einrichtung halten wir es, daß in bem bannd- 
ver’fchen Seminar zu Loccym (ſ. Düfterbiel: Das Hofpiz im Klofler Loccum, 

Göttingen 1863, S. 79.) befondere, zwar freiwillige, aber von allen Zöglingen 
getheilte Uebungen beftehen, in welchen Tirchliche Lieberterte auswenbig gelernt 
werben. „Es ift unfere Anficht“, beißt es dort, „Daß es für ben praktiſchen 
Geiſtlichen von der höchſten Wichtigkeit fei, eine erhebliche Anzahl Tirdhlicher 
Lieber fiher im Gebächtniß zu haben; wir lernen befhalb in jeber Woche 

mwenigftens einen Geſang genau auswendig.” 
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Ecripturen, periodbifher Berichte u. f. f., Einſichtuahme von den 

Kirchenbüchern einer Parodie, von einer wohlgeorpneten Pfarr- 

Regiftratur und Aehnliches wäre damit zu verbinden unb würbe 

nicht viel Zeit Foften. Den bomiletifchen, fatechetifchen, Titurgifchen 

Erercitien, der Uebung im Schulunterricht, ver etwaigen Theil⸗ 

nahme am Sranfenbefuch (unter den chen entwidelten Modifica⸗ 

tionen) müßten insbefondere auch die mufifalifchen Uebungen zur 

Seite gehen, deren Wichtigkeit für ben Theologen neuerlich immer 

allgemeiner anerkannt wird. Es ift ja wahrhaft jämmerlich, wenn 

ein Pfarrer im Melodienfchage feiner Kirche nicht zu Haufe ift, 

wenn er, ftatt feinem Organiften in Bezug auf Wahl der Melodie 

und anderes zur Würbe und Schönheit des Gefanges Gehörige 

Anweiſung geben zu können, entweder mit einer Art von Bettel- 

ſtolz erflärt, er, ver Gelehrte, verſtehe als folcher ſelbſtverſtändlich 

nichts von Muſik, oder aber allerlei Schrullen in dieſer Beziehung 

fih in den Kopf geſetzt bat (3. B. Inſtrumentalmuſik entwethe 

die Kirche, oder e8 gehören in tiefelbe nur Männerftimmen) und 

wenn er num nach bergleichen Thorheiten feine Kirche mufifalifch 

regiert, mit Eifer vielleicht, aber im Unverftant. Um eine vor⸗ 

ber mufifalifch Verwahrlosten oder von der Natur nicht mit Ge⸗ 

bör und Stimme Gefegneten noch muſikaliſch zu machen, dazu 

ifts freilich im Prebigerfeminar zu fpät. Aber durch gemeinfame 

Geſangübungen zunächft den der Landeskirche angehörigen Choral- 

ſchatz Jedem befannt zu machen, ihm ein Bewußtfenn über Cha- 

rafter und Werth der Melodien, damit auch Grundſätze über vie 

Wahl derfelben beizubringen, vornemlich aber durch Einführung 

in bie Gefchichte der geſammten chriftlihen Muſik das wifjen- 

fchaftlihe, wie für bie großen Meifter das perfönliche Intereſſe 

zu weden, das ift, wenn ver rechte Mann die Sache in die Hanb 

nimmt, in einem Inſtitut dieſer Art fehr wohl möglich. Sind 

auch die Finger zu fteif, um noch ein Orgelfpieler zu werben, fo 

ift dagegen Intelligenz und Wille jett reif genug, um fowohl bie 

Nothwendigkeit dieſes Bildungszweiges volllommen zu begreifen, 
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als auch das Schöne, das Herrliche, was er bietet, felbftftänbig 

zu erfennen. Einige Kräfte werben boch immer da feyn, bie zu⸗ 

fanmenwirfend auch bie höheren Erzeugniffe der Tonkunſt (z. B. 

Gefänge von Baleftrina, Feſtlieder und Choralfäge von Eccarb, 

ven %. ©. Bach u. f. w.) zur Anſchauung bringen können; ber 

Lehrer follte aber immer ein täcdhtiger Organift ſeyn, um viefee, 

ter Kirche ganz zu eigen gehörente Inſtrument den Tünftigen 

Baftoren in feiner Kraft und Hoheit zum Verſtändniß zu bringen 

und lieb zu machen. — Was enblich das Disciplinarifche und bie 

Haushaltung betrifft, jo müßte zwar alles Mönchifche (und bier» 

unter rechnen wir auch VBrevierbeten und Pfalmobiren) *) ferne 

bleiben; aber, ba wir für ein Seminar biefer Art doch jedenfalls 

auch einen Sonvict vorausfegen müffen, fonach alle Mitglieder eine 

Hausgenofjenfchaft ausmachen, fo darf es auch an fefter Haus- 

ordnung und an Hausandacht nicht fehlen. Jene würde ftrenger 

feyn müflen, als bie in einem mit ber Univerfität verbuntenen 

Seminar; e8 würde 3. B. der Wirthshausbefuch unterbleiben over 

boch fo befchränft werben müffen, daß die Seminariften nie ale 

*) Diefes Pfalmodiren ift nenerlich durch Schriften von Naumann, Arm⸗ 
knecht, Strauß ſehr empfohlen und von Hommel ber ganze Pialter, zu folcher 

Geſangesart eingerichtet, herausgegeben worden. (Stuttg. S. &. Lieſching 1869.) 

Darum wir uns dagegen erklären, auch ber Meberzeugung find, daß ber Geift 
ber evangelifchen Kirche fih dieſe Gefanges- und Gebetsform nie affimiliven 

wird, davon ift der einfache Grund biefer, daß, will ich den Pialter rein als 

Gebet gebrauchen, dann dieſe Singweife dazu überflüffig ift; will ich aber, mie 
beim Choral, der geiſtlichen Arie, der Motette u. f. w., zugleich bie Mufil be- 
nügen, dann das Durcfingen eines ganzen Pjalms in diefer monotenen Weile 

etwas höchſt Ermübendes für Ohr uud Stimme wäre, fo daß der Zwed muſi⸗ 
kaliſcher Erbanung ficher verfehlt würde. In der römiſchen Kirche trägt das 

nichts aus, es ift ja opus operatum; bie ungeheure Geſchwindigkeit, in welcher 

man dort derlei Dinge häufig vortragen hört, werräth bentlich jenen Mangel 
an Befriedigung, den diefe Geſangsform fühlen läßt. Unter den Evangeliſchen 

aber haben die Reformirten und bie Lutberaner bereits ihren Pialmgefang, 

jene in ber metrifchen Ueberſetzung ber Pſalmen, biefe in ber freien, neutefta- 
mentlihen Reproduction berfelben, wie 5. B. „Ein’ fefte Burg” ber ewange- 
liſche 46. Pfalm if. Außerdem ift für den Chorgefang durch eine Menge von 
Sompofitionen ber Pialmen geforgt. 
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eine Sneipgefellfchaft beifammen fich fehen ließen, und jeber Exceß 

eines Einzelnen mit unnachfichtlicher Entfernung beftraft würbe. 

Denn in biefem Kreife müßte das Paftoralbemußtfein entfchieben 

bervortreten. Das Princip für Hausorbnung und Disciplin müßte 

barin liegen, daß, wenn der Candidat aus dem Seminar ins Amt 

träte, er nun ebenfowenig im Fall wäre, fich neue, ftrengere Sitten 

anzugewöhnen, als er umgefehrt fich jegt dürfte von einer Feſſel 

befreit glauben; fondern, wie als Paftor zu leben ihm geziemte, 

bas, nicht mehr und nicht weniger, müßte das Seminar ihm an⸗ 

zugewöhnen ſuchen. Es ift auch aus dieſem Grunde wünſchens⸗ 

wertb, daß eine öffentliche Kirche dem Inſtitut überlaffen wird, 

als deren regelmäßige Prebiger und Katecheten die Zöglinge fun⸗ 

girten, die alfo auch bie Gemeinde bereits als Prediger, nicht als 

Stuventen betrachtete. Die Hausandacht würbe fi) auf Morgen- 

und Abendgebet mit Bibellection und Choralgefang befchränfen; ob 

bamit eine freie Auslegung ober Betrachtung verbunden werten, 

ob diefe von einem Vorſteher, alfo zugleich als Mufter, ober von 

einem Seminariften, alfo zugleich al® Uebung, — ob in lebterem 

Falle mit Borbereitung, oder als Uebung in freier Rede gehalten 

werben foll, darüber wird wohl ben Borftehbern Raum gelaffen 

werben müffen, Erfahrung zu fammeln und hiernach zu thun, was 

fie als, das Beſte erkennen. Nur bie Bemerkung fügen wir noch 

bei, daß mehr noch, als dies in einem andern Seminar irgend 

möglich war, die Disciplin in Seelforge übergeben oder mit biefer 

eins ſeyn muß. Das läßt fich aber nicht einfah in's Statut 

fegen, fonbern es wird nur gelingen, wenn ber Vorſteher ober 

nächte Vorgefegte durch feine eigene paftorale Perſönlichkeit fich 

das Vertrauen ber Zöglinge fe zu gewinnen weiß, baß fie ihm 

jelber das Herz auffchließen. Solche Seelforge, die an ihnen 

geübt wird, ehrt auch fie wieder, wie fie dereinſt Seelforge üben 

ſollen. (Vergl. über biefen gefammten Gegenftand bie Denkſchrift 
ber Eröffnung des Heidelberger Predigerſemmars von Rothe, 

1838., die Denffchriften der Seminarien in Herborn, Jena, 
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Wittenberg u. a. m. neuerlichft die erwähnte Schrift von Düfter- 

bied über das Hofpiz im Klofter Loccum; Göttingen 1863.) 

2. Das Vicariat. 

Obgleich Vieles, ja das Meifte, was in den fpätern Capiteln 

über den geiftlihen Dienft an der Gemeinde zu fagen ift, auch 

ven Bicar jchon angeht, fügen wir bennoch hier einen kurzen Ab⸗ 

ſchnitt über dieſe Stufe des geiftlichen Amtes ein, ba ihr ihre 

eigene Stellung und Bedeutung zwifchen ver Univerfität, beziehnngs- 

weife dem Prebigerfeminar, und dem felbftftändig zu führenden 

Amte zulommt. Weber die Zwedmäßigfeit, ja Unentbehrlichkeit des 

Bicariats als einer kirchlichen Inſtitution kann Tein Zweifel be- 

ftehen; wie e8 im Intereſſe der Gemeinden liegt, daß einem fränf- 

lihen oder alternden Pfarrer eine junge Kraft beigegeben wirb, 

vie für alles einfteht, ohne darum eine gefährliche Unabhängigkeit 

zu genießen: fo ift auch für ben künftigen Paftor durch das Vi⸗ 

cariat wahrlich ganz anders geforgt, als wenn er die lange Zwi⸗ 

fchenzeit zwifchen dem Abgang von der Univerfität und ber Inve⸗ 

ftitur durch's Annehmen won Lehr: und Hofmeifterftellen ausfüllen 

muß. Wenn troß ber bereiten Empfehlung, vie das Vicariat auf 

bem Slirchentage bes Jahres 1851 "gefunten hat, verfchiebene 

evangelifche Länder dafjelbe noch immer nicht befigen, fonbern bie 

durch Tod oder Krauklichkeit eines Pfarrers verwaisten Gemeinden 

durch Die Nachbarn verfehen laffen, jo ift hieran ſchwerlich das 

Berleunen der Wohlthätigleit des fraglichen Inſtituts, fonbern 

nur bie äußere Schwierigfeit Schuld, bie es haben mag, fol 

eine durchgreifende, auch ökonomisch nicht unwichtige Mafregel in's 
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Bert zu ſetzen. Wir fügen nur hinzu, daß wir dem auf gettann- 

tem Sirchentage fo ftarf betonten Modus, daß bie Vicare immer 

noch einen Scammelpunct in einer Art von Seminar haben follen, 

wohin fie jederzeit zurüdgerufen werben können, feinen fo großen 

Werth beizulegen vermögen. Iſt die Sache einmal organifirt, ift 

die Zahl der Canbidaten in ungefährer Proportion zu dem jähr- 

lichen Bedürfniß, fo ift folch eine Art Mutterhaus für fie über- 

flüffig; nur dann, wenn weit mehr Candidaten vorhanden wären, 

als man Vicare braucht, könnte ſolch ein Ort als Aſyl bienen, 

allein ftatt fie in diefem Fall auf öffentliche Koften zu ernähren, 

wird man wohl viel eher es begünftigen, daß fie Lehrftellen in 

Familien oder an Schulen und Inſtituten annehmen. 

Die Stellung des Vicars in einem wadern Pfarrhauſe ge= 

hört zu den fohönften Lagen des Lebens, vie fich denen läßt. ‘Der 

junge Mann ift in ein Amt gefegt, in welchem er mit ver ganzen 

Frifche der Jugend die Arbeit angreifen und durch eigene Wirk— 

ſamkeit Erfahrungen fammeln darf, ohne daß ſchon bas ganze Ger 

wicht eigener Verantwertlichfeit anf ihm rubte Die Gemeinden 

nehmen in der Regel einen Vicar, wenn er auch nur mäßig feine 

Stelle ausfüllt, mit jenem Wohlmeinen auf, das ibm fchon feine 

Ingend erwirbt; es ift von Hauber (Recht und Brauch der evang. 

Kirche in Württemberg L ©. 64) fehr treffend bemerft worden: 

„was ber Vicar kann, findet Bewunderung, was noch nicht, Ent- 

ſchuldigung, beive® um der Jugend willen; was ibm aus ber Ge⸗ 

meinde entgegenfommt, ift eine Mifchung von kindlichem Vertrauen 

und mütterlihem Wohlwollen, er ift ihr der Hirte und ein Sohn 

zugleich, und teren find nicht Wenige, welche zu befennen baben, 

daß fie die offlcielle Befähigung zum Predigtamt wohl vom Stu- 

bium und Eramen, aber Luft und Liebe dazu uud Anhänglichkeit 

an die Kirche aus ihren erften Gemeinden empfangen haben." — 

Ueber das Verhältniß zum Pfarrer, über die Theilung der Arbeit, 

über bie Abhängigfeit auch im Amte von des Pfarrers Willen und 

Weiſung Tann feine Unklarheit beftehen. Der Bicar hat — wo- 
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fern nicht der Pfarrer fnfpenbirt und ber Vicar eigentlicher Amts⸗ 

verwefer ift — vom Amte fo viel zu verſehen, als ber Pfarrer 

ihm überträgt, denn er iſt deſſen Stellvertreter. Kann ber Pfar- 

rer noch einen Theil ber Gefchäfte verfehen, fo ift es ganz in ber 

Drbnung, daß er fih nach eigenem Ermeſſen viefen Theil aus- 

wählt, nech mehr aber, daß er Solches felber verjieht, was, wo 

zwei Geiftliche vorhanden find, feiner Natur nach ſich für ben 

älteren eignet; alſo z. B. Verhandlungen mit den Collegien, Vor⸗ 

nahme von Eheleuten und vergleichen. Ebenfo ift die Confirmation 

ein Act, ber, auc wenn ber VBicar vielleicht ben ganzen Confir⸗ 

mationsunterricht verfehen hat, dennoch geziemender vom Pfarrer 

verfeben wird, wie unter mehreren Collegen an einer Kirche vom 

Senior berjelben. Andrerſeits aber ift der Vicar, falls der Pfar- 

rer nichts mehr verfehen kann, befugt und verpflichtet, in feinem 

Namen fämmtliche Gefchäfte zu beforgen. In alle dem alfo ift 

er abhängig vom Pfarrer; es würde ihm auch nicht zuiteben, 

würde fein Beweis von richtigem Takte ſeyn, wenn er gegen bei 

Willen bes Pfarrers Veränderungen 3. B. im Gottesdienft, in 

ber Schule u. f. w. vornähme, auch wenn dieſe wünfchenswerth 

erfchienen, und ebenfowenig, wenn er ber Gemeinde gegenüber 

fih als deren ordentlichen Seelforger betrachtete, d. h. den Pfarrer 

ignorirte. Acte ber Kirchenzucht, Einrichtungen zur Schärfung 

derſelben ftehen dem Vicar um fo weniger zu, als dazu nicht nur 

die amtliche, äußere Berechtigung, ſondern auch die ihm mangelnde 

Erfahrung gehört; würde er 3. B. erklären, er traue fein Braut⸗ 

paar oder balte wenigften® feinem eine Traurede, das einen Hoch- 

zeittanz veranftalte, fo bat er zu folder Weigerung fein Recht; 

ift es wirklich Gewiſſensnoth, was ihn leitet, und nicht jener 

Eigenfinn und Eigenwille, der fo oft das Gewiffen nur zum Aus⸗ 

haͤngeſchild mißbraucht, fo bleibt ihm nichts übrig, als fih um 

eine Stelle umzufehen, wo vie Gemeinde fchon fo befchaffen ift, 

daß ihm verlei Collifionen erfpart bleiben. Mancher gewiſſenhafte 

Mann bat fi als Paſtor in derlei unvermeibliche Dinge fügen 
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und fie richtig beurtbeilen gelernt, bie ihm einſt als PVicar un⸗ 

leiblich gefhienen hatten. Eifrige Paftoralnaturen dünken ſich gar 

zu gerne fchon im Vicariat als biejenigen,. bie der Gemeinde erft 

das Heil bringen müſſen; und in der Gemeinde fehlt es nicht an 

Zenten, bie den Vicar in biefer Eitelkeit beftärfen, bie Einen, weil 

fie wirflic durch das Neue, Jugendliche, vielleicht wirklich Beſſere 

beftochen,, aufrichtig glauben, im Vicar fei erft ber Ermweder ber 

Gemeinde aufgeftanven, — bie Andern, weil es fie figelt, dem 

Pfarrer eine Oppofition zu bereiten. Allen ſolchen Berfuchungen 

gegenüber Tann ber Bicar nicht vorfichtig genug ſeyn; jo ein junges 

Ohr faugt die Xobfprüche über Prebigten und Sinderlehren allzu⸗ 

behaglich ein, als daß Verſtand und Gewiſſen nicht Allem auf- 

bieten müßten, um das Hare Bewußtſeyn zu erhalten, daß ber 

Vicar nur Gehülfe des Tegitimen Bfarrers if. Es ift darum 

auch immer etwas ficher zum Schlimmen Führendes, wenn ber 

Bicar mehr Verkehr mit den Familien hat, als das Amt erfordert, 

und in Banerhänfern einheimifcher und gefprächiger ift, als im 

Pfarrhaufe. Da wird er bald Reben über den Pfarrer führen 

hören, bie er als deſſen Vicar nicht anhören barf; er wird in 

Derfklatjchereien verwidelt, che er fich deſſen verfieht. Aber wie 

einer deßhalb allein, weil die Schafe nicht fein eigen find (es ift 

ja auch nur Einer, der dies fagen darf), noch fein Miethling ift: 

fo fchließt jenes Verhältniß ber Unterordnung doch eine gewiffe 

Selbitftändigfeit und darum Werantwortlichleit nicht aus. Der 

Vicar ift für das, was er im Amte thut und wie er es thut, 

boch nicht dem Pfarrer, fondern wie der Pfarrer feinem Gewiſſen 

und der Kirchenobrigleit, d. h. ber Kirche felbft, verantwortlich. 

Es kann alfo kein Pfarrer dem Vicar 3. B. die Auflage machen, 

er müffe predigen, wie er felbit. Er wird ven Vicar hören, wird, 

was er baran auszuftellen findet, ihm im fchonender Weiſe mit- 

theilen, nicht wie man im Prebigerfeminar eine Predigt recenfirt, 

fonbern in einer Weife, in der das väterliche Verhältniß durch 

das collegialifche mobificirt if. Der Vicar Tann gute Gründe 
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haben für feine Art der Behandlung; es würde ihn in einem ihm 

vom Pfarrer aufgenöthigten Predigtgewande zu Muthe ſeyn wie 

David in Saul NRüftung: fo weit ihn nach eigenem Gefchinade 

zu birigiren, hat der Pfarrer kein Recht; er muß im Vicar ein 
felbftftänniges Amtsgewifien anerkennen. Wollte ver Viear allerfei 

Dinge von ber Art unternehmen, was wir unten als freiwillige 

Baftoralthätigkeit näher bezeichnen werben (wie etwa eine Klein: 

tinderfchule, einen Singchor errichten und drgl.): fo wäre e8 Un- 

recht, wenn ihm der Pfarrer die Erlaubniß dazu verweigerte; bie 

jüngere Kraft zum Wohl der Gemeinde wirken zn laffen, ift im 

ver That Pflicht für ihn. Aber die Cognition darüber muß dem 

Pfarrer vorbehalten bleiben, ob die Sache ausführbar, ob fie er- 

ſprießlich, ob fie nicht vielleicht fo ephemerer Natur ift, baß, fo» 

bald der Vicar weggeht, auch fein Werk zerfällt. Noch fchlimmer, 

ja wahrhaft unwürdig ift e8, wenn ein Pfarrer ben Vicar wie 

einen Nebenbuhler betrachtet, und einen tüchtigen Prebiger nad) 

kurzer Frift deßhalb wieder verabfchiebet. Die Tas zu thun im 

Stande find, fuchen nur das Ihre, nicht was des Herrn ift und 

ber Gemeinde frommt. Ein großes Glück aber ift e8, weun ber 

Vicar zu einem Pfarrer kommt, von dem er ebenfowohl noch etwas 

Rechtes lernen kann, als berfelbe willig bie dem (Jüngeren ver- 

liehene Gabe anerfennt und fich um ber Gemeinde willen derfelben 

freut. Es können vie Beiden einander recht zum Segen werben, 

wenn fie wollen; auch der wiffenfchaftliche Austaufch zwifchen dem 

Aelteren, deſſen Wiffenfchaft ſich mehr ans der Vergangenheit 

batirt, und bem SYüngeren, der die Sprache der Gegenwart redet, 

kann bei gutem Willen, bei Ernft und Liebe für beide fruchtbar 

werben. 

Der Bicar tritt aber nicht blos in des Pfarrers Amt neben 

biefem ein, er tritt auch in fein Haus, er ift fein Zifchgenoffe. 

Was ift auch in diefer Beziehung wünfchenswerther, als daß er 

wie ein Sohn, aber doch zugleich mit der Achtung, bie ihm colle- 

ginlifch als einem Träger des Amtes gebührt, aufgenommen und 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 8 
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behandelt werde! Alle Tugenten, bie eine Pfarrfamilie zieren, 

werben ihm zum Segen, aber auch alle Uebel, vie diefelbe verun- 

zieren mögen, und bie wir nicht nambaft machen wollen, werden 

ihm zur Pein. Oft aber bringt gerade eine junge, fröbliche Eeele 

auch wieder Leben in ein vielleicht dbe8 Hans; bat es doch ſchon 

Vicare gegeben, tie turd Fluges, trenes und fefte® Benehmen 

felbft auf die minder glüdliche Ehe eines Pfarrers wohlthätig ein- 

gewirkt haben. Wie viel Tann er, wenn er irgend eine Kunſt ver- 

fteht, 3. B. Muſik treibt, oder wenn er ſich zum Xorlefer für vie 

Familie hergibt, Freude im Haufe bereiten mit wenigen Mitteln! 

Wie viel Liebe Tann er geben und nehmen burch jene Dienftfertig- 

feit, tie dem gebildeten Manne fo wohl anfteht, durch jene berz- 

fihe Theilnahme an allen häuslichen Ereigniffen, an Yamilien- 

feften, Ehrifibefcheerungen und vergleichen; wie Tann er namentlich 

in Krankheitsfällen, die das Haus treffen, ein wahrer Helfer unt 

Tröfter für daſſelbe ſeyn! So feine Stellung zu begreifen und 

mit Liebe fie auszufüllen — das ift, wie gefagt, eine der ſchönſten, 

(ohnenpften Aufgaben für einen jungen Theologen. Würten aber 

auch bie unter Einem Dache Wohnenden aus irgend einem Grunde 

einander nicht näher fommen Fönnen, würde der Ton im Haufe 

den Vicar nicht anfprechen, würde 3. B. ein Mangel ober ein 

Uebermaß an öfonomifhem Sinn auch dem Vicar fühlbar wer- 

ben: das verfteht fich für ihn unter allen Umftänden, daß er fi 

in die Hausordnung fügt, nicht mit Anfprüchen an Bewirthung, 

Bedienung und dergleichen auftritt, die entweder nach Gefeg und 

Brauch feiner Stellung überbaupt nicht zukommen, oder in welchen 

befcheiven und genügſam zu. feyn ihm wenigſtens bie vielleicht be⸗ 

fhränfte oder gar bebrängte Lage ber Pfarrfamilie innerlich zur 

Pfliht macht. Ob ein junger Mann im Haufe feiner Citern 

verbätfchelt und verzogen worden ift, wird das Pfarrhaus deutlich 

zu fpüren haben; andrerfeits aber wird eine wadere, Kluge Pfarr- 

frau auch auf ben Vicar nch in mandfacher Beziehung wohl- 

thätig einzumirfen, feine Erziehung und Bildung zu vollenden im 
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Stande ſeyn. — Einen zarten Punet dürfen wir dabei nicht über- 

geben, begnügen uns aber ihn nur mit wenigen Worten anzu- 

deuten. Es Liegt allzu natürlich in biefer Stellung, daß oft und 

viel der Bicar feine künftige Gattin in dem Hanfe findet, dem er 

zugefanbt worden. Gerade jenes Aufgehen des Vicars in ver 

Familie erleichtert das gegenfeitige ſich Kennenlernen und Liebge- 

winnen; und daß bie Pfarrtochter fich auch zur Pfarrfran quali» 

ficirt, ift ja ebenfall8 ganz in der Ordnung. Aus dieſem Grunde 

das Bicariatsinftitut bedenklich zu finden, finb wir ebenfowenig 

gefonnen, al8 wir berufen find, e8 deßhalb anzupreifen. Nur ift 

gerade bei der Zartheit dieſes Gegenftantes auch um fo leichter 

an die Möglichkeit zu denken, daß Uebles ftatt Gutes daraus 

wirt. Eine Liebfchaft zu unterhalten, ziemt dem Vicar nicht; 

felbft wenn eine förmliche Verlobung Statt gefunden bat, ift 

durchaus nothwendig, daß er eine andere Stelle fucht; bie Met- 

nung des Landvolks, das folhe Dinge mit feinem eigenen Maß- 

ftabe mißt, wird Fein folche® Verhältniß unangetaftet laſſen. Das 

Bösartigfte aber ift, wenn ein Vicar in der eitlen Meinung von 

feiner Liebenswärbigfeit wähnt, man fuche ihn im Kaufe einzu⸗ 

zieben; wenn er deßhalb jeder Freundlichkeit unlautere Motive 

unterfchiebt, jeve Unterlaffung aber als Zeichen des Unmuths über 

feine Zurüdhaltung anſieht, fo daß die arme Familie, fie mag 

thun, was fie will, ftets feinen Argwohn nährt. Sol ein Ver⸗ 

hältniß ift unerträglich. 

Noch haben wir diejenigen Vicariate zu berühren, ba nicht 

die Stelle eines Lebenden, fonbdern die eines Todten bis zum Ein- 

tritt eines neuen Pfarrers zu verfehen ift, oder ba bie Sirchen- 

behörde zwar eine felbftftäntige Pfarrei errichtet, aber noch nicht 

die Mittel für einen Pfarrer, für eine ausreichende Pfarrwohnung 

n. f. w. bat befchaffen können. Einem Pfarrverwefer ift das ge- 

fanımte Amt vollftändig mit eigener Berantwortlichfeit übergeben ; 

ber Unterſchied zwifchen ihm und dem Pfarrer ift nur ber, daß 

er, weil die geringe Dotation ihm in ber Regel nicht erlaubt, 
8* 
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fich zu verbetvathen, auch nicht im Sinne hat, auf dieſem Boften 
zu bleiben, felbft wenn ihn nicht ein baldiger Aufzug des neuen 

Pfarrers nöthigt, den Wanberftab weiter zu tragen. Es find 

paftoraltbeclogifch für biefe Station, die legte vor bem eigenen, 

volfftändigen Amte, nur folgende Bemerkungen zu machen: 
1. Nach dem Tode eines Geiftlichen bewohnt mit dem Ver- 

weſer -meift noch die Familie des Verftorbenen das Haus und hat 

je nach gefeglichen Beitimmungen mehr oder weniger Antheil an 

ben Accidentien. Schon das Mitgefühl mit der Trauer berfelben, 

überdies mit ihrer vielleicht dkonomiſch bedauernewerthen Yage muß 

bem Verwefer bie größte Delicateffe zur Pflicht machen. Jede 

Unzartbeit, jedes Zeichen von Gleichgültigkeit ſchmerzt in ſolcher 

Lage tief, während eine warme, theilnehmende Aufmerkfamfeit für 

fie fo wohlthuend ift. Auch im Amte thut der Amteverwefer wohl, 

miht Aenderungen nad) eignem Gefchmade zu treffen, durch 

welche der Vorgänger irgendwie in Schatten geftellt würbe. Eine 

Wittwe iſt auch für folche Dinge äußerft empfindlich, und in ver 

Gemeinde ruft er entweder Unwillen hervor über worfchnelle Aen- 

berungen, ta er ja doch nicht lange bleibt, ober aber finbet er 

vielleicht einen Beifall damit, ber abermals ben Nelicten einen 

Stich in's Herz gibt. 

2. Das Bewußtſeyn, bier feine bleibende Stadt zu haben, 

fol ihn zwar — auch abgefehen von obiger perfönlichen Nüdficht 

— davon abhalten, Neuerungen in ber Gemeinde anzufangen, zu 

welchen gerade er um fo eher geneigt ſeyn kann, weil er jekt, 

vielleicht zum erftenmale, freie Hanb hat, und weil, wenn ber 

Erfolg ein fchiefer ift, er fein Bündel ſchnürt und weiter zieht, 
ohne erft bie Folgen ausbaden zu müffen. Aber es barf anbrer- 

ſeits daraus nicht diejenige Gleichgültigleit entftehen, ba er, was 

borgefchrieben ift, thut, aber um die Gemeinde fich weiter nichts 

fümmert. Es ift ein ganz befonverer, aber kaum vermeiblicher 

Uebelftand, daß bie Amtsverwefer, wenn fie einmal auf biefe Pinie 

vorgerüdt find, Jahre lang immer nur kurze Zeit an einem Orte 
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bleiben und bann wieder dahin geſchickt werden, woher der neue Pfar- 

rer fommt, bis burch bie Ernennung eines Nachfolgers für biefen 

abermals eine Amtsverweferei aufgeht und fo in infinitum. Macht 

das die Leute etwas heimathlos, fo tft es auch nicht ohne Der: 

fuchlichkeit, daß fo ein junger Mann völlig allein bald dieſes, bafd 

jenes Pfarrhaus bewohnt. Er kann vielleicht in der Gemeinde 
feinen gebilbeten Umgang finven; fo ift er entweber an unpaſſende 

Gefelifchaft gewiefen oder zieht er alle Tage aus, um ber Langen⸗ 

weile zu entgehen. Bor dieſer Gefahr, fowie der wohl felteneren, 

daß er menſchenſcheu wird, ift er nur dann gefichert, wenn er 

geiftige8 Leben und Intereſſe genug bat, um dieſe Einſamkeit auf 

eine erfprießliche Art zu benügen; wer Frenbe an wiffenfchaftlichen 

Studien hat, daneben vielleicht irgend eine fchöne Kunſt treibt, 

wird die nicht durch's Amt abforbirte Zeit ganz wohl fo ausfüllen 

föımen, daß ihm auch diefe Stufe auf der Amtsleiter zum Segen 

wird. Sie ift fomit immer auch eine geiftliche Probezeit für ven 

innern Gehalt des Mannes felber. 

3. Iſt e8 an dem, daß die Pfarrftelle wieder definitiv befegt 

werden foll, fo liegt der Wunſch und bie Hoffnung fehr nahe, daß 

ber Pfarrverweſer fie erbalte, unb ceteris paribus wird eine 

Kirchenbehörbe einen Verweſer, ber fich an der Gemeinbe fchon er» 

probt hat, immer vorziehen, wird fogar biefem Präjubiz nicht felten 

ein Gewicht beilegen, wodurch anderweitige Anfprücde, bie ein 

Anderer erheben lanu, 3. B. ein nicht zu großer Altersporfprung, 

aufgewogen werben können. Aber gerade biefer Wunfch oder diefer 

Anfpruch, den er anf Grund der Billigfeit erhebt, hat auch große 

Vebelftände im Gefolge. Es wirb ihm erwünfcht ſeyn, wenn bie 

Gemeinde (vorausgeſetzt, daß fie nicht ſelbſt das Wahlrecht hat, 

denn in dieſem Fall fteht die Sache für ihn noch viel günftiger) 

um ihn petittonirt; er wird alfo vielleicht dies birect provociren 

oder wenigftens fich der Gemeinde, namentlich den Magnaten in 

ihr, überaus gefällig bezeigen, um in ihr jenen Gedanken hervor⸗ 

zuloden. Iſt fchon die ein gefährliches, unter Umftänden geradezu 
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ungerechtes Verfahren, fo wird es vollends ehrlos, wenn er auf 

den Eigennug ber Leute fpeculixt, alfo z. B. auf Gebühren ver- 

zichtet,, ohne daß tie Armuth ihm dies zur Pflicht machte, oder 

den weltlichen Beamten Rechte einräumt, die der Pfarrer in An- 

fpruch nehmen muß. Gelingt das Manöver, fo wird über furz 

nder lang folch eine unlautere Freundfchaft ein Ende nehmen; als 

Dfarrer ift er nicht mehr der gefällige, nachgiebige Mann, und 

wenn er auch wollte, fo kann er’8 nicht mehr feyn; fein vorheri⸗ 

ger Amtseifer läßt nach, ſeitdem er ben Zwed erreicht hat, und 

beim erften Ausbruch eines Conflict® wird ihm in's Geſicht ge- 

fagt, er wäre ja gar nicht Pfarrer, wenn man nicht für ihn vor 

Pontins und Pilatus gelaufen wäre — ein Vorhalt, ber ihn er- 

fennen läßt, daß man glaubt, ihn dadurch für immer gebunden zu 

haben. Gelingt es aber nicht, fo ift dem ernannten fremben 

Pfarrer böfes Spiel gemacht, alfo wieder ein Unrecht begangen. 

AU diefe Dinge machen dem Verweſer die äußerſte Vorficht zur 

Pflicht: alles, was einer captatio benevolentiae ähnlich ſieht, 

foll er fern halten, und wenn je vie Gemeinde, weil fie ihn lieb 

gewonnen hat, einen Schritt für ihn thun will, deſſen Vergeblich- 

feit (3. B. wegen höherer Dotation der Stelle) nicht ſchon zum 

Voraus gewiß ift, fo daß er ihr denſelben alles Ernſtes auszu⸗ 

reden hätte, — fo muß er wenigftens vollitändig pafiiv bleiben 

und jedes Wort ungefagt laffen, das einen Wunſch in Betreff 

folder Schritte von Seiten der Gemeinden auch nur Teife zu ver- 

ftehen gäbe. Hier muß der fefte Glaube ihn leiten, daß bie 

Stelle, die der Herr ber Kirche ihm anweifen will, ihm ganz ges 

wiß zu Theil wird, ohne daß er fih auch nur mit dem Schein 

einer Erichleihung belaften würbe. 
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In vielen Gegenden ift auf dem Lande bie in ben Städten 

nicht befannte Sitte im Gange, daß die Gemeindevorſteher mit 

einer Anzahl von Bürgern, etwa auch fingenden Schulfindern dem 

Pajtor bei feinem Aufzug entgegentommen, um feierlich ihn einzu» 

holen. Sp gut das gemeint ift, fo viel Pietit für das Amt fich 

darin fund gibt, deſſen Zräger man ehren will, bevor man ihn 

fennt, — wir gejiehen, daß wir dem Baftor immer lieber wün⸗ 

chen möchten, daß er nicht im Reiſewagen oder in einem Gajthof, 

wo man zuſammentrifft und einander mit Zoaften begrüßt, fondern 

auf ter Kanzel zuerjt öffentlich erfchiene. Denn da erjt bietet er 

ber Gemeinde die Hand, da erft empfängt fie ben erjten, beſtimm⸗ 

ten Eindruc von ihm, intem fie ihn als Prediger in ihrer Mitte 

fieht und hört. Bringt es bie Ortsfitte oder der Landesbrauch 

mit fi, daß fein Eintritt mit einem Feſtmahle gefeiert wird, fo 

mag das nach ter Predigt und Inveſtitur fen, und zwar lieber 

in Heinem Kreiſe und im Pfarrbaufe, als an einem öffentlichen 

Orte. Eine fette Schmanferei mit dem Schulen und ben Notabi⸗ 

litäten des Drtes bildet zum Ernfte bes firchlichen Actes einen gar 

zu grellen Gegenſatz, als daß nicht — wenn auch Niemand Xer- 

gerniß daran nimmt, weil es einmal berlönmlich ift — doch ber 

Eindruck des Tages irgendwie gefchwächt würde. *) 

*) „Es ifi durch foldhe Mahlzeiten ſchon Bieles gleich zum Einſtand ver- 
berbt und verhagelt worben, was nachher, weil ſich ein weltlicher Eindrud feſt⸗ 

geſetzt hatte, entweder gar nicht mehr ober unr mit Schmerz und Demüthigung 

wieber zn repariren war. Mander Schultheiß und Gemeinderath hat feinen 

Pfarrer gleich beim SImveftitureffen, wo es weltlich hergieng, heimlich in den 

Sad geichoben und innerlich bei ſich munbtobt gemacht.“ Knapp, in 2. Hofadere 

Leben, 1. Aufl. &. 230. 
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Bor bie Gemeinde aber, die feitlich verfammelt darauf mar: 

tet, die Stimme ihres Hirten zum erftenmale zu hören, wirb 

Keiner in folder Stunde treten, ohne im tiefften Herzen ergriffen 

und bewegt zu ſeyn. Er fieht ein großes Arbeitsfeld vor ſich — 

alle die Herzen, die ihm entgegenfchlagen, find von Stund au ihm 

aufs Gewiffen gebunden; er aber kennt fie noch nicht, weiß nicht, 

wo er fie anzufaffen, wo er zu helfen, zu retten bat; er kann auch 

nicht urtheilen, wie feine ganze Erfcheinung, feine Stimme, feine 

ihnen vielleicht ganz ungewohnte Weife auf fie wirkt, ob anziehend 

oder abftoßend, gewinnend orer erfältende. Cie aber erwarten 

etwas, erwarten viel von ihm; fie wünfchen und hoffen, fich ſeiner 

freuen zu Können, möchten gleich zum erftenmal einen recht wollen, 

reihen Eegen von ihm mitnehmen; es vegt fich in ben empfäng«- 

lichen Gemüthern beim erften Auftreten eines nenen Pfarrers im- 

mer ein mehr oder weniger klares Gefühl davon, daß mit ihm 

ein neues Leben in bie Gemeinde kommen, bie frifche Kraft, bie in 

andrer Weife als bisher auf fie wirken wirb, auch wic ein war- 

mer Frühlingstag neue Keime weden, mit neuen Plüthen die Ge- 

meinbe fchmüden werte. Wird bie Hoffnung durch die erfte Pre- 

bigt ſchon gerechtfertigt, wie viel ift gewonnen! Wird fie getänfcht, 

wie traurig werben gerade die Beſſeren und Beſten heimkehren; 

welch lange Hungerzeit fteht ihnen in Ausfiht! — Will man fich 

wohlmeinend über einen jüngeren Mann noch damit tröften, daß 

er wehl mit ber Zeit wärmer, Träftiger, lebendiger werben werbe 

— wie ijt dieſer Troſt fo ſchwach, wenn berfelbe nicht einmal 

heute, in folchem Momente fih hat ermannen oder Befjeres geben 

fönnen! Das alles wird ber Prediger, ber nicht mit unverbeſſer⸗ 

licher Eitelfeit geftraft ift, in feinem ganzen Gewichte fühlen; 

jftürmen verlei Empfindungen doch auf Prebiger, bie ſchon längſt 

einen Boden gefunden haben und fehen, baß fie nicht umfonft 

arbeiten, oft beim Hintreten vor die Gemeinde ein; iſt's und doch 

namentlidy an Feſttagen immer ein beengenver, beflemmenver Ge« 

danke: diefe alle, die in tiefer Stille meine® Wortes harren, er- 
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warten etwas von mir, feiner von ihnen foll leer ausgehen, wehe 

mir, wenn die Herzen fich wieber verfchließen, ohne etwas em⸗ 

fangen zu haben, wenn vie Gewiſſen wieder einfchlafen, weil 

ihnen nicht zur vechten Stunde das Licht gezeigt worden! Wie 

viel gewaltiger noch muß all das den Prebiger in jener Stunde 

erfoffen, ta er zum erftenmal mit feiner Gemeinde vor Gottes 

Angeficht fteht! Aber es ift ihm der Troſt gegeben, daß er feine 

ganz beftimmte Weifung bat, was er der Gemeinde bringen, was 

er ihr ſeyn fol, und daß Lies im MWefentlichen für alle baffelbe 

ft. Ebenſo find troß allen Unterſchieden zwifchen verfchiebenen 

Gemeinden und treg allen Gegenfägen, die fich innerhalb der &e- 

meinden felber finden, doch die Menfchen allüberali dieſelben; es 

find, wenn auch in fehr verſchiedenen Mifchungsverbältniffen, boch 

immer bie gleichen Ingredienzien: überall ift es bereits eine Chri- 

ftengemeinve, die der Paſtor vorfindet, nicht ein heidnifcher Men⸗ 

ihenhaufe (vergl. Hefel. 3, 4. 5.), alfo ein Boll, das fich zu 

Chriſto fchon befennt, dem fein Wort nichts Frembes mehr ift, 

das die Lieder ber Kirche fingt und in der Sitte ber Kirche auf- 

gewachfen it, unter dem er alfo fchen chriftliche Erfenntniß und 

Bereitwilligfeit a priori in Rechnung nehmen darf, woran er an⸗ 

knüpfen, worauf er fich fügen fann; darunter aber einerfeits eine 

Menge von Namendriften, eine Welt, wie fie überall ift, ob roher 

oter feiner geformt, ob unter ehrbarem, vielleicht fegar frommem 

Gewande den Weltfinn verftedlend, oder ihn in ganzer Blöße fund 

gebend und im Herzen feindfelig gegen Gottes Wahrheit nnd 

Recht; aber auch neben dieſer doch überall Seelen, denen bes 

Herrn Wort theuer ift, bie den Frieden in Jeſu Chrifto entweder 

ſchon gefunden und als erfahrene Chriften deſto mehr Verſtändniß 

für das Wort der Predigt und Genuß von ihr haben, oder bie 

ſolchen Frieden wenigſtens fuchen und darum dem Pfarrer zu 

folgen bereit find, wenn er es verfteht, ihnen nach ihrem Bebürf- 

niffe die Hand zu bieten. Diefen allen fteht er gegenüber, er ber 

allen zum Segen werben fell; über der äußern Einheit, in welcher 
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- biefe gemifchte Gefellfchaft vor ihm fteht, darf er jene inneren 

Gegenfäge nicht vergeffen, aber ebenfowenig über biefen Gegen«- 

jägen die Einheit; nicht um Waizen und Uufraut auseinanberzu- 

lejen, nicht um zu fcheiven, fondern um zu fammeln ift er gefanpt; 

auch in denen, die ver Wahrheit noch ferne ftehen, tarf er ven, 

wenn and loſen, vielleicht faum noch äußerlichen Zufammenhang, 

in bem fie mit der Kirche ftehen, nicht gering ober für nichts 

achten und fie als Leute aufehen, die ihn nichts angehen, über bie 

er höchftens noch eine äußere Gefegesmact habe, wie fie ker 

Staat ihm als Theilnehmer an ver öffentlichen Eittenpolizei ein- 

räumt, deren Seelen aber nicht in ven Bereich feiner Fürforge 

gehören. Auch fie haben noch ein Menfchenberz, das, ſchon von 

Kind auf in chriftliher Atmofphäre lebend, vielleicht auch unter 

einem Schutt von Sünde, Rohheit oder Leichtjinn noch einen 

Funken geiftlichen Lebens in fich trägt, ben voranszufegen und an« 

zufachen Aufgabe des Eeelforgers iſt. — Eo bat er ter Gemeinve 

viel entgegenzubringen, noch ehe er fie feunt: eine priefterliche 

Liebe, die Alle umfaßt, Allen die Hand reicht; einen Klaren, nüch⸗ 

ternen Blick, um weder von dem guten Ausfehen der ganzen Ge⸗ 

meinde noch von Einzelnen fih täufchen zu laſſen, vie fich als vie 

ihm geiftlich Verwandten, feines Vertrauens Würdigen, präfett- 

tiren; zu beidem aber ben vollen Ernft, tie männliche Entfchleifen- 

heit, Hand au's Werk zu legen und fich durch nichts irre oder 

müde machen zu laffeı. Um alles das, um alle Kraft und Weis⸗ 

heit, zumeift um die Gabe einer in Chrifto wurzelnden, aus ihm 

fließenden Liebe hat er freilich zuallererft zu bitten, ftatt im eitlen 

Wahne des Selbftvertrauens in's Amt hineinzurennen; aber wie 

das erbeten feyn will, fo will es auch der Gemeinde gegenüber 
ausgefprochen fenn; das erjte Wort an fie wird immer im irgend 

einer Form Bekenntniß und Gelübte enthalten. Um jeboch nicht 

fchon mit dem erften Tritte einen Fehltritt zu thun, bebarf es 
großer Vorfiht. Das Bekenntniß nimmt gar leicht den Ton all 

zugroßer Demuth an, wie fie in ſolcher Deffentlichfeit und im 
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folder amtlichen Stellung nicht am Plate if. Wenn man feine 

eigene Untüchtigfeit und Unwürdigkeit (nadı Luc. 17, 10. 2 Kor. 

3, 5.) auch noch fo tief empfindet, fo muß man das dennoch nicht 

zur Schau tragen; eine Beicht über Jugendſünden foll wahrlich 

bie Antrittsprebigt over die übliche Mittheilung des Lebensganges 

beim Inveſtituract nicht ſeyn; felbft die Rebensart, bie man bie 

und ba hören Tann, ift zu mißbilfigen, wenn ber Prediger feinen 

Beruf fe darftellt, daß er felber fich jegt mit der Gemeinde be⸗ 

Ichren folfe und wolle; bie Gemeinde muß von ibn fchlechthin 

voransjegen dürfen, daß er ein befebrter Meufch ift, feuft Kann 

fie ven ihrem Standpunct aus ihm eigentlich gar nicht das Recht 

einräumen, ihr zu predigen. Klingt aber aus dem Bekenntniß bie 

geiftliche Eitelfeit, ein Gefallenhaben an fich felbjt beraus, inbem 

man feine geijtlichen Erfahrungen, feine Gläubigkeit, feine früheren 

Erfolge in ver Befehrungstunft ver Gemeinde zur Kenntniß bringt, 

jo iſt dies noch ſchlimmer. Anch Verfprechungen, was man alles 

leiften wolle, was man thun und nicht thun, dulden oder nicht 

dulden werde, find im Detail nicht angemeffen. Wir haben nichts 

zu verfprechen, ald was wir fehuldig find, das aber zu leifien ge= 

oben wir bei der Drbination und Sinveftitur; eine rhetorifche 

Illuſtration dazu ift vom Uebel. 

Etwas anders liegt die Sache, wenn der Geiftliche nicht zum 

erftenmal ins Amt, fondern nur in eine andere Gemeinde eintritt; 

es gleicht dies faft dem Schließen einer zweiten Ehe, ur daß 

bier fein Zob und feine Scheitung voranging. Freilich fann das 

Verhältniß zur vorigen Gemeinte ein folches geworben ſeyn, daß 

bie Trennung wirklich eine Scheidung wird (das Aeußerſte biefer 

Art ift eine nicht machgefuchte, von Amtswegen verfügte Ver—⸗ 

fegung); dann wird ſich wohl auch die neue Gemeinde nicht fon- 

berlich erbaut fühlen, wenn fie fich zum Range eines Strafdienſtes 

begrabirt fieht, oder dies gar als ihr character indelebilis ſich 

feftfegt. Ob man eine Gemeinde — vielleicht blos wegen ihrer 

Abgelegenheit, wegen ber rauhen, unwirthlichen Gegend — unter 
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biefen Gefichtspunct ftellen darf, ift eine Frage, die das Flirchen- 

regiment zu beantworten hat, aljo nicht hieher gehört; die Pafto- 

raltbeologie kann blos fagen, daß in ſolchem Falle ver Pfarrer 

nichts Beſſeres thun kann, als durch eigene geiftige Erneuerung 

und angeftrengteften Fleiß ver Gemeinde, ber er zugeſchickt ift, 

zum Segen zu werden. — Das Gewöhnliche aber ift, daß ein 

Geiftlicher, nachvem er eine Weile in einer Gemeinde gebient hat, 

num ſich felbft um eine anbere Stelle bewirbt. Eo gäng uud 

gäbe biefes Verfahren ift, fo bat es doch immer Männer von 

bifficilerem Gewiſſen gegeben, die ta glaubten, nicht fich felbft zu 

einer Stelle anbieten, oder gar fich vorbrängen und darum ambi- 

ren, fondern in aller Ruhe warten zu follen, bis ein Ruf an fie 

fomme, in bem fic Gottes Ruf erkennen würden. Luther hat dies 

als das einem ‘Diener Chriftt allein Geziemende wiederholt und 

gern auch mit Hinweifung auf befannte Beifptele aus ber alten 

Kirche bingeftellt; *) es tft auch, rein von Tirchlich-religiöfem 

Standpunet ans betrashtet, vollfommen richtig und muß immer 

als das eigentlich Normale dem Miethlingsfinn entgegengehalten 

werben, ber jcte Stelle nur als eine Vorftufe für eine andere, 

befjere anfieht und den es, fobald er einige Zeit feitgefeffen, nach 

jeder nur im Geringften mehr Vortheil verfprechenden gelüftet. 

Aber vorerft barf nicht überfehen werben, daß fo, wie bie Aemter— 

befegung rechtlich geordnet ift, auf eine Berufung ohne eigene 

Bewerbung nicht gewartet werben Tann, während dies bei Aemtern 

anderer Urt (3. DB. höheren kirchlichen Würden und alabemifchen 

*, „Der mehrere Theil fucht das Seine, wenige aber was Chrifti ifl. 
Mancher thut, wie der Krämer, wo bie Sonne fcheinet und ba er gedenkt Geld 
zu löſen, da bindet er feinen Schnappjad auf; gehet ein trübes Wölklein herein 

und bie Waare will auf einer anbern Kirchweih' mehr gelten, fo bindet er 

wieder ein und fähret auf. ... . Befiehlet Einem Gott eine Kirche, bie fol er 

fein Lebenlang behalten, wie fein ehelich Weib, fofern fie Gottes Wort hören 
und Chriſto fein Ehegelöbniß halten will... . Ein Pfarcherr, der flets ändert 

und mwechjelt mit den Pfarren, wie ein Roßtäuſcher, ber meiß feine Strafe 

nicht.” Conrad Borta, pastorale Lutheri ©. 88. 
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Lehrämtern) allerdings der Fall ift. Eine Meldung, wenn fie nach 

reiflicher Veberlegung vor Gott erfolgt ift, ift darum noch nicht 

ſchon die Entfcheidung, alfo noch nicht ein eigenwilliges Sich⸗Vor⸗ 

brängen, ein eigenmächtiges Nehmen; foll ich nach Gottes Rath 

auf die nene Stelle nicht fommen, fo wirb auch meine Meldung 

nicht von Erfolg ſeyn (e8 wäre denn zur Strafe für meinen 

Leichtfinn, für mein Gelüfte); die Meldung foll nichts anderes 

ſeyn, al8 daß ich mich zur Verfügung fielle, weil ich glaube, bie 

fraglihe Stelle ausfüllen zu können; babe ich aber die Meldung 

ernjt genommen, fie nur in Gottes Namen und mit völliger Hin⸗ 

gebung in feinen Willen gewagt, und fie hat Erfolg: dam darf 

ih anch deſſen gewiß feyn, daß mich der Herr alfo geführt hat. 

Das darf ih auch vor meiner neuen Gemeinde wohl befennen, 

benn es iſt mein Glaube und mein Zroft; nur wollen wir nicht 

— etwa in der Antrittspredigt — tie Sache fo fehön und er- 

baulich binftellen, als wäre unfere Berufung ganz nur burdh gött- 

liches Walten ohne al unfer Zuthbun zu Stande gefommen; wir 

müßten uns fonft den allzubelanıten Spott gefallen laffen: es fei 

boch merfwärbig, taß Gott der Herr die Pfarrer immer nur auf 

beffere Dienfte, nie auf geringere berufe. — Jener VBerwerfung 

aller eigenen Bewerbung um eine andere Stelle gegenüber müſſen 

wir aber auch daran erimmern, daß bie Motive dazu keineswegs 

fhlechthin egoiftifche feyn müfjen, fondern fi mit der reinften 

Zreue ganz wohl vereinigen können. Selbſt das ſcheinbar wenigft 

ehrenhafte Motiv, tie Verbefferung des Einkommens, ift nicht ein 

ſchlechthin verwerfliches, das zu geftehen man fich zu ſchämen hätte; 

benn eine forgenfreie Eriftenz ift für bie äußere und innere Stel- 

Inng des Geiſtlichen durchaus nothwenbig; ift der Pfarrer in fteter 

Geldnoth, Jann er feine Kinder nicht anftändig erziehen, fo liegt 

hierin eine Duelle der allerfchlimmften Verfuchungen; es wird ihm 

> 2. die Wohlthätigfeit, das Nachlaffen von Gebühren an Arme 

erſchwert, der Blid auf Naturalgefchenle wird dadurch fo gefchärft 

— vielleiht mehr noch bei der Frau ale beim Manne, — daß 
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darunter Amt und Würde leidet. Wäre die Gemeinde, wenn ich 

fie verlaffe, auf vielleicht Tange Zeit verweist, dann freilich dürfte 

mich auch weine Armutb nicht abhalten, bei ihr zu bleiben; aber 

ba für einen Mann, der erft ein Hausweſen grüntet, folch ein 

fogenannter „Anfangsdienſt“ ganz wohl ausreicht, ber für eine 

ftarfe Familie weit die Mittel nicht mehr darbietet, fo barf ich 

jene Beforgnig nicht haben; es ift überdies cbenfowohl möglich, 

daß ein befjerer kommt, als ich, wie es möglich ift, daß ein 

weniger Tüchtiger mir nachfolgt. Wenn aber zur Befeitigung 

obigen Motives une um bie Erhaltung eines wadern Geiftlicyen 

bei einer Gemeinbe, an der er im Segen wirkt, auch für längere 

Zeit möglich zu machen, vorgefchlagen wird, das Kirchenregiment 

folite über die Elaffen ver Befolpdungen frei verfügen, und einen 

Mann, chne ihn an eine antere Gemeinde zu fegen, einfach in 

eine höhere Befolvungsclaffe aufrüden Iaffen: fo fteht dem nicht 

nur die Gebundenheit mancher Einfommenstheile an den Ort im 

Wege, fondern es wäre auch nicht im Intereſſe des Dienftes fel- 

ber, wenn e8 Regel würde, baß Jeder lebenslang auf feiner Etclle 

bliebe. Ein zweites triftiges Motiv nemlich zum Amtswechfel tft 

bann vorhanden, wenn ber Pfarrer inne wird, daß feine Kräfte 

nicht mehr ausreichen, um ein geſchäftsvolleres Amt zu führen, 

während er einem weniger befchwerlichen Dienft noch vollfommen 

gewachfen wäre. &8 gibt Stellen, wo namentlich durch bie Armuth 

und bie damit in Wechjelwirkung ftebende moralifche Verkommen⸗ 

heit der Gemeinde der Pfarrer ungewöhnlich ftart in Anfpruch 

genommen ift, wo er, wenn er alles thun will, was fein Amte- 

gewiffen fordert, vielleicht auch zum Theil den Schulmeifter, ven 

Armenpfleger, den Großhändler für bie Gemeinde machen muß, 

letzteres um 3. B. die inbuftriellen Erzeugniffe der Armen, der 

Kinder in feiner Gemeinde nach außen abzufegen. Das nun — 

zufammt dem enblofen Aerger und Verbruß, ben er um fo ficherer 

einzunehmen bat, je -uneigennügiger er ficb dem Wohle der Ge- 

meinde widmet — kann auch einen kräftigen Manı in etlichen 
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Jahren fo aufreiben, daß er nur bie Wahl bat, entweber bald 

gar nichts mehr Teiften zu können, ober fich fortzumelden. Ein 

andere Motiv, ein Gegenftüd zu biefem, ift der Wunfch, einen 

größeren Wirkungsfreis zu finden. Es ift aber gewiß vollfommen 

wahr, wenn Harms fagt: (Paft. Th. III. Teste Rebe) man höre 

biefen Wunſch vornehmlich von folchen, bie ſchon den engern 

Birkungsfreis nur mäßig ausfüllen. Beim Pfarramt auch in 

einer Heinen Gemeinde ift nie zu fürchten, baß der Ueberſchuß an 

Kraft, bie der Pfarrer bat, unbenngt liegen bleiben müſſe; ta 

gibt es nicht nur in bem, was wir unten als freiwillige Thätig⸗ 

teit und als Privatbefhäftigung zu nennen haben werben, fondern 

auch in den eigentlichften Amtsobliegenheiten eine foldhe Dehnbar⸗ 

feit der Arbeit, daß aus dieſem Grunde ein Wechjel nie noth- 

wenbig ift. Wer vicle Zeit übrig bat, wie ganz anders, wie 

genau Tann fich ber 3. B. auf jede Predigt, auf jede Satedhefe 

vorbereiten; wie fleißig kann er fich feiner Schule, feiner Kranken 

u. f. w. annehmen! Gerade taran, wie ein Mann im engeren 

Kreife fih umthut, kann eine aufmerffame Kirchenbehörde erfennen, 

ob fie ihn für größere Aufgaben berufen kann. „Du bift über 

Wenigem treu gewejen, ich will dich über viel fegen,” das Tann 

und fell die Firchliche Obrigkeit fagen, dem einzelnen Geiftlichen 

jelber aber fteht folche Forderung viel weniger zu. Iſt aber ber 

Wunſch eigentlich nur eine Sehnfucht nach großftädtifchen Leben, 

oder nach dem Ruhm, ber in einer Nefibenzlirche zu erwarten — 

wiewohl feinem, auch wenn er vorher Zulauf hatte, zum Voraus 

verbürgt ift: dann ift das Motiv ein allzumwenig paftorales, ale 

daß die Paftoraltheologie etwas darüber zu jagen branchte. Wäre 

das Hirtenamt ein Negieramt, dann koͤnnte es einem zum Herr⸗ 

ſchen gebornen ober geneigten Menfchen in Heinen Berhältuiffen 

zu enge werben; einem @eiftlichen, der ein wahrhaft prielterliches 

Herz bat, wird es nirgents zu enge, viel eher aber irgendwo zu 

weit. Iſts äußerlich enge um ihn ber, fo kann er um fo mehr 

ſich nach innen erweitern, d. h. vertiefen, ftatt daß man im weiten 
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Wirkungskreiſe fich fo leicht. zerfplittert, ja oberflächlich wirb und 

verweltlicht. — Endlich aber iſt es nicht felten für beide, ven 

Prebiger und vie Gemeinde gut, wert fie auseinander fommen, 

nicht etwa weil fie einander in den Haaren liegen, over wenigſtens 

bie erfte Liebe längft verblaßt iſt, — dann iſts freilich auch nöthig, 

wird aber fich leicht an einem andern Drte wiederholen, da ein 

zankfüchtiger Menſch, weil er in fich felber feinen Frieden bat, 

auch mit den friedfichften Menfchen fich nicht verträgt: — fondern 

gerade darum, weil beide gar zu gut mit einander ftehen, weil 

fie aus langer Gewohnheit fchlaff geworden find, der Pfarrer die 

Gemeinde in Ruhe läßt und die Gemeinde auch ihn nicht incom- 

modirt. Kommt der PVifitator an folhen Ort, fo loben fie beide 

einander und find vollfommen befriebigt; es wirb aber leicht zu 

jeben ſeyn, daß es der falfche, faule Weltfriede iit. (Harms Hat 

a. a. D. ſehr paffend darauf den Spruch Jerem. 48, 11. ange- 

wendet.) In folhem Falle kann ein Amtswechfel, eine Luftver⸗ 

Anderung auf beide Theile erfrifchend wirken. 

Es ſei nun das erfte ober ein fpäteres Amt: nen find ein- 

anber beide, Hirt und Heerve, und für jeden ift es nöthig, theile 

fich zu orientiren, theils Acht zu haben, daß das Vertrauen und 

bie Ehrerbietung, bie die Gemeinde ihm entgegenbringt, nicht viel- 

feicht fchon zum Anfang zurücdgebrängt werte. Aus beiden Grün⸗ 

ben bat man vorerft mehr nur zu erfahren und zu beobachten, 

was im Orte Sitte ift; man wird vom Borfahrer, vornehmlich 

aber vom Borgefesten hören, wie e8 um bie Gemeinde in allen 

Sinfichten ftehe; die Gemeindeglieder felbft werden bei Gelegenheit 

fih gern gegen den Pfarrer in einer Welfe -ausfprechen, daß er 

bei einiger Gabe der Diagnofe bald fieht, woran er ift, und nach 

welchen Buncten hin er feine Hand zur Arbeit zuerft und zumeiſt 

auszuftreden hat. Es wird fich ihm dabei eines und das andere 

fund geben, das ibm — auch vielleicht der lieben Hausfrau — 

nicht einlenchten, nicht behagen will; aber nun fall er nicht die 

Thorheit begehen, alsbald Hand anlegen und friſchweg reformiren 
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zu wollen; felbit, wenn er venft: „das muß mir anders werben,” 

fo ift e8 höchſt unflug, das zu fagen, deun baburch thut er nicht 

nur dem Vorgänger Unehre an, fondern macht bie Gemeinde miß- 

tranifch, die fih num von ihm in ihrer Sitte, in dem, was ihr 

lieb geworben ift, bebroht und gefährdet glaubt, und dann vielleicht 

nur um jo bartnädiger jevem leifen Verſuche zu Aenderungen fich 

entgegenftemmt. Man muß auch in ber That erft wohl prüfen, 

ob, was uns in einer Gemeinve wicht gefällt, nicht vielleicht blos 

deßhalb uns mißfällt, weil es uns ungewohnt ift ober eine nicht 

erwartete Mühe verurfacht. Oft erfcheint uns etwas biefer Art 

als verkehrt, wir find ſchnell bei der Hand, es abzuthun und nach 

unferer eigenen Weisheit Beſſeres an feine Stelle zu fegen, und 

erft hintennach merken wir, daß wir etwas verberbt haben, worin 

doch ein Eegen war. Es gibt Geiftliche, Die im Eirchlichen Dingen 

unaufbörlich zu ändern geneigt find — natürlih, wenn man ſich 

eine Unbeguemlichfeit vom Halſe gefchafft hat, fo zeigt fid) alsbald 

eine nene; — baburch wird, abgeſehen von dem Verwerflichen des 

Egoismus, der babei das primum movens ijt, der große Schaden 

verurfacht, daß dem Volfe die Kirchliche Ordnungen nicht mehr 

etwas Feftitehendes, Scibftverftänbliches und in biefer Objectivität 

Ehrwürdiges find, ſondern daß fie ihm zu etwas nach Belieben 

zu Behandelndem herabfinfen. Dann richtet fich nicht mehr das 

bürgerliche und häusliche Leben nach dem firchlichen, fondern diefes 

darf nur foweit nech frei fich bewegen, fo weit es nicht in Conflict 

nit jenem fonmt. Für den Anfang tft jedenfall das Beſte, bie 

Maschine noch eine Weile fich drehen zu laffen, wie ſie e8 gewohnt 

ift, und nur gelaffen zuzufehen, während man in denjenigen Amts⸗ 

bandlungen, in denen jeder nach feiner Art fich frei bewegt, gleich 

von Anfang genug Gelegenheit hat, die Gabe, die man in fich 

trägt und von der fich die Gemeinte neu angefprocen fühlt, wirken 

zu laſſen. Solche Warten in Gebuld hat die Folge, daß ſich 

inzwifchen das Vertrauen fo feit begründet, daß man hernach um 

io energifcher vorgehen kann, we es nothwendig if. — Sehr 
Palmer, Paſtoraltheol. (2.%.) 9 
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unflug, ja ungeziemend tft es, wenn man burch das Nene der 

jegigen Verhältniſſe fich jo unangenehm berühren, fe verftinmen 

läßt, daß ınan ver neuen Gemeinde zu erkennen gibt, man leide 

an Heimweh, und wünfchte lieber am vorigen Orte geblieben zu 

ſeyn; gibt e8 doch Leute — Männlein und Fräulein — die im— 

mer an dem bermaligen Aufenthaltsort alles Mögliche ausznjegen 

haben, fo bald fie aber an einen neuen Plag verfegt find, jtebt 

auf einmal der vorige im allerrofigften Lichte vor ihnen, und ihr 

furzes Gedächtniß weiß von all’ dem Böfen nichts mehr, was fie 

tort gefunden hatten. Iſt man unzart genug, ben Yeuten zu 

jagen, wie fo gut man e8 bort gehabt habe, wie das und jenes 

fo viel befjer geweien, wie man mit Liebe und Ehre überfchüttet 

worden fei: fo erregt man fein Mitleid, fondern man beleidigt 

und proboeirt die fehr richtige Entgegnung — wenigftend in ber 

Herzen Gedanken: warum bift du nicht geblieben, wo bir fo wohl 

war? wir haben dich nicht kommen heißen. Wo uns einmal ber 

Beruf binführt, da fordert ebenfo der Verftand und das Ehrgefühl, 

wie das Gewiffen und bie Gottesfurht, daß wir uns beimifch 

machen, und mer nicht einen nnüberwinblichen Eigenfinn in fich 

bat auffommen laffen, der kann fich auch überall bald zurecht- 

finden. Es ift abermals die Liebe, die uns überall unter Men- 

fhen, unter Chriften eine Heimath finden läßt. Selbft dann aber, 

wenn wir nicht blos Unbequemes, fondern viel tiefere Uebel, ja 

geiftlihen Zob in ber Gemeinde wahrnehmen, ift dem nicht mit 

dem Bofaunenfchall des Gerichtes, fondern mit ber Macht ber 

Liebe entgegenzutveten. „Es ift ganz verkehrt und falſch“ (fa- 

gen bie erwähnten Erinnerungen aus bem Neben eines Land- 

geiftlichen, in ver Ev. 8. 3. 1859. Nr. 79. ©. 897.) „wenn 

man in einer tobten Gemeinde tamit anfangen will, daß man bas 

Geſetz prebigt, auf die Gottlofigfeit der Leute fehilt und ihnen die 

ewige Verdammniß ankündigt, wenn fie fich nicht befehren wollen." 

Wir werden darauf nuten zurückkommen; bier war nur zu erin⸗ 

nern, daß auch unter obiger ungüuſtigen Vorausſetzung bie evan- 
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gelifhe Predigt evangelifch bleiten, daß der Prediger nicht mit 

Fluch und Bann, fondern (Röm. 15, 29.) mit dem vellen Segen 

bed Evangelit fcmmen muß; es ift auch dafür 2 Kor. 5, 20. 

maßgebend. 

4. Berufstrene. 

Mit tem Eintritt in's Amt bat der Paſtor die Pflicht über⸗ 

nommen, bafjelbe fowohl nach dem Buchftaben ver ihm gegebenen 

Inſtruction, als nach dem Geiſte, in welchem das evangelifche 

Hirtenamt in allen feinen Beziehungen aufgefaßt und heilig geachtet 

feyn will, zu führen. Man fuchet nichts fonft an einem Haus- 

halter, als daß er treu erfunden werde. Treue iſt bie fchöne 

Zugend, tie ebenfofehr das fich ſtets gleiche, niemals verproffene 

Ausharren unter aller Mühe und Arbeit, als die pünctliche Acht⸗ 

famfeit auch auf das Kleine und Sleinfte in fich fchließt, weil 

auch dieſes zum Ganzen gehört und in dem, was bes Herrn Wille 

fortert, der Menfch, der Knecht nicht einen Unterfchten machen 

darf zwifchen Kleinem und Großem. Beides aber thut die Treue 

nicht im Geiſte der Furcht, fonbern im Geifte der Kraft und ber 

Liebe und der Zucht;*) es ift nicht Sclavenbienft, fondern Yün- 

gerarbeit unter den Augen des Herrn und ihm zu lieb. 

Und zwar iſt das Arbeitsfeld dem Paftor ganz genau auge: 

wiejen, fo daß er darüber nie im Zweifel ſeyn kann, dieſem Felde 

gehöre feine Tätigkeit. Das ift bie ihm anvertraute Gemeinde; 

*) ©. die ſchöne paftoraltheologifche Ausführung zu biefer Stelle, 2 Tim. 
1, 7. in Paul Anton’8 ereget. Abhandlung tiber die PBaftoralbriefe, II. &. 54. 

Ebenſo Flatt's Commentar zu 1 Kor. 4, 2. 
9* 
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ihr allein hat er feine Kraft, ihr aber auch feine ganze Kraft zu 

wirmen. Das will nicht ausfchließen, daß er je nach Anlaß und 

Begabung auch für die allgemeinen Intereſſen des Reiches Gottes 

außerhalb feiner Genteinde, "für die Lanbesfircche, für Leben und 

Wiffenfchaft überhaupt etwas leiſte; auf dem Herzen wird und 

foll er ohnehin, wie jeder Chrift, die Anliegen des Himmelreichs, 

die Anliegen ver Menfchbeit tragen; und ber Wege find mancher- 

tet, auf welchen ein Mann als Echriftiteller, als ZTheilnehmer an 

Synoden oder Eonferenzen u. |. w. jene allgemeinere Wirkſamkeit 

ausüben kann; es ift fogar nicht felten, daß dies, ftatt blos eine 

Erlaubniß zu ſeyn, vielmehr — zumal in Mritifchen Zeiten — zu 

einer Pflicht wird. Uber felbft in diefem Fall ift eine folche weit- 

greifende Thätigkeit nicht Amtspflicht, fondern Gewiffenspflicht ; 

und wofern bie Uebung ber einen mit ber andern in Concurrenz 

treten würbe, fo läge barin feine Collifion der Pflichten, fondern 

es müßte zum Voraus Mar fenn und feft fiehen, daß die Amts⸗ 

pflicht fchlechthin den Vorrang hat; nur wenn ihr vollitändig ge⸗ 

nägt iſt und dann Zeit und Kraft übrig bleibt, ift zur Erfüllung 

ber andern ein Recht vorhanden und Tann biefe wirklich zur Pflicht 

werden. Hat Jemand ein Amt, fo warte er bed Amtes, bas tft 

erite und abfolute Regel. Wen das Amt nur der Nechtstitel ift, 

unter dem er heirathen, Kinder zeugen und feines Leibes pflegen 

will, der thut natürlich, was des Amtes ift, fo fummarifch als 

möglich ab; wer aber ein Gewiffen bat, dem tft das Bewußtſeyn 

irgend einer Verfäunmiß das Unerträglichfte. Und weil ſehr leicht 

etwas verfäumt wird in geiftlichen Dingen, das nicht mehr gut 

gemacht werden Fanıt, fo foll zwar nicht dev Geift der Furcht den 

Bafter beherrſchen, aber doc) die ächte, mit der Liebe Hand in 

Hand gehende Furcht ihm das Auge fohärfen, überall, wo eine 

Pflicht für ihn vorliegt, fie auch alsbald zu erkennen und frifch- 

weg Hand anzulegen. Den Juhalt und Umfang tiefer Verant- 

wortlichfeit werben wir unten, in ber Lehre von ber Seelforge, 

näher kennen lernen; bier genügt es, zu erinnern, daß, wenn einer 
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ans der Gemeinde auf böfe Wege geräth oter auf ihnen verharrt, 

wenn einer glaubenslos lebt und hoffnungslos ftirbt, derſelbe nie- 

mals das Recht haben darf, vor Gott und feinem eigenen Ge- 
wiffen ven Pfarrer anzuffagen, daß biefer fich feiner nicht ange- 
nommen babe; was Paulus Ap. Geſch. 20, 26. von den Ephefern 

fagt: „ich bezeuge, taß ich rein bin von Aller Blut," das muß 

auch der Geiftliche von fich bezeugen können; auch ihm gilt, was 

der Herr Hefel. 3, 18. 19. dem Propheten fagt. Darum macht 

auch jeder fchlimme Fall in ver Gemeinde — ein vorkommendes 

Aergerniß, ein böfer, fehneller Zod u. dgl. — ten treuen Eeel- 

forger das Herz fehwer; jebesmal wird er fich in's Gericht neh⸗ 

men, ob er nicht irgend etwas an dem Gefallenen oder Verlorenen 

verjäumt, feiner zu wenig geachtet, zu ruhig oder gleichgültig zu⸗ 

gefeben habe, ob er nicht dem einen hätte liebevoller die Hand 

bieten, gebuldiger zur Seite ftehen, dem andern fehärfer hätte zu- 

fegen ſollen? ob er nicht da und dort, auf ber Kanzel, an einem 

Grabe, bei einer zufälligen Begegnung eine Gelegenheit achtlos 

vorbeigelaffen babe, um ſolch' einem Menfchen an's Herz zu greis 

fen? — Diefer Berantwortlichleit gegenüber ift die Selbitzufrie- 

denbeit mancher .Paftoren kaum zu begreifen, die, ein höchit ge- 

müthliches Leben führend, ſich's nicht von ferne einfallen laſſen, 

wie groß die Liſte ihrer Verfänmniffe in Gottes Birch indefjen 

anwächst. Ein Berfäumniß in den gefeglich nermirten Theilen 

bes Kirchendienſtes, wie z. B. uuregelmäßige Haltung der Gottes- 

vienfte und Aehnliches, kommt weit eher zur Kenntuiß der Behör- 

den, es Tann auch hiegegen direct eingefchritten werden; aber was 

im feelforgerlichen Dienfte verwahrlost wird, ift imponderabel; bie 

Gemeinden find oft von ber Art oder werben allmählich gerabe 

unter faulen Geiftlichen felber fo ftumpf, daß fie folche Defecte 

ber Amtsthätigkeit gar nicht mehr fühlen, daß e8 ihnen ganz wohl 

babei ift, wenn ber Pfarrer fie in Ruhe läßt; oder müffen wenig« 

ſtens ganz erorbitante Fälle eingetreten feyn, ehe es zur Slage- 

führung fommt. Ein Bifitator Tann auch von der feelforgerlichen 
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Thätigfeit des Pfarrers fich nicht in der formellen Weife perfön- 

lich Kenntniß verfchaffen, wie von feiner Predigt oder Katechefe; 

nur in einer Weife, bei der gerabe die Abſicht des Viſitirens ganz 

zurücktritt, kann er 3. B. den zu vifitirenten Pfarrer aufferbern, 

d. h. erfuchen, ihn zu den Kranken, bie er im Wugenblid in ber 

Gemeinde hat, mitzunchmen.*) Aber eben, wo eine äußere Con⸗ 

trole Schwer zu bewerfftelligen oder nicht im Gange iſt, wo alfo 

auch bie vis inertiae von außen fo wenig Etachelung zu fürchten 

bat: ba muß der Geiftliche fein eigenes Gewiſſen um fo wacher 

und fchärfer erhalten. Manche freilich thun dies bis zum Extrem; 

fie genügen fich felber niemals, Magen bei jebem vorkommenden 

Falle fich als ſchuldig, als untüchtig an, und kommen fo nie zu 

einer freudigen Wirkfamfeit, machen auch vielleicht gerabe in Folge 

diefer inneren Linficherheit poſitiv Ungeſchicktes. Noch Antere 

fangen mit Eifer, mit Vertranen — das nur zu einem allzugroßen 

Theile Selbftvertrauen ift — zu amten an, aber ber erwartete 

Erfolg, namentlich die Anerkennung folcher Thätigfeit, bleibt aus, 

und fo werden fie verdrieglich, kommen früher oder fpäter zu dem 

Refultat, es fei doch alles vergeblid, was man an dem Volfe 

thue; man fei ein Narr, wenn man feine Zeit und Kraft, Arbeit 

und Geſundheit an den Pöbel wende. Gegen all dieſe Webel 
-—— 

*) Ein ſolches Beifpiel wird uns in ter Selbſtbiographie Chriſtoph 
Schmib’s, des Berf. ber Oftereier, II. S. 45. mitgetheilt. „ALS der Weih- 

kiihof und Generalvicar v. Ungelter nad Dillingen kam, hatte der Stabt- 

pfarrer eine reichliche Mahlzeit veranftalten laſſen nud alle Geiftlihen dazu 
einladen laffen. Der Biſchof genoß nur wenig, ftand dann auf und ſprach: 

„Kommen Sie, lieber Herr Pfarrer, und führen Sie mich zu Ihren Kranken, 
und wor allen zu den ärmften berjelben.” Unterwegs befragte er den Pfarrer 
über bie Berbäftniffe jebes Kranken, verſchmähte es nicht, auch in das geringfte, 
abgelegenfte Haus zu geben, und fi mande fleile, baufällige Stiege hinauf 
zu bemühen, ſprach ben Kranfen Troft zu und ließ ein ober ein paar Gold⸗ 

ftitdde auf dem Tiſche liegen.“ Das war nun zunädft gar fein Bifitiven bes 
Pfarrers, der nur den Führer machte, fondern ein Kranfenbefuh vom Ober⸗ 

birten; allein um auf ſolchen Wegen ber Führer zu feyn, mußte der Pfarrer 

jelber Land und Leute genan kennen, ſo daß ber Biſchof fehr wohl erfennen 

fonnte, ob derſelbe feiner Amtes nach Gebühr warte. 
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gibt es nur Ein Gegengift, Eine gefunbe Lebenskraft, bie berlei 

“ Stimmungen, auch wenn fie fich regen wollen, nicht auffommen 

läßt: das ift die Liebe, die aus dem Geift Ehrifti fließt und ben 

Hirten zum guten Hirten macht. Wohl wird fie nicht in jedem 

Augenblide des amtlichen Lebens fo voll und rein im Herzen wir« 

fen, daß nicht auch ber treuefte Mann den Spern des Gewiffens, 

ja felbft des äußern Geſetzes brauchte. Auch ber eifrigfte Geift- 

lihe hat oft Momente, wo nicht nur das Fleiſch fehwach und 

träge, fendern auch der Geift nicht willig ift, wo ihm eine uner⸗ 

wartete Mühe, ein fpäter Krankenbeſuch u. dgl. unbequem Kommt, 

und wo nur ber aufgehebene Finger bes Gewiffens ihn auf bie 

Beine und in's Geleife bringt. Oder hat er wohl großen Eifer 

für gewiſſe Functionen des Amtes, andere aber find ihm minder 

genehm, er nimmt fich vielleicht der Kranken treulich an, aber in 

bie Schule zu gehen, regelmäßig und präcis zur angefegten Stunde 

Schulunterricht zu halten, das bebagt ihm weniger; ba iſt's nur 

die Schärfe des Gewiſſens, die ihn dazu vermag, fich felbit zu 

überwinten. Aber gar nicht felten wird, wie überhaupt fo oft 

im Leben, gerade dasjenige Stüd Arbeit, an dad man nur un⸗ 

willig (vgl. 1 Kor. 9, 17.) gieng, ſobald man fi einmal nicht 

nachgegeben, fobald man jenes Widerſtreben überwunden hat, — 

Einem hernach wirklich lieb, man findet Gefchmad daran; das ift 

ver Gotteslohn, ber folcher Selbftverleugnung folgt.*) Unb wenn 

auch in Seinem von uns bie Liebe noch fo völlig ift, daß das 

Motiv ver Furcht entbehrlich wäre: fo viel Kraft hat auch in 
einem ſchwachen Werkzeuge bie Liebe dennoch, daß fie weder aus 

Trägheit und Bequemlichkeit, noch aus Verdruß irgend einmal 

mübe wird. Es ift die Art der Liebe, daß fie auch ba, wo fein 

*) Georg Geßner fchreibt (ſ. ſ. Biogr. von Finsler, S. 148) feinem 

Sohne: „Wenn du einmal im Berufsleben ftehft, wirft du erfahren, wie Bieles 

ein Berufsleben mit ſich bringt, was nur Laft und Bürde if. Aber nicht fel- 

ten liegt gerade in Diefem mehr Segen und Frucht, als in Mandem, mas 

wir recht con amore getban haben.“ 
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Gefegesartifel ihr eine Pflicht vorſchreibt, das Bedürfniß bes 

Mitmenfchen, ver ihr erreichbar, vielmehr der ihr anvertraut ift, 

mit ſcharfem Blicke wahrnimmt, und dann nicht fragt: wie weit 

geht meine Schuldigfeit? fonbern thut, was fie nicht laſſen kann. 

Es ift die Art der Liebe, daß fie niemals fertig zu ſeyn glaubt 

(e8 wäre ihr leid, wenn fie nichts mehr zu thun fünde, vgl. Röm. 

13, 8., fie will immer noch etwas ſchuldig fehn, auch wenn fie 

alles gethan hat): immer ftellt fie fich felber nene Aufgaben und 

bewahrt uns eben bamit ftetS das Flare Bewußtſeyn, dag es nie- 

mals Zeit ift, bie Hände in den Schoß zu legen. Aber anbrer- 

ſeits ift gerade auch fie e8, die aller Verzagtheit und Niederge- 

ſchlagenheit gründlich wehrt und vorbeugt. Denn in biefe geräth 

man nur dann tiefer hinein, wenn man es auf große Erfolge an⸗ 

gelegt bat, wenn man recht eclatante Beweiſe des Geiftes und 

ber Kraft vorzuweifen haben möchte, wie 3. B. Erwedungen im 

großen Styl nach methorijtifcher Art. Und auch wer vielmehr 

aus übergroßer Befcheidenheit, aus Mangel an allem Selbſtver⸗ 

trauen foicher Verzagtheit zur Beute wird, denkt doch eigentlich 

immer zu viel an fich felbit, ftellt fich Leiftungen vor, mit beiten 

er eigentlich follte auftreten können, es ift alfo in biefem wie in 

jenem Fall, fo entgegengefegt fie fonjt einander find, doch das 

Ich, das entweder das Seine ſucht over noch fich felbft nicht ver- 

geffen kann, nicht in Einfalt und Unbefangenbeit für die Anbern 

lebt. Wo dagegen die rechte Liebe es ift, die den Eifer befeelt, 

da leiftet man, wie gefagt, zwar fich felbft niemals Genüge, aber 

man freut ſich auch fchen des Heinen Erfolged — und an Kleinen 

Erfolgen, an nicht felten überrafchenden Entbedungen, wie 3. B. 

ein von uns irgendwo in einer Prebigt, in Kinverlehre und Con- 

firmanven-Unterricht oder fonjt gefprochenes, keineswegs neues oder 

geiftreiches, frappantes oder erſchütterndes, fondern einfaches, fat 

zufällige® Wort in einer Seele gezündet hat und Jahrelang im 

Segen fortwirft, — an foldhen Erfahrungen läßt es der Kerr 

feinem treuen Arbeiter fehlen. Ja, man freut ſich überhaupt nicht 
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bornemlich der errungenen Erfolge, fondern ber Thätigkeit felber 

als einer Gnade Gottes; was daraus für Früchte erwachfen, das 

überläßt man Ihm; Paulus pflanzt, Apollo begiekt, das Gedeihen 

aber, fomit auch ob bie Ernte fpät ober früh, karg ober reichlich 

ausfällt, das ftellt man Gott anheim. Begehren wir keine be⸗ 

ftimmten, in bie Augen fallenden Erfolge, wollen wir die Frucht 

unferer Arbeit nicht ſchlechterdings mit Augen fehen und barım 

erzwingen, baß wir uns deſſen rühmen fönnen und alle Welt des 

Lobes voll wird, was da in dieſer Gemeinte neueſtens für Wun⸗ 

der gefchehen, — arbeiten wir, weil uns bie Liebe treibt, ben 

Menſchen zur Seligfeit zu helfen: dann erfcheint uns, weil wir 

uns nicht anmaßten, einen beftimmten Erfolg zu erwarten, jeber 

Erfolg ſchon als ein Glück, als ein Segen, ein Gefchent Gottes, 
worauf wir nicht rechnen burften.*) Würben auch nur wenige 
Erfolge fihtbar, müffen wir uns fagen: diejenigen Gemeinbege- 

nofjen, die den Herrn und fein Wort lieb haben und einen recht- 

Ihaffenen Wandel führen, würden eben folche lebendige Ehriften 

ſeyn, auch wenn wir nicht da wären; biejenigen aber, die es nicht 

ber unferm Eintritt ins Amt gewefen feien, haben fi auch unter» 

veffen feines beffern befonnen: — wir geben deſſen ungeachtet 

bie Hoffnung nicht auf, daß, auch wo an ber Oberfläche nichts 

von einer geiftlichen Wirkung zu unterfcheiben ift, dennoch in ber 

Verborgenheit manches in ben Kerzen vorgehen Mann, das erft in 

*) Wenn ich gegen das geiftlihe Hinbrängen auf beftimmte Erfolge, d. h. 
gegen das methobiftifche Princip fpreche, burch welches nad englifch-amerilani- 
hen Muftern das Chriftentbum zu einer Fabrikarbeit wird, fo fchlieft bas 

natürlich nicht aus, dag man ſich im einzelnen Falle einen beſtimmten Erfolg 

als Zwed fett. Habe ich ein zwieträchtiges Ehepaar vor mir, fo weiß ich be- 

ſtimmt, was ich erzielen will, nemlich Frieden; babe ich einen Truntenbold vor 

mir, jo will ich einen beſtimmten Erfolg, nemlich Die Ablegung feines Laſters. 

Aber das find body Dinge, Die mehr in die Äußere Sphäre gejeßlicher, bürger- 
licher Gerechtigkeit fallen, wo ſich alſo wiel eher ein befliimmtes Thun ober 

Lauffen zum Ziele ſetzen läßt, ale in bem Gebiete, in welchem das Evangelium 
Leben und Seligkeit jchaffen will. In wie ferne auch bei Kranken auf beftimmte 

Zwede, wie 3. B. Geduld, Sterbensfreubigkeit n. |. f. hingearbeitet werben fol 
und kann, wird in dem betreffenden Capitel näher beleuchtet werben. 
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der Emigfeit offenbar werben wird. Für ben Erfolg find wir nicht 

verantwortlich, aber für unfere Trene find wir e8.*) 

Sind wir aber dem Amte felch völlige, unverbroffene Hin- 

gebung fchultig nnd hiefür verantwortliih, fo fragt es fich noch 

näher, ob ver ©eiftliche feine ganze Zeit und Kraft dem Amte 

ſchuldet, oder ch er unter irgend einem Rechtstitel fi) etwas ba- 

von für andere Zwecke reſerviren darf? Echon oben ift beiläufig 

erinnert Worten, Laß, wenn irgend eine perfönliche Liebhaberei, 

wäre e8 auch eine wifjenfchaftliche, Titerarifche, fogar fpeciell theo⸗ 

logifhe, mit ver vollen Treue gegen das Amt collivire, dies in 

Wahrheit Leine Colliſion von Pflichten fei, fonbern bie Forderung 
des Amtes allem andern, auch Anforberungen von relativ berech⸗ 

tigter Seite, wie namentlich von der Familie, von Freunden n. |. w. 

unbedingt vorgehe; dem Amte gegenüber gibt es Leine Rückſichten. 

Es darf Niemand fagen: wenn ich fchriftftellere, oder wenn ich zu 

ber und jener Gonferenz oder Feitfeier reife, fo wirfe ich mehr, 

als wenn ich zu Haufe bleibe, meine Betjtunde halte, in bie boch 

nur Wenige kommen, meine Kinderlehre halte, die wohl auch ein⸗ 

mal ausfallen kann. Denn ob du bert oder bier mehr wirfft, 

barauf kommt ed (ganz abgefehen von der Frage, cb dem wirklich 

fo ift) gar nicht an; das Erjte und unbedingt Verpflichtende für 

dich ift, daß du beine Schuldigfeit thuft. Dafür dankt dir vielleicht 

Niemand, es weiß Niemand, daß du bamit ein Opfer ber Selbft- 

verleugnung bringt, es ift auf viefem Wege überhaupt weniger 

Ruhm zu erwerben, als auf der Arena bes öffentlichen Lebens, — 

aber gerade das ift die Treue im Kleinen, die vor Gott größer 

ift, al wenn man im Eigenwillen die größten Thateu felbjt in 

*) Dies wirb uns namentlich auch durch aufmerfiame Betrachtung der 

Sendſchreiben in der Apofalypfe Kap. 2 und 8 erkennbar, wo zwar ber Engel 
der Gemeinde und die Gemeinde immer zugleich gelobt ober getabelt find, aber 

die Drohungen niemals ben Engel, ohne daß er perjänlich die Untugenben ber 
Gemeinde theilte, für biefe folidarifch in Anfpruch nehmen, vielmehr bejonders 
3, 19—25 die perſönlich Schuldigen von den Unſchuldigen ftrenge geſondert 
werben. 
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des Herrn Namen thut (Matt. 7, 22. 23.). Nur wenn bu bei 

gewiffenhafter Prüfung bir fagen kannſt, dein Amt leide in feiner 

Beziehung Noth, fteht dir jene weitergreifende Thätigfeit frei und 

fann aufs Amt felbft wieder eine fruchtbare Rückwirkung ausüben. 

Auch was des Leibes Wohlfenn anbelangt, darf baffelbe nicht zur 

höhern und erjten Rüdficht auf Unfoften des Amtes erhoben wer⸗ 

den; nur im äußerften, auf feinerlei Weiſe zu umgebenden Notb- 

fall darf man fagen: die Gemeinde leidet zwar Noth, aber da nun 

einmal ich leide, fo iſis billig, daß bie Gemeinte mit mir leitet — 

ein Grundfag, der egoiftifch, wie er ift, fehr weit führen könnte. 

Ein Unwehlfeyn, wofern e8 uns tie Ausübung bed Amtes nicht 

geradezu unmöglich macht, darf uns nicht abhalten, unfere Dienfte 

zu verfeben, unb es ift defto beffer, je weniger wir die Genteinbe, 

z. B. in ver Predigt, merken laffen, daß uns nicht wohl ift, (es 

wäre baranf wohl auch Matth. 6, 16. anzuwenden). Hat doch 

Mancher fchon, wenn er fich zwang, halbkrank tie Kanzel zu be- 

fteigen, fich gefund gepretigt; ober wenn auch das Uebel dadurch 

nicht entfernt werten Tann, fo gewann boch für den amtlichen Act 

felbft der Geift einen Sieg über das Fleifch, der etwas werth iſt; 

wer fich nicht weich ift, nicht dem fehlimmen Grundſatz bulbigt, 

um deſſen willen ver Herr fogar feinen Petrus einen Satan ges 

holten hat: „fehone deiner felbft!" (Matth. 16, 22.): bem wird 

in folchen Fällen oft eine Kraft geſchenkt, darob er felber ſich ver- 

wundern muß. unge Männer zumal müffen ſich doch ja nicht 

daran gewöhnen, fobald irgend etwas in Kopf oder Magen ober 

Unterleib nicht ganz in Ordnung ift, gleich barüber Betrachtungen 

anzuftellen, ob e8 wohl angebe, daß fie nächften Eonntag prebigen ? 

Zraurig ift e8 vollenns, wenn fehon Candidaten aus Geſundheits⸗ 

rüdjichten mwählerifch find in Betreff eined anzunehmenden Vicaria« 

tes, fich fürchten vor einem Filtal, vor vielen Cafnalien u. |. f. 

Ber als junger Maun fchon fo beforgt ift um fein Leben, wie 

. wird der werben, wenn das Alter heranrüdt? Oder follte es 

wirffih wahr ſeyn, daß die Generationen immer fchwächlicher 



140 Der Paftor. 

werben? Man kann fich felber ganz wohl erziehen, man foll das 

mit Ernft und Confequenz thun, denn es iſt in der That etwas 

nicht eben Achtung Einflößenres, wenn ein Geiftlicher, ber doch 

die Leute lehren foll, fich über die Leiden des Ervenlebend zu er⸗ 

heben, vor jebem rauhen Xüftchen fich fürchtet, und feine Geſund— 

beit, was in folhem Falle eigentlih nur ein legitimerer Titel für 

fein Tiebes Ich ift, allezeit oben an ftellt, ald das, was der cura 

animarum bei andern Leuten felbftverjtändlich vorangehe. Es ift 

auch ein feltfamer Widerfpruch, wenn verfelbe Mann, ber es ven 

der Kanzel her ten Leuten fo ſehr einfbärft, daß man dem Herri 

alles müſſe zum Opfer bringen und den Haß ber Welt ftanthaft 

tragen, ſich doch fogleih vom Kampfplag zurüdzieht, fobald — 

nicht eben ber Haß der Welt, ſondern nur ein Schnupfen ober 

Katarrh ihm Unbehagen verurfaht. Hierin kann bie Erziehung 

bes Fünftigen Geijtlichen, wenn fie gut ift, ſchon viel gut machen, 

aber, wenn fie weichlich ift, noch viel mehr verberben; beibes, gut 

machen und verberben Tann aber auch vie Pfarrfrau, jenes, wenn 

fie einen Auypochondrifchen Mann aufmuntert, ihn ermuthigt, ihm 

ie Eelbftüberwindung mit all jenen Mitteln erleichtert, an denen 

ein gefcheidtes und liebevolles Weib immer reich ift; biefe®, wenn 

fie ihn in feinem Brüten über feinen betenflihen Zuſtand beftärkt, 

fein thörichtes Aufmerken auf alles, was in feinem Leibe vorgeht, 

noch fehärft und ihm die Einreden feines Amtsgewiffens mit dem 

leichtfertigen Grunbfage ausredet, man fei denn boch nicht um 

anderer Leute willen ba, man fei ein Thor, fi für Andere auf- 

zuopfern, ſtatt fich für fich feldft, für Fran und Kinder zn erbal- 

ten. O ja, man ift, fobald man ein Amt übernommen bat, aller- 

dings für Andere da und verpflichtet, ſich nöthigenfalls auch zu 

opfern. Die Verlängerung unferes Lebens ift weder für die Kirche 

noch für uns felbft der höchfte Lebenszweck. Wenn in ven firch- 

lihen Einrichtungen ober Sitten einer Gemeinde auch Manches 

ift, was dem Geiftlichen unbequem erfcheint, fo ift bie erfte Frage 

und das entfcheitende Moment nicht das, auf welche Weife er 
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ſichs möglichft Teicht machen könne, fonbern was das der Gemeine 

erfprießlichfte ift; fogar der bloße Schein, als fuche man feine 

eigue Bequemlichkeit durch Gefchäfts-Vereinfachung, muß forgfältig 

vermieten werten. Steht aber die Eache vielmehr fo, daß eitte 

wirkliche Colliſion ter Pflichten eintritt, d. 5. daß man nachgerape 

anger Stante ift, dem Amte genügend nachzukommen, ober daß 

man 3. U. die Erziehung ber eigenen Kinder dauernt vernad)läßi« 

gen müßte — dann ift e8 einfache Pflicht, fi) um anderweitige 

KHülfe, wie fie das Inſtitut des Vicariats barbietet, oder um eine 
andre, weniger gefchäftsvolle Stelle umzufehen. Gerade das ge- 

hört am Ente anch zu jener Treue, daß man es begreift, wenn 

Alter oder Krankheit mahnen, einem Nüjtigeren zu weichen. So 

feivet nicht felten eine Gemeinde unter der gar zu großen Zreue 

ihres Pfarrers, d. h. vielmehr unter dem zähen Eigenfinn oter 

der eitlen Selbſttäuſchung beffelben, als wäre er immer nech ter 

Dann für das Amt. Wir wiffen recht wohl, wie ein Entſchluß 

zum Rücktritt nicht blos eine moralifche Nothwendigkeit ſeyn, ſon⸗ 

bern zugleich große öfonomifche Schwierigkeit haben kann; die Pflicht 

als foldhe, vom Stanbpuncte bes Amtes und ber Gemeinde aus, 

bleibt aber ftehen, und es ift nur um fo mehr Aufgabe der firdh- 

lichen Behörven, dafür zu forgen, daß ein tienftunfähig gewordener 

Geiftlicher nicht durch eine troftlofe Ausfiht auf einen kummer⸗ 

vollen Lebensabend veranlaft werde, fich fo lang als möglich an 

das Amt anzullammern. 

Dbige Forderung gänzlicher Hingebung an das Amt kann nun 

aber vernünftiger Weife gar nicht fagen wollen, ver Geiftliche 

müffe von früb bis fpät entweder in ber Kirche ſeyn, ober auf 

dem Rathhaus oder Studirzimmer amten oder Schule halten oder 

im Ort umberrenmen ohne Raft noch Ruhe. Gerade um für jene 

Irene bie ſtets frifche Kraft in Geift, Gemüth und Körper fich 

zu bewahren, ijt e8 nothwendig, liegt alfo direct im Syntereffe des 

Amtes felbft, daß die amtliche Thätigfeit nicht elite ununterbro- 

chene, ſtets gleihmäßtg angeftrengte if. Was in vie Zmifchen- 
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zeiten fallen, womit gleid;fam das Brachfeld angebaut werben foll, 

baranf werben wir unter bem Titel ter Privatbefchäftigungen des 

Geiftlihen zu ſprechen fommen; bier ift nur zu erinnern, baß der⸗ 

felbe, am ſich dem Amte ftet8 mit männlicher Kraft zur Verfü- 

gung ftellen zu können, nothwendig feine Stille, feine Erholung 

haben muß. Wer viel zu geben hat, ver muß auch fammeln; und 

felbft felhe Momente, in welchen nicht ein beſonderer Gegenftand 

unsre Gedanken befchäftigt, wo wir alfo wohl benfen, aber nicht 

mebitiren, find vjel werth, um dem Geifte aus der Aufregung zur 

Ruhe, dus der Zerfplitterung wieder zur Cinheit mit fich zu 

beifen. Es gibt, wie wir recht gut wiffen, Männer, bie Tag 

für Tag vom frühen Morgen bis in bie fpäte Nacht unausgeſetzt 

amtlich in Anfpruch genommen find und fidh in Anfpruch nehmen 

Iaffen, die auch tie Abenpftunnen noch opferu, um Verfammlungen 

zu balten, oder heute biefer, morgen jener Vereinsfigung anzuwoh⸗ 

nen. Wir ehren und bewundern fie, aber ein Vorbild, das uns 

Andere an eine Pflicht mahnte, erfennen wir nicht darin, weil 

nur ein ungewöhnlich reich begabter Geift fich unter feldyem Ge- 

treibe nicht über Turz oder lang aufreibt, und eine ganz uner- 

ſchöpfliche Duelle von Gedanfen ba ſeyn muR, wenn nicht an bem, 

was der Gemeinde bavon bargereicht wird, über kurz oder lang 

ver Mangel an jenen ftillen Stunden des Sammelns fühlbar 

werben, alfo unter ber extenfiven Unermüblichfeit des geiftlichen 

Wirkens doch der intenfive Werth Noth leiden fol. Auch ift gar 

nicht außer Zweifel, ob biejenigen, die nicht fatt werben können 

im Etiften neuer Vereine für alle erdenkbaren edlen Zwecke, das 

Recht haben, dem Geiftlichen tie Theilnahme an allem berartigen 

zur Pflicht zu machen. Es muß auch in biefen Dingen Map und 

Ziel gehalten werden, nicht nur, weil der Pafter nur ein beftimm- 

te8 Maß von Zeit und Kraft zu feiner Dispofition hat, fondern 

auch, weil man auf jenem Wege leicht in eine eigenwillige und eitle 

Vielgefchäftigfeit geräth, deren ber Herr zum minbeften nicht bebarf. 

— — — nn 
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5. Lebensorduung 

— — 

Was wir unter dieſer Kategorie zuſammenfaſſen, iſt daſſelbe, 

was wir auch einfach als paſtoralen Wandel bezeichnen können. 

Es iſt nicht irgend ein- amtliches Handeln, ſondern die ſittliche 

Geſtaltung des Privatlebens. Dieſe nun iſt an ſich von der 

chriſtlichen Lebensführung nicht verſchieden; es gibt keine höhere 

und niedere Moral, von welchen die erſte dem Kleriker, die zweite 

dem Laien als Geſetz gälte. Namentlich was die innerliche Füh— 

rung des geiſtlichen Lebens betrifft, der ſelbſteigene, perſönliche 

Verkehr mit Gott, die tägliche Bitte um Gottes gnädige Leitung, 

das Durchflochtenſeyn des ganzen Lebens mit Gebet und Danf- 

fagung, insbefondere auch die Fürbitte für die ihm anvertrauten 

Seelen, — das alles ift nichts dem Pfarrer ausfchlieglich Zufen- 

mendes, jeder Chrift, jeder Hausvater, jeder der ein Amt hat, 

betarf deſſen gleichfalls; beim Geiftlichen wäre nur ver Mangel 

an allerem boppelt fchlimm, weil er ja gerate allen andern follte 

fagen können, wie fie folch inneres Leben in Gott gewinnen und 

führen follen. Wer ohne Gebet in feine Werkſtatt fich begibt, 

begeht die gleiche Unterlaffungsfünde, wie wer ohne Gebet bie 

Kanzel befteigt; aber ber legtere follte jenem bezeugen können, wie 

nöthig und welch ein Segen das Gebet tft; fein Fehler ift alfo 

ein zwiefacher. Aber e8 macht noch auferbem einen Lhuterfchied 

aus, daß ber Geiftliche in tiefen feinem Privatleben ſtets bemerkt, 

ja beobachtet wird; — beobachtet nicht im Sinn mißtrauifchen 

Anfpaffens, auch nicht bles aus Neugierde, weil der Pfarrer we- 

nigftens in ber Mitte der Banern eine von ihnen verfchiebene 

Figur macht, fordern beobachtet nit dem Intereſſe ver Ehrerbie- 

tung und des Wunfches, an ihm ein Vorbild in allem Guten zu 

haben. Sein Licht Teuchten zu Taffen, iſt eines jeden Chriften 
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Pfliht, aber nicht auf jeten find aller Augen fo gerichtet, daß 

jenes Leuchten auch wirklich gefehen wirt. Den Pater begleitet 

alfo bei all feinem Thun das Bewußtſeyn, daß er eigentlich nie 

allein ift, baß er auch mit feinem Privatleben eine öffentliche Per- 

fon — nemlich eben viejenige ‚Perfon ift, in beren ganzen Weſen 

und Erfdeinen bie Gemeinde eine Perfonification des Chriften- 

thums felber, ein lebendiges Symbol tes chriſtlich Wahren und 

Gunter erbliden und verehren will. Sat er dieſes Bewußtfepn 

nicht, läͤßt er fich alfe geben, als ch er nichts darnach zu fragen 

hätte, was die Andern von ihm halten, fo wird er leicht Aerger- 

niß geben, es wäre denn, daß Chrifti Geift jo vollfemmen ihn 

durchdränge, daß auch das Geringfte, was er thut, immer von 

felber ſchon ein Vorbild für die Andern ift, ohne daß er daran 

denkt, ein folches geben zu wellen; dies ift auch in ber That ein 

Ziel, ein Höhepunct, dem jeder zuftreben muß, wogegen berjenige, 

der überall mit fo bewußter Abficht handelt, daß dieſes Haudeln 

zugleih Andern vorleuchten fol, nur gar zu leicht in Hypokriſie 

und fromme, priejterlice Oſtentation füllt — er fpielt dann nur 

noch eine Rolle. Die Meiften von uns ftehen aber zwifchen biefen 

beiden Eudpuncten in der Witte: vor dem Komdbiefpielen bewahrt 

und unfere Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit des Sinnes und ber 

Widerwille gegen alles Gemachte; aber zu jener Gebiegenheit, ba, 

was wir irgend thun, Jedermann offenbar fein bürfte, zu jener 

Sleichmäßigfeit des ganzen Weſens, ba es, gefehen ober ungeſehen, 

. immer gleidy rein das Bild Chriftt erfennen ließe, haben wir noch 

mehr oder weniger weit, jo daß es für feinen ganz überflüffig iſt, 

burh die Erinnerung: du biſt ein Paſtor! fich felber zu einem 

Thun oder Uinterlaffen anzutreiben. Jene Rüdficht auf die Anbern, 

die uns fehen und in ums eben jenen concentrirten Ausdruck des 

Chriſtenthums erbliden wollen, für bie wir fomit ein objectives, 

vor ihren Augen wandelnbes Gewiffen find, Hat dann namentlich 

bie Folge, daß wir, auch wo wir von chriftlicher Freiheit Gebraud) 

machen unten, wein wir ifolirt lebten, dennoch da und dort auf 
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fie verzichten müſſen, um ben ſchwachen Brübern fein Aergerniß 

zu geben. So gewinnt der Wandel des Pfarrers, fo wenig er 

fih vom Wandel eines jeden Ehriften unterfcheiden kann und foll, 

dennoch für ihn felber einen noch fefter beitimmten und fchärfer 

begränzten Charakter, was wir eben baburch ausprüden mollen, 

daß wir ihn unter eine Lebensordnung jtellen und als foldhe, als 

ein fich felbft gegebenes, mit Bewußtſeyn vorgehaltenes Geſetz, 

auffaffen. So ift es auch gemeint, wenn bie älteren Paſtoral⸗ 

theologen und Tirchlichen Verordnungen, indem fie einen Gefammt- 

ausdruck für die fittlichen Requiſite eines Paſtors fuchen, gern 

bas Wort gravitas, osuvorrng bsgarwer, bafür gebrauchen; bemm 

fo fehr dies nach einer Seite eine Eigenjchaft jedes Chriften ift, 

— ver heilige Ernſt gegenüber von allem Leichtfinnigen und Fri- 
polen, wie allem Kindiſchen und Läppifchen, — uud fo wenig 
damit diejenige Gravität empfohlen werden will, die fich in einem 

eigenthümlich feierlichen Einherfchreiten, in unveränderlicher Amts⸗ 

miene, in einem auch das Unbebeutentite Titurgifch oder rhetoriſch 

betonenden Pathos Fund gibt und unrettbar ver Lächerlichfeit an« 

heimfällt: fo bezeichnet e8 doch richtig cin Sich-zufammennehmen, 

eine Eonfequenz der Grundgeſinnung in allen einzelnen Aenßerun⸗ 

gen und Bewegungen, wie ſie dem Laien nicht zur Pflicht gemacht 

wird. Und wenn wir in jene gravitas hauptſächlich auch bie 
Pflicht mit einfchließen, niemals die feite Haltung zu verlieren 

(wa® wir sui compos esse, sibi constare, sibi imperare nennen 

fönnen), fo tft dies für jeden Mann, zumal für jeben, der irgend 

ein Amt und eine Würde hat, nothwendig; nur wird abermals 

vom Geiftlichen erwartet, daß gerade fein Beruf, feine ganze 

Beihäftigung ihm dazu mehr als irgend einen antern befähige; 

fährt er num im Jähzorn auf, fchreit er feinen Küfter oder irgend 

ein Gemeindeglied mit zorniger Stimme und Miene an, ober ift 

ein Gemeindeglied auch nur unbetheiligter Zeuge von einem Aus⸗ 

bruch feiner Leidenfchaft, von einer wilden Geberde oder Rede, 

von einem plumpen Zank, den Frau oder Magb oder wer fonft 
Balmer, Baforaliheol. (2. 8.) 10 
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aushalten muß, überhaupt von irgend einer Aufregung, einer Hef- 

tigkeit, einem Außerſichſeyn, fo ift die Ehrerbietung des Herzens 

bahin; ber Pfarrer hat verrathen, baß ber alte Abam in ihm eben 

fo mächtig ift, als in einem fchimpfenden Poſtknecht oder Holz- 

fpälter. Ober wenn Hartmann (Pastorale evangelicum, Ausg. 

v. 1697. ©. 243. 1722. ©. 266.) dieſe gravitas näher fo be- 
fehreibt: sint in dictis factisve veritas, candor, constantia, sint 

gestus, incessus, vultus habitusve ejusmodi, qui mentem bene 

compositam arguant — fo ift da fein Zug, ber nicht auf jeben 

Chriften feine Anwendung fände; am Pfarrer aber will man bie 

mens bene composita in jenen äußern Merkmalen auch vor Au⸗ 

gen ſehen. Treffend wendet Hartmann eben bafelbft die Stelle 

Hiob 29, 8. auf ben Paftor an — aber wenn er auf bie Frage: 

unde illa reverentia? aus ®. 14 bie Antwort gibt: quia justi- 

tiam induebat, fo ift damit abermals etwas au fich Allgemeines 

genannt, das aber vem Pfarrer feinem Berufe gemäß fchlechthin 

erwartet wird; bei einem andern ift vie Ehrerbietung erft die na⸗ 

türlihe Wirfung feines Benehmens und Charakters, dem Pfarrer 

bringt man die Ehrerbietung entgegen, weil man dies Benehmen 

bei ihm vorausfegt und erwartet; trifft es alfo nicht ein, fo fühlt 

man fich nicht nur im feinem perfönlichen Bertrauen getäufcht, 

fondern man nimmt an bem Wiberfpruch zwifchen ber Wirklichkeit 

ber Berfon und ber Idee, die fie repräfentiren foll, ein Aergerniß. 

Eo gibt e8 denn auch gewiffe Fehler, die, währent fie Jedem 

zur Sünde werben, doch dem Pfarrer zu ganz beſonderer Echmach 

gereichen, daher manche Baftoraltheologen der Befchreibimg bes 

pofteralen Wandels ein Capitel de vitiis pastoris fugiendis 

gegenüberftellen. Wir unfrerfeits glauben am einfachiten das, was 

aus dem allgemeinen chriftlichen Lebensgefet für ben Pajtor eine 

fpecielle Bedeutung bat und eine concretere, durch feinen Beruf 

beftimmte Form annimmt, unter den Gegenfag ftellen zu Fünnen, 

baß er nach ber einen, negativen Seite den Unterfchieb des Chrift- 

lichen und Weltlichen in fich repräfentiren foll, nach ber andern 
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pofitiven Seite aber dasjenige, was die Welt felber auch in ihrem 

Kreife als eine Tugend, als ein Lob erfennt (Phil. 4, 8.) dem 

Pfarrer am wenigften fehlen barf. 

1. Als rid;tigfter Ausdruck für jenes Negative, für vie bem 

Geiſtlichen geziemende Abkehr von der Welt, ift immer das Wort 

Eingezogenheit erkaunt worden: des Pfarrers Wanbel fell ein ein- 

gegogener ſeyn. Das ift der Gegenfaß besjenigen Lebens, Tas fich 

ist ber Außenwelt umtreibt, das nach außen ftrebt und grapitirt 

und die Einfamfeit fcheut. Dem Bafter ift, wie früher fchon er- 

innert wurde, Stille nöthig aus demfelben Grunde, wie dem Ge⸗ 

lehrten; er joll ja viel geben, fell als ein recbter ES chriftgelehrter 

aus feinem Echage Altes und Neues nehmen, alfo muß der Schat 

angelegt und ſtets wieder gefüllt werben. Zu tem kommt aber 

hier noch das fpectellere Motiv, daß eben in biefer Znrüdgezegen- 

beit tes Pfarrers tie Gemeinde felber ſtets das verlörpert an- 

ſchauen will, was fie als Chriftenpflicht überhaupt erkennt. Löhe 

führt in feinem ewangelifchen Geiftlichen (I. S. 135.) ein gutes 

Wort von Martin Bord an: „Wir müffen uns ver bem Volke 

außer unferem Berufe fo wenig als möglich fehen laſſen. Wenn 

fie uns zu oft und zu viel außer unferem Berufsgeſchäft fehen, 

fo fchen fie ung auch im Berufe nicht als foldhe, als welde fie 

uns ſehen follen. Wir find Boten bed Herrn, darum wollen wir 

ben Leuten aus ven Augen bleiben, wenn wir ihnen gerade feine 

Botjchaften zu bringen haben.” *) In erjter Linie alfe ziemt es 

*) Eine Eßlinger Gottesdieuſtordnung won 1533 (f. Keim, Reformatione- 

blätter der Reichsſtadt Eflingen, 1860. pag. 97) fagt fehr bündig: „Die Pre- 

diger ſollen jo viel möglich zu Haufe bleiben, fleißig ftubiren, ſich mit Predigen 

getreulich halten, vinanber ſelbſt fleißig zubören, und in allen Stüden ber 
Gemeinde gut Beilpiel geben.” Alſo anch in biefer Paftoraltheologie in nuce 
fteht das Zu-haufe-bleiben oben an. — Dal, Damit, was Gottfried Menken — 
ſ. fein Leben von Gildemeifter, I. S.128 — von fi jagt: „Ich bin kein Bifi- 

tenmenfch, befitze nicht dic unfelige Gabe, über Nichts ſtundenlang ſprechen zu 
können; ich lege es nicht darauf an, zu amüfiren, halte ınich zurüd, gehe nir- 

gends bin, wo ich nicht gebeten werde, und ohne e8 eben zu mollen, zeige ich 

doch in allem, daß ich nicht wünſche, überall herbeigezegen zu werben, ſondern 

10*® 
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dem Paftor nicht, in der Stadt das große Gefellfchaftsleben mit- 

zumachen; wer im Ealon heute da, morgen bort gefeben, vielleicht 

als unterhaltender Gefellfchafter gerne gefehen wirt, geräth viel 

zu fehr in Menferlichfeit hinein, und wenn er fogar Sonntags 

auf der Kanzel ein ganz anderer wäre, als im Club ober im 

Damenfreife, fo wirb den übrigen Theilnehmern, wenn fie ihn in 

der Kirche hören, der Witerfpruch zwifchen dem Propheten ımb 

dem Bartifan beim Tarock, die Unmöglichfeit einer unio persona- 

lis zwifchen Beiten felber fühlbar ſeyn; hören fie ihn aber nicht, 

meiden jie die Kirche, fo iſt die Schmach für ihn noch größer; 

mit Leuten, die ber Kirche fern bleiben, kaun ber Paftor nicht 

Kränzchen baben.*) Auf dem Lande ift ftatt des Salons bie 

Schente der Sammelpunct der Gefelligfeit; barüber aber kann Fein 

Zweifel ſeyn, auch wenn viele Pfarrer une viele Gemeinden in 

diefer Beziehung ein dickhäutiges Gewiffen haben, daß das Wirths- 

bausfigen einen Geiftlichen ſtets verunehrt. Gebt er blos einem 

guten Weine nach, fo wäre biefer Genuß, fo weit er ihm nötbig 

ift, für ihn auf anderem, würbigerem Wege ja auch zu erlangen; 

für mid ſelbſt beftehen und glüdtich feyn kann.” (Sehr gut!) „Da hält man 
mich denn für ein wenig ſtolz, baß ich mich fuchen laſſe, und es jo gar wenig 
brauf anlege, zu gefallen.” Und ähnlich S. 139: „Nieberträchtigkeit ift wahr. 
baftig feine Demuth. Ich haffe alle Bizarrerie, und will mich gern alfo ftellen, 
daß ich gefalle zum Guten und zur Befferung. Aber ich will mich nicht weg- 
werfen; ich will mich fjuchen laſſen; benn bei aller Schlechtheit bin ich Doch 

bes Sudens noch werth. Ich kann Bifiten, Mahlzeiten, Gunft und Weihraud 

entbehren, und bin nicht glücklicher als in der Einſamkeit. Bin ich nicht thener 

ertauft? Soll ih mich der Welt zum Knechte machen?” 

*) „Patrone, welche die Geiftfihen wählten, weil fle gute Gejellichafter 

waren oder auch eine Partie Karten ſpielen konnten, verachten fie jelbft in ihrem 

Herzen und geben zu ihnen nicht in die Kirche. Ein Paſtor, der ben frommen 
Leuten zum Anftoß wird, und wäre es auch nur einem geringen Manne, wirb 
jelbft von den weltlich Gefinnten nicht anerkannt.” Erinnerungen aus bem 

Leben eines Landgeiftlihen, Ev. 8. 3. 1859. Nr. 79. S. 902. Bgl. auch ben 
Conferenzuortrag von 9. Wendel „über gegenfeitige Disciplin der Geiſtlichen,“ 
Breslau 1853. ©. 24. „Ein Weltmenſch kann aus ben Händen eines Geift- 

lichen, mit denen dieſer Die Karten gemifcht hat, nimmermehr in Andacht bas 

Sacrament empfangen.“ 
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fiebt er aber die Art von Gefellichaft, die fi in Schenken zufam- 

menfindet, fo ift das — abgefehen von bem fchlechten Zeugniß, 

das er damit feiner Familie ausftellt — ein Zeichen fchlechteften 

Geſchmacks für einen gebildeten Mann. Es ift und bleibt wahr, 

was fchon ber alte Zritheim (de sacerdotum vita etc. Dillingen 

1575. ©. 95) gefagt bet: noli tabernas cum rusticis ingredi, 

quia id tuae non licet honestati. Incipient te ex consuetudine 

familiaritatis contemnere et quasi ex suis unum existimare. 

(Ueberbaupt, fagt er ©. 93: rarus videaris in publico, esto 

mente et corpore quietus.) Anders freilich verhält es fich dann, 

wenn eine gefchloffene Geſellſchaft ebenhürtiger Männer fich zu 

einem regelmäßigen Zufammenfommen vereinigt, weil e8 ihnen 

Bedürfniß und Erfrifchung ift, fich öfter zu ſehen, das amtliche 

Leben aber zufällige Befuche erfchwert. Für ihren Zwed Tann 

ein Gaſthof deßwegen das geeignete Local ſeyn, weil ba nicht jebes- 

mal einer für das leibliche Bebürfnig aller zu forgen hat, fondern 

jever genießen kann, was er will; gerabe durch biefe freiere Be- 

wegung ift der geiftige Verkehr weniger gehemmt, als durch vie 

Aufmerkſamkeit, die der Zingeladene und der Hausherr einander 

im Privathaufe gegenfeitig fchulden. Zwifchen Männern, bie in 

irgendwelchen amtlichen Berhältniffe mit einander ftehen, bat folch 

ein Zufammentreffen an brittem Orte den großen Werth, daß fich 

bier Differenzen, vie jenes Verhältniß mit fich bringen kann, oft 

auf amicable Weife heben oder fchon zum Voraus abwenden laſſen. 

An einem folchen SKreife mit würdigen Männern, namentlich auch 

aus dem Laienftande, Theil zu nehmen, Tann — je nachbem bie 

Berfonen einander zu fördern im Stande find und bie Charaftere 

zu einanter paffen — auch für den Geiftlichen zu einem Segen 

werden. Aber auch dies wird böchitens in der Woche einmal 

Statt haben dürfen; wird es zu öfterem, zu täglichem Gebraud), 

fo muß das Gefpräch flach werden unb das Ganze in eine Wirths- 

bausgefellfchaft ausarten. Zufammenkünfte mit den Familien (fo- 

genannte Pfarrfränzchen) werden wohl immer viel beffer in ben 
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Pfarrhäuſern felbft gehalten und auch da nicht zu oft; wir werben 

unten, sub voce Gafifreunvfchaft, noch baranf fommen. — &8 

find uns freilich auch Geiftlihe befannt geworben, die das Wirths⸗ 

haus aus andern, gewiß ehrenwertben Gründen befuchten. Bon 

Bitzius 3. B. (Jeremias Goetthelf) hören wir, daß er fi oft 

unter den Bauern im Wirthshaus eingefunden babe, um fie zu 

ſiudiren; und daß biefe Etudien von Erfolg waren, zeigt bie berbe 

Naturwahrbeit jeiner Bilder. Aber diefen fpeciellen, fchriftftelleri- 

fhen Zwed haben wir Andern nicht; und wenn es wahr ift, daß 

in fpäterer Zeit vie Bauern entwichen, wenn ber Pfarrer anrüdte, 

ver fie fo trefflich abconterfeite, fo reicht vies hin, um zu beweifen, 

daß obiger Zwed nicht unter die paftoralen gerechnet werben kann. 

Wir denken, um in ber Richtung tie Leute fennen zu lernen, in 

welcher ber Baitor jid) bie ihm nöthige Menfchenfenntnig zu fant« 

meln allerdings vie Pflicht hat, dazu ftehen ihm auch andere Wege 

offen. Ein anderer Grund, ter ihn an ſolche Orte führen Tann, 

ift, wenn er etwa nad Ortsfitte oder aus perfönlicher Anbänglich- 

feit zu einem Feſte, zu einer Hochzeit z. B. gelaten wirt. Mag 

man über das Tanzen eine fittlichftrenge oder eine laxere Anficht 

haben, das bedarf wohl für Niemanden eines Beweiſes, daß der 

Pfarrer nicht beim Tanze zugegen ſeyn kann; ver Contraft zwifchen 

biefer Yuftbarfeit und fetter ganzen Stellung ift ein fo greller, 

fo fchneidender, daß man fehr abgejtumpft feyn muß, um dies 

nicht zu fühlen oder ed gar ſchön zu finden, wenn der Paftor mit 

der Braut in höchfteiguer Berfon einen Tanz ausführt.*) (In 

diefelbe Kategorie gehört e8, wenn, wie Knapp in Kofaders Leben 

©. 230 eines Falles erwähnt, einem Pfarrvicar zum Abjchied ein 

N Bon Rabelais, dem bekannten Sativiker, der Pfarrer in der Nähe von 
Paris war, wird erzählt, er habe, um feine Bauern von ihren Gelagen und 
andern Ausjchweifungen abzuhalten, Sonntag Nachmittags ihnen auf einem 
freien Plate felbft zum Tanze gegeigt. Die proteftantifche, überbaupt bie mo- 

berne Anſchauung won geiftliher Würde duldet eine geiftliche Pädagogik biefer 
Art nicht mehr. 
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Soncratioren-Bal gegeben wird!) Wo das möglich ift, da hört 

alle Paftoraltheologie auf. Alfo wird ein Mann von befferem 

Urtheil eine foldhe Einladung nur dann aunehmen, wenn er deſſen 

gewiß ift, daß nicht getanzt wird, und auch dann fordert es ver 

richtige Tact, baß er nur eine Weile, nicht über eine Stunde 

eima, ba bleibt. Es muß ven Leuten, (was auc von fonftigen 

Einladungen ähnlicher Art, 3. B. zu Zauffchmäufen gilt) durchaus 

und voll der Eindruck bleiben, daß der Pfarrer lediglich ihnen bat 

eine Ehre, eine Freundlichkeit ermweifen wollen, nicht aber, daß er 

fih8 bei ihrem Braten und Wein einmal wohl feyn laffe. — Noch 

ift und das Beifpiel eines tüchtigen, übrigens auch fonft in mans 

hen Beziehungen für ein Original geltenden Geiftlichen befannt, 

ber in einer Landſtadt von Zeit zu Zeit ein frequentes Gafthans 

befuchte, fich unter bie dort vorhandenen Ouiriten fette und fie 

aus tem Echage feines profunden Wiffens in allen Fächern in 

ungezwungenfter aber belehrenpfter Weife unterhielt. Ein Mann, 

zu vefjen ganzer Eigenthümlichfeit dies paßt, der fich als Geift- 

licher in höchſte Achtung gefest, wird Solches wagen unb mit 

Glück ausführen können; bier ift aber einer der cafuiftifchen Puncte, 

wo, was bei dem einen eine Tugend ift, dem andern fehr fatal 

werten könnte. — Wenn oben gefagt worden ift, ver Pfarrer foll 

den Lenten nicht viel außer tem Berufe fichtbar werben, fo gehört 

bazu auch das unnötbige Umbherlaufen im Orte felber, da man 

bald va bald bort einfpricht, um zu plaudern. ‘Dazu foll der 

Seiftliche Feine Zeit haben; eine Stadtchronik zu fen, mag einem 

Parbier oter Friſeur zum Ruhme dienen, dem Pfarrer gereicht es 

zur Schande. 

An Obiges reiht fich Die weitere Frage, ob dem Geiftlichen 

auch der Beſuch des Theaters, des Concertſaals ungeziemend fei? 

Wer fchon vom allgemeinen Stanbpunct chriftficher, Sittenlehre 

aus diefe Dinge als pompa diaboli verwirft, für ben verfteht ſichs 

von ſelbſt, daß der Pfarrer ſich dabei nicht bliden Taffen barf. 

Aber es ift bemerfenswerth, daß in ben Nefidenzen ſelbſt Solche, 
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bie für ihre Perfon den Befuch des Schaufpield Jahr aus Jahr 

ein als ein fich von felbjt verjtehendes Recht anfehen, doch daran 

Anftoß nehmen würden, wenn fie einen ihrer Geiftlichen ta ent«- 

been würden. Es ift jehr wohl möglich, daß fie e& viel lieber 

haben, wenn diefe von ber Kanzel gegen Theater und Uehnliches 

eifern; fie hören das mit Andacht an, wollen dem Geiftlichen ven 

Himmel und das Recht ter Oppoſition gegen bie Erbenfrenben 

laffen, behalten ſich felber aber tie Befugniß vor, ſich Vormittags 

an einer Prebigt wider das Theater und Abende an einer Bor. 

ftellung im Theater nad) ihrer Art zu erbauen. Diefe Thatfache 

verräth, daß in berlei Dingen noch viel Unklarheit und Unlauter- 

feit obwaltet. Unfere Meinung ift diefe: In der Stat, in welcher 

ber Geiftlihe angeftellt ift, wird er ſehr wohl thun, der richtige 

Takt wird ihn bazu nöthigen, das Theater mie zu befuchen. Wäre 

bas, was bort dargeboten wird, ein reiner Kunftgenuß, würde nicht 

unter deſſen Firma fo unfäglic) viel Heillofes, Gemeines, Un- 

fläthige8 importirt, an dem eben bie Zahlenden, die großen und 

Heinen Herren vorzugsweife Gefallen finden: dann ftünde bie ganze 

Trage anders. Über an einem Orte, an dem — wenn auch nicht 

heute, boch jonft oft genug, ber Leichtſinn, vie eitle Luſt an Poffen 

ihre Nahrung findet, ja wo felbit fhamlofe Dinge dem Publicum 

zum Belatfchen vorgeführt werben, mich neben einem meiner 

Beichtfinver zu finden, das mich vielleicht am nächiten Sonntage 

bon ber Bewahrung des Herzens reden hören wird, das wäre mir 

unerträglich; ich fpürte es, daß dem Beichtkinde felber meine An— 

wejenheit als eine Art Legitimation — nicht des Schaufpiels als 

poetifcher Darſtellung, fondern der dargeftellten Schlechtigkeit er⸗ 

ſcheinen würbe, eben darum meine Stellung zu ihm zerftört wäre. 

Die Gefahr, ein Aergerniß zu geben, die in biefem Falle fehr groß 

ift, müßte mir auch den reichften Genuß verbittern. Was aber 

Concerte, Kunftausftellungen u. dgl. Dinge betrifft, fo kaun ver- 

nünftiger Weife nichts vorgebradht werben, was dem Geiftlichen 

ben Zutritt zu etwas diefer Art verwehren müßte. Hier hat er 
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allerdings nicht® zu prebigen, fondern er fitt ftill unter ven Zu⸗ 

hörern oder betrachtet fih die Gemälde, die Kunſtproducte; aber, 

wie wir gefagt haben, ter Geiftlihe müfje auch fammeln können, 

ba er fo viel auszugeben habe: fo rechnen wir auch Solches zu 

dbiefem Sammeln; eine Symphonie gibt ihm zwar fein Prebigt- 

thema und interpretirt ihm feine Bibelſtelle, aber, wenn er gebil- 

bet geung für ihr Verſtändniß ift, fo erfrifcht une belebt fie ihn 

innerlich, es find geiftige Kräfte, bie auch auf dieſem Wege ihm 

zufließen. Daß der Geift auch aus folchen Quellen fchöpft, wie 

daß ein frommes Gemütb auch folhen Genuß als eine Gabe 

Gottes empfängt, und feine Güte, feine Freundlichkeit barin 

ſchmeckt: das begreifen ihrer Viele nur darum nicht, weil fie viel 

zu ftumpffinnig, viel zu wenig cultivirt find, um das Göttliche im 

einer andern al® der unmittelbar religiöfen Form zu erkennen. 

Man kann e8 allerdings weit bringen in mönchifcher Ascetik und 

m abfoluter Enthaltung, kann in angenommenem Abfcheu vor allem, 

was ein menfchlih Gemüth erfreut und was feinen Quell in 

Gottes Güte hat, das allein wahre Chriſtenthum zu befigen glau- 

ben; man ift in diefen Dingen zudem noch felavifch abhängig von 

trapitionellen Meinungen ohne alles felbftftändige Nachdenken und 

Urtheil, daher venn auch die Anfichten je nach individuellem Ge⸗ 

ihmade oder nach Familien- oder Parteitradition ſtark bifferiren — 

haben es doch einftens etliche fehwache Brüder dem fel. Wilhelm 

Hofader übel genommen, daß er in der Stiftsfirche in Stuttgart 

einer Aufführung von Händels Meſſias anmwohnte!! — und nad) 

ſelch bornirten Vorftellungen fich richten zu fellen, ift für einen 

gebildeten Mann, einen Mann von Harem Geift und offenem un- 

verfchrobenem Sinn eine harte Zumuthung. Aber, wefern es ihm 

nicht gelingt, auf geeignetem Wege (d. b. nicht etwa burch aufs 
Härende Predigt oder Katechefe, ſondern gelegentlich durch Privat- 

gefpräch) den engen Horizont feiner Leute etwas zu erweitern: fo 

ift die Erhaltung des Vertrauens und ber Achtung der Gemeinde 

eine fo unerläßliche Bebingung der amtlichen Wirkfamfeit, daß ein 
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gewiffenhafter Mann nit um eines Orchefterftüdes willen biefe 

wird aufs Spiel ſetzen wellen; verzichten und entbehren gehört 

eben auch zum Amte. Nur wenn jich jene Bornirtheit wie in 

dem angeführten Falle jogar gegen bie ber Religion felbft dienende 

Kunft feindfelig ftellt, dann fcheint e8 uns, es wäre ein Uebermaß 

von Rüdficht, d. h. Menſchenfurcht und Knechtfchaft, ſich dadurch 

beſtimmen zu laſſen; über ſolche Urtheile kann ſich ein Prediger, 

den ſeine Gemeinde als eruſten, treuen Seelſorger kennt, wohl 

wegſetzen, weil deren im Ganzen doch nur wenige ſeyn Fönnen, 

die ihre Vernunft ſo gänzlich gefangen nehmen — nicht unter den 

Glauben, ſondern unter ihre eigene oder fremde Albernheit. In 

ſolchem Falle — z. B. bei ver Aufführung eines Oratoriums in 

der Kirche — wird die Auweſenheit des Geiſtlichen vielmehr ge⸗ 

rate dazu dienen, diejenigen, die fein ſelbſtſtändiges Urtheil haben, 

erkennen zu laſſen, daß ſolche Kunſtwerke ber Kirche innerlich ver⸗ 

wandt find und zu ihr gehören. 

Sofern die Eingezogenbeit den Gegenjag des Weltlebens be- 

zeichnet, haben wir hieher auch tie äußere Erfcheinung, Kleidung 

und Hauseinrichtung zu rechnen, in welchen, dem früher Bemerkten 

gemäß, die Genteinde ebenfalld pas Symbol des chriftlichen Ern⸗ 

ſtes, ber chriftlihen Weltverlenguung fehen will. Während bas 

eigentliche Untsgewand, der Chorrod, jenen Gegenfat gegen alle 

Welteitelfeit, gegen allen Wechfel der Mode durch feine Form und 

Farbe repräfentirt, fo haben bie Ffirchlichen Verordnungen auch 

außer dem Dienſte ben Geiftlichen ſtets eine würbige Kleidung 

vorgefchrieben — weil (wie eine Darmftädtifche Kirchenordnung ven 

1629, f. bei Spörl a. a. O. ©. 17 ff. fagt), Geiftliche, vie ſich in 

„politifcher Kleidung” fehen laffen, nicht für Geiftliche angefehen, 

alfo „bisweilen verfchimpfet werben,” oder weil (wie ein Bai— 

reuth’fches Nefeript von 1720 fagt) „es geiltlichen Perfonen ge- 

bübret, von dem gemeinen Pöbel in der äußerlichen Aufführung 
fih zu biftinguiren;” unter dem Pöbel ift aber nicht blos das 

niebere Bolt, fontern es find auch bie Stuger damit gemeint, 
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bie befanntlich im Jahrhundert des Rococo das Aeußerſte an Ab- 

geſchmacktheit auch in ver Kleidung geleiftet haben. Die pofitiven 

Kleiderverjchriften find freilich felbjt wieder vom Zeitgefchmade 

ftark inficirt; die Kirchenhäupter von 1760 würden wohl die bes 

centefte Kleidung eines Pfarrers von 1860 nicht für orbonnanz- 

mäßig anerfennen, weil er werer Echube, och kurze Beinkleiber, 

weder einen Zopf, noch einen breiedigen Hut trägt. Darin alfo 

folgt, und mit Recht, der Geijtliche der Tracht feiner Zeit; vom 

ihr gefliffentlich abzumweichen, ift ja immer eine ebenfo große Eitel⸗ 

feit, eine ebenfo kindiſche Werthfchägung bes Aeußeren, wie bie 

Modenarrheit. Aber auch dieſes vernünftige Nachgeben läßt noch 

genug Raum, um jich fo zu Heiden, — nicht daß jeder nothwendig 

von weitem fieht: das ift ein Pfarrer, aber doch fo, daß, wer den 

Dann keunt, nicht denken muß: ver fieht nicht aus, wie ein 

Bfarrer.*) — Aehnlich verhält es fih auch mit der Hauseinrich- 

tung. Hinter dem, was in dem gebildeten Mittel- und Beamten- 

flande als Forderung des Anftanbes gilt, zurüdzubleiben, fo taß 

es im Pfarrbaufe ausfieht, wie bei einem Schufter, das ift ebenfo 

unwürbig, «als alle Ueppigfeit, aller Luxus, welcher fich in bem 

Ameublement u. ſ. w. breit macht; je vornehmer e8 im geiftlichen 

Haufe ausfieht, je vornehmer man ſich deßhalb auch benehmen zu 

müfjfen meint, um fo weniger wird es anziehend ſeyn für bie 

Pfarrkinder. Wie man in einem gebildeten chrijtlichen Haufe lebt, 

wo auch das Aeußere, die Bequemlichkeit und der Schmud ber 

Wohnung zum ganzen Wefen der Bewohner ftinmt, das darf auch 

der Nieberfte bei feinem Bfarrer ſehen; es wird ihm beimifch fehn 

in ſolcher liebliden Umgebung; ebenfo foll auch der Gebildete, 

der ben Pfarrer auffucht, ſich da behaglich fühlen, und dazu ge- 

*) Nicht ganz unerwähnt ift in dieſem Zuſammenhange zu Taffen, was 

Scheele in einem Bertrag über Kirchenzucht, Halle 1852. S. 79, bemerft: 
„Wie halten wir es mit dem Rauchen anf der Straße, dem bebenklichen Zei- 
Ken zu der Befürchtung, daß Cigarre und Baflor zufammengewacjen find, 
d. 5. daß das Rauchen zum unentbehrlichen, anbaltenten Genuß, d. b. zum 

Laſter geworden ift?“ 
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hört fchlechterbings einiger Comfort — wenn man es fo nennen 

will, einiger Lurus. Aber an dem richtigen Maße deſſelben wird 

fich’8 eben zeigen, ob der Sinn bes Pfarrers und feiner Familie 

fein genug ift, um das, was den Einbrud des Weltförmigen macht, 

zu vermeiden, bagegen das fich anzueignen und gefchidt zu ver- 

wenden, was jeden Eintretenden wohlthuend anfpricht, Ein Pfarr- 

haus 3. B., in dem uns bie leeren, weißen Wände anftarren, wo 

fein Bild, kein noch fo befcheidenes Kunftproduct uns begegnet, 

wird immer entweber ben Eindruck mitleiderregender Armuth oder 

ben der Knickerei machen ober wenigftens ben Mangel an allem 

Schönheitsfinn, alfo auch an Bildung verratben, — all dies aber 

ift für ein geiftliches Hans wenig ehrenvoll. — Wird in ber 

Hauseinrichtung und Haushaltung alle unnöthige Weppigfeit unter» 

laffen, dann ift e8 auch möglich, daß der Paftor feiner Gemeinde 

dadurch Achtung und Anhänglichkeit, eine Art localen Patriotismus 

zeigt, daß er, was für feine Bebürfniffe im Orte gefanft oder 

gearbeitet werben kann, nicht auswärts kaufen und arbeiten läßt. 

Es ijt auch bei Pfarrfrauen manchmal der leidige Aberglaube vor- 

handen, daß nur wa® von außen ber, zumal aus der Reſidenz 

fomme, auch ftandesgemäß fei; aber felbjt wo bie auswärtige 

Arbeit um ein paar Kreuzer wohlfeiler oder eleganter ift, da follte 

das Pfarrhaus nicht diefen Vortheil fo hoch anfchlagen, daß es 

deßhalb der Gemeinde und den in ihr vorhandenen Arbeitskräften 

folhe Geringſchätzung bewiefe. Wenn der Bauer, der Bürger 

glaubt, dem Paſtor fei nichts vornehm genug, fo ftärkt das keines⸗ 

wegs das Vertrauen in die Neinbeit feiner geiftlichen, vom Eiteln 

abgewandten Gefinnung. Es ift zwar plump, wenn der Bauer, 

der Hanpwerfer feine Arbeit für den Pfarrer mit der Arbeit bes 

Pfarrers für ihn vergleicht; aber ein Körnchen Wahrheit ift doch. 

barin, wenn er benft, bem Pfarrer würbe es ebenfo wehe thun, 

wenn er Sonntage bie Predigt in einem andern Orte zu bören 

vorzöge, wie e8 ibm wehe thue, wenn ber Pfarrer feinen Haus- 
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bedarf auswärts bolen laſſe. (Vgl. die oben erwähnte Biographie 

von Benfchlag, I. S. 107 f.) 

2. In Obigem ift bereits der Pfarrfamilie Erwähnung gethan; 

es ift auch alles Geſagte auf fie mit anzuwenden, fo namentlich 

was bie Theilnahme an öffentlichen Luſtbarkeiten und bie Garberobe 

anbelangt; in letzter Beziehung genüge es, zu bemerken, baf ein 

eitler Aufpug wie ein ſchäbiger oder altmodiſcher Aufzug ber Frau 

und Tochter eine® Geiftlichen gleich unwürdig ift. — Wir feten 

aber biemit fchon voraus, daß der Pfarrer verheirathet ift, und 

reihen biefen Punct bier ein, weil ver Mittelpunct feines Privat- 

lebens eben fein Familienleben ift, und weil jene negative Tugend 

der Eingezogenbeit zur pofitiven Bafis und Kchrfeite das Leben in 

der Familie haben muß; Eingezogenheit ift nicht Einfieblerei oder 

Eigenbröpeln. Nach gut enangelifcher Auffaffung ver Ehe müffen 

wir es als pas Normale anfeben, daß ber Pfarrer ein Ehemann 

it, nicht blos aus bem niederen Motive bes melius est nubere, 

quam uri, fondern aus bem böheren, womit Raulus Eph. 5. jenes 

jelber ergänzt, wonach die Liebe, die Chriftum und vie Gemeinde 

verbindet, in der Ehe fich reflectirt, in ihr wieberftrahlt; ift fo 

die Ehe ver wahre Herd und Hort der reinen Liebe, fo darf fie 

dem Pfarrer nicht fehlen. Iſt das die göttliche Seite der Sache, 

fo ift auch die menfchlidhe ven, gleicher Bedeutung: der Fatholifche 

Briefter ftellt ſich als Colibataͤr hoch über die Linie der Menfch- 

lichfeit: der evangelifche Geiftliche foll und will das nicht; gerade 

ber nüchternen, alles Hierarchiſche ausfchließenden Auffaffung bes 

Amtes entfpricht auch die Ehe bes Geiftlichen, wodurch er ſich 

allen andern gleichftellt, aber nicht um zu ihnen herabzufteigen, 
fondern fie zu fih und mit fi emporzuzichen. &8 verfteht fich, 

daß fein Kirchengefek ihm bie Ehe auferlegt; e8 Tann Fälle geben, 

wo — 3. B. wegen Stränflichfeit, ober um eine arme Mutter, 

Schweiter ꝛc. zu fich zu nehmen, ober vielleicht auch in Folge 

Ihmerzliher Erfahrungen — einem Geiftlihen aller Muth dazu 

vergeht, wo es aus irgend einem Örunbe wirklich für ihn das befte 
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fepn Tann, ehelos zu bleiben. Aber die Stellen, in weldhen Pau⸗ 

lus die Ehefofigfeit empfiehlt, und bie fowehl temporär als für 
ten Miffionspienft ganz richtig motivirt find, auf .das Pfarramt 

oder allgemeiner auf das wahre Chriftentbum anzuwenden, ſomit 

dem Eölibat einen höhern Werth wie einem engelgleichen Etande 

zuzufchreiben, das ift eine Verirrung, eine hochmüthige Verachtung 

ber Naturordnung Gottes, — eine Meinung, die, fo heilig fte 

ausfieht, bei näherem Befehen meift einen ganz andern Einbrud 

macht. Da ſteckt unter der vorgeblichen Ertödtung bes Fleifches, 

unter biefer hohen Celbftverleugnung in einer oder der andern 

Form ein gutes Stüd von plattem Egoismus; man findet e8 be- 

quemer, nicht für Fran und Kinder forgen zu müſſen; oder man 

tarirt das liebe Ich fo hoch, hält es fo koſtbar, daß feine Eva's⸗ 

tochter würdig genug ift, damit beglüdt zu werben, feine fähig, 

diefes Kleinod zu fehägen und recht zu verftehen, oder enblich ift 

es, beim rechten Namen genannt, ein Stüd Pharifäisnus, da 

man nad, felbftgeimachten Begriffen eine höhere Heiligkeit auf einem 

Wege anftrebt, ven Gottes Wort fo wenig als der gefunde evan⸗ 

gelifche Geift vorzeichnet. Und aus dem Egoismus erwächst wies 

der Egoismus, erwäcst eine Eigenbeit und Wunderlichkeit, vie 

mit den Jahren zunimmt — deſſen zu gefthweigen, daß es für 

einen Pfarrer, namentlich in jüngeren Jahren, große Schwierig- 

feiten mit fich Bringt, Frauen und Jungfrauen gegenübfr, mit 
welchen er als Seelforger und fonft amtlich zu thun hat, ben 

richtigen Ton zu treffen. — Was die Wahl der Gattin betrifft 

— worüber Löhe a. a. DO. S. 228 ff. viel Gutes gefagt hat — 

fo ift es immerhin leicht, als Baftoraltheolog ein ganzes Inven⸗ 

tarium berjenigen Tugenden aufzuführen, die eine Pfarrfrau von 

Rechtswegen haben müfje, — je mehr, deſto beſſer, — und (wie 

febon Nicolaus Hemming in feinem pastor, 1566, II. 1. gethan) 

dem Pfarrer genau den Weg vorzuzeichnen, auf dem er — anbers, 

al8 der Welt Brauch ift — fih eine Gattin fuchen folle. Aber 

eine Che von rechter Art ift niemals das Nefultat blofer, wenn 
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auch frommer Neflerion, wenn babei das allererfte Requiſit, die 

unmittelbare Herzensneigung fehlt; tiefe aber läßt ſich in einem 

geiftig und Teiblich gefunden Manne in der Blüthe des Mannes⸗ 

alters nimmermehr abhängig maden ven einem vorher entworfenen 

Katalog der erforderlichen Eigeufcbaften; wie ein Alig fchlägt fie 

ein cder wie ein Quell in des Berges Tiefe bricht fie leife her- 

vor im Herzen, und dann erjt kann und fell die Frage, bie ver⸗ 

ftändige Reflexion eintreten, um die in ber Stille Erforene nun 

auch zu prüfen. Hält vech felbft diefe® noch fehwer, ba ver ber 

Ehe eigentlich nie mit voller Sicherheit von einer Jungfrau gefagt 

werben fann, wie ſich ihr Charakter in der Ehe entwideln wirt. 

Jede Ehe ift ein Wageftüd, das daher im Namen Gottes allein 

mit voller Freudigkeit unternommen werben Tann; jede glückliche, 

gefegnete Ehe ift eine befonvere Gnade Gottes, für die es zuvor 

eine menfchliche Gewähr nicht gab.*) So wenig aber ein Porträt 

gezeichnet werten kann, dem jede Pfarrfrau ähnlich fehen foll, fo 

lafſen fich doch Tugenden und Fehler benennen, die, ob fie gleich 

an jeder andern Fran Tugenden und fehler wären, boch gerade 

an ihr in derſelben Weife doppelt ſtark hervortreten, wie im 

Manne der Pfarrer und der Chrift Eins und doch jener noch 

von biefem unterfchieben ift. Eine gebildete Frau muß die Pfarr- 

fran ſeyn, darum aber nicht eine gelehrte Frau, nicht, was man 

einen Blauftrumpf hemmt. Franz Benfchlag fehreibt a. a. ©. 

S. 131: „Sie willen wohl, wie ich ben fogenannten gelehrten 

und geiftreihen Damen gram ſeyn Tann; aber ein allgemeines 

Intereſſe, ein allgemeines Verſtändniß für die geiftigen Lebene- 

gebiete begehrt ter Mann von dem Weihe feiner Liebe, ein In⸗ 

tereffe, wie es fih in dem Sinn für Kenntniß ven Literatur, 

*) „Die Ratbfchläge zur Vorſicht in der Wahl find faft ganz vergeblich 
mb ımnüß, fie werben nur mit Seufzern von benen verftanben, bie fie zu 
ſpät für gut und heilfam erfennen. Man muß das Leben nehmen, wie es if, 

und nicht, wie es jeyn follte und könnte.” Erinnerungen aus bem Leben eines 
Landgeiſtlichen, Ev. K. 3. 1860. Sept. S. 863. 
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Boefie, Gefchichte an den Tag legt. Wenn er Derjenigen, mit 

ber er alles theilen will, auch von ben geiftigen Gütern, welche 

Beruf und Neigung ihm zuführen, etwas mittheilen möchte, fo 

erwartet ‘er Lernluft, Theilnahme, Sinn für Bereicherung des 

Geiſtes.“ — Ein frommes Weib ferner foll die Pfarrfrau fehn, 

= nicht eine Weltdame oder Ballkönigin; aber ebenfo ſchlimm iſt's, 

wenn ihre Frömmigkeit in geiftiges Kränfeln übergeht, ober wenn 
fie in Folge falfcher Neligiofität zur Anhängerin irgend eines 
Sectirerd wird, die ja, wie zu Timotheus Zeiten, fo heute noch 

es ganz befenders darauf anlegen, die Weiblein gefangen zu neh— 

men. Ein Pfarrer, ver treu feiner Kirche dient, und eine Pfar- 

rerin, bie zu einer Secte fich neigt, find eigentlich ein geſchiedenes 

Paar. — Ein liebevoͤlles Weib fol fie ſeyn, deren Liebe ben 
Mann frifch erhält, ihm Erfaß bietet für alles, was er auch im 

Amte Verpriefliches zu erleben bat. Aber e8 gibt eine Liebe, bie, 

weil fie den Egoismus noch in fich trägt, den fie Loch überwinden 

ſollte, in Eiferſucht umſchlägt; wenn eine Pfarrfrau von dieſem 

Dämon beſeſſen iſt, der freilich auch nur bei beſchränktem Geiſte 

Einlaß finden kann, dann wird ſie dem Manne das Leben zur 

Hölle machen. Denn dem Paftor führt fein Amt eine Menge 

Perſonen beiderlei Gefchlechts zu, denen er unter vier Angen 

Gehör geben muß, von veren Mittheilungen er, weil fie sub si- 

gillo gemacht find, auch der Frau nichts fagen Tann; welch ein 

täglicher Stoff für ein mißtrauifches Weib! Und zu weldem 

Benehmen gegen die Gemeindeglieder felbft kann dieſelbe durch 

ihre heilloſe Leidenſchaft verleitet werden! — Ein hausbälterifches 

Weib fol die Pfarrfrau feyn; läßt fie Bäder und Mezger unbe 
zahlt, oder macht fie gar binter des Mannes Rüden Schulden, 

fo ift fie ber böfe Genius, der fein Anfehen rettungslos zerjtört; 

ift fie aber knickerig, fo tilgen alle ſchönen Prebigten und felbft 

des Mannes gegentbeilige Herzensgüte den Fleden nicht, ver dem 

Hanfe anhaftet. — Endlich, wenn allen Weibern gefagt ift: „feld 

unterthban euren Männern”, fo macht dies Gebot auch bei den 
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Pfarrfrauen feine Ausnahme. Iſt die Frau Herr im Haufe, fo 

ift ber Mann auch nicht mehr Kerr im Amte; der ärmfte Tag- 

föhner, dem doch fein Weib untertban ift, fieht den Pfarrer als 

einen Schwächling an.*) Wird der Paftor nicht von feiner Frau 

mit Achtung behandelt, befommt er fogar in Gegenwart anbrer 

Leute finftere Gefichter ober gar barfche Merten von ihr, fo 
ſchwächt das auch die Achtung der Gemeinte vor ihm, ober, wenn 

biefe vielleicht zum Glück fchon feft genug fteht, fo erweckt diefer 

Eontraft, im eignen Haufe nicht geachtet zu fen, während alle 

andern ihn achten, in ibm felbft ein fo bitteres Gefühl, daß er 

ein Mebermaß von Geduld haben müßte, wenn bie Liebe Darunter 

nicht nothleiden follte. — Es hat zwar ſchon Orte gegeben, wo 
bie Leute in beiliger Einfalt vermutheten, ihr Pfarrer werde deß⸗ 

wegen jo fchön prebigen können, weil er an feiner Frau ein fo 

jchweres Kreuz zu tragen habe; es ift benfbar, daß, wie jetes 

andere, fo auch dieſes Leiden einem Manne zum göttlichen Er- 

ziehungsmittel wirb: aber wir werten nicht fagen wollen, das fei 

der richtige Weg, um Erfahrung zu fammeln und Material für 

die Kanzel zu gewinnen. 

Für das häusliche Leben des Pfarrers felber gibt es Feine 

befondere Moral; was irgend in einem chriftlichen Hausweſen nicht 

fehlt, was daſſelbe ziert und zufammenbält, — Liebe und Friebe, 

Ernft in der Kinderzucht, gemeinfame Hausandacht, **) Ordnung im 

*) Die rechte Unterorbnung des Weibes und doch zugleich das Einsſeyn 
beider Gatten bat, wie wir bei Röhrich — Mitteilungen aus ber kirchlichen 

Gefchichte des Elſaßes, Straßburg 1855, III. Bd. ©. 156 — leſen, Katharina 
Zell, Gattin des Straßburger Reformators Matthäus Zeil, ſchön ausgeiprochen, 

da fie fich noch nach ihres Mannes Tode am Tiebften „ein Stüdlein von ber 

Ribbe des fel. Matthis Zellen” nannte. 

**, Die Einrichtung der Hausandacht ift lediglich Sache ber chriſtlichen 
Freiheit; es gibt auch im tiefen Dingen, was bie Form betrifft, einen indivi⸗ 
buellen Geſchmack, den keiner dem andern aufnöthigen darf. Ein Brevier ab- 
zubeten, ift dem enangelifchen Geiftlichen nicht auferlegt; wenn bie Klerifalen 
Nach einem folchen greifen („evangeliſches Brevier, von Diefenbadh und Müller, 

Stuttg. 1857.”) und pflichtlich die preces, den psalmus, bie meditatio, bie 

v almer, Paſtoraltheol. (2. U.) 11 
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Haushalt, Vermeidung aller Veppigfeit im Eſſen und Zrinfen*), 

Güte gegen Dienftboten, Tagelöhner u. f. w. — all das muß 

zuallererft im Pfarrhaufe daheim ſeyn. Ein Ehezwift, eine Ecene 

mit Mägben oder Stnechten, häufiger Wechfel derfelben**), Nachſicht 

gegen NLeichtfertigfeiten, vie fie fich erlauben — das alles ſind 

YAergerniffe für die Gemeinde. Der frau geziemt es ferner, ihres 

Mannes fleikigfte und gelehrigfte Zuhörerin zu ſeyn, auch wofern 

er fid) irgend etwas Unpaffendes angewöhnt hat, 3. B. in Geberbe 

oder Ausdrucksweiſe, ihm dies in freundlicher Weife abzuthun; — 

das ift beffer, als jene Eitelfeit, mit der fi manche Pfarrfrau 

zur Lobrednerin ihres Mannes in feiner Amtsthätigfeit aufwirft, 

was doch meift nur als verrätherifches Zeichen davon angefehen 

wird, daß er ſolches Anpreifen nöthig habe; — beffer als jene 

laudes beten, wie fie bort nad) römiſchem Styl auf Die horas canonicas ver- 

theift find, jo wirb man anderwärts das freie Herzensgebet vorziehen, und wie- 
der in andern Häufern eines ber Hilfsmittel für die häusliche Erbauung ge- 

brauchen, deren es fehr viele gibt, aber freilich fehr wenige nur, bie auch dem 

gebilbeteren chriftlihen Sinn und Bedürfniß volltänbig genügen. 
*) Ludwig Hofader (f. a. a. O. ©. 222.) fchreibt einmal: „Heute haben 

wir Kirchweihe. Es thut mir wohl, zu wiffen, daß in jedem, and dem ärm- 
ſten Haufe, heute ein Stüd Fleifh zum Vorſchein kommt, vielleicht auch ein 

Trunk Mofts und ein Stüd Kuchen. Denn es ift keine Kleinigkeit, unter Leu⸗ 
ten zu leben, die ftets um das tägliche Brod, d. h. um Kartoffeln ſich wehren 
und babe; als Pfarrer einen guten Tifch zu führen.“ — Wenn er dann aber 
Binzufügt, Die Leute feien fo in's Sklavenleben hineingewachfen, daß ihnen gar 
nicht in ben Kopf komme, zu fragen: „Wie, dev und ber fol alfo leben, und 
ih muß mich Das ganze Jahr abradern und babe doch beinahe nichts ?" — fo 
ift das, feit Hofader dieß gefchrieben (1826) ziemlich anders geworben; feit etwa 

zwei Jahrzehnten ift jene Frage fammt ben praktiſchen Eonfequenzen fehr 
üblich. 

es) „Dem Gefinbe den Dienft auffagen, halte ich fir unrecht; man fan“ 
(vielmehr man fol!) „fo vorfichtig als möglich feyn, wenn man miethet, aber 

wenn man e8 getban bat, foll man das Verhältniß nicht Teichtfinnig wieber 

ibfen. Es gehört zur Ehre des Pfarrhaufes, daß der Knecht und bie Magd 

jo lange darin bienen, bis fie einen eigenen Hansftand gründen. Ordentliche 
Lente müfjen eine Ehre barin fuchen, wenn fie ihre Kinder im Pfarrhaufe 

unterbringen können, und das Gefinde muß ſich etwas darauf einbilben, daß 
es im Pfarrhauſe dienen kann.” Erinnerungen aus bem Leben eines Landgeiftl. 

a. a. O. ©. 876. 
PP 
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fatale Schwäche, ba fie auch ihres Mannes Schrulfen und Unarten 

als Merkmale feines Genies betrachtet ober fie wenigftens nach 

außen fo hinitellt. Ein großes Glück ift e8, wenn ber Pfarrer 

an feiner Gattin eine Seele findet, bie mit Liebe und feinem 

Berftänpniß in alle feine Intereffen eingeht, der er 3. B. wenn 
ihm eine fehwierige Caſualfunction vorliegt, das Concept feiner 

Rede vorher mittbeilen Tann, um mit ihr die Gebanfen durchzu⸗ 

Iprechen, die Ausdrücke abzumwägen, um von ihr abzunehmen, wie 

das, was er aus feinem Ideenkreiſe heraus fpricht, im Ohr und 

Gemüth des Zubörers lautet; — ein Glüd, ein hoher Segen ift 

e8, wenn fie mit eingehender Liebe auch des Amtes Eorgen tra» 

gen, Niedergefchlagenheit und Muthlofigfeit, wenn foldhe Stim- 

mungen über ihn kommen, ihm überwinden hilft; wogegen bie Frau 

eine fchwere Verantwortung auf fich ladet, die ihrem Manne ven 

Amtsernft, die Gewiſſensmahnungen ausreden will, um ihm das 

Leben leicht zu machen, vie da meint, eine Betſtunde einzuftellen 

oder einen Krankenbefuch auf morgen zu verfchieben, weil fie heute 

mit ihm einen Ausflug machen möchte, das fei ganz billig, man 

brauche nicht fo pebantifch zu ſeyn; — ober bie aus lauter Aengſten 

um feine Geſundheit ihn von jeder Anftrengung zurüdhalten will 

und aus einem fehwachen Manne vollends ein Widelfind macht. 

Gefragt aber muß werben, in wie weit es ber Pfarrfran gezieme, 

auch activ an ber Amtsthätigkeit des Mannes fich zu betheiligen. 

Der Pietismus ift ihr darin einen viel weiteren Spielraum eins 

zuräumen geneigt, als e8 bie orthodoxe Theorie von ber Amts⸗ 

beiligkeit zugeben will, unb wir glauben, daß legtere hierin in 

ihrem Rechte ift. Es ift ganz ſchön und Köblich, ja es ift Pflicht, 

daß die Pfarrfran Franfe Kinder, Wöchnerinnen, auch andere Kranke, 

wie fie ihnen Wohlthaten erweist, fo auch felber befucht, und 

wenn fie am Seranfenbette eine Bibel, ein Gejangbuch nimmt, um 

dem Kranken vorzulefen, fo wird Niemand fagen, baß fie damit 

über ihren Kreis binausfchreite. Ebenfo kann die Frau bei ber 

Errichtung und Leitung von Induſtrieſchulen, Kleinkinderanftalten, 
11* 
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Rettungsanftalten unb drgl. dem Manne vie trefflichiten Dienfte 

leiſten. Eelbft ein Zufprud an einen Mann ober ein Weib, bie 

in Diffidien leben und in's Pfarrhaus Tommen, Tann aus ihrem 

Munte gute Wirkung thun. AU pas find ja Dinge, bie jedem 

Chriftenmenfchen als Liebeswerfe zuftehen, und die, ausgeübt von 

einer wadern, gebilbeten Frau, auf die die Auctorität des Mannes 

aud ihren Glanz wirft, doppelt Einprud machen können. Aber 

es hat dies feine fehr bejtimmte Gränze; was irgend einen fpecififch 

amtlichen, öffentlichen Charakter hat, das ziemt der Frau nicht. 

Sörmliche Seelforge zu treiben, an Krankenbetten nicht als Vor⸗ 

feferin, ſondern als Prieſterin freie Gebete zu fprechen, ober gar 

Stunden in irgend einer Form zu halten, das ift unztemlich, weil 

e8 unmeiblich if. Die Regel, taceat mulier in ecclesia, geht 

auf alles SKirchendienftliche, und ber Zeichnung, welche 1 Petr. 3, 

1 —6. von einer Chriftin entworfen ift — namentlich dem Zuge, 

daß fie durch ftillen Wandel ohne Wort, ohne fromme Rebens- 

arten und überflüffige Salbung die Andern erbane — muß zu— 

allermeift die Pfarrfrau entfprechen. — Was die Kinderzucht bes 

trifft, fo bringt die Stellung des Lanpgeiftlichen manche eigen- 

thümliche Schwierigkeiten mit fich, namentlich daß bie Kinder, weil 

der Vater ber erſte Mann im Orte ift, an Bildung alle weit 

überragend, auch früh fehon den Dorffindern gegenüber ſich fühlen 

und viel herausnehmen, was ibnen fpäter unter Fremden viele 

Demüthigungen einträgt, und daß es ſchwer ift, ihnen bie erfor- 

berlihe Bildung zu geben, wo einerfeitd tie Aimofphäre, der nicht 

auszuſchließende Umgang mit Dorffindern leicht eine gewiſſe Ruſti⸗ 

cität zur Folge haben kann, anprerfeits die ſtädtiſchen Lehranftal- 

ten fehlen.“) Allein im Ganzen tft bie Erziehungsaufgabe die⸗ 

*) „Es ift ein böfes Ding, wenn bes Prebigers Söhne die wilbeften und 
ungezogenften find im ganzen Torf, und bes Prebigers Töchter putzfüichtig und 
bodhmiltbig einhergehen und ben Lenten allerlei Veranlaffungen zu Erzählungen 
von ihrer Hoffahrt und Leichtfertigleit geben. Das Wort Gottes fordert von 
ben Kindern, baß fie den Eltern gehorfam feyn follen, aber von dem Paſtor 
heißt es, er babe gehorfame Kinder.” Erinnerungen ꝛc a. a. DO. ©. 878. 
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fee, wie überall: was anf der einen Seite erfchwert ift, das 

wirb auf ber andern auch wieder erfegt durch die Einfachheit des 

Lebens; unb wenn man glaubt, Ruſticität fei nur im Umgange 

mit Dorffindern zu lernen, fo darf man nur einmal bie vornehme 

Gymnaſialjugend beobachten, wenn fie beifammen und ber Lehrer 

noch nicht da ift; man wird dann ben Unterfchied von Stabt und 

Land etwas geringer anfchlagen. (Vrgl. über die Kinderzucht im 

Pfarrbaufe die vortreffliche Ausführung von Löhe, a. a. O. J. 

©. 243 ff.) 

3. Sehen wir uns das Leben des Geiftlichen, das in tem 

fo georbneten Familienkreiſe wurzelt, weiter an, fo find es noch 

einige fpecielle Tugenden, bie wir, weil fie für den Paftor von 

befonderer Bebeutung find, hervorheben müffen. 

Bei ven weltlichen Beamten, jedoch auch beim großen Hanfen 

überhaupt ift die Meinung fehr verbreitet, daß der Geifiliche 

eigentlich nichts zu thun habe. In großen Gemeinten, wo das 

„viele Brebigen, das ben Leib mübe macht" (Prev. 12, 12.), wo 

die täglichen Gänge zu ben Kranken, die Gefchäfte mit dem Ar- 

menwefen, mit ber Schule, mit den Inſtituten, ber ftünbliche An⸗ 

lauf — alfo die ausgebreitete amtliche Thätigleit allen vor Augen 

Liegt, ift jener Vorwurf nicht zu fürchten, bie Gemeinde wird ihn 

ihrem Geiſtlichen nicht machen. Uber es gehört zu ben Unvoll⸗ 

kommenheiten unferes SKirchenwefens, daß, während ver Pfarrer 

in dem einen Orte die Arbeitslaft faum bewältigen fann, in einem 

andern das Amt ibm unleugbar unendlich viel Zeit übrig läßt. 

Wie fehr auch ein folder Wirkungsfreis, wenn man es ernjt mit 

dem Amte nimmt, fich gleichfam nach innen erweitern fann, ift 

oben fchon gezeigt worben; bier haben wir für den einen wie für 

ben ander Fall nur die Hanptregel aufzuftellen: fei fleißig! Nicht 

nur ben Landmann, ber im Schweiß feine® Angefichts arbeitet, 

fondern jeden honetten Menſchen wanbeit ein Gefühl ter Ver- 

achtung an, wenn er einen Pfarrer fieht, der außer ben wenigen 

gottesbienftlichen Leiftungen in der Woche feinen Tag vertröpelt, 
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fpät auffteht, lange tafelt, ven Nachmittag verſchläft und in ber 

übrigen Zeit müßig und langweilig umberlungert — felbft in fei- 

nem Hanswefen die Leute mehr hindernd und ärgernd, als er- 

freuend und fördernd, ober auch Tag für Tag anszieht, um in 

ber Stadt oder bei einem Collegen die Langeweile zu vertreiben. 

Über wie für folchen geiftlihen Müßiggang, fo hat das Bolt auch 

für den Fleiß des Geiftlichen ein offenes, feharfes Auge. Weiß 

man, der Pfarrer ſteht früh auf, er ftubirt viel, fieht man, daß 

er es mit dein Predigen nicht etwa von Jahr zu Fahr leichter, 

fondern von Sonntag zu Sonntag erniter und fehwerer nimmt: 

bann bat auch der Bauer vor dem Stubiren des Pfarrers Re⸗ 

fpect, er erkennt es als Fleiß an, wenn er auch diefe Arbeit in 

Vergleich mit der feinigen für eine leichtere anfieht. Dies führt 

uns auf bie Privatbefchäftigungen des Pfarrers, von welchen fo- 

gleich die Rede werben wird. Es find im Zufammenhang mit 
Fleiß oder Unfleiß vorher nur noch zwei Puncte zu erwähnen, bie 

gerade barum beſonders beachtet werben müffen, weil fie Kleinig- 

feiten zu ſeyn fcheinen, und darum von manchem Paſtor, der fonft 

ein ſehr trener Hirte zu ſeyn beftrebt ift, überfehen werden, wäh- 

renb gerabe in ihnen fich ver Fleiß, ber grünkliche Ernft in ber 

Auffaffung und Erfüllung jeglicher Pflicht auch wefentlih an ben 

Zag legen muß. Das Eine ift dies. Der Pfarrer ift gleichfam 

der Schriftführer feiner Gemeinde; er macht die Einträge in 

fämmtliche Kirchenregifter und fertigt alle Auszüge aus benfelben, 

Zauf- und Zraufceine, Stammbäume u. f. w. Bei allen welt- 

lihen Beamtungen wird ftrenge darauf gehalten, daß ähnliche 

öffentliche Bücher, Protofolle, Urkunden u. f. w. nicht nur pünct- 

lich, fondern auch fauber, gefällig, nach Jahrhunderten noch les⸗ 

bar gefchrieben werben. Der Pfarrer Hat dazu freilich feinen 

Copiften zur Verfügung; aber ift e8 zu viel verlangt, daß er felbft 

das docti male pingunt — welcher Spruch ohnehin eine fchlechte 

Vertheidigung einer fehlechten Sache ift — vergeffe oder vielmehr 

unwahr mache? Wer fich fchon einmal bie Augen hat verderben 
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müffen an Stirchenbüchern, die burch bie nichtöwürbige Hanpdfchrift 

eines Amtevorfahren verunziert find, ber wird gern einem Nachs 

folger denfelben Berbruß erfparen; ja er wird, wenn ſeine Bücher 

rein und fchön gefchrieben vor ihm liegen, ſelbſt eine ganz andere 

Freude daran haben, als an einer Subelei von eigner Hand. So 

viel Gewalt des Geiftes über das Fleiſch, des Willens über die 

.. Hand wirb hoffentlich ein Dann, der dazu noch ein Paſtor ift, 

befigen, daß er, fobald er nur ernftlich will, eine fchlechte Ge⸗ 

wohnbeit dieſer Art abthun kann. Thut er das nicht, fo darf 

man baranf zählen, daß auch in andern Dingen, felbft wenn ba= 

neben eine große Frömmigkeit zu Tage kommt, dennoch der Eigen- 

wilfe noch vollkommen Meiſter in ihm iſt. Pünctlichkeit aber, 

biplomatifche Genauigkeit in allen Einträgen und Ausfertigungen 

tft um fo größere Pflicht, weil gerade in folhen Dingen ein un- 

richtiges Wort, ein unrichtiger Buchftabe Heillofe Folgen haben 

kann. Es ift auch das ein Stüd Wahrheit, wofür ber Geiftliche, 

als mit ber fides publica betraut, perfönlich einzuftehen bat; und 

man wird nicht unbillig feyn, wenn man von einem Manne, ber 

in feinen fchriftlichen Einträgen unpünctlich ift, der fie nicht zu 

rechter Zeit und fehlerhaft macht, zum Voraus anninmmt, daß er es 

auch ſonſt im Amte nicht fehr genau nehmen werbe. Gewiß: auch an 

Kirchenbüchern und Tauffcheinen haftet ein Stüd Pfarrmoral.*) — 

Den zweiten Bunct bat uns bie Ev. 8. 3. 1860. Nr. 102, ©. 1210 

in's Gebächtniß gerufen „Der Paſtor darf,“ heißt es bort, „bei 

Zaufen, Trauungen, Leichen u. |. w. durchaus nicht auf fich war⸗ 

ten laſſen.“ Alſo präci® zu ſeyn, ift eine Paftoralpflicht. Wird 

fie verlegt, fo fan das die Wirkung einer Rüdfichtslofigfeit fehn, 

bie fich bei bequemen, felbitfüchtigen Menfchen in geiftlichen wie 

in weltlichen Aemtern darum leicht feftfegt, weil ihnen Niemand 

einen lauten Vorwurf darüber machen darf; würden fie ihr Ge- 

wiffen hören, fo würde es ihnen fagen, daß, wem eine Arbeit 

*) S. die „Gedanken über bas Kirchenbuch“ Ev. 8. 3. 1863. Ian. Nro. 9. 
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oder Function obliegt, zur Zeit fich für fie bereit halten muß, es 

mag ihm bequem ſeyn ober nicht. Es kann aber auch etwas an- 

deres als Faulheit oder Commodität die Urfache ſeyn; der Paſtor 

bat fo viel zu thun, daß er mit nichts zu rechter Zeit fertig wird; 

er ift 3. B. noch bei einem SKranfen, während fchon bei einer 

Zanfe oder Hochzeit auf ihn gewartet wird, ober er hat noch an 

feiner Predigt zu memoriven, wenn fehon zur Kirche geläutet wer- 

ven follte. Aber ift dieſes Nicht-fertig- werben wirklich die noth— 

wendige Folge vieler Gefchäfte? Keineswegs; fo viele Wrbeit 

auch auf der Tagesordnung fteht, man kann und foll fie immer 

jo eintheilen, daß jedes genau zur rechten Zeit an die Weihe 

fomınt; füngt man nur alles zur rechten Zeit an, unterfcheitet 

man das Dringendere vom minder ‘Dringenden, hält man fich 

nicht, wie e8 verzügliche Leute zu thun pflegen, an Kleinigkeiten 

auf, gewöhnt man fich überhaupt baran, ein Mann nach der Uhr 

zu ſeyn, fo wird man mit allem zur rechten Zeit auch fertig. 

Auch folite der Geiftliche weniger als irgend einer je vergeflen, 

ſich an bie Stelle Derer, denen er einen Dienft leiſten foll, zu 

verjegen; unnöthiges, zeitververbendes Warten ift Anbern fo ver- 

brießlih, wie ihm felber. Insbeſondere der öffentliche Dienft 

muß burchaus jtreng an bie Zeit gebunden ſeyn; es ift nicht das 

Belieben des Pfarrers, um neun Uhr zur Predigt zu kommen, 

fondern es ift Ordnung der Kirche, unter welcher er fo gut ftebt 

wie die Gemeinde. Wo Filialien zu beforgen find, läßt fich zwar 

ein Aufſchub in Folge unvorhergefehener Fälle nicht immer ver- 

meiden, aber auch in biefe Schwanfungen läßt fih Ordnung brin- 

gen, fobald man nur will. Gewöhnt man die Gemeinden baran, 

daß fie gar feine feite Kirchenzeit mehr wiffen und haben, fo wird 

auch das Band, bas fie an die Kirche knüpfte, immer loderer; 

eine Gemeinde, bie immer nur fommen foll, wenn e8 dem Pfarrer 

beliebt, läuten zu laffen, wird immer nächläßiger fommen. Nur 

berühren wollen wir neh, wie dieſes unpräcife Wefen auf Kinver 

jo nachtheilig wirft; was Tann doch ein Confirmandenunterricht 
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fruchten, wenn fi die Kinder vorher eine BViertel-, eine hafbe 

Stunde lärmend herumtreiben ober in Langerweile baftehen, bis 

e8 endlich dem Herrn Paftor genehm ift, zu erfcheinen! 

Was nun beu bereits erwähnten Privatfleiß des Geiftlichen 

anbelangt, fo ift dasjenige, was wir in erfter Linie bierunter zu 

rechnen haben, nemtich die Fortfegung theologifcher Studien, das 

Lefen der Schrift nicht blos zur Erbauung, fondern zugleich mit 

wiffenfchaftlichem Intereſſe, das Leſen des Bepentenderen, was 

die theologifche Literatur barbietet, um auf dem Laufenden zu 

bleiben, — ftrenggenemmen nicht Privatbefchäftigung, fondern ge» 

bört zum Amte, zu jenem in der Stile vorgehenden Sammeln, 

das den Geiſt frifch erhalten und zur rechten Probuction befähigen 

muß. Wer irgend einmal wiffenfchaftlich abgefchloffen bat, fo daß 

er für nichts mehr offen ift, was nicht wieder das Gleiche ift, 

das er ſchon weiß, oder alles von fich weist, was nicht alsbald 

in feinen Sram taugt, was ihn irgend zu der Anftrengung nöthigt, 

fi) neue, fremde Gedanken anzueignen ober doch in biefelben ein- 

judringen, der hat wohl gar nie recht angefangen; die Wiffenfchaft 

ift ihm nur das Mittel gewefen, zu Amt und Brod zu kommen, 

feit er diefe® hat, veicht ihm der von ber Univerfität her noch 

gebliebene Reſt vollfenımen aus. Das verräth eine Jutereſſe⸗ 

lofigfeit gegen die Wahrheit, eine Scheu vor ftrengerem Denen, bie 

fih im Amte felber, vielleicht mehr noch in der Katechefe als in 

ber Predigt, gewiß auch fühlbar machen wird. ragt jemanb 

aber: was foll ich denn ſtudiren? fo verrät ter Mann, ver fo 

fragen kann, daß er feit ter Univerfitätszeit ganz außerhalb ver 

Kirche und Theologie gelebt bat; denn fonft müßte ihm erftlich 

recht wehl bewußt feyn, wo in feinem theologifchen Wiffen noch 

bie größten Lüden find — weiß er aber das, fo weiß er auch 

was er zu ftutiren hat; zweitens follte ihm noch von dorther und 

jo fpäter immer wieder der Wunfch nahe Tiegen, bedeutendere 

Werke, von denen er nur gehört, auch felbft mit Muße zu lefen; 

und brittens ftellt und jede Zeit felbit wieder unb jede Periode 
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ber eigenen geljtigen Weiter - Entwidlung Fragen vor's Gewiſſen, 

über die wir mit unfrer Weberzeugung noch nicht im Reinen ſind; 

über dies und jenes hatten wir vielleicht ein fertiges Urtheil, aber 

plöglich entdeden wir, daß was fich uns feitdem von felbft zu 

veritehen fchien, ganz und gar nicht felbftverftändlich, ja ganz un⸗ 

erwiefen ift, oder daß die Argumente, bie feither in unferer theo- 

logifchen Rüft: oder Rumpelfammer ruhten, wenn wir fie eines 

Tages zufällig an's Sonnenlicht bringen, vom Roſte zerfreffen 

find, Bei diefer Sachlage glauben wir auch nicht, wie Andere 

mit Geſchick und Umficht gethan haben, einen Katalog der Bücher 

aus allen Jahrhunderten hier einreiben zu folien, die ber Paſtor 

ber Reihe nach leſen müßte; einen Lectiousplan gibt es hier nicht, 

jonbern theild was durch's eigene Bedürfniß, wie es fich bald nach 

biefer bald nach jener Seite in uns fühlbar macht, gefordert wird, 

theil was fih uns von tbeologifcher Literatur von felber bar- 

bietet, da8 wird vorgenommen. Es iſt deßhalb freilich nothwendig, 

baß die Literatur auch in das abgelegenfte Pfarrborf einen Weg 

finde; eine gutrebigirte Literaturzeitung ift deßhalb ein wefentliches 

Bedürfniß. Ganz in der Ordnung aber ift es, wenn ein Mann 

von wiffenfchaftlicher Strebfamfeit, der befondere Vorliebe und 
Begabung für einen einzelnen Zweig des theologifchen oder bes 

bamit verwandten, überhaupt des gelehrten Wiffens hat, die Muße 

bes Pfarramtsd torzugsweife anf Fachitudien verwendet. Denn 

auch das Studium des Pfarrers dürfen wir nicht auf Theologie 

ansfchließlich befchränfen. Wie er, bevor er die Univerfität bezog 

und auf ber Univerfität felbft Philologie, Philofophie, Gefchichte, 

Mathematik, Phyſik zu treiben hatte, weil all das zur wifjenfchaft- 

lichen Gefammtbildung gehört, fo find auch, wenn er nunmehr 

felbftjtändig in einem ober mehreren dieſer Fächer arbeitet, biefe 

Studien feine Allotria, die er vor einem geftrengen Viſitator eher 

verbergen müßte als zeigen dürfte. Ein Mann z. B. wie Phil. 

Matth. Hahn, der zum Mathematiker und Mechaniker geboren ift, 

foll auch Mathematif und Mechanik treiben; folh ein Pfund ift 
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nicht bazu gegeben, um vergraben zu werben, und gerabe biefes 

Mannes Beifpiel (f. fein Leben, von Pb. Paulus, Stuttg. 1858.) 

zeigt fattfam, daß Studien felbft ven folhem Umfang fich mit 

ber treneften, gefegnetften Verwaltung bes geiftlichen Amtes ver- 

einigen laffen.*) Dan braucht nicht notbwenbig 3. B. die Natur- 

wiflenfchaft in der Weife mit der Cheologie zu verbinden, wie es 

Detinger gethan bat, man braucht nicht die Chemie zur Alchyinie 

zu machen, um fich als Theolog zu ſolchen Stubien legitimirt zu 

glauben; alle Wahrheit ohne Ausnahme, alfo auch alle Wiffen- 

fchaft, ift dem Theologen innerlich verwandt, weil fie göttlichen 

Gefchlechts ift; in aller Wahrheit fpricht und wirft berfelbe Got- 

teögeift, ber in alle Wahrheit, in die ganze Wahrheit leitet. — 

Harms bat irgentwo auch juriftifche Lecture empfohlen, und in 

Hoffmanns Paftoralgrundfägen (Stuttg. 1829. ©. 16.) will ein 

Bicar in mebicinifchen und landrechtlichen Schriften fich umfehen 

— gewiß alles mit gutem Grunde und mit Gewinn anch für das 

Amt. Wenn aber auch für bebeutendere Studien mit eigener 

Productivität die geiftigen Mittel nicht vorhanden find: fo ift es 

doch immer ein Lob, wenn ein Mann irgend etwas feiner Berufs⸗ 

arbeit Verwandtes mit Luſt und Eifer treibt, was ihn innerlich 

befchäftigt und geiftig ifch erhält; wenn er — das Wort ift ja 

viel umfaffend! — jtubirt. Die Erfüllung obiger Forderung un⸗ 

terliegt num freilich der öfonomifchen Schwierigkeit, daß man, um 

Bücher zu leſen, Bücher Taufen muf. Aber wo bie Mittel bes 

Einzelnen nicht ausreichen, da muß bie Affociation eintreten. Die 

Lefegefeltfehaften unter den Geiftlichen find daher, wenn eine kundige 

— — — — — 

*, Hahn ſelbſt ſpricht ſich, wenn ihm gleich oft fein Zeitverbrauch und bie 

innere Occupation Scrupel machte, die feine Maſchinen in Anfpruch nahmen, 
doch in Augenbliden klarer und ſicherer Erfenntniß fehr richtig darüber aus; 

er fagt z. B. a. a. DO. ©. 155: „Ich fehe, wie gut es ift, wenn man ein 

Nebenwerk bat, wie ich Die Mafchinen. Wer ganz allein aufs Geiftliche fieht, 
der wird unnüchtern. Denn es ift unjerer Natur nicht gemäß, ganz geiftlich 
zu feyn. Es follte jeder Pfarrer eine Hantbierung baneben treiben, fo würbe 

mancher nlichterner denken.” Das find Sätze von bedeutender Tragweite, 
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Hand fie leitet, etwas äußerſt Erfprießliches; fie werben immer 

baranf angelegt ſeyn müfjen, daß einige Journale, folche, bie Ab- 

bandlungen, und foldhe, die NRecenfionen enthalten, außertem aber 

die bedeutenderen theologifchen Werke in Eirculation fommen. (In 

Württemberg tft es gefetlich beitimmt, daß jede Diöcefe ihre 

Lefegefellfehaft bat, an welcher jeder Geiſtliche verpflichtet ift, 

Theil zu nehmen. Diefer Zwang ift ganz zwechnäßig, weil auf 

tiefe Art ein bedeutenderer Fonds zufammengebracdht wirb, alfo 

auch mehr angefchafft, und fo, wofern ver Dirigent es verſteht, 

Ordnung zu halten, dafür geforgt werben kann, taß jeder Diöce- 

fangeiftliche zu jeder Zeit mit Lecture verſehen ift, die er nach 

angemefjener Frift wieder abzugeben hat.) — Zu gleichem Zwecke 

find aber auch andere Einrichtungen getroffen. In Württemberg 

bat jeder Geiftliche von Zeit zu Zeit (d. h. jeder Vicar alljährlich, 

jever Pfarrer alle zwei, und auf befchwerlicheren Stellen alle drei 

Jahre) eine theologifhe Abhandlung an ben Generalfnperinten- 

denten einzufenden, wozu der letztere unter Rüdfpradde mit ben 

Decanen feines Sprengel® die Themen zur Auswahl vorjchlägt, 

ohne daß jebech dem Einzelnen verwehrt wäre, einen Gegenjtand 

zu bearbeiten, ver ihn gerabe interejfirt oder anf ben er burch 

feine Privatſtudien geführt wird. Dieſe Anordnung ift gewiß fehr 

gut; denn bie eigene Bearbeitung einer wifjenfchaftlichen Aufgabe 

führt Jeden tiefer in die Sache ein, als die bloße Lecture. So 
lange die Zeitfehrift: „Studien der württembergifchen Geiſtlichkeit“ 

beſtand, wurden bie tüchtigften von jenen fogenannten Synobal- 

auffäten in berfelben Häufig abgebrudt. Noch gehört bieher das 

Auftitut der Didcefan-Difputationen. Alle Jahre wird über ein 

durch vorgeföhriebene Reihenfolge für das ganze Rand beſtimmtes 

Dogma von der Diöcefangeiftlichfeit unter VBorfig des Decans 

bisputirt. Zwei Mitglieder verfaffen vie Theſen in lateinifcher 

Sprache, die, nachdem ber. Decan fie genehmigt hat, in Umlauf 

gefegt werben. Vierzehn Tage vor der Disputation fendet jeder 

Geiſtliche (Pfarrer und Vicar; nur das höhere Alter bispenfirt 
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bievon wie non ven Sthnobalauffägen) eine fehriftliche Arbeit über 

eine oder mehrere ber Thefen an den Decan; erklärt er fich darin 

gegen biefelben, fo wird er als Opponent, im andern Fall als 

Reſpondent betrachtet und muß nun fehlagfertig ſeyn, beim Acte 

felbft vom Decan zur mündlichen Oppoſition ober zur Vertheidi⸗ 

gung aufgerufen zu werden. Wir unfers Theils müfjen gefteben, 

daß und beim gegenwärtigen Stande ber Dinge das theolegifche 

Disputiren etwas außerorbentlich Wirriges ift; Lehren und been, 

die ung heilig find, tenen gegenüber das perfönliche Gefühl eine 

jo große Rolle fpielt, hin und ber zerren zu laſſen, als bienge 

Slaube und Religion an dem Siege ber einen oder andern Partet, 

das bat etwas verlegendes, was unfere Vorväter bei der größern 

Dbjectivität ihres ganzen tbeologifchen Denkens kaum empfanben. 

Gleichwohl kann unter gefchiekter, würbiger Leitung jenes Inſtitut 

in ben Didcefen einigen Werth haben, nicht wegen beffen, was 

bei der Disputation erzielt wird, denn das ift gleich Null, fondern 

blos, weil Jeder dadurch gendthigt wird, fich in ben Gegenſtand 

einzuarbeiten, um vorbereitet zu ſeyn. Dadurch, baß nicht jener 

außer ven Theſenſtellern verpflichtet wird, zu opponiren, fondern 

jeder für feine Ueberzeugung fprechen Tann, ift wenigiten® der Au⸗ 

laß zu eitlem Wortgefecht befeitigt, es kann eher ein brüderliches 

colloguium daraus werben. Daß die Kirchenbehörben Einrichtungen 

biefer Art treffen und-überwachen, liegt gewiß ganz im Intereſſe ver 

Kirche; denn e8 muß ihr fehr daran gelegen ſeyn, ben wiflen- 

fchaftlichen Geiſt unter ihrer Geiftlichleit wach und rege zu erhalten. 

Es tritt 3. B. nach der Zeit eines dürren Rationalismus ober 

einer deftructiven Speculation als andres Ertrem gern eine Zeit 

maffiver, fuperftitiöfer Gläubigkeit ober fanatifcher Kirchlichkeit 

ein; nach einem fuperfeinen Spiritualismus fommt ein dider Ma⸗ 

terialismus; unter folchen fich immer ablöſenden Gegenfägen tft 

e8 eben die ernſte, unbeftechliche Wiffenfchaft, das wifjenfchaftlich 

gebilvete Denken, was das fchwanfende Zünglein ber Wage immer 

wieber richtig ftellen hilft. Je weniger Wiffenfchaft in der 
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@eiftlichkett ift, um fo weniger vermag fie ven beiden Feinden ber 

Kirche — dem vordringenden Weltgeift, der die Wiffenfchaft für 

fich in Befchlag nimmt, und dem ebenfo anmaßenten, alle freie 

Wiffenfchaft Haffenden Sectengeifte — Wiperftand zu leiften, um 

fo leichter werden manche Geiftliche felber dem einen ober dem 

andern biefer Uebel zur Beute werben. Wo aber auch durch. 

Iandesfirchliche Geſetze in dieſer Weife nicht vorgeforgt ift, da 

kann die freie Affociation Aehnliches leicht zu Stande bringen. 

Conferenzen, in denen ein biblifches, ein theologifches, ein allges 

mein«wifjenfchaftliche8 Birch gelefen wird, fo daß Einer als Refe- 

rent fich fpeciell vorbereitet, die andern fofort ihre Anfichten und 

Bemerkungen austaufchen, ober in denen abwechslungsweife Vor⸗ 

träge gehalten werden — berlei Dinge laffen fih, wo Ernft und 

brüderliher Sinn zuſammenwirken, ohne Schwierigfeit herftellen. 

Eine natürliche Frucht der Studien ift, je nachdem Talent 

und Kenntniffe, andrerſeits der Trieb, fich mitzutheilen und aus- 

zufprechen, der Trieb, vie felbftftänbig erfannte Wahrheit auch 

fünftlerifch zu geftalten, vorhanden find, die Schriftftellerei. In 

Bergleich mit den weltlichen Beamten ift der geiftlihe Stand un⸗ 

gleich thätiger auf biefem Gebiete, was theild von der größern 

Muße für geiftige Befchäftigung, theils von der Art des Gegen- 

ftandes felber herrührt, in bem ber Geiftliche berufsmäßig lebt, 

und der auch für populäre Darftellungen mehr Reiz bietet, als 

3. B. Yurisprudenz ober Mebicin; tbeil® auch liegt der Grund 

darin, daß der Geiftlihe als Prediger fehon vielmehr deſſen ges 

wohnt ift, mit eigenem Gedankenproduct vor die Deffentlichfeit zu 

treten. Es ift gewiß auch dies als ein Segen für bie Kirche Alte 

zufeben, daß ben Geiftlichen dieſes weitere Feld der Wirffamteit 

geöffnet ift; wie viele treffliche Männer wären zu nennen, bie von 

dem Stubirzimmer eines Pfarrhaufes aus weithin für bie evan⸗ 

gelifche Wahrheit gewirft haben! Nur darf Seitens der Paftoral- 

tbeologte auch nicht verfchwiegen werben, daß darin viel Verſuch⸗ 

liches liegt. Erſtens wirft fich bie geiftliche Schriftftellerei fo 
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manchmal auf Gegenftänbe, bie fi) wegen ihrer Leichtigkeit ohne 

viel Geift und Kenntniß bearbeiten laſſen und wegen ihrer Popu⸗ 

larität auch bei geringerem Werth der Bearbeitung Abfak ver- 

ſprechen; wie viele Katechismuserklärungen, Echulbücer, Jugend⸗ 

und Erbauungsfchriften find auf dieſe Weife ins Leben getreten, 

von tenen man nicht fagen Tann, daß Kirche oder Wiffenfchaft 

etwas entbehrt hätte, wenn fie als Privaterercitien im Pulte der 

Berfafjer geblieben wären. Außerdem aber bat das Schriftitellern 

aus mancherlei Gründen etwas fo Verführerifches, daß es dem 

Paftor leicht zum Liebften wird, zum eigentlichen Centrum feiner 

Gedanken, fo daß ihm jeder Befuch, felbft jede Amtshandlung, zu 

ber er abgerufen wird, unangenehm iſt, weil ‘er vom Schreibtifch 

- aufftehen und fein Lieblingsgefchäft unterbreden muß. Der 

Grundſatz, der oben feftgeftellt wurpe, daß das Amt (und zu dies 

ſem gehört auch, daß wir allen zugänglich find, bie ein Anliegen 

haben) durchaus allen Privatliebhabereien vorgeht, ift auch bier 

entſcheidend; es ift möglich, daR ich ſchriftſtellernd viel mehr wirken 

fönnte, als wenn ich vielleicht einer langweiligen Perfon Gehör 

geben muß, die am Ende doch als diefelbe thörichte Jungfrau 

wieder abzieht, al& welche fie gefommen ift; aber item: ein Pfarr» 

find anzuhören und beſtens zu berathen, ift meine Schuldigkeit, zu 

ſchriftſtellern aber nicht; oder wenn ich zu ber Anficht fomme, daß 

bie Schriftftellerei mein eigentlicher Beruf fei, dann darf ich nicht 

bag Amt als bloße Rentenanftalt anjeben, bie mir Brob und Ob⸗ 

bach fichert, fondern ich muß das Amt aufgeben. 

Der Wiffenfchaft zunächft fteht die Kunft. Wie fie der Kirche 

felber zur Ehre und zum Schmude gereicht, fo auch dem Pfarrer 

und feinem Haufe. Maler finden fich unter den Geiftlichen viel 

feltener, als Mufifer; vielleicht, weil der Proteftantismus den bil- 

denden Künften weniger Raum gewährt ald den redenden; vielleicht 

auch, weil man neben den Univerfitätäftubien eher Muſik treiben 

fann, als malen, da die leßtere Kunft ſchon an fich ein permanen- 

tere Eitenbleiben fordert, auch weniger eine gefellige Kunſt ift, 
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als jene, überdies aber das Aufchauen großer und vieler Kunſtwerke 

in den meiften Univerfitätsftäbten unmöglich ift, während fich auch 

auf einer Kleinen KHochfchule eine Sänger- oder Mufitergefellfchaft 

leicht zufammenfindet. So fann man fib auch im Pfarrhaufe, fo 

felten vielleicht bie Bewohner den Genuß haben, eine große Mufif- 

arfführung zu hören, für biefe Entbehrung durch Hausmuſik trö« - 

ften. Uebrigens müſſen wir doch geſtehen, daß der Maugel an 

Sinn und Verſtändniß für die bildende Kunſt auch dem Pfarramte 

nachtheilig iſt; wie viele Geſchmackloſigkeit, wie viel Barbarei, die 

unſre Kirchen von innen und außen häßlich gemacht hat, wäre 

uns erſpart worden, wenn bie Geiſtlichen mehr kirchlich-⸗äſthetiſchen 

Sinn gehabt, wenn nicht ſo viele von ihnen in hoher theologiſcher 

Weltverachtung oder in abſtracter, ſaurer Frömmigkeit ſich gegen 

das Schöne, das der Cultus der Kirche gebieteriſch fordert, abge⸗ 

ſtumpft hätten! (Es iſt deßhalb ein verdienſtliches Unternehmen, 

daß das ſeit mehreren Jahren beſtehende „Chriſtliche Kuuſiblatt 

für Kirche, Schule und Haus," herausgegeben von Grüneiſen, 

Schnaaſe und Schnorr, in lebrreicher und anfprechenner Weiſe 

auch bei den Geiftlihen, wie bei allen Freunden der Kirche das 

Intereſſe für die bildende Kunft zu wecken und zu nähren beftrebt 

ift.) — Immerhin aber fteht die Muſik, wie gefagt, tem Bfarr- 

amt und Pfarrleben unter allen Künften am nächften, und ihre 

Pflege follte in Teinem Pfarrhaufe fehlen. Der hynmiſche Theil 

bed Gottesdienſtes, die Beaufjichtigung bes Schulgefanges u. f. w. 

macht dem Pfarrer einige Kenntniß und insbeſondere Geſchmack 

in der Muſik unentbehrlich; aber auch im Haufe ſelbſt — wie 

foftbar ift es für bie Einfamleit eines Pfarrhaufes, wie fühlt man 

ih fe veichlih für Hundert andere Dinge entſchädigt, wenn bie 

Familie fich felber mit Muſik zu verforgen im Stande ift! 

Ein anderes Allotrion, das aber doch auch nicht außer allem 

inneren Zuſammenhange mit dem geiftlichen Amte ſteht, wenn gleich 

ven nächiten Impuls dazu meiftens mehr ökonomiſche als geiftliche 

Motive zu geben pflegen, ift das Unterrichtgeben, überhaupt das 
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Erziehen fremder Kinder, die man ale Koftgänger ins Haus aufs 

nimmt. Die Piographien von Geiſilichen wie Flattich (v. Ledder⸗ 

hofe, 3. Aufl. Heidelb. 1856.), wie Roller (v. Blüher, Dresden 

1852) thun genügen bar, mit welchem Erfolg dieſes Gefchäft 

betrieben werden kann; es ift auch leicht einzufehen, warum manche 

Eitern ihre Eöhne einen Yandpfarrer lieber anvertrauen, als einer 

öffentlichen ſtädtiſchen Lehranftalt. Ob freitich ein einzelner Dann 

auch auf den höheren Unterrichtsftufen mit einem Gymnaſium wird 

gleichen Schritt halten Tönen, ift eine Frage, die nicht die Pafto- 

raltheologie zu beantworten bat; fie Tann diefe Thätigfeit blos in 

fofern berühren, als fie eine das Amt nicht beeinträchtigende Neben- 

befchäftigung tes Pfarrers ift. In biefelbe Kategorie gehört auch 

ver Unterricht der eigenen Hinter, fofern er nicht blos eine Nach- 

hülfe neben der Schule, fondern ein Erfa für die Echule ſeyn 

ſol. Auf ruhigen Stellen fann all dies mit Glück betrieben wer- 
ben, freilich nicht ohne die Schwierigkeit, die allem väterlichen 

Unterricht anbaftet, daß ein Vater ber ungebuldigfte Lehrer zu 

ſeyn pflegt, weil es ihm unbegreiflich ift, daß ein Knabe, ber fein 

Sohn ift, folh dumme Schniger machen kann. Wo aber bas 

Amt gefchäftsnoller ift, da gibt e8 für den Pfarrer viel zu viel 

Unterbrechungen durch Gefchäfte und Anfprüche, die er nicht auf 

beftimmte Stunten firiren fann, und dann muß ber Unterricht 

Noth Teiden. | 

Endlich figurirt unter den Nebenbefchäftigungen des Pfarrers 

die Lanbwirthfchaft. Wie fie an fich fchon dem Berufe des Baftors 

weit weniger beterogen erfcheint, als wenn er irgend eine Hand» 

werferö-Arbeit betreiben würde,“) fo Tann fie durch vie dfonomifche 

* S. J. Baumgarten (cafuift. Paſt. Th., von Hefielberg herausg. S. 327) 
wirft die Frage auf: „ob es Lehrern erlaubt fei, entweder zur Erhaltung ihrer 

Geſundheit oder zur Aufllärung ihres Gemüths, ihre Nebenfiunden ohne Ber- 
abſäumung ihres Amtes zu umfünblichen und künſtlichen Handarbeiten anzu- 
wenden?” was er natürlih nur beiaben Tann. Wir würden bas Prädicat 

künſtlich, wofern es eine Bebingung ſeyn follte, ftreihen; Holz ſägen 3. B. if 
feine tünftliche Handarbeit und hat doch ſchon Manchem gute Dienfte gethan. 

Palmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 12 

4 
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Lage, durch die Dotation der Pfarrftelle mit liegenden Gütern zur 

Nothwendigfeit gemacht ſeyn. Einen fehr praftifchen Gefichtepunct 

macht Kühe namhaft (a. a. DO. ©. 211.), daß nemfich der Pfarrer, 

ver Lanbwirtbichaft treibt, dadurch aud in den Stand gefekt ift, 

feine Armen auf die befte Weife zu unterftügen, intem er ihnen 

Arbeit geben, zugleich auch daran fie prüfen kann; denn wenn fie 

ſich ihm entziehen oder fchlecht arbeiten, fo beweifen fie ihm damit 

jelber ihre Urbeitsfchen, er kann fie alfo auch barnach behandeln, 

wenn jie betteln. Auf den weitern, oft dafür vorgebrachten Grund, 

baß ber Pfarrer feinen Bauern auch tarin nügen könne, indem er 

als rationeller Landwirth ihnen mit gutem Beifpiel vorangehe, ift 

wenig Gewicht zu legen, denn wenn er auch verangeht, fo folgt 

ihm Niemand na; fie find des feiten Glaubens, daß der Pfarrer 

in diefem Stück wohl von ihnen, nicht aber fie von ihm zu lernen 

haben. Aber fowohl die innigere Theilnahme an des Landvolles 

Intereſſen, die durch foldhe Arbeit bewirkt wird, als der Segen 

und die Stärkung, bie der Umgang mit der Natur gerade bem 

ſtudirenden Manne zu bringen fähig ift, rechtfertigen. dieſe Be⸗ 

ſchäftigung zur Genüge; auch ließen ſich Namen von Männern 

nennen, die ebenſo tüchtige Theologen und gewiſſenhafte Diener 

der Kirche ſind, wie ſie Bienenzucht und Aehnliches mit Eifer und 

Erfolg daneben betreiben. Selbſt das läßt ſich nicht leugnen, daß 

die Landwirthſchaft den Pfarrer in Berührungen mit ven Bfarrfin- 

dern bringt, die ihm für die Seelforge eine Handhabe bieten. *) 

— Nur beiläufig ſei noch bemerkt, daß, wofern Geiftliche auf die Jagd gehen 
wollten, bie Kirchenobrigfeit das fchlechthin nicht bulden darf. Diefes Mord⸗ 
handwerk ſtimmt fchlechterbings nicht mit dem geiftlichen Beruf. 

*) Der Berf. ber „Erinnerungen,” jagt in der Ev. 8. 3. 1861. April 

©. 382 hierüber: „Am Aderbau hängt etwas Patriarchaliſches; dieſes kann ein 
Mittel werben, das“ (durchs Eingehen der Privarbeichte verlorene) „Zerrain 
wieder zu gewinnen. Berf. muß befennen, wenn ihm bei feinen Gängen auf 
bem Ader ein Burſche mit feinem Pflug entgegentommt, der einer Strafe ober 

Gewiſſensſchärfung bedarf, und es heißt dann: fomm ’mal herunter von deinem 

Pferde, was haft du gemacht? ober ihm ein altes Mütterchen begegnet, das 
trumm vor Alter mühfam feinen Grastorb oder fein Bündel Holz fortihleppt 
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Aber eritlih darf nicht, wie man bie und ta hören fann, ver 

Betrieb der Lantwirthichaft für etwas erflärt werden, das zu 

einem vollfommenen Pfarrer nothwenvig gehöre. So wenig beides 

heterogen ift, fo wenig ift e8 nothwendig verbunden; es gibt auch 

bafür individuelle Neigung und Begabung, deren nicht jeter fich 

zu rühmen bat. Gar nichts davon zu verftehen, ijt ein Fehler für 

den Zandgeiftlichen, vem aber feineswegs durch fpecielle landwirth⸗ 

fchaftliche Studien braucht vorgebeugt zu werden, weil ihm mit 

einiger Aufmerkſamkeit im Verkehr mit rem Landvolle felber Tann 

abgeholfen werben. Die Sache bagegen ind Große zu treiben, fo 

daß ber Pfarrer zum Defonemen, zum Gutsbeſitzer wirt, bringt 

bie greße Gefahr mit ſich, daß die Gedanken, pie Intereſſen fich 

mehr und mehr vom Idegalen ab- und biefem Realen zuwenden; 

man geräth in Hanbelfchaft, in's Marktleben, und wenn auch feine 

anßere Rufticität daraus wird, fo doch um fo leichter ein noch 

ſchlimmeres, inneres Verbauern. Das quos ego, welches Harms 
(IH. 12. Rede, am Schlufje) den geiftlichen Bauern entgegen- 

fchleudert, ift nie zu vergeffen; auch bier möge Tritheims War- 

nung (de sacerd. vita p. 1226,) eine Stelle finden: Volo te sine 

sollieitudine esse, ut libere cogites, quae Dei sunt. Nudus 

et expeditus ad coelum vola. 

4. Nie hat die Paftoraltheologie vergeffen, dem Geiftlichen 

einzufchärfen, was Hebr. 13, 5. Allen gefagt tft: der Wandel fei 

ehne Geiz. Dem mit Ausnahme der Vergehungen wiber das 

und er kann dann ein Wort des Troftes fprechen, unb auf ben hinmweifen, der 
alle Mühfeligen und Beladenen zu fich ruft, ober eine Bermahnung an Kinder 
beim Viehhüten halten, fo liegt darin etwas Ungefuchtes und Ungemachtes, und 
man fühlt, daß der liebe Gott bei Einem if. Um aber Solches zu empfinden 

und um dazu im Stande zu feyn, muß man in der Mitfreude und Mitleiven- 
ſchaft des Volles ftehen, muß als mit ihm arbeitend feiner Arbeit Lohn mit 

ihm ernten, muß feine Roth mit erfahren haben. Dergleichen lernt man nicht 
auf Spaziergängen, wo Einen die Felder nichts angehen.” — Für biejenigen, 

die äußerlich zum Landwirthſchaftsbetrieb gendthigt find, ober die nach eigner 
Neigung fih demjelben zuwenden, werben ebendaſ., Ev. 8. 3. 1860. Sept. 
S. 881 fi. ſehr gute Rathſchläge gegeben. 

12* 
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fechste Gebot, von denen der entfernte Schein, ber leife Verdacht 

ſchon törtlich ift für des Pfarrers ganzes Wirken, fehadet fein 

andrer fittlicher Defect der geiftlichen Würde und Wirkfamfeit- fo 

fehr, wie der Geiz, ber zubem noch die gefährliche Eigenjchaft hat, 

daß derjenige, der an dieſem ſchnöden Uebel laborirt, ſich deſſen 

gar nicht bewußt iſt, ſoundern wähnt, er ſei — nicht trotz feiner 

Sparſamkeit, wie der Hurer trotz feiner Unzucht dies meint — 

ſondern gerade wegen ſeiner Sparſamkeit, die er ſich als Tugend 

anrechnet, ein ganz rechtſchaffener Menſch. Ein Pfarrer, der ſeine 

Pfarrkinder wegen des Zehntens oder der Stolgebühren drängt 

und preßt, der, (wie wir von dem mexikaniſchen Klerus laſen, was 

aber den poſitiven kirchlichen Verordnungen zuwiderläuft) ſich dieſe 

Gebühren vorausbezahlen läßt und erſt nad) ihrer Erlegung bie 

Stolhandlung vornimmt; ein Geiſtlicher, der gegen Schuldner, ge⸗ 

gen Bettler hart iſt, mit den Tagelöhnern um den Lohn marktet 

oder die Dienſtboten karg hält; ein Mann, der ein ſcharfes Auge 

für jeden ſeine Perſon betreffenden kleinen oder großen Vortheil 

und Nachtheil hat und erfinderiſch iſt in den Mitteln, jenen zu 

erlangen und dieſem auszuweichen, bei dem eben dieſes Intereſſe 

das Princip ſeines Handelns iſt: er kaun klug genug ſeyn, um ſich 

mit alle dem ſtreng innerhalb der Schranken des formellen Rechtes 

zu halten, und dennoch verlegt er das höhere Recht des Amtes 

aufs Scwerfte. Denn die Samariter-Barmberzigfeit, die nicht 

rechnet, ſondern Liebe übt, wo fie kann, die MWohlthätigfeit, bie 

nicht ein Almoſen nur zum Fenſter berauswirft, fonbern fich des 

Armen von Herzen erbarmt und bereit ift, auch fich ſelbſt ein Opfer 

aufzuerlegen, um ihm helfen zu fönnen, der Sinn eines fröhlichen 

Gebers, der darum vor Allem denen, bie im Pfarrhbaufe arbeiten, 

Lohn und Speife unverfürzt reicht, fo baß, die man dazu in Dienſte 

nimmt, mit Freuden da arbeiten: — das tft, und gewiß nicht mit 

Unredt, in den Augen des Volkes das Hauptfeunzeichen, daß ber 

Pfarrer nicht das Seine fucht, daß ihm fein Amt nicht bloß eine 

Quelle von Einnahmen ift, daß er, ber himmlifchen Sinn pflanzen 
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ſoll une will, nicht felbft noch am Irdiſchen haftet. So Har aber 

dies alles ift, fo wenig find damit alle vie Eollifionen gelöst, bie 

in ber Praxis vorkommen fönnen. Wenn dem Pfarrer böswilli⸗ 
gerweife basjenige entzogen oder vorenthalten wird, was ihm von 

Rechtswegen zufommt, foll er fein Recht ganz und gar nicht verfol- 

gen, um nicht in Etreit ums Zeitliche mit feinen Beichtkinbern zu 

fommen? Wir glauben varauf fagen zu müſſen: Erftlich, wenn ber 

Berluft die Pfarrftelle felber trifft, die baturch auch für den Nach⸗ 

folger verfchlechtert wirt, dann bat der Pfarrer gar nicht das 

Recht darauf zu verzichten; er für feine Perfon Tann berfchenfen 

und nachlaffen, wie viel er will, er Tann es aber nicht auch für 

ven Nachfolger thun. Ebendeßwegen ift e8 auch, was wir gleich 

beifügen wollen, nicht recht gehandelt, wenn ein Geiftlicher, weil 

er ein größeres Privatvermögen befigt, auf bie Accidentien ver- 

zichtet, vielleicht um fich (wie uns ein Fall befannt ift) deſto mehr 

Nachſicht für feine geringen Predigten zu erfaufen, vielleicht aber 

auch aus purer Gutmüthigkeit; dadurch macht er einem Nachfolger, 

ber nicht in berfelben Lage ift unb darum minder freigebig ſeyn 

muß, ein fehlimmes Spiel. Wenn der Bauer dem Nachfolger 

einen Dienft bezahlen fell, den ber Vorgänger gratis verfehen hat, 

fo macht das böfes Blut. Dagegen glauben wir, daß in Fällen, 

we es fih um ben eigenen Vortheil handelt, immer lieber ein 

Schaben erlitten werben, als vor Amt gegen ein Gemeinbeglied 

deßhalb geklagt werben ſoll. Wir bürfen dies um fo gewiffer 

fagen, da ein Geiftlicher, der als red;ter Hirte in feiner Gemeinde 

fteht und mit aufcpfernder Liebe feines Amtes wartet, ficherlich 

nur felten folche Unbill zu erfahren haben wird und daß ihm bie 

Liebe der Befleren in der Gemeinde eine folche. auch wenn fie ihm 

widerfahren follte, reichlich erjegt.*) Unſeres Wiffens find Strei« 

e) Einen Beleg hiezu gibt ber Auffag in ber Evang. K. 3. 1862. Juni, 
©. 564, wo übrigens bie Popularität, die ber Geiftliche im Leben, im Ber- 
kehr mit der Gemeinde genießt, in eine viel zu nahe, folidarifche Verbindung 

mit der Popularität im Prebigen gebracht wird. Ein Lantwirtbichaft treiben- 

der Pfarrer if darum noch nicht auch ein populärer Prediger. 
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tigkeiten dieſer Art immer nur da ausgebrochen, wo der Pfarrer 

vorher ſchon durch Kargheit oder Härte ſich Feinde gemacht hatte. 

Eine andere große Schwierigkeit entſteht durch das Ausleihen von 

Geld. Einerſeits wäre es durchaus das Rathſamſte, in der eigenen 

Gemeinde kein Geld anzulegen, damit man nicht in den Fall kommt, 

den Schuldner verklagen, eine Execution veranlaſſen und ſich bei 

einem Gant betheiligen zu müſſen. Es iſt ja heute noch eine lei⸗ 

dige Wahrheit, was Sirach ſchon erfahren hat (Sir. 29, 4-9.), 
daß man fich, wenn man ansleiht, einen Feind erfanft mit feinem 

eigenen Gelde. Und doch — wie auch bort trogtem gefagt wirb: 

„Bf dem Armen um des Gebotes willen" — fo ift e8 ein übles 

Lob, wenn es in der Gemeinde heißt: „unfer Pfarrer Hilft einem 

aus, wenn man noch jo fehr im Gedränge ift.” Da tft nichts zu 

thun, als um bes Amtes willen felbjt folche Gefahr nicht zu 

ſcheuen. Manchmal muß dem, der borgen will, offen gefagt wer- 

den: fieh’, ich weiß zum Voraus, heimzahlen kannſt du es nicht, 

auch wenn bu es verfpricht, deßhalb leihe ich bir nicht, aber ich 

fchenfe bir etwas daran. Manchmal werten wir wohl leihen, aber 

in Gedanken fogleich auf die Rückgabe verzichten; es ift das wohl 

öfters das Opfer, mit dem wir und Befreiung von ferneren An— 

fprüchen erfaufen, da der Schulpner ſich entweder nicht mehr blicken 

fäßt, ober wir ihm fagen können, ba er fich nicht bemühe, das 

Alte zu berichtigen, fo erhalte er nicht Neues noch dazu. Iſt ein- 

mal im Hingeben an den Einzelnen ein gewiſſes Maß erreicht, 

dann bat der Pfarrer, wie jeder Andere, das volle Recht zu fagen: 

ich habe bir geholfen, aber aus meinen Mitteln dich erhalten kann 

tch nicht; ſobald ich fehe, daß du dich bemüheſt, vedlich heimzuzah- 

fen, was bir geliehen worben, ſobald werbe ich bir auch wieber 

helfen, vorber aber nicht. Denn Tleichtfinnigem Schuldenmachen 

in großen und Heinen Bolten hat ber Pfarrer wahrlich auf Feine 

Weife Vorſchub zu Leiften; kennt ihn die Gemeinde fonft als einen 

Mann von wohlthätigem Einn, fo wird fie auch im Abweiſen 

folcher böfen Schuldner — die immer nur Heine Summen begeh- 
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ren, von benen ber Pfarrer nie fagen Tann, er habe fie nicht ober 

könne fie jchlechterbings nicht entbehren — durchaus feine Härte, 

vielmehr in maflofer Freigebigfeit nur eine unmännliche Schwäche 

ſehen. Das ift immerhin eine ter fchwierigften Aufgaben, bie 

nur durch jene Baftoralweisheit oder vielmehr jene auch den Laien 

zierende Klarheit tes Geiftes und Feſtigkeit des Willens gelöst 

werven kann, welche perfönlich gegeben und erworben ſeyn muß, 

für welche feine ausreichende, fpectelle Regeln aufgeftellt werben 

können — einerfeits allen zur Hülfe bereit, „des Blinden Auge, 

des Lahmen Fuß, des Armen Vater“ zu ſeyn (Hiob 29, 15. 16.), 

fo daß Jeder in ber Gemeinde weiß, er findet Troſt mit Rath 

und That bei feinem Pfarrer, — und doch anprerfeits fich nicht 

mißbrauchen zu laffen und fo die Pflicht gegen bie eigene Familie 

zu verlegen und dazu noch den Spott derer zum Dante zu haben, 

denen man geholfen. Immer aber wird ein Pafter, wie jeder 

Chriſt, nur eben wieder durch das Amtsgewiſſen verfchärft, fich 

leichter tarüber Vorwürfe machen und unruhig werben, wenn er 

auch nur ungewiß ift, ob er nicht einem Menfchen unverbient 

wehe gethan, eine wohl angebrachte Hülfe verfagt habe, als er 

fi) darüber ärgern wird, von einem Schufte betrogen worben 

zu jepn. 
Ein antrer Gegenfaß des Geizes, eine andre Form ber Frei⸗ 

gebigfeit ift das, was man im ftäbtifchen Leben ein Haus machen 

beißt; wiewohl freilih manche, die in biefem Punecte fi) äußerft 

ſplendid zeigen, taneben von gemeiner Knickerei 3. DB. den Hand⸗ 

werkslenten und Dienftboten gegenüber nicht frei find. Ein Haus 

zu machen, fteht aber dem Pfarrer übel an; es ift eine Art von 

Zerftrenung, von Weltleben, die für ihn um fo weniger taugt, als 

fie zugleich fehr in die Augen fällt. Vieles Gefellfchaftgeben erfor- 

dert auch einen Aufwand, einen Luxus in Speifen unb Getränfen, 

von dem man in der Gemeinte — und zwar mit mehr Recht als 

bei dem Mahle zu Bethania — fagen Tann, dieſes Geld hätte 

mögen den Armen gegeben werben. Die Tliebite Gefellfehaft muß 
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dem Geiftlichen, zumal dem vielbefchäftigten, immer bie eigene Fa⸗ 

milie ſeyn. Dagegen tft die Gaftfreundfchaft von jeher als eine 

ein Pfarrhaus befonbers zierende Tugend erfannt worden. Nicht 

nur der Freund, auch ber Verirrte, Bedrängte hat ba eine Zu⸗ 

flucht, die ihm chriftliche Liebe öffnet. Und doch ift auch biefe 

Zugend nicht davor ficher, zum Fehler zu werden. Ein Haus, in 

welchem immer ein Gaft ben andern ablöst, kommt denn doch nie 

zu der Ruhe und Stille, die ba herrfchen fol. Bon Oetinger 

erijtirt die Anekdote, daß er einſt, als Befuche angekommen waren 

und die Frau ihn deßhalb mehreremale aus dem Studirzimmer, 

wo er finnend auf und ab ging, in's Wohnzimmer rief, enblich 

wie unwillig gejagt babe: „Kann ich denn zum beiligen @eift 

fagen: geh’ fort, es find. Befuche da?" Ebenſo hat Luther, ber 

felber vie Gaftfreundfchaft in hohem Maß übte, einft an Spalatin 

gefchrieben: „Einem Priefter iſt's gut, wenn er felten und dazu 

furz mit Andern Umgang pfleget; dent das Sprüdhwort ein wah- 

res Wort ift: Freunde find Zeitdiebe." Glücklicherweiſe find das 

weit nicht alle; die Zeit, in welcher ich einen lieben Gaft unter 

meinem Dache beherberge, kann mir zu einer koſtbaren Erfrifchung 

für Geift und. Herz gereihen. Uber es gibt namentlich auch 

fromme Herumläufer, die, wie im eigenen Orte, fo auswärts gar 

gern Befuche machen und geiftlihe Geſpräche führen, die deßhalb 

auch meinen, bie Pfarrer feien eigentlich ihre natürlichen Vettern 

und von Gottes wegen verpflichtet, fie al8 Brüder in dem Herrn 

aufzunehmen. Hat vollends cin Pfarrer fchon einen Namen als 

eindringlicher ‚Prebiger, fo glauben fie, ihn unter die Zahl ihrer 

Freunde ohne Weiteres aufnehmen zu ſollen. Solchen geiftlichen 

Müffiggängern, die noch dazu mit ben Anfprüchen ber Brüder⸗ 

Schaft im Geifte nicht felten die Anſprüche von Vieleffern und 

Feinſchmeckern verbinden, ift, feien fie aus ber eigenen ober 

aus freinder Gemeinde, febald man fie als foldhe erkennt, ber 

Ernſt zu zeigen; wird man dadurch auch in ihren Augen ein Welt- 

mensch und als folher verfchrieen, biefe Schmach muß man tra- 
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gen; bie Bernünftigen werten bald einfehen, taß der Pfarrer 

Recht gethan. 

5. Us ein Hauptpunct in ver Pfarrmoral ift die Tugend 

ver Eollegialität hervorzuheben. Wenn Mande den Rath geben, 

fib am Tiebften ſolche Stellen zu fuchen, wo man feinen Gollegen 

neben fich hat, fo ift damit ein Weg gewiefen, auf dem man aller- 

dings vieler Unannehmlichleit enthoben if. Denn zweit Collegen, 

die fich fchlecht vertragen, können einander das Leben jo fauer 

machen, wie zwei Hausgenoſſen ober Eheleute, vie in Zwietracht 

leben; und felbft, wenn ver eine Theil durchaus friebliher Natur 

ift, zum Nachgeben immer eher bereit als zum Nechthaben, fo kann 

es dennoch gefchehen, daß mit dem andern Theil ſchlechthin nicht 

anszufommen, ein brüberliches Verhältniß nicht herzuftellen ober 

wenigftens nicht fortzuführen möglich ift. Ein College, der, von 

Natur vielleicht unzufriedenen Sinnes, fih immer zurüdgefett 

glaubt, der jede dem andern wiverfahrene Ehre als eine Beleidi⸗ 

gung für feine Perfon auffaßt, der ven Ehrgeiz, welcher ihn plagt, 

im Andern ebendeßhalb auch vorausfett, wird in ber unbebentenb- 

ften Sache, im arglofeften Worte etwas Echlimmes fuchen; kommt 

e8 zu Erklärungen, vollends zu fehriftlichen (Harms ftellt fehr tref- 

fenb als eine Hauptregel ber Collegialität auf: „Schene die Bil 

(et8!”), fo werben baraus leicht Scenen, in welcden ber leiten- 

fhaftliche Theil feine und feines Gegnerd Würde völlig vergißt 

und compromittirt; kommt es nicht dazu, und man geht äußerlich 

höflich, aber kalt an einander vorbei, fo iſts wieber ein Aergerniß 

für die Gemeinde, wenn die Boten des Friedens fo wenig Frieden 

balten, ihren alten Adam fo, wenig zähmen können. Sehen wir 

aber von biefem fchlimmften Falle ab, der einzig Sünde und 

Schuld ver fo zu einander ftehenden Individuen ift, übrigens auch 

einer Kirchenbehörde, die ihre Leute kennt, ſchon tie Anftellung 

eine® fo präbicirten Mannes an dem ober an jenem Orte moralifch 

unmöglih macht: — fe können Collegen auch ganz frieblich neben» 

einander ftehen, und dennoch wird es ihnen ſchwer, eine von Her— 
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zen Tommente Collegialität gegen einander zu behaupten. Sind 

beide nicht berjelben theologifchen Richtung zugethan, fe läßt ſich, 

wofern nicht der eine fanatifch in die feinige verrannt ift, noch 

eher ein gutes Vernehmen berftellen, inbem jeder den andern ge- 

währen läßt; ver Gegenfag muß fchen fehr gejpannt, e8 muß aber 

auch das feinere und tiefere Gefühl der eigenen Würde fchon weit 

abhanden ſeyn, wenn fich der eiye vor den Obren von Gemeinde⸗ 

gliedern auch nur mißliebige oder gehäfjige Bemerkungen über ven 

andern erlaubt, gejchweige vollents, wenn es zu dem Scandal 

fürmlicher Controversprebigten gegen einander kommt. Aber gerade 

bie Stellung bes Geiftlichen, der auf das Bertrauen, auf das 

Entgegenfommen der Gemeinte angewiefen ift, dem zumal als 

Prebiger die Ehre oder Unehre, welche er genießt, in Geftalt vol- 

ler ober leerer Kirchen fo handgreiflih unter die Augen tritt, 

bringt e8 mit fih, daß zwifchen geiftlichen Collegen viel leichter 

Eiferfüchteleien vorfommen, als zwifchen weltlihen Beamten. Wir 

wollen das unerquidliche Bild derfelben fammt ven hunderterlei 

Anläffen, an denen die Eiferfucht fich entzünten und nähren Tann, 

nicht weiter ausmalen; wollen nur baran erinnern, daß, wenn ber 

eine Geiftliche die Ueberlegenheit des andern unzweifelhaft ater- 

fennen muß, e8 dem reblichen, anfrichtigen Manne viel Leichter 

wird, ſich dem zu fügen und in Demuth zu Teiften, was er eben 

kann, als wenn biefe Ueberlegenheit eine vielleicht ſehr zweifelhafte 

tjt, und nur die Mode — denn auch bie fromme Welt hat ihre 

Moden, die keineswegs immer ven richtigen Geſchmack verrathen — 

einen an Gehalt vielleicht entjchienen unter ihm ftehenden Mann 

weit über ihn emporbebt. Das erregt fehr natürlich in ibm ven 

Wunjch, lieber eine Stelle zu haben, wo er allein wirken könnte, 

wie denn auch ganz gewiß mancher tüchtige Mann, der in einer 

großen Stadt Taum beachtet wird und darum auch einen Fleinen 

Wirkungsfreis hat, in einer Gemeinde, wo er allein ftünbe, viel 

mehr nach) Berbienft gewürbigt würde. Aber wer aus biefen 

Gründen allen es für befjer Hält, lieber Stellen zu fuchen, wo 



8. Lebendordnung. 187 

man allein ſteht: ber macht damit doch einen Geſichtspunct zum 

maßgebenden Princip, welcher ſchon für ſich gar nicht anerkannt 

werden kann. Wie es der alte Adam iſt, der die Collegialität 

ſtört, der ein einträchtiges, brüderliches Zuſammenwirken hindert, 

ſo iſt es derſelbe alte Adam, der die Collegialität fürchtet, weil 

fie ihm eine Schranke auferlegt, die ihm recht heilſam wäre. Die 

Stellung des Paftors ift eine verhäftnigmäßig jo unabhängige, 

er bat in vielen Dingen einen folch freien Spielraum, daß er, 

wenn er allein it, fich Vieles z. B. in gottestienftlichen Einrich⸗ 

tungen, in Echul- und Urmenjachen u. ſ. f. erlauben kann, das 

fih die Gemeinde, felbft wenn es ihr ‚nicht gefallen will, doch ger 

fallen läßt; — die Geduld, wohl auch bie Gleichgültigkeit der Ge⸗ 

meinden felbjt gegen vie Ungefeglichfeiten und Gewalttbätigfeiten 

einzelner Pfarrer wäre eine oft wahrhaft bewundernswerthe, wenn 

fie nicht vielmehr beflagenswertb wäre; — ba iſts nun etwas un⸗ 

bequem, einen Eollegen neben fich zu baben, der genau weiß, was 

feyn ſoll und was nicht, ter vielleicht mit ÄAugftlicher Pünctlichfeit 

alles, was und wie es vergefchrieben ift, thut, ter ſich auch, wo 

er etwa mithalten foll, fchlechtertings nicht dazu verfteht, fich über- 

haupt nicht ins Schlepptaun nehmen läßt. Es ift auch ver eine 

College vielleicht ein unruhiger, unmüßiger Neformer, der ſtets 

etwas findet, woran er rütteln, ſtets eine Lücke fieht, vie er aus⸗ 

füllen, ftetS einen edlen Zwed in's Auge faßt, für den er einen 

Berein ftiften, für den er collectiven zu müſſen glaubt; neben ihm 

fteht ein Dann von kühlerem Gemüth, der das Unpraftifche, das 

Ephemere aller jener Plane einfieht und barım ſtets Bedenken 

erhebt, bie den Eanguinifer in Harnifch bringen. Aber wenn es 

diefem unbequem ift, fo ift es ihm ebenfogewiß ganz gefund; für 

ben Anvern ift es auch feine angenehme Rolle, ven Radſchuh vor- 

ftellen zu müfjen, aber für bie Leute, die auf dem Wagen fißen, 

it der Radſchuh doch ein Außerft nützliches Inſtrument. — Es ift, 

mit einem Worte, doch nur der — fich gar leicht auch in chriftliches 

Gewand hüllende, mit chriftlihen Namen ſchmückende — Egoismus, 
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ber licher allein ſeyn, als das Arbeitöfeld mit einem Collegen 

tHeilen will, der nicht darnach fragt, was der Gemeinde frommit, 

fondern der das Seine fucht, ber Gemeinfamfeit nur unter ber 

Bedingung fich gefallen läßt, wenn er bdominiren kann. Dem 

gegenüber ift es die Liebe, die — wie der Herr feine Jünger je 

jween unb zween ausſandte — gern Hant in Sand mit einem 

Amtsbruter arbeitet, bie an ihm fich ftärkt, bie fich nicht ſchämt, 

auch von dem Jüngeren, Unerfahrenern zu lernen; daher es fchlecht 

genug ausfieht, ja wirklich fchlecht tft, wein der College den Col— 

legen zu hören nicht für nöthig findet (wofern er nämlich nicht zu 

berfelben Zeit felbft zu functiontren hat). Wie viel können Col« 

legen, auch bet verſchiedener Gemüthsart und fegar verfchiebener 

theologiſcher Richtung einander feyn, wie fruchtbar und gefegnet 

für fie fann gerade ihre Verfchiedenbeit werben, wenn nicht ber 

Egoismus, fondern die Liebe das Verhältniß zwifchen beiten be- 

ftimmt und das Bewußtſeyn ber heiligen Pflicht dieſer Liebe 

ſchützend zur Seite fteht! — Gerade demjenigen Collegen aber, 

ber es ſich angelegen feyn läßt, folche Collegialität aufrichtig zu 
pflegen, Tann es ſchwere Berlegenbeit bereiten, wenn ba, wo jede 

Familie in der Gemeinde einen Geiftlichen zu ihrem Beichtuater 

bat, auch Beichtfinder des Kollegen ſich an ihn wenden, weil ihnen 

ber Beichtvater, ben fie einmal haben, nicht genügt. Für litur- 

giſche Functionen, vollends für ſolche, an benen eine Stelgebühr 

haftet, wird dies feltener gefchehen, ba man doch das allzu Auf- 

fallende und Beleidigende folcher öffentlichen Demonftration ſcheut; 

und würbe eine ſolche Function je verlangt, ſo müßte ſie rundweg 

verweigert werden, es wäre denn, daß die betreffende Familie 

nachwieſe, daß das Verhältniß zu ihrem bisherigen Beichtvater 

förmlich gelöst ſei, daß dieſer fie aller Verpflichtung zur Rückſicht 

anf ihn entbunvden babe. Dies zu orbnen, ift Sache der Familie, 

nicht des Collegen.*) Häufiger aber ift der Fall, daß ein College 

*, Es möge hiezu auch verglichen werben, wie Häberlin (Specimen theo- 
logiae practicae, Tüb. 16%. &. 183.) die Frage beantwortet: An absolvendi 
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mehr unter der Hand erjucht, oft dringend erfucht wird, die 

Beichtfinder des andern in Krankheit zu beſuchen. Man fchließt 

damit ben Beichtvater nicht förmlich aus, man hofft vielleicht, er 

erfahre es nicht einmal, daß man andern geiftlichen Succurs ge⸗ 

fucht und gefunden. Es gibt Leute, bie namentlich einem jünge- 

ren, eifrigen @eiftlichen e8 wie eine Gewiffenspflicht vorzubalten 

wiffen, taß er, ba es fih um das Heil einer Seele handle, fich 

nicht dur Menfchenfuccht abhalten laffen dürfe, dem Rufe zu 

folgen. Laffe fich doch Niemand burch ſolche Metivirung täufchen! 

Sie ift zwiefach falſch. Erſtlich hängt das Heil einer Seele ganz 

und gar nicht davon ab, ob der Stabtpfarrer oder der Diakonue 

ben Kranken befucht, ſondern davon, ob dieſer fich befehrt. Dan 

bat wehl das Zutrauen zu einem feurigen, erwedlichen Prediger, 

daß, wenn biefer zu den Kranken Time, dann gewiß Belehrung 

umd Seligfeit gar nicht fehlen könne; aber das ift ein Stüd Aber- 

glaube, oft geradezu Menfchenvergötterung. Immerhin gelingt 

e8 dem Einen beffer, als dem Antern, ans Herz zu fpredhen: 

aber an dieſem Sprechen hängt es dennoch nicht allein, fonft könnte 

in einer Gemeinde, we nur Ein Geiftlicher, und biefer fein guter 

Hirte ift, feine Seele felig werden. Iſt denn in ben Familien 

feiber fo ger nichts von Wort Gottes, von Gebet, von chriftlicher 

Erfenntniß, daß ein Kranker nur fo viel von Tröftung und Lebens- 

wahrheit empfängt, als ihm der Pfarrer gibt? Gedenkt man bes 

eigenen priefterlichen Nechtes fo wenig ober weiß man baffelbe fo 

sint alterius parochiae homines, qui propter contentionem, quam habent 
cam pastore suo ordinario, nolunt amplius ipsi confiteri? Respondetur 
negative, quia contemtu pastoris ordinarii, quo flagrant adversus ipsum, 

ostendunt, nec contritionem nec fidem nec melioris vitae propositionem 
sibi inesse. Der hier berührte Fall ift zwar nicht berfelbe, wie oben; aber es 
liegt doch ein guter Wink darin, mit wie viel Vorſicht auch in unjerem Fall 
zu verfahren if. Die perfönlihe Geringihätung eines Geiftlichen gegenüber 
einem andern, ift oft nichts weniger als ein Zeichen höherer und tieferer Fröm⸗ 

migfeit, die bei dem letztern ſich nicht befriebigt fänbe; fie lann jehr menfchliche, 

äußerliche, Tieblofe Motive haben. 
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gar nicht zu brauchen? Andrerſeits ift e8 auch Teineswegs Men⸗ 

ſchenfurcht, wenn der College ven Eollegen nicht beleidigen will, 

fondern e8 ift ein durchaus richtiges Gefühl, ſowohl beffen, was 

bie perfönliche Stellung zu einander forbert, ald was einmal Orb» 

nung in ber Gemeinte if. Ein Mami, deſſen Gewiſſen richtig 

geftellt ift, wird in folchem Falle immer feft bleiben. Aber zweier⸗ 

fei ift dazu allerdings noch beizufügen. Erftlich: daß dieſes Beicht- 

vater- und Beichtlinderweien in ben Städten fehr viel Nachtheil 

für pas Amt felber mit fich bringt. Es hat wohl fein Schönes, 

wenn Ein Mann der geiftliche Freund und Berather einer ganzen 

Familie ift und als folcher gleichfam fich vererbt; aber wenn man 

an ihn auch dann gebunden ift, wenn er das Bertrauen verloren 

oder nie gewonnen bat, wenn 3. B. alle Kinder einer Familie 

nach einander und mach etlichen Jahrzehnten auch die Enfel den- 

jelben fehlechten und immer fchlechter werdenden Confirmationd« 

Unterricht haben follen, das ift hart. Auf dem Dorf ift das freilich 

ebenfo möglich, aber in ber Stadt, wo man Auswahl hätte, ifts 

ein Joch, das ungerne getragen wird. Und doch läßt fich darin 

nicht wohl etwas ändern. Einer Aufhebung alles Zwanges diefer 

Art würte weniger der Umftand im Wege ftehen, daß ein bedeu⸗ 

tender Theil des Einfommens in den Gefchenfen und Konoraren 

ber Beichtfinder beſteht, denn dies würde in anderer Form ſich 

erjegen laſſen. Aber e8 wäre dann zu fürchten, daß ein beliebter 

Mann mit feelforgerlicher Arbeit für die ganze Stadt überhäuft 

würde, und fo feine® Berufes nicht vollfommen warten koͤnnte, 

während andere Kräfte, die nur vielleicht in Folge des augenblick⸗ 

lichen Enthuſiasmus für das Neue mit Unrecht geringer geachtet 

werden, brach liegen würden. Uebelſtände würden ſich alſo auch 

dann ergeben; zudem wäre viel eher Gefahr vorhanden, daß ein 

Geiſtlicher denen, die ihn berufen haben, möglichſt zu Gefallen 

redete und handelte, damit ſie nicht, ihrer Freiheit ſich bedienend, 

von ihm weglaufen; bei einem feſteren beichtväterlichen Verhältniß 

kann größere Strenge den eigenen Beichtkindern gegenüber auch 
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von folchen angewendet werben, die fonft ben Muth nicht dazu 

hätten; wiewohl dies in Vergleich mit einiger Parteilichfeit für 

bie eignen Beichtfinder immerhin ber feltenere Fall ſeyn wird. 

Das Zweite aber ift diefed. Gerade weil fich die einmal beſtehende 

Ordnung troß ihren Mängeln nicht leicht ändern läßt, ift es defto 

mehr Paftoratpflicht, darauf bedacht zu fehn, daß fie nicht ale ein 

Joch empfunden werte. Wer es fich ſtets Ernit fen läßt, alles, 

was er als Seelforger zu thun bat, mit ftrengfier Gewifjenhaf- 

tigfeit, mit hingebenber Liebe zu verrichten, ver braucht feine Con⸗ 

eurrenz zu fürchten. Wird ihm auch ein Anderer vorgezogen — 

vielleicht mehr um fcheinbarer als wirklicher Vorzüge willen, over 

ift es wirflich höhere Begabung, die ben Collegen zum Geftivn 

des Tages macht: — fo viel Chriſtenthum muß ein rechtfchaffener 

Baftor Haben, daß er diefe Zurückſetzung erträgt; je weniger er 

das Seine fucht, um fo beffer weiß er fi in ber Menſchen 

Wandelbarkeit zu fchiden. Wie fchön und richtig weiß Paulus 

Phil. 1, 15—18. folhe Erfahrungen aufzufaffen! Erfährt er aber 

auf irgend eine Weife, daß fein Beichtfind wünfchte, ftatt feiner 

oder neben ihm feinen Collegen zu rufen, dann wird er vor Gott 

und Menſchen fi am edelften zeigen, wenn er felber die Hand 

bazu bietet, nicht im Tone gekränkten Selbftgefühls, ſondern als 

ein Mann, ber männlich und chriftlich genug denkt, um augenblide« 

lich zu weichen, wenn man feiner nicht mehr begehrt; ber, wenn 

ein Anderer mehr Frucht fchaffen Tann, gerne zurüdtritt. Auch 

wäre e8 ja fehr wohl denkbar, daß, wie ein gewifienhafter Arzt 

oft felbft die Beiziehung eines andern wünfcht, jo auch ein College 

auf den Wunſch der Familie im Einverſtändniß mit dem eigent- 
lihen Beichtvater einen Kranken befuchen könnte, ohne daß darum 

ber ältere geiftliche Freund des Hauſes ausgefchloffen wäre. Je 

weniger Empfindlichkeit in folch zarten Beziehungen man verräth, 

je mehr man fi) auch darin collegialifch und beſcheiden benimmt, 

"je ruhiger man bleibt in dem Johannes-⸗Sinne: „Er muß wacdjen, 

ih muß abnehmen: um fo ehrenhafter fteht man vor aller Welt 
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da; ein College aber, der durch Die ihm zugewendete aura popu- 

laris fich zur Rüdfichtelofigfeit oder gar zu Umtrieben gegen das 

Anfehen des Eolfegen berechtigt glaubte, würde nur eine Weile, 

und nur beim Pöbel feinen Zwed erreichen, bei allen Rechtfchaffe- 

zen und Gebildeten aber das, was er vielleicht wirklich an Vor⸗ 

zügen befitt, durch ſolches Gebaren völlig entwerthen. 

Eine befondere Seite der Collegialität ijt bie zwifcben ben 

Vorgefegten und Untergebenen, 3. B. tem Decan und feinen 

Didcefangeiftlihen, bem Hauptpaſtor und ben Diakonen an einer 

Kirche. Der Proteftantismus buldet feine Hierarchie; bie geiftliche 

Würde felbft, abgefehen von ven äußeren Gefhäften der Kir⸗ 

henleitung, ift beim Prälaten dieſelbe wie beim Pfarrer unb Helfer; 

alle Geiftlichen find daher Eolfegen, wie beim auch die Gemeinde, 

deren Prediger ein Prälat ift, fih durch diefe feine äußere Ehren- 

ftellung der Dorfgemeinde gegenüber, der ein Vicar prebigt, kei⸗ 

neswegs dafür entfchäbigt glauben würde, wenn jener fchlecht und 

biefer gut prebigte; fie beurtheilt beide, und mit Recht, nach bem- 

felben Maßſtabe. Darum muß ber evangelifchen Kirche, wie oben 

angedeutet, jene friechende ‘Devotion, bie man an ben Tatholifchen 

Brieftern ihren Obern gegenüber bemerfen will, und bie fich bei 

jefuitifcher Erziehung auch erwarten läht, durchaus ferne bleiben. 

Die Ehrerbietung zwar, bie der Jüngere dem Xelteren, ber in 

engem Wirkungsfreife Stehente tem Beauffichtigenden, der Unter- 

than der Tirchlichen Obrigkeit ſchuldig tft, muß geforbert und ge- 

feiftet werben, und wenn die Pfarrer in ihren Conferenzen, in 

Öffentlichen Blättern, in ten Ständekammern das Losziehen über 

ihre Kirchenobern oft als eine Art Lieblingsthema betreiben, fo ift 

dies gerabezu eine Unanftändigfeit, ver wir jenes warme Ehr- 

gefühl für die eigene Kirche und deren in den Ober fich reprä- 

fentirende Würte als beſchämendes Beifpiel gegenüber halten 

müfjen, welches bie Tatholifchen Geiftlichen nie verleugnen. Aber 

das hebt die Verpflichtung der kirchlichen Vorgeſetzten nicht auf, 

im Untergebenen ben geiftlichen Collegen, den Hirten einer Gemeinve 
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zu ehren unb barnach auch das amtliche Benehmen, den Ton bes 

amtlichen Verkehrs zu bemeffen. Wenn man in älterer Zeit über 

„die kalte Gravität,“ welche die Firchlichen Vorgefetten gegen bie 

ihnen untergebenen, etwa mit Bitten und Meldungen fich präfen- 

tirenben @eiftlichen beobachtet haben ſollen, Klage führte,*) wenn 

feiner Zeit namentlidy manche Decane, während fie fich ber mal- 

bonetteften Geſchenlannahme von ihren Pfarrern nicht fchämten, 

biefen gegenüber eine fehr hehe Miene aufzufegen pflegten: fo ift 

das, Dank einer weifen Gefetgebung wie dem in folchen Dingen 

unftreitig fittlicher gewortenen Geifte ter Zeit, ein Anderes ge 

werben. Über beute noch und allezeit ift bas menfchliche Herz 

allzu menſchlich, als dag ihm nicht jede hervorragende Stellung 

zur Verfuchung werben könnte; fo leicht 3. 2. fieht ein Vorgeſetzter, 

wo er mur zu präfitiren bat, jede Gegenrebe eines Kollegen als 

eine Auflehnung wider feine Auterität an, und auch ohne heftige 

Auftritte ift das Band ver Eollegialität innerlich gelöst. Andrer⸗ 

ſeits verfteht es fich von felber, daß bie Collegialität das gejeglic) 

geordnete Verhältniß der Ueber- und Unterordnung nicht alterirt; 

aus bloßer Eollegialität einem untergebenen Pfarrer, ber etwas 

verfeben bat, burchhelfen, ihn beffer präpiciren als er es verbient, 

ihm eine Rüge nicht ertbeilen, vie ihm gebührt, wäre eine fehr 

falfche Liebesäbung, die dem fo Begünftigten am allerwenigiten 

zum Heile ausfchlagen würde. Die rechte Eollegialität wie bie 

rechte Amtsgewiſſenhaftigkeit eines geiftlichen Borgefetten wird ſich 

barin vereinigen, daß er fich ben Untergebenen gegenüber recht als 

ihr geiftlicher Vater betrachtet, nicht indem er fie als Kinder, als 

Unmünpige behandelt, aber indem er ein Herz für fie bat, all ihre 

Anliegen, perfönlihe wie amtliche treulich mit ihnen theilt, fich 

ihrer aber anch mit feiner Autorität nach oben un nach außen 

wader annimmt, daß ihnen fein Unrecht gefchieht, alſo auch wo 

ihm ſelbſt Unangenehmes droht, fie nicht feig im Stiche läßt, 

*) S. 3.2. Pahls Denkwürdigkeiten aus feinem Leben (Tüb. 1840.) S. 321. 

Balmer, Baftoraltheol. (2. a.) 13 



194 Der Paftor. 

fondern für fie einftehbt, und fo ihr Vertrauen in allen Stüden 

gewinnt und rechtfertigt. 

Eine höhere Bedeutung erhält die Collegialität, wenn fie zur - 

demjenigen benugt wird, was man (mit Kapff in dem befannten 

Bortrage) die innere Mifjion unter ben Geiſtlichen, oder (mit 

Wendel in dem ſchon erwähnten Gnabenberger Eonferenzportrag 

von 1853) die gegenfeitige Disciplin der Geijtlidhen nennen 

fann. Darüber bevarf es Feiner langen Nachweifungen, baß alle 

bie Schriftftellen, die von brüberlicher Ermahnung, Warnung, Ber 

ftrafung handeln, eine ganz vorzügliche Anwendung auf die Geift- 

lichen finden, wie unb weil überhaupt ‚jedes chriftliche Xebens- und 

Liebesgebot fih für den Paftor in eine fpecielle Paftoratregel um- 
jegt. Allein von ſolchem Nachweis bis zum Praktiſchwerden in 

ben gegebenen, auch menfchlich und focial feit beftimmten VBerhält- 

nifjen ift e8 immerhin noch ein weiter Schritt. ‘Der erfte, dem 

eine Cenfur gegen einen Geiſtlichen, alfo auch der nieberfte, mil 

befte, noch in rein collegialifcher Form anwendbare gradus admo- 

nitionum zufommt, ift ber Superintenvent. Ihm gegenüber muß 

fih der Untergebene, auch wenn er mehr Selbftgefühl hat, als 

nöthig und gut ift, doch immer als Untergebener wiffen, muß fich 

alfo auch das Unangenehme, wenn es einmal gefagt werden foll, 

fagen laſſen. Jeden andern Collegen Tann er Turzweg fragen: 

wer bat dich zum Richter über mich gejett? ich bin nicht bir 

verantwortlich. Das hebt fich allerdings auf, wenn bie Collegen, 

etwa einer Diöcefe, zufammentreten und in Form eines Vereines 

fih zur gegenfeitigen Annahme einer gemeinfamen Disciplin ver- 

bindlich machen. Über werben nicht gerade diejenigen, für welche 

biefelbe am nöthigiten wäre, den Beitritt verweigern? Und bann: 

woher werben bie Collegen ven Thatbeftand, der eine Genfur er- 

beifchen fol, ficher und unverfälfcht erfahren? Durch Gerüchte 

ober Schwäereien; vergleichen aber von den Pfarrfindern eines 

Collegen über dieſen Eollegen auch nur anzuhören, ift eine bedenk⸗ 

liche Sache. Sind aber zum Glück in folch einem Kreife Feine 
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Scandale zu rügen: wird man nicht verſucht ſeyn, einander ſelbſt 

über ſolche Dinge zur Rede zu ftellen, die gar feiner Cenſur un- 

terliegen koͤnnen, weil fie der Freiheit eines Chriftenmenfchen 

fchlechterbing8 anheimgegeben werden müffen? Darf von Gottes- 

und Rechtswegen ein College ten anbern barob in Anfpruch neh⸗ 

men, weil dieſer z. B. ſeinen Hausgottesdienſt in anderer Form 

oder weniger regelmäßig hält, als jener? Und ein unſägliches 
Unheil kann daraus entſpringen, wenn ſich ein Dritter, auch ein 

College und Nachbar, in eheliche Verhältniſſe miſcht, weil er ge— 

hört oder bemerkt hat, daß dieſelben in einem Pfarrhauſe nicht 

völlig normal ſind. Die ſittliche Selbſtſtändigkeit eines Jeden, 

die ihn vor Gott und ſeinem Gewiſſen verantwortlich macht, und 

die jedem Proteſtanten ein heiliges Gut iſt, hat wohl ihre Gren⸗ 

zen, aber wie biefe Grenzen ihre allzugroße Ausdehnung zum Nach» 

tbeil des Amtes, der Würde und Wirkfamfeit verbindern,. fo 

ſchützen fie biefe Freiheit auch nach innen, und es gibt Dinge, in 

welchen anch eine brüberliche Zurechtweifung nicht berechtigt ift, 

in welchen aber nur in Folge bejchräntten fittlichen Urtheild An— 

jtoß genommen und dem Flarer und freier Denkenden eine Geſetz⸗ 

lichkeit zugemuthet wird, der er als einem unevangelifchen Joche 

ſchlechterdings fich nicht zu unterwerfen vermag. Deßhalb kommen 

wir boch wieder barauf zurüd, daß der Vorgefegte allein derjenige 

it, dem ein Genfurrecht zufteht; womit aber namentlich diejenige auf 

gefeglihem Wege zu treffende Einrichtung. nicht ausgefchloffen ift, 

baß bem Decan ober Superintenventen einige ‘Didcefangeiftliche 

durch Wahl beigegeben werden, die mit Ihm zuſammen eine folche 

Behörde bilden, fo daß nach verſchiedener Gradation ein in Cenfur 
zu nehmender College entweber durch einen jener Kollegen im 

Auftrage des Collegiums privatim mit jenem in Verkehr tritt, 

oder der Decan allein die Sache vornimmt, ober das Collegium 

in pleno ven Ungefchulvigten vor fih ladet. Wo e8 Brauch ift, 

baß jeber Geiltliche einen andern zum Beichtvater nimmt, iſt biefer 

das natürliche Organ ber geijtlichen Disciplin. Außerdem ift nur 
13* 
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übrig, daß fich ein Geiftlicher, der dem ein Aergerniß gebenven 

Colfegen als perjönlicher Freund näher fteht, entweder aus freien 

Stücken, ober im Auftrag der Mebrigen dazn entfchließt, eben als 

Freund ihn auf bas, was Anftoß erregt, aufmerkfam zu machen. 

Das Freundesrecht, das immer nur ter Einzelne dem Einzelnen 

gegenüber befigt, Fan auch durch bie wärmfte Brüderlichkeit, wie 

fie fi) in Gonferenzen ausfprechen mag, niemals zu einem allge: 

meinen gemacht, d. 5. aufgehoben werden. — Nach einer andern 

Seite, die der Gegenftand barbietet, ift e8 bemerfenswerth, wenn 

in der oben erwähnten Biographie Georg Geßners von Finsler, 

S. 132 gejagt wird: „Die auf Grundlage der PVifitationen aus⸗ 

geübte gegenfeitige Cenfur hatte urfprünglich eine große Bebentung 

gehabt; allmählich aber war fie zu einer bloßen Form geworben: 

und beftand häufig nur in gegenfeitiger Becomplimentirung!” 

6. Die perfönliche Stellung bes Geiftlichen nach den übrigen 

Seiten hin, alfo zu ven firchlichen und bürgerlichen Collegien, benen 

er zu präfipiren hat ober deren Mitglied er ift, zu ben Lehrern, 

zumal ben unter feine Aufficht geftellten, fo wie zu den Staats⸗ 

und Gemeindebeamten tft ſchon burch gefegliche Normirung deſſen, 

was in allen dieſen Beziehungen dem geiftlichen Amte zukommt, 

beftimmt, und es geziemt baher dem Pferrer, Allen gegenüber feine 

Stellung zu wahren, 3. B. einem gewalttbätigen Schultbeißen 

feinen Webergriff zu geftatten, gegen verberblihe Maßregeln ber 

weltlichen Beamten (3. B. gegen fchlechte Polizet, lare Handhabung 

der Sonntagsgefege u. |. w.) geeigneten Orts BVorftellungen zu 

machen oder die Hilfe der Kirchenobrigfeit anzurnfen. Auch einem 

Presbyterium gegenüber foll ver Pfarrer die Zügel nicht aus ber 

Hand geben, fo wenig er anbrerfeits fie zu bloßen Figuranten 

herabwürbigen darf, bie nicht wagen dürfen, anderer Meinung zu 

ſeyn als er, fo wenig er überhaupt einen Fleinlichen Eiferfucht auf 

feine Amtswürde Raum geben fol. Eine fefte Haltung tft etwas 

ganz anveres als jene Empfinplichkeit, jener ftete Argwohn, man 

wolle dem Pfarrer feine Auctorität nicht zuerfennen. Aber auch 
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in biefen Beziehungen allen darf er Doch nie vergeffen, daß er nicht 

blos und nicht in erfter Linie Beamter ift mit dem und dem Recht, 

fondern daß er Seelforger, alfo Freund und Bruber aller ift, der 

zu benfelben Männern, bie vielleicht im Sigungszimmer gegen 

feinen Antrag ftimmen, ober denen er bei ihren Planen in ven 

Weg treten muß, über kurz ober lang an das Sranfenbette tritt, 

ber ihnen Sonntags als Bote des Friedens Jegenüberjteht, am 

Altar ihnen das Sacrament reicht u. |. w. Diefes geiftliche Band 

muß alle anderen Verhältniſſe umſchlingen und in fie fich ein. 

flechten; auch wo ich in amtlichen Conflict mit einem Manne 

fomme, muß ich beffen eingeben ſeyn, daß ich fein Beichtvater, 

fein Prediger bin; das wird dem Tone das Fremde, Herbe, Her- 

sifche nehmen, nicht aber ber Feſtigkeit und Beftimmtheit Eintrag 

thun, die 3. B. einem Schultheißen, einem Gemeinderath am 

Pfarrer jehr unbequem feyn kann, bie fie aber bennoch an ihm 

refpectiren, während ein Dann, ber aus lauter Gefälligfeit ihnen 

ſtets zu Willen ift, oder der, wo er kurz unb fategorifch auftreten 

ſollte, Umſchweife macht und aus lauter Höflichleit nichts beim 

rechten Namen nennen will, von benen felber nicht geachtet wird, 

bie baburch gewinnen. In Verhandlungen mit Collegien (wie in 

Württemberg der Stiftungsrath u. a.) ift es von höchſtem Werthe, 

fih eine folhe Haltung anzueignen und zu bewahren, daß man 

fih nie aufregen läßt; jedes leidenfchaftliche Wort, jedes Auf- 

fahren feßt den Geiftlichen in der Achtung der Anbern herab; er 

gibt fi eine arge Blöße damit und kann fogar in den Höchft 

unangenehmen Fall kommen, in irgend einer Form bepreciren zu 

mäffen. *) — In den Stüden aber, in welchen bie weltlichen 

Behörben gefetlich berechtigt find, vom Pfarrer irgend eine Leiftung 

*, Es Bleibt mir immer im Andenken, wie mir vor langen Jahren eines 

Tags ein jet in hohen Würden ſtehender lieber College nach einer ftlirmifchen 
Siäung auf dem Rarhhauie, als ich meine Bewunderung über feine uner⸗ 
Ihütterliche Ruhe gegen ihn ausfprach, Hierauf erwiederte: „Meinft bu, bas 
thäte ich ihnen zu Tieb, daß ich mich erzürnen ließe?“ 
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(3.B. Ausfertigung von Urkunden) zu verlangen, muß ber Pfarrer 

eine Ehre barein ſetzen, alles auf's Eractefte und Präciſeſte zu 

beforgen. Sind ihm biefe Dinge läftig, fo hat er das mit dem 

Geſetz und den Gefetgebern auszumachen, nicht aber ven einzelnen 

Beamten, dem er bie Arbeit liefern fol, purch fchlechte Beſorgung 

zu ärgern. Man foll auch barin ebenfofehr die Brauchbarfeit als 

die Gewiſſenhaftigkeit ver Geiftlichen erfennen. Iſt dies doch ber 

einzig annehmbare Grund, aus dem es fich entfchuldigen läßt, 

wenn ber Staat für ſolche dem Kirchenbienft ganz fern liegende 

Geſchäfte, wie die Necrutirungslifte, die Yertigung ber Bevölke⸗ 

rungsliſte und Uehnliches, die Geiftlichen in Anfpru nimmt, daß 

fie nemlich biefe Dinge am pünctlichften beforgen. Wenn er fie 

bafür nicht gebührend oder gar nicht honorirt, fo iſt das eine 

Schande und ein Unrecht, das nur ihm zur Laft fällt. 

7. Mit einem kurzen Wort ift auch der eigentbümlichen pa⸗ 

ftoralen Stellung zu gebenfen, bie der Patronatspfarrer einninmt. 

So manches Bortheilhafte diefe Stellung darbieten mag, fofern 

ein rechtfchaffener Patron feine Gemeinden viel eher mit tüchtigen 

Pfarrern bei jever Erledigung verfehen fann, als ein Confiftorium, 

und fofern von einem dem Pfarrer perfönlich fo nahe ftehenden 

Gebieter, falls er kirchlichen Sinnes ift, Manches leichter erlangt 

werden kann, als von einer Staatsfirchenbehörde oder einem Eult- 

minijterium: fo fallen doch auch bie Nachtheile jenes Verhältniſſes 

— und zwar ganz abgefehen von etwaiger geringer Dotation — 

ſchwer in die Wagſchale. Denn hier kommt ungemein viel auf 

bie Geſinnung bes Patrons, wie auch ber Frau deſſelben an. 

Wie oft fommt es vor, daß ber Patron den Geiftlichen eben auch) 

nur als einen feiner Diener, gleich feinem Schäfer oder Wild» 

hüten, betrachtet, oder daß er von ihm Gefellfchaftleiftung bei 

Spiel und andern Dingen fordert, ja darnach fchon feine Wahl 

trifft? Je weniger dem Pfarrer auf eine Ernennung von biefen 

Patron ein gewiſſes Recht zuftand, in dem Sinn, in welchem je- 

ber tüchtige Candidat zu einer Anftellung im vaterländifchen Kir⸗ 
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chendienfte fich berechtigt halten darf, defto ftärfer ift für ihn das 

Gefühl der Abhängigkeit, in bie ihn feine Ernennung als eine 

Öunfterweifung verfegt; um fo größer muß alfo auch feine Feftig- 

feit ſeyn, um fich weder baburch, noch durch bie Furcht vor einer 

in folch perfönticher Nähe doppelt unangenehmen Mißſtimmung 

der gnädigen Herrfchaft in irgend einer feiner Amtspflichten be- 

hindern oder lähmen zu laffen. Der Batron gewährt dem Baftor 

ben amtlichen Wirfungsfreis, aber was zu biefem Wirkungäfreis 

gehört, das beftimmt nicht ver Patron, fo wenig als bei einer 

Gemeinbewahl die Gemeinde, fondern das iſt kirchlich ſchon feſt⸗ 

geſtellt; nominatio und missio find bekanntlich zwei verſchiedene 

Dinge im Recht der Kirche. Eine Gutsherrſchaft dagegen, die 

dieſen Unterſchied kennt, die an ihrem Pfarrer auch nur einen 

rechten Pfarrer haben will, iſt es dann auch werth, daß er ihr 

nicht nur wie ein Hofprediger dem Hofe, ſondern als Freund des 

Hauſes nahe ſteht; es iſt für ſie eine Wohlthat, einen gebildeten 

Mann zum Umgang haben zu können, ber für fie auch außer ben 

engeren paftoralen Beziehungen, außer Seelforge und Kinderunter⸗ 

riht, die Verbindung mit Wiffenfchaft, Kunft, Literatur vermittelt. 

Dazu fich herzugeben, darin einen Theil feines fpeciellen Berufs 

zu erkennen, ift eine Aufgabe, bie ber Patronatspfarrer zum Vor⸗ 

ans mit in Rechnung nehmen muß. — Wenn freilich die Gutd- 

berrichaft fich zu einem Heinen Ländchen erweitert, fo fallen biefe 

perfönliden Beziehungen weg, und die Stellung gleicht ver einer 

Zandespfarrei; nur baß bie Uebel, vie an folch Heinen Höfen nicht 

felten zu Haufe find, werunter 3. B. die Macht von Günftlingen 

gehört, bie fich, je enger und niedriger be Sphäre ihrer Gewalt 

ift, defto mehr nach Art eines Paſcha zu geberben pflegen, auch 

bem Pfarrer befondere Verbrießlichfeiten bereiten Tönnen. Spe⸗ 

ciellere Regeln gibt der Verf. der „Erinnerungen eines Landgeift⸗ 

lien ꝛc.“ Ev. 8. 3. 1860. S. 757, welche unter gleichen Ver⸗ 

hältniffen fich bewähren werden, übrigens genau betrachtet nur 

eben eine Uebertragung derfelben Anweifungen, die unter andern 
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Formen überall dem Paftor gelten, auf ſolch einen engeren Lebens⸗ 

und Verfehröfreis find; einzelnes werden wir unten noch feines 

Orts zu berühren haben. 

8. Eine ernfte und wichtige Eeite des paftoralen Wohlver- 

haltens betrifft die perfönliche Stellung zum Staat und Staats 

leben, die dem Bafter geziemt. In ruhigen Zeiten beftimmt fich 

tiefes Verhältniß freilich fehr einfach, theils Durch diejenige Stel- 

lung der evangelifchen Kirche zum Staate, wie fie bie Kirchen- 

rechtslehre wilfenfchaftlich zu beſtimmen hat und wie fie durch das 

Landesgeſetz, durch die Staats- und Kirchenverfaffung gefeglich 

normirt ift, theild und zu allermeift burch dasjenige ethifche Ver- 

hältniß, in welches fich jeder Chrift als Ehrift nach ber Vorfchrift 

des Herrn und feiner Apoftel, nach dem chriftlichen Begriffe vom 

Staate gefekt fieht, ein Verhältniß, das auch für den Pafter 

principiell ganz das gleiche ift, wie für jeden Chriften, ba® an ihm 

nur weil er von Amtswegen der Repräfentant bes chriftlichen 

Lebens, bie allen fichtbare Verförperung deſſelben ſeyn foll, in 
befto beftinnmteren Zügen zu Tage tritt. | 

Die Ethik lehrt in Bezug auf biefen Gegenftand, daß ber 

Chriſt zwar unterthan feyn muß jeber Obrigfeit, die einmal factifch 

ale folche vorhanden ift, in deren Daſeyn er ebenfo, wie in allem, 

was wirklich iſt und unter den Gefichtspunct göttlicher Providenz 

fällt, eine göttlihe Fügung zu erfennen bat, — aber daß pas 

nicht jener blinde, ſclaviſche Gehorſam ift, der entweber ftumpf- 

finnig jedes Urtheil® über Necht und Unrecht und jeber Thätigkeit 

für jenes und witer biefes fich enthält, oder, was noch fchlimmer 

ift, felbjt das unwürdigſte Regiment, die ſchnödeſte Willfür ber 

Machthaber, die ungerechteften Anmaßungen einer auf Traditionen 

pochenden Kafte mit Pharifüerntienen für göttliches Hecht ausgibt 

— als ob nicht alles und jedes Necht göttlich, alles und jedes 

Unrecht aber fatanifch wärel Wer jeden fürftlichen Eigenwillen, 

fo verberblih er auch für Land und Leute feyn mag, als einen 
von Gottes Gnaben berechtigten und jeden Wiverftand als Rebel: 
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lion, jebes Begehren eines Rechtsſchutzes für ein gebildetes Volt 

als einen: Eingriff in bie auf ben Negenten übertragenen Maje⸗ 

ftätsrechte Gottes anfieht, der foll wenigſtens nicht fagen, daß er 

vom chriftfichen Rechtsbegriffe etwas verftehe; er ift fein befferer 

Theelog und Chriſt, als jene amerilanifchen Pfaffen, die aus ber 

Bibel beweifen, daß die Sclaverei eine Ordnung Gottes fei. Die⸗ 

jenigen Lutherthümler neueften Datums, die ſich zu Schergen 

fchlechtefter Regierungen bergegeben und dem fürftlichen Eigen 

willen ben erwünfchten tbeologifchen Freibrief ausgeftellt, bafür 

bann freilich auch wieder Vorſchub für hierarchiſche Machinationen 

erlangt haben, follen in Luthers Namen nicht fir folches unwür- 

dige Benehmen eine Berechtigung fuchen; folche Stellung hat ber 

Mann Gottes weder in der Theorie noch im Leben zu fürftlicher 

Hoheit eingenommen. Alfo zum Xobrebner einer fehlechten Regie⸗ 

rung ober gar zum agitirenden Werkeng für fie darf ſich ein 

Baftor, der ein chriftliches und obendrein ein amtliches Gewiffen 

bat, nimmermebr hergeben. Er bat eine Wahrheit und ein Recht 

zu vertreten, das Alter ift als alle Stammbäunte und Dynaſtien 

und das nech gelten wird, wenn alles Fleiſch und alle Herrlichkeit 

des Menfchen verwellt fehn wird. Uber eben weil er die Wahr- 

beit und das Necht als ein Diener Gottes zu vertreten hat, ziemt 

es ihm auch, wofern feinem Vaterlande eine weife, milde und ge= 

rechte Regierung gefchentt ift, treu und ftanbhaft zum ihr zu ftehen; 

auch ihren Fehlern gegenüber nicht als einer jener Schreier auf- 

zutreten, denen es am fatalften wäre, wenn es nichte mehr an 

der Regierung zu tabeln gäbe, weil fie fein Herz für das Volk 

und Vaterland haben, das fie immer im großen Maule führen, 

fondern nur ihre eigne Rechnung durch's Ouernliren und Scanbal- 

machen fuchen. Solchen fich irgendwo und irgendwie beizugefellen, 

wäre eine Schmach für den Geiftlichen; bei politifchen Agitationen 

fih zu betheiligen, wird fchon gar nicht nach feinem ganz anders 

gebildeten Geſchmacke ſeyn; überdies wird er all das Unfaubere, 

pas Lügenhafte und Leidenfchaftliche, was folchen Treiben unaus⸗ 
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bleiblich anbaftet, fich weit vom Leibe zu halten für das Ehren- 

vollfte erfennen. Seine Stellung ift principtell eine nach beiden 

Seiten volflommen freie. Nicht, als ob er fi), weil er Diener 

der Kirche ift, darum nun nicht mehr als Staatsbürger und, 

richtig aufgefaßt, al8 Staatsdiener, d. b. als Diener bes gemein- 

famen Wohles des als Staat organifirten chriftlichen Volles an⸗ 

äufehen hätte; die Kirche als Landeskirche fieht nicht außerhalb, 

- fondern innerhalb des Staats. Aber wie alle bie idealen Inte— 

reffen, für deren Vertretung und Pflege der Staat den Raum 

und Rechtsſchutz verleiht, darum nicht auch innerlich von ihm ab- 

hängen, fo daß er ihnen von feinen Kanzleien aus Weg und Ziel 

vorſchreiben bürfte, fo reicht vor allen bie Religion, ob fie gleich 

bie Bafis ihrer zeitlichen Eriftenz in Form ber Kicche innerhalb 

des Staats und feines Burgfriedens fuchen muß und dankbar an⸗ 

nimmt (1 Timoth. 2, 2.), doch mit ihrer intenfiven Kraft und 

ihren idealen Zwecken fo weit über ihn Hinaus, daß fie, wie vie 

Wiſſenſchaft, eine gewiſſe Unabhängigkeit von ihm behauptet, bie 

bann auch auf ihre Vertreter übergeht. Der evangelifche Geift- 

lihe wird für feine Negierungsform und für feine ‘Dünaftie 

ſchwärmen nach Art politifcher Enthufiaften und Parteigänger; er 

weiß, baß nicht nur, was ihm als wahres Heil ver Menſchen 

bewußt ift, davon nicht abhängt, welches Gefchlecht einen Thron 

inne babe, fondern auch daß felbft das irbifche Wohlfenn noch von 

ganz andern Bedingungen abhängig ift. Deßhalb werben. auch 

politiſche Erfchütterungen ihn in feiner Stellung und feinem Thun 

nicht weiter alteriren, als daß im Moment ver Gewalt jeine 

Thätigfeit phyſiſch behindert ſeyn kann. Einer vielleicht über Nacht 

einem Lande über den Hals gekommenen ufurpatorifchen Regierung 

wird ein rechtlich denkender Mann fehwerlich jemals mit Vertrauen 

und Ehrfurdt entgegenfommen; aber wenn fie vom Geiftlichen nicht 

verlangt, daß er etwas für fie, fondern nur, daß er politifch nichts 

gegen fie thue, wenn fie ihn fonft in feinem Berufe ungeftört 

arbeiten läßt, fo ift es ihm durchaus nicht als Pflicht der Treue 
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aufzuerlegen, baß er unter einer andern, als ber legitimen Regie- 

rung, nicht Dienfte leifte. Er leiftet feine Dienfte niemals ber 

Regierung, fondern feinem Herrn und ber Gemeinde; ein gewifjen- 

bafter Arzt wird auch feine Kranken nicht verlaffen, un einer 

flüchtig geworbenen Dynaſtie zu folgen, auch wenn er biefer im 

Herzen anhängt unb die Empörung gegen dieſelbe für ein fehnd- 

bes Unrecht achtet. Ein Mann diefer Urt darf nicht des Trenu— 

bruchs befchulsigt werden, weil er ver Gewalt gewichen, babei 

aber nach wie vor im Dienfte feines vechten Herrn geblieben ift; 

ſolche Männer (man vente 3. B. an Oberlin's vortreffliches Bes 

nehmen unter den Stürmen ber erften franzöfifchen Revolution) 

find, ohne daß fie jemals gegen das neue Regiment confpiriren, 

dennoch für die Wieberherftellung der Ordnung viel mehr werth, 

al8 Diejenigen, bie beim erſten Sturme Reißaus nehmen, und 

bann, wenn bie NReftauration vollbracht ift, jene auf ihrem Poſten 

Ausharrenden mit fcheelen Augen anfehen. Sie erkennen inftinct- 

mäßig in biefen eine Macht, die höher ift al8 der fie felbft be> 

berrfchende Egoismus, darum find foldhe wahrhaft freien Männer 

ihnen ein Dorn im Auge. — Schwer ift e8 für einen gewiffen- 

haften und charafterfeften Prediger, unter einer revolutionären ober 

ans ber Fremde eingenrungenen Gewaltberrfchaft als Prediger 

weder feine Ueberzeugung zu verleugnen noch Anftoß zu geben. 

Letzteres kann er natürlich nur barım fürchten, weil bann bie 

Derufsthätigkeit felbft unter das Interdiet ver Defpoten fiele, 

ohne daß damit irgend etwas gewonnen würde. Ganz fich ge- 

berden, als ftünbe alles gut over als gienge ihn all viefe Cala- 

mität nichts an, das Tann er als ehrlicher und gefinnungsvoller 

Mann unmöglid. Da bleibt nichts übrig, als feine Worte zwei⸗ 

unb breimal auf bie Wagfchale zu legen, und über alles, was 

man etwa Gefährliches fagen will, fich vorher vor Gott zu prüfen, 

ob es gefagt werben muß ober ob nicht irgend ein Kitzel nur da⸗ 

burch fich befriedigen will? und ob man entjchloffen und im Stante 
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ift, auch bie Folgen, wenn fie eintreten follten, ftanbhaft und mit 
der Ruhe des guten Gewiffens zu tragen? 

Anders fteht vie Sache, wenn eine politifche Bewegung in 

georbneten Zeiten fi nur darum dreht, welche Partei an's Ruder 

fommen foll, wie dies namentlich bei Abgeordnetenwahlen bie Frage 

feyn kann. Hat ber Geijtliche nach dem Geſetze das Recht, mit- 

zuwäblen, fo bat er auch vie Pflicht dazu; er foll dann feine 

Ueberzeugung nicht verleugnen aus Furcht, als Mann einer Partei 

angefehen zu werben, beun neutral zu bleiben ift in folchen Fällen 

weter gut noch auch nur möglich. Aber von ba aus bis zum 

Umtriebesmachen iſt's noch ein großer Schritt, und dieſen Schritt 

foll er niemals thun. In Eine Atmofphäre mit den Wirthshaus⸗ 

rebnern und Sudelblättern zu geratben, ift für ihn eine Entwür- 

bigung. Mean darf und foll wiffen, wie er denkt, was er für 

recht und gut hält und was nicht, deßhalb Tann er's auch nicht 

verhüten, daß fein Name mitgenannt und mit Koth beworfen wird; 

aber man fol ihn nie an Orten fehen, wo folche Geifter Macht 

haben, bie er bort, wo er nicht in feinem Amte ift, weber leiten 

noch bannen kann. Wo er aber zu fpredhen bat, ſei's auf ber 

Kanzel, ſei's im Privatverfehr, ba muß es fich zeigen, baß er nur 

für Wahrheit und Recht, nicht aber für eine ver Parteien oder 

einen Menfchen, ven man auf ben Schild gehoben, redet und han⸗ 

belt, und er wird dies dadurch beweiſen, daß er benen, welche 

ihn als ihren Gefinnungsgenoffen anfehen können, die Wahrheit 

eben fo unverhohlen fagt, jede Lüge, jedes Unrecht auf biefer 

Seite eben fo energisch von fich weist und ftraft, als wenn es 

bie Gegenpartei beginge. Dadurch kann er leicht feine Freunde 

fich zu Feinden machen; man wird ben verfappten Neactionär ober 

wer weiß was in ihm wittern, — bamit eben weist es fich aus, 

baß er nicht ihres Gleichen ift, fonbern die Sache vom böhern 

Geſichtspunct aus betrachtet, und den Muth hat, ben ein Diener 

bes göttlichen Wortes haben muß. "Ein wahrhaft freier Mann, 

veffen Gefinnung feft wie Felſen auf dem Grumbe ber göttlichen 
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Wahrheit und ewigen Gerechtigkeit fteht, ift dem wilten Demo- 

treten natürlich eben fo fehr zuwider, al8 dem blinden und tauben 

Jaherrn, ber in feiner Servilität feine eigene Meberzeugung und 

fein Gewifjen hat; aber wenn bie ſchmutzigen Gewäſſer fich ver- 

laufen haben, dann wirb auch ein Geiftlicher, der feine Stellung 

fo genommen und behauptet und deßhalb fein redliches Theil 

Schmähung in Empfang genommen hat, dennoch nur um fo feiter 

ftehen in ver Achtung und bem Vertrauen Aller. — Noch ift zu 

fragen, ob ver Paſtor, wenn ihm von irgend einer Seite eine 

politifche Miſſion angetragen wird, wenn man ibn 3. 2. in eine 

Ständelammer wählen will, folches Manbat annehmen foll? Frei⸗ 

willig fich dazu berbeibrängen, ſich überhaupt nach einer politifchen 

Thätigfeit gelüften lafjen wird fein Mann von ächt paftoralem 

Sinn; feiner ganzen Stellung unb gewohnten, berufsmäßigen 

Lebensweife ift es zu fehr entgegen, in ben Kammern mit radi⸗ 

calen Schreiern ober mit den Geiftern des Feudalismus, bie nichts 

lernen und nichts vergeffen, fich zanfen und in den Zeitungen her⸗ 

umziehen laſſen zu miüfjen; wir baben bie Tirchlichen Würben- 

träger, benen ihr Beruf dies auferlegt, immer nur bebauern 

Iönnen.*) Uber was dem Geiftlichen auch in ſolchem alle das 

Angenehme ober Unangenehme ſei, das ift nicht die Frage; ſon⸗ 

bern ob er in ſolchem Antrag einen göttlichen Ruf erfennen kann, 

wozu die allererfte Bebingung tft, daß er feinerfeits auch nicht 

bas Mindeſte gethan bat, um die Wahl auf fich zu lenken. Es 

kann Zeiten und Lagen geben, in welchen bie Kirche felbft wün⸗ 

fhen muß, daß ihr Wort nachbrüdlicher als fonft auch in ben 

politifchen Verhandlungen fich Gehör verfchaffe; da kann ein Dlann, 

*), Wenn ehmalige Pfarrer, bie freiwillig ober unfreiwillig aus Dem Amte 
gefchieden find, nun fie nicht mehr zu predigen haben, dafür fih für Kammer- 
Kebner halten, bie fiber Alles und Jedes lang und breit ihre Meinung ent- 

wideln müfien, fo ift das freilich begreiflidh, obwohl Dann wenigſtens ber An- 
ſtand erforderte, daß fie nicht die Kirche, deren Diener fie einft geweſen waren, 

num feindjeliger und rober als irgenb ein Laie angreifen, wie man Beiſpiele 
erlebt hat. 
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ber des Wortes in gehörigem Grade mächtig tft und mit fcharfent 

Berftande, mit genauer Kenntniß der Dinge bie rechte Befonnen- 

heit, Ruhe und Geifteögegenwart befist, in der That verpflichtet 

feyn, fich nicht zu entziehen, ob es ihm auch auf feiner Kanzel viel 

wohler wäre, als auf ter politifchen Rednerbühne. — Weniger 

bringend ift jebenfallß die Verpflichtung zur Annahme eines An- 

trags alsdann, wenn ber Geiftliche aufgefordert wird, an bie Spike 

irgend eines politifchen Vereines zu treten. Es Können vielleicht 

einmal Umſtände vorliegen, die ihm auch dies zur Gewifjensfache 

machen können — denn beim Paſtor darf felbfiverftännlich nur bie 

Nöthigung des Gewiffens, nicht der Kitzel des Ehrgeizes den Aus⸗ 

ſchlag geben; — aber viel feltener noch wird das Gewiffen biezu 

Ja fagen, als im vorigen Fall, wo es fi) um Theilnahme an 

einer geordneten, gefeglich regulixten politifchen Wirffamfeit han⸗ 

delte. Wir glauben über viefen Punct nichts Defjeres jagen zu 

können, als was Möller auf dem Wittenberger Kirchentage 1849 

„über das Verhalten des Chrijten, insbeſondere des Geiftlichen, in 

Bezug auf die politifhen Dinge” vortragen wollte, jedoch nur 

fehriftlich übergeben Fonnte, und was in den Verhandlungen jener 

Berfammlung (herausg. von Weiß, Berlin 1849) S. 110 zu lefen 

ift: „Politifche Vereine fallen ftetS mit fichtbaren Sonberungen, 

ja nicht felten mit fchmerzlichen Scheidungen bis in das Innere 

ber Familien zufammen. Der Leiter eines folchen Vereins nimmt 

alfo für Viele eine manifeftirte gegnerifche Stellung ein. Dies 

ift in ber Lage eines Seelforgers nicht unbedenklich” (wir möchten 

fagen: es wiberftreitet pofitiv feinem Berufe), „tem er arbeitet 

fo an dem Aufreißen einer Kluft, welche wieder zu überbrüden 

fehr fchwer Hält. Politiſche Vereine können nicht babei ftehen 

bleiben, fich auf Principien zu conjtituiren; indem fie burch ihre 

Bebeutung die Leidenfchaften der andern Seite hervorrufen, wer⸗ 

ven ſie die Veranlaffung zu einem Kampfe, bei welchem e8 an Er- 

regtheit bis zu fleifchlicher Ereiferung bier und dort nicht fehlen 

kann. ‘Der Leiter eines patriotifchen Vereins wird in ber öffent⸗ 
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fihen Meinung ftet8 von jeder folchen Verfehlung den Vorwurf 

der Urbeberfchaft auf fich laden und jede Urt ber Verhandlung 

vertreten müfjen. Das ift mißlich auf dem Gebiete des geiftlichen 

Amtes, das, wie fein anderes, ben panlinifchen Wahlipruch feit- 

halten muß: Laſſet und dem nachftreben, was zur Befferung und 

zum Frieden unter einander dient!“ 

Wird aus der politifchen Bewegung ein Krieg und bat 

bie Gemeinde unter ben Vebeln und Echreden deſſelben zu leiden, 

fo ift ver Paftor meift derjenige, ver zuerft und am meiften heim- 

gefucht wirt. Was a. a. O. S. 109 Möller in anderer, allgemei⸗ 

nerer Beziehung fagt, bas gilt ganz befonders von diefem Fall: 

„Der Beiftliche tft die Stadt, die anf dem Berge liegt; er muß 

unter ven Borberften ftehen, welche der allgemeinen Wohlfahrt burch 

Darangabe aller Kräfte ihrer Seele und ihres Leibes dienen. Er 

hat mitzutragen bie allgemeine Laft, auch bei Unvermögen, mitzu- 

leiden bie allgemeine Notb, auch mitten im Mangel. Er darf fein 

Leben nicht zu themer achten, auch wenn bie Pfeile des Todes 

fliegen. — In foldyer Schredenszeit muß ber Paftor fih als 

ben Hirten erweifen, ber nicht flieht und bie Schafe im Stiche 

läßt, wenn ber Wolf fommt; fein Amt als Tröfter, als Armen- 

beifer, als Wächter über Sitte und Orbnung fordert auch daun, 

ja dann in ganz befonderem Grade feine unermübete und uneigen- 

nüßige Tchätigfeit; er muß in der Hebr. 10, 34—36. bezeichneten 

Gefinnung feiner Gemeinde vorangehen, aber allerdings auch als 

ein Huger Haushalter alle Mittel ergreifen, um Scaben abzıt- 

wenben oder erträglich zu machen. So hat durch kluge Unter- 

handlung mit feindlichen Befehlshabern, dur Sprachkenntniß, 

Seiftesgegenwart und perfönlihen Muth ſchon mancher Baftor 

feiner Gemeinde unfäglich viel genütt. 

Specielleres und Cafniftifches über dieſen Gegenftand zu fagen, 

önnen wir und nicht entfchließen, da e8 gar zu nahe läge, baß 

uns entgegnet würde: im Frieden fei e8 nicht fehwer, Paftoral- 

regeln für Sriegszeiten zu geben. Am meijten ift zu lernen, am 



208 Der Paſtor. 

beiten für ſolche Drangfale paftoraltbeologifch fich vorzubereiten 

ans den Biograpbieen von geiftlihen Männern, die das Schwerfte 

erbulbet haben und dennoch treu zu ihren Gemeinden ftanben. 

Welch’ ein Bilb ift 3. B. das von Valentin Andreä, als im breißig- 

jährigen Kriege nah der Schlacht von Nörblingen Calw geplün- 

bert und angezündet wurde! Wie verfchieden bavon, und boch wie 

gleich an Arel und Größe ift das Bild Lavaters, feinen Tod mit 

eingerechnet! Und wieder — um bie Dreizahl voll zu machen — 

welch einen Reichthum von Baftorallehre enthalten die wenigen 

Blätter, auf welchen ung neuerli (Berlin 1859) Nitzſch „ein 

Stüd Wittenberger Gefchichte aus dem Jahr 1813—1814”" ges 

geben bat! Welch ein Moment ift e8, als, wie er erzählt, am 

Nenjahremorgen 1814 unter dem Bombardement Gottesdienſt ge- 

halten werden fol, da Nisfch und Heubner zuerft allein da fin, 

bann ein Handwerker, nach einer Weile ein fchüchternes Mädchen 

erfcheint, allmählig aber ver ganze Raum fich füllt, auch während 

ber Predigt der Kriegslärn etwas nachläßt, aber im Momente, 

ba Nitzſch den Segen fprechen will und das Kreuzeszeichen macht, 

eine Bombe bicht vor dem Fenſter blitzend nieberfällt, ohne doch 

Jemand zu verlegenil — An ſolchen Puncten kann die Paftoral« 

lehre nicht mehr Gefege geben, fondern nur auf bie Gejchichte 

hinwetfen; an bem, was Männer Gottes vor und erbuldet und 

überftanden haben, lernt auch der Anfänger am beften, welcher 

Stärke unb welcher Weisheit er bebarf, aber auch, aus welchem 

unverfiegbaren Borue dieſe Gaben dem zufließen, ber darum bittet. 

Nur Einen fpecielen Punct wollen wir nicht unerwähnt laffen: 

daß nämlich, wo es zu retten gilt, ver Baftor zuerft feine Kirchen- 

bücher in Sicherheit bringen wird. Alles andere — felbft bie 

vasa sacra, wiewohl feine Sorgfalt fi auf alles kirchliche Eigen- 

thum erjtreden wird — ift doch eher noch zu erfegen; welche Fol⸗ 

gen aber bie Zerftörung ber firchlihen Bücher auf Jahrhunderte 

hinaus nach fich zieht, davon wiſſen bie Geiftlichen verjenigen Orte 

zu berichten, bie einft unter Ludwig XIV. von der an ber Spike 
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ber Eivilifation marfchirenden Nation mit Brand und Mord bein- 

gefucht worben find. 

Eine andere Aufgabe liegt für den Baftor noch darin, beim 

Anzug eines Krieges fo viel an ihm ift dazu zu beifen, daß das 

Volk die rechte Stimmung zu bdemfelben mitbringe. Das ijt eiier- 

ſeits der rechte Muth; die Predigt tarf und foll eine Heerpredigt 

werden; anbererfeitd aber aud) die rechte Ergebung in Gottes 

Willen. Es liegt oft fo EHar ver Yugen, von was für Schäden 

Gottes Hand ein Volk durch folde blutige Operation heilen will. 

Dieſe Schäden find aufzudecken, damit Volk und Fürften fich felber 

richten und Buße thun im Angeſicht der göttlishen Gerichte. *) Oft 

aber liegt die Sache nicht fo, daß man geradezu fagen darf: das 

brohende Unglüd ift eine Strafe für die und die Sünden; eine am 

falfchen Ort angreifende Bußprebigt macht nicht buffertig. Da 

gilt’8 denn einfach Geduld und Ergebung zu prebigen, zu zeigen, 

daß es mit dem, was immer geprebigt werde, mit ber Nichtigfeit 

alles zeitlichen Gutes, mit dem Bekenntniß: „Mitten wir im Leben 

find von dem Tod umfangen," jetzt Ernft werde mehr denn fonft, 

aber eben darum auch das Eine, was uns Fein Feind nehmen 

kann, um fo mehr in feinem Werth ſteige. Was fich fonft noch 

von chriftlicher Thätigkeit in foldhen Diomenten entwidelt, was zur 

Ausrüftung der Soldaten, zur Pflege ver Verwundeten m. ſ. w. 

getban werben kann, in dem allem bleiben bie Träger bes geift- 

-[ichen Amtes am wenigften zuräd; bier ift aud) ein Punct, an bem 

eine liebreiche, warmherzige Pfarrfrau viel zu Teijten vermag. 

*) Bol. Harleß: „Wie Geifliche ſich in Kriegszeiten verhalten jollen. Eine 

Stimme Luthers an bie Zeitgenofien.” Xeipzig 1859. 

Palmer, Paſtoraltheol. (2. 4.) 14 
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Es iſt in unſrem erſten Abſchnitte bereits auseinandergeſetzt 

worden, in welcher Weiſe die Paſtoraltheologie mit dem, was ſie 

dem Geiſtlichen über ſeine perſönliche Stellung zu ſeinem Beruf, 

über die Adäquation ſeiner Perſon zum Amte zu ſagen hat, ſofort 

dasjenige zu verbinden habe, was ihm als Paſtoralwirkſamkeit an 

feiner Gemeinde obliegt. Beides ſtellte ſich uns unter ben ge⸗ 

meinfamen Begriff des Sittlichen, näher des Pädagogifchen; wie 

der Pafter felbft zuerft für feinen Beruf erzogen wurbe und fos 

fort, ein Mann geworden, fich felbft in Zucht nehmen muß, um 

feinem Amte auch mit feiner Perfon Ehre zu machen: fo ift er 

zum Erzieher ber Gemeinde beftimmt, um in ihr baffelbe chrift- 

liche Leben, alfo denfelben ethifchen Zwed, der in feiner Perſon 

verwirklicht ſeyn foll, zu erreichen. Nun ift aber bie Frage, ob 
dies ein fpecielles, von feinen übrigen Amtspflichten unterfcheib- 

bares Gebiet ift, oder ob wir es nicht vielmehr blos als einen 

praftifchen Gefichtepunct anzufehen haben, unter ben alle feine 

Dbliegenheiten, Predigt, Katechefe, Liturgie ebenfogut als bie 

Seeljorge geftellt werben Tönnen, alfo eine jener verfchiebenen 

Betrachtungsweifen, deren fich zu erinnern ver Geiftliche immer- 

hin wohlthut, die aber Feine objectiv verſchiedenen Momente im 
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Ganzen feiner Thätigkeit bilden.*) Es ift in der That nicht zur 

beftreiten, daß das Firtenamt ſich nicht vom Predigen u. ſ. w. 

ſchlechthin ausfchliegen läßt; ein paftorales, aljo dem vorhin Be- 

merften gemäß: ein pädagogiſches Moment hat auch die Prebigt; 

ift doch die Gottesgnade, die fie verfünbigt, felber eine yagıs 

readsvovor (Fit. 2, 12.). Bon der Katechefe verfteht es fich 

von felbit; und fogar bie liturgiſche Function ift nicht gänzlich 

dem paftoralen Zwede fremd, fofern theils die liturgifche Ermah— 

nung, wie bie Formulare zur Zrauung u. f. w. fie enthalten, 

bemfelben entfpricht, theild an den Gebeten der Kirche auch das 

Haus- und Herzensgebet gelernt werben fol, und nicht minder 

ba8 Gebet der Kirche als Fürbitte auch feelforgerlicher Natur ift, 

theils endlich ein fpecieller Liturgifcher Act, die Beichte, zugleich 

eine entſchieden paſtorale Bedeutung hat. Wir werden auf dieſes 

Verhältniß unten noch näher einzugehen haben. Dennoch iſt das 

Paſtorale im angegebenen Sinn etwas von den übrigen Functionen 

zu Unterſcheidendes, und auch wo es mit den übrigen verbunden 

erſcheint, iſt es doch auch in dieſer Verbindung nicht identiſch mit 

denſelben. In der Homiletik bildet jene erziehende Einwirkung 

auf die Gemeinde nur ein einzelnes, untergeordnetes Moment; in 

der Katecheſe ſcheidet ſich die kirchliche Erziehung in Begriff und 

Praxis klar vom Unterrichtlichen ab; in der Liturgie vollends iſt 

nicht die Erziehung der Gemeinde, ſondern die feſtliche Darſtellung 

*, Solche Betrachtungsweiſen gehören mehr der chriſtlichen Phantafie, als 
dem begrifflihen Deufen an; der Pfarrer kann ſich als Diiffionar, ale Kämpfer 
und Bannerträger, als Engel Gottes u. f. f. anjehen, und in ſolchen Anſchau⸗ 
ungen immerhin bald Troft bald Gemiffensantriebe finden. Die katholifche 
Kirche ift gemäß ihrem Priefterbegriffe noch erfinberifcher und ſchwungvoller 

in ſolchen Prädicaten; ein altveutiches Gedicht 3. B., Das des Prieſters Wür- 

digkeit preifen will (j. Altdeutfche Gedichte, herausgeg. von A. v. Keller, Nro. 3. 
Tübing. 1861.) befchreibt ihn als das Balfamfaß, da Gott ſelbſt will innen 
jeyn; als ein der Welt vorgehaltenes Spiegelglas, als Gottes Ritter, als Arzt, 
ber da hat „von Gott das Lehen, daß er bie Blinden macht gefeben." Sol- 
hen Bildern könnte maı am Ende auch das eines Pädagogen beizählen wollen, 

da im buchſtäblichen Sinne auch dieſes Prädicat nicht genau paßt. 

14* 
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ihres geiftlichen Lebens als eines Volles Gottes der maßgebende 

Gedanke. Defwegen muß auch Harms, obwohl er den Prediger, 

den Satecheten, den Liturgen in feiner PBaftoraltheologie abhanvelt, 

dennoch von biefen allen den Paftor noch in einem beſoudern 

Haupttheil abſcheiden, wobei freilidy die negative Beftimmung dies 

ſes Gebiets — daß nemlich dem Paſtor alles dasjenige bon geift- 

lichen Amtspflichten zufalle, was unter die übrigen Sategerien, 

Prediger, Priefter ꝛc. nicht könne untergebracht werben,*) — uns 

nicht genügen Tann. Daß wir bier ben Fall vor uns haben, eine 

geiſtliche Berufsaufgabe in alle Zweige des Amtes miteingefchloffen 

zu finden, und dennoch in ihr ebenfofehr auch einen eigenthüm- 

lichen Zweig ver Berufstbätigfeit zu erfennen, — das liegt nun 

einmal in ber Sache felbft, weil Kirche und Chriftenthum eben 

nicht ein Bau find aus Steinen aufgeführt, wo jeder Theil ein 

eigenes Gemach ift, durch eine Riegelwand von andern getrennt, 

Sondern weil fie ein lebendiger Leib find, in dem alles in einander 

greift und in einander einwirkt, wo man bie einzelnen Drgane 

und Tunctionen fehr wohl von einander unterfcheiden, aber fie 

nicht auseinanderreißen kann, ohne das Leben darin zu zerftören. 

Dem theologifchen Formalismus, den nicht Wenige für Wiffen- 

fchaftlichfeit anfeben, der Shitematifirfucht, bie in Kategorien ben 

Geiſt zu bannen glaubt, ift es natürlich ein Leichtes, auch über 

jene Schwierigkeit nach ihrer Urt Herr zu werben; wir unfrer- 

ſeits Taffen das Lebendige auch lebendig bleiben. 

Taffen wir nun bie pajtorale Aufgabe wejentlih als eine 

erzieberifche, beren Object theild die Gemeinde als Ganzes, theils 

ber einzelne Gemeindegenoffe, theil® einzelne Claffen und Stände 

innerhalb der Gemeinde find, die fogar wieder als eigene, abge. 

ſchloſſene Gemeinten eriftiren Können: fo trifft die Paftoraltheo- 

logie mit der Pädagogik zuſammen, nur daß jene es nicht mit ber 

*) „Der Prediger hat fein Feld, wir haben es ihm bezäunet, besgleichen 
auch dem Priefter; was noch übrig Itegt, uneingefriebigt, der pas bekommt, ſoll 
Baftor heißen.” P. Th. III Erſte Rebe. 
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Erziehung der Unmündigen nur, fondern mit ber Erziehung ber 

Gemeinde zu thun hat; ebendeßhalb aber ift ihr noch weit mehr 

berjenige Theil der Moral verwandt, ber die Lehre von ber 

Selbſterziehung enthält, Die Ascetif. Der erftere,- ber päpagogifche 

Sefichtspunet Herrfcht in foweit vor, als e8 fi) darum hanbelt, 

baß die Gemeinde ald Ganzes in Zucht und chriftliher Ordnung 

gehalten werbe, daß in ihr als Gemeinde das Böfe nievergehaften 

und verhindert, das Aergerniß verbütet oder befeitigt, dagegen das 

Gute und Edle belebt und gepflegt werde. Das bringt zwar ben 

Geiftliben immer auch in Berührung mit ben Einzelnen, dem an 

ihnen bat er Zucht zu üben; aber ber Hauptzwed ift dabei boch 

nicht die Wirkung auf ben Einzelnen, fonbern bie Reinhaltung oder 

Reftituirung bes Gefammtzuftandes der Gemeinde, der eben burch 

das Wohl- oder Llebelverhalten ver Einzelnen bejtimmt wird. 

Darum find ed auf diefem Gebiete vornemlich Inſtitutionen, bie 

ber Paſtor theil® al8 gegeben ſchon vorfindet und über bie er nur 

zum Hüter beftellt ift, theils aber auch ſolche, die er ſelbſt nach 

freiem Ermefjen und in freier Form gründen und wenigftens für 

bie Zeit feiner perfönlichen Wirkſamkeit im Gang erhalten Tanır. 

Die zweite, der Ascetif mehr verwandte Eeite ber paftoralen 

Thätigfeit betrifft dasjenige, was man im engeren Sinne 
Seelforge nennt. (Bol. den Art. des Verfs. über Seelforge in 

Herzogs theol. Realenchklopädie, Bd. XIV. ©. 204—212.) Das 

Heil in Chrifto, der Seele Seligfeit ift gegeben und wird allen 

angeboten; wer es nun im Glauben fich aneignet und in Treue 

und Gehorfam es bewahrt, ver forgt damit für feine Eeele, d.h. 

er überläßt fie nicht gleichgültig oder leichtſinnig ihrem Schickſal, 

ſondern fieht vor und thut, was nöthig ift, um ihr eine erwünfchte 

Zukunft, ein ewiges Leben zu fihern, er „Ihatfammelt fich ſelbſt 

einen guten Grund aufs Zufünftige, daß er ergreife das ewige 

Leben” (1 Tim. 6, 19.). Mithin ift die Seelforge primitiv Eache 

eines jeden felbft; die Kirche hat nur dafür zu forgen, daß Gottes 

Wort männiglich fund werde, baß es jedem zugänglich fei, jebem 
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die Mittel zur Seligfeit bargeboten werden: aber’ ob er nun wirf- 

lich davon Gebrauch machen will, weil ihm an feiner Seele Heil 

gelegen ift, das hängt von feinem Willen ab. Wie jeder Mündige 

für fein zeitliches Auskommen, für fein täglich Brod felber zu 

forgen bat, fo auch hat jeder geiftig Mündige für feiner Eeele 

Leben und Lebensunterhalt felbft zu forgen; und wie jener bazu 

in Stand geſetzt ift durch ein geordnetes Stantöleben, fo tft für 

diefen die volle Möglichkeit badurch gegeben, daß er ein Glied 

der Kirche ift, an deren Gnadenmittel er ven vollen Anspruch auf 

Mitgenuß bat. Allein obgleich diefe Mündigkeit der evangelifchen 

Gemeinde als folcher principiell zufommt und gegen jere falfche 

Spannung des Gegenfates zmifchen Voll und Klerus — als ob, 

wenn dieſer den Hirten vorftellt, jenes auch nichts weiter wäre 

als eine Schafheerde — nachprüdlich geltend gemacht werben muß: 

fo ift do das Mündigſeyn ver Einzelnen ein fehr relativer Be- 

griff. Selbft diejenigen, denen wir biefes in vollem Maße zu—⸗ 

zuerfennen haben, und deren geiftige Kraft und felbitftändiges 

geiftliches Leben auch nicht momentan gedrüdt oder gehemmt ift, 

haben doch geiftliche Bebürfniffe, die nur durch brüderliche Hand- 

reichung befriedigt werben; indem die Kirche dieſe Hülfe ihnen 

leijtet, übt fie Seelforge. Sofort aber ift bei vielen Individuen 

jene ©eifteöfreiheit, jene Fähigkeit der Celbftleituig und Selbit- 

erziehung entweder gar noch nicht entwidelt, over ijt fie momentan 

gehemmt, wie dies durch äußere Schickſale, durch geiftiged oder 

leibliches Erfraufen fo häufig vorkommt und Jedem begegnen kann. 

Alle Zuſtände diefer Urt gefährden das geiftlihe Wohl, gefährven 

bie Seele; darum genügt es der Kirche nicht und fie verläßt fich 

nicht darauf, daß innerhalb der chriftlichen Gemeinfchaft felbft 

immer und überall — mit Phil. 2, 1. zu fpreden — fo viel 

negaxinoıs Ev Xgiora, fo viel nageuvdhov ayanıns, fo viel 

xowvie rvsvuaros, fo viel onAaryva zei oixtiguoi vorhanden 

und jedem Einzelnen für jeden möglichen Fall und für jede äußere 

oder innere Lage vorhanben ſeyn werbe, als Bebürfniffe vorhanden 

⸗ 
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find: fondern die Kirche beauftragt ihren Diener, daß er Allen 

und Jedem, der jener.geiftlichen Hülfe bebarf, dieſe zu jeder Zeit 

zu gewähren bereit fei, alfo tiejenigen, bie aus irgend einem 

Grnunde nicht im Stande oder gehindert find, fich felbft zu führen, 

das Selbiterziehungsgefchäft zu vollbringen, in feine Pflege und 

Leitung nehme; — d. 5. fic beauftragt den Prebiger, Statecheten 

und Liturgen, auch der Seelforger ber Gemeinde zu feyn, und 

Bas um fo mehr, als einerſeits alle jene Thätigfeiten fchon bie 

allgemeine Fürforge der Kirche für die Seelen bezeugen, anberer- 

feit8 — mit den oben hervorgehebenen Unterſchieden — jene 

Functionen ſich auch zur Aufnahme feelforgerliher Momente und 

Zenbenzen hergeben. *) 

Diefer Auseinanderfegung gemäß ordnen wir nun ben im 

gegenwärtigen Hauptabſchnitt zu behandelnden Stoff nach folgen- 
ber Eintheilung an. 

I. Der Baftor hat feine Gemeinde in chriftlicher Zucht nd 

Ordnung zu halten, überhaupt aber an ihr zu erziehen, alles 

chriſtlich Gute in ihr zu weden und zu beleben. 

A. Das gefchieht, wenn wir aus dem Allgemeinen bas im 

Gemeinbeleben gegebene Einzelne herausheben: durch Handhabung 

*) Im Wefentlichen wird dies auch mit ber, ber Korm nach freilich fehr 
anders gearteten Darlegung ber feelforgerlihen Aufgabe und ihrer Stellung 
zu den übrigen Kunctionen der Kirche, namentlih zum Cultus, zufammen- 

treffen, die Zezichwiz in feinem Syſtem der Katechetit, I. S. 46. 47. gibt. Er 
bezeichnet Die Seeljorge als ein Zujammenfaffen der Gemeinde, das ſich charak⸗ 

teriſtiſch von der im Kultus gejchebenden Zufammenfaflung unterfcheibe. „Die 

Seelforge”, fagt er, „ift Zufammenfaflung ber Gemeinde in Form einer befon- 
dern Function, berausgefett zu dem Intereſſe, daß das Band bes lebendigen 

Gemeinihaftszufammenhanges und die Stufe gleicher Gemeinfchaftsreife da 
nicht verloren gebe, wo bie Darftellung der Gemeinichaft die Einzelnen nicht 

mehr unmittelbar tragen hilft.“ Vorher wird bies buch das Gleichniß er- 

läntert: „Dieſe Thätigfeit der Kirche, welche bis in die äußerſte Peripherie 

"hinaus jedes Glied mit der in Blut verwandelten Nahrung zu vwerjorgen ftrebt, 
und Dann am energifcheften darum arbeitet, wenn in ber Peripherie ein unglei⸗ 
ches Blutmaß mit dem Centrum einzutreten droht — das ift Die Thätigleit ber 

Seelforge in bildlichem Ausbrud.“ 
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ber Sirchenzucht überhaupt; in&befondere durch Wachſamkeit über 

die Ehen, durch Beauffichtigung ber Gemeinbejugend, durch Eorge 

für Heilighaltung des Eides, des Sonntags, fo wie für alles das, 

was der Gemeinte als kirchliches Gut und Eigenthum angehört, 

alfo auch die Firchlichen Locale, Gottesäder und Denfmäler. Dieſe 

Dinge follen ver Gemeinde heilig ſeyn, alfo das Wergernig, ba 

bie Verlegung verfelben anrichtet, fol ver geiftlihe Hirte verr 

hüten. 

Eine befondere Seite dieſes erzieherifchen Ordnunghaltens in 

der Gemeinde ift das paftorale Verhalten gegenüber von benjeni- 

gen religidfen Erfcheinungen und Bewegungen, bie theils, wie bie 

Gemeinfchaften, zwar eine felbitftändige Befriedigung religiöfen 

Bedürfniſſes bezweden, aber durchaus nicht darauf ausgehen, fich 

von der Kirche loszufagen oder ihr überhaupt Oppofition zu ma- 

den; theils aber, wie bie Secten, ſich feinpfelig und agitatorifch 

ihr entgegenftellen, oder wenigſtens doch in der Trennung von ber 

Kirche das Heil zu finden wähnen; und endlich das paftorale Ver- 

halten in paritätifchen Gemeinden. 

Auch diefer ganze, Firchendisciplinarifche Abfchnitt ift fein ur⸗ 

Sprüngliches Eigenthum der Paftoraltheologie; die Lehre von ber 

Kirchenzucht gehört dem Kirchenrecht an, welches zu beftimmen 

hat, in wie weit der einzelne Genoſſe ver Kirche mit feinem reli- 

giöfen und fittlichen Leben unter eine Aufficht geftellt, alfo and 

beziehungsweife in Strafe genommen werben kann, in wie weit 

er alfo einem Zwange von Seiten der Gemeinfchaft durch das 

biefe repräfentirende Kirchenregiment unterliegt, und in wie weit 

feine perfönliche Freiheit in Glauben und Leben von jedem Zwange, 

von jeder Rechenfchaftöforverung und Beftrafung freigefprochen 

werben muß. Allein tie Paftoraltheologie bemächtigt ſich auch 

dieſes Stoffes für ihren Zweck; ihr ift die weife, perfönliche 

Handhabung ber Rirchenzudt, bie ja doch immer eine andere, 

freiere jeyn muß, als die Hanphabung eines bürgerlichen Straf- 

gefeges, die Hanptfache, denn fie bat e8, wie überall, fo auch 
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hier, mit dem Paftor zu thun und wird ihm Zuchtmittel zur Ver⸗ 

fügung ftellen, die eben nur in feinem perfönlichen Wirken liegen, 

nicht aber gefeglich normirt fen können. Das fchliekt freilich 

nicht and, daß fie auf bie allgemeineren Fragen, auf Wefen und 

Arten der Kirchenzucht, zurüdgeht, weil fie ja alles Weitere nur 

auf eine evangelifch-freie Auffaffung dieſes Begriffes felber bauen 

fann, aber jener praftifche Zweck ift für fie der maßgebende; fie 

arbeitet nicht, wie man bied vom Kirchenrecht jagen Tann, für bie 

firchliche Geſetzgebung, fondern für die Praris des Pfarrers. . 

B. ®ie aber ver rechte Erzieher nicht nur Disciplin und 

Ordnung hält, fondern auch, was fih Edles und Gutes im Kinde 

regt, in Pflege nimmt und feine fchlummernden Gaben und Sträfte 

zu weden, zu beleben fucht: fo hat ver Paſtor ebenfalls volle 

Freiheit, um, wozu die kirchlichen Anftitutionen noch Ranm laffen, 

durch feine perfönliche Thätigfeit chriftliches Leben in der Ges 

meinde zu wecken und zu pflegen, überhaupt, was irgenb bie Ge— 

meinde heben, fie von einem Drude befreien, ihren geiftigen Hort« 

zont erweitern Tann, zu fördern oder felbft zu unternehmen. Hie⸗ 

her gehören alfo die freiwilligen Unternehmungen des Paftors zur 

Förderung des Gemeindewohls. 

IH. Geht das unter I. Aufgeführte, obgleich es vielfach an 

den einzelnen Individuen fich vollzieht, doch wefentlich auf das 

Ganze, damit die Gemeinde vor Gott und Menfchen das Gepräge 

einer Chriftengemeinde trage: fo find es nicht minder die Einzelnen, 

denen der Paftor als Seelforger fich nach eines Jeden Bedürfniß 

zu widmen hat. Und zwar it 

A. allen ohne Unterſchied der Zutritt zum Paftor offen und 

es find alle eingeladen zum Begehren und Empfangen feiner Hülfe, 

feines Zroftes und Rathes. Als den firchlichen Ausdruck biefür 

betrachten wir bie Inſtitution der Beichte, daher auch vielfach ver 

Seelforger furzweg Beichtvater heißt. 

B. Die Beichte reicht aber für die mannigfachen ganz fpe- 

ciellen Bedürfniffe, Lagen und Zuftände nicht aus; theild weil 
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Einzelne eine fortgefegte Pflege, einen näheren, häufigeren Verkehr 

mit einem erfahrnen, einfichtigen, theilnehmenden Chrijten, wie es 

vor Allen und für Alle ver Pfarrer ſeyn muß, nöthig haben; 

theils weil die, bie feine Hülfe am allermeiſten nöthig hätten, 

nicht von felber zu ihm kommen, alfo von ihm anfgefucht werben 

müffen. Dieſe vielfachen Objecte der Seelforge theilen wir am 

beiten barnach ein, ob e8 eine äußerlich ungünftige, traurige Lage 

ift, die fie zu einem Gegenſtande chrijtlicden Erbarmens machen 

mus — fo die Armen und Kranken; — oder ob es innere Zu- 

ftände find, die, ob auch 3. B. mit körperlichen Leiden oder Auße- 

ren Unglüdefällen zufammenbängend, doch eben durch eine Ab— 

normität bes geiftigen Lebens dem Seelforger eine andere, viel 

fehwerere Aufgabe ftellen, als jene, bei denen das geiftige Leben 

noch Fräftig genug ift, um zum Siege über das Drüdenbe ber 

äußern Lage geführt zu werden. Dahin gehören Angefochtene und 

Trauernde; Geiftesfraufe und Freigeiſter — letztere müſſen fich 

dieſe Zufammenftellung, die ihren guten innern Grund hat, fehon 

gefallen laſſen. Beides, die äußere Lage und die innere Beſchaf⸗ 

fenheit zufammen und im Verhältniß caufaler Wechfelbeziehung 

ſtehend, dadurch aber auch dem Geiftlichen ein befonderes paftorales 
Problem ftellend, Tiegt vor in denjenigen Eubjecten, die durch 

Schuld dem Arm der Gerechtigfeit verfallen find, fei es baß fie 

ihre Strafe im Gefängniß, im Arbeitshaufe 2c. zu erleiden haben, 

ober fei e8, daß ihnen das Leben abgefprochen wird. Alſo haben 

wir auch ver Paftoration der Verbrecher und Strafgefangenen einen 

Abſchnitt zu widmen. Endlich 

II. nimmt alles unter I. und II. Gefagte noch ſpeciellere 

Geftaltungen an, je nachbem die Gemeinde ihren vorwiegenden 

Beftanbtheilen nach eimer gewiflen höhern oder niedern Schichte 

bes Volfes angehört, aljo den Banernftande, dem Handwerker⸗ 

ftande, ver Fabrifbevölferung u. f. w. Da nun aber das hierauf 

Bezügliche als Mopification der allgemeinen Lehre ven der Scel- 

forge ganz wohl und am Fürzeften innerhalb tiefer felbft, je bei 
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gegebener Gelegenheit, gefagt werben Tann, auch überbie® das 

Semeinfame in Vergleich mit dem die Stände für ben Seelforger 

Unterfcheivenven bei weiten das Vorwiegende und Wichtigere ift, 

fo ift vom Paſtoraltheologen nur demjenigen Stande eine fpecielle 

Betrachtung zu wibmen, ber zugleich auch local zu einer eigenen 

Gemeinde vereinigt und bei dem durch bie purchans eigenthümliche 

Stellung, tie er im Staat einnimmt, auch eine fpeciellere Geſtal⸗ 

tung der Standesfeelforge ebenfofehr möglich als angemefjen ift, 

— dies ift das Militär. 

Nur als einen Anhang kdunen wir die Behandlung ber Pro- 

felpten noch im den Kreis der Baftoraltheclogie ziehen. Denn 

genau genommen ift dies Sache ver Miffion, fällt alfo unter eine 

ganz anvere kirchliche Hauptthätigfeit; der Paftor als folcher Hat 

ed nur mit der Gemeinde, nicht mit denen zu thun, tie erft ans 

einer andern Religion oder Confeffion in die Kirche überhaupt 

berüberzufommen wünfhen. Allein da in dieſem Falle der Mif- 

ſionar eben Niemand anders ift, als der Baftor, und ta er fich, 

um feine Hülfe zu folhem Schritte angegangen, diefem Anfinnen 

nicht entziehen darf, fchen nicht weil es Chriftenpflicht ift, dem 

um Einlaß in die Kirche Bittenden die Hand zu reichen, und 

bann, weil ver Baftor auch gefeglich zur Vorbereitung und Auf- 

nahme von Brofelyten Namens der evangelifchen Kirche legitimirt 

ift und wird, fo darf die Paftovaltheologie, ihrer praftifchen Auf- 

gabe gemäß, biefen Gegenftand nicht von fich abweifen. 

Iſt nun dies das gefammte Gebiet der Paftoration, fo muß, 

ebe wir zur Wusführung des überfichtlich” Zufammengefteliten 

fhreiten, zuvor noch darüber ein Wort gefagt werben, in wie weit 

ber Paftor nicht nur dafür verantwortlich fei, daR er (fubjectiv) 

all feine Zeit und Kraft der Bebauung diefes Arbeitsfeldes widme, 
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wovon fehon oben in dem Capitel von der Berufstreue gefprechen 

werben mußte, fondern auch dafür, was (objectiv) als Frucht 

feiner Arbeit im factifchen Zuftande der Gemeinde wie in ber 

Gefinnung und dem Wanbel der Einzelnen zu Tage fommt ober 

anebleibt. Dben lautete der aufgeftellte Kanon fo: wenn ein Ge- 

meinteglied verloren geht, fo bürfe e& niemals durch die Nachläßig- 

feit des Pfarrers das Recht erhalten, die Schuld feiner Ver- 

bammniß auf diefen zu wälzen; der Pfarrer müffe in feinem Ger 

wiffen darüber außer Zweifel feyn, baß er gethan habe, was er 

tonnte, von feiner Eeite alfo nichts verabfäumt worben fei. Aber 

barf bie nun auch bahin erweitert werden, daß überhaupt er für 

bie Rettung und Seligkeit aller feiner Pfarrfinder einzuftehen 

habe? Kann einem Pfarrer e8 als Pflicht auferlegt werben, er 

müffe — und kann er jemals geloben, er werbe alle feine Zu— 

hörer felig machen? Gerechter Weife Tann ſolche Zumuthung 

nicht einmal vem Hausvater in Betreff feiner Familie und feines 

Gefindes gemacht werden, weil er mit aller Treue und Beharr- 

lichfeit einen ebenfo bebarrlich widerſtrebenden Willen fchlechter- 

dings nicht zwingen Tann, gefchweige alfo, daß ber Baftor, ber 

Schon eine ganz Feine Gemeinde haben müßte, um fie auch nur 

ungefähr fo überwachen und perfönlich auf alle ihre Mitglieber 

einwirfen zu können, wie der Vater auf bie Kinder, mit fold) einer 

übermenfchlichen Leiftung belaftet werben bürfte. Iſt e8 doch felbit 

dem Erlöfer nicht gelungen, das verlorene Kind, feinen Verrätber, 

zu vetten, wie wollte unfer Einer ſich dazu anbeifchig machen ? 

„Ihr habt nicht gewollt“, tiefen Schlagbaum des Nicht-Wollene 

kann auch der Baftor nicht befeitigen, wenn nicht eine Hanb von 

innen aufthut. Es hat alfo in der That bei dem früher Gefagten 

fein Bewenden, daß Jeder nur für das verantwortlich ift, was 

er gethan und gewollt, nicht aber für das, mas und wie viel er 

ausgerichtet hat, daß wir nur nach unfrer Treue, nicht nach unfern 

Erfolgen gerichtet werden. Nur Ein Weg ift ed, auf bem ber 

Geiftlihe, wie jeter Chrift, auch gegen den Entfernteften, gegen 
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ben Widerwilligften die rettende und fürforgende Yiebe bethätigen 

kann — das ift die Fürbitte, das Gebet. Dieſes weſentliche Mo- 

ment ber Paftoration, das jeden Tag und jede Arbeit und jeden 

Gang begleiten und heiligen muß, hat vie Paftoraltheologie als 

etwas Unerläßliches bervorzubeben, aber fie ftellt weber eine Theo⸗ 

vie davon anf, noch fchreibt fie eine liturgifche Formel für bie 

paftorale Fürbitte vor; das erjte nicht, weil, fo weit fich über- 

haupt über fol einen Gegenjtand theoretifiren läßt, das Cache 

ver Moral ift; das zweite nicht, weil nicht bie Formel, nicht das 

Salbungsvolle oder die Menge der Worte, fondern einzig tie 

dringende Liebe Chrifti (2 Kor. 5, 14. vgl. Phil. 1, 4. 9.) dem 

Gebet des Bajtors, wie jebem Chriftengebete, feinen Werth gibt. 

I. Die paftorale Thätigleit fir die Gemeinde im 
Ganzen. 

A. Bas Srdnunghalten im Gemeindeleben. 

1. Kirchliche Zucht im Allgemeinen. 

Alle Zucht hat den Zweck, tasjenige, was gefchehen foll, aber 

nicht von felber gethban werden würde, durch Zwang dennoch zu 

Stande zu bringen, und dasjenige, was nicht gefchehen fell, wozu 

aber Neigung und Luft vorhanden ift, durch Zwang zu verhüten; 
ein Zwang, der aber nur in bejtimmten Fällen ein birecter, eine 

unmittelbare, gewaltfame Nötbigung ſeyn kann, während fchon bei 

ber reiferen Jugend, noch mehr einem ganzen Volke, einer Gemeinde 

gegenüber der Zwang ein inbivecter ſeyn, d. h. in Geſetz unb 

Strafe beftehen Tann. Würde es fich nun im Leben ber Kirche 

blos um das Seelenheil des Einzelnen handeln, fo würde ein 
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Zwang eigentlich nie anwendbar ſeyn. Weber ber Herr noch bie 

Apoitel haben einem Menfchen ihre Gaben aufgezwungen; das 

Gute zu thun, das Böſe zu laffen, das muß eines Jeden völlig 

freie That ſeyn. Die Botfchafter an Chriftus Statt bitten nur: 

laffet euch verföhnen mit Gott; dem Engel der Gemeinde zu Lao⸗ 

bicea wird (Apok. 3, 18) nur gerathen, Gold zu faufen, und daſ—⸗ 
felbe Buch ftellt e8 (22, 11) dem Böſen ebenfo frei, immerhin 

fortzufünbigen, wie dem Frommen, fort und fort Gutes zu thun. 

Allein wie ver Staat, al8 die nach dem Rechtsprincip georbnete 

Bolldgemeinfchaft, die Freiheit des Cinzelnen um des Ganzen 

willen befchränfen und darum in genau normirter, gefelicher Weife 

Zwang üben muß; fo muß auch die Stirche, als ein Gemeinwejen 

‚ von fehr beſtimmtem fittlichem Charakter, die Freiheit des Einzel- 

nen, fo unantaftbar biefe an fich it, dennoch in fo weit bejchrän«- 

fen, daß er, fo lange er eines ihrer Glieder ſeyn will, fich ihren 

Ordnungen unterwirft und nicht durch fein ihrem Weſen und Siun 

wiberfprechendes Reden und Handeln ihr änßerlich Schande bringt 

und innerlich ihr Leben hemmt oder zerſtört. Thut er Solches, 

fo muß fie ihn zur Üechenfchaft ziehen, und entweder durch eine 

von ihm geleiftete Sühne oder tur Beſtrafung, nöthigenfalls 

Ausftoßgung, ihre Integrität als moralifche Perfon, ihre Reinheit 

als fittliche Gemeinfchaft heritellen. Die Mittel, welche ber Kirche 

zu biefem Zwecke zu Gebote ftehen, bürfen freifich niemals ihrem 

eigenen, innerſten Wefen widerſprechen; fie dürfen nie einen Zwang 

ausüben, der dasjenige, was frei vom Gewiffen bewirkt werben 

foll, durch äußerliche Gewalt, durch zeitlichen Vortheil oder Nach⸗ 

theil, überhaupt durch unevangelifche Motive erzwingt ober nur 
als Heuchelwerk zu Stande bringt. Geloftrafen, Gefängniß und 

bergleichen ‘Dinge bürfen in der Pädagogif der Kirche nicht vor- 

fommen; felbjt was bie bürgerliche Ehre betrifft, fo darf fie von 

der Kirche nicht um bisciplinarifcher Zwecke willen angetaftet wer- 

ben; das find weltliche Dinge, die bie Kirche nicht verleiht, die 

fie alfo auch nicht nehmen darf. Sondern fie kann nur bamit 



A. 1. Kirdlide Zucht im Allgemeinen. 223 

eine thatfächliche Zucht üben (temn von der Zucht bes Wortes ift 

bie Disciplin im engern Sinn eben als actives Handeln noch unter« 

ſchieden), taß fie einem ihrer Genofjen eine ihrer Wohlthaten 

entzieht; da diefe Wohlthaten aber — abgerechnet das Almofen 

aus kirchlichem Stiftungsvermögen — wefentlich geiftiger Art find 

und nur vom religiöfen Menfchen als Wohlthaten betrachtet wer⸗ 

ben, d. b. Glauben vorausfegen, fo fällt bie Wirffamfeit diefer 

Mittel alsbald weg, fobald es an biefer VBorausfegung fehlt. Aber 

das Recht der Kirche, Zucht zu üben, kann Fein Vernünftiger be- 

anftanden. Denn jede Gefellfchaft hat das Recht und gegen ſich 

felbft, gegen die Idee, die fie repräfentirt, die Pflicht, darüber zu 

wachen, daß nicht basjenige Princip, das fie als Gefellfehaft in 

fich trägt, das ihr geiftiger Mittelpunct, ihr zuſammenhaltendes 

Band iſt, von ihren eigenen Mitgliebern verlegt werde. Iſt vol⸗ 

lends dieſes Princip die chriftliche Wahrheit felbft, fo ift die Ver⸗ 

letzung deſſelben innerhalb ber Kirche zugleich eine Lähmung ber- 

jenigen Wirkfamfeit, vie fie nach außen üben foll; fie Hilft dann 

ſelbſt dazu, daß „ihr Schag verläftert wird" (Röm. 14, 16.). Sie 

hätte ben Namen, eine Kirche Ehrifti, ein Volk Gottes zu fehn, 

ftünde aber, wenn fie folche Befledung durch unfaubere Mitglie 

der duldete, auch vor der Welt in Wirklichkeit als ein Stück Welt 

da, ſchlimmer als die übrige Welt, weil ſie jenen Namen, jenen 

Heiligenſchein doch behaupten wollte. Thut ſie nichts gegen ſolche 

Schäden, ſo gibt ſie ſich ſelbſt auf; um nicht den ganzen Körper 

verderben zu laſſen, muß das kranke Glied abgefchnitten werben. 

Iſt aber die Disciplin im Gange, ſo kann die Kirche nachweiſen, 

daß ſie thut, was in ihren Kräften ſteht, um jede Makel an ihrer 

Ehre zu beſeitigen, und nach innen ihre Erziehungsaufgabe zu er⸗ 

füllen; ſie kann zeigen, daß des Herrn Wort wirklich ihr Geſetz, 

des Herrn Name eine öffentliche Macht in ihr iſt; ihr ganzes 

Ausſehen, die ganze Lebensgeſtaltung läßt jeden erkennen: das iſt 

fein heidniſches, es iſt ein chriſtliches Voll. Dies wirkt gewaltig 

auf das ganze Kirchliche Selbſtbewußtſeyn zurüd, wie bie Disciplin , 
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in einer Urmee ben Etolz derjelben hebt; es wirft ebenfo gewal- | 

tig auf bie, bie braußen ftehen, wie auf das nachwachſende Ge⸗ 

ichlecht, denn bier ift Die Heiligfeit ver Kirche als einer communio 

sanctorum fichtbar geworben, und wo bas Gute, das Necht, die 

Trömmigfeit als eine reale Macht Allen vor Augen flieht, ba 

glauben auch diejenigen baran und fügen fich ihr, über welche die 

Idee, die Wahrheit für fi) noch wenig vermöchte. Deßhalb war 

es ganz natürlich, daß neuerlich mit tem Erftarfen bes Tirchlichen 

Sinned auch in Betreff ver Kirchenzucht Wünfche geäußert und 

Berfuche gemacht wurben, und ber Wiberfpruch, ber fich bagegen 

erhob, nur in der Meinung beftärfte, wie nöthig ihre Wieder— 

Einführung fei, in jo weit fie nemlich in Abgang gekommen. 

Luther hat jedoch in der deutſchen Meſſe ſchon (1526) ge» 

fagt, wo er fich eigentlich allein ben rechten Drt für bie rechte 

Zucht denke. „Diejenigen, fo mit Ernft Chriften wollten ſeyn, 

und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, müßten mit 

Namen fich einzeichnen und etwa in einem Haufe allein fich ver- 

fammeln zum Gebet, zu Iefen, zu taufen, das Eacrament zu em⸗ 

pfahen und andere chrifiliche Werfe zu üben. In dieſer Ordnung 

Könnte man bie, fo fich nicht chriftlich hielten, Kennen, trafen, befe 

fern, ausſtoßen, oder in den Bann thun nach ber Regel Chrifti 

Matth. 18.” Es ift Har: wäre die Kirche ein enger Verein von 

Ehriften, deffen Mitglieder alle einander perfönlich kennen, dann 

wäre die Disciplin in biefem Kreife ebenfo leicht und einfach zu 

handhaben, wie in jedem Vereine. Selbft die Ausftoßung würbe 

fein öffentlicher Act ſeyn; alles Uebrige gienge die Welt obnehin 

nichts an.*) Aber die Kirche hat gefchichtlich eine andere Geftalt 

angenommen. Sie tjt, einer hiftorifhen ‚Nothwenpdigfeit gemäß, 

*) Ein Beifpiel hiewon geben Die Heineren religidfen Gemeinfchaften. In 
Württemberg kann die Gemeinde Kornthal jedes Mitglied, das Aergerniß gibt, 
entfernen, was auch bürgerlich möglich ift, weil Die Gemeinde das große Vor⸗ 
recht genießt, daß jedes ihrer Mitglieder in irgend einem anbern Orte bes 
Königreichs das Bürgerrecht befigen muß. Stößt fie alfo Jemanden aus, fo 

verliert dieſer nicht baburch zugleich feine bürgerliche Heimath. 
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Bolfsgemeinde geworben. Dadurch ift e8 troß aller Organifation 

fhon unmöglich geworben, alle einzelnen genau zu überwachen; 

bie ftrengfte Disciplin wird eine Menge von Scandalen gar nicht 

zu treffen vermögen. Ueberdies aber hat gerade für die evange- 
tische Kirche ihre gefchichtliche und unvermeidliche Verbindung mit 

dem Staat, ihre Einreihung unter die verfchievenen Streife des 

gemeinfamen Lebens, die er allefammt umfchließt, die Wirkung, 

baß einerfeits der Staat, weil er durch biefe Verbindung felber 

ein chriftlicher Staat geworden ift, verfchievenes, was bie Kirche 

als ein Aergerniß zu ftrafen hätte, von fi) aus in Strafe nimmt, 

wie 3. DB. Unzucht und Ehebruch, Meineit, Störung des Gottes- 

bienfie8 u. f. w. Thut er das in gerechter Weife, fo kann bie 

Kirche darüber nur froh ſeyn, denn firafen ift ein ihr nicht will- 

kommenes Gefchäft;*) ein Baftor, ver fich nach Strafgewalt fehnt, 

hat feinen ächten Hirtenfinn. Thut der Staat e8 aber faumfelig, 

find feine Geſetze fehlecht, vielleicht von jenem hohlen Liberalismus 

bietirt, zu welchem fich feiner Zeit das Schreiberthum in ven 

untern und in ben obern Regionen bie Hände reichte, ſchützt z. B. 

das Geſetz den Ehebrecher, ftatt ihn von Amtswegen aufzufuchen 

und zu ftrafen: dann bat bie Kirche nicht nur die Pflicht, den 

Staat an feine als chriftliher Staat übernommene Schuldigfeit 

zu erinnern unb auf beſſere Gefepgebung hinzuwirken, fondern 

auch von fih aus dadurch ein Zeugniß abzulegen, daß fie folche 

Scandale mit Eirchlicher Cenſur belegt; alfo 3. B. ein ehebrecheri- 

fches Baar nicht traut, oder, wenn fie aus unten zur Sprache 

kommenden Urfachen fich auch hiezu gezwungen flieht, durch die ihr 

"*) Mattheftus (f. bei Fabri, über Kirchenzucht im Sinn und Geift bes 
Evangeliums, Stuttg. 1854. ©. 49.) fagt: „Wenn gottesfürdtige, fronme und 
chriſtliche Obrigkeiten öffentliche, kenntliche Webelthäter und Buben nicht Ieibet, 
die Gottesläfterer an den Pranger ftellt und fie alfo in ihrem Amt fortfahren 
und unfäumig find, fo thut es fo viel als der Bann.” Und wenn Luther in 
ber Borrede zum kl. Katechismus denen, bie den Katechismus nicht Iernen 
wollen, droht, daß „folche rohe Leute der Fürſt aus dem Lande jagen wolle,” 
fo liegt auch hierin ein Uebertragen ber kirchlichen Strafgewalt an den crift- 
lihen Staat. 

Balmer, Paftoraltheol. (2. A.) 15 
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fonft noch zuftehenden Mittel ein Zeugniß gegen das Aergerniß 

ablegt. — Eine in obiger Beziehung wichtige Einrichtung find 

biefenigen Disciplinarbehörden, bie aus Geiftlichen und Weltlichen 

jufammengefegt der factifche Ausdruck des Gedankens find, daß 

ber chriſtliche Staat mit der Kirche gemeinfchaftlich bie chriftliche 

Ordnung und Sitte wahren wolle. Bon diefer Art find in Wärt- 

temberg die fogenannten Kirchenconvente — ein von Balentin 

Andrei herrührendes, nach reformirten Vorbildern in eine Iuthe- 

rifche Landeskirche übergetragene® vortreffliches Inſtitut, welchem 

gemäß jene Gemeinde ein firchlich-bürgerliches Sittengericht befikt, 

in dem aber fehr mweife das Verhängen der Strafen nicht ben 

geiftlichen, fondern ben weltlichen Mitgliedern zugewiefen, ven erften 

dafür das Wort zur Warnung und Ermahnung gegeben ift. (©. 

darüber Hauber, Recht und Brauch der ev. K. in Württemberg I. 

©. 171.) — Die andere Wirkung, bie aus ver Verbindung bes 

Staats mit der Kirche (in Folge ihrer Ausdehnung zur Volksge⸗ 

meinte) für lettere fließt, ift aber auch allerdings eine Hemmung, 

in fofern die Kirche, wenn fie ftraft, verbunden ift, bie bürgerliche 

Stellung des Gemafregelten nicht zu verlegen. Denn dies muß 

ver Staat fehlechthin forbern; er darf nicht zugeben, daß eine 

fremte Macht feine Bürger in ihrer Freiheit, in bürgerlicher Ehre 

u. f. w. beeinträcdhtige, und muß es ebenfo unter feiner Würbe 

achten, irgendwie den Büttel für eine Kirche zu machen, bie bas 

brachium seculare anruft, um ihre Gewalt auszuüben und bed) 

ihre veinen Hände nicht zu befleden. Diefe Hemmung bat fi 

auch in dei Seiten, we die Stirchenzucht im Flor war, barin ger 

zeigt, daß fie im Ganzen immer nur das niebere Volt und deſſen 

Scanbale in Cenfur nahm, nad) oben aber ſich, wenn auch nicht 

gerade blind, doch lahm erwies.*) 

Kann alfo hiernach die Kirche in ihtem gefchichtlichen Beftanbe, 

— — — 

*) Bgl. damit die Bemerkungen von Fabri a. a. O. ©. 60f. Das Er- 

baulichfte war, wenn eine Hure, über die bie Kirchenbuße verhängt worden, 

„auf Befehl gnädigſter Herrichaft” von berfelben entbunben werben mußte. 
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in ihrer Einheit mit einer ganzen Vollsgemeinde, nicht darnach fich 

meffen,; was gefcheben könnte, wenn fie noch ein enger, wenige 

Mitglieder zählender Privatverein wäre: fo ift auch in anderer 

Beziehung der Unterfchieb der Zeiten, ven wir nicht aufheben ober 

ignoriren können, von bedeutendem Einfluffe. Nehmen wir 5. 2. 

bie Art, wie nad) der großen Württembergifchen Kirchenorpnung 

ber große Bann vollzogen werben fol; — wo der zu Ercommunt- 

cirende öffentlich der Gemeinde vorgeftellt, feine Unthat und Uns 

bußfertigfeit publicirt und das Verbot ausgefprocdhen wird, ihn 

zum Gevatter zu nehmen, worauf fofort der Meßner ihn mitten 

durch das Voll binausführen, weiterhin der Gebannte in einem 

eigenen Kirchituhl der Prebigt anmwohnen, aber vor ber Abent- 

mahlsfeier immer wieder binausgefchafft werben fell: fo tft ung 

nach drei Jahrhunderten faum noch begreiflich, daß fich irgend ein 

Menſchenkind zu folcher Procedur hergab. Wer jett mit folchem 

Banne bedroht wäre, würbe fich zuverläßig in der Kirche gar nicht 

feben laffen; ihn aber durch Poltzei oder Landjäger vorführen zu 

faffen, wäre wohl auch dem eifrigften Kirchenzuchtsfreund etwas 

zu profan. Eine Formel vollends, wie fie (ſ. Yabri ©. 56.) 

Zielemann Heßhus öffentlich anwendet, da er feinen Magiftrat zu 

Magdeburg in Bann thnt („ich ſchneide fie als faule, ftinfende 

Glieder ab von ber Gemeine Ehrifti, fehließe ihnen ven Himmel 

zu und bie Hölle auf, und übergebe fie dem leidigen Teufel am 

Leibe zu martern 2c., gebiete auch von Amtswegen, baß ihr euch 

folder gebannten Menfchen gänzlich enthalten wollet, mit ihnen 

nicht effen und trinken 2c.”) ift fo fchändlich, daß nur der rohefte 

Bfaffengeift an folchem Verfahren Gefallen finden könnte. Der 

Magiftrat rächte fich zwar durch Abſetzung des Heßhus, aber wenn 

diefelbe Formel gegen gemeine Bürger angewandt worden wäre, 

würde er fchwerlich dagegen eingefchritten feyn. Das ifte nun 

eben, worin wir einen Unterſchied ber Zeiten anerkennen müffen; 

in unferer Zeit wäre fol ein Auftreten geradezu unmöglich. 

Ein leichtfinniger Menfh, dem an Kirche, Wort und Sacrament 
16* 
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nichts liegt, oder ein poſitiv Ungläubiger, der al’ das verachtet, 

— biefe fchliefen fich felber aus, fie warten nicht, bis man fie 

ansfchließt; und wenn bie Kirche wenigftens ba, wo fie ihrer hab- 

baft werben fann, weil man fie felber um einen Dienjt angeht, 

nemlich beim Begräbniß eines Solchen, ihre Dienfte verfagt, fe 

macht ſich ein mit ihr innerlich zerfallener Menſch auch daraus 

nichts, daß bereinft an feinem Grabe Fein Pfarrer fungiren wirt. 

A jene Zuchtmittel waren einſt eine wirflicde Strafe, aber fie 

find es nicht mehr; fie konnten wirken in einer Zeit, wo ber all- 

gemeine Glaube inner noch feitfaß oder nachwirfte, bag man Heil 

und Gnade nur in der Gemeinfchaft mit ber Kirche habe, von 

ihr abgefchnitten aber ohne Rettung der Verdammniß anbeimfalle. 

est aber ift auch bei Solchen, die noch eine Seligfeit und Ver: 

tammniß glauben, die Anficht vorhanden, daß beides wenigjtens 

nicht von dem Spruch der Kirche abhänge; es ift Die aus dem 

proteftantifchen Princip felbft ihre relative Berechtigung ableitente 

Subjectivität, die ſich darauf ftügt, daß ihr Verhältniß zu Chrifto 

nicht abhängig ſei von ihrem Verhältniß zur Kirche, nemlich zu 

irgend einer der verfchiedenen Particularfirhen, daß ihr alfo ber 

Weg zu Leben und Seligkeit nicht abgefchnitten fei, auch wenn fie 

an Gottesdienft und Sacrament diefer Particularfirche nicht mehr 

Theil nehmen dürfe. Es wäre alfe, wenn bennoch folhe Bann 

und Bußdisciplin (mas auch bie Bffentliche, unter demüthigenden 

Formen gefchehende Wiederaufnahme in bie Kirche einfchlöffe) feft- 

gehalten oder hergeftellt würte, blo8 der Geſichtspunct maßgebent, 

baß bie Kirche um ihrer eigenen Ehre willen erflären müffe, ber 

N.N. gehöre ihr nicht mehr an. SDiefer Fall — abgefehen jeboch 

von der Form diefer Erklärung — Tann in der That eintreten, 

wenn Jemand ſich notorifch zu einer andern Kirche oder antikirch⸗ 

lichen Genoffenfchaft, einer Secte hält; will fich ein Solcher ben 

Ordnungen der Kirche nicht mehr fügen, fpricht er fich öffentlich 

gegen bie Kirche ans, vielleicht fogar in Schmähungen, dann wird, 

nachdem bie gütlichen Mittel erfchöpft find, ihm felber die Wahl 
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gelaffen werden müffen, ob er fein Benehmen ändern ober aud- 

treten wolle. Aber auch in biefem Falle tft dem in folchen Din- 

gen feiner gewordenen Gefühl gerade der von Herzen ber Kirche 

Zugethanen, bem tieferen firchlichen Sinne gewiß befjer genügt, 

wenn nicht der Gottestienft zu dem widerlichen, für Alle vielmehr 

ärgerlichen als erbaulichen Act einer Ercommunication genommen, 

nicht der Ort bes Friedens und der Anbetung dazu mißbraucht 

wird, ein kirchliches Todesurtheil zu verfündigen, fondern wenn 

vor dem Pfarrer die Austrittserflärung erfolgt und in ben Kir⸗ 

chenbüchern worgemettt wird. Daß ber Austretenne aldbann weder 

auf irgend einen Dienft der Kirche, noch auf den Mitgenuß irgend 

weldyer materiellen Beneficien von berfelben, 3. 2. einer firchlichen 

Stiftung Anſpruch habe, darüber muß er, um nachherige Erörte- 

rungen zu vermeiden, gehörig verftändigt werden. Will aber ein 

folder fchlechtertings nicht austreten, leugnet er, daß er durch 

feine jegige Gefinnung von der Kirche abfalfe, fo ift ihm zu be- 

deuten, baß er fid) dann auch der beftehenden Orbnung vorerft in 

foweit zu fügen babe, als auf ihre Verlegung auch vom Staat 

im Intereſſe der Kirche eine Strafe gefegt ift (alfo 3.2. in Be⸗ 

treff der Sonntagsfeier, ver Verfammlungen während des öffent- 

lichen Gottespienftes u. f. w.); fo lange er nicht austritt, ift er 

fortwährend derjenigen Jurisdiction unterworfen, die von ber Kirche 

nah ben vom Geſetz feitgeftellten Normen ausgeübt wird. Im 

Vebrigen aber kann in ber evangelifchen Kirche ein Zwang zu 

Gottesdienſt und Abenpmahl nicht Statt finden; ein folcher Menſch 

ift zu tragen als ein krankes Glied, und von ihm zu hoffen, daß 

ber partielle Wahnfinn, in den ihn vielleicht irgend ein wühlender 

Sectirer verfegt bat, über kurz oder lang ihn wieber verlajfe. 

Wenn ein folcher Menfch nicht felber aus ber Kirche hinaus will, 

wenn er noch poſitiv einen Werth barein fett, ihr doch noch an⸗ 

zugehören, fo muß man ihn nicht hinausdrängen. Es ift das 

bermalen um fo weniger nöthig, je weniger ber wirkliche Aus- 

und Uebertritt zu irgend einer Genoflenfchaft auch bürgerliche 
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Folgen nach fich zieht; wo 3. B. für Diffiventen die Eivil-Ebe 

offen gelaffen ift, werben fich Diejenigen, bie hinanszubannen wären, 

von felbft zum Austritt melden. — Anders verhält es fich aller- 

bings mit denen, bie nicht durch fectirerifehe Gelüfte ter Kirche 

entfremdet werben, fondern bie ihre Ehre burch fittliche Scandale 

beflecken. Diefe wollen freilich auch nicht aus der Kirche hinaus; 

es kann fich bei ihnen auch nicht um Ausſchließung, fondern nur 

um Maßregelung in Hoffnung der Befferung handeln. In dieſem 

Falle ift es Feine Frage, daß bie zeitweilige Abweifung vom Abenb- 

mahl und vom Recht, Taufzeuge zu feyn, ein Mittel tft, das bie 

Kirche in der Hand behalten muf. 

Nun iſt aber die Frage, wer bie competente Behörte fei, um 

folhe Zucht zu üben? Sie fann nimmer ihrem Zwede entfprechen, 

weırn fie jedem einzelnen Geiftlichen anbeimgegeben wird. Denu 

unter ben Paftoren wird zu aller Zeit, auch wenn feine theologi⸗ 

Shen Perteiungen unter ihnen beſtehen, der eine über tiefe und 

jene Sünde als einen Fehltritt milder urtheilen, wird Zeit unb 

Umftände in die Wagfchale legen, wird auch, was nit an fid 

ſchon eine Webertretung des Sittengefeßes, fondern nur ein Nidıt- 

einhalten Tirchlicher Gebote ift oder was nach feiner Anficht über- 

haupt dem freien Ermeflen eines Jeden anheimauftellen ift (3. B. 

wie oft er zum Abendmahl gehen will), — nachfichtiger behanbeln, 

als ein Mann des Gefeges, der, alle menfchlichen Rüdfichten nie- 

dertretend, in heiligem Feuereifer fich zum Rächer aller Sünbe 

von Amtswegen berufen glaubt. Iſt nun in einem Orte bie Dis« 

ciplin eine ftrenge, im Nachbarort eine lare, befolgt überdies in 

einer und verfelben Gemeinde der Vorfahr die eine, ber Nachfol⸗ 

ger bie entgegengefegte Praris, fo ifi der Zwed aller Kirchenzucht 

verfehlt, es erfcheint nicht mehr die Kirche als das fie ausübende 

Subject, fondern nur der einzelne Pfarrer als ein nach feiner 

Wilffür, wohl auch in feiner Leidenfchaft handelide Mann. Es 

ift alfe jedenfalls zu behaupten, daß nur das Kirchenregiment bie 

vorm, in welcher überhaupt Kirchenzucht geübt werden foll, und 
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ben Umfang, in wie weit dies gefchehen darf, zu beitimmen hat, 

fo daß ver Paſtor nie als ein nach eignem Gutdünken handelnder, 

fondern als. Vollſtrecker eines über ihm felbft ftehenven Geſetzes 

erſcheint. Und felbft vie Vollftredung fell ihm nur in ſehr be- 

ſchränktem Maße in die Hand gelegt feyn. Für Dinge von min⸗ 

derer Bedentung foll ihm eine Repräfentation ber Kirchengemeinke 
felbft zur Seite ſtehen, alfo ein Presbuterium in irgend einer 

Form, damit eben nicht der Paſtor als folder der Strafende fei, 

fondern die Gemeinde, bie dadurch ihre Ehre wahrnimmt; ift es 

doch anerfanıt, daß (f. Lechler, Gefchichte der Presbyterial- und 

Spnodalverfaffung, S. 278) presbyteriale Einrichtungen ba, wo 

fie von gefegneter Wirkung gewefen, namentlich um ter Uebung 

ber Kirchenzucht willen eingeführt worden find. Höhere Strafen 

aber behält mit allem Rechte das Landeskirchenregiment fich felber 

bor; Männer wie Brenz haben wohl gewuft, warum fie fich 

ſcheuten, eine Waffe wie den Kirchenbann dem einzelnen @eiftlichen 

in die Hand zu geben. Aber auch wenn bie Kirchenbehörbe durch 

ein feftes Geſetz die Disciplin normirt, fo bat fie dabei wohl im 

Auge zu behalten, was die Wirkung bes Geſetzes ſeyn wird. Es 

gibt zwar ungeftüme Geifter, bie, was fie einmal für Gottes Ge⸗ 

bet Halten, ohne alle Rüdficht auf etwaige Folgen burchgefegt 

wiffen wollen. Aber, wie fich folche meift gar fehr über basjenige 

täuſchen, was fie als göttliche® Gebot anfehen, namentlich auch 

ben Unterſchied gar nicht begreifen, daß etwas fittliches Gefek, 

alfo göttliches Gebot feyn kann, ohne daß es darum auch zu einem 

Landes⸗ und Kirchengefeg gemacht und unter Strafanbrohung ge⸗ 

ftellt werden könnte: fo ift auch jene Gleichgültigkeit gegen bie 

Folgen nichts weniger als ein Zeichen chriftlicher Weisheit. Alle 

wahrhaft erzieherifche Weisheit fieht allerdings auf bie Folgen; 

wer das verſchmäht, dem ift es nicht um das Wohl der Seelen, 

fendern nur um Durchfegung feines Ideals zu thun —, fiat ju- 

stitia, pereat mundus, das ift die Looſung foldher Leute; fie follen 

jedoch nicht währen, weil fie allem menschlichen Denken, allem 
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vernünftigen Neflectiren unb allem perfönlichen Mitgefühl den Ab⸗ 
fchied gegeben haben, fo fei ihr Denken ein göttliches; es ift auch 

ein Drittes noch möglid. Alſo: die Kirchengefeßgebung felber 

darf nie außer Acht laſſen, ob die theoretifch beliebten Anordnun⸗ 
gen auch durchführbar find; wenn bie Geiftlichen dadurch in bie 

fatale Lage kommen, entweder mit ber Handhabung ber Geſetze 

aus übel ärger zu machen, ober, weil fie das nicht wollen, bas - 

Geſetz zu umgeben, fo tft e8 ein fchlechter Troſt für das Kirchen⸗ 

regiment, nur etwa nach außen fich dadurch gegen Vorwürfe ficher 

ftelen zu können, daß man fagt: bei uns befteht gejeglich Kirchen 

zucht — während in Wirklichkeit vielleicht nur einzelne, und dieſe 

weder zu ihrem noch zum Heil ber Gemeinde, dem Geſetze 

vollftändig nachlonmen. Jene betenflichen Folgen beruben aber 

vornemlich darauf, daß, wenn auch ausdrücklich anerkannt ift, es 

babe die Kirchenftrafe durchaus feinen Einfluß auf pas bürgerliche 

Leben , bie bürgerliche Ehre, das Auskommen u. ſ. f., ein folcher 

Einfluß in der Wirklichkeit immer noch ſtark genug iſt. Die alten 

Kirchenorbnungen wollen zwar, e8 foll dem Gebannten feine „welt⸗ 

fihe Hantierung mit Kaufen und Verkaufen nicht abgeftridt ſeyn;“ 

allein 3. B. die württembergifche Kirchenordnung, die folche billige 

Rückſicht nimmt, hat daneben doch beftimmt, es dürfe ein folcher 

zu Teiner Hochzeit geladen und in feinem Wirthshaus aufgenommen 

werben. “Diefer bürgerliche Verruf haftet begreiflich jest nicht 

mehr an der Kircheuftrafe; aber fo viel chriftliches Ehrgefühl Hat 

boch noch weitaus bie Mehrzahl, daß 3. B. die Zurüdwelfung von 

der Bathenftelle fchon als fehwere Beſchämung empfunden wird; 

und wem bie Firchliche Trauung verweigert wurde, ber wird, 

nachdem er civil getraut worden, boch fortwährend von dem Stern 

bes chriftlichen Volles tarum angefehen, feine Ehe als eine zwar 

weltlich gültige, aber unter Ehriften dennoch nicht völlig Tegitime 

angefehen. ‘Daher wirft, das kann man offen fagen, eine Kirchen- 

ftirafe niemals vein kirchlich oder geiftlih, es hängt ihr immer 

etwas an, das anderer Art ift, und das dann, wie ed auch in 
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den Zeiten ber blühendſten Kirchenzucht factifch der Fall war, bie 

höchſt fatale Folge hat, daß man in der Praris nicht ohne Anfehen 

der Perfon verfährt. Das alles find Erwägungen, bie reiflich 

vorhergehen müffen, ehe irgend eine Zuchtordnung gemacht wird. 

Iſt aber eine folche einmal gemacht und autorifirt, fo hat 

der Paftor, ob er auch perfönlich biefelbe ftrenger oder milver 

wünſchte, fich einfach darnach zu richten und ift weder berechtigt 

dazu noch bavon zu thun. Er mag 3. DB. perfönlich es ärgerlich 

finden, wenn zu einer Hochzeit Spielleute kommen, aber er hat 

fein Recht, die Trauung oder überhaupt feine Dienfte nun an bie 
Bedingung zu Tnüpfen, daß nicht getanzt werde. Er mag ein 

Aergerniß daran nehmen, daß manche Eltern ihren Kindern feine 

bibliſchen Taufnamen geben, aber fie bazu auf irgend eine Art 

zwingen zu wollen, hat er kein Recht unb muß ſich barein fügen; 

wäre eine Namengebung gar zu anftößig, fo fell er den Leuten 

Borftellung machen und feinen Vorgefegten die Sache zur Kennt- 

niß bringen; aber das Kind deßhalb ungetauft zu laſſen, dazu if 

die Sache gar nicht beveutend genug; das Kind wirb ja nicht auf 

feinen Vornamen oder beffen Träger und Helden, fondern auf ben 

Namen des dreteinigen Gottes getauft. Am drückendſten für das 

paftorale Gefühl ift natürlich vie Auflage, ein Baar trauen zu 

müfjen, das aus irgend welchem Grunde, insbefondere wenn es 

Geſchiedene fine, oder wenn fonft an ihrer Verbindung ein Scan- 

bal haftet, des Segens der Kirche unwürbig geachtet wird. Aber 

ift folch eine Nöthigung, ſolch eine Demüthigung nach ruhiger und 

allfeitiger Erwägung wirklich Grund genug, um dem Kirchenregi⸗ 

ment ungehorfam zu ſeyn oder ein anvertrautes Amt zu verlaffen? 

Iſt das Nicht⸗trauen eines Gefchiedenen wirklich und unzweifelhaft 

göttliches Gebot? Werder von Trauung noch von gerichtlicher 

Scheidung fagt das N.T. ein Wort. Unb wenn ber Geiftliche 

die Trauung fo anfieht, als werbe am einer in Sünde gefchloffe- 

nen Berbindung bie Kirche burch ihre Benediction zur Mitfchul- 

digen, warum wendet er dann dieſe Strenge nicht auch bei allen 
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ben Paaren an, die vielleicht anf noch fchlimmeren Wegen, jeben- 

falls auf nicht befferen zur Ehe kommen, als jene? Iſt dies 

überhaupt ber einzige Fall, daß der Geiftliche an der Knechtsge⸗ 

ftalt der Kirche EChrifti auf Erden fein Theil mittragen muß? 

Man darf fih auch in folchen Dingen nur nicht von einer, immer 

zu gewiffen Zeiten auf gewiffe Dinge fich werfenden therlogifchen 

und Tirchlichen Aufregung oder von einem mit ber Süngerfchaft 

Ehrifti fchlecht zufammenftimmenden Eifergeift (Luc. 9, 54—66.) 

beberrfchen und den Blick in vergleichen Verhältniffe nicht verwir- 

ren laſſen. An der kirchlichen Trauung — die befanntlich als 

nothwendige Form der legitimen Eheſchließung erſt im neunten 

Jahrhundert, und zwar durch Staatögefege feftgefegt worden iſt — 

muß eine zwiefache Beziehung unterfchieden werden. Nach einer 

Seite ift fie ber Ausprud rein chriftlicher Gefinnung, da man 

alles, was man thut, im Namen bes Herrn thun will, und deß⸗ 

halb den wichtigen Schritt im Leben auch durch Gebet, durch 

Wort Gottes und kirchliche Fürbitte, von welcher die Einjegnung 

nur eine andere, objectivere Form ift,*) heiligt; es ift ber fromme 

Sinn, der das finnlihe Woment der Ehe, die Gefchlechtegemein- 

ſchaft, dadurch mit dem die ungeorbnete Luft verdammenden Ge- 

wiſſen in vollen, Haren Einklang fegt, daß er dieſe Gefchlechte- 

gemeinfchaft nicht fich felber nehmen, fordern als eine Gabe Got- 

tes, als ein zeitliches, von Gott gewährtes Gut, als einen Segen 

aus Gottes Hand empfangen will, und deßhalb ſich auf die göttliche 

Eheitiftung berufen, deßhalb die Urkunde dieſer Stiftung als eine 

auch ihm perfönlich geltende im Momente ver Feier hören will; 

— es ift derfelbe fromme Sinn, der au das fittliche Moment, 

bie Liebe, dadurch zur unwandelbaren Treue erheben will, daß er 

fih nicht mit den Privatverfprechungen zwifchen Braut und Brän- 

tigam begnügt, fondern fein Gelübbe öffentlich vor der Gemeinde 

ablegen und fie tur Ermahnung und Gebet aus dem Munde ber 

*), Wäre fie mehr, jo wäre ſie ein Sacranıent. 
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Kirche befeftigen laffen will. Das ift die eine Seite; wäre dies 

ber einzige Gefichtspunct für die Ehe, dann müßte ber einzelne 

Paſtor das Recht haben, folchen Act zu gewähren oder zu verwei⸗ 

gern, lettere® nemlich dann, wenn bie Antecedentien des Braut- 

paares jenen gettfeligen Sinn gar nicht annehmen laffen, alſo 

3. 2. wenn im birecten Widerfpruch damit die Gefchlechtsfuft ſchon 

vorher, vielleicht fogar ehebrecherifch, genoffen worben ift und nun 

nur noch über ſolch eine unreine Verbindung der Segen ber Kirche 

den Mantel der Religion werfen fol. (Wiewohl felbit in biefem 

Fall eine fchledhthinige Abweifung nicht pafteral wäre, weil mög. 

licher Weiſe gerade bie Neue, die Gewiſſensqual über das vorher- 

gegangene Sündenleben jenen Wunfch, kirchlich getraut zu werben 

hervorrufen kann; es fehlt nicht an Beifpielen bavon, daß Indi⸗ 

piduen, bie vor ter Ehe unfeufch Iebten, in ver Ehe ſich durchaus 

wader gehalten haben. Uber immerhin müßte dem Geiftlichen bie 

Eognition darüber zuftehen, ob bei einem Paare diefer Art ber 

burchbrechende befjere Sinn wirflich vorhanden fei.) — Allein bie- 

fer rein ethifch-refigiöfen Seite der Trauung fteht eine andere 

gegenüber, nicht als wäre dieſe unfittlich oder irreligiös, fonbern 

nur fo, daß objectivere, allgemeinere Beziehungen jene Entfchei- 

bung nach dem fubjectiven fittlichen Werthe der Nupturienten und 

ihres Begehrend überwiegen. Wenn nemlich der Staat von fi) 

aus erflärt, eine Ehe nur dann für bürgerlich legitim achten zu 

wollen, wenn fie durch firchliche Trauung fanctionirt fei, und bie 

Kirche nimmt dies an: fo fann fie von da an nicht mehr auf jener 

Bebingung rein criftlicher Metive für das Begehren ber Trauung 

beftehen; fie muß fich vielmehr mit dem Staat über bie Grünz- 

finien eines weiteren fittlichen Gebiets vereinbaren, innerhalb befien 

fie, auch wenn fie ihre fpecififch chriftlichen Anferderungen nicht 

befriedigt ficht, dennoch ihren Dienft nicht entzieht, um ben Staat 

nicht zur Einführung der Civilehe zu nöthigen. Ein blinter Eifer 

wird fagen: die Kirche fell gar feinen Vertrag mit dem Staate 

machen, denn ber Staat ift Welt, die Kirche aber ift Gottes Reich 
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und bat nur nach des Hünmelreich® Gefeken zu handeln. Diefer 

Dualismus ift ebenfo unverftändig al® unproteſtantiſch; wir fehen 

aber bier, es ift nur bie Ulternative gegeben: entweder muß bie 

Kirche den guten Willen des Staats, ein chriftliher Staat zu 

fehn (denn das beweist er eben namentlich durch die Forberung 

firchlicher Trauung zu legitimer Ehe), einfach ignoriren und zurüd- 

weifen, tann kann fie jedes Brautpaar nach feinem fittlichen 

Werthe behandeln, annehmen oder abweifen — wird aber freilich 

auch dann oft irre gehen, weil fie über viefen fittlihen Werth 

fein unfehlbares Urtheil hat; oder, wenn ihr daran liegt, daß ber 

Staat feinen chriftlichen Charakter bewahre ( — wie viel, wie 

umenblich viel aber hieran Liegt, das würden unfere Kircheneiferer 

und Staatsverächter fattfam inne werden, wenn eines fchönen 

Morgens der Staat erklärte, er entlaffe jegund die Kirche aus 

allem Verbande mit ihm, frage alfo nichts mehr nach Gottesbienft 

und Sonntagsfeier u. f. mw.) — dann muß fie ihm auch in fo weit 

entgegenfommen, daß fie mit ven fittlichen Erforderniffen zur Ehe- 

jchließung, die er als chriftlicher Staat anerkennen kann und muß, 

fih auch ihrerfeit8 — d. 5. nach gegenfeitiger Verftändigung — 

zufrieden gibt. Hat fie es in Folge deſſen mit einem Paare zu 

thun, von dem fie weiß, daß feine Verbindung nicht auf Gott ge- 

fälligen Wegen zu Stande kam: fo hat fie ihren Segnungsact um 

jo mehr als ein Bezeugen ber objectiven Heiligfeit der Ehe anzu—⸗ 

fehen und zugleih ald Mahnung und Verpflichtung für bie Nup⸗ 

turienten, mit tem Eintritt in einen göttlich gehetligten Stand 

auch ihre eigene Heiligung zu begimmen; ein Gefichtöpunct, der in 

jolhen Fällen durch die Rede, als bomiletifche Zugabe zur Trau⸗ 

ungsliturgte, vollftändig vertreten werden kann. Es ift dann ihre 

Einfegnung ein Segnen auf Hoffnung. 

An diefem Beifpiel — umd die Trauungsfrage ift wohl -bie 

bifficilfte unter ven hieher bezüglichen — erfennen wir zur Genüge, 

baß der gewiſſenhafte Pajtor, ver fowohl feine Unterordnung unter 

bie firchliche Gefeggebung und Regierung fennt, als auch in die 
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fraglihen Verhältniſſe felbft, in bie eigentliche Bedeutung der 

Trauung, wie noch weiter in den Unterfchied zwifchen dem ehe- 

gerichtlichen Scheivungsproceß und zwifchen demjenigen Sich» fcheis 

ben, gegen welches bie neuteftamentlichen Stellen allein gerichtet 

find, einen Haren Einblid hat, — der überhaupt aud) folhe Dinge 

nicht blos von einem abgefchloffenen, ausschließlich theologifchen 

Standpunct aus, fondern allfeitigemenfchlih, mit gefundem Auge 

zu betrachten verjteht, ſich dadurch, daß ihm das Geſetz nicht er- 

lanbt, die Kirchenzucht in weiterer Ausdehnung zu üben, bie Freude 

an feinem Amte und bie Ruhe feines Gewiffens nicht nehmen 

läßt. Er weiß aud zu gut, daß felbit wenn alle Formen des 

Bannes und die ftrengfte Eheordnung eingeführt wären, darum 

weder ber Seelen Seligfeit gefichert, noch auch nur die Gemeinte 

im Ganzen ohne Tleden und Runzel wäre; e8 muß ja Aergerniß 

kommen, jo lange die Kirche in der Welt ift, aber pas Wehe über 

das Aergerniß auszufprechen und die Wergerniffe allefammt aus- 

zurotten, dazn hat ber Herr nicht uns beftellt. 

Aber ebenfo gewiß ift es, daß, wo das Geſetz ſelbſt dem 

Geiftlichen ein Recht und eine Pflicht in die Hand gibt, eine Un- 

gebühr abzuwehren oder mit kirchlicher Strafe zu belegen, er nicht 

aus Humanität oder aus Menfchenfurcht die Ungebühr dulden 

darf. Notorifchen Ehebrechern, feilen Dirnen, Meineidigen foll 

er, ſobald er feiner Sache gewiß ift, das Sacrament verweigern, 

fol fie auch al8 Pathen durchaus nicht annehmen. In ben erite- 

ren Fall wird er felten kommen, venn folche Individuen bleiben 

von felber weg, höchſtens auf dem Todbette laſſen fie ihn rufen 

und dann iſt die Sachlage eine andere, wovon hier noch nicht zu 

reben.*) Der zweite Fall ift cher denfbar, aber die Nothwendig⸗ 

*, Die Frage, ob Perſonen, die die kirchliche Trauung entweder nicht er» 
langt oder verfhmäht haben und durch Civilaet zufammengefprochen worben 
ſind, zum Abendmahl zuzulaffen jeyen, ift felbft von einem Mitarbeiter ber 

Ev. 8. 3. (freilich unter Widerſpruch bes Redacteurs, Aug. 1862. S. 787) 
befürwortet worben, d. 5. ihre Wiederaufnahme als lapsi, ohne daß ihnen 
darıım eine nachträgtiche kirchliche Trauung noch zugemuthet werben folle. Es 
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feit, ftrenge zu verfahren, ift Hier gleich groß. Ein ähnlicher 

disciplinarifcher Act ift die, wenigſtens zeitweilige Ausfchließung 

eines böfen ungen von ber Confirmation, bie ihm erft in Aus- 

fiht zu ftellen ift, wenn Reue und Beſſerung eingetreten feyn 

werde. Auch die Entiebung von Wohltbaten, 3. B. Bortionen 

an Kirchlichen Stiftungen, ift eines ber Mittel, wodurch ver Paſtor 

einem ſchlechten Subjecte zeigen Tann, daß die Kirche diejenigen 

nicht als wärbige Genofjen anfieht, vie ihr Schanve bereiten. Zu 

dem kommt dann noch Manches, was von Firchlicher Zucht — ober 

eigentlich richtiger: von einer Zucht des chriftlichen Volksgewiſſene 

in der VBolföfitte noch übrig und gefeglich anerfannt (wie das 

Derbot bes Brautfranzes für eine Gefchwächte) oder wenigſtens 

nicht aufgehoben ift. Solches zu erhalten, bat der Pfarrer bie 

Macht in ber Hand, und es wird, frivolen Dorf- oder Stabt- 

beamten gegenüber, hie unb ba nötbig feyn, daß er fich folcher 

Zrabitionen annimmt. 

Ein anderes Mittel Firchlicher Zucht — ebenfalls eine Strafe 

durch Entziehnng kirchlicher Wohltbat oder Ehre — ift die Ber: 

weigerung des Firchlichen Begräbniffes. Die römifche Kirche ver- 

ſchärft dieſe Strafe durch die Unterſcheidung geweihter und unge- 

weihter Erbe; die evangelifche kennt diefen Unterfchied in dieſem 

Sinne nicht, fie kann nur ihren Dienft verfagen, fofern er im 

wird vornemlih darauf ankommen, warum fie zur Civilehe gefchritten find. 
Iſt es 5.8. eine gemifchte Ehe, die ber katholiſche Parochus aus den belfanuten 

Gründen zu trauen fich weigerte, bann wäre die Korberung einer Nachtrauung 
eine Härte, bie oft wegen ber Kinder, wenn ſolche inzwiſchen geboren find, 

doppelt verlehend werben müßte. Ober war das Paar zur Zeit feiner Trauung 
bei einer Secte, und kehrt nachher zur evangel. Kirche zurüd, fo ift es berjelbe 

Fall, wie mit allen Projelyten, die Niemand nochmals traut. Haben fie aber 
der evangelifchen Kirche ſchon angehört, aber ihren Eheſegen verſchmäht, Dann 
allerdings wird nicht ohne Weiteres die Zulaffung Statt finden können; aber 
eine fürmliche Trauung, die den Schein annehmen müßte, als wären fle noch 

ledig, oder gar al& wäre ihre feitherige Verbindung ein Eoncnbinat gewejen, 

könnte noch weniger gebilligt werben. Es müßte aljo irgend eine neue Form 

gefunden werben, um auf ihr Anfuchen auch ihre Ehe noch kirchlich zu legiti⸗ 

miren, j 
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Kirchengeläute, klirchlichen Gefaug, Gebet und Rebe beftebt. Das 

find nun zwar rein kirchliche Ehren, aber, was oben über bie 
Ungertrennlichfeit des Kirchlichen und bes Bürgerlichen im Leben 

und Bewußtfeyn eines hriftlichen Volkes gefagt wurde, das Tommt 

ganz befonbers bier in Anwendung. Einen Angehörigen einfcharren 

zu laffen ohne Sang und Klang, das ift auch dem Weltmenfchen, 

wenn er nicht felber zum Thier berabgefunfen, unerträglich. Wird 

feine Glocke laut, während ver Todte binausgetragen wird, fo ift 

damit bedeutet, daß fein Menfch fich barum zu kümmern babe, 

ob verfelbe lebe oder topt fei. Spricht fein Geiftlicher am Grabe, 

fo Tann e8 zwar bie und da ſeyn, daß irgend ein Volksredner 

etwas über den Sarg hinein teclamirt, aber weder wird allen, 

auch 3. B. den Armen, biefe Ehre zu Theil, noch ift fie meift 

für diejenigen, denen fie zu Theil wird, eine wirkliche Ehre. Iſt 

e8 auch nicht immer das fpecififch- hriftliche, ſondern Häufig ein 

mehr allgemein-menfchliches religiöſes Gefühl, das Leuten von ber 

verfchiedenften Gattung den Dienft der Kirche am Grabe erwünfcht 

macht, fo ift doch wahrlich auch dieſes Menfchliche nichts fo Ge⸗ 

ringes, daß die Kirche hochmüthig darüber wegfehen bürfte; ja, 

muß fie nicht vielmehr ganz beſonders hierin einen Weg ſehen, 

ber ihr geöffnet wird, um an vieler Menſchen Herzen zu kommen, 

bie ihr fonft mehr oder weniger fern bleiben? Und wie außer: 

orbentlich ſchwer ift es, bie Gränze zwifchen benen, bie eines 

kirchlichen Begräbniffes würbig ſeyn follen und benen, welchen es 

zu verweigern fei, richtig zu ziehen! In einen Gefek ober in 

einer theologifchen Abhandlung ift das fehr Leicht, aber ben ein⸗ 

zelnen Menfchen darnach völlig gerecht zu beurtbeilen, das ift eine 

Kunft, die gerade die Zeloten am wenigjten verftehen. Wenn ver 

fittliche Werth eines Menfchen einzig nach ber Kirchlichfeit deffel- 

ben bemefjen wird, dann kann man freilich‘ nad ter Zahl feiner 

Kirchenbefiiche und Abendmahlsgänge das Nefultat feftitellen; aber 

wie manchem nach Geift und Herz, nah Sinn und Wandel fehr 

niedrig ftehenden Menfchen werben danıı alle firchlichen Ehren zu 
pn 
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Theil, die vielleicht einem hochverdienten, fittlich makelloſen, «aber 

in Folge wiffenfchaftlicher Richtung dem kirchlichen Leben ferner 

ftehenden Manne verweigert werden müßten! Es iſt und bleibt 

unumftößlih wahr: die Kirche darf das pecififh Kirchliche um 

Chriftlichen nie fo fehr auf die Spite treiben, daß ber Zufam- 

menbang bes Chriftlihen mit dem rein-Menſchlichen zerriffen 

würde; biefen Zufammenhang zu erhalten fo lang als möglich, 

das liegt in ihrem eignen Intereſſe. Und wie hat boch ber Geift- 

fihe, da ihm bei allen ſolchen Functionen das freie Wort zu 

feiner Verfügung fteht, damit auch das Mittel in der Hand, um 

- zu zeigen, daß die Kirche, auch wenn fie ihren Dienft freundlich 

gewährt, wo man beffelben fich bis dahin nicht würbig ober be- 

bürftig gezeigt bat, damit nicht aufhört, ihren Dienft immer und 

überall im Namen Gottes und ber ewigen Wahrheit, nicht aber 

ale Wohldienerin der Welt gegen anftändiges Honorar zu leiſten! 

— %o das Gefeg nicht beſtimmt ein Firchliches Begräbniß ver- 

bietet, thut der Paftor immer am beiten, dem an ihn gerichteten 

Wunfche zu entfprehen. Ob Selbftmörvern und Duellanten biefe 

Ehre zu gewähren ober zu ertheilen fei, muß ebenfalls das kirch⸗ 

liche Gefeg genau beftimmen; läßt daſſelbe unter Bedingungen 

die Gewährung zu, fo ift der Baftor, wenigſtens was bie erjteren 

anbelangt, freilich von ber Ausfage der Aerzte abhängig, und von 

biefen verftehen e8 nicht wenige, bei jedem eine Abnormität nach- 

zumweifen, bie nothwendig auf Selbftmorb habe führen müffen, ber 

fomit nicht imputabel fei; aber ber Geiftliche wird boch oft bie 

nöthigen Prämifjen felbft in Händen haben, um zu einem Urtbeil 

zu kommen; es wird ihm auch meift nicht zweifelhaft feyn, ob bie 

Öffentliche Meinung auch der Nechtfchaffenen in einem Selbſtmorde 

mehr ein Unglüd oder mehr eine Schuld, im letztern Zalle alfo 

auch in ber kirchlichen Beſtattung ein Aergerniß fehen würde. 

Steht die Sache durchaus zweifelhaft, und haben die Hinterblie- 

beuen ben bringenden Wunfch, er möchte die Leiche begleiten, fo 

ift es Chriftenpflicht, und darum auch paftorale Pflicht, fich dem 
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nicht zu entziehen, natürlich immer mit Vorbehalt bes freien 

Wortes, wenn man einmal ihm das Wort geben will. 

Mögen nun aber bie alten, draſtiſchen Mittel ver kirchlichen 

Zucht fchr zufammengefchmolzen feyn — das etelfte und mwichtigfte, 

das dem geiftlichen Beruf angemeffenfte bleibt dem Baftor unbe- 

nommen und ungehindert: das Wert, und zwar als öffentliches, 

an die ganze Gemeinde fich richtendes Wort, als Predigt. Hauber 

bat (Recht und Brauch der ev. K. in Württ. I. ©. 167.) fehr 

gut gefagt: fo fang in einer Kirche noch vie Predigt von Sünde 

nnd Gnade freien Lauf babe, dürfe man, auch wenn es an wei- 

terer Dieciplin fehlen würde, dennoch nicht fagen, fie habe feine 

ſtirchenzucht. Es wird zwar immerhin durchs Wort Niemand ges 

zwungen, wie auch in der Erziehung das Wort allein, wenn nicht 

die Strafe ihm Nachdruck gäbe, oft unwirkfam bliebe. Aber bie 

Gemeinde ift dem Pfarrer gegenüber venn doch mit all’ ihren 

Echäben in einer andern Situation, als ein Rudel Knaben dem 

Pädagogen gegenüber; für fie, wie für das einzelne Gemeindeglied, 

hat das öffentlich geiprochene Wort, die öffentliche Rüge, ein ganz 

anbere8 Gewicht, als für einen unbänbigen Buben ber vielleicht 

nachdrucksloſe Zufpruch eines ſchwachen Vaters. Directe Zwangs⸗ 

mittel ſind ja auch die übrigen Stücke der Kirchenzucht nicht; wer 

in ſeinem Gewiſſen nicht getroffen werden kann, weil dieſes ge— 

laͤhmt oder eingefchläfert iſt, den zwingt auch Excommunication 

und Verweigerung des Begräbniſſes nicht zu dem, was er einmal 

nicht will. So hat auch das ſtrafende Wort der Predigt nur 

den Zweck, die Gewiſſen der Zubörer anzufaffen, fie zu weden 

und zu fchärfen. Das kann nun allerdings auch ſchon gejchehen 

burch lebendige Darftellung der chriftlichen Wahrheit überhaupt; 

jede Seite terfelben, die Lehre von der Gnade wie die bon*ber 

Sünde, die von ber Vergebung wie bie von der Heiligung, fie 

treffen alle das Gewiffen; ebenfo kann auch bie objectivfte Art 

ihrer Behandlung, da auf fpecielle Zuftände feine Rückſicht ge- 

nommen wirb, burch die Macht der Wahrheit felbft die Herzen 
Balmer, Baftoraltheol. (2.%.) 16 
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im Innerſten ergreifen; ein und bafjelbe Wort, das einem Andern 

zum Xrofte wird, kann für mid ein Strafwort feyn, weil ich 

fühle, daß ich dieſes Troſtes nicht fähig ober nicht werth bin. 

Allein die Predigt, die das univerfale Gotteswort immer iu leben⸗ 

dige Beziehung zur unmittelbaren Gegenwart zu fegen, d. 5. es 

ftets auf die Wirklichkeit in Zeit und Welt anzuwenden hat, darf 

und foll in diefer Anwendung auch fo concret werden, baß fie 

eben hieburch ein Zuchtmittel wirb; fie hat die Dinge zu ftrafen, 

welche als Makel an der Gemeinde haften, welche als Aergerniß 

fie vernnreinigen.*) Thut fie ed nicht, fo bat fie Mitſchuld an 

diefen Wergerniffen,**) und beftärkt bie Menge in der Meinung, 

daß Kirche und Leben zwei einander gar nichts angehende Dinge 

feien. Solches Strafen muß aber felbft unter einem Gefeg, unter 
einer Zucht ftehen, bamit es nicht in ein unheiliges Zanken aus- 

artet und fo entweder ohne irgend eine rechtſchaffene Frucht nur 

Bitterfeit erregt, oder, je heftiger e8 wird, defto mehr nach Art 

einer Kapuzinade den Zuhörern Kurzweil macht. In diefem Fall 

betrachten fie bie Strafprebigt wie ein Nuftfpiel, darin bie Welt 

*) Ein früher ſchon belobter Auffab in der Ev. K 3. 1859. Rr. 79. fagt: 

„Schelten und firafen muß man bie Ermwedten, bie linbelehrten muß man mit 
der Liebe locken.“ An diefem Puncte jcheibet fi) das Verfahren der Einen von 

bem ber Andern. Es gibt welche, bie immer und immer gegen bie Welt ihre 
Geißel ſchwingen; die Erwedten hören bas gerne, fie werben nicht baran ge- 
mahnt, welch ein gut Stüd Welt auch in ibhuen noch ſtecke. Es gibt aber 
andere, die es vorzugsweiſe darauf abſehen, den Frommen, ben Kirchlichen den 

Text zu leſen und von jeder Geftalt der Frömmigkeit, bie in die Erjcheinung, 
in die Oeffentlichkeit tritt, zu zeigen, wie viel Unvolllommenes und Menſchliches 

daran hafte. Das ermuthigt bie Weltleute und entmuthigt die Frommen. Wir 
unfrerjeit8 erfennen eine ſolche Scheidung von Seiten bes Prebigers gar nicht 
an. Seine Zuhörer find nicht ſchon in Schafe und Bocke geichieben, fie finb 

für jett eine Gemeinde; was an ihr von Aergerniſſen unb Sünden haftet, das 
bat er zu flrafen, wer immer der ſchuldige Theil ſeyn mag. 

*c) Welcher Pfarrherr nicht firafet die Sünde, ber muß mit fremben 
Siinden zum Teufel fahren, wenn er gleich feiner eigenen Sünden halber, fo 

ihm vergeben find in Chriſto, ein Kind ber Seligkeit if.“ Luther, Vorrede 
zum zweiten Theil der Kirchenpoftill. 
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wohl ihre Sünden und Thorheiten fich verhalten läßt, aber ohne 

barum im Geringften ben Trieb zur Beſſerung zu empfinden. 

Die alten Baftorallehrer hatten viel zu ſchaffen mit ber 

Erörterung des elenchus doctrinalis und moralis, fowie mit ber 

Trage wegen bed elenchus nominalis. Mit den beiden erften 

Titeln wird der Stoff, auf ven fich das Strafwort bezieht, mit 

dem legten ungefähr bie Form, wenn gleich nur nach einer Seite 

bezeichnet. Der elenchus doctrinalis war begreiflih von großer 

Wichtigfeit in einer Zeit, wo, wie im 16. Jahrhundert, bie reine 

evangeliſche Lehre fich fowohl nadı aufen gegen bie römifche Kirche 

und bie Sectirer erſt ihres Lebens zu wehren hatte, al8 auch in 

ſich feldft erft Gährungen purchmachen mußte, bevor fie zu feften 

Abfchlüffen gelangte. Aber fchon die folgende Periode machte aus 

bem, was anfangs eine Noth war, fälfchlich eine Tugend; auch 

wo feine Gefahr war, daß bie Gemeinden vom fyumbolifchen Lehr⸗ 

begriff abgelenkt werben könnten, jab man es (anknüpfen an ben 

fogenannten fünffachen Ufus) als nothwendiges Ingrediens ber 

Predigt an, eine Lanze witer irgend welde Ketzerei zu brechen; 

bot etwa Zeit, Ort und Tert feinen Anlaß dar, mit bermalen 

vorhandenen Irrlehren anzubinten, jo mußten Arianer und Semi- 

Arianer herhalten, e8 wurbe ber Staub von einem Jahrtaufend 

aufgerührt, um Objecte für die Wiperlegung zu finden. Es war 

ein specimen eruditionis, was ber ®eiftliche und wohl auch das 

Volk darin fah, wogegen die Einfichtigeren das für eine Thorheit 

achteten, weil es fich in ber Kirche eben nicht um gelehrten Kram, 

fondern um Erbauung handelt. Ebenjo erkaunten dieſe auch wohl, 

taß felbit Lehrftreitigfeiten neueren Datums, wenn fie ber Ge- 

meinde felbft feine Gefahr drohen, diefer vielleicht ganz unbekannt 

find, fhon aus dem Grunde nicht auf vie Kanzel zu bringen feien, 

damit nicht gerade hiedurch erft bie Neugierde auf dieſelben ge⸗ 

‚lenft werde. (Fecht erzählt, instruct. past. 1717. ©. Tl. ein 

Beifpiel von einer Gemeinde, die von ihrem Prediger eruftlich 

vor Jakob Böhme verwarnt wurbe, von bem fie gar nichts wußte; 
16 * 
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jetst aber babe alles wiffen wollen, quid monstri aleret Boeh- 

mius; man babe jeine Schriften gelefen und viele feien delirüis 

istis angefteeft worden.) Bon biefen Thorheiten ift der Prebiger- 

ftand im Allgemeinen frei geworben, feit man überhaupt nicht 

mehr vie Lehre in ihrer feharfen, ſymboliſchen Ausprägung, ſon⸗ 

dern das Leben, bie wirfliche Frömmigkeit als das Eine, was 

noth ift, anzufehen fich gewöhnt bat (alfo jeit der Pietisinus bem 

Orthodoxismus in den Weg getreten ift), und wiederum feit das 

Princip der Toleranz auch für diejenigen, die keineswegs indifferent 

find gegen das Bofitive an der chriftlichen Lehre, buch den Sinn 

gewonnen hat, daß, je ferner ein Lehrunterfchieb ven Kern evan- 

gelifchen Glaubens und Lebens liege, je mehr alfo neben Unter: 

fchieden in bogmatifchen Beftimmmmgen vie dankbare Liebe zu Jeſu, 

als dem Heiland aller Seelen, das herzliche Vertrauen auf ihn 

noch beftehen könne, um fo mehr auch ſolche Differenzen als in- 

dividuell verfchiedene Auffaffungen ver Einen und felbigen Wahr» 

heit können betrachtet werten. Das fchließt nicht aus, daß 3. 2. 

ber Yutheraner Mängel an der reformirten Lehre ſieht, von denen 

er vie Lehre feiner Kirche frei weiß, der er eben darum treufich 

zugethan tft; aber es läßt nicht zu, daß man, blind für die Schwie- 

rigfeiten, die ber eigenen Glaubens: und Ansprudsweife anhängen 

(blind vielleicht nur darum, weil man an biefe gewöhnt oder zu 

träge ift, um auch fie jemals ernitlich der Kritik des unbeftechlichen 

Wahrheitsgeiftes zu unterwerfen), keim Gegner nur Unglanben 

jehen will und ihn, ohne fich in feine Gedankenbildung hineinzu⸗ 

verfegen und fo zur aufrichtigen Anerkennung ihrer relativen Be⸗ 

rechtigung zu gelangen, einfach deßwegen verdanmmt, weil er nicht 

unfere Sprache redet. Mit einem Worte, der Grunbfat: wer 

Chriftum lieb bat, der ift mein Bruder, hebt zwar nicht Die hiſto⸗ 

rifehen, zugleich auch nationalen Schranken ver verfehievenen Kir⸗ 

hen und die Verſchiedenheit theologifcher Richtungen auf, aber er 

läßt nicht zu, daß wir bogmatifche Kanzelpolemik treiben, wenn 

nicht entweder grundſtürzende Irrlehren, 3. B. beiftifche oder 
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matertaliftifche Vorſtellungen in der Gemeinde einzureißen brohen, 
ober wenn nicht Verfuche vorliegen, bie firchliche Gemeinfchaft, ver 

bie Gemeinde angehört unb die fie repräfentirt, zu fprengen. Es 

fällt mir 3. B. nie ein, gegen die reformirte Lehre zu Prebigen; 

wenn aber es fich begäbe, daß durch irgend welche Einflüffe meine 

Gemeinde in Gefahr Fame, fich wenigftens theilweife für die refor⸗ 

mirte Lehre zu erflären und fomit bie Intberifche Kirche zn ver: 

laffen, dann allerdings würde ich die Differenz zwifchen beiven 

fpeciell ind Licht fegen, und die Gemeinde vor folcher Untrene 

gegen ven Glauben ihrer Väter, der noch heute auf feinem Wahr- 

heitsgrund nicht wanke (was bann eben zu beweifen ift), ernſtlich 

verwarnen. Eine andere Gonfeffion, eine andere Dentweife als 

relativ berechtigt anerkennen, ſelbſt äugeftehen, daß fie in manchen 

Stüden Vorzüge vor ber eignen habe, das heißt noch nicht, den 
Uebertritt zu ihr gleichgültig anfehen; tiefem würbe ich entgegen- 

treten, ohne darum jenen Stanbpunct aufzugeben. Ich kann auch 

Jemand als Bruder anerkennen, obne alles gut zu heißen, was 

er thut, und ohne meine Denk⸗ und Lebensweiſe mit ber feinigen 

zu vertaufchen. — Im Allgemeinen aber ijt es immer das Rich- 

tigſte, die chriftliche Wahrheit pofitiv und mit der ganzen Macht 

ber eigenen Maren Erlenntniß und Weberjeugung prebigenb darzu⸗ 

Iegen, anftatt fich mit Gegnern herumsnfchlagen, bie auf biefem 

Wege doch nicht gewonnen, ja nicht einmal widerlegt werden. Der 

Prediger hat gut reden, da ihm niemand antworten barf; und 

Mander, der da mwähnt, mit ein paar angelernten Sägen unb 

Srünben oder mit abfurben Confequenzen ben Feind Tampfunfähig 

gemacht zu haben, und nun ven der Kanzel fteigt, als wäre er 

Sieger, würbe nicht wenig in® Gebränge fommen, wenn ihm ein 

fchärferer Denker etliche Fragen vorlegte, und ihm zeigte, daß er 

von Voraneſetzungen ausgehe, über tie er felbft feine Rechenſchaft 

geben Türme, oder daß er Schlüffe mache, die nur bie Ignoranz 

oder Denkfaulheit befriedigend finden Tönne. Nimmt man es boch 

auch mit den Schriftbeweifen bei folcher Polemik ungemein leicht; 
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entmeber führt ınan blos die Stellen an, tie einem bequem fine, 

und ignorirt bie andern, bie in ben feholaftifchen Kram nicht paf- 

fen, ſowie biejenigen, weldhe von der Sache fchiweigen, und in 

welchen doch nothwenbig etwas von der fraglichen Lehre gefagt 

feyn müßte, wenn fie im -apoftolifhen Gebaufentreife biefelbe 

Stellung einnehmen würde, bie wir ihr in dem unfrigen ange- 

wiejen haben; oder prekt man vielleicht eine Schriftftelle fo lang, 

bis fie fagt, was man haben will, über welche Weisheit vie liebe 

Einfalt vielleicht ftaunt, die aber anf ben Denkenden gerade den 

ımerwünfchten Eindruck macht, daß er fich darüber Har wird: wenn 

biefe Lehre nicht beffer zu begründen tft, als biefer Pfarrer fie 

begründet, fo fteht fie auf fchwachen Füßen. In alter Zeit bat 

es für die Maffe fchon genügt, zu wiffen, der Pfarrer bat bie 

und die Ketzerei wiberfegt, alfo tft fie witerlegt; es war ber devote 

Nefpect, ver auch bier das Mangelnde erfegte. Sept fteht die 

Sache anders; willft du dich einmal an ben denkenden Geift in 

beinen Zuhörern wenden, fo mußt du ihn auch befriebigen. Und 

bied eben gefchieht viel befjer — wenn gleich mit viel mehr Mühe 

und Erforberung von mehr Geift und Kenntnig — auf pofitivem 

Wege, als durch jene wohlfeile Polemik, vie die Erbauung mehr 

ftört als fördert. Bleibt der Prebiger nicht bei ver einmal ac« 

ceptirten dogmatifchen Form ftehen, fonbern geht er mit Lebhaf- 

ttgfeit und Klarheit eu in dev Menfchen eigenes Denken, nimmt 

er diefes in grünblicher und anziehender Weife für die göttliche 

Wahrheit felber in Anfpruch, fehärft er fo das geiftige Auge bes 

Zuhbrers zu eigenem klarem Sehen, ftatt e8 ängftlich zuzufleiftern 

oder zu verbinden, damit ber Zuhörer nicht ſcheu werbe vor uns 

gewohnten Meinungen ver Welt; fpricht ans thm die eigene Freu- 

digkeit des Glaubens, fühlt man, daß der Prebiger gerate barım 

nicht eifert, fich nicht in Hitze fpricht gegen falfche Lehren, weil 

er fie nicht fürchtet, weil ihn jenes frendige Bertrauen auf bie 

Macht ver Wahrheit felbft erfüllt: dann ift es viel weniger nöthig, 

gegen Irrlehren zu Felde zu ziehen; ift aber einmal dazu Anlaß 
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gegeben, werben in ber Gemeinde falfche Stimmen laut, dann 
bat auch ein kurzes, energifches Wort, das den Nagel auf ben 

Kopf trifft, pas ohne viel Umfchweife pas Falſche, Lügenhafte den 

‚ Zuhörern in® gehörige Licht fegt, eine befto größere Wirkung. 

Wo man mit künftlichen Beweiſen helfen muß, da ift biefelbe immer 

ungewiß; wo man aber den lauteren Wahrheitsfinn aufrufen kann, 

ber einerfeits mit dem Gewiffen und dem rein menfchlichen Gefühl, 

anbrerfeits mit dem gefunden Menfchenverftande Hand in Hand 

gebt, der durch viefe fich felber fund giebt, und ber, auch ohne 

Deweife, das Wahre. oft jo unmittelbar erkennt, — da hat man 

immer gewonnen. 

Mehr Anlaß hat der Prediger jedenfalls zum elenchus mo- 

ralis. Es fann berfelbe, da er fich boch von der zum allgemeinen 

Weſen ver Predigt gehörigen applicatio noch irgendwie unter- 

ſcheiden muß, nur darin befteben, daß man fpecielle Sünten, vie 

in ber Gemeinde vorliegen, als Sünden ber Gemeinde benennt 

und rügt. Es fragt fich dabei vor allem, ob das, was der Paftor 

als einen Greuel behandelt, wirklich vorhanven ift (d. h. er foll 

nicht aus Klatfchereien einen Kanzelftoff nehmen); dann, ob das, 

worüber er ſich ereifert, wirklich von der Bedeutung ift, daß folche 

öffentliche Rüge deßhalb nöthig wäre und nicht ein privatfeelfor- 

gerliches Verfahren mit ven Schuldigen, oder ebenfo auch eine 

einfach bisciplinarifche Maßregel (3. B. eine Tirchenconventliche 

Strafe) genügt hätte. Denn wenn eine Sache in ber Prebigt 

behandelt wirb, fo muß das Aergerniß fchon ein allgemeines feyn, 

fo daß die ganze Gemeinde eigentlich die Hüge verdient. Iſt das 

nicht der Fall, fo macht der Pfarrer unndthigen Lärm; und wie 

immer ein Scandal mehr als alles andere vie Aufmerkfamleit auf 

fich zieht, jo wirb dann von einer Predigt alles übrige durch ſolch 

einen Ausfall in Vergeſſenheit gebracht: das ift das Einzige, was 

die Leute mit fi nach Haufe nehmen. Unb auch was ber Ge—⸗ 

meinde-al® Sünde und Schuld vorzubalten ift, foll nicht wie in 

einer Anktagefchrift oder in einem Befchwerde führenden Zeitungd« 
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artifel lang und breit auseinahbergefegt werben ; es läßt fich oft 

mit einem Worte, einer Andeutung fchon alles fagen, ohne daß 

man der Gemeinde ihre Blöße aufvedt; bas verbietet dem Pajtor 

die Liebe und fein eignes Schamgefühl. *) Aber auch darin kann 

fehr gefehlt werben, daß man Dinge, über bie nun einmal bie - 

Anfichten auch bei ernften und gewiffenhaften Perfonen ungleich 

find, wie Tanz, Spiel, Theater u. f. w. zum Gegenſtand der 

Kanzelpolemit macht. Ueber folche Dinge Tann man unter vier 

Augen oder im Heinern Kreife reden, kann Katechumenen warnen 

fann Einzelnen einen Borhalt machen, aber zum Gegenſtand dffent- 

licher Erörterung taugt das nicht. Verfährt ber Pfarrer ſumma⸗ 

rifeh damit, legt er kurzweg auf berlei Dinge als Teufelswerke 

fein Anathema, fo fchredt er damit Niemand zurüd, ver nicht 

vorher ſchon biefen Dingen abhold war. Manche thun es leicht 

nun erjt ihm zum Poſſen, jest gerabe wollen fie zeigen, baß fie 

vor feinen Drohungen fih nicht fürchten. Läßt er fich aber in 

der Predigt auf eine Analyfe der Sache ein, fo geräth er unver- 

meiblich entweder in eine Caſuiſtik, die der Rüge durch nothwen⸗ 

bige Diftinctionen die Spige abbricht, ober operirt er mit Bor- 

ausfegungen (daB 3. B. alles der Art untenfche Begierden errege 

u. dal), die den Klügeren in ber Gemeinde zum mindeften als 

Uebertreibungen erfcheinen müffen; finden fie aber auch nur das 

Kleinſte nicht buchftäblich wahr an feiner Darftellung, fo ift dem 

— 

*) Die Erinnerungen ans bem Leben eines Landgeiftl. Ev. 8. 3. 1860. 
©. 810. fagen fehr treffend: „Die Ehre ber Gemeinde ift des Paftors Ehre, 
ihre Schande ift feine Schande. Es ift immer ein böſes Zeichen, wenn ber 

Paftor mit lauter Stimme von ben argen Sünden in feiner Gemeinbe rebet, 

fie uhne dringende Noth anfdedt, oder gar eine Art non Satisfaction unb 
Berubigung filr die Erfolglofigleit feiner Arbeit darin findet. An den Pranger 
darf er die Gemeinde nicht ftellen, weil man ihn felber fofort Daneben ſtehen 

fiebt.” — Und ebendaf. ift in einem. Auffag über Popularität (1862. Zuni, 

S. 566) gelagt: „Die Liebe identiftcirt ſich mit ber Gemeinbe und ſchweigt 
darum lieber, ala daß fie hart richtet.” — Nun freilih, Das abſolute Schmei- 

gen wäre ja eben das Unterlaffen jener Zucht des Wortes; aber es gibt, wie 

wir oben zeigten, ein Mittleres, 
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Ganzen ber Nerv abgefchnitten. Es ift ein golbenes Wort, was 

Philipp David Burk (Samml. zur Baft. Th. I. ©. 463.) einem 

um Rath Fragenden gefagt hat: „Wenn Sie was zu ahnten ha⸗ 

ben, fo ahnden Sie e8 lieber in der Kinderlehre, discursive, *) 

ober in herzlichen Privaterinnerungen, ohne viel eraggerirenbe 

Umftände, fur; @s dv napode. Die Kanzel aber fparen fie lieber 

ſchlechterdings zu der frohen Verkündigung bes feligen Evangelli 

von Chriſto.“**) Daneben gibt es eine Menge Dinge, Unfitten, 
— 

*) Dies ift ein ganz praftifcher Rath; die Kinberlehre, an ber auf dem 

Fande immter ein großer Theil ber Gemeinde als Zuhörer Theil nimmt, bat 

nicht bie feierfiche Haltung bes Prebigtgottesbienftes; in ihr wirb darum auch 

bie gottesbienftlihe Stimmung felbfi durch die Berührung von Epecialitäten 

nicht verleßt; bie Form bes Dialogs, ber vertraulichere — wie Burk fagt, 

discurfive Ton des Ganzen erlaubt damit leichter auch eine Rüge der concre- 

teſten Art; wie denn bort durch bie regelmäßige Behandlung bes Dekalogs im 
Katechismus die allernatürlichfte Handhabe dazu geboten ift. 

**) Wir Tönen nicht umbin, aus Beck's „Gedanken aus und nad ber 
Schrift für chriſtliches Leben und geiftliches Amt” (Frankf. 1859) eine Stelle 

berzufegen, bie zwar, aus einem Briefe genommen, auf einen ung unbefannten 

ganz fpeciellen Fall ſich bezieht, deſſen nähere Befchaffenheit wir ans ber Stelle 

jeloft ungefähr abnehmen fünnen, die aber für Behandlung folder Dinge über- 
baupt Tehrreih if. S. 34 wirb gejagt: „Die augenblidliche Roth betreffend 
(in Folge eines Streites wegen Zanzbeluftigung) fo ift bas meine Meinung. 
Sie geben eine offene der Wahrheit gemäße Erklärung auf der Kanzel” (zwi⸗ 
fhenein möchten wir nur bemerken, daß fih nah Umſtänden eine folde aud 

erft nach der Predigt, vor den Abkündigungen, benfen läßt); „ohne Bitterfeit, 
mit dem Ausdruck eines wohlwollenden, von bem Erlittenen nicht verlekten 

Sinnes (in Erwägung, daß Sie es mit Leuten zu thun haben, bie nicht wiffen, 
was fie thun, die namentlich über folche Dinge, und das durch fremde Schuld, 
ganz verwahrloste Begriffe haben), aljo barmherzig, aber in einfacher Sprache, 

ohne Liebesphrafen, heben Sie berver, wie Sie die Nidfichten bes Ihnen 

obliegenden Wächter und Hirtenamtes, bie verderblichen Wirkungen jener Sitte 

— die jeder, ber nur etwas in fein Gewiſſen gebe und noch rechtichaffen vente, 
einfeben müſſe — gebrungen hätten, Dagegen zu werjuchen, was in ihren Kräften 

lebe; daß Sie auch bas, was Sie bawiber gelehrt hätten, nicht zurücknehmen 

fönnten, weil es in Gottes Wort gegründet, alſo Die Wahrheit fei, bie fein 
Menſch leuguen könne. Sie zeugen chen baber, daß Sie rein feien von aller 

Berantwortung für die Zukunft, daß Sie es auch nicht laſſen werben, zu lehren, 
zu weden und zu warnen bei paflender Gelegenheit, keineswegs un Jemand 

wehe zu thun, ober nur eigenfinnig nicht machzugeben, fondern um Ihres Amtes 

zu warten und ihrer Seelen. Aber Sie würben ferner auch nicht mit Worten 
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Zhorbeiten, gegen die am beften gelegentlich mit einem möglicher 

Weife ganz kurzen Wort, einer nicht mißverftändfichen Andeutung 

ein Hieb geführt werben Tann, ber, wenn ber Prebiger mit rich 

tigem Takte das rechte, fehlagende Wort findet, gerade burch das 

Unerwartete, Unbeabfichtigte, aber im Zuſammenhang Motivirte 

viel fchärfer trifft und haften bleibt, als eine lange Strafprebigt. 

Doh muß auch dies Har und beftimmt genug fehn, bamit bie 

Zuhörer ſich nicht über myſteriöſe Stellen der Prebigt ben Kopf 

zerbrechen, was ober wen benn wohl der Pfarrer damit gemeint 

habe.*) Cine Rüge, deren Object nicht deutlich erfannt, die viel- 

leicht auf ganz verfchtebenartige Perfonen und Dinge - gebeutet 

werben Tann, verfehlt ihres Zweckes gänzlich. Deßhalb Haben 

unfere Bäter fo jehr viel auf das Necht gehalten, ven elenchus 

nominalis anzuwenden, alfo unmißverftändlicy genau zu fagen, 

wen fie meinen; was jedoch gefchehen kann, ohne Namen zu nennen 

oder mit Fingern auf den Schulbigen zu weiſen. Das geziemt 

ber Kanzel nicht, vaß von ihr aus Perfonen namentlich angeflagt 

Jemand einen Zwang anthun, von dem eiteln Wandel nach väterlicher Weife 
zu laffen, und würden in dem, was Sie fordern, einen Unterſchied machen 
zwiſchen dem, was ſich offenbar Böfes an ihre Tänze anhänge, was das Geſetz 
bes Buchſtabens allen Menſchen verböte, bei allem Reden und Thun, fo aud 

beim Zanzen; dawider müßten Sie mit ber ſcharfen Zucht bes göttlichen Wortes 
reiten, — und zwilchen dem, was dem Geſetze bes Geiftes, dem Geſetz Chrifti 

zuwider fei; das würben Sie geiftlich zu Stande zu bringen fuchen in denen, 
die Das Wort der heilenden, erneuernden und züchtigendben Gnade gern an- 
nehmen; was aber biefe woraus haben vor jenen, bie nur bas offenbare Böſe 

meiden, und dieſe wieder wor ben Zuchtlojen, das führen Sie aus; ben Letztern 

halten Sie ben ganzen Ernſt ber göttlichen Majeftät entgegen und fchließen 

hierauf.” 

*) Freilich kann dies bem Prebiger auch dann gefcheben, wenn er gar 
nicht Die Abficht Hat, irgend eine Anfpielung zu machen. In der Schrift des 

sel. H. 9. Wendt über Philipp Nicolai (Hamburg 1859, S. 84) leſen wir: 

„Den Baftor Schellfammier, Nicolais Collegen, wiberfuhr es oft, wenn er 

fein Strafamt verrichtete, daß Leute zu ihm ſchickten und ihn fragen liefen, 

ob er fie gemeint? Diefe wies er dann redlich ab, daß fie ihr eigenes Ge⸗ 
wiffen follten fragen; er hätte von ihnen bishero nichts gewußt, und ſich ver- 
wunbert, baß ſie fich felbft angegeben.“ 



A. 1. Kirchliche Zucht im Allgemeinen. 251 

und an ben Pranger geftellt werben; die Kirche ift Fein Gerichts: 

fanl und die Predigt Tein Zeitungsblatt. Insbeſondere aber for- 

derten bie Alten unter vem Namen des elenchus nominalis das 

Recht, auch die weltliche Obrigkeit dffentlich wegen ihrer Ver- 

fäumniffe ober Unthaten zur Strafe zu ziehen. Es war nicht 

ſchwer, dies zu begründen und bie Anfprüche der Bornebmen und 

Deamten auf refpectvolfe Schonung zurüdzumweifen; sunt enim, 

heißt es in Hartmanns pastorale (III. 20. S. 587.) et principes 

et magistratus membra ecclesiae, nec hic spectantur aut spec- 

tari debent in officio suo, sed ut oves Christi, ut peccatores, 

ut servi Dei. Allein e8 wird ein Unterfchieb zugelaffen, fowohl 

zwifchen Fürften und Richtern, tie im Allgemeinen einen guten, 

rechtfchaffenen Sinn zeigen, und deßhalb wegen einzelner Fehler 

zn ſchonen feien, und zwifchen Wütherichen, als auch zwifchen 

leichteren Uebeln, bie fie vielleicht felhft micht zu befettigen im 

Stande feien, umb zwifchen unerträgliher Tyrannei (worunter 

Melanchthon in einer von Hartmann ebenpafelbft citirten Stelle 

auch das rechnet, wenn bie Herrſchaft fchlechte® Bier braune und 

ein Monopol vamit ausübe): gegen folche Bedrückung müffen die 

Prediger auftreten. Nur foll es nicht in aufreizenver, vie Chr- 

furcht verlegenvder Weiſe gefchehen (die Brebiger follen nicht 

tribunitios clamores imperite exercere). Von biefem elenchus 

gegen bie Obrigkeit fagt Richter (Geſch. der ev. K.⸗Vrf. S. 200), 

die Streitigfeiten über benfelben füllen ein dunkles Blatt in ber 

Gefchichte der Tutberifchen Kirche, und in feinem Handbuch des 

Kicchenrechts (4. Aufl. S. 481.) bezeichnet er jened Recht oder 

den Anspruch darauf als Ausflug einer bierarchifchen Richtung. 

Daß biefe mitwirkte, iſt Feine Frage, aber es tft auch beutlich ans 

ben alten Paftoraltheolegen erfenubar, daß zu einer Zeit, wo die 

Öffentlihe Stimme noch nicht durch die Preffe, wenigftens nicht 

durch die Tagespreffe, fich vernehmlich machen fonnte, ver Prebi- 

ger, als der einzige Mann, dem das freie Wort nicht gemwehrt 

werben burfte, weil er es im Namen Gottes führte, fehr leicht 
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fich auch berufen achten konnte, die Cache bes Volkes in ber Form 

der Strafprebigt gegen bie Herren zu führen, alfo doch immerhin 

ein Volfstribun zu fein, nur mit ber wefentlihen Erweiterung, 

daß er des Volkes ebenfo wenig ſchonen burfte. Beides Hatte 

ſchon Luther in feiner Auslegung zu Pf. 82, 1. nachdrücklich ein- 

gefchärft, fogar gerabe bie unzeitige Schonung ber Obrigfeit ale 

eigentlich aufrührerifch bezeichnet, weil man damit ben Pöbel böfe 

made und der Tyrannen Bosheit ſtärke. Schwierig iſt in dieſer 

Beziehung vor allen die Stellung bed Hofpredigers. Nicht die 

äußere Situation mit ihren Ehren une VBortheilen — denn ein 

vechtfehaffener Prebiger wird dieſe immer jchon mit dem Gedanken 

annehmen, daß fie ſchnell für ihn ein Ende nehmen können, — 

fondern gerade die Pietät gegen einen gerechten und milden Für- 

ften macht es ihm fo ſchwer, gegen bas, was an ber Perfon und 

Regierung deſſelben wie am Hofleben tadelnswerth ift, auch eim 

ftrenges Wort zu fagen.*) Wir glauben auch, daß zu einer gegen 

ben Fürften oder feinen Hof gerichteten birecten Rüge die Kanzel 

nicht ber Ort ift; das kirchliche Bewußtſeyn der Gegenwart bat 

vom Gottesbienft, ſomit auch von ver Pretigt als Theil deffelben 

viel mehr, als frühere Zeiten, die Anfchauung, daß es eine Feier 

fei, alſo die feftliche, fabbathliche Stimmung auch das Herrſchende 

feyn müffe, und wir können vom bomiletifchen Standpunct ans, 

fo wie wir die Predigt auffaffen, dies nur bejtätigen.**) Deshalb 

*, Ein Beijpiel von umbefangener Art ſolcher Rüge, bie freundlich ober 

unfreundlid, ja nadı Temperament und Stimmung aufgenommen werben konnte, 
finden wir in Tholucks „Lebenszeugen” S. 237. Polykarp Leyfer fagt nemlich 

in einer Leichenprebigt auf den Tod des Sohnes feines Fürften: „Wir haben 

nun durch Gottes Gnade zu einem regierenden Kurfürften Herzog Ehriftian ben 
Anbdern, einen wohlfrommen Herrn, von dem ich nıit Wahrheit jagen mag, daß 

wir feinen beffern zu wünſchen hätten, wenn er ohne ein Gebrechen, von bem 
wir leiter faft alle wiffen, wäre. Wir wollen aber hoffen, daß Se. kurfürſtl. 

Gnade baffelbe noch wird ablegen.“ 

**) Kein ift in dieſer Beziehung das Gutachten Bengels, das er (f. Burk, 
Baft. IH. in Beifp. I. S. 430.) dem Hofcapları Joh. Chr. Storr (1748) gc- 
geben bat, aus Anlaß einer von vielem gehaltenen Strafprebigt gegen ben 
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it alles, was als Störung der Felerftimmung durch einen Angriff 

jener Art aufgenommen werden würbe, in jeder Kirche, zumal aber 

in einem reife zu meiden, in welchem — was kein Prediger 

ändern kann — vie Formen des Verkehrs fo ftreng abgemeffen 

find. Kümmert fi ein Prediger nichts darum, fo mag er zwar 

als Märtyrer gerühmt werden, aber gut gemacht hat er nichts; 

wir ſehen wenigftens nicht, daß bie alten Hofprebiger (wie 3. 2. 

Lucas Oſiander, dem Herzog Friebrich von Württemberg bemerfte, 

„er babe noch nie einen fo unböffichen und bochtrabenden Hof: 

prebiger gehabt, wie er fei, ba boch die Hefprediger etwas höf— 

licher und befcheivener ſeyn follten, als die gemeinen Dorfpfaffen“ 

(ſ. Burk, Paſt. Th. in Beifpielen J. S. 422.) auf Sinn und 

Wandel folcher Fürften viel Einfluß hatten, tie nicht im Voraus 

jhon eine® frommen Sinnes waren.*) 8 eignet fich für biefe 

— 

Carneval und einer ihm deßhalb zugegangenen Weifung, „ben Carneval hinfort 
unberührt zu laffen und nur das Böſe, was Manche dabei thun, zu ftrafen.” 
Storr glaubte damit feinem Gewifjen nicht Genüge zu leiften, Bengel aber 
fchrieb ihm: . . . „Uebrigens erachte ich, daß Sie auch ohne die Erinnerungen 
bes hohen Staatsmiinifteriums die befonderen Ausdrüde: Carneval, Lufthaus ıc. 

meiden könnten. Zum Lobe Gottes joll man fih den Munb nicht ftopfen 
lafjen; wenn aber die Welt will ungeftraft jeyn, jo fann man ihr auf ihr 
Abenteuer willfahren, läßt aber im Uebrigen Doch merken, warum man es tbut. 

Oft ift das Stillichweigen, wenn man weiß, daß es nicht aus Furcht herfommt, 
fräftiger, als ein beftändiges Beſtrafen, und man kann die Warnung fo ein- 

richten, baf Alle, die nicht gerne verftodt find, die Anwendung felber machen 

müſſen.“ — Daß Bengel Wörter, wie Carneval, Masferade ıc. auf ber Kanzel 

tieber nicht hören wollte und noch weniger fie felber in ben Mund nahm, das 
war nit nur bie Helge paftoraler Umfichtigfeit, ſondern in erfter Linie die 
Wirkung feines elaſſiſchen Geſchmacks— 

9) ‚Mascaron erinnerte in einer Yaftenprebigt, die er vor Lubwig XIV. 
1669 hielt, an den Auftrag, ben Nathan won Gott erhalten, dem Könige 

David die Strafe jeines Ehebruchs zu verfünbigen, und wies babei nit un⸗ 
deutlich auf Ludwigs XIV. außerehelihe Verhältniſſe hin. Der König wußte 
diejen Muth zu ehren; ben Hoflenten, melde fih über da® Wagniß des Red⸗ 
ners empört zeigten, fagte er: der Prediger hat feine Pflicht gethan, thun wir 
die unfrige. Dem Prebiger ſelbſt ſprach er feine Dankbarkeit aus, ermahnte 
ihn, die Wahrheit immer ebenfo freimüthig zu verfünbigen, und bat ihn, daß 
er ihm Gottes Beiſtand zur Reſieguug jeiner Leibenfchaften erflehen möchte.” 
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Stellung gewiß mehr, daß der Hofprediger, dem ja ver Weg zu 

feinem ®ebieter als deſſen Beichtvater ftet® offen feyn muß, ver 

ſich wenigftend dieſes Mecht bei der Hebernahme des Amtes fpeciell 

ausbebingen müßte, wofern es fich nicht non felbft verftünde — 

auf Privatwegen an das Ohr des Fürften zu gelangen fuche, fei 

ed durch mündliche Unterrebung, fei es durch fchriftliche Vor⸗ 

ftellungen. Wie bie perfünliche Nähe des Hofpredigers beim 

Fürften und das im feinem Amte liegende Recht ven einem 

charaktervollen Manne benügt werben kann, um Gutes zu ftiften 

— Das erzählt Theremin (Demofid. u. Maifillon, S. 163) und zwar ale 
Beweis der bewundernswerthen Kühnbeit der franzöflfchen Hofredner, in denen 

er überhaupt fein Prebigtideal fand. Aber was hat Doch ſolch eine Scene, 
wie fie Lubwig XIV. da aufführte, für einen Werth, wenn fein ganzes ferneres 
Leben zeigt, wie wenig es ihm nm Wahrheit und um Belegung feiner Leiden⸗ 
haften zu tun war? — Ganz vortrefflich ift dagegen, was Gottfried Menfen 
in einem Briefe (f. fein Leben von Gildemeiſter, IL. S. 175 f.) über bie 

Stellung und Aufgabe des Hofprebigers fagt: „Die Perfon des Fürſten iſt 

nicht das Schwerfte. Bon aller unwürbigen Kriecherei und Weggeworfenheit, 

wie von aller fosmopolitifch-bemagogifchen Geringihätung ber fürftlichen Würde 
gleich weit entfernt, mit dem Evangelio frei, und doch um bes Evangeliums 

willen in der Furcht Gottes wahrhaft unterthänig; um Weisheit betend, bie 

Selbfibetrüge des eigenen ungeheiligten Herzens fürdhtend, und bem anmaßen- 
den Baftoraldüntel, und dem unbefonnenen Paftoraleifer, ber unfrem Stande 
fo leicht anhängt, entfagend, wirb ber chriſtliche Prediger leicht die Grenze fin- 
ben, innerhalb welcher er fich gegen bie Perfon feines Fürften zu halten bat. 
Es wird ihm fehr anliegen, in feinen Prebigten ben Ton zu treffen, ber ihn 
gegen allen Berbacht der Schmeichelei, wie auch abfichtliher Anzüglichkeiten 
und Hindeutungen auf des Kürften PBerfon und Leben fiher ftelle. Sollte dem 
Blide des — zumal jungen — chriſtlichen Prebigers am Hofe eines Fürften 
auch dies und jenes begegnen, das er berobianifch nennen möchte, fo wird er 

Doch weit Davon entfernt ſeyn, zu wähnen, baf er nun alsbald wie ein Jo⸗ 
bannes der Täufer fi geriren -unb mit ben Donnerwort unumwundener 

Rüge und Strafe drein fahren müßte. Ein Pfarrer ift fein Prophet und hat 
weber Propbetenwürbe noch Prophetenrecht; jo ift auch fein ganzes Berhältniß 
zum Staat kein theofratifches Verhältniß. . . Wenn übrigens ein chriftlicher 

Prediger fih im Gewiſſen gebrängt fühlt, dem Fürſten feines Lebens halber 

Erinnerungen zu machen, jo wird er langfam und bebächtig jeyn, wird Gott 
bitten um Weisheit, und daß Er, ber die Herzen der Könige in feiner Hand 
Hat, ibm das Herz, das er rühren, warnen, beflern will, öffnen und ibn das 

vechte Wort, bie rechte Weife, ben beften Augenblid und die befte Situation 
möge finden laſſen.“ 
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ober Böfes abzuwenden, das lehren Beifpiele, wie Hedinger, ob⸗ 

gleich auch daſſelbe Beiſpiel wieder zeigt, daß im Ganzen von dem 

Einfluß des Hofprebigers auf das Hofleben nicht all zu viel er- 

wartet werden barf. Im Kleinen wiederholt fich daſſelbe Ver⸗ 

bältniß auf der PBatronatspfarrei. Der Verf. der Erinnerungen ꝛc. 

(Ev. 8. 3. 1860. ©. 761) fagt darüber ganz Aehnliches, was 

auch vom Hofprebiger gilt: „Sehr ſchlimm ift es, wenn ver Paftor 

anf die Sünden der Gutsherrſchaft Anfpielungen macht, das wird 

ihm fchwerlich jemals wieder vergeben. Viel beffer ift es, wenn 

er mit dem Einzelnen unter vier Augen gerade heraus rebet, da⸗ 

zu gehört aber mehr Muth, als auf der Kanzel Andeutungen zu 

machen, benen Niemand wirerfpredhen darf.“ Sehr wahr! — 

Außerdem aber ift es niemals fchwer, in allgemeinerer Form auch 

diejenigen fpeciellen Dinge in ber Prebigt zur Sprache zu bringen, 

über welche den hohen Zuhörern die Wahrheit zu jagen Pflicht 

if. Es gibt eine objective Darftellung ver chriftlichen Wahrheit, 

die, ohne irgend eine perfönliche Wenpnng zu nehmen, bas Ge- 

wifjen trifft. — Ebenfo Taun aber auch in anderer Stellung ein 

Mann, der dafür befannt ift, daß er einzig ber Wahrheit dient, 

am rechten Orte mit wenig Worten einen Schaden bloßlegen und 

bamit bemen, bie e8 hören follen, tiefer in die Seele einen Sta 

chel prüden, als dies eine umfafjende Erpectorirung gegen alle 

möglichen Mißftände vermöchte. Wenn z. B. Bed in eier Bre- 

bigt, die im Jahr 1847 zur Zeit der Brodkrawalle, jener Vor⸗ 

läufer von 1848, gehalten warb (f. dhriftliche Reben III. Sammi. 

©. 461.) fagt: „In wie vielen Herzen ift gegenwärtig ein be= 

ftänpiger Aufruhr, den feine menfchlichen Geſetze und Einrichtungen 

mehr ftillen können, nachdem ber Glaube mit feiner innerlichen 

Friedenskraft ſchon lange vernachläßigt if; aus dieſem Aufruhr 

in den Herzen muß am Ende auch äußerlich Krieg hervorbrechen, 

wie in ben Ehen und Zamilien, fo in Staat und Kirche; muß 

um. jo mehr hervorbrechen, da des zügellofen Volkes und des 

ſchwachen Regiments immer mehr wird": fo ift damit ohne alle 
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Umftände mit zwei Worten den Obrigfeiten wie dem Volke eine 

Lection gegeben, die an Schärfe ihres Gleichen fucht, und doch die 

Achtung vor der Obrigkeit, ftatt fie zu verlegen, vielmehr gerabe 

baturch Fund gibt, daß von ihr ftatt ihrer damaligen jämmerlichen 

Schwäche ein Fräftigeres, mannhafteres Auftreten gefordert wird. 

Um jo etwas fo treffend, fo wirkſam, fo feft und ruhig fagen zu 

fünnen, muß man allerdings nicht nur das Herz auf bem rechten 

Fleck haben, ſondern auch ten rechten Ausdruck finden; den findet 

man aber nicht in wirklicher oder gemachter Aufregung, aus ber 

nur Gepolter hervorgeht, fondern in ftiller Meditation vor Gott, 

in befonnener Abwägung, um die volle, vunde Wahrheit, aber aud) 

um fein Jota mehr zu fagen, als Wahrheit ift, als wofür man 

nöthigenfall® einfteben Tann. 

Außer Kegereien, Laftern und Luftbarfeiten haben wir noch 

einen Gegenftanb bes befämpfenben und ftrafenden Paftoralwortes 

hervorzuheben, ver vornehmlich das Volt in feinen niedern Schich⸗ 

ten angeht: das ift ber Aberglaube. Wir fühlen zwar vermalen 

nicht mehr jene pridelnde Zuft, mit dem Aberglauben anzubinten, 

bie einft die Aufflärer erfüllte; aber wenn auch nicht die ſcheuß⸗ 

lichen Früchte befjelben, wie fie in Schaggräberprocefien zu Tage 

fommen, eine Schmach wärfen auf bie und anvertraute Volks⸗ und 

Jugendbildung, fo müßte fehon bie tiefere Erfenntuiß bes Aber- 

glauben® als eines Auswuchſes, der zwar am Glauben haften 

kann, aber ihn verunreinigt, ihm feine fittliche Reinheit und Kraft 

benimmt und bei vielen Individnen ben Glauben fogar erfegt und 

dadurch ihm ten Plag verfperrt, und darauf führen, daß wir wi⸗ 

ber ihn zu arbeiten berufen find. Das ift ſchwer, weil fich der 

Aberglaube feiner Enlennatur gemäß in's Dunkel zurüdzieht; das 

Bolf meint, die Pfarrer dürfen nicht geftehen, daß fie felbft and 

an Heren, an Magie u. ſ. w. glauben und müſſen Befohlener 

Maßen dagegen fprechen,; oder abex fieht es die Sache fo an, ale 

wolle ver Pfarrer nur darum nicht® der Art leiben, weil er eifer- 

füchtig darüber fei, baß auch andere Leute Macht über geheime, 
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überirdifche Kräfte haben, die er als fein Privilegium anfebe. 

Der Geiftliche begegnet daher folchen Dingen nur gelegentlid) ; 

er hört, daß in dem oder jenem Haufe etwas Superjtitiöfes ge- 

trieben werte, ober er entdeckt bei einem Krankenbeſuche den Ge- 

brauch geheimer Mittel; offer darüber fprechen werben böchftens 

die Dummen mit ibm. Nun fragt fich’8 freilich zuerft, was ber 

Baftor felbft von der Sache denkt? Wir find dermalen, als Rück⸗ 

ichlag gegen bie Aufflärungszeit und im Zufammenbange mit einem 

nach allen Eeiten fich fteigernden Realismus, wieder viel geneigter, 

Zauberei als wirklichen Verkehr mit dämoniſchen Mächten anzu⸗ 

fehen, wornach nicht gegen einen Wahn, fondern gegen eine Rea— 

lität zu kämpfen ift. Allein ver Unterfchied, ver hieraus für das 

paftorale Verfahren entfpringt, ift dennoch nicht von Bebeutung. 

Denn auch ein noch fo realiftifch gefinnter Pfarrer wird doch wohl 

nicht das für feine Aufgabe achten, den Teufel, ven Andere citirt 

haben, num feinerfeits zu fchelten und zu verjagen; fonbern er 

wirb die Menfchen trafen, die folche® verfucht haben, er wird bie 

Intention als das Echändliche bezeichnen, bie Jene gehabt, daß fie 

gewifje, ohnehin meift fihlechte Zwede mit Hülfe des Satans zu 

erreichen beftrebt waren, ftatt von Gottes Macht und Güte zu 

erbitten und zu erwarten, was ihnen werben follte. Dieje gott« 

loſe Intention ift vorhanden, ob ihr Thun ein Wahn oder wirt 

fihe Zauberei ift; in jener fehon liegt die Sünbe Har und voll- 

jtändig zu Tage. Ihr böfer, gottvergefjener Wille muß ven Leu- 

ten vorgehalten und darauf „auch, wenn in Öffentlicher Rede 

(in Prebigt oder Kinverlehre) fi) Gelegenheit zeigt, hievon zu re- 

ben, der Hanptnachorud gelegt werben. Auch derjenige, dem bie 

Realität der Zauberei dogmatiſch fetfteht, thut alfo wohl, nicht 

diefen, fondern den ethifchen Punct zu betonen, weil er, wenn er 

irgendwie pofitive Säge über bie in's Leben eingreifende Macht 

des Satans aufftellt, damit entweber felbft dem Aberglauben ver- 

fällt — und der Aberglaube der Theologen unterjcheidet fich vom 

Volfsaberglauben nur dadurch, daß, wo letzterer naturwüchſig ift 
Balmer, Paſtoraltheol. (3. A.) 17 
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und oft fogar ein Stüd Bolfspoefie over auch Volfswig in fich 

trägt, jener foftematifirt und dadurch vollends aberwigig wird — 

oder daß er wenigftens dem Aberglauben einen Halt gibt, wie er 

ihn nicht geben wellte.*) Im Allgemeinen muß, je mehr Aber: 

glaube in der Gemeinde daheim it, um fo mehr das Vertrauen 

auf Gott ven einzig Mächtigen, auf Chriftus, ver die Werfe des 

Teufels zerftört hat, ver als der gute Hirte Teinem ber Seinigen 

etwas gefchehen läßt, auf ben Geift, der auch den Echwachen ſtark 

macht („ber in ench ift, ift größer, benn ber in ver Welt ift“ 

1 %ch. 4, 4. cf. 2, 13. 14.) gewedt, geftärft, und durch klare Er- 

fenntniß geftügt, zugleich aber das Sündhafte, das ebenfo ©ott- 

Iofe als Thörichte aller der Abfichten ſcharf gerügt werben, bie 

taranf geben, ohne Gottesfurcht, ohne Gebet, ohne Belehrung zu 

ihm übermenfchliche Kräfte zu eigennügigen Zweden in eigene Ge— 

walt befemmen und in Bewegung fegen zu wollen. Denn das ift 

doch das eigentlihe Wefen bes Aberglaubens, wie man auch etymo- 

logiſch das Wort erflären mag, daß man, was ber Eigenwille ber 

gehrt, entweber direct burch Benützung fatanifcher Kräfte, over, 

auch wenn man göttliche Kräfte zu Hülfe nehmen will, doch gleich- 

fam hinterrücks, nicht in Unterortunng unter Gottes Gebot, nicht 

anf dem Wege des Gehorfams, fondern durch bloße Nennung ſei⸗ 

nes Namens, durch eine Art von Diebftahl erlangen will. ‘Das 

neben gibt e8 allerdings auch einen Aberglauben, der unfchuleiger 

ober wenigftens unfchädlicher ausfieht, weil er blos in Meinungen, 

nicht in Handlungen mit egoiftifcher Abficht fich Fund gibt, — ba 

man gewifjen Dingen, Zeichen, Zeiten 2c. eine Wirkung zufchreibt, 

bie fie vernünftiger Weife gar nicht haben können; aber es ftedt 

doch auch inter dieſer Thorheit ein Unrecht, nämlich eben bie 

*) Dem Berf. ift ein Fall befannt, wo in einer häßlichen Geſchichte ber 
Gemeinberath eines Dorfes zu Protocoll gab, daß die Angellagten nie in ihrem 
tollen Treiben jo weit gegangen wären, wenn ber Pfarrer nicht immer fo viel 
vom Teufel und feiner (nicht blos ethiſch aufgefaßten) Gewalt in der Welt ge- 
predigt hätte, 
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Meinung, als ob außer Gottes Regiment, unabhängig von feinem 

Willen und feiner ethifchen Weltorbnung, noch Kräfte walteten 
und Geſetze beſtünden, und als ob mit bloßem Vertrauen auf Gott, 

mit Gehorſam gegen fein ethifches Gebot, mit einem Wandel am 
hellen Zageslicht ohne folch geheime, auf nächtlichen Wegen zu er- 

langende Kenntniffe und Mittel nicht anszulommen wäre. Aller 

Aberglaube hebt den fittlichen Gruntcharakter bes ganzen Verhält- 

niſſes zwifchen Gott und Menfch auf und verwandelt biefes Ver⸗ 

hältniß in ein phyſiſches, wie freilich auch die Theofophie zu thun 

geneigt ift, die eben tarum (man denke an bie Alchymiften unter 

den Theofophen) oft fehr nahe an ben Aberglanben ftreiftl. Dem 

Ehriften muß es feft ftehen, daß nur durch Eünde, alfo durch eine 

ethiſche Qualität, der Menfch unter des Zeufeld Gewalt kommt, 

niemals aber ein anderer Weg für diefen offen fteßt, und ebenfo 

daß nur anf fittlihem Wege eine Gemeinſchaft mit Gott zu er- 

langen ift. Dagegen ift nicht nur die einfach chriftliche Lehre von 

Gott und feiner Regierung und der Ehre, bie ihm gebührt, gel- 

tend zu machen, fondern es find auch die einzelnen Strafwerte ber 

Schrift gegen Tagewählerei , gegen Nefromantie wie 5 Moſ. 18. 

9—22. Sal. 5, 20. Upofal. 21, 8. u. f. w. einzufchärfen, überdies 

auch dem enangelifchen Volle gelegentlich (befonbere in ber Schule 

und Sonntagsfchnle mit den Confirmirten, außerbem wie oben 

bemerkt, in ber kirchlichen Kinderlehre) zu fagen, baß alles ber- 

artige nur ein Meberreft aus dem Heidenthum, alſo eine Schante 

für ein chriftliches Volk fei. Iſt etwa zu einer Zeit irgenb eine 

fpecielle Form des Aberglaubens Mode, und als Mode auch in 

bie gebilveten Claſſen eingedrungen, wie vor Jahren bie Prophetie 

ber klopfenden Zifche, fo wird ber Geiftlihe auch dagegen am 

beiten wirken, nicht wenn er Prebigten über's Tiſchklopfen hält, 

(ſolche Namen auch nur zu nennen, ift gegen allen bemiletifchen 

Geſchmack, es paßt nicht in bie reine Sprache ber Kirche und 

trägt dazu bei, das Haus Gottes, in dem etwas fo lächerlich 

Abgeſchmacktes gar nicht genannt zu werben verbient, zu einer 
| 17° 



260 Die Baftoration. I. In Bezug auf d. Gemeinde im Ganzen. 

frommen Plauberftube zu machen), fondern wenn er nrit unmiß⸗ 

verftändlicher Andeutung, mit farkaftifcher Signalifirung folcher 

Thorheiten ven unfittlichen Kern ber Intention bloslegt und ftraft, 

welche folchem Thun zu Grunde liegt. Ober wirb ber Geiftliche 

etwa felber berufen, um fich von einem Spud zu überzeugen, fo 

ift e8 feiner Stellung angemeffen, daß er, ber Angft des Aber⸗ 
glaubens gegenüber, bereitwillig fi an Ort und Stelle begibt 

und kaltblütig alles unterfucht, aber auch in dem alle, wenn fich 

wirklich Unerflärliches vorfinden follte, die Sache als etwas Ge⸗ 

ringfügiges, feiner Beachtung werthes behandelt, deſſen gewiß, daß, 

fobald man fie ignorirt, fie von felber aufhören wird. (Bergl. 

unten das Cap. von ber Anfechtung.) Etwas anders verhält es 

fih mit dem, was man gemeinhin Sympathie nennt. Was baran 

Übergläubifches tft, in dem oben beftimmten Sinne von Aberglau- 

ben, das muß als unfittlich, al8 eine Verleugnung bed Glaubens 

an ben lebendigen Gott gerügt werben. Über ed liegen doch 

Zhatfachen vor, bie uns zu der Annahme nötbhigen, daß — nicht 

etwa im Befige des Teufels und derer, die fich mit ihm verbün- 

den — fonbern im Bereiche der von Gott georbneten und regier- 

ten Natur felber Kräfte liegen und Zufammenhänge zwifchen Seele 

und Leib beftehen, die wir bis jeßt unter feine Rubriken zu brin- 

gen vermochten, deren man fich aber, geftügt auf Erfahrungen, im 

Glauben ebenfo bedienen kann, wie der auf befannten Gefegen 

rubenden Heilmiftel. Es ift dies ein noch dunkles und burch bie 

Beimiſchung abergläubifcher Dinge (Amulete mit heiligen Namen 

und dergl.) verunteinigte® Gebiet; wird ber @eiftliche barüber 

gefragt, 3. B. ob es recht fei, für einen Kranken, an dem alle 

Mericih wirkungslos war, „einen Mann," wie das Boll ſolche 

Sympathetiker fchlechtweg nennt, zu brauchen, fo wirb er eben 

nur baranf Hinzumweifen haben, daß das Wbergläubifche an der 

Sache als das Sünphafte erfannt und unterlaffen wird, ohne daß 

barım bie Möglichkeit der Hülfe denen, vie eine ſolche noch viel⸗ 

leicht als letzte Hoffnung fefthalten, a priori beftritten wird. Das 
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eben macht foldhe Formen des Aberglauben® fehwierig, daß etwas 

Wirfliches, d. h. Natürliches, aber noch nicht wiffenfchaftlich Ana⸗ 

Infirtes, zn Grunde liegt; lengnet und verwirft man bie Sache 
fchlechtweg, fo findet man ben Thatfachen gegenüber, die vor Augen 

liegen, feinen Glauben und fett fich überhaupt in den Mißeredit, 

bag man über folde Dinge urtbeilsunfähig fei.*) 

Die alten Paftoren und Paftorallehrer glaubten, dieſer elen- 

chus moralis babe erft feine volle Wirkung, feinen rechten Nach⸗ 

brud, wenn bemfelben bie entfprechenden Drohungen angefügt 

werden; und Vilmar hat es in der Schrift über die Thatſachen⸗ 

Zheologie für einen Fehler erflärt, daß dieſes fpecielle Droben 

mit bemnächft einbrechenden Strafgerichten Gottes nicht mehr ge- 

übt werbe. Wenn uns durch die Orbination andh bie Gabe ber 

Weiffagung verliehen würde, und Gott hätte befchloffen, wirklich 

*) Wir machen in Betreff des ganzen obigen Gegenſtandes auf Die treff- 
liche Schrift von Wuttle noch beſonders aufmerkſam: „ber deutſche Volksaber- 

glaube der Gegenwart,” Hamburg 1860. Hier ift recht deutlich zu feben, daß 
man mit tbeologifcher Dämonologie in der theoretiihen Analyfe und prafti- 
fchen Belämpfung des Aberglaubens nicht ausreicht. — Wenn Manche Die Sache 
fo darftellen, als wäre mit ber bibliichen Lehre vom Satan auch die Realität 

ber Zauberei bewiefen, jo haben wir Dagegen nur noch zu jagen, daß von einer 

folden hexenhaften Berbindung mit dem Satan das Schriftwort nichts weiß; 

die Wirkung beffelben auf den Menſchen erfcheint dort als eine entweder aus⸗ 
Schließlich ethifche, oder, wie bei den Beſeſſenen, als eine den Menfchen geiftig 
und leiblich frank machenbe; won Zauberei, als menſchlichem Thun, ift bei bei- 

derlei Wirkungen nichts zu fehen; und umgekehrt, wo in ver Schrift von Zau⸗ 
berei die Rebe ift, wird Satan nirgends damit in Verbindung gebracht. Wenn 
endlich gejagt worben ift, ber Gebrauch Heiliger Namen zu abergläubijchen 
Zwecken zeige fih dadurch als ein faljcher, daß nie ber Name Jeſu genanıtt 

werbe, denn vor biefem fliehen alle Teufel — fo ift bei Wuttke zu erjeben, 

baß ber Name Jeſu oft und viel zu Zauberftüden gebraucht wird. Wuttke 
berichtet S. 239 von einem Zauberbud, wo bie Formel vorkommt: Jefu, hilf, 

laß wohl gelingen, daß ich mög’ mein Werk wollbringen. Amen. — Blos eine 

Species von Kobolden Tann, nad dem bort S. 2830 berichteten Vollswahne, 
den Namen bes Heilandes (feinen Namen überhaupt, nicht blos den Namen 

Jefus) nicht ausſprechen. — Mit ſolchen Argumenten, bie jelber flarl nad) 

Superftition riechen, als ob nicht bie Berfon, ſondern der Name, alfo Das 
Ausiprehen eines Wortes den Feind fchlüge, wird ber Aberglaube nimmer- 
mehr vertrieben. 
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in nächfter Zeit feine Zornesschalen auszugießen über das verderbte 

Geſchlecht: dann in allweg hätten wir feldhes als göttliche Dro> 

bung zu verfünden. Propheten aber find wir deßwegen noch nicht, 

weil wir Pfarrer find, haben alfo fein Recht, in ven Tag hinein 

Hagel und Erpbeben, Peitilenz und Blutvergießen anzufünbigen, 

und dann, nach Jonas Art, zu erwarten, daß Gott, weil wir bon 

Amtswegen feine Drohung ausgefprochen, ſchon um unfrer Amts⸗ 

ehre willen, over wenigftens, weil wird im Glauben gethan, dieſem 

zu Tieb fie auch erfülle, — ſondern es ift uns nur möglich, erftene 

im Allgemeinen bie Strafgerechtigfeit Gottes ten Leichtfinnigen 

vorzuhalten, ohne daß wir und anmaßten, über das Wann unb ‘ 

Wie ihrer Offenbarung mehr wiſſen zu wollen, als wir wiſſen; 

nnd zweitens, dem gemäß, was Schrift und Erfahrung lehren unb 

was nothwenbig in ver Sache liegt, anch auf die fpeciellen Uebel 

hinzuweifen, die aus ben fpeciellen Schäden ber Zeit hervorgehen 

müſſen; alfo das Thema, vaß bie Sünde ver Leute Verderben tft, 

zu fpecialifiren. Alles anderweitige, eigenmächtige ‘Droben iſt nich- 

tig und wird Lügen geftraft; trifft je einmal eine Calamität mit 

folcher Drohung zufammen, fo Tann Niemand beweifen, taß das 

nicht Zufall gewefen — ein Begriff, der hier, dem Menfchenwort 

gegenüber vollfommen berechtigt ift. 

Wie aber und was auch immer geftraft werben mag durch's 

Wort ber Predigt, eine unverbrüchliche Regel dabei muß fehn, 

daß ber Prebiger ftetd bie volle mäunliche Ruhe und Gefaßtheit 

bewahrt. Jeder leivenfchaftliche Ton, der fich einmifchen mag, zer- 

ftört die Wirkung, die das Wort in den Gemüthern haben fönnte; 

ift ber elenchus ein Schmähen, fo ift er vielmehr verberblich ale 

heilſam. Alle Aufregung Tann nur trüben; unb wenn man uns 

auch nicht mehr, wie bie Kirchenorbnumngen vergangener Jahr⸗ 

hunderte thun, vor pöbelhaften Schimpfnanten zu warnen braucht, 

womit die damaligen Prebiger ihren Zuhörern bie paftorale Zärt« 

lichkeit bewiefen, fo ift pie Leidenſchaftlichkeit leider ein Uebel, das, 

jo lange anch die Paftoren noch Menfchen find, nicht nom Erd⸗ 
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boden verſchwinden wird. Aber ein ebenfo fchlimmer Fehler ift 

ed, wenn bie innere Erregung vielmehr den Charafter einer ge- 

wiffen Uengftlichfeit annimmt, wie e8 Perfonen gibt, denen, wenn 

fie 3. B. einem Untergebenen einen Verweis geben follen, das 

Herz viel ftärfer dabei klopft, als dem, der ven Verweis empfängt. 

Da wird bie Stimme unficher; während bie Erftgenannten in 

folhem Fall fchreien, fangen biefe an zu ftottern, fo daß der Zu⸗ 

börer den Einbrud befommt, fie erfchreden felbft ob ihrer Kühn- 

beit; folch ein ftrafendes Wort, das man mit fchlotternden Knieen 

unb verlegenem Gefichte vorbringt, ift nicht nur unnütz, fonbern 

lächerlich. Was wir früher ans andern Gründen vom Paftor 

forderten, das ift auch in biefer Beziehung unendlich viel werth: 

bie männlich feite Haltung, durch die jedes Wort ein Gewicht be» 

fommt, und in ber fich eben bie innere Berechtigung zum Straf- 

wort bezeugt. | 

Einer eigenthüämlichen Art des Strafwortes, fomit der Kir⸗ 

chenzucht erwähnt beifällig der Verfaffer eines Auffages in ber 

Erlanger Zeitfhrift für Proteftantismus und Kirche 1857. Juni 

©. 388 f.; daß nämlich ein Sffentliches Aergerniß zum Gegenftand 

einer in Mitte der Gemeinde für den Urheber deſſelben fpeciell 

zu fprechenden Fürbitte gemacht wird. Abgeſehen von andern 

Bedenken biegegen ſcheint e8 zum mindeften umgeeignet, vie Für⸗ 

bitte, die ein Act audächtiger Liebe tft — und dies auch in ber 

alten Kirche war, wenn bie Büßenden fie von ven Gläubigen be- 

gehrten — zur bloßen Form für einen Strafact zu machen. Soll 

es aber nicht eine Strafe ſeyn, fo ift e& vielmehr eine Ehre, die 

vielen andern in der Gemeinte ebenfo gebührte, daß man nämlich 

um ihre Belehrung betete. Wird der Sünder mit Namen ges 

nannt, fo iſt's ficherlich mit aller Andacht in ber Gemeinde vorbei; 

alles denft alsdann nur an ben Scanbal, den ver Menfch gemacht. 

Wird der Sünder nicht genannt, fondern nur (wie 3.2. bei unfern 

Fürbitten für die Kranken) einigermaßen angedeutet: fo zerbrechen 

fih alle den Kopf, wer es wohl fei? Bleibt die Bitte aber im 
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Allgemeinen, rebet fie im Plural, fo tft gar fein disciplinarer Act 

mehr vorhanden. 
Wie aber dem Baftor in Predigt und Ceelforge das freie 

Wort als das Hauptmittel der Zucht zu Gebote fteht, fo gehört 

es zu feiner ganzen amtlichen Stellung, zu ber bee, bie bas 

chriftliche Volt felbft von feinem Amte und ber Einheit des Amtes 
mit der Perfon ſich macht, daß fehon bes Pfarrers Nähe, daß fein 

perfönliches Erfcheinen wie ein Zügel und Zaum wirft, daß man 

fih vor ihm ſcheut. Die Furcht, die mancher alte Pafter ringe 

um fich ber zu verbreiten wußte, bat allerdings feine Popnlarität 

nicht geſchwächt, fondern gehoben*); aber wenn verfelbe unter bie 

Bauern, die am Sonntag in der Schenke figen und fpielen, bin- 

einfährt, wie Simfon unter bie Philtfter; wenn er ben Stock, ben 

er auf feinen Gängen zu feiner Stütze hat, auch gelegentlich als 

Disciplinarmittel braucht, wenn darum die Jugend, wo fie ihn 

nahen fieht, ihm lieber aus dem Wege geht, fo ift das doch nicht 

gerade das Ideal eines Paſtors. Was an biefem Zuge in einem 

Paftoralbilde das Aechte und Wahre ift, das finden wir bei jeder 

gebiegenen und durch ihre amtliche Stellung wie durch ihren in« 

nern Werth bedeutenden Perjönlichleit: daß fich nämlich Jedermann 

fcheut, fich von derfelben über Unrechtem ober auch nur Geringem 

oder Lächerlichem betreffen zu laffen. In foweit muß allerbinge 

auch der Pfarrer, und er vor allen, in ber Gemeinde umbergeben, 

wie das perfonificirte Gewiffen berfelben; jene Scheu wird aber 

fiherlih nur dam eine nachhaltige ſeyn und fittlih wohlthätig 

wirfen, wenn fie nicht vie Furcht vor einem Polterer, vor einem 

Pepanz im ſchwarzen Rock, ſondern die Furcht der Verehrung, die 

mit ber Liebe eins gewordene Furcht iſt; wenn des Pfarrers Er- 

fheinung ſchon Zeven mahnt an alles Gute und NRechtfchaffene 

und Jeden fich alles Böfen fchämen lehrt, dann übt er, ohne daß 
— 

*) ©. Ev. 8. 3 1862. Juni, S. 564. 
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er dazu gefeglicher Normen und befonberer Rechte bebürfte, bie 

alferbefte Zucht in feiner Gemeinde aus. 

2. Die Che. 

Unter ven befonderen Seiten des Gemeinbelebens, über welde 

das geiftliche Amt zu wachen, bie es durch die ihm überhaupt zu 

Gebot ftehenden Mittel in chriftliher Ordnung zu halten hat, 

bamit nicht an ihnen und durch fie ein Aergerniß komme, fteht bie 

Ehe obenan. Aus ihr gebiert fich die Gemeinde immer neu; find 

bie Ehen zerrättet, fo ift damit die Gemeinde untergraben und 

alle geiftlichen und weltlichen Maßregeln zu ihrer Rettung find 

vergeblih. Hier geht die Firchliche Pädagogik fchon viel mehr, 

als in den Ziff. 1. befprochenen Beziehungen aus der Zucht in 

Seelforge über; allein es bleibt doch auch bier noch der oberfte 

Gefichtspunct die chriftlide Ordnung und damit das Gefammt- 

wohl der Gemeinde; der Charakter der Aufficht tft ſchon damit 

angezeigt, daß, wo bie Ehen in rechtem Zuftande find, der Paſtor 

bon Amtöwegen unmittelbar nichts zu thun hat, daß z. B. ein 

Erploriren des Gatten über den Gatten, ein Fragen nach Inneren 

ehelichen VBerhältniffen durchaus ungeziemend wäre. Wenn alfo 

auch bie Mittel feelforgerlicher Natur fine, fo ift der Zweck we- 

fentfih die Zucht, unter welcher alle Eben in der Gemeinde ge⸗ 

halten werben follen. 

1. Hat der Paſtor ſchon auf die Schließung der Ehen einen 

Einfluß auszuüben? Chen zu ſtiften, das iſt zwar bei manchen 

Lenten eine befondere Liebhaberei, fteht aber einem Pfarrer übel 

an, ebenfo übel, als wenn er in ber Meinung, fein Beirath fei 

immer ber befte, immer unfehlbar, denſelben aufpringt, wo er 

nicht begehrt wird. In Gemeinden aber, bie in ihrem Pfarrer 

- fowohl nach feiner Gefinnung als nach feiner Weisheit einen geift- 

lichen Vater verehren gelernt haben, wirb es je und je vorlommen, 

daß Eltern ihn wegen der Heirath eines Kindes, über die fie 
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unſchlüſſig find, um Rath fragen; ba iſts nun in feine Hanb ge 

geben, allen Nebenrädfichten und Unlauterfeiten gegenüber das 

geltend zu machen, was Wahrheit und liebe fordern, — es ift 

auch da fein Amt, das Gewiffen wäch zu halten und zu fchärfen. 

Bielleicht ift e8 auch ein liebendes Paar, das gegen elterliche Härte 

feinen Schuß, feine Hülfe anruft. In diefem Fall ift feine Auf- 

gabe tarum fchwieriger, weil er eben fo wenig ben Trotz eimer 

vielleicht nicht einmal lange vorhaltenten Leidenfchaft gegen kie 

elterliche Auctorität gutheißen und ftärfen darf, als es anbrerfeits 

reht wäre, unter allen Umftänden biefe elterliche Auctorität als 

das einzig Mafgebende geltend zu machen, und den Bittenten es 

als Sünde vorzuftellen, wenn fie von der Wehlthat des Gefetzes 

Gebranh machen würden, das zur Ergänzung bed vermweigerten 

elterlichen Confenfes durch bie Gerichte einen Weg offen Täßt. 

Bater und Mutter foll man ehren; aber wenn fie aus ſchnoͤdem 

Eigennug ober in ſtupidem Eigenfinn eines Kindes Glück zerfiören 

wollen, ober in ihrer falten Berechnung, in ihren Standes⸗ oder 

andern Vorurtheilen Yein Gefühl haben für bes Kindes Herzend- 

neigung; wenn alfo jever Unbefangene fagen muß, e8 ift ein Un⸗ 

recht, das fie bamit begehen: bann ift es nicht die Sache bes 

Pfarrers, blinden Gehorſam zur Pflicht zu machen; er ift nicht 

bevollmächtigt, unter folchen Umſtänden dem Kinde zu verfprechen, 

daß, wenn e8 Verzicht leifte, Gottes Eegen unfehlbar ibm Erſatz 

geben werde; das Wort Mattb. 19, 5., das wir, nach ber chrift- 

lichen Würbigung ber Stellung- des Weibes, unzweifelhaft auch 

auf dieſes anwenden bärfen, erfennt das Recht der georbneten, 

gefchlechtlichen Liebe nöthigenfall® auch im Gegenfage zur elter- 

lichen Auctorität an. Wer nur von der idealen Stellung, bie 

Vater und Mutter dem Kinde gegenüber einnehmen, ausgeht, ber 

wirb das bier Gefagte far finden; wer überhaupt alles Heil von 

ber Auctorität und deren Geltung erwartet, wird jeben eigenen 

Willen eines Kindes al8 einen unmer unberechtigten nur brechen 

wollen. Wer aber die Menfchen nimmt, wie ſie find; wer ba 
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weiß, daß bie irbifchen Väter, weil fie arg find, ihren Kindern 

nicht immer gute Gaben geben; wer ben Sohn ober die Tochter 

Gottes Orpnung gemäh zwar für untergeorbnet, aber nicht für 

rechtlos anftebt, der muß anders urtbeilen. (Vgl. auch Rothe's 

Ethik II. S. 649.) Gerade bie Heiligfeit ver Ehe ift es, bie 

ben elterlichen Egoismus nicht zum abfoluten Herrfcher über bes 

Kindes Ehe werden läßt. Dabei bleibt es immerhin Pflicht des 

Paſtors, dem Kinde vorzubalten, wie viele Rüdficht, wie vielen 

Danf es den Eltern, auch wenn fie hart und ungerecht wären, 

affezeit fchulde; daß es ber, durch biefen Wiverftand vielleicht noch 

gefteigerten Leidenſchaft doch nicht allein Gehör geben, fondern 

länger und ftille fich ver Gott prüfen, ja ihn felbft darım inbrün⸗ 

ftig bitten foll, er möge ihm, wenn c8 fein Wille fei, daß das fo 

gewünſchte Band ich Iäfe, Kraft und Frenpigleit dazu geben. Auch 

Daran ift mit Ernſt zu erinnern, wie oft felche erzwungene Heira- 

then, wenn die Flitterwochen vorbei find, nichts weniger als glück⸗ 

fih ausfallen, und welch’ ein Sammer, welch' eine Gewiffensqual 

es dann ſeyn müßte, bei ben Eitern Zuflucht fuchen zu müffen, 

deren Willen man mißachtet habe. Man fieht, fchlechthin das 

eine ober das andere zu fagen: gib nach! ober: gib nicht nach 

ift nicht möglich, auch ver Pfarrer muß fchließlich das eigene Ge- 

wiffen ber zu Berathenden entfcheiden laffen, und nur in bem 

Fall, wenn die Verbindung eine wirklich unpaffenve, nichts Gutes 

verfprechenbe ift, wenn aljo bie Eltern wirflih Grund haben, da⸗ 

wider zu fehn, hat der Pfarrer Eategorifch den jungen Leuten ab» 

zuratben, foll ihnen auch offen fagen, daß er ihr Gefuch um Com⸗ 

penfation der elterlichen Einwilligung nicht befürworten werbe. Ifi 

ber Fall aber ein zweifelhafter, oder ift das Linrecht der Eltern 

Har, dann ift es bes Pfarrers Pflicht, ven Eltern felbft dieſes 

Unrecht vorzuhalten; felche Kärte fällt auch unter die Rüge 1 Tim. 

5,8. Aehnlich ift es in dem Fall, daß bie Eltern ein Kind zu 

einer Heirath gegen deſſen Willen zwingen wollen; eine Gewalt- 

thätigfeit, bie oft (wenigftens auf dem Lande) mit empbrenden 
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Mißhandlungen oder Drohungen verbunden fit. Dem Kinde zu- 

fprecben, daß es auch folcher Gewalt fi) fügen umb eine Ehe mit 

innerer Abneigung eingehen foll, das ift nicht unfre Pflicht; von 

all’ dem Unheil, das folch eine Ehe in ihrem Schooße trägt, foll 

bie Kirche feine Mitfchulp treffen. Man kann wohl dem Kinde 

fagen, wenn es aus Gehorfam, um bes Herrn willen, fich füge, 

werbe vielleicht vefte mehr Segen anf folhem Opfer ruhen, «es 

konnen davon ja manche Erempel angeführt werben. Aber wenn 

der Grund der Abneigung ein auch vor chriftlicher Einſicht ftich- 

baltiger ift, d. h. wenn er auf ver fittlihen Dualität bes aufzu- 

zwingenden Gatten ruht, wenn ein Mädchen 3. B. feinen vorneh- 

men Wüftling, feinen alten Geizhals, feinen reichen Dummkopf 

haben will, wenn ihr vor jebem folchen Individuum edelt, — dann 

iſt's wahrlich nicht Sache des Geiftlichen, zu folch” einer heilloſen 

Verbindung mitzubelfen, er hat vielmehr ven Eltern ihr ſchimpf⸗ 

liches Benehmen nachbrüdlich vorzubelten. Möglich ift aber auch, 

daß Schwache Eltern zu Verbindungen, die ihre Kinder im Leicht: 

finn anknüpfen, gar zu wenig fauer fehen; auch tarauf find fie 

vom Baftor aufmerkfan zu machen. — 

2. Ueber dasjenige, was ber Pfarrer unmittelbar vor ber 

Proclamation und Trauung zu thun habe, um ber Ehe vie rechte 

Weihe zu geben, und vie Betheiligung der Kirche bei ihrer Schlie- 

Kung nicht zu einer leeren Geremonie herabfinfen zu laſſen, bat 

fih Liebetrut in einer eigenen Schrift: „Ueber geordnete Entwids 

ung der Ehe, befonbers über die firchliche Leitung ihres Anfangs,” 

(S. 54 ff.) verbreitet. Wenn er fordert, daß alle Paare, welche 

copulirt werben wollen, ſich fchon vor der Proclamation perfänlich 

beim Pfarrer ftellen follen, fo ift dies vollkommen richtig, und follte, 

wo nit die Sitte es ſchon mit fich bringt, geradezu gefeislich 

befohlen werben. Die Schwierigfeit liegt nur darin, daß bie zu 

Proclamirenden oft weit entfernt wohnen, in welchem Falle man 

fih wirt bamit begnügen müſſen, daß fie fi) beide wenigftens vor 

ber Zrauung bei bem copulivenden Geiftlichen zu ftellen haben, 
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bem dann, ba er nicht beide vorher fchon fennt, ber Parochus bes 

andern Theils, wenn er dem Paare etwas Paftorales gefagt wifjen 

möchte, das Erforderliche vorher mittheilen kann. Liebetrut geht 

weiter von der Anficht aus, daß, wenn das Paar in irgend einem 

Grave noch mit weltlichem Sinn bie Ehe fehließe, dann ber Par 

ftor, ehe er copulire, alles verfuchen müffe, vemfelben vie richtige 

Erfenntniß und Gefinnung beizubringen, alfo auch, wie S. 63 ge 

fagt wird, falle e8 ven Brautleuten an Belanntfehaft mit ber 

firchlichen Heilsfehre fehle, fie erft förmlich in Unterricht nehme. 

Das wäre eine Herftellung des alten Brautverhörs. Wenn baran 

je nach dem Erfolg ein Auffchub oder fogar eine Verweigerung 

der Trauung gefnäpft werben follte, fo gilt hiegegen, was früher 

fchon im dem Gapitel von ver Kirchenzucht barüber gejagt wurbe: 

fo lange die kirchliche Geſetzgebung dem Pfarrer ein fo weitgrei« 

fende®, die bürgerlichen Verhälmiſſe fo ſtark berührendes Necht 

nicht einräumt, darf auch ver Einzelne es fich nicht nehmen; bie 

firchliche Geſetzgebung Tann aber folch eine Anordnung nicht treffen, 

weil erften® alsdann die ftaatliche Bindung der Legitimität ber 

Ehe an bie Trauung geldst werben würde und es fich dann fragte, 

ob, was tie Kirche durch jene Anordnung gewänne, ben Schaben 

aufwiegen würbe, ben gerade fie durch jene von ihr provocirte 

Löfung fich zuzöge; weil zweitens zur Prüfung von Gefinnung und 

Heilserfenntniß fehr ſchwer ein feiter Mapftab gegeben werben 

fönnte, alfo entweber es aufs Herfagen einer Formel hinansliefe 

oder aber jeder Geiftliche feinen eigenen Maßſtab anlegte, alfo 

ber Eine ein Baar für volflommen zulafjungsfähig erflären würbe, 

das der Andere erft noch in einen Unterrichtscurs zu nehmen ge» 

dächte; und weil brittens die Kirche, fobald fie für gehörigen 

Katechismusunterricht geforgt und die Eonfirmation vorgenommen 

hat, dann anch vorausfegen muß, daß ihre für münbig erklärten 

Genoffen die nöthige Erfenntniß haben, nicht aber an bie Ehe- 

febließung einen abermaligen Tatechetifhen Curs anhängen folk. 

Das, was ber Baftor ven Brautpaaren gegenüber thun kann, was 
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er als Seelforger thun muß, und wodurch in Wirklichkeit ebenfo- 

viel Gutes gewirkt werden Tann, wie burch ein förmlicheres, aber 

von den Meiften mit Unwillen aufgenommenes Verfahren, ift ein- 

zig, daß er fowohl kei ver perfönlichen Meldung als tn ver Nete, 

womit er den Trauungsact begleitet — womit er ihn begleiten 

kann, auch wenn nicht ausprüdlich einer Rede begehrt worden ift, 

ven Brautleuten das an's Herz legt, was er ihnen zu jagen für 

nöthig findet. Iſt dann auch vielleicht feit der Eonfirmation das 

wieder großentbeil® verloren worben, was damals noch haftete, fo 

kann ber Baftor gerade jest an Jenes wieber anfnüpfen und das 

Entjchwundene in den Herzen wieder auffrifhen. — Wenn es 

neuerdings vorgelommen tft, daß fich der Paſtor vor der Trauung 

ein Gelübde geben läßt oder fogar es fordern foll, wodurch fich 

bas Brautpaar verpflichte, einen Hausgottesbienft bei fich einzu- 

richten, und daß er fpäter nachſehen foll, ob das Gelübde gehalten 

werde: fo feheint und das abermals eine jener Verwechälungen zu 

feyn, die und gerabe auf dem Gebiete bes Cherechts in unfern 

Tagen fo vielfach begegnen, daß nämlich, was Geiwiffenspflicht ift 

und als ſolche in Form der Ermahnung vorgehalten und einge- 

prägt werben foll, auch zu einem pofitiven Geſetzesartikel gemacht 

werten will. Ich kann dem Brautpaar eine Bibel am Altar über- 

reichen, Tann e8 ernftlich zum fleikigen, gemeinfamen Lefen ermab- 

nen; aber wann und wie es dies thun will, darüber gibt es fein 

Geſetz. Ein Anderes ift e8, wenn die Nupturienten, wenn auch 

nur eines berfelben etwa früher des Paſtors Confirmationsfchüler 

war, er alfo bier — aber nur um dieſes perfönlichen Umftandes 

willen — in näheren, väterlichen Verhältniſſe fteht, und aus 

biefem beraus ihnen fagt: Nicht wahr, Ihr verfprecht mirs, daß 

Ihr alle Morgen und Abenh mit einander beten und lefen wollt; 

ich barf auch, wenn ich Euch befuche, darnach fragen? Da ifts 

bie perjönliche Kiebe, die das Verfprechen forbert und gibt, und 

die e8 auch halten wirt. So überhaupt ift in Heineren Gemein- 

den Vieles der Art möglich, das nähere Zuſammenſeyn, der patri- 
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archalifhe Typus des ganzen DVerbältniffes von Gemeinde und 

Pretiger erlaubt dieſem oft, etwas zu verlangen, was in größeren, 

ftädtifchen Gemeinden von Vielen mit Proteft würde zurüdgewiefen 

werben, und was der Geiftliche voch nicht mit Gewalt burchjeken 

könnte, wovon alfo fein Gewinn, wohl aber ein reiches Maß von 

odium gegen Pfarrer und Kirche erzielt würte.*) Es ift eben 

auch an biefem Punct dem Einwirken der Kirche eine Echranfe 

gefett in der perfönlichen Freiheit; biefe zu gewinnen, daß fie von 

felber, von innen heraus den Schlagbaum öffnet, haben wir fein 

anpres Mittel, als das Wort;**), wo das nicht wirkt, helfen 

Zwangsmaßregeln in folchen Dingen nichts, wo es doch nicht dar⸗ 

anf anfommt, daß nur um ver öffentlichen Ordnung willen das 

Berlangte gefchieht, fondern wo aller Werth ver Sache gerabe 

baranf beruht, daß fie frei und in Einfalt geſchieht. Es gibt 

Leute, die gar gern und oft von ihrer Hausanbacht fprechen; wir 

geftehen, daß uns dieſes Schwagen von bem, was intra parietes 

vorgeht, — und von was man darum nichts zu reben braucht, 

weil es ſich von felbft verſteht, daß in einem chriftlichen Hanfe 

Hansandacht tft — immer an den Phariſäer und fein Gebet: „ich 

fafte zwier in der Woche“ erinnert. 

*) Wenn ber Paſtor den Brautlenten näher ſteht, wird er es manchmal 
praktiſch finden, ihnen ein für fie geeignetes Hausbuch zur Erbauung als Hoch⸗ 
zeitgeichent zu übergeben mit einer auf fleißigen Gebrauch beutenden Widmung. 

Ein anderes Mittel ift von Kapff vorgefchlagen, in feiner auf dem Stuttgarter 

irchentag von 18560 gehaltenen „Vortrag über innere Miffion in ber Familie” 
(S.25), daß nämlich der Geiftliche oder fonft ein Diener ber innern Miffion 
in Häufern, Die noch keinen Hausgottesdienft haben, foldhen halten follen, um 

den Leuten zu zeigen, wie fie es anzugreifen haben, wie wohl es einem babei 

werbe, wie leicht es auszuführen fei, ober follte man in ben eigenen Familien⸗ 

gottesdienft Andere je und je einladen, um fie zur Nachahmung zu ermuntern. 

Das wirb aber doch wohl nur bei denen anzuwenden ſeyn, die eine organifirte 

Hausandacht zu halten ſchon wüufchen unb nur über bie Form nicht im Kla⸗ 

ren find. 

**) Wie die Prebigt zum Hausgottesbienft Ermunterung unb Anleitung 
geben kann, bavon fiehe ein ſchönes Beilpiel in Becks Predigten, III. Samml. 
S. 648 ff. 
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3. Gibt e8 in einer Ehe Zermwürfniffe, und kommen bie Ehe- 

leute vor Amt, fo fordern bie beſſern Ehegefege allenthalben, daß, 

ebe ein auf Scheidung auslaufender Proceß bei den Gerichten ver- 

folgt wird, immer ein Sühneverfuch gemacht werben foll, ja auch 

in ben Fällen, wo (wie nach einem Ehebruch) ber unfchulnige 

Theil von Nechtswegen Iosgebunten wird, foll doch jener Verfuch 

von den Behörden felbft gemacht werben. Es ift wohl oft fehwer, 

wirkſame Motive für folhe Verföhnung beizubringen; wenn z. B. 

ber Mann fich betrogen fiebt, indem ſich's zeigt, daß bie Frau 

ſchon fchwanger in die Ehe kam, was ihm das Recht gibt, auf 

Annullirung der Ehe zu Tagen, ober wenn vie Frau dem Pfarrer 

das unfägliche Elend fchildert, in das ein lieberfiher Gatte fie 

und die Kinder ftürze, wo das natürliche, menſchliche Gefühl und 

ber gejunde Verftand auch im Pfarrer Partei für fie nimmt und 

es für eine unvernünftige, unmögliche Zumuthung erflärt, daß fie 

ihr und der Ihrigen Glück auf Zeitlebens opfern foll, nur um 

bas Amititut der Ehe in feiner Integrität zu erhalten: va flingt 

es in des Pfarrers Munde leicht entweder Heinlaut oder falt und 

berzlos, wenn er stricte babei bleibt, bu mußt vergeben, mußt 

dulden, dein Gewiſſen legitimirt dich nicht zur Scheidung, auch 

wenn bie Obrigfeit dich nicht daran hindern darf. Und doch barf 
ber Pfarrer von diefem Standpuncte nicht weichen. Wir können 

firchenrechtlich tie Scheibung unter beftimmten Borausfegungen 

zulafjen, denn die Obrigfeit, das Geſetz kann nicht die Menfchen- 

feelen, das DMenfchenwohl zu Grunde gehen laffen, blos damit bie 

objective Heiligfeit der Ehe geretiet werde; Obrigfeit und Geſetz 

muß bie Menschen nehmen, wie fie find. Aber als Seelforger 

vepräfentire ich nicht ba8 Geſetz, das bie Freiheit des Einzelnen 

gegen Willfür und Gewaltthat fehügt, ſondern ich repräfentire das 

Gewiffen, das diefe Freiheit durch ein anderes, überweltliches Ge⸗ 

ſetz beſchränkt. Ich darf alfo niemals einen die Fortſetzung ber 

Ehe verweigernden Gatten, welche Gründe er immer haben mag, 

in biefer Weigerung beftärfen; fragt er mich nach ben Wegen, 
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die er einzufchlagen babe, um zu feinem Rechte zu gelangen, fo 

muß ich ihm ald Gefegesfundiger, als Beamter nothwendig Be- 

ſcheid geben, aber daran gleichſam zu fchieben, daß die Scheibung 

befchleunigt werde, das ziemt dem Paftor nicht. Defters kommt 

ed vor, bag Frauen, bie e& bei ihren Männern nicht mehr aus⸗ 

zubalten glauben, eine gewiffe amtliche Gutheißung zu eigenmäch- 

tiger Entfernung erlangen wollen: der Pfarrer Tann von Amts- 

wegen bdiefelbe nie geben; bat das Gericht bie zeitweilige Erlaub- 

niß dazu gegeben (das ſogenannte Toleramus ausgeſprochen), fo 

ift e8 doch fortwährend Aufgabe des Paſtors, dahin zu wirken, 

daß aus ber zeitlihen Trennung nicht eine Löfung des Bandes 

werde. — Aber freilich, wenn die Sache einmal bei den Gerichten 

anhängig geworben, fo ift ſchon viel weniger Hoffnung, das Aergſte 

abzuwenden. Deßhalb foll ver Seelforger, fo weit es ihm mög- 

lich ift, auf die Familien in feiner Gemeinde ein wachfames Auge 

haben, ſchon ven eriten Keimen der Diffidien entgegenarbeiten. 

Zu ihm kommen ja doch in ber Regel wenigftens die klagenden 

Weiber zuerft, und felbft wenn Niemand Hagt, ift es ſein Recht 

und feine Pflicht, Ehegatten, vie in jener Gefahr find, fobalb er 

dies weiß, aufzufuchen oder zu fich zu rufen, und jedem ſowohl 

feinen Antheil an der Schuld zu Gemüth zu führen, und die ent- 

fprechende Warnung und Bermahnung zu geben, als auch es zur 

Geduld, zum ftillen Tragen und liebenden Entgegenfommen zu er» 

muntern. Es bebürfte fo oft nur ein wenig guten Willen, nur 

ein wenig Verftand nnd Selbftbeherrfhung, um ein unabfehbares 

Elend zu verbüten, — aber Wille, VBerftand und Macht über fi 

felbſt ift nicht da. Wie viel Könnte alfo noch gewonnen werben, 

wenn dieſes Fehlende zu rechter Zeit durch Zuſpruch, durch Ap⸗ 

pellation an Berftand, Liebe und Gewiſſen hergeftellt würbe! Viel 

Predigen thut's freilich nicht, aber ein gutes Wort am rechten 

Plage Tann doch Wunder wirfen. Wer lobt nicht ven alten 

Pfarrer Flattich, der einem über ihren Dann klagenden Weibe 

den Rath gibt, jedesmal, wenn berfelbe zu fehelten anfange, einen 
Balmer, Paſtoraltheol. (2.%,) 18 
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Kiefelftein in den Mund zu nehmen — ein Mittel, das fidh präch- 

tig bewährte? Auch zum Schlichten und Friedenſtiften gehört ein 

Charisma, aber auch folche Gaben werben denen verliehen, die ba 

zu lernen begehren; wo bie rechte, wahre Liebe ift, ba ſcheukt der 

Herr auch bie Weisheit. Die fehr nöthige Borfiht, um uicht 

etwa burch weibliche Beredtſamkeit fich beftechen zu laſſen, wird 

den Paftor bald die Erfahrung lehren. — Oft freilich ift das 

Gefchäft des Friedenftiftens ein fehr unangenehmes, man befommt 

nicht nur Scenen zu erleben und gegenfeitige Beſchuldigungen zu 

hören, unter deren wilden Schwall man gar nicht zum Worte 

fommıt, fondern ber Zorn eines rohen Mannes, der da glaubt, ber 

Pfarrer nehme Partei für das Weib, ſchont auch ben Geiftlichen 

nicht; ver Grobheiten und felbft vor ZThätlichfeiten ift man in 

ſolchem Falle nicht Immer ficher. Doch darf dies natürlich nicht 

hindern, dag zu thun, was Pflicht ift. 

Iſt aber auch der Proceß fchon im Gange, fo ift es doch 

immer noch denkbar, daß — zumal, wenn eine gute Ehegefeßgebung 

und Gerichtöpraris immer nach Umftänben niöglichft lange Der 

benteiten gibt — die Gemüther einander näher gebracht werben 

können; es iſt alfo auch dann dem Pfarrer gewiffenshalber noch 

nicht erlaffen, feelforgerlihe Einwirkung zu verfuchen. Iſt bie 

Scheidung vollzogen, dann bleibt nur noch übrig, denjenigen Theil, 

bem gerichtlich bie Erlaubniß zur Wieberverbeirathbung gegeben 

ift, darüber zu verftänbigen, baß, was das Gefeg nicht verwehre, 

darum nicht auch vom chriftlichen Gewiffen legitimirt werde; baf 

Jemand, ber in der Ehe fo unglüdlich gewefen fei, daß es zur 

Scheidung gefommen, am beiten thne, fofort freiwillig ehelos zu 

bleiben; baburch beweife es fich am umzweibentigften, baß nicht 

unlauteres Gelüfte bei ihm das Berlangen nach Befreiung ber- 

borgerufen oder wenigſtens verftärft babe. ‘Denn bies ift ber 

Bunct, an welchen fich die ethifche und die juribifche Seite ber 

Sache gegenüber ftehen: kein gerechtes Gefeß darf die Röfung vom 

- Bande fchledhthin unmöglich machen; aber als Seelforger babe 
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ih dem Einzelnen zu fagen: wofern bu ein Ehrift feyn willft, wirft 

bu bich, wenn nicht zwingende Gründe vorhanden find (3. B. wegen 

der Kinder) einer zweiten Ehe enthalten, und auch baburch zeigen, 

wie gebengt du dich durch den Gang fühleft, den bein Leben ge- 

nommen. Das tft zu ratben;*) zu einer Trauungs⸗Verweigerung 

aber muß der Paſtor durchs Geſetz legitimirt, ober vielmehr ver- 

pflichtet ſeyn, ſo daß er nie die Wahl bat, zu trauen ober nicht 

zu frauen. 

Nicht ganz felten Tommen auch Klagen von Eheleuten vor, 

pie nicht fchon zu förmlichen Diffidien ausfchlagen, aber eine tiefe 

Bitterleit verrotben, durch welche die Ehe auch ohne daß es je 

mals zur Scheidung kommt, aufs traurigite zerriffen wird. Für 

bie pafiorale Behandlung find diefe Klagen dann befonvers fehwie- 

rig, wenn fie bie Leiftung bes debitum betreffen. Der Gatte 

bejchwert fich über zu häufige Forderung derſelben, ober aber im 

Gegentheil über zu häufige Verweigerung. Iſt doch ſchon ba oder 

bert ein Pfarrer darum angegangen worben, zu beftimmen, wie oft 

im Monat folder Forderung entfprochen werden müffe. Es ver- 

ftebt fih, daß er fi in feinem Beſcheid an 1 Kor. 7, 3—6 

vergl. mit 1 Betr. 3, 7 Hält. Er wirb die biblifche Regel indi- 
pidmalifirend dahin auslegen, daß eine Weigerung aus Lieblofigfeit 

wie eine Forderung ohne Liebe, alfo auch ohne Nüdficht, ohne 

Schonung für Gefühl, Stimmung ober Gefundheit des Gatten, 

beides gleich fünphaft fei; daß der eine Theil durch feine Forbes 

rung den andern nicht entwürdigen, insbeſondere der Mann das 

*) Diele Paftoralanweifung bat das Haller Volksblatt für Stadt und 

Land „ſchwächlich“ gefunden. Wie deutlich verräth es fih auch hierin, daß 
Gefehes- und Autoritätsmenfchen für eine wahrhaft fittlide Einwirkung ſehr 

wenig Sinn haben, weil fie bie freiheit eines Chriften nicht achten. Wenn 
unjer Verfahren ein ſchwächliches ift, weil es, was Gewiſſensſache ift, auch 

fehließlih dem Gewiffen anheim gibt, dann ift alle Seelforge etwas Schwäch⸗ 
liches, und es bleibt der Kirche eigentlich nur einerfeits ber Zwang bes Ge- 
fees, ber-allerbings heroifcher ausfieht, als jeelforgerlicher Zuſpruch, und 

andrerjeits jene Magie, die fie mit bem Namen des Sacramentalen bezeichnen 
zu dürfen meinen. 

18* 
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Weib nicht als felne Hure behandeln dürfe; daß felbft die Ent- 

haltung, die burch die Öfonomifche Lage der Familie rathſam ge⸗ 

macht fei, ber Kraft eines fittlichen, von Bernunft und Gottes⸗ 

furcht geleiteten Willens möglich ſeyn müſſe. Soldyer Zuſpruch 

kann freilich in vielen Fällen darum ſchon nicht tief wirken, weil 

ber beflagte Theil es ſchon als eine ungeheure Beleidigung em- 

pfindet, daß der andere überhaupt nur folche mysteria tori zur 

Klage gebracht, alfo ausgefchwatt bat. Gerade Hier kommt es 

zu Tage, daß die Seelforge niemals ganz an vie Stelle der fitt- 

lich freien Entfchließung, der Sorge für bie eigene Seele, die je 

ber fich ſelbſt ſchuldet, treten kann; folche Verbältniffe find von 

fo belicater Natur, daß es ſchon fatal ift, wenn irgend ein Dritter, 

und fei diefer auch ein Paſtor und. des Haufes Beichtvater, in 

biefelben hineinſieht uud barein redet; fobald es dazu kommt, find 

fie meift ſchon unhellbar geworden. Der fittlihe Menfch muß im 

biefen Dingen fohlechterdings fich ſelbſt Geſetz ſeyn, und nur unter 

einander Fünnen die Eheleute — nah 1 Kor. 7,5. — fi ein 

gemeinfames Gefeg freiwillig auferlegen, fein Menſch außer ihnen 

ift befugt, ihnen Maß und Regel an die Hand zu geben. ber, 

wenn ber Paftor einmal gefragt wird, dann barf er bie Berathung 

nicht ablehnen; durch Vorhaltung jener fittlichen Gefichtspuncte 

für tie Ehe, insbefondere derjenigen, wodurch das Thierifche zum 

Menfchlichen, zum Sittlichen erhoben wird (freilich ohne die künft- 

lichen und unnatürlichen Wenpungen und fchiefen Anfchauungen, 

mit denen einft Zinzendorf den ehelichen Gefchlechtsverfehr unter 
die Kategorie gottesvienftlichen Handelns zu ftellen wagte) — muß 

der Baftor die Ehe felbft, die gefanımte Stellung ter Gatten zu 
einanber zu reinigen fuchen und jeden won beiden chriftlich denken 

lehren; erſt auf neuem Lebensgrunde heben fich jene Auſtöße von 

jelbit auf. — Hie und da wird dem Paſtor auch der Zweifel 

vorgebracht, ob in einer bis jet unfruchtbaren Ehe der Geſchlechto⸗ 

umgang nicht zur Sünde werde? Von ber Moral ber weiß ber 

Paftor, daß gerade bie außfchließliche Betrachtung ber Ehe als 
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Mittel zur Kinverzeugung eine Verlennung, eine Herabwürbigung 

ver Ehe iſt. Der ehelihe Umgang, als Beihätigung ver vollen, 

rũckhaltsloſen Liebe, ift in feiner Art Selbftzwed, ift ein von Gott 

geftiftetes Gut; gehen daraus Kinder hervor, fo ift das ein zwei⸗ 

ter, befonberer Gottesfegen; „der Chriſt kennt die Frucht der ebe- 

fihen Gemeinſchaft“, wie Harleß in feiner Ethik 8. 51. A. a 

Anm. jagt, „nicht als etwas fchlechthin in feine Macht gelentes, 

fondern als Verleihung göttlihen Segend, welchen Gott ver 

Zwederfüllung ver Ehe, ber ehelichen Gemeinfchaft, nach feiner 

Gnade binzufügt, ohne daß ba, wo Gott den Segen nicht gibt, 

ober wo bie ehelihe Gemeinſchaft nicht im Bewußtſeyn, bem 

Zwede der Kinbererzeugung zu dienen, vollzogen wirb, bie eheliche 

Gemeinfchaft wider ven Charakter der Che wäre.” 

4. Eine beſondere crux find, wie für bie ganze Kirche, fo 

für den Paftor vie gemifchten Ehen. Das Gefeg zwar muß auch 

in diefer Hinficht eine fefte Yafls für die kirchliche Ordnung dar⸗ 

bieten, unb es ift erfrenfih, daß bie Immer welter gehenden An⸗ 

ſprüche ber romiſchen Hierarchie endlich auch bie Folge gehabt 

haben, daß ber evangelifchen Kirche freiere Hand gelaffen wurde. 

Aber für den Paſtor bleibt immer bie Aufgabe, Berheirathungen 

von Evangelifhen mit Latholiken zu verhindern, fo viel an ihm 

ift, d. 5. fo weit er feelforgerlihen Zugang zum evangelifchen 

Theile bat. Denn daß nur religtöfer Indifferentismus über ven 

Gonfeffions:Iinterfchied wegfehen und ber gefchlechtlichen Liebe, ber 

Leivenfchaft oder auch blos ver faufmännifchen Berechnung fo viel 
Gewalt einräumen kann, daß fie gegen das hundertfach Mißliche 

ſolch einer Verbindung blind macht, das kann nicht geleugnet wer⸗ 

ben. Es gibt zwar eifrige Katholiken, die in gemiſchter Ehe leben, 

aber zur Zeit der Ehefchließung war ber kirchliche Eifer eben 

burch die Leidenfchaft zurückgedrängt, ober bat er fich, je inpiffe- 

renter der andre Theil war, um fo mehr durch die Hoffnung be- 

rubigt, diefen für die alleinfeligmachende Kirche zu gewinnen. Eine 

dritte Erflärung ift nicht denkbar. Wir haben aber auch oft 
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gefunden, daß Hirfcher Recht bat, wem er (Moral II. ©. 492) 

behauptet, irgend einmal fomme es ſolchen Gatten zum Bewußt⸗ 

ſeyn, baß ein wunder, Tranfer Fleck an ihrer Ehe hafte. Wir 

fönnen nur das Weitere demfelben Theologen nicht zugeben, daß 

fie nemlich danu den Wunſch haben werben, lieber einander ferne 

geblieben zu ſeyn; es kann in beſonders günftigen Fällen die ge- 

genfeitige Liebe und Achtung ſtark genug fehn, um das Peinfiche, 

das jene Differenz namentlich für die Stindererziehung zur Folge 

hat, immer wieder zu überwinden;*) aber fühlbar wird der wunde 

led doch immer wieder. — Im einzelnen Falle entgegenarbeiten 

Yann der Paſtor natürlich nur, wenn man ihn fragt; das fonmnt 

wohl bie und ba vor — er wirb fogar, wovon wir Beifpiele wif- 

fen, gefragt: ob e8 wohl eine Sänbe wäre, wenn ein Mäbchen, 

um eine gute Bartie zu machen, Tatholifch würde? — aber in ber 

Kegel werben ſolche Dinge abgemacht, ohne daß ihm ſtunde davon 

zufommt, und gerade, wo man fühlt, daß der evangelifche Baftor 

etwas einzuwenden haben würbe, hütet man fich wehl, ihm andere 

als nur amtliche Kunde davon zu feiner Zeit zu geben. Ein ſchon 

gefchehenes Verlobniß aber rüdgängig machen zu follen, das wäre 

ein zu odioſes Gefchäft, als daß es einem Geiftlichen könnte zur 

Pflicht gemacht werben. Wenn in foldyen Dingen privatim nichts 

auszurichten ift, fo feheint es um fo mehr geboten, öffentlich, wo 

man ganz objectiv davon reden kann, das Mißliche und Verfehlte 

jolher Verbindungen ins Licht zu fegen. Allein in bie Firchliche 

Katechefe, wie überhaupt in die Katecheſe mit Kindern paßt eine 

Erörterung barüber, wen man hbeiratben foll und wen nicht, bes 

greiflicher Weife fehr wenig; es aber in der Prebigt zu thun, ift 

ans dem Grunde fatal, weil fol ein Redepaffus für Zuhörer, 

bie in einer gemifchten Ehe leben, im Falle fie fih tarin glücklich 

fühlen wie im entgegengefegten Fall, äußerſt peinlih, ja beleibi« 

gend ſeyn würbe und leicht fie von ber ewangelifchen Kirche vollends 

*) Bol. 3. B. bie Schrift: „Welches Bekenntniß?“ mit Borwort von 
W. Hofmann. Berlin 1862. 
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abftoßen und dem Katholicismus in bie Arme treiben Könnte. An 

Drten aber, wo feine ſolche Ehen vorhanden fine, wo man alfo 
unverhohlen reden Könnte, wirb auch wenig Verſuchung zu folchen 

Eben fen, es wäre alfo eine Philippifa gegen gemifchte Ehen, 

wenn nicht überflüffig, Doch weit weniger nöthig. Wir müffen 

alfo leider gejtehen, daß wir Außerft wenig Mittel haben, um 

birect entgegenzumirken; es bleibt nur das indirecte, was in ber 

gefammten evangelifchen Unterweifung und Erziehung liegt; man 

darf ja benfen, je Träftiger das evangelifche Bewußtfehn in ben 

Katechumenen überhaupt gewedt, je Harere Einficht in vie ganze _ 

Tiefe des Gegenſatzes zwifchen Evangelium und Romanismus ihnen 

beigebracht ift, um fo mehr wird dies fie ſchützen vor folcher Ver⸗ 

irrung, auch wenn ihnen nie eine ihre fünftige Heirath betreffende 

Berwarnung — bie als folche abfolnt nichts nützen würbe — er- 

tbeilt worden ift. 

Sind gemifchte Ehen ſchon am Drte vorhanden, fo entfteht 

die Schwierigfeit für den evangelifchen Paſtor, daß, wenn nicht 

der evangelifche Satte entweder völlig Indifferent und nnlicchlich 

ift, ober fich gar vom andern Shell mehr und mehr binüberziehen 

läßt, wenn berfelbe vielmehr feiner Kirche und darum auch feinem 

Bafter fi) anhänglich beweist, — biefer in einer und berfelben 

Familie mit dem katholifchen Parochus zufemmenftößt, und daß 

leicht die Tenvenzen des legteren, vie natürlich immer auf Ver- 

lodung des evangelifchen Gatten durch ven Fatholifchen und noch 

mehr, auch wenn gegentheilige Berfprechungen gegeben worden 

find, anf katholiſche Erziehung aller Kinder gerichtet find, ihn 
zwingen, auch feinerfeit$ polemifch aufzutreten, und der Hausfriebe 

unter dem Kirchenftreite zerftört wird. Kommt vollends einmal 

eine Syefutten-Miffton ins Ort, dann mag ber evangelifche Pfarrer 

feine Heerde noch fo treulich hüten und warnen, er wirb nicht 
verhindern Können, daß ta und bort, wo feither Friede im Haufe 

war, nunentweder Unfriede ansbricht oder der enangelifche Theil 

ſich bethören läßt. In ſolchen Fällen muß ber Kampf aufgenon- 
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men werben; fo lange der evangelifche Gatte noch feinem Pfarrer 

zugänglich ift, darf dieſer nicht aus Rückſichten benfelben preis- 

geben. Sonft aber, wenn Friebe ift, wird ber Paftor nie darauf 

angeben, den Gatten gegen den Gatten irgendwie zu erregen, 

wird auch nicht ven Plan maden, etwa ben katholiſchen Dann 

durch eine beredte Fran proteftantifch machen zu wollen. Aber 

dem evangelifchen Theil eine befondere Theiluahme zu fchenfen, 

ihm das Feithalten am evangelifchen Bekenntniß durch Rath und 

That leichter zu machen, das ift Seelſorgerpflicht; er foll tenfel- 

ben am allermeiften bazu ermuntern, daß er burch boppelten Eruft 

in aller Frömmigkeit und Tugenden, durch boppelte Zreue im 

Haus und Beruf, durch doppelte Liebe, Hingebuug und Gebuld 

dem Fatholifchen Gatten den factifchen Beweis liefere, daß ber 

Proteftant ein glaubiger, ein frommer, ein gewifjenhafter Menfch 

fei und darum auch alle Befürchtungen für feine Seligleit und 

was fonft etwa im Beichtftuhl infteuirt werben wollte, eitel Un- 

wahrheit fei. In Betreff der Kinder aus folchen Ehen und der 

paftoralen Einwirkung auf fie verweifen wir anf bie Evang. Päda⸗ 

gogik, 3. Aufl. S. 221—223; was dort über bie Erziehung ſolcher 

Kinder überhaupt gejagt ift, das gilt auch vom Verfahren bes 

Paſtors mit ihnen. 

3. Die Jugend in der Gemeinde. 

1. Sehen wir bier noch von abnormen Zuftänden in fittlicher 

und intellectueller wie in pſychiſcher Beziehung ab, die ein Ein- 

fchreiten des Pfarrers zur Rettung Berwahrloster, zur Bildung 

Schwachſinniger, Taubftummer u. |. f. nöthig machen, fo find ihm 

zur Einwirkung auf bie Gemeindejugend, bie ja bie werbende Ge⸗ 

meinde felbft und barım unzweifelhaft eines der wichtigften Objecte 

pafteraler Aufmerkfamfeit und Leitung ift, verfchiedene Wege ge 

öffnet. Erſtens ift der Geiftliche Katechet, und hat es als folcher 

ganz unmittelbar mit ber chriftlichen, der kirchlichen Jugendbildung 
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zu thun. Hierauf enthalten wir uns bier einzugchen, da bie Ka⸗ 

techetit auch die feelforgerlichen Momente, bie ſich an tie Katechefe 

anſchließen, mit in Betracht zieht.*) Zweitens ifi er, wo nict 

falfhe Emancipationsgelüfte ven natnrgemäßen ung biftorifchen 

Deftand zerftört haben, Schulinfpector, wenigftens fteht bie Volle: 

Schule unb die nievere lateinifche und Realſchuler unter dem Orts⸗ 

fcholarchat, deſſen Vorſteher er ift. In viefer Eigenfchaft ift er 

allerdings nicht blo8 Organ der Kirche, fondern auch Bevollmäch- 

figter des Staats und ter Familien, aber indem er als folcher 

handelt, hat er von feinem Seelforgerbernfe keineswegs zu abfira- 

hiren, fondern eben weil er Seelforger ift, alfo den Menfchen in 

feiner höchften und umfafjenpften Bedeutung, als Bürger bes 

Hinmmelreid;s, betwachtet und behandelt, darum vertraut Etaat unb 

Gemeinde gerade ihm bie Leitung jener Inſtitute mit der volffom- 

men berechtigten Zuverfiht an, daß in feinen Händen and) bie 

übrigen Intereſſen ber Bildung am beften gewahrt fehn werben. 

Die böheren Lehranftalten find zwar ber unmittelbaren Aufficht 

bes Geiftlichen nicht unterftellt, und die „Einglieberung” der ge⸗ 

fehrten Schule in die Kirche, welche gewiſſe lutheriſche Paftoren 

gebieterifch verlangt haben, wird wehl nicht fo leicht gewährt 

werben, -ba fie eine Unmöglichkeit ift; aber es muß in irgenb einer 

Weile dafür geforgt fehn, daß. dieſelben der kirchlich⸗ſeelſorgerlichen 

Einwirkung nicht entzogen werben, was am heften baburch gefchicht, 

daß ein Geiftlicher als NReligionslehrer an jetem Gymnaſium, 

jeder Oberrealfchule, polytechnifchen Schule u. f. w. angejtellt ift, 

*) Blos ber Einrichtung befonberer Kinbergottesdienfte mag bier gedacht 
werben, weil neuerer Zeit ba unb bort biejelben als ein neues und wichtiges 

Mittel für die innere Milton empfohlen worben find. Im Groffläbten, wo 
Schnlunterricht und Katecheſe e8 fo ſchwer finden, alle Kinder in ihren Kreis zu 
ziehen, mag biefes Mittel Zugkraft und Wirkung haben, wo aber jene beiden 
in geböriger Ordnung find, ba ift der rechte Kinbergottespienft in ber kirch- 
lihen Katechefe (Kinderlehre) bereits gegeben, und außer biefem ſoll es Haus- 

und Schulorbnung feyn, daß die Kinder von einem gewiffen Alter an ben 
Gemeindegottesdienſt beinchen. Weiteres ift unter obiger Boransfegung nicht 
erforderlich, | 
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ber auch in Bezug auf allgemeinere Mipftände, wenn biefe ven 

feelforgerlichen Zwecken entgegenftehen, feine Forderungen geſetzlich 

gelten machen barf.*) Was in diefen Beziehungen vom Geiftlichen 

gefchehen muß, zeigt die Päpagogif, daher die Paftoraltheologie 

auf diefe verweifen darf. Drittens aber ift vie häusliche Erziehung 

ein Gegenjtand paftoralen Achthabens; nicht, als ob die elterliche 

Gewalt, die Freiheit- der Hausväter unter eine befchränfente 

Controle zu ftellen wäre; fondern, wofern fie päbagogifchen Rath 

bedürfen und begehren, ift ver Pfarrer dazu ba, ihnen benfelben 

zu ertbeilen, baber er in biefem Gebiete daheim fehn muß, auch 

3. B. weın er über paffenve Lectüre gefragt wird, die betreffente 

Literatur kennen und ebenfo, wenn es fih um die Wahl eines 

Berufs, um Unterbringung eines unbändigen Burſchen, über den 

bie Eltern nicht Meiſter werten, um Mittel und Wege zur Aub- 

bildung eines talentuollen Kindes und bal. handelt, bereitwilfigfi 

bie Hand bieten muß, wie mühfam auch immer bies ſeyn mag. 

Oder wo Streit iſt zwifchen Vater und Sohn, wo bie Eltern mit 

ben Kindern nicht fertig werben, wo bie Kinder bie Eltern nicht 

achten oder mißhandeln — in allen Fällen dieſer Art ft der 

Pfarrer der berufene Orbner und Friebensftifter. Wofern aber 

bie Eltern auch nicht Rath oder Hülfe begehren, ver Paſtor aber 

fieht, daß die Kinder unter thörichter oder gottlofer Erziehung zu 

Grunde gehen, fo iſt e8 feine Pflicht, die Eltern zu ſich zu be- 

ſcheiden und ihnen Borftellungen zu machen. Seine Eigenfchaft 

als Katechet und Schufinfpector bietet ihm dazu bie allernächften 

*) Lattmann fagt in ber Schrift „Über bie Frage ber Concentration.“ 
Göttingen 1860. S. 289.: „Wie der Seelforger in das Leben und Treiben 
eines jeben Pfarrkindes bineinblidt, wm zu fehen, ob es chriftlich fei, um zu 

flärfen und zu tröſten: fo wird ber rechte Seelforger bes Lehrers and auf 
deſſen lehreriſche Thätigkeit feinen Einfluß üben können. Diefes ift der rechte, 

der wahrhaft Segen bringende Weg, auf dem das geiftlihe Amt auf bie 

Schulen wirten kann. Aber freilich es ift kein leichte Weg.” Ganz gut, — 
aber um ſolche feelforgerliche Thätigkeit üben zu können, muß dem Geiftlichen 

doch der Zutritt zur Schule offen ſtehen nnd muß ber Lehrer ihn als Seeljor- 

ger anerkannt oder angenommen haben. 
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Anläffe dar. Was er aber fo nach Umftänden den Einzelnen zu 

fagen bat, das faßt er von Zeit zu Zeit anch in einer Prebigt 
zufammen, bie, ohne aus der Sphäre allgemeiner Mahnung und 

Warnung, Lehre und Tröftung herauszutreten, boch in ihrer Indi⸗ 

vidnaliſirung gerade bie Schäven birect treffen kann, bie er in ben 
einzelnen Familien wahrgenommen. *) 

2. Schwieriger ift die birecte Sorge für bie confirmirte, Tebige 

Jugend. In Meineren Orten ift wenigftens etwas gewonnen, 

wenn, wie in Württemberg, biefelbe noch bis zum 18. Lebensjahr 

(in älterer Zeit fogar bis zum 24.) bie fonntägliche Kinderlehre 

und die Sonntagsfchule zu befuchen bat; und wenn auch beibes 

von der Mehrzahl als onus angefehen, vie Sonntagsſchule auch 

don ben Lehrern felbft als folche® empfunden wird, und bie Fort⸗ 

Bildungsfchulen, bie deßhalb vielfach vorgezogen werben, gerade in 

religiöfer und fittlicher Beziehung wenig leiften: fo tft doch alles 

derartige noch ein Band, das die Empfänglicheren an Pfarrer und 

Schulfehrer Inäpft und biefen eine Einwirkung möglidy macht. 

Ebenſo ift die Firchenconventfiche Ueberwachung ber fogenannten 

Lichtlärze (Borfige, Abendſitze), wenn die untergeorkneten Geifter 

ihre Schuldigkeit thun und nicht beim Unfug felbft mithelfen, immer- 
bin ein Mittel, um Exceffen vorzubeugen. Über wer will irgend 

etwas ber Art gerade ba, mo ein Heer von jungen Leuten, Ar- 

beitern, Lehrlingen, Dienftboten u. ſ. w. beifammen ift, wie in ben 

größeren Stäpten, in Ausführung bringen? Geſetz und Polizei 

Können immerhin, wo jenes gut ift und dieſe wachfem und. thätig, 

Bbſes verhüten und fo durch Furcht auch Gutes wirken; aber wie 

groß ift der Spielraum, ven Gefe und Polizei noch offen laffen 

mäffen, um nicht veratorifch zu werben, und innerhalb beffen doch 

unfäglich viel junge® Blut in Sünde nnd Echande untergeht! 

Diefen Uebel gegenüber ift fehlechterbings nur auf dem Wege zu 

*) Berg. den Xrtilel von W. Baur: „Der Geiftlihe als Seelſorger in 
Bezug auf bie Erziehung,” in Schmide Encyflopädie des Erziehungs- und 
Unterrichtsweſens, Bb. II. S. 622--626. 
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helfen, daß die Beſſeren freiwillig fi gewinnen laffen. ‘Der Pre- 

biger wirb zuvörderſt jede Gelegenheit benützen müfſen, um öffent- 

lid) und privatim bie Eltern und Principale an ihre heilige Pflicht 

zu mahnen, daß, ta über bie ihnen anvertraute Jugend nicht Hin- 

reichenb durch äffentliche Auftalten gemacht werben könne, um fo 

mehr fie felber Wachfamfeit und Zucht zu üben haben, baß fie 

alfo 3. B. tafür fergen follen, daß bie jungen Leute regelmäßig 

zum fonntäglichen Gottespienft fommen, daß fie fie an der Haus⸗ 

andacht Theil nehmen Taffen, daß. fie nicht durch Erfchwerung des 

Zutritts in die Familie fie zum Wirthshausleben nötbigen follen, 

daß fie ftreng darauf Balten, ſtets wilfen zu wollen, wo ber junge 

Menſch in feiner freien Zeit ift u. ſ. f. Würden vollends alle 

wohlgefinnten Principale an einem Orte ſich vereinigen, in all 

dieſen Beziehungen gleiche Maßregeln zu ergreifen, ſo daß — wie 

eiuſt in Sparta jeder Bürger auch ven Sohn des Mitbürgere 

ziehen half — jeder zugleich die Dienſtboten, Lehrlinge, Arbeiter 

des Andern in freundlicher Weiſe beobachtete: fo würde gewiß 

manchem Schlimmen vergebeugt. Auch unter den jungen Leuten 

felber, wie für fie, laſſen fich Vereinigungen bewerfftelligen, bie 

dem Ginzelnen ein Halt gegen bie Verfuchung werben Können. 
Heiße man fie Yünglingsvereine ober wie fonft, fei ihr Zweck ledig⸗ 

lih Erbauung, etwa im Sanfe bes @eiftlichen felber, oter eröffue 

man etwa Sonntags, wenigftend den Winter über, ein Local, wo 

bie jungen Leute eine Auswahl anziehenver. Lecture — Biogras 

phieen, Reifebefchreibungen, Geſchichtswerke, Bilderfammlungen ans 

Natur und Leben u. f. w., — zugleich auch Schreibzeng zu Briefen 

und Zeichnungsmaterial finden, wo von Zeit zu Zeit ein Geiftlicher, 

ein Lehrer ihnen über irgend einen paffenden Gegenfiand einen 

Bortrag hält, in welchem auch folche Dinge befprochen werben 

fönnen, zu denen bie Katechumenen noch nicht reif genug find, und 

für die auch die Prerigt feinen geeigneten Ort bietet — z. 2. 

kirchliche Dinge, praftifhe Erläuterung der kirchlichen Verfaſſung, 
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um Stun und Intereſſe dafür zu erweden;*) ober möge man mit 

geſchickter Behandlung, un Anſchluß an Geſchichtliches, vie Jugend 

auch in bie politifche Verfaffung des Vaterlaudes einführen, fie 

zu gefundem Urtheil befähigen und ihr den ächten Bürgerfinn 

einpflanzgen; orer jlifte man einen Verein für bie reifenven 

Hanpwerfögefellen, um fie in der Noth mit Speife und Reiſegeld, 

zugleich aber auch mit geiftiger Nahrung, einem Neuen Teſtament, 

Pfalter, einem Tractat n. f. w. zu verfeben: alle biefe Dinge, bie 

je nach Bedürfniß fo oder fo geftaltet werten können, find nichts 

als Mittel der Seelſorge. Zu denen insbeſondere, bie ber Paſtor 

feibft zur Confirmation vorbereitet und confirmirt hat, läßt fich 
ein innigeres Berhältniß unterhalten; fieht er eines berfelben auf 

gefährliche Wege geratben, fo hat er das Recht und bie Pflicht, 

es zu fich zu befcheiven, und durch die Erinnerung an tie Confir⸗ 

mation das Gewiflen zu weden.**) 

3. Eine befondere Aufmerkfamleit von Seiten des Paſtors 

gebührt denjenigen Kindern, die entweber durch Schul der Eltern 

an Leib und Seele verwahrlost werben, ober bie ein organifcher 

Defect unglücklich macht, deren Lage eben burch bie Armuth bop- 

pelt bitter wird, bie unter den Armen die Aermſten find — alfo 

blinden, taubſtummen, fchwachfinnigen Kindern, bie, um zu irgend 

einer menfchenwürdigen Eriftenz zu gelangen, einer fpeciellen Pflege 

bepürfen, wie fie ihnen das Elternhaus nicht angebeiben läßt. Für 

die erſte diefer Elaffen find bie fogenannten Rettungsanftalten bes 

* S. Beratungen über eine verftändige und chriſtliche Erziehung ber 
Kinder, Barby 1776. ©. 187. 

”2, Der Berfaffer hatte einft in feiner Diöcefe einen Geiftlihen, aus befien 

Gemeinde bie jungen Leute häufig ins katholiſche Oberſchwaben giengen, um 
dort Dienfte zu nehmen. Die katholiſche Propaganda machte zum Theil er- 
folgreihe Berfuche, dieſelben zum Abfall zu verleiten; bies veranlaßte ben 
Pfarrer, perfönlih von Zeit zu Zeit bieje feine Diafpora aufgufuchen, um „zu 
ftärlen, was fterben wollte.” Wir führen Dies an, um zu zeigen, wie manch⸗ 
fach fich jene Fürjorge geftalten kann, aber, wie oft auch neue Wege und Mittel 
gefunden werben müſſen, während bie Pflicht jelber immer bie gleiche if. 
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ftimmt — ein Werl innerer Miffion, das lange fchon Beſtand 

hatte, ehe der Name innere Miffion üblich wurde. Diefe Anftalten 

löunen freilich niemals anders betrachtet werben, benn als ein 

Nothbehelf, der ven Mangel an Gelegenheit, vie fraglichen Kinder 

in rechtichaffenen Familien unterzubringen, veden fol. Wo alfo 

Familien aufzufinden find, bie folch ein Kind in des Herrn Namen 

aufnehmen und erziehen, ba tft dies, wie wohl Niemand leugnet, 

entfchieden vorzuziehen; es wird ſomit ber Baftor vorklommenden 

Falls dieſen Berfuch immer zuerſt machen müffen; und auch für 

biefen fpeciellen Zwed kann bie Affociation wirkſam fehn, inbem 

fih (wie 3.8. ber rheinifche Erziehungsverein unter Paſtor Bräm) 

ein Berein bildet, der in weiterem Umkreis Familien auffucht, die 

fih zur Aufnahme von Kindern hergeben unb eignen, ber bie Mittel 

befchafft, um ſolchen Familien nach Billigfeit ein Koftgeld zu rei- 

chen, unb ber bie Kinder und ihre Pflegeeltern durch feine Mit 

glieder befuchen läßt. Allen man kann den Vorzug foldher Fa- 

milienerziehung vollftändig anerlennen und dennoch die Rettungs⸗ 

anftalten als etwas umentbehrliches betrachten, weil berjemigen 
Familien, bie dem Zwecke wirklich entfprechen, nicht fehr viele, 

jedenfalls für den Bebarf im Ganzen zu wenige find. Denn aud 

hriftliche Zamilien, und zwar namentlich foldde, bie fchon einmal 

verwahrloste Kinder aufgenommen hatten, weigern fich befien öfters 

entfchieden, weil ein Kind dieſer Art in das eigene Hausweſen leicht 

eine allzu große Störung bringen Tann; in gebilpeteren Häufern 

hat man überdies nicht die Gelegenheit, ſolch' ein Kind für feine 

fünftige Lebens- und Arbeitsfphäre vorzubereiten; es gewöhnt ſich 

da an eine Lebensweife, eine Arbeit, eine Koft, gegen bie fpäter 
fein Berufsleben gar zu ſtark abfticht. Die Frage in ihrer Allge- 

meinheit haben wir bier nicht weiter zu erörtern; für den Paſtor 

jtellt fih die Sache einfach fo, daß er, wofern er nicht in ober 

außer feiner Gemeinde eine Familie findet, die die Aufgabe der 

rettenden Erziehung an ſolch einem Finde zu erfüllen im Stande 

und Willens ift, fid) um die Aufnahme des Kindes in einer jener 
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Anftalten bemühen und bie bazu erforderlichen Mittel für Koſtgeld, 

Kleidung u. f. w. befchaffen muß, fei e8, daß er bie oft fo zähen 

Gemeinvebehörten dazu bewegt, — vielleicht nur burch vie Zor- 

ftelflung, daß fie, wenn für das Kind nicht jegt ein Opfer gebracht 

werde, fpäter für den Zuchthaus-Candidaten, der ihnen in dem⸗ 

felben erwachfe, das zehnfache aufzumwenden haben werben; — jei 

e8, daß er anderweitige Hülfe bei Wohlthätern in oder außer ber 

Gemeinde fucht. Wo es aber auch fein Aſhl gefunten haben mag, 

bem Baftor liegt ob, e8 fortwährend im Auge zu behalten, wo es 

möglich ift, perſönlich nach ihm zu feben und für fein ferneres 

Wohlergehen beforgt zu ſeyn. — Noch mehr, als für die fittlich 

Verwahrlosten find organifirte Unflalten für die andern oben ge» 

nannten Arten unglädlicher Kinder netbwenbig, ba für ihre Be- 

Handlung ein burchbachtes, rationelles Verfahren umerläßlich ift, zu 

dem vie Fähigkeit auch in chriftlihen Familien nicht als Regel 

seransgefegt werben kann. Es ift aber auch möglich, daß fich die 

Aufnahme in eine folche Anftalt nicht bewerfftelligen Täßt; in biefem 

alle bleibt nichts übrig, als daß fih der Paſtor felbft, fo weit 

es irgend feine Zeit und Kraft erlaubt, bes Kindes annehme, ibm 

Unterricht gebe, und, falle etwa auch ber Schullehrer (der ale 

folder vie Technik des Linterrichts der Taubſtummen, Blinden 2c. 

verfteben muß) den Elementar-Unterricht übernommen hätte, jeden⸗ 

falls die Vorbereitung zur Confirmation felbft beforgt. Das Ver- 

fahren felbft varzuftellen ift Sache der Unterrichtslehre; bier war 

blos die biesfällige Pflicht des Paſtors zu berühren.*) 

*), In Betreff der Taubſtummen machen ſchon die Klofterbergiichen Samm- 
lungen (68. Stüd, 1753 S. 371—430) hierauf aufmerkfam, zu einer Zeit, wo 

‚ber einzelne Paſtor binfichtlih der Methode, ſolchen Zöglingen etwas beizu⸗ 
bringen, noch ganz auf feine eigene Erfindung angewiefen war. Die Behand⸗ 
lung der Katedhismusiehren, wie fie dort dargeftellt wirb, ift eine ſehr naive; 
das bibaktifche Verfahren aber bei aller Einfalt praftifh. Der Verfaſſer jenes 
Aufſatzes freut fich fichtlich über jedes Dogma, von dem er berichten kann, daß 
feine zwei Zaubflummen etwas davon wiflen, und wie fie mit Geberben und 
Lauten biefe ihre Wiffenfchaft fund geben, 
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4. Der Eid. 

Warum wir biefen Gegenftand bier vornehmen, ift oben er- 

Härt. Die Heilighaltung des Eides in einer Gemeinde ift ein 

Stück des dhriftlichen Gemeindecharafters, ein Kritertum chriftlicher 

Ordnuug und Ehrenbaftigfeit; darauf zu balten ift mithin Sache 

ber firchlichen Pädagogik. Diefe muß nun freilich zu allererft an 

das Nichteramt fich wenden; denn wenn bie Richter ben Eid nicht 

body und beilig halten, wenn fie — unbehindert durch das Geſetz — 

wegen jeder Bagatelle, vielleicht um die Unterfuchung fehneller zu 

beenbigen, ein Dugend Eide ſchwören laffen, wenn beim Schwur 

felber der Richter faum des Anſtandes fich befleißigt, — gefchweige 

denn, daß er fühlte und fühlen ließe, es handle fich um eine bei- 

ige Handlung im Angefichte Gottes, — dann iſt's Fein Wunder, 

wenn das Volk e8 leicht nimmt mit Schwören. Sollte ein Geiſt⸗ 

licher das Unglüd haben, daß feine Gemeinde unter folch einer 

Themis fteht, jo wird er e8 an Vorftellungen, nöthigen Falls an 

Beſchwerden nicht fehlen laſſen bürfen; es ftebt allzu viele® und 

großes auf dem Spiel, als daß bier irgend welche Rüdfichten im 

ben Weg treten dürften. Steht es aber in- der genannten Be- 

ziehung, wie es foll, dann geht die Arbeit auf der andern Seite 

an, nämlich in ber Gemeinde felbft die Scheu vor dem Eib und 

dadurch den Abfchen vor dem Meineid zu pflanzen oter zu pflegen. 

Hiezu iſt Folgendes zu erwägen. 

1. Wenn auch in manden Ländern die Haltung einer jähr- 

lichen Eivespretigt noch Sitte ift, und wern außerbem auch in ber 

firchlichen Katechefe regelmäßig beim zweiten Gebot die Lehre vom 

Eid abgehandelt wird: fo ift damit eine perfönliche, feelforgerliche 

Bornahme derer, die ſchwören follen, durchaus nicht überflüffig 
gemacht. Für ben Amtseid freilich wird diefelbe nicht begehrt; 

man follte von demjenigen, ber ein Amt fucht und annimmt, auch 

allerdings vorausfegen bürfen, daß er, wie bie Pflichten des Amtes 
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feiber, fo ta® Gewicht des Schwurs veollftändig kenne. Diefer 

Punct bürfte jedenfalls in der Eivespredigt mit befondrem Nach⸗ 

prud behandelt werden. Bei andern Eiden aber liegt die Moͤg⸗ 

tichfeit, in halber Unwiffenheit, in Unflarheit fowehl über den zu 

beſchwörenden Gegenſtand als über bie Bebeutung ver Eideshand⸗ 

fung, ja die Verſuchung, trog dem klaren Bewußtſeyn von beibem 

dennoch aus Furcht, aus Eigennuß, aus Nechthaberei einen Mein» 

eid zu ſchwören, allzu nabe, als daß nicht jedem Schwörenden von 

Obrigfeitswegen aufgegeben werben ſollte, fid) zuvor bei ſeinem 

Geelforger zu ftellen. Nicht nur dem Ungehilvdeten, auch dem 

Feingebildeten droht jene Verſuchung; findet der Geiftliche, daß 

das Gewiſſen gehörig gewedt und die Erfenntniß eine richtige ift, 

um fo befjer; banı wird fein Gefchäft eben fo erfprießlich, wenn 

auch anderer Art ſeyn: dann nämlich wird er wohl vielmehr zu 

tröften, aufzurichten, zu ftärfen haben. Dem einem rechtfchaffenen 

Ehriften ift es immer eine ſchwere Auflage, einen Eid, der, mit 

irgend einer gerichtlichen Verhandlung zuſammenhängt, leiſten zu 

müſſen. Es iſt erſtlich ein peinigendes Gefühl, wenn ſolch ein 

Menſch auch nur die Möglichkeit ſich denkt, er könnte ſich ja doch 

irren, wenn gleich er der Wahrheit feiner Ausſage volllommen 

gewiß ift; die Borftellung, es könnte hernach fich die Sache doch 

noch anders barftellen, hat etwas Verwirrendes und Aengftigendes. 

Zweitens aber wird das religidfe Gemüth vor dem Eid als einer 

Folge und Frucht ter Sünde, der Weltlüge, ein förmliches Grauen 

haben. Es ift nicht etwa blos die Gebundenheit an den Buchſtaben 

der Schrift (Matth. 5, 34 ff. Jat. õ, 12.), alfo eine unfreie Stel- 

lung zum Geifte, die jene tiefe Antipathie gegen einen Schwur 

erzeugt, und der ber Paſtor fomit durch die nöthigen Erläuterun- 

gen über bie Natur jener Eibesverbote (wie fie die Moral zu 

geben bat) abhelfen könnte; ſondern es ift, neben ber Ehrfurcht 

gegen das Wort des Herrn, bas ganz richtige Gefühl, daß es 

einem Chriften, je mehr fein Ya immer Ya, fein Nein immer 

Nein ift, eigentlich zur Schmach, ober doch zu tiefer Demüthigung 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. 4.) 19 
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gereicht, wenn Die Obrigleit auch feinem einfachen Worte nicht 

glaubt, fondern erft durch ten Eid ſich auch ihm gegenüber vor 

Lügen gefichert hält. Er fieht wohl ein, daß der Richter mit ibm 

feine Ausnahme machen darf, aber er kann das doch nur als eine 

öffentliche Gleichſtellung mit der vertorbenen Welt fehmerzlic 

empfinden. Bier liegt nun für den Paftor vie Sache fo. Wenn 

ber Eid nicht, wie ein Zeugeneid, vom Gerichte fchlechthin gefor- 

vert wirb, wenn er vielmehr nur bus legte Mittel ift, um ein 

Unredt, einen Nachtheil von ber eigenen Berfon abzuwenden, fo 

wäre immer nach Umftänben zu verfuchen, ob ter zum Schwur 

Berufene oder Zugelaffene fich nicht bewegen ließe, tenfelben lie 

ber zu unterlaffen und den daraus erwachienten Nachtbeil auf fich 

zu nehmen. Wir kennen Fälle, wo dies von Leuten wirklich ge- 

ſchehen ift, bie lieber fohwere Opfer füch gefallen ließen, als daß 

fie ſchwuren. Allein nicht uur tönnen bie Umftände von ter Art 

feyn, daß einem Maine vernünftiger Weife diefe Zumuthung gar 

nicht zu machen ift (wenn er 5. B. dadurch für ſich und feine 

Familie der Eriftenzmittel beranbt würde): ſondern es ift auch 

dem Nechtsgefühl, das das Chriftenthum durch die Vorfchrift des 

Duldens keineswegs aufheben will, entgegen, daß ein vechtfchaffe- 

ner Meufch, der Recht hat, vom Richter Unrecht erhalten ſoll, 

blos weil er den geictlich ihm zuftehenden Eid nicht leiften will, 

ja baß er, da feine Eibesweigerung einem Wiberfpruche gegen bie 

vorherige Behauptung feines Nechtes fehr ähnlich fieht, nun erft 

als Lüguer, ver bie Lüge verfucht und nur nicht ben Muth gehabt 

babe, fie auch durchzuführen, doppelt fehmählich vor der Welt da⸗ 

ſtehen, und die Lüge, das Unrecht, triumphiren ſoll. Das kann 

ter Paſtor um bed Ganzen, um bes cbjectiven Rechtes und ver 

Aufrechthaltuug des Rechtsſinnes im Volfe willen, durchaus nicht 

wünfchen, wirb alfo, wenn ber zum Schwur Berufene felber auch 

lieber Verzicht leiften will, doch nicht unbedingt ihn darin beftär- 

Ten, ſondern je nach ver Sachlage ihn felbft aufmuntern, den von 

, ver Obrigfeit ibm gewiefenen Weg zu geben, auf dem, wie tie 
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Dinge einmal fliehen, allein das Recht auch Necht bieiben fann. 

Vive das Verbot des Eides als ein auch für das Leben bes 

Ehriften in der Welt und mit ihr geltendes, abfolutes und buch- 
jtäblich zu befolgendes anzufehen: daun würden alle diefe Reflexio- 

nen allerdings nicht gegen das Wort der Schrift auflommen kön⸗ 

en, und der Baftor müßte jeden ohne Ausnahme nicht vor bem 

Meineid, fondern vor dem Give felbft, als vor einer Sünbe, ver- 

warnen. Aber fo fteht die Eache nicht; ter Eid an fich felbit, 

ebgleih er durch bie Sünde erft nöthig geworden, it darum nicht 

auch Sünte — denn Lad Mißtrauen gegen menfchliche Unwahr⸗ 

haftigfeit, und das Vertrauen in bie Macht des Gewiſſens und 

bes vom Schwörenden felbft ansgefprochenen Namens Gottes, 

beides wurzelt in der Schriftwahrheit felbft: der Eid ift wefentlich 

Bekenutniß und als folches auch zu benrtbeilen, als folches aud) 

allein zu rechtfertigen, während jede andere Auffaffung ihn ent- 

weber zu einem groben Anthropemorphismus ober zu einer Roh⸗ 

beit, einem Fluche gleih macht. Was über Ya und Nein hin⸗ 

ausgeht ift allerdings vom Uebel, aber dieſes Uebel ift eben ein- 

mal ba, ift aunoch da, und ber einzelne Chrift, fo wenig ihm ger 

genüber die Forderung des Eides nothwendig wäre, hat unter jenem 

Uebel mitzileiden. In sofern alfo gilt e8 bier zu tröften; es gilt, 

durch Mare Auseinanderjegung bes innern Weſens bed Eides das 

Gewiſſen feftzuftellen, und durch Gebet ven Echwörenven zn feinem 

Gange vor Gericht zu ftärfen. 

2. Bei den Meiften aber bedarf es leider ſolchen Troftes 
nicht; fie nehmen es nur zu leicht, erbieten fich (was immer das 

Verdächtigſte ift) unaufgeforbert zur Eidesleiftung, und fehen ven 

Eid nur als ein Mittel an, um zu ihren Zwecken zu gelangen. 

Deßhalb bat ver Geiftliche immer die Aufgabe, das Gewiffen bes 

zum Echwur fich Bereitenden fo zu bearbeiten, daß er nur dann 

den Schwur wirklich leiftet, wenn er es mit voller Wahrheit thun 

fann, oder daß, falls er dennoch einen Meineid begeht, er ſich in 

feinerlei Weiſe damit entfchuldigen kann, er babe nicht fo recht 
19* 
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gewußt, was ed mit dem Eid für eine Bewandtniß babe. Alſo 

bie Erfenmtniß vom Weſen des Eines, und der Wille, ver Wahr- 

heit die Ehre zu geben — biefe beiden find ed, was ber Paſter 

zu bewirken fuchen foll; es ift die Furcht vor Gott, dem Allgegen- 

wärtigen, tem Wllwiffenden, dem Heiligen und Gerechten, bie im 

Gemüth erregt und wirffam gemacht werben foll. Für das pafto- 

rale Verfahren macht es nun einen Unterfchie, ob der Citirte 

ein Menfch tft, bei welchem Gottesfurcht ſchon vorher nicht fehlte, 

ober ein folcher, bei dem mehr oder weniger tief die Gottlofigkeit 

eingewurzelt ift. Im erften Fall ift nur nöthig, die ſchon vor⸗ 

bandene Gottesfurcht auf ben im Eide vorliegenven fpecielfen Punct 

zu concentriren, dem Echwörenden zu zeigen, wie fi in feinem 

Eid es beweifen müfje, daß er Gott fürchte, und wie alle feine 

bisher bewiefene oder nachher etwa zu keweiſende, vielleicht ver- 

boppelte Frömmigkeit, Wohlthätigkeit u. f. f. nicht im Stande 

wäre, diefe öffentliche und wohlbewußte Verleuguuug aller Gottes- 

furcht, diefe Todſünde (bier ift dieſer Begriff praftifch fehr zu 

verwertben) wieder gut zu machen. Bei Menfchen dieſer Art 

kann ein egoiftifched Intereſſe allerdings ſolch ein Webergewicht 

gewinnen, es kann fogar eine gewifle Gutmüthigfeit oder Schwäche 

aus Nüdfichten für den Vortheil Anderer (eines Freundes, eines 

Verwandten 2c.) jo weit gebracht werben, daß das Mare Bewußt⸗ 

ſeyn bes Verbrechens bahinter zurüdbleibt; all jenen Intereſſen 

oder Nüdfichten gegenüber ift die Majeſtät des Namens Gottes 

geltend und wirffam zu machen. Im anderen Falle bat ver Ba- 

ftor eine weit fehwerere Aufgabe, weil hier nicht im Schwörenben 

jelber das Gewiffen gegen das Intereſſe aufgerufen werten Tann, 

der Paftor alfo im Innern des Menfchen nicht fchon feinen Bun⸗ 

desgenofjen bat, fondern dem Intereſſe und der Gottlofigfeit deſ⸗ 

jelben nur des Paſtors Wort gegenüberjteht, das ſolch einer Her- 

zenshärtigfeit gegenüber als eine ſchwache Waffe erfcheint. Man 

Fönnte auf den Gedanken gerathen, es wäre das Angemeffenfte, 
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bei folch einem Menſchen, ftatt der religiöfen Motive, die auf 

ihn nicht wirken, vielmehr ſolche anzuwenten, für die er zugänglich 

fei; alfjo — denn an Anderes läßt fih nicht denken — ihn am 

Ehrgefühl zu faffen, oder, wenn auch dies nicht gelänge, ibm in 

Ausfiht zu ftellen, daß ein Meineid ficher über kurz ober lang 

entdeckt werbe, und dann ſchwere Strafe nach fich ziehe. Dieſe 

Motive find immerhin nicht zu verfchmäben, fie können am rechten 

Drte gnte Dienfte thun. Aber an die Stelle ver religiöfen Me» 

tive koͤnnen fie nicht treten, fchon weil fie ihrer Natur nach unter- 

geordnet, ja auf egoiftifche Impulſe berechnet find, und dann, 

weil ein verhärteteg Menfch fich durch ſolche Dinge werer drängen 

noch fehreden läßt. Wir ftehen da wieder an bemjelben Schlag» 

baum, ben ber Seelforger fowenig als der Erzieher überfpringen 

kann; fiber den fi gegen Wahrheit und echt innerlich verfchlie- 

Benden Willen werben wir nie Meifter, fo lange er fich nicht 

von innen heraus uns öffnet, oder — was bon ber andern Seite 

betrachtet dafjelbe ift, — fo lange nicht Gottes Wunbermacht ven 

Riegel zurüdfchiebt und Bahn macht. Wir find bei einem folchen 

nur im Stande, alles Nötbhige ihm zu jagen, ſchließlich aber ihm 

die Sache auf fein Gewiſſen zu geben, und ihm zu erflären, daß, 

falle er dennoch falfch ſchwöre, wir jede Mitverantwortlicdhleit ver 

Gott ablehnen. 

Zur Berftändigung des Schwörenden über das Weſen bes 

Eides ift freilich nöthig, daß der Paftor felbft einen durchaus kla⸗ 

ren, feften Begriff vom Eide hat. Es berrfcht tarüber manchfache 

Unflarbeit oder Unbeſtimmtheit, wern z. B. gefagt wird, im Eide 

rufe man Gott zum Zeugen an (was er ja ohnehin immer fchon 

ift), oder man verzichte für ben Fall der Lüge felber auf feine 

Seligfeit (dann wäre ber Eid in allen Fällen etwas durchaus Un- 

ftatthaftes) oder man rufe Gottes Strafgerechtigfeit gegen fich 

felber auf (dann wäre der Schwur nichts als einer jener Flüche, 

womit die rohe Menfchenclafie ihr Wort bekräftigt: ftraf mich 
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Gott u. dal... Der Eid ift vielmehr wmefentlich als Bekenutniß 

zu faffen, nämlich als Belenntniß des Glaubens an den lebendigen, 

breieinigen Gott, das in demſelben Moment als unfer eigenftes 

Bekenntniß ausgeſprochen wirb, in welchen wir ber Obrigfeit 

irgend eine Thatfache als ſolche (pofitiv oder negativ) bezeugen.*) 

Der Eid und feine Bedeutung für das Gefammtleben (denn nur 

für viefes ift er nöthig und vorhanden) beruht alfo barauf, daß 

unter einem chriftlichen Volt es für unmöglich angeſehen wird, 

daß Jemand in bemfelben Augenblid eine wiffentliche ‚Lüge aus- 

fprehen könne, in welchem er an ben alfwiffenten Gott, den Gott 

ber Wahrheit, nicht blos erinnert wirb, fonkern in welchem ex 

das Bewußtſeyn von deffen Gegenwart, ja feinen Glauben an 

benfelben und feine Hoffnung auf venfelben (daher die Formel: 

„So wahr mir Gott helfe”) mit eignem Munde, bei voller Klar- 

heit des Geiftes (daher ein Eid nur Vormittags geſchworen wer- 

ben darf), und in einer den Ernft der Stimmung erhöhenden ri« 

tmellen Umgebung ausſpricht. Der Meineid iſt fomit, außer ver 

Nichtswürdigkeit, die er mit jeber Füge gemein hat, noch ſpeciell 

eine heilloſe Berleugnung alles Glaubens an Bott, aller Furcht 

vor ibm; ja die ruchlofefte Art folcher Verleugnung, weil fie bie 

bewußtefte ift und in der heuchlerifchen, tüdijch-betrügerifchen Fern 

des Bekenntniſſes geſchieht. Die Wirkung ijt alfo allerbings bie, 

baß ein folder Menſch auch das legte Band zmwifchen fi und 

Gott entzwei ſchneidet; er ift fchlimmer, als der Atheiſt, der ein- 

fach erftärt, ich glaube an feinen Gott; der Meineid beftet dem 

Gewiffen ein Brandmal an, das nicht mehr zu tilgen if. Wenn 

*) Natürlich kann ſich Die theologifche Junkerpartei in obige Auffaffung 
bes Eides nicht finden; ein bloßes Bekenniniß ift ja etwas Subjectives, man 

möchte aber auch an dieſem Punct die beliebte Objectivität haben, deßhalb 

müffen die möglichſt maffiven Vorftellungen auch für bie theologiſch richtigen 
angegeben werten. Es bleibt aber feine Wahl; ift ber Eib eine Heransfor- 
derung göttlider Strafe, fo ift er etwas Pöbelhaftes, ja er iſt dann eine 
Sünde; nur wenn er in obiger Weije ebler gefaßt wird, ift er fittlich zuläßig. 

Pal. auch Chalybäns, ſpecul. Ethik II. ©. 511. 
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je eine einzelne Thatſünde den Menfchen mit einer nie zu verge- 

benden Schuld belaftet, fo ift e8 ber Meineid. 

Dieſe auf die Faffungefraft ber betreffenden Indwiduen zu 

berechnende Erörterung beffen, was es mit dem Eid auf ſich bat, 

bildet bie Bafis für die Hauptfrage: kannſt du nun mit gutem 

Gewiſſen fchwören? Wird dir nicht, während du ſchwörſt, bein 

Gewiſſen fagen: du lügſt? Wird nicht hernach, irgend einmal, 

vielleicht erft in deiner Todesſtunde, vielleicht erft vor Gottes Rich⸗ 

terftuhl e8 beißen: bu Haft nicht Menſchen fondern Gott gelogen? 

Um auf den zum Eid. Bernfenen genügend einzuwirfen, ift es 

wünfchenswertb, daß der Geiftliche über den Fall, um ten es ſich 

bantelt, nähere Kenntniß habe. Die Geſetzgebung hat dies häufig 

nicht fiir nothwendig erfannt; der Beiftliche, fagt man, babe fi) 

nm das Materielle gar nichts zu kümmern, er foll blos über bie 

Helligleit des Eides eine Belehrung geben. Uber gerade bie ſpe⸗ 

cielle Application ift im feelforgerlichen Verkehr fo Außerft wich- 

tig; ich werte, je nachdem bie Sache liegt, mehr dies oder mehr 

jenes Moment betonen, werbe 3. B. mehr tröften oder mehr das 

Gewiffen erft wecken; werde im einen Falle mehr, im anbern we⸗ 

niger darauf Gewicht legen müffen, wie leicht nad) einiger Zeit 

fih eine Erinnerung am Gefchehenes und Gethanes, Gehörtes und 

Gefprochenes verwifche oder coufundire, werde, wenn ich das 

Materielle kenne, auf diefen und jenen Bunct aufmerkſam machen. 

Deßhalb fellte dem Geiftlichen, ohne daß er natürlich damit das 

Recht erhielte, über das Materielle irgend ein Urtheil auszufpre- 

chen, doch für die Zwecke fpecieller Gewiſſenszucht immer bie Ein⸗ 

ficht der Acten geftattet ober diefe ihm ohne Weiteres vom Ge⸗ 

richt zugeftelit werben, um fo mehr, als bie verzwidte, unbentfche 
Sprache, in welcher die Gerichtöftellen fo oft ihre &rlaffe ab⸗ 

faffen, vom gemeinen Manne gar nicht verftanden wirb, er femit 

oftmal® auch bei einem Eide gar nicht vecht weiß, um was es fich 

handelt. 

Erſcheint der vom Gerichte dem Pafter zugewiefene Eides- 
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pflichtige zu der von diefem anberaumten Stuute bet ihm, fo wirb 

wohl, nachrem der Zweck feines Kommens conftatirt, die Identität 

ber Perfon außer Zweifel ift, das Erfte ſeyn, daß man fich bon 

ihm felbft den Handel, in ven er verwidelt ift, erzählen läßt. 

Denn jo vbjectiv auch tie Belehrung über bes Eines Heiligkeit 

mag gehalten werden follen oder wollen, dem Eibeepflichtigen geht 

das Allgemeine ganz in bem Befonderen ſeines Falles auf, er ift 

init feinen Gedanken darin gefangen, und in ber Art, wie er fie 

kund gibt, wird der Paftor bald wahrnehmen, an welcher Stelle 

bie Gefahr ver bewußten Unlauterleit oder einer unbewußten 

Gelbittäufchung möglicher Weife vorhanden if. Auch das läßt 

fih am beften hieran fnüpfen, daß fo oft eine Sünte die Mutter 

vieler andern wird; erft eine Untbat, dann, mm ihre Folgen ab» 

zumwenben, eine Lüge, bie zum Meineid wird — wie häufig it Das 

ber Gang, ben bie zu einem Eide Verurtbeilten (3. B. Tetchtfinnige 

Dirnen, denen zum Erweis der von ihren behaupteten Paternität 

ein Eid zugefchoben wird) getban haben! Dieſem Eoncreten ge- 

genüber,, über das ber Paſtor theils fchon aus ver Erzählung, 

theil8 ans dem, was ihm pas Gericht mitgetheilt hat (wenn nem⸗ 

lich gefchieht, was gefchehen ſoll) ſich ein Urtheil im Stillen wirb 

bilden fönnen, befommt dann bag Dbjective, was er über ben Eid 

zu fagen bat, eine viel größere Beftimmtheit, mehr praftifchen 

Charakter, es ijt vielmehr Demonftration ad hominem, ald wenn 

der Paftor fih um das Materielle lediglich nichts kümmern fol. 

Die Erörterung über ben Eid felber gefchieht oft am beften era- 

minatorifch; wir fragen, was ber Eidpflichtige vom Eide weiß. 

Hat ber Baftor etwas Taugliches, was er über diefen Gegenſtaud 

demfelben zu lefen geben kann, etwa Erzählungen von Meineibigen 

und ber göttlichen Strafgerechtigfeit, vie fie ereilt hat, fo kann 

er bei manchen Individuen davon Gebrauch macen. Sehr zu 

empfehlen ift, daß er mit feinem Klienten betet, etwa am Schlufle 

ber Unterredung; in's Gebet fann er alles das noch kräftig zu- 

fammenfaffen, was er in bie Seele des Menfchen pflanzen möchte. 
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Bei einer einzigen Unterredung follte es jetoch niemals fein Be— 

wenten haben. Der Baltor muß, was er gefagt, auch in ber 

Stille fortwirfen lafjen, und nad) einigen Tagen ben Betreffenven 

wieber vor fich rufen, um zu hören, ob er noch gleichen Sinner fei, 

ob fih ihm vie Sache inzwiſchen nicht’ in anberem Lichte gezeigt 

babe? Ebenſe follte er bei der Eivesleiftung perfänlich anmwefent 

ſeyn und fich vor Gericht mit einem Turzen Worte an den Schwö⸗ 

renden wenden; das würbe nicht nur auf biefen noch möglicher 

Weife Einprud machen, fondern würbe auch folche Richter, die bie 

Sache font leicht zu nehmen pflegen, wenigftens zur äußerlich 

würdigen Behandlung beffelben nöthigen. 

Ganz befonders wäre freilich die Eidesvorbereitung nothwen⸗ 

big für diejenigen, die in auszeichnendem Sinne den Namen Ge⸗ 

fchworne führen. So vortrefflich fi in vielen Beziehungen das 

Inſtitut der Gefchwornen » Gerichte bewährt, fo ſchlimm find doch 

oft die Wahrfprüche derfelben, wenn es fich um politifche Proceffe, 

um Preßvergehen, namentlih um Auflagen wegen Frivolität han⸗ 

delt, fo übel ift die Unfeftigfeit vieler Zeugen, denen bie Wahrheit 

nicht über Alles gebt. Da ſehen wir die Parteifarbe fo cft ven 

Ausſchlag geben; da läßt man ſich von ba und bortber bearbeiten, 

umd ber Eid, den ver Gefchworne geleiftet bat, finft zur puren 

Formalität herab, durch die man fich nicht gebunden achtet. In 

wie weit bie Gefeßgebung hierin beifern Tann, fofern fie folche 

verfängliche Proceſſe den Juſtizbehörden ansfchließlich zumeist, 

haben wir bier nicht zu erörtern; aber deſto nöthiger wäre eine 

Fürſorge in der Richtung, daß den Geſchwornen vor jeder Sigungs- 

periobe von einem bazu qualificirten Geiftlichen das Gewiffen durch 

eine Anfprache gefehärft würbe. Eine vortreffliche Gabe für obigen 

Zwed, die von Amtswegen in Gebrauch geſetzt werben follte, ift 

vie Heine Schrift von Hauber: „Wegweifer für Zeugen vor dem 

Schwurgericht,“ Stuttgart bei Belfer, 1851. 
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5. Die Sonntagsfeter. 

Die Urt, wie die Gemeinde ihren Sonntag hält, ift unftreitig 

eines ber Merkmale, woran man abnehmen fanı, weiches Geifter 

Kind fie if. Der Paſtor alfo, ber feine Gemeinde in chriftlicher 

Ordnung balten, ihre Ehre vor Gott und Menſchen wahren will, 

muß bafür forgen, daß der Sonntag ein wirflicher Sonntag für 

feine Gemeinde fei; er gerade, deſſen Functionen ale Liturg, Pre- 

biger und Katechet vorzugsweiſe auf den Sonntag fallen, befommt 

es zu allererft zu empfinden, ob derſelbe feinen Pfarrfinrern ein 

heiliger Tag ift oder nicht. Man kann freilih nur fagen: wo 

der Sonntag nicht geheiligt, wo alfo ohne Schen des Vormittags 

gearbeitet, des Nachmittags gezecht wird, va muß es ſchlecht be- 

ſtellt ſeyn mit der Chriftlichleit ver Gemeinde überhaupt, — nicht 

aber kann umgefehrt mit Sicherheit gefchloffen werden: wo alles 

ftille tft, wo man außer den Kirchgängern keinen Dienfchen auf ber 

Straße fieht, fein Gefang oder Inſtrument in einem Kanfe fich 

hören läßt, außer etwa mit einem geiftlichen Liede, da tft eine 

wahre, fremme Chriftengemeinde; wäre biefer Schluß richtig, fo 

müßten die Gemeinden in England und Schottland lauter Mufter⸗ 

gemeinben feyn und das ganze Volk ein wahres Volf Gottes, was 

Niemand behaupten wird. Der englifhe Sonntag, darin andy in 

Deutſchland mancher ein Ideal zu finden wähnt, verliert gar viel 

von feiner Idealität, wern man näher fiebt, auf welche Weife 

man intra parietes der töbtenden Langenweile ſolch eines Tages 

fi) zu erwehren jucht. Dort, wo das ganze Volksleben jich in 

bie ungeheuerften Gegenfäge von Reichthum und Armuth, von 

hoher Bildung und tieffter geifttger Verwahrloſung, von groß: 

artiger Freigebigfeit für allgemein humane und chrifiliche Zwecke 

und allernichtöwürbigftem Egoismus einer Krämerfeele, von großem 

Freiheitsſinn und ſtarrem, bis in's Abfurde gehendem Geſetzes⸗ 

Formalismus ſpaltet, da iſt es ganz conſequent und national, auch 
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ben Sonntag und ben Werktag zu einer abfeluten Antithefe zu 

machen; nur durch regelmäßiges, gewaltſames Stillftellen ber 

bröhnenten Maſchine dieſes Lebens in Handel und Fabrifen glaubt 

bie Nation ihre geiftige Eriftenz zu retten. (Etwas ganz Aehn⸗ 

liches ift e8 mit ten englifchen und amerilanifchen Revivals. Wenn 

man ums von dem großen Segen, den dieſelben in jenen Ländern 

gebracht haben, beridytet, fo wollen wir daB glauben; unter einer 

Nation, deren Kirche unter äußerer Macht fo wenig geijtiges 

Leben hat, deren Theologie feinen frifchen Luftzug ertragen kann, 

da werben, wenn es einmal zu geiftiger Bewegung im Volle 

kommt, bie Meußerungen perjelben um fo heftiger, bie Wirfungen 
um fo angenfälliger ſeyn; das eine Ertrem ruft das andere her⸗ 

vor. Auf dieſen Gegenſtand felber werben wir zurädtommen.) 

Das alles ift englifch, aber wicht deutſch. Au Deutishland würde 

nur der Pietismus geneigt und im Stande ſeyn, feinen Sonntag 

dem englifchen nachzubilden, aber in einer gemüthlicheren Weiſe, 

indem er den ganzen Tag zu Andachtsübungen, gemeinfamen unb 

privaten, beftimmt. Allen — man may es nun beflagen ober 

natürlich finden — eine allgemeine Sonntagsfeier für das ganze 

Bolt in diefem Styl herzuftellen, ift unmöglich. Erftens wird das 

religiöfe Leben niemal® bei der Mehrzahl der Menfchen zu einer 

folchen Uebermacht und Fülle kommen, daß fie, wenn ein ganzer 

Tag zu ausfchließlich religiöfer Befchäftigung verwendet würbe, 
tabei wahr und aufrichtig blieben; eine Disciplin, die das zwangs⸗ 
weife burchführte, würde ben heillofeften Pharifäiemus damit 

autorifiren. Iſt aber das nicht möglich, fo kann auch nicht feft« 

geftellt werben, daß, wenn-nicht Neligiöfes getrieben werde, bann 

mwenigftens auch nicht anderes, alfo gar nichts vorgenommen 

werde; Müffiggang iſt befanntlich aller Lafter Anfang. Zweitens 

mhffen fich auch die Theologen, wenn fie nicht fortwährenp mit 

leeren Begriffen operiren, fonvern Wahrheit haben und pflegen 

wollen, fchlechterbings dazu bequemen, an ben chriftlichen Inſtitu⸗ 

tionen anch der menfchlichen Seite ihr Recht angeteihen zu laffen, 
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wie der Kerr in feinem Berfahren gegenüber den jübifchen Sab⸗ 

batheiferern ber menjchlichen Rücficht auf menfchliches Bedürfniß 

(. 2. Luc. 6, 1—10) volled Recht zuerkannt hat.*) Der Somn- 

tag nun bat neben feiner rein religidfen Seite auch bie rein hu⸗ 

mane, baß, wer bie Woche über im Schweiß des Angefichts gear- 

beitet bat, am Eountag aufathmen, feines Lebens frob werben, 

daß er ein Menfch ſeyn darf. Unter demjenigen, was ihm nım 

zum Gegengewicht gegen bie Laft und Mühfal res Werktage dient, 

ift die religidfe Erfriſchung und Erhebung das Erſte, aber nicht 

Bas Einzige, wie bie Religion felbft der erfte, aber nicht ber ein- 

zige Lebenszweck iſt. Vielmehr hat der Sonntag als Sonnentag 

un armen Menfchenleben eine natürliche Verwanbtfchaft mit allem, 

was in wahrhaft menfchlicher Weiſe ven Menfchen hebt, ihn in 

Geift und Gemüth befreit, ihn edlere Güter kennen, lieben, ge 

nießen läßt. Was die Natur, was die Kunft, was bie Gefelligfeit 

Menfchenwürdiges barbietet als Gegengewicht gegen den Drudck 

ber Arbeit und Sorge, das ift auch innerlih bem Sonntage ver- 

wandt, und wird erjt bann eine Entheiligung befjelben, wenn es 

entweder den Erſatz bieten foll für das verfchmähte Höchfte, für 

die religiöfen Lebenszuflüffe, ober wenn es durch unfanbern Inhalt, 

ja auch nur durch die ihm anhaftenne Gefahr fleifchlicher Erre- 

gungen vem, was ber Sonntag ſeyn foll, fegar entgegenwirkt. 

Hiernady nun in der Gemeinde eine Sonntagsorbnung in 

richtiger Weife berzuftellen, ift freilich abermald nicht Sache bes 

Paftors, fondern Sache des Gefeged, und zwar, wie alle Sonn- 

tagsgefege vom Etaate ausgegangen find, fo muß ber Staat, fo 

lange er noch ein chriftlicher ſeyn will, es vornemlich auch dadurch 

an den Tag legen, daß er den Tag, den die Kirche feiert, auch 

ſeinerſeits zum Ruhetage macht, ſomit nicht nur ſelber die in 

feinem Dienfte ſtehenden Arbeiten ſiſtirt, ſondern auch durch Pro- 

*) Das allein ift auch das ächt Lutheriſche; vgl. über Luthers Sabbath- 

lehre Köflin, Luthers Theologie, II. S. 82— 84. 
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bibitiv-Gefege bie Ruhe, ven gottesbienftlichen Charakter bes Feier⸗ 

tags vor jeder Beeinträchtigung durch die Willfür Einzelner fchägt, 

Was ven Ürbeiten am Sonntag erlaubt unb nicht erlaubt fehn 

fol, 3. B. ob und wie lange bie Läden der Bäder, Trleifcher, 

Kaufleute u. ſ. w. offen feyn dürfen, das muß gefeglich vom 

Staate beitimmt und polizeilih von ihm überwacht werben. Man- 

ches auch, was von Rechtswegen der Gognition ter Geiftlichen 

unterftellt ſeyn follte, haben die zu Zeiten regierenden Schreiber 

ihnen entzogen und ausjchließlich dem weltlichen Beamten zuge- 

wiesen, fo daß der Pfarrer erft bintennach, wenn ein Scanbal 

Schon gefchehen, fich befchweren darf. Gleichwohl bleibt dem Pa- 

ftor bier noch ein großes, oft fchwieriges Arbeitefeld. Erſtlich 

kann das Gefeg niemals alle Fälle vorberfehen, baher immer ein- 

zelnes vorkommen fanı, wo erit an Ort und Stelle entfchieven 

werden muß. Das Gefeg kann z. B. künftlerifehe Productionen 

erlauben, tagegen Volfsbeluftigungen verbieten; wo tft nun bie 

Sränze zwifchen einem Theater und einer Sunftreiter- ober Ceil- 

tänzergefellfchaft? Zweitens: wenn das Gefeg auch möglichft Mar 

und möglich]t gut abgefaßt ift, fo fann ein frivoler oder indolenter 

Beamter es Täffig handhaben; ba ift nım wieter eine Collifion 

mit dem Pfarrer gegeben. Und drittens: das Geſetz felbjt legt 

für manche Fälle die Entſcheidung tn die Sand des Pfarrers oder 

tes ihm zur Seite ftehenben Presbyteriums. Damit ift ihm denn 

oft genug Gelegenheit gegeben, auf die Haltung des Sonntags 

in feiner Gemeinde fo oder jo einzuwirfen. Wie foll er das thun? 

1. Der Kern aller Sonntagsfeier ift der Gottespienft; zur 

Kirche zu fommen, Tann ter Paſtor Niemanden zwingen; die Praris 

älterer Paſtoren, jeden, der einmal ober einigemal in ver Kirche 

gefehlt hat, darob zur Rebe zu ftellen, wäre nur in Kleinen Ge⸗ 

meinden ausführbear, und auch dann wird manche, und wahrlich 

nicht die fchlechteften Prediger, ein ganz richtiges Gefühl davon 

zurüdhalten, die Leute zu preffen, daß fie ihre Predigten hören 

müſſen. Die alten Baftoren unterjchieden Eubjective8 und Ob» 
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jectives, ihre Leiftung al® Prebiger und Gottes Wort weit weni- 

ger, als wir ums biefer Unterfcheibung bewußt find, darum hatten 

fie auch nicht jenes Gefühl, daß ihr Zubringen unbefcheiten er- 

fcheinen könne oder daß man ihnen entgegnen könute: wir werben 

kemmen, wenn bu beffer prebigen wirft. Es bleibt alfo nichts 

übrig, als daß der Pafter auch aus dieſem Orunde fein Beftes 

thut, um bie Gemeinde zu befriedigen, um biejenigen, bie gerne 

kommen, zu feffeln umd ven andern Luft zu fleißigerem Kommen 

zu machen. Dazu muß aber auch die Fürforge für die übrigen 

Theile des Gottesdieuſtes mitwirken; fe wenig wir durch ein Cou⸗ 

cert diejenigen veute in bie Kirche locken wollen, die fonft nicht 

kommen würden und fenjt auch nichts Hören wellen, fo wenig 

iſt e8 doch gleichgültig, ob Solche, vie nicht ferne vom Reich 

Gottes, aber noch allerlei äußeren Einwirkungen und Eindrücken 

zugänglich find, fich 3. B. durch den Gefang angezogen ober burch 

häßliche® Geſchrei und fehlechtes Orgelſpiel abgeftopen fühlen, eben- 

fo aber auch ob fie von würdiger Vollziehung der Liturgifchen 
Acte den Eindrud des Schönen in feiner Einheit mit dem Heiligen 

bekommen, ober ob ihnen das alles als eine veraltete Ceremonie, 

als ein purer Schlendrian vor die Augen und Ohren tritt. 

2. Was die Zeit außer dem Gottespienft anbelangt, fo reben 

wir bier noch nicht von Privatverfammlungen ober freiwilligen 

Gottesdienften (f. unten sub B); es handelt fich vielmehr darum, 

wie die Gemeinde im Ganzen taran gewöhnt werte, auch bie 

übrigen Stunden des Herrntages würdig zu verleben. Zu ben 

Ende muß zuallererft Predigt und Kated;efe das Ihre thun, um 

ter Gemeinde die Idee des Sonntags Har verzubalten, und das 

wahrhaft Schöne, tas Göttliche wie das Menfchliche in derfelben 

zum Bewußtfenn zu bringen. Unfre Perifopen geben zu Predigten 

über den Sonntag mehrfach Anlaß, wiewohl es fchwerer iſt, 

als die Meiften es nehmen, aus dem, was ber Herr über ben 

jüdiſchen Sabbath und wider bie pharifäifche Sabbathftrenge redet, 

eine pofitive Lehre ven dhriftlihen Sonntag zu entwideln. Die 
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Katechefe führt beim pritten Gebet regelmäßig auf diefen Punct; 

daß Luthers Katechismus — was übrigens für die Acht Iutherifche 

Auffaſſung der Sache charakteriftifch ift — nur vom Hören ber 

Previgt Spricht, hindert den Katecheten nicht, auch die aufergottes- 

bienjtliche Bebentung und Behandlung des Sonntags is Licht 

zu fegen. Tas aber, was über denſelben gelehrt wird, muß vom 

Paſtor bethätigt werben, theil® inden er felhft den Sonntag mit 

feinem Kaufe nach Gebühr in Ehren hält, alfo nicht 5. B. am 

Sonntag Nachmittag Ausflüge macht oder Gefellfehaften gibt; 

theil® indem er barüber wacht, daß das Gefeg, das ben Sonntag 

jchügt, nicht fibertreten wirt. Die Poligei foll den Pfarrer in 

biefem Puncte fürchten, weil fie weiß, daß er fie für jede Nach⸗ 

ficht verantwortlich macht und daß er, auch wo fie fehläft orer 

bie Angen zudrückt, feine Augen offen bat. ber weiter als tas 

Geſetz geht, darf er von Rechtswegen und Tann er von Klugbeits- 

wegen in feiner Forderung auch nicht geben. Er mag fehr wün⸗ 

fchen, feine Bauern möchten, ftatt in der Schenke zufammenzufigen, 

lieber babeinı oder in einer frommen Verſammlung ein Capitel 

lefen und beten; aber wenn er ihnen das Wirthshaus unterfagen 

wollte, jo würte ihm etwa mit Sebel, dem babifchen Prälaten, 

gejagt werden: „Einen Trunk in Ehren, wer wills verwehren?” 

Auch der Paſtor muß bei ver Beurtheilung dieſes Gegenftantes 

nicht blos das im Auge haben, wie wenig ihm felbjt, wie wenig 

jedem Chriſten von höherer Bildung wohl wäre in folder Bier- 

und Zabal-Atmofphäre, vie diefen ihren vilgären Charakter auch 

in den geführten Dialogen Fund gibt; er muß billiger Weiſe in 

Anſchlag bringen, daß, was für bie höheren Claffen Salon une 

Thee, für den Yanern Schenfe und Bier ift, und daß von ben, 

was in vornehmen und geiftreichen Gefellfchaften beim Thee pre- 

bucirt wird und gegen was fein Interdiet erfolgt, das Meifte um 

feinen Pfennig mehr werth ift, als was bie Bauern in ber Echente 

veben und treiben. Das ift das fatale an fo vielen Acten ver 

Kirchenzucht, daß fie nur die rohen, unter dem niedern Volk ein- 



304 Die Baftoration. I. In Bezug auf d. Gemeinde im Ganzen. 

beimifchen Formen ter Naturfeite bes Lebens trifft, während bie 
feineren, die vor dem Richterftuhl der Wahrheit um nichts beffer 

find, frei ausgehen. Bon dem, was wir unter ben freiwilligen 

Unternehmungen bed Pfarrers noch aufzuführen haben werben, 

läßt fih Manches auf ven Sonntag Nachmittag oder Abend ver- 

legen, wie 3. B. Gefangübungen, wodurch Manchem eine Zuflucht 
und eine Unterhaltung gewährt wird, die er fonft unfehlbar im 

Wirthshauſe würde gefucht haben. 

3. Inſoweit der Paſtor entweder allein ober in Gemeinfchaft 

mit dem Presbpterium darüber zu entfeheiden hat, ob an einem 

Eonntage z. B. während der Ernte und Weinlefe hei zweifelhafter 

Witterung ausnahmsweife gearbeitet werben bürfe, wirb er zwar 

jebed unnötbige Geſuch dieſer Art abfchlagen, unb die oft fo 

muthwillige Beforgung ter Gefchäfte am Sonntag, wo keine Netb 

vorhanden, unnachfichtlich zur Verantwortung ziehen; aber er wird 

fib nicht durch pebantifche Strenge der Gefahr ausfegen, taß, 

wenn etwa ein Kagelwetter die Ernte zerftören würbe, dem Pajter 

davon die Schuld beigemefjen würbe, weil er die Einbringung der 

Frucht zu guter Zeit nicht geftattet habe. Es gibt wohl Ebriften, 

die auch in diefem Kalle verlangen, man folle fo viel Glauben 

haben und fo viel Gebetsfraft, um ſolch eine Kataftrophe gar nicht 
als möglich anzunehmen, mithin auch um folcher Möglichkeit willen 

Gottes Sabbathgebot nicht übertreten laffen. Wo fteht die Ver- 

heißung, die an dieſes Gebot die Sicherheit gegen ein Unglück 

biefer Art knüpft? Wenn der Herr die Heilung, die am Sabbath 

gefchehen fonnte, nicht auf ven andern Tag verfcheb, weil ver 

Sabbath um des Menfchen willen, der Menfch nicht um bes 

Sabbaths willen da ift, willft du behaupten, auch um Falle ber 

Gefahr müffe unter allen Umſtänden die, menſchlich betrachtet, 

abfolut nothwendige Arbeit auf den andern Tag verfcheben wer- 

ben? Es handelt fich ohnehin nicht um die gottesdienftliche Zeit, 

fendern um die übrigen, namentlich Nachmittagsftunden des Sonn- 

tags; die Chriften der erften Jahrhunderte haben unbedenklich im 
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biefen Stunben gearbeitet, frlite ein chriftliches Gewiſſen wirflich 

bier nicht ein Nothwerk erfennen und fich darüber beruhigen? 

4. Eine befondere Noth machen dem Geiftlichen bie Fabriken, 

bie, wenigftens nach Behauptung ber Fabrifperren, ohne ben 

größten Nachtheil ihre Werke nicht ftillftehen laffen können. O5 

dem wirklich fo ift (wie 3. B. bei ven Hocöfen), Tann natürlich 

ter Theolog nicht beurtheilen, er muß ſolche Erflärung hinnehmen, 

aber muß deſto nachbrüdlicher fordern, daß eine Ordnung getroffen 

werde, wornach abwechslungsweife tod immer ein namhafter Theil 

ber Arbeiter den Sonntag frei befommt. Wenn ber Geiftliche 

nicht etwa unr mit Erlaffen vom Schreibtifh aus die Fabrik⸗ 

berren zur Unterwerfung nöthigen zu Tönnen meint, fonvern in 

eigner Perfon fich zu ihnen verfügt und ihnen bie Sache vom 

rechten Gefichtspunet aus vorftellt, wenn er an ihr Gewiffen 

appellirt, das nicyt beruhigt ſeyn kann durch den gemachten Ge⸗ 

winn, wenn bie Arbeiter darob an Leib und Seele zu Grunde 

gehen, und wenn er dabei auch geltend zu machen weiß, dab dem 

Arbeitgeber ein Arbeiter, der Gott fürchtet, denn boch auch im 

feinem eignen Intereſſe lieber fein müfje, als ein gottvergefiener 

Menſch: fo wird gewiß Vieles erreicht werben können; wo nicht, 

fo hat der Paſtor wenigſtens das Seine gethan. Auch unter den 

Bürgern wird fi) wohl da und bort etwas Gutes anregen laſſen, 

z. B. daß die Kaufleute fi) vereinbaren, wenigfiens an ben Felt 

tagen und Sonntags Vormittags ihre Läden ſämmtlich gejchloffen 

zu halten. Kann man einen Kern von tüchtigen Männer für 

folche Zwede in ber Gemeinde finden ober bilden, fo läßt ſich 

burch freien, gemeinfamen Entfchluß oft erreichen, was lein Gefeg 

zu erreichen vermag. 

6. Die kirchlichen Locale. 

Was für gottespienftliche Gemeindezwecke befiimmt ift, woran 

die Pietät gegen Gott und Menſchen ſich Mmüpft, darüber iſt ber 
Palmer, Baftoraliheot. (2.%.) 20 
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Baftor der Iegitime Wächter, ber, weun die Gemeindeglieder ihr 

firchliches Eigenthum felber gering achten over fchonungslos be⸗ 

handeln, es als ihr befferes Ich gegen fie vertreten muß. Es 

faun das um fo eher eintreten, da er mancher Orten ber einzige 

Menfch ift, der vermöge feiner Bildung Einn und Verftändniß 

für das Schine und Würtige befitt, und ber auch ber Gemeinde 

ben noch mangelnden Sinn bafür beibringen Tann. Verſteht er 

freilich felber nichts z. B. nom firchlichen Bauſtyl, bat er fein 

Auge fir das architeftonifche Ebenmaß, ober iſis ihm in Folge 

geiftlicher Veberfchwenglichleit oder ascetifcher Säure ganz gleich 

gültig, wie es in ber Kirche anefieht, meint er fogar, jeber 

Schmuck, jede Änfere Anmuth fei ja nur Futter für bie Sien- 

lichfeit: dann ifte fein Wuuter, wenn das Gotteshaus einer 

zerfallenden Hütte gleichfieht; den Bauern, überhaupt ber gedan⸗ 

lenlofen Menge ift auch das häßlichſte am Gottehaufe gut genug, 

weil, wenn nichts gebeſſert wird, auch nichts bezahlt werden muß. 

Aber auch bei Neubauten ſoll der Pfarrer darob wachen, daß 

nicht durch Unverſtand eder Knickerei auf Jahrhunderte hinaus 

etwas Schmähliches geſchaffen werde. Es würden ſchwerlich Jahr⸗ 

zehnte lang Kirchen im Styl von Scheuern oder Keltern oder 

Reithäuſern gebaut werden fehn, wenn bie Pfarrer außer ihrem 

Streit über Rationalisums und Supernaturalitinns, über. Authentie 

‚ und Integrität auch noch ein wenig gemerkt hätten auf das, werin 

fih das Lehen ber Kirche monumental darftellt; weun fie, anſtatt 

anf das Mittelalter ale eine Zeit der Barbarei berabjufehen, in 

ben Stüde, worin es clafjifch ift, etwas von thin gelernt hätten. 

Ueber das Gebäude felbit foll der Geiftlihe das Auge offen haben, 

daß es gehörig gereinigt und gelüftet wird. Aber nech in anbrer 

Deziehung ift fein Auffehen nöthig. Die Kirche ift mancher Orten 

das einzige größere Xocal, wo eine Verſammlung Raum finbet. 

Daher gelüflet e8 oftmals Liejenigen, die ein foldhes Local brau— 

chen, bie Kirche auch für anverweitige Zwecke zu beugen, Wir 

reden bier nicht von Sectirern, bie gar gern ſolche Anſprüche 
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machen ober. vielmehr durch ihre Creaturen in der Gemeinde felbft 

machen laffen unter nem Vorgeben, daß bie Kirche ja nicht dem 

Pfarrer, fonkern der Gemeinde gehöre — als ob fie felber dann 

uch zur Genwinve gehörten! — fonvern wir reben von einem 

Gebrauch ver Kirche für nichtegottespienftliche Zwecke. Man will 

. B. eine Gefangprobuctien, ein Sirchenconcert barin halten; 

er man will in politifch aufgeregten Zeiten Vollsverſammlungen 

babin werlegen. Letzteres ift, fo viel wir wiffen, in der Schweiz 

gor nichts anßergewöhnliches; politifche Wahlen werben in ven 

Kirchen vorgenommen. Wenn das in der ganzen Staats- und 

Kirchenordnung, in der geſetzlichen Verbindung beider und ebenfo 

in ber ganzen Tirchlichen Anſchauung liegt — wein ber Reformirte 

überhaupt das Kirchengebäude nicht. als etwas Geweihtes, ſondern 

nur eben als Verſammlungshaus anfiebt: fo muß ſich natürlich 

ber einzelne. Geiftliche darein fügen; im andern Fall aber genügt 

er feiner Pflicht nur, wenn er allen politifchen oder fonjt welt- 

lichen Verfamnlungen feine Kirche fchließt und nur der Gewalt 

weicht. Eiwas anderes aber find mufllalifche Probuctionen, für 

weiche bie Deffsuang der Kirche begehrt wird. Gin Orgelconcert 

faun gar nirgent® fonft gegeben werben, weil größere Orgeln nur 

in den Kirchen zu finden find. Die Mufik überhaupt aber, ſobald 

jie nur ihrem Styl und Charakter nach Firchlich ift, fteht mit dem 

Gottesdienſt in folch innerer Verwaudtſchaft, das rechte Hören 

berfeiben tft pſychologiſch dem, was wir Andacht neunen, fo conform, 

ja, wenn der Hörende perſdulich fromm ift, damit fo wefentlich 

eins, daß wir eime Aufführung biefer Art gerapezu ald eine Art 

Gottesdienſt betrachten vürfen. Wer 3. B. die Bach’fche Paffions- 

mut, ven Händel'ſchen Meffins, den Mendelsſohn'ſchen Elias, die 

Haydn'ſchen fieben Worte Yen, wer die Edarp’fden Feſtlieder, 

wer Gefänge von Paleftrinn u. dgl. hören kann, ohne in biefem 

Hören in Wahrheit eine Feier zu begeben, ohne in Wahrheit 

eine Aundacht zu haben, ber ift entweder vollig unmuſikaliſch, 

ober iſt er ein blafirter, ein frivoler Menſch. Darauf alfe ift 
| 20* 
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von Seiten des Paſtors allein zu feben und zwar mit Strenge, 

daß feine Muſik in die Kirche Einlaß erhält, die diefes firdhlichen 

Charakters entbehrt; Orgelvirtuoſen 3. B., die nad Boglers 

ſchlechtem Erempel Donnerwetter auf deu Orgeln barftellen, oder 

bie, um bie verfchiedenen Orgelregifter gleichfam vorzureiten, mit 

Gedudel und Geflimper das edle Inſtrument entweihen, müſſen 

ohne Weiteres abgewiefen werben. Der Pfarrer hat ſich deßhalb 

immer Zeugniffe und Programme verweilen zu laffen, — woraus 

aber wiederum hervorgeht, daß er, um auch in felden Dingen 

feiner Amtspflicht zu genügen, etwas von ber Sache verftehen 

ſollte. — Eine Kleinigfeit haben wir noch zu erwähnen, nemlich 

bie Ordnung, bie in ber Kirche in Betreff ver Pläge zu halten 

if. In älterer Zeit befaß jede Familie ihren eigenen Kirchftubl, 

jedem öffentlichen Diener wie feiner Familie war ebenfo ein Play 

augewiefen. Das bat nicht nur vie Folge gehabt, daß jeder 

Ehrenmann und die Seinigen ihres Platzes gewiß waren, fonbern 

es war dann auch Ehrenfache für die Familie, ven Platz nicht 

leer zu laffen, von dem jedermann wußte, daß er ber ihrige fei. 

Auch diefen guten Brauch bat die nivellivende NRenzeit mehr und 

mehr abgethan; jeder fell fehen, we er unterfonmt. Daß bamit, 

weil der Verlauf ver Pläte aufhört, dem Kirchenfaften eine nicht 

unbedeutende Eiunahmequelle verfiegt tft, wäre noch das Geringere; 

aber e8 ift auch ganz richtig, wenn Riehl (die Familie, S. 226) 

behauptet, daß der Befig eines Familienftubls eine der Realitäten 

jei, woran fi das Familienbewußtſeyn beftet; wir würden noch 

mehr paftoraltheologifch fagen: die Familie ift als felhe nur denn 
in Gottes Haus ganz einbeimifh, wenn fie einen Kirchftuhl als 

Eigenthbum darin befigt. Wem das Har ift, der wird wenigſtens 

nicht die Hand dazu bieten, daß biefe Väterfitte abgeht. 

Was noch die Gottesäder betrifft, fo muß die Gemeinde 

baran gewöhnt werben, fie nicht, wie e8 bie und da das Ausfeben 

bat, zu betrachten wie einen Schindanger, fondern fie heilig zu 

achten. Wie ift barin das Beifpiel des Fatholifchen Volles fo be- 
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fhämenp für viele proteftantifche Gemeinden! Dort wird mit 

zartefter Pietät die Ruheſtatt der Entfchlafenen gepflegt; ver 

Kirchhof ift ven ganzen Tag offen, aber Feine Blume wird abge» 

riffen; wir dagegen verfchließen unfre Gettesäder wie unfre Kir⸗ 

hen, und dafür wirb offen und heimlich geraubt und zjertreten, 

was die Liebe mit Thränen gepflanzt bat. Es ift anferorbentlich 

fchwer, basjenige, was ben Katholiken fein Glaube an ein Feg⸗ 

feuer und an die Wirkfamfeit der Fürbitte für die Verſtorbenen, 

der Befprengung mit Weihwaffer ꝛc. lehrt, durch ein anderes 

Motiv zu erfegen; der Fromme ficht in ben Gräbern vie Stätten 

ver Auferftehung, der Gebildete erfennt und ehrt das Schöne, bas 

Edle, die Pietät, was alles im Schmude der Gräber zur Er- 

fheinung kommt; für ven Rohen, ven Gleichgültigen aber muß 

ber Proteftantiemus besjenigen Hebels entbehren, den ter Katho⸗ 

liciomuns in jenen Vorſtellungen befigt und mit dem er felbft auf 

ben Roheſten zu wirken im Stande if. Wir können nur baburch 

etwas zu Stande bringen, 1) daß wir die Gottesäcker in Gärten 

zu verwandeln anfangen; fehen fie einmal befler aus, fo erwacht 

auch unter dem Belle ber Sinu dafür, es freuen fih auch tie 

Armen folchen Rubeplages für fich und die Ihrigen, und werben 

eher, ſtatt andere Gräber zu verwüften, ihre eigenen pflegen; 

2) daß wir e8 an Ermahnung und Zufpruch bei feiner &elegen- 

beit fehlen laſſen, und durch Wedung bes fittlichen wie bes äftbe- 

tiichen Gefühle das erfegen, was wir von den Katholiken uns 

nicht aneignen können, weil uns der Glaube daran fehlt; 3) daß 

aber auch mit polizeilicher Aufſicht und Strafe Zucht geiibt wird 

gegen jede Hand, die fi an Gräbern oder Monumenten vergreift, 

fo wie gegen den allzu ökonomiſchen Sinn des Küſters ober 

Todtengräbers, wenn dieſe ben Gottesader als Kleeader ober 

Rübenland bewirthfchaften wollen. — Gilt diefe Zucht ber Im⸗ 

pietät, fo Können wir leider ſelbſt die Pietät nicht von aller kirch⸗ 

lihen Disciplin entbinden. Es fehlt viefer Pietät fo gar oft an 

allem, zumal an chriftlichem Gefchmad; die Monumente wie bie 
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Anfchriften, die einen der Kirchengemeinte ungehdrigen, öffentlichen 

Ort zieren, folften nicht der Privatwillfit gänzlich anheimgegeben 

feyn.*) Freilich bat auch darin jede Zeit ihre Art und Sprache, 

und wir werten die Spuren bed Zeitgeſchmacks, auch wenn er 

zopfig ift, nicht mit Gewalt tilgen fünnen. Wer der Paftor 

tönnte, wenigftens in fleineren Gemeinden, die Lente durch frennd- 

lihe Aufforderung taran gewöhnen, daß fie ihn, wen fie ein 

Dentmal fegen wellen, um Rath fragen, Ihm zeigen, was fie im 

Sinne baben,: wobei er mit gutem Worte wehl auch getteigtes 

Dhr finden wird. In Stäbten muß von jevem Denkmal, zu bem 

ja die Ortsfirchenbehörbe (3. B. der Stiftungerath, Das Presby⸗ 

terium 2c.) eine Erlaubniß zu geben bat, dieſer Behörte auch bie 

Zeichnung vorgelegt werben; bier alfo bat der Geiſtliche Gelegen- 

heit, gegen Unpaffendes und Abgeſchmacktes fein Wort geltend zu 

machen. **) — Mit ven Familienbegräbniffen verhält es fich, wie 

mit den Kirchſtühlen; gegen jene Bat namentlich ver beinofratifche 

Geift ein wahres odium, weil er, auch wenn er im Leben bie 

Differenzen zwifchen ben Menfchen nicht gewaltfam ausgleichen 

kann, wenigftene über den Zobten die Erbe gleich machen will, 

und weil ihm vor lauter Vaterlandsliebe fo oft der Familienſiun 

fehlt. Andrerſeits müſſen aber wir feldft geftchen, daß in dem 

Degebren, doch ja nirgends anders, ald neben den eigenen Ange— 

9 „Was bie wildefte Phantafie in den Götentempeln Hinboftans nicht 
vermochte, das bat bie verworrene Einbildung der guten Leute” (ber Dorf- 
fchreiner und ähnlicher Künftler) „in ven wunberlichen Gebenktafeln und 

Kreuzen geleiftet. Aus den ohnehin fo vwerfrüppelten Formen der Zopf- und 
Perüdenzeit bat fi ein Geſchnörlel ohne Sinn und Form in unſre Tage ver- 
erbt. So eine Mifgeburt aus Holz, Farbe, Blech und Blas läßt fi gar 
nicht beichreiben. Sie gehört vor bie Anfänge afler Kunft und hinter bie Aus- 
gänge aller Schönheit. Dazu fommt ber Unfinn unb ber Mangel an Recht⸗ 

jhreibung in den Imfchriften.” H. Dierz, „ber evangeliiche Kirchhof und fein 
Schmud”, ein Synobalvortrag, ausgegeben mit bem Amtsblatt bes wärttemb. 
SKonfiftoriums vom 24. Dec. 1862, Nro. 91. 

**) Der Zerf. ber oft erwähnten Erinnerungen ıc, Ev. 8.3 1861. Dec. 

©. 1207. erzählt: „Bei Gelegenheit bes Todtenfeftes hatte ich einmal auf der 
Kanzel die Gemeinde gendthigt, mit mir im Geiſte bie einzelnen Gräber zu 
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Hörigen begraben zu werben, oft ein kleinlicher Familiengeiſt ober 

ein abgöttifcher Cultus ter Berftorbenen — mauchmal fegar etwas 

Von Snperftition ſich kund gibt. „Dem Leib ein Räumlein gönn' 

bei frommer Ghriften Grab,” das ift ein frommer, aber nicht auf 
bie Familie fich hefchränfenner Wunſch; umd es gibt viele ſehr 

rechtſchaffene Ebriften und Familienväter, vie aufrichtig geftehen, 

daß, wenn ihre Seele felig ift, ihnen wenig baran liegt, wo ihre 

Gebeine befiattet werben. ‘Der Herr weiß, wo er fie zu finden 
Dat, auch werm Fein Todtengräber fie mehr zeigen Tann. 

7. Religiöfe Bewegungen; Gemeiuſchaften; Secten. 

1. Eine Bewegung in ben Gemüthern hervorzurufen, wenn 

fie zuvor in träger Ruhe oder falfchem Frieden erftarrt gewefen 

waren, das iſt bie Abſicht des göttlichen Wortes, mithin bie Aufe 

gabe bes Prebigers felbft. Die Symptome folder Bewegung find 

in ber Regel ftärkerer Kirchen» und Abendmahlsbeſuch, mehr Ver⸗ 

langen nad Seelſorge, mehr Hausgottesvienft und namentlich das 

Entftehen ven Privatzufammentünften, weil der anf den Sonntag 

beſuchen. Zuerſt traten wir an bie Hügel, unter benen bie lagen, bie im 
leßten Jahre geftorben waren, und e8 wurbe beren Liebe gerühmt, bie ihre 

Gräber mit Hafen bedeckt und mit Blumen bepflanzt hatten, auch bie Infchriften 
auf ben Krenzen und Schilbern wurden vorgelefen unb befproden. Dann 
aber ftanden wir auch ftil bei Grabhügeln, bie verfallen und wüßte dalagen, 
und es wurbe erzählt, wer barnnter liege; enblid ging es liber Steine und 

dur wildes Gebüſch, durch Difteln und Dornen zu den Gräbern berjenigen, 
die ſchon längere Zeit tobt waren, beren Nachkommen unb Kinder jebody 

lebten, die aber ihrer Bäter fchienen vwergeflen zu haben. Schon am Sonntag 

Nachmittag waren Einige befchäftigt, bie Grabhägel aufzurichten ımb zu ordnen, 
uub bald darauf nahm der Schulze die Sache in bie Hand, durch Gemeinder 

beſchluß wurde bie Mauer ausgebeffert, Eteige angelegt nnd mit Sand befah- 
ren. Wenn ein einflußreihes Glied ber Gemeinde geflorben ift und bie Ge⸗ 

müther weich find, muß man fie darauf anreden. SR erſt einmal ber Ein 
bahin gewenbet, dann haben die Leute felbit ibre Freude daran, fangen au 

ben Kirchhof fleißig zu befuchen, und mancher nimmt einen Eegen mit in fein 

Hans. Die Pietät gegen die Verſtorbenen förbert bie Liebe zu ben Lebenden.“ 
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und anf etliche wenige Stuuben beſchränkte äffentliche Gottesdienft 

dem nenerwachten Drange nicht genügt. Solche Bewegung wird 

oft durch einen neuen Pfarrer hervorgerufen, ber fih denn and 

meift in den Mittelpnnet ſtellt, alle Anbachtsübungen leitet und 

wie ein Apoftel in feiner Gemeinte fteht. Gewiß ein ſchoͤnes Loos 

ift dem gefallen, ver fo als ein Zobtenerweder und Lebenſpender 

wirfen darf. Alfein die paſtoraltheologiſche Betrachtung ter Sache 

tft doch nicht ganz bdiefelbe, wie fie etwa einem Berichterftatter 

über folche Erfcheinungen in einem Erbauungsblatte paßt. Dar⸗ 

über ift weniger zu fagen, daß foldhe Bewegungen zwar oft, aber 

nicht immer durch folche Geiftliche veranlaßt werben, bie ein un- 

gewöhnliches Maß von Geift und erleuchteten Eifer befiten. Es 

fühlen fich oft auch Weltleute, die eine gebanfenreichere, mehr 

geiftige Prebigtweife barum kalt ließ, weil fie zu träge find, um 

fih ver Wirfung des Gedankens hinzugeben, eder zu wenig chrift« 

liches Intereſſe und chriftliches Verſtändniß haben, um an einer 

geiſtvolleren Durcharbeitung der biblifhen Wahrheit Geſchmack zu 

finden, von einer höchft fimplen, manchmal felbft platten, aber ihrer 

Intelligenz deſto angemeffeneren Weife viel mehr angeregt; es geht 

bas leichter ein, fie befommen vielleicht Maffiveres zu hören, und 

fo find fie mehr als je angefaßt; der Eine zieht den Andern nach, 

bie Sympathie der Menge reift ben Einzelnen mit fih fort, unb 

fo entfteht eine jener Bewegungen, die man mehr ober weniger 

mit dem Namen Erwedungen zu bezeichnen das Recht haben Tann. 

Eine folche Wirkung von ſolcher Urfache kann oft für andere Geift- 

liche, bie e8 nie dazu gebracht haben, obgleich fie fidh bewußt find, 

baß fie an Gabe und Eifer nicht tiefer ftehen, eben deßhalb 

bemüthigend fehun, allein fie begreift fich nicht nur pfychologiſch ganz 

wohl, fonbern es fommt auch hierin zu Tage, daß ein Menfch ihm 

nichts nehmen Tann, es werbe ihm denn gegeben vom Himmel; 

ein Prediger, ber nicht das Seine fucht, wird dem Herrn das 

Recht zugeftehen, feinen Segen nicht dahin zu legen, wo wir ben- 

felben als wohlverdient anfehen würden, ſondern bahin, wo er will. 



A. 7. Religiöfe Bewegungen; Gemeinſchaften; Secten. 313 

Uebler als diefer Umſtand ift aber vie Wahrnehmung, daß felche 

Bewegungen gar zu häufig nur eine Weile andauern, nur ein 

fremmer Paroryemus fine, der ſich an die Anwefenheit einer ener⸗ 

gifchen Berjönlichleit knüpft, aber mit dem Abtreten derfelben , ja 

oft noch früher, nachläßt und allmählig wieder verfchwintet. Diee 

ift um fo mehr zu fürchten, je aufgeregter fih die Erweckten zei- 

gen, je mehr fie Neigung zu unnatürlichen, alle chriftliche Nüch- 

ternheit verleuguenben Webertreibungen haben. Epielen dabei bie 

ledigen Yranenzimmer eine Hauptrolle, drängen fie ſich nach metho- 

biftifcher Art zum Beten in ben Verſammlungen hervor, faßt auch 

die Kinder ein für ihr Alter und Verftäntniß ganz unnatärficher 

Buß⸗ und Beteifer, fo ift faft mit Gewißheit ein Umfchlag vor: 

auszuſehen, der nicht zu lang auf fich warten fäßt.*) Daraus 
folgt, daß der @eiftliche fchon gar nicht darauf es anlegen muß, 

*) Unſerm Georg Conrad Rieger ſchrieb — wie wir von dem Biographen 
befielben erfahren — ein norbbeutfcher Geiſtlicher noch 1748 von einer foldyen 
Bewegung, wozn er fid) ben Rath Riegers erbat, der aber ausblieb, weil Rieger 
fhon mehrere Jahre tobt war. Da traten unter anbrem auch bie Kinber zu 
20 und 30 zufanmen und wollten fo Tange fortbeten, bie fie Die Verſicherung 
ber Gnade hätten. „Eine alte Frau läuft zum Nachbar und ruft Hülfe, weil 
in ihrem Haufe Kinder wären, die fi) wollten zu tobt beten. Alte unb Iunge 
famen in mein Stubinimmer und belfannten ihre Sünden und fragten nad 
bem richtigen Weg. Etliche find zu Mitternadht aufgeflanden und haben in 
ihrem Kohlgarten mitien im Schnee gebetet und die Nachbarn aus dem Schlaf 
erwedet, bas Andern zur Erwedung gediehen. Die verruchteften Sünder wur- 
den ans ber Sicherheit erweckt und aufgebracht. Dies euer währte den Winter 
hindurch und einen Theil des Sommers fo fort, daß bie Rechtichaffenen blie- 

ben, Viele aber in eine Kaltfinnigleit auch bei ernftliher Erwedung geriethen. 

Nach Jahr und Tag aber find fie faf alle, Wenige ausgenommen, in foldyen 

Schlummer, Schlaffheit, Geiſtloſigkeit, Todtheit, Erftorbenheit gekommen, baß 

man nicht den Schatten vom vorigen Leben mehr ſehen kann. Viele ſchämen 
ſich der vorigen Erweckung, Biele gehen dahin und hängen bie Köpfe, als 
wenn fie an biefelbigen gefchlagen wären, etliche find ala wie ſtumm, fie mur- 

meln und wiffen nicht, was fie fagen. Etliche, wenn man fie fraget, erjeufzen 

und mit vielem Athemholen lafſen fie mich ſtehen. Die Kinber find bübiſch 
und leidhtfinnig geworben; Etliche jchämen ſich meiner; wenn fie mich ſehen, 
gehen fie weit nm mich weg. Die wenigen reblichen Seelen, werben ber An⸗ 
bern Spott. Die auf ben Knieen gebetet, läftern auf ſtehenden Beinen.” — 
Sapienti sat. 
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folhe cclatante, in's Große gehende Wirfumgen hervorzubringen. 

Wir können und darum mit den Defiderien und Anfinnen, welche 

die „Sieben Briefe über englifched Revival und veutfihe Erwedung” 

von V. A. H. (Franffurt 1862) an vie evangefifchen Paftoren in 

obiger Richtung ftellen, burchans nicht einverjtanben erflären. Dort 

wird ber „Erfchätterumg" nach englifchem und amerikaniſchem Mu⸗ 

fter ein viel zur großer Werth beigelegt and dasjenige zu fehr als 

etwas Durch menſchliche Mittel nach Abficht und Berechnumg zu 

bewirlendes angefeben, was doch nur als ein göttlich. gewirktes, 

völlig frei eintretendes Bhänomen, als momentaner Impuls zu 

einer tieferen und nac;haltigeren Ummanplung Werth bat. Und 

wenn bort zu tiefem Zwede allerlei Mittel empfohlen werben, 

. wie namentlich das Prebigen im Freien, auf Bahnhöfen n. f. w., 

jo ift es keineswegs nur beutfd;e Ed’werfälligfeit ober paftorafe 

Dequenlichkeit, vie folche Zumuthung entfchieren ablehnt, ſondern 

es ift der höhere Begriff von ber Würde der Religton und ber 

Predigt; ehe wir von göttlichen Dingen reden, muß es ftille um 

ung feyn; unter dem Etraßentumult oder neben ver ſchnaubenden 

Locomotive eine Prebigt anzufangen, wäre nad) unferem ticferen 

Gefühl, das die Gottſeligkeit nicht agitatorifch, wie e8 bem ing» 

länder zufagt, treiben will, vemjenigen allzu ähnlich, was ber Herr 

das Hinwerfen des Heiligthums vor die Hunde nennt. John Bull 

liebt das Agitiren für irgend einen Zwed, ten er rückſichtslos 

geltend macht; viefe Neigung trägt er anch auf Die Religion über; 

wir Deutfche lieben das Agitiren nicht, unt finden es am aller» 

unpaffentften auf dem Gebiete ver Religion. — Wenn Gottes 

Wort, wie es unter uns lebt, von felbft tergleichen Bewegungen 

hervorruft, nun dann gilt ed: „ven Geiſt dämpfet nicht,“ aber 

wie Paulus tie Chariemen zu Korinth in eine zum Peften ber 

Gemeinte nöthige, vernünftige Ordnung virweist, fo bat ber Pa- 

ftor fidh wohl in Acht zu nehmen, daß er zu Ungeſundem, Unna⸗ 

türlichem, überhaupt zu Solchem, was innerlich feine Bürgſchaft 

ſeines Beſtandes haben Tann, nicht felber die Hand bietet, anftatt 
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mr, was Gutes da ift ober zu werben verfpricht, in ein ruhiges, 

richtiges Geleiſe zu bringen. Iſt z. B. ſolch ein Gebetstrang ba, 

wie in dem Falle, deſſen bie vorige Anmerkung erwähnte, fo wird 

fih ver Paflor dur den guten Echein nicht darüber tänfchen 

laffen, daß, wenn Kinber over Mägde ſtundenlang fortbeten, fie 

dem lieben Gott ficherlich nicht Weniges vorfchwagen, was im 

Gerichte Gottes, des Wahrhaftigen, auch unter bie unnägen Worte 

Fällt, von welchen Matth. 12, 36. bie Rebe if. Solche aufgeregie 

Gemitber würden am beften wieder auf feften Boden kommen, 

wenn der Paftor fie zu Bibelftunden verfammelte, in denen er 

nicht etwa ſolche Materien, in beren engem Sreife ihre Gedanken 

fich feftgefangen haben, fonbern die ganze chriſtliche Heilswahrheit 

in&befenbere nach ihrer praftiichen Seite durchſpräche, in benen er 

jener gemüthlichen, oft auch phantaftifchen Aufregung durch In⸗ 

Anfpruchnahme und Cultur des chriftlicken Denkens, des verftän- 

digen Ueberlegens und des ethischen Lebens- Ernfied das rechte 

Gegengewicht geben würde. Letzteres ift dann bejonberd gegen 

feiche zu thun, die in Folge ihrer Erweckung gegen alle, bie nicht 

ihrer Art find, wiberwärtig, gegen Bater und Mutter unt Ge- 

ſchwiſter grob, ungeniehbar, im eigenen Hanſe entiveder Freud⸗ 

linge ober Plagegeifter und Tyrammen werben und fich für felch 

ein: Gebaren heillofer Weife auf Stellen wie Luc. 12, 51-53. 

berufen. Solchen Menfchen muß rund berans gejagt werben, 

daß, fo lange fie gegen Bater und Mutter nicht thun, was das 

vierte Gebot fagt, fo Tange überhanpt nicht Liebe ftatt Kaffee, 

nicht Milde ftatt- der Herbheit in ihnen regiere, ihre Erweckung 

leiste taube Nuß werth fel. Sieht überfaupt ber Paſtor bie 

Sache — nicht etwa kalt, gleichgültig oder gar feindfelig, aber 

doch nüditern an, Tegt er nicht zu viel Gewicht darauf, macht er 

in Pretigten oder Zeitungen fein Weſens davon, fo wird er felbft, 

wenn der Rüdfchlag einmal eintritt, am wenigften bavon übere 

raſcht, aber er hat auch ſchon dafür gefergt, daß, was Gutes in 
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folcher Bewegung lag, erhalten bleibt.*) Iſt aber vie Bewegung 

nicht von dem Baftor felbft ausgegangen, fo ift fie — denn ohne 

äußern Impuls wird wohl nicht® dergleichen gefchehen — Durch 

Einwirkungen ven anderer Eeite hervorgerufen; dies führt uns 

auf das Zufammentreffen des Geiftlichen mit dem Gemeinfchafte- 

ind Eectenwefen. 

2. Semeinfchaften find ein Mittleres zwiſchen ter Gemeine 

und ber Familie; fie find ein chriftlicdher, für ten Zwed ver ge 

meinfamen Erbauung und praftifchen Förderung organifirter Freun⸗ 

deskreis, der basjenige, was die Kirche wegen ihres weiteren Um— 

fange in mandhfacher Beziehung dem Einzelnen nicht bieten Tann, 

erfegen fol. Meift ift eine ſolche Gemeinfchaft (eine „Stunde“) 

von einem Gefchlecht aufs andere vererbt worben, und wo fich 

ein neues Gonventifel in einem Orte bildet, in welchem früher 

feines eriftirte, da ift’8 in Folge befonderer Anregung aus ber 

Gemeinde felbft, etwa durch Familten, die von auewärts herein 

gezogen find, entftanden. Urfprüngli nun waren dieſe Kreife — 

wie wir aus Speners Gefchichte wiffen, wie es auch in Württem⸗ 

berg war — von Geiftlichen felbft geftiftet. Allein es lag in ber 

Natur und bee biefer Gemeinschaften — pie fi) ald den Aut 

druck bes allgemeinen Prieſterthums betrachten, — daß fie nicht 

Verfammlungen find, in denen man einem Vortrage des Pfarrert 

horchen will, fondern daß Laien fich brüberlich befprechen. So- 

bald ver Pfarrer felbft dabei ift, fo muß er entweder fih ganz 

zum Vertrauten, zum Dugbruber ber Sprecher machen, oder, wenn 

er das and gutem runde nicht paffend findet, fo wird die Stunde 

mehr oder weniger boch eben ein Vortrag ſeyn, ben er Hält. 

*, Im Allgemeinen ift es, auch nach dem oben ausgeführten, richtig, wenn 
bie paſt.⸗theol. WVlätter von Bilmar (1862. Mai und Juni, S. 362) fagen: 

„Das Borkommen fpecififch- Erwedter ift im Ganzen kein gutes Zeichen für 
eine Gemeinde. Wo das Evangelium einfältig und ſalbungsvoll geprebigt 
wird, nehmen fie ebenfo ab, als die normale Entwidiung wächst.” — Daß 

etwas Franfhaft Ueberreiztes babei ift, zeigen bie Vorgänge bei ben Nevivals 

zur Genüge. 



A. 7. Religiöfe Bewegungen; Gemeinſchaften; Secten. 317 

Darum wirb fi fein Verhältniß zunächft nach folgentem Ge⸗ 

fihtepuncte beſtimmen. Geht die Anregung tirect vem Pfarrer 
aus, fo wirt rad Nefultat immer eine von ibm. gehaltene Bibel- 

fiunde ober Betftunde ſeyn, alfo eine Vermehrung jeiner Yehr- 

sub Erbauungstbätigfeit, vie in allweg fehr gefegnet, fehr nöthig 

feyn kann, aber doch nicht das ift, was in unfern Gemeinfcaften 

gefucht und gefunden wird. Died wird nur da zu Stanbe kom⸗ 

men und Beftand haben, wo aus dem Volle felber feld eine 

Lebensäußerung hervortritt. Der Pfarrer Tann vielleicht, wenn 

er bie geeigneten Perfönlichkeiten in feiner Gemeinde findet, dieſe 

Dazu aufmuntern, kann fogar die Sache perfönlich anfangen und 

dann in andere Hände geben: immer jetoch wird fie, was fie 

werten fol, nur werben, wenn fich in ber Gemeinde felbft bie 

Kräfte dazu finden, die, wo fie find, auch meift ven felber ven 

Trieb zur Bethätigung in fich tragen. Mit viefen num, mit den 

Sprechern, in einem freundlichen Verkehr zu bleiben, fie zu be⸗ 

fuchen und von ihnen fich beſuchen zu lafien, das ift eine richtigere 

tirchliche Taftit, als wenn bie Kirchengefeße vorfchreiben, daß ter 

Pfarrer von Zeit zu Zeit als Bifitator in. ven Berfammlungen 

erfcheinen fol. Solche Dinge laſſen fich nicht, wie eine Schule, 

durch Bifitationen überwachen, ba bei folcher Anwefenheit des 

Pfarrers möglicher Weife alle Unbefangenbeit verfchwinvet und 

die Leute fich nicht geben, wie fie fonit find. Jener Verkehr mit 

den Perfonen, namentlich ten tonangebenben, fest ven Paſtor voll⸗ 

fommen in Stand, den Geift zu erkennen, ber in einer Verſamm⸗ 

Iung berrfcht, und auf benfeiben einzuwirken, wo und wie er es 

nöthig findet.*) Er kann ſolche Beziehungen um fo leichter ber- 

2) Ein Beifpiel diefer Art fei hier von Ludwig Hofader angeführt: Eines 
Abends (In Jahr 1827) kamen etliche Gemeinbeglieder zu ihm, um fi, auf 
eine allgemein erlaffene Einladung hin, zu einer nüglichen Unterhaltung zu ver- 

einigen. „Nun, liebe Leute,” ſprach H., „worüber wollen wir denn heute mit 

einander reden?" Da ließ fih eine Stimme in frönmelndem Tone vernehmen: 
„Bon der Gnade nud von der Wiedergeburt.” „Nein,” fiel 9. ein, „man 
ſchwatzt nicht immer von ber Gnabe und Wiedergeburt, jondern jetzt wollen 
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ftellen, als bie Gemeinfchaftöglieber die fleigigften Kirchgänger unb 

die für wahrhaft evangelifche Predigt taufbarfter nnd emspfäng- 

lichſten find. Wir Tonnen Orte, me ber Prediger feinem ganzen 

Naturell nach keinen Zug an fi) hat; im dem ber Pietiemus et⸗ 

mas ſpeeifiſch ihm Verwandtes zu erkennen vermöchte, und wo die 

Etundenleute dennoch intelligent und gerecht genug find, anzuer⸗ 

kennen, daß der Geiſt aus ihm ſpreche, daß „eine Macht vor ihm 

hergehe."*) Un audern Orten find fie freilich darin befrhräufter 

und hören ir benjenigen Prediger gerne, ter gerabe fo rebet, 

wie fie, wen man fie anf bie Kauzel ftellte, auch reden mwürben, 

wogegen fle gegen jede antere, freiere Form, wenn fie auch dem 

Zuhalt nidts anhaben Tonnen, ſich fpröbe verhalten und bariı 

ſich oft fehr wenig urtheilsfähig oder fehr paxteiifch zeigen. Aber 

gerabe deßhalb it jener perfönfiche Umgang bed Paſtors ınit nen 

Häuptern fo wichtig, weil hiedurch am eheſten auch bafür, was 

ihnen am Pfarrer fremd erſcheint, ein Verſtäudniß und damit einige 

Erweiterung ihres Horizonts erzielt wird. — Co allein fcheiut e⸗ 

uns richtig verftanden, in tiefem Sinn allein angenommen werben 

zu fönnen, wenn auf vem Sircheutage zu Barmen (S. ventfche 

Zeitſchrift für Wiſſenſchaft und chriftl. Leben, 1860. September. 

Niro. 39. S. 309.) Jemand forterte: ein Geiftlicher müſſe immer 

die Sand über die Gemeinſchaften halten. 

3. Schwierig wird feine Etellung erft ben Secten, der 

wir von den Griechen und Türken reden. Ich will euch etwas Merkwürdiges 
von der Schlacht bei Navarin vorlefen." Er Tas nun einen Zeitungeberidt 

vor,. wußte aber daran ganz unvermerkt hriftliche Vetrachtungen zu Mnüpfen. 
So erzählt Knapp in Hofaders Leben, S. 333. 

*) Das allerdings, was man „Zulauf“ heißt, wird, namentlich anf bem 

Xande, mit jeltenen Ausnahmen nur Predigern zu Theil, bie in dem in jenen 
Kreifen einheimischen Tone zu reden pflegen — fdhon aus dem Grunde, weil 
das Beſuchen auswärtiger Kirchen auch nur unter ben Mitgliebern ber Privat» 

verfamminmgen mehr oder weniger üblich ift, mancher Orten fogar unter bie 

Kennzeichen eines wahren Chrifteirtfums gerechnet zu werben pflegt. Dem Ver⸗ 
faffer ift ein Fall befannt, wo der Borfteber einer ſolchen Verſammlung in 

einem Dorfe einer jungen Perfon, bie eines durchaus vechtichaffenen Sinnes 

war, dennoch ein geringeres Prüdicat eribeitte: „wordt fle nicht kaufe!“ 
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Sectirern ‚gegenüber. Wenu vie Gemeinfdsaft auch etwa Dogmen 

oder XTheologumena acceptirt und mit Vorliebe treibt, die ber - 

Kirchenlehre nicht angehören, ober einzelne Kirchliche Lehren wie 

bie von ber Rechtfertigung ober bie bou ter Heifigung einfeitig 

auffaßt und dadurch mit dem Katechismus in Differenz geräth, 

fe begründet dies noch keine felche Stellung, daß bie Genteinjchaft 

ſich nicht mehr als einen Kreis innerhalb bes großen Kirchenkör⸗ 

pers aufebhen, fich im &egenfage zur Kirche, dieſem Babel, al® bie 

wahre Kird;e beirachten, vom Lehramt, vom Wort und Sacramıent 

ſich innerlich und auch äußerlich abfehren und fo zur Seete. werden 

wüßte. Iſt der Pfarrer nicht fo unklug, daß er gegen die frage 

liche Partei prebigt, daß er in einer für fie beleivigenben oder 

doch fie abfteheuten Weiſe gegen ihre Anfichten polemifirt: fe 

werben fie trog ihrer Differenz dennoch fich zur Stirche Halten, denn 

fie fagen jelber, gewilje Kehren (3. B. von der arzoxazaaracıs) feien 

lieber als Geheimlehre zu behandeln, und wenn fie auch noch mehr 

fageu wärben, als der Pfarrer fagt, wein er ben Einen bie Abjo⸗ 

futheit der Sundenvergebung nicht genug nnbebingt, ben Andern 

bie Heiligung des Lebens, die Ablehr von der Welt nicht genng 

aseetiſch fireng vorträgt, fo find fie, wofern ber Pfarrer fich nur 

nicht perſhulich mit ihnen verfeinvet hat, zufrieden, wenn nur daß, 

was er ſagt und wie er feinen Wandel führt, ber chriftlichen 

Wahrheit gemäß ift. Jenes ſchonende Verfahren ift darin voll 

kommen begründet, daß folche Leute, auch wenn viel Unbrauchbareß, 

jo Zhörichtes fich in ihre Gedanken eingeniftet hat, noch eben oft 

die nachdenlendſten, bie ernftejten Chriften find, deren Schwachheit 

der Storfe zu tragen berufen ift. 

Gauz auders aber wentet fich die Sache, wenn Eectirer von 

außen Ber in der Gemeinde fich einfchleihen, um da Propaganda 

gu machen. Denn auch dies unterfcheitet die Eecte von der Ges 

meinfrhoft, daß die letztere zwar ſich freut, wenn fie zahlreich ift, 

aber nicht darauf ausgeht, Leute zu gewinnen, nur um ihre Zahl 

zu vergrößern,. bie Secte aber, und wenn ſie fdeinbar nech fo 
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ftrenge fittliche Beringungen ftelit, dennoch im Wirflichkeit nicht 

fehr wählerifch ift; ihr ift e8 um Mehrung ver Zahl zu thun. 

Ta können fi denn auf einem Tleinen Raume Wiebertäufer, 

Methodiſten, Nazarener, Darbiften, Groingianer, Teupelherren 

nom Kirſchenhardthof und wie fie alle heißen, umtreiben; fie ma- 

en fich nicht etwa blos damit zu thun, ode Flächen zu bearbeiten, 

fondern gerade in foldhe Gemeinden, wo chriftliche® Leben fchon 

blüht, bringen fie ein, und haben es leicht, ſich Gemüther zuzu- 

wenden; benn es iſt keine Kunft, die Mängel ver Kirche aufzu- 

beden und ben Urtbeilsunfähigen mit allerlei apolalyptifcher, tbeo- 

fophifcher, allegorifcher und dazu noch nach Chriftoph Hoffmanns 

Art politifcher und focialifcher Weisheit Sand in die Augen zu 

firenen. Es kann uns das am wenigften in folchen Gemeinden 

wundern, wo ber Geiftliche wenig Geiftliches an ſich bat, wo er 

entweder burch fchlechte Predigt und Faulheit oder Ungefchid im 

Amt, ober durch irgend eine fittliche Mafel, Geiz, Zankſucht, Ehe⸗ 

zwiſt u. vgl. Aergerniß gibt. Woraus alfo fogleich fich ergibt, 

taß die allererfte Maßregel des Geiftlichen den Sectirern gegen- 

über die tft, welche fich auch ohne fie von felbfi werfteht: fleden- 

Iofe Reinheit bes Wandels und untabelhafte Treue im Beruf. 

Können jene Wölfe dem Hirten perfönlich nichts anhaben, fo ift 

ihnen eine Hauptwaffe entzogen; fie werben zwar nicht ermangeln, 

dem Geiftlihen fchon weil er Diener der Kirche ift, alles Boſe 

nochzufagen, fie werden (wie dies z. B. die Darbiften, als ſie in 

Württemberg fich anſiedeln wollten, reichlich getan haben) es 

fhon als eine Schmad und Sünde bezeichnen, daß ber Pfarrer 

Etolgebühren annimmt und eine Beſoldung bezieht, und foldhe 

Argumente leuchten dem Pöbel ein; aber wenn ber Pfarrer als 

rechtfchaffener und wohlthätiger Wann in ver Gemeinde befannt 

ist, fo fchlägt died Argument doch nur bei der Hefe des Volkes 

und bei frivolen Kalbgebilbeten durch. Allein feine Aufgabe ift 

ja nicht blos vie, für feine Perfon unangreifbar zu fehn, ſoudern 

er fell auch den Schaden verhüten, den folhe Wühlereien in ber 
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Gemeinte hervorrufen. Wie kann er das? Bis auf einen gewifien 

Punet ftehen ihm die Kirchengefege felbft wohl überall ſchützend 

zur Seite, wenn z. DB. verordnet ift, daß ohne Erlaubniß des 

Pfarrers oder des Sirchenconvents oder Presbyteriums kein frem- 

ter Rebner öffentlich auftreten darf; daß feine ſolche Verſammlung 

während des öffentlichen Gottespienftes, Feine im freien ober bei 

nächtlicher Weile an abgelegenen Orten Statt finden foll u. dgl. 

Der Pfarrer muß die bezüglichen Beftimmungen genau feunen, 

um fich nichts zu Schulden fommen zu Taffen, was ihm als &e- 

waltthätigkeit kann vorgeworfen werben; benn bie Sectirer find 

ſchlau genug, um jede Blöße, bie er fich gegeben, zu benügen, und 

unter den Bertretern der weltlichen Obrigleit finden fich nicht 

felten Solche, die zwar perfönlich vollfonnen indifferent find und 

das Sectenwefen herzlich verachten, aber die Gelegenheit nicht 

ungenägt laffen, ven Pfarrern Eins zu verfegen, deren Auftreten 

gegen Sectirer von jener Eeite gern als bierarchifche Freibeits- 

befchränfung betrachtet wird, Ähnlich wie auch die religienslofeften 

Demokraten für die Eectirer das Wort nehmen, blos um die 

Kirche tamit zu ärgern. Andrerſeits aber ift e8 eben fo ſehr 

Pfliht des Paſtors, das Odium nicht zu febenen, das er fich durch 

ftrenge® Fefthalten an der gefeglichen Ordnung zuzieht.”) Dahin 

gehört auch, daß er nicht die Schwäche begeht, Solche, die fich 

als Mitglieder ver Secte erflärt, alfo der Kirche ex professo ben 

Rüden gewendet haben, noch ferner an kirchlichen Wohlthaten 

(3. B. Stiftungen) und Ehren Theil nehmen zu lafjen; Milde in 

*) In den von Carl von Moſer herausgegebenen „VBertrauten Briefen 
über geiflliches Recht” (der Verf. ift ein Hofrath Bretfchneider zu Schleig; 

nene Ausg, Reutl. 1861) wird S. 40 gelagt: „Sollten Separatiften einige 
Bffentlihe Thaätigkeiten wider bie herrichenbe Religions⸗Verfafſung eines Ortes 

unternehmen, fo wären fie ala Störer der öffentlihen Ruhe auf bie Finger zu 

Hopfen, und am füglichften in eine leibliche Bewahrung zu bringen, bis ber 

Trieb zur Religiensftürmerei verrauchet.“ Ob letzteres durch Gefängnißftrafe, 

die ohnehin nur nach weltlicher Orbnung verbängt würbe, wirklich zu erreichen 

wäre, muß im einzelnen Salle wohl erwogen werben. 

Palmer, Paftoraltheol. (2. 9.) 21 
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ſolchen Dingen gewinnt bie Herzen feineswegs, vielmehr flößt der 

Mangel an Zucht, an kirchlichen Selbftbewußtfeyn, die Sleichgül- 

tigfeit gegen Ehre und Wecht ver Kirchengenoſſen den Eectirern 

nur um fo größere Verachtung gegen bie Kirche ein.*) Im 

Mebrigen ijt es nicht möglih, auf die fehon in bie Netze der 

Wühler Gefallenen oder gar auf biefe felber irgendwie geiftlich 

einzuwirfen. Der Eectengeift ift ein Dänen der allerfchlinmften 

Art, unter deffen treibenren Kräften ver Haß und die Lüge ber- 

anfteben, wodurch er Sinnen und Gedanken völlig in Beſchlag 

nimmt, daß jedes vernünftige Wort dagegen vein verloren ift; bie 

Verführten werben fo inftruirt, daß fie für ven Pfarrer auf jede 

"Frage, jeden Zufpruh eine Antwert — und ;war oft recht un⸗ 

verfrämte Antworten — parat haben; ſelbſt folche, bie ihm früher 

mit perfönlicher Liebe nud Anhänglichkeit näher jtanden, 3. B. ehe 

malige Confirmationsfchüler, verftellen ihr Angeficht gegen ihn 

und verfchließen fich jeder Anſprache. Förmlich mit den Sectirern 

eine Disputatien zu balten, es alfo gleichfam auf einen Zwei⸗ 

fampf aufommen zu laffen, ift unter allen Umftänden zu wiber- 

vatben; denn, wie die Erfahrung bundertfach lehrt, die Sectirer 

wiffen die heil. Schrift nach ihrer Weife zu deuten, auf eregeti- 

fchem Boden gewinnt man nichts gegen fie; wer will 3. ®. ben 

Baptiften die Nothwendigkeit oder Rechtmäßigkeit der Kindertanfe 

eregetifch beweifen?**) Und mit welcher Leichtigkeit wiſſen bie 

*) J. 4. Bengel jagt (f. fein Leben v. Burk, ©. 122 f.): „die Separa- 

tiften jollte man tractiven, wie bie Beiſitzer einer Stadt: fie tragen nicht bie 
Xaften der. Stadt, genießen aber auch ihre Wohlthaten nicht, Man follte fie 

zu nichts zwingen, ... .. hingegen bie Kirchenwohlthaten läßt man ihnen nicht 

angedeiben; .... man muß bierin den Schein einiger Härte annehmen.“ — 

Eine Ergänzung biezu bildet der wortrefflide Rath in ben Moſer'ſchen Briefen 
(n. a. ©. ©. 43), daß man ſolchen Leuten viel Arbeit verjchaffen müſſe, weil 
fie dadurch von Grillen geheilt und von befehrungsflichtigen Unternehmungen 
abgehalten werben. 

++, Mas für Die Kindertanfe gegen die Baptiften geltend zu machen if, bat 
vortrefflih Nitzſch a. a. ©. S. 273 ff. entwidelt, aber einen Baptiften betehrt 

das alles nicht. 
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Secten von montaniftifchem Charakter die vorgeblich neuen Geijtes+ 

mittbeilungen und Offenbarungen auf bie Verheißung bes Herrn 

zu ftügen! Mit welchen Mienen Heiliger Enträftung oder tiefen 

Mitleidens beurtheilen fie jeden Zweifel an der Aechtheit folcher 

Offenbarungen als puren Unglauben, während für jie felbft das 

albernjie Gerede und Geträume ihrer Häuptlinge ein Drafel ift, 

das mit ftupider Devotion hingenommen wird!*) Wie wenig 

Mühe foftet e8 die Secten von donatiftifcher Richtung, eine Menge 

von Schriftjtellen zum Beweiſe dafür aufzubringen, daß bie be- 

ſtehende Kirche nicht der Yeib Chriſti, nicht bie Braut des Lammes 

jei! Etwas, was weber auf buchjtäblichseregetifchen noch abftract- 

dogmatiſchem Wege vemonftrirt werden kann, dennoch als Hiftorifche 

Nothwendigkeit zu begreifen und zurecht zu legen, bazu fehlt es 

dieſen an einer einzigen Vorftellung feitgenagelten Köpfen an aller 

Fähigkeit; kann man ihnen aber auch ein veutliches, unmißver⸗ 

jtändliches Bibelwort entgegenhalten, das fie richtet, fo haben fie 

in ihrer Art pneumatifcher Auslegung, in ihren Allegorien, in der 

oft ganz finnlofen Combination verjchtedener Schriftftellen eine 

Menge Hintertbüren, durch bie fie der ſonnenklaren Wahrheit 

ausweichen. Und noch erfchwert wird die Disputation mit Secti- 

vern dadurch, daß bie Lehren derſelben häufig gar nichts anderes 

find, als die rückſichtslos gezogenen Conſequenzen aus denjenigen 

Prämiffen, die die Theologie felbft, d. h. eine einfeitige Richtung 

derfelben, aufftellt. Wenn wir z. B. auf Grund eines mechant- 

schen Inſpirationsbegriffs lehren, daß alle Weiffagungen ſich buch- 

fräblich erfüllen müffen — wie wollen wir und wundern, wenn 

ein Starrlopf nun auch behauptet, e8 müfje in Jeruſalem ein 

Zempel nach dem von Ezechiel gezeichneten Riſſe gebaut werben? 

Der wenn wir nad irgend einer theologifchen Dynamit behaupten, 

die Taufe wirke im Moment der Hanblung wie durch magifche 
— 

2) Solch widrigen Eindrud läßt 3. B. die Abfafjung der Biographie 
von Joh. Jak. Wirz, des Stifters der Nazarenerfecte (Barınen 1862) bei je- 
dem Leſer, ber nicht dem Geift der Secte verfallen if, zurüd. 

21* 
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Gewalt eine Wiedergeburt: was Wunder, daß ein Baptift ben 

Schluß macht: alfo ift die Kindertaufe nicht die rechte Taufe, weil 

Zaufenvde nicht wiedergeboren find, bie dod) getauft wurben! ver 

wenn die Theologen zwifchen Göttlichem und Menſchlichem, Glau⸗ 

ben und Denten, Himmelreih und Welt einen abfoluten Dualis- 

mus fiatuiren: was Wunder, wenn vie Sectirer nicht nur alle 

Wiſſenſchaft, alle Kunft, fondern vornemlich die Kirche haſſen, 

weil diefe ben ihr anvertrauten Wahrheit» und Lebensſchatz nicht 

anders als in menschlichen Formen bewahren und barbieten fauıı? 

Wenn der Theolog alles Humane geringfchätt, wie follte e8 dann 

und befreinden, wenn ber Sectirer alle Humanität aus feinen 

Borftellungen und aus feinem Benehmen verkannt? Die Theo⸗ 

logen ziehen von vielem, was fie als Theſe aufftellen, die Couſe⸗ 

quenzen nicht ftreng und nicht vollftändig, theils weil ‚ihnen ihre 

allgemeinere Bildung dies nicht erlaubt, theils weil vie Conſe⸗ 

quenzen einander vielfach felbft widerfprechen würden, während bie 

Prämiſſen friedlich neben einander ſtehen; wo es noth thut, wiflen 

fie den Folgerungen die Spigen abzubrechen und fie fo umzubie- 

gen, daß alles in befter Harmonie zu ftehen fcheint; jene Rück⸗ 

fichten aber und biefe Künfte, beides ift einem Sectemmanne völlig 

fremd. Darum bat er den Vortheil, gerabe aus fahren zu können, 

während ber Theolog fi mit allerlei Neftrictionen helfen muß, 
wenn er nicht fchon in den Prämiffen das Wahre vom Falfchen, 

das Wohlbegründete vom Unbaltbaren, das Superftitiöfe vom 

realen Glaubensobjecte fcharf zu fondern verfteht. Gelingt es 

aber fogar, folde Opponenten visputatorifch in die Enge zu trei- 

ben, fo find fie dennoch weit entfernt, tarum dem Gegner fich zu 

ergeben, fondern fie ziehen ein anderes Regiſter — das der Ana: 

thematifirung, der Drohung und VBerwünfchung; „um Gottes 

willen, Herr Pfarrer," — fo brach einft bei einer Unterrebung 

biefer Art ein württembergifcher Sectenmann die Difputation ab, 

da er nichts mehr zu entgegnen wußte: „verfündigen Sie fich nicht 

jo ſchwer an den auserwählten Kinbern Gottes!" Wegen foldhe 

- 
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Leute direct zu predigen, iſt ebenfalls keine Erfolg verfprechenve 

Maßregel; denn bie Spione, bie von Sectirern nicht felten in 

Predigten gefchidt werten, bennnciren das Geſprochene falfch, mit 

Uebertreidung, und fo ruft man enblofe Invectiven hervor; bie 

mehr Indifferenten aber denken, ter Pfarrer habe ba gut prebigen, 

wo ihm Niemand einen Einwurf machen bürfe Dagegen wird 

ihm das Vorhandenſeyn jener fectirerifchen Umtriebe allerdings 

ein Anlaß werben, biejenigen Lebrftäde, in welchen die enangelifche 

Lehre von ten Sectirern beftritten oder verunreinigt ift, bei ge 

gebener Gelegenheit vefto forgfältiger pofitiv auseinanberzufegen, 

wozu fi abermal® bie öffentliche Katechefe noch beffer eignet als 

bie Predigt; pie pofitive Lehrentwidiung wird die Befonnenern 

gegen fectirerifhe Hallucinationen am beften ficher ftellen. Auch 

dann, wenn die Ehrlicheren von felber zum Pfarrer fommen, um 

fih mit ihm zu befprechen, hat er nur in aller Ruhe den guten 

Grund ber kirchlichen Lehre und Eitte ihnen darzulegen, das Trü⸗ 

gerifche ihrer Argumente ihnen ebenfo leivenfchaftlos, mit ver Ruhe 

eitter feften, durchaus Flaren Ueberzengung, mit der durchgebildeten 

Erkenntniß, vie anf alle die gemachten Entgegnungen vollkommen 

geräftet ift, vie nichts zu verbeden, nichts fünftlich zu ftüßen braucht, 

vorzubalten, ihnen namentlich auch zu zeigen, daß bie Uebel, bie 

fie an ber Kirche rügen, entweber bereit8 in ihrem eignen Kreiſe 

eingefehrt feien oder gar nicht laug ausbleiben können. — Uebri⸗ 

gene macht es in dieſen Beziehungen einen nicht unbebeutenben 

Unterſchied, ob eine Secte erft im Entftehen begriffen, oder ob fie 

ſchon förmlich conftituirt ift, und im legten Falle, ob fie erft frifch 

fich aufgethan hat nnd darum auch noch im Fanatismus bes erften, 

anfledernten Eifers fteht, ober ob fie fehon längere Zeit befteht, 

und die treugebliebene Gemeinde filh an das Zufammenleben mit 

ber Secte auf demſelben Fleck Erde gewöhnt bat. Werben erft 

Berfuche gemacht, Gemeindeglieder zu bethören, fo ift es Pflicht, 

baß der Pfarrer außer ter Handhabung der gefetlichen Beftim- 

mungen, wovon oben bie Rebe war, bie gefährdeten Seelen nicht 
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gleichgüftig fich felber überläßt; er wird fie zu fich rufen ober 

auffuchen, und ihnen fowohl den Ungrund einer Trennung von ber 

Kirche durch Beibringung Harer Erkenntniß aufpeden, als auch 

ben fchnöden Undank vorhbalten, deſſen fie fich durch folche Untreue 

ſchuldig machen würden. Oft freilich, ja bei den Meiften wird 

bas vergeblich feyn; denn die Wühler haben lange ſchon gearbeitet, 

ehe ver Pfarrer audı nur eine Silbe von ihren Machereien erfährt; 

fommt es alfo auch noch zu einer Befprehung mit ven Angeftedten, 

fo ift es in der Regel ſchon zu ſpät, fie find Schon völlig verrannt, 

oft auch fehon zu fehr terrorifirt (denn die Sectenhäupter pflegen 

fih wie Püpfte zu geriven, nur daß ihr Papfttbum wegen feiner 

Kleinlichkeit einen viel widerlicheren Eindrud macht, als die ärgfte 

römische Hierarchie). Des Verſuches ift e8 aber immer wertb; 

es ift ja doch möglid, daß ber Eine oder Andere bei guter Zeil 

noch zur Befinnung kommt.*) So lange biefe Möglichleit noch 

denkbar ift, muß man auch nicht durch Etellung entfcheidenber 

Alternativen die Schwankenden aus der Kirche hinansbrängen ; 

mancher würte jetzt fchon aus Trotz den entfcheidenden Schritt 

tbun, der, wenn man ihm Zeit läßt, wieber abgekühlt wirb und 

froh ift, wierer in aller Stille zur Mutterfirche beimfehren zu 

bürfen, ber er bernach vielleicht inniger anhängt, als zuvor. Man: 

cher wirb gerabe dadurch am zeitigſten wieder nüchtern, daß man 

ihm freie Hand läßt; die Verſtändigeren und Redlicheren werden 

bald gewahr, daß, was ihnen in den ſchönen Worten der Sectirer 

entgegenglängt, nicht chen Gold ift. — Kommt es aber zur wirf- 

— — 

*) ‚Das muß aber nicht alſo geſchehen, daß ber Pfarrer fie in Mantel 
und Kragen befucht, und kraft feines Amtes als ein berufener oder verordneter 

Diener der Kirche mit ihnen handelt oder fie auf die Pfarre beftellt, und ihnen 
aus ein paar Büchern großer Theologen etwas vorliest, fenbern es muß ver- 
mittelft allerhand genommener Gelegenheiten anf eine natürliche, unilbertriebene, 
berzliche und einnehmenbe Art und Weife ohne Bekehrſucht geichehen, fo daß 

man anfünglid immer nur Grundwahrheiten anzubringen fuche und bie Fol» 

gerungen dem Berfiand und Gewiſſen bes Separatiften überlaffe” Vertraute 
Driefe, S. 42. \ 
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fichen Ausſcheidung, jo muß ber Paftor alles forgfältig vermeiden, 

was einer Beration gleich jieht; nicht mit irgend einem Stüdchen 

Märtyrertfum muß man folche Abtrünnige beehren, zumal ba bie 
Kirche nicht immer an ihnen viel verliert. — Iſt dann die Partei 

einmal conftituirt, hat fle eine fefte Organifation angenonmen und 

febt fie, ohne Unruhe zu erregen oder fuftematifch auf Eroberungen 

auszugehen, frieblich neben der kirchlichen Gemeinde, fo ift es na- 

türlih auch des Pfarrers Sache nicht, fie zu beunruhigen; im 

Gegentheil, wer einmal ausgetreten ift, dem wirb er zwar niemals 

fich irgendwie als Eeelforger nähern, was in biefem Fall Auf- 

bringlichleit wäre, aber er wird ihm mit aller berjenigen Dienft- 

fertigfeit und Freundlichkeit begegnen, bie er als Chrift vem Neben» 

menfchen fchuldet; der Sectirer foll erfahren, daß der Paſtor nicht 

Haß mit Haß vergilt, er fann ja den Abtrünnigen nur als einen 

geiftig Erkrankten, als einen rregeführten bemitleiven. Wenn . 

folhe Leute nicht felber mit vem Pfarrer ein religiöjes Gefpräch 

anfangen wollen, fo ift e8 nicht feine Sache, ein felches zu fuchen 

oder zu veranlaffen; felbft wenn von ihrer Seite der Anfang ge- 

macht wird, die Wbficht aber nur die einer Selbftrechtfertigung, 

nur die des Rechthabens, aljo bie Bergeblichfeit folcher Unterre- 

bung vorauszuſehen iſt, thut der Pfarrer befjer, ſich nicht darauf 

einzulajjen; ev wird nöthigenfalls ihnen geradezu erklären müffen: 

wenn es euch aufrichtig um Erkenntniß der Wahrheit zu thun 

wäre, fo würde ich euch gerne Zeit und Mühe wirmen; allein 

ihr wißt ja alles ſchon ganz gewiß, ich aber weiß noch gewiſſer, 

mas an eurer Eade iſt; fo iſt's vergeblich, wenn wir bisputiren, 

wir gerathen am Ende in Hitze, aljo wollen wir's für jegt unter- 

faffen. Werdet ihr aber einmal in eurem Gewiffen unruhig, ob 

ihr nicht vielleicht doch auf falfhem Wege feid: danıı fommet und 

ih werbe euch auf Alles antworten. Deufbar ijt e8 auch, daß 

ein Menfch, der fich lange von der Kirche getrennt hielt, auf dem 

Kranten- und Sterbebette den Pfarrer rufen läßt. Es verſteht 

fi, daß diefer fich nicht weigert, zu kommen; auch wird, falls 
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ber Kranfe das b. Abentmahl begehrte, von den font nöthigen 

Formalitäten des Rücktritts Umgang zu nehmen und die Com- 

munion felbft als Act diefer Rückkehr zu betrachten ſeyn; natür- 

fich aber muß der Paftor, bevor er willfahrt, deffen erft fich ver- 

gewiffert haben, daß ber Kranke feine feitherige Verblendung ein- 

fieht und fein Unrecht gegen bie Kirche, die feine geiftliche Mutter 

war, bereut. Merkt er, daß bied wirklich die Gefinnung des 

Kranken ift, fo darf er ihm bie Umkehr wohl entgegenfomment 

erleichtern. 

8. Baritätifhe Gemeinden. 

1. Bon Parität wird befanntlicy nur gefproden, wo es fich 

um das Nebeneinanderfeyn von BProteftanten und Katholiten ban- 

belt, nicht aber von Lutheranern und Reformirten. Weber das 

Verhalten der Baftoren dieſer Leßteren untereinander und zu den 

beiderfeitigen &emeinteangehörigen braucht die Paftoraltheologie 

nichts zu fagen; denn ob eine Union äußerlich vollzogen ift ober 

nicht, die Geiftlichen ftehen, auch wenn jede Stirche und Gemeinde 

ihren hiſtoriſchen Charakter feithält, weil jede ſich bewußt ift eine 

wefentlihe Seite evangelifher Wahrheit zu repräfentiren, doch 

ſchlechterdings als Collegen, als Diener Einer evangelifchen Ge- 

ſammtkirche nebeneinander, und haben desgleichen auch die Ge— 

meindeangehörigen nur fo anzuſehen, wie ein Parochus die Ge— 

meindeglieber einer andern Parochie. Auf Eroberungen an See- 

lenzahl ift da nicht auszugehen, und Controveröprebigten der Lu⸗ 

tberaner gegen bie Neformirten oder umgelehrt, wie fie fchon 

überhaupt bei geläutertem theolegifhem Bewußtſeyn über die Be- 

beutung bes Gegenfages zwifchen ihnen gar nicht mehr denkbar 

find, fo find fie in gemifchten Ortfchaften vollends unſchicklich. 

Die Parochialverhältuiffe aber, 3. B. was zu thun fei, wenn ein 

Reformirter in ber Intherifchen Kirche oder umgefehrt communt- 

ciren will, müflen gefeglich georpnet, ein etiwaiges Uebergehen von 
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ber einen zur andern an beftimmte Bedingungen und Formalitäten 

gefnüpft ſeyn, durch beren firicte Beobachtung verhindert wirt, 

bag nicht ein Fall diefer Art Mißſtimmung und Zerwürfniß zwi⸗ 

ſchen den Geiſtlichen bervorrufe. 

Anders aber fteht es, we ber evangelifche Baftor eine Tatho- 

liſche Gemeinde neben fich hat, die einem im Ort oder außerhalb 

deſſelben wohnenden katholiſchen Geiftlihen zugebört. Da hat er 

es, jo fehr er fich eines frieplichen Betragens befleigigen mag, 

doch mit einem Gegner, einem Feinde zn thun; tenn fo fchön fich 

auch an vielen Orten, wo chriftlich gefinnte Männer beiberfeite 

anf ſolche Poften gefeßt fine, zwifchen ihnen das collegialifche 

Verhältniß geftalten Tann: es iſt dies body immer nur bie Wir- 
fung ber zufällig nebeneinander ftehenden Perfönlichkeiten, während 

bie katholiſche Kirche im Princip den Proteftantismus haft und 

von der Verfolgung deſſelben bles fo lauge abfteht, ale ihr der 

feiner Pflicht ſich bewußte Staat vie für ben allgemeinen Frieden 

notbwenbigen Zügel anlent und fie in Schranken hält. Es ift 

deßhalb freilich zu allererft von Kirchenregiment zu ferbern, daß 

es auf felche Stellen nicht ben nächften Beften, an bem jet die 
Reihe zur Bedienſtung ift, fondern weife und charakterfefte Männer 

beruft, die zwifchen ben zwei Abwegen bie richtige Mitte einhalten, 

zwifchen unflugem Provociren und unverträglicher Empfindlichfeit 

over gar zelotifcher Belehrungsfucht, und zwifchen gleichgiltigem 

Geſchehenlaſſen, va man aus lauter Friedensliebe, d. h. ans Feig⸗ 

heit ober Bequemlichkeit feinem Webergriff, feiner Anmaßung ent- 

gegentritt, und fo die Rechte und die Würbe der enangelifchen 

Kirche Preis gibt.*) Ebeuſo ift e8 nothwendig, daß alle die man- 

cherlei Berhältniffe, tie die Parität mit fi) bringt, und bie fogar 

*, Wenn e8 wahr ift, daß wor Jahren einmal in einer parisätifchen Stadt 

ber evangeliiche Geiftlihe, an beffen Haufe bie Frohnleichnamsproceſſion vor- 
überziehen follte, ihr zu Ehren ein Marien» ober Chriftusbild über feine Haus⸗ 

thür aufgehängt bat, fo ift daran zu erfehen, wie weit paftorale Xaltlofig- 
feit fi verirren kann. 
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local änßerft verſchieden ſeyn können, turch Gefege und Verord— 

nungen bis ins Detail genau geregelt find, damit ſich ter evan- 

geliſche Geiſtliche darauf als auf poſitives Necht ftügen fann, denn 

nur fo weit als ſein Recht pofitiv feftgeftellt ift, fteht e& der Fatho- 

lifhen Kirche gegenüber auch feſt. Beſonders ift auch für alle 

Fülle zu wünfchen, daß felbft die Gemeinde, bie in ber Minorität 

ift, ihre eigenen kirchlichen Locale babe; die Knickerei folcher 

Staatsbehörten, die jeder zn einem Nirchenbau zu verwenbenbe 

Kreuzer fchmerzte, haben bie in eine fathelifche Kirche zum Mit- 

gebrauch eingewiefenen Meinen ewangelifchen Gemeinden ſchwer zu 

büßen gehabt. Gemeinfchaftfich einen Gottedader zu haben, wäre 

weit weniger mißlich, und die Evangelifchen haben ihrerfeits feinen 

Grund, eine Trennnmg zu veranlaffen; auch wo fie in beteutenber 

Mehrheit find, werden fie nie etwas dagegen haben, taß bie ka⸗ 

tholifchen Leichenbegängniffe nach römifcher Sitte in allen Ehren 

vor fich gehen. Wo aber die Evangelifchen in ber Minderheit 

find, ta geſchieht es, wie nech neuerlich in öfterreichifchen Landen 

ben beffern Gefegen zum Trotze gefchehen ſeyn fell, daß man ihre 

Zodten in einer Ede bei Selbſtmördern und Hingerichteten ver- 

fharrt; ſtatt dieſer Schänpdlichkeit ſich auszufegen, wo ihr nicht 

gefetlich vorgebeugt ift, erforbert e8 bie Würde ber evangelijchen 

Kirche, daß ein eigener Gottesader wo immer möglich eriworben 

wird. Ebenſo ift es Pflicht des evangelifchen Beiftlihen, da, we 

er gefeglich Mitglied eines gemifchten Collegiums für Armen» un 

Stiftungsfachen wie fir allgemeine Sittenpolizei ift, die Nechte 

ber Genoſſen jeiner Kirche geltend zu machen und im alle ber 

Nichtbeachtung die vorgefegten Behörden anzurufen, flieht man, 

daß er nicht aus Feigheit nachgibt und nicht aus SKurzfichtigfeit 

fich überliften läßt, fo wird ber Friede viel beſſer erhalten, weil 

er auch den Gegnern Achtung einflößt als ein Manu, der nichts 

weiter will, als was fein Recht tft, viefes aber bebarrlich zu 

wahren weiß. Uebrigens ſteht e8 yerabe in biefem Fall dem 

Geiftlihen der Minorität fehr wehl an, nicht blos ven Stand» 
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punct des Vertreters feiner Gemeinde einzunehmen, ſondern fich 

bei allem, was das gemeinfame Wohl des Ortes betrifft, auch 

wenn dic Evangelifchen davon gar nicht befonters berührt werben 

jellten, eifrig und thätig zu beweifen. *) 

Im Allgemeinen dürfte bie eigenthümliche Anfgabe bes Eeel- 
ſorgers in der bier zur Spracde kommenden Yage bie doppelte ſeyn: 

erſtens der Tatbolifchen Kirche gegenüber die Würde ber evange— 

liſchen in jeder Hinficht, durch tüchtige Amtsführung wie durch 

eremplarifchen Wandel, gehörig zu repräfentiren, und zweitens in 

feinen evangelifhen Gemeindegliedern das proteftantifche Bewußt- 

feyn um fo mehr wad zu erhalten, je leiter vie unmittelbare 

Derührung mit der katholiſchen Kirche daſſelbe ſchwächen fanı. 

In erfterer Beziehung ift es ein doppeltes Unglück und eine bop- 

pelte Schuld, wenn der evangelifche Geiftliche in einem paritäti- 

fchen Ort ein fchlechter Prediger ift — wie fahl, wie verächtlich 

muß banı dem Statboliten der Gultus der evangeliſchen Kirche 

vorfommen, da er fonft fo wenig von dem bietet, womit vie fatho- 

liſche die Mängel ber Predigt fo reichlich zu veden weiß! Uud 

welh ein Efandal, wenn an folchem Orte ber Geiftliche ein 

Wirthshausläufer, überhaupt, wenn auch unter gebildeten Formen 

ein ungeiftlicher Menfch ift! Was das zweite betrifft, fo muß 

man fih erinnern, daß in paritätifchen Orten das evangelifch- 

firchlihe Gemeinde-Bewußtſeyn manchfacher Gefahr ansgefett ift. 

Haben die Katholiken einen nur einigermaßen anziehenden Prediger 

(und fie wiffen fehr gut den rechten Mann as die rechte Stelle 

zu fegen, während das proteftantifche Kirchenregiment, auch wenn 

es von fi ans ohne ängſtliche oder pedantiſche Feithaltung der 

Anciennität die rechte Wahl träfe, durch Rüdfichten, vie höhern 

*) Einem Freunde Des Berf., beffen Wirkfamfeit in einer paritätifchen 

Stadt beinfelben bei ebiger Darftellung vorzugsweiſe vor Augen fchwebt, hat 
bei feinem Abgange eine Deputation ber fathelifchen Gemeinde ihren befonberen 

Dank anagebrüdt filr die Treue, womit ei ſich befonders auch für ihre Armen 

verwendet habe. Ih darf ihn wohl nennen: es ift der Berf. des Kapitels 

über die Eeeljerge am Strafgefängniffe. 
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Orts obwalten, an richtigfter Befegung ſchwieriger Stellen gehin- 

bert werben fann) — fo ſpüren immer etwelche Proteftanten einen 

abfenderlichen Kigel, die katholiſche Kirche zu befuchen; es Bat 

einen Reiz für fie, tie Prebigt der fremden Confeſſion zu loben 

und bie in der eigenen Kirche zu verachten. Dem entgegen zu 

wirken gibt es nur Ein Mittel, nämlich fo zu predigen, daß folche 

perfide Liebhaberei wenigftens fein Recht zur Geringfchägung ber 

evangelifhen Predigt in der Beſchaffenheit der letzteren finden 

fann. Derfelbe Mangel an kirchlichen Patriotismus zeigt fich bei 

ben proteftantifchen Bewohnern paritätifher Orte darin, daß jene 

aus Gleichgültigkeit gegen ihre eigene Kirche und Neligten ſich 

nicht darum bemühen, 3.8. bei Gemeinveratbswahlen darauf hin⸗ 

zuwirken, baß ihre Confeſſion in den Drtscollegien quantitativ und 

qualitativ gehörig vertreten ift, währen die Katholiken auch in 

folhen, wie in andern weit unbedentenderen Dingen nie vergeflen, 

baß fie Katholiken find. Wo auf ber einen Seite ein immer 

wacher, jede Heinfte Gelegenheit im eignen Intereſſe ergreifenber, 

anch zu Mebergriffen ftets aufgelegter Eifer, auf der antern eine 

bald ans Trägheit oder Schwäche, bald aus innerer Abneigung 

gegen alle Religion ſtammende Lauheit herrfcht, da ift nicht ſchwer 

zu begreifen, warum, wo es fich irgend um ®ergleiche und Ber: 

träge handelt, bie evangelifche Kirche faft immer ten Kürzeren 

zieht. (Da wird 5. B. auch verabrebet, man wolle bie Feiertage, 

die nicht gemeinfam find, fo halten, baß je ein latholiſcher umd 

ein evangelifcher auf Einen Tag verlegt werde; die Katholiken 

aber halten alle ihre Feiertage feſt, ımb nur bie Proteftanten 

laſſen fich’8 gefallen, einen und ben andern Wpofteltag, ben bie 

Katholiten nicht feiern, auf einen Fatholifchen Feiertag zu verlegen. 

Eine gleibe Schmach ift e8, wenn tie evangelifche Gemeinte in 

ber Charwoche ihr Geläute muß fchweigen laffen, weil bie katho⸗ 

liſche Kirche nicht läuten läßt.) Am ftärkften tritt diefe Heillofig- 

feit in felchen gemifchten Ehen auf, wo ber proteftantifche Theil, 

beffen Indifferentismus fchon überhaupt eine folde Ehe allein 
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möglich machte, die Kinder noch ungeboren ſchon einer katholiſchen 

Erziehung Preis gibt, ja — wie wir Beifpiele kennen — ter 

proteftantifhe Mann erbärmlich genug ift, fich von der Frau, bie 

bazu vom Beichtituhle her wohl infteuirt ſeyn wird, allfonntäglich 

in die katholiſche Kirche mitfchleppen zu laffen. In folchen Gemü⸗ 

thern, bie alles kirchlichen Ehrgefühls, gefchweige aller Ueberlegung 

und alle Gewiſſens baar find, ein proteftantifches Selbſtbewußt⸗ 

jeyn berzuftellen, ift eine Aufgabe, die über eines Menfchen Kraft 

gebt; wer kein Ehrgefühl hat, vem bringen wir mit allem Pre⸗ 

bigen feines bei. Es kann zunächſt nur darauf ausgegangen wer—⸗ 

den, ſolchen Eubjecten zu erfennen zu geben, daß man ihr ſchmäh—⸗ 

liche Benehmen wohl im Auge bat; ftellt der Pfarrer jie darob 

zur Rebe, fo iſt's noch noch möglich, daß fie, wenn auch nicht vor 

Gott und ihrem Gewiflen, boch vor dem Pfarrer fich jchämen, 

fih alfo doch änferlich beffer in Act nehmen. Kann aber ber 

Paſtor es dahin bringen, daß fie ihm zu einer einläßlicheren Un- 

terredung Staub halten, fo wird er ihnen das Sünphafte ihres 

Thuns, wird ihnen das Schimpfliche ihrer Schwäche, ihrer Nach« 

giebigfeit, fei e8 gegen unverfchämte Herilale Anforderungen eder 

fei es gegen ein gewaltthätiged Weib, mit allem Nachdruck vor- 

balten. Letzteres erfcheint zwar mißlich, weil fo der Pfarrer den 

Samen des Unfrievens in eine gemifchte Ehe werfen Tann; allein 

biefen Samen wirft nicht er hinein, derſelbe liegt in folcher Ehe 

felbft, und was der evangelifche Paftor will, ift ja nicht, daß ber 

proteftantifche Gatte ven Tatholifchen herüberziehen oder gar miß- 

handeln, fondern nur daß er fich von dieſem nicht bethären, nicht 

das Gewiſſen einfchläfern, nicht zu feinem eigenen Schaden in’s 

Joch fpannen laſſen fol. 

Am fchwierigften wird die Stellung und Aufgabe des evan⸗ 

geltfchen Geiftlichen, wenn etwa eine SYejuitenmiffion in den Ort 

kommt. Denn wenn auch die Patres fehr wohl zu unterſcheiden 

wiffen, wo fie ihr grobes Gefchüg gegen die Proteftanten ſpielen 

laffen können und wo es klüger ift, Teife aufzutreten: Immer hat 
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fol ein Manöver doch die Wirkung, daß das fatholifche Bewußt- 

ſeyn fich hebt, daß es ſchwillt, was natürlich die in folchen Orten 

wohnenden Proteſtauten augenblidtich zu fühlen befommen. In 

folcher Zeit irgend etwas pofitiveg — gleichſam zur Seritellung 

des Gleichgewichts — zu thun, 3. B. fpecielle Prebigten über vie 

Unterſcheidungslehren zu halten, befondere Gottesdienſte, etwa 

- Betftunden wider das Papftthum zu veranftalten, autikatholiſche 

Tractätchen auszutheilen, überhaupt eigens eine kirchliche Demon⸗ 

fteation zu machen — dies wäre ſchon ald Provscation nicht das 

Geeiguete. Selbſt eine öffentliche Abmahnung, daß fein Proteftant 

die Sefuitenpretigten befuchen fol, würden wir unterlaffen; venn 

gerade die Abmahnung wäre für Marche ein Reiz, es zn thun, 

während die von ben Miffionaren enwickelte Tatholifche Beredt⸗ 

famfeit nur folden Individuen gefährlich werben kann, bie vorher 

ſchon angeftedt find uud feine Fähigkeit mehr haben, Wahres und 

Falſches zu unterfcheiden, die alfo eigentlich fchon verloren fint ober 

an benen nichts mehr zu verlieren ift. Dagegen ijt es ganz im 
ber Ordnung, daß der evangelifche Geiftliche in felcher Zeit mit 

befonderem Ernfte die Treue gegen die erfannte Wahrheit ein« 

fhärft, um Gottes Schug und Obhut für alle ihm anvertrauten 

Seelen betet, und bei ber Privatfeelforge beſonders auf diejenigen 

ftärfend einzuwirken fucht, die durch irgend welche Berbintungen 

ber Gefahr mehr ausgefegt find, daß fie von der Wirkung der 

Miſſion zu leiden baben. So paffio übrigens darf auch in viefem 

Falle feine Haltung nicht fehn, daß er nicht, wenn fich der Feind 

irgend eine Uiigefeglichkeit erlaubt, augenblidlih den Rechtsweg 

einfchlüge,; einem Gegner gegenüber, ber ohne irgend eine Rüd- 

ficht oder Bedenklichkeit Alles zu feinem Vortheile benügt, ift jede 

Nachgiebigfeit ein Fehler, ein Verrath an der eigenen Kirche. 

2. Iſt es der Tatholifchen Propaganda gelungen irgenb ein 

Individuum in ihr Reg zu loden, fo erfährt der evangelifche Pa- 

ftor, ver als feitheriger Seelſorger des Abtrünnigen ihn doch war- 

nen und belehren, ihm das Abfchenliche feiner That vorhaften folite, 
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meift erjt dann etwas von ber Sache, wenn es zu fpät ift; bie 

Belehrung wird ganz in der Stille vorbereitet, und wenn endlich 

der Paſtor andy noch Gelegenheit findet, an die ungetreue Seele 

ein Wort richten zu Fönnen, fo bat man berjelben fehon den nö- 

thigen Panzer angelegt, an dem alle Uppellation au Verftand und 

Gewiſſen wirktungelos abpralit. Eeine Pflicht aber bleibt es ten- 

noch, den Verfuh noch zu machen; wir, Eoangelifche können nicht 

leugnen, dag wir, weil die fatbolifche Bekehrungsſucht ſammt ihren 

Motiven nicht in uns pridelt, weil uns überhaupt viel mehr bie 

Achtung von der perfünlichen Meberzeugung und der Geiſtesfreiheit 

eines Jeden, al® tie Tendenz ber Vergrößerung unferer Kirche 

leitet, leicht etwa® zu gleichgültig dagegen fine, ob ber ober jener 

abfällt, namentlih ta, wie ſchon bemerkt, diejenigen Proteflanten, 

tie fatholifch zu werten im Stande find, auch vorher nie rechte 

Protejtanten gewefen fehn können; von ihmen gilt vaffelbe, was 

1 Joh. 2, 19. von ten Wiberchriften gefagt ift. Uber dieſes ruhige 
Zuſehen wird dem Pajtor zur Sünde, zumal, wein gerade er es 

ift, der burch geringe Leiſtung, durch magere Predigt, durch geift- 

und leblofe Katecheſe, durch Faulheit in der Eeelforge, durch 

Sieden feines Charakters und Wandels es verfchultet hat, daß ber 

Abfallende eutweder jo unwifjend und getanfenarın ift, daß er 

leicht beredet werden konnte, die Wahrheit fei auf katholiſcher 

Seite, oder daß berfelbe, weil er ein tieferes religiöfes Bedürfniß 

batte, dies aber bei feinem Pfarrer nicht befriedigt fand, nun im 

Schoße des Katholicismus, in deſſen pompöfem und müfteridfem 

Eultus, in deſſen auf derlei Ccelenzuftände fo gut berechneten 

Inſtitutionen Befriedigung zu finden hofft. Derfteht ver Paftor 

felber von tieferem Glaubensleben nichts und hält daunn jedes re- 

ligiöſe Bebürfniß, das weiter gebt, als feine eigne geiftige Ge— 

nügfamleit, für Unfinn, fo kann er der Macht, die die katholische 

Kirche auf gewiffe geiftige EConftitutionen ausübt, nimmer Wider- 

ftand leiſten. 
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B. Sreiwillige Chätigkeit des Geifllichen zum Wohle der 

Gemeinde. 

Wenn das unter lit. A. Entwidelte ficb unter den Hauptge⸗ 

fichtöpunet der Zucht jtellt, fofern nach allen dort zu beleuchtenten 

Seiten bin der Paſtor Ordnung in feiner Gemeine zu balten 

uud dadurch ihren Ehrennamen als evangelifche Gemeinde zu wah- 

ven bat, fo tritt Diefem nun ein andres erzieherifches Moment 

zur Seite, nemlich eine Thätigfeit, die weckend und belebenb wirken 

fol, und zwar aud) wieder auf die Gemeinte im Ganzen, auf 

das in ihr pulfirende, beziehungsweife noch ſchlummernde geiftliche 

Zehen. Dazu ift nun felbftverftänplih das erfte Mittel in ben 

firchlichen Inſtitutionen felbft gegeben; Brerigt und Sacrament, 

Liturgie und Katechefe — alles dies und nach allen Theilen bietet 

der Gemeinde ftet8 ein pabulum animarum; bie Predigt vor 

allen, als das frifche, belebende Wort, wirft bejtänbig ben Funken 

der chriftlichen Wahrheit in die Gemüther, fett beſtändig bie chrift- 

lichen Getanfen in Bewegung, wirft in das Alltagsleben das Kicht 

ber bee und nährt damit das geiftige Leben in ter Gemeinde. 

Aber während für alle dieſe Functionen bie Ferm eine gefetlich 

vorgezeichnete, ftabile ift, -fo find bagegen bie Bebürfniffe der Ge- 

meinden, ber geiftig vorgefchrittenen wie ber zurüd'gebliebenen ört- 

(ich und zeitlich fehr mannigfaltig; derjenige Paftor hätte darum 

einen ſehr engen Begriff von feiner Berufspflicht, ver alles ge: 

tban zu baben glaubte, wenn er alle feine Gottesdienſte richtig 

gehalten und in den Kirchenkalender eingetragen hat; für ihn hat 

in diefem Sinn das Wort bed Herrn Luc. 17, 10. feine ganz be 

fondere, buchftäbliche Bedentung; fragt er nur immer: was bin 

ich zu thun ſchuldig, d. h. was fordert das Gefeg von mir, fo ift 

er ein unnützer Knecht, — dann ift ficher darauf zu rechnen, daß 

er, auch was das Gefeg fordert, nicht recht thut, weil er es als 
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Zagelöhner, nicht aber im Geifte freier Liebe als ein Jünger 

Jeſu thut. Es handelt fih alfo um Freiwilliges, was er nad 

dem Berürfniß der Gemeinde wie nach eigenem Geiftestrieb un 

eigener Befähigung für fie und in ihrer Mitte unternimmt. Frei⸗ 

lich ift e8, um nicht von vornherein an dieſem Punct in ein fal⸗ 

ſches Geleiſe zu gerathen, fehr nöthig zu erinnern, daß auch ſolch 

freiwillige Thätigkeit ihr Maß und ihre Gränze haben muß, daß 

fie nicht in infinitum ſich ausdehnen barf, wenn nicht unter bem 

multa das multum, unter der Menge der Werth ber einzelnen 

Leiſtung Noth leiden fol. („Werben Sie fein aAAozmoertiaxornog ; 

hüten Sie fich, etwas fich anfzularen, dem Ste nicht mit Herzene- 

Ernft abwarten können — das ift die Schule der Heuchelei; und 

was Sie nur mit künftlicher Herbeiziehung Anderer zu Stanbe 

bringen können, das laffen Sie auch; das iſt die Schule ber Krie⸗ 

cherei und Schmeichelei ober der Herrfchfucht und Eitelfeit." Bed, 

0.0.0. S. 88.) Es gibt folch eifrige Männer, die neben ihrem 

vielleicht an fich ſchon gefchäftsuollen Amte noch unzählige Aemtchen 

und Verpflichtungen — al8 Borftand oder Mitglied unterfchteplicher 

Vereine, als Eprecher in Verfammlungen n. f. w. — übernommen 

haben und aus reiner Gefälligkeit fich von Allen, bie irgend etwas 

Ehriftliches oder Gemeinnügige® anfangen wollen, beizieben unb 

gebrauchen laſſen, deßhalb aber auch nicht wenig mißbraucht werten. 

Unter folch einem Umtrieb und Anlauf iſt es ſehr ſchwer, die Zeit 

zu gewinnen, die man nöthig hat, um fich zu fammeln, um in ber 

Stille fich für den äffentlichen Dienft zu rüften; und wenn auch 

bie und da ein glücklicher Augenblick lommt, wo man aufathmen 

fann, fo find doch dieſe Augenblide zu felten und zu fporabifch, 

als daß fie für zufammenhängendere Mebitation ansreichten. Sol- 

hen gegenüber, bie die Laſt und ven Nachtheil recht wohl fühlen, 

ver hieraus erwächst, aber e6 nicht übers Herz bringen können, 

nach irgend einer Seite bin, wo man ihrer begehrt, Nein zu fagen, 

bilbet e8 freilich einen großen Contraft, wenn Andere zu allen 

Anfinnen, die an fie gelangen, fich ablehnend verhalten, um durch⸗ 
Palmer, Paſtoraltheol. (2. 9.) 22 
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aus nach feiner Eeite hin weiter gebunden zu ſeyn, als das Amt 

fohlechthin verlangt. Bei den Einen kann bies grunpfäglich darauf 

beruben, taß fie alle folche Zerſtreuung auch unter fremmen Titeln 

und für fromme Zwede als ein Uebel anſehen, ba mehr Schein 

als wirklicher Gewinn für's Reich Gottes erreicht werbe; Andere 

aber beſtimmt nicht diefer Grund, fonbern es ift die pure Bequem⸗ 

fichleit, vie fich vor jeber weitern Mühe fchent, bie fich zu nichts 

hergeben mag, was nicht gefetlich vorgefchrieben ift. Daß Beides, 

das Freie und das Gefegliche, ſich gar nicht fo mechaniſch von 

einander ſcheiden läßt, gebt hiſtoriſch ſchou baraus hervor, daß 

gar Vieles, was fpäter gefeglich vorgefchrichen worden tft, weil 

man es ale etwas nothwendiges ober erfprießliches fennen gelernt 

hatte, urfprüngli von treuen Geiftlichen ganz freiwillig unter- 

nommen war. Es wirb alfo werer das Sich⸗Entziehen noch das 

unbedingte Stch-Hergeben bie richtige Praxis feyn, fondern das 

Maßhalten; ift einmal vie Kraft und Zeit eines Mannes bis zu 

einem Punct in Anfpruch genommen, wo fie eben noch vollftäubig 

ausreicht, damit er auch dem Ginzelnen (3. B. ber Vorbereitung 

anf die Predigt) die nöthige Sorgfalt zumwenpen kann, dann ifl’s 

- Pflicht, Halt zu machen: fchon übernommene Verpflichtungen find 

weit fchwerer wieber abzufchütteln, als es tft, nichts Neues mehr 

anzunehmen, und für dasjenige, was das Amt in erfter Linie 

forbert, z. B. rechte Vorbereitung auf Prebigt und Katechefe, 

barf, wenn e8 daran fehlt, Niemand fich mit Mangel au Zeit 

entſchuldigen; alles Untere, ob es noch fo fchön und edel und 

wohlthätig wire, muß dem weichen, was unfre Schulbigfeit ift. 

Eine feite, für alle gleichmäßig geltende Gränze kann aber wicht 

gezogen werben: benn es fehlt auch an ſolchen Männern nicht, 

beren Kraft mit der Arbeit nicht ab», ſondern zunimmt, deren 

Liebe auch Unglaubliches leiftet, denen auch Kräfte zugelegt wer- 

ben, weil, wer ba hat, dem noch gegeben wird, baß er bie Fülle 

habe. Es muß daher dem Gewiffen eines eben überlaffen biei- 

ben, was er fi zumuthen will und zumuthen barf; iſt es nur 



B. Freiwillige Thätigleit zum Beften der Gemeinde. 889 

das Gewiſſen, was ben Einen beftimmt, feine Thätigfeit immer 

noch auszubehnen, ten Andern aber, fich immer mehr zu concen⸗ 

triren und zurückzuziehen, fo hat Niemand ein Recht, ben Einen 

bem Andern ale Mufter vorzubalten, oder umgekehrt, ben Einen 

anzuflagen, weil ers nicht macht wie der Andere — ein Jeder 

ftebt und fällt feinem Herrn. Nur dagegen muß alles Ernftes 

proteftirt werben, wenn in ben Gemeinben felber — namentlich 

unter ben Weiblein — von nicht Wenigen der Werth eines Geift- 

lichen nicht nach dem taxirt wird, was er in ben Gränzen feiner 

Amtsobliegenheit leitet, fondern nach dem, was er als opus su- 

pererogativum noch baneben thut. Mag alfo z. B. ein Pfarrer 

in Ertheilung des Neligionsunterrichts in der Schule und in ber 

Sculinfpection faumfelig ſeyn, fpät kommen, oft ausfegen — hält 

er aber daneben Miffionsftunden, liest er einem Frauenverein 

treulih vor, fo deckt das wicht nur tie Menge der Amtsfünten, 

ſondern er. fteht in folden Augen viel höher, als ein Anderer, 

ber zn allererſt feine Schuldigfeit pünctlich thut, außerbem aber 

fich nur fchwer zu weiteren ‘Dienften verfiebt. Es ftedt hinter 

viefer falſchen Zaration ein gutes Stüd catholicismus naturalis. 

— Doch, bezeichnen wir nun folche freiwillige Tchätigfeit noch 

näher nach ihren Hauptarten. 

1. Freiwillige Gottesdienſte. Alſo 3.8. Bibelftunben 

am Sonntag Abend oder während der Woche; liturgifche Anbachten; 

Miffionsftunden und Mifjionsfefte; außerordentliche Betftunden, wie 

zu Anfang ber Ernte oder des SHerbites, bei Aufrichtung eines 

Haufes, bei irgend einer Gefahr (Näffe, Dürre, Kriegsnähe 

u. ſ. w.). Ueber Miffionsgottespienfte reden wir unten noch be» 

fonders; über liturgifche Anpachten, ihren Werth ober ihre Zur 

läffigleit und ihre Einrichtung, hat bie Liturgik zu urtheilen.*), 

*) Bol. beſonders Nitzſch, pract. Theol. II. 2. 8. 369. Weber Beipergot- 
tesdienfte insbefondere f. Ev. 8. 3. April 1861. Nro. 28 und 30. Ein Ma— 
nuale dazu ift gegeben in ben „Veſpergotteedienſten von Paſtor J. dengſten. 

berg, Berlin 1861. . 
99* 
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Die cafuellen Betjtunden find mancher Orten längſt üblich, und 

auch wo fie es nicht find, thut ver Pfarrer wohl, fie ins Leben 

zu rufen, ba er bei ihrer Seltenheit nicht riskirt, daß bie Theil⸗ 

nahme erlahmen möchte. Auf dem Lande wird es wohl überall 

mit Danf angenommen, wenn ver Pfarrer — natürlich, obne 

dafür eine Nemuneration auch nur anzunehmen, gefchweige zu er- 

warten — am Morgen, da ein Haus aufgefchlagen werten fell, 

die Familie des Beſitzers und vie Banlente, denen fich die Ber: 

wanbtfchaft und wohl der größere Theil der Gemeinde anfchließen 

wird, in die Kirche ruft, um mit Uufprache und Gebet das Haus 

zu fegnen, fowohl, daß hente fein Unglüd gefchehe, als daß ferner 

ber Sriebe unter dem Dache wohne und Gottes Schug darüber 

walte. Solch einen fchönen Anlaß, bie Kirche ins Leben hinein« 

zutragen und bineinzupflanzen, muß man nicht vorbeigehen laffen. 

— Bibelftunren können im Allgemeinen als ein Bebürfniß unferer 

Gemeinden angejehen werben, ba bie Predigt unb bie Katechefe 

ben Zweck einer weitern Einführung in beide Zeftamente und ben 

einer curforifchen Auslegung nicht erfüllen Können, was auch nicht 

ihre Aufgabe if. Ob diefeiben für die ganze Gemeinde, ober für 

eine einzelne Claffe, 3. B. (in Städten) für die Frauen, oder für 

die confirmirte Jugend beftinnmt werben follen; ob fie das ganze 

Yahr über, oder — wofür Iocale Umftänte häufig fprechen wer: 

ben, — nur im Winter in einem gebeizten Local gehalten werben 

follen, darüber fann nur an Ort und Stelle und bei näherer 

. Kenntniß der in der Gemeinde vorhandenen geiftlichen Bebürfnifje 

entfchieben werten. Denn ein Bebürfniß muß allervings erft vor⸗ 

handen ſeyn, wenn folche Stunden gehalten, wenn überbanpt bie 

Gottespienfte mit Fug vermehrt werden wollen. Man hört öfters 

den Grundſatz aufjtellen: nur recht viele Gottesbienfte, je mehr 

ihrer ſeien, deſto mehr werben fie befucht; erft durchs Effen werte 

ja der Appetit gewedt; nicht aufs Bedürfniß warten müffe man, 

fondern ihm zuvorkommen. Das hat viel Schein, kann auch me- 

mentan richtig fehn, aber im Allgemeinen tft e8 nicht wahr. Co 
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lange vie regelmäßigen Gottesdienſte fpärlich befucht find, muß 

man nicht mit neuen anfangen; durch ihre Neuheit Können fie 

wohl eine Weile reizen (zumal ta jener catholicismus naturalis 

fi) anch darin verräth, daß es immer welche gibt, vie es für ver 

bienftlicher halten, fi in fol einer aparten Verſammlung einzu- 

finden, als wenn man bles zur. Predigt oder Katechefe komme): 

aber wenn fein Bedürfniß ta war, nnd fe lange die ordentlichen 

Mittel der -Pretigt und Katechefe es nicht weden, hat jede Ver- 

mehrung der Gottesdienſte lebiglich eine Zerfplitterung der Zu- 

hörer, alfe eine Schwächung ber vorherigen Theilnahme ftatt einer 

Stärkung verfelben zur Folge. Auch die Vermehrung kirchlicher 

Feftivitäten ift mehr ein Uebel, als ein Gut; je mehr ihrer ſind, 

je öfter etwas Außerorbentliches, wozu man dann fremde Nebner 

als Neizmittel fügt, ber Gemeinde dargebeten wirt, um fo mehr 

finft das Ordentliche, Altlirchliche in feinem Werth. Wo nichts 

ber Art gefchieht, währenn Bedürfniß und Einn dafür vorhanden 

wäre, ba iſt's ein Fehler, ein Verſäumniß; aber wo mehr gefchiebt, 

als gerade recht und angemeſſen ift, ba ift e8 eine rroAvrroayuo- 

ovvr, bie wenig Gutes und viel Uebles im Gefolge hat. Es iſt 

immer rathfamer, folche Dinge erft au fich kommen zu laffen, ale 

fie felbft zu provociren, und auch dann erft muß man fi) Zeit 

nehmen, um bie Leute und bie Sachen zu prüfen. Sagt uns 

aber dann unfer Gewiffen: thue e&, befommen wir nach folcher 

Erwägung ber Eache vor Gottes Angeſicht einen klaren Antrieb 

in unfrem mern, merken wir, daß tasjenige, was fich in ung 

noch Dagegen jtränbt, nichts anders als unfer träges Fleiſch und 

Blut ift, dann gilt es, Hand anzulegen und in Gottes Namen zu 

beginnen. Dann gilt e8 aber auch, das Begonnene mit Ernft und 

Ausdauer fortzufegen. Wer vergleichen anfüngt, aber bei jedem 

Anlaß eine Stunde ausſetzt, ter erregt den Verbacht, rap es ihm 

zwar um den Schein befonderer Thätigfeit zu thun fei, er bie 

Mühe felbft aber fich möglichft zu erleichtern wünfche. 

2. Was das Halten von Privatverfanmlungen (Stunden, 
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Conventikeln) betrifft, fo muß es, wofern viefelben überhaupt un- 

behindert Statt finden, auch dem Geiftlichen frei ftehen, felbft ale 

Sprecher eine folche zu leiten; es bat fogar in manchfacher Hin- 

fiht einen Vortheil, went er an der Spike fteht, weil dann befto 

weniger ein Ausarten in antifirchlicher Richtung zu fürchten ift.*) 

Aber was uns biefen engen Anjchluß an einen Theil ber Gemeinde 

bedenklich macht, das tft der Umftand, daß ber Pfarrer, ber ber 

ganzen Gemeinde angehört, hiedurch dem Nefte berfelben, ber bie 

Privatverfammlung nicht‘ befucht, fich mehr ober weniger entfrem- 

‚det. Auch wen er perfönlich fich von den Uebrigen nicht zurüd- 

zieht, auch nicht in einer feiner Stellung und Bildung unange- 

mefjenen Weiſe mit den’ Gliebern jenes engern Kreiſes Brüber- 

ſchaft macht, fie alfo nicht etwa dutzt oder fonft fie als feine 

Bertrauten behandelt, wenn er vielmehr feines Berufes für Alle 

wohl eingebent ift, fo wird er doch Teicht ala Parteimann ange» 

fehen und deßhalb das Mort feiner Predigt nicht als das eines 

unparteiifhen Zeugen der Wahrheit, fondern als Ausflug ver 

Parteigefinnung aufgenommen. Wir haben übrigens das Verhält- 

niß des Pfarrers zu den Gemeinfchaften oben ſchon unter einem 

andern Geſichtspuncte betrachtet, und fagen bier blos: wen es 

drängt, Erbauungsftunden zu halten, der halte fie in einem öffent- 

lichen Local, nicht in einem Privathauſe. Er gibt baburch zu 

erfennen, daß er nicht Stundenhalter, fondern Pfarrer, d. h. nicht 

ber Sprecher und Repräfentant eines wenn auch noch fe ehren- 

werthen engeren Kreifes, fondern Diener der Kirche und Seel- 

forger ver ganzen Gemeinde if. Im Sommer ift die Kirche, im 

Winter Schule, Rathhaus, eine heizbare Sacriftel ber paſſendſte 

*) Ein bemerkenswerthes Beifpiel dieſer Art iſt Philipp Matthäus Hahn 

gemwejen, ber nicht nur ſolche Verſammlungen hielt, ſondern aud Die Sprecher 

ber verfchiebenen Kreife, bie ſich in feiner Gemeinde gebildet hatten, zu ſich 

kommen ließ, und basjenige zuerft mit ihnen durchſprach, was fie Sofort, jeber 
in feiner „Stunbe,” reden follten. S. das Leben Hahns von Ph. Paulus, 

1858. S. 274 ff. Der ganze Paſſus ift für bie obigen Fragen äußerſt lehrreich. 
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Ort für ihn. Wo ber Pfarrer fpriht, ta müffen Alle Zutritt 

haben. — ft eine foldde Stunde aber für Kinder oder für Con⸗ 

firmirte beftimmt, dann iſt's am beften, ver Pfarrer nimmt fie in 

fein eigen Haus. Sie werden ba fchon aus Anſtandsgefühl, als 

eingeladene Bäjte, aufmerffamer ſeyn, ald in einem andern Local, 

3: B. in einer Schule, die noch anberweitige Reminiécenzen in 

ihnen wedt. 

3. Für die Äußere Miffion auch in der Gemeinve thätig 

zu ſeyn, ift um fo mehr als eine ber paftoralen Pflichten anzu⸗ 

fehen, je mehr fie als eine gemeinfame Angelegenheit ber Kirche 

zu betrachten ift, bie aber von den gefeglichen Organen der Kirche 
nicht in ben Kreis ihre® Regiments mit eingerechnet wirb und 

auch vorerft wohl neh ganz gut in den Hänten von Privaten 

bleibt. Ob freilich die Miffion wirklich eine Pflicht der Kirche fet, 

ift von Einzeluen bezweifelt; ver Herr habe nur den Apofteln ben 

Auftrag zur Miffionsprevigt gegeben, ift gefagt worden, nicht aber 

uns; er felbft werbe erft, wenn er wieberfomme, unmittelbar vor 

dem Weltende fein Evangelium verfündigen faffen ꝛc. Wir haben 

bier nicht die Aufgabe, biefe Anfichten näher zu prüfen, fondern 

fagen blos, daß fie biblifch ebenfowenig begründet als mit dem 

biftorifhen Gange der Kirche vereinbar find;*) auch wenn ter 

Herr e8 nur den Apoſteln geboten hat, muß boch bie Liebe dazu 

treiben, ben Armen in aller Welt vie Botfchaft vom Heile zu 

bringen. Cbenfowenig fchreden uns die Unvollfommenheiten des 

Betriebs ver Miffion ab; Menfchlichfeiten laufen überall und im⸗ 

mer mit, fie haben aud in dem apoftolifchen Kreifen nicht gefehlt 

(4. ©. 15, 39. Sal. 2, 11 ff.). Steht uns die Sache felbft 

feft, fo fragt es fich, was der Pfarrer dafür thun kann und foll? 

*, Wahrhaft feltfam ift das von einzelnen Parteien acceptirte Argument: 

die Apoftel feien in alle Welt ſchon ausgegangen; nachdem aber viele Völler 
ihr Wort verfehmäht haben, fri es Gottes Wille nicht, daß ihren Rachlommen 

nochmals das Heil angeboten werbe. Welche hiſtoriſchen und welche hrifttich- 
etbifehen Begriffe muß man doch fi in den Kopf gejettt haben, um ſolch alberne 

Debuctionen ſich aneignen zu können! 
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Dffenbar genügt es nicht, daß er bie und ba Beiftenern fammelt, 

um die Miffton möglich machen zu helfen, wiewohl biefe Seite 

der Sache eben auch nicht überfehen werben tarf. Sontern ber 

Sinn, das Intereſſe für die Miffion fol in der Heimath gewedt 

werben; denn das Reich Gottes hat fo zu fagen auch feine geo- 

graphifche Seite; unfere Gemeinten follen auch davon etwas er- 

fahren, follen wiffen, nicht nur daß e8 noch Heiden und Moham— 

mebaner gibt, bie ganze Welttheile füllen, fondern anch daß ver 

Name Jeſu anch in dieſe Millionen einzubringen fortwährend ge- 

ſchäftig ift; fie follen wiffen, daß das Chriftenthfum nicht da nur 

Geltung bat, wo man e8 einmal gewohnt ift, wo es als Erbſchaft, 

als alter Hausrath vom Vater auf ben Sohn, vom Sohn auf den 

Enfel übergeht, fondern daß e8 auch noch wie zur Üpoftelzeit 

Macht hat, heibnifche Herzen zu gewinnen, obwohl e8 dem natür- 

lichen Menfchen allezeit ein Aergerniß und eine Thorheit ift; fie 

follen wiffen, taß bie Liebe Ehrifti nicht nım am Anfang die Apo- 

Stel hinaus getrieben une tüchtig gemacht hat, felkft ven Tod 

nicht zu fürchten, fondern daß fie auch jegt noch, ungefchwächt wie 

ber Sonne Glanz und Gluth, nach Jahrtauſenden biefelbe Kraft 

in fi) trägt, Menſchen von ber Heimath wegzuführen über Land 

und Meer, um arme Seelen zu retten und fie dem Heiland zu 

gewinnen: das alles gehört auch mit dazu, damit unfere Gemein- 

ben „begreifen mit allen Heiligen, welches ba fei die Breite und 

bie Länge und bie Tiefe und bie Höhe" (Epb. 3, 18), damit der 

enge Kreis fich erweitere, in den auch ihre chriftlichen Gedanken 

eingefchloffen find, in dem fich fo leicht eine ſcheinbar fromme, 

aber fehr unchriftliche Selbſtgenügſamkeit feſtſetzt. Wir können 

fogar allgemeiner fagen, e8 gehört zur chriftlichen Bildung unfrer 

Gemeinden, baß fie von der Miſſion Kenntniß und für die Miffton 

Intereſſe haben; und e8 gehört zur Frömmigfeit, daß fie mit Her 

und Hand, mit ber Fürbitte der Liebe und der That der Liebe 
fi) als Leute erweifen, die ba wiffen, welches Reiches Bürger fie 

find. Es fragt fih alfo nur, was ift zu bem Ende von Eciten 
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des Paftors zu thun? m erfter Linie bieten Prebigt und Kate 

cheſe manchfach dazu Anlaß, von der Miffion zu reden, die Sache 

ſelbſt ins Licht zu feen, wie auch Erzählungen aus ber Miffions- 

weit mit einzuflechten. Aber auch für umfaſſendere Darftellungen 

läßt fih Raum fchaffen. Es find dazu bereits mehrfache Wege 

betreten: öffentliche Miffionsftunden, Mifftensfefte, Privatvereine, 

in denen Mifjionsblätter vorgelefen werben oder tie dieſe Blätter 

eirculiren Taffen. Der Tettgenannte Weg wäre vielleicht an fich 

ber paffendfte, aus tem Grunde, weil fich eine Menge von Mif- 

fionsnachrichten viel beffer leſen, als öffentlich vortragen läßt. Bei 

aller Liebe zur Miffionsfache müſſen wir auf Grund eigener, oft 

wiederholter Verfuche befenuen, daß in ben fehr vielen Blättern, 

bie fi mit ben Nachrichten ter Miffionare füllen, immer auch 

vieles iſt, was man, wie fonft Zeitungsnachrichten, fich als perios 

diſche Lectüre ganz gerne gefallen läßt, was aber als Gegenftand 

öffentlichen Vortrags doch feinem ganzen Inhalte nach nicht be= 

bentend genug if. Was von ber Kanzel aus mitgetheilt wird, 

das muß immer etwas Gewichtiges ſeyn; ftatiftifche Notizen aber 

oder Heinliche Aneldötchen, wie fie bei dem Bedürfniß der Miffiones 

blätter, fih wit Etoff zu verforgen, gar nicht ausbleiben können 

und beren viele mit einanter faft gleichlauten, gehören nicht in 

öffentliche Tirchliche Vorträge. Auch ift e8 ebenſo verbrießlich für 

ven Sprecher als langweilig für bie Zuhörer, wenn biefelben 

Geſchichten, die fie in ben Blättern vorlängft ſchon gelefen haben, 

in Miiffionsftunden (oder auch bei Miffionsfeften) abermals erzählt 

werben. Diefer Umſtand ift e8, ber wenigſtens Solchen, bie nicht 

durch directe Verbindungen mit der Miffionswelt ftets einen Ueber⸗ 

fluß an Stoff haben, und bie doch in ihrem kirchlichen Geſchmack 

heifler find, die, wenn fie einmal fprechen wollen ober ‚follen, 

ftrenge Anforderungen an fih machen, — das Halten öfterer unb 

öffentlicher Miffionsftunden fehr erfchwert. Löblich finden wir es, 

wenn man deßhalb auch die alte Miffionsgefchichte herbeizieht; va 

laffen fih die großen Geftalten eines Columbanus, Gallus, Boni⸗ 
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facins, Ansgarius m. f. w., und tamit auch ein fchönes Stüd 

Kirchengefchichte ven Gemeinden vor Augen malen; man bat babei 

ben VBortheil, ven große, abgefchleffene, gefchichtliche Stoffe ge- 

währen, gegenüber einem Material, das noch mitten in der Ent- 

widlung begriffen ift oder erft am Aufange derſelben fteht. Wir 

bächten uns deßhalb als das Praktifchite etwa dieſes: Ein öffent: 

licher Miffionsgottesbienft würde, wenigftens ds ten fleineren &e- 

meinden (Zanbfläbten und Dörfern) nur jährlich einmal gehalten, 

und in diefem alle Bedeutendere, was das Jahr über auf dem 

Miffionsgebiete vorgefommen ift, zufammengeftellt und in Tebenbi- 

gem Vortrage zu einem QWilte geftaltet, baran fich die Gemeinde 

erbauen Tann. ‘Diefer Gottesdienft wäre das jährlidhe Miffions- 

feft; weil e8 aber in jeter Gemeinde auf diefe Art gehalten würde, 

fo wäre auch nur der Pfarrer ber Nebner, ohne daß grundſätzlich 

fremde Redner beigezogen würben. Diefer lettere Branch hat, 

wir müffen es offen geftehen, wenn er fo foftematifch betrieben 

wird, etwas Ungeeignetes; wie eine Rodfpeife für die Menge, wie 

ein geiftliches Schauftüd kommt es uns manchmal vor, das um fo 

weniger bem Zwed innerlich entfpricht, je mehr man begreiflicher 

Weife die beften Nebner zu verfchreiben fucht, und je leichter 

biefe, bie von Felt zu Feft reifen, in die Verſuchung geführt wer- 

ben, überall das Gleiche, was am meiften Effect macht, biefelben 

Geſchichten und diefelben Argumente für die Miffionsfache vorzu- 

bringen.*) Man wolle dieſe Aeußerungen nicht mißteuten; berlei 

Bemerkungen find gerade von Solchen , tenen bie Miffion am 

*) Ueberdies machen bie jo organifirten Miffionsfefte denn doch (auch wie- 
ber gemäß jenem catholicismus naturalis) hie und da ben gleihen Einbrud, 

wie eine katholiſche Wallfahrt. Verf. fah z. B. bei einer Feier biefer Art eine 
große Anzahl Leute, die in der Kirche Leinen Pla mehr fanden, fih auf bem 
Kirchhof nnd den Treppen berumlagern, und allda, obgleich fie von keinem ber 

Redner auch nur eine Silbe hören konnten, dennoch vier Stunden ausharren; 
hernach giengen fie mit den Uebrigen getroft heim, waren fie Doch auf bem 

Milfionsfefte geweien. Rühren ift immerhin dieſe Hingebung; ob fie ganz 

evangelifch ift, ift eine andere Frage. Das opus operatum legt hier gar zu 

Mar vor Augen. 
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Kerzen Tiegt , die aber auch in ber Art ihres Betriebs bie ftilfen, 

bef&heibenen Wege des Reiches Gettes eingefchlagen fehen möchten, 

ſchon öfters gemacht worden. Iſt im Orte ober in ber Nähe‘ 

vielleicht ein beurlaubter Miffionar, gut, man wirb es fehr tanf- 
bar annehmen, wenn er aus dem Schage feiner eigenen Erlebniſſe 

Mittheilungen macht; neben ihm fann dann ber pastor loci eine 

allgemeine Ueberfiht over ein Bild aus ver älteren Miffionsge- 

fhichte geben. Uber einfacher bürften bie Miffionsfefte auf obige 

Art werben; bie vielen Rebner, die hie und da aufgeboten werben 

(find doch fünf, ſechs, ſelbſt fieben bei einzelnen Deiffionsfeften 
thätig gewefen) find ein Vebermaß, wodurch höchftens Tritifche 

Bergleihnngen bervorgernfen werben, worunter aber der Einprud 

bes Einzelnen verloren gebt. In der Zwifchenzeit aber glauben 

wir, wäre es am beften, e8 würden fich Heine Privatkreiſe bilben, 

an benen der Paftor, wenn e8 gewünfcht wird, Antheil nehmen 

fönnte. In diefen würden die Nachrichten gelefen; das Beben- 

tendfte, namentlich zufammenhängente Lebensbefchreibungen von 

Mifftonaren (wie fie 3. B. Vormbaum geliefert hat) oder bie zu⸗ 

fammenhängende Gefchichte eines Miffionspoftens, eines Landes, 

einer Miffionsgefellichaft und ihrer Thätigkeit, zwifchenein bann 

anch jene Stüde alter Miffionsgefhichte, würden dem verfanmtel- 

ten Vereine vorgelefen, die Blätter aber bernach mit ihrem ge- 

fammten Inhalt in Umlauf gefegt. Das Tann nun freilich ganz 

ebenfo auch in öffentlichen Mifftonsftunden gefchehen, und wo etwa 

anzunehmen ift, daß ſolche auch von Leuten befucht werten, bie an 

einem Privat-Lefeverein nicht Theil nehmen würden, mag man 

fie immerhin in der Kirche halten und äffentlich ankündigen. Aber 

wo letzterer Grund wegfällt, da ift die andere Form vorzuziehen, 

weil ein bloßes Vorlefen nicht in bie Kirche, ſondern in's Zimmer 

gehört, die Fähtgfeit aber, Miffionenachrichten fo fich anzueignen, 

daß man fie frei erzählen reproduciren Tann, al® wäre man tabei 

gewefen — daß man auch nicht im Drange bed Uugenblids eine 
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Geſchichte noch ſchoͤner, eine Ziffer noch größer macht als fie iſt 

— ein Talent vorausfegt, das nicht Jedem gegeben if. Des 

Jahres einmal, wie wir es beim jährfichen Miffionsfefte uns ben- 

fen, da Tann Jeder fich den Etoff fo auslefen, jo orduen unb ver- 

arbeiten, daß nicht eine Vorlefung, fondern, wie ſich's für bie 

Kanzel gebührt, eine Rebe daraus wird. (Beifpiele für folde 

Behandlung der Etoffe bieten die befannten „Miffionsftunben“ 

und „Eilf Jahre in der Miffton” von W. Hoffmann bar.) Bei 

folhen VBerfammlungen allen ift e8 ganz in ber Orbnung, baf 

Gaben für die Miffion gefammelt werben; nur follte das nie fo 

fehr in den Vordergrund gerüdt werden, daß dazu ſelbft Mittel, 

wie die Lotterie, angewandt würben. Hätte man in Jeruſalem 

zur Ausrüftung bes Paulus oder in Philippi zu feiner Unter- 

ftügung in der Gefangenfchaft Geld durch eine Lotterie zufammen- 

gebracht, ber Apoſtel würde ficherlich ſolch ein Geſchenk zurück⸗ 

gewiefen haben. - 

4. Für Bibelverbreitung Tann nur in größeren Städten 

burch eigene Bibelanftalten, d. h. durch ven Druck wohlfeiler Bi- 

bein, geforgt werben, es reicht eine einzige folche Anftalt auch 

wohl für ein kleineres Land bin. Die Paftoren dagegen können 

nur zweierlei thun. -Erftlich follen fie darauf achten, wo in einem 

Haufe es an einer Bibel fehlt und dafür forgen, daß das Bebürf- 

niß gebedt wird, db. I. daß die Armen um billigen Preis over 

nöthigenfalls gratis Bibeln befommen, bie anbern aber ſich eine 

Dibel anfhaffen. (Was die Armen betrifft, fo lehrt die Erfab- 

rung, baß e8 beſſer ift, fie wenigſtens etwas für ein Erenplar 

bezahlen zu laffen; was fie bezahlen mußten, das nehmen fie beffer 

in Acht.) Das Andere ift, daß der Baftor — etwa durch eine 

Collecte in ben Häufern oder an ben Kirchthüren, außerbem and) 

durch Grmunterung bemittelter Gemeindegenoſſen zu Beiſteuer 

oder Legaten — ven Bibelanftalten Unterftügung zuzuwenden fucht. 

Alfo mit einem Wort: daß bie Einen empfangen, bie Adern geben, 



B. Freiwillige Thätigfeit zum VBeften der Gemeinde. 349 

das ift Gegenftand feiner Fürſorge. Wo bie Srtlichen Mittel aus⸗ 

reichen oder dazu gewonnen werben können, daß die Kirche jebem 

Brantpanre beim Tranungsact eine Bibel als Hochzeitgeſchenk ein- 

bändigen Tann, ba ſollte dies gefchehen; es ift ver beite Weg, um 

in jedes Haus — auch in folche, wo nicht die Armuth Schuld 

iſt, daß Feine Bibel zum Inventarium gehört — Gottes Wort zu 

bringen. Für die armen Schüler muß ohnehin gefergt werten, 

daß fie Bibeln befommen. — Wenn manche eifrigen Proteftanten 

auch fogar vie Verbreitung von Bibeln unter katholiſcher Bevol⸗ 

ferung für Chriftenpflicht angefehen unb die Mitwirkung ven 

Geifilichen verlangt haben, fo müfjen wir befennen, tamit nicht 

einverftanden zu ſeyn. Es kann dazu, damit nicht Profelyten- 

macherei barans wird, füglich nur eine fatholifhe Ueberſetzung 

genommen werben; bie van Eß'ſche aber oder eime ähnliche zu 

verbreiten, ift nicht unferes Amtes. Käme ein Katholik felbft zu 

mir und bäte mich um eine Bibel, überhaupt um geiftlichen Rath, 

jo gäbe ich ihm unbedenklich eine, aber eine lutheriſche. Ein Ge⸗ 

fchäft daraus zu machen, ijt nicht als Pflicht anzufehen und ſtünde 

einem Pfarrer, ber bie Ordnung ber Confeffionen nicht ftören 

darf und in einer andern Kirche nichts zu fuchen bat, am wenigs 

ften zu. — An die Bibelverbreitung fchließt fich die Vertheilung 

anterer Schriften erbaulichen Inhalts, namentlich von Tractaten 

an, die da am meiften am Plage ift, we ein Theil ter Bevöllke⸗ 

rung durch feine Arbeit felbft vom Sonntagsgottesbienft zurüdges 

haften wird, wie in Fahriferten. So verächtlich die Welt auf 

Tractätchen herabficht, fo viel Unpaffendes, Unpraftifches oder gar 

den Spott Provscirendes in diefer Form ſchon colportirt worden 

ift, Die Sache felbft bat ihren großen Werth und bei guter Wahl 

und Leitung ihren großen Segen. 

5. Wir haben oben unter den Privat-Befchäftigungen bes 

Pfarrers auch die Muſik erwähnt und bemerkt, wie viel er dadurch 

auch ber Gemeinde und dem Gottesbienft nügen könne, wenn er 
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diefe Kunſt nicht blos für fich betreibe, fondern fie auch in Schule 

und Kirche verwerthe. Dies wirb gefchehen, wenn er einen Chor 

aus den mufifalifch begabteren Schülern und jungen Leuten, denen 

ſich auch wohl Erwachſene anfchließen, zu bilden fich bie Mühe 

nimmt, durch welchen nicht. nur der Figuralgefang als Schmud 

bes Gottesbienftes in die Reihe ber Cultusacte eintreten kann, 

fondern von dem aus auch ber Choralgeſang ter Gemeinde eine 

Neinigung und Belebung empfängt. Eine wejentliche Bepingung 

zum Gelingen eines folchen Unternehmens ift freilich die willige 

Beihülfe und die muſikaliſche Brauchbarteit des Schullehrers, fo- 

wohl um die große, Zeit koſtende Mühe des Unterrichtens und 

Einübens zu theilen, als auch, weil ber Geiftliche als Prediger 

gerate beim Gotteäbienfte die Yeitung bes Chorgefanges meift bem 

Schulfehrer zu überloffen gendthigt ift. Leider liegt gerade au 

dieſem Puncte bie Urfache, worum fo. oft die Intentionen eines 

thätigen Mannes fcheitern oder wenigftens für alle feine Hingebung 

nur Derdruß der Lohn ift. Ein Schullehrer, ver entweder zu 

träge ift, um mitzuwirken, oder ber feine Würbe verlegt glaubt, 

wenn ber Pfarrer in einem Gebiete mit Haud anlegen und dadurch 

Nenes fchaffen will, welches er, ver. Schullehrer, als feine Provinz 

anfieht, kann dem Pfarrer tur paffiven Widerftand wie durch 

Intriguen in der Gemeinde vie Ausführung folder Plane entjeß- 

fich erfchweren, wo nicht unmöglich machen; was unfers Erachtene 

für die Behörden Grund genug wäre, am ſolch' ein Subject an 

einen Drt zu verfeßen, wo ihm Niemand in biefer Richtung eine 

Zumuthung macht. Unpererfeits kommt es freilih auch vor 

(nenerlih wohl weniger, als früher, da feit Jahrzehnten bie Kir⸗ 

&henbehörben biefem Zweig bes kirchlichen Lebens viel mehr Beach- 

tung und Fürforge angebeiben laffen), taß der Schullehrer eifrig 

bemüht ift, einen Gefangchor auszubilden — der Bfarrer aber 

laßt. ihn in ber Kirche nichts aufführen, fei es, weil ihm felbft 

dasjenige Minimum von muſikaliſchem Sinn abgeht, das jedem 
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gebilveten Menfchen zuzummiben ift, fel’s im ber Meinung, beim 

Gottesdienſt fei blos die Pretigt ver Aufmerkfamfeit wert. Wo 

aber beide in gemeinfaner Liebe zur edlen Kunft wie zum Hanfe 

Sotted zuſammenwirken, ba Tann auch mit befcheibenen Kräften 

viel geleiftet werten. ft ver Pfarrer felbft von höherer mufila- 

tifcher Bilvung, fo wird er die für feinen Chor geeigneten Mufil 

ftüde aus einem weiteren @ebiete ber muſilaliſchen Literatur 

auswählen können, fomit nicht auf die fpeciefl zu dieſem Zweck 
erfdyeinenden Sammlungen befehränft ſeyn, die neben vielem Mittel- 

mäßigen fo oft nur einiges Brauchbare, wenigftens für das örtliche 

Bedürfniß Angemeſſene enthalten; er wirb dann auch wohl bie 

feineren Requifite des Befanges, für welche der Schullehrer unter 

, dem tägliden Schulſingen Teicht ein etwas weniger ſcharfes Ohr 

bekommt, zur Geltung bringen können. ft aber der Pfarrer aud) 

nicht ſelbſt ausübender und geübter Muſiker, fo kann er doch an⸗ 

regend, anfmunterab, unterjtügend auf den Schullehrer und den 
von biefem geleiteten Singehor wirken, wenn er den Uebungen 

perfönfih anwohnt, die Gemeindebehörden der Cache günftig 

ſtimmt, vie Thätigleit des Schullehrere auch in feinen periodiſchen 

Berichten zur gebührenden Anerkennung bei ben höheren Behörden 

bringt, wenn er überhaupt auf jede Weife fund gibt, daß ikm bie 

Sache am Herzen liege und er fich ihres Gedeihens freue. Auch 

dies iſt freilich nicht blos unter die freiwillige Wirkſamkeit des 

Pfarrers zu rechnen, denn es tft feine Pflicht, viefe Seite bes 

kirchlichen Lebens und der Vollscultur zu pflegen; aber bie Urt, 

wie es gefchieht, bie nähere, perfönliche Theilnahme an der Aus⸗ 

führung ift doch ihm felbft überlaffen, und daher bier bavon zu 

reben geweſen. — Etwas anders verhält es fich mit benjenigen 

Sefangvereinen (Xteverfränzen), welche nur aus Männern befteben. 

Wie diefe Gattung des Chorgefanges fehon an fich nicht die dem 
Gottesodienſt angemefjene ift (denn in dieſem follen alle Stimmen 

vertreten ſeyn, nicht blos bie Männer, und ber firchlich-mufifalifche 



352 Die Baftor ation. I. In Bezug auf d. Gemeinde im Ganzen. 

Styl verlangt für feine Eigenthümlichkeit durchaus den weitern 

Umfang, die größeren Dimenfionen, welche nur ber aus männlichen 

und weiblichen oder Kuaben-Stimmen gemifchte Chor tarbietet — 

ein Hänbel’fches Hallelujah, ein Pfalm von Paleſtrina laſſen fich 

nicht auf Männerſtimmen reruciren): fo find dieſe Vereine meift 

auch Tieber an aubern Orten als in ver Kirche thätig; daher auch 

bie Theilnahme des Geiftlichen und die Mitfürforge für fie in ber 

Negel nicht einmal gewünfcht wird. Sie haben ihr Recht und 

ihre Bedeutung als Repräfentanten eines antern Zweiges der mus 

ſikaliſchen Volklsbildung, überhaupt des nationalen Lebens, aber mit 

der Kirche ift ihre Verbindung, wo überhaupt eine ſolche befteht, 

jedenfalls eine fehr lofe und zufällige. 

6. In manchfacher Art kann und wird fich ein treuer Pafter . 

auch bei der Gründung oder Leitung von Indnuſtrieſchulen, Klein: 

kinderſchulen und ähnlichen Juſtituten betbeiligen, wobei freilid — 

wie früher ſchon bemerft wurde — bie Hauptfache bie ſeyn wird, 

daß die Pfarrfrau die Direction in die Hand nimmt, während 

ber Bajtor nur die Oberaufficht, daneben auch die Rechnung führt 

und fleißig nachfiebt, auch wohl ven Schülern vorliegt oder erzäbft. 

(Das Nähere über Kleinktinberanftalten |. in bes Verf. Pädagogik, 

3. Aufl. S. 246 und 661.) Wie viel ein thätiger Pfarrer für 

die inbuftrielle Hebung feiner Gemeinde thun, wie er fie vor dem 

dkonomiſchen Ruin durch Einführung irgend eines Induſtriezweiges 

(Striderei, Stickerei, Korbflechterei n. f. w.) förmlich retten kann, 

davon Haben wir in ben Theurungsjahren (1847 -— 1853) ver- 

ſchiedene glänzende Neifpiele erlebt. Es ift für manchen nur im 

Geiftlichen lebenden Paftor unbequem, fih mit fo materiellen 

Dingen abgeben zu follen; mancher Hat auch bei befferem Willen 

nicht das praftifche Geſchick hiefür: aber jenen ſollte doch die Er⸗ 

fahrung lehren, wie bie überbanpnehmende Armuth nicht etwa 

eine Förberung, fondern ein Hinverniß für das Reich Gottes ift, 

und biefen würde ein rechter Ernft und rechte Hingebung bald 
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in foweit tüchtig machen, als es nöthig wäre. Hat Paulus es 
nicht unter feiner Würbe geachtet, Teppiche zu weben, um fich 

fein Brod zu verdienen, fo iſt's wahrlich für einen Pfarrer feine 
Schande, für die von feinen Gemeindeangebörigen geftridten Kittel 

oder Mützen Abſatzwege zu fuchen und feine Verbindungen mit 
der gebilbeten Welt auch in diefer Richtung zum Beften feiner 

Gemeinde zu benugen. — In diefe Kategorie gehören anch bie 

Bereine für Dienftboten, um fie für läugere und trene Dienfte 

mit Prämien zu bevenfen, indem man fie außer klingender Be⸗ 

lohnung mit irgend einem Gefchente, einem Buch ꝛc. erfreut. 

(Bel. einen Bericht des württembergifchen Kirchenblatts 1860. 

Nro. 44). Derlei Unternehmungen müſſen nicht nothiwenbig vom 

Pfarrer ausgehen, es find öfters menfchenfrennbliche Beamte, die 

biefelben in Anregung bringen, namentlih weil folh ein Verein 

wenigftens auf dem Lande nur eriftiren fann, wenn er einen gan⸗ 

zen Bezirk umfaßt; aber ihren natürlichen Halt haben fie immer 

an ben Drtögeiftlichen, wie fie auch nicht bios als eine Wohlthat 

für die Empfänger, fondern als einer der Hebel betrachtet werben 

müffen, um einerfeits den Sinn für chriftliche Hanpreichung über- 

haupt in den Gemeinden zu weden unb zu nähren, unb anbrer- 

feit3 die Wertbichägung der Dienfttreue, indem fie ihr einen reellen 

Ausdruck, eine gemeinfame Manifeftation geben, im allgemeinen 

Bewußtſeyn zu heben. 

7. Unter die dem geiftlichen Yınte innerlich verwandten In⸗ 

ftitute tft auch die Anlegung einer Heinen Bibliothek zum Auslei- 

beu an Gemeinteglieder zu rechnen. Bon Paſtor Roller in Laufa 

bei Dresven (f. deſſen Biographie von Blüher, ©. 191) Iefen 
wir, baß er gegen einen Lefezins von einigen Pfennigen Bücher 

aus feiner chriftlichen Leihbibliothek abgab; mancher wirb wohl 

Anftand nehmen, einen Zins anzufegen, damit nicht ein Leſeluſtiger 

dadurch abgehalten werde. In größeren Orten werben fich bie 

Wohlhobenderen gerne zu Beiträgen verftehen; im fchlimmften Falle 
Palmer, Baftoraltheol. (2. U.) 23 
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gäfte die Weifung von Harms (P. Th. TIL. 3. R.): „Kaufen Sie 

Bücher auch für Andere, nicht unmer für ſich allein!" Welcher 

Art dieſelben ſeyn follen, Brauchen wir nicht zu fagen, noch weniger 

einen Katalog anzugeben: fo viel muß jeder Pfarrer fich fchlechter- 

dings felber in chriftlicher Literatur umfehen, daß er dad für feine 

Leute Paſſende heranszufinden weiß; namentlich aber muß Syeber 

felbft beurtheilen, wie weit er über das eigentlich) Refigiäfe hin⸗ 

ausgehen und allgemein Bildendes fowohl als Unterhaltentes mit 

aufnehmen barf. 



I. Die Seeljorge. 

A. Allgemeines. 

1. Rach dem, was oben (S.210 ff.) über Begriff und Wefen 
ber Seelforge auseinantergefett worden, bat es biefelbe. zwar mit 

den Unmünbigen in ber Gemeinde, — nemlich nicht denen, bie 

dies ihrem Alter gemäß find, fondern ben vmrrios im Gegenfage 

zu ben seid: — alfo mit denen zu thun, bie nicht ſtark genug 

amı Geifte find, um ſelbfſtſtändig für ihr Keil forgen, um fich felbjt 

erziehen zu Tönnen; aber vdiefer Unterſchied ift ein relativer und 

fließenber, denn 1) es kommen auch für. ten geiftig Bolljährigen 

folhe Momente, wo er einer Hülfe bedarf, und da von biefer 

Beduͤrftigkeit, die wenigſtens momentan eintritt, Niemanb ausge⸗ 

nemmen werben fan, fo bat die Seelforge auch mit Keinem fo 

abzufchließen, wie dies die Erziehung der Jugend darum thun muß, 
weil die Jugend einmal ein Ende hat; und 2) wenn wir ben dyrg 

ssisıog als den Mann bezeichnen, ber fich felbft zu erziehen ver- 

mag, fo liegt hierin noch inımer die Nothwendigkeit des Erzogen« 

werdens, nur baf es jett nicht mehr ein fremdes Subject, fonbern 

das eigene Ich, vie chriftliche Perfönlichkeit, der neue Menſch ift, 

ber dieſes Gefchäft an fich felber vollzieht. Über um es vollziehen 

zu koͤnnen, bebarf er verjenigen geiftigen Zuflüffe, die einem “Jeden 

in den Gnadenmitteln, alfo in ven ber Kirche anvertranten heili⸗ 

gen Gottesgaben, dem Wort und Sacrament, zugetacht und zu⸗ 

gänglich gemacht find; und fofern nun biefe, während bie Stirche 

fie allen gemeinjam ſpendet, wie in ver Predigt und in der öffent- 

liben Communiou, boch zugleich auch in jener fpeciellen Abficht 
23* 
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bargereicht werben, daß dadurch jeber Einzelne fich felbft zu er- 

ziehen in Stand geſetzt werde, liegt auch in ihrer Verwaltung ein 

Montent ver Seelſorge. Als Prediger und als Liturg Handle ich 

nicht mit dem Einzelnen, ich brauche nicht einmal nothwendig bie 

Individuen perfönlich zu Tennen, zu denen ober in beren Namen 

ich rede; aber indem ich mit dem nächſten Zwecke gottesbienftlicher 

Darſtellung zugleich den weitern verbinde, daß dadurch den Ge⸗ 

meintegliebern, ihren perfönlichen Zuftänden und Bebürfniffen ent- 

ſprechend, jene geiftlichen Mittel targeboten werben, burd bie fie 

fähig und wacker werben fich felbft zu erziehen, gebe ich der Pre- 

digt und dem liturgifchen Acte zugleich den feelforgerlichen Cha⸗ 

racter; ich übe bamit Seelforge, nur nicht unmittelbar, fonbern 

mittelbar. Dazu bietet fich die Predigt ganz von felber tar; denn 

wenn fie auch in erfter Linie als Eultusact wefentlih nur Dar- 

ftellung ift — gleichfam bie Tifchrede beim Fefimahl der Gemeinbe 

an ber Zafel des großen Könige —: fo ift erftlich ihr Inhalt, 

das Evangelium, das Wort bes guten Hirten, immer und überall 

ein der Menfchenfeele heilfames; und zweitens ift bie Predigt, bie 

als redneriſche Darftellung ber evangelifchen Wahrheit fih an 

Menſchen wendet, fie anrebet, damit eines Einfluſſes auf ven 

Willen ficher, auch wenn fie gar nicht fpeciell hierauf ausgeht. 

Sofern fie vollends, als praftifhe Schriftauslegung das allgemeine 

Gotteswort anzuwenden hat anf die temporäre und locale Gegen⸗ 

wart, fann fie nicht anders, als feelforgerlich wirken, aber immter 

mittelbar, fofern fich der Einzelne, ohne perfönlich als Object der 

Seelforge aus der Maſſe bervorzutveten, nur daraus nimmt, was 

er bebarf. Es ift daher ganz überflüflig, wein bie Baftoralthen- 

logie bomiletifche Regeln aufjtellt; wie bie Homiletif ſchon von 

fih aus nach ben angegebenen Rüdfichten das Nöthige auch in 

biefer Hinfiht thun muß, jo wirb jeder Prediger in demſelben 

Grabe, in weldhem er als Baftor Trieb und Pflichtbewußtfenn im 

fih trägt, auch auf ber Kanzel ganz von felbft das paftorale Ele⸗ 

ment hervortreten laſſen. — Als Liturg bat zwar ver Geiftliche 
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bie zu paſtoralem Wirken erforterliche Freiheit böchftene bann, 

wenn ihm 3. D. zwifchen mehreren Formularen für eine unb bie 

felbe Handlung eine Wahl gelaffen ift, und er mım bas für ben 

vorliegenden Fall, d. h. für die betreffenden Perſonen geeignetfte 

answählt; wobei übrigens zu bemerken ift, daß eine Liturgie, bie 

biefem paftoralen Zwede ven liturgifchen, dem ſpeciell⸗Perſönlichen 

das gemein« Kirchliche opfert, eben damit ben ihr gebührenden 

Charakter nerlengnet; die alten, claffifhen Liturgieen haben für 

jeben Act nur Ein Formular. Dagegen enthalten bie Titurgifchen 

Werte nnd Handlungen felber ſchon PBaftorales; erftens indem das 

Gebet auch den Gemeinvegenoffen beten lehrt; zweitens indem bie 

Liturgie ihres Orts auch Vermahnung ertbeilt, und drittens in⸗ 

bem Gebet und Sacrament, ber göttlichen Verheißung gemäß, 

Behikel für die Kräfte der zufünftigen Welt find, bie ven bes 

Apntiniftrirenden paftoraler Weisheit niemals abhängen. Allein 

gerade dies letztere führt noch anf ein anderes Moment. Bon bes 

Prieſters Würbigleit hängt der Segen des Sacraments nicht ab; 

nach Iutberifcher Lehre ift das objective Wefen, ber fachliche Werth 

beffelben fogar nicht durch die fubjectine Qualität bes Empfangen» 

den bebingt. Aber ob es ihm zum Heil oder zum Gerichte wirb, 

das allerdings hängt von feinem Glauben ober Unglauben, feiner 

Bußfertigkeit ober Unbußfertigfeit ab. Alfo wenn ber Paſtor auch, 

während er bad Sacrament abminiftrirt, vem Erzhirten nur zu 

demfelben Gefchäfte dient, das die Jünger bei ver Speifung ber 

Fünftaufend für ten Meifter beforgten, feine eigene Paftoralthä- 

tigfeit alfo im Walten und Segnen bes Herrn aufgeht und ver- 

ſchwindet: fo ift es deſto mehr feine Sache, auf jene richtige 

Dualttät der Empfangenden binzuwirfen, b. h. fie zum Sacrament 

zuznbereiten. Sofern nun biefer Zubereitung felbft wieder eine 

gettespienftliche Form gegeben ift — durch befonvere Vorberei- 

tungsprebigten, over durch einfache Vermahnung zwiſchen ber 

Sonntagsprebigt und der Communion (tie Luther fie haben wollte) 

eder durch eine in liturgiſcher and homiletiſcher Form gehaltene 
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Beichte, fo gilt hievon ganz bafjelbe, was oben Aber das Paftorale 

im Homifetifhen und Liturgiſchen gefagt worben; fie müffen beide 
fo eingerichtet fehn, bag Feiner von ten Communicanten barüber 

in Unmiffenheit oder in Zweifel bleibt, was er zu thun, was zu 

benfen, um was er zu beten babe, um würdig bei des Herrn 

Tiſch zu erfcheinen. Aber darauf felite doch bie Vorbereitüug 

zum Abendmahl, fo weit fie Sache ver Seelforge ift, wicht be- 

fchränft ſeyn. Schon bie Meldung foll nicht zur bloßen Fermali⸗ 

tät werben, be man durch eine Magd beforgen läßt, fonbern die 

Eommunicanten ſollten fich in ver Regel beim Seelſorger perfön- 

fi melden, damit ihnen, was etwa nöthig wäre, gejagt werten 

fönnte. Jedenfalls aber muß, auch wo das nun einmal nicht 

Sitte ober wegen ber großen Zahl nicht durchführbar ift, ber 

Baftor bereit ſeyn und aueprüdlich und fleißig dazu aufmuntern, 

baß, wer irgend ein Anliegen babe, privatim zu ihm kommen 

möge. Das erft wäre die eigentliche, nicht liturgifch-hemiletifch 

eingerichtete, fondern paftorale Veichte; damit aber träte biefe ans 

der Reihe der bloßen Borbereitungsacte zur Communion heraus 

unb würde, was fie fehn foll, nur ber allgemeine Name für ben 

zu jeder Stunte jedem Gemeinbeglied offenen Zutritt zum Paſior, 

um ihm mitzutheilen, was das Herz brüdt oder bewegt unb um⸗ 

treibt und Troſt und Rath ven ihm zu empfangen. Hievon iſt 

denn weiter zu reden. 

2. Vorerſt ſehen wir als Inhalt dieſer vertraulichen Mit- 

theilung dasjenige an, was auch am ſtärkſten zu ſolchem Hilfe 

ſuchen treibt, nemlich das Bewußtſeyn ver Sünde; es iſt das be- 

laſtete Gewiſſen, was Entlaſtung ſucht, ſowohl durchs Bekenntniß 

als durch die Abſolution. Wie iſt nun, gemäß dem, was wir 

über bie Stellung des geiſtlichen Amtes zur evangeliſchen Freiheit 

ber Gemeinde, zur Unmittelbarfeit des Verhältniffes, in dem jeber 
Ehrift zu feinem Gott und Heiland fteht, oben zu fagen hatten, 

bie Beichte überhaupt aufzufaffen ? 

Schlechthin abznweifen haben wir gleich von vorn alles das⸗ 
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jenige, was irgend den Beichtiger in dem Licht erfcheinen Täßt, 

als müßte ihm darum bie Sünde befannt werben, weil er bie 

Vollmacht befige, darüber zu richten. Unfere fumbolifchen Bücher 

verwerfen das oft und viel mit dürren Worten. Nur eine Wohl⸗ 
that, ein Zroft für die erfchrodenen Gewiſſen fell ee ſeyn, nicht 

ein Gericht, daher denn auch nicht fowohl das Belenuntniß bie 

Hanpifache ift, als vielmehr bie Abfolution (nos retinemus con- 

fessionem praecipue propter absolutionem; . . . ministerium 

absolutionis beneficium est, seu gratia, non est judicium seu 

lex, Apol. conf. Aug. VI. Ausg. v. Haſe S. 181). Das Ber 

kennen bat blos ben Zweck, bie bußfertige Gefinnung und ben 

erforderlichen Grad der Sündenerkenntniß zu conftatiren, von dem 

fih der Abſolvirende überzeugt haben muß, um nicht einen inner» 

ich dazu gar nicht Fähigen fälfchlich zu beruhigen. ‘Daher will 

ja Luther befanntlid; ven Magifter Philipps und foldhe, vie wohl 

wiffen, was Sünde ift, nicht beichten laffen, wohl aber ift auch 

für biefe die Abfolution da. Aber es fcheint doch, daß man in 

die fo entfchieren abgewiefene, auch in ber That vein hierarchifche 

Berftellung einer geiftlichen Nichtergewalt in bemfelben Grabe 

immer wieder zurückſiuken müffe, in welchem man das Sünden⸗ 

vergeben und Sündenbehalten als einen nicht bios aukündigenden 

and die wirfliche Vergebung au eine innere Beringung knüpfenden, 

fomit fchlieglich die Vergebung Gott heimftellenden, fondern ale 

einen vollziehenden Act fich vorftellen will, durch den wirklich das 

Gewiſſen realiter freigemacht over im entgegengefegten Falle daſ⸗ 

felbe belaftet werde. Denn das iſt doch nichts mehr und nichts 

weniger, als ein Richten; der Beichtiger fpricht ben einen frei, 

und er ifts, den andern veruriheilt er, und er ift unter ben Bann 

feiner Schub. Mit fpufündigen Unterfcheibungen, mit bloßen 

Romen, womit bie theologiſche Scholaftif bis heute fo vielem Uns 

bequemen amdzumeichen, d. b. e8 zu überfleiftern pflegt, ift bier 

den feften und Maren Wahrbeitsfinne gegenüber nichts zu gewin- 

nen; entiweber, ober. Läßt man aber, um ben böfen Schein einve 
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Berichtes fern zu halten, die Netention weg und Hält fich Tebiglich 

an die Abfolution, fagt man alfo: fobald ich, der Beichtiger, irgenb 

Jemanden abfolvirt habe, ift ihm fchlechthin vergeben; ob er buß⸗ 

fertig, ob er würdig ift, ändert an ber Mealität der Vergebung 

nichts, er empfängt fie voll und ungefcehmälert, fo gut wie ber 

Glaubige und Reumüthige, nur daß fie jenem zum Gerichte, 

biefem zum Seile wirb: fo hat das einigen Schein für fi) durch 

bie genaue Analogie mit dem Sacrament. Aber während ich im 
Abendmahle ganz wohl den Unterfchied zwijchen Würbigen und 

Unwürdigen fo feftftellen kann, ohne barum das objective Weſen 

des Sacramentes von bemfelben abhängig zu machen, eben weil 

bies ein Objectives, Sachliches tft, fo muß ich doch fragen: was 

ſoll man fich vernünftiger Weife unter einer Sünbenvergebung 

denken, die einem Unbußfertigen realiter zu ‘Theil wird, bie ihm 

aber zum Unheil ausfchlägt? Ja, wenn Jemand begrabigt tft 

und er würde hernach wieder in Sünde fallen, bann ifte ganz in 

ber Ordnung, baß ihn, wie dem Knechte, der feinem Mitknecht 

bie Schuld nicht erlaffen will, bie empfangene Gnade wieder ent- 

zogen unb bie Strafe gefchärft wird. Im Gleichniß ift von einer 

Geldſchuld die Rebe, die abgenommen aber wieder auferlegt wer- 

ben Tann; Luther gebraucht (in der Schrift von den Schläffeln 

1530) das Bild von einem Schloffe, das ein König fchenkt; mimmt 

ber Befchenkte das Schloß nicht an, fo hats ibm ber König den⸗ 

noch gefchenkt gehabt. Aber dieſes Gleichniß hinkt übfer, als es 

auch einen Gleichniß erlaubt iſt; Sündenvergebung ift eben fein 

Schloß, fein Ding, das feinen Herrn wechfeln Tann; fie ift micht 

eine hanbgreiflide Sache, die man empfangen und befigen Tann 

unabhängig von ber perfönlichen Herzensftellung, fondern fie ift 

ein rein geiftiges, fittliches Verhältniß Gottes zum Menfchen, pas 

nur unter fittlihen Bedingungen möglich if. Mit einem andern, 

aber um nichts glüdlicher gewählten Bilde hat die Evang. 8. 2. 

1862, Aug. ©. 205, jenen Realismus ftägen wollen. „Ein Sohn, 

ber feinen Vater gefränft hat, und veffen Vergebung durch falfche 
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Thränen erlangt, bat wirklich und wahrhaft bie Vergebung em⸗ 

pfangen, aber fie gewährt ihm Leinen Frieden, und bewirkt, daß 

ihm nunmehr die Rückkehr um fo mehr erfchwert wird.” Golite 

wirflich, der biefes Argument beigebracht hat, gar nicht gemerkt 

Gaben, welchen LZuftftreich er damit führt? Alfo mit falfchen Thrä⸗ 

nen bat ber falfche Sohn Vergebung erlangt. Gewiß, ein menfch- 

licher Vater, zumal wenn er nicht mit einem Webermaß von Weis⸗ 

heit gefegnet tft, fan durch folch ein Mittel hintere Licht geführt 

werben, daß er, wie Saal ven Jakob, feinen Sohn für einen 

Andern bält, als der er iſt. Aber folch eine Kurzfichtigfeit traut 

man dem Allwiſſenden zu, daß er auf falfche Thränen bin wirf- 

lich vergeben Tönnte? Alfo der Gott, ven ihr anbetet, kann falfche 

Thränen von wahren nicht unterfcheiden, merkt erft bintennach, 

daß er betrogen ift und muß barum ein gefprochenes Wort zurück⸗ 

nehmen? Welch eine Theologie! Gott Tonnte bie Welt lieben und 

mit fich verföhnen, da fie noch in Sünden lag, Ehriftns Tonnte 

für uns fterben, da wir noch Feinde waren, die Taufe Tann uns 

verbürgen und verfiegeln, daß es für uns ftets eine Vergebung 

der Sünden gebe (bad Zrrepurnun ovvudnaens ayasIns eis Heov, 

1 Petr. 3, 21.): aber wirflich vergeben kann dem einzelnen Men⸗ 

schen nur werden, wenn er in der Buße fteht. Diefer Wahrheit 

ift fchlechterbings nicht ausznweichen. Gottes vergebende Liebe, 

bie ja dem Sünder nicht blos, wie einem Delinguenten unter dem 

Salgen Pardon gibt und Ihn dann laufen Täßt, je weiter befto 

beffer, fonbern die mit der Vergebung ihn in das Kindesrecht 

einfegt, die ihm eben als Liebe mit ihrer ganzen Imigkeit fich 

zuwenbet, — fie kann fih allen anbieten und thut dies unaufhör- 

lich; aber der Abfolution will man ja gerade biefe Allgemeinheit 

nicht geben, wobei für jeben Einzelnen der ganze Erfolg, die wirk⸗ 

liche Einfegung in jene Rechte, noch abhängt von feiner Empfäng- 

lichkeit und Lauterkeit, d. h. von feiner Bußfertigkeit; die Abfolu- 

tion macht vielmehr auf jener Eeite ven Anspruch für den Ein« 

zelnen bie Sache endgültig feftzuftellen, ihm die Sündenvergebung 
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sur vollen, göttlich gewollten und gewirften Reafität zu machen. 

Wir dagegen müfjen behaupten: wenn jene reale Sündenvergebung 

nach ber ganzen darin fih bezeugenten und dargebenden Gottes- 

Ttebe einem Menfchen in irgend einem Zeitpunct feines Lebens 

ertheilt wird, fo kaun das immer unr berjenige Zeitpunct ſeyn, 

in welchen der Menſch inmerlich dazu bereitet ift durch Buße und 

Glauben; nicht ein Tirchlich beftimmter, an Amt und Beichtſtuhl 

gebundener Termin, ſondern ein Augenblid, den ber Herr nad 

feinem Wohlgefallen fich erfieht uns ſendet. Solch einen Moment 

können und dürfen wir nicht firiren, fo wenig ale wir überhaupt 

einen Pelehrungstermin feten können. Die Beichte und Abfelu- 

tion kaun das Vehikel für jene Gnabenerweifung fehn, wie fie 

mit bem Momente tes innern WAufgefchloffenfegns für fie zufam- 

men treffen kann, aber all das an einen kirchlich beftimmten 

Zeitpunet und an einen amtlichen Act zu binden, das ift das 

falſche, weldyes zwar in majorem ecclesise gloriam, aber nicht in 

majorem Dei gloriam bient. Es ift, wie früher gezeigt, nichts 

mehr und nichts weniger, als ein Stüd Aberglauben, ver nicht 

aufhört, dies zu ſeyn, auch wenn er theoretifirt und foftematifirt 

wire. Köftlin hat (Luthers Lehre von ber Kirche ©. 38.) vichtig 

gezeigt, daß, da bei Luther ber Beichtiger über Rene und Glauben 

ber Beichtenden nichts au wiffen brauche, einzig das Beichten felbft 

die Bedingung ber Abfolutien fei. Wer einmal beichtet, der fucht 

eo ipso Gottes Gnade, wer Gottet Gnade fucht, dem wird fie, 

ohne alle Rüdficht auf Würbdigfeit ober Unmürbigfeit, zu Theil. 

Aber wenn hiemit Luther nach einer Scite jeber Gefahr pelagia- 

nifcher Schmälerung ber freien Gnade ausweicht, geräth er nicht 

bamit in eine Gefahr, vie ihn dem Katholicismus am andern 

Ente defto näher bringt? Iſt denn wirklich jeder Beichtende ein 

Gnadeſuchender? ft nicht biemit der äußere, Firchliche Act wieder 

allzufehr mit tem innern, fittlichen identificirt? Geſetzt aber, wir 

fänden jenen dem heutigen Gefchlechte fo einleuchtenden fogenann- 

ten Realismus ebenfalls einleuchtend, fo wäre für den Zwed ber 
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vollkemmenen Tröftung erſt noch nicht alles erreicht. Luther fagt 

(in der Prebigt an Qnafimodogeniti, Kirchenpoftille): „wer kann 

bmanf gen Simmel fteigen? fonbern, anf daß wir ber Sachen 

gewiß wären, bat er bie Vergebung der Sünden ins Bffentfiche 

Amt und Wort gelegt;” — aber macht mich denn, auch nach 

Obigent, bes Paſtors Wort wirklich und vollkommen gewiß? wirb 
nicht auch dann noch das entfcheidente Moment in der Kraft bes 

Glaubens und tem Zeugni des Geiftes in mir liegen? Wenn 

ich als Beichtender auch realiter Sündenvergebung erlangt babe, 

es ift aber trotzdem noch möglich, daß fie mir, ſtatt zum Seile, 

vielmehr zum Gericht ausfchlügt, jo babe ich abermals feine äußere 

Bürgſchaft meiner Begnabigung — tenn was eine Sünbenver- 

gebung, deren Wirkung eine um fo größere Schulvenlaft ift, noch 

für einen Werth haben fol, das zu jagen, wäre nur bei abfon« 

terlidem tbeologifhen Scharfjinn möglih; — ich bin abermals 

auf ein inneres Zeugniß, auf das was ter Geift Gottes mir imt 

eigenen Gewiſſen fund gibt, verwiefen; daß aber dieſes Zeugniß 

an eine priefterliche Abfolntion gebunden fei, daß der rechtferti- 

gende Glaube wefentlih ein Glaube au die Kraft und Gültigkeit 

menſchlicher Abfolution, und wicht vielmehr ein Glaube an bie 

erbarmende Liebe des Herrn felbft fei, davon fteht 5. B. Nom. 8, 

16. 5, 1. 1 Joh. 3, 21. nicht® zu lefen; fogar tie Stellen von 

der Schlüſſelgewalt — abgefehen von ber Frage, wem venn Pic 

ſelbe eigentlich übertragen fei, — fagen zwar, daß, wen bie 

Apoſtel Sünten erlaffen, dem fie erlaffen feien, aber nicht, baß 

wer Eüntenvergebung begehre, an fie und ihren Ausfpruch gebun- 

ben fei. Wie Hein, wie menfchlich müßten wir ven dem Herrn, 

von dem Reichthum feiner Gnate und von feiner herrlichen Macht 

tenten, um une in ſolche Vorfiellungen bineinzi:zwängen! 

Steht e8 aber fo, fo wäre pas Reſultat eigentlich doch fein 

anberes, als daß bie Beichte, die die Reformatoren noch fo beftimmt 

feithalten wellen, tem Geiſie ter evangelifdhen Kirche, ber felbft- 

ftändigen Etellung jedes Chriften zu Bott und feinem Heilande 



364 Die Paftoration. II. Die Seelforge. 

nicht entfpreche. Auf dem SKirchentage zu Bremen (f. die Ber- 

handlungen deſſelben, herausg. v. W. Toel, Berlin 1862. I. ©. 66.) 

ift gefagt worden: „Die Kirche will uns erziehen, mütterlich er- 

ziehen zur herrlichen Freiheit ber Kinder Gottes; darauf zwedt 

auch ihr Beichtinftitut ab; durch daſſelbe arbeitet fie auf vie 

chriftliche Neife im Charakter Bin.” Gut; aber wenn fie Alle 

beichten läßt, fo fpricht fie damit ans, daß diefe Reife im Eha- 

rafter noch von Keinem erreicht ift; fie macht fomit alle Gemeinbe- 

glieder zu Tebenslänglih Unmündigen, was zmar gut Tatholifch, 

aber wenig ebangelifch wäre. Gerade bie Reife des Charaktere 

ift derjenige fittlihe Höhepunet, den, im Unterſchiede von einer 

fündelofen, erft in der Ewigleit erreichbaren Reinheit, ſchon im 

Erbenleben Jeder erreichen fol und erreichen kann; ift er alſo 

erreicht, fo wärbe, nach jener Anficht felber, die Beichte überflüffig 

ſeyn. Es war daher auch ganz in der Orbnung, wenn bei ber- 
felben Gelegenheit (f. ebend. ©. 72) Mallet aus Bremen bie Er- 

Märung abgab: „Ich habe gelefen, daß man bie Privatbeichte wieder 

einführen will, und ich muß fagen, ich bin erfchroden. Sie als 

eine Kirchenordnung einführen, das kommt mir vor als ein Zwang, 

ber an ben Herzen geübt wird; bie Privatbeichte den Predigern 

anflegen, weil fie Prebiger ſind, kommt mir vor, als wolle man 

ihnen eine Laſt auflegen, die fein Menfchenherz tragen kann. Eine 

freiwillige Privatbeichte findet immer Statt im Verborgenen, vie 

ift von Gott geheiligt, fie Tann nicht ver- und nicht geboten wer: 

ben, aber eine amtliche wird nie, nie wieder eine rechte Heimath 

in unferer Kirche finden, die gehört in eine andere Kirche, wo 

nicht nur der Dienft der Geiftlichen, fondern auch ihre Herrſchaft 

ift. Es gibt einen Menſchen, ver es wagt, fich „heiliger Vater” 

zu nennen. Was Tann man anders bazu fagen, als: o Gott, ver⸗ 

aib ihm feine Sünde! Aber wenn fih ein Menfh auf Erden 

Beichtoater nennt, kommt's mir auch immer fo vor, als mülfe 

ihm etwas vergeben werden.” 

Das lautet anders, aber ficherlich fteht auf dieſer Seite mehr 
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Wahrheit, ale wenn, wie wir in einer „tirchlichen Umſchau im 

Dentfehland ꝛc.“ von ©. W. Better (Nen- Ruppin 1860) leſen, 

behauptet wird: „Es ift eine ewige (!!) Wahrheit: ohne einen 

Deichtvater geht ein Menfch fein ganzes Leben hindurch in ber 

Irre.“ Abgeſehen dabon, daß hiernach die fämmtlichen Beichtuäter 

nie in ber Irre geben, muß in ver That, wer fo etwas zu fagen 

bie Stirn hat, das Wort ragaxiızsos im Evang. Johannis mit 

Beichtonter überfeßen, und Joh. 16, 13. jo erklären: Wein ihr 

une einen Beichtonter habt, jo wird euch berfelbige in alle Wahr- 

heit leiten. Wo fteht auch nur eine Silbe davon, baß ver beil. 

Geift fih mit dem Laien nur durch Vermittlung eines Beichtonters, 
alfo eines Klerilers in Verbindung fee? Hat Paulus z. 8. 

Röm. 8, 14—16. dergleichen gelehrt? 

Sehen wir aber etwas näher zu, was denn gerade bei Lu⸗ 

thern die Urſache war, daß er vie Beichte fo jehr hoch ftelite.*) 

Es ift ſchon oben an pas befannte Wort erinnert worben, da er in 

feiner Zufchrift an die Frankfurter 1530 (WW. Altenb. Ausg. VI. 

S. 116.) zu erkennen gibt, nicht für Männer wie Melanchthon, 

fondern für „bie liebe Jugend, die täglich heranwächsſst“ und für 

„ven gemeinen Mann, ver nichts verfteht,” fei bie Beichte (d. 6. 

zunächft nur das Bekenntniß in berjelben) ba, „auf baß fie zu 

hriftlicher Zucht und Verftand erzogen werben." Hier handelt 

es fich denn gar nicht wejentlich um die Entlaftung eines fühlber 

belafteten Gewiſſens; bie Beichtenden follen nur „erzählen etliche 

Sünden, welche fie am meilten drücken,“ auf die aber wohl erft 

der Beichtvater fie aufmerffan machen muß, da fie ja ex hypothesi 

nicht einmal recht wiffen, was Sünde ift; dann aber ift die Haupt⸗ 

fache, „vaß man fie verhöre, ob fie das Vater Unfer, ben Glauben, 

bie zehn Gebot und was der Katechismus mehr enthält, können. 

Dann wir wohl erfahren haben, wie ver Pöhel aus ber Predigt 

e) Wir erinnern biebei an bie trefilihe Schrift von n Pfiſterer: „Luthers 
Lehre von ber Beichte” Stuttg. 1867. 
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wenig lernet, wo er nicht infonberheit gefraget. und verhöret wird.“ 

Alfo einem katechetiſchen Zweck ſoll hiernach bie Beichte bienen 

und zwar ſpeciell für das gemeine Volk (wie auch die Beichtſormel 

im Beichtbüchlein, we „ein Kerr oder Fran” beichten foll: ich hab 

geflucht ꝛc. vorzugsweiſe an die rohere Claſſe erinnert). Daß zu 

einer Zeit, wo ein regelmäßiger fatechetifcher Unterricht gar noch 

nicht eriftirte, wo auch der Katechismus nur in Predigten, alfo in 

einer Form. erklärt wurde, welche nach Luthers eigener Erfahrung 

für den gemeinen Mann immer noch zu hoch war, — das Beicht« 

verbör einen ganz erwünfchten und fruchtbaren Erfag zu bieten im 

Stande war, tft eben fo gewiß, alk daß, nachdem nie Katecheſe 

reichlich ausgebiltet und in Uebuug ift, die Kirche jenes Mittels 

nicht mehr bedarf; auch eine private Befpredhung zwifehen Beichte 

find uud Beichtuater wird jet fehwerlich darin beftehen, daß von 

jenem das Credo, Pater noster u. f. w. bergefagt werten muß, 

um. damit über feine chriftliche Erkenutniß fich auszuweiſen. — 

Allein dieſe Tatechetifche Seite ift nur bie eine, Die anbere ift eine 

wefentlich paftorale, nemlich „daß der Priefter die Abfolution 

fpricht, welche nichts anders iſt, denn Gottes Wort, bamit er unfer 

Herz ftärfet und tröftet wider das böfe Gewiffen. Und biefes 

Stück ift nicht allein der Jugend und dem Pöbel, fondern Jeder⸗ 

mann nüge und noth, und fell e8 Keiner verachten, er fei fo ge- 

fehrt und heilig er wolle, denn wer ift fo gar hoch Tommen, daß 

er Gottes Wort nicht bedürfe und verachten möge? ... Gottes 

Wort faffet der Zuhörer zwar auch in ber Brebigt, aber doch 

viel ftärfer und gewiffer, wenn's ibm infonderbeit, als einer ein« 

zelnen Perſon gejagt wire." Hier nun ift der Punct, wo ganz 

ficher die Wahrheit und damit die Berechtigung der Beichte: liegt, 

wo aber auch alles darauf ankommt, von biefem reinen Kern alles 

Unwefentliche oder pofitiv Irrige abzulöfen. Niemand kann fürs 

erfte zweifeln, daß es für ein von einer Schuld gedrücktes Gemüth 

eine große Erleichterung ift, ſich berfelben durch ein Bekenntniß 

zu entlebigen, ja, baß dies fogar nothwendig ift, um die Sünde, 
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teren man fich ſchuldig weiß, vom eigenen Ich abzuldfen, wie fich 

diefes Ich im Belkenntniß wider fich felbft auf die Eeite ber 

Wahrheit ftellt. Ebenſo kann bie Ethif in abstracto ber Behaup- 

tung zuftimmen, daß biefes Bekenntuiß erft danı ein volles fei, 

wenn ed vor einem Menfchen abgelegt werte; bemm gerate vor 

meines Gleichen wich durch mein Bekenntniß zu demüthigen, mich 

in ben Augen eines Menfchen, der mich feither vielleicht für einen 

durchaus vechtfchaffenen Dann gehalten bat, felber berabzujegen, 

daß er künftig geringer von mir benft: das koftet eine viel größere 

Selbſtüberwindung, ift alfo auch ein Zeichen von viel größerem 

Ernft, als wenn ich dies Belenntniß einzig vor Gott in ber Stille 

ablege. Aber — wo ſteht geſchrieben, daß zur Entgegennahme 

dieſes Belenntniffes nur ber Pfarrer der eigentlich Tegitimirte 

Mann fei? Beleunet einander, aAAnAcss, eure Sünden, fagt Ja⸗ 

tobus 5, 16. Der, dem ich befenne, wird in erfter Linie immer 

ber von mir Beleibigte ſeyn; außerdem aber tft es einzig und 

allein Sache des Bertrauens, das mir die Perſon des Andern 

einflößt. Habe ich zu dem Manne, ber zufällig mein Parochus 

ift, fein perfönliches Vertrauen, fo werde ich ihn mit meinen Her- 

zensangelegenheiten überbanpt nicht beebren, in specie aber mich 

niemals verfucht fühlen, ihm ein Belenutniß, das wirklich ein 

ſolches ift und fpeciellen Inhalt bat, abzulegen, und kein Menſch 

und feine Theologie hat das Recht, mir auch jenem gegenüber folch 

eine Pönitenz aufzuerlegen. Hat er aber. mein Vertrauen, bann 

thue ichs, wofern mir nicht vielleicht doch jemanb Anderes noch 

näher fteht; das kann 3. B. mein Gatte, meine Gattin ſeyn; es 

faın mir etwas im Gewiffen fehr zu fchaffen machen, aber ich 

finde es nicht nöthig, damit ind Pfarrhaus zu gehen, eine treue 

Seele, die mir Gott noch näher geftellt hat, hat für mein Anliegen 

boch das nächfte und befte Verſtändniß und dei beften Troſt. Der 

Pfarrer aber ift allerdings bazu da, daß alle, auch bie feine folch 

treue Seele zur Seite baten, oder denen dieſe nicht genug Troſt 

und Rath gewähren kann, eines Berathers und Tröſters gewiß 
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find; je mehr er perfönfich ein allgeıneines Vertrauen genießt, um 

jo gewiffer werben ihm auch folche Anliegen bes Gewiſſens mit- 

getbeilt. Zumal auf dem Kranfenbette — wovon auch Jakobus 

a. a. O. ſpricht — knüpft fi das fpecielle Beichtbefenutniß ganz 

einfach und natürlich au bie feelforgerlichen Beſuche, an bie Com⸗ 

munion 2c. an. Aber immer müſſen wir ben Vorbehalt machen: 

es ift fchlechthin pas freie Sich-Deffnen des Herzens, was wir ale 

ächte Beichte anfehen können, nicht aber irgend ein Bann, durch 

ben ich gezwungen wäre, irgend einem Menſchen (abgefehen theils 

von dem zuerft berührten Verhältuiß des Beleidigers zum Belei⸗ 

bigten, theils von dem des Delinquenten zum Wichter, zu feiner 

Dbrigleit) mich jo befennend mitzutheilen. ‘Der @eiftliche hat, 

was früher dargethan worden ift und bier zu allermeift feine 

Anwentung findet, fehlechterbings Tein Recht, keine Gewalt über 

mich, fondern er bat nur die Pflicht, wenn michs drängt, vor ihm 

mein Herz auszufchütten, wich chriftlich und brüderlich anzuhören 

und zu beratben. Es muß in diefem Puncte fogar ber Individua⸗ 

lität des einzelnen Chriften Rechnung getragen werben. Der Eine 

iſt mittbeilfam, er bat vielleicht ein fehr ſtarkes Bedürfuiß, fich 

auszufprechen, um mit fich felber ins Reine zu konmen. Der 

Andere aber — unb wahrlich, manch vortrefflicher Charakter wird 

fih auf diefer Seite finden — ift fchweigfam, verarbeitet alles 

in fich felber;*) wer will fagen, für einen Solchen gebe es feine 

*) Bon dem feligen Dr. Barth fagt uns ber Nekrolog den Dr. Gunbert 
im Calwer Miffionsblatt, 1868. Nro. 1. S. 10 gegeben hat, Folgendes: So 
innige Freunde er auch hatte, jo blieb er doc, über fein Innerftes überaus 

jhweigfam. Er konnte behaupten: „in Beziehung auf unjern Herzenszuftand 

brauchen wir keinen Bufenfveund, als ben Herin felber; es iR Mangel an Er⸗ 

fenntniß jeiner allgenngfamen Gnade, wenn man neben ihm etwas vermißt.” — 

Deßhalb mußten Barths Freunde, fo wenig e8 ihnen gefallen wollte, fi dar⸗ 

ein fügen, daß er — wie in ben Mittbeilungen Oftertags im Basler Miffions- 
magazin 1863 März, S. 180 zu leſen iſt — ſelbſt in feiner legten Krantheit 

„ch Für eigentlich geiftlichen Verkehr fo wenig aufthun wollte.” Wir werden 

biefen Punct au in dem Capitel vom Beſuche der Kranken und Sterbenden 

noch zu berühren haben. . 
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Bergebung, weil er vielleicht Niemand findet, den zu feinem Ver⸗ 

trauten zu machen er fich bewogen fühlt? Ober wer will fagen, 

daß ein Solcher nur von ungebengtem Stoß, alfo auch von Man⸗ 

gel an Selbſterkenntniß abgehalten werde, beichtenb einem Priefter 

zu Süßen zu fallen? Ober wer will behaupten, ein fchweigfamer 

Mann, der von Gewiſſens⸗Sachen darum nicht fchwagt, weil fie 

ibm Gewiffensfachen find, nehme e8 darum weniger ernft mit 

Sünde und Sündenvergebung, als jene redfelige Frömmigfeit, die 

Jedem, der es hören will, mit ſtets gleichem Behagen ein Be- 

fenntnig vom Sünpdenelend im Allgemeinen und von ber eigenen, 

perjönlichen Sünphaftigfeit insbefondere ablegt? Auch dagegen 

ferner müfjen wir uns verwahren, daß das Bekenntniß, um gültig 

zu fehn, einer befondern Tirchlichen Form und Formel bebürfe. 

Wenn ich etwa, auf Befragen meiner Mutter, meiner Frau, meines 

Kindes, was mich beunruhige? dem Fragenden fage, tch hätte das 

und das geihan und e8 Taffe mir feine Ruhe — follte das als 

Bekenntniß nicht viefelbe Gültigfeit haben, wie wenn ich zum 

Pfarrer ginge? Iſt etwa Gottes Ohr nur in ber Sacriftei mir 

offen? Ober ift bie Demüthigung, zu der ich mich entfchfieße, nicht 

vielleicht noch größer, wenn ich mich vor einem der Meinigen be- 

fenne, deren Haupt ich bin, als vor bem Pfarrer, dem folche 

Dinge öfter vorkommen? Es Tegt Mandher im Geſpräche mit 

Sreunden oder Angehörigen eine tiefergehende und werthvollere 

Deichte ab, als ihrer Hunderte ablegen würden, wenn fie alle in 

befter Form im Beichtftuhl ihre Beichte fprächen. Das Umſetzen 

des Sittlichen ins Kirchliche, des Innerlichen und geiftig Freien 

in ftatutarifche Form ift zuläflig und recht, foweit fich darin — 

wie in unferem ganzen Cultus, in der Sonntagsfeier 2c. — das Ge» 

meinfame manifeftirt und der Orbnungsfinn fich befriebigt; aber 
es wirb zu einer Berfteinerung deſſen, was Leben ſeyn foll, fobald 

bie Freiheit des Einzelnen, biefes unveräußerliche Sleinob eines 

Ehriftenmenfchen, dadurch gefährbet, aus der Wohlthat ein Joch, 

aus dem Dienfte bes Amtes eine Gewalt wird. 
Palmer, Paſtoraltheol. (2.9) 24 
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Bis jegt haben wir erft vom Bekenntniß gefprochen, für 

Luthern war aber wie gefagt nicht dies, fondern die Abfolntion 

die Hauptſache. Auch darüber find wir völlig im Klaren, denn 

es ift pfochologifch begründet, daß einem durchs Gewiſſen beun⸗ 

rubigten Gemüth die fpectele Ankündigung: „Dir find beine Sün- 

den vergeben” ein höherer Troft feyn und tiefere Gewißbeit geben 

kaun, als die an alle gemeinfam fich wendende evangelifche Prebigt 

oder das bloße Leſen des Schriftiworts. Aber worin liegt denn 

eigentlich, jobald wir die Sache analvfiren, pie tröftende Kraft? 

Derjenige, der mir die Abfolution fpricht, ift ein Menſch, alfo 

irrthumsfähig in Bezug auf mein Inneres, von befjen wahrer 

Bußfertigkeit noch die wirkliche, göttliche Vergebung abhängt; und 

wenn er mich abfolvirt bat, woher nehme ich die Bürgfchaft, daß 

er nicht auch darin irrte? Die Orbination hebt die Irrthums⸗ 

fähigkeit nicht auf, wohl aber kann Gottes beiliger Geift — unb 

ber ift auch Joh. 20. die Vorausfegung ber Schlüffelgewalt — 

einen im feiner Zucht ftebenden Menfchen jo erleuchten und Ihm 

auch für mich, wie für fich felbft, eine folche Zuverficht und Freu⸗ 

digkeit geben, daß ich allerdings in feinem Wort die Stimme bes 

Herrn feldft erfenne; ganz in derſelben Weiſe, wie ich mich auch 

fonft von eines Menſchen Wort mit wahrhaft göttlider Macht 

ergriffen fühlen kann, weil ich barin bie fich bezeugende Wahrheit, 

alfo Gottes Stimme erkenne. Was iſts aber biernach, das ben 

Glauben an vie Realität der zugefprochenen Abſolution in mir 

bewirtt? Nicht die Autorität, bie das Amt dem Monte verleiht, 

(denn wie gefagt, das Amt würbe ihn vor Irrthum in Bezug auf 

meine Perſon nicht fchügen), fondern bes Mannes eigener Glaube 

ifts, au deffen Klarheit und Feſtigkeit mein fehwacher Glaube fich 

aufrichtet und Hält; wenn aus ihm ber @eift ſpricht, dann bat 

fein Glaube auch die Kraft, mir Trieben zu geben. Und dazu bet 

ber Herr jene Worte gefprochen, aus denen man dad Dogma von 

der ES chlüffelgewalt gemacht bat; der Glaube des Chriſten, ber 

feinem Mitchriften zum Zroft, zur Aufrichtung, zur Geiſtesfreudig⸗ 
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feit belfen fol, hat an jenen Stellen feinen Halt; ſolch brüberlichem 

Liebes⸗Dienſt ift damit die göttliche Legitimation ertheilt. So ge- 

braucht allerbings Gottes Gnade gar oft eines Menfchen Mund, 

um durch ihn dem DBetrübten feinen Troſt zufließen zu laffen; und 

ba ber Pfarrer von Amtswegen allen Betrübten ein ſolcher Tröfter 

ſeyn foll, d. h. da er dazu da fit, damit Keinem, ber Zroft bebarf, 

berfelbe fehle: fo ifts von höchfter Wichtigkeit, daß er alfo im Geiſt 

lebe und wandle, daß ibm biefer in jedem einzelnen Fall auch den 

rechten Blie ins Inwendige und einem wirklich Bußfertigen gegen- 

über bie rechte Glanbensfreubigkeit für dieſen verleihe. Iſt er ein 

jolcyer Geiftesmenfch, dann allerdings kommt ihm das Amt zu 

Statten, bie Gemeinde wird ihm als einem burch fein Amt in 

tiefere Erfenntniß und reichere Erfahrung Hineingeführten um fo 

williger vertrauen; bat ſich fein Wort fchon von ber Kanzel ala 

ein aus dem Geiſte fliehendes kräftig erwiefen, fo wirb es au 

den Beichtenden um fo mehr als Wahrheit fühlbar fen. Fehlt 

es aber dem Manne an Geift, fo wird das durch bes Amtes 

Würde mit nichten erfegt; in einer größern Stabt z. B. werbeu 

fi) Diejenigen, bie ihr Herz erleichtern umd ben Troſt der Berger 

bung empfangen möchten, Doch nur an diejenigen Geiſtlichen wen⸗ 

ben, die ihnen, namentlich von ber Kanzel her, ſchon das Herz 

abgeivonuen haben. — Man ift gegen ſolche Auffaffung freilich 

gleich bei der Hand mit dem Vorwurfe des Subjectivismus; als 

ob, wenn man nur im Shftem recht ftarlen Objectivismus treibt, 

damit auch alles fchen objectin wäre, was man künftlich als folches 

eonftrsirt. Das Objectivfte ift immer die Wahrheit; bie ebange- 

liſche Wahrheit aber characterifirt ſich eben dadurch, daß fie, alle 

falfche Objectisität vernichten, der Subjectünität da, mo fie in 

ihrem Rechte ift, dieſes auch zuerfennt. 

Aber nicht blos dagegen haben wir ums zu erklären, daß bie 

reale Kraft und Gültigkeit des Troftes der Vergebung davon abe 

hänge, daß ein Pfarrer venfelben fpende — eine Beſchräukung, der 

Luther felhft oft genug widerfprochen hat; — fonbern es verdient 
24* 
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auch noch Beachtung, wie die NRothwendigfeit einer mündlichen Ab⸗ 

folution zur wirklichen Erlangung ter Sünvenvergebung erhärtet 

werden will. Wenn Luther (f. die Stellen gefammelt bei Pfifterer 

S. 22 ff.) in einer Predigt räth: „Fühleſt du beine Blöpigfeit, 

fo nimm für dich das Evangelium und vie heil. Schrift, je mehr 

je beffer, wenn du e8 gleich vorhin wohl kannſt, und oft gelefen 

baft; das befte aber ift, daß ihrer zween oder brei davon mit ein- 

ander reden mit Ernft, daß die lebendige Stimme gebe, ta gebt 

es auch viel ftärfer und muß der Teufel weichen” — fo ftimmt 

dies noch ganz mit ber obigen Auseinanderfegung. Aber ander- 

wärts fagt er: „Es foll Jedermann lernen, Vergebung ber Sünpen 

bei den Dienfchen und fonft nirgenb zu fuchen; deun das will Gott 

nicht leiden, daß ein Jeder ihm wollte eine fonderliche Stiege oder 

Zreppe in Himmel bauen, er will der einige Baumeiſter fepn. 

Alfo fol man Vergebung der Sünden im Wort, welches in ber 

Menihen Mund liegt, und in den Sacramenten, die burch Men⸗ 

ſchen gereicht werben, fuchen, ſonſt nirgenps, denn man wirds fonft 

nirgends finden. Gott bat Feine andere Weife, Sünde zu ver- 

geben, denn durch das mündliche Wort, fo er uns Menfchen be- 

foblen bat. Wo du nicht Vergebung der Sünden im Worte fucheft, 

wirſt du umfonft gen Himmel gaffen nach der Gnade, ober, wie 

fie jagen, nach der innerlicheu Vergebung.” Es iſt faft räthfel- 

haft, daß Luther in diefen Stellen immer in der Alternative hän⸗ 

gen bleibt: entweber mündliche Abfolution und Glauben daran als 

an Gottes felbjteigene® Wort, oder innerliches Sichfelbftwergeben 

ohne Gottes Wort, eine fchwärmerifche Gefühlsfeligkeit, bei ber 

niht Glaube, fondern Empfindung, Entzüdung die Bafis des 

Friedens wäre. (Eine andere Alternative ift geftellt in der Thefe 

von Harms: „Die Vergebung der Sünden Toftete im 16. Jahr⸗ 

hundert Geld, im 19. hat man fie ganz umſonſt, man bedient fich 

felbft damit.”) Wie? gäbe es denn in ber That fein Drittes? 

Luther hat die Möglichkeit (die ihm in der zuerft citirten Pretigt- 

ftelle offenbar nicht entgangen war) in der andern Stelle ganz 
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vergeffen, daß “Jemand durchs Wort bes lebendigen Gottes felbft, 

d. h. durchs Lefen der Schrift, durd das Reden des Geiftes 

Gottes, das er bei biefem Lefen vernimmt, durch einen Bibelfpruch, 

der ihm in trüber Stunde plöglich ins Gedächtniß kommt, unmit- 

telbar die Abfolution empfangen und feiner Begnabigung gewiß 

werben Tann. Ober bieße das etwa, fich felber vergeben? hieße 

das, eine eigene, aparte Stiege in den Himmel bauen? wäre bas 

ein Verachten des Wortes Gottes, wenn man es ftillen, gefam- 

melten Geiftes im unmittelbaren Verkehr mit ihm felbft dankbar 

und aläubig binnimmt? Hieße das wohl „fid) felbft mit Sünden⸗ 

vergebung bedienen?" Muß fie denn nicht fchlieflich doch immer 

im Selbftbewußtfenn fich bezeugen, nachdem ter Glaube als Act 

bes Willens, als freie fittliche That fie aus Gottes Wort und auf 

Gottes Wort hin ergriffen hat? Oper fehlt es etwa an Zeugniffen 

bafür, daß auf diefem Wege viele Kinder Gottes zum feligen 

Sottesfrieden gelangt find? Wir find nicht gezwungen, uns biefe 

offenbare Lüde*) in Luthers Gedanken etwa dadurch pſfychologiſch 

zu erflären, daß wir vermutben würben, e8 habe fich Hier etwas 

bon fuperjtitiöfen Vorftellungen von ber Kraft des laut gefprodhe- 

nen Wortes nach Art von Segenfprechungen bei Luther mit einge- 

fchlichen (wiewohl noch in manchen neueren Eroͤrterungen Anklänge 

diefer Art nichts fo feltenes find, alfo Luthern um fo eher zu 

gute zu halten wären); fonbern es liegt in ber gefammten luthe⸗ 

rifhen Anfchanungsweife, daß bie Momente des Heilsprocefjes, fo 

ſehr fie der vömifchen Aeußerlichkeit und Unfreiheit gegenüber ins 

Annere, in den Verkehr zwifchen Gott und dem Eubject, zwifchen 

Snabe und Glauben verlegt find, boch zugleih zum Echuge ver 

falfcher Innerlichkeit an die Firchlichen Gnadenmittel gebunden wer- 

ben. Dies folte wicht ein abermaliges Unterwerfen ber Gewiffen 

unter priefterliche Macht ſeyn, ſondern ein Binden bes Einzelnen 

*) Als ſolche, als einen Mangel an vollftändigem Durchbenfen ber 
Sache ertennt fie auch Köftlin, Luthers Theologie, 11. 8.523. „Er ſelbſt gibt 

anf ragen keine weitere Antwort, feine weitere Auslegung feiner Säge.” 
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an bie firchliche Gemeinfchaft; dieſer find bie Snabenfchäge vom 

Herrn anvertraut, im Zufammenhalten mit ihr, nicht in egoiftifcher 

ober fectirerifcher Iſolirung ift dem Einzelnen das Heil erreichbar. 

Das erkennen auch wir, aber wir beziehen jene Gemeinfchaft mit 

der Kirche auf den Lebenszufammenhbang, in dem wir im Ganzen 

mit ihr ftehen, nicht aber auf jeden einzelnen Moment. ch bin 

darum, wenn ich im Stillen eine Gnade von Gott empfange, ohne 

daß ich gerabe bazu einen Pfarrer brauche, noch feineswegs ein 

Menfch, der fich won der Kirche ifolirt, ich ſchließe mich herzlich 

und brüberlich an fie an, ich laſſe mich als Sohn, ven fie getauft, 

auch von ihr erziehen, ich nehme all’ ihre Segnungen dankbar bin: 

aber ich bin Proteftant und behalte mir das Recht vor, als felbft- 

ftändiger Mann, als ein Ehrift, ver felber dee Herrn Tempel ſeyn 

fol, auch unmittelbar mit ihm zu verfehren. Der Stirche verbanfe 

ih große Wohlthaten; fie Teitet zahlloſe Segensquellen in mein 

geiftige8 Leben; aber in demjenigen, wie ich bereinft — nicht als 

Glied einer Kirchengemeinfchaft, fonvern als Berfon Gott gegen- 

überftehen werde, worin ich Tebiglich für mich ſelbſt mich zu ver- 

antworten habe, — barin tritt alle® bie Gemeinſchaft Betreffende 

als bloßes Mittel zurüd; ich für mich allein habe Gott und nur 

Gott Nechenfchaft zu geben (Köm. 14, 12. Sal. 6, 5.); fo bedarf 

ich anch von ihm allein ver Vergebung und Tann nur ruhig fehn, 

wenn er felbft mir innerlich baven Zeugniß gibt. — Gene Anfchau- 

ung ftanımt aus Luthers eigenem Gemüth; daß bie Dogmatifirung 

verfelben Verwicklungen mit andern feftftehenven evangeliſchen 

Brincipien nach fi ziehe, macht ihm bei feiner Art zu benfen und 

zu reben feine Anfechtnng. So liest er auch aus den Stellen 

von der Schlüffelgewalt mehr heraus, als barin Tiegt, ift aber 

daneben unbefangen genng, um (f. bei Pfifterer S. 38.) dennoch 

zu fagen: „Man foll die nicht verbammen, die ihre heimlichen 

Sünden allein Gott, feinen Heiligen oder wen fie wollen, beichten 

und nicht dem Priefter beichten, fo fie fonft in rechter Neu, Treu 

und Glauben das thun. Weil es Gott nicht geboten bat, foll es 
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fein Menfch gebieten.” — Aufs entfchievenfte muß daher auch 

Derwahrung tagegen eingelegt werben, wenn jene Meinung Luthers, 

daß an ber von einem Menfchen gefprochenen Abfelution die Ges 

wißheit ber Vergebung hänge, eben als fein hoher, ftarfer Glaube, 

als Glaubensrichtung auf bad Reale, und die entgegenftehende 

Veberzeugung brevi manu als moderner Unglaube bezeichnet wird; 

bas Wort, das die Schrift mir zufpricht, mir mit berzlicher Zu⸗ 
berficht zuzueignen, darauf, was mir in bemfelben der heilige Geift 

zu vernehmen gibt, mich herzhaft zu verlaffen, ohne daß erft Men- 

ſchenmund dazwifchen treten und mir das von Gott im Schriftwort 

gefagte, durch beit heiligen Geiſt innerlich zugceignete Heilswort 

und Heilsgut beftätigen müßte: das ift wahrlich viel mehr das 

Wefentliche des Glaubens, als die Abhängigkeit von eines Men» 

ſchen Zengniß über und und die Identificirung dieſes Zeugniffes 

mit dem Gnabenurtbeil Gottes. Es ift fehr erflärlich, wenn ein 

Menfchenfind folch einer Stüge, folch einer finnlichen Vermittlung 

bebarf, wenn. fie ihm zum Troſte wird; wir werden unten im 

Capitel vom Krankenbeſuch ſehen, wie in leiblicher und geiftiger 

Gedrücktheit auch glaubensftarfe und glaubensfreudige Männer das 

Bedürfniß Haben Können, baß ihnen, was fle längft wiſſen und 

baden, durch Menfchenmund wieder bezeugt wird, daß fie es zu 

hören bekommen: aber man wird bas nicht zu einem Merkmal der 

Staubensftärfe machen, wofern man anders diefe nicht etwa, ftatt 

nach der intenfiven fittlichen Kraft, vielmehr nach dem Quantum 

von Schwierigfeiten bemift, Aber die das chriftliche Denken ſich 

dabei wegſetzen muß. 

So wenig wir demgemäß eine Herſtellung des Beichtzwanges 

für erlaubt, ja auch nur für möglich halten, fo fehr ift es bage- 

gen Pflicht des Paftors, jenes freie Beichten wie wir es oben 

als die allgemeine Form und Bezeichnung für ben Zutritt ber 

Pforrgenofjen zum Seelforger dargelegt haben, in feiner Gemeinde 

zu pflegen und zu fördern. Dazu wird Folgendes dienlich ſeyn. 

Erſtens möge er feinen Confirmanden beim Schluffe des Wuter: 
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find; je mehr er perfönlich ein allgemeines Vertrauen genießt, um 

fo gewiffer werben ihm auch folche Anliegen des Gewiſſens mit: 

getbeilt. Zumal auf dem Krankenbette — wovon auch Jaklobus 

a. a. O. fpridt — knüpft ſich das fpecielle Beichtbelenutnig gan 

einfach und natürlich an die feelforgerlichen Befuche, an bie Com⸗ 

munion zc. an. Aber immer müffen wir ven Vorbehalt machen: 

es ift fchlechthin das freie Sich-Deffnen des Herzens, was wir als 

Achte Beichte anfeben fünnen, nicht aber irgend ein Bann, durch 

ben ich gezwungen wäre, irgend einem Menſchen (abgefehen theils 

von dem zuerſt berührten Verbältuiß des Beleidigers zum Belei⸗ 

bigten, tbeild von bem bed Delinquenten zum Richter, zu feiner 

Obrigkeit) mich fo befennend mitzutbeilen. Der Geiftliche bat, 

was früher dargethan worden ift und bier zu allermeift feine 

Anwenbung findet, fehlechterdings fein Hecht, keine Gewalt über 

mich, fondern er hat nur die Pflicht, wenn michs brängt, vor ihm 

mein Herz auszufchüätten, mich chriftlich und brüberlic anzuhören 

und zu beratben. Es muß in biefem PBuncte fogar ber Individua⸗ 

lität des einzelnen Chriften Rechnung getragen werben. Der Eine 

ift mittheitſam, er bat vielleicht ein fehr ſtarkes Bedürfuiß, fich 

auszufprechen, um mit fich felber ins Reine zu kommen. SDer 

Andere aber — und wahrlich, manch vortrefflider Charakter wird 

fih auf biefer Seite finden — ift fohweigfam, verarbeitet alle® 

in fich felber;*) wer will fagen, für einen Eolchen gebe es Teine 

— — 

*) Bon dem ſeligen Dr. Barth ſagt uns der Nekrolog den Dr. Gundert 
inn Calwer Miffioneblatt, 1268. Nro. 1. S. 10 gegeben hat, Folgendes: So 
innige Freunde er auch batte, fo blieb er doch über fein Innerftes überaus 

ſchweigſam. Er konnte behaupten: „in Beziehung auf unjern Herzenszuftand 
brauchen wir feinen Bufenfreund, als ben Herrn felber; es it Mangel an Er⸗ 

lenntniß jeiner allgenugfamen Gnade, wenn man neben ihm etwas vermißt.” — 
Deßhalb mußten Barths Freunde, jo wenig es ihnen gefallen wollte, fich bar- 
ein fügen, daß er — wie in den Mittbeilungen Oftertags im Basler Milfions- 

magazin 1863 März, S. 180 zu leſen it — felbft in feiner letzten Kraulheit 
„ch für eigentlich geiftlichen Verkehr fo wenig aufthun wollte.” Wir werben 
biefen Punct auch in dem Capitel vom Beſuche der Kranken und Sterbenben 

noch zu berühren haben. .. 
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Bergebung, weil er vielleicht Niemand findet, den zu feinem Ver⸗ 

trauten zu machen er fich bewogen fühlt? Oder wer will fagen, 
daß ein Solcher nur von ungebeugtem Stoß, alfo auch von Mans» 

gel an Selbſterkenntniß abgehalten werde, beichtend einem Priefter 

zu Füßen zu fallen? Ober wer will behaupten, ein fchweigfanter 

Dann, der von Gewiſſens⸗Sachen darum nicht ſchwatzt, weil fie 

ihm Gewiffensfachen find, nehme e8 darum weniger eruft mit 

Sünde und Sündenvergebung, als jene rebfelige Frömmigkeit, die 

eben, ber e8 Hören will, mit ftets gleichem Behagen ein Be⸗ 

fenntniß vom Sündenelend im Allgemeinen und von der eigenen, 

perfönlichen Sünphaftigfeit insbefonvere ablegt? Auch dagegen 

ferner müffen wir uns verwahren, daß das Belenntniß, um gültig 

zu ſeyn, einer befondern fTirchlichen Form und Formel bebürfe. 

Wenn ich etwa, auf Befragen meiner Mutter, meiner Frau, meines 

Kindes, was mich beunruhige? dem Fragenden fage, ich hätte das 

und das gethan und es laſſe mir feine Ruhe — follte das ale 

Belenntnig nicht dieſelbe Gültigkeit haben, wie wenn ich zum 

Pfarrer ginge? Iſt etwa Gottes Ohr nur in ber Sacriftei mir 

offen ? Ober ift die Demüthigung, zu ver ich mich entfchließe, nicht 

vielleicht noch größer, wenn ich mich vor einem der Meinigen be» 

fenne, beren Haupt ih bin, als vor dem Pfarrer, dem folche 

Dinge öfter vorfommen? Es legt Mancher im Gefpräche mit 

Freunden oder Angehörigen eine tiefergebende und werthvollere 

Beichte ab, als ihrer Hunderte ablegen würden, wenn fie alle in 

befter Form im Beichtftuhl ihre Beichte fprächen. Das Umſetzen 

des Sittlihen ins Kirchliche, des Innerlichen und geiftig Freien 

in ftatutarifche Form ift zuläffig und vecht, foweit fih darin — 

wie in unferem ganzen Cultus, in der Sonntagsfeier 2. — das Ge⸗ 

meinfame manifeftirt und der Urbnungsfinn fich befriebigt; aber 

es wird zu einer Berfteinerung befjen, was Leben ſeyn foll, ſobald 

bie Freiheit des Einzelnen, dieſes unveräußerliche Kleinod eines 

Chriftenmenfchen, dadurch gefährbet, aus der Wohlthat ein Koch, 

aus dem Dienfte des Amtes eine Gewalt wird. 
Balmer, Baftoraltheol, (2. 0.) 24 
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Bis jest Haben wir erit vom Bekenntniß gefprochen, für 

Luthern war aber wie gefagt nicht dies, fondern die Abfolution 

die Hauptſache. Auch darüber find wir völlig im Klaren, denn 

es ift pfpchologifch begründet, daß einem durchs Gewiſſen beun⸗ 

ruhigten Gemüth die ſpecielle Aukündigung: „Dir find beine Sün- 

ben vergeben“ ein höherer Troft feyn und tiefere Gewißheit geben 

kaun, als bie an alle gemeinſam fi) wentende enangelifhe Prebigt 

oder das bloße Leſen des Schriftworts. Aber worin liegt denn 

eigentlih, fobald wir die Sache aualyfiren, die tröftende Kraft? 

Derjenige, ber mir bie Abſolution fpricht, äft ein Menſch, alfo 

irrthumsfähig in Bezug auf mein Inneres, von befjen wahrer 

Bußfertigfeit Doch die wirkliche, göttliche Vergebung abhängt; und 

wenn er mic abjolvirt bat, woher nehme ich die Bürgfchaft, daß 

er nicht auch barin irrte? Die Orbination hebt die Irrthums⸗ 

fäbigfeit nicht auf, wohl aber kann Gottes heiliger Geift — und 

der ift auch Joh. 20. die Vorausfegung der Echlüffelgewalt — 

einen in feiner Zucht ſtehenden Menfchen jo erleuchten und ihm 

auch für mich, wie für fich felbft, eine folche Zuverficht und Freu⸗ 

digkeit geben, daß ich allerdings in feinem Wort bie Stimme bes 

Herrn felbft erfenne; ganz in besfelben Weife, wie ich mich auch 

fonft von eines Menſchen Wort mit wahrhaft gättliher Macht 

ergriffen fühlen kann, weil ich darin bie fich bezeugende Wahrheit, 

alfo Gottes Stimme erfenne. Was ifte aber hiernach, das ven 

Glauben an vie Realität ver zugefprochenen Abſolution in mir 

bewirft? Nicht die Autorität, die das Amt dem Marne verleibt, 

(denn wie gefagt, das Amt würde ihn vor Irrthum in Bezug auf 

meine Perfon nicht fchügen), fondern des Mannes eigener Glaube 

iſts, an deffen Klarheit und Feftigfeit mein fchwacher Glaube fich 

aufrichtet und hält; wenn aus ihm ber Geiſt fpricht, dann hat 

fein Glaube auch die Kraft, mir Trieben zu geben. Und dazu bat 

ter Herr jene Worte gefprochen, aus denen man das Dogma von 

der Schlüſſelgewalt gemacht bat; der Glaube des Chriſten, ber 

feinem Mitchriſten zum Troſt, zur Uufrichtung, zur Geiftesfrenpig- 
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teit helfen fell, hat an jenen Stellen feinen Halt; fold, brüderlichem 

Liebes⸗Dienſt ift damit vie göttliche Legitimation ertheilt. So ge- 

braucht allerdings Gottes Gnade gar oft eines Menfchen Mund, 

um burch ihn dem Betrübten feinen Troſt zufließen zu laffen; und 

ta ber Pfarrer von Amtswegen allen Betrübten ein folder Tröfter 

ſeyn foll, d.h. da er dazu da ift, damit Keinem, ber Troſt bevarf, 

berfelbe fehle: fo iſts von höchfter Wichtigleit, daß er alfo im Geift 

lebe und wandle, daß ihm biefer in jedem einzelnen Fall auch ben 

rechten Blick ins Inwendige unb einem wirklich Bußfertigen gegen- 

über bie rechte Glaubensfrendigkeit für dieſen verleihe. Iſt er ein 

ſolcher Geiſtesmenſch, dann allerdings kommt ibm das Amt zu 

Statten, bie Gemeinde wirb ihm als einem turch fein Amt in 

tiefere Erlenntniß und reichere Erfahrung Hineingeführten um fo 

williger vertrauen; bat fich fein Wort ſchon von ber Kanzel als 

ein and dem Beifte fließendes fräftig erwiefen, fo wirb ed au 

den Beichtenden um fo mehr als Wahrheit fühlbar ſehn. Fehlt 

es aber dem Manne an Geift, fo wird das durch bes Amtes 

Würde mit nichten erſetzt; in einer größern Stadt 3. B. werben 

fich Diejenigen, bie ihr Herz erleichtern und ben Troſt der Berger 

bung empfangen möchten, doch nur an diefenigen Geiftlichen wen⸗ 

ben, die ihnen, namentlich von ber Kanzel her, fchon das Herz 

abgewonnen haben. — Man tft gegen ſolche Auffafjung freilich 

gleich bei ver Hand mit dem Vorwurfe des Subjectivismus; ale 

ob, wenn. man nur im Syftem recht ftarlen Objectivismus treibt, 

damit auch alles fchen objectiv wäre, was man Fünftlich als folches 

eonftruirt. Das Objectiofte ift immer die Wahrheit; bie ebange- 

liſche Wahrheit aber characterifiet fih eben dadurch, daß fie, alle 

faljche Objectinität vernichtend, ber Subjectivität ba, wo fie in 

ihrem Rechte ift, dieſes auch zuerkennt. 

Aber nicht blos dagegen haben wir uns zu erklären, daß bie 

venle Kraft und Gültigkeit des Troftes der Vergebung davon ab⸗ 

hänge, daß ein Pfarrer venfelben ſpende — eine Beichränfung, ber 

Luther felhft oft genug widerfprochen hat; — fonbern es verbient 
24* 
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auch noch Beachtung, wie die Nothwenpigfeit einer mündlichen Ab» 

ſolution zur wirklichen Erlangung ter Sünvenvergebung erbärtet 

werden will. Wenn Luther (f. die Stellen gefammelt bei Pfifterer 

S. 22 ff.) in einer Predigt räth: „Fühleſt du deine Blöpigfeit, 

fo nimm für dich das Evangelium und bie beil. Schrift, je mehr 

je beffer, wenn vu es gleich vorhin wohl kannſt, und oft gelefen 

baft; das befte aber ift, daß ihrer zween oder drei bavon mit ein- 

ander reden mit Ernft, daß bie lebendige Stimme gebe, va gebt 

e8 auch viel ftärfer und muß der Teufel weichen” — fo ftimmt 

dies noch ganz mit ber obigen Auseinanverfegung. Aber ander- 

wärts fagt er: „Es foll Jedermann lernen, Vergebung ber Sünben 

bei den Menfchen und fonft nirgend zu fuchen; denn das will Gott 

nicht leiden, daß ein Jeder ihm wollte eine fonderliche Stiege oder 

Zreppe in Himmel bauen, er will der einige Baumelfter ſeyn. 

Alfo fol mar Vergebung der Sünden im Wort, welches in der 

Menfhen Mund liegt, und in den Sacramenten, bie durch Men⸗ 

fehen gereicht werben, fuchen, fonft nirgends, denn man wirds fonft 

nirgends finden. Gott hat feine andere Weife, Sünde zu ver- 

geben, denn durch das mündliche Wort, fo er uns Menſchen bes 

fohlen bat. Wo du nicht Vergebung der Sünden im Worte fucheft, 

twirft du umfonft gen Himmel gaffen nach der Gnade, oder, wie 

fie fagen, nach der innerlichen Vergebung." Es iſt faft räthiel- 

haft, daß Luther In dieſen Stellen immer in ber Alternative hän⸗ 

gen bleibt: entweder mündliche Abfolution und Glauben daran als 

an Gottes felbfteigenes Wort, ober innerliches Sichfelbftwergeben 

ohne Gottes Wort, eine fehwärmerifche Gefühlsfeligkeit, bei ber 

nicht Glaube, fondern Empfindung, Entzjüdung die Bafis des 

Friedens wäre. (Eine andere Alternative tft geftellt in ber Theſe 

von Harms: „Die Vergebung der Sünden koftete im 16. Jahr⸗ 

hundert Gelb, im 19. bat man fie ganz umfonft, man bebient fich 

ſelbſt damit.“ Wie? gäbe es denn in der That Fein Drittes? 

Luther hat die Möglichkeit (die ihm im der zuerft citirten Predigt⸗ 

ftelle offenbar nicht entgangen war) in der andern Stelle ganz 
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vergefien, daß Jemand durchs Wort bes lebendigen Gottes felbft, 

d. 5. durchs Lefen ter Schrift, durch das Reden bes Geiftes 

Gottes, das er bei dieſem Lefen vernimmt, durch einen Bibelfpruch, 

der ihm in trüber Stunde plöglich ins Gedächtniß kommt, unmit— 

telbar die Abfolution empfangen und feiner Begnabigung gewiß 

werten kann. Oper hieße das etwa, fich felber vergeben? hieße 

das, eine eigene, aparte Stiege in ben Himmel bauen? wäre bas 

ein Verachten bes Wortes Gottes, wenn man es ftillen, gefam- 

melten Geiſtes im unmittelbaren Berfehr mit ihm felbit dankbar 

und gläubig hinnimmt? Hieße das wohl „fich felbft mit Sünden⸗ 

vergebung bedienen?” Muß fie denn nicht fehließlich Loch immer 

im Selbſtbewußtſeyn fich bezeugen, nachrem ter Glaube als Act 

bes Willens, als freie fittliche That fie aus Gottes Wort und auf 

Gottes Wort hin ergriffen hat? Oper fehlt es etwa an Zeugniffen 

bafür, daß auf viefem Wege viele Kinder Gottes zum feligen 

Sottesfrieben gelangt find? Wir find nicht gezwungen, uns biefe 

offenbare LXüde*) in Luthers Gedanken etwa dadurch pfpchologifch 

zu erflären, daß wir vermuthen würden, es habe fich hier etwas 

von fuperftitiäfen Vorftellungen von ber Kraft bes laut gefprodhe- 

sen Wortes nach Art von Segenfprechungen bei Luther mit einge- 

ſchlichen (wiewohl noch in manchen neueren Erörterungen Anklänge 

biefer Art nichts fo feltenes find, alfo Luthern um fo eher zu 

gute zu halten wären); fondern es liegt in der gefammten luthe- 

rischen Anfchanungsweife, daß die Momente bes Heilsproceſſes, fo 

fehr fie der römifchen Aeußerlichkeit und Unfreibeit gegenüber ins 

Innere, in ven Verkehr zwifchen Gott und dem Subject, zwifchen 

Gnade und Glauben verlegt find, doch zugleih zum Schuge ver 

falfcher Innerlichkeit an vie Kirchlichen Gnadenmittel gebunden wer: 

ben. Dies follte nicht ein abermaliges Unterwerfen ber Gewiſſen 

unter priefterliche Macht ſeyn, fonvdern ein Binden des Einzelnen 

*) Alg fofche, als einen Mangel an vwollftändigem Durchdenken ber 

Sache erkennt fie auch Köftlin, Yuthers Theologie, II. 8.523. „Er ſelbſt gibt 

anf Fragen feine weitere Anwort, feine weitere Auslegung jeiner Sätze.“ 
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an bie Kirchliche Gemeinfchaft; dieſer ſind bie Gnadeuſchätze vom 

Herrn anvertraut, im Zuſammenhalten mit ihr, nicht in egotftifcher 

oder fectirerifcher Iſolirung iſt dem Einzelnen das Heil erreichbar. 

Das erkennen auch wir, aber wir beziehen jene Gemeinfchaft mit 

ber Kirche auf ven Lebenszuſammenhang, in dem wir im Ganzen 

mit ihr ftehen, nicht aber auf jeden einzelnen Moment. Ich bin 

darum, werm ich im Stillen eine Gnade von Gott empfange, ohne 

baß ich gerade dazu einen Pfarrer brauche, noch keineswegs ein 

Menfch, ber fih von der Kirche ifolirt, ich ſchließe mich herzlich 

und brüberlich an fie an, ich laſſe mich ald Sohn, ven fie getauft, 

auch von ihr erziehen, ich nehme al’ ihre Eegnungen dankbar bin: 

aber ich bin Proteftant und behalte mir das Recht vor, als ſelbft⸗ 

ftändiger Mann, al ein Ehrift, der felber des Herrn Tempel fehn 

fol, auch unmittelbar mit ihm zu verfehren. Der Kirche verbanfe 

ih große Wohlthaten; fie leitet zahlloſe Segensquellen in mein 

geiftige8 Leben; aber in bemjenigen, wie ich bereinft — nicht als 

Glied einer Kirchengemeinfchaft, fontern als Perfon Gott gegen- 

überftehen werde, worin ich Tebiglich für mich felbft mich zu ver⸗ 

antworten babe, — darin tritt alle8 die Gemeinfchaft Betreffende 

als bloßes Mittel zurüd; ich fir mich alfein habe Gott und nur 

Gott Rechenfchaft zu geben (Röm. 14, 12. Sat. 6, 5.); fo bebarf 

ih auch von ihm allein der Vergebung und Tann nur ruhig fehn, 

wenn er felbft mir innerlich davon Zeugniß gibt. — Jene Anfchatı- 

ung ſtammt aus Luthers eigenem Gemüth; daß die Dogmatifirung 

verfelben Berwidlungen mit andern feftftehenten evangeliſchen 

Principien nach fi) ziehe, macht ihm bei feiner Art zu denken und 

zn reben feine Anfechtung. So liest er auch aus ben Stellen 

von der Schlüffelgewalt mehr heraus, als barin Tiegt, ift aber 

daneben unbefangen genug, um (f. bei Pfifterer S. 38.) dennoch 

zu fagen: „Man foll die nicht verbammen, bie ihre heimlichen 

Sünden allein Gott, feinen Heiligen oder wem fie wollen, beichten 

und nicht dem Prieſter beichten, fo fie fonft in vechter Neu, Treu 

und Glauben das thun. Well es Gott nicht geboten Bat, foll es 
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fein Menfch gebieten.” — Aufs entfchiebenfte muß daher auch 

Berwahrung tagegen eingelegt werben, wenn jene Meinung Luthers, 

daß an ber von einem Menſchen gefprochenen Abfolution vie Ge- 

wißheit der Vergebung hänge, eben al& fein hoher, ſtarker Glaube, 

als Slaubensrichtung auf dad Neale, und die entgegenftehenbe 

Ueberzeugung brevi manu als moderner Unglaube bezeichnet wird; 

das Wort, das bie Schrift mir zufpricht, mir mit berzlicher Zu⸗ 
verficht zujueignen, darauf, was mir in bemfelben ber heilige Geift 

ju vernehmen gibt, mich herzhaft zu verlaffen, ohne daß erft Men- 

ſchenmund dazwifchen treten und mir das von Gott im Schriftwort 

gefagte, burch den heiligen Geift innerlich zugeeignete Heilswort 

und Heilsgut beſtätigen müßte: das iſt wahrlich viel mehr das 

Weſentliche des Glaubens, als die Abhängigfeit von eines Men⸗ 

ſchen Zeugniß über uns und die Identiſicirung dieſes Zeugniſſes 

mit dem Gnadenurtheil Gottes. Es ift ſehr erflärlih, wenn ein 

Menfchenfind folch einer Stüge, folch einer finnlichen Vermittlung 

bevarf, wenn fie ihm zum Troſte wird; wir werben unten im 

Eapitel vom Krantenbefuch fehen, wie in leiblicher und geiftiger 

Gedrücktheit auch glaubensſtarke und glaubensfreudige Männer das 

Bepürfniß Haben können, daß ihnen, was fle längft wilfen und 

haben, durch Menfchenmunb wieder bezeugt wird, daß fie es zu 

hören bekommen: aber man wird bas nicht zu ‚einem Merkmal ber 

Staubensftärfe machen, wofern man anders dieſe nicht etwa, ſtatt 

nach der intenfiven fittlichen Kraft, vielmehr nach dem Quantum 

von Schwierigfeiten bemißt, Aber die das chriftliche Denken ſich 

dabei wegſetzen muß. 

So wenig wir demgemäß eine Herſtellung des Beichtzwanges 

für erlaubt, ja auch nur für möglich halten, fo fehr ift es bage- 

gen Pflicht des Paftore, jenes freie Beichten wie wir es oben 

als vie allgemeine Form und Bezeichnung für ben Zutritt ber 

Pfarrgenoffen zum Seelforger dargelegt haben, in feiner Gemeinbe 

zu pflegen und zu fördern. Dazu wird Folgendes vienlid) ſeyn. 

Erſtens möge er feinen Confirmanden beim Schluffe des Unter: 
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richt gemeinfam und jedem einzeln fagen: fie follen auch ferner 

je und je zu ihm kommen, tamit er fehe, wie es ihnen ergebe; 

vornehmlich wenn fie irgend ein Anliegen haben, wenn fie im &e- 

wiffen unruhig feien, nicht wiffen, ob fie in etwas vecht ober 

unrecht gethan, oder wenn ihnen in Gottes Führung etwas dunkel 

fei, vielleicht arge, wibrige ober traurige, fchwere Gedanken kom⸗ 

“men, insbefondere aber auch, fo oft fie zum heiligen Abendmahl 

geben wollen, follen fie zu ihm kommen, follen ihm überhaupt nie 

fremb werden. Denten wir uns einen Paftor eine Reihe von Jah⸗ 

ren in einer und berfelben nicht allzugroßen Gemeinde, fo wirb 

ih auf diefem Wege ſchon ein usus bilden, daß ohne fpeciellen 

Beichtituhl doch manche Beichte ihm abgelegt wird. — Geſchieht 

dies nun von Jungen ober Ulten, fo verfteht es fich von felbft, 

baß ter Paftor fie geduldig anhört, auch über Thorheiten, bie 

wohl oft mit unterlaufen, fich nicht in einer beſchämenden ober 

fpöttifchen Weife äußert, und fein Möglichites thut, damit keines, 

bas zu ihm kommt, leer ausgehe. Wovor feiner Zeit die Priefter 

oft gewarnt werben mußten, nicht junge Leute in einer Weife zu 

erploriren, die die Schambaftigfeit verlege, oder gar fie erſt mit 

Sünden befannt zu machen, bie ihnen noch unbelannt gewefen, davor 

wird man einen evangelifchen Geiftlichen nicht erft zu verwarnen 

haben. Ein anderer Punct aber ift immer wieder einzufchärfen, 

nämlich bie Verſchwiegenheit, das Heilighalten des Beichtfiegels.*) 

Der Bekennende muß deffen abfolut gewiß fehn, daß, was er bem 

Beichtvater mitgetheilt hat, in deſſen Bruft fo feft verfchloffen ift, 

wie im Grabe; haben doch die älteren Kirchenorbuungen ſchwere 

Strafen (Entfegung und fogar Leibesftrafen, f. bei Spörl a. a. O. 

©. 266.) auf Brechung des Siegels gefett. Der Conflict, in ven 
dieſe Pflicht mit ber allgemeinen Bürger- Pflicht kommt, alles bas 

Staatswohl Gefährbende anzuzeigen, ift oft und viel Gegenftand 

*) ©. das Ausfchreiben der württembergifhen Synode, Amtsblatt des 
Confiftoriums 1860. Nro. 67. 
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von Berbandinngen und Berorbnungen gewefen; ed wurde ber 

Tall als möglich betrachtet, daß tem Geiftlichen ein bie Affentliche 

Sicherheit gefährbender oder hochverrätheriſcher Anfchlag in ber 

Beichte befaunt werde, wo denn ber Beichtende fich zum Voraus 

Bergebung der Sünpen verfchaffen und hernach das Unheil unge: 

ftraft ausüben lönnte. In enangelifchen Landen ift dies nicht zu 

fürdhten, da die Ablaßpraxis, die allein auf folch cinen Gebrauch 

der Beichte und Übjolntion führen kann, hier fehlt, wohl auch jeter 

Beichtvater fo vernünftig wäre, einem, ber folch ein Bekenntniß 

vorbrächte, einfach zu fagen: biefen böfen Vorſatz barfft du nicht 

ausführen; wenn du mir nicht verfprichft, benfelben aufzugeben, fo 

werde ich davon Anzeige machen. Der Beichtvater ift nicht bazu 

ba, der Vertraute eined Böfewichts zu feyn und ihm eine Unthot 

durch's Anhören und Verfchtweigen zu erleichtern; gerabe ale Seel- 

forger muß er die böfe That verhindern, fonft ift er der Mit- 

fhuldige. Ein anderes ift’8 allerbinge, wenn eine That fehon ber 

gangen iſt und dann in ber Beichte befannt wird. Iſt ber Tihäter 

noch nicht entdeckt, die Unterfuhung aber im Gange ımb vielleicht 

ein Unfchuldiger in Gefahr (übrigens auch wenn dies Letztere nicht 

der Fall tft), fo wirb der Beichtvater zn fagen haben: ich werbe 

bich nicht denunciren, aber ich abfoleire dich auch nicht, bie du 

dein Belenntniß vor der richterlichen Behörde abgelegt haft; fo 

lange bu bie® nicht thuſt, bleibt die Laft auf deinem Gewiſſen, 

ja bu verboppelft fie durch das Verſchweigen; fo lange wird bir 

auch von Gott nicht vergeben. (Uuch bier kommt es zu Tage, 

wie viel an der richtigen Auffaffung der Begriffe geiftlich und welt 

lich Ttegt; die ewige Macht und Wahrbaftigleit Gottes ift nicht 

im Beiftlichen nur, fonbern in diefem Fall ganz ebenfo im Richter 

repräfentirt; bagegen Gnade zu verkünden tem zerknirfchten Ge⸗ 

wiffen, das ift Sache des Geiftlichen.) Es ift auch von Juriſten 

anerfannt worden (vgl. Hauber, Recht und Brauch ıc. L ©. 124.), 

daß felbft der Staat mehr dabei gewinne, wenn ber @eiftliche in 

obigem Falle zur Dennncirung nicht verpflichtet werbe, als wenn 
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dies gefchehe; denn wenn ber Thäter leteres fürchtet, fo wird er 

ſich ſeinem Beichtuater gar nicht nähern, ihm fein Geſtändniß 

machen; kann er dies aber vertrauensvoll thun, dann iſt bemt 

Beichtuater der Weg geöffnet, um fo auf ihn einzuwirfen, daß 

er fchlieglich auch dem Nichter fih befennt. Er befennt ja dem 

Beichtvater nur, weil das Gewiſſen ihn treibt und quält; nimmt 

nun Tegterer das erwachte Gewiffen in Pflege, ftatt e8 zu be⸗ 

ſchwichtigen, fo treibt e8 von felbft zuleßt auch zu jenem weiteren 

Schritte. Daher tft e8 gewiß gut, daß in biefer Beziehung vie 

nenere Criminalgefeggebung ven Geljtlichen nicht zwingt, entweder 

das Vertrauen feines Beichtfindes ober das Staatögefeg zu ver- 
legen. Droht fie ihm, wenn er fchweige, ihn als Mitfchulbigen 

zu behandeln, fo fett fie fein Amt in diefem Puncte zu einem 

Inſtrument der geheimen Polizei herab. — Wird endlich ein Ge⸗ 

ſtändniß obiger Art auf dem Sterbebette abgelegt, jo kommt ſchon 

ver Umftaud in Betracht, daß die Eadye verjährt ift und eine 

Offenbarung des fettber unbekannten Thäters vielleicht gar kein 

praftifches Moment mehr bat; in biefem Falle verfteht fich uns 

bepingted Stillſchweigen von felbft. Liegt aber ein praftifches 

Moment vor, fo kommt es wieber auf tie Art veflelben au. Ifſt 

etwa ein Unſchuldiger verurtbeilt worten over ruht auch nur ber 

Verdacht noch auf ihm, dann hat der Beichtiger die Pflicht, zwar 

nicht den Namen des wahren Thäterd zu nennen, aber ben Ge⸗ 

richte die Anzeige zw machen, unter Umftänden auch fonft anf 

geeignete Weiſe zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, bak ihm 

sub sigillo ein Geftänpniß gemacht worden, wornach ber für 

fhuldig Gehaltene unfchuleig fei. Außerdem aber müßte er ben 

Beichtenden dazu bringen, daß er ihm, dem Geiftlichen, die Voll⸗ 

macht unb den Auftrag gibt, wenigſtens nach feinem bevorſteheu⸗ 

ven Tode ber zuftändigen Behörde Keuntniß zu geben, ober daß 

er verfpricht, falls er noch einmal genefen würde, felber die Yu» 

zeiche zu machen. Verweigert bie ber Kranke, fo darf ver Geift- 

liche zwar nicht wider ben Willen deſſelben Gebrauch von bem 
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Bekenntniß machen, als Beichteater foll und muß er fchlechter- 

bings fehweigen, aber er darf auch nicht ablaffen, dem Kranken 

in's Gewiflen zu reben, daß, fo lange er fich zu jenen noch mög« 

lichen Mitteln, fein Unrecht zu fühnen, nicht verftehen wolle, eine 

Bergebung feiner Sünve, ein Sterben im Frieden für ihn nidt 

zu hoffen jei. 

Fur die Abſolution felbft ift eigentlich nur dann eine feite 

kirchliche Formel anzuwenden, wenn ver Act cin liturgiſcher if, (fo 

z. B. auch bei ber Privatcommunion , wovon wir im Capitel vom 

Krankenbeſuch reden werben); in der feelforgerlichen Beichte, die 

auch für das Bekenntniß feiner feiten Formel berarf, fonbern ale 

Serzenserleichterung in jeder Form anzunehmen ift ( — and 

Luthers Beichtbädylein "foll nur denen Anleitung geben, die gar 

nicht wiffen, was fie beichten follen — ), betarf es nicht noth- 

wendig eines liturgiſch firirten Votums; ein Bibelfpruch, paffenb 

gewählt, wie ein freier, ſich an Perfon und Eache anfchließeuber 

Anfpruch, thut denfelben Dienſt. Ebenſowenig muß man fordern, 

daß der Beichtende kniee, daß ihm die Hand aufgelegt werde. 

Aber wie wir darin Freiheit anſprechen, ſo haben wir auch Frei⸗ 

beit, al? dieſe Formen da anzuwenden, wo wir es für augemeſſen 

finden, wo 3. B. ein Individumm vor. uns fteht, dem gerabe bie 

titurgifchen Worte befannt und von Werth finn, bei bem das 

liturgiſch⸗Feierliche ftärter wirkt, als die freiere Form eines Ge⸗ 

ſprachs. 
Eine im Ganzen nebenfächliche, doch nicht zu übergehende Re⸗ 

gel, die ſich namentlich bei katholiſchen Paſtorallehrern findet, iſt 

bie, der Beichtvater mäffe das, was ihm gebeichtet wird, nach ven 

Beichtacte vollftändig aus feinem Gebächtniffe tilgen, alfo auch im 

weitern Verkehr mit dem Beichtfinde das, was bort befprochen 

worden, durchaus ignoriren. Gewiß wird ber Geiftliche einen 

Menſchen, der ihm vielleicht Sünden gebeichtet hat, die man ihm 

gar nicht zutraute, darum, weil er ihn nun von biefer Seite fennt, 

nicht geringer achten noch anders ihm begegnen, als zuvor; das 
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Belenntniß gerade muß ihn in feiner Achtung in bemfelben Grab 

heben, in welchem er durch Offenbarung jener Schäden eben fanf; 

ed wird dies Vertrauen fegar beide enger an einander anfchließen, 

er wird ihm mit noch mehr Liebe begegnen als vorher, nämlich 

nit dem Erbarmen, pas ein Sünder verdient, Aber fo ganz das 

Mitgetheilte zu ignoriven Tiegt bewegen fein Grund vor, weil 

bech auch ſpäter wierer zu fragen ift, ob inzwifchen bie guten Vor⸗ 

füge zur Ausführung gefemmen feien? Eine befjernde Einwirkung 

auf folhe Menfchen ift ja nur möglich, wenn fie, wie bie. Er- 
ziehung, etwas zufammenbängentes ift. 

Denn auch die Abfolution können wir uns nicht als bfoße 

Losſprechung denken, ohne daß fich in irgend -einer Form, für bie 

immer bie Umpftände, Zeit, Ort, Berfönlichfeit maßgebend find, bie 
Ermahnung und Berathung anſchlöße. „Sünbige hinfort nicht 

mehr,” mit biefem Notabene hat der Herr ben vieljährigen Kranfen 

entlaffen, nachdem er ihn geheilt; derſelben Mahnung werten wir 

aber auch guten Rath und deutliche Anweifung beigeben, wie von 

ber alten Sünde auch factifch loszukommen, wie überhanpt ein 

neues Leben zu bewerkſtelligen und zu befeftigen ſei. Die Mittel 

bazu muß ber Prebiger von ber Ethik ber Tennen, namentlich ven 

bem Theile derfelben, ber die Ascetik enthält; unb zwar muß er 

nicht nur das aligemeinfte, was das Beichtfind wohl ungefähr 

jelbft weiß, vemfelben zu nennen wiflen, fonbern auch fpeciell fagen 

fönnen, was ratbfam fei zu lefen, welche Arbeit vorzunehmen, 

welche Zageseintbeilung zu machen, welcher Umgang zu fuchen, 

welcher zu meiten, welches Benehmen (3. B. in einer oft durd 

Kader geftörten Ehe) in jedem ber vorkommenden Fälle einzuhal⸗ 

ten, welche Entfagungen freiwillig zu übernehmen ſeien u. ſ. w. 

Den verfchiedenen Laftern und Sünden gegenüber, von welchen 

ter Paſtor den Bekennenden helfen ſoll, gibt es zwar allerlei ſpe⸗ 

eififche Mittel und NRatbfchläge, wie namentlich in Wetreff ber 

Diät, der geiftlichen und leiblichen Befchäftigung, ver Meidung 

beitimmter Orte und Gefellfchaften; aber alle dieſe Rathſchläge 
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find fruchtlos, ſelbſt ihre Befolgung tft wirkungslos, wenn nicht 

wie bei aller Belehrung, die zwei Hauptfactoren in einander wir⸗ 

fen: des Menfchen ernitlicher Wille und Gottes Gnade, daher auch 

in biefem geiftlichen Einn aller feelforgerliche Rath auf das ora 

et labora binausläuft; letzteres namentlich als Arbeit an fich fel- 

ber, als energifches Sich-zuſammennehmen des Willens, ver ent- 

fchloffen ift, mit Welt und Sünde zu brechen. Diefe Hauptſache 

hat der Seelforger dem Fragenden immer zu Gemüth zu führen; 

es meinen Biele, der Pfarrer müffe ein Zaubermittel befigen, um 

fie ohne ihr eignes Zuthun (wenigftens bei rein paffivem Verhal⸗ 

ten auf ihrer Eeite) von ihren böfen Lüften und Gewohnheiten 

frei zu machen; zu folder Mohrenwäfche aber ift er nicht berufen. 

Iſt dagegen jenes Haupterforderniß vorhanden, jo ergeben fich bie 

Heineren ascetifchen Mittel von felbft, die ber Paftor als Theolog 

und Päbagog theils ſchon Kennt, theils aber jedem einzelnen Falle 

gemäß erft ausfindig zu machen bat. Auf das Wichtigfte davon 

werben wir in bem Gapitel von ben Angefochtenen noch näber zu 

iprechen lommen. Kommt in der Beichte eine Feindſchaft zur 

Sprache, fo muß ten Lenten nicht nur gefagt werben, welche 

Schritte zur Verföhnung fie felber, auch die fich für unfchultig 

Achtenden, zu thun haben, fonvern ver Geiftliche muß nötbigen- 

falls auch fich bereit erflären, ben Vermittler zu machen Es 

können auch fonft dem Geiftlichen tie verfchiebenartigiten, und 

darunter oft auch recht alberne oder überfpannte Probleme vorge— 

legt werden; dafür ift er eben Theolog, um in allen Fällen mit 

klarem Blick das Falſche vom Richtigen zu unterfcheiten und jeben 

Fragenden recht zu berathen. 

3. Wenn die Beichte in der Art für alle da ift, daß jeder 

das Recht freier Anfprache an den Geiftlichen hat, biefer alfo 

ihm auf fein Begehren Gehör fchenfen und Rath geben muß, fo 

fragt es ich, ob der Paſtor nicht, ftatt zu warten, ob Jemand 

feine Hilfe in Anſpruch nehme, vielmehr auch viejenigen, welche 

nicht kommen, felber anfjuchen fol. Es würde dies durch die 
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Hansbefuche bewerkfielligt werden, die eben deßhalb von WManchen 

als etwas fchlechthin Nothwendiges betrachtet werben, wodurch ber 

Paftor erft die rechte Hirtentreue beweife, indem er allen perſön⸗ 

lich nachgebt.*) Das Motiv, daß er mir dann Jedem das für 

ihn Nöthige fagen, auch von ber Kanzel nur banı bie Seelen 

m mn u u 

*) Diefe Frage ift von ben Baftoraltheologen viel beiprochen worben. 
Mengering (t 1646) hatte zuerft behauptet, ein Seelforger, der in feinem Ber 
wiffen rubig ſeyn wolle, müſſe bie visitatio domestica pflegen (ſ. Tholud, 
Lebenszengen ber Inther. Kirche vor und während des 3Ojähr. Krieges, 1859. 

S. 358.); in einer fpätern Schrift aber, dem informatorium consecient. evang. 

p. 577 segq. bat er feine Anfiht geäubert, und pelemifirt flarl gegen „bas un- 
gereimte Borgeben und Geplerr von der Hanspifitation,” macht fie auch dadurch 
verbädtig, daß er fie ala Jejuiten-Praris bezeichnet. Die lutheriſchen Theo- 

logen waren mehr gegen als für biefelbe; ihnen fchien der Beichtſtuhl fie voll⸗ 
ſtändig zu erießen. Löhe (evang. Geiſtl. IL. S. 188.) fagt: „Du kannſt Haus 
beſuche machen und wieder keine, wie du es nach ruhiger Ueberlegung aller 

Umſtände vo? Gott für das Beſte hältſt, aber mach bir nichts zur Feſſel und 
Gewiſſenslaſt; meide jeben Methodismus.“ Harms läßt ihnen nur inbirecten 
Werth; P. TH. IL R. 3. fagt er: „das ift der Nuten, den bie fonft mehren- 
theils unnüten Hausbeſuche haben, daß ein Krantenbejuch nichts Auffallenves 

und Beſorglichmachendes hat, wenn man es von uns gemohnt if, daß wir 

überhaupt zu Leuten geben.” Bei Lechler (geiftl. Amt, S. 373.) ſcheint dat, 
was er zu Gunſten ber Hausbeſuche jagt, doch vorzugsweife nur auf den Be- 
fu der Kranken, Armen, Wittwen bezogen werben zu müffen, über beffen 
Nothwendigleit kein Zweifel if. Dagegen empfiehlt Alex. Vinet (Pat Theol., 
beutich v. Hoffe, S. 209.) entichieden die paftoralen Beſuche in allen Familien; 

und Sederholm fleht darin das Hauptmittel, der Kirche wieder aufzubelfen; er 
fagt (in dem Bude: „ber geiftige Kosmos” S. 649.): „ber Hausbeſuch ift fo 

hochwichtig, daß bie rifilihe Sitte ebenfo gebieteriich verlangen müßte, daß 
ber Prediger etwa drei Abende jeber Woche dem Hausbeſuch widmete, ale 
daß er allfonntäglich predigt. Und ein Hausbefuh, der etwas fruchten fol, 

müßte für jede Familie wenigftiens alle halbe Jahre wiederkehren. Die Bifl- 
ten, bie ber Prediger feinen Gemeindegliedern gelegentlich macht und feine 
Theilnahme an ihren bänslichen Feſten erjegen ben ſeelſorgerlichen Hausbeſuch 

nicht im allermindeften. Ein Beind, des Prebigers ale guter Freund bes 
Hauſes thut es nicht; ber Seelſorger fol als folder in ben häuslichen Kreis 

treten und mun alles zur Sprache bringen, was zu einer treuen Ceelforge 

gehört." — Aus Baumgartens cafnift. Paſt. Th. (S. 851.) fehen wir, daß in 

&urland eine derartige Sitte flehenb war (ober iſt?), nämlich das fogenaunte 

Gebetverbör, „Da ein Lehrer jährlich im Herbſt oder Winter bie zerſtreut woh⸗ 

nenden Bauern in ihren Häufern beſuchet, und ibren Wachatbum im Ebriften- 

thum unterſuchet.“ 
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gerade an dem Punct anfaffen könne, wo fie es bebürfen, wenn 

er (wie Sartmann, past. evang. p. 1289. aus Zepperi polit. 

eccles. 1. 3. citirt) familiariter atque, ut dicitur, intus et in 

cute auditores suos singulos novit, ift an fich nicht zu beftreis 

ten. Allein die Sache hat, praftifch angefeben, auch ihre großen 

Schwierigleiten und fogar Schattenfeiten. Erftens wirb in einer 

großen Gemeinde die Ausführung zur puren Unmöglichkeit. Wenn 

wir auch an biejenigen Webelftände, die in Großſtädten durch bie 

Ueberpöfferung der einzelnen Kirchfpiele entftehen, wenn 3. B. auf 

60,000 Seelen nur etwa drei Beiftliche fommen, gar nicht denken 

wollen, weil man in biefem Falle fagen kann, es ift Schulnigfeit 

des Sirchenregiments, eine größere Zahl geiftliher Stellen zu 

Schaffen: fo bleiben auch in mäßig großen Gemeinden, wenn wir 

3. B. nur für den zehnten ‘heil jener Seelenzahl bie gleiche Zahl 

von G@eitlichen annehmen, neben den Gottesdienſten (auch in der 

Woche), den Cafunlien, den Kranlen- und Schulbefuchen, bem 

Konfirmandenunterriht, dem Religionsunterricht in der Schule, 

dem Armenwefen, ben Sigungen ber verſchiedenen Collegien, ber 

Führung ber Kirchenbücher, der Leitung wohlthätiger Anftalten — 

febald man es mit dem Allem, aber auch wirklich Allem, gewiſſen⸗ 

baft nimmt, ficherlich Teine drei Abende in jeder Woche, wie fie 

Sederholm verlangt, zu Hausbeſuchen übrig. Weiter aber fragen 

wir: was fell bei dieſen eigentlich gefcheben? und was follen fie 

bewirten? Man denkt ſich's ungemein Schön, wenn der Pfarrer 

in die Familie eintritt, wie wenn er ber heilige Chriſt wäre ober 

body wenigftens ein Engel, wie er fchon burc fein Daſeyn einem 

Segen ftiften werde — aber wie wird fich die Sache in concreto 

machen? Da, wo fehon chriftliches Leben ift, wo ebendarum auch 

perfönliche Liebe gegen ben Geijtlichen fich findet, wirb er wills 

fommen fehn, und ed wird ſich dad Geſpräch von jelbjt auf geift- 

liche Dinge lenken; aber gerade ba muß ter Befuch den Eharafter 

eines amtlichen Actes fo wenig als möglich, dagegen ben eines 

brüberlichen Anstaufches, wo beide Theile etwas von einander 
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‚gewinnen, befto mehr an fich tragen. Gerirt fich ver Pfarrer 

auch da als der Höhere, ver Vevolhnächtigte, der das Recht hat, 

zu fragen, ob im Haufe auch gebetet, ob Gottes Wort gelejen, 

ob Friede in der Ehe gehalten, Zucht an den Hintern, Milde an 

den Armen geübt werte u. f. f.: fo wirb dadurch unfehlbar das 

eblere, Acht proteitantifche Selbftgefühl tief verlegt; alles Inqui⸗ 

fitorifche it für den Broteftanten unerträglich, fowie auch jede 

chriſtliche Familie unter ihrem natürlichen Haupte fo viel chriftliche 

Freiheit haben muß, um nicht für ihr Thun und Laffen dem 

Pfarrer verantwortlich und in ihrem geiftlichen Fortfchreiten von 

ihm abhängig zu ſeyn. Es muß auch in viefer Beziehung betont 

werden, daß der, Pfarrer nicht Richter noch Hofmeiſter, ſondern 

Diener der Kirche au der Gemeinbe ijt. Iſt aber die Familie eine 

äußerlich ehrbarc, jedoch nicht innerlich von der driftlichen Wahr⸗ 

beit ergriffene, fo wird man ten Pfarrer entweder in ein weltliches 

Geſpräch verwideln, das ihm gar Feine Möglichkeit läßt, irgend 

eine religidfe Saite anzufchlagen; oder fchweigt man zwar, läßt 

ihn vieleicht foger mit Salbung pereriren, danft aber Gott, wenn 

feine Predigt zu Ende ift und er fich von bannen gefchoben bat; 

es ift ver Widerwille gegen Kirche und Chriftenthum durch ſolch' 

einen Beſuch, durch ſolch' eine Aufdringlichfeit, wofir man ben- 

felben anfiehbt, nur noch gefteigert worden. Würde ver Paſtor 

bei folcher Gelegenheit irgenpwo eine Erfrifchung annehmen, fo 

ſtünde augenblicklich das Urtheil über ihn feft, er fei ein Echma- 
roger. Eine vergangene Zeit — d. h. biejenige, weldye dem ober- 

flählihen Betrachter als eine viel gläubigere erfcheint unb von ber 

“ Yynoranz als felche gepriefen wird, bie aber zu biefem Ruhme 

zumeift dadurch gelangt ift, daß fich bie Menge ans Getanfen- 

lofigfeit und großentheild aus Superitition neben al ihrer Rohheit 

und ihren Laſtern mit Kirche und Kirchenglauben vertrug, während 

jest biefelbe Menge zum Bewußtſeyn ihres innern Zwieſpaltes 

mit Kirche und Glauben gefommen ift, mit dem Glauben auch 

den aberglänbifchen Nefpect vor Kirche, Amt und Sacrament, 
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ober vielmehr jenen mit diefem abgemworfen hat, und barum auch 

äußerlich untirchlicher ift — jene Zeit, fagen wir, hat es fich ge- 

fallen Taffen können, wenn ber Pfarrer in den Häufern hin und 

ber bes (Jahres einmal erfchien, und Mann, Fran, Kinder und 

Gefinde den Katechismus auffagen und beten lie. Wenn bas 

jegt nicht mehr möglich ift, fo Liegt ver Grund nicht ausfchließlich 

in jener innern 2osgeriffenheit von der Kirche, fondern auch barin, 

daß gerade diejenigen, bie ber Kirche lebendig angehören, ein fei- 

neres Gefühl fowehl ven ihrer eigenen Würbe als von ber Würde 

ber Religion felbft Haben, und darum gegen folch eine Behandlung, 

wie fie nur für Unmündige paßt, einen ebenfo tiefen Wiberwillen 
begen. Würde auch, wie Sederholm meint, je nach einem Halb— 

jahre ven Pfarrer fein Umzug wieder in daſſelbe Haus führen, 

würde er ba noch fo feierlich, noch fo rührend und falbungsvoll 

reben: was wäre eigentlich geholfen? Könnte man nicht bei folchem 

Befuche ſich ihm im beften Lichte präfentiren, hernach aber, bis 

er wieder fommt, dennoch nach Gefallen und Gewohnheit leben? 

— Die regelmäßige, perichifche visitatio domestica iſt dem Ge⸗ 

jagten gemäß offenbar unnütz und unpaffend. Ohne allen gegebe- 

nen Anlaß, ober ohne daß ein näherer Verlehv fehon eingeleitet 

ijt, wodurch der Pfarrer zum Hausfreunde wird, ift e8 nicht an⸗ 

gemeffen, in die Häufer zu gehen; das Evangelium geht ben Ber» 

lorenen nach, ja, aber es dringt fich Keinem von denen auf, denen 

es in Leben und Gottespienft allenthalben ſchon begegnet.*) Aber 

jener Anlaß, jene conditio sine qua non, liegt num nicht blos 

*, Gewiß das Richtige hat Gottfried Menken getban, von dem wir (f. fein 

Leben von Gildemeiſter I. S. 253) Iefen: „Sein feiner Takt ſchützte ihn vor 

jedem eigenmächtigen, gerwaltfamen Eingreifen und Sicy-aufbrängen, durch wel- 
ches viel mehr geſchadei als genügt wird. Wo er den Wunſch und das Ver⸗ 
fangen nach feiner Hülfe und feinen Zufpruch wahrnahm, da war feiner ge- 
neigter und umwerbrofjener, zu thun, was in feinen Kräften ftand, als er. 
Dagegen war ein bebagliches, paftorales Viſitenmachen feiner Neigung unb 
jeinen Grundſätzen zumiber.” Selbft der Vorwurf, der ihm daraus erwuchs, 
er vernachliffige die Seelforge (fo wie nemlich Einzelne dieſe verftanden), machte 

ibn darin nicht irre. 

Balmer, Paſtoraltheol. (2. %.) 26 



386 Die PBaftoration. II. Die Seelforge. 

banı vor, wenn man und ausdrücklich beruft, fondern weit öfter 

— fo oft, daß, wenn er wirflich benußt wird, es zu rveichlichen 

Hausbefuchen kommen wird ohne die fonft damit verbundenen 

Uebelftände. Erftens: ich habe auf Verlangen einen Kranken bee 

fucht, bin fleißig gelommen und taburd wirklich zu einem in die 

Anliegen der Familie wie in ihre Gefinnung eingeweihten Haus— 

freunde geworden. Iſt der Kranfe genefen, was ift natürlicher, 

als daß ich von Zeit zu Zeit nach ihm fehe? Eicherlich wird er, 

auch wenn er meiner nicht mehr als Kranker bebarf, ja nur um 

fo mebr fich jedesmal freuen, weil mein Befuch ihm eine Crinne- 

rung an fchwere, aber jüberftandene — will's Gott! gefegnete 

Tage iſt. Den Arzt ficht pas Volk nicht gern feine Befuche län— 

ger fortfegen, als dies abfolut nöthig ift, denn es fürchtet, jeder 

Gang komme auf die Rechnung; meine Gänge als Paſtor werben 

in feine Rechnung gebracht. Ober ift der Kranke geftorben — wie 

wohl thnt es ven Hinterbliebenen, wenn der Geiftliche nicht, wie 

ber Todtengräber, fein Gefchäft für beenpigt hält, nachdem bie 

Rede gehalten und der Grabhügel anfgeworfen ift, wenn er viel 

mehr als theilnehmenter Freund und Berather auch ferner je und 

je perfönlich bei ihnen einfpricht! Wittwen und Waifen in ihrer 

Trübſal befuchen, ift nah Jak. 1, 27. ein Hanptftüd ver Yoro- 

xein xadaga zul alarros srapa Iced xal rrarei; um wie viel 

mehr verjteht es fih, daß der Pfarrer dieſe Chriftenpflicht übt! 

Ferner: in einer Familie ift ein Kind confirmirt worben, in einer 

andern ift eine Verlobung gefcheben, einer britten ift irgend ein 

fonftiges Glück widerfahren, in einer vierten dagegen ift eine trau⸗ 

rige Botfchaft eingegangen — lauter Anläffe für den Geiftlichen, 

ber Familie feine Theilnahme an Freude over Leid perſönlich kund 
zu geben. Man fagt vielleicht: ach! das find ja ganz weltförmige 
Gratulations- und Condolenzpifiten; wo bleibt da das Amt? 

Weltförmig nennt ihr das? Nun wohl, wenn bie Welt eine Sitte 

bat, bie einen guten, trefflihen Sinn in ſich trägt, fo handle ich 

nach Phil. 4, 8: „ift irgend eine Tugend, ift irgend ein Rob, bem 
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denket nach;“ meine Aufgabe als Chrift wie als Pfarrer ift al8- 
dann, dieſe Weltform mit ihrem rechten Sinn zu erfüllen; - und 

wenn in euren Augen biefe Weltförmigfeit etwas Verdächtiges 

oder Befledendes ift, fo ift fie in diefem Falle vielmehr in Wahr- 

heit etwas fehr Erfprießliches, nemlich eine natürlich-menfchliche 

Form, in welcher ver göttliche Inhalt, die tröftende und heiligende 

Liebe ihren Weg zu der Menfchen Herzen findet. Dem Verbote 

ber Schrift: „ftellet euch nicht diefer Welt gleich,” würde ich nur 

dann zumwiderbanbeln, wenn ich mit meinem Gratuliren und Eon- 

bofiren heuchelte; ift’8 aber ein Lieben nicht mit der Zunge, fon- 

bern mit ber That und Wahrheit, dann thue ich auch fo, was 

Gottes Wort und Geift mich thun heißt. Solch' ein Anknüpfen 

des paftoralen Verkehrs an ven rein menjchlichen Verkehr ift wahr- 

fich evangelifcher, al8 wenn der Paſtor, hoch erhaben über derlei 

ordinäre Beziehungen, wie ein Heiliger durch der Menfchen Reihen 

fchreiten will und fich geberbet, als müßte bei feinem Eintritt Alt 

unb Yung die Hände falten. — Denken wir und nun, ein Paſtor 

fei eine Reihe von Jahren in feiner Gemeinde und benütze alfe 

bie genannten Anläffe, um bie Familien zu befuchen, macht er es 

fih überdies zum Grundſatz, auch in folchen Fällen, wo es be- 

quemer wäre, ein Gemeindeglieb zu fich zu rufen, vielmehr baffelbe 

in feinem eignen Haufe anfznfuchen: fo würben in einer mäßig 

großen Gemeinde wenige Häufer übrig ſeyn, zu benen er gar 

feinen Zugang gefunden hätte.*) Das tft, weil ber einfachere 

und natürlichere, auch der richtigere Weg; man folgt ba nicht 

einem felbftgemachten Gefeß, fondern wartet auf einen Wink won 

oben, man bringt "nicht nad Art ber Proſelytenmacher in vie 

Häufer ein, fondern wartet, bis der Herr felbit da und bort bie 

*, „Ohne viel zu laufen unb zu rennen, wirb er balb genug auf biefe 

Weife feine Gemeinde kennen lernen, balb genug mit Allen in irgend ein Ber- 
hältniß kommen; . . . es wirb ſich offenbaren, daß fein Menſch Hiller und 

allgemeiner, lein Menſch verborgener und boch öffentlich wirkt, als ein Paftor, 

ber in den Schranken feines Berufes gebt.” Löhe, ev. ©. I. S. 98 f. 

25* 
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Thür öffnet.*) ‘Denn wo er nicht felber vie inwendigen Riegel 

zurüdichiebt, Flopfen wir umfonft an. Darum ift auch alles Me⸗ 

thodiftifche im Euchen und Führen ter Seelen fo unrecht, jo 

unwahr und anmaflich, weil babei vergeffen wird, daß ber rechte 

Seelforger, ver rechte Pſyhchagog nur der Herr felbit ift, ver ſich 

ganz nach feinem Gefallen unfer bebient oder nicht bebient, und 

nach unendlich mannigfachen Methoden verführt. — Zum Abſchluſſe 

bes Obigen und zugleich über die rechte Art folcher Bejuche jelbft 

wüßten wir nichts Beſſeres und Bündigeres zu jagen, ald was 

PH. D. Burk in den Sammlungen zur Paſt. Theol. gelegentlich 

darüber fagt,; nemlih (I. S. 794): 1. „Die Kausbefuchnngen 

müffen nicht affectirt ſeyn; die Zuhörer müffen eigentlich dem 

Lehrer folche abbetteln, ihn einladen, ihn bazu antreiben, es für 

eine Ehre, nicht für eine Laſt Halten.” (NB. das ift nicht als 

Vorfchrift für die Laien, fondern für den Pfarrer gemeint!) 

2. „Sie müſſen nicht wie ein Hausgottesbienft ald eine Ceremonie 

und Formalität tractirt werben, fondern wahrhaftig in einem ver- 

traulichen Umgang und Geſpräch mit Salz gewürzt, beftehen 

3. Sie müſſen nicht allzu frequent feyn, (Quotidiana vilescunt) 

++) Mit Obigem treten wir in birecten Wiberfpruch gegen bie Anficht von 
Aler. Binet, a. a. O. S. 210. Wenn er aber darım, weil fonft die Haus 

befuche etwas Befremdenbes und Erjchredendes hätten, forbert, daß man nicht 
erft einen Anlaß abwarten joll, jo meinen wir, ein Beſuch aus ſolchem Anlaß, 

bergleichen wir oben beifptelsweile nambaft gemacht haben, werde niemals etwas 
Befremdendes haben; der Pfarrer ift ja fein Gefpenft, fonbern ein Mann, ber 

für alle da ift, wie alle wiffen. Vinet fagt übrigens: (S. 211) es follen alle 
Parochianen befucht oder wenigftens angerebet werben; dieſes „ober wenigftens” 
laffen wir uns als eine ganz zwedmäßige Beichränfung gefallen; anreden Tann 
ber Pfarrer Jeden nur, warn und wo er ihn trifft, und daß bie Gelegenheit 
biezu, auf bem Spaziergang ober wo e8 fonft feyn mag, benützt werben mag, 
um feinem Gemeinbeglieb fern und fremd zu bleiben, bamit find wir ganz 
einverfianden. Nur wird, wenn ber Pfarrer Talt bat, dieſe Anrede nicht bie 
Feierlichkeit eines liturgiſchen Spruches haben; Manden muß erft bie Wärme 
vein menſchlicher Theilnahme zum Vertrauen gegen ben Pfarrer weden und fo 
auch zur Kirche zurüdführen. Ein Pfarrer, mit bem man nicht zwei Worte 
wechjeln kann, ohne von ihm angeprebigt ober mit erbaulichen Anekdoten rega- 
lirt zu werben, if eine wiberwärtige Erſcheinung; es hat alles feine Zeit. 
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und müffen nicht lang währen. In einem halben Stünblein Tann 

man vieles anbringen und etwa noch beim Abſchied ein Fräftiges 

ort hinterlaffen. Wenn man zu Tange bleibt, fo fommt man 

gern auf Nebenfachen.” Und IL. ©. 471 beißt es: „Auch bet 

Beſuchen Halte ich gar viel darauf, wenn man fein vertranfich 

ohne Formalität, ohne groß Gefchrei, ohne viel Peroriren, basjenige 

vorzubringen weiß, was der Wahrheit und der Befchaffenheit ber 

Perfonen gemäß tft. Wenn man fi) fo gemein zu ben Renten 

binftellt, wenn man ihnen das Geleit zur Stiege gibt, oder von 

ihnen das Geleit jo annimmt, fo Tann man oft mit einer einigen 

wohlgeratbenen Rebe oder Miene, wie unterwegs, als im Vor⸗ 

beigehen, etwas anbringen, das fich fonften nicht fo Teichtfich hätte 

thun laſſen.“ 

Wenn wir aber oben gegen bie Forberung allgemeiner Haus⸗ 

befuche bie phyſiſche Unmöglichkeit geltend machten, in einer größern 

Gemeinde bamit fertig zu werben: fo müfjen wir noch beifügen, baf 

felbft, wenn fich der Paſtor darauf befchränft, das was verloren 
gehen will, auf obigem Wege zu retten, die eigentlichen Skandala 

abzuwenven, er in foldhen Gemeinden felbjt beim lauterften Eifer 

und ber angefirengteften Thätigfeit die Maſſe der vor ihm Tiegens 

den Arbeit nicht bewältigen fanı. Das iſts, was in unfern Tagen 

einen Begriff ins Firchliche Leben hereingebracht hat, ber freilich 

nur neu ansfieht, während er in Wahrheit immer und überall 

fhon ba war, wo Kirche, wo Seelforge war. 8 ift bie innere 

Miffton, wovon wir fprechen. Mag fie ſich ihre Zwede und Mittel 

noch fo mannigfaltig vorftellen und ihrer noch jo viele in Be— 

wegung feßen: wefentlich enthält alle innere Miffton doch nichts, 

was nicht zum Voraus und von jeher fchon ins Pfarramt, fo wie 

oben feine gefeglich beftimmte und feine freiwillige Bethätigung 

befchrieben wurde, mit eingefchloffen war; neben ber Lehre von 

der Seelforge gibt es im Organismus ber praftifchen Theologie 

nicht etwa noch eine eigene Wiffenfchaft von ver innern Miſſion, 

wie es allerdings eine ſolche von der äußern Miffton geben muß. 
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Für die Nothwendigkeit berfelben weist man, und ganz mit Recht, 

auf die Schäven hin, die nicht blos als Sünden ber Einzelnen 

ein Object ber feelforgerlichen Heilung oder Verhütung find, fon- 

dern als fociale Schäten dem ganzen Volksleben anbaften und 

darum eine mehr ins Große gehende, organifirte Gegenwirkung 

verlangen. Wenn man ferner biefe Schäden als ein in bie Kirche 

eingebrungenes Juden⸗ und Heidenthum bezeichnet unb hamit bei 

Namen Miffion rechtfertigt, fo tft auch hiegegen an fich nichts 

zu erinnern; aber barin ſteckt ein Irrthum, wenn man bie Ju⸗ 

bene und Heidenthum als etwas Eigenthümliches, ven den ber 

feelforgerlihden Behandlung zugewiefenen Uebeln Unterfchiebenes 

anfeben will. Diefe alle find fittliche Uebel, d. b. Sünten, und 

alle Sünte, als Gegenfat bes in Ehrifto perfongeiwerbenen göttlich 

Guten, nimmt entweder jübifchen oder beidnifchen Charakter an; 

auch was ber Scelforger zu befämpfen hat, ift nie und Nirgende 

etwas Anderes als Juden- oder Heidenthum. Das einzige, was 

an dem Object ber innern Miffion neu ift und was fie hervor: 

gerufen hat, ift das maffenhafte Herportreten jener Uebel — zum 

Theil freilich weniger fo, baß fie jest erft berworgetreten wären, 

vielmehr find fie nur jett erjt recht bemerkt und beachtet worben, 

man bat, als Reflex der äußern Miffion im Herzen ber alten 

Ehriftenheit, erjt allmählig einen Bid und Einn gewonnen für 

biefe Zuftände, die, wenn wir genauer zufehen und einen ftreng 

fittlihen Mapftab ‚anlegen, vor 100 Jahren unter dem Einfluffe 

franzöfifcher Xiederlichfeit und Freigeifterei, vor 200 Jahren im 

Folge der Verwilderung durch den breißigjährigen Krieg wahrhaftig 

nicht befjer gewefen find, als jetzt. Dem fei aber, wie ihm wolle, 

ob jene Schäden erft wirffich maffenhaft geworben ober von bem 

gefchärften Liebesblid in ihrer Mafjenhaftigfeit nur erft entdeckt 

worden find: das hat man zugleich wahrgenommen, daß bie Kräfte 

und Mittel bes einzelnen Geiftlichen nicht ausreichen, um bem 

Uebel nachhaltig entgegenzutreten. Ich habe z. B. in meiner Ge- 

meinbe vielleicht etliche verwahrloste Kinder. Als Pafter darf ich 
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nicht ruhig zuſehen, wie fie dem Lafter, dem Zuchthaus, dem Gal- 

gen entgegenreifen, id) muß für beffere Erziehung forgen. Aber 

Jemanden, der fie gratis nähme und bei bem fie wohlverforgt, 

auch vor ber verberblichen Nähe ihrer Angehörigen bewahrt wären, 

finde ich nicht in meiner Gemeinde, ein Koftgeld für fie zu bezah- 

len — und zwar nicht per Abftreich an den Wenigftnehmenben, 

fonbern fo, daß man dafür eine tüchtige Erziehung erwarten und 

fordern darf, ft die Gemeinde vielleicht zu arm; eine Collecte in 

ber Gemeinde deckt ein einmaliges Bebürfniß, wird aber beim Ver- 

fuche ber Wiederholung ſchwächer; was bleibt ba anders übrig, 

als vie Affociation, die im Großen Mittel und Wege fchafft, 

damit bem Einzelnen Hülfe werde? Diefe Affociation ifts, worin 

wir den eigentlichen Kern und Werth der innern Miffion erfennen; 

durch Affociation ift e8, um bei unferem Beispiel zu bleiben, ganz 

wohl möglih, die Mittel zufammenzubringen, um eine Rettungs- 

anftalt zu grünten, in welcher die verwahrlosten Kinter aus meiner 

und aus vielen andern Gemeinden das finden, was fie bebürfen. 

Diefe Affociation aber ift nun keineswegs blos ein Bündniß von 

Pfarrern; gerade bier vielmehr, wo nicht nur bie materiellen Mit- 

tel noch aus vielen andern Quellen beigebracht werden müſſen, 

fondern wo auch verfchievene fpecielle Charismen und Kenntnifje 

jufammenzumirfen haben, tft der freien Liebesthätigfeit ber Laien, 

und namentlich auch ver Frauen, ein weiter Spielraum gelaffen. 

Es werten fich alfo Vereine bilden, bie eben burch biefe Mebrbeit 

von Kräften wirken, was ein einzelner Mann nur bei feltener 

Begabung und Thatkraft und unter fehr eigenthämlichen Verhält- 

niffen *) wirken Könnte. Über wenn auch dieſe Vereine nicht in 

ben Organismus ber Kirche eingereiht find, wenn alfo der Pajtor 

als folcher fie nicht von fich aus bildet und birigirt, fo weit nicht 

*) Mir denken babei 5. B. an Guſtav Werner, den Heifeprebiger in 
Reutlingen. Ein anderes, im Schoofe ber Kirche felbft vorhandenes Beifpiel 

ft wohl Baftor Harms in Hermannsburg Ebenſo wirb in diefer Beziehung 

auch Löhe zu nennen feyn. 
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für die örtlichen Bebürfniffe ein Verein ober ein unter ihm ſtehen⸗ 

des Presbyterium innere Miſſionsthätigkeit zu betreiben augemiefen 

oder im Stande ift: dennoch ift das, was fie allefammt zu Teiften 

haben, fehlechthin nichts anderes, als die durch Affeciation ermög⸗ 

lichte Hilfe zur Erreichung derjenigen Zwede, die nach die vor 

Zwede und "Aufgaben des Pfarramtes find. Daher find auch 

factifch die Geiftlichen überall bei ben Unternehmungen ber innern 

Miffion betheiligt; figen fie nicht felbft in irgend einem ber zahl⸗ 

Iofen Vereine und Vereinsausſchüſſe, fo machen fie Loch von ben 

Wohlthaten, die von diefen auch für ihre Gemeinde zu erhalten 

iſt, dankbar Gebrauch. Umgekehrt aber würde ficherlich Fein Pfar- 

rer e8 bulden, daß irgend ein reifenber Agent ber innern Miffion 
im Namen berfelben irgend etwas in feiner Gemeinde unternähnte, 

- 3. B. ohne des Pfarrers Gutbeißen Verſammlungen oder Gottes» 

bienfte hielte, Bücher und Zractate austbeilte, Kinder in Anftalten 

verfegte oder eine folche im Orte felber gründete. Uber Tein ge- 

wiffenhafter Pfarrer wird eine Hülfe, die fih ihm von ſolcher 

Seite anbietet, — eben als Hülfe, nicht als Eingriff in fein 

Amt — zurücdweifen. Regt fih in der Gemeinte felbft ein Trieb, 

irgend etwas in bie8 Gebiet Kinjchlägiges ins Werk zu feßen 

(alfo 3. B. irgend ein Inſtitut zu gründen, irgenb einen Fonds 

für milde Zwede zu ſammeln), fo kann dies zwar einem Mieth- 

ling fehr unbequem ſeyn, der, weil er felber nichts thun mag, 

auch nicht leiden will, daß Andere etwas thun; daß er ein fauler 

Menſch, daß er eine Null ift, das fiele ja um fo ftärfer Jedem 

ins Ange; ein Mann aber, in dem das Gewiffen noch pulfirt, 

wird entweber ſolch' guten Willen ambabus ergreifen und damit 

etwas ausrichten, oder, wenn er vielleicht Alters halber nicht mehr 

die Kraft dazu in fich fühlt, wird er wenigftens dem nicht ent- 

gegentreten, was rüftigere Hände unternehmen, wird vielmehr, fo 

weit er ed irgenb noch vermag, mit feinem Rath und feiner Auc- 

torität der Sache fich geneigt zeigen. Und biejenige Gemeinde 

müßte mit ihrem Pfarrer fehr zerfallen ſeyn und wenig Achtung 
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vor ihm haben, in welcher man 3. B. eine Rettungsanflalt, eine 

Kleinkinverfchule u. dgl. errichten wollte, ohne ben Pfarrer beizu⸗ 

sieben, ja ohne ihn an bie Spike ftellen zu wollen. Was wir 

oben von ber Nothwendigkeit der Affociation fagten, das reflectirt 

fich fofort wieder im engeren Sreife ber Gemeinde felbft. Denn 

ber Pfarrer wird, wenn ihm nicht die Kirchenverfaffung fchon 

einen Diafonat in Form eines Presbyteriums an bie Seite ftellt, 

aus temfelben Grunde, aus dem wir die Afieciation nöthig finden, 

auch unter feinen Pfarrkindern fih Pfarrgehülfen fuchen, um auch, 

wo feine Perſon zum nöthigen Dienfte der Seelen nicht ausreicht, 

an ihnen eine Stelivertretung und Stüge zu haben. Freiwillige 

Armenpfleger, Krankenbeſucher u. ſ. w., bie unter ben Augen bed 

Pfarrers ihre Dienfte thun, und von ihm, wo es nöthig ift, dazu 

auch fpeciellere Anweifung empfangen, das finb Geftalten innerer 

Miffion, die unter Umftänden unentbehrlich, ſonſt aber jebenfalls 

wohlthätig find. Auf diefe Hülfen werben wir denn auch unten 

je und je binzuweifen Anlaß haben; die Paftoraltheologie hat fie 

zu berühren, eben weil ihr Dienft eine Hilfe in der Ausübung 

bes Paftorenberufs ift, gegründet auf das allgemeine Prieſterthum 
und auf bie auch in ber ganzen ecclesia synthetica, nicht aber 

blos in ber ecclesia repraesentativa vertheilten Geiftesgaben.*) 

4. Mußten wir uns gegen die regulären Hausbeſuche als 

etwas Unangemefjenes und Unfruchtbares erflären, fo bliebe tech 

wenigften® bie Möglichkeit übrig, daß ver Paſtor, ba er nicht alle 

Individuen feiner Gemeinde in fpecielle geiftliche Pflege nehmen 

fann, dafür wenigften® biejenigen enger um fich verfammeln würde, 

bie bereit8 ein geiftliches Leben führen, vie er deßhalb noch tiefer 

in alle Erkenntniß einführte und in fpeciellere Obhut nähme, 

e) Mit obiger Beflimmung bes Berbältniffes zwifchen ber innern Miffton 
und dem Pfarramt treten wir dem von Nitzſch, pr. Theol. III. 1. S. 142 f., 
von Wichern, in Herzogs theolog. Realencyklopädie Bd. IX. S. 656. Ziff. 10 
und 11 Gefagten zuftiimmend bei, wenn auch unjere Begriffebeftiimmung mit 
der bes Letzteren nicht ganz zufammentrifft. 
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während er auf bie andern nur durch die öffentliche Predigt, I 

ziehungsmeife aber durch bie Mittel der innern Miſſion wirft 

Das läßt fich in abstracto empfehlenewerth barftellen, ift e8 abe. \ 

in Wirflichfeit burchaus nicht. Wo ift die Gränze zwifchen benen, 

bie der Pafter folder Ehre würdig achten muß, und benen, bie 

das nicht find? Wir haben noch immer gefunden, baß diejenigen, 

bie dieſe Praxis befolgen oder anempfehlen, irgend einer abfon« 

berlichen Auffaffung des Chriſtenthums, ſei's eine fectirerifche oder 

pietiftifche, fei’8 eine theofophifche oder chiliaftifche, Huldigen. ‘Da 

ift jene Gränze allerdings leicht erfennbar; wer auf berlei Ideen 

eingeht, ber tjt ein Erwedter, wer nicht, nicht. Hat ſolch ein 

näherer Verkehr nur den Charakter eines fich von ſelbſt machenden 

Freundesfreifes, fo hat der Paſtor natürlich daſſelbe Recht, wie 

jeder andere, fich feinen Privatumgang nach Gefallen zu wählen; 

aber fobald die Sache mehr Form und Beftimmtheit befommt, fo 

fteht er al8 Parteimanı da, bem folch eine &xAoyn (Röm. 11, 7.) 

fieber ift, al® bie ganze übrige Gemeinde. Man wird wohl fagen 

bürfen: um Allen gleich nahe zu feyn, muß ter Paftor Allen gleich 

ferne ſeyn; in ſoweit nemlich, als niemals ein Theil der Gemeine 

ſich als von ihm bevorzugt foll anfehen können. 

5. Us ein auf alle Arten der feelforgerlihen Wirkſamleit 

bezügliches Mittel, das den Paftor davor fohügen foll, irgend eines 

feiner Gemeinteglieber ober Beichtlinder zu vergeſſen ober zu ver- 

nachläffigen, wäre noch die Anlegung folcher Scelenregifter zu 

nennen, welche feinem bürgerlichen Zwede (für Statiftif der Be⸗ 

völferung 2c.) dienen, eben darum anch nicht blos die Namen ber 

Perjonen enthalten, fondern ihren Seelenzuftand angeben follen, 

in die der Paftor alfo alles, was fir bie Kenntniß deſſelben bien- 

liches vorkommt, einträgt. So lefen wir von Oberlin (ſ. f. Bio- 

graphie von Bodemann, Stuttg. 1855. ©. 111.) daß er, zunächſt 

um bei feinen Fürbitten Niemand zu übergehen, um jeten nad 

feinen Bedürfniſſen in fein Gebet einzufchließen, jeden Morgen 

fein Kirchenbuch purchblätterte, außerdem aber ein noch jett vor» 
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handenes Notizenbuc führte, das ihm als geiftliches Inventarium 

über bie einzelnen Berfonen biente. Die das nachahmen, werben 

wohl meiſt folche Männer ſeyn, welche auch außerdem die Neigung 

baben, alles fchriftlich zu firiren, alfo auch Zagebücher zu führen 

über ihr eigenes Äußeres und inneres Leben, während es Audere 

gibt, bie gerade davor eine ebenfo entfchievene Schen empfinden; 

es kommt ihnen ſchon als eine Profanirung beffen vor, was fein 

fterbliches Auge zu ſehen braucht, was nur Gott weiß, wenn es 

zu Papier gebracht und baburch verewigt wird; denn, wie obiges 

Beifpiel zeigt, ſolche Scripturen fommen meift in fremde Hände, 

und dann ift das Beichtfiegel verlegt.*) Aber auch abgefehen 

davon ſollte man denken, in einer Fleinen Gemeinde ſei biefes 

ſchriftliche Verfahren nicht nöthig, im einer großen nicht möglich 

und immer fehr unvollftännig, Es Liegt zudem die Gefahr fehr 

nabe, baß folche Aufzeichnungen, wenn fie auch bie geiftlichen Fort⸗ 

Schritte der Gemeindegenoffen darthun follen, etwas Methodiſtiſches 

befommen, dem es, je interefjanter ed wird, um fo leichter an 

bemjenigen gebriht, was auch in der Seelforge eine Kauptfache 

ift — an nnverfälfchter Wahrheit. 

B. Bir fpeciche Seelforge. 

Was wir unter viefem Titel noch zu behandeln haben, das 

ift das feelforgerliche Verfahren mit denjenigen befondern Zuftän- 

ben, die eine geiftliche Hilfe dem einzelnen Gemeindeglieve zum 

*) Diefen Einprud haben in mir die Formulare, welde Das Hirtenbuch 
von Dieffenbach und Müller, II. S. 55 ff. mitıheilt, nur verftärkt. Mir mürbe 
die Luft, einem Baftor mich aufzufchließen, ja unr noch ein Wort mit ihm zu 
eben, für immer vergeben, wenn ich auch nur Verdacht hätte, daß er eine 

ſolche Lifte über meine Seele führe Die Rubrik „Curplan” beruht ohnehin 

‘auf einer falſchen Auffafiung der ganzen Aufgabe, wie fie freilich bem religiö- 
jen Materialismus eben zufagt. 
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Bedürfniß machen, bie nun zwar inbivibuell unentlich mannigfach 

ſeyn fönnen, aber fich doch überfichtlich in gewiffe Claffen bringen 

und gruppiren laffen. Die Zuftände der Seele, welche des Seel⸗ 

ſorgers Beiftand erheifhen, wie vie leibliche Krankheit ten bes 

Arztes, find theil® der tiefere Mangel an chriftlicher Erfenntniß, 

ein Nichts-Wiſſen oder Nichtswiffen-Wollen von Gott und feinem 

Worte; theils ift e8 die Belaftung der Seele durch wirkliche oder 

eingebilvete Uebel, welche ven Glauben und bamit ben Yrieben 

bes Herzens zu zerftören broht, ober ift e8 diejenige Verderbniß 

des Willens, der fih dem Fleifh und der Sünde zum Eclaven 

gemacht hat. Damit gelangen wir zu ber Trias, bie Nitfch 

(P. Th. IIL, 1. S. 170) aufftellt: ver irrenbe, der leidende und 

ber fündige Menfch. (Aehnlich, nur mit unnöthiger Spaltung 

bes erften und legten Momentes hat der Fatholifche Theolog Geh- 

ringer [Theorie ver Seelforge, Tüb. 1848. ©. 19 ff.] die fpecielfe 

Seelforge geteilt in 1) Belehrung der Unwiffenden; 2) Zurecht⸗ 

weifung der Irrenden; 3) Unterftügung der Schwachen; 4) Ret- 

tung ber Ungerechten.) Allein, wie auch Nitzſch beifügt, jene brei 

Claſſen laffen fich nicht von einander ſcheiden, daß nicht Die eine 

Dualität von jelbft in die andere überginge und ein und berfelbe 

Menſch alle drei in fi) vereinigen könnte. Deßhalb bleibt uns 

ſchlechterdings nichts übrig, als die Sache durchaus concret zu 

faffen, wobei zwar jene Kategorien als leitende Geſichtspuncte 

Itehen bleiben, aber bie darunter Fallenden gleich in hanbgreiflicher 

Wirklichkeit, wie fie leiben und leben, vorgeführt werden. Was 

bie Irrenden und Unwiſſenden im Allgemeinen betrifft, fo Tann 

die Buftoraltheolegie außer dem Beichtverfehr mit den Einzelnen, 

außer der Satechefe, vie als fonntägliche Kirchliche Kinderlehre 

auch ven Erwachſenen dienlich feyn fell, und außer ver Prebigt 

nur noch auf jene Mittel der Vereinsthätigfeit, ber innern Mif- 

fion hinzuweiſen, von weldhen oben bie Rede war; eine fpecielle 

Claſſe von Menfchen, welchen durch dieſe Mittel nicht beizufom- 

men ift, bie alfo eben von der Privatfeelferge in Behandlung zu 
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nehmen wären, fo weit fie erreicht werben können, eriftirt für ung 

nur in der Perſon berjenigen, die fich felbjt am wenigſten für 

unwiffend, vielmehr fich allein für geſcheid und alle Theologie, 

alles Chriſtenthum für Thorheit halten — die Freigeifter. Diefen 

haben wir alfo allein hier ein Eapitel zu widmen, ftellen fie aber, 

ba fie faum noch zur Gemeinde felbft gerechnet werden fönnen, 

nicht an die Spike, fontern and Ende. Das Ungläd fofort, ale 

eine die Seele belaftende und ihr Heil gefährbenne Macht, prä- 

fentirt fich dem Seelforger in Armuth und Krankheit, fo wie in 

ber Angefochtenheit der Seele und der Geifteöfrantheit; jede von 

ben bieturch fignalifirten Claſſen ift für ihn ein beſondres Prob- 

lem. Was endlich den fündigen Menfchen, als britten in ber 

Reihe, betrifft, fo kann felbfiverftänplich dieſer hier nicht im all- 

gemein=ethifchen Sinne zur Sprache kommen, denn Sünber find 

wir alfzumal, Paftoren wie Laien; es Tann fih nur von folchen 

handeln, in welchen bie Sünde zur Schuld und zwar zu einer ben 

Arm der Gerechtigkeit hervorrufenden geworben tft, d. h. von Ver⸗ 

brechern und Gefangenen. Es könnte wohl etwa baran gebacht 

werben, wenigitens die Lafter einzeln als Gegenftänbe paftoraler 

Heilfunft vorzunehmen, fo bie Unzucht, die Trunkfucht, den Geiz 

u. f. w. Allein jo lange eine Sünde biefer Art nicht zur Strafe 

gelangt ift, fällt fie noch derjenigen feelforgerlichen Behandlung 

anbeim, bie wir in dem Abfchnitt über die Beichte bargeftelit 

baben; unb, fofern der Trunkenheit durch Mäßigkeitsvereine, ber 

Unzucht durch Magpalenenftiftungen u. dgl. entgegengewirft wird, 

fällt dies der innern Miffion und der Vereinsthätigfeit anheim, 

fo wie nicht minder die paftorale Uebung der Kirchenzucht gerade 

in jenen Laſtern ein wichtiges Feld vor ſich hat. Hier dagegen 

tritt — um einen juriftifchen Ausprud anzuwenden — ber quali« 

ficirte Sünder vor uns; feine Sünde ift ihm bereitd zu einer auf 

fein eigen Haupt zurüdfallenden Schuld geworben, und von biefem 

äufßerften Punct aus ihn auf einen andern Weg zu führen, ihn 

zu retten, das ift die Aufgabe. Kine Claſſification nach den ein- 
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zelnen LTaftern und Sünden, wie fie überhaupt im Leben vorkom⸗ 

men, müßte die Baftoraltbeologie nur in dem Falle zu Grund 

legen, wenn fie für jedes Laſter ein specificum zur Heilung an« 

zugeben hätte So weit e8 wirklich eine geiftliche Therapeutik in 

biefem Sinne gibt, fällt fie wefentlich der Ethik, nemlich dem 

ascetifhen Theile derſelben anheim; der mündige Chrijt Tan 

nicht durch den Paftor geheilt werben, wenn er fich nicht felbft 

beift, d. h. felber in Zucht nimmt; dazu ihm den richtigen Weg 

zu weifen, ihm bie Mittel zu nennen, durch die er 3. B. die Rei- 
zungen zur Wolluft, die Berfuchungen zum Trunk überwinten 

könne, das ift allerdings Sache des Seelſorgers, aber das Ma- 

terial, den Zeug dazu, um folhen Rath geben zu können, liefert 

ihm die Ethif; es ift übrigens ſchon oben, am Schluffe des Ab⸗ 

fehnittes von der Beichte tarauf bingewiefen worben, woranf es 

in allen folhen Fällen zumeift ankomme. 

Neben obiger Claſſification nach wefentlich innern, wenn gleich 

äußerlich mitbedingten Zuftänden dringt fi) uns eine andre auf, 

die wefentlih durch äußere Verhältniſſe bebingt wird, aber fo, 

daß dieſe unwillfürlih auch auf das innere Leben wirfen. Nicht 

nur bie verſchiedenen Zuftände, fondern auch bie verfchiedenen 

Stände fcheinen einen Eintheilungsgrund für bie Paftoraltheologie 

"abzugeben, ganz fo, wie e8 auch eine fpecielle Standesmoral geben 

kann. Es ift dies auch nach verſchiedenen Seiten längft audge- 

führt; bie Gebetbücher haben Gebete für die verfchiedenen Stänbe 

(bat dech ein altes Gebetbüchlein ſogar ein „Gebet eines Seeräu- 

bers“ enthalten!); die alten Prediger haben Prebigten für einzelne 

Berufsarten gehalten (f. des Verf. Homiletik, 4. Aufl. ©. BII. 

512. Note), namentlich die Prebigten für Lanpleute, und zwar 

noch in fpeciellerem, Tanbwirtbfchaftlicherem Sinn, als in welchem 

Lucas Ofiander ber Meltere feine Bauernpoftill jchrieb, find in 

ber Zeit ver Aufklärung fehr üblich gemefen. Im J. 1788 gab 

ein Anonymus Predigten „für Schaufpieler" heraus (fie erfchienen 

zu Lübeck); Meiffienar Hebich hat in Bafel die Kaufleute zufam- 
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menberufen und ihnen eine Etandesprebigt gehalten; und von 

Pastor Ahlfeld exiftiren Reden über „Armuth und Geſellenſtand“ 

(Halle 1861), die freilich nur bei Vereinsfeſten gehalten worden 

find. — Es ift vollfommen wahr: der Menfch verwächst bis auf 

einen gewiſſen Gran mit feinem Berufe; ber Beruf, deſſen höhere 

und nievere Intereſſen und Zraditionen geben felbft dem fittlichen 

Gefühle wie der ganzen Gedankenbildung eine eigenthümliche NRich- 

tung, und das nicht felten im Widerfpruche mit der für alle gel- 

tenten Wahrheit. Und fo wenig irgend eine Art von Arbeit und 

Lebensunterhalt, deren Mittel nicht felber Sünden find, bie viel. 

mehr durch Anwendung geiftiger und Teibliher Kraft dem Nächten 

und beim ganzen Gemeinwefen dient, von bem allgemeinen Segen 

ber Arbeit ausgefchloffen ift, daß fie nicht könnte im Namen ve 

Herrn vollbracht werben: fo gewiß bringt doch jeder Beruf, zumal 
wenn er durch gleichen Betrieb Vieler dieſe zu einem Stande cons 

ftituirt, feine fittlihen Gefahren, fofern ber Beruf einen Lebens⸗ 

zweck fegt, ber, in finnlicher Unmittelbarfeit vor Augen Tiegent, 

allzuleicht den allgemeinen, oberjten, himmlischen Lebenszweck aus 

den Augen rüdt.*) Der Gewinn an zeitlihem Gute, bie Ehre, 

die ein Stand als folder, al8 eine anerfaunte Stufe auf ber 

Leiter des focinlen Lebens vor den niedereren Stufen voraus hat, 

die an die Berufsarbeit fich anfegenden Gewohnheiten, die, auch 

wenn fie ſittlich nicht tabellos, ja unfittlich find, doch durch die 

Conformität, mit welcher der Stand fie zu fiben pflegt und fie 

vererbt, ven Schein der Berechtigung annehmen: — alles dieſes 

wirft zufammen, um eine fpecififche Etandesfünde zumege zu 

bringen. Das alfo ift außer Zweifel, daß die Seelforge, indem 

fie das Individuum in Pflege nimmt, viefen Zuſammenhang bes- 

2) S. Nikih a. a. O. ©. 247. „Ah bin Hof- und Staatsmann, alfo 
auch Weltmann, und muß mit ihren Sitten und Weifen geben; ich muß und 

ſoll, jagt der Advocat, eine fchlechte Sache gut zu machen mich bemühen; im 
Handel gilt feine Großmuth; der Stand des Edelmanns und Kriegers ſoll 
bie Rache heiligen; Herrendienft geht dem Beamten vor Gottesbienft 2c.“ 
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jelben mit feinem Stante immer Far ing Auge faffen muß, und 

zwar in pofitiver wie in negativer Weife, d. h. indem fie nicht 

nur auf die Standesvorurtheile losgeht, um fie burch tie Schärfe 
ter Wahrheit zu vernichten, fondern auch den Stand felber als 

einen Beruf, d. h. als ein gliebliches Mitwirken zum Wohle bes 

Ganzen, wozu man berufen, nemlich von Gott berufen ift, als 

eine vom Herrn befohlene und gejegnete Arbeit, als ein Nep- 

Auswerfen auf fein Wort bin (Ruf. 5, 5.), zu beiligen und zu 

verflären, den Stand fomit weder im Sinne ber Leichtfertigfeit 

noch im Sinne eines falfchen religiöfen Dualismus vom Chrijten- 

thbum, vom Reiche Gottes lostrennen läßt. Uber daraus folgt 

nur, 1) daß ber Geiftliche, wo ſich ihm in ber Prebigt, in ber 

Caſualrede ein Anlaß dazu bietet, jener Schwächung und Verun⸗ 

veinigung bes Gewiſſens durch Standesvorurtheile und Gewohn- 

beiten entgeaentritt und bie Eremplification dazu aus dem wirk⸗ 

lichen Leben nimmt, wie er anbrerfeits auch Gelegenheit hat und 

fie benügt, um jener höheren, chriftlichen Auffaffung des irbifchen 

Berufes den Weg zu bahnen. 2) Die den verſchiedenen Ständen 

angehörigen Individuen kommen in irgend einem ber Zuſtände, 

die die Baftoraltheologie unterfcheidet, dem Paftor unter die Augen, 

ſei's in Krankheit, je’8 vor dem Zraualtar ober an einem offenen 

Grabe, fei’8 vor der Communion, bei einer Eidesverwarnung u. f. w. 

oder fonftwie; bier ift nun der Ort, das Individuum immer zus 

gleich auch als Mitglied . feines Standes in obiger Weife zu be- 

baubeln, ihm für die Stanbesfünde wie für die Stanbesehre das 

Gewifjen zu ſchärfen. 3) Vorzüglich wichtig ift, daß der Paftor, 

wenn fich ein Katechumene für einen Stand entfchieden hat, ihm 

beim Austritt aus dem Confirmationsunterricht das gerade für 

feinen Stand Nothwenbige ans Herz legt und bei fpätereu Be- 

fuchen diefen Punct ebenfalls im Auge behält, alfo vorbeugend 

auf Das Berufsleben einzuwirfen jucht. So wird der Paftor nicht 

bem Stand ale Stand, ben er ja nirgends beiſammen bat wie 

ein Zunftmeijter feine Innung, fondern ben er uur entweber, wie 
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in der Predigt, unter der Maffe mitenthalten oder blos durch 

das Individuum vepräfentirt vor fich fieht, — eine fpecielle Seel- 

ferge widmen können, fondern nur im Individuum auf ben Stand 

wirken, alfo auch nicht fuftematifch darin verfahren, fendern ber 

Gelegenheit wahrnehmen, um ein gutes Wort zu fagen. Wenn 

einft eine abelige Dame auf ihre beforgte Frage: es werbe boch 

im Jenſeits eine befondere Bank für die Vornehmen reſervirt 

feyn? von ihrem Paſter die Antwort erhielt: „Ja wohl, nur fei 

biefe Bank immer ſtaubig,“ fo war bas befjer, als eine ganze 

Standesprebigt. Es fragt fih alfo nur, ob auch außerbem ber 

Paftor noch in dem Kal ift, einen Stand als folchen, alfo nicht 

in feinen einzelnen Individuen, fondern als Corporation zum Ob- 

ject feelforgerlicher Einwirkung zu haben? Wir können zunächft 

an den Landprediger denken, ber feine Bauern als Stand betrach⸗ 

ten und bebanveln kann. Was aber hatte man ihnen, ald man 

erpreß Bauernprebigten zu halten liebte, eigentlich Befonderes zu 

fagen? Wir finden nichts, was nicht Allen, den Stäbtern ganz 

ebenfo, gefagt werden könnte, die berbere Sprache vielleicht abges 

rechnet, die jedoch auch für das Landvolk niemals Die Grenze bes 

Edlen uud Würdigen überfchreiten barf. Unter ben befonbern 

Zwed, der feiner Zeit verfolgt wurde, bie Bauern aufzuklären 

über Bligableiter und Kuhpocken, brauchen wir kein Wort mehr 

zu verlieren. Die Dentweife, die Sitten des Landvolkes muß der 

Baftor Fennen und verftehen, muß fich zu ihm herunterlaffen, muß 

in feine VBorftellungen und Gefühle eingehen: aber dieſe Unterfchiebe, 

die ja nur berüdfichtigt werten, um in ber Einheit ver chriftlichen 

Erkenntniß und Gefinnung aufgehoben zu werben, begründen nicht 

eine principiell verſchiedene Behanblungsweife, viel weniger noch 

in der Brivatfeelforge, al® im Ton ver öffentlichen Prebigt.*) — 

e) Selbſt Demier, der alle möglichen Differenzen und Specialitäten für 

die .Baftoraltheologie emfig aufgefucht hat, weiß in feinen Beiträgen zur Paſt. 

Th. 1788. I. ©. 141. über das Landvolk blos die Frage zu behandeln: „Wie 

tan ein angehender Prediger bie bänrifche Grobheit nach und nach bei feiner 

Palmer, Paſtoraltheol. (2. %.) 26 
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Bei andern Clafjen, vergleichen oben genannt wurden, ift nicht 

tie Seelſorge felbft eine eigenthümliche,“) fonbern es betarf blos 

befonberer Mittel, um überhaupt an fie zu kommen, weil fie durch 

ihren Beruf der Kirche entfrembet find. Um ihnen alfo nachzu⸗ 

geben, um ihnen zu erfegen was fehlt, wird ber Paftor, weil feine 

Zeit und feine Mittel nicht reichen, ſich der Theilnehmer an in⸗ 

nerer Miffion bedienen, wird dabei 3. B. an bie Wustheilung ven 

Zractaten unter Yabrifarbeiter, an befonbere Gottesdienſte denlen, 

bie er für fie halten will. Aber derlei Dinge find ſchon als all- 

gemeinere Mittel ihres Orts von der Paftoraltheolegie zu nennen, 

ohne daß jedem einzelnen Stande ein Capitel gewirmet werben 

müßte, was ohnehin nicht ohne viele Wiederholungen möglich wäre. 

Wir willen allerdings nicht, ob nicht anderswo, wie der Paſtor 

vom Raten, fo der Junker vom Bauern, der Garbelientenant vom 

Bürger viel fchroffer getrennt tft, als wir das zu fehen und an- 

zufeben gewohnt find, ob nicht deßhalb auch, wie die Meral, fo 

die Paftoral für folche Gegenfäge eine verfchiedene tft. Wir glau- 

ben aber, es wäre ein Fehler, wenn fie e8 wäre. Was Jedem 

zu feiner Seele Heil zu fagen ift, das ift daſſelbe für alle, und 
bie Unterfchievbe, bie man nicht überfehen barf, um das Wort 

Gemeinde befiegen ?" (Antwort: dadurch, daß er ſelbſt fie freunblich behandelt, 
fie grüßt ꝛe; daß er die Schuljugenb höflich ſeyn Iehrt, und bie Leute durchs 
Leſen guter Schriften überhaupt cultivirt.) — Der Berf. der „Erinnerungen“ 
(Ev. &. 3. 1860. S. 805) ſpricht filh näher über die Behandlung ber Tage- 
löhner aus. Aber auch dort, wo noch dazu eigenthilmliche Laudesverhältniſſe 
mit in Betracht kommen, ift Doch nichts anderes beigebracht, was nicht bie 
Paftoraltheologie überall und immer ben Geiftlichen zu thun anwiefe. 

*), Wenn man alle, den Abel und den VBürgerftand, den Gelehrten- und 
ben Arbeiterſtand als ſolche Claſſen in jeelforgerlicher Hinficht unterſcheiden 

wollte, jo könnte bie ganze Verſchiedenheit der Aufgabe, genau beim Lichte be 
trachtet, Doch nur barin beftehen, das hohe Selbſtbewußtſeyn der Einen durch 
bas Motiv der chriftlihden Demuth zu bämpfen, die andern aber theils vor 
ungeeigneten Anfprücden theile vor bem Verſinken ins Materielle zu warnen. 
Aber — wenn das nicht auf politifche Erörterungen führen fol — ift denn 
damit wirklich eine befonbere feelforgerliche Behandlung nöthig gemacht? Sagt 
nicht jebe. Prebigt beiden Theilen ganz von felber, was fie beide brauchen ? 
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richtig zu theileh, find viel weniger Stanbesunterfchiebe, als Un- 

terfchtebe der Perfonen. Es ift bewegen ganz bezeichnen, daß 

alle die Paftoraltheologen, welche eine ſolche Stanpesfeeljorge 

lehren wollen, von Gregor d. Gr. bis auf Alexander Vinet herab, 

doch nur eine höchſt lückenhafte Liſte derjelben zu Stande bringen. 

Die Haustafel des Katechismus befchränkt fi auf das Allge- 

meinfte, und felbft die Brüdergemeinde, in welcher die Organija- 

tion des Ganzen fo überaus forgfältig burchgeführt und für ſeel⸗ 

forgerliche Zwecke fruchtbar gemacht ift, hat nur Chöre ber Kin- 

der, ber Ledigen, ber Berheiratheten, ver Wittwer und Wittwen. 

Hiernach müßte uns aber eigentlich der Vorwurf ber Incon⸗ 

fequenz treffen, wenn wir nun dennoch einem Stande, nemlich dem 

Militär, einen eignen Abjchnitt widmen. Dem allerdings, nur 

unter biefem Gefichtspunet, daß daſſelbe einen Stand bildet, ift 

ihm von der Bafteraltheologie eine befondere Aufmerkſamkeit zu 

ichenfen. Die Meinung ift durchaus nicht die, als ob die Stel⸗ 

kung des Solbaten zu Kirche, Religion und Sittlihfeit eine excep- 

tionelle, der Kriegsmann ein verwilbertes, entchriftlichtes Subject 

— ober, mit den babifchen Anfrührern zu fprechen, ein verthierter 

Sölbling wäre. Das Milttär ift nicht, was es zu Zeiten war, 

ein zufommen gelaufenes Gefinvel, eben recht zum Sanonenfutter; 

es find Söhne des VBaterlandes, deren Mehrzahl nur eine bes 

ftimmte, verhältwißmäßig furze Zeit dem bürgerlichen Beruf und 

der Familie entzogen wirb, um ben Waffendienft zu erlernen und 

nötbigenfalt® gegen den Feind zu rüden; ber Wehrftand ift ein 

georbuetes, organifch in dem Stantslörper eingefügtes, integriren- 

des, und auf den allgemeinen Principien des gefitteten Staats⸗ 

lebens ruhendes Glied deſſelben, wie alle andern Stände. Allein 

von der andern Seite betrachtet, iſt doch ſein Berufsleben ein 

durchaus eigenthümliches, weder dem Lehrſtand noch dem Nähr⸗ 

ſtand noch dem Regieramte zu vergleichen. Nicht darum, weil 

dieſer Beruf mehr Rohheit mit ſich führte, als andere — der 

Soldat wird ja nicht alle Tage zur Plünderung ober zum Ein- 
267 
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baren commanbirt, und es gibt andere, bürgerliche Bernfsarten, 

die bie gleiche Gefahr für Sitte und Humanität mit fi) bringen 

— : fonbern darum, weil das Militär eine compacte Einheit bil⸗ 

bet, bie fich als ſolche allen übrigen Ständen gegenüber felbft 

durchs Yeußerlichfte, durch tie Kleidung repräfentirt. So fteht 

fein Stand als Corporation einem Geiſtlichen gegenüber, wie das 

Militär dem Garnifonsgetftlichen, ver dem Solbaten- als einer der 

Borgefetten, gleihfam mit Offiziersrang, auch in viel beftimmterer 

Meberorbnung erfcheint, als dem Bürger fein Pfarrer. Deßhalb 

alfo, weil das Militär eben nicht blos ein Stand, fondern ein 

corporativ⸗ conftitutrter Stand ift, deſſen Mitglieder nicht mit 

denen der übrigen Stände bunt gemifcht, fondern ausgefonbert 

und zufammengefchloffen dem Seelforger gegenüber jtehen, die 

auch), was ebenfalls einen Unterfchied gerade für bie feelforgerliche 

Behandlung macht, gewöhnlich beifammen wohnen und ihre gemein- 

fame Hausordnung haben, was alles zufammenwirft, um ven jebem 

Stande mehr oder weniger eigenen Standesgeift im Militär ganz 

befonders zu ſchärfen: — deßhalb liegt hier ein eigenthümlicher 

Fall von Standesfeelforge vor, der mit dem, was oben Allgemei- 

nes über biefe gefagt werden, nicht erfchöpft werven kann, unb, 

je wichtiger er ift, um fo mehr einer eingebenpen Behandlung 

fordert. | 

Hiernach wird es gerechtfertigt feyn, wenn wir zuerft bie 

Seelforge für die einzelnen nach ben bezeichneten Zuſtänden fich 

unterfchetdenden Menfchenclaffen, hernach al8 einziges Gebiet einer 

befendern und zufammenbängenden Stanbesfeelforge das Amt bes 

Milttärgeiftlihen in Betrachtung nehmen. 

1. Fürſorge für die Armen. 

Die Wohlthätigfett gegen ben einzelnen Armen, vie eine Pa- 

ftoraltugend ſeyn muß, weil fie eine Ehriftentugend ift, hat oben 

fhon ihren Plag gefunden; Bier handelt e8 fich um bie Armen 
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als eine Claſſe, als einen befondern Theil ber Gemeinde, für 

weichen die Fürſorge nicht barin nur beftehen Tann, daß ber 

Pfarrer, wie jeder anbere und jeber andere wie er nach Mafgabe 

ber eigenen Mittel den Armen, die fi an ihn wenden, ein Al. 

mofen reicht, ſondern für welche eine organifirte Pflege nöthig ift. 

Es gibt zwar einzelne wohl zu beachtende Stimmen, bie gerabe 

dieſes Princip ſchen für unrichtig erflären, weil baburch das bib- 

liſche Gebot: „gib dem, der bich bittet; brich dem Hnmgrigen bein 

Brod“ befeitigt, und bie perfönliche Liebesübung aufgehoben merbe. 

Von biefer Seite wirb aud bie jest allgemein acceptirte Anficht, 

daß ber Bettel fchlechthin verwerflich und zu unterbrüden fei, als 

eine unnatärliche, die Achte Wohlthätigkeit vernichtenbe befänpft, 

and dem Bettel — unter felbftverftänblichen Reftrictionen — ein 

gewifles Recht zugefprochen.*) Es ift gewiß fehr am Plage, den 

rein ethifchen Gefichtöpnuuct, ber für das Prieatgewiflen eines 

jeden maßgebend ift, dem abminiftratiren gegenüber nachbrüdlich 

in Erinnerung zu bringen. Bon Seiten berer, bie bie Armenpfiege 

mit lebenbigschriftfichem Sinn auffajjen, wird vornemlich geklagt: 

feit ver Staat ſich ter Armen nach feiner Weife angenommen, 

d. 5. ein Armen⸗Recht und eine Armen⸗Steuer gefchaffen habe (was 

zuerft in Frankreich unter Kranz L in Folge vom großen Bettler 

anfftänden gefchah), fei auch diefes Werk chriftlicher Liebe in den 

Staatsmechanismus hineingezogen worben. DBorerfi, wenn wir 

recht fehen, tft viefe Gefahr auch dadurch nicht umgangen, baß 

bie Kirche ober daß freie Vereine bie Eache in die Hand nehmen; 

ſobald die Wohlthätigfeit nicht mehr das Liebeswerk des Einzelnen 

ift, fondern organifirt, d. 5. von einem Centrum aus im Großen 

durch Organe betrieben wird, fo ift biefelbe Gefahr wenigftens in 

foweit vorhanden, als einzelne Geber ihre Gaben in irgend eine 

Caffe werfen, an die dann ber einzelne Arme veriwiefen wirb, und 

die Empfänger ihre Gaben aus ven Händen der aufgeftellten Ver: 

*) Bol. Bed, Chriſtliche Reden, V. Samml. &. 34. 
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walter ebenfo empfangen — fie ebenfo als eine Art Gehalt be- 

zieben — wie aus ben Händen burch den Staat beftellter ober 

beauffichtigter Armenpfleger. Sagt man: bie von ber Kirche ober 

von freien Vereinen ansgefendeten Armenväter werben fich viel 

mehr perfönlih um die Armen annehmen, fo ift nur nicht abzu⸗ 

fehen, warum bas ben vom Staate autorifirten nicht ebenfalls 

‚möglich ſeyn follte und zur Bflicht gemacht werben könnte? Nimmt 

man an bem Namen einer Armenftener Anftoß, bie ver Staat 

auferlegt, fo ift das, was von freien Vereinen alljährlih und 

allmonatlich bei den Mitgliedern erhoben wird, nicht bem Namen, 

aber ver Sache nach auch nichts auderes als eine Steuer; bie 

Negelmäßigfeit, die üÜbernommene Verbindlichkeit hebt die Freiwil- 

figfeit im einzelnen Falle auf. Iſt es aber eine Verkehrung ver 

Wahrheit und ein fittliches Verderben, eine Zerftörung ber dank⸗ 

baren wie ber gebenven liebe, wenn ben Armen ein gefegliche® 

- Recht zugefprochen wird, von ihren Heimathgemeinden erhalten zu 

werben: fo muß man doch fo billig ſeyn einzuſehen, daß bem 

Staate möglicher Weife nur die Alternative bleibt, entweder bie 

Armen fich felbjt und ber oft unglanblichen Härte ihrer Orts⸗ 

Mitbürger zu überlaffen, ober aber die Gemeinden zu bem, was 

ihre Ehriftenpflicht tft, mit Zwang anzuhalten.*) Einem chrifilichen 

*) Man wild barin nicht einen Widerſpruch gegen ben in einem frübern 
Kapitel ausgefprechenen Grundfat finden wollen, daß basjenige, was Gewiſ⸗ 
fenspflicht fei, nicht eo ipso auch zum Landesgeſetz, alio zu einer Zmangspflicht 

gemacht werben dürfe Denn bier kommt nicht das Gewiſſen bes Einzelnen, 
fondern ber Beftand des Ganzen in Frage. So ifts auch Gewiſſenspflicht fitr 
den Einzelnen, das Baterland und feine Orbuung gegen feindliche Gewalt, 
nöthigenfalls mit den Waffen zu vertheibigen; gleihwohl kann der Staat es 
nicht darauf ankommen laffen, ob, von Gewiſſen und Baterlandsliebe getrieben, 

Mannſchaft genug fi umter der Fahne einfindet, fonbern er orbnet eine Aus- 
bebung an, und nöthigt überdies noch Jeden, in der Landwehr zu dienen. Die 
Armuth ift, fobald ſie ein gewiſſes Maß überfchreitet, ein innerer Feind, fo 
furchtbar ale nur irgend ein äußerer fegn kann; gegen fie num eine Steuer 
zu erheben, bas ift in allweg nicht bie Form, bie die chriftliche Liebe wählen 

wird, um ben Armen zu beifen, und fobalb oder jo fange bie chriftliche Liebe 
das Ihre thut und dem Bebilrfniffe genügt, fol und wird jene Maßregel auch 
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Staate wirb man firdlicher Seits nicht zumutben, fich um feine 

Armen lediglich nichts zu Fümmern; er barf dies, auch wenn er _ 

wicht ein fittliches Inſtitut wäre, fchon um feiner Sicherheit willen 

nicht thun; bem Mißbrauch aber, daß irgend Jemand, ver noch 

nicht ergriffen werben; das wäre gegen bie Staateintereffen felbft. Aber wenn 
einmal factiih dem Bedürfniffe Durch freie und kirchliche Wohlthätigkeit nicht 

mehr Genüge gethan wird, tritt jene Nothwendigkeit mit zwingenber Macht ein. 

Zu Zeiten kann ein Mann wie Chalmers biefe Nothwenbigleit durch bie Macht 
ber Liebe aufheben; aber man müßte biefe Dinge jehr ſanguiniſch anfehen, 

wenn man glaubte, folch einen Vorgang auf alle nationalen und localen Ber- 
baliniffe Übertragen zu Yönnen; und andrerſeits würde man ebenfowenig das 
Wahre treffen, wenn man glaubte, auch neben einer vernünftigen flaatlichen 

Behandlung der Sache könne fi die freie Wirkſamkeit der Liebe nicht entfalten 
und nah Kräften Gutes fchaffen. Eben befhalb kommt aber auch auf die 

Form, die der Staat in Anwendung bringt, jehr viel an. Eine Arıneufteuer, 
bie bie Staats⸗Finanzverwaltung erhebt und verrechnet, tft ein Monftrum; ba 
allerdings ift, was bie Liebe geben follte, zum gemeinen onus geworben ‚- jebe 

Beziehung zwilchen Geber und Empfänger ift aufgehoben und es fommen-alle 
Mißſtände ber Gentralifation auch auf diefem Gebiet in Gang, das fie am 
allerwenigften erträgt. (Wir erinnern uns, einft in ben Münchner fliegenben 
Blättern ein Bild gefehen zu haben, wo anf ber einen Seite einer blutarmen 
Familie vom Steuerbiener die Armenſtener abgenommen wird, auf ber andern 
eine halbrornehme Mutter und Tochter ihren Aniheil ans ber Armenlaffe in 

Geftalt einer Geldrolle empfangen, weldhe dann auf Antrag der Tochter ſogleich 

zum neuen Theater-Abonnement verwendet wird.) Aber wenn, wie bier in 

Wärtteniberg, bie Ortsarmen zuerſt ans ben örtlichen Stiftungen unterſtützt 
werben müſſen, fofort erft, wenn jene nicht ausreichen, Die Gemeindecaſſe ein⸗ 
zutreten, d. b. die Gemeinde durch Umlage ihre Einkünfte jo weit zu erhöhen 

bat, daß fle den erforberlichen Zuſchuß für die Armen leiften kann, und erft 

wenn auch die Gemeinde zu arm ift, am ſich felbft zu erhalten, der Staat ein- 

tritt, jebocy ohne darum eine weitere Steuer vom Lande zu erheben, fondern 

fo, daß er durch eine won ihm eingefetste oberſte Behörde, bie jog. Eentralleitung 

bes Wohlthätigkeitsvereins, bie felber fih auch an bie freie Mohlthätigfeit 

wenbet, für die Bedürfniſſe ber Armen in jenen Gemeinben (es find beren 20 

im Lande) forgt: fo find anf biefem Wege bie Uebel einer birecten Staats⸗ 

Armenfürjorge und -Armenfteuer fo weit irgend möglich vermieden; eine Zwangs⸗ 

pilicht befteht nur für bie Einzelgemeinde ihren eigenen Genoſſen gegenüber, 

alfo in einem Kreiſe, in welchem bie Hauptſache, bie perfünliche Beziehung 

zroifchen Geber nud Empfänger, befteht und wirkt. Weiß 3.8. eine Gemeinbe- 

behörde, daß ein Knabe, ber nichts lernt und überhaupt verwahrlost wird, der⸗ 

einſt als Mann ihr zur Laſt fällt, jo wird ſie eher bereit ſeyn, dem Pfarrer, 

der ihn bei Zeiten an guter Stelle unterbringen will, mit örtlichen Mitteln an 

bie Hand zu gehen. 
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arbeiten Tann, auf jenes Armenrecht fich verliehe, Tann er ganz 

wohl dadurch feuern, daß er bie Nöthigung ber Gemeinde, fich 

eines Armen anzunehmen, ven genau bejtimmten Bedingungen 

abhängig machte,*) anberweitig aber dafür forget — nit, daß 

ber Einzelne Arbeit bat, denn fuchen muß er fie felbjt, aber daß 

es dem Fleißigen möglich ift, fein Brod zu verdienen — eine 

Sorge, die zu ben einfachften Aufgaben der Staateweisheit gehört. 

— Wir ſchicken diefe Bemerkungen deßhalb voran, um damit zu 

fagen, daß es unſeres Erachtens gar nicht nöthig iſt, dem Staate 

die Armenfürforge aus ber Hand zu nehmen und ausſchließlich die 

Kirche oder freie Vereine tamit zu betrauen; wohl aber, daß ber 

Staat die fittlihen Kräfte, die bie Kirche beſitzt, den Geift auf- 

opfernder Liebe, ben nicht er, wohl aber fie pflanzt und pflegt, 

für jenen Zweck in feinen Dienft nehme, und zwar, wie wir es 

noch für vieles Andere fordern müffen, fe, daß er jene Kräfte 

möglichit frei gewähren Täßt, alfo in allen Armenbehörben ben 

Geiftlichen ihren Plag und Einfluß ſichert. Wenn aber gegen vie 

Drpanifation der Urmenverforgung überhaupt, geſchehe fie ftaatlich 

oder kirchlich, Einfprache gethan wird, um das einfache, natürliche 

Verhältniß des Empfängers zum Geber, das perfönlich zu verab- 

reichende Almofen als den normalen Zuſtand berzuftellen, fo haben 

wir dagegen doch Folgendes zu fagen. Erftens fchlieft das Cine 

das Andere nicht aus. So laffe ich mir, auch wenn ich bei wer 

weiß wie vielen Armenvereinen betheiligt wäre, hoch niemals bie 

Hände binden, daß ich einen Armen, ter feine Noth mir anver- 

", Der wiberwärligfte Fall in biefer Beziehung ift ber, menn die Gemeinde 
schalten ift, einer liederlichen Dirne alle Jahre ein Kind ab- und in öffentliche 

Berlöftigung zu nehmen, während fo mancher rechtichaffene Hausvater, mandhe 
unbefcholtene Wittwe ihre Kinder mit faurer Mühe ohne öffentliche Unterftilgung 
durchbringen müffen. Es ließe fih auch in ber That fragen, ob, wenn gerabe 

ſolche Perſonen vom Armenrecht zur Strafe auegeſchloſſen würben, etwa befto 
mehr Fälle von Kindsmord zu befürditen wären? Und ob nicht gerade in biefem 
Puncte das Gefeh hart feyn bürfte, wenn daneben freie Vereine ſich fpäter ber 
Erziehung folder ärmflen unter allen Kindern (in Rettungsanſtalten) annehmen 
würben ? 
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traut, unter allen Umftänden wegznfchiden und an ben aufgeffellten 

Verwalter zu weifen mich verpflichtet achten müßte, aljo einer 

angenblicklichen Neth, vie der Bedrängte vielleicht aus edler Ver⸗ 

fhämtheit nicht öffentlich werben laſſen möchte, nicht abheffen 

börfte. Bei ganz Unkelannten over bei Solchen, bie ich von ber 

Seite fenne, daß fie alle Thüren aufſtoßen, baß ihre Bedrängniß 

eine leineswegs fo troftlofe ift, daß fie irgendwie Mißbranch mit 

andrer Leute Butherzigkeit treiben, da werbe ich es nicht blos für 

erlaubt, fondern, um mich nicht fremder Sünden fchuftig zu ma- 

hen, geradezu für geboten achten, fie an denjenigen zu weifen, ter 

zur Prüfung der Defiderien aufgeftellt ift und die nöthige Perfo- 

nalkenntniß bat. Aber ver Wohlthätigkeit im Verborgenen fol 

durch jene organifirte, öffentliche Fürferge nicht ver Weg verfperrt 

werten; wohlzuthun, ift ein Recht chriftlicher Freiheit, das Nie- 

mand aufgeben darf. Aber zweitens: würde man bie Organifirung 

ver Wohlthätigkeit principiell verwerfen und nur bie Einzelgabe 

zulaffen wellen, fo müßten auch alle die milten Stiftungen, bie 

feit Jahrhunderten für die Armen in die Hände ber Kirche nieber- 

gelegt find, Kefeitigt werben, denn burch fie ift ebenfalls zwifchen 

Geber und Empfänger ein Dritter in die Mitte geftellt, der im 

Großen die Gaben verwaltet. Daß die urchriftliche Einrichtung, 

wie fie die Apoftelgefchichte befchreibt, ebenfalls die Wohlthätigkeit 

organifirte, braucht nur erwähnt zu werben. Es hat dies feinen 

ganz natürlichen, unnmftößlichen Grund, fofern berjenige, der von 

Amtswegen mit allen Armen einer Gemeinde zu thun bat, bie 

Grade der Bedürftigkeit und Würbigfeit und die richtige Propor- 

tion in der Unterftügung viel beffer erkennen kann, als ver Einzelne; 

daher gerade ber würbigere Arme, ber weber lügen, noch mit 

Frechheit die Wohlthäter überlaufen will, bei gut organifirter 

Wohlthätigkeit beffer beforgt wird, als wenn nur private Wohl« 

thaͤtigkeit befieht, bei welcher es Leicht möglich tft, daß ber eine 

Arme in zwanzig Häufern Gaben empfängt, der andere aber nichts 

ober wenig erhält. Das Betteln läßt fich im einzelnen Falle ganz 
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wohl in einem milden Lichte betrachten; aber ift es erft irgendwo 

recht im Gange, fanıı man feinen Spaziergang machen, obne von 

Bettlern beläftigt zu werden, entredt man, wie bie Bettler im 

Kaufe noch allerlei Anderes mitlaufen laffen, was ihnen Niemand 

ſchenkte, und wie fie dagegen felbft in theurer Zeit die Brobe, bie 

fie empfangen, noch im Haufe wegwerfen, weil ihnen blos das 

Geld des Bebaltens werth fcheint, bis es in den nächften Condi⸗ 

torladen oder in dic Schnapsbude wandert: — dann kann men 

doch nicht umbin, im Bettel principiell ein Verderben zu erlenuen 

nnd bie Strenge gerechtfertigt zu finten, bie gegen ben Bettel 

ausgeübt wird — davon gar nichts zu fagen, welch’ eine Schule 

alles Böfen ver Kinderbettel ift. Jeſus hat allerdings den Dlinben 

bei Jericho nicht hart angelaffen, weil er bettelte, ebenfo wenig 

Petrus den Lahmen an des Tempels Pforte — es würde das auch 

bente noch feiner von uns thun, — aber indem beiden Armen 

ftatt Geldes die Gefundheit geſchenkt wurde, warb auch beiden bie 

Legitimation zu fernerem Bettel entzogen. Es ift auch mit Recht”) 

baranf aufmerkfam gemacht worden, baß in ber Schrift fein Bett 

ler vorkonimt, der gefund gewejen wäre. 

Derjenige nun, der fowohl vom Staat als von ben einzelnen 

Wohlthätern am beiten mit ber Liebesmühe betraut wird, ber all⸗ 

gemeine Armenvater zu fehn, ift ganz gewiß ber Geifilihe; zeigt 

fih irgendwo gerade gegen die Betheiligung ber Geiftlichen au 

der Armenverforgung eine Oppofition, fo darf man baranf zählen, 

daß Unrath dahinter ftedt,. daß etwa ein bemofratifcher Gemeinde⸗ 

rath die für die Armen vorhandenen und eingehenden Mittel gern 

zu Gunſten eines aufgewühlten oder erft aufzumwühlenden Prole- 

tariats, für bie Familien von Freifchärlern u. bgl. aufbrauchen 

möchte, bei welchem Gefchäfte die Anweſenheit des Geiftlichen fehr 

unbequem wäre. Es ijt hier erfichtlich, wie fehr der Staat fo- 

wohl in feinem eigenen al® im Intereſſe ber würbigen Armen, 

*) ©. Baftor Kählers Predigten „Mofes in Chriſto“, ©. 48. 
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überhaupt im Intereſſe einer gewiffenhaften Verwaltung ver Stif- 

tungen handelt, wenn er bem Geiftlichen ein feiner Stellung und 

Bildung entfprechendes Gewicht in allen Armenfachen einräumt. 

Wie oft aber fommt es auch vor, daß Private, bie eine größere 

Gabe in vie rechten Hände zu bringen wänfchten (namentlich in 

ben Städten), fie dem Geiftlichen anvertrauen, ja wie manchmal 

werden auch bedeutendere Summen als Legate entweder perfönlich 

einem Geiftlichen oder einer geiftlichen Stelle zur Verwaltung 

übergeben, ohne daß er irgend zu einer öffentlichen fpecificirten 

Nechnungsablegung verpflichtet würbe!*) Beweis genug, daß man 

ben Geiftlichen als das anerfennt, ald was wir ihn bezeichnet 

haben, daß er, auch wo er Mitglied ober Borftand irgend einer 

gefeglichen Behörde, einer Commiſſion oder eines freien Vereines 

für wohlthätige Zwecke ift, immer bie Seele biefer Körper fehn 

fol. Sein Beruf fett ihn in die Rage, ebenfofehr das Ganze zu 

überfchamen, als den Einzelnen nahe zu treten umb das entfchei- 

bende Urtheil über Bedürftigleit und Würbigfeit zu fällen. Uber 

allein kann er, neben den übrigen Obliegenheiten bes Amtes, nicht 

auch die Beforgung aller &efchäfte übernehmen, deßhalb ift es 

nothwendig, daß in irgend einer Weiſe die nöthige Zahl von Ge⸗ 

meinbeglievern als Diakonen ihm zur Seite ftehe. Ob diefe durch 

ein Landesgefeg ihm in Form einer gemifchten Gemeinbebehörbe 

(wie in Württemberg ber Kirchenconvent) oder als ein kirchliches 

Collegium (Presbyterium, Pfarrgemeinterath) , oder als ein frei- 

willig zufammengetretener oder durch Gooptation ſich bildender 

Verein, mit ober ohne höhere Autorifirung, beigegeben find, ob 

eine ober mehrere biefer Formen nebeneinanter bejtehen, bamit 

*, Harms nennt dies (III. 8. R.) eine Täftige und gefährliche Sache, und 

räth, ſich mit ſolchen Verwaltungen jo viel möglich unter öffentlihe Controle 

zu ftellen. Wir unfrerfeits müſſen eigiier Erfahrung aus früherer Zeit zu 

Folge fagen, daß gerade auf biefen Wege fo manchem verfchänten Armen, ber 
lieber Hunger und Blöße erduldet hätte, als baß er feinen Namen in eine 

Bffentliche Unterfiigungstifte Hätte eintragen laffen, nachhaltige und höchſt nöthige 

Hülfe gewährt werben lann. 
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mag es in Yänbern und Gemeinden verfchieben gehalten werten; 

das Princip aber muß immer daſſelbe ſeyn, nemlich jene Stellung 

des Pfarrers an die Spige bed Ortsarmenwefens, und jene Ber 

forgung bes Einzelnen durch Gemeinbeglieber, mas natürlich bie 

perfönliche Betheifigung tes Pfarrers am Einzeldienſt, bie fich 

Ihon an feine übrigen Sunctionen (7. B. als Seelforger bei Kran- 

fenbefuchen) anfchließt, nicht binbert. 

Zreten wir nun den fpeciellen Baftorafpflichten näher, bie 

biefe Stellung in fich faßt. 

1. Wie mit dem eigenen Beifpiel der Wehlthätigfeit jeder 

Pafter feiner Gemeinde voranzuleuchten bat, fo bat er auch das 

Wort zu gebrauchen, um nach apoftolifchem Borgange den Wohl: 

thättigfeitsfinn zu weden, zu nähren, auch wo es nöthig iſt, ben 

Mangel veffelben zu rügen. Das Letztere gefchieht beffer privatim 

oder ba, wo ber PBaftor als Bebörte mit ten Einzelnen zu ver- 

handeln hat, wo 3. B. hartherzigen Verwandten ihr Unrecht vor⸗ 

zubalten ift; von der Kanzel her pronociren Strafprebigten wegen 

Mangels an Mohlthätigkeit allguleicht einen Zorn, der die Herzen 

verfchließt, ftatt fie zu öffnen, und bie Reichen beuten ein ſolches 

Auftreten gar zu gern als eine captatio benevolentiae, womit 

ver Pfarrer die Armen für fich gewinnen wolle. Wie bagegen 

poſitiv bie Wohlthätigfeit durch das Prebigtwort den Zuhörern 

nabe zu legen und ihr Gewiffen bafür theils zu fchärfen, theils 

richtig zu ftellen ift, bafür verweifen wir auf bie Beiſpiele, bie 

Bet (in ber oben angeführten Predigt, V. Samml. ©. 34.), 

Nitzſch (erfte Auswahl, 1833. S. 305.), Schleiermacher (Bd. I. 

©. 677.) Hagenbach (Pr. I Bo. 1830. ©. 133.) Welf (Br. VI. 

©. 92.) gegeben haben. Anlaß dazu bietet, abgefehen von ben 

auf biefen Gegenftand führenten Perikopen, vie Ernbteprebigt, vgl. 

BedVL ©.126 ff. an das Weihnachtsfeft hat derſelbe (IV. S.670.) 

eine furze, aber gerade burch diefe Verbindung um fo einbringlichere 

Ermahnung zum Wohlthun gefnüpft. — Sole Anſprache wird 

fich je nach Umſtänden auch darauf beziehen, baß einmal ber Reiche 
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nicht nur von feinem Ueberfluß weggeben ſoll, was zu entbehren 

ihm nicht wehe thut, fondern daß er auch an verſchiedenen Luxus⸗ 

artifeln, die auf ber Kanzel ja nicht nothwendig un volfftänbig 

mit Namen genannt zu werben brauchen, um dennoch wohl ver- 

ftanden zu werben, fich einfchräufen und ben dadurch entftehenven 

Gewinn der Armuth zumwenven foll; und fürs zweite, daß ber min⸗ 

ver Bemittelte nicht währen foll, weil er nicht reich fei, fo babe 

er feinen Blag viel eher unter ben Empfängern als unter ven 

Gebern. Das Scherflein der Wittwe fchlägt ſolchen Wahn voll 

ftändig nieder. | 

2. Der Privatverfehr des Geiftlichen mit Reichen und Armen 

(venn ſchon um der Letztern willen foll fich der Pfarrer auch den 

Erftern nicht entziehen) ift ein lebendiges Mittelglied zwifchen 

Beiden und foll weſentlich dazu mithelfen, Liejenige Ausgleichung 

ver Differenz zwifchen beiden zu bewerfftelligen, welche und wie 

fie der @eift des Chriſtenthums fordert. Alfo erftlich: es ift jener 

Verkehr zu benugen, um vie Milptbätigfeit ver Wohlhabeuden zu 

weden und an die rechten Puncte zu lenken. Der Geijtliche nimmt, 

zumal bei Kranlenbefuchen, viel Noth und Elend wahr, davon bie 

Welt nichts ahnt; folch ein Fall, an rechter Stelle und zu rechter 

Stunde erzählt, wirkt oft beffer, als die beredtefte Wohlthätigfeite- 

prebigt. Oft auch wird ber Geiftlihe, ven man einmal als thä- 

tigen und welfen Armenvater kennt, von Privaten gefragt, wohin 

fie eine zum Liebesopfer beftimmte Gabe — fei es Geld, feten es 

Kleidungsſtücke, Bettzeug oder Naturalien — am beiten gelangen 

laſſen würben; oft wird er namentlich von Kranken und Sterben- 
pen um Rath zu einer milden Stiftung angegangen; wie viele 

Gelegenheit bietet bie bar, ber bereitwilligen Liebe bie rechten 

Wege zu weifen. Nicht felten aber wirb ber Geiftliche auch Direct 

um Gaben zu bitten haben, fei es — 3. B. in Folge von Cala⸗ 

mitäten — öffentlich, fei es unter der Hand, in irgend einer ber 

vielen Formen, bie längſt in Uebung find. Es ift freilich auch ein 
eigenes Talent, den Vettelfad mit Auſtand umzuhängen; Manche 
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find, mögen fie mit vemfelben kommen, fo oft fie wollen, ſtets 

unwiderſtehlich; Manche aber ftoßen ab, weil es den Anfchein 

gewinnt, als ſei für fie bad Betteln und der ganze Umtrieb der 

Urmenfürjorge eine perfönliche Liebhaberei, das wefentlichfte Stüd 

ihres Lebensgenuffes oder ihres Chriſtenthums; fie würden bereinft 

felbft im Himmel noch collectiven für bie Armen in ber Hölle, 

wenn Luc. 16, 26. das gejtattete. Steht aber dem fchon die na⸗ 

türliche Befcheidenheit, die jedem Bittenden, auch dem Fürbittenden 

geziemt, entgegen: fo darf fich der Geiſtliche auch durch wiber- 

wärtige Erfahrungen, burch feine und grobe Abweiſungen nicht 

entmuthigen laſſen; Schmach für vie Armen zu tragen, wo wirt. 

lich Liebe und Noth es gebieten, das gehört auch zum Tragen ver 

Schmach Ehrijti. Der Geiftliche darf dies um fo cher, je mehr 

er felbft eben nicht nur der Eollecteur, fondern auch ber perfänliche 

Freund und Verforger ber Armen ift, je öfter man ihn in bie 

Wohnungen des Elends felber gehen fieht. Dies ift nemlich das 

zweite, daß er fich felbft auch dazn hergibt, dem Armen bie ihm 

beftimmte, in feine Hand gelegte Gabe zu bringen, fie überhaupt 

in ber für benfelben paffenben Form zu verwenden. Es hanbelt 

fih ja überhaupt nicht darum, ja gerade am wenigften darum, 

den Armen Geld und immer wieber Geld zu geben, was bie 

fürzefte, bequemfte Art ift, fich mit der Pflicht des Wohlthune 

abzufinden; für Arbeit, für Wohnung, für Hol u. f. w. kann ges 

forgt werben, ohne daß ber Urme das verführerifche Geld ſelbſt 

in die Hand befommt. Aber diefen Dingen muß ber Geiftliche 

perjönlich Zeit und Mübe opfern; wie weit biefe perfänliche Hin« 

gebung geben kann, wo die rechte Liebe ift, wie weit fic auch in 

ber That geht, das weiß Gott, der ins Verborgene fieht.*) Hat 

— — — — — 

* Nur ein Beiſpiel ſetzen wir bei, das wir aus Burke Paſt. Th. in 
Brifpielen, IL S. 878 nehmen. &s betrifft den in den breißiger Jahren ver- 
forbenen Pretiger Jänike in Berlin. Eines Tags wirb im Jahr 1817 ein 
Berliner Mebicinalvath bei einem Krantenbefuche von dem Bebienten gebeten, 

nach einem armen Manne zu fehen, ber im gleichen Haufe in einer Dachſtube 



B. 1. Fürforge für die Armen. 415 

e8 Fenelon, ter Erzbifchof von Cambray, nicht unter feiner Würde 

gehalten, in eigner Perfon einem armen Manne bie ihm vom 

Kriegsnolt geraubte Kuh am Stride wieder zuzuführen, fo ftehts 

auch jedem Geiftlichen wehl an, bas, womit er ben Armen unter⸗ 

ftügen will, wo es angeht, ihm felbft zu bringen. Das Wich⸗ 

tigfte bei dieſem perfönlichen Verkehr aber ift bie feelforgerliche 

Einwirkung, für welche bie Leibſorge nur eben die materielle, aber 

unentbehrliche Bafis if. Denn dadurch erft gleicht fich jene 

Differenz zwifchen Arm und Reich wirklich aus, nicht daß ber 

Reiche nur gibt, fondern auch daß ber Arme feine Armuth geiftig 

überwinbet, und fie, ftatt zu einem Freibrief für die Sünde oder 

wenigftens zu einem Drud werben zu laffen, der die Seele nie- 

berbält und das Gemüth verbittert, vielmehr in ber Kraft des 

Beiftes in einen Segen verwantelt. Das fcheint nun nicht fo 

Schwer ſeyn zu können, da ja bie Armuth gerade ber rechte Boden 

für die Saat bes Evangelinms ſeyn fol, alfo auch die Zröftung, 

bie dem Armen das Evangelinm mit einer Art von Vorliebe zu- 

fpricht,, ihn Leicht entfchäpigen wird für den Mangel ver Glücks⸗ 

güäter. Aber bie Zeiten und Zuſtände find barin ungleih. So 

weit unfere Kenntniß reicht, find Gemeinben, in welchen ver Wohl» 

ftand noch porherrſcht, auch dem Worte der Predigt nnd ber 

chriſtlichen Sitte entfchieden zugänglicher, als verarmte Ortichaften; 

bie Welt:Vieppigfeit ift, fo parador es fcheint, in ben letzteren oft 

mehr zu Dans als in den erfteren, denn ber Proletarier träumt 

fortwährend von dem, was er nicht bat, und kann er einmal — 

etwa an ben Zahltagen in einer Fabrik — etwas davon in natura 

erhafchen, jo wird es mit Heißhunger, mit Wolluft und im Un- 

maße genofien; der Wohlhabende, wenigftens auf dem Lante, ift 

liege. Der Arzt gebt bin, verordnet Arznei und befiehlt, dieſelbe zeitig holen 
zu laſſen. „Sie haben doch Jemand, ber Ihnen das beforgt?” „Nun, ich 
werde fchon ſehen.“ Der Arzt zweifelt und bringt in ten Kranken, ibm bie 

Wahrheit zu jagen; darauf gefteht ihm jener, daß jeden Abend der Prediger 
Janike zu ihm komme und ihm alle nötbigen Dienfte leiſte. 
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fparfam und barum mäßig. Wie wenig die Armuth für fich 

jelber ſchon beſſernd wirkt, haben wir in ben Theurungsjahren 

1847—1852 unter Anderem baran gefehen, daß viel mehr Che- 

diſſidien und Scheitungsfälle vorfamen, als zuvor, woranf mit bem 

Eintritt befjerer Jahre auch biefe fih nambaft verminderten. Dies 

hebt ben biblifchen Sat, daß das Evangelium, bas Himmelreich 

für die Armen da ift, nicht auf, e8 lehrt uns nur verfteben, wie 

richtig das zö avevnen iſt, was Matth. 5. bei mımxof fteht; es 

lehrt ung, daß, wein auch das Evangelium fein Abſehen auf die 

Armen bat, („auf daß ihr durch des Herrn Armuth reich wärbet“ 

2 Kor. 8, 9.) darum noch nicht auch alle Armen für pas Evange⸗ 

lium ba find, d. 5. in ihnen fo gut wie in ben Reichen, nur von 

andrer Seite erft Hinberniffe weggeräumt werben müfjen, wenn 

das Wort der Wahrheit foll Eingang finden und Frucht fchaffen. 

Daraus folgt aber auch, daß ber Geiftliche, wenn er nicht zu 

gleicher Zeit fi bemüht, das Außere Loos des Armen, wofern es 

wirklich ein drückendes ift, zu lindern, auf geiftlichen Erfolg gar 

nicht rechnen darf; deßhalb eben müffen wir die Sorge für ben 

Armen, aud für feine leibliche Eriftenz unter ven Hanptbegriff: 

Geelforge fubfumiren. Es ift oft in ver That erft die Empfin- 

bung menfchlicher Xiche und warmer Theilnahme, was in einem 

verbitterten Menfchen auch dem Glauben und Gewiffen wieder 

Leben einhaucht; daran, daß ihn bie Menſchen nicht vergeffen, 

zumal, daß der Diener bes göttlichen Wortes ihn nicht vergißt, 

lernt er auch wieder an eine göttliche Liebe glauben; indem er 

Dank empfindet gegen ben menfchlichen Wohlthäter und ſchon das 

menschliche Gefühl ihm nicht zuließe, benfelben zu beleidigen, kommt 

auch wieder der Unterſchied zwifchen Recht und Unrecht unbewußt 

in ihm zur Geltung. Erft wenn fo das Eis gebrochen und menſch⸗ 

lihen Regungen freie Bahn gemacht ft, kann auch mit Erfolg 

auf Reinigung und Hebung des Innern ausgegangen werten. ft 

ber Arme durch eigene Schuld ins Elend gerathen, fo ift ihm 

fein Sündenleben in Erimmerung zu bringen, bamit er in ber 
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Armuth, die „wie ein Gewappneter ihn ereilte” (Epr. 6, 11. 24, 

34.) die gerechte und gewaltige Hand Gottes erkenne, und unter fie 

fi benge, um fo mehr, da er nicht nur fi, fondern aud Weib 

und Kind ind Elend gebracht. Diefe Erfenntniß der eignen Schuld 

ift freilich etwas, wogegen ſich bie Meiften mit Heftigfeit und 

Hartnädigkeit firänden; alle Welt, Eltern und Verwandte, insbe⸗ 

fonvere aber Obrigkeit und Regierung Hagen fie als Urfächer 

ihres Elends an, und reden und glauben lieber das Unfinnigfte, 

ebe fie fich felber fchufdig geben. Wenn es ihnen aber auch Nie- 

mand fagt, ober wenn fie e8 auch Niemanden glauben: der Paftor 

muß — ob in fohonender Form, ob rund heraus, das kommt auf 

bie Verhältniffe an — e8 ihnen fagen. Iſt aber die Armut 

eine unverfchuldete, fo tft die paftorale Aufgabe, obgleich fie ſchwe⸗ 

rer foheint, weil es fich bier eigentlich um eine Theodicee banbelt, 

in Wahrheit dennoch leichter, weil jener Bann des böfen Gewiſ⸗ 

fens, jenes Rechthabenwollen wider die unbeftechliche Stimme im 

Innern nicht hinderlich in ven Weg tritt. Hier ift auf die heilige 

Ordnung Gottes zu verweifen, ber ben Armen neben bem Reichen 

macht (Spr. 22, 2.), unb ber jeden gerade dahin ftellt und fo 

führt, wo und wie e8 zu beffen Heil gereidht, der aber auch des 

Armen Bater tft, und beffen um fo treuer gebenft, deſſen bie 

Dienfchen vergefien, der doch alle Tage wieder burchhilft und bie 

vierte Bitte nicht umfonft uns beten läßt. Alſo der Hinweis auf . 

Gottes Majeftätsrecht, auf feine weife Führung, auf feine erbar- 

mende Güte ift da an der Stelle. Willſt du aber folchen Glaubens» 

troft, der Schon Tauſende in noch größerem Elend, als das beinige, 

aufgerichtet, ja fröhlich gemacht hat, von bir ftoßen, weil er deines 

Fleifches Wünfche nicht befriedigt ? Haft du folchen Glauben weg- 

geworfen, was haft du damit gewonnen? Bift bu etwa getröjteter 

im Gemüth, wenn bu in deinem Schickſal nur den blinden Zufall 

oder ber Menfchen Härte, nicht aber eines heiligen Gottes Hand 

fieheft ? Haft du auf Erden darum fehon mehr zu effen, wenn bu 

bie Hoffnung auf einen Himmel abſchüttelſt und mit Füßen trittft? 
‚Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 27 
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Verſuch's nur einmal, auch beine Armuth ale Fügung Gottes in 

Gehorſam, in ftiller Gebuld zu ertragen, bitte ihn, baß er bir 

folche Herzensftille gebe und bir nur am Nothwenbigften es nicht 

fehlen lafje, damit du nicht in Verfuchung geratheft, Böfes zu 

thun; brüde die neibifchen Gedanken, mit denen bu feither auf 

des Reichen Haus, Kleidung und Tiſch geblidt Haft, nieder und 

glaube, daß die, die im Weberfluß figen, oft viel tiefern Sram, 

viel bitterere® Herzweh in fich tragen, ald du nur ahneft; baß 

überhaupt in biefer Welt jeder fein Bündel zu tragen hat; lies 

fleißig Gottes Wort, das deine Gedauken auf die rechten, noth- 

wendigen, tröfilihen Dinge lenkt; ftatt über dem Wenigen, was 

bu haft, dich deßwegen zu ärgern, daß es nicht mehr und Beſſeres 

ift, fange vielmehr an, alle Zage Gott auch für das Wenige zu 

banken, gib Acht, wie er dir's fegnen kann, daß du babei fröhlicher 

bift, al8 Mancher mit großem Gut! — Dazu kommt nun noch, 

was Chalmers als Brincip in feine Armenpflege aufgenommen 

hat, worauf auch Nitzſch (Pr. Th. II. 1. ©. 216.) beſondern 

Werth legt: daß man nemlich fuchen fol, die Armen zu der Er- 

feuntniß zu bringen, daß auch fie nicht außer Stande feien, ben 

noch Wermeren Hülfe zu leiften. Sobald der Arme das chrifiliche 

Selbſtgefühl gewinnt, daß er felbft auch von der Gemeinfchaft 

nicht blos getragen werben, fondern ihr etwas nüge ſeyn will, 

fobald er den Sinn gewinnt, daß er wenigftens, wo es um irgenb 

eine größere Noth (3. B. für Abgebraunte ober Hagelbefchädigte) 

fich handelt, gern auch etwa®, und wäre es nur das Geringſte, 

beifteuert, ober baß er, wo er zu arm ift, um beizuftenern, bienft- 

fertig feinen Arm anbietet: ſobald ift ihm gründlich geholfen, die 

Armuth kann ihn nicht mehr niederbrüden. — Soldye Dinge fagen 

fib am beften im Privatgefpräch und nur, wo bie Gelegenheit 

von felber darauf führt, gehören fie auch in die Prebigt.*) Dies 

*) So z. B. wendet fi Bed in einer Prebigt vom J. 1852 über das 
Evang. vom verloren Sohne (IV. Samml. S. 314) an die Armen mit ben 
Worten: „Ihr Armen insbefondere, — ih will gewiß nicht hart mit euch 
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gilt felbft denjenigen Prebigern, deren Gemeinde fpeciell eine 

Armengemeinde ift, wie 3. B. eine Hofpitalgemeinde.. Wären bie 

Hofpitalfirchen auch nicht, wie fie es doch häufig find, allem Volt 
geöffnet, fo daß, wenn ein beliebter Prediger auftritt, die meiften 

Zuhörer weder Hofpitaliten noch überhaupt Arme find, fo wäre 
e8 democh eine unrichtige Auffafjung ber Aufgabe, wenn ber 

Prediger fortwährend die Armuth fpeciell berüdfichtigen, alſo 

eigentlich Arımnth nnd Reichthum zum ftehenden Thema nehmen 

wollte. Gerade um bie Armen über ihre äußeren Zuftände bin- 

auszuführen, fie aus einer armjeligen Realität auch zur bealität 

im chriftlichen Sum, d. h. zu den Realitäten des Himmelreichs zu 

erheben, ift es nothwendig, ihnen das Evangelium fo wie es für 

Alle da ift, auszulegen, nur mit derjenigen Rückficht, die jeder 

Brediger gegen die Bildungsſtufe und geiftigen Zuftände derjenigen 

nehmen muß, zu benen er rebet, wenn er überhaupt auch nur 

verftanden werben will. — Bei ſehr großer Bevölkerung hat ein- 

zelnen Geiſtlichen fchon bie Haltung eigener Armenprebigten ein 

Bedürfniß zu ſeyn gefchtenen; Burk erzählt a. a. O. J. ©. 484 f. 
einen ſolchen Ball, der aber auch Mar zeigt, wie es allein damit 

gemeint feyn Tann. Solch ein Vortrag, der nicht öffentlich in 

einer Kirche, fondern im Haufe des Paftors felbit Statt findet, 

bat durchaus ven Charakter feeljorgerlicher Anfprache, er ift nur 

eine andere Weife ftatt des Hausbeſuchs, den der Prediger nicht 

reben, denn der harten Reden und Schläge habt ihr gegenwärtig genug — 
aber ber Sohn, der da anfleng zu darben und immer mehr darbte, erinnert 
euch jo lebhaft an enre eigene Lage: ob ihr nun, wie er, zum Theil jelber 
euch ins Elend gebracht habt oder nicht gebracht habt, laſſet das Murren und 

Berzweifeln und laffet das Rechten mit Gott und euren Mitmenſchen; gebet 
in euch im folder Noth und burchforichet euer Herz und Leben, benfet, ihr 
habt einen Vater, deß ihr nicht werth ſeid, ber aber ſich erbarmet über alle 
feine Werte, reich ift über alle, die ihn anrufen, bie ihn mit Ernft anrufen, 
ber alle, die zu ihm kommen renig und demütbhig aufnimmt mit Freuden und 

verforget zur Genüge: beſchließets und thuts: ich will mich aufmachen und zu 
meinem Bater gehen.” (Worauf dann eine dem Evangelium ebenfo entipre- 
chende Aurede an bie Reichen folgt.) 

97° 
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vornehmen Tonnte, weil er bie, bie er gern erreicht hätte, nicht 

Iannte. Außerdem wäre fogar ein ſtarkes Bebenfen gegen fürm- 

liche, in einer Kirche zu baltende Armenprebigten zu erheben: daß 

nemlich die Armen gerade in Predigt und Sacrament nicht als 

eine befondere Elaffe follen behandelt und damit als bie Paria's 

ber Geſellſchaft bezeichnet werben; fie follen mit der ganzen Ge⸗ 

meinde Gottesdienſt halten. Etwas Anderes find die Gottesdienfte 

für Hofpitaliten, die weſentlich Hausgottespienfte find, alfo jenen 

Schein bed Ausgefondertſeyns der Armen nicht haben. Diefen 

Sottespienften foll fi) der als Seelforger dem Hoſpital beigege- 

bene Geiftliche treulich widmen; wo fie nicht alffonntäglich gehalten 

werben können (in welchem alle der Hausvater, — Spitalvater 

— ben Hausgenoſſen an jedem Sonntag eine Prebigt lefen und 

ein Lied mit ihnen fingen fol), ba muß boch von. Zeit zu Zeit 

auch zwifchenein eine Bibelftunde gehalten werden. Bei folchen 

Reben im engern Kreife des Hanfes ift ed dann ganz am Plake, 

ja es ift Pflicht, die Anwendung concreter zu machen, als fie zu 

machen in öffentlicher Kirche geeignet wäre, alfo namentlich auch 

auf Sünden, die gerate in folchen Eontubernien von Armen da⸗ 

heim find, näher einzugehen. (Ein Beifpiel dieſer Art ift bie 

Prebigt von Gerod, in des Verfaſſers Caſualreden, Bd. VII. 

©. 133 „eine Bußprebigt wider bie böfen Zungen,” ebenfo eine 

Predigt von demfelben über Hebr. 9, 27. Bo. X. ©. 301). 

3. Wir haben bisher ven Geiftlichen und nur im perfänlichen 

Verkehr mit den Armen gedacht; er findet jedoch im Zuſammen⸗ 

hange mit feinem Amte bereits Inſtitutionen vor, durch bie im 

einer umfaffenden Weife das Armenwefen geregelt tft, und über- 

dies kann für ihn felbft bie Nothwendigkeit eintreten, ſich durch 

einen freiwilligen Diafonat aus der Gemeinbe zu verftärfen. Bei⸗ 

bes ift noch näher ins Auge zu faffen. 

Das hat ja von jeher und überall zu den Lebenswirkungen 

ber Kirche gehört, daß fie den Armen Häuſer baute, und wohl 

jebe nicht erft neuerlich gegründete Gemeinde hat irgend eine 
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Erbſchaft diefer Art im Beſitz, die treu zu verwalten, d. h. eben⸗ 

fofehr zum Beften der Lebenden nach dem Zwecke ber Stiftung 

zu verwenden, als den Nachkommen unverfehrt, ja bereichert zu 

hinterlaffen, bie Pflicht des lebenden Gefchlechtes if. Wir fegen 

dabei als das Normale, ja fchlechterbings Nothwendige wieder vor⸗ 

aus, daß ber Geiftfiche bei der Verwaltung der Armenftiftungen in 

ihrem ganzen Umfange nicht nur eine Etimme bat, fonbern daß 

er der Vorftand der örtlichen Armenbehörve if. Wo man ihn 

ansgefchloffen und bie Verwaltung ber Stiftungen gänzlich ben 

weltlichen Aentern — feien e8 Staats⸗ oder Gemeindebeamte — 

in die Hand gegeben hat, da bat man freilich werer ben frommen, 

ficchlihen Sinn der Stifter beachtet, noch eingefehen, daß fo bas 

Armenwefen eine pure Fütterungsanftalt wird. Wo aber bie 

Sache fteht, wie fie foll, ba ift die Verwaltung auch an gefeliche 

Normen gebunden, und das Gefchäft des Geiftlichen ift zunächft 

das doppelte, mit darüber zu wachen, baß nicht® Ungeſetzliches, 

Willkürliches gefchleht, innerhalb des Geſetzes aber bei der Unter- 

ftägung der einzelnen Armen, wie überhaupt bei bem ganzen Ver- 

fahren die chriftlichen Gefichtspuncte gegenüber ben blos admini⸗ 

ftrativen geltend zu maden. Er wird befhalb das einemal fich 

mit Wärme eined Armen gegen die härtere Beurtheilung ver 

Mitbürger veffelben anzunehmen, das anderemal aber auch zu 

fordern haben, daß die Armenpflege mehr zugleich Armenzucht fet, 

daß alfo unwürdigen Subjecten, Afoten u. f. f. der Brodkorb 

höher gehängt werde, daß bie Polizei fehärfer auf fie Acht habe, 

daß die faulen Ulmofenempfänger zu öffentlichen Arbeiten ange- 

halten werben. Ya, feine Aufgabe ift oft eine noch tiefer ein« 

greifende. Wo Hofpitäler irgend einer Gattung find, da fest fich 

unter dem Verwaltungs und Dienftperfonal, auch die Hofpital- 

ärzte mit eingefchloffen, Leicht ein Schlendrian feft, unter bem die 

Armen, die Kranken manchmal ſchwer zu leiden haben, ohne daß 

fie es doch wagen, Klage zu führen, weil fie bie Rache ber Schul- 

bigen fürchten, bie dieſe hundertfach in täglichen Chikanen an ihnen, 
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den Hülfloſen, auszufiben im Stande find. Die nächften Beamten, 

unter denen das Dienfiperfonal ſteht, lieben e8 auch nicht immer, 

in ihrer Ruhe, in dem füßen, eigenliebigen Wahne, daß unter 

ihren Anfpicien alles aufs trefflichfte beftellt ſei, geftärt zu werden, 

und bie Armen wiſſen, taß fie mit Klagen nicht willlommen fint. 

Da ift e8 der Geiftliche, der ohne Unfehen der Perſon auch in 

ein Wefpenneft zu ftechen entfchloffen feyn muß, und ber bies um 

fo eher thun kann, da er als nicht im Orte geboren auch nicht in 

bie Coterien verflochten ift, die in Städten und Dörfern fo oft 

eine brüdende Despotie ausüben. Seine Befuche in den betreffen- 

den Anftalten werben ihn bald merken laffen, ob der Hausvater, 

ber Arzt, der Kranfenwärter ihre Pflicht thun, ob die Koft ift, 

wie fie feyn foll; aber er wird auch Kar genug ſehen, um bie 

Duerulanten, beren es gerade unter einer berartigen Hausbendl- 

ferung immer welche gibt, 'zu erlennen und zur Ordnung zu ver- 

weifen. — Inzwiſchen bat die Erfahrung wiederholt gezeigt, baß 

in Zeiten befonderer Noth vie alten Juſtitute nicht ausreichen. 

Es ift alsdann in erfter Tinte wieder Sache des Pfarrers, nach 

anbermweitiger Hülfe ſich umzuſehen. Se haben feiner Zeit viele 

Geiftliche fih an die Armenfreunde in weitern Kretfen gemenbet, 

um bie Mittel zu einer Suppenanftalt zu befchaffen, die fie dann, 

wo es nicht anders ging, fogar im eignen Hanfe in Gang festen. 

Der gebührende Dank ift ihnen nicht immer geworben; es gab 

Orte, wo bie Empfänger ber Wohlthat dem Pfarrer zum Lohne 

für feine Aufopferung nachfagten, er befomme unfäglich viel Geld 

für fie, aber behalte das Meifte für ſich und fpetfe fie nun dafür 

mit elender Suppe ab; durch ſolche Nichtewürbigkeit läßt fich 

jedoch ein rechtfchaffener Mann nicht abfchreden. Außer folchen 

Unternehmungen aber, die ohnehin nur für eine eigentliche Hunger- 

zeit vefervirt bleiben müffen, tft e8 in ben Orten, wo bie Armuth 

ein endemifches Uebel ift, mit ver Zeit zur Nothwenbigfeit gewor⸗ 

den, ber Älteren Weiſe, da durch regelmäßige Almofen und im 

Valle ber völligen Mittellofigfeit durch Aufnahme in ein Hofpital 
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geforgt wurte, eine Erweiterung und geiftige Belebung zu geben 

durch ein Syſtem, das barauf angelegt ift, daß ber Arme aufge- 

fucht, daß er nicht nur mit einem Almofen entlaffen, ſondern feiner 

ganzen Eriftenz nachhaltig aufgeholfen und er ebendeßhalb geiftig 

gehoben, insbeſondere fein Familienleben gerettet und verebelt 

werbe, auf welch letzteres gerade das ältere Syſtem, wenigſtens 

die Einrichtung der Armenhäufer feine oter wenig Rüdficht nehmen 

fonnte. Die älteren Inſtitute werden niemals überfläffig feyn; 

aber in irgend einer Form wird bie kirchliche Armenpflege darauf 

bedacht ſeyn mäfjfen, pas von Chalmers fo großartig ausgeführte 

Princip zu acceptiren, daß nemlich freiwillige, d. h. unbefolbete 

Armenväter aufgeftellt werben, deren jeber einen Diftrict des 

° Ortes zugetheilt befommt, in welchem er bie Armen auffucht, fie 

beräth, ihre Auliegen theild nach eignem Ermeffen Cereinigt, tbeils 

dem Collegium vorträgt, das aus allen Diftricts-Armenvätern unter 

dem Vorſitze des Geiftlichen befteht, und in allen erforberfichen 

Sormen, bie die Liebe leicht ausfindig macht, ben Bepürfniffen 

Genüge zu thun fucht. Es ift ganz wohl denkbar, daß die Mit- 

glieder einer ſchon vorhandenen, amtlich eingefegten Behörbe (mie 

Kicchenconvent, Pfarrgemeinderatb) dieſe Function als Armenväter 

übernehmen; es ift auch möglich, daß der Geiftliche hiezu Lauter 

Freiwillige in der Gemeinde werben muß; endlich kann es feyn, 

und dies ift wohl das befte, daß bie zu ſolch' perfönlichem ‘Dienfte, 

der insbefondere and, tieferen chriftlichen Gehalt erfordert, Geeig⸗ 

netften aus jenen gefeglich beftehenden Eollegien mit Freiwilligen 

aus der Gemeinde zufammentreten. Diefen Modus nennen wir 

ben beiten, weil einerfeits jo bie tauglichften Männer dazu verwen⸗ 

bet werden Können, und andrerſeits doch Einheit in bie Beforgung 

des gefanımten Orts⸗Armenweſens kommt, alfo nicht etwa ber 

Kirchenconvent und diefer Armenverein einen einzelnen Armen bop- 
pelt bevenfen, oder das eine Collegium einen Armen als unwürdig 

abweist, ber von dem andern als würdig anerlannt wird. Wo ein 

ſolch freiwilliger Dienft nöthig wird, da läßt fih zum Voraus 
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annehmen, baß berfelbe freie Verein, der Gaben anstheilen will, 

auch Gaben ſammeln muß; doch ift auch, wenn ber rechte, wohl⸗ 

meinende Sinn obwaltet, ganz wohl zu denken, daß bie gefelichen 

Urmenbebörben, die burch ben Pfarrer mit den freiwilligen Verei⸗ 

nen in Connerion ſtehen, biefen einen Theil der ihnen unterftellten 

Mittel anvertrauen und nur den Nachweis über Verwendung ber- 

felben verlangen. 

Sp wohlthätig andere, neuerlich viel empfohlene und anges 

wanbte Anftitute, wie Sparcaffen u. dgl., bei gehöriger Leitung 

wirfen, fo glauben wir doch, daß biefe finanziellen Operationen 

lieber nicht von Geiftlichen unternommen werben. Banfgefchäfte 

paffen befjer in andere Hände. Empfehlen wirb ber Geijtliche 

ben Gebrauch folder Anftalten, namentlich für Dienftboten, für 

Fabrifarbeiter u. f. f.; und wenn*) ver Wunſch Einzelner, es 

möchten die Fabrifbefiger zur Gründung von Sparcaffen für alle 

unverheiratbeten Arbeiter mit Zwang zur Einlage für biefe von 

Obrigkeitswegen angehalten werben, von anbrer Seite Widerſpruch 

erfahren hat, fo kann bagegen ber Geiftliche deſto eher folch einen 

Gedanken dem in feiner Gemeinde befindlichen Fabrifheren zu 

Gemüth führen, vorausgefegt, daß dieſer fich nicht von vornherein 

feindlich zur Kirche ftellt.**) Letzteres gefchieht namentlich Leicht, 

wenn bie Kirche verlangt, daß ber Fabrikherr ven Sonntag refpec- 

tiren fol. Allein auch dies ift eine Forderung im Intereſſe des 

Armen, von welcher vie Kirche nicht abftehen kann; für fie ift 

ber Staat, mofern er ein chriftlicher ſeyn will, ebenfowohl im 

Intereſſe der Arbeiter wie im Intereſſe ber Kirche, verpflichtet, 

ebenfogut mit Zwang einzufchreiten, wie er es anbern Sonntage» 

entheiligungen gegenüber thut. (S. oben S. 305.) 

Für diefen ganzen Theil des Anıtes, wenn für irgenb einen, 

*) S. die württembergifhen „Blätter filr das Armenweien” 18569. Nr. 16 
und 16 ©. 88. 

**), Leſenswerth ift in obiger Beziehung die Schrift von Becker: das Fa⸗ 
milienleben in ber Fabrilinbuftrie, Glarus 1862. 
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muß die Paſtoraltheologie zu alfermeift auf edle Vorbilder hin⸗ 

weifen, an denen e8 in ber Kirche bed Herrn nie gefehlt Bat, 

ber da arın warb um unfertwillen. Ein Leben, wie das bed Va⸗ 

ientin Andrei, bes U. H. Yrande, bed Pfarrers Oberlin — das 

zeigt nicht nur, wie viel bie Kraft erfinderifcher und thatkräftiger 

Hirtenliebe durch eines einzigen Mannes Hand zu Stanbe bringen 

faun, e8 weißt ber Xiebe nicht nur bie Wege, die ihr offen fteben, 

fonbern es entzündet bie Liebe felbft und fchärft ihr das Auge, 

daß fie auch unter andern Verhältniffen, wie fie jede Zeit wieber 

neu ſchafft, immer die rechten Mittel ausfindig zu machen weiß, 

um ihre Miffion in der Welt zu vollführen. 

2. Kranlenbeſuch. 

Unter biefen engeren Titel fafjen wir alles dasjenige zuſam⸗ 

men, was wir über bie paftorale Behandlung der Kranken in ver 

Gemeinde zu fagen haben; denn auch die Aufgabe eines Geift- 

lichen, der ausfchlieglich für ein Krankenhaus beftellt tft, ift im 

Wefentlichen Teine andere, als bie des Paftors, der feine Kranken 

in ihren Hänfern befucht; was jenem noch auferbem obliegt, ift 

in dem bereits mitenthalten, was im vorigen Capitel in Betreff 

ber Hofpitäler gefagt ift. — Ferner ſchicken wir die Bemerkung 

voraus, daß basjenige, was ber Geiftlihe am Krankenbette zu 

thun bat, in Alterer Zeit öfters unter den Titurgifchen Gefichts- 

punct geftellt wurbe; fo enthält 3. B. die Fürzlich von Lucins neu 

herausgegebene beffifche Agenda vom Jahr 1574 (S. 104) einen 

„Unterricht aus Gottes Wort über das Krenz ber Glaubigen“ 

nnd (S. 124) „Sebete, einem Sterbenden vorzufprechen." Ebenfo 

bietet bie Heine württembergiſche Kirchenordnung von 1536 eine 

„Form für die Einfältigen, wie man einen Sterbenven tröften fol,“ 

ed bieten Aehnliches auch andere Kirchenordnungen dar. Dies ift 

aber in jener Zeit wohl aus ber Abficht zu erflären, „ben cin- 

fältigen Pfarrherren," dig nicht felbft im Stande wären, bie ge 
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eigneten Troſtſprüche anzuziehen und aus freien Herzen zu beten, 

durch die Liturgie unter die Arme zu greifen. Wenn dagegen 

auch eine modern⸗kirchliche Richtung die Liturgie mit ihrer Feier⸗ 

lichkeit in’8 Krankenzimmer verfegen und dent Geiftlichen, ftatt 

eines frei ſich bildenden Geſprächs, gleich zum Eintritt eine fefte 

Formel in den Mund legen will, fo ift das eine Verwechslung bes 

Liturgiſchen mit dem Seelforgerlihen, gegen die wir uns ebenfo 

im Intereſſe des Liturgifchen wie des Seelforgerlichen, um Begriff 

und Handhabung beider Dinge rein zu halten, principiell fchon 

erflärt haben. 

1. Daß ber Geiftliche, wenn man ihn zu einem Kranken ruft, 

bem Rufe zu folgen bie Pflicht hat, würde, wenn es anch nicht 

burch pofitive Kirchengefege geboten wäre (vgl. Spörl a. a. O. 

©. 161, f. Württemb. gr. 8.-D. Fol. 147), einfach ſchon ans 

ber chriftlichen Bruberliebe fließen, die, in ber Liebe Ehrifti wur» 

zelnd, das Elend des Nächften nicht anfehen kann, ohne feiner fich 

zu erbarmen. Sch bin Frank geweſen unb ihr babt mich befucht, 

fagt ber Herr zu denen zu feiner Rechten. Die Tettgenannte 

Kirchenorpnung motiviert jene Obliegenheit bamit, daß ber Herr 

die Betrübten alle zu fich rufe und erquiden wolle, „bie Kranfen 

aber nicht bie geringften unter den Beſchwerten und Belabenen 

ſeien,“ alfo „bie Kirchendiener der Kranken, fo ihres Kirchendienſtes 

begeben, fich mit allem Ernſt und Fleiß annehmen follen.” ber 

iſt es auch Pflicht der Kranken, dieſes Kirchenbienftes zu begehren ? 

Die Kirchenordnung fagt barüber nichts, es wird vorausgeſetzt, 

daß überhaupt das Pfarramt und fein Dienft als eine Wohlthat 

angefehen wirb, die auch bie Gemeinden als folche erfennen. Calvin 

bagegen bat für Säumuniß in ber Berufung eines Geiftlichen zu 

einem Kranken Strafen angefegt, ganz entfprechend dem gefeglichen 

Beifte feiner Moral und Kirchenregierung. An Orten, wo ber 

geiftliche Kranfenbefuch abgekommen ift, ift Dies immer nur durch 

Schuld der Geiſtlichen gefchehen, bie nicht gern und nicht fleißig 

famen, oder wenn fie auch ein- und das anberemal famen, bem 
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Kranken nichts zu fagen wußten, was den Wunfch einflößte, fie 

möchten den Beſuch wiederholen, ober bie gar, wie ber Arzt, für 

biefe Befuche eine Honorirung erwarteten, während nach altem 
unb gemeinfamem SKirchenrechte auch für die Reichung des heiligen 

Abendmahls eine Stolgebühr zu nehmen verboten ift (f. Richter, 

ER. 5. Uufl. ©. 440), alſo noch viel weniger ein bloßer Befuch 

bonorirt werden darf. An foldhen Orten handelt ſich's um bie 

Frage, wie die Sache wieder in Gang zu bringen und ob es ven 

Gemeindegenoffen als Ehriftenpflicht vorgehalten werben müffe, zu 

jedem Kranken einen Geiftlichen zu rufen? Hat es boch felbft 

Theologen gegeben (f. Jaſpis, Hobegetif ©. 358), bie ba bes 

baupteten, ver Pfarrer werde in feiner Pflichterfüllung gegen 

„fein größeres Publicum“ gehindert, wenn er auch Siranfe be- 

fuchen müſſe, denen jeder andere Freund doch daffelbe fügen könne, 

was er fagen würde. Kin ſchönes testimonium paupertatis! 

Und gehören die Kranken nicht auch zu bem „größeren Publi- 

eum“? (Es ift Schuberoff gewefen, von dem foldhe Aeußerungen 

berichtet werben.) 

Um mit dem Legteren anzufangen, fo kann al. 5, 14., auch 

wenn wir tarin durchaus feine allgemeine Inſtruction für bie 

pferramtlichen Dienfte bei Kranken fehen (denn es handelt fich 

dort weber um SKrankentroft, noch um Bereitung zum Sterben, 
fondern um Heilung durch Gebetskraft; für den Dienft des Geiſi⸗ 

lichen fagt die Stelle theils zu viel, theil® zu wenig) — boch ben 

richtigen Anbaltspunct geben , fofern daraus Härlic) dad Dioment 

der Gemeinſchaft ald Hauptgeftchtöpunct hervorleuchtet. Der Kranke 

kann nicht an der Gemeinfchaft (im Eultus) mehr Theil nehmen, 

darum kommt die Gemeinde in ber Berfon ihrer Repräfentanten 

zu ihm, und bezeugt durch ihren Beſuch und ihre Fürbitte, baß 

er ihr als Glied dermoch angehört, daß fie fein Leiden als das 

Leiden eines Gliedes mitempfindet und mitträgt. Hiemit ift auch 

für bie fpäteren und jetzigen Verhältniffe veutlich angezeigt, daß 

es fich in erfter Linie nicht darum handelt, ob der Kranke nicht 
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fich felber zu tröften, nicht felber zu beten im Stande jet (Letzte⸗ 

res fett Jakobus V. 13. ausbrüdlich voraus); auch nicht darum, 

ob denn die Familie dies nicht zu thun vermöge? Denn auch wenn 
e8 an biefer Fähigfeit weder dem Kranken noch feinen Angehörigen 

fehlt, fo können ſich doch beide bie kirchliche Gemeinſchaft nicht 

erfegen, bie ihnen nur im ordentlichen Diener ber Kirche fich per⸗ 

fönlich vergegenwärtigt. Es beftätigt fich fomit auch am biefem 

Puncte wieder, was oben über ben fombolifchen, barftellenten 

Charakter des geiftlichen Amtes gefagt wurte. (An die Rüdficht 

auf vie Privatceommunion, bie ohnehin orbnungsmäßig nur vom 

Pfarrer vollzogen werben darf, und welcher boch Befuche voran 

gehen und nachfolgen werben, fei nur kurz erinnert, ba von biefer 

Function unten noch des Weiteren die Nebe fehn muß.) — Allein 

auch was die eigene Gebetsfähigfeit des Kranken und bie geiftliche 

Hilfe feiner Angehörigen betrifft, dürfen wir, fo fehr wir bie 

Idee des allgemeinen Priefterthbunms feithalteg, boch uns jene 

Selbftgenugfamfeit im wirklichen Leben nicht fo groß denken, baß 

die Hilfe eines Geiftlichen mit feiner Schriftlenntniß, feiner 

Eeelenfenntniß, feiner Lebenserfahrung etwas für Viele ganz 

Ueberflüffiges wäre. Oft ift ja, troß unfrem Katechifiren und 

Predigen, Erkenntniß und geiftliches Leben fo unendlich ſchwach 

und bürftig, daß wir den Leuten am Ende ihrer Laufbahn erft 

bie Anfangsgründe beibringen müffen; nicht nur bei benen, bie 

der Kirche in gefunden Tagen ferne blieben, fonvern auch bei 

folhen, bie fogar fleißig beim Gottesdienſt erfchienen, entdeden 

wir oft einen ganz unglaublichen Mangel am Wiffen der aller- 

einfachiten Wahrheiten, es tft, als ob Ulles, was fie in einem 

langen Leben aus Gottes Wort gehört, an ihnen abgelaufen wäre 

wie der Regen vom Pflafter. Dem gegenüber müffen wir immer- 

bin wünfchen, bie Leute brauchten unfere Hilfe nicht, fonbern 

wüßten felbft den Weg zu Gott und zu Gottes Frieden zn finden; 

biefe geiftliche Unfreiheit, dieſe Dürftigfeit, da man felbft zum 

Beten erft einen Pfarrer rufen muß, ift fo jämmerlich, daß ung 
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der Muth faft entfinkt, wenn wir daran wahrnehmen, wie wenig 

geiftlihe Habe unfere Zuhörer, unſere ehemaligen Confirmanden 

befigen. Gerade von Solchen aber wird dann auch nicht fowohl 

begehrt, daß wir ihnen noch zu geiftlichem Reichthum verhelfen, 

als vielmehr, daß der Pfarrer mit einer Art Zauberfraft einen 

Segen fprehe über ben Kranken und ihn fo in den Himmel 

bineinbete. Der Pfarrer ift va ganz wie ein haruspex ange⸗ 

fehen; wie er mit ber Taufe das Kind gegen bie Hexen fichert, 

bie dem ungetauften nachftellen, fo fichert er mit Gebet und 

Abendmahl den Sterbenden vor Teufel und Hölle; je feierlicher 

er fich dabei gerivt, um fo mehr wirb biefe Wirkung erwartet. 
Was dann, wenn ber Geiftliche zu fühlen befommt ober im Voraus 

weiß, daß dies die Meinung ift, zu thun ſei, wird fich uns unten 

zeigen; bier ift nur erfichtlich, vaß in foldem Fall das Kommen 

des @eiftlihen um fo nötbiger tft, um ven Kranken und feine 

Umgebung erft zu ber Erkenntniß zu führen, daß berfelbe nicht 

eines geifilichen Zauberers, fondern eines Mannes bepürfe, der 

ihn erft bie ethifchen Bedingungen ber Seligfeit Tennen und er- 

füllen lehre. Über au ta, wo ed an eigener Erkeuntniß, Er⸗ 

fahrung und Gebetsfähigfeit gar nicht fehlt, tritt überaus Häufig 

unter körperlichen Leiden auch eine geiftige Armuth, eine Leerheit 

und Schwäche ein, bie ganz unglaublich wäre, wenn fie nicht als 

Thatfache unzweifelhaft vorlägee Oder was wollen wir fagen, 

wenn felbft ein Mann wie J. U. Bengel (f. fein Leben von Burf, 

S. 573) fih in einer Krankheit fo arm und troftbebärftig fühlt, 
baß er, ba eines Tages fein Geiftlicher in ber Nähe ift, einen 

(etwa 16jährigen) Klofterfchüler Tommen läßt, und biefem, ber in 

feiner Noth nichts zu fagen weiß, ald den Sprud: „bas Blut 

Jeſu Ehriftt macht uns rein" 2c., berzlich dafür dankt? Ebenſo 

fefen wir von Magnus Friedrich Roos (in den feinen Schriften 

beigegebenen biographifchen Notizen): fein Geiſt fet oft fo nieber- 

gedrückt gewefen, daß er oft gefchmachtet habe nach Tröftung aus 

der Schrift, und baß er deßhalb von Jedem, ber ihn befuchte, 
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auch von Berfonen geringften Standes, erwartet habe, baran er- 
innert zu werben, wovon er immer bie wohlthätige Kraft empfun- 

ben. Wenu für foldhe Männer, vie feiter als Tauſende in Gottes 

Wort gegründet und reich waren an Geift und Gaben, das Be- 

bürfniß eintrat, fich von Andern an das erinnern zu laffen, was 

fie doch felbft in Hülle und Fülle in fich trugen, unb wovon nur 

das Bewußtſeyn ihnen getrübt, die unmittelbare Empfindung zu⸗ 

rüdgebrängt war: fo folgt barans, daß es wohl Jedem, ber nicht 

pofitiven Widerwillen gegen Stiche und Wort Gottes begt, eben, 

der für geiftiges Bebürfniß nicht erftorben ift, zu einer Wohlthat 

wird, wenn ber Geiftliche ihn befucht und fich geiftlich feiner an- 

nimmt. Denken wir vollends an bie Menge berer, bie (wenn bie® 

überhaupt noch gelingt) erft auf dem Krankenlager zu einiger Be⸗ 

finnung über fich felkft fommen, erſt ba einmal ernftlich an Seele 

und Seligleit denken, und auch da oft nur durch AZufpruch aus 

ihrer ©leichgültigfeit, ihrem Unglauben, ihrer Selbitzufriepenbeit 

einigermaßen herausgetrieben werben können, fo ift es etwas direct 

zur Seelforge Gehöriges, dies an ihnen nicht unverfucht zu laſſen, 

— noch zu retten, was in Gefahr ift, verloren zu geben, „zu 

ftärten das Anbere, das fterben will" (Dffenb. 3, 2.). Die Fähig- 

feit, diefen Dienft zu leiften, muß nun zwar von jebem geförderten 

Ehriften erwartet werben können; es bebarf biezu nicht jener wifjen- 

ſchaftlichen und technifchen Vorbereitung, bie bie Kunft der Prebigt, 

ber Katecheſe erforbert; daher fich unter ven fehlichteften Gemeinde⸗ 

gliedern oft welche finden, die es ganz vortrefflich verftehen, mit 

Kranken geiftli umzugehen, bie fogar vor dem Geiftlichen ben 

Bortheil haben, daß fie derſelben Bildungsftufe angehören, wie ber 

Kranke und deßhalb in feine Sprache, feine VBorftellungsweife viel 

eoncreter (wenn man will, berber) eingehen können, als ver Geiſt⸗ 

liche. Allein die Kunft, Allen Alles zu fein, muß ber Geiftliche 

berufsbalber lernen, ihm wendet ich doch immer das Vertrauen 

Aller zu, ba er nicht nur durch feine Praxis an vielen Kranfen- 

betten mehr Erfahrung haben muß als jeber Anvere, fonbern auch 
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gerade feine höhere, wifjenfchaftliche Bildung ihn davor bewahrt, 

ven Kranfen in einer unangemefjeuen, unpfuchologifchen Weife zu 

behandeln. Neligidfe Einfeitigfeit und Befchränftheit: ift nirgends 

schäblicher, als an Krankenbetten, und macht ſich doch gerade hier 

am gernften zu fchaffen. 

Ans dem Gefagten folgt, daß es zum geordneten Zuftand 

einer Gemeinde, gleihfam zur gefunden Circulation ber Kräfte in 

ihr gehört, daß der Geiftliche zu den Kranken gerufen wird; nicht 

weil es nun gälte, denſelben burch bie geheimnißvolle Macht bes 

Amtes noch gleichfam vor Thorſchluß den Hünmel zu affecuriren 

(eine Meinung, bie bei Manchen, namentlich aus ben mittlern un 

höhern Ständen in der Art vorkommt, daß fie glauben, wenn ber 

Geiſtliche nur ein ober ein paar Mal beim Kranken gewefen fei, 

auch wenn er fein Wort ven Tod und Ewigfeit, von Sünde und 

Berföhnung fagen würde, fo wäre bamit fchon bie Chrifilichkeit 

bed Kranfen conftatirt und feine Seligfeit gefihert): ſondern weil 

1) im ©eiftlichen für den Kranken die Gemeinfchaft der Kirche fich 

repräfentirt, und weil 2) der Geiftlihe vermöge feiner Stellung, 

Bildung und Erfahrung der Mann fein muß, der fich mit klarem 

Geiſte und liebevoller Hingebung in alle möglichen Zuftänbe hinein 

verfegen und das einem Jeden Entfprechenbe barbieten Tann, ber 

„als ein rechter Schriftgelehrter Altes und Neues aus feinem 

Schatze berfürträgt” (Matth. 13, 52.). Auprerfeits bringt es bie 

Berantwortlichleit des Geiftlichen für die Gemeinde (in dem Um⸗ 

fange, wie fie oben feftgeftellt worden) mit fih, daß er nicht nur 

feine Seele, die noch gerettet werden kann, gleichgültig ihrem 

Schickſal überläßt, fondern auch denen, von benen er weiß, daß fie 

nicht verloren geben werben, in der Zeit ber Neth, der Schwach- 

Beit, der Anfechtung als treuer Freund zur Seite ſteht. Wir 

berürfen alfo auch bier keiner abfonberlichen, durch künſtliche dog⸗ 

matifche Beweiſe zu erzielenden und doch ſchließlich nicht beweis- 

baren klerikalen Vollmacht- über die Seelen, fondern es find rein 
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menfchliche Motive und Beziehungen, in denen fich, Acht evangelifch, 

bas Göttliche mianifeftirt und in ber Gemeinde wirkfam wirb. 

Bon einem Zwange, ber tur Geſetz und Strafe autgeübt 

würde, Tann in Betreff der Gemeindeglieder felbft nicht vie Rebe 

feun; wen es fein Bebürfniß, Teine Wohltbat, fein Frenudesdienft 

ift, daß ter Geiftliche ihn in Krankheit befucht, dem kann biefer 

fih nicht auforiugen und wie eine läftige Einquartierung fich in's 

Haus legen. Daraus, daß ber Geiftlid;e nicht gerufen wurde, zu 

fchließen, daß der Kranfe Kirche, Wort und Sacrament verachtet 

habe, und deßhalb auf ihn bie für folche Berächter geltenden 

Disciplinarvorfchriften anzuwenben, d. b. ihm Firchliches Begräbniß 

zu verfagen, wäre ebenfalls mißlich, weil möglicher Weife jener 

Schluß ein falfcher ift, d. h. die Nichtberufung des Geiftlichen auch 

andere Gründe haben kann. Nicht unpraktifch ift die Methode, 

bie wir bei einem älteren Lanpgeiftlichen einft fanden: wenn er 

einem folchen vie Leichprebigt zu halten hatte, fo pflegte er am 

Schluffe ber Perfonalien (die auf dem Lande nach ber Prebigt 

und abgefoubert von biefer verlefen werben und an deren Ende 

meift eine Art Charakteriftif. oder Präbicirung des Berftorbenen 

erwartet wird) noch beizufügen: „Bon bem Seelenzuftande bes 

Berftorbenen weiß ich nichtE zu fagen, ba ich während feiner Krauk⸗ 

beit nicht zu ihm gerufen wurbe.” Das bat denn boch bei ben 

Meiften gewirkt. Im Mebrigen wird ein Paſtor, ber in einer 

Gemeinde es als Sitte antrifft, den Geiftlichen nicht zu rufen, 

nichts thun Tännen, als fich von der Kanzel aus bereit erflären, 

Kranke zu befuchen, fobale man es ihn willen laſſe; außerbem 

wird er etwa einen kranken Nachbar, ein Tranfes Schulkind auch 

ungerufen befuchen, weil bier ein anberweitiger Rechtstitel vorliegt 

— bort geht er als Nachbar, hier als Schulinfpector bin. Weiß 

er bier feines Amtes gut zu warten, fo wird es ficherlich nicht 

lange anfteben, bis ihn auch Andere rufen. Ungerufen in jebes 

Haus zu geben, wo er einen Kranken erfährt, ift nur in Heinen 

Gemeinden thunlich, wo man einander perfänlich viel näher ftebt, 
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unb darnm auch ein Beſuch vom Paſtor nichts Auffallendes ift. 

Man muß überhaupt erft feine Lente kennen, um hier das Richtige 

zu treffen, indem ınan bei dem Einen eine jehr unfreunbliche Auf- 

nahme finden kann, wenn man obne feinen Willen ihn aufſucht, 

während ein Anderer — dies Tommt in Städten gar nicht felten 

por — es wünſcht unb erwartet, daß der Geiftliche ihn befuche, 

aber durchaus nicht zugibt, daß man ihn rufe; er fol felber fonı- 

- men, ſoll's felbft willen, dag man krank ift. Es ſteckt binter dem 

Letzteren theils Eitelkeit, theils Aberglaube; den Geiftlichen bofen 

lafjen, das verräth, meint man, fehon eine viel größere Gefähr- 

Tichfeit des Zuftandes; kommt er felbit, fo ift das ein einfaches 

Zeichen der Theilnahme uud eine Ehre. *) 

Noch ift zu erwähnen, daß die Paftoren ihr Nichtgerufen- 

werben nicht jelten dem Einfluß von Concurrenten zufchreiben, die, 

wenn fie das Mitwirken des Geiftlichen fürchten, entweder noch 

nie mit einem tüchtigen Seelforger am Kranfenbette zuſammen⸗ 

getroffen oder — fehr befchränften Geiftes find. Wir meinen bie 

Aerzte. Wäre der Geiftliche freilich ver Mann, ver tarauf fein 

Abfehen Hätte, dem Kranken noch die Hölle möglichft heiß zu 

machen, um ihn als einen recht zerfnirfchten armen Sünder in 

die Ewigkeit zu ſchicken; wäre e8 geiftliche Praxis, ben Leidenden 

nach methodiftifcher Manier zur Angſtbank zu fchleppen, ibm Sün- 

den⸗ und Blaubensbelenntniffe in möglichftem Umfang und mög⸗ 

lichſter Inbrunſt abzuprefien, und aus dem Krankſeyn, aus bem 

*, In obiger Beziehung trifft wohl die württembergiſche Amtsinfiruction 
für die evangeliſchen Geiftlihen vom 20. Febr. 1827 das Richtige, wenn fie 
jagt: „er gebe felbft ungerufen zu Kranken, von welchen er fich eine freundliche 
Aufnahme verfprehen darf.” Dazu auch die Beftimmung ber großen 8.-0. 
(Bol. 147): „Es fiht ims auch aus allerlei bewegenden Urſachen fir gut an, 
daß bie Kirchenbiener auich denen Kranken, tie ihrer nicht begehren, ihren guten 
Willen und Dienft durd ſich jelbft oder ihre Verwandten und Zugethanen er- 
zeigen und anbieten.“ Aehnlich fordert eine Gothaifhe Landesordnung (f. bei 
Spörl ©. 164), ber Paftor ſolle „durch Diejenigen, welche dem Kranken auf- 
warten, oder andere feine Gefreundte ihm zufprechen laffen, damit er ben 
Pfarrer zu ſich zu erfordern bewogen werben möge.“ 

Palmer, Paſtoraltheol. (2. 9.) 28 
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Sterben ein fremmes Schaufpiel zu machen: — dann hätten micht 

nur die Aerzte Recht, den Geiftlihen vom Krankenbette wegzu⸗ 

wünfchen, weil er die Heilung binbere, fendern jeder Menſchen⸗ 

freund müßte den Kranfen bedauern, der zu feinem Leiden bin noch 

ſolch geiflliche Zortur auszuhalten bekäme. Aber erftlich ift das 

nicht die Praxis eines feinen Beruf verftehenden evangelifchen 

Paſtors; was er mit feinen Kranken redet, das barf jeter Arzt 

mit anhören. Zweitens aber, wenn ein Arzt die Beſorgniß begt, 

ein Geſpräch, das den Kranken auf fich felber, auf ben Werth und 

Gehalt feines Lebens, auf feine Ausfichten in die Ewigkeit führt, 

fei der leiblichen Heilung gefährlich: jo verftebt er fein Haudwerk 

fchledht; die Firirung ber Gedanken auf vie Wahrheit, auf Gottes 

Ernit und Gottes Güte hat noch Niemanden kränker gemacht; 

wohl aber Tann dieſe Firirung des Gemüthes, kann die Abkehr 

von ber Welt Thorbeiten, Tann das DBerlangen nach Vergebung 

und bie Zuſicherung berfelben, alfo ber Friede, zu dem bie Seele 

gelangt, ſehr wohlthätig auch auf bie leibliche Heilung wirken, fo 
daß ein vernünftiger, nicht im ftupiden Haffe des Materialismus 

gegen Alles, was Geift und geiftlih ift, befangener Arzt einen 

intelligenten Geiftlichen vielmehr als feinen beften Mitarbeiter an- 

feben muß.*) Beide follten fich vielmehr fuchen als meiten, — 

ſuchen, um ſich gemeinfam über ihren Patienten zu beratben. 

Eines hauptfächlich ift e®, was bie Uerzte (und mit ihnen fo oft 

bie Tamilienangehörigen) vom Geiftlihen am meisten fürchten: 

während fie den Kranken über die Bedenklichkeit feines Zuſtandes 

täufchen und, wenn ihm ver Tod fchon auf den Lippen fitt, noch 

Lebenshoffnungen in ihm nähren, während fie jede Hindentung auf 

ein mögliches Ende mit Wengftlichfeit meiden und dem Kranken, 

wenn er fich felbft dieſe Möglichkeit nicht verbirgt, den Gebaufen 

ausrevden: fo tft ihnen bange, ber Geiftliche, dem es ja geläufig 

”) Daß etwa ber Geiftliche ihm durch mebicaftern in’s Handwerk pfufche, 
fürdtet dermalen wohl kein Arzt; in welcher Weile allein eine Collifion dieſer 
Art denkbar if, wirb unter Ziff. 4 berührt werben. 



B. 2. Rrantenbefud. 435 

ift, von Tod und Ewigkeit zu fprechen, möchte etwas der Art auch 

dem Kranfen fagen und damit ihre ganze Diplomatie mit plumper 

Hand zerftören. Wenn fie dem Geiftlichen dieſe Diplomatie, bie 

fes Täuſchungsſyſtem nicht zutrauen, fo haben fie ganz recht; er 

will und muß bem Kranken basjenige fagen, was ihm zum Seile 

bient, und das tft nur bie Wahrheit, — allerbings die Wahrheit 

in Liebe, alfo im fchonender Form, in weifer Theilung, aber doch 

eben bie Wahrheit; und wenn ihn bie Angehörigen zwar fommen 

laffen und fich äußerſt banfbar über feinen Beſuch zeigen, aber 

ihn hindern wollen, dem Kranfen zu berjenigen Erfenntniß zu 

helfen, bie ihm doch nothwenbig ift, wenn fie, wie e8 manchmal 

vorkommt, ihn am Krankenbette fo fcharf bewachen und des Ge⸗ 

fpräches fich felber fo bemächtigen, daß er gar nicht zum Wort 

fommen, nicht das fagen kann, was feines Amtes ift, tann bleibt 

ibm nichts übrig, als bie Angehörigen außerhalb der Kraukenſtube 

über die Sache in’8 Klare zu ſetzen, und fie zu bitten, daß fie ihm 

erlanben möchten, einmal allein mit dem Kranken zu feon; er muß 

ihnen nöthigenfall® das Unrechte und Unkluge ihres Verfahrens 

ruhig in's Licht fegen, und fie zu überzeugen fuchen, daß der Kranke 

ſelbſt, wenn einmal das, was er boch felber fo gut wie fie denke, 

auch ansgefprochen fei, fiher ruhiger und getrofter werbe, und daß 

ja doch eine Hinweifung auf die Möglichkeit eines frühern Zieles 

fein Todesurtheil fei, ſondern Alles no immer in Gottes Hand 

ftehe. (Vgl: was Kündig, Erfahrungen am Kranken⸗ und Sterbe- 

bette, 1866, ©. 135, gegen eine Aeußerung von Harms bemerft.) 

Wenn eitle, oberflächliche, geijt- und glaubenslofe Menfchen in 

ihrer jämmerlichen Weichlichfeit jebe8 memento mori fürchten wie 

ein Gefpenft und darum auch einem Kranken glauben eine Wohl 

that zu erweifen, indem fie ihm biefen Schreden erfparen (als ob 

mit dem memento auch das mori felber erfpart wärel), fo kann 

man bas einigermaßen begreifen; wenn aber ein Arzt viefe Mei⸗ 

nung theilt und dieſes Verfahren billigt, fo ift das geradezu un« 

begreiflich, da er ſelbſt am beiten wiſſen follte, daß das Hangen 
28* 
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und Bangen zwifchen Furcht und Hoffnung ber Genefung nicht 

förberlicher ift, al® die Erfenntniß der Wahrheit und bie dadurch 

berbeigeführte Gefaßtheit, daß durch biefe vielmehr ber Ärztliche 

Zwed ber Heilung ober wenigftend ver Linderung gerabe am beiten 

befördert wirt. Die Kranken haben oft ganz wohl das Gefühl, 

wie es mit ihnen ftehe; daneben aber nähren fie jene Hoffnungen 

und werben darin beftärkt, ohne boch jenes Gefühl untertrüden 

zu Können: dieſes Schweben und Schwanken zwifchen Furcht und 

Hoffnung, d. b. zwifchen einer Furcht, die das Wirkliche ahnt, 

und zwifchen einer Hoffnung, die doch eitel ift, erzeugt einen viel 

traurigeren, unbehaglicheren, peinigenderen Zuſtand, als wenn bie 
Gewißheit des Todes nach pfuchologifchen Gefegen auch eine Ge⸗ 

faßtheit, eine ergebene Stimmung herbeigeführt hat. Die gewiffen- 

bafteren Werzte find ohnehiun felber der Anficht, daß man einen 

Kranken, auch wenn man ihm ein Todesurtheil nicht ankündige, 

boch ebenfowenig pofitiv täufchen und mit Unwahrheit binbalten 

ſolle: ein Todesurtheil kündigt aud) ber Geiftliche nicht an, er weiß 

ja, Leben und Tod fteht in Gottes Hand, und dem ift es ein 

Geringes, mit viel oder wenig zu helfen und auch vom Tode zu 

erretten: aber er will darauf binarbeiten, daß fich der Kranfe mit 

dem Gedanken an fein Ente vertraut mache, daß er nicht über- 

rafcht werde, wenn der Tod an feine Pforte flopft, daß er männ- 

lich ihn erwarte und im Frieden Gottes alsdann binziehe: in dem 

Allem Itegt nichts, was bie ärztliche Arbeit ftören ober bie Liebe 

ber Angehörigen verlegen könnte, im Gegentheil, diefe föunen uur 

wünfchen, baß Beiden, dem Geiftlichen wie dem Arzt, ihr Wert 

gelinge; fann der Arzt das Leben nicht retten, joe iſt's um fo 

tröftliher, wenn der @eiftliche für diefen Fall vorgeforgt bat; 

gelangt aber der Kranke zur Genefung, fo wird es ihm auch für 

das wiebererlangte Leben von bebeutendem Gewinne fehn, daß ihu 

ber Geiftliche gelehrt hat, vem Tod in's Ange zu fehen. 

2. Liegt e8 nach dem Obigen in ber Stellung bes Geiftlichen 

zur Gemeinde, daß er zu den Kranken gerufen wird, muß bas 
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alfo, ohne für ben einzelnen Kirchengenoffen eine Zmwangspflicht 

barans zu machen, boch als das Normale angefehen werben, baf 

man ihn ruft, und zwar nicht erft zu einer Art letzter Delung, 

fondern zu feelforgerlicher Behandlung, alfo bei Zeiten: fo felgt 

bierans um fo gewiffer, daß der Geiftlihe dem Rufe zu folgen 

hat, und zwar ungefäumt. Gerade, weil der Ruf oft erft fpät 

an ihn fommt, fo daß Gefahr auf dem Verzuge haftet, barf er 

nicht zögern, nicht auf morgen verfhieben, was heute noch ſeyn 

fanı; eine Verfäumniß der Art, wodurch er in ven Fall fommt, 

feinen Kranken gar nicht mehr lebend zu treffen, macht nicht nur 

den alferübeljten Eindruck und thut feinem Credit fehweren Echa- 

ben; auch wenn bie größere Hälfte ver Schuld die Angehörigen 

trifft, die nicht zeitig ihn riefen, Hagen fie boch ihn darob au; 

fonvern im eigenen Gewiffen bleibt von fold einem Fall eine tiefe 

Wunde zurüd. Man kommt freilich hiedurch oft in fchlimme Eol- 

lifionen; gerade die Säumigen find baun, wenn bie Gefahr näher 

ift, auch bie Rüdfichtölofeften in ihren Forderungen; eine ganze 

Woche können fie zögern, ben Pfarrer zu rufen, aber Sonnabends 

eder gar Eonntags noch vor dem Gottesdienfte foll dann, wenn 
es ihnen enblich nöthig feheint, auch er augenblidlich parat ſeyn. 

Darüber nun ift man freilich alfenthalben einverftanpen, daß der 

Pfarrer, wenn er mumittelbar vor einer Prebigt, überhaupt mitten 

aus ber Vorbereitung auf einen öffentlichen Act zu einem Kranken 

gerufen wird, das Necht hat, die Zumuthung zurückzuweiſen und 

feinen Befuch erft für eine fpütere Stunde zuzufagen, und wenn 

durchaus Feine Gefahr auf vem Berzuge haftet, fo wird ſich auch 

ver Kranke befcheiven. Uber wir können dennoch nicht umbin, zu 

bekennen, daß es uns niemals gereut Hat, felbfi zu ungelegerer 

Stunde alsbald gefolgt zu ſeyn, wohl aber mehrmals bitter gereut 

hat, dies aus einem wenn auch noch fo triftigen Grunde nicht 

gethan zu haben. Es ift auch in biefer Rückſicht eine wohl zu 

beachtende Regel, die Vorbereitung auf Pretigten und Reben nie- 

mals fo fpät erft zu beginnen, es damit niemals fo auf Spig und 
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Kuopf anfommen zu laffen, daß ein einziger unerwarteter Zwifchens 

foll die unmwilffommene Nötbigung herbeiführen könnte, unvor- 

bereitet vor bie Gemeinde treten zu müfjen. Vor folchen Zwifchen- 

fällen ift ein Geiftlicher niemals ficher; vornehm fich abfchließen, 

Sprechſtunden feftfegen u. f. f., das kann ein Seeljorger nicht, 

und wenn er e8 thut, fo ift er bald nur noch ein Beamter, — 

er wirb ein vornehmer Herr. Wer nicht erft Samftags nach feinem 

Evangelium für den Sonntag ſich umfieht, fondern, auch wenn er 

nicht früher an die Arbeit des Concipiren® geht, doch fehon bie 

Woche durch bafjelbe im Innern beivegt, der kommt dann nidyt in 

Noth, wenn ihm bie Zeit des Concipirens und Memorirens etwa 

auch um eine Stunde verkürzt wird. 

Eine andere Urfache, die den Geiftlichen etwa bebenklich machen 

fann, ob er folgen foll, ift die Gefahr, in die er fein eigne® Leben 

durch die Möglichkeit ver Anftedung bringt. Er befinbet fih in 

einem minter günftigen Falle, al& der Arzt, ten fein beftänbiger 

Verkehr mit Kranken und das viel weniger gemüthliche als ob⸗ 

jectiv» wiffenfchaftlicde ober technifche Intereſſe, das er an ber 

Krankheit nimmt, vor Anftedung in weit höherem Grade (obwohl 

auch durchaus nicht unfehlbar) ſchützt. Gleichwohl fteht ber Geiſt⸗ 

liche deßhalb nicht fo weit hinter dem Arzte zuräd, daß ihm ber 

Krankenbeſuch in folchem Falle eine pure Laft wäre, die er nur 

übernimmt, weil er feine Verpflichtung zu derfelben in allmeg nicht 

läugnen Tann. Das Pflichtbewußtfenn, das bei ihm fo gut wie 

beim Arzte, beim Soldaten, beim Seemann, bie Wirkung haben 

muß, daß er der Gefahr als ein Mann entgegengeht, wirb bei 

ihm, wie bei jedem Chriften, wefentlich gehoben, belebt, zu einem 

freudigen gemacht einerfeitd durch bie erbarmende Liebe, die nicht 

das Ihre fucht, fondern im Dienen, in anfopfernder Hingebung 

fih befriedigt, andrerſeits durch .den feften Glauben, daß alle 

Haare unferes Hauptes gezählt, daß wir lebend ober tobt in bes 

Herrn Hand find. Gehe ich mit tem einfachen, aber ſtets gleichen 

Dewußtfein zu ben Kranken: „das ift mein Beruf," nehme ich's 
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als eine Cache, bie ſich ganz von felbft verfteht, über bie ich alfo 

fein Wort verliere, da ich mich gar nicht erft befinne: ſoll ich, 

oder fell ich nicht? — dann bin ich auch vor Anſteckung am meiften 

fiher; die Unbefangenbeit des ganzen Thuns, die volle Seelenrube 

tft das befte Schugmittel. Befanntlic werten auch allerlei Haus- 

mittelchen empfohlen (Wafchung nach dem Sranfenbefuch, Aus- 

fpülen des Mundes mit Befteffig — ven Hüffell, Wefen und 

Beruf des Beiftlichen, II. S. 401 befchreibt, Wachhofverbeeren in 

ben Mund nehmen u. bgl.), Dinge, über bie, wenn man je Werth 

baranf legt, am beften ein Arzt gefragt wird; aber mancher Geift- 

liche, ver im Anfang fie fürforglich gebrauchte, Bat fie bald zu ge- 

brauchen vergeffen und dann auch nicht mehr nöthig gehabt, wein 

nicht vielleicht allgemeinere, mörberifche Epidemieen fie ihm wieber 

in Erinnerung. brachten. Untere Vorkehrungsmittel, daß man fich 

3. 2. nicht dem Athen des Kranken ausfegt, daß man nicht mit 

feerem Magen zu ihm geht, wo möglich bei ihm orbentlich lüften 

läßt u. vgl., dann Mittel, um die Einwirkung ftarfen Geruchs zu 

mildern, find fo einfach und natürlich, daß e8 deßfalls gar Feiner 

paftoral-theologifchen Inſtruction bedarf. Dieſe wird Schließlich 

nur fagen müſſen: iſt es Gottes Wille, daß bu auf biefem Wege 

beinen Tod holen folft, jo gefchehe fein Wille; dein Glaube ift’s, 

der dich darüber vollfommen beruhigt, und in feinem Berufe zu 

fterben, ift doch immer ber fehönfte Tod. 

Um unter den zu befuchenden Kranken Teinen zu vergeffen 

und zu feinem zu felten zu fommen, muß fich der Baftor (wenig⸗ 

ftens in größern Gemeinten) einen Krankenzettel halten, auf dem 

er fich zugleich die einzelnen Befuche notirt. Bei fehr gefchäfts- 

vollem Amte gefchieht es gar zu leicht, daß man meint, den ober 

jenen erft geftern oder vorgeftern befucht zu haben und es kann 

fon eine Woche oder mehr inzwifchen verftrichen feyn. So kurz 

die Zeit dem vielbefchäftigten Manne wird, fo lange wirb fie dem 

Kranken, ber feiner barrt. Auch dagegen iſt Vorkehr zu treffen, 

baß nicht in Abwefenheit des Paftors ein Krankenbeſuch erbeten, 
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die Meldung aber von den Hausgenofjen ihm nicht zeitig audge- 

richtet wird. Das Bewußtfein der Pajtoralpfliht muß fich alfo 

nicht blos der Frau und ben Kindern, fontern felbft dem @efinde 

mittheilen. — Wie oft ein Kranker zu befuchen fei, darüber gibt 

es natürlich feine Regel; es beſtimmt fich dies theild nad) dem 

Zuftande des Kranken, theil® nach ber Gefammt-Arkeit des Pa- 

ſtors, dem, wie jedem Menſchenkinde, das ultra posse nemo obli- 
gatur ebenfalls zu gute fommt. Wo bie Tage ſchon gezählt find, 

ba wird ein täglicher Befuch erwänfcht feyn, im andern alle 

bürften wöchentlich zwei bis brei Befuche genügen, bei lang aus⸗ 

ſehenden Krankheiten auch innerhalb einer Woche nur einer. Jeden⸗ 

falls dürfen auch bei Jahre langen Krankheiten die Befuche nie 

abgebrochen werben, als wäre der Geiftliche müde, entweder weil 

e8 fo lange daure, oder weil er nichts an dem Kranken ausrichte. 

Der Grundſatz, daß wir nicht auf Erfolg arbeiten, ift auch bier 

maßgebend. Ebenfomwenig bispenfirt der Eintritt der Genefung ben 

Geiftlihen davon, je und je nach tem Neconvalescenten zu ſehen; 

ed darf nicht ben Schein gewinnen, als wäre er frob, einer Mühe 

[08 zu feyn; dann eben kann fehr viel daran gelegen feun, das, 

was bie Krankheit Gutes gefchafft, auch zu erhalten.*) Gerabe 

in Betreff des Fleißes in diefem Punct aber ift in großen ®e- 

meinben bie Hilfe eines Presbyteriums oder Diafonats, in welcher 

Form bied auch organifirt fei, von entfchievenem Werthe. Es 

eriftiren bie und ba fogenannte Kranfenvereine, deren Mitglieder, 

Männer, Frauen und Aungfrauen, fi) in bie gemelveten Kranken 

theilen, fie befuchen und dann gemeinfchaftlich Nath pflegen, wo 

und wie geiftliche und leibliche Hilfe zu fchaffen ſei. Solche Ver- 

eine müfjen nothwenbig unter Leitung der @eiftlichen ftehen, ba 

fie fonft den Legteren eine Art Concurrenz machen, die auf diefem 

Gebiete nicht wie auf dem ber Induſtrie, dem Publicum zum 

Vortheil gereicht; leicht auch glauben fie bie Wirkſamkeit derfelben 

*) Bgl. Speners Theol. Bd. IV. S. 227. — Auch was wir oben bei Ge- 
Tegenheit der Hausbeſuche fagten, ift hier in Erinnerung zu bringen, 
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an den Stranfenbetten controliren zu müffen, während fie in Ge⸗ 

meinſchaft mit den Geiftlichen für dieſe felbft eine ungemein er- 

wänfchte Hilfe ſeyn köͤnnen. Wo kein jolcher Verein befteht, ba 

find es oft die Sprecher der Privatverfammlungen ober fromme 

Schullehrer, die zu den Kranken gerufen werben; ber Fall ift gar 

nicht felten, daß Leute, bie fonft folch einen Pietiften, einen fchlich- 

ten Weber oder Schufter, über bie Achfel anfahen, ihn in kranken 

Zagen angelegentlich rufen laffen. Sich dagegen eiferfüchtig zu 

beweifen, wäre eine fihlechte paftorale Taktik; es ift befjer, fich 

mit ihnen fo in Communication zu feßen, daß fie fich felber ale 

Sehilfen und Mitarbeiter des Pfarrers anſehen. Thut er feine 

Schuldigkeit an ven Kranfenbetten, fo bat er dieſe Concurrenz 

nicht zu fürchten, er bat in feiner Bildung und Etellung doch zu 

viel voraus, als daß er nicht immer wieder willkommen ſeyn follte. 

Redliche Männer von jener Art — wir können das aus oftmaliger 

Erfahrung bezeugen — freuen fih, an ſolchem Orte mit dem 

Baftor zufammenzulommen, und treten befcheiden zurüd, um ihm 

das Wort zu laffen. 

Hoch anzufchlagen ift der Werth, den bie fleißigen Kranken⸗ 

befuche für den Geiftlichen felber Haben. Da lernt man, wie auf 

feiner Univerfität und aus feinem Buche, ben Ernft des Lebens 

und Sterbens, die Noth des Leibes und der Seele Tennen; das 

ftimmt ben Geiftlichen, wie.er immer geftimmt ſeyn fol, ernft 

und boch milte; das verfchließt das Herz vor vielen Einwirfungen 

von außen, tenn es läßt das Nichtige, Eitle, Schaale bes Welt- 

wefens fühlbarer erkennen, als irgend etwas Anderes. Selbſt ein 

Degräbriß, und wäre ber Fall ein noch fo erfchütternder, macht 

nicht diefen Eindruck, weil bei folcher Gelegenheit doch immer 

wieder Prunk ober doch Nepräfentation, alfo irgend ein Stüd 

Welt zum Vorfchein kommt; das Grab bulbet immerhin einigen 

äußern Schmud , das Krankenbette nicht. Ta lernt man aud 

das menfchlihe Herz, lernt bie groben und feinen Geftalturgen 

ber Sünde befjer kennen, als irgend ein begmatifches oder ethi- 
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ſches Handbuch fie zeichnet; Vieles, um was bie Theologen fich 

ftreiten, das Buchftaben- und Formelwefen, auf das fo viel Ge⸗ 

wicht gelegt wird, erfcheint Einem da in ganz anderem Lichte; 

auch was an der angelernten Theologie eitel und Hohl ift, Ternt 

man ba unterfcheiden und fich auf die feften, lebenskräftigen, ein- 

fachen Kernpuncte zurüdziehen. Man lernt aber auch die Kraft 

des Glaubens und Gebets fennen, wie fonft nirgends; man fieht, 

welch eine Lebensmacht felbft ein einfacher Spruch in fich birgt, 

ben man ſchon längft völlig ausgefchöpft zu haben meinte. Das 

alles ift Gewinn für Predigt und Katechefe und Gewinn zu aller- 

meift für's eigene Herz.*) 

3. Das Erfte, woran dem befuchenden Paftor gelegen ſeyn 

muß, ift, wie bei dem Arzt, die Diagnoje; er muß ja erfahren, 

wie es bei tem Kranken überhaupt innerlich ausfieht. Wofern er 

ihn vorher nicht näher gefannt hat, ift e8 biezu ein praftifches 

Mittel, ſich von ihm felber feinen Lebenslauf erzählen zu laffen; 

bie Art, wie er feine Lebensſchickſale auffakt, gibt fchon einen 

Bid in fein Inneres. Außerdem bietet ſich als nächfter Anknü⸗ 

pfungspunct die Erfundigung nach der Krankheit, ihrer Entftehung 

und Entwidlung dar; man hat ten Kranken ruhig anzuhören, 

benn an feine eigene Erzählung, feine Schilderung beffen, was er 

gelitten habe und noch leide, fügt fich ganz ungezwungen die Nach⸗ 

frage, ob es ihm wohl ſchwer werde, fih in al das und was 

noch daraus werben Töne, zu fchiden? was ihm während ber 

fchlaflofen Nächte für Getanfen kommen? wemit er fih innerlich 

befchäftige? Damit ift der Paſtor fchon an dem Punct angelangt, 

wo fein Geſpräch ein paftorales wird, wo bie Xheilnahme, bie 

fich in ven erften Fragen kund gab, übergeht in eine Arbeit an 

*, Defbalb ift es auch volllommen richtig, wenn Carl Steiger, Kranlen- 
buch, St. Gallen 1841, S. 10, fagt: „Der Umgang mit Kranken bat in ber 

That etwas Feierliches, Beiliges an fih. Wer fih aufmacht, um einen Kranlen 
zu befuchen, wer eben in ein Kranfenzimmer eintreten will, fühlt fi wunderbar 

bewegt und ergriffen, der ruhige Schlag des Herzens wird unterbrochen, man 
ift gendthigt, fih zu fragen, ob man würdig, rein, vorbereitet fei?“ 
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ber Seele. Solch ein einfaches, natürliches Beginnen ift ficherlich 

richtiger, alS wenn man, wie manche Paſtorallehrer um ter Amts⸗ 

würde willen angeratben haben, alsbald mit hoher Miene und 

priefterlicher Salbung zu peroriren, zu bociren oder zu eraminiren . 

beginnt; dadurch entfernt und verfchließt man die Gemüther, ftatt 

fie anzuziehen und zu öffnen; entweder fehweigt der Kranke und 

läßt den Paſtor prebigen, denkt aber: ver bat gut reden; wär's 

ihm zu Muthe, wie mir, fo würbe er feine Saiten etwas herab» 

ftimmen; ober ftimmt er und bie Eeinen mit in biefen Ton ein, 

fie ftellen fich Außerft fromm und anpächtig und ber Paftor geht 

quasi re optime gesta wieder von bannen, weil er fich felber 

wieber prebigen gehört hat — feinen Kranken aber bat er nicht 

kennen gelernt; er ift geradezu getäufcht worben. Ebenſowenig ift 

jenes inquifitorifche Verfahren am Platze, ta man nach einer bog» 

metifchen Schablone Bekenntniß um Bekenntniß auswirken will, 

worauf dann, wenn alle Antworten fo Tauten, wie fie nach einem 

tbeologifchen Sempenbium over nach methopiftifcher Terminologie 

lauten müffen, ber Kranke für ein begnabigtes Kind Gottes erklärt 

wird. Da will man Dinge wiffen, über die ter Kranke oft feine 

Auskunft zu geben weiß, und bie er daher, um nur dem Pfarrer 

zu Willen zu ſeyn, fingirt, geiftliche Erfahrungen, bie zwar zur 

Theologie des Pfarrers gehören, aber in der Wirklichkeit fo nicht 

stricte aufgezeigt werben Tönen. J. U. Bengel fagt, gegenüber 

von ſolch inquifitorifchem Verfahren fehr gut (f. Leben S. 1041): 

„Es gibt Seelen, bie, je mehr man auf fie einbringt und fie Ten- 

nen lernen will, fich nur befto mehr raffiniren; man muß taber 

auch warten und ftille ſeyn; bei Manchen bleibt das wirklich Gute 

bis an ihren Tod wie in ter Knoſpe und geht bann mit einem 

Male auf; zerrt man es früher herans, fo thut man Schaden." — 

Wenn Andere (wie Urlfperger) ven geiftlichen Zweck und Charafter 

des Beſuches gleich zum Anfang bamit angekündigt wiffen wollen, 

daß ber Geiſtliche ſchon mit einer gewiffen Feierlichkeit eintreten, 

fhon feinen Gruß in einen Bibelſpruch faffen fol, fo geftehen 
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wir, daß ums auch dies viel zu förmlich, viel zu geiſtlich⸗bewußt 

ift. Feierlichfeit gehört zu einem Cultusacte, nicht aber zu einem 

Befuch in der Kranfenftube Alles Gemachte, Gefchraubte, Ge⸗ 

zierte ift vom Webel; das Einfache, menfchlich-Natärlihe Hat an 

feinem Drte auch fein Recht. Das Geſpräch muß frei unb un⸗ 

gezwungen fehn; fängt der Geiftliche gleich in hohem Prebigtton 

an, fo wird der Kranke fchweigen. Sogar Bengel fagt (a. a. O. 

©. 103), freilich nicht fpeciell von Krankenbefuchen, fondern von 
anterweitigen Hausbeſuchen, e8 gilt aber von jenen ebenfalls: 

„Man muß fuchen auf eine angenehme Manier den Discurs an⸗ 

fänglich durch gleichgültige Geſpräche dahin zu leiten, daß bie 

Lente enblich felbft antworten, was fie nicht eigentlich gefragt 

werben.” Unter jenen „gleichgültigen Gefpräden” hat Bengel 

fiher nicht eine Unterhaltung über Barometerftand und Kornpreife 

verftanten; an bie Etelle von etwas fpecififch Geiftlichem etwas 

fpecififch Ungeiftliches zu jegen, ift nicht fein Rath, fontern nur 

bie Natürlichkeit, das Ungezswungene, Humane in der Anfprade, 

daß man, ftatt mit ber Thür ins Haus zu fallen, fich erft ven 

Weg bahnt zu geiftlihem Worte. Die Menfchen, vie auf allen 

Schritten von Ealbung träufeln, tie, wo fie ten Mund aufthun, 

im Kanzelftgl reden, — die find es nicht, denen wir mit Vertrauen 

entgegenfommen; fie gemahnen uns gar zu fehr an vie Claſſe, 

welde aus ter Gottfeligkeit ein Gewerbe macht. — Aus demſel⸗ 

ben Grund aber, damit fich nemlich auf natürliche Weife das 

Geſpräch entwidte, ift zu wünſchen, nöthigenfall® zu fordern, daß 

man mit dem Kranken möglichft allein, oder nur die nächften Ange» 

börigen anwefend ſeien. Mancher Orten ift e8 Brauch — mande 

Geiſtliche wünſchen es ſogar, — daß, wenn man ben Pfarrer in 

ein Haus treten fiebt, die Nachbarn ſich auch im bie Kranfenftube 

begeben. Abgeſehen von dem Unverſtand, dem Kranken burch folche 

Volksverſammlung die Luft zu nehmen, ift auch das das Falſche, 

daß man allta den Pfarrer „hören“ will; man will „hören, wie 

er zufprechen könne, betrachtet ihn alfo bier nur als Prediger, 
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und wenn er fo viele Leute um fich fieht, fo wirb er auch anbers 

reden, als wenn er vertraulich mit dem Kranken reden könnte. 

Zu Letzterem aber, und nicht zum Prebigen, ift er ta. Jener 

Vebelftand macht leider gerabe ben Sonntag, an bem ben Kranken 

bie Kirche erfegt werben follte, zu dem für Krankenbeſuche wenigft 

bequemen Tage, weil befagte Nachbarn, Gevattern u. f. w. dann 

am meiften Zeit haben, fich al® unbegehrtes Auditorium einzufin« 

den. Läßt ſichs nicht ändern, dann muß ber Pfarrer aus ber 

Noth eine Tugend machen, und ftatt eines Geſprächs dem Kranken 

eine Bibelftunde halten. 

4. Screiten wir zu ber Hauptfrage, was bie eigentliche 

Aufgabe und Kuuſt des Geiftlihen am Krankenbette fei, fo ift es 

nicht ganz überfläffig, den Sat veranzufciden, daß er ba nicht 

ben Arzt vorzuftellen und leibliche Heilung zu verfuchen bat, fon- 

bern baß fein Amt ein geiftliches ift. In abgelegenen Orten ober 

plöglihen Notbfällen Tann es immerhin fehr ‚wohlthätig ſeyn, wenn 

ber Pfarrer, bis der Arzt beizubringen ift, das Nöthigfte anzu⸗ 

geben weiß; daß er aber vefhalb mebicinifche Allotria neben ber 

Theologie treiben folle, tft nicht unfere Meinung, denn Wichtigeres 

(3. B. ein Bein einzurichten, oder auch nur ein Recept zu ver- 

fchreiben) wird er and guten Gründen dennoch unterlaffen, und 

was er thun fann, das lernt er im Amte felber.*) Wer als 

Liebhaberei folche Dinge treibt, ver mag fih auch als mebicinifcher 

Rathgeber feinen Bauern nüglich machen, aber wer tas nicht 

fann, bat ſich darob nicht zu grämen, zumal jest, wo es an Aerz⸗ 

ten in feinem Revier gebricht. Defto mehr ift es Pflicht bes 
Geiftlihen, der Nachläſſigkeit und Saumfeligfeit des Landvolks 

*) Wir erwähnen baher auch nur im Vorbeigehen bie neueren paftoral- 
mebicinifchen Werte von De Valenti medicina clerica 1891. 32, Schreger, 
Handbuch der Paftoralmebicin 1828, Poser, medicina pastoralis et ruralis, 

1844. Ritter, ber Priefter am Krantenbette, 1837. (Letzteres katholiſche Wert 

ift freilich jehr weitfchweifig und voller Drudfehler.) Macher, Paſtoralheilkunde 
für Seelforger. Augsb. 1860 4. Aufl. (Ebenjalls katholiſch.) 
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entgegenzuarbeiten, bie e8 im Herbeiholen bes Arztes und im 

pünctlichen Gehorfam gegen feine Befehle beweist. Wie ein chrift- 

licher Arzt wohl auch dazu ermuntert, den Geiftlichen holen zu 

laffen, fo muß biefer — und dies wirb wohl häufiger vorkommen, 

als das erftere — auch den Gebrauch des Arztes als Pflicht ein⸗ 

fchärfen. Das führt uns aber bereits auf einen andern Punct. 

Es hängt mit gewiffen Euriofitäten im religidfen Leben der Gegen- 

wart zufammen, baß die Meinung ba und bort auftaucht, wie ber 

Herr die Kranken alle gebeilt habe, tie zu ihm gebracht wurden, 

wie er nicht nur verbeißen habe, daß Ströme lebendigen Waſſers 

vom Leibe berer fließen follen, bie an ihn glauben, ſondern viefe 

Berheißung fich in den Wundergaben der apoftolifchen Zeit auch 

glänzen erfüllt habe: fo fei die Fortdauer von Sranfheiten in ber 

Kirche etwas durchaus nicht Notbwenbiges, fondern etwas Abnor⸗ 

mes, ein trauriges testimonium paupertatis in Bezug auf bie 

Kraft des Glaubens und Gebets. Der Herr babe keinem ber 

Kranken gefagt: „Das ift eben einmal Gottes Wille, alfo gib 

bich darein und Halte in Geduld aus,” fondern er habe fie geſund 

gemacht:*) fo fei e8 anch bie Aufgabe nes Glaubens, ſomit auch 

die des Geiftlichen am Kranfenbette, Heilkräfte ausgehen zu laffen. 

Damit wäre zugleich anch ber Gebrauch ordentlicher Medicin be 

feitigt; wer wird auch noch Pillen, Pulver und Mirturen in ber 

Apotheke Holen, wenn biefer Aufwand und bie Unluft bes Ein» 

nehmen® nicht nur erfpart werben kann, ſondern man fogar fich 

fagen läßt: in allen Arzneien find Gifte, alle Gifte aber find 

*) Aehnliche Feen finden wir ausgeſprochen in einer Prebigt non Stein- 
meyer, Beiträge zum Schriftverſtändniß, I. 2. Aufl. 1854. ©. 242 (über 
Joh. 5, 5 fi. „Will bu gefunb werben?”), ohne daß jedoch Die Kolgerung 
fo weit getrieben wäre, wie dies anderweitig gefchehen und oben angebeutet if. 
Steinmeyer benimmt ber Behauptung, daß es nur am Willen bes Kranten 
fehle, wenn er nicht geſund werbe, das Parabore, ja Ungerechte, das aus bem 

Ueberjehen der erceptionellen Stellung und Sendung Chriſti entipringt, dadurch 
wieber, daß er jenem Wollen und nicht Wollen bie eihiſche Wendung gibt, b. h. 
es auf bie Belehrung bezieht (S. 252), au bie fi bie Verheißung auch bes 
zeitlichen Wohlergehens Inüpfe. 
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fatanifchen Urfprungs? Geftehen alfo wir Armen, daß wir noch 

feine Schwiubfucht, noch kein Nervenfieber durch Glauben unb 

Gebet vericheucht haben, fo haben wir eben feinen Glauben und 

wiffen nicht zu beten; unfre Baftoralerfahrungen find bann eben 

— um mit den Bilmar’fchen Paft. theol. Blättern zu fprechen — 

„trivial.” Und wenn einem der Bevorzugten, die das können, eine 

Heilung mißlingt, fo hats eben dem Kranken an Glauben gefehlt. 

Diefer ganzen Reihe von Säten können wir nur ein fortbauern> 

bed quod nego entgegenfegen. Erſtens — um nur zwei Hauptſa⸗ 

chen zu benennen: — wenn in ber Kirche Chriſti Feine Krankheiten 

mebr ſeyn follten, fo bürfte auch Fein Tod mehr ſeyn, benn jene 

find nichts für fich, fondern nur das Anfegen des Todes, das 

allmähliche Graben und Wühlen des Wurms, dem das Leben 

verfällt. Wie der Herr Todte erwedt bat, fo müßten wir, falls 

wir ihm foftematifch die Wunder nachthun follten, auch die Tod⸗ 

tenerwedungen fortfegen. Von einer folchen haben wir in unfern 

Zagen noch nichts vernommen. Und wie ftünbe es bann um bie 

Wahrheit von Sägen, wie wenn Paulns fagt: Wir tragen um 

allezeit das Sterben bes Herrn Jeſu an unferm fterblichen Leibe? 

Und verfelbe Paulus redet Phil. 2, 27. von ber fchweren Krankheit 

und Genefung bes Epaphroditus gar nicht fo, als hätte er ihn 

gebeilt, fondern „Gott hat fich über ihn erbarmet, nicht allein 

aber über ihn, fondern auch über mich, daß ich nicht eine Trau⸗ 

rigfeit über die andere hätte.” Solche Erweifungen göttlicher 

Gnade und Macht kommen allegeit vor, aber es find nicht bie 

Segensſprüche eines Wunberthäters, durch die fie bewirkt werden. 

Zweitens. Daß Krankenheilungen ohne Medicin, fogar bei folchen, 

an beren Uebeln bie gefammte Medicin fich erfchöpft hat und 

erlegen ift, je und je vorlommen, davon find wir al& von einer 

Thatſache volllommen überzeugt und erkennen barin bankbar .eine 

Dffenbarung der Kraft und Güte Gottes. Wir nehmen auch, 

foweit unfer Wiffen von folchen Dingen bis jegt reicht, dafür an, 

daß diejenigen, benen ſolche Kraft gegeben ift, fie im Glanben und 
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Gebet ansüben; wenigſtens erinnern wir uns feines Beiſpiels, daß 

ein ungläubiger Dienfch eine That dieſer Art (wie fie z. B. von 

Pfarrer Blumhard befaunt geworden find) vollbracht hätte. Aber 

wenn die Vollbringer fulder Werke gläubige Menfchen find, fo 

folgt nicht, daß alle gläubige Menfchen auch Vollbringer folcyer 

Werfe fenn müſſen, daß es alfo der Glaube ift, deſſen Daſeyn 

oder Nichtdaſeyn, deſſen Kräftigfeit oder Schwäche an biefem 

Kennzeichen abzunehmen if. Wir find der feften Ueberzeugung, 

daß folch einzelnen Menfchen befontere, in ihrer geiftigen und leib- 

lichen Conftitution begründete Kräfte verliehen find, die von ihnen 

and auf biejenigen wirken, welche mit ihnen in nähere, namentlich 

in unmittelbare Berührung kommen, und die unter beftimmten, 

aber ebenfalls phyſiſch⸗pſychiſchen Vorausfegungen von jenen eine 

Kräftigung, eine Belebung empfangen. Db man das unter bie 

Kategorie des Magnetismus befaffen will, ift uns gleichgültig, da 

dies doch auch blos ein Name ift für etwas noch gar nicht näher 

Definirbares. Wenn aber die Inhaber folcher Fähigkeiten gerade 

gegen diefe Zufammenftellung proteftiren, weil fie ihnen nicht frommı 

genug ift: fo müſſen wir entgegnen, daß burch folche Auffaffung 

ber Glaube ebenjowentg al8 durch dankbaren und gefegneten Ge- 

branch anberer in ben Menfchen gelegten Kräfte und Gaben be- 

einträchtigt ift; nur das leugnen wir, baß erftlih ein höherer 

Grad des Glaubens, eine tiefere Intenſität deſſelben auch bie 

Wuudergabe mit fich bringe, und daß zweiten® ein rechter Glaube 

nur ber fei, der gegen jebe natürliche Vermittlung der Erfcheinung 

mit ihrer legten Urfache beharrlich die Augen verfchließe, als ob 

Natur und Gnade abfolut einander entgegenftünvden, biefe nicht 

burch jene zu wirken vermöcte Für manche Dinge zumal aus 

bem Gebiete des Seelenlebens hat pie Wiffenfchaft die richtige 

Kategorie noch nicht gefunden; daraus folgt aber noch nicht, 

daß die Theologie fich biefelben aneignen darf, um in ihnen ben 

Wunderbegriff realifirt zu finden. — ebenfalls darf die Pa⸗ 

jtoraltheologte, fo wenig fie den Pfarrer zum Medicaſter will 
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werben laſſen, ebenfowenig ihm zumutben, ein Wunderthäter 

zu fen. 

5. Iſt alfo diefed unfere Aufgabe nicht, welches tft fie dann? 

Die älteren Pafteraltbeologen haben die Arbeit des Geiftlihen am 

Kranfenbette unter das officium consolatorium, unter das munus 

paracleticum befaßt (ſ. Fecht, instructio pastoralis, S. 89; Hä« 

berlin, theol. pract. ©. 143); und unter den Neuern bildet bei 

Nitzſch (P. Theol. II. I. ©. 262) vie Lehre vom Krankenbeſuch 

ebenfall8 einen Theil ter „Zroftlehre in Bezug auf befondere 

äußere Zuſtändlichkeit.“ Das ift auch der richtige Gefichtspunet, 

ben man ſich nicht verrüden laſſen darf. Der Kranke ift ein Lei- 

Bender; wenn der Geſunde, alfo auch der Pfarrer, zu ihm tritt, 

fo hat er in ihm in erjter Linie nicht den Sünder, der erft zur 

Zerknirſchung gebracht, nicht ven Weltmenfchen, dem erft ver Welt- 

finn angetrieben werden müßte, fondern einfad) den Leidenden zu 

fehen; „es jammerte ihn des Volks,” das muß die Stimmung des 

Paftors ſeyn. „Tröftet, tröftet mein Volk," das ift fein Haupt» 

anftrag.*) Alſo aud nicht einen Lehreurs haben wir mit dem 

Kranken anzufangen, um ihn mit allen Dogmen audzuftatten, als 

wire ber Tod ein theologifches Eramen; ebenfowenig haben wir 

ung nach Methodiſtenart auf ihn zu werfen, um eine regelrechte 

Belehrung, ein geijiliches Wunter an ihn zu Stande zu bringen; 

felbft die Weberfegung der cura animarum in Seelencur ift, als 

allgemeine Bezeichnung ber feelforgerlichen Aufgabe, nicht richtig, 

weil wir fein Necht haben, ven leiblich Kranken a priori als einen 

Menſchen anzufehen, der auch geiftlich erft curirt werben müffe. 

Es kann in allweg oft genug nothwendig ſeyn, daß lange DVer- 

ſäumniß noch möglichft gut gemacht, dag üble Dinge erkannt und 

*) ‚Carl Heinrich Rieger xflegte, wenn er feinen Rod anzog, um bie 
Aunde bei feinen Kranken zn machen, fih den Spruch vorzuſagen: So zieht 
sun an, als Gottes Auserwählte.... herzliches Erbarınen, Freunblicpleit, De- 

muth, Sanftmuth und Gebuld.” S. L. Hofaders Leben von Knapp, 1. Aufl. 

S. 286. 

Palmer, Paſtoraltheol. (3. A.) 29 
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abgelegt werben müflen, daß alfo die Zeit der Krankheit für ben 

inwenbigen Menfchen zu einer Zeit der Heilung wird: aber es kaun 

auch feyn, daß ver Kranke fchon mehr inneres Lehen, mehr geift- 

liche Erfahrung hat, al8 der Geiftliche, ver ihn bejucht; oder daß 

nur noch eine Länterung, eine Vollendung, eine Autzeitigung des 

geiftlichen Lebens nöthig ift, daß alfo ver Herr durch die Krank 

heit die legte Teile anlegen will — in all viefen Fällen hat ter 

©eiftliche nicht zu curiren, nicht erft zu befehren, fondern nur in 

Liebe bie Hand zu reichen, die Lichter, die in der Krankeuſtube fo 

leicht trübe werten, hell brennend zu erhalten unb fo auch bem 

Kranken ein Gehülfe ber Freude zu ſeyn (2 Kor. 1, 24.) Ber 

davon aufgeht, ber wirb auch nicht nach mebicinifcher Art eiwa 

beim erften Beſuch einen Heilungsplan entwerfen, als cb fich, wie 

bon der unter irgend eine Rubrik fallenden leiblichen Krankheit, 

auch vom geiftigen Lebensgange des Kranken ein gewifjer Verlauf 

vorausſehen, alfo darnach auch eine Methode beftimmen ließe; noch 

weniger wird er biefe Methode im Voraus für alle feitfegen unb 

fomit alle durch dieſelbe Reihenfolge ven Zuftänden hindurdzwän- 

gen (folch’ eine Methodik ift eben Methorismus): fontern er wird 

beim jebesmaligen Befuche fehen, was dem Kranken nüge ift, wo 

es ibm fehlt, und das, was er bebarf, ihm dann auch ohne Säu- 

men barreichen. Macht man fich irgend welchen Plan, fo hat man 

immer zu ſehr biefen, und immer zu wenig ben Kranken felbft im 

Auge; man will beftimmte Erfolge erzielen und nötbigt leicht dem 

Kranken etwas auf, was er enblich acceptirt, nachipricht oder nad)» 

betet, um Ruhe zu haben; denn ein nach irgend einer bogmatifchen 

Schablone verfahrenter Paſtor kann, ftatt ein Zröfter zu fehn, 

ein wahrer Qnälgeift werden. So kann man, befonvers bei grö- 

Berer körperlicher Schwäche, einen Kranken förmlich maltraitiren 

durch zubringliches Fragen, ob er Glauben habe? ob er das Blut 

Ehrifti fpüre? ob er Verſicherung ver Vergebung ber Sündeu 

babe? ober durch das ebenfo taltloſe fortgefeßte Einfpred;en von 

Gründen, warım ber Kranke ſich von Nechtswegen freuen müffe, 
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folches Krenz zu tragen, während bem Kranken fo bange ift und 
er in feiner Todesfchwäche fich über Kräfte anftrengen muß, mm 

nur zu faflen, was ihm vorgepredigt wird. Ueber bem Eifer, ber 

ſchlechterdiugs Früchte fehen will in Geftalt von erbaulichen Wenfe- 

sungen bes Kranken, bie dann etwa auch in ber Leichenrebe ober 

im Nekrelog Effect machen fönnen, vergißt man fo leicht menſch⸗ 
lich nud mitleidig zu ſeyn. 

Faſſen wir aber den Beruf des Geiftlichen am Krankenbette 

wejentlich als ein Zroftamt, fo ift die Meinung nicht die, baf 

ihm ber Ernft ter Wahrheit ferne gehalten ober er mit falfcher 

Hoffnung, mit fleifchliher Beruhigung getäufcht werden dürfte. 

Das hieße nicht tröften, fondern belügen. Der Kranke, in welchem 

ber Wahrbeitsfinn noch lebendig ift, over in welchem gerade die 

Krankheit venfelben gewirkt oder gefchärft hat, müßte ven Beicht« 

water felbft verachten, daß auch diefer ihn mit Unwahrheit hinhielte;; 

und wofern er ſich auch gerne hinbalten ließe, fo wäre die Enttäu- 

fhung im Lichte der Ewigkeit felbft eine befto fehredlichere; fein 

Blut aber würde von folch’ einem falfchen Propheten gefordert 

werben. Der Zroft darf alfo weder tariı befteben, daß man dem 

Kranken fagt: „fei nur ruhig, diefer Anfall bat nichts zu bedeuten, 

wenn befferes Wetter, wenn ber Frühling kommt, fo bift bu wies 

ber anf ben Beinen;" noch barf er dem Kranken ben von ihm 

gefürchteten Tod fo leicht hinftellen, wie wenn Sterben ein Kinber« 

fpiel wäre; noch endlich darf er das vielleicht von ſelbſt erwachende 

Gewifjen durch rationaliftifche Hinweifung auf Gottes Vaterliebe 

einerfeits und auf bie Tugenden und Verdienſte des Kranken an⸗ 

dererſeits befchwichtigen; vielmehr, wenn ber Stranfe damit fich 

felber tröftet, fo muß ihm der Pafter diefen falfchen Troſt, diejen 

faulen Stab, auf ven er fich fügen will, and den Händen winben, 
damit er erft ferne ben rechten Troſt fuchen.*) Alſo Zröfter 

*) Hievon gilt es, was Bed in einer Prebigt über Mattb. 9, 1—8. 
(3. Samml. ©. 552) jagt: „Der Geift Gottes drängt in folden Zeiten auf 
Das Innere, richtet mit bem zweilchneibigen Schwert bes göttlichen Wortes 

29* 
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ſchlechtweg — ein geiftlicher Pacificator für Alles und Jedes ift 

dev Paftor nicht; es muß erft diejenige innere Haltung ba ſehn, 

für welche der ewangelifche Troft beftuumt ift, dann kann er des 

Zroftamtes pflegen. Ob aber dieſe Bedingung eintritt und bie 

fie eintritt, darf er nicht warten und müßig zufehen; denn feine 

Berantwortlichkeit für Die Seeleu in feiner Gemeinde ſchließt in 

fih, vaß Niemand jenes Zroftes verluftig geben foll, weil, wer 

biefen Troſt verliert over nie gewinnt, eben bamit felber verloren 

geht. Alfo, wo die Möglichkeit zu tröften noch nicht vorhanden 

ift, da muß er fie erſt fihaffen, ben Wen dazu erſt bahnen, fo 

viel an ihm iſt. Und dazu wird allerdings theils das Lehrwort 

theils die Mahnumg uud Rüge nothwendig ſehyn. Denn jene in⸗ 

nere Haltung mangelt oft in Folge des Mangels an Erkenntniß, 

noch öfter aber, weil der Wille fehlt, ver Entſchluß und vie Be⸗ 

barrlichfeit, das Leiden fo aufzufaffen, wie ed anfgefaßt feyn will, 

ja auch ter Wille, die ſchon bereit liegenven göttlichen Tröftungen 

fi zuzueignen. AU dieſe Hinderniffe wegzuräumen, das tft bie 

fchwere Arbeit des Seelſorgers — um fo fehwerer, als fo oft, 
wenn er meint, über irgend eines derfelben endlich Herr geworben 

zu ſeyn, nach einiger Zeit das alte Uebel wieder zum Vorſchein 

fommt. 

Mujtern wir den Schag göttlicher Tröftungen, ber uns an- 

bertrant ift (2 Kor. 1, 4.), etwas näher, jo ift zupörberft das 

Höchſte vom Untergeorpnieten, das abfolut Tröſtende vom relativ 
— ih—— 

Sinne und Gedauken, ſcheidet Seele und Geiſt, Mark und Bein, um einen 
neuen Menſchen zur Welt zu gebären, oder den Glauben, wo er ſchon da iſt, 

von alten Schlacken zu reinigen und in neuen Glauben zu führen; ſtatt deſſen 
kann man dieſe inneren Geburtsſchmerzen abtreiben mit voreiligen Troſtſprüchen, 
mit gedankenloſem Vorbeten und Nachbeten, daß der Ernſt Gottes nicht zu 
ſeinem Recht kommt, und die Sünde ſoll ſchon als vergeben gelten, ehe noch 

der Menſch um ihretwillen gründlich vom heil. Geiſt geftraft iſt.“ — Anch er⸗ 

innern wir an bie Predigt von Nitzſch über 1 Petri 5,6—11. mit dem Thema: 
„Die Kunft, zu tröſten,“ in der fechsten Auswahl (Bonn 1848) S. 38. Nitzſch 
nennt anderswo (Paft. Theol. III., 1. &. 190) diefen Text „eine paralletiſche 

Hauptſtelle;“ feine Predigt barüber ift ein ganzes Compendium der Parakleſe. 
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Zröftenden zn unterfcheiven. Wie Paulus befeunt, daß, fo wir 

alten in biefem Lehen auf Ehriftum hoffeten, wir bie elenteften 

unter allen Menfchen wären: fo ift dagegen ver alles umfaſſende, 

alles überwintente Zroft in dem Ginen gegeben, taß wir ein 

ewiges Leben zu beffen haben. „Gott wirt abwifchen alle Thräs 

nen von ihren Augen” — das ift der fehöne Ausdruck bafür, daß 

zwar noch Thränen mit hinüber genommen werten, aber baß es 

dort eine Fand gibt, ftarf und mild und treu genug, fle alle zn 

trodnen. Ein Kranker, der davon nichts hören will, ann chriſt⸗ 

licher Weife nicht geträftet werden. Damit meinen wir nicht jene 

Armen, bei denen e8 bie Krankheit mit fich Bringt, daß fie fich 

ftet8 mit Yebensheffnungen tragen; denn bieje weifen jenen Haupt⸗ 

troft nicht ab, fie wünfchen nur, ihn nicht jet fchon näthig zu 

haben. Sontern wir meinen glaubenslofe Menfchen, bie auf ir- 

gend einem Wege dazu gekommen find, die Hoffnung auf ein 

ewiges Leben abzuwerfen wie ein nnnüßes, ja läftiges Geräthe; 

ihnen hat ein chriftlicher Baftor nichts zu fagen (f. übrigens unten, 

wo wir unter ben verfchiedenen Hauptelaſſen noch auf fie zurüd« 

fommen werden.) Es folgt aber hieraus, daß auch biefer höchſte 

Troft nur angeboten werben Tann, indem zugleich etwas geforbert 

wird, nemlich Glauben und felbft tenen, die Glauben haben, muß 

doch oft noch gefagt werben, baß fie mit ihren Gedanken fich aus 

der bunfeln Gegenwart, aus dem Schmerzlichen und Eorgenvolfen, 

was fie gebracht bat, hinüberretten follen in jene Tichte Region, 

daß fie — durch Vergegenwärtigung alles deſſen, was bie Schrift 

von derfelben fagt, wie fie fie befchreibt, durch Vorhaltung veffen, 

was davon in den Liedern ber Kirche Herrliches gejagt ift, auch 

durchs ftilfe Umgeben mit denen, bie ſchon daheim find, mit ven 

Männern Gottes, die zn ſehen ein Chrift fich freue (vgl. Mey⸗ 

farths Lied, „Serufalem, du hochgebaute Stadt," Vers 5 und 6) 

fo wie mit den eigenen Angehörigen, bie felig entfchlafen find, 

und auf bie fie fich ebenfalls freuen dürfen — fihon recht einhei- 

mifch in jener Welt werben, alfo auch in biefem Sim vergeffen 
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follen, was tahinten tft und fich ftreden zu dem, das da vornen 

ift. — Diefer Cardinaltroſt faßt, objectiv betrachtet, alles Andere 

in ſich und nimmt es an ſich, was als evangeliſche Troͤſtuug vor⸗ 

liegt; natürlich: denn das, womit das Chriſtenthum tröftet, iſt 

nichts anders, als das höchſte Gut (von dem es ja nur verfchte- 

dene Ausdrucksweiſen find, ob wir fagen, Gott, oder das Neich 

- Gottes, oder Gottes Gnade in Chriſto, ober tie Seligfeit fei Das 

böchfte Gut); wer dieſes Gutes aber gewiß und theilhaftig ift, 

fann den Berluft aller andern Güter verfchmerzen, da fie, fo weit 

fie an fich ſelber nichtig find, für ihn gar feinen Werth mehr 

haben, fo weit fie aber reell find, das höchfte Gut fie alle mit 

einfchließt, fie alle durch daſſelbe mit erfegt werben; das Leben 

wird gewonnen, wenn man e8 um bed Reiches Gottes willen dahin 

gibt. Auf Grund biefes Eachverhaltes ift dem Kranken zu fagen: 

1) Vergiß deine Echmerzen und freue dich unter benfelben auf bie 

Ruhe, vie Dir verbeißen ift, wie der Wanberer unter ben Befchwer- 

ben der Reife fich auf die Hetmath freut (vgl. das Lieb: „Es ift 

noch eine Ruh vorhanden" B. 1). 2) Ja, danke Gett fogar für 

beine Leiden felber, denn fie find der Weg, der dich allein zur 

Herrlichkeit. führt, und mithin ein Zeichen der bein Beftes fuchen- 

ben und fchaffenden Liebe Gottes (dazu Hebr. 12). Ye fchwerer 

das Leiben wird, um fo näher ift e8 feinem Ziele (Sprüchwörter: 

Je mehr man Hunbe bellen hört, je näher es ver Stabt zugebt. 

— Wenn bie Noth am größten, ift Gottes Hälf am nächſten.) 

3) Macht dir die Liebe zu den Deinigen das Herz fehwer, fo halte 

bem die Gewißheit entgegen: du gehft ibnen nicht verloren, auch 

wenn fie bich zu Grabe tragen, und fie gehen dir nicht verloren, 

benn ber bir bis jet burchgebolfen Bat und auch burch vie Texte 

enge Pforte burchhelfen wird, ber ift auch ihr Führer, ber ja 

beiner nicht bebarf, um fie ficher zu leiten (die8 gegen ven Wahn 
unfrer Unentbehrlichleit für die Unfrigen); auch künftig führt er 
dich an ber einen, fie an ber andern Hand, obgleich ihr ench eine 
Weile nicht von Angeficht fehet. 
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Aber fo einfah und bündig dieſer objective Zufammenhang 

ber untergeorbneten Tröftungen mit dem Haupttrofte ift: fubjectiv 

alten die Ringe diefer Kette gar nicht fo feit zufammen; dazu 

fonmt noch, daß fo oft ber Haupttroft felbft dem Kranken entwe- 

ber zu entweichen ſcheint und bamit auch aller andre Troft ihm 

verſchwindet, oder aber, daß jener auf falfche, unlautere, ungründ- 

liche ober unberechtigte Weife angeeignet wird, in welchem Falle 

ber Seelforger den fehlechten Verband der Wunde erſt abläfen, 

ja die leivende Stelle erft wund machen muß, um wahrhaft heilen 

zu können. Diefe Zuftände alle rubriciren fich uns unter folgende 

Fälle; wobei wir nur bemerken müffen, daß mehrere ver bier un⸗ 

terfchiedenen Dualitäten oft in Einem Individuum fich beifammen, 

oft in feltfamen Mifchungen und fogar Widerfprüchen ſich ver- 

bunden finden; die Paftoraltbeologie kann immer nur nad) Haupt⸗ 

gefichtöpuncten viefelben aufführen. 

a) Einem im Glauben ftehenven Menſchen ift das ewige Le« 

ben etwas objectiv Gewiſſes, etwas unendlich Großes und Herr» 

ficbes; er bat fein Lebenlang auch veffen fich verfichert gehalten, 

baß ihm vaffelbe befchieden fei: aber je näher er ven Pforten ber 

Ewigkeit fommt, um fo zaghafter wirb er, um fo hiüfterer tritt 

feine eigene Unwürbigfeit ihm ins Bewußtfenn, um fo breiter er- 

ſcheint ihm vie Kluft, vie zwifchen ihm une bem Himmelreich in 

der Mitte liegt. Bewährte Ehriften, bie hundert Unteren freu» 

bigen KHoffnungemuth einfprachen, zu deren leuchtendem Vorbild 

Tauſende ebrerbietig aufblidten — fie zu allermeift werden oft fo 

verzagt, als zerränne ihnen jest, im entfcheidenten Augenblid‘, alles 

unter den Händen, was fie boch als geiftliche Habe vielleicht in 

früher Gottfeligfeit ſich ſchon angeeignet und burch ein ganzes Le⸗ 

ben hindurch feftgehalten haben. Das zunächſt Geeignete ift hier 

bie ſtets wiederholte Erinnerung an alfe die reichen Verheißungen 

ber Gnade Gottes, der ein geängftetes und zerfchlagenes Herz nicht 

verachten, der Das zerftoßene Rohr nicht zerbrechen, das glimmende 

Docht nicht auslöfchen will. An biblischen Material biezu fehlt 
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es nicht; fich baffelbe für viefen med zu fammeln unb präfent 

zu halten, ift Sache des Paftors felbft, auch an Hülfsmitteln dazu 

fehlt es nicht (3. B. die „Zroftbibel” von Chriftlieb, Steigers 

„Krankenbuch“ [S. 122], Löhes „Haubbuh an Kranfen- und 

Sterbebetten“ [Nörkl. 1840. ©. 12 ff.]). Mollers „heilige Sterbe- 

funft” nen aufgelegt, Stuttgart Liefching, 1858. ©. 47. 88 ff.; 

Dieffenbahe und Müllers „Hirtenbuch“ ebenvaf. 1861; Ohly's 

Vademecum pastorale Wiesbaden 1862); ebenfo hat die Firchliche 

Dichtkunſt für folche Verzagtheit freigebig geforgt. Zur Erime—⸗ 

rung muß das Gebet kommen; der Paftor wird in Gegenwart 

bes Kranken, wie in ter Etille feines eigenen Hauſes, für ben- 

felben beten, daß ihm Gott, wie er ihn felig werben laffe, fo auch 

eine frendige Zuverficht davon fehenfen wolle. Bei alle dem aber 

ift auch nicht zu überfehen, und je nach Umſtänden bem Kranfen 

biefer Gefichtspunet auch Kar ins Licht zu ſetzen, daß ſolches un⸗ 

erwartete, ja gerade bei ihm faft unbegreiffihe Verzagen ſelbſt 

auch eine Schidung Gottes, ein Länterungsfeuer in feiner Hand 

fei, das noch allerlei Stoppeln wegzehren müffe, die fi auf dem 

guten und feſten Heilsgrund in ter Seele aufgefchichtet. Solche 

gebiegene Menfchen tragen fich oft neben ihrem guten Lebenskerne 

mit viel Nebendingen, feien es aparte begmatifche Vorftellungen 

oder feien es ethifche Abfonderlichkeiten, auf die fie nad Art 

menfchlicher Eigenliebe und menfchlichen Eigenſinns — weiche beibe 

gerade an Wiebergebornen fo oft als ftarfe Sonnenfleden noch 

herbortreten — viel zu viel Gewicht legen, woher denn bei Ein- 

zelnen auch eine gewille Herbheit, eine nichts Fremdes duldende 

Erelufivität fich fchreibt. Für folhe nun ift eine Zeit innerer 

DBerlaffenheit, ja eine mehr ober weniger quälende Koffnungslofig- 

feit ein Fegefeuer, welches jene Auewüchſe verzehrt, indem auch 

ſolche in geiftlihen Dingen tiefgrabende und hochſtrebende Geifter 

nun lernen, fi in banfbarer Demüthigkeit auf das zurüdziehen, 

was auch dem Einfältigften als Troſt gegeben if. Daß folch ein 

Menſch wieder recht froh wird an dem, was er längft zu befigen 
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and in höherer Weife zu befigen meinte, als Andere — das iſt 

ein boher Gewinn ſolch trüber Tage. Über auch wo man fid) 

nicht mit aparten Dingen abgibt, bleibt hoch neben aller Bußfer⸗ 

tigfeit, neben allem Belennen ver eigenen Berbienftlofigleit gegen- 

über ter freien Vergebungsgnabe, insgebeim noch immer ein Stück 

Selbftvertrauen, ein Stüd Phariſäerthum zurüd, von bem oft 

biejenigen am meiſten noch an fich haben, die am eindringlichiten 

von Sünde und Gnade zu reden willen: folche Wölfe — wie man 

bie ber Frühlingsluft hartnädig Troß bietenden Schnee- und €is- 

fleden an unfern Bergen nennt — müffen in jenen Stunben bed 

Zageus weggeſchmolzen werten. Bei alledem aber bleibt auch dem 

Kranken e8 nicht erfpart, taf er, um Glauben und damit Frieden 

zu befommen, glauben wollen muß. Es ift unb bleibt der Glaube 

immer und überall eine That des Willens; fo wenig ein ftürmi- 

fehes Eindringen anf den Kranken mit Beweis und Gebot: „bu 

mußt glauben, haft ja fo viele Gründe gehört," einen günftigen 

Erfolg haben wirb, weil der Glaube gefchentt werden unb wie 

ein Licht im Herzen aufgehen muß: fo darf dem Kranken doch 

ebenfowenig verfchwiegen werben, daß er fich dazu hergeben, fich 

zufammennehmen und ermannen müffe: Sch will glauben, was 

Gott fpricht! Hier ift die Lehre vom Glauben an's Wort und 

aufs Wort, im Gegenſatze zum eigenen Empfinden des Friedens 

Gottes von großer praftifher Bedeutung; der Kranke foll nicht 

mit dem Glauben daranf warten, ob und bis er ven Frieden 

Gottes empfindet, fondern er foll fich ein Herz faffen und glauben, 

ehe er empfindet, leßteres kommt dann fchon zu ber Zeit nach, 

wenn Gott e8 ihm fchenfen will.*) — Oft aber bat der fragliche 

Zuftand nur bie Geftalt, daß ber Kranfe, wiewohl er feines Se⸗ 

ligwervens fich unverzagt getröften Tann, doch feine rechte Freu⸗ 

*) Bgl. Löhe, „von bem göttlichen Worte, ale dem Lichte, welches zum 
Frieden führt," Stuttgart 1858. S. ff. Braun, „vom Gefühlschriftenthum,“ 

ebendaf. 1858, und befonders Köftfin, der Glaube, jein Wefen, Grund und 

&egenftand, Gotha 1859. S. 349 ff. 
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bigfeit ſpürt, dieſer Seligfeit durch fein Abſcheiden theilbaftig zu 
werden; und, während der Weltmenſch das ſehr begreiflich findet, 

daß man immer noch das zeitliche Leben fortzuſetzen wünſche und 

ne in die Nothwendigkeit des Scheidens wie in alles Unvermeid⸗ 

liche fich männlich zu ſchicken willen müſſe, fo machen jene chrift- 

lihen Gemüther fich deßhalb Vorwürfe, Hagen fich felber ber 

Glaubensloſigkeit an, weil fie fich nicht lebhafter auf vie Ewigfeit 

freuen fönnen. Daranf bat ver Eeelforger nicht etwa mit ber 

Forderung: „Du follft dich eben freuen,” ober mit Vorhaltung 

bon Erempeln großer Eterbensfreudigfeit zu antworten, ſondern 

der Wahrheit gemäß zu ermwiebern, daß ja gar nirgends gefchrieben 

ftehe, es müſſe jeder Chrift mit ſolcher Luft und Freude fterben; 

das ift, wert es zu Theil wirb, immer nur eine Gabe, ein Gna- 

dengefchenf, aber nicht eine Forberung; was von dir geforvert 

wird, das ift nur Gehorfam, nur Geduld, nur Stillehalten und 

Hoffen; ging doch Jeſus felbft wahrlich nicht jubelnd in den Zob, 

wie nad ihm viele Märtyrer; vollends aber, während dir das 

Herz biutet, eine Freudigkeit zu beucheln, weil bu meinft, das 

gehöre zum feligen Sterben, das wäre Thorbeit und Sünde; hat 

ter Herr ſich nicht gefchämt, zu bekennen, wie fehr ihm bange fei, 

fo brauchſt auch du nicht den Helden zu fpiefen, wenn tu feiner 

bift.*) — Noch eine andere Wahrnehmung ift bie, daß oft gerabe 

bei chriftlichrechtfchaffenen Perfonen im Krankſeyn ſich Seiten des 
Charakters entwickeln oder nur erft fehärfer, eckiger hervortreten, 

bie man vorher nicht an ihnen wahrnahm. Befcheivene werben 

auf tem Krankenlager anfprudsvoll; Nachgiebige werden wunder⸗ 

ih, pebantifch, fte beftehen mit Eigenfinn auf Kleinigkeiten; es 

ift überhaupt cin jtarfer Egoismus, der in einer für die Umgebung 

*) Menken fchreibt einmal (f. a. a. O. I. ©. 166): „Es gibt Menjchen, 

die ber Gefahr und den Tode keck ins Angeficht ſchauen, weil fie Die Gefahr 

nicht keunen und fein Leben zu verlieren haben, und bie find mir zumiber; ich 

haſſe das freche, ſeelenloſe ſich nicht fürchten. Wahrbaftig, der Menich ift nicht 

wie Hiobs Leviathan, gemadt, ohne Furcht zu feyn. Aber bie Wahrheit kann 
ihn erlöfen aus den Feſſeln der Furcht.“ 
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oft befremolichen Weife zum Vorſchein kommt, wo vorher lauter 

Liebe und Hingebung war. Der Kranke gewöhnt fich fo Teicht 

daran, daß fich Alles nach ihm richtet; daran denkt er dann im⸗ 

mer weniger, daß auch er noch Rüdfichten auf die Unter nehmen 

ſell, daß er die ibm zu leiftenden Dienfte eben fo gut erleichtern 

als erfchweren kann; denkt nicht daran, daß 3. B. eine dienende 

Perfon auch Ruhe nöthig hat und daß man dieſelbe nicht ohne 

Noth ſtören muß. Dieſe Wahrnehmung, die, wie geſagt, oft an 

Perſonen gemacht wird, in denen man ſolch eine egoiſtiſche Ader 

gar nicht vermuthet hätte, muß vom Seelſorger benützt werden, 

- am dem Kranken zum Bewußtſeyn zu bringen, daß die Krankheit 

eben dazu biene, auch felche verborgenen, ihm felber wie Andern 

unbelannten Neigungen ans Licht zu bringen; daß er alfo wehl 

thue, nicht etwa nur in jener Allgemeinheit oder in angelernten 

Formeln von feinem Sünbenelenb zu reden over zu benfen, wie 

man das in Häglichiter Weife thun und bed) babei ven ter wah— 

ren Sündenerkenntniß noch weit entfernt ſeyn kann, fontern gerade 

an jenen vor Augen liegenden Flecken, darunter das ganze Haus 

zu leiten bat, folf er lernen Buße thun und ben eigenen Willen 

brechen. Für folhen Zwed würde das Erzählen oder Vorlefen 

„von fremden Kranfengefchichten, in denen fi) der entgegengejeßte, 

vollendet chriftliche Gedulds⸗ und Liebesfinn varftellt, gute Dienfte 

tun. 

b) Eine andere Herzendftellung tft e8, wenn ber Kranke zwar 

auf ein ewiges Leben hofft, auch bie Forderung des Chriſtenthums 

in Betreff ter Gründung viefer Heffuung auf Gottes Gnade in 

Ehrifto erfüllt, d. h. willig bejaht, aber fich doch eigentlich jene 

Hoffnung und den tarin liegenden Troſt nur vorbehalten will wie 

einen Nothpfennig, während das Leben auf Erben, felbft mit Ein- 

rechnung feiner Sorgen und Blagen, ihm doch ſtets willfommen 

wäre. Er wird es mir ficherlich nicht beftreiten, wenn ich ihm 

bemonftrire, daß barüber, wie lang ein Menfch tes zeitlichen 

Daſeyne genießen folle, nur der Schöpfer beffelben zu entſcheiden 
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das Recht habe, und daß ber Then auch nichts dagegen einwenben 

bürfe, ob ber Xöpfer ihn fo ober fo geftalte ober auch zerbredie; 

— aber er wird denken, ein Stüd Thon fei er als Menfch denn 

doch nicht, und feine Anſprüche ober auch nur feine befcheivenen 

Wünfche, noch einige Sährchen feines Lebens fich zu freuen, ſoll⸗ 

ten auch in Gottes Augen nicht als unbillig erfannt werben. Bei 

folder Sachlage ift es immerhin fchwierig, den Sinn tes Kranken 

richtig zu Stellen; denn bier fehlt eine Hauptſache, es liegt ber 

Schwerpunct feines Dichtens und Trachtens nicht in dem, was 

unvdergänglich if. Das alfo, womit ih ihn allein tröften kaun, 

bie Ewigfeit, ift ihm fein Zroft, fonbern ein Schreden. Diefer 

Zuftand macht, daß Alles, was ber Paſtor reden mag, wirkungs⸗ 

los abgleitet; auch wenn er bem Sranfen ed als feine Pflicht 

vorbält, fi de mit Einnen und Gedanken der Ewigkeit zuzu- 

wenden und fich mit ihr vertranter zu machen, ober wenn er ihm 

prebigt, daß ja doch, auch wenn ihm jett noch Gnadenfriſt gege- 

ben würde, über kurz oter lang berfelbe unwillkemmene Gaft an 

feiner Thür anflopfe, und ein paar Jahre früher oder fpäter 

nichts ausmachen: fo benft ber Kranke dabei immer: ber bat gut 

reden, er gebt wieder heim und tft gefund; er würbe trog dem 

Schönen, womit er mich kirren, mir bie Welt bitter und ben 

Simmel füß machen will, doch mit mir nicht taufchen. Diefen 

gegenüber ift Folgendes maßgebend. Sole Menfchen glauben 

fich ihres jenfeitigen Looſes eigentlich fehon gewiß, aber eben, well 

fie meinen, das entlanfe ihnen nicht, anch wenn fie dieſes Erbe 
erit nach Fahren antreten würben, wollen fie auch die Gegenwart 

noch genießen. Solchen Tann nur geholfen werben, inbem ihnen 

jene vermeintliche Gewißheit erft wankend gemacht, alfo zu erfen- 

nen gegeben wird, daß bie Hauptfrage für fie gar nicht bie fet, 

ob fie noch länger ober kürzer leben, fondern ob fie felig werben 

over verloren gehen? ‘Der Ernft des göttlichen Gerichts, die Un⸗ 

zulänglichfeit menſchlicher Tugend, die fie theoretiſch vollfommen 

zugeben, muß ihnen erjt an fich felber veutlich werden. Gelingt 
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es, die Gedanken in biefes Geleiſe zu bringen, fo kann fich zwar 

vie Lebensluft felbft hier noch anflımmern, indem es dann beißt: 

Ya, ih weiß wohl, ich bin noch weit zurück, deßwegen follte ich 

eben noch viel länger leben bürfen. Aber dann ift zu erinnern, 

baß, wenn es zu früh wäre, das vielmehr als ein Zu⸗ſpät bes 

trachtet werden müßte, indem es dem Kranken feineswegd an Zeit 

gefehlt habe, zu bedenken und zu befergen, was zu feinem Frieden 

diente; aber es fei auch jegt noch nicht zu fpät. Wird fo ber Reſt 

des Lebens noch als eine koſtbare Gnadenzeit erkannt, wendet ſich 

deßhalb alles Denken vem Suchen nad Frieden, ber ftillen Ab⸗ 

rechnung mit Gott zu: — daun iff’8 gewonnen, über biefer Haupt- 

fahe wird tem Kranfen das Eitle und Vergängliche allmählig ſich 

ferner rüden, er lernt es bei Seite legen, lernt fich an Gottes 

Gnade genligen laffen und wird dann auch fein Leben getroft in 

Gottes Hände geben. — In gleiche Tinte müſſen wir diejenigen 

ftellen, die ſich die Gefahr ebenfalls nicht verbergen, aber vor dem 

Tode felbft eine fo entfetliche, krankhafte Furcht haben, daß das 

Grauen vor demfelben jedem Zrofte ben Zugang verfperrt, und 

zwar deßwegen zumeiſt verſperren muß, weil es gar nicht die Auf— 

gabe und Vollmacht des Seelſorgers iſt, das Sterben als etwas 

Leichtes hinzuſtellen. Es iſt auch oftmals nicht ſowohl das Sterben 

ſelber, das Scheiden vom Leben, ſondern der Todeskampf, was 

ihnen bange macht, mehr gleichfam die Zurüſtungen zu dieſer Hin⸗ 

richtung des Leibes, als die Hinrichtung ſelber. Nach einer Seite 

kann gerade dieſe Angſt ein Mittel werden, deſto mehr alle die 

Berheißungen ſolch einen Menſchen theuer zu machen, die dem 

Tode feinen Stachel nehmen; er wird fi) um fe inniger an ben 

Zobesäberwinder anfchließen, der auch das Todesthal burchbrochen 

und durchleuchtet bat. Denen fofort, vie ihn ſchon gefunden haben 

and dennoch jener Angft nicht los werden, darf ganz wohl auch 

gefagt werben: wie es einem Sterbenden zu Muthe ſei, das wiffe 

freilich Niemand, aber Vielen fei e8 doch vergönnt, fauft und ftille 

hiuũberzuſchlummern; die Schrift nenne das Sterben nicht umſonſt 
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ein Entfchlafen; und auch wo ein Kampf voransgehe, fei e8 ber 

Herr, ver als ein mitleidiger Hoberpriefter die ringente Seele nicht 

verſchmachten lafje, taß fie von tem, was Andern als fo ſchwerer 

Kampf erfcheint, vielleicht wenig mehr empfinde. Es darf auch 

binzugefügt werden, daß ſchon fo Mauchen, dem auch fo bange 

gewesen fei, ver Herr aus Gnaden ein fanftes, ruhiges, ſchmerz⸗ 

loſes Einfchlafen gegönnt babe; die Bitte in dem Hiller’fchen Liede: 

„Herr, meine Leibeshütte finkt nach und nach zu Grab; gewähre 

mir bie Bitte und brid fie fiille ab” ꝛc. fei eine erlaubte und 

ſchon oft und viel erbört worden. Über ſolchen Tröftungen gibt 

boch erſt das ten rechten Nachdruck, daß von der andern Seite 

ſolche Angſt als etwas eines Chriften Unwürbiges, als ein Unrecht 

gegen ben Herrn, al® eine Feigheit vergeftellt wird. So viele 

Zaufente fine vor dir ſchon tiefen Weg gegangen; fie haben längft 

ſchon überwunten, wie magjt du dich deß weigern? „Es gibt,” 

fagt Nitzſch fehr treffend, a. a.O. ©. 197, „fogar bei Ehriften eine 

Zobesfchen, die mit erniter Rüge befchwichtigt werben fol.” Denkt 

oder ſagt hier der Kranke abermals, es fei leicht ſolche Manu⸗ 

baftigfeit zu prebigen, jo hat der Paſtor ihm einfach zu bezeugen, 

baß er, ber Gefunde, auch wohl noch vor ihm, tem Kranken, 

fünne abgerufen werten und daß er, was er ihm, dem Kranken, 

von Gotteswegen zu fagen habe, ebenfo auch fich felber fage; aber 

Wahrheit fei Wahrheit; ein klares, einfaches Zeugniß der eignen 

Zuperficht, der eigenen ruhigen Unterwerfung unter die Wahrheit 

wirft immer am beften auf ben Kranken. 

c) Von der vorigen verfchieden ift eine andere Art Kranfer 

darin, daß fie nicht, wie jene, ihr Lebensende als ein nahes fürch⸗ 

ten, und ſich nur darüber grämen, daß ihnen tafjelbe nahe fei, 

fondern gerade biefe Nähe, auch wenn fie wirklich vorhanden ift, 

durchaus nicht glauben, fich alfo fortwährend felber mit Geueſungs⸗ 

boffnungen täufchen und darum auch einem auf die Kenntniß ihres 

wirklichen Zuftandes bafirten Troſte durchaus unzugänglidy find. 

Das find bie Heftifer, denen, wie Nisfh a.a.D. ©. 204 fagt, 
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„die Natur mit Lebens- und Genefungsvorftellungen cine Linderung 

bes langen und langfamen Sterbens zugedacht hat." Wehnlich 

fpricht fih auch Kündig a. a. DO. ©. 161f. aus. Letzterer hat voll- 

kommen Recht, wenn er ebd. ©. 133 es für einen Fehler erklärt, 

daß man unter uns zu viel Gewicht auf ven Act des Sterbens 

feltft lege und zu wenig auf das vorangehende Leben. Eo ift ja 

auch damit, daß ber Kranke nur immer an fein Ende denkt, fei« 

neswegs ber Zweck crreicht; es foll Dies immer nur das Mittel 

ſeyn, ihn durch bie Todesgewißheit zum Sucden ber Heildgewiß- 

beit zu treiben. Bringt es nun aber bie Krankheit mit fich, daß 

der Kranke jener Todesgewißheit nicht ſtill hält, daß Die Lebens⸗ 

hoffnung immer wieter vorwiegt, fo ift Damit die Erreichung des 

Hauptzwedes nicht unmöglich gemacht; ber Seelforger hat dann 

nicht an jenem Mittel zu arbeiten; er Tann ed damit beruben 

laffen, bis ein gefchidter Dioment kommt, in welchem er bem 

Kranfen feine Meinung in diefer Beziehung mehr oder weniger 

birect zu erkenuen geben kaun, außerdem aber ſich tamit begnügen, 

daß er die fanguinifchen Hoffnungen nie bejaht und den weit aus⸗ 

ſehenden Plänen zu Reifen u. f. f. immer einen Dämpfer auffegt 

durch einen Beifag im Cinne von Jak. 4, 15. Defto mehr aber 

ift der Kranke damit zu befchäftigen, daß er feine Gedanken in 

Gott fammelt, feiner Begnadigung ‚gewiß und froh wird, fein 

Herz immer mehr im Spiegel des göttlichen Wortes kennen und 

reinigen lernt, und fo in eine möglichft ftetige Faſſung kommt, in 

welcher, aud wenn des Tores Nähe ihm gar nicht einmal mehr 

zum Bewußtſeyn gekommen wäre, er dennoch bereit erfunden würde. 

(Wir werden auf dieſen Punct unten noch ſpecieller zu ſprechen 

fommen.) Um ven Kranken aber zu jener Einkehr in fich felbft, 

zu jenem Verlehr mit Gott und Gottes Wort zu bewegen, ift ja 

das Bewußtfenn der Lebensgefahr keineswegs das einzige Motiv; 

ber Paftor Tann ihm mit aller Beftimmtheit das als göttlidye 

Ubficht bezeichnen, die fchon der Sendung der Krankheit zu Öruute 
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liege, und beren Erreichung ihm aud im Falle der Wiedergene- 

fung fehr zum Gewinn werden würbe. 

d) Unter manchfachen Geftalten und bei verjchiedenen fenfti- 

gen Zuftänden ber Seele und bed Leibes kommt die Ungeduld als 

ein Hauptübel vor, das die Seelſorge zu befeitigen fuchen muß. 

Da wird beftäntig gerechnet, wie lange jest ſchon tie Krankheit 

banre, wie lange man fihon nichts verdienen könne u. f. w., und 

noch mehr gerechnet, bis wann von Rechtöwegen eine Befferung 

zu erwarten fei; diefes Rechnen ſchlägt fehl, die Xermine geben 

immer wieder vorbei, ohne daß bie erwartete Aenderung eintritt, 

und fe kommt das Gemüth wie zum Frieden, kommt überhaupt zu 

feiner Einkehr in fich felbft, weil jenes Nechnen und ber Unmuth 

übers Fehlfchlagen immer obenar find. Der Ungebulpige hat aber 

nicht immer die Genefung im Auge; auch ber Tob ift ihm oft 
lieber, al8 diefes lange Warten. Es ſchlägt manchmal (feibft bei 

Schwindfüctigen bat Verf. einft tiefe Erfahrung gemacht) die Uns 

geduld, die auf Genefung harıt und nichts vom Sterben hören 

will, plöglich in ein leibenfchaftliches Herbeiwünfchen des Todes 

um, — aber beides ift wejentlich baffelbe, ein Durchbrechenwollen 

bes Eigenwillens durch die göttliche Ordnung. Ebeudeßhalb Hilft 

alle Ermahnung zur Geduld nichts, fo lange ver Wille nicht fich 

felber faßt und ermannt; immerhin aber muß bem Kranken in 

rubigeren Stunden ernſtlich vorgeftellt werden, einmal: daß er mit 

feiner Ungebuld ſich verfündige, denn Ungeduld ift nichts als ber 

Ungehorfam der Unmacht; hätteft du die Macht dazu, vu wiürdeft 

deine Laſt abwerfen, ohne Lich um ben Willen Gottes zu kümmern. 

Soll aber dein Krankenlager, ftatt dir zum Segen zu werben, beine 

Sündenſchuld noch vergrößern? Sodann aber merke hoch taranf, 

baß all’ deine Ungeberdigkeit nicht nur nichts beffert — denn da⸗ 

burch läßt fih ber Herr nichts abtringen, fo wenig als ein Vater 

fih durch kindiſche Ungeduld etwas abzwingen läßt, — fondern daß 

deine Laſt eine viel fehiwerere dadurch wird; Ungeduld ift felber 

eine Kranfheit, die zur andern Krankheit hinzukommt und fie Noch 
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bitterer macht. Gebuld ift Gottes Gabe, barum bitte felbft ohne 

Unterlaß darum; wenn fie heute bei bir auf die Neige geben will, 

fo bitte Gott, daß er bis morgen dir bie Lampe wieber fülle. Aber 

Geduld ift auch des Menfchen eigene Aufgabe; wenn die unmuthige 

Stimmung, wenn bie rechnenden Gedanken kommen wollen, fo brüde 

fie mit Gewalt nieber;. flüchte Lich in's Gebet, überdenle deinen 

Lebensgang, in welchem Gott fo viel Geduld mit dir gehabt hat, 

erfenne, daß auch jebt fein Zögern Fein Verzug, fonderu Gebuld 

von feiner Seite ift (2 Petr. 3, 9. 15.) Wirkung fann es auch 

thmm, wenn man dem Kranken Erempel von Leidenden vorhält, bie 

noch viel länger und fehmerzlicher gelitten haben, als er, und ihm 

zu verfteben gibt, daß, je weniger er fich fill und gehorfam in das 

ergebe, was ihm jeßt auferlegt fei, um fo eher e8 möglich wäre; 

baß ihm ver Herr noch viel Schwereres auferlege und ihn noch 

viel länger barren laſſe. Den Wahn, ver fich bei fo vielen Kran- 

ken feftfegt, daß ihr Leiden doch das größte fei, dergleichen. noch 

Niemand eins zu tragen gehabt, muß man ohnehin mit aller Macht 

befämpfen, indem man Beifpiele erzählt, die das Gegentheil be- 

weifen. Es ift fo, wie Ehamiffo in einem ſchönen Gedicht es dar- 

ftellt, daß, wenn wir alle zufammen träten, und Jeder fein Kreuz 

anf einen Haufen zu allen andern legte, um nach freiem Ermeſſen 

nun eins davon zu wählen, Jeder dad feinige wieder nehmen 

würde. — Manchmal wird man von foldhen Kranken aufgeforvert, 

um ein baldiges Ende für fie zu beten.*) Das muß man immer 

verweigern, ba tie Beftimmung des Zeitpunctes in Gottes Hand 

fiege; man wird dies and nur thun dürfen und follen, wenn ver 

Todeskampf ſchon da ift, es ſich alfo eigentlich nicht mehr um 

Abtärzung bes Lebens, fontern nur noch dieſes Kampfes haudelt. 

Um jene bat auch Gerhard nicht gebetet, dba er fang: Mach Enp’, 

9 Herr, mach Ente an aller unfrer Roth ꝛc. — Eine eigene Frage 

*) Auch Küudig erzählt a. a. DO. ©. 162 ein Beilpiel davon, baf ein 
Kranker anf ihn ungehalten geworben fei und zu werftehen gegeben habe, er, 

ber Baftor, könne nicht vet beten, fonft hätte er ihn läugſt zu Tode gebetet. 

Palmer, Paſtoraltheol. (2. X.) 30 
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ift e8, ob man ben Kranken die Verzögerung ihrer Aufldfung auch 

unter dem Gefichtspuncte barftellen fell, fie feien noch nicht zum 

Himmel reif, Gott könne fie noch nicht brauchen. Wer ift denn 

eigentlid) veif? Und wenn Gott bei bem Einen wartet, bis er 

veif ift, warum fterben fo Viele, die ganz gewiß ech nicht veif 

find? Selbft wenn man dem SKranfen einen fpeciellen Punct nen- 

nen kann, in weldem er noch erft reiner, vellfonmener werben 

müffe, ift jener ©efichtspunct ein ſchwer anzuwendender; kenn 

gelegt, e8 gelinge bem Kranken, jenen Fleden wegzubringen, jene 

Härte aufzuweidhen, — wenn dann immer noch bie Ruheſtunde 

nicht fchlägt, wie dann, da er fich doch jeßt für reif halten wird? 

Dian kann wohl im Allgemeinen von einem Menfchen fagen, ber 

ift uoch weit nicht reif, — er iſt 3. B. uoch fo unfriedlich, da 

würde er nicht ind Reich des Friedens taugen 2c., — und eben 

jo im Wligemeinen von einem Adern, ber bereits heimgegangen: 

ber ift als eine reife Garbe in Gottes Scheune getragen worben; 

ja, man kann manchmal auf den Gedanken geführt werben, jegt 

erft babe dieſer Menſch fterben können, nachdem irgend ein vorher 

uch vorhandener Bann von ihm gelöst werben; aber an bie Zei⸗ 

tigung einen Termin des zu boffenden Todes zu Tuüpfen, ift un⸗ 

thunlich. Was wir in unferer Menfchenweisheit derartiges von 

Gottes Regiment genan zu wiffen meinen, und was wir banz 

hiernach — „im Glauben," wie wir das fo gerne Nenten, — 

zuverſichtlich prophezeihen, davon gefchieht jedesmal gerade das 

Gegentheil. — Unter Umftänden kann ſolch einem Harrenden 

übrigens auch gejagt werben: ich glaube wohl, du könnteſt jetzt 

Schon läugſt im Frieden eingegangen ſeyn zu deines Herrn Freude, 

aber du bift nicht blos um beinetwillen ba, fondern auch um An 

berer willen; die ‘Deinigen danken Gott, daß fie dich noch habeıt, 

oder: fie follen an dir noch lernen Geduld uud Barmherzigkeit 

üben. Seinen guten Grund bat es jetenfall®, der Herr weiß 

genau, warum er fo und nicht anders verfährt; Gottes Zeit ift 

bie allerbefte Zeit, er ift noch nie zu fpät gekommen. Das ift 
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auch die Antwort auf den wunderlichen, aber nicht ſeltenen Wahn 

eines lange Leidenden, Gott habe ihn vergeſſen; ein Wahn, der 

namentlich baran ſich nährt, wenn Untere, Geſunde, Jüngere 

ſchnell abgerufen werden. 

e) Ein ſchweres Stück Arbeit für den Seelſorger liegt im 

bor, wo bie Selbftgerechtigfeit noch nicht überwunden ift oder gar 

mit vollen Segeln einberfährt. Diefes Uebel ift ein jo allgemei» 

nes, daß ber Paftor ſich Glück wünfchen darf, wenn ex einen 

Kranken trifft, der nicht in irgend einem Grabe daran leivet. Wir 

haben 5. B. felbft fremme Wittwen gefunden, die in gefunden 

Zagen nie anber& fich bezeugten, denn als Seelen, vie einzig burch 

Gottes Barmherzigkeit felig zu werden befften, bie auch auf dem 

Kranfenlager daran fejtbielten, aber mit einemmal in bie Klage 

ausbrachen, fie haben einft ihre veritorbenen Männer, Eitern 

n. ſ. w. treulich verpflegt, und müffen nun dafür fe verlafien 

fepn! Ufo lag doch auch Hier im Berborgenen ein Bewußtſeyn 

von Berbienft, von Nechtsanfprüchen, das nur erſt durch vie 

Krankheit zur Aeußerung gelangte. Die Menge derer ift vollends 

nicht zu zählen, die theoretifch ten Artikel von der allgemeinen 

Sünbhaftigfeit volljtändig bejahen, aber ven fich felber cine Dieis 

nung haben, die mit jemem Artifel nichts zu fchaffen bat. Da 

ruft mir ein Kraufer, während ich noch die Thürflinfe zum Eiu⸗ 

tritt in der Hand Habe, aus feinem Bette fchon entgegen: „Ach, 

Her N R., ih bin eben ein großer, großer Sünder;“ wie ich 

aber .eriwiebere: ich glaube das gern, aber fagt mir, lieber Mann, 

Doch nich etwas Näheres, was für eine Sünde ift es denn, bie 

each in eurem Gewiſſen drückt? ba nehmen bie Gefichtözüge ben 

Ausdruck des Befremdens an, und es folgt das Bekenutniß, baß 

er eigeutlich nichts Böſes von ſich zu bekennen wiſſe; er ſei gut 

geſchult worden (ein Selbſtzeugniß, das uns oft vorgekommen iſt, 

aber immer nicht im Sinne eines Lobes für dem ehemaligen Leh⸗ 

rer, fondern als Selbftlob), habe in Kinberlehre und Confirmanden⸗ 

unterricht gut geantivertet, wo er als Knecht, als Geſelle n. |. w. 
30 * 
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- gewefen, habe man ihn gern gehabt, er ftehe in Teinem Protofell, 

habe fein Huhn beleidigt 2c. 2c. — in dieſem Zone geht es fort. 

Oft nimmt daffelbe aber einen befoubers bittern Gefchmad dadurch 

an, daß ber Kranke fagt: ich möchte nur wiffen, warum mid) ger 

rade fold ein ſchweres Leiden treffen muß, wir find freilich alle 

Sünder, aber es ift Doch auch ein Unterfchied 2c. Bei Manchen 

liegt e8 fogar am Tage, daß fie den Pfarrer eigentlich nur zu 

bem Zwed rufen laffen, tamit er fich perfänlich von ihrer Vor⸗ 

trefflichleit überzeuge und biedurch in Stand gefeßt werde, in ber 

Leichenrebe dereinſt auch nad) Würdigkeit fie zu fchiltern. Den 

Legtgenannten ift zu fagen: Wenn es fo mit euch fteht, wie ihr 

fagt, fo Habt ihr mich ja eigentlich nicht nöthig; ich bin ein Die- 

ner bes Herr, von dem ihr felber wißt, daß er gejagt bat, er 

fet ein Arzt für die Kranfen und nicht für die Gefunden; Ich babe 

nur den Auftrag, biejenigen zu tröften, bie um ihrer Seele Heil 

angefochten find; da ihr aber ſchon eurer Sache fo gewiß feid, 

jo weiß ich eigentlich nichts bei euch zu thun. Doch möchte ich, 

ba ich eimmal ta bin, euch herzlich warnen, nicht bios auf das, 

was Gutes an euch ſeyn mag, hinzublicken, fondern euch vor Got⸗ 

te8 Angeficht und vor dem Spiegel feiner Gebote einmal etwas 

genauer zu prüfen, auch nach den Unterlaffungsfünten zu fragen, 

und zu gebenfen, daß Gott auch unfere unerlannten Sünden ins 

Licht vor feinem Angeficht ftellt (Bf. 90, 8.). Da wirb ver Pa⸗ 

ftor zum Prediger, er thut jeboch wohl, wenn er nicht zu prebigen 

lange fortfährt, ſondern die Wirkung diefer erften, dem Kranken 

unerwarteten Wendung des Geſprächs abwartet; bafür aber ifts 

um fo beffer, daß er im pafjenden Momente ven Kranken einlabet, 

mit ihm zu beten, und dann im Gebete basjenige im Namen des 

Kranken ausfpricht, was biefer denken, wie er gefinnt fehn follte, 

d. h. fowohl ein Befenntnik der Sünde als eine Bitte um bas 

Licht des heil. Geiſtes, das erft die verborgenen Herzenstiefen 

aufdeckt und bie argen ZTäufchungen ber Gigenliebe vernichtet. 

Weiß freilich der Geiftfiche fchon vorher fo viel von dem Kranken, 
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baß er ihm gerabezu eine Sünbe, die er begangen, eine fehlechte 

Gewohnheit, die er an fich gehabt, mit Namen nennen kann, fo 

ift dies als Widerlegung alles pharifäifchen Dünfels das Beſte; 

manchmal wirb eine bloße Hinbentung genügen, bie dem Sranfen 
zeigt, daß ber Paftor ihn beffer Tennt. Legterer muß aber in 

folhem Falle feiner Sache ganz ficher ſeyn; denn rüdt er dem 

Kranken etwas vor, was vielleicht nur die Verleumdung ausgeheckt, 

was fie wenigftens übertrieben bat, fo ift’8 gefehlt: der Kranfe 

wird gegen ihn perfönlich erbittert, und ſieht fich jeßt erft vollends 

als ten Gerechten an, ver unfchuldig verfolgt fei; er fchweigt 

beleidigt oder beginnt einen böchit unerquidlichen Streit. — Nimmt 

bie Meinung des Kranlen die Wendung, daß er fein Leiden nicht 

im Verhaltniß zu feiner fittlichen Würdigkeit ftehenb glanbt, fo ift 

barauf zu verweifen, welch eine Sünte pas eben fei, Gott einer 

Ungerechtigkeit anzuffagen; zugleich aber der doppelte Irrthum zu 
entfväften, als ob jedes Leiden fpecielle Etrafe für die perföntiche 

Sündenſchuld wäre, ba boch der Herr gerade oft viejenigen am 

meiften züchtige, die er am meiften lieb babe, und als ob irgenb 

eines Menfchen Sünde fo gering wäre, baf irgend ein Erbenleiben 

eine zu ftrenge, alfo ungerechte Strafe für viefelbe ſeyn Tönnte. 

Auch zu biefem Puncte verweifen wir gern auf vie trefflichen Aus⸗ 

führungen von Kündig a. a. O. ©. 106 ff. Es tritt bort befon- 

ders deutlich hervor, wie oft das rechte Wort (auch manchmal das 

rechte Schweigen) angenblidlich gefunden ſeyn will; bie Paftoral- 

theologie Tann nur Grundlinien ziehen, aber jenes rechte Wort 

läßt fih niemals im Voraus feitfegen. *) 

f) Sehr fehwierig ift die Behandlung von poſitiv Ungläubi- 

gen, von Freigeiftern und folchen Halbgebilteten, die etwa in ber 

*) Kündig erzählt 3.8. von einer Kranken, die immer viel mit bem tau⸗ 

jenbjährigen Reich zu fchaffen Hatte und von Betrübniß über bie gottlofe Welt 

überfioß, aber von ihrer eigenen Sinde nichts wiſſen wollte. Eines Tages 

fagte fie zum Paſtor, fie wolle in ihrer Leichentebe nicht gerühmt feyn. Jener 

erwieberte: fie ſelbſt babe ſchon dafür geforgt, daß dies unterbleiben Tänne, 
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Fremde, im Club, im Wirthshaus einen Hieb atheiftifcher Weis- 
beit abgefriegt haben. Freilich werben fie felten ſich bewegen 

finden, einen Geiftlichen zu rufen; aber es Taın dennoch gefchehen, 

ſei's auch nur auf Verlangen der Familie. Da muß ber @eift- 

liche beim erften Bejuch ſchon fehen, ob er wiererfommen fann. 

ft der Kranke gar nicht geneigt, auf ein geiſtliches Gefpräch ein» 

zugeben, fo kann der Geiſtliche fich ihm nicht aufpringen; oft aber 

wird er ed darauf anlegen, mit dieſem zu disputiren. Sagt man 

ihm einen Bibelſpruch, ſo iſt er im Stande, Beweis zu fordern, 

ob die Stelle auch ächt, ob ein Spruch aus dem Ev. Johannis 

oder ans den Paſtoralbriefen auch als ein Wort Jeſn oder Pauli 

anzunehmen fe. Hat ber Kranfe eine ruhige Stimmung, ift er 

nicht veizbar oder aufgeregt, jo Tann — worüber pas Nähere ums 

ten noch vorfommen wird — auf ſeine Antithefen mehr oder we⸗ 

niger eingegangen werben, entweder materiell, fo baß man ihn 

fih ausfprechen läßt und ihn auf dem Wege, ben ber Togifche 

Zufammenhang der Wahrheiten verfolgen Iehrt, zu befferer Er⸗ 

fenntniß zu führen, aljo ex concessis zu argumentiven und bie 

Argumente pfychologiſch wirkſam zu ordnen fucht;*) ober mehr 

allgemein und formell, indem ber Kranke vorerft wenigftens zum 

Bewußtſeyn gebracht wirb, daß er feiner Sache felber nicht gewiß 

fei, daß fein innerftes Gefühl gegen alle feine Argumente mächtig 
reagire, und baß es doch überaus thöricht fei, fo aufs Ungewiffe 

*, Ein ſchönes Beifpiel hievon lefen mir in ben von ber Basler Bibel- 
gefellihaft herausgegebenen Bibelblättern, 1860, Nr.3, 8.36 f. Ein Kranker 
(ein ſächſiſcher Graf) Täßt einen Geiftlicden rufen, bittet fich jeboch glei, zum 
Anfang aus, daß er nichts von Jeſus Chriftus zu hören wünſche. Der Geiſt⸗ 
liche erklärt ihm, es fei gut, daß er ihm das fage, denn allerbinge habe er 
beabfidhtigt, von dieſem vornehmlich mit ibm zu reden. Doch werde er ihm 
erlauben, mit ihm von Gott zu reben? Der Kranke ift dazu bereit; er habe 
bem höchſten Weſen ftets feine Verehrung newidmet. Der Paſtor beginnt, ibm 
bon ber Liebe Gottes zu reden, das nächte Mal von Gottes Heiligfeit, Ge⸗ 
rechtigfeit 2c., und als bem Kranken ob letzterer bange wirb, verläßt er ibn 
und fommt nicht mehr, bis er gernfen wird. Der Kranfe ift in wirficher 
Seelenangft und wirb nun unenblid froh, daß auch ihm Jeſus ale Heiland 
jeiner Sünden verfündigt wird. 
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in vie Ewigkeit zu gehen, und den einzigen Troft, der Einem ger 

geben fei, eigenflnnig wegzumerfen. Erzählungen von dem friede— 

vollen Sterben wahrer Ehriften können auch hier Wirkung thun. 

Bleibt aber der Patient Hartnädig auf feinem Widerſpruch und 

Wirerwillen, fo wird der Geiftliche nichts thun können, als den 

Kranken fragen, ob er wüuſche, daß er ihn noch öfter befuche; 

wird ed verneint, fo ift zu fagen: wenn er je einmal boch ein 

Berlangen empfände, chriftlichen Troſt zu empfangen, fo möge er 

nur fchiden, man werbe ihm mit Freuden zu Dienfte ſeyn; einft- 

weilen wolle man für ihn beten und ihm wiänfchen, daß er boch 

in ſolcher Entfremdung von Gott und feinem Wort nicht fterbe, 

fondern daß Ihm Gott noch das Herz aufthue ımb ihn in Gnaben 

noch annehme. 

g) Gehen wir zu der Claſſe über, in welcher uns entweber 

pure Stumpfbeit und Gleichgältigfeit ober pofitive Ruchloſigkeit 

entgegenkommi, oder wo das wenigftens vorher Las Signalement 

bes. jet Erkrankten gewefen war, fo ift da ter Stand des Paftors 

ſchon deßwegen ein ſchwieriger, weil ihn ber Kranle felder ent- 

weder gar nicht oder nur aus Superftition kommen läßt. Es tft 

in der That eine harte Aufgabe, einen Menfchen in geiftliche Pflege 

nebmen zu follen, der völlig unzugänglich ift, anf des Paſtors 

Reden gar nichts antwortet oder Alles bejaht, aber ohne irgenb 

welchen Eindruck und ohne innere Zuftimmung. Das berechtigt 

uns aber nicht, ven Kranken fofort fich felbit zu überlafien; kommt 

der Baftor in einiger Zeit wieder, fo gibt fehon der ortfchritt, 

ben inzwifchen die Krankheit gemacht hat, einen Anlaß, nun ftärfer 

den Kranken anzufafjen; gibt er auch jett nicht viel von fich, fo 

bleibt nichts übrig, als mit Vorlefen, mit Erzählen, mit Beten 

— jedes mit Mai — abzuwecfeln und die Hoffnung nicht auf- 

zugeben, daß vielleicht doch unter der Eisrinde noch ungefrornes 

Maffer fei, das enblich irgendwo durchbreche. Leute Dagegen, bie 

vorher pofitiv ruchlos waren, find oft in Krankheit mehr oder 

weniger zerfnirfcht, Hagen unter Thränen über ihre Vergehen und 
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geloben alles mögliche Gute, wofern ber Herrgott fie diesmal noch 

genejen laſſe. Diefe Stimmung, fo oberflächli fie fehn mag, ift 

doch vorerft das Einzige, woran man fich halten kann; ber Baftor 

muß ja nicht zu fchnell parat fehn mit dem Troſt göttlicher Ver⸗ 

gebung, er muß jene Stimmung durch Vorhalten des Geſetzes und 

Gerichts Gottes zn erhalten und zu vertiefen fuchen, wobei ſich 

bald heransftellen wird, in wie weit e8 Ernſt bamit war. Gut 

iſt's dann auch, wenn er fich zu paffender Zeit (namentlich im 

Zuſammenhange mit der Privatcommunion) förmlich ein Gelübbe 

in die Hand ablegen läßt, daß für den Fall ter Genefung ber 

Mandel ein anderer ſeyn werde, und zwar in concreto, baß ber 

Kranfe z. B. nicht mehr ven Wirthshansbefuch anfange, den und 

jenen Umgang, diefes oder jenes Gefchäft orer Vergnügen völlig 

aufgeben, regelmäßig zur Kirche kommen werde ꝛc. Tritt bie 

Geneſung wirklich ein, fo ift’8 nothwenbig, von Zeit zu Zeit den 

Geneſenen felbft zu fragen, wie ed gebe? und ihn nöthigenfalls an 

fein Selübde zu erinnern. — Iſt aber ter Kranke auch jet noch 

rohen und umgebeugten Herzens, fieht er den vielleicht nur bon 

den Anverwanbten begehrten, von ihm blos zugelaffenen Beiftlichen 

mit finftern Mienen herankommen, fo ift es felbftverftännlich, daß 

biefer nicht etwa mit Sätzen über göttliche Strafgerichte, die auch 

den Roheften zu finten wüßten,*) fein Amt beginnt, fonvern daß 

er in humaner Weife fein Vertrauen zu gewinnen fucht, daß er 

ihn alsbald fühlen läßt, man fehe in ihm nicht einen Feind, ber 

jet endlich auch dem verachteten Pfarrer ftill haften müſſe, ſon⸗ 

dern einen leidenden Mitmenfchen, dem man herzlich wohlwolle, 

— daß ber Baftor dann auch über etwaige plumpe Aeußerungen, 

bie er zu vernehmen befemmt, nicht empfindlich wird, fondern nur 

*) Die Älteren Paftoraltheologen (mie Urffperger) gehen allerdings biefen 

Meg; man foll, meinen fie, dem Kranfen fogleich eröffnen, er fei nun in bes 

Richters Hand, feine Krankheit fei der Vorbote der böllifchen Martern, ber Tod 
jet für ihn der Weg zur Verdammniß, fein Theil werbe feyn im Pfuhle ꝛc. — 

Hat der Eridfer irgend einen ber Kranken, die zu ihm gebracht wurben, mit 

ſolchen Reben empfangen, um ihn dadurch erſt mürbe zu machen? 
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fucht, wo er an dem harten Gemäth etwa noch eine weiche Stelle 

finde. Diefe weiche Stelle ift meift, wenn irgendwo, noch in einem 

Heft von Liebe vorhanden, — von Liebe zu Weib nnd Kind oder 

zn irgend Liner andern Seele. Es ift auch hier das ächt Menfch- 

fihe, woran das Göttliche ſich anfnüpft, worein es fich Fleivet. 

Ift aber von dieſer Seite nichts zu gewinnen, weil ber Krane 

Niemanden Hat, ber ibm Lieb wäre, ober feine Angehörigen fich 

nichts um ihn fümmern, bann gerade kann ihm das Entgegenkom⸗ 

men einer warmen Liebe von Seiten des Geiftlihen um fo mehr 

wohlthun, Tann ihm das verfchloffene Herz öffnen, daß er felber 

befennt, wie elend es in feinem Innern ausſehe. Hat man ihn 

nur dahin einmal gebracht, daß er dies nicht mehr verbehlt, wie 

jzammerlich ihm beim Blicke vorwärts und rückwärts zn Muthe fei, 
fo ift ver Weg gebahnt. WIE er damit nicht herausrücken, fo barf 

isn ter Poftor wohl fragen: Warum habt ihr mich denn rufen 

. kaffen? Es muß euch doch nicht ganz juft ſeyn; daß ich euch nicht 

gefund machen fan, wußtet ihr vorher; alfo was fehlt euch, das 

ieh eich geben fanı? — Eine leider vielfach vorkommende Geftalt 

ber Herzenshärtigfeit bei Kranken ift-vie Unverſöhnlichkeit ober 

wenigſtens Unverföhntheit. Weiß oder merkt ber Baftor, daß Zer⸗ 

wärfniffe etwa in der Familie oder fonft Feindſchaften obwalten, 

fo Hat er — and abgefehen von einer Privatcommunion — alles 

Ernftes baranf zu. dringen, daß bie Entzweiten fich verföhnen; two 

es nöthig it, muß er felber den Vermittler machen. Manchmal 

ift. eg übrigens nicht der Kranfe oder Sterbenvde, gegen welchen 

bie Feindfeligkeit obwaltet; da ift dann fein Erfranfen ober Ster- 

ben zuweilen der Weg, um bie Uebrigen zu verjöhnen (fo nament- 

lich biffivivende Eheleute am Kranlen- oder Tobtbette ihres Kindes). 

Einen Fall diefer Art f. Ev. 8.3. 1860, ©. 109. 

6. Weit weniger, als biefe innern Gegenfäte und Zuftänbe, 

tragen äußere Unterfchiebe für bie feelforgerliche Behanblung aus; 

ift’8 Doch gerade Krankheit und Tod, was alle Unterfchieve aus» 

gleicht, wo der Menfch lediglich als Menfch ber Allmacht gegen- 
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überfieht, in deren Hand er gegeben if. Es iſt ‚hier eigentlich 

nur nötbig, dem Vorurtheil entgegenzntreten, es fei der Arme zum 

Leiden, zum Sterben bereitwilliger ald ver Weiche, es fei das 

Alter ber Ewigkeit auch innerlich befreundeter al® bie Jugend. 

„Wie fauer wird's den Mann ankommen, von feinem Reichthum 

wegzuſterben,“ das ift eine häufige Mebe; wir haben aber Reiche 

gefehen, denen ihr Reichthum viel weniger eine Feſſel war, al® 

manchem Armen das jämmerlic Wenige, was er beſaß. ‘Der 

ärmfte Weingärtner, der fein Lebenlang nur faure Mühe und 

wenig frohe Stunden gehabt, will doch lieber noch Länger Erbe in 

feinen Weinberg tragen, als felbft zur Erbe werben. Eines nur 

ift für den Seelforger, wenn er einen Armen in ber Krankheit 

befucht, anders als beim Reichen, daß er nämlich jenem wicht 

vergeffen barf auch leibliche Wohlthat zu fpenden. Oft muß uns 

biefe erft ben Zugang zu dem vielleicht burch hie zwiefache Noth 

verbitterten Herzen öffnen; nicht als ob wir und mit Gelb für 

eine Weile Gehör und Zuftimmung erfanfen follten, fonbern es 

ift vie Macht menfchlicher Liebe, die ber Arme darin empfindet, 

die fein Herz ermweicht, wie auch bie Linderung leiblichen Elends 

felber, weil fie ven Gelft von einem Drude befreit, ihn ebendamit 

für höhere Gebanfen freigibt. Kin treuer Seelforger wirb nicht 

vergeffen, dem Armen in ber Zafche etwas mitzubringen, zu einer 

Privatcommunion ihm ben Wein felber zu fpenden, ihm auch Sol- 

ches, wornach oft ein Kranker, wie man fagt, einen Geluft hat, und 

was ihm doch feine Armuth verweigert, freumtlich zu reichen. Auch 

bie Jugend ift gleichfalls nicht an fich ſchon mehr an's Leben ge- 

fettet, als das Alter; ift’8 doch oft, als klammerte fich dieſes, je 

näher es dem Grabe zugeht, deſto zäher an das Leben an, während 

Sünglinge und Yungfrauen, wenn einmal ber rechte Troft gefun- 

den war, fi) willig und felbft mit Sehnfucht zum Tode bereiten 

konnten. Und was den Unterfchieb ver Bildung anbelangt, fo wird 

auch biefer von Krankheit und Tod ziemlich nivellirt; find bie 

Borftellungen des Ungebilveten von Tod, Gericht u. f. w. vielleicht 
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graffer, maffiver, als bie des @ebilveten, fo find bie des Lertern 
leicht deſto flacher; wiewohl wir oft an Orten, wo wir uns deſſen 

am wenigften verſehen hätten, Begriffe in obigen Beziehungen vor⸗ 

fanden, pie viel mehr fuperftitids waren als aufgeflärt. Denu 

Krankheit und Tod machen fid) auch bem Gebildeten als Reali⸗ 

täten fühlbar, denen er darum, wenn es einmal Ernſt wird, auch 

wicht mit mebelhaften Bhrafen, ſondern nur mit etwas Reellem 

gegenüberzutreten wagt. 

7. Ein mit dem Krankenbeſuche zuſammenhängender Act, ge 

wiffermaßen der Höhepunct des Verkehrs zwifchen Seelforger und 

Beichtkind, ift die Kranfencommunion (Hauscommunton, Privat« 

communten, coena clinica, auch viaticum genannt). Es ift bier 

nicht der Ort, die thenlogtfche Rechtmäßigkeit dieſes Actes zu un⸗ 

terfuchen ; der Unterfchieb wird immer bleiben oder Immer wieder 

auftanchen, daß bie Intherifche Kirche, weil für fie der Geſichts⸗ 

punct einer Gemeindefeier, genau nad dem Aeußeren ber erſten 

Haltung dieſes Mahles in der Nacht, da ter Herr berratben 

ward, ein untergeorbneter, die Hauptfache dagegen das Guaden⸗ 

mittel für den Einzelnen ift, auf die Hansconunnnion mehr Werth 

legen, ja fie für den Kranken eigentlich fordern muß, während bie 

reformirte Kirche, obgleich fie tiefer Handlung fich nicht entzogen 

bat, doch folgerichtig theild weniger Gewicht darauf legt, theils 

befchränfende Bedingungen daran nüpft.*) An ber Berechtigung, 

das Mahl red Herrn fo zu gebrauchen, kann fein Zweifel beftehen; 

er felbft hat auf basjenige Moment, das bei der Hauscommunion 
wegfällt, daß nämlich die Feier eine Gemeindefeier ſeyn fol, nicht 

ausbrüdlich ein Gewicht gelegt, wiewohl felbft dieſes Moment 

nicht fchlechthin entbehrt werden muß, da nicht nur — was 

allerdings immer fchön und empfehlenswerth ift — die Familie 

zu Haufe mit dem Kranken communiciren Tann, fonbern felbft die 

*) Bgl. barilber die Abhandlung in ber Darmftäbter Allgen. 8.3. 1859, 
Nro. 86, 
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Communion eines Einzelnen fo anzufehen ift, daß, weil er au ber 

Gemeinbefeier Theil zu nehmen verhindert ift, ihm fein Antheil 

nach altchriftlicher Sitte in's Haus gebracht wird, damit er bennoch 

Theil nehme, ein Geſichtspunct, der auch dann feftgehalten werben 

Tann, wenn nicht zur felben Stunde oder am felben Tage ſich das 

eine an's andere anfchließt. Es ift die chriftliche Freiheit, die bes 

Herrn Stiftung zum Frommen ver Seelen auch in biefer Form 

gebraucht. Auch eine relative Nothwendigfeit ift zu behaupten, 

fofern ein Kranker, ver Fein Berlangen darnach hat, während fein 

Zuftand bie Feier geiftig und leiblich zuliefe, damit einen Mangel 
an geiftlichem Leben verräth, das, wenn es in rechtem Maß, in 

natürlicher Wärme vorhanden ift, einer Wohlthat, einer Nährung 

‚nicht entbehren will, bie der Herr mit einer Fülle von Segen 

barbietet. Alle vie Momente, die das Abenpmahl in fich vereinigt 

— bie Gegenwart deflen, ver da tobt war, aber lebendig ift und 

in dem wir Kinder des Todes das Leben haben; die Vergegen- 

wärtigung feines Leidens; bie Verfiegelung der Vergebung ber 

Sünden; die Gemeinfchaft mit allen Erlösten — gewinnen für 

den Kranken eine ganz befondere Bedeutung; ob er wohl nicht 

würdig ift, daß der Herr unter fein Dach gebe, fo beißt es body 

auch für ihn: Siehe, dein König kommt zu bir; das erhebt und 

ftärft die matte Seele, es kommt als göttliche, geiftig-Teibliche 

‚ Berfiegelung alles Troftes zum paftoralen Zuſpruch Hinzu, während 

zugleich bie intenfivere Sammlung des Gemüths auf bie Kern- 

puncte evangelifcher Wahrheit und Liebe eine heilfame Wirkung 

auf die Faffung des Kranken ausübt. Nur für vie Behauptung 

der Nothwentigfeit der Krankencommunion zur Seligfeit ift ſchwer⸗ 

lich ein Beweis zu führen; bie Schrift fagt Nichts davon, und 

merfwürbig genug weiß bie einzige Stelle, die eine Anweifung 

zur chriftlichen Krankenpflege gibt, Jak. 5, gerade von einer Com⸗ 

munion ebenfalls nichts, wie auch Paulus, wo er im 1. Korinther⸗ 

brief vom heiligen Abenpmahl redet (wo er ja überhaupt nur fo 

weit davon redet, als die Unordnungen in Korinth ihm Aulaß 
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geben), von einem Gebrauch für Kranke nichts jagt; 11,30. were 

den zwar Kranke genannt, aber in ganz anderem Zufammenbang. 

Aus diefem Stillfchweigen folgern wir nicht, daß die Privatcom⸗ 

munion bem apoftolifchen Begriffe vom Mahle des Herrn entgegen 

fet — denn es ift die chriftliche Freiheit, die demfelben auch biefe 

Geftalt gegeben hat, wie ihr ja in Sachen bes Eultus, der Ver⸗ 

fafjung u. f. f. unendlich viel überlaffen ift; — aber wir folgern, 

daß es eine Beſchränkung ber feligmachenden Kraft und Gnabe 

Chriſti ift, eine conditio sine qua non zur Seligfeit daraus zu 

machen. Hiedurch zu affermeift werden die fuperftitiöfen Mei- 

nungen genährt, die wir als Motiv des Berlangend nach bem 

Abenpmahle fo oft gewahr werden müffen. Leute, die nie um 
geiftlihe Dinge fich gelümmert haben, wollen noch communiciren, 

um baran eine Einlaßfarte in den Himmel zu haben. (E8 hängt 

damit auch zufammen, daß man auf dem Lande in ben Perfona- 

fien eine® Verjtorbenen immer eine Erwähnung davon erwartet, 

er babe das heilige Abenpinahl noch empfangen.) Run ift es zwar 

felbftverftändlich, daß der Geiftliche, wenn das Begehren an ihn 

geftellt wird, im Geſpräche mit dem Kranken vie richtige Erkennt⸗ 

niß zuerst bemfelben beizubringen fucht; aber oft genug haben wir 

Das deutliche Gefühl, daß man uns reden läßt, auch auf Fragen 

bie nöthigen Antworten gibt, aber daß man alles das einfach zum 

Ceremoniell rechnet, ohne fich irgendwie dadurch tiefer in's Wefen 

bes Sacramentes und in's eigene Herz führen zu laffen. Unb 

boch ſteht die Sache nicht jo, daß wir das Recht hätten, bie 

Reichung ber Babe zu verweigern. Aber neh Schlimmeres knüpft 

fih daran, fofern e8 dem Kranken und feiner Umgebung oft nicht 

einmal um eine äußere Vergewiſſerung der Seligfeit, fondern um 

einen leiblichen Effect zu thun iſt.*) Es herrſcht die Anficht, daß 

bie Communion immer eine Entfcheivung berbeiführe, ſei's zum 

*, Dem Berfofier fagte einft eine Kranke (freilich eine ſchon altersſchwache 
Berfon) höchſt unbefangen, fie wünfche zu communiciren, weil fie hoffe, baß 

dann and) wieber ber Appetit fich einflelle, ber ihr fchon Lange fehle. 
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Leben, ſei's zum Tode; dauert nım eine Krankheit lange, ber 

Umgebung auch wohl zu lange, fo wirb von Zeit zu Zeit bie 

Communion begehrt, um jene Kriſis herbeizuführen. Welch’ eine 

unwürdige Stelluug muß der Geiftliche da einnehmen! Und doch 

ift’8 wieder berfelbe Fall, wie oben. Auch ift jene Erwartung 

einer Krijis eine an fich nicht fchlechthin unbegründete, denn fie 

trifft erfahrungsgemäß oft wirklich ein, ift uns and, felbft wenn 

wir nur das pfnchologifche Moment in Rechnung bringen, etwas 

wohl Erflärbaree. Jene Meinungen haben auch die Felge, daß 

fo oft der Geiftliche um Reihung des Abendmahls gebeten wird, 

wenn der Kranke fchon nicht mehr im Stanpe ift, mit voller Klar⸗ 

beit des Denkens bei der Handlung zu ſeyu. Wo ein wirkliches 

Delirium eingetreten ift, kann natürlich ven berfelben nicht mehr 

bie Rede ſeyn; aber es gibt fo viele Zwiſchenzuſtände zwiſchen 

Harem Bewußtſeyn und Bewußtloſigleit, daß es ſehr ſchwer ift, 

eine Grenze zu. ziehen. In ſolchem Zweifelsfalle haben wir es 

für das Richtige gehalten, das Sacrament alsdann nicht zu ver⸗ 

weigern, wenn wir ſahen, daß der Kranke, obgleich ihm das polle 

Verſtändniß abging, alſo auch eine genügende Vorbereitung nicht 

mehr möglich war, doch noch einen Troſt, ſeinen letzten auf Erden, 

ſuchte und deßhalb ſehnſüchtig darnach verlangte; wir hätten es 

nicht über's Herz gebracht, ihm denſelben zu verweigern, deſſen 

uns getröſtend, daß der Herr reich genug an Erbarmen iſt, um 

auch ſolch' einer armen Seele ſich nicht zu entziehen. Solch' eine 

Communion iſt ein Pendant der Nothtaufe. — Regel muß es 

dagegen immer ſeyn, daß ver Kranke vorher ſchen beſucht wird 

ehe man ibm die Commnnion reicht; der Geiſtliche ſoll ihn erſt 

über ven Grund feines Begehrens hören, ihm bie Heiligfeit des 

Segenftandes in Erinnerung bringen und ihm Anleitung zur Selbſt⸗ 

prüfung geben; foll iym in Bibel und Geſangbuch basjenige be⸗ 

zeichnen, was er für ben vorliegenden Zweck lefen fol, auch, wenn 

er es für nöthig findet, eins und andres ihm ſelbſt zu lefen geben, 

woran ſich beun näcften Befuc das Geſpräch knüpfen Tann, um 
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zu fehen, was der Kranke gefaßt und immerlich verarbeitet hat. 

Zur feftgefeßten Stunde — beren Anberaumumg aber, wie aus 

dem oben Bemerkten hervorgeht, nicht blos durch den Grad ber 

erlangten Erfenntniß, überhaupt durch das Refultat ber angeftell- 

ten Vorbereitung, ſonbern auch durch den Fortfchritt der Krauk⸗ 

Heit bebingt ift, ta bie vielleicht nicht mehr lange zu hoffende 

volle Geiftesflarheit, oder ber augenblidlich leichtere Zuftand des 
Kranken benügt feyn will — erjcheint ter Paſtor im Krauken⸗ 

zummer, je nach Ortsgebrauch mit ober ehne Küfter,*) geht wo 

möglich im Amtékleide fchon Hin, ba es dem geiltlichen decorum 

witerftrebt, wenn ter Baftor fi) in Gegenwart des Kranken und 

ver Familie an⸗ und umkleidet; ein Tiſch in bem fonntäglich ge- 

einigten Zimmer muß gedeckt ſeyn, Kelch und Patene ftellt der 

Geiftliche zurecht, und gebraucht num — etwa nad) einem jeden 

falls kurzen Gefpräh mit dem Kranken — die Liturgie Es 

Hörmen perfönfiche Verhältniſſe vorliegen, wo es paffenb tft, ein 

freies Gebet jtatt des liturgifchen zu ſprechen, ober das letztere 

frei zu erweitern, um fpecielle Anliegen des Kraufen varein auf» 

snnehmen; namentlich für das Schlußgebet ift diefe freiheit in 
Anfpruch zu nehmen, da an ven Dank für's Abensmahl ein Ruͤch⸗ 

blick auf's ganze Leben, ein Hinansblid auf Tod und Ewigkeit 

wie auch auf die vielleicht bäjtere Zufuuft für die Familie ſich 

wirkfam anfchließen läßt. Die Beichtformel und die Vermah⸗ 

mung, tie Einſetzunge- und -Distributionsworte müſſen ftehend 

feyn, wie das Bater-Unfer; ja, wir haben gerade bei Privatcom- 

munionen uns oft überzeugen können, wie nunendlich viel werth bie 

ſtehende liturgifche Formel und wie niel beffer fie für ſolche Acte 

ift, als das freie Gebet, denn wenn bie längft befannten Worte 

fommen, ba bewegen fih and tes Kranken Lippen, fein Auge 

*) Lebteres, was in Städten geichieht, wo bie Privatcommunionen jehr 

häufig vorkommen, hat nur das Unbequeme, daß alsdann bie sacra vasa (die 

jeder Geiſtliche für den Krankengebrauch bei ih im Haufe heben muß), vorher 
von ber Bedienung des Kranten abgeholt und nachher zurückgebracht werben, 
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leuchtet auf, er betet mit, weil er's auswendig kann; das gefalb- 

tefte Herzensgebet dagegen hört er boch mehr nur an, wie man eine 

Prebigt anhört. — Daß für Privatcommmnionen eine Gebühr zu 

nehmen vielmehr ungebührlich und poſitiv unfanonifch tft, wurde 
früher fchon erwähnt; dagegen ift es Sitte, daß, eutſprechend ver 

Beier in der Kirche, etwas geopfert wirb, was in’® pium corpus 

kemmt.*) 
Anhangsweiſe zum Vorigen ſei hier noch ein Punct berührt, 

an ben Fein evangeliſcher Paſtoraltheolog gedacht haben würde, 

wenn nicht bie vorher angenommene Unmöglichkeit ſolch' eines 

Falles durch eine Thatfache als Möglichkeit erwieſen wäre. Es 

machte großes Aufſehen, als vor einigen Jahren die Zeitungen 

berichteten, Pfarrer Löhe habe an einer Frau in ſeiner Gemeinde 

eine Art letzter Delung vollzogen. Das war's num gerade nicht, 

fondern nur eine buchftäbfihe Beobachtung ber al. 5, 14. ges 

gebenen Borfehrift, nach welcher bejagte Frau behandelt werten 

wollte. Darin lag eigentlich ein Vorwurf für die gefanunte evan⸗ 

gelifche Kirche, Luthern mit eingefchloffen, daß fie bie fatholifche 

Delung nicht wenigftens in eine evangelifche, biblifche verwankelt, 
fontern fie kurzweg abgethan hat; wir aber wiffen, daß fie daran 

Recht getban und ſich als eine Kirche ausgewiefen Hat, die unter 

dem Gefege bed Geiſtes und nicht des Buchitabens fteht. Stünde 

fle unter Legterem, fo mäßte fie außer ber jalobinifchen Delung 

fiber auch noch die Fußwaſchuug reftituiren. Ob bei Jalobus 

(verglichen mit Marci 6, 13.) pas Del als Heilmittel ober als 

Symbol der die leibliche Heilung erft vermittelnden Geiſtesſalbung 

zu faffen ift, oder wie fonft, haben wir bier nicht zu unterfuchen; 

das aber ift Har, daß alle dieſe Gebrauchsarten und Betradhtunge- 

weifen des Oeles local und temporär und unferem Denken und 

Leben durchaus fremd find, was um fo weniger ein Berluft ift, 

*, Wie fehr auch hieran ſich ſeltſame Dieinungen knüpfen, erfuhr Berfafler 

einft, ba ihm ein Kranter das Opfer in die Hand legte und mit bebeutungs- 

vollem Blicke fagte: das gebe er ale Sundopfer! 
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da felhft Jakobus nicht fagt, das Del werde dem Sranfen helfen, 
fondern das Gebet bed Glaubens, der benn boch ein anderes 

Dbject hat, als das Del, und auch nicht in der Weife an biefes 

gebunden ift, wie an bie Elemente im Sacrament. Die Frage 

it für und nur biefe: wen einmal ein Gemeinbeglied folches 

Berlangen ftellt und fih auf vie Jakobne⸗Stelle dabei beruft, 

was follen wir thun? Es iſt freilich zuverläßig anzunehmen, daß 

jener Berfon in Löhe's Gemeinde biefer Wunfch fo wenig gekom⸗ 

men wäre, als er jemals einem evangelifchen Ebriften gekommen 

ift, wenn nicht vorher fchon katholiſirende Teudenzen in ber geift« 

lichen Regierung der Gemeinde mitgewirft hätten; gerade durch 

biefen innern Zufammenhang, ber fol ein Begehren erft möglich 

machte, ift die Sache zu einem Aergerniß geworben, weil jeter 

gute Proteftant darin nur einen weitern Schritt auf dem Wege 

feben konnte, auf welchem man evangelifches Chriſtenthum unter 
dem Zitel bes reinen Lutherthums in remanifirendes Kirchenthum 

verfehrt. Leute, welche Vernunft amehmen, würben fich, falls fie 

anf jenen. Einfall geriethen, immerhin noch belehren laſſen, daß 

und warum folch eine vereinzeft ftehende Anweiſung, wie jetie des 

Jakobus, keine allgemeine Norm fei; allein Perfenen, vie einmal 

auf etwas biefer Art verfallen, find dann in der Regel, als hätten 

fie irgend ein hohes Geheimniß entvedt, fo erpicht darauf, daß 

fie vernänftiger Belehrung ganz unzugänglich bleiben und fich auf 

das fteifen, was ſchwarz auf weiß im ber Schrift fteht. Stier 
fagt (in feinen Betrachtungen über den Brief Yalobi ©. 316 zu 

der Stelle): „Wir mögen heut zu Tage noch, wenn finblicher 

Glaube ein Sinnbild und greiflich Zeichen begehrt, biefes thun 

ober Wehnliches mit Anderem, was bei und wäre, wie das Del 

in Balsftina; wir mögen’s aber auch laffen; wir mögen eublidy 

Dad Wort unſeres Textes im geiftigften Sinne richtig bahin deu⸗ 

ten, daß allerlei äußere Mittel, auch Arznei zu gebrauchen, mit 

dem Gebete vereinigt ſeyn kann.“ Das Leste ift das Nichtigfte; 

denn daß jetzt noch ein „Tintlicher Glaube” das ftricte Verlangen 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. 8.) 81 j 
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ſtellt, es müfje nach apoftolifhem Wort eine Salbung mit Oel 

vollzogen werden, das gerade halten wir für unmöglid. Dieſe 

Sorberung fest nicht kindlichen Glauben, fonbern religiöfe Ver⸗ 

fchrobenheit vorans. Wir würden auf ſolch' ein Begehren ben 

runden Beſcheid geben: da ber Herr nirgends ſolch ein Gebot ge» 

geben hat; ba das Beharren auf folchem Verlangen trotz ertheilter 

Belehrung einen am Aeunßerlichen haftenden unevangelifchen Glau⸗ 

ben und zugleich einen Mangel an Glauben in Bezug auf bes 

Gebete Kraft und Gottes Allmacht verräth; da enblich der Ber⸗ 

dacht eines Tatholifirennen Aberglaubens, eines Gelüftene nach 

facramentlicher Delung nahe liegt: fo thue ich's nicht; ift euch 

Gebet und Abenpmahl nicht genug, verlauget ihr Zeichen oder 

Zaubermittel, fo fein ihr auf falſchem Wege; darin euch bejtärken 

will ich nicht, will mein Gewiffen nicht damit befchweren, baß ich 

aus Nachgiebigfeit gegen ven Wahn eines Einzelnen an dem Geift 

der evangelifchen Kirche und Lehre mich vergreife und aud nur 

pen Schein anf mich lade, al8 hätte ich Luft an Dingen, bie einen 

fo Stark römtfchen Gefchmad haben. — Jakobus Hat damit nicht 

tatholifirt, weil e& noch feinen Katholicismus gab; wenn aber jegt 

bie Sache wieder verfucht. wird, fo nimmt fie einen ganz andern 

Charakter an, fie wirn ein oxuvdalor.*) 

8. Es ift ſchon früher bemerkt worden, daß der Geiftliche an 

Kranfenbetten oft Gelegenheit babe, für irgend einen wohltbätigen 

Zwed wirkfam zu ſeyn, indem er — auf Befragen — Rath gibt 

zu einer weifen Stiftung, einem wohlangelegten Legat u. tgl. Aber 

auch außerdem ift es wohlgethban, wenn er auf geeignete Weiſe 

(diefe hängt freilich ganz von der Berfönlichkeit des Seranlen und 

den Verhältniſſen ab) bemfelben vie Mahnung gibt: beftelle dein 

Haus. Es iſt fo oft ficher vorauszufehen, baß, ſobald ſich das 

Grab über dem Tobten gefchloffen hat, in ber Familie ber Haber 

ausbricht; folchen Zerwürfniffen ließe fich nicht felten durch Fuge, 

*) Als ſolches hat fie, fo viel wir wiſſen, bie bayrifche Oberkirchenbehörbe 
auch angejehen und umterjagt. 

‘ 
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legtwilfige Beftinnmungen vorbeugen, und boch will man nicht da⸗ 

ran, fein Zeftament zu machen, aus dummer Scheu fchiebt man 

es von Tag zu Tag auf, bis es zu fpät iſt. Auch wo feine 

Händel zu befürchten find, lann boch eine Ungerechtigleit begangen 

werben durch folche Unterlaffung; mancher Hageftolg, manche alte 

Jungfer veripricht einem armen Verwandten, einem armen Dienft« 

boten, daß fie ihm etwas vermachen werben, wenn er treu bei 

ihuen ausharre; der arme Menfch thut's, läßt fich alle Launen, 
alle Bladereien ſclaviſch gefallen; ver Batron aber kann ſich immer 

nicht entfchließen, den Notar kommen zu laffen, weil er meint, 

das fei eigentlich fchon ber erjte Act des Sterbens; fo kommt 

ber Tod über ihn, und ver Diener geht mit leeren Händen aus, 

wenn nicht — was aber nicht allzu Häufig geſchieht — bie Erben 

rechtſchaffen genug find, das Unrecht gut zu machen. Un folde 

Dinge zu erinnern, liegt noch ganz innerhalb ber feelforgerlichen 

Aufgabe, fo wenig biefe fonjt die Einmifchung in Erbichaftsange- 

legenheiten zuläßt. 

9. Kommt der Angenblid des Verfcheidens heran, fo wird oft 

ber Geiftliche noch fchnell geholt; fieht er bei einem Beſuche felbit, 

baß es dem Ende zugeht, fo ift e8 geziemend, daß er bableibt uud 

daſſelbe abwartet. Es ift ein natürlicher Wunſch, daß, wenn bem 

Sterbenden noch ivgend etwas zum Troſte werden kann, es ihm 

gegeben werde; die Familie, auch wenn fie in Gebet und Wort 

Gottes nicht unerfahren ift, alfo nicht deßwegen ven Pfarrer braucht, 

weil fie felber ber ringenden Seele nichts zu fagen wüßte, ift boch 

oft fo gebeugt, fo vom Schmerz überwältigt, baß ihr bie Auwe- 

fenbeit des Geifilichen felber zu einem Halt wird. Der Moment 

bes Todes, trete dieſer ftille ein cder unter jchwerem Kampfe, ift 

etwas fo Heiliges, fo Teierliches, daß fehwächere, beffen ganz un⸗ 

gewohnte Gemüther von einer eigenthbümlichen Furcht, einem Grauen 

ergriffen werben, bas ihnen bie Nähe eines mit ber Ewigfeit ver- 

trauten Menfchen zu einer Wohlthat macht. Seine Function an 

folhem Ort ift aber unfers Erachtens eine mehrfache. Erftlich, 
31* 
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wofern ver Sterbende noch das Verlangen nach Gebet und Zu« 

ſpruch fund gibt, ift ihm daſſelbe beſtens zu gewähren, aber nicht 

mit langem Beten oder Predigen, fondern nur in kurzen Sprüchen 

oder Verfen, bie bon Zeit zu Zeit ihm gefagt werten. Auch wenn 

das Bewußtſeyn ſchon gefchwunden zu ſeyn fcheint, darf es bie und 

ba verfucht werden, ihm etwas zu fagen, ba oft, wenn ſchon ber 

Zobesfchlummer ſich über die Augen zu legen begonnen bat, doch 

fo viel Bewußtſeyn noch ba ift, um ein Zroftwort zu vernehmen 

unb fi daran zu ftärfen. Aber wie der Paftor felbft damit nur 

ſparſam feyn muß, wie er blos von Zeit zu Zeit ein lautes Wort 

reben ſoll, im Webrigen aber flille zu feyn und auch das Gebet 

für den Kranfen meift in der Stille zu thnu das Beſſere ift: fo 

ift fein zweites Gefchäft, daß er den Sterbenden vor frommer 

wie unfrommer Zupringlichleit fchügt. Denn wicht blos bie rohe 

Neugierde ftellt fi — auf dem Lande wenigſtens — oft an 

Sterbebetten ein, fondern es gibt auch eine Art Frömmigkeit, bie 

aus dem Sterben ein Schaufpiel macht; das Sterben fell, das 

will man bei Undern wie bei fich felbft bezwedeu, ein vecht fchö- 

nes ſeyn; man macht eine Kunft taraus; — „die Sterbefunft,“ 

bie in Mollers (f 1606) Manuale de praeparatione ad mortem 

noch einen ganz unverfünglichen, richtigen Sinn bat, ift hernach in 

einer Weife cultivirt und raffinirt worden, daß man ein förmliches 

Programm dazu hätte entwerfen tönen. Jeremias Gotthelf läßt 

irgendwo eine feiner Perfonen fagen: „ch möchte einmal in voll« 

kommener Ruhe fterben, ohne daß mich hier einer etwas fragt und 

bort ein anderer tröftet;" es ift ein Arzt, der das fagt, aber wir 

meinen, in gewiflem Betracht babe er Recht. Wem es jemals 

fterbensübel war, wer fich fterbensfchwach fühlte, der kann fich un⸗ 

gefähr denken, daß es für einen wirklich Sterbenden auch feine 

größere Wohlthat geben muß als Ruhe und Stifle.*) Das heißt 

*) Bon Philipp David Burk, Bengels Schwiegerjohn, iſt belfannt, daß er, 
nachdem er mit feiner Familie das Abendmahl gefeiert, fofort ganz in Rube 
und allein gelaften ſeyn wollte, nur feine Frau und ber ältefte Sohn ſollten 



B. 2 Krankenbeſuch. 485 

ja nicht: man folk ihn fich ſelbſt überlaffen; ber Sterbende hat, 

wie Kündig S. 195 gewiß richtig fagt, vorherrfchend gerade das 

Gefühl des Verlaſſenſeyns; aber die, welche bei ihm find, follen 

darum boch nicht Störer feines Entfchlafend ſeyn. Fordern wir 

dies im Namen ver Menfchlichfeit, fo ftimmt damit andrerfeits bie 

Wahrheit, daß ja doch wahrhaftig an dem, mas in folchen Mo- 

menten noch gefprochen und gethan wird, die Seligkeit nicht hängt. 

Detinger hat über Bengels Ente fehr treffend gefagt: „Bengel 

ftarb nach feiner Idee, nämlich al8 ber, der nichts von der Sterbe⸗ 

kunſt ftatnirt, fonbern der mit feinem Correcturbegen, als feinem 

Geſchäft, fi) beim Sterben fo gut befaßt, als zuvor. Er wollte 

nicht geiftlich pompds jterben, fondern gemein, wie wenn man 

unter bem Gefchäfte zur Thür hinaus geforbert wird.” Gleich 

gewichtig auch für bie Paftorallehre ijt, was Ludwig Hofacker 

(f. fein Leben von Knapp, 1. Aufl. S. 306) auf feinem Kranken⸗ 

Yager äußerte: „Es berühre ihn unangenehm, wenn Leute heran» 

fommen, bie da meinen, bem Pfarrer Hofader in feiner Heiligleit 

ſollte und werbe bas Sterben unfehlbar eine Kleinigkeit, ein Kinder⸗ 

fpiel feyn, und wenn fie dann anheben, ihm aus ihrem gefunden, 

wohlhäbigen Leibe heraus mit größter Leichtigleit und Zungen- 

geläufigleit zuzufprechen.” Davor alfo ven Kranken zu fehügen, 

halten wir für eine paftorale Pflicht. — Iſt derfelbe eine würdige 

bei ihm bleiben. (Koch, Geſch. des K.L. I. S.313.) Ebenfo leſen wir in 

Bertbes Leben, II. S.60, von Claudius, dem Wandsbeder Boten: „In den: 

letzten Tagen betete er unabläßig, ſah e8 auch gerne, wenn die Umſtehenden 
beteten: aber lautes Beten und Zufpruch mochte er nicht.” Andere Beifpiele 
fiede bei 9. H. Wendt, das Leben Philipp Nicolai’s, Hamb. 1859, S. 99, 

Note. Wendt bemerkt dort zu diefem Puncte: „Es war in jener Zeit ge- 

bräuchlich, einem ſchwer Kranken, der auf dem Sterbebette lag, nicht⸗blos vor⸗ 
zulefen und vorzubeten, fondern ihn auch wiederholentlich nach feinem Belennt- 

niß zu fragen. Man fürdhtete, daß der Satan den Menſchen nod in feinen 

legten Stunden berüden könne. Hat auch biefe treue Liebe und ängftliche Für- 
forge etwas Rührendes, fo ift fle für ben Leibenden und Sterbenden gewiß 

oft recht bejchwerlich gemefen, zumal wenn das rechte Maß überfchritten wurde.“ 

Allerdings; und wie ſolches Verfahren bei allem Wohlmeinen ein inhumanes 

war, fo ift auch bie Dazu treibende Furcht ein tüchtiges Stüd Aberglauben. 
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Berfönlichkeit, fo ift e8 wohl zuläffig und angemeffen, daß ihn ter 

Paftor mit Auflegung der Hand zum Sterben einfegnet, was ja 

auch die Bewufitheit des Sterbenden nicht mehr zur nothwenbigen 

Borausfegung hat. Iſt er verfchieben, fo ift ein kurzes Gebet 

tas Befte, die Gemüther in bie vechte Faffung zu bringen; wäre 

Stimmung und Stimme dazu vorhanden, fo könnte felbit ber leife 

Sefang eines Tieververfes von fänmtlichen Anwefenden eine wohl 

thätige Wirkung haben und dem Momeut feine Weihe geben. Einb 

doch manche Chriften ſchon während eines von ihnen begehrten 

Geſanges verfchieben. 

10. Nur kurz erwähnen wir be Falles, daß der Paftor Je⸗ 

manden auf eine bevorftehende Operation geiftlich vorbereiten fc, 

ober zu .giner Gebärerin berufen wirb, bie in Lebensgefahr ift. 

Mehr als fonft bedarf er zu folhem Dienft, namentlich im erfteren 

Falle, der eigenen Stärkung, tamit er felbft leiblich und geiftig 

nicht von dem Vorgang übermannt werde; was er aber bem Lei⸗ 

benben zu bieten hat, ift fehr einfach: er fell das Vertrauen auf 
Gottes allmächtige Hiüfe, durch die auch das Echwerfte vorüber- 

gebt, aber auch ven Todesmuth ftärfen und ihm biernm beten 

helfen. Die dahin gehörigen Motive finb einfach und ſchön z. B. 

in Kapffs größerem Gebetbudy (Thl. II.) ausgefprochen. Vgl. auch 

Kündig a. a. O. S. 147. Burk a. a. O. IL S. 347. Löhe a. 

a. ©. II. ©. 258. Häufig wird vorher die Communion begehrt 

und bient zur mächtigen Stärkung; auch die Erzählung von ande- 

ven, mutbig beftandenen und glüdlich vollbrachten Operatiouen wird 

günſtig wirken. 

11. Noch haben wir die Mittel zuſammerzuſtelen, die dem 

Geiſtlichen beim Krankenbeſuche zu Gebote ſtehen, um dem Kran⸗ 

ken das darzureichen, was er bedarf. Es iſt, außer dem Sacra⸗ 

ment, wovon oben ſchon die Rede war, überall das Wort, aber 

in ſehr mannigfachen Geſtalten. Zuoberſt ſteht das Schriftwort, 

theils in Form von Sprüchen, welche er dem Kranken in Erinne⸗ 

rung bringt, ober; wenn fie ihm nech unbefannt wären, ihm fagt, 
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ihm auch wohl in feiner Bibel bezeichnet, damit er fie nachfchlage; 

theils. in längeren Abfchnitten, vie er ihm vorliest, wozu ſich nach 

feinem Ermefjen und feiner Schriftlenntniß unendlich viel, vorab 

aus den Pfalmen, aus Hiob, aus den Abfchiedsreden des Herrn, 

and den Briefen Petri, darbietet. An das Leſen wirb fich von 

ſelbſt eine Auslegung mit fpecieller Application anfchließen.*) Das 

Zweite ift das Gebetöwort; bier muß der Geiftliche felbft erfahren, 

eb er beten Tann, und wenn er’s noch nicht Könnte, am Kranken⸗ 

bette wird er’8 lernen. Er muß das um fo mehr, als der Kranke 

gerabe von ihm oft erjt beten lernen muß. Denn das, was unfer 

Bolt fo nennt, ift oft gar nichts, als das fertige Herfagen beffen, 

was in der Schule von Liedern und Sprüchen, im Haufe auch von 

Morgen- und Abendgebeten irgend einmal auswendig gelernt wor: 

den iſt. Das ift num nicht zurückzuweiſen; bles wenn — wie es 

bie und ba vorkommt — ein Kranker ven Baftor eigentlich zum 
bewundernden Zuhörer deffen machen will, was er alles zu beten 

wife, ift dieſem Strome ein Damm zu feßen; fonft aber darf der 

Seelforger wahrhaft froh feyn, wenn er folch einen Vorrath und 

folche Geneigtbeit, ihn zu verwertben, beim Kranken vorfindet; er 

bat daran auch für bie perfönliche Application eine um fo gefchid- 

tere Handhabe. Immer aber muß ber Paftor felbft frei und — 

wenn e8 erlaubt ift, den Ausdruck von der Beredtſamkeit auch auf 

das Gebet überzutragen — fließend beten können. Dazu reicht 

in der That bie richtige Herzensftellung und Gründung nicht zu; 

es Tann wohl Jemand für fi) das, was ihm anliegt, in's richtige 

Wort faffen, aber vor Anbern und für Andere beten zu Lönnen, 

*) Hiezu bietet das mehrgenannte Hirtenbuch von Dieffenbach und Müller 
in feinem Lectionarium, I. &. 157—308, viel Brauchbares dar. — Georg 

Geßner, Antiftes in Zürich, hat fi ch, wie fein Biograph Finsler a. a. O. S.110 
erzählt, auch fchriftlicher Aufſätze belehrenden und poetiihen Inhalts bedient, 

die er den Kranlen in die Hände gab und bie als Stoff zu mündlichen Be- 

fprehungen dienten. Aus biefen Aufzeihnungen, tie zunächſt für beftimmte 

File und Berfonen gemacht waren, find feine mehrfach aufgelegten „Unterhaf- 

tungen für Kranfe und Leidende“ entftanden. S. aud unten ©. 491. 
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das bebarf einer Gabe und Uebung; ftoden oder in Tautologieen 

und Gemeinplägen fich umtreiben, feinen Fortgang oder fein Ende 

finden zu Können, ift da nicht weniger fehlimm, als in ber freien 

Rede. Solche Uebung gibt freilih nur die Praxis felbjt; aber 

es ift doch auch dazu eine VBorübung möglich und bienlich und bie 

rechte Schule dazu ift und in den alten Liturgieen geöffnet. So 

wie Luther, wie die Verfaffer der evangelifchen Kirchengebete, auch 

zum Theil vie Liturgifer der alten Kirche gebetet haben, in fel- 

her Kürze und Einfalt, Kraft und Klarheit, ift in ſämmtlichen 

Gebet: und Anbachtsbüchern nichts zu finden; Habermann, Arne, 

Start, J. C. Storr — fie haben Vortreffliches geliefert und ber 

Dorn ift noch heute nicht verfiegt; aber nur Weniges trägt das 

Gepräge jener Objectivität, bie vom Zeitgefehmade und von be= 

fonbern theologifchen oder religiöfen Richtungen fih frei erhält. 

Sowohl als Lefung wie als Gebet empfiehlt ſich das enangelifche 

Lied, vorzugsweife das Firchliche Lied, wiewohl für unfern Zwed 

auch die mehr fubjectiven chriftlichen Dichtungen, die vom Kirchen- 

gefang ausgefchloffen find, wufern fie nur ben erforderlichen Ge— 

halt Haben, gute Dienfte leiften. Nur bat das Kirchenlieb auch 

darum immer ben Vorrang, weil es dem Kranken ſchon bekannt 

it, er ſich fomit nicht erft anftrengen muß, um aufzumerfen, und 

boch beim jegigen Gebranch auch das längſt Bekannte einen neuen 

Anhalt für ihn gewinnt. — Das Dritte, was bie anderen Mo- 

mente vorbereitet und verfnüpft, ift das freie Geſpräch. Ein ſol⸗ 

ches mit Perſonen der verfchiedenften Art und Bildung über einen 

und benfelben Gegeuftand und mit einem und bemfelben Zwecke 

gleih gut zu führen, alles Gezwungene und Gemachte fern zu 

halten, dem Kranken zur activen Betheiligung am Gefpräcde Herz 

und Mund zu öffnen, ohne doch je in bie unangenehme Rolle eines 

- Eraminators zu fallen, ihm Luft zu machen zu jeber freien Aeuße⸗ 

rung, baß er nicht dem Paſtor zu Gefallen revet, fondern fo, wie 

es ihm um's Herz ift, und doch allem Ausweichen vorzubeugen: 

das ift die, ſchwere, aber ſchöne Kunſt — gleichfam vie Katechefe 
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in höherer Potenz, — die der Geiftliche fich aneignen muß, zu 

deren wirklicher Hanchabung allerdings eben fo fehr eine Gabe wie 

eine längere Uebung nötbig iſt. Die Gabe befteht in der Raſch⸗ 

heit, mit welcher Gebanfen, praftifche, anregende, frifche Gebanfen 

gleich neuen Melodien dem Geifte zuftrömen und ſich an ben ger 

gebenen Moment, felbft an Weußerlichkeiten und Zufälligfeiten an« 

Inüpfen oder durch diefelben entzünden, und ebenfo dic Gewandi⸗ 

beit, das rechte Wort dafür augenblidlich zu finden, eine gewiſſe 

Kechheit, bie den Kranken felbit aus geiftlicher Lethargie heraus⸗ 

lockt und ihn zur Mittheilung wie zur Aufmerkfamfeit wedt, ohne 

daß er widerftehen kann. Es ift, genau genommen, daſſelbe Ta⸗ 

lent, das auch in andern Verhältniſſen ſo unendlich viel werth iſt, 

— das Talent: ein Geſpräch in Gang zu bringen und im Gange 

zu erhalten, und zwar fo, daß es nie zum Unbedeutenden, zum 

Geplauder berabfinft; aber Mancher, ber bies im Salon vortreff- 

lich verftebt, kann am Krankenbette dennoch in's Stoden gerathen, 

wie umgefehrt auch Manchem, ven fonft die Schüchternbeit zu 

einem ſehr fchweigfamen Gefellfchafter macht, bier das Herz aufs 

gebt, weil er fich an biefer Stelle daheim fühlt, weil bie erbar- 

mente Liebe die Schäte, die er im Innern verborgen trägt, auf⸗ 

thut. Treffen wir freilich einen Kranken, der nicht erft aus gei« 

fiiger Trägheit aufgeftachelt werben muß, ber fich ums gegenüber 

felber auszufprechen das Bebürfnif hat, da ift’8 ein Xeichtes, ja 

ein Genuß, bei ibm zu verweilen; es gibt Kranfenbetten, von de⸗ 

nen ber Geiſtliche viel mehr mitnimmt, als er gebracht hat — 

wir müfjen Jedem wünfchen, taß er von Zeit zu Zeit unter feinen 

Patienten auch einen diefer Art habe. Den Stoff und Ausgangs» 

punct des Geſprächs wird zunächft der Zuftand des Kranken felbit, 

feine Hoffnungen oder Befürchtungen, feine Stimmung, feine . 

inneren und äußeren Erlebniffe bieten; man läßt fih von ihm er- 

zählen, hört mit Gebulb an, was er zu fagen hat, feine Klagen 

wie feine Zroftgründe, feine wahren Gedanken wie feine Träume; 

— man legt ihm — ohne etwa ben weiffagenden Traumbenter 
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zu machen?) — das alles aus, d. h. man ftellt es ihm unter bie 

richtigen Gefichtspuncte, Tenft ihn von Nebenfachen, von Grübeleien 

und Thorheiten immer wieder zurüd auf bie Hauptſache, fuggerirt 

ihm — fei es als Gegenfag zu feinen eigenen Meinungen, fei es 

als Beftätigung feiner Erfahrung und Erkenntniß — bie bezüg- . 

lichen Schriftwahrheiten und fucht fie möglichft zn firiren. An- 

haltspuncte gibt die Feftzeit, gibt felbft die Weltzeit — mancher 

Kranke intereffirt fich noch fehr für Las, was braußen vorgeht im 

Leben der Staaten, der Kirchen, — das muß man ihm nicht weh⸗ 

ren, es ift ja im Gegentheil ein gutes Zeichen, daß ihn bie Krauk⸗ 

beit nicht gegen allgemeine Iutereſſen abgeſtumpft, nicht ſo egoiſtiſch 

gemacht. hat, daß ſich, wie es fo oft ber Fall iſt, alle Gedanken 

nur um’8 eigene Ich und beffen Befinten drehen; man bat nur 

immer das Gefpräh über ſolche Dinge zeitig fo zu lenken, daß 

ver Kranfe nicht fein eigenes Heil über dem bes Vaterlandes über- 

fieht, füch in jene Intereſſen nicht verliert, fondern auch daraus 

zulegt einen Gewinn für feine Seele zieht. — Der Geiſtliche wirb 

öfters dem Kranken etwas erzählen — namentlich auch von an« 

bern Leidenden, von benen er vielleicht gerade herfommt, deren 

fchwereres Leiden oder größere Geduld als heilfamer Spiegel die⸗ 

nen fann; oder erzählt er dem Kranken etwas, was er gelefen, 

bringt ihm etwas mit, das er ihm vorliest oder zum Selbftlefen 

baläßt, und rebet dann das nächftemal darüber. Oft auch ift es, 

wie Marperger, getreue Anleitung zur wahren Seelencur, Nürnb. 

1743, ©. 218 räth, praftifh, daß man, „anftatt alfeweil mit 

dem Kranken tn Perfon zu reden, fich zu feinen Angehörigen wen- 

bet und mit ihnen folche Gefpräde führt, die dem Patienten fel- 

ber, wenn er zuhört, nöthig und näglich find.**) Ganz unvermerkt 

*, S. die auch über biefen Punct intereffante Ausführung bei Kündig a. 
a. O. ©. 167. 

**) Mie auf obige Weife die Familie mit in Anſpruch genommen wirb, fo 

ift es öfters auch nöthig, daß der Baftor beim Weggehen ben Angehörigen Ber- 
haltungsregeln gibt, Damit nicht, was ihm gelungen ift, durch ihre Gedanken⸗ 
lofigleit oder Unmiffenheit wieder wernichtet werbe. 
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kann man hiebei des Kranken Zuftand entveden, was ihn am meis 

ften angreife wahrnehmen, und zuweilen bie größte Begierde in 

ihm erweden, fit von Einem und Anderem belehren zu laffen. 

Unterdeffen wird er mit dem befchwerlichen Reden verfchont, und 

- die Ruhe, die man ihm gönnt, macht vem Vortrag, den man thut, 

einen boppelten Nachdruck und große Annehmlichkeit." Ihm folde 

Banfen zu gönnen, ift überhaupt nöthig. „Du mußt,” fagt ber- 

felbe Marperger ©. 214, „dem Kranken Zeit laffen zum Nach- 

denken; ift bein Zufpruch fo unmäßig, daß man fein Ende in dei⸗ 

ner Rebe finden kann, fo wird er Gottes Gabe und Rührung 

erftiden, eben wie ein ftarf anhaltender Wind das Licht abbläfet, 

welches ein ftilleg Wejen nur mehrer anflammt. Denke auch 

hier an die Erfahrung Eliä, da er befand, daß der Herr in dem 

ftillen und fanften Saufen war... Du fehlägft gleichfam Funken 

in ben Zunter feines Herzens; mein! balte boch inne und nimm 

wahr, ob folhe auch fangen?" — Ein bei manchen Kranken fehr 

wohlangelegtes Mittel ift das, daß man ihnen paſſende Lectüre 

bringt; daran bat auch das Gefpräch einen immer neuen An⸗ 

fnüpfungspunct und fruchtbaren Stoff.*) Schließlich ift noch zu 

fordern, daß ber Kranke von jebem Befuche bes Geiftlichen irgenb 

Etwas als Gewinn ſoll behalten können; irgend einen Gedanken, 

eine Anſchauung, alfo eine Bereicherung feines inwendigen Men- 

fhen. Nicht als ob pas nach Art eines Lehrcurfes angeorpnet 

werben, alfo beim nächten Befuch eraminirt werben müßte, ob 

das beim legten Befprochene noch hafte ober Früchte getragen habe 

und nun ein neuer Stein zum Pau Hinzugefügt werben müßte 

genau nach dem zuvor eniwerfenen Riſſe; das wäre das Metho- 

piftifche, gegen tas wir uns von Anfang fehon erflärten als gegen 

ein gewaltfames, unnatärliches Verfahren, ba, was frei in jedem 

*, Im Jahr 1758 erfhien in Königsberg ein Buch von Lilienthal: „Nüb- 
Licher Zeitvertreib auf dem Kranken⸗ und Sterbebette.” Das ift freilich ein 
euriojer Titel; wo die Zeit felber am Berrinnen ift, braucht fie nicht erſt ver⸗ 
trieben zu werben; aber die Meinung war richtiger, als dieſer Ausbrud. 
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Augenblick nach Bedürfniß gegeben werben muß, unter das Jech 

eines Syſtems gebannt wird. Sondern nur das ift ter Sinn ber 

Forderung, daß fein Befuch Teer abgeben foll; daß der Kranle 

fih en irgend etwas Reelles, was ihm der Paftor gefagt, erinnern 

kann. Wir brauchen deßhalb nicht darauf auszugehen, daß wir 

jedesmal irgend eine gemwichtige Sentenz in petto haben; ein ein« 

faches, fchlichtes Wort kann benfelben Dienft thun, aber doch immer 

nur eines, das Gehalt hat. Darauf kann man fih nicht vorher 

rüften, Tann auf einen Kranlenbefuch nicht ftubiren, wie auf eine 

Predigt, ſondern man muß feinen geiftlichen Schag immer voll⸗ 

ftändig bei fi) Haben. Um aber ihn bei fich zu Haben, muß man 

ihn fi erwerben; daher das unabläßige Sammeln aus Gottes 

Wort, aus Gefchichte und Erfahrung, die ftete Bereicherung an 

Wahrheit Hand in Hand gehen muß mit ber Weisheit und Liebe, 

bie folden Schag alsdann zu verwertben verfteht. Dem treuen 

Diener gibt der Herr bann zur Stunde, was ex braucht, in ben 

Sinn und in den Mund; bie Verheißung Mattb. 10, 19. 20. 

gilt nicht blos für gerichtliche Verhöre, fie gilt auch für paftorale 

Krantenbefuche. *) 

3. Seeljorge für Trauernde, Angefochtene, Berzweifelnde. 

1. Der Kranfenbefuch geht von felhft über in den Beſuch von 

Wittwen und Waifen; ver Angft um ein theures Leben folgt, wo 

nicht des Herrn Hilfe noch Frift gibt, bie Trauer um bajfelbe. 

Meeift verlangt es ſchon die Sitte, daß ber Geiftliche die Familie 

nach einem Todesfalle, auch fchon vor der Beerbigung, befucht, wie 

*) (Eine Veberficht ber Literatur für den angehenben Paftor fügen wir nicht 

bei, ba bie inftructivften Werke im Kapitel ſelbſt gelegentlich citirt find. Nur 
anf die Schrift „Betbespa” von Altmüller und auf den Anhang zum zweiten 

Bändchen von Löhe's „evang. Geiſtlichen“ machen wir noch bejonders aufmerf- 

fam; Löhe bat (in einem filr Diakeniſſen beſtimmten Dictat) verfchiebene leib- 

liche Krankheitszuftänbe in ihrer pſychiſchen Bebentung genauer entwidelt, als 
dies fonft zu finden iſt. 



B. 3. Seelforge für Trauernde x. 498 

ebenfalls, daß er in der Stunde bes Begräbnifjes im Haufe ans 

weiend ift. Hier zu Land gefchieht dies freilich nur in den Städten, 

wo ber Geiftliche vom Trauerhauſe aus den Leichenzug zu Fuß 

oder zu Wagen begleitet, während auf dem Lande, wo am Grabe 

der Schulmeifter parentirt, der Pfarrer erit auf ber Stanzel für 

bie Leichenbegleitung fichtbar wird. Es ift häufig noch ein er- 

ſchutternder Moment, wenn die Gefänge vor dem Haufe beginnen 

oder wenn bie Glocken anfchlagen; das Wegfchaffen auch ver legten 

Heberrefte läßt die Unerbittlichleit bes Todes noch in feiner gan- 

zen Strenge fühlen. Die. Anwefenheit bed Geiftlichen tft alsdann 

baram wichtig, weil der Schmerz ihm gegenüber fich entweder ſel⸗ 

ber mäßigt oder von ihm durch ein freundliches Wort gemildert 

werben Tann, und weil ſich gerade burch feine Betheiligung an ber 

Familie in folchen unvergeßlichen Momenten ber. Geiftlihe amt 

tiefften und innigften in das Leben der Familie verflicht; auch 

wer fonft ihm vielleicht ferner fand, lernt ben Werth geiftlichen 

Beiftandes und die Wahrheit des Wortes Gottes ta Tennen, und 

kann dadurch auch für die Zukunft vemfelben zugänglicher werben. 

Was die Tröſtung am Grabe betrifft, fo überläßt vie Paſtoral⸗ 

theologie das Nühere über dieſe Function der Homiletik, und be⸗ 

gnügt ſich mit dem allgemeinen Grundfate, daß bei dieſer Func⸗ 

tion (die freilich von Vielen fchon darin ganz verfehrt aufgefaßt 

wirb, daß fie wähnen, eine chriftliche Kede am offenen Grabe und 

ein chriftlich eingefaßter Nekrolog fei ein und paffelbe Ding) immer 

Wahrheit und Liebe Hand in Hand geben, nie aber eines burch 

Das andere verlegt werben darf. Schwache Seelen finden freilich 
einen Troſt barin, wenn ber Redner dem Berftorbenen Tugenden 

anbichtet, die er nicht gehabt, oder bie, bie er gehabt, zu einem 

Superlativ binauffchraubt; aber dieſer Troft ift um fo gefährlicher, 

als man ja alsdann fieht, wie wenig Chriſtenthum einer zu haben, 

wie wenig Tüchtiges einer zu leilten braucht, um bennoch bereinft 

einen rhetoriſchen Ruhmesfranz aus ver Hand der Kirche auf fein 

Grab. gelegt zu bekommen. Vom pajtoralen Gefichtspunct ang 
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wichtiger noch ift die Tröftung, bie nicht in öffentlicher, feierlicher 

Berfammlung, fondern im Haufe felbft ben Trauernden gebracht 

wird. Da kommt fo Vieles vor, was am Krantenbette noch ferne 

lag, wenigfiens fo noch nicht empfunten wurbe: es find die Sor- 

geu um das Auskommen in ber Welt, es ift das unendlich tran- 

rige Gefühl, als Wittwe, als Waiſe verlaffen zu ſeyn; ja oft 

fommen ba erft verfuchliche Gedanken, „Bett Hätte ſolches Leid 

über mich und meine finder nicht verhängen ſollen;“ ober fteigert 

fich das Heimweh nach dem Entfchlafenen auf eine Tranfhafte Höhe, 

fo daß ber Trauernde nach Monaten noch trübfelig, in fich gelehrt, 

des Lebens überbräffig in dumpfem Brüten feine Tage verbringt. 

Da barf nun nicht abgelaffen werben, im Sinne bed liebes: 

„Schwing dich auf zu beinem Gott, du betrübte Seele" dadurch 

Troſt einzufprechen, daß man, je Länger ſich ter Trauernde wicht 

foffen kann, um fo mehr es ihm als ein Unrecht, als eine Ber 

fündigung gegen Gott, als ein eigenfinniges Fefthalten des wilden 

Schmerzes, als ein gewaltfames Wegwerfen des Bertrauend unb 

als ein ungebührliches Sih-Empören wider Gottes heiligen Willen 

porjielit, ja, taß ihm unverboblen gefagt wird, gerabe fein jetziges 

Benchmen verrathe es, warum ihm Gott wohl foldy einen Schmerz 

auferlegt babe, damit er erft lerne, ven eigenen Willen zu brechen 

und auch das Liebſte Gott hinzugeben; das fei Gottes Art, oft 

gerate an der Eeite uns zu verwunben, wo ed am weheſten thut; 

daß man ihm ferner feine Pflichten gegen vie, vie ihm noch übrig 

gelaffen find, eruftlich einfchärft und durch Ermunterung zu regel. 

mäßiger Thätigkeit auch das geiftige Leben wieder in Gang zu 

bringen fucht, auch nicht müde wird, ihm ten Weg zu zeigen, ber 

dazu führt, daß ein Chrift fein Herz vor Gott zu ftillen weiß. 

Dabei ift feines Orts noch zu erinnern, daß es nicht recht, daß es 

egoiftifch fei, denen vie taheim find, ihre Ruhe, ihre Seligkeit zu 

mißgönnen; „warum trauern um bie, bie fich freuen?” So wenig 

aber der Paftor nach der Welt Art rathen wird, feinen Troft in 

Zerftreuungen zu fuchen: fo wenig wirb er ben beſſern Xroft, 
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den er bat, da im Predigtton aufbringen, wo bie Aufregung noch 

zu groß tft, um benfelben zu vernehmen. Es ift eine fo fchöne 

Stelle im Buch Hiob, ans ter auch ber Paſtor etwas lernen Tann, 

da e8 2, 13. heißt: „Und fie faßen mit ihm auf der Erde fieben 

Tage und fieben Nächte, und rebeten nichts mit ihm, benn fie 

faben, daß der Schmerz fehr groß war.” So ift cft die Kund⸗ 

gebung herzlicher, rein menfchlicher Theilnahme ohne viel Worte, 

ohne erprefien Zuſpruch, mit einem einfachen Gruß und Wunfch 

das Beite, bis bie Wogen fich etwas geglättet haben und das Be⸗ 

dürfniß, Zroft zu hören, fich einftellt. Sieht dann überdies eine 

Wittwe, daß der Paſtor fih um fie annimmt, daß fie auch in 

ihren ölonomifchen Anliegen, in ber Erziehung unb Unterbringung 

ihrer Kinder 2c. einen Halt an ihm bat, fo ift das ein fehr we⸗ 

fentliches Mittel, ihr Gemüth auch mit ihrem Wittwenftante felber 

auszuföhnen; es ift oft dann erjt Zeit, mit eigentlich geiftlichem 

Aufpruche zu kommen. — Eine eigenthümliche Wenpung nimmt 

die Trauer in dem Falle, wenn bie Nelicten angefochten find um 

des Veritorbenen willen, fei es, daß fie ſich auflagen, ihm nicht 

alle ſchuldige Liebe erwiefen, etwas in feiner Pflege verabjäumt 

zu haben, over daß fie in Zweifel gerathen, ob er auch felig fel. 

Zu Erfterem ift freilich oft Grund genug vorhanden; nur haben 

wir oft wahrgenommen, baß gerabe biejenigen, bie fich Vorwürfe 

zu machen ſtarke Urfache gehabt hätten, fich vielmehr — auch dem 

Beiftlichen gegenüber — ihrer Sorgfalt und Aufopferung für ben 

Berftorbenen ganz befonders zu rühmen fuchten. Dagegen gera- 

tben oft diejenigen, bie felche Treue wirklich bewiejen hatten, in 

fhweres Grübeln, ob fie nicht dies und jenes noch Hätten thun 

follen, und das menfchliche Herz verräth bei foldhen eine merk⸗ 

würbige Neigung und Kunft ver Selbftquälerei. In folchem Falle 

wird ber Geiftfiche, ber ja nie wiffen kann, .wie viel oder wenig 

wirflicher Grund zu folcher Selbftanflage vorliegt, pie Gewiſſeus⸗ 

regung nicht laͤhmen eder abjtumpfen; er wirb aber das Nutzloſe 

ſolchen Grübelns gelten machen, und zwei ‘Dinge rathen: erſtlich 
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für ſolche Verſäumniß wie für alle andere Sünde Gott um Ber- 

gebung zu bitten, und zweitens fich aus diefer innern Unruhe defto 

mehr die Regel abzunehmen, daß man, fo lange man einander noch 

hat, einander alles zu lieb thun muß, weil eine Zeit kommt, wo 

man einanver nichts mehr vergäten, einanber nicht einmal mehr 

um Berzeibung bitten kann, und dieſe Negel in den VBorfag um- 

zufegen, an benen, bie noch am Leben find, hinfort defto weniger 

etwas zu verfäumen. — Der andere Grund einer verfchärften, 

zur Gemüthsunruhe werdenden Trauer, ben wir nannten, ift 

fhwerer zu befeitigen. Deun die Fälle werben felten ſeyn, daß 

folh ein Zweifel in der Familie laut wird, wenn ber Berftorbene 

ein wirflich vechtfchaffener Menfch war; daun alfo, wenn der Geift- 

liche feinerfeit® veifelben mit guter Hoffnung gedenlen kann, wird 

die Bamilie auch ibrerfeits deßhalb nicht angefochten ſeyn. Iſt 

aber die Sache allerdings bevenklich, ift ber Todte vielleicht aus 

einem, wenn nicht fafterhaften, boch eben weltlichen Leben fchnell 

abgerufen worben, dann kann jene Furcht für ihm entftehen (fie 
entfteht oft erft einige Zeit nach dem Tode, wenn fich bie erfte 

Erfchütterung gelegt hat und Raum wird zu mehrerem Nachven- 

fen), und abermals iſt's jene felbftquäferifche Neigung, die im 

Menſchen ftedtt, welche die Gedanken immer wierer auf biefen 

Punct lenkt und die Furcht fteigert. Da find wir Broteftanten 

— wie fo oft berjenige, ber nadte Wahrheit lieber hat als bie 

fhönften Zäufchungen — in beveutendem Nachtheil gegenüber den 

Katholifen; wir haben Tein Requiem, bad wir für bie Seelen im 

Fegfeuer leſen laffen koͤnnten; nicht einmal ein förmliches Gebet 

um bie Seligkeit, um die Begnabigung ber Verftorbenen ift dem 

urfprünglichen Geifte des Proteftantismus gemäß; bie alten Agen- 

den vermeinen taffelbe fichtlih, und wenn bie modernen es aufs 

nehmen, fo ift dies meift eine Folge der fentimentalen Cinflüffe, 

bie auf fie eingewirkt haben. Wir unfrerfeits geftehen übrigens, 

baß wir in dem oben angeführten Falle nus nicht fcheuen würden, 

einem Befümmerten zu fagen, wir wiffen zwar nicht eb usfer 
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Gebet an dem Looſe der Abgefchienenen noch etwas. zu ändern ver- 

möge; aber eine Bitte ber befümmerten Liebe fei jedenfalls nichts 

Unrechtes (wie denn auch unfre Belenntnipfchriften nur das den 

evangelifchen Principien von der Rechtfertigung und vom Abend- 

mahl Wiverfprechenve in ver Tatholifchen Praxis der Erequien ver- 

werfen, nichts aber gegen folch eine Bitte ſagen), und Gott werte 

fie vamit erhören, daß er den Kummer ftille, daß er irgendwie 

Licht und Troſt gebe.*) Natürlich knüpft fich hieran, wie oben, die 

Ermahnung, nicht über das Heil des Todten, der in Gottes Hand 

fei, vergeblich zu grübeln und darob das eigene Seelenbeil zu ver- 

abfäumen; wenn man ſchon um der Seligfeit eines Anpern fo un« 

ruhig, fo geängftet werben fünne, wie viel größer bie Noth, der 

Selbftvorwurf deſſen ſeyn müſſe, der feine eigene Gnadenzeit, auch 

nachdem ihm Gott fol ein Erempel menſchlicher Hinfälligkeit vor 

Augen geftellt und ihn fo gewaltig angefaßt, doch ungenützt ver- 

ftreichen liche. 

2. Unter den Angefochtenen verftehen wir natürlich nicht die, 

welche irgend eine Sorge, einen Kummer haben, und für bie ber 

Pafter, wenn er begehrt wird, bie allgemeinen Tröftungen bes 

Glaubens auf ven gegebenen Fall fpeciell zu appliciven hat; fonbern 

wir meinen Solche, die in religtöfer Anfechtung fich befinten,**) 

denen eben darum feine materielle Hülfe den Kummer abnehmen 

kaun. Bon Solden in Anfpruch genommen zu werben, bavor tft 

ber Paftor in einer Gemeinde ficher, die in geiftigem Schlafe liegt; 

wenn alfo berlei Dinge vorfommen, fo ift e& eher ein gutes Zei⸗ 

chen, daß noch Ernſt in ten Gemüthern if. Das Subject ber 

Anfechtung ift immer ber Feind, denn ansfechten ift ja immer eine 

feindliche Beunruhigung; wer aber fchon in feinem Dienfte fteht, 

*) S. bie gründliche Erörterung obigen Gegenftandes in der Abhandlung 

von Stirm: „Darf man für bie Berfiorbenen beten?" Jahrbücher fir deutiche 

Theologie, 1861. S. 278—308. 
**) Ueber ben Begriff ber Anfechtung felber ſ. den Art. Berfuhung in 

Herzogs theolog. Real-Encyklopäbie. 
Balmer, Baftoraltheol. (8. 4.) 32 
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den beunruhigt ber Feind nicht mehr. Die älteren Paſtoraltheo⸗ 

flogen (3. B. Marperger a. a. DO. ©. 279 ff.) haben ſorgſam un⸗ 

terfchieden 1) Anfechtungen, bie aus der Natur Tommen, d. h. in 

der Conftitution bed Menfchen felbjt ihre Duelle haben, 2) An: 

fechtungen, vie Gottes Weisheit ſchickt, und 3) felde, bie vom 

Satan kommen. -Die legteren wurden mit bem Namen: hehe 

Anfechtungen den andern entgegengefegt. Wie aber bie Aufklärung 

(vgl. Reinhards Moral I S. 772. Note d.) den obigen Unter⸗ 

ſchied fallen Tieß, weil fie auch, die hoben Anfechtungen unter bie 

andern Kategorien befaßte, fo hat umgekehrt Luther (vgl. vie Zu- 

fammenjtellung feiner wichtigjten Ausſprüche Bierüber in Porta’s 

pastorale Lutheri S. 470-484) in allem, was Anfechtung beißt, 

auch wenn das Vehikel derſelben ein leiblicher Vorgang oder Zu- 

ftand ift, als eigentliches Subject den Catan angefeben; ale 

Schickung Gottes aber ift Alles zu betrachten, was über den Men⸗ 

fchen könmt; Gott ift nicht der Anfechtende, aber er nimmt die 

Anfechtung in feine Erziehungsplane auf. Der PBaftor wird ficher- 

lich auch nicht von jener Eintbeilung auszugehen haben, die am 

Ende doch nur an Zufälligfeiten in ber Erfcdheinung ber Anfechtung 

ihren Salt hätte. Dagegen madıt das allerdings einen auch für 

bie paftorale Behandlung nicht unmwefentlichen Unterſchied, cb ber 

Angefochtene gerabe darüber geängftet ift, daß es ber Teufel fei, 

der ihm zufegt, wobei alfo nicht fowohl ber Gegenftand folcher 
Anfechtung, eine fpecielle Sorge, ein Zweifel u. |. w., als vielmehr 

ber Gebanfe das Aengſtigende ift, daß man foldhen fatanifchen 

Einwirkungen ausgefegt fei und am Ende biefer Gewalt ganz 

anbeimfallen könnte; oder ob bie Gegenftänbe jelber den Angefoch- 

tenen peinigen, wobei ihm bie Urheberfchaft des Satans keinen 

befondern Gram mehr macht, da er nur das Sünbige, das Un- 

rechte in feinen Anwandlungen fürchtet, komme es, woher es wolle. 

Borerft müſſen wir fagen: fo unrecht und unklug ber Paftor han- 

bein würde, wenn er im erften viefer Fälle dem Ungefochtenen 

feine Meinung, der Catan fei es, ber ihm nachftelle, kurzweg 
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ansreben ober ihn gar wegen Überglaubens auslachen und heim⸗ 

ſchicken wollte — denn ber Leidende wirb daraus nur Abnehmen, 

daß fein Pfarrer von dem, was er erfahren‘, feine Erfahrung, ja 

feine Ahnung babe, —: ebenfo unrecht und unklug wäre es, wenn 

er im zweiten Falle dem Leidenden damit einen Auffchluß über 

feinen Zuftand geben wollte, daß er fagte: „Hört, va ſieht's ge- 

fährlich aus, wißt ihr, wer hinter euch her ift? In alle dem ftedt 

der Catan!” Damit würde er das Leiden felbft nur vermehren, 

nicht aber heben. Wenn dem Angefochtenen nicht felber vie Sache 

fich fo barftellt, daß er babei pas Gefühl hat, mehr cher weniger 

beftimmt, es fei eine bämonifche, zine perjönlich-übermenfchliche 

Gewalt, mit der er es zu thun habe, fo ift es zur Heilung burch- 

aus nicht nöthig, ihm diefe als die eigentliche Duelle erſt zu 

nennen; bat doch auch Jakobus, wo es von ber VBerfuchung handelt, 

feinem praktiſchen Zwede gemäß es nicht für nöthig gefunden, 

den Satan als Verfacher zu nennen.*) ‘Demienigen, bem gerabe 

ber Gedanke an folche perfänliche Gewalt Bauptfächlich Angft macht, 

ift vorzubalten, daß Ehriftus dazu gekommen ift, daß er bie Werte 

des Teufels zerftöre; daß, wie biefer au dem Erlöfer nichts ge- 

habt, feine Haudhabe an ihm gefunten (Joh. 14, 30), fo er auch 

an biejenigen nicht herankönne, bie in Chriſto gegründet feien und 

im Glauben und Gebet an ihn.fich balten; Lieder, wie Luthers 

„Ein fefte Burg“ bieten die Motiwe in einer Form bar, bie felber 

wie eine Kriegstrempete auch auf den Schwachen ermutbigend 

wirft. Damit bleibt dann nch Raum, um ben Ungefochtenen 

*) Ph. D. Burk, Sammlungen zur Paftoraltb. IL S. 534 fagt: „Ein 
kranker Prediger befam Anfechtungen, als fei er in feinem Amte nicht treu ge- 
nng gewejen. Ein Eollega fam zu ihm und fprad ihm zu: das ſeien Anfech- 
tungen vom Satan. Es ift bie Frage: iſt's wahr? und iſt's recht, wenn man 

. einem alfo zuſpricht? Bequem ift’s freilich für den, der ba zufpricht und für 
den, dem ba zugefprochen wird. Denn damit wenn ſolche Sachen vom Satan 
herkommen, wirft man’s fein gejchwind hinweg, ſetzt fih mit Gewalt barüber 
bin, und beruhigt ſich darüber ohne viele Umſtände. Derjenige, ber zufpridt 
ift fein bald fertig, und kann hernach wieder in das weite Feld bineinreben, 

was ihn ankommt.“ 
32* 
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auch barauf zu weiſen, wie ohne feine eigene Sünde der Satan 

niemals’ Gewalt über ihn erlangen könne, eben weil „ber in euch 

ift, größer ift, dem ber in ber Welt ift” (1 Joh. 4, 4.), daß alje 

auch bei ihm nicht etwa ein Erorcismus, ſondern Gebet und fitt- 

lihe Reinigung nöthig ſei. Der Paftor kann bier in bie Lage 

fommen, tab wenn man auch nicht Zeufeldbannerei in irgend 

einer Form ven ihm verlangt, boch fein Gebet gerade in biejem 

Sinne gefordert wird, als wäre ed ein Erorcismus, beffen Kraft 

vornehmlich varauf beruhe, daß ber Pfarrer es fei, ber ba betet. 

Dir Könnten Namen von befaunten, trefflichen Seelforgern nennen, 

bie, wenn fie faben, baß man in biefer Meinung ihr Gebet ver- 

langte, es gerabezu verweigerten, und befto mehr auf jenen ethi— 

ſchen Eroreismus drangen, den jeder in ber Buße mit fich felbft 

vornehmen muß. Das ift denn auch der Punct, auf welchen bie 

Leidenben der zweiten Art Hinzuführen find; fei e8, daß fie zu 

ftrenger Zucht ihrer Gedanken, Affecte, Neigungen angewiefen, fei 

es, daß ihnen das Sid»Ermannen zu kühnerem Gottvertrauen 

oder zum ftilen Dulden auch felcher Geiſtesleiden anempfohlen 

werben muß. Dies führt jedoch bereit® zu fpeciellen Erörterun- 

gen, denen wir nur noch bie Zwiſchenbemerkung vorausfchiden, 

daß in manchen Gemeinden, namentlich wo religidfes Leben gewedt 

ift, ein Paftor, der Vertrauen genießt, oft auch ven Solchen mit 

ver Erzählung ihrer Aufechtungen heimgefucht wird, die aus purer 

Dummheit Anfechtungen zu haben meinen, vie ein gefcheibter 

Menfch für nichts als eben für Dummheiten erfeunen und bie 

and) der Paftor fchenend, aber beftimmt als ſolche abzufertigen 

hat, ebenfo von Solchen, deren Chriſtenthum in geiftlicher Einbil- 

bung aufgeht, vie deßhalb ganz befondere Erfahrungen, Träume, 

Bifionen*) haben und num meinen, ber Pfarrer fei bazu ba, ihre 

Thorheiten nicht nur aubächtig und bewunbernd anzuhören, fondern 

auch barein einzugehen und mit ihnen fie erbaulich zu verarbeiten. 

* Bon Geiſterbeſuchen wird noch befonbers bie Pede ſeyn unter Ziff. 3. 
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Ein freundlicher, rückſichtsvoller Paſtor wird auch ſolche Beicht— 

finder in Geduld tragen, — fie gehören eimmal zur Plage des 

Amtes; — aber dieſe Geduld muß ein Maß haben; man verlegt 

zwar bie Eitelkeit folder fronmen Schwäter und Miffiggänger, 

wenn man ihnen zu erfennen gibt, daß. man Nötbigeres zu thun 

babe, als folche8 Zeug immer wieder anzuhören, allein über folche 

Empfintlichleit hat man fich fchließlich doch einfach wegzufegen das 

Recht und die Pflicht. — Noch ift zu erinnern, daß das Angefcch- 

tenfeyn öfters auch gar feinen beſtimmten Gegenstand bat, ſondern 

febiglich in einer allgemeinen Herabftimmung ober Niedergefchla- 

genbeit befteht, welcher eben tarum, weil es nicht beftimmte Ge- 

banken, wie 3.9. Gewiffensbiffe oder Zweifel, fondern Stimmun⸗ 

gen find, die von phyſiſchen Zuſtänden abhängen, auch mit geift- 

lihen Mitteln anf pfychologiſchem Wege nicht beizukommen ift. 

Liegt mir ein Drud auf Gehirn und Nerven, fo macht bie tröft- 
lichſte Wabrheit nicht ten entfprechenden Eindruck, weil fie ben 

Punet, von welchem das Nebel ausgeht, nicht treffen kann. Solche 

Zuftände nun find genau genommen gar nicht bieher zu rechnen; 

Luther hat auch derlei Dinge von biefem Geſichtspunct aus be- 

trachtet, weil er überhaupt alle Traurigkeit als fatanifche Wirkung 

anzufehen geneigt war — ganz entfprechend dem hoben, herrlichen 

Simme des Mannes, dem das Chriftentfum lauter Troſt, Muth 

und rende war. Er bat aber ganz recht gefehen, wenn er 5.2. 

einem Angefochtenen biefer Art räth: „er tbue einen guten Trunk, 

denke irgend an etwas Luſtiges, fpiele und furzweile, oder nehme 

fonft etwas Ehrliches und Ehrbares vor, darauf er heftig gebenfe, 

fo viel ihm möglich ift und er fann.” Wiewohl, fest er Hinzu, 

die böchfte und befte Arznei ift ter Glaube an Jeſum Ehriftum, 

ber gekommen ift, daß er die Werke des Teufels zerftöre. (Tiſch⸗ 

reden, II. Cap. 3. 8 37. — Andere ähnliche Stellen |. bei Köftlin, 

Luthers Theol. II. S. 479.) Wird aber jene VBerftimmung zu 

einer permanenten, fo fällt fie in das Gebiet ber Geifteeftörungen 

und fommt baher erft im folgenven Gapitel zur Sprache. 
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1. Die Anfechtung hat entweder einen bogmatifchen ober einen 

etbifchen Charakter.*) Im erften Falle klagt z. B. einer, er 

könne num eben nicht glauben, daß ber Menſch Jeſus Gottes Sohn 

fet, daß Gott einen Schn foll haben, daß Maria ihn als Jung⸗ 

frau geboren, daß bie Bibel Gottes Wort fei u. |. w. Borerft 

ift wohl zu unterfcheiden, daß berjenige, der um ſolcher Dinge 

willen angefochten tft, fein Ungläubiger ift, fondern gerne glauben 

möchte, aber den Bedenken, bie ihm fein Verftanb ober bie Art 

feiner Bildung erwedt, nit Stand halten kann. Er hat bas 

Bedürfniß, zu glauben, aber er fann fich nicht verbergen, Tann 

nicht über das wegkommen, tiber was freilich viele, bie fich ihres 

Glaubens berühmen, nur darum fo leicht wegfommen, weil fie es 

mit dem Denken noch nie genau genommen haben, alfo auch ver 

Wahrheitsfinn wenig entwidelt iſt. Solchen „Eilligen Denfern“ 

gegenüber ift der Angefochtene wahrlih zu ehren, ihm ifis Craft 

um die Wahrheit, er gibt fich mit Ungelerntem nicht zufrieben. 

Eben darum Tann man einem Solchen auch näher treten; je nad 

der Stufe feiner Intelligenz Tann ihm ans der Apologetik unb 

Dogmatik das Geeignete auseinander gefegt werben und es muß 

in ſolchem paftoralen Ziviegefpräch oft mehr, als in einem theo⸗ 

logiſchen Eramen, fich ausweifen, ob ver Theolog feiner Sache 

mächtig ift. Entwerer kommen bie alten Einwürfe wieder zum 

Vorſchein, auf die er Beicheib zu geben wiſſen muß, oder find es 

*) Wir müffen für Die paftoraltheologifche Analyſe nothwendig To theilen, 
bemerten aber fogleich, daß beide Arten auch nicht felten wunderbar in einander 
fpielen. Dem Verfaſſer find Perfonen vorgelommen, bie wegen bogmatifcher 

Scrupel in fleter Unrube und Angft waren, während vielmehr Urſache geweſen 
wäre, wegen ethifcher Defecte, 3. 8. ftarfer Gelpliebe, angefochten zu feyn. Es 
it in foldem alle, wie wenn das Gewiflen, bem über den Sanptpunct, über 

ben eigentlihen Schaden ber Seele ein abjolntes Schweigen anferlegt worben, 
nun an einer andern Stelle hervorbräche, und den Menſchen, ftatt ihn über fein 

Gebanntſeyn unter feine Sinde unruhig zu machen, barüber unruhig machte, 
baf er die Myſterien der Glaubensiehre nicht mit dem Berflande bewältigen 
fann. Wo es jo ſteht, da bat ber Seelforger bie Gewiffensunruhe vielmehr 

auf den richtigen Punct zu leiten. Würbe ein folcher feine Sünde erfennen 

und von ihr frei, jo wärben bie degmatiſchen Scrupel augenblicklich aufhören. 
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Meinliche Dinge, an denen ber Fragende hängen bleibt, — Bileams 

&fel, der Stater im Fiſchmaul ꝛc.; ta muß ihm gefagt werben, 

daß es fich beim Glanben gar nicht mehr um folde Einzelheiten 

und Nebendinge handle, bie nur im Zufammenhange des Ganzen 

ihre Stellung und Bebentung haben, fontern zu alfererft und zu 

alfermeift um das perfönliche Verhalten zn Gott und Ehrifto; wem 

die Kernwahrbeiten bes Evangeliums einmal groß und theuer ge- 

worben find, wer für ein waches Gewiffen den Zroft ber Ver⸗ 

gebung, wer bie Hoffnung eines ewigen Lebens aus ter Hand bes 

Erloͤſers empfangen habe, ber ftoße fich nicht mehr an ſolchen 

Dingen; gelinge e8 ihm nicht, fie ganz zurecht zu legen, fo laffe 

er fie getroft auf fich beruhen. Handelt e8 fich vollends um Fru- 

gen und Zweifel, die aus eitlem Fürwig hervorgegangen find, um 

müßige Grübeleien, fo foll ter Fragende wiffen, daß er tamit feine 

Zeit, die ibm zu größeren Dingen, zur Löfung einer Lebensauf- 

gabe gegeben ift, unnüß vertrödle, alfo, was ihn anfechte, einfach 

durch Beichäftigung mit Wichtigerem von fi wegfchaffen fell. 

Betrifft aber der Zweifel Kernpuncte, und ift eben barüber ber 
Fragende fo befümmert, weil er weiß: nur wer glaubt, wird felig, 

ich Tann nicht glauben, alfo bin ich verloren — dann barf ihm 
ter Troſt eingefprochen werben, baß feine Bekümmerniß felber 

fchon ein Anfang des Glaubens fei, vergl. Marci 9, 24: „ch 

glaube, Herr, Hilf meinem Unglauben;" er fell beten um bie Gabe 

und Kraft des Glaubens, um belle und feite Gebanfen; er fell 

mit dem einmal recht Ernſt machen, mas Joh. 7, 17 fteht, nem- 

lich gehorfam feyn; auch der Herr habe mit feinen Jüngern trotz 

ihrer Thorheit und Herzenslahmheit (Luc. 24, 25) Geduld gehabt 

und fie zum Lichte zu führen gewußt, weil fie doch freu und ge— 

horfam waren. Oft haben folche Leute Angft, fie möchten vorher 

fterben, ehe fie zum Glauben gelangen, und dann verdammt feyn; 

denen darf gefagt werben, Gott laſſe fie gewiß nicht fterben, ohne 

ihnen zur vechten Zeit noch die Augen aufzuthun und das Herz 

feft zu machen; die da glauben möchten, tie alfo ihm fuchen, auch 
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wenn fie noch im Finftern tappen, laffe er nicht untergehen, ba 

er felbft ja biejenigen fuche, bie nicht einmal noch nad ihm 

fragen. — Ob man folden Individuen außer ber Schrift noch 

Anderes, etwa Apologetifches und Dogmatifches zu leſen geben 

fol, und was, das hängt von ben inbivibuellen Zuſtänden ab; 

benn wo ber Eine wirfliden Gewinn bat, da findet fih ter 

Andere nicht zurecht, wird am Ente noch confufer, als er war. 

Doch können auch für obigen Zwed Werke, wie Stirms Apologie 

des Chriſtenthums, Tholucks „Weihe des Zweiflers,“ die „chrifte 

fiche Glaubenslehre“ vom Calwer Verlagsverein (verf. von Weit⸗ 

breit), Steudels „Neben über Religion nnd Chriſtenthum“ (tie 

1. Sammlung 1820, bie 2. 1825) Nitzſch's „akademiſche Vor⸗ 

träge über bie chriftlihe Glaubenslehre für Stutirende aller 

Facultäten" Berlin 1858 und ähnliche, jedes an feinem Orte, 

bienlich feyn. 

2. Iſt der Grund ber Anfechtung ein fittlicher, fo kann bie- 
felbe wieder verfchietener Art ſeyn. 

3) Bei Manchen ift es nicht irgend eine befondere, fchwere 

Schuld, die anf ihrem Gewiſſen Taftet, ſondern das allgemeine 

Sünpengefühl brüdt fie nieder; jeder Vorfall, jedes Wort, worüber 

fie unzufrieden mit ſich felber find, ſchärft und fteigert jenes Ge- 

fühl ber eigenen, perſönlichen Unwürdigkeit und Untüchtigfeit; es 

fann ein mehr oder weniger peinliches Wühlen im eigenen Bewußt- 

feyn, ein Graben und Suchen nah Sünden, nach neuen Beweifen 

für das bereits feftftehende Urtheil über fich felbit darans werben, 

was wenigftens die Möglichkeit, ven Keim einer förmlichen Schwer- 

muth in fih tragen kann. Sofern diefe wirklich fich daraus ent- 

widelt, ift davon erft in dem Capitel von den Geiftesfranfen zu 

reben; bier, in ber milderen Form und dem nieberen Grate, in 
welchem das Phänomen dem Paftor öfters begegnet, handelt es 

ih um Folgendes. 1) Jenes Gefühl würde an fich ein durchaus 

berechtigtes, zur Wahrheit und Innigkeit der chriſtlichen Buße 

gehöriges ſeyn, der Paſtor hätte ſomit daſſelbe nicht zu ſchwächen, 
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fondern zu nähren, wenn es nur befto ftärker baranf bintriebe, fich 

im Glauben an Gottes vergebende Gnade zu halten. Nicht daß 

jenes Gefühl da ift, oder baß bie eigene Sündhaftigkeit als eine 

jo unendlich große angefehen, als eine Centnerlaſt empfunden wird, 

— nit dies iſt das Falſche, fondern bag nun nicht weiter ge 

fohritten, dieſe Centnerlaft nicht mit ver Willensenergie des Glan⸗ 

bens abgeworfen und das Wort von der Verfähnung dankbar und 

frendig ergriffen und der eignen Perfen zugeeignet wird. Das 

hat aber — foweit e8 nicht als etwas völlig krankhaftes, alfo bis 

anf einen gewiſſen PBunct auch nicht imputables zu betrachten ift 

— feinen Grund in einem gewifjen Eigenfinn; man will fich nicht 

entfchließen, Gottes vergebende Gnade unbedingt auch fich felber 

zuzueignen, hinter welchem Eigenfinn zugleich ein ungebrocheuer 

Hochmuth ftedt; over ift die Meinung vorhanden, Gottes Gnate 

und Vergebung müffe auch in der Empfindung befonderer Eeligfeit 

fih fund geben — man will ein Zeichen haben, bevor man glaxbt, 

und fommt, weil biefes Zeichen nicht erfolgt, auch nicht zum Frie⸗ 

den. 2) Uber auch jenes Eich-Hingeben an das Schuldgefühl, 

jenes Graben und Wühlen im eignen Bewußtfegn, um neue An⸗ 

klagen zu finben, ift nicht das dem evangelifchen Wahrheitsſinn 

entfprechende Verfahren. &8 fehlt dabei die Einfalt, die zu biefem 

Wahrheitsſinne gehört; wie diefer Mangel bei Andern fich im der 

entgegengefegten Weife fund gibt, indem fie fich felber belügen, 

indem fie ihre Sünden vor fich felbft verbesfen und das Unleugbare 

wenigftens befchönigen: fo treiben dieſe e8 auf der andern Seite 

mit der Aufrichtigfeit bis zu dem Uebermaß, taß fie unwahr wird; 

ba wird alles zur Sünde gemacht, was ein Ehrift in chriftlicher 

Freiheit thun eder laffen mag; ba wird mit peinlicher Genauigfeit, 

mit abgefchmadter Scrupnlofität alles erwogen und wiebergefäut, 

um an dem Unfchuldigften und Unbebentenpften, was man felber 

gethan, etwas zu finden, darüber man wieber fi anflagen fönne. 

Das find unglüdliche Gemüther, die ben Geiſt Gottes als einen 

mutbigen, freutigen Geift noch nie Tennen gelernt haben. Diefer 
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Sachlage gegenüber hat der Paftor die boppelte Aufgabe: 1) jener 

mangelnden Glauben an die vergebende Gnade Gottes herbeizu- 

führen durch alle die Mittel, die dazu überbanpt gegeben find, 

durch immer neue Hinweifung auf Gottes Wort, durch Uebertragung 

deſſelben auf bie Perfon bes Angefec;tengg mittelft feines eigenen 

Zeugniffes, das hiedurch — fei e8 in firchlicheliturgifcher, fei es 

in ganz freier Form — zur Abfolution wird, durch Anbietung des 

Abendmahls, und durchs Gebet; venn fo wahr es ift, taß ter 

Glaube eine That des Willens ift, ebenfo wahr bleibt es, daß er 

gegeben werben muß. Dem Irrthum aber, als ob ein befonteres, 

“ feliges Gefühl der Begnabigung ta ſeyn müßte, wern bie Begno- 

bigung felber gewiß ſeyn foll, ift einfach durch Belehrung ent 

gegenzumwirfen („Ohne Fühlen will ich trauen, bis die Zeit kommt, 

ihn zu fehauen,” fingt Richter in dem Liede „DO wie felig find bie 

Seelen ꝛc.“ Ebenſo 2) muß in tem antern Falle das fittlice 

Urtheil des Angefochtenen durch Belehrung geläutert werben, daß 

er nicht mehr in der unmännlichen Angft une Sorge lebt, er möchte 

ſich mit allem, was er thut — etwa mit einem Biffen Brod over 

Fleiſch, den er mehr ißt als fonft, ober mit einem freien, herz⸗ 

baften Worte, das er fpricht, — verfünbigen; baß er vielmehr, 

unbefchabet ver Furcht Gottes, bie den Chriften überall begleitet 

und bewahrt, es zu einem Maren, feiten Blicke, zu einem fichern 

Takte, fomit zu jener Selbftgewißheit und Celbftftäntigleit auch 

im fittlichen Handeln bringt, die ben mündigen Chriſten vom un 

mündigen unterfcheitet. Ein Menſch, der aus der Anfechtung über 

fein Handeln, das bevorftehende ever das ſchon vollbrachte, nicht 

hinauskommt, ift fein Charakter. (Wir Haben übrigens folde 

Individuen vornehmlich da gefunten, we zu intellectueller und 

fittliher Schwächlichkeit noch eine thörichte Erziehung hinzugekom⸗ 

men war; außerdem wirb wohl immer ein phyſiſch krankhaftes 

Wefen damit im Zuſammenhange ftchen.) 

b) Häufig firirt fi aber das Ungefochtenfeyn auf irgend 

einen einzelnen Punct, fei es, daß biefer allein ven Stein bed 
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Anftoßes bilbet, fei e8, daß er nur aus dem dunkeln Gefühl ver 

allgemeinen Sundhaftigkeit als Spige derſelben ſich heranshebt. 

Dahin gehören folgende Fälle. | 
a. Es wird geffagt, man fönne wicht beten. Diefes Nicht 

fönnen hat bei verfchiedenen Menfchen fehr verfchiedene Grünte;*) 

ein großer Theil ber zum Gebet Unfähigen ift deßhalb keineswegs 
angefochten; es ift ihnen unmöglich, weil ihnen jede Borbebingung, 

zumeift alles Bedürfniß bes Gebets, fehlt; dieſe werben fich deſſen 

eher rühmen, als darob Hagen. Die aber, bie ihr Gebets⸗Unver⸗ 

mögen anftcht, möchten ja beten, fie fühlen nicht nur, daß dadurch 

eine Zeere in ihnen entfteht, ſondern fie fühlen es als Sünde, ale 

Schuld, und doch, fo oft fie einen Anlauf nehmen, fehlt bie Freu- 

bigfeit, es fehlt felbft das Wort, oder wenn auch mit Worten an⸗ 

gefangen ift, wenn fie in Ermanglung eigener Gebets⸗Productivität 

fi) fremder Gebete betienen, fo drängen fich andere, weltliche, 

fogar widerfprechende oder Täfternde Gebanken bazwifchen, und ihr 

Beten felbft wird ihnen zur Sünte. Was diefe läfternden Ge⸗ 

banfen betrifft, fo kommen wir nachher anf diefe zu fprechen; hier 

find nur zwei Momente ins Auge zu faffen. Wenn das Nicht- 

beten-fünnen baher rührt, daß bie Seele außer ber Gebetsftunde 

in bemjenigen ſich umtreibt, was von ver Welt ift und dem Tleifche 

angehört, wenn im Herzen die Aufregung ber Begierte, ber Lei⸗ 

denſchaft, im Haufe bie Aufregung ber Zwietracht bie Urfache 

ift, daß, wenn dann zwifchenein bie Hände fich falten und bie 

Xippen beten wellen, body Fein Gebet zu Stande kommt, oter bie 

innere Sohlheit, die Impotenz des berausgezwängten ober herges 

leierten Gebetes dem Betenden felbjt zum Bewußtſeyn kommt: fo 

ift das Gegenmittel, alfe auch ver paftorale Rath, fehr nahe lier 

gend: mach’ erſt dein Leben, bein Dichten und Trachten frei von 

jenen Banden ber Welt und bes Fleiſches, ſammle erſt deine zer- 

* ©. die umfafjende und bündige Ausführung in Nitzſch's Predigt, „über 

bie Unfähigleit zum Beten.” Vierte Auswahl, 1840, ©. 20 ff. 
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ftreuten Einne aus biefer Zerftreunung, werte ftill und eingejogen, 

nicht auf Momente nur, fondern in deinem ganzen Wantel, dann 

ift die Entfernung zwifchen Leben und Beten, zwifchen dem labora 

und bem ora nicht mehr folch eine unermeßliche, daß du den Weg 

vom einen zum anbern nicht finbeft; dann bift bu jeden Augenblid, 

auch im unvermeiblichen Gewühle bed Tages, fo in Gottes Nähe, 

dann rubet bein Herz fo in Gott, felbft wenn über bie Oberfläcde 

alle Stürme der Eorgen und Mühen dieſer Erbe hinbranfen, vaf 

du jeden Augenblid im Stande bift, mit Gott zu reden; wer obne 

Unterlaß betet, ber kann immer beten: jenes ift ber fortvanernte 

innere habitus, biefes tft die gewollte Eoncentrirung und Firtrung 

bes Bewußtſeyns auf denjenigen Lichtpunet, von dem vie Seele 

fortwährend beleuchtet und durchwärmt wird, auch wenn fie fi 

deſſen weit nicht immer bewußt ift. Alſo: lege einen antern 

Lebensgrund, gib dich mit deinem ganzen Denken und Wollen, 

deiner ganzen iuneren Haushaltung und äußeren Lebensführung 

in eine chriftliche Zucht, dann find die Seiten rein geftimmt, du 

kannſt beten. — Ein anderes aber ift es mit denen, beren Gebets⸗ 

Unvermögen wirflihe Schwäche ift; die Seele ift nicht, wie bei 

ben Vorigen, von Gott abgefehrt, fo daß fie nicht im Stande 

wäre, momentan fich ihm zugufehren, ſondern fie find mit Gott, 

init dem ewigen Heil ihrer Seele befchäftigt, aber fie fühlen fih 

unendlich ferne von ihm, haben feinen Muth, keine innere Boll 

macht, als Kinder vor den Bater zu treten. Anch unter biefen 

ift wieder zu unterfcheiden. ft e8 irgend ein geheimer Sünten- 

baun (und das zu erforfchen, muß fich ber Seelſorger auf tie 

bem Individuum angeneffene Weife bemühen), fo gibt's nur Ein 

Mittel, nämlich das energifche Sichlosreißen von bemfelben; its 

bir einmal bamit ein Ernft, widerfteheft du mit der Willensmadt, 

bie du als Menfch haft, vem Sündenreize, fo ift bamit ſchon ein 

Schritt, der wichtigfte und fehwerfte, auf dem Wege gethan, ter 

zu Gott, alfo auch zur Gebetsfähigfeit führt, und pas Gebet wird 

alsbald wierer zurüdwirfen, wird bir Kräfte zuführen, burch welde 
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bu deiner Sünde Herr werden fannft.*) Nimmt die Sache aber 

bie Wendung, daß es vornehmlich das Schulpgefühl ift, dadurch 

das Gebet gehemmt wird — ber gefallene Adam verſteckt ſich vor 

Gott, er kann nicht mehr vertrauen, daß Gott ihn höre, daß er 

etwas bitten dürfe: dann ift die Bezeugung des evangelifchen 

Zroftes am Platze, daß auch ſolche Schuld benen, bie um Ber- 

gebung bitten, vergeben werde, alfo Gottes Gnade felber bie 

Scheidewand weguehme, die ba® Gebet hindert. Gerade weil bu 

nicht das Recht haft, zu beten, fo bete, daß er bir vergebe und 

bamit jened Recht dir einräume; noch mehr: bift bu denn nicht 

getauft? Haft vu nicht an deiner Kaufe zum Voraus bie Bürg- 

ſchaft, daß es für dich eine Vergebung gibt? daß ein Erregwrnux 

ovreudnoews ayadıg eis Heov (1 Petr. 3, 21.), eine Anſprache an 

Gott ganz wie fie ein gutes Gewiſſen hat, auch bir allezeit zu⸗ 

fteht? — Iſt e8 aber fein folder Sündenbann, was iſts dann, 

das uns am Beten hindert? Mangel an Stoff fans nicht ſeyn; 

jever Zag bringt fein Bebürfniß, jeder Tag hat feine Plage; wäre 

ed Unkenntniß dieſes Bebürfniffes, jo würbe, wer venyoch beten 

will, an den Gebeten Anderer, wie fie jede Liturgie, jedes Gebet- 
und Geſangbuch ihn Tennen lehrt, fattfam lernen, um wie vieles 

zu beten ift; und hätte er nur das Vater Uufer, er würde baran 

— nach des Herrn Tehrhafter Abfiht Luc. 11, 1.2. — genug 

lernen können. Weit mehr wird e8 innere Dürre und Trockenheit 

feyn, die Einen des Gebetes unfähig macht, wie eine welfe Blume 

*) Man wird nicht Dagegen jagen wollen, das fei pelagianifch, indem hier« 

nad der erfle Schritt won Seiten des Sünders ſelbſt geichehen müßte. Prak⸗ 
tifch gibt es keinen andern Rath; wer mit feinem eignen Entfchluß warten will, 

bis die Gnade übermächtig ihn ergreift, wird vergeblich warten. Faßt er jenen 
Entſchluß wirfiih und gelangt er fo in den Stand der Gnade, dann werben 

wir jagen: auch dieſer Entſchluß ift Gottes Werk, das Werf der zuvorkommen⸗ 
den Erbarmung und der neufchaffenden Liebesmacht Gottes; das ift die meta- 

phyſiſch⸗ dogmatiſche Seite des Vorgangs, aber bie ethifch-piychologifche iſt es, 
auf bie ber Baftor, wie ihn überhaupt die Paftoraliheologie vorwiegend auf 

biefe Seite weist, fo auch im vorliegenden Fall mit feinem Rathe hinweifen 

muß. . 
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feinen Duft mehr aushauchen kann. Da wäre es nicht paftorale 

Weisheit, zu fagen: ftrenge Dich eben an, zwinge dich zum Beten 

— fonbern gerade biefes Erzwingenwollen ift ernftlich zu mißre- 

tben; aber ich werbe ihm auch fagen: Daß du nicht beten Fannft, 

das eben klage Gott; bitte ihn, daß er wieder ben Geiſt des 

Gebets (Sach. 12, 10.) über dich ausgieße; inzwifchen aber tröjte 

dich mit Röm. 8, 26.*) Entziehe dich aber namentlich nicht bem 

gemeinfamen Gebet ver Kirche. Kannft du nicht frifch und freu- 

big mitbeten, fo fonbere bich doch auch nicht von Ihr; fie betet 

auch für dich. 

6. Bereits ift der läfterlichen, überhaupt beillofen Gedanken 

Erwähnung gethan, bie ſich unwillfärlich einftellen, und felbft ine 

Gebet, in die Audacht überhaupt fich mit unbegreiflicher Zubring- 

fichfeit einprängen. Bier ift wieder erft zu erfunden, ob biefer 

qualvolle Zuftand einen fittlihen Grund bat ober eine zugleich 

*) Nitzſch fagt in ber angeführten Predigt: „Laßt es jegn, daß wir an 
Dirre bes, Geminhs, an Trodenheit und Debe im Innern leiben, oder daß 

wir nicht den Anfang, nicht die Worte finden Llönnen, bei doch beſtehknder 
Empfindung des Einen, das noth ift, bei doch wahrem Gefühle der Sehnſucht 

nad Gott. Seid getrofl. Die im Namen Jeſu fommen, vertritt ber heif. 

Geift, der ſelbſt Hilft ihrer Schwachheit auf, Gott ertennt bes Geiftes Sinn in 
unfern Seufzern. Ia, die Erfenntniß unfrer Ohnmacht fol die Erkennmiß 

unfrer Stärke werben. Und ift der geringfte Funke bes betenden Glaubens noch 
da: laſſet ihn nicht ausloſchen. Folget ben Regungen bes Geiftes, ber ben 
Funken wieder zum Feuer auf dem Altar unfres Heiligthums anzufachen vers 
mag. Anfangs ſchwach, wächst uns das Gebet wieder” ꝛc. — Mufterhaft ift 
für den fraglihen Fall das Benehmen eines Geiftlihen, von welchem Burk, 

Paft. Th. in Beifpielen II. S. 488 erzähle. Eine Weibsperfon Hagt ihm, fie 
babe früher halbe Tage lang beten können, jetst wicht mehr. „So beie Sie 

nur eine halbe Stunde lang, und leſe Sie fleifig in ber heil. Schrift.” Aber 

fie löune feine ganzen Capitel mehr leſen, entgegnet fie. „Ein Sprüdjlein if 

auch genug.” Bor allem aber ermahnte er fie, zu arbeiten unb von ihrem 
Zuſtande keinem Menſchen mehr etwas zu erzählen. Sie forderte, daß er mit 

ihr bete; er jchlug es ab, und verſprach, für fie zu beten. Auch die Zeit, wann 

er beten werde, verweigerte er ihr zu fagen, wies fle aber an einen Arzt, und 
erflärte, fie bürfe ihm erft wieder bejuchen, wenn fie beim Arzt geweſen jei unb 

beffen Berorbuungen vierzehn Tage lang befelgt haben werte. Das half: nach 
einiger Zeit war Leib und Seele in Drbnung. 
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phyſiſch bedingte Krankfheitsform ift. Der erfte Fall tritt oft bei 

Perfonen ein, die in früherer Zeit viel gefündigt haben und deren 

Phantafie nun, an bäfliche Bilder gewöhnt, viefelben nicht losläßt, 

. oder in denen ber alte Menfch, weil er nicht getöbtet, ſondern 

großgezogen worven, in einer au Dämonifches erinnernden Weife 

gegen jeden Verfuch bes geiftlichen Lebens, fich geltend zu machen, 

reagirt. Solchen kann nur Buße helfen; aber eine Buße, die zu» 

gleich ſich durch Ascefe auf pädagogiſchem Wege befeftiigt. Solch 

einem Menfchen ift tüchtige Arbeit, namentlich Arbeit ter Hänbe, 

nothwendig, um die Gedaulen auf etwas Reelles — gleichviel, 

was es fonft fee — zu firiren; die Törperlide Anſtrengung, der 

Ernjt der Urbeit ift für einen feiner Gebanfen nicht vollkommen 

mächtigen Geiſt die beite Gymuaſtik. Dabei natürlich Abfehr ven 

allem, was bie Phantafie irgendwie in jenes fchlimme Geleife 

wieber loden, was an bie aus ihr zu entfernenden Objecte auch 

nur erinnern kann; alfo Wachſamkeit und Disciplin in Betreff 

ber Lecture, des Umgangs u. f. f. Mit pofitio religtöfem Stoffe 

allein, ja auch nur vorzugsweife zu operiren, ift bephalb nicht 

rathſam, weil fich gerade während bes taran fich knüpfenden ftillen 

Brütens, während eines gewiffen Hindämmerns, das fich bei 

foldhen Perfonen fo gern mit ihrer Antacht verbindet, die alten 

Regungen leicht wieder einjtellen. Uns fcheint bei folchen Indi⸗ 

vidnen die eigentlich religiöfe Betrachtung nur immer auf kurze 
Zeit, wie bei ver Morgen- und Abendandacht, und dann gemein- 

fam, angeftelft werden zu follen, außerbem aber wirb bie fleißige 

Erinnerung an ben allgegenwärtigen Gott, die Erregung ber Got⸗ 

tesfurcht, die fich im Umaange mit einem folden Menfchen ans 

Leben felber anfnüpft und in bafjelbe einflicht, mehr zur Genefung 

wirfen, als eine vorwiegend religiäfe Befchäfttgung. — Iſt aber 

jenes fih-Eindrängen ſchlimmer, verneinender Gedanken in's Ge⸗ 

bet, in alle Andacht vielmehr weſentlich krankhaft, alſo nicht durch 

Sündendienſt herbeigeführt: dann iſt dem Angefochtenen nur die— 

ſes Zwiefache zu rathen: erſtlich ſoll er auch dieſe unwilllürlichen 
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Borftellungen Iebiglich als ein Leiden anfehen, nicht als ein ihm 

ven Gott zuzurechnendes Thun, alfo ähnlich, wie auch dem Fieber⸗ 

Tranfen Vorfiellungen fich anfprängen und Worte über die Lippen 

kommen, über bie er fich bei gefundem Geiſte felber entfehen 

würbe, bie in feinem Munde unmöglich wären, und bie ihm darum 

auch nicht zu imputiren find.*) Wie jedes andere Leiden, fo muß 

auch biefes in Gebuld und Demuth getragen werben, bis Gott eb 

wendet; nicht in ftumpfer Reſignation freilih, wie ja der Chriſi 

überhaupt fein Leiden zu tragen bat, fondern in Hoffnung auf 

des Herrn Hülfe und unter Gebet um diefe Hülfe Das Andere 

aber iſt diefes. Wenn ſichs zeigt, daß gerade bie ſpecielle Beichäf- 

tigung mit religiöfen Dingen das Erwachen jener böfen Gedanken 

herbeiführt, daß gerade in jener ber Reiz zu biefen liegt, während 

fie bei anderer Beſchäftigung mehr ferne bleiben: dann wirb, fe 

feltfam dies lauten mag, der Paftor felber rathen müſſen, daß 

der Leidende feltener und niemals lange fich eigentlicher Andachts⸗ 

übung in irgend einer Form hingebe. Es ift auch hier wieder 

von unendlichem Werthe, daß fol ein Leidenber, bem das eigene 

Beten und Schriftlefen verbittert und verberbt wirb, fich einge- 

fchlofjen wiffen darf in die Gemeinfchaft ter Kirche, An ihren 

Gottesdienſt wird er immer noch wohl Antbeil nehmen können, 

indem er fich hier mehr paſſiv verhält; ihre Fürbitte, bie Kraft 

des Geiſtes in ter Gemeinde fommt auch ihm zu gut und ftärft 

ihn. Es ift unter ſolchen Vorausfetzungen nicht zu fürchten, daß 

er ſich inzwifchen bes eigenen Betens entwöhne; für ihn ̟iſt's ja 

*) Philipp Matthäus Hahn (f. die feinen Predigten, Stuttg. 1847 ange 

hängte Selbftbiograpbie, S. 627) erzählt: „Wegen ber gottesläfterlichen Ge⸗ 
danken, mit welchen ich geplagt war, fragte ich auch Herrn Kanzler (Ieremias 

Reuß), welcher fagte, es fei eine Art Krankheit, und man komme am bäldeſten 

davon, wenn man es für feine fatanifchen Anfechtungen halte und nicht viel 

darauf achte, da fie ja, weil fie wider unfern Willen auffteigen, nicht zugerech⸗ 
net werben. Auf dieſe Art kam ich nach und nach davon, fanb aber in mei⸗ 
nem Wohnort bald Leute, die Die nemliche Krankheit hatten und nicht fo led 
waren, &8 zu jagen. Run hatten meine Erfahrungen ſchon einen Nutzen, ba 

ich anbere burch mein Beifpiel tröften und guten Rath ertheilen konnte.“ 
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vielmehr eine Entbehrung und Entſagung, und er wird, wenn fein 

Geiſt wieder freier und feiner mächtig geworben tft, ficher mit 

Freuden wieder nach dem entbehrten Gute greifeı. 

7. Iſt die Anfechtung Folge von irgend einer Thatfünde oder 

gar einem Lafter, von dem ber Klagende frei werben möchte und 

doch nicht frei wird, — ein Elend, das z. B. einen Onaniften zur 

Berzweiflung treiben kann — fo hat bie Seelforge die Aufgabe, 

enrch Befreiung des Unglücklichen von bem ihn beherrſchenden Laſter 

ihm den fittlichen Muth wieder zu geben, ven er durch die Macht« 

tofigfeit feiner Verſuche verliert und beffen Berluft die Gewalt 

bes Uebels fteigert. Zunächſt aber handelt es fich hier nicht um 

den Troft der Vergebung, denn entweber würde berfelbe burch 

jeden neuen Rüdfall zerftört, over aber — woran es nit an 

Beifpielen fehlt — würde er zu einer falſchen Beruhigung gemiß- 

braucht. Das Gewiffen erft zu wecken, ift bier auch nicht bie 

Aufgabe, da wir es nicht (wie im Capitel von ber Kirchenzucht 

durchs Wort) nit dem Leichtfinn, fondern mit ver Anfechtung zu 

hun haben. Hier ift alfo das Nöthigfte, bem Sünber. ven Muth 

amd guten Willen zum Kampfe wider feine Eünden immer aufzu⸗ 

feifhen, in ihm bie Hoffnung auf die Möglichkeit des Sieges 

aufrecht zu halten und ihm zur Erlangung befjelben bie nöthigen 

praktiſchen Ratbfchläge zu geben. Alles fomit, was bie ebangelifche 

Ascetik in dieſer Beziehung barreicht, und was ber GSeelforger 

von der Moral ber wiffen muß, alle Mittel der Enthaltung (von 

ber eder jener Geſellſchaft, von gewiffen Büchern, von ftimuliren- 

den Speifen oder Getränten), des leiblichen und getftlichen Wachens, 

ber leiblichen und geiftigen Unftrengung burch Arbeit; ferner, was 

ber Pädagog gegen die Uebel der bezeichneten Art anwendet, 3.2. 

ſelbſt mechanifche Vorkehrungen, burch bie eine Abgewöhnung ber- 

beigefübrt werben kann, — all das ift in ſolchem Fall genau nach 

Bedürfniß anzuratben, und burch Gebet mit dem Leibenden und 

Farbitte für ibn zu unterftügen. Es modificirt und geftaltet ſich 

in @emäßheit der verfchiebenen Laſter auch verfchieben,; bei dem 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 83 
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Säufer 3. B., oder bei dem Jähzornigen, bei tem Flucher, bei 

dem, der ſich der Betrügerei anffagen muß — bei Jedem find es 

wieder fpecielle Motive und fpecielle Hülfsmittel, die als Hebel 

zur Befreiung angewendet werden müſſen. In der Erfenntuiß, 

wie in der praktiſchen Handhabung berfelben muß fich des Paſtors 

etbifches und pſychologiſches Wiffen, e8 kann ſich die paſtorale 

Genialität darin beweifen. Daß ihm all feine Sünte vergeben 

werden könne nnd auch vergeben werben werde, muß bem Sünber 

zwar gejagt werben, aber doch immer nur fo, daß baburch der 

Ernft fittfiher Ermannung und Ausdauer im Wiberftand nicht 

gelähmt, fondern gefpornt wird. 

d. Eine nicht felten vorkommende Anfechtung wird durch Die 

Beſorgniß hervorgerufen, man möchte bie Sünde wider den heil. 

Geiſt begangen haben. In eine Erörterung diefes Begriffs und 

ber fraglichen Stellen in den Evangelien, verglichen mit Hebr. 6 

4 ff. 2 Betr. 2, 21. 1 Joh. 5, 16. 17. ift hier nicht der Ort, ung 

einzulaffen; die Paftoraltheologie_barf aber, wie auch jener Begriff 
fpeciell beftimmt werden mag, das als anerfanıte Wahrheit vor⸗ 

ausfegen, daß 1) jene Sünde allerbings begangen werben kann 

und zwar nicht blos von Unbelehrten, bie beharrlich jeden Zug ber 

Gnade, jede Anregung bes heil. Geiſtes abweiſen, ſondern auch 

von Erwedten, d. h. von folchen, bei denen die Wiedergeburt zwar 

nicht vollendet, aber hoch bi8 zu dem Puncte gebiehen war, ben 

wir eben Erweckung nennen; und daß fie 2) in einer Abkehr bes 

Willens von der bereits erfannten und anerfannten Wahrbeit be- 

fteht, — einer Ablehr, in der die Mögltchleit, ja ber Reiz zur 

Berhöhnung beffen liegt, was dem Herzen ſchon heilig gewefen 

war. Die Frage iſt für uns nur, ob einem Angefochtenen, ber 

da glaubt over fürchtet, diefe Sünde begangen zu haben, unbebenf- 

lich gefagt werden darf: daß bu barob bekümmert bift, das eben 

ift ein Beweis, daß du diefe Sünde nicht auf beinem Gewiffen 

haft; bie fie begangen baben (oder vielmehr, da fie nicht ein ein⸗ 

zelner Act fehn kann, die in biefer Sünde ftehen), bie gerade 
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maiben fih feine Sorgen barüber. Wir glauben, tie Frage muß 

bejaht werben; denn wenn auch die Evangelienftellen (Watt. 12, 

81 f. Marc. 3, 28 f. Luc. 12, 10.) nicht anf einen habitus, ſondern 

anf eine einmal geſchehende That⸗ ober vielmehr Wortfünde fohließen 

lafjen, jo bleibt doch für das chriftliche Denken nicht nur bas 

Recht, jondern die abſolute Nothwenpigleit ftehen, biefe Ausſprüche 

im Einflange mit ber ganzen neuteſtamentlichen Heilslehre aufzu- 

Fohlen, die eine Befrhränkung der göttlichen Vergebungsgnade nur 

in dem ihr widerſtrebenden Willen anzunehmen erlaubt, nie aber 
dazu ſtimmen würbe, daß ein Menfch, der noch in biefem Leben 

Buße thut, dennoch verdammt werben müßte, weil er einmal jene 

That begangen hat und das Geſchehene beim beften Willen nicht 

umgefcheben gemacht werben kann. — Uebrigeno ift es im ange- 

gebenen Kalle uöthig, daß ver Paſtor fich genau fagen läßt, auf 

was. fich jene Beforguiß bes Angefochtenen ſtützt, ob er nemlich 

blos durch das Lefen jener Schriftftellen anf den Gedanken gebracht 

werben ijt, er Eönnte vielleicht dieſe Sünde begangen haben, ober 

ob er fich beſtimmter Vorgänge in feinem Leben bewußt ft, vie 

etwa unter jene Kategorie gebracht werben Tänuen? Im erften 

Toll wird bie oben genannte Erläuterung zur Beruhigung genügen; 

es kann außerdem auch noch auf mancherlei Gnadererweiſungen, 

Bebetsechöruntgen u. f. w., die der Ungefochtene factifch erlebt 

hat, hingewiefen werben als auf Zeichen, daß ber Herr ihn nicht 
perſtoßen ‚habe, ſondern noch als einen ber Seinen anerlenne, alfo 

jene Todſünde, die den Gnadeuſtand ganz aufhebe, bei ber (nach 

ber Stelle J Joh. 5.) Teine Fürbitte mehr wirkſam, alſo auch keine 

Gebetserhörung mehr möglich ſei, vor Gottes Augen nicht an ihm 

Hofte. . Im andern Falle wird das Belenntmiß derjenigen Sünde, 

bie wirklich begangen ift, und bie bev Belennende für die Säube 

wider ben Heil. Geiſt anfieht, dem Pafter die Gelegenheit dar⸗ 

Bieten, auch wenn er jenen über viefe Furcht beruhigen Tann, 

befto mehr ihm Ernſt zur Buße und Reinigung einzuflößen, bamit 

wicht das, was er jegt fürchtet, am Ende wirklich daraus werde 
33% 
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— ein Zuftand habitueller Sünde, aus welchen umzukehren ihm 

je länger je weniger Kraft übrig bleibt. Das ift bie rechte Furcht 

vor der Sünde wider den heiligen Geift nicht, daß man eine Graͤnze 

ver göttlichen Vergebungsmacht, ein Nicht-Wusreichen ber Barm⸗ 

berzigkeit und der Kraft ber nenteftamentlichen Verſoͤhnung, ſondern 

daß man bie fuhjective, pfychologifche Möglichkeit fürchtet, durch 

Sünve, durch Leichtſinn, durch Gleichgültigkeit und fittliche Fahr⸗ 

läßigleit in einen Sünbenzuftand zu gerathen, aus dem man immer 

weniger einen Rückweg zu finden im Stande ift. 

3. Wenn wir oben fchon Solcher erwähnten, bie dem Pfarrer 

über Träume und Bifionen zu berichten wiffen, fo ift noch fpeciell 

bavon ein Wort zu jagen, was das richtige paftorale Verfahren 

gegenüber von gefpenftifchen une dämonifchen Anfechtungen it. 

Am harmlofeften fteht die Sache, wenn Jemand dem Pfarrer 

flagt, er werde von einem Geifte befucht orer es fpude in feinem 

Haufe. So wenig wir in abstracto bie Möglichkeit eines „Herein- 

ragens der Geifterwelt” in biefe Welt leugnen wollen (die auch 

nur von einem beiftifchen Stanbpunct aus geleugnet werben Tann), 

fo übel fteht e8 doch dem Bafter an, in ſolchen Dingen irgend 

welcher Leichtgläubigfeit fich fehuloig zu machen, und fo unrecht, 

ja nnverantwortlich handelt er, wenn er entweber durch fein eige- 

nes Beifpiel ben Aberglauben legitimirt oder ſich — fälfchlich etwa 

Hebr. 12, 1. dafür citirend — zu behaupten erlaubt, wir feien 

allenthalben von Geiſtern umgeben, ftehen unter mehr bämonifchen 

Einflüffen, als wir nur wiſſen, feien Gefahren von biefer Seite 

ausgeſetzt, die nur der Unglanbe nicht kennen wolle u. |. w. An 

geſichts der unfäglichen Thorbeit, bie auf dieſem Gebiete zu Haufe 

ift, und der unlengbaren Erfahrung, daß von ben weitaus meiflen 

Fällen jener Art bie eine Hälfte auf Unwiffenheit und Feigheit 

beruht, bie anbere aber in plumper ober feiner Betrügerei ihre 

Duelle bat, iſt es ſicherlich das einzig Rechte, wenn der Pfarrer 

fih in erfter Linie jedesmal fleptifch verhält, ruhig ſolche Dinge 

anhört, ohne irgend Gewicht darauf zu legen, und im Falle er 
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ws Haus berufen wird, ſich ba micht als Geifterbefchwärer und 

Zeufelsbanner, ſondern als ein Mann von Bildung und Charafter 

benimmt, der zuerft ſich durch eigene Prüfung überzeugen will, ob 

etwas an ber Sache ſei, ob ver beunrubigende Dämon fich nicht 

in der Wirflichleit etwa anf ein Nattenneft unter der Diele ober 

anf einen guten Freund reducirt, ber unter der Firma eines 

Poltergeiftes im Keller oder auf dem Kornboben Privatgefchäfte 

macht. Trifft von dieſen nächftliegenden Hypotheſen feine ein, fo 

ift auch bamit nur erft bie bermalige Uinerflärlichleit der gemachten 

Wahrnehmung, noch nicht aber die Nähe eines Geiftes erwieſen, 

umb wenn lettlich auch ber unbeftechlichite, nüchternfte Wahrheit3- 

finn dem Eindrucke nicht mehr wiberfteben kann, daß eine außer- 

menfchliche Wirkung ober Erfcheinung vorliege, fo wirb fich ber 

Paftor ihr gegenüber nur dann in die richtige Poſitur ſetzen, wenn 

er, ftatt fich irgentwie bamit einzulaffen ober in ihr irgend eine 

für das religiöfe Leben, für die Heilsinterefjen wichtige Kund⸗ 

gehung zu refpectiven, vielmehr fie als etwas betrachtet und bie 

zunächft davon Beunruhigten als etwas betrachten lehrt, was lebig- 

lich zu tragen unb überall zu ignoriren ſei. Kin Ehrift hat in 

Gottes Wort und Gewiffen weder einen Befehl, Geifter zu er- 

löfen, noch von ihnen göttliche Botfchaften anzunehmen; ba wir 

Mofen und die Propheten haben, fendet uns Gott nicht ben Geift 

bes Lazarns als Bußprediger; eben fo wenig haben wir von ihnen 

irgend etwas zu befahren, wofern wir Gott vor Augen und im 

Herzen haben. Auch wo eine Anfechtung von biefer Seite beab- 

ftchtigt wäre, ſich's nicht anfechten Taffen, fondern ruhig feines 

Wegs gehen, fich durch's Gebet in Gottes Nähe halten und feiner 

Hut fi verfichern, im Uebrigen aber völlig thun, al® ob ber 

Spuck gar nicht vorhanden wäre: das ift bie rechte, chriftliche Po⸗ 

litit folchen Dingen gegenüber; wirb fie angewenbet, fo werben 

ohne Zweifel bie Phänomene ſelbſt verfehwinden. — Schlimmer 

allerdings fieht die Sache ba, wo ftatt bloßen Angefochtenfepns 

eine Ueberwältigung, eine Befeffenheit eintritt. Auf Grund ber 
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nenteftamentlichen Gefchichte und ver biblifchen Satanologie Tann 

für ung an der Möglichkeit folchen Zuftandes fein Zweifel ſeyn; 

aber, wie vorhin, müffen wir von dem Geiftlichen fordern, taß er, 

fo lange noch irgend eine menfchlichere Erflärung eines berartigen 

Phaͤnomens möglich ift, fener furchtbaren Hypotheſe im concreten 

Falle nicht Raum gebe. Schon an fich ferbert es der Geift ge 

funder. evangelifcher Lehre, die nirgends ben Schwerpunct ins 

Phyſiſche, fondern immer und überall rein in’s Ethiſche legt, daß 

als Schlimmste Teufelsbefitungen diejenigen erfannt werben, von 

welchen die Befeifenen nichts wiffen, bei denen ihnen ganz wohl 

ift, weil der Satan ihnen im Herzen fitt; nicht bie phuftfchen, 

fondern die fittlichen Wirkungen veffelden find zu fürchten. Ein 

llederliches Leben Tann auch krankhafte geiftige Erfcheinungen ber 

borrufen, daher ber Pafter fehr wohl thut, in Fällen obiger Art 

auch nach diefer Seite den forfchenden Blid zu wenden. Es gibt 

ferner Krankheiten, bie in ihrer Form etwas fo pämonifches ha⸗ 

ben, daß uns bei ihrem Anblick überans unheimlich zu Muthe 

wird, 3. B. ber Veitstanz, gewiffe Anfälle von Epilepfie u. vgl, 

and doch Hat der Teufel damit perfönlich fo wenig zu fchaffen, 

ale mit der Auszehrung oder den Mafern. Selbft das Reben 

einer fremben Stimme, namentlich einer männlichen aus der Kehle 

eines Weibes, was natürlich am unwiderfteblichften das Dafehn 

einer fremden Perfönlichfeit darzuthun fcheint, das Ausſtoßen 

freher Schimpfreden, die fonft dem Kranken gar nicht über bie 

Lippen kommen würden, find kein Beweis, da folche Erfcheinungen 

unter gewiffen Bebingungen auch bei Irren und Somnambülen 

vorkommen. Daß bie Behauptung eines Individuums, es ftede 

in frembes Subject in ihm, die Realität bes legtern nicht bes 

weist, verfteht fih ohnehin von felbft, ba fonft jebe fire Idee 

eines Irren auf einer Nealität beruhen müßte; das tft Dämono⸗ 

mante, aber nicht Teufelsbeſitzung. Und wie unfäglich oft ftedt 

Betrug binter folchen Gefchichten! Wie ſchnöde blamirt fich ein 

Geiftliher, wenn auch er ſich hinter's Licht führen Täpt! Und 
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weldy ein unverantwortliches Unrecht begeht er, wenn er, auf 

feine Hypotheſe bauend, bie Angehörigen ſolch' eines Angefallenen 

abhaäͤlt ober auch nur nicht antreibt, orbentliche ärztliche Mittel 

zu gebrauchen! Hat boch felbit Hartmann, ver (a. a. O. S. 1081) 

eine horrenda vociferatio, Dei blasphematio et proximi cavil- 

latio, gestuum deformatio, inhumana comessatio, admiranda 

corporum motio für fihere Zeichen einer wirklichen Tenfelsbefigung 

hält, nicht ermangelt, zu bemerken, man müfje auch in folchem 

Hall einen Arzt rufen, qui succos malignos commodis medica- 

mentis expurget. Aber ber Gehorſam gegen vie Wahrheit forvert 

trogdem, daß ber Paftor für die Anerkennung einer bämonifchen 

Beſitzung, wo fie unzweifelhaft vorliegt, d. h. wo feine jener an- 

berweitigen Erflärungen ausreicht, fich offen Halte Denn nur 

gezwungen turch die unumftößliche, vor Augen liegende Realität 

der Sache, alfo geradezu mit Verleugnung bed perfönlichen horror 

vor folchen Annahmen, nicht aber mit irgend einer Vorgeneigtheit 

dazu wirb fich der gewifienhafte Paſtor, wie jeder gewiffenhafte 

Chriſt, dazu verftehen, im concreten ‚Falle an eine Teufelsbeſitzung 

zu glauben. Es gibt viele, in allen Zweigen bed Baftoralberufs 

erfahrene, darin grau gewordene Männer, denen nie, auch nicht 

ein einzigesmal, ein Fall diefer Art auf dem eigenen Lebens⸗ und 

Amtswege begegnet; uns felbft bat immer, wenn das Vorhanden⸗ 

ſeyn eines folchen behauptet wurde, der Augenfchein und der Er- 

folg belehrt, daß es entweder ein rein Franfhafter Zuſtand war 

oder irgend eine fittliche Unfauberkeit dahinter ftedte. Aber der- 

felbe Wabrheitsfinn, der uns dies erkennen ließ, nöthigt uns auch, 

Zengniffe von Männern wie Chriftopp Blumhard in Ehren zu 

balten, und das Vorhandenſeyn des Unheils wie die exroreiftifche 

Heilung deffelben, wie Blumhard ven beivem zu berichten weiß, 

als Factum zuzugeftehen. Wie immer man fich aber bie beglau⸗ 

bigten Heilungen folcher Perfonen erflären mag (denn die fie voll 

brachten, find nicht immer auch bie richtigften Erflärer der Sadıe; 

wenn rein praftifche Naturen aufs Spftemmachen gerathen, fo 
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geben fie gar nicht felten irre): das iſt uns jebenfalls gewiß, 

daß die Befreiung des Geplagten nicht vom Ausfprechen irgend 

einer Formel abhängen Tann, wie bie älteren Paftoraltbeologen 

3. B. dem Herfagenlaffen des apofiolifchen Symbolums biefe Kraft 

zufchrieben und wohl auch die modernen Satanolegen annehmen; 

Nitzſch hat ficherlih Necht, wenn er (a. a. O. S. 208) ausruft: 

„Nur nicht exrorciftifches Formelwefen, es fei auch aus ter Schrift 

oder ber firchlichen Ueberlieferung genommen; benn wer will bie 

Anwendbarkeit beftimmen, wer will ſich dem ausfetzen, daß ber 

mangelnde ober ber Mißerfolg das Uebel verfchlimmere!" Eben fo 

richtig ift die Warnung Alexander Vinets (Pafioraltheel. S. 252): 

„Förmliche Beſchwörungen und Austreibungen cher Exorcismen 

find ganz geeignet, blos Geftörte oder Irren vollents zu Narren 

zu machen. Ich Tenne feine wahre Befchwörungsformel, außer dem 

Gebete chriftlicher Liebe.” 

4. Wofern die Berzweifelnden nicht ſchon theils unter den 

oben Genannten, tbeil® unter denen mitbegriffen find, von Denen 

das Gapitel über bie Geifteöfranfen handeln wird, haben wir 

unter ihnen vornehmlich diejenigen Selbftmörber zu verftehen, mit 

welchen zu fprechen nach verfuchter That tem Seelforger noch 

möglich ift. Sie zerfallen für ihm in zwei Claffen: die Einen find 

burch ihre That und bie jegt noch vorhandene Todesgefahr, wohl 

auch durch bie Schmerzen der Wunde, die fie jeßt fühlen, von 

ihrem Lebensüberpruffe vollftändig zurüdgebracht und. daher von 

Neue und Tobedangft gemartert; die Audern aber find erbost da- 

rüber, baß ihnen bie That mißlungen, und deßhalb entweder fo 

wild und roh, daß ihnen mit geiftlihem Zufpruche gar nicht bei- 

zukommen ift, oder fo verſtockt, fo verbiffen und ftumm, daß fie 

zwar den Paftor reden laffen, was er will, aber auf nichts ein- 
gehen. Bei den erfteren ift, wenn Rettung nicht gehofft werben 

kann, befto mehr darauf zu dringen, daß fie bie kurze Zeit ihres 

Lebensreſtes dazu bemügen, noch Vergebung für die ſchwere Sünde 
zu erlangen; daß Gott biefelbe nicht hat gelingen laffen, das foll 
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ihnen ein Zeichen ſeyn, daß er fie micht verloren gehen, nicht als 
Sünder fterben laffen wollte, das muß alfe auch ebenfo zum Dante 

gegen ihn treiben, wie es das Vertrauen zu ber überſchwenglichen 

Barmberzigkeit Gottes weden und ftügen fol. ft aber Rettung 

zu erwarten, fo gibt bie lettere Erwägung ein um fo ftärferes 

Motiv zu grünblicher Umfehr und Neubilvung des ganzen Sinnes 

und Wandels ab. — Wo tagegen der Trotz fortdauert und jeben 

Zuſpruch verfchmäht, da bleibt dem Geiftlichen nichts übrig, als 

in Geduld zu warten und zu beobachten, um, wenn irgend eine 

befjere Regung eintritt. oder im Anzuge ift, das Geeignete zu 

thun. Der Trog folcher Menfchen ift oft. nichts, als die Folge 

innerer Angft; man Hält fi) die Wahrheit mit aller Anftrenguug 

vom Leibe, weil man fie fürchtet, weil, wenn fie ald Wahrheit 

anerfannt würde, man damit das ganze feitherige Leben dem Ge⸗ 

richte felber überantworten müßte. Eben deßhalb ift oft auch bei 
Unglüclichen dieſer Art die rechte Praxis dieſe, daß, felbft wenn 
man noch nicht für gnt finden fann, fpecififch Ehriftliches ihnen 
zu Gemüth zu führen, doch ſchon durch die menfchliche Theilnahme, 
durch bie erbarmende umb fürforgliche Liebe ber Paftor ihnen zu 

erkennen gibt, daß er nicht als Ankläger, nicht als Gegenpartei im 

Namen des Gefeges, fondern als einer, ber fie vetten möchte, zu 

ihnen fommt. ft einmal in folch menfchlicher Liebe, die fie em⸗ 

pfinden, ihnen eine Ahnung gegeben von der Macht und Größe 

einer Liebe, die über alle menfchliche Liebe ift, fo laſſen fie jene 

Waffe des Trotzes, wemit fie fi) wappnen wollten und beren 

ſchließliche Nuslofigleit fie doch felber fühlen, vefto eher fallen; 

fie ergeben fich vefto eher, fobald fie einen Schimmer von Hoffe 

nung haben, daß es eine Ergebung — nicht auf Gnade und Un⸗ 
gnade, fondern auf Gnade ift. 

Ueberfläffig ift e8 in vielen Fällen nicht, anch ven Angehöri« 

gen folch’ eines Unglüdlichen das Nöthige an's Herz zu legen, daß 

fie, wenn vielleicht Zerwürfniſſe in ver Familie den Entfchluß zum 

Selbftmord mit herbeigeführt haben, fich nunmehr eines andern 
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Verhaltens befleißigen, und den Geretteten nicht durch Vorwürfe 

ober Stichelreden kränken, vielmehr ihn fühlen laſſen, daß andy fie 

feiner Rettung fich danfbar freuen. Iſt Rettung unmöglich, fo 

follen fie ihm das Sterben nicht noch verbittern. 

4. Die Seelforge bei Geiſteskranken. 

(Bearbeitet von Dr. Lechler, Diakonus in Nürtingen, früher Seelforger an 
ber Irren⸗Heilanſtalt Winnenthal.) *) 

Bei keinem Zweige ber geijtlichen Amtsthätigkeit ift wiffen- 

ſchaftliche Kenntniß des Gegenftandes fe wefentliche Bedingung, 

als bei ver Behandlung ver Geiſtes⸗ und Gemüthelranten. 

Die perfönliden Zuftände, mit denen e8 ber Geiftliche bier 

zu thun bat, fcheinen vielfach etwas ganz anderes zu feun, als 

was fie in Wirklichkeit find, und verleiten deßhalb auch ben erfah⸗ 

renen Seelſorger zu Mißgriffen ſowohl in ihrer Beurtheilung, als 

*) Der Verfaſſer bes nachſtehenden Kapitels hat gerne ber Aufgabe ſich 
unterzogen, bie Früchte eines vieljährigen praktiſchen Stubinms in biefem Ge⸗ 

biete paftoraler Wirkfamleit den Genoſſen des heil. Dienftes mitzutbeilen, zumal 
da biefer Gegenftanb immer größere Bebentung erlangt und faum von Jemand 
anders als vom Geeljorger einer Srrenanftalt umfaſſend bargeftellt werben 
kann. Die dogmat. Berfchiebenheiten zmifchen biefem Aufjake und bem Bndhe, 
bem er einverleibt wird, find wohl kein trennendes Hinberniß einer folchen 

Berbinbung. — Hinfichtlich des pfychiatriichen Inhalts bebarf es für viele Leſer 
faum ber Bemerkung, daß fich bie hier worgetragenen Anfichten meift auf bie 
Anctorität des verehrungswürbigen unb in weiten Streifen befannten Arztes 
der hieſigen Anftalt, Herrn Obermebicinalrathes Dr. v. Zeller, nnd auf bie 
Anfhauung feines Verfahrens flügen. Die wiffenichaftlihe Darftellung feiner 

Anſchanung findet fih in den Artifeln ber Erſch und Gruber'ſchen Encylie- 
päbie u. d. W.: Irre und Irrenanftalten, und in ben feit 1837 verbffentlich⸗ 
ten Berichten tiber die Heilanftalt Winnenthal im Württemb. Mebicin. Cor⸗ 
refponbengblatt. 
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in ihrer Behandlung. Die Paftoraltheologie ſollte daher auf bie 

anthropologifchen und pfycholegifchen Studien der Geiftlichen zuräidt« 

weifen können, um an bie bort gewonnene Erkeuntniß der Seelen- 

franfheiten ihre Winfe für pie Seelenpflege anknüpfen zu können. 

Allein gerabe .diefer Theil der anthropologifhen Wiſſenſchaft Hat 

erft in den legten fahren angefangen, die Aufmerkfamkeit fowohl 

ber praftifchen Heilkunde und ter Geelforge, als auch ber Natur⸗ 

wiffenfchaft und Bhilofophie auf fich zu ziehen, und gerade bie 

jenigen naturwiffenfchaftlichen Werte, welche dem Theologen am 

zugänglichften find, bie phitofophifchen, 3. B. Burdachs und Daubs 

Anthropologie, Roſenkranzs Pſychologie u. dgl. ſind in dieſem Theile 

theils gänzlich arm, theils dem Umfang ober ver Behandlung nad) 

für die Zwecke der Paftorallehre nicht genügend. Die letztere muß 

fich daher vor allem mit einer Unterfuhung über pas Weſen ber 

Erfcheinungen anf dem Gebiete ber Seelforge befaffen. 

I. Welen und Arten der Serlenflörungen. 

Irrefeyn, Seelenftörung, Gemüths- und Geiſtes— 

krankheit nennt man eine beſondere Gattung von nervoͤſen 

Leiden, deren Eigenthümlichkeit darin beſteht, daß ſie als körper⸗ 

liche Leiden theils gar nicht, theils nur in untergeordneter Weiſe 

auftreten und ſtatt deſſen in ſolchen Wirkungen ſich äußern, welche 

bei oberflächlicher Betrachtung einer ſelbſtſtändigen und urſprüng⸗ 

lichen Verkehrnng des ſittlichen und intellectnellen Lebens gleich 

ſehen. Während bie niebrigeren Kreiſe des körperlichen Lebens, 

Eßluſt, Schlaf, Berbauung und Ernährung, Muskelkraft n. dergl. 

vielleicht ganz ungeſchwächt bleiben, alſo keine Spur einer Krauk⸗ 

heit im gewöhnlichen Sinne des Wortes ſich entdecken läßt, tritt 

bie Neigung zu Selbſtüberſchätzung, oder zu übermäßiger Selbſt— 

anflage, zur Glanbenstofigleit, zu Haß und Streit u. dgl. in ſtärk⸗ 

ftem Grabe hervor, und erwedt bei der zunehmenden Unzugäng- 

lichkeit für Belehrung oder Ermahnung die Anſicht, daß bier ber 
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Fall einer Verfchlimmerung des Charakters vorkiege, bie, wenn audı 

nicht ganz, doch ihrem mefentlichen Inhalte nach anf Mangel an 

Seldfterfenntnig und Seibftbeherrfchung zurüdzuführen unb ber 

auch etwaige Störungen Im intellectuellen Leben vorzugoweiſe zu⸗ 

znurechnen ſeien. Das Raͤthſelhafte, Unbegreifliche, Wiberfinnige 

und Anſtößige, das Unerträgliche, bie ſcheinbar maßloſe Willkür 

und Verachtung der Geſetze des geordneten menſchlichen Lebens, 

wie fie bei ven Irren ſich zeigten, forderte eine Erfläruug. Man 
fand fie bald in einer fremden, anfer- und übermenfchlichen Ein- 

wirfung, in Befeffenheit und Teufeleſpuck, bald in ber fittlichen 

Befchaffenheit des Irren felbft, ver eben deßhalb von ver Menſch⸗ 

beit al8 ein Narr ansgeftoßen und wie ein Thier behandelt wurde. 

Selbft in die Wiffenfchaft fanden vergleichen Anfchauungen ihren 

Weg. Nicht blos von theologifcher, ſondern auch von mebiciwifcher 

Seite wurte das Irreſeyn für eine urfprünglich fittliche Verän⸗ 

berung erflärt, und wie 3. B. von Heinroth in Leipzig nicht nur 

auf den Sündenfall überhaupt, ſondern auch auf eine perfönliche 

Verſchuldung des Irren zurücgeführt, durch welche erft Die etwa 

mit dem Irrefeyn verbundenen leiblichen Störungen hervorgerufen 

worben feien, und die man eben deßhalb auch zunächſt mit fittlichen 

Mitteln zu befämpfen habe.*) Auch Ideler in Berlin bat dieſe 

Vorftellungen beförbert und bauptfächlich der Ausſchweifung in res 

ligiöfen Gefühlen einen wefentlichen Antheil an dieſen Erfcheinun- 

gen aufgebürbet.”) Die Erfahrung lehrt aber vielmehr, daß für's 

erite feine Stufe der fittlichen und geiftigen Ausbildung, insbe 

fondere auch feine noch fo hohe Stufe der Frömmigkeit wor bem 

Ausbruche einer Seelenftörung bewahren kann, wie bem 3.2. ein 

Luther zuweilen au Schwermutb, ein Pascal an einer verborgenen 

firen tee litt. Sobann ift es eine Thatfache, daß Geiftes- und 

*) Lehrbuch ber Störungen des Seelenlebens ımb ihrer Behandlung vom 

rationalen Stanbpunct aus entworfen, von Dr. F. C. X. Heinroth x. Leipp 

1818. und deſſen Anweifung für angehenbe Irrenärzte x. Leipzig 1825. 
**) Grundriß der Seelenbeiltunde. Berlin 18%. 
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Gemäthelranfheiten gerade umter ungebilveten,, wie unter fittlich 
verdorbenen Menfchen verhältnigmäßig felten,. und baß gerade bie 

hochmüthigften, ehrgeizigften, boshafteſten Charaktere einem folchen 

Zufalle weniger unterworfen find. Es ift im Gegentheil eine 

Beobachtung, in weldher die erfahrenften Irrenärzte mit einander 

übereinftimmen, daß bie Kranfen folcher Art, welche der Heilanftalt 

übergeben werben, ihrem fittlidhen Gehalte nach zu ven befferen 

und -beften ihres Stanbes und Geſchlechtes gehören. Die Rich- 

tigfeit diefer Beobachtung bat an ſich eiwas Einleuchtendes, wenn 

man weiß, baß eine große Anzahl von Erfrankungen auf Ueber- 

anftrengung ber Börperlichen und Gemüthslräfte in Berufsarbeiten, 

in ſchweren häuslichen Aufgaben n. dgl. beruht, und demnach fo= 

wohl eine tiefere fittlihe Empfindung, als auch ein höheres Maf 

ſitilicher Willenskraft fchon vorausſetzt. Insbeſondere ift dieſe 

Thatſache hinſichtlich der ſogenannten religidfen Schwermuth außer 

Zweifel. Wenn es nämlich auf ver einen Seite wohl möglich iſt 
und auch äfter® gefchleht, daß Leute, bie fortft ohne allen Sinn 

für göttliche Dinge fich zeigten, durch bie zufällige Wendung Ihrer 

Krankheit mit Gewiffenszweifeln u. dergl. erfüllt werben, die mit 

der Törperlichen Heilung ebenfo vollftänpig und rafch wieder ver- 

fchwinden: fo ift es anbererfeitö noch viel gewiffer, daß ber fo« 

genannte religiös Schwermütbige, der Ungefochtene, in biefe Art 

der Krankheit eben darum leichter geräth, weil er überhanpt ein 

zärtere® Gewiffen und Intereſſe für tasienige beſaß, was bem 

- Gewiffen zur Befriedigung und dem Geift überhaupt zum böchften 

Genuſſe dient. Seine Krankheit bat das geiftlihe Gepräge an⸗ 

genommen, weil fein inneres Leben überhaupt biefe Richtung Hat, 
weil, fo zu fagen, das die Saiten find, die bei ihm am Teichteften 

in Schwingung geraten. Nicht daß er nun aus allzu großer 

Frömmiglelt in diefen Zuftand gerathen wäre. ‘Denn vie wahre 

Frömmigkeit Tann ja nie zu groß fehn. Auch wirkt ein hoher Grad 

chriftlicher Frömmigkeit am fich felbft nicht nachtheilig, fondern 

heilſam, beruhigend, ſtaͤrkend, erleuchtenb, verllaͤrend auf ben leib- 
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lichen Organismus, und verleiht Ihm dadurch größe. Sicherheln 

vor ſolchen Zufällen. Sondern weil ver Menſch überhaupt reli⸗ 

giös iſt, fo iſt er auch in religiöſer Weiſe ſchwermüthig. Durch 

einen noch höhorn Grad von Frömmigkeit, insbeſondere non Glau⸗ 

bensfreudigfeit, wäre et vielleicht dor bem Ausbruche bewahrt ger 

blieben, vielleicht aber nuch nicht, Die. Anſicht alfo, daß Seelen- 

ftörungen weſentlich eine Folge der perjönlichen Verlehrtheit feien, 

kann auf-Teine weitere. Beachtung Anfpruch machen. 

"Wichtiger für die Paſtoraltheolegie ift Die aubere von theo⸗ 

logifcher Seite erhobene Trage. Die vielfache Wehnlichfeit, welche 

zwiſchen ben Weußerungen eined Tebſüchtigen unb dem Benehmen 

ber Befeffenen im N. Zeit. ftattfindet, zufemmengehalten wit dem, 

was man von ben Energumenen ber alten Kirche weiß, — hat bie 

Bermuthung nahe gelegt, daß bie Geiſtes- und Gemüthskranlheit 

son hentzutage nichts anderes fei als eine Form der Bejef- 

fenbeit, woraus dann auch ber Schluß gezogen wird, daß bie 

rechte Bebanplung keine andere ſeyn Tanne, als die, welche Jeſus, 

bie Apoftel und bie alte Kirche in Anwendung brachten.*) Die 

nenannte Aehnlichleit liegt zunörberft darin, daß beiderlei Zuftänte 

als eine nom Willen des Menjchen unabhängige, ihm: aufgehrun- 

gene Gebundenheit und Verkehrung feiner. Reben und. Hanblwigen 

fich darſtellen, daß ferner beiberfeitö eine Ueberſpannung der na⸗ 

türlichen Kräfte. und Zhätigleiten ftatifinhet, bie ‚zuweilen ſowehl 

Anderen als auch dem Leidenden ſebbſt unmittelbar verderblich 

werden, daß endlich dieſe Zuſtände mit der höheren oder geringe⸗ 

ren Stufe der Sittlichkeit und Gottſeligkeit eines Menſchen nichts 

weiter zu thun haben, fonhern nach Urt jeder Krankheit bald die⸗ 

fen, bald jenen überfallen. Bei den Schmermüthigen. tft es na⸗ 

mentlich das beharrliche Aufiteigen gottesläfterlicher Gebanfen, 

fommt dem fait unwiderſtehlichen Drange, fie in Worte zu klei⸗ 

*) Bol. zum folgenden den Artikel über die Dimeniigen von Ebrard 
in Herzogs theol. Kenlencnliophie. . 2. 



B. 4. Seelforge bei Geiſteotranken. 527 

den, fowie der heftige Widerwille gegen Ehriftum, gegen fein Wort 

und Sacrament, was ben Kranken felbft auf bie Meinung briugt, 

daß er befeffen fei. Bei den Raſenden kann ver erfchätternbe 

Anblid des gewaltfamen und plöglichen Wechjels zwifchen völliger 

Paffivttät nud wilder Aufregung, der einem Bewegtwerben von 

einer fremden Macht auf ein Haar gleich fieht, kaun pas Augen- 

verdrehen, Zungenreden, bie tobende Feintfeligfeit gegen Gottes 

Wort, der unuatärliche Stimmwechfel, das Zwiegeſpräch, da8 ber 

Kranke wie eine Doppelperfönlichleit mit fich felbft führt, — das 

altes kann Anderen leicht den Eindruck machen, als ob bier eine 

kämenifche Macht ihr Wefen triebe. Und allerdings unterſcheidet 

ſich das, was man eigentliche Beſeſſenheit nenut, von ſolchen Zur 

ftänden nur noch um wenige. Das tremmende Merkmal liegt 

bier in bem einen, daß bei dem Befeflenen bie fremde Perföntich 

feit als die eigentlich Bandelnde um» in ihrem eigenen Namen, d. h. 

als böfer Geift, auftritt, während jenes Doppelreden bei bem 

Maniakalifthen nur als eine Einfleivung ſeiner eigenen ſchnell 

wechfelnden Stimmungen fih zu erlennen gibt, und bie beiben 

Redner auch wohl unter dem Namen zweier lebenden ober vorge- 

ftelften Menfchen fi einführen innen. Da jedoch die Erkenntniß 

biefes Merkmals im vorkommenden Yalle eine fehr ſchwierige ſeyn 

kann — es gibt ja nah der Schrift auch finmme Dämonen — 

fo ift leicht zu fehen, daß ein untrügliches Mittel zur Unterſchei⸗ 

bung ber beiderfeitigen Zuſtände in ber That nicht vorhanden ift. 

Es liegt das aber in der Natur der Sache. Denn. bie Beſeſſen⸗ 

beit wird ficherlich unrichtig aufgefaßt, wenn fie von allen anbern 

Erfcheinungen eines geftörten Geifteslebens fo wefentlich gefchieben 

wird. Es muß in dieſer Hinficht zunächſt auf eine wahrhaft wif- 

fenfchaftliche Auffaffung des perjönlichen Seelenlebens überhaupt 

gebrungen werben, um den Zufammenhaug der verfchiebenen pfy- 

chologiſchen Exfcheinungen berzuftellen. Das individuelle Leben 

fowohl ber vernunftloſen als der vernünftigen Weſen ift nicht blos 

biefes monabenartig für fich felende, wie es ber unmittelbaren 
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Wahrnehmung fih darfiellt. Vielmehr tft jeves Individuum und 

jede Lebensäußernng beifelben ein Probuct aus zwei Factoren, 

deren einer das Univerſum und berem anderer die lebendige Idee, 

die Entelechie biefes Einzefwefens ift. Jeder Menſch insbeſondere, 

jeter menfchliche Zuftand und jede menfchliche Thätigkeit ift nicht 

bios ein Ergebniß feines eigenen Wefens, ſondern zu gleicher Zeit 

bebingt und hervorgebracht durdh die Geſammtheit ber zeitlichen 

und örtlichen Bebingungen feines Daſeyns und Lebens, es ift 

theilmeife das Nefultat des ganzen Naturlebens, ver ganzen Welt- 

gefchichte, und weil bie unfihtbare Welt mit ver fichtbaren in ber 

innigften Verbindung gebacht werden muß, — auch Reſultat ber 

von jener anf biefe verborgener Weife ausgehenden Einflüffe. Und 

zwar muß letztere Bemerkung von der Welt der böfen Geiſter 

ebenfowohl gelten, als von ber der guten. Nur daß über die Art 

und Weife biefer Einwirkung im veraus nichts weitered ausgefagt 

werten kann, weil auch bier eine unendliche Abſtufung mittelbarer 

und unmittelbarer Einflüffe denkbar tft. Hält man aber nun biefe 

Ueberzengung feſt, daß alles natürliche Uebel in ber Welt in ber 

ftimmtem, innerem, ftetigem Zufammenhange mit dem fittlichen 

und geiftigen Uebel, der Sünde ftehe, und daß das Böfe in bei- 

derlei Gebieten, dem leiblichen wie dem geiftigen, auf das Herein⸗ 

wirken einer unfichtbaren, gottwidrigen Welt in das Menfchenleben 

zurücdzuführen fet: fo müſſen verwandte Erfcheinungen in bemfel- 

ben Bereiche auch auf verwandte Urfachen zurückweiſen. Mit au⸗ 

dern Worten: gehört bie Befeffenheit ind eich ber Krankheiten, 

und zwar der Geiſteskrankheiten, fo fragt es fich, ob Geiſteskrank⸗ 

beit gleichfalls aus einer Einwirkung bämonifcher Mächte zu erklä⸗ 

ren ſei. Und wer auf dem Grunde der heil. Schrift fteht, ſei er 

Arzt oder Seelforger, der wird biefe Frage, richtig verftanden, mur 

bejahen koͤnnen. Wenn die hoͤchſte Stufe krankhafter Seelenthä⸗ 

tigfeit mit der Beſeſſenheit fo nahe verwandt ift und in fie über- 

geben Tann, fo muß ſchon anf den niederen Stufen etwas ba fein 

and vor ſich gehen, was nur feine ganze Natur zu entwideln 
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braucht, um als Befeffenheit zu erfcheinen. * Das Genieinfane 
aber, das alle eigentlichen Seelenftörungen mit der Befeffenheit 

haben, tft die Aufhebung der Einheit des Selbſtbewußtſeyns, bie 

Zrennung bes ch. Auch im ansgebilpeten Wahnfinn, wo ter 

Kranke fih für eine ganz andere Perfon, wohl für Gott felbft 
ober Chriſtus hält, ift diefe Trennung nicht fo weit gebiehen, daß 

geradezu ein perjönliche® ‘Deppelfeben eutftünde. ‘Der Verrüdte 

glaubt ja, daß er felbft dieſer Andere fe. Das frembartige Per- 

fonleben, in das er fich Hineinlebt, entwickelt fich nicht bie zu einem 

felbitftändigen geiftigen Organismus, ber von ber Zerſtörung bed 

andern fein Daſeyn friftet. Uber wie nun im förperlichen Leben 

die Krankheit, wenn fie eine gewiſſe Höhe erreicht, bis zum Her- 

vortreiben eines Afterorganismus gelangt, ter fein Leben dem bes 

Körpers entgegenfeßt und von dem Ruin bed letzteren fich nährt: 

fo, feheint es, gebt auch unter der Einwirkung der unfichtbaren 

finfteren Geifterwelt bie Auflöfung der Einheit im ch von ben 

leifen Anfängen, wie fie in jeder Seelenftörung gegeben find, in 

feltenen Fällen bis zur Herausbildung eines parafitifchen Wefens 

fert, das, von jenen feindfeligen Kräften bewegt und erfüllt, das 

gefund gebliebene Geijtesleben ſich unterwirft, und auf bie gänz- 

liche Zerftörung deſſelben hinarbeitet. Die Geiſteskrankheit und 

die Befeffenbeit wären demnach zu unterfcheiden als bie mehr oder 

weniger mittelbare und bie unmittelbare Störung bes Teiblich-ferr 
liſchen Lebens durch die Einflüffe der unreinen Geiſter. Dies 

wäre der fosmologifche Stanppunct der Betrachtung. Vom antbros 

pologifchen und individuellen Gefichtspuncte dagegen wäre Geiftes- 

frankheit ſoviel als die gradweiſe verfchiebene actuelle Empfäng- 

fichfeit für eine perſönliche und unmittelbare Einwirkung ber Dä- 
monen, Befeffenheit aber wäre bie burch vämonifche Beherrſchung 

wirklich erzeugte Aufhebung ber Einheit des Ich⸗ſeyns. Die Welt 
der böfen Geifter und bie einzelne Seele ftänden zu einander im 

Verhältniß der Zeugung eines parafitifihen Lebens, das bei ber 

Befeffenheit zum wirklichen, bei der Geiftesfranfheit nur zu einem 
Palmer, Bafloraltheol. (2. 9.) 3 
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feimartigen Daſeyn gelangte.*) Sei nun dem, wie ibm wolle, fo 

wird es im einzelnen Falle fehr fehwierig feyn, zu unterfcheiden, 

ob bloſe Geiſteskrankheit oder Befefjenheit vorliegt. Aber das 

Irreſeyn fchlechtweg für Befeffenheit zu erklären, ift nach dem Ge⸗ 

fagten nicht möglich. 

Auf ber andern Seite ftand diefer Erflärungeweife das Be⸗ 

fireben des Materialismus gegenüber, alle pfuchifchen Bor- 

gänge als ein bloſes Erzeugniß ber leiblichen Verrichtungen zu 

beftiimmen und bamit ben Begriff der Freiheit für bie Irren in 

jeder Beziehung anfzubeben. Sofern nun dem Materialismus die 

Verkennung bed Geiftes, als eines in fich felbft freien, vom Leibe 

nicht nur nicht hervorgebrachten, fondern vielmehr denfelben beftim- 

menden Wefens, und in legter Hinficht alfo die Leugnung aud 

des ewigen Geiſtes, Gottes, zu Grunde liegt, bevarf er hier Feiner 

näheren Würbigung. Er macht die Theologie überhaupt, alfo auch 

fich felbft in der Theologie unmöglih. Sofern er aber ſich auf 

beftimmte und ungzweifelhafte Thatfachen fügt, aus welchen vie 

wefentliche Gebundenheit der geiftigen Lebensaäͤußerungen an rein 

leibliche Werkzeuge und Vorgänge erfannt wirb, fo ift er anf bie 

in ihm enthaltene Wahrheit zurüdzuführen. Denn allerdings be 

findet fi dic hergebrachte Anficht vom Seelenleben, wie fie auf) 

in der Wifjenfchaft, zumal in ber theologifchen, noch ganz zu Haufe 

tft, in dem Irrthum, ſich ein enbliches, menſchlich perfänlichee 

Geiſtes⸗ und Seelenleben vorzuftellen, das an ſich von ber Materie 

ſchlechthin frei wäre, und alfo feine eigenen Thätigfeiten ganz ober 

großentheils ohne fie vollziehen koͤnnte. Es ift feine Einficht vor⸗ 

banden bavon, daß auch bie höchfte Thätigkeit des menfchlichen 

Geiftes, alfo 3. B. das logiſche und metaphufifche Denken, das 

Gebet, die Weiffagung, die Bewegungen der Gottesliebe u. bergl. 

obne Ausnahme gebunden find an das Vorhandeuſeyn und Mit- 

*) In biefem Sinne ift mandes von Deo geſprochene Wort noch 
weiterer Beachtung werth. S. a. a. O. S. 193 ff. 
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wirfen leibliher Organe; daß man 3. DB. ohne die Thätigfeit ber 

Gehirmerven ebenfowenig Gott denken, als eine mathematifche 

Vorftellung auffaffen, ohne Mitwirkung ter plaftifchen Nerven 

ebenfowenig im Glauben fröhlich werben, als eine beitere natür⸗ 

lihe Stimmung erringen kann, und baß jene hoben geiftigen und 

geiftlichen Thätigfeiten eben deßhalb durch die Störung diefer Teib- 

lihen Organe ebenfofehr in Gefahr kommen, al8 die niedern Ver⸗ 

richtungen ver finnlihen Wahrnehmung, der Gedächtnißübung 2c.*) 

Daß gleichwohl eine Freiheit des Geiftes von diefen Organen umd 

demnach eine Fähigkeit, fie zu beftimmen, vorhanden ift, lehrt bie 

tägliche Erfahrung. Kommt biezu die Beobachtung, daß bie Ner- 

venthätigfeit felbft gar nicht als eine räumlich und zeitlich wahr- 

nehmbare erfcheint, fondern felbft in ganz ideeller Weife vor fich 

geht, und daß faft jebe Form von Irreſeyn bei jedem Grade nor- 

maler und abnormer anatomifcher Befchaffenheit der Nerven vor- 

fommen unb wieber verfchwinben Tann, fo fieht man fchon, daß ber 

wirfliche Gewinn an Wahrheit, der von jenen Grundlehren bes 

Materialismus übrig bleibt, Immerhin ein ziemlich geringer tft. 

Über er reicht Hin, um vie pfuchiatrifche Wifjenfchaft vor einer 

Einfeitigfeit zu bewahren, bie eben fo fehr der Wahrheit als ber 

Liebe zuwider ift. 

Nach verfchietenen Schwankungen bat nun alfo bie neuere 

Zeit und zwar zuerft auf praftifhem, dann auf wiffenfchaftlichem 

Wege vie Rohheit früherer Anfchauungen erfannt und einen wahr- 

haft gefunden Weg eingefchlagen. Dem Unftoße, welchen bie 

Quäker in England mit ihrer Anftalt in York und bie Fran⸗ 

zojen Pinel und Esquirol in der Salpetriere und bem Bicätre 

von Paris gegeben hatten, folgte zuerjt in Sachſen Dr. Pienig, 

*) Heinroth erzählt von einem Kranken, beffen Seelenzuftand fi) beim 
Gebrauche der Digitalis nach ber Beſchaffenheit feines Blutumlaufs richtete. 
Bei 90 Schlägen war er rafend, bei 70 ganz vernünftig, bei 50 melandholiich, 
bei 40 halb tobt. Er erhielt fo viel Digitalis, daß fein Puls immer 70 Schläge 

hatte, und genas vollſtändig. 
34° 
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dann in Siegburg am Rhein Jacobi, und von ta an mit 

einer Reihe trefflicher Anftalten und Aerzte die deutſche Wiffen- 

fhaft und Heilkunſt nach, um auf dem Grunde philoſophiſch gebil- 

deter Anfchanung des menfchlichen Geiſtes⸗ und Seelenlebens eine 

ächt menfchliche, in ihrer Art mufterhafte Behandlung biefer lei- 

benden Glieder des Menfchengefchlechtd burchzuführen. Nad ben 

bier immer allgemeiner geltenden Lehren ift pie Geiftes- und 

Gemüthskrankheit in ihrer ausgebildeten Geftalt nichts ande⸗ 

res als ein Nervenfieber- Delirium ohne oder mit fehr 

mäßigem Fieber. Sie ift ein Zuftand, bei welchem tie unbe- 

wußten und unfreien Regungen des Ceelenorgans, insbeſondere 

des Gehirns, wie fie fi) fonft im Traume zeigen, mit einem theil- 

weifen Wachen des Bewußtfeyns verbunden find. Sie tft mit an- 

bern Worten eine Fixirung besjenigen Zuftande® von Leib und 

Seele, wie er im Aufwachen oder Einfchlafen als kurzer Ueber⸗ 

gang täglich vorlommt. Auch andere ähnliche Zuftände, z. B. der 

der- Trunkenheit, des Schlafwandels, find mit ihr wefensverwanbt 

und dienen ihr im Ganzen, wie im Einzelnen zur Erläuternug. 

Was man alfo Geiſtes- und Gemüthskrankheit nennt, 

bas iſt in der That eine leibliche Krankheit, eine Etörung 

bes Nerveulebens, wie es theila im Gehirn, theils im Ruckenmark 

und ben bamit zufammenhängenden Nerven, theild in beit foge- 

nannten plaftifchen Nervenpartieen, den Organen ber Bruft und 

bes ganzen Unterleibs (oriayyva, DI) feinen Sitz hat. 

Wir haben bereits auf das unzweifelhafte Ergebniß der antbro- 

pologifchen Beobachtung hingewiefen , daß einestheils feine geiftige 

Xhätigfeit irgend welcher, auch der höchften Art, ohne eine gewiſſe 

Thätigkeit des Leibes zu Stande kommt. Anderntheils ift es That⸗ 

jache, daß jede Nervenpartie vie boppelte Befiimmung hat, nad 

ber einen Seite hin den leiblichen Verrichtungen zu dienen, nad 

ber anderen für bie Bewegungen des Geiſtes und Gemüthes bie 

Unterlage und das Werkzeug abzugeben. Wirft fi nun die Lebeus⸗ 

ftörung auf tie nieteren Functionen eines Nervencompleres, fo 
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entiteht die Krankheit im gewöhnlichen Sinne. Kehrt fie fich aber 

mehr gegen bie höheren Functionen, fo wird baraus die Seelen- 

ftörung. Der Charakter Liefer Art von leiblichen Krankheiten Tiegt 

alfo eben tarin, daß die phufifche Störung (mechanifcher Drud, 

Alntüberfüllung, Ueberreiz, Erweichung ꝛc.) fich nicht wie fonft in 

Störung ber niederen, fondern ber höheren Nervenfunctionen äußert, 

und bie naturgemäße Wirfungsart der betreffenden Organe in ihrem 

Zufammenhange mit dem Geift aufhört, um eine witernatürliche, 

unfreie und unbewußte an deren Stelle treten zu laffen. Daraus 

erflärt fich die Thatfache, daß bei den Irren fo vielfach Aeuße⸗ 

rungen bes Geiftes und Gemüthes verfommen, bie mit ber wirk⸗ 

fichen perfönlichen Richtung des Kranken in feiner Weife überein« 

ftiimmen und geeignet find, das Urtheil über ihn gänzlich irre zu 

führen. Die Krankheit der Unterleibsorgane, ftatt als Entzün⸗ 

bung 2c. aufzutreten, nimmt die Form ber religiöfen Schwermuth 

an und äußert ſich in Gewifjensbiffen, in Verzweiflung an ber 

Seligkeit u. vgl. bei Menfchen, die niemals eine bem entfprechente 

Geſinnung an den Zag gelegt und gehabt haben. Aller geiftliche 

Troft bfeibt unwirkfam. Aber ein Träftiges Abführmittel hebt in 

Zeit von wenigen Stunden bie ganze geiftliche Roth, ohne daß auch 

nur eine Spur geiftlicher Erregung zurückbliebe, — ein Fall, ter 

in den SHeilanftalten etwas ganz gewöhnliches ift und allein fchon 

binreichen follte, die wahre Natur diefer Seelenzuftände ins Licht 

zu fegen. Die geiftlihe Erregung ift alfo nicht das Wefen, fon- 

tern blos die zufällige Form, fie ift ein Symptom einer Krankheit, 

bie ben Arzt angeht, nichts weiter. 

Müffen wir nun auf Grund folcher Beobachtungen Hin den 

Say aufitellen, daß die Scelenftörungen als folche gar nicht ein 

Gegenftand der geiftlichen Amtsthätigfeit feien, fo verhält fich Dice 

ganz anders, went nach der Urfache verfelben, wie nach ihren 

Folgen gefragt wird. Iſt e8 nämlich fchon im Allgemeinen ric'- 

tig, daß auch die gewöhnlichen körperlichen Krankheiten weit öfter 

als man fich denkt, ihrem Testen Grunde nad) auf Gebrechen ober 
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Störungen bes fittlichen Lebens (Ehrgeiz, Mangel an geiftiger 

Selbfibeherrfchung, Angft, Kummer :c.) zurüdgehen, und eine gründ⸗ 

lihe Hebung bes leiblichen Uebels deßhalb nur auf geiftlich-fitt« 

lichem Wege möglich ift: fo trifft diefer Fall noch weit mehr bei 

ben Seelentrankheiten zu. Denn fehr häufig find e8 Urfachen biefer 

Urt, welche das Irreſeyn mittelbar herbeigeführt haben und cben- 

deßhalb auch die Heilung berfelben erfchweren, indem fie theils 

zerftörend auf den leiblichen Organiemns einwirften, theils vie 

Kraft des Widerjtandes brachen, ber vom geiftigen und fittfichen 

Leben aus dem phyſiſchen entgegengefegt werben Tonnte und follte. 

Die Störung bes Geifteslebens z. B., die in ber Form eined ver- 

fehrten, vernunftwidrigen Gedankens auftritt, wirb ſchwerer zu 

heilen, wo der Kranke fchon im gefunden Leben an ein duukleres, 

wilffürliches Denken fich gewöhnt hatte. Die franfhafte Bußan⸗ 

fechtung, bei ber ein wirklich verlegte® Gewiffen im Hintergrunde 

fteht, eine vielleiht Fahre lang verborgene Schuld pad Gemüth 

am rechten Auffchwung hindert, ober wo es wenigftend an ber 

rechten Ausbildung bes geiftlichen Lebens gefehlt hat, gewinnt eine 

ganz andere Bebentung, als ba, wo zuvor ein klares und lebens 

biged Leben aus Gott vorhanden war und Me Schwermuth ledig⸗ 
(ich als augenblidlihe Serankheitsform erfcheint. Solche Urſachen 

aber ausfindig zu machen, und fie heben zu belfen, ift Sache ver 

GSeelforge, alfo vorzugsweife des geiftlichen Amtes. 

Bon wefentlicher Bedeutung für bie feelforgerliche Beurthei⸗ 

fung ber Seelenftörungen ift bie genauere Erforfchung ver hieher 

gehörigen Beifpiele aus der beil. Schrift. Sie fihliegen ven gan- 

zen Kreis der Seelenftörungen ein, wenn auch nicht jebe einzelne 

Form darnnter vertreten if. Die Grundform aller Gemäüths⸗ 

krankheiten begegnet uns in dem Seelenzuftande Hiobs. Die mit 

ber Elephbantiafis überhaupt fehr häufig verbundene Schwermuth 

fteigert fich bei ihm bis zum böchften Lebensüberdruß und dem Ver⸗ 

zweifeln an ber göttlichen Liebe. Die Schwermuth ift hier vor- 

wiegend ein Erzeugniß ver leiblichen Zerrüttung. In Saul tritt 
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mehr die Melancholie des böfen Gewiſſens herans, die als Folge 

feines Abweichend von Gott und daher als ein Gericht Gottes 

bargejtellt wirb, im übrigen darin ſich als Krankheit zu erfennen 

gibt, daß Muſik und Gefang für fie als Heilmittel können benützt 

werden. Die Angriffe auf David zeigen bie Merkmale ver aus» 

brechenden Tobfucht in ihren gefährlichiten Formen. Als ein Bild 

ter gänglichen Geifteszerrättung bis zur Herrfchaft rein thterifcher 

Triebe ift der Zuftand Nebufapnezare ihr anzureihen, deſſen lange 

Dauer ebenfowohl wie die In ber Schrift angegebenen Merkmale 

ber Geiftedzerrättung bem entſprechen, was ſolche Kranfheiten mög⸗ 

licherweife mit fich bringen können. Bet den Beſeſſenen, welche 

theils durch Jeſum felber, theils durch die Apoftel geheilt wurben, 

erfennt man bie höchſte Stufe der Geiftesftörung an dem Unter- 

brüdtfeun bes gefunden perfönlichen Bewußtfeyns durch ein frem⸗ 

bes Ich, verbunden bald mit diefer, bald mit jener andern Form 

ber Seelenfranfheit, mit Schwermutb, mit Raſerei, mit übermäßig 

gefteigerter Geiftesthätigfeit und vielleicht auch magnetifchen Zu⸗ 

jtänden. 

Ihren verfchiedenen Gebieten und Erfcheinungsweifen nach 

theilt man bie Seelenftörungen in Krankheiten bes 

Gemüths und in foldhe des Geiftes, genauer in wider⸗ 

natürliche Zuftände des Gefühle, des Denkens und ber Willene- 

thätigfeit ein. Die erftere Gattung umfaßt fowohl die Erjchei- 

nungen eines übermäßig gehemmten, als bie eines übermäßig ge- 

förberten Sefbftgefühls, und tft in erfterem Falle Schwermuth, 

im zweiten Tollheit, bricht bort in anhaltender Verftimmung, 

erſt unbeftimmter, allmählig immer mehr auf einen beftimmten 

Punet fich firirender Ungft hervor, bie je nach ver fonftigen Lebens⸗ 

richtung eines Menſchen, mitunter aber auch ohne alle erfennbare 

befonvere Urfache als Nahrungsforge, Todesfurcht, Sündennoth 

und Verzweiflung an der Seligfeit fich äußert, bier bagegen erit 

in ungewöhnlicher Lebhaftigkeit des Geiftes, in Luftigleit, in Thä- 

tigleitötrieb, Kaufluſt m. dgl. zum Vorſchein kommt, um nach und 
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nach zum Größenwahn (Eiubildung ungeheurer Reichthümer, hoher 

Geburt, ja übermenfchlicher Abkunft, Meffinsberuf 2c.) zu werben, 

eber zur ausgelaſſenſten, verfehrteften Heiterfeit, ver eigentlihen 

Narrheit, ſich zu geftalten. 

Sowohl diefe Steigerung, als jenes Gedrücktſeyn des Selbft- 

gefühls entwidelt fi aber bei zunehmenter Krankheit immer zu- 

gleich als Verfehrung der Denfthätigfeit. Die leifen Zweifel an 

ſich felhft, an der Außenwelt und an Gott werben allınählig ftärfer 

und nehmen bie Form gewiffer Ueberzeugungen au. Die mannig- 

faltigen falfchen Gefühle bilden fich zu Gedanken aus, bie fich 

wieder um einzelne Gedanken wie um ihren Mittelpunct dreben. 

Damit geht die Gemüthsfrankheit bereits in bie Geiftesfranfheit 

über, fie wird zum Wahnſinn und verbindet fid) mit bemjelben. 

Diefer Wahnſinn nährt fi bald aus dem angeblichen Hören, 

Sehen und Empfinden von Dingen, bie nicht vorhanden find 

(Sinnestäufhungen, Hallucinationen), bald ftügt er ſich auf ver- 

ftandesmäßige Schlüffe aus den Weuferungen und Handlungen 

Anderer, und wird um fo gefährlicher, je mehr er die Form bes 

gefunden, rubigen Nachdenkens annimmt und das ganze Denfen 

allmählig in feinen falſchen Kreis zieht. Man unterfcheiet par- 

tiellen Wahnfinn (Menomanie) von dem totalen (allgemei- 

ner Verrücktheit) der hoffnungslofeften unter den Seelenftörungen. 

Dit der Zunabme ver Verfehrung des Selbfigefühls, noch mehr 

mit ber Zunahme des Wahnfinnd aber tritt eine dritte Form der 

Seelenftörungen heraus, um entweder bein ganzen Kranfheitsver- 

lauf ſich unterzuordnen oder doch deſſen Offenbarungen zu beglei⸗ 

ten. Dies iſt die Verkehrtheit der Willensrichtung und der Hand⸗ 

lungen. Von der Unſchlüſſigkeit des Melancholiſchen beginnend, 

wendet fie ſich entweder nach innen und wird zu einer krampf⸗ 

haften, gewaltfamen, oft von ungeheurer Willensftärke zeugenden 

Zurückhaltung im Reden, Efjen und Trinken, in den Bewegungen 

n. bgl., ober fie geht in Handlungen über, und macht fich das 

eine Mal in ungefährlichem Lärmen und Schreien Luft, das anbere 
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Mol bricht fie in Zerftörungsfucht, in Gewaltthaten gegen fich 
felbft ober gegen Andere aus. In dieſer Form liegt fehr häufig 

die Krifis der Krankheit; und wie der Wahnſinn als felcher (vie 

Verrücktheit ever fire Idee) gerade um fo weniger Hoffnung übrig 

läßt, je ftiller und fcheinbar vernünftiger der Kranke fich beträgt, 

fo ift umgekehrt die Tobfucht in ihrer wilteften Geftalt oft viel 

eher noch ein Grund der Hoffnung auf endliche Heilung. Wo biefe 

nicht erfolgt, da pflegt fchlieflich jede andere Form ber Geiſtes⸗ 

Tranfheit in den Schwächezuftand des Seelenlebens überzugehen, 

der im Grunde keine Störung mehr heißen Tann, fonbern ein all 

mähliges Aufhören und Abfterben des pfuchifchen Lebens ift, ven 

Blöpdfiun.* Auch dieſe Geſtalt ift’oft ſchon in ben erften An- 

fängen ber Krankheit vorhanden, doch mehr nur dem Auge des 

erfahrenen Irrenarztes unterfcheipbar, bis fie ſich allmählig aus 

ben Hüllen hberausfchält und zuweilen bei wieder zunehmendem kör⸗ 

perlichen Gedeihen das oft fehr lang gebehnte Ende ber ganzen 
Kranfheitsentwiclung mit ſich bringt. 

Bis hieher lag uns hauptfächlich die Aufgabe vor, die Seelen- 

Trankheiten anf ihren eigentlichen Entftehungsgrund zurüdzuführen, 

und banıit zu beweifen, daß fie in der That Krankheiten find — 

Berfehrungen ver Idee des menfchlichen Lebens nach feiner rein 

natürlichen, nicht nach feiner geiftlichen, und wiederum nach feiner 

leibfich-feelifchen, nicht nach feiner geiftigen und fittfichen Seite. 

Es Tiegt nun aber fowohl für das wiffenfchaftliche Verſtändniß als 

für die praftifche Erfenntnig und Behandlung diefer Zuftände fehr 

viel daran, daß eben das Verbältniß, in welchem bie geiftigen und 

geiftlichen Elemente des Menfchenlebens zu venfelben ftehen, aus 

bem vechten Geſichtspuncte aufgefaßt werde. 

Dian redet von Geiftesfranfheit und man hat Recht bamit. 

Denn der Geift hat eine Seite, nach welder er an bie Natur, 

*) In felteneren Fällen, wo z. B. durch mechanifchen Drud bie Gehirn« 
thätigfeit gehindert ift, fann durch Entfernung des Hemmniſſes ber Blodſinn 

geheilt werben, 
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an den Leib gebunden, alfo der Krankheit fähig if. Man bat aber 

ebenfofehr Recht zu behaupten, daß ter Geift nicht krauk werbe. 

Der Geift, als ein naturfreies, überleibliches Weſen, wird nicht 

krank. Die Verfehrung feiner tee nach dieſer Seite bin nennt 

man Irrthum und Sünde, — Erfcheinungen, welche bem Gebiete 

des freien, felbjtbewußten Lebens angehören und nicht fowohl eine 

Störung bed Natur» oder Welt, als vielmehr des Gotteslebens 

in fich ſchließen. Auch die tieffte Abirrung des Geiſtes aber von ber 

Wahrheit, auch bie ärgſte Verberbniß des fittlichen Willens läßt 

boch immer noch das Herzblatt des menfchlichen Weſens — das 

Gewiffen — übrig, und dieſe Fafer, an welcher ver von Gott 

Iosgeriffene Menfch doch immer noch mit feinem ewigen Urfprung 

zufammenhängt, verbürgt die Möglichfeit einer Erneuerung zur 

urfprünglihen Idee bes Menfhen unter allen Breitegraben des 

inneren Verberbens. Zrifft das fehon zu für bie gefährlichſte Stö« 

rung bed menfeblichen Lebens, bie freibewußte Ablehr von Gott, 

beren Macht nur durch die Selbftaufopferung Gottes gebrochen 

werden konnte: fo muß es noch weit mehr zutreffen bei einem Zu⸗ 

ftande, welcher mit dem höchften Gebiete des menfchlichen Xebens 

unmittelbar nichts zu thun hat, fondern auf daſſelbe nur hemmend 

und verdunfelud einwirken Tann. Das Gewiffen wird nicht krank. 

Es ift zwar erlaubt, von einem krauken Gewiffen zu reden, wenn 

man darunter die verfehrten Urtheile meint, welche ber Irre in 

ber Anwendung des göttlichen Geſetzes auf fein inneres und äuße⸗ 

res Leben macht, und bie naturartige, inftinctmäßige Art, in wels 

her ed wirft, in ber es fchon im Kinde mit dem Anfpruch auf 

eine ausgezeichnete Auctorität auftritt, und der Entwicklung des 

Denklebens vorauseilt, gibt eben auch ſeinen verkehrten Aeußerun⸗ 

gen eine ganz beſondere Macht gegenüber der geſunden ſittlichen 

Ueberzeugung, mit der es ſich in Widerſpruch geſetzt hat. Daß 

aber dieſe Verkehrung nicht an das eigentliche Weſen des Gewiſſens 

hinanreicht, ſondern daß es nur die falſche Brechung eines reinen 

Lichtſtrahls iſt, was man vor Augen hat, das ergibt ſich aus der 



B. 4. Seelforge bei Geiſteskranken. 539 

Bähigfeit, welche der Kranke hat, in alle vem, was feinen Wahn 

nicht geradezu berührt, ganz gefunde und richtige fittliche Urtbeile 

ſowohl über ſich als Über Andere zu füllen. Es ergibt fih aus 

dem Einfluffe, welchen alle höheren fittlichen Lebensoffenbarungen, 

Liebe und Ernft, amtliches Unfehen, perjönliche Würde u. dgl. auf 

ihn ausüben, auch wo man fich deſſen nicht verfieht. Es ergibt 

ſich vor allem aus ber Macht, mit welcher Gottes Gefeg und 

Evangelium fi) an ven Seelen ver Irren beweist und bie ge= 

bundenen Kräfte des natürlichen Geifteslebens zum Kampfe gegen 

bie zerftörenden Einwirkungen ver Wahroorftellungen aufweckt. Mit 

dem Gewiſſen aber bleiben auch alle viejenigen Kräfte im Men- 

fchen, welche überhaupt fein höheres und höchftes Daſeyn aus- 

machen, mehr ober weniger von der Seelenfranfheit unberührt. 

Der Kranfe, ver zuvor ein Leben bes Glaubens geführt hat, trägt 

biefen Schag auch in dem halb zerbrochenen Gefäffe feiner geftör- 

ten Seele noch in fich; wer zuvor geliebt, gearbeitet und gebuldet 

bat, der ift feinem innerften Wefen nach immer noch in berfelben 

Richtung. Und nicht nur das, fonbern es iſt auch das fortwäh- 

rende, bald fchwächere, bald ftärkere, bald mehr, bald minber be- 

wußte Verlangen ba, jener Gebunvenheit entledigt zu werben und 

wieder zur freien GSelbftbeftimmung zu gelangen. Dieſes Ver—⸗ 

langen ift eben fchon nichts anderes als ein Verſuch zur Hinweg⸗ 

räumung ber vom Leibe hereingebrungenen Störungen. Es liegt 

bemfelben das Gefühl zu Grunde, daß der Menſch fowohl ver- 

pflichtet als fähig fei, durch Anfpannung der höchften in ihm lie 

genden Kräfte tie Macht der leiblichen Einflüffe zn überwinden. 

Der kategerifche Imperativ: du fannft, denn du ſollſt! hat feine 

Bedeutung auch bei ven irren nicht verloren. Ya, fo bauerhaft 

ift diefer innerfte Kern der von Gott gefchaffenen fittlichen Natur- 

anlage, daß auch der unbeilbar Verrückte und ver Blöbfinnige noch 

-immer einen größeren oder geringeren Reſt berfelben bewahrt und 

einer dem entfprechennen Einwirkung fähig if. Mit andern Wor- 

ten: das Ebenbild Gottes fichert dem Irren die Achtung und Liebe 
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feiner Mitmenfchen, zumal feiner Mitchriften, mag baffelbe in ihm 

noch fo unkenntlich geworben ſeyn; aber es bindet ihn auch fert- 

während an bie göttliche Ordnung tes Heils und des Rechts, inner- 

halb deren fein innerer Menfch dem gefunten Gottesfeben wieder 

gewonnen oder wenigſtens für die Wiedererweding deſſelben im 

jenfeitigen Leben ſoviel als möglich erhalten wird. 

II. Erkenntniß des einzelnen Falles. 

Die Kenntniß der Eeelenftörungen nad ihrem Weſen, ihren 

Formen und ihrer Entwicklungsweiſe ift, wie oben gefagt, bie un- 

entbehrliche Vorausfegung jeter feelforgerlihen Einwirkung. Was 

aber ebenfo wichtig und weit fchwieriger ift, das ift die Erfennt- 

niß und richtige Beurtheilung ber Seelenftörung in 

bem einzelnen Falle Und da es gar nicht felten gefchieht, 

baß die Eeelenftörung in ihrem erften Anfange ganz und gar einem 

blos fittlichen, beziehungsweife geiftlihen Vorgang ähnlich ift, ba 
ferner gerade die Aufänge folcher Krankheiten es find, welche vor: 

zugsweife in die Hand des Seelſorgers gelegt werben, ba endlich 

gerade diefe Anfänge am meiften Gelegenheit barbieten, fowehl 

durch Mißgriffe die Sache fohlimmer zu machen und ben rechten 

Zeitpunct ver Heilung verftreichen zu laffen, oder auch den Aus: 

bruch der Krankheit zu verhindern und ber rafchen Heilung vor- 

zuarbeiten: fo ergibt ſich hieraus tie zweite Hauptaufgabe des 

Geelforgers: die Wahrnehmung, Unterfuhung und Beur- 

theilung bes einzelnen Falles. 

A) Die Wahrnehmung. 

Wie jedes Uebel, fo wird auch die Seelenftörung in ihrem 

Entjtehen am leichteften gehoben, und die Aufmerkſamkeit des Seel⸗ 

forger8 wird ſich deßhalb vor allem darauf richten, ihre Vorzer- 

hen zu bemerken. Dazu gehört aber bereits eine fehr umfaffenbe 
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und eingehende Kenutniß der Gemeinbeglieter. ‘Denn diefe Vor⸗ 

zeichen geben fi gar nicht immer als etwas Regelwidriges zu 

erfeunen, ſondern tragen fehr häufig das Gepräge einer völlig ge- 

funden, ja erfreulichen Veränderung. Ein fonft ganz ftiller und 

verfchleffener Menſch wirb offener, gefpräcdhiger, eine fehwer be: 

wegliche Natur wird regfamer, ein fleifiger Arbeiter wird noch viel 

fleißiger al8 zuvor. Oder fie beftehen in folchen Vorgängen, wie 

fie auch als gefunter Uebergangszuftand von einer Entwicklungs⸗ 

periede in bie andere ftattfingen können. Der lebendige, ftreb- 
jame Jüngling wird nachdenflicher und zurückhaltender, das heitere 

Mädchen wird ftiller und ernfter in ihren Aeußerungen und Neis 

gungen. Ueberhaupt gibt es eine Menge von Beifpielen, daß eine 

Eigenfchaft bei dem Einen als Erzeugniß ber Krankheit, vielleicht 

als ein hoher Grad von Aufregung anzufehen ift, bie bei einem 
Andern völlig in die Gefundheitsbreite gehört. Es Tanı daher 

das Herannahen einer Geiftesfranfheit oft nur dann bemerkt wer- 

den, wenn man bie ganze Leiblich-feelifch-geijtige Perfönlichkeit eines 

Menſchen, wenn man feine natürlichen Anlagen, fein Teinperament, 

feine Erziehuug und feinen Charakter genau kennt. Da nun aber 

jede Perfönlichfeit auf dem Grunde des Ganzen rubt, dem fie ent- 

ſproſſen ift, da Familien, Ortd-, Stammes und Nattonaleigen- 

fchaften, dazu allgemeine Stantes- und Beruftanfchauungen, kirch⸗ 

liche Denkweiſe und alles verartige die Gejtaltung der Denk⸗ und 

Lebensweiſe eines Menfchen mitbebingen und zuweilen einen Cha- 

rakter faft ganz beherrſchen: fo wird biefe Aufgabe eine ungemein 

mannigfaltige, nach Umſtänden verwidelte, und es ift Mar, daß 

ter Scelforger für die Löfung derſelben fo ziemlich alles deſſen 

bedarf, was zu einer umfaſſenden Menfchenfenntnig überhaupt 

erforderlich if. Erſt mit folder allgemeinen und befonderen Per⸗ 

ſonallenntniß ausgerüftet wird er im Stande ſeyn, bie drohende 

Erkrankung eines Pfarrfindes zu bemerfen, noch ehe vielleicht bie 

Näberftehenden darauf aufmerkſam wurden. Im Einzelnen barf 

er aber hiebei nicht unbeachtet laſſen, was ihm von Törperlichen 
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Störungen gewiffer Art zu Obren kommt. Ueberall z. B. wo 

ſich Schlaflofigfeit, zumal bei kräftigeren Jahren ober gar in ber 

Entwiclungsperiode einftellt, wo naturgemäße körperliche Thätig- 

feiten in anffallender Weife geitört und unterbrochen erfcheinen, 

wo gewiſſe, fonft vielleicht Franfhafte, aber dem Einzelnen nun 

eben natürlich gewordene phhnfifche Vorgänge (3. B. Fußſchweiße, 

periobifche Ausſchläge 2c.) oder auch eigentliche Krankheiten fchnell 

zurüdtreten, — ba hat er ben Gange des Gemüths- und 
©eifteslebens ein aufmerffame® Ange zuzuwenden, um zu feben, 

ob nicht eine Seelenftörung im Anzuge fe. Das Gemüthsleben 

beireffent, fo ift das Schwanfen ber Stimmungen zwifchen Hei⸗ 

terfeit und Ernſt neben den oben fchon genannten auffallenden 

Charafterveränberungen ein wichtiges Merkzeichen ungeſunder leib- 

lich-feelifcher Vorgänge, daneben Streitfucht, Mißtranen gegen 

naheſtehende Perſonen, Putzſucht oder auch Nadhläffigfeit im Aeu⸗ 

ßeren bei Lenten, die ſich ſonſt durch Punctlichkeit hervorgethan 

haben, wie denn ſolche Neigungen, wenn ſie in verfiärktem Grade 

und anhaltend auftreten, ten wirklichen Ausbruch der Krankheit 

anzeigen. 

Ganz beſonders aber hat der Seelforger auf alle Bekehrun⸗ 

gen, bie einen vafchen Verlauf nehmen, und bier wieder am mei⸗ 

ften bei jungen Leuten Acht zu haben, ta fich auch mit ben red- 

lichiten Bewegungen biefer Art fehr leicht, zumal in der Puber⸗ 

taͤtsentwicklung leiblich-feelifche Einflüffe verbinden und bie geiftliche 
Entwicklung theils ftören, theils ganz in fich aufzehren. 

Wir rebeten bisher von ber Wahrnehmung folcher Erſchei⸗ 

nungen, bie dem Ausbruch einer Gemüths- und Geiftesfranfheit 

öfters vorangehen. Aber auch bie bereits ausgebrochene Krankheit 

macht zuweilen das Erfennen fo ſchwer, daß eine beffere als vie 

gewöhnliche Einfiht und ein offenes Auge bazu gehört, um fie 

von andern Ähnlichen Erfcheinungen zu unterfcheiven. Vor allem 

gehört bieber die fogenannte religiöfe Schwermuth in allen ihren 

Formen und ihrer Entwicklung bis zum vollendeten Gewiſſens⸗ 
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wahnflun. Der gläubige, in Dingen des geiftlichen Lebens mehr 

als in den Erfcheinungen der Seele bewanterte Pfarrer wird, 

fobald er bei einem Menfchen tiefe Bekümmerniß um das Heil 

feiner Seele wahrnimmt, nun alle Troft- und Stärkungsmittel, 

bie das Wort Gottes barbietet, in Bewegung fegen. Er wird 

auch die rein natürlichen Beſtandtheile dieſer geiftlichen Lebens« 

äußerungen nicht eher unterfcheiven, als bis er darauf aufmerkfam 

wird, daß biefe Stimmung des Angefochtenen fich nach gewifjen 

leiblichen Vorgängen richtet, daß 3. B. gewiffe körperliche Bewe⸗ 

gungen, Arbeiten 2c. hinreichend find, um alsbald den Jammer 

über bie Sünde zu vermehren, taß eine beſſere Leibesthätigfeit 

merflid größeren Einfluß bat, als die fräftigften Troſtſprüche, daß 

bie Seelenangft immer Morgens beim Erwachen am ftärkften ift, 

Abends am leichteften u. f. w. Kommt dann biezu noch die Be⸗ 

obadytung, daß bdiefelben Anfechtungen in gewiffen Perioden tes 

natürlichen Lebens, monatlich oder auch jährlich, wiederkehren, fo 

liegt e8 auf ber Hand, daß entweder ter ganze Zuftand oder doch 

ein Theil deſſelben rein feelifchen Urfprungs ift, alfo mit feelifchen 

und leiblichen Mitteln behandelt werden muß, und für ben Seel⸗ 

forger vielleicht nicht viel weitere Anknüpfung bietet, als jede an- 

dere Krankheit auch. Der Seelforger wird daher, um nur über⸗ 

haupt zur Weberzeugung von dem wirklichen Vorhandenſeyn einer 

Ceelenftörung zu gelangen, innerhalb ber feinem Amte gejegten 

Gränzen nach dem leiblichen Ergehen der Angefochtenen fich forg- 

fältig erfundigen müſſen. 

In ähnlicher Weife wird er zu Werke gehen, wenn es fich 

tarım banbelt, Erfcheinungen in bem Leben eines Beichtlindes als 

krankhaft zu erfennen, bie dies lediglich darum find, weil fie dem 

fonftigen Charakter der betreffenden Perfönlichleit nicht entfprechen. 

Auch bier wird er, foweit dies nicht zuvor fchon und Eeifer durch 

einen Arzt gefchehen Tann, das körperliche Leben ſoviel möglich zu 

Rathe ziehen, um die wahre Natur dieſer Eharafterveränderungen 

zu begreifen, und nach Umftänden für das zeitige Eintreten fowohl 
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ber ärztlichen als der getftlichen Pflege Sorge zu tragen. Freilich 

kann e8 gejchehen, daß ein fehr tiefes Leiden der Seele in dem 

Pfarrfinde Jahre lang verborgen bleibt, fo daß im gewöhnlichen 

Umgange auch ben Näherftehenden gar nichts davon fichtbar wir, 

weil der Kranfe durch die Scham abgehalten wird, das, was fein 

innere Leben trübt und verwirrt, vor Anderen zu enthüllen. Für 

folhe Bälle muß die Kirche auf bie priefterliche Fürbitte ihrer 

Diener rechnen, tie von Gott e8 erlangt, daß folche unbekannte 

Schäden aufgededt und der beilenden Einwirkung bes Arztes wie 

bed Seelforger® zugänglich gemacht werten. 

Es ift aber in dieſem Theile von ber böchiten Wichtigkeit, 

baß ber Seclforger die unendliche Abftufung der Krankheitsgrade, 

das meinanber-übergehen und Sichverflechten der einzelnen For⸗ 

men und bie Verzweigung tverartiger Zuftänbe im inneren Leben 

ftet8 vor Augen Habe. Niemand ift zur feelforgerlicen 

Leitung von Geiſtes- und Gemüthskranken binreichenb 

befähigt, der nicht auch im fich felbft und in anderen 

als völlig gefund geltenden Menſchen die Anfänge fol 

cher Zuftände beobachtet Hat. Denn obwohl fonft nur ein 

Gegenftand bes Echerzes und ein Euriofum, tft doch jenes Ver⸗ 

felgtwerben von irgend einem Wort, einen Sag, einer Melodie 

u. dgl. wie es unzähligemal erlebt wird, nichts anderes als ber 

feife Unfang eines ber ärgften Geiſtesleiden, nämlich bes unwill⸗ 

fürlichen Denkens, des unendlich gewaltjamen Andranges von Bor- 

jtellungen und Begriffen, ver auf den Gelft des Menſchen wirft 

wie eine wilde Fluth auf ein georbnetes Strombette und auf bie 

umberliegende Thalſohle. Die einfache Verftimmung ohne irgend 

benfbaren Grund ift der bunfle Bunct im Seelenleben, der vielleicht 

ohne alfe weitere Bebeutung bleibt, vielleicht aber auch den Heerd 

in fih birgt, wo eine tiefe Welancholie ansgebrütet wird. Die 

Unlage zur Aengſtlichkeit, befonders in Sachen des körperlichen 

Lebens, kann ein blofer leichter Schatten im Gemüthe für Le 

benslang bleiben, wenn et nicht burch bie Kraft des Geiftes über- 
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wunden wird; fie kam aber auch ebenfo gut das Anzeichen feyn 

von tiefen hypochondriſchen Leiden, die allmählig zum Ausbruche 

fommen nnd nicht eher ruhen, als bis fie den völligen Wahnfinn 
aus fich geboren Haben. Die Gehörs⸗, Gefühle, Gefichts-, Ge- 

ſchmacks⸗, Geruchstäuſchung kaun ganz vereinzelt fteben bleiben; | 

aber fie kann auch weitere Erfcheinungen gleicher Art zur Folge 

haben und in rafchem Fortfchritte fich vermehren, bis fie zuletzt 

das Bewußtſeyn gefangen nimmt, zur Naferei, zur ſyſtematiſchen 

Verrücktheit und zum fehließlichen Untergange des Geiſtes führt. 

Es ift daher unmdglich, im Boraus genan anzugeben, was wirl- 

liche Seelenkraukheit ift und was noch nicht. Der Seelforger kann 

nur feinen Blick für alle derartigen Erfcheinungen immer mehr 

fchärfen und fich hüten, fowohl vorübergehende oder ganz leichte 

Störungen ſchon wie eigentliche Krankheiten zu nehmen, als auch 

eine phyſiſche Störung darum gering anzufchlagen, weil fie gering 

erjcheint. 

B) Unterfuchung. 

Iſt das Vorhandenſeyn einer Seelenftörung zur Gewißheit 

gebracht, fo iſt die nächſte Aufgabe des Seelſorgers, daß er von 

der Urfache, ber Entwidlung und dem Charakter der Krank⸗ 

heit eine möglichft gründliche Erkenntniß gewinne. Daß eine folche 

Unterfuhung von dem Geiftlichen nicht in der Weiſe eines ärzt⸗ 

lichen Eramens vorgenommen werben, daß er mande Fragen, bie 

an fich höchft wichtig find, gar nicht ftellen fan, fonbern es baranf 

anlommen lafjen muß, über zarte und doch wefentliche Buncte ans 

berwärts Belehrung zu empfangen, braucht wohl nicht erft gefagt 

zu werben. Die Unterfuchung muß überhaupt bei tem Seelforger 

einen viel unmerfficheren Gang geben, fie muß mehr ben Charal- 

ter des Zufälligen und Beiläufigen tragen, damit namentlich auch 

ber Kranke nicht den Eindruck befomme, als beabfichtige der Geift- 

fiche die Stelle bes — von ihm ohnehin meift ale über Fäffig unb 
Balmer, Paftoraltheol. (3. 9.) 
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unzulänglich betrachteten — Arztes einzunehmen. Nichts befto- 

weniger muß fie in ihrer Art ebenfo foftematifch ſeyn, als bie 

ärztliche. 

Und zwar wird fie zunächſt im Unterfchtene von ber legteren 

ihr Hauptaugenmerk auf bie höchften bewegenden Kräfte richten, 

bie mit im Spiele find, weil bort das eigentliche Gebiet feiner 

Thätigfeit liegt. Er wird alfo damit beginnen, bie Weußerungen 

der Buße und des Glaubens zu prüfen, bie Unfichten tes Kran⸗ 

fen über Gott und göttliche Dinge zu vernehmen und ihn durch 

gefchict und unbefangen eingelegte Fragen zur Offenbarung feiner 

jegigen Welt- und Gotteanfchaunng zu bewegen. Er wirb, ben 

früheren Stand des Innern Lebens mit dem jetzigen vergleichent, 

den Duellen nachfpüren, aus welchen diefe ober jene unerwartete 

Aeußerung herfließt, und als folche bald ein beftimmtes Buch, das 

der Kranke gelefen, erkennen, bald eine perfänliche Verbindung, in 

bie er gekommen, bald eine Predigt, die er gehört, ein Abendmahl, 

ba8 er gefeiert u. pgl. Da jedoch eine Seelenftörung nur in ben 

alferfeltenften Fällen, vielleicht nie auf eine einzelne Urfad,e zurüd- 

führt, fondern regelmäßig die Folge einer ganzen Reihe von Ur- 

fachen ift, fo wird er fi) bemühen, die ganze Kette diefer äuße⸗ 

zen Einwirkungen und innern Exrlebniffe des Kranfen, nad Um⸗ 

ftänden auch die Verfchlingung mehrerer folcher urfächlichen Er- 

fcheinungen zufammenzufegen und fi) wiederum Mar zu machen, 

welche von den erfannten Einwirkungen bie entfcheivende, tonan⸗ 

‚gebende gewefen fei. In nicht wenigen Fällen wird fidh als bie 

eigentliche treibende Krankheitsurſache ein geiftliches Gebrechen 

herausftelfen, d. h. ein Mangel an lebenviger Gemeinfchaft mit 

Gott in Ehrifto, ein geringer Grad von Erfenntniß göttlicyer Dinge, 

und daher fließenne Schwärmere, Kleinmüthigkeit, Stumpfheit 

gegen göttliche Dinge, überhaupt Sorge, Kummer oder ein Man⸗ 

gel an Unterordnung bed Willens unter bie Zucht des göttlichen 

Wortes, daher Selbjtüberfhägung, trogiges Widerſtreben gegen 

den von Gott dem Menfchen vorgezeichneten Lebensgang, Unzu⸗ 
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friedenheit mit feinen Schickſalen. In anderen wirb der Wider⸗ 

ſpruch, in welchem ſich der Menfch mit den Geboten der natür« 

lichen Sittlichleit befindet, die eigentliche Wurzel feiner Seelen- 

ftörung abgeben. Es find Vergehungen der Fleiſchesluſt in ihren 

verſchiedenen Formen und Graden, Meineide, lang fortgefegte Ver⸗ 

achtung der Eltern, Mordtbaten, Diebftähle und Betrügereien, 

nebft ihren entweder wirklich eingetretenen oder boch befürchteten 

Ihlimmen Folgen, die vielleicht Fahre lang nur im Berborgenen 

fortgewirft, mit der Ruhe des Gewifjens auch die Gefunbheit der 

Nerven, der Verdauung, des Schlafes unterhöhlt und jo den Bo- 

ben überhaupt für den Ausbruch einer Seelenjtörung zubereitet 

haben. Der einen Sünde ift wohl auch eine zweite gefolgt, um 

in berfelben Richtung zu wirken. Der Onanift, der im Gefchlechts« 

genuß unmäßige Ehegatte hat ſich durch geiftige Getränke n. dal. 

wieder aufzubelfen gefucht und ift fo unter den Einfluß einer zwei- 

ten fchlimmen Potenz geratben, bie aber jeberzeit in ihrer nur 

fecunbären Bebentung erfannt werten muß. In noch andern Fäl- 

len wird theil® ungünftige Naturanlage, theils fchlechte Erziehung 

und Seldftgewöhnung den fortwirkenden Grund ausmachen, auf 

beffen Befeitigung oder Befchränfung alles anlommt. — Während 

num in ben genannten Fällen die fittliche Selbftbeftimmung noch 

einen wesentlichen Antheil an der Erfrantung bat, Tann es auch 

gefhehen, daß Erkrankungen, die eben dahin zu gehören ſcheinen, 

doch faft ohne allen Antheil geiftiger und fittlicher Verfehlungen 

eingetreten find. Denn weber die Wirkungen heftigen Schredens 

noch die plöglicher großer Freude, noch auch die fchmerzliche Em⸗ 

pfindung getäufchter Liebe u. dgl. laſſen ſich ohne weiteres Durch 

fittlide Entfchleffenheit oder Geduld überwinden, fondern find gar 

manchmal wie leichtere Gifte zu betrachten, die, einmal in ben 

Körper eingedrungen, langſam ihre verberblichen Wirkungen äußern. 

Es ift in folchen Fällen bald gefagt, baß bei mehr Glauben und 

Demuth, mehr Weltverleugnung und himmlifchem Sinne bie feelen- 

ftörenden Folgen einer fchmerzlichen Erfahrung hätten vermieden 
95% 
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werben köunen. In manchen Fällen wird dies Urtbeil zutreffen; 

in anderen wirb es wenigſtens infoweit Anwendung finden, ale 

überhaupt Niemand von ſich fagen kann, daß er in irgend einem 

Falle in feinem Verhältniſſe zu Gott den höchſten für ihn erreich⸗ 

baren Grad Heiliger Faſſung und Entfchloffenheit eingenommen 

babe. Aber fo wenig man aus einer bigigen Krankheit, welche 

einem ſchmerzlichen Erfebuiffe folgte, ohne weiteres ben Vorwurf 

befonderer Glaubensloſigkeit, Weltliche u. f. f. ableiten kann, fo 

wenig ift ein folder Schluß dann ftattbaft, wenn ftatt eines Ner- 

venfiebers ein Anfall von Melancholie oder Tobfucht tritt. Die 

befontere Urfache liegt bier in nichts anderem, al8 in ber bejon- 

ders zarten und deßhalb auch Erſchütterungen mehr ausgeſetzten 

Beſchaffeuheit des Seelenorgans. 

Nächſt den bisher genannten gibt ſich als eine ſehr häufige 

Urſache der Seelenſtörung eine beſtimmte körperliche Störung zu 

erkennen, ſei fie nun in ihrer erſten Geſtalt vergangen oder wirke 

fie in derfelben Weife noch fort. Dergleichen Urfachen führen 

öfters in eine weit frühere Periode des Lebens zurüd. Insbe⸗ 

fondere gefchieht e8 zuweilen, daß ein Sturz, bei welchem durch 

Auffchlagen des Kopfes ober ſonſt eine Gehirn⸗ und Rüdenmarfe: 

erjchätterung eintrat, feine wahren Folgen jahrelang verbirgt, bis 

fie unverjehen® in der Form ber Verſtimmung und Verwirrung 

bervorfommen, une in einer heftigen zur Auflöfung aller Kräfte 

führenden Geiſteskrankheit ausbrechen. 

Außerdem iſt es eine bekannte Sache, daß Seelenkraukheiten 

erblich find, und zwar fo, daß nicht nur ganze Familien mehr oder 

weniger bie Anlage dazu mit fih tragen, ſondern daß fie auch nach 

einem fonft öfters beobachteten Naturgefeße vom Großvater anf den 

Enkel überfpringen. Dadurch wird die Seelenftörung dem Kreiſe 

der freien Willensthätigkeit fchon weit mehr entrüdt, um wie eine 

Naturmacht, dem augebornen Blödfinne gleich, den Geift gebunden 

zu halten. Und dabei ift beſonders der Fall zu ‚beachten, wo ſolche 
Naturanlagen, ober fpäter entftandene körperliche Umftände mit 
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einer felchen urfprüänglichen Gewalt auf das fittliche Leben wirken, 

baß bie daraus entftehenten unfittlichen Gewohnheiten und Xriebe 

fhon während des — vermeintlid — gefunden Lebens auch nicht 

mehr die Zurechnung im gewöhnlichen Sinne erlauben. So kann 

e8 3. B. gefcheben, taß bie Selbftbefledung, die als die lebte 

Urfache einer Seelenftörung erkannt wird, ihrerſeits wieder aus 

einem von der fittlichen Gefinnung gänzlich unabhängigen Reize 

entfpringt, der burch Würmer oder durch krankhafte Befchaffenheit 
der Gefchlechtänerven an ſich ober Durch eine heftige Erregung vom 

Rückenmark ans u. dgl. hervorgebracht wirb.*) Die Geftalt, in 
der das Laſter dann auftritt, ift bei einem folchen Menfchen viel- 

leicht eine ganz beſonders granenerregende. Hat man aber ben 

wirflihen Sachverhalt erfannt und gefehen, wie jene förperlichen 

Neize felbft bei völlig unmündigen Kindern zu einer wahren Wuth 

ter Eelbitbefledung werben Können, fo äntert fich ebendamit auch 

die Beurtheilung wie vie Behandlung ber Kranken. 

ft bie Unterfuchung der Krankheitsurfachen in ihrer Ent⸗ 

wicklung zu einer gewiffen Klarheit gebiehen, fo wird ber Seel⸗ 

forger es fich zur Aufgabe machen, ven jegigen Stand des geift- 
fihen Lebens im Hinblid auf alle dieſe Momente zu beachten und 

ſich über venfelben ein vollftändiges Urtheil zu bilden. Er wird 

nun, wie bei jedem andern Beichtfinde, nach ben Bedingungen 

fragen, unter welchen das Wort Gottes fammt den Eacramenten 

feine Wirkungen an ver Eeele äußern kann, nach den Aeußerungen 

ver Buße, ihrer Wahrheit, Stärfe und Alffeitigfeit, nach ten fitt- 

fihen Wirkungen, welche fchon vie Sünpenerfenntniß an und für 

fih auf den Willen ausüben muß, alfo nach dem Gebeugtſeyn, 

dem Hörenwollen, dem Sichleiten und Eagenlaffen, nach ter Ge 

wifjenhaftigfeit in gewöhnlichen Dingen, nah Cinhaltung ber 

Nücfichten des Anftandes, der Ehre, der Höflichkeit, und anbern- 

*) Bol. Kapff „Warnung eines Yugendfreundes,” 7. Aufl, Stuttg. bei 

Steintopf 1859..S. 80 ff. 
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theil® nach, der Bereitwilligfeit ſich tröften zu laffen, ben Troft 

auch zu behalten und anzuwenden, dem Fleiß im Gebet, insbe⸗ 

fondere der Danffagung, im Lefen und Hören des Wortes, Ge 

brauh der Beichte und des heil. Abendmahls — alles je nad 

bem Grabe der augenblidlichen Fähigfeit des Kranken. Das Allee 

wird ben Seelforger in ben Stand fegen, über die Perfünlichkeit 

bed Kranken fich ein Gefammturtheil zu bilden. Wir find damit 

jedoch an bem ſchwierigſten Theile ber vorbereitenden Wirkfamtfeit 

angelommen, und haben venfelben einer eingehenden Betrachtung 

zu unterwerfen. 

C) Die Benrtheilung ber Eeelenftörung. 

Den einzelnen Fall einer Seelenftörung als Kranfheit an 

feinen rechten Ort zu ftellen, die Entwidlungsformen 

berfelben von.einander zu unterfcheiden und über bie 

größere ober geringere Wahrfcheinlichleit der Heilung 

Bermuthungen auszufprehen, ift Sache des Arztes. Dem 

Laien, auch wenn er burch vieljährige Erfahrung mit der Natur 

biefer Zuftände vertraut geworben ift, fehlt die Kenntniß ber 

jenigen leiblichen Erfcheinungen, aus welchen der Arzt beftimimnt, 

ob die Störung tiefer oder weniger tief in das Leben eingreift, 

ob bie Seelenorgane fi noch in einem Zuſtande befinden, ver 

eine Wieberherftellung Hoffen läßt oder nicht. Gleichwohl fan 

es dem Seelforger nicht erlaffen werden, fich wenigftens ein vor- 

läufiges Urtheil darüber zu bilden, ba er nicht felten bie Aufgabe 

hat, für die Einleitung einer fachgemäßen Behanplung forgen zu 

helfen. Demgemäß wird er auf folgende Buncte feine Aufmerk- 

famfeit richten. 

1) Den Ausfagen der Kranken über ihre leiblichen Zu 

fände und Empfindungen ift die vollfte Aufmertfamfeit zu 

fhenten und im Allgemeinen ftetS die VBorausfegung feft zu 

halten, daß fie die Wahrheit nicht nur fagen wollen, fonbern 
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auch Tönnen. Dei fonft wefentlich geftörter Urtheilsfähigkeit ift 

boch das finnliche Selbftgefühl noch vorhanden, und wenn es auch 

an dem richtigen Ausbrude für die gemachte Wahrnehmung fehlt, 

fo Tiegt den Aeußerungen boch eine beftimmte Thatſache zu Grunde, 

beren Wirklichkeit nicht ohne Weiteres in Zweifel gezogen werden 

barf, wenn man dem Sranfen nicht das Zutrauen ranben will. 

Die Stimmen, die er hört, bie Geftalten, bie er erblict, find 

wirkliche Vorgänge im Gebiete feiner Gefichts- und Gehörnerven, 

Projectionen einer Franfhaft gereizten Nerventhätigfeit, deren bloſes 

Dafeyn im Innern der Kranke wegen ber gleichfalls erkrankten 

Zhätigfeit des Gehirns und wegen der Stärke fowohl als ber 

Beharrlichleit, mit ber fie wiederkehren, nicht mehr zu erkennen 

vermag. So weist 3.3. bie Klage, daß alle Speifen geſchmacklos 

zubereitet ſeien und daß man ihm abſichtlich ungenießbare Dinge 

gebe, auf ein Stumpfgewordenſeyn der Geſchmacksnerven, der 

Wahn, daß ſie Gift enthalten, auf die Wahrnehmung heftiger 

Wallungen, welche die Verdanung mit ſich bringt, die Vorſtellung 

von einem Ungeheuer, das ſich im Leibe bilde und durch die Nah⸗ 

rung immer mehr ſich vergrößere, auf eine tiefgreifende Störung 

in den Nerven der Verdauungswerkzeuge und anderer Organe des 

Unterleibes hin. Es ift die Aufgabe ber weiteren ärztlichen Unter- 

fuchung, dieſe Ansfagen des Kranken auf ihren wirklichen Gegen- 

itand zurüdauführen. An fich ift feine berfelben zu abentenerlich, 

um ihr im Voraus jeden wirklichen Grund abzufprechen. 

2) Die verkehrten Handlungen der Kranfen, insbeſondere 

ber tollen, entfpringen meift aus folchen ftarfen Empfindungen 

abnormer Art. Der Kranke bat in feinem Sinn einen zureichen- 

ben Grund für das, was er thut, wie der Gefunbe in bem feinigen. 

Er zerreißt ven Teppich in hundert Stüde, weil er glaubt und 
wirklich mit feinen Augen fieht, daß jedes biefer Stüde fich wieder 

zu einem vollftändigen Teppich ausbildet, Er greift ven befuchen«. 

den Arzt oder Geelforger an, weil derfelbe durch bie ſchwarze 

Geſichtsfarbe und durch die Hörner, die er an ihm bemerkt, fich 
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als den Teufel verräth, ber es auf fein Leben unt feine Seligfeit 

abgefehen bat. Er hält die natürlichen Abfonderungen mit Gewalt 

zurüd, weil er die Empfindung bat, daß mit denfelben feine Lebens⸗ 

fraft von dannen gebe, bejchmiert fich mit feinem Unrath, weil er 

demſelben eine befendere Heilkraft zutraut. Er legt das Raſir⸗ 

meſſer an den Hals und verſetzt fich ſelbſt eiue lebensgefährliche 

Wunde, weil er ber Meinung iſt, daß ein boͤſes Weſen ſich in 

feinen Hals gefett habe und berausgefchnitten werben müſſe. Die 

Borausfegung ift daher auch Hier, daß der Kranke nach Begriffen 

uns Schlüffen verfährt, und nicht, wie es den Anfchein bat, bios 

in den Tag binein dies oder jenes thut. — Daneben Tann es 

ummer wieber gefcheben, daß er zu biefer und jener Handlung, 

wie ein fich felbft überlaffenes Kind, lediglich durch die in ihm 

wirkende Unruhe getrieben wird, die ihn nöthigt, irgend etwas zu 

thun, ſei e8 auch nur Durch Zerftören. Er ſchreit und poltert, 

weil er nicht anders kann, wenigftens fich deſſen, daß er anders 

Könnte, nicht bewußt ift; er üft fich vielleicht dieſes Echreiens felbft 

nicht bewußt und wähnt fich vollkommen ftille verhalten zu haben. 

Hienach ift insbeſondere auch das Benehmen ruhigerer Kranken 

gegenüber von Anderen in ben meilten Fällen zurechtzulegen. Er 

iſt gebunden, wie in feinem Urtbeil, fo auch in feinen Handlungen, 

wenn «8. auch nech fo fehr ben Anfchein bat, als ob er mit Bes 

wußtfehn und Freiheit handle. Was er von Liebe und Haß, von 

Treue und Traurigkeit an ben Tag legt, ift ein Erzeugniß der 

überwiegenden Stimmung, und nicht felten das gerate Gegentheil 

von dem, was er im gefunden Zuſtand fühlt und thut. Gerade 

biejenigen, die er fonft am meiften liebte, haft er am grünklichften. 

Weil er von Allem nur widrige Empfindungen bat, Alles in feiner 

Seele zum Zerrbild wird, fo leiden biejenigen Elemente feines 

Seelenlebens, die ohnehin am meiften Einfluß auf ihn ausäbten, 

auch am meiften unter diefer Verehrung, und er felbft, weit ent- 

ferut, ſolche Geſinuungen wie ein Anderer durch feinen freien 

Entfchluß bekämpfen zu können, wird von ihrer Einwirkung auf 
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feine gefammte Lebensjtellung am ärgften gepeinigt. Es iſt das 

ein Gebiet, wo fich ber Unverftand der Menge den Kranken gegen⸗ 

über immer wieder aufs Neue kund thut. Deun nichts iſt ge= 

wöhnlicher , ald daß man bem Kranken feine Aeußerungen von 

Mißtrauen, feine Grobheiten und Teidenfchaftlichen Ausbrüche übel 

nimmt, daß man, wenn er die fchlagenden Gründe, mit denen man 

feine Zweifel widerlegt, nicht begreifen will, über feine Hartnädig- 

feit und Verſtocktheit empört ift, und zulegt, wenn Gründe nicht 

beifen wollen, zu @ewaltmitteln greift. In der Rechtmäßigkeit 

eines folchen Verfahrens ſieht man fich beſtärkt, wenn man bie 

Wahrnehmung macht, wie der Kranke doch in anderen, zum Theil 

bebeutenden Sachen, 3. B. in Fragen feines Berufes, fo viel Ueber— 

legung und Geifteöfraft an ten Tag lege, wie feine Scheltworte 

anf ein gutes Gedächtniß, auf Kenntniß ber Schwächen feines Neben- 

menfchen, feine boshaften Handlungen auf Ueberlegung, Berechnung 

und Scharffinn fchließen laffen. 

Aber jene Kraft, mit der er in einem gegebenen Augenblide 

feine wirkliche Schwachbeit, feine Angft, ſein Mißtrauen 2c. über 

windet, ift vielleicht im nächften Augenblide nicht mehr da; er 

kann fie auch nicht wie ein Gefunder durch einen energifchen Ent- 

ſchluß erweden, fondern fie wird in ihm gewedt durch das Zu⸗ 

fammentreffen außerorventlicher Umftände, fo etwa, wie and, ein 

Gefunder im Augenblide großer Gefahr Dinge zu thun vermag, 

über bie er fich nachher ſelbſt wundert und bie er auch leineswegs 

and eigenem Antriebe wiederholen könnte. Aber jene Freibeit ver 

Veberlegung, Gepächtnißftärfe, Willenskraft ꝛc. find auch oft bloſer 

Schein. Der Krane ift zu feinem Thun genöthigt burch ven 

Gehorſam gegen eine göttlide Stimme, die ihm fo und fo zu 

handeln befoblen, oder durch die zärtliche Beſorgniß für das Leben 

feiner NRebenmenfchen, die er burch dies ober jened in's größte 

Unglüd bringen könnte. Ein andermal ift es das Erzeugniß ter 

beftigften innern Furcht, wo man dad Gegentheil vermuthen und 

eher vor dem Kranken fich fürchten würde. in drittesmal ift 
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es ihm rein unmöglich, die Tiebften Menfchen von bem Berbacht 

arger Gedauken, Complotte u. dgl. freizufprechen, ba er jebesmal, 

wenn er mit ihnen fpricht, eine Stimme hört, welche ganz das 

Segentheil von dem verfidert, was fie ihm heilig und theuer 

verfprechen. In mauchen Irren ift Alles, was fie von böberem 

geiftigem Leben offenbaren, weiter nichts, als ein woblerhaltener 

Neft, ver vom gefunden Leben noch übrig geblieben ift, im Ver⸗ 

laufe der Krankheit immer mehr verloren gebt und dem Tiefer⸗ 

blidenden auch jetzt fchon als etwas völlig Unfreies baburch fich 

zu erfennen gibt, baß ber Kranle zwar früher Geübtes mit viel 

Geſchick fortfegt, aber auch bei fonft vorhandenem Intereſſe nichts 

Neues mehr aufzufaffen vermag ober es in auffallend fchwerfälli- 

ger, kindiſcher Weife anfaßt. Es ift bei diefen Zuftänden möglich, 

daß einzelne Geiftesträfte, Gedächtniß, Scharflinn, Wig u.. dgl. 

fih gegen das frühere Lebeu noch fteigern und dennoch wichts 

anberes find, al8 eben auch eine Form, in welcher ber Geift fein 

unfreies, halbbewußtes Leben änßert. Sie find zu beurtbeilen wie 

die geiftige Fähigkeit eines Gretinen und wie bie ſchlauen und 

heimtückiſchen Streiche eines Blöpfinnigen. 

Da jedoch, wie oben ausgeführt, in dem Kranken noch immer 

ein Mehr ober Weniger non verftändigem Urtbeil, von Gewifſens⸗ 

und fittliher Kraft übrig ift, an das fih zu wenden man ein 

Recht hat, fo find num auch dieſe in das Urtheil mit aufzunehmen. 

Auch diefe Elemente eincs gefunden Lebens find gar oft bei Irren 

vorhanten, bei denen man nicht Derartiged erwarten follte und 

liegen mitunter ba, wo man fie am wenigſten vermuthen würbe. 

Der Melancholiſche, der regungslos ver und figt oder an ber 

Wand fteht, und weder mit einem DBlid noch mit einem Wort 

ein Lebenszeichen gibt, ift vielleicht aufmerffamer auf base, was um 

ihn ber vorgeht, als er es je geweſen; es entgeht ihm fein Wert 

und fein Blick feines Arztes oder Seelforgerd. Der Zohfüchtige, 

ber Tag und Nacht hindurch lärmt und lauter Unſinn redet, hat 

bei jcheinbar völliger Geiftesverwirrung mitten in feinem Toben 
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eine freundliche Beruhigung über feine muthmaßlichen Aengſten 

vernommen, hat noch fo viel Bewußtſeyn, um eine eruftliche Er- 

mahnung zur Stille aufzufaffen und fie einigermaßen auf fic 

wirken zu laffen. Nicht zu reden von ben fogenannten lichten 

Augenbliden, wo die Parorysmen nachlaffen und für eine Weile 

etwas wie ein Aufwachen ans tem Tranme ftattfindet. 

Eine tiefere Kenntniß folcher Seelenzuftände ſchließt in biejer 

Hinfiht gar manches auf, was dem Ungeübten verborgen bleibt. 

Andrerſeits vermehrt fie freilich die Räthſel, welche das Seelen- 

leben des Menfchen zu Löfen gibt. Denn es handelt fich hier gar 

nicht immer nur um bie Beftimmung eines einfachen Verhältniſſes, 

in welchem Krankheit und Geſundheit zu einanver ftehen. Man 

begegnet mitunter faft unlösbaren Verwicklungen von Wiffen und 

nicht Wiffen, von Können und nicht Können, Wolfen und nicht 

Wollen. Dan kann es aus dem Munde von Kranken felbft hören, 

daß fie Zeiten haben, wo es ihnen fohwer wird, zu unterfcheiben, 

was gut und böfe fei. Es gefchiebt wohl auch, daß ein Irrer, 

der fonft noch mit einigem Anfcheine der VBernünftigfeit lebt, einen 

Diebftahl begeht, ohne eigentlich zu wiffen, was er gewollt ober 

getban bat. Diefe Mifhung von Freiheit und Unfreiheit bes 

Seiftes bis zum eigenwilligen Fefthalten des Wahnfiuns find von 

der blofen Berftellung, wie fie z. B. David bei dem König Achis 

in Anwendung brachte, fehr zu unterjcheiden. Hier ift der Wahn- 

finn nur die Rolle, die ein Menſch übernimmt, ganz in berfelben 

Weife, wie dies ein Schaufpieler thut, nur nicht aus fünftlerifchen, 

fondern irgend praftifchen Abfichten. Dort aber ift es das Däm— 

merlicht des halb ans dem Wahnfinn erwachten ober noch nicht 

ganz darin verfunfenen Geiftes und bie bamit verbundene größere 

Fähigkeit, zur Wiebergenefung ber eigenen Seele mitzuwirken. Wie 

nun der Sranfe auf Anregung und mit Hilfe feiner geiftigen 

Pfleger durch Anfpannung feines fittliden Willens feine Genefung 

in hohem Grade zu befchleunigen vermag, fo ift er umgefehrt 

auch im Stande, den Bruchtheil feines Verſtandes und feines 
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Willens zur Erhaltung, ja Förderung feines Wahnfinns zu mif- 

brauchen oder wenigſtens fich jeder ernftlihen Bemühung um bie 

Genefung zu enthalten. Der Grund zu folhem Handelun Tann 

bei tem Einen in einer gewiffen Luſt an den Traumbildern bes 

Wahnes, an ven Spielen der Phantafie Legen uud in letzter Be⸗ 

jiehung auf einer Neigung zu geiftiger Schwelgerei, Gefühlefchwär- 

merei, zum Lügen und Auffchneiden beruben, und mit dem Ver⸗ 

gnügen verbunden feyn, das man an der „Narrenfreibeit” findet, 

ober es tft, wie 3. B. bei folchen, die im Wahnſiun ein Verbrechen 

begangen haben, die Angft vor dem Haren Bilde ber begangenen 

That, das mit der Genefung aus ben Dunkel ter Seele wierer 

hervortreten würbe, vor ten vermeintlichen Folgen des Verbrechens 

n. ſ. w., was ihre Willenefraft lähmt und fie hindert, zu ihrer 

Heilung ernftlich mitzuwirken. Die pfychologifche und fittliche Mög- 

lichkeit folcher wunderbaren Zuftänvde erfennt man am leichteften, 

wenn man fich erinnert, daß auch beim Halbſchlafe, d. h. alfo in 

dem Angenblid des Einfchlafens und Aufwachene, ein Zuſtand ber 

Gebundenheit des Selbftbewußtfeyns und des Willens ftattfindet, 

ber nichtöbeftoweniger eine gewiſſe Freiheit des Handelns in fich 

fchließt, fo daß das Erwachen abfichtlich verzögert ober geförbert 

werben kann. Nur mit dem Unterfchiede, ven ber Seelforger nicht 

oft genug fich in's Gedächtniß rufen Tann, daß es fich bei jenen 

täglichen Erfcheinungen im Gebiete des Schlafe® um eine Gebun⸗ 

benbeit banbelt, welche in ber gefunden menfchlichen Natur be⸗ 

gründet ift, und, wie fie an fich felbft nur wenige Stunden bauert, 

fo auch burch einen einzigen Act des MWollens aufgehoben wird, 

während man es bei der Seeleufiörung mit einer vieleicht jahre» 

fangen naturwibrigen Unfreiheit des Willens zu thun hat, die alfo 

auch nur durch mühſame, menate- und jahrelauge Wiederholung 

jenes Uctes aufgehoben werben kann. 

Es ift einleuchtend, wie fehwierig unter biefen Bedingungen 

bie Fällung eines fittlichen Urtheils über ven Kranken, fei es im 

Ganzen, ſei e8 bei einer einzelnen That, werden muß. Die erfah- 
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renften Irrenaͤrzte beftätigen e8 auch, daß jene Kategorieen von 

verminderter Zurechnungsfähigfeit oder gänzlicher Unzurechnungs⸗ 

fühigfeit eines Meufchen gar oft nur Abftractionen find, während 

das thatfüchlihe Verhältniß richtiger mit dem Wusbrude: „vers 

minderte Möglichkeit der Beurteilung von Seiten des Arztes, 

Seeljorgers und Richters” bezeichnet würbe. 

Nach alle dem wird nun der Eeelforger auch die Merkmale 

des geiftlichen Lebens bei feinem Kranken oder den Wangel bes- 

felben richtiger zu deuten wiſſen. Schon oben war die Rebe von 

jenen Dffenbarungen eines bisher nicht bemerkten geiftlichen Lebens, 

wie fie zuweilen bei den Melanchotifchen und Hypochondriſchen fich 

jeigen und bei näherer Unterfuchung ſich als bloſe Krankheits⸗ 

ſymptome fund thun, denen fo gut als gar fein Werth beizumefjen 

ft. Die Handhabe zur Unterfcheitung einer folchen Buße von 

einer wirklichen, durch die Zucht des Seelenleidens gewirkten Uni⸗ 

fehr liegt einmal in den fittlichen Früchten, welche fie trägt. Denn 

auch eine mit viel Franken Beftandtbeilen untermifchte Reue muß 

immer noch durch den ftärfer gemorbenen Abfcheu gegen die Sünde 

und burch bie größere Bereitwilligleit zur Demüthigung fich be⸗ 

urfunden. Ebendamit hängt aber das Zweite zuſammen, baß bie 

Sinnesänderung zugleich immer ihre pofitiven Elemente mit fich 

führen wird, die da zeigen, daß mitten im Siechthum bes natür- 

lichen Geiſteslebens etwas Neues wächst, wäre es auch noch fo 

gering. Der Freigeift, ver Spötter wird das Wort Gottes begie⸗ 

riger fuchen, nach dem Gottesdienft und h. Abendmahl Verlangen 

zeigen, Menfchen, denen er fonft um ihrer bervortretenden Fröm⸗ 

migfeit willen ferne ftand, eine anhaltendere Zuneigung beweifen 

u. dgl. Wo folche Zeichen innerer Lebendigkeit auftreten, ha barf 

man auch durch bie verworrenften Gedanken über Gott und gött« 

liche Dinge, durch die heftigften Ausbrüche der Verzweiflung oder 

des Unmuthes gegenüber von den Menfchen fich in dem Glauben 

an die wirkliche Erneuerung eines Menfchen nicht irre machen 

laffen. Bei geduldigem Ausharren von Seiten des Kranken fo- 
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wohl als des Seelforgers bringen folche Kämpfe gerade bie beften 

Früchte, wie benn überhaupt die Wirkung auch bier der Stärfe 

des Druckes entfpricht, der durch die zeitliche Zrübfal auf eine 

heilshegierige Seele ausgeäbt warb, und bie Saat des göttlichen 

Wortes unter der eifigen Dede der Seelenftörung zuweilen wun- 

berbar gebeiht. Am wenigften barf der Seelforger vor dem Bild 

einer Seele zurüdfchreden, die burch ihre Krankheit zu Gottes- 

läfterungen verfucht wird, für die e8 feine ſchrecklicheren Tage gibt, 

als die Feftzeiten der Kirche und bie eier des 5. Abendmahles. 

Er hat ſolche Seelen einfach als das zu behandeln, was fie find, 

nämlich als angefochtene, und auch ohne alle Rüdficht auf bie 

Dauer, wie auf die Stärke, mit der ſolche Anfechtungen auftreten, 

dabei zu beharren, daß Lbergleichen Dinge dem innerften Grunde 

einer fonft in ber Zucht bes göttlichen Wortes ſtehenden Seele 

fremd und mit jeber leiblichen Krankheit auf gleiche Stufe zu fegen 

fin. Ya, auch das Enpigen einer Geiftesfranfheit mit Selbit- 

mord kann an diefer Auffaffung tm Voraus nichts ändern. Ein 

mal ift der Gedanke an diefe Handlung bei ven Schwermüthigen 

und Hhpochonprifchen erfahrungsgemäß bie Epige, in welche faft 

alte ihre Trauergedanken auslanfen, und gerade bie furchtibare Ge⸗ 

walt, mit welcher dieſe VBerfuchung an das verbunfelte Gemäth 

berantritt, ift fehr Häufig der lange verbehlte Gegenftand, auf 

welchen fich tie Klagen ver Kranken vornehmlich beziehen. Sodann 

kann es auch gefchehen, daß ein Stranfer bie Hand an fein eigenes 

Leben Tegt, entweder weil er wähnt, bamit fich felber zur Geſund⸗ 

beit zu verbelfen, ober um vie Welt von einem Ungeheuer zu be 

freien, deffen Daſeyn nur bie Wirkung haben Tann, bie entfeßlichfte 

Krankheit u. dgl. über unſchuldige Menfchen zu verbreiten, ober 

weil er überhaupt pas Bewußtſeyn fo weit verloren bat, daß er 

weber über bie Abficht, die er. verfolgt, noch über das Mittel, das 

er erwählt, ſich eine Nechenfchaft zu geben vermag. So wenig 

alfo im Voraus die reine Schufplofigfeit des irre gewefenen Selbit- 

mörders behauptet und fo wenig aus einem Sectionserfund irgend 
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welcher Art eine Gewißbeit in diefer Beziehung bergeftellt werben 

kann, fo wenig und noch weniger kann auch das fehredliche Anfehen 

eines folchen Endes ſchon das Urtheil rechtfertigen, daß das Leben 

ohne wahren geiftlichen Gehalt und die Zulafinng ber Selbftent- 

leibung als ein Gottesgericht zu betrachten fei. 

Ueberhaupt gehört zu einer erfolgreichen Pflege der Geiſtes⸗ 

und Gemüthskranken, baß man fich in die Denk nnd Empfindungs- 

weife jedes Einzelnen zu verfegen und fie alfo innerlich mit zu 

burchleben wife Es ift das mehr als nur jenes „Sichhinein- 

denken in bie Ideen“ der Sranfen, das man oft als ben fchwies 

rigſten Theil diefer Art von Seelforge fih vorjtell. Meint man 

nämlich darunter nur das Verftänbniß. des Zuſammenhanges, im 

welcher die einzelnen kranken Begriffe und Schlüffe mit einer fo- 

genannten firen Idee ftehen, — denn anf biefe iſt e& ihrer Wun⸗ 

berlichfeit und Seltfamfeit wegen vorzugsweiſe mit jenem Ausprnd 

abgefehen —: fo kommt biefem bei weitem nicht be Bebentung 

zu, die man ihm fo oft zufchreißt. Einmal find dieſe firen Ideen 

an ſich nur eine zufällige Form, in welche der Wahn fich Heibet, 
und e8 liegt für nie Behandlung felbft nichts Daran, ob ber Ver⸗ 

rüdte fi) für einen Strohhalm ober für einen General hält, ob 

er den Satan felbft oder einen Froſch im Leibe zu haben glaubt; 

bas eine läßt fo wenig auf befondere Frömmigkeit feiner Wahns- 

richtung, als das andere auf ein befonberes Intereſſe für Amphi⸗ 

bien ſchließen, und jenes fo wenig auf eine feltene Demuth, als 

dieſes auf ausgezeichneten Hochmuth. Das Wefentliche baran ift 

immer nur eben der Wahn. Für's Zweite trägt bie Denkweiſe 

eines Kranken den Charakter der Unfreiheit auch darin zur Schau, 

daß ſie unter allen Umſtänden immer wieder in derſelben Weiſe 

nnvernünftig iſt, daß jeder Ktranke dieſelbe Art bat, feinen Wahn 

zu bemweifen und bie entgegenftehende Behauptung zu widerlegen, 

und daß man eben deßhalb fich bald ein gewiffes Regiſter von 

Urtheilen und Schlüffen anlegen kann, dem eben Immer wieber 

in berfelben Weife entgegengetreten werden muß. Wiewohl wir 
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nicht leugnen, daß biefer abfonberliche Zufammenbang ber verfchie- 

been Yeußerungen ber irren zum Gegenftand eines ernftlichen 

Studiums gemacht und ihre Reproduction im Sinne des Kranken 

geübt werden muß. 

Aber ungleich wichtiger ift das Nahempfinden der 

eigentlihen geiftigen und feelifhen Schmerzen und 

das ftete Leiden mit dem Kranlen, durch welches auch bie 

oft fehr ſtarke Komik der krankhaften Aeußerungen ganz zurüdtritt 

gegen ten unendlichen Ernft einer ſolchen inneren Gebundenheit. 

Fu der That gibt ed im menfchlichen Leben nur einen Zuftand, 

beffen Qual noch über vie einer Gemüths⸗ und Geifteöfranfheit, 

zumal gewiffer Formen berfelben, hinausgeht: das ift der Zuftanb 

einer vom böfen Gewiſſen gefolterten Seele. Leibliche Schmerzen 

ſind gegen folche Seelenleiden gering, und es ift nicht übertrieben, 

wenn man erfahrene Aerzte behaupten bört, daß die Aufgabe eines 

Märtyrers im Allgemeinen ver eines Geiſteokranlen ber fehwereren 

Art nicht gleich komme, ba es fich bei jenem oft nur um einen 

angenblidtichen heldenmüthigen Entſchluß handelt, Bier aber um 

tägliches Ertragen von Empfindungen, gegen welche der Tod bem 

Kranken eine Luft fcheint, ‚weil ihm eben die Kraft, womit er Alles 

zu tragen hat, gebrochen, weil des Leibes Licht, das Auge felber 

dinfterniß geworben if. Wer aljo dies nachzufühlen nicht im 

Stande oder nicht Willens ift, der wird auch nie fähig fehn, mit 

einer Seelenftörung in der rechten Weiſe umzugehen. 

III. Schandlung. 

Das führt uns auf ben legten Gegenftand unferer Aufgabe, 

nämlich auf vie Frage nach den Perſonen, durch welde, den 

Mitteln, mit welden, und den Gruudfägen, nach wel- 

hen bie Krankheit behandelt werden muß. 

Wir haben gleih zu Anfang die Behauptung anfgeftelit, daß 

die Seelenfrankheit zunächſt und wefentlich Gegenftand ärztlicher 
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Einwirkung fei und am fich nicht in den Kreis ber geiftlichen 

Seelenpflege falle. Inwiefern gleichwohl dem Diener des Wortes 

ein höchſt wichtiger Theil der Aufgabe bei dem Irren und Schwer» 

mütbigen zuflomme, haben wir jegt zu erweifen, und es ift das 

Gebiet der beiberfeitigen Thätigleit genau abzugränzen. Einer 

ſolchen Abgränzung bedarf es um fo mehr, va nicht nur von ärzte 

licher Seite und zwar von bedeutenden pfuchiatrifchen Auctoritäten 

bie Tirchliche Srrenfeelforge alles Werthes entkleidet und alle reli- 

gioſe Einwirkung dem Pfychiater allein als dem „rechten Arzte 

bes Leibes und der Seele" zugefprochen, fondern auch von theolo⸗ 

gifcher Seite die Aufgabe des Geiftlichen bei Irren und beſonders 

in Irrenanſtalten viel zu weit ausgedehnt worben if. Es führt 

biefe Frage zugleich auf eine fo eigenthümliche und lehrreiche Weife 

in die Mitte gewiffer tbeologifcher Zeitfragen hinein und legt bie 

praktiſche Bedeutung derfelben fo einlenchtend vor Augen, daß es 

fih ſchon um deß willen einer genaueren Erörterung wohl ver» 

lohnt. *) 

Das Wefen ber geiftlichen Thätigkeit auf biefem Felde beſteht 

nicht in der natürlich-pfychologifchen Einwirkung auf den Kranken. 

Denn diefe fegt allerdings einen höheren Grad von wiffenfchaftlicher 

Bildung und Kenntniß des inneren Menfchenlebens voraus, ale er 

häufig bei Aerzten getroffen wird. Aber auch ver Geiftliche ift 

nicht immer im voraus mit fo viel philofophifcher und allgemeiner 

Bildung und mit fo viel Erfahrung in Dingen des natürlichen 

Seelenlebend ausgerüftet, als er zu ber Behandlung ungewöhn⸗ 

licher Erſcheinungen des inneren Lebens bedarf. Wirb auch bei 

ber Erziehung der künftigen Seelforger auf eine ernfte philofo- 

pbifche Vorbildung mit allem Nechte gebrungen, fo bleibt es boch 

*) Bol. zum Folgenden: Wächtler, Weber den Umgang bes Geiftlichen 
mit Irren, in der Monatfchrift v. Nitzſch u. Sad, IV, S. 112 ff., und Fint 
(Bfe. in Illenau), die Seilanftalten von ihrer firhlichen Seite. Cine Abhand⸗ 
lung von Göbel, über das evang. Seelforgeramt in Irren-Heilanftalten, ift 

mir nicht mehr zur Hand, um fie näher zu bezeichnen. Auch Löhe's evang. 

Geiſtl. 2. Thl. S. 207 ff., beſonders 212, bietet wiel Beherzigenswerthes. 

Balmer, Paſtoraltheol. (2. 9.) 36 
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ohne Frage bei vem tbatfächlichen Unterfchier unter ven Perfön- 

lichkeiten, daß bie Einen fowohl Anlage als Neigung zu einem 

weitergehenden Streben in viefem Gebiete haben, die Andern aber 

nicht, und daß ein wirkficher Erfolg fich hier ebenfowenig erzwingen 

läßt, als auf tem Felde ter Mathematik oder ber bildenden und 

redenden Kunft. Der gleiche Fall ift es mit der allgemeinen Bil- 

bung. Auch dafür muß immer bis zu einem gewiffen Grabe eine 

Raturgabe vorhanden feyn, wenn Mannigfaltigkeit des Studiums, 

Leben in feinerer Geſellſchaft, Neifen u. vgl. etwas zurüdlafjen 

follen, was ber Rede werth it. Das innerfte Wefen ber geiſt⸗ 

lichen Umtsthätigfeit ift von folchen Dingen doch nicht abhängig; 

man kann, wenn auch fein ausgezeichneter, doch ein ſehr treuer 

und gefegneter Knecht des Herrn ſeyn bei weſentlichem Mangel 

an den genannten Eigenschaften. Wir werden. alfo darauf verzich- 

ten, bei dem Geiſtlichen als folchem ſchon immer diejenigen Kräfte 

zu finden, welche ibm beim Zufammentreffen mit Irren zu Ge⸗ 

bote ftehen müßten. — Wollte man daher fih auf das rein geift- 

liche Gebiet zurüdziehen und dem Geiftlichen das zufcheiden, was 

das Gottesleben als folche® angeht, jo wird man damit freilid 

ber Wahrheit näher gekommen ſeyn. Aber ber eigenthitnliche, be- 

ftimmt unterfchiedene Beruf des Geiftlichen bei den Irren wäre 

damit doch nicht erfannt. Denn auch die Kenuntniß des .geiftlichen 

Seelenlebens ift nicht ein Privilegium des Predigtamtes. DBiel- 

mehr beruht fie eben auf der Stellung, welche der einzelne Ehrift 

zu Ehrifte und feinem Worte einnimmt, und ift nächſtdem Sache 

der befonderen Gaben, mit benen fich der h. Geift auf Laien fo 

gut al8 auf Getftliche niederläßt, 3. B. ber Geifterprüfung. Liebe 

zu Chriſto und ben Menfchenfeelen, eigenes inneres Leben, Uebung 

und Erfahrung machen den Arzt nach Umftänden zu einem Pfleger - 

in geiftlicher Hinficht, der manchem Diener des Wortes ven Rang 

abläuft. Sodann fteht dem Arzt eine Kenntniß ter leiblichen Be⸗ 

dingungen bes Seelenlebens, und zwar auch bes geiftlichen, zu 

Gebot, die dem Theologen als folchem fehlt. Und ba biefer Punct 
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eben der entfiheidenve ift, fo wird jeder Geiftliche, der fich einem 

glänbigen Arzte in biefen Aufgaben an bie Seite ftellen will, bei 

hinreichender Selbftbeurtheilung die Erfahrung machen, daß er fich 
gegenäber ven jenem ftets in einer gewiffen Abhängigfeit befindet. 

Umgekehrt läßt fi ven den Irrenärzten als folchen Hinfichtfich der 

pbilofophifchen und allgemeinen Bildung nicht daſſelbe behaupten, 

was wir oben von ten Geiftlichen fagten. Denn die Pfychiatrie 

ift ein ganz felbftändiger Zweig der ärztlichen Kunft, und wird es 

wohl immer bleiben, weil bie Heilung ber Seeleufrankheiten in ber 

Regel Anſtalten erforbert, und bie Irrenheilkunde nur als Haupt« 

aufgabe gebeihen Tann. Als die höchfte Stufe der ärztlichen Kunft 

Aberhaupt fordert fie gleichzeitig eine befondere Naturanlage fo« 

wohl als auch Vorbildung in verfchiedener Hinficht, und ein Irreu⸗ 

arzt ohne philefophifche und allgemeine Bildung ift ein Eindring- 

ling in diefem Gebiete. Sobann muß ein auf ber Grundlage bes 

Chriſtenthums ruhender Staat, deſſen meifte Seelenfrante beftinmte 

chriſtliche Bebürfniffe haben, von dem Arzte der Auftalt erwarten, 

daß er ein Chrift fei. Und ift er das in lebendiger Weife, fo 

fann er nicht nur, fondern er will und foll die Sorge um bas 

geifiliche Leben feiner Pfleglinge mit dem Geiftlichen theilen. Wo 

aber ver Diener des Wortes nur daffelbe zu thun bat, was jeder 

Andere auch, va kann nicht die eigenthümliche Aufgabe feines 

Amtes Tiegen. 

Ste muß alfo anderswo gefucht werden. Das, was ben 

geiftlichen Beruf ven allen anderen Berufsarten unterfcheibet, das 

ft der befondere Auftrag, den er hat, über das Heil 

ber Seelen zu wachen und ihnen je nach ihrem Bebürfnifie 

die SÖnadenmittel im Namen Jeſu auszutbeilen. Das 

ſoll zunächft nicht mehr heißen, als daß der Geiftliche einen Beruf 

habe, ven fein Anderer bat, einen eigenartigen, durch gewiſſe 

Pflichten und Rechte von anderen unterfchiedenen Beruf. Wenn 

er nicht einen folchen beſonderen Beruf bat, fo hat er gar feinen. 

Denn was Allen in berfelden Weife zu thun befohlen ift, das kann 
36 * 
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nicht Einem in befonderer Weife zu thun befohlen ſeyn. Pflichten 

und Nechte, die ich mit Jedermann gemein babe, geben mir weber 

befonbere Pflichten den Andern gegenüber, noch erlaubt ein fol- 

ches Verhältuiß die Ausübung befonderer Nechte in Beziehung auf 

Andere. Sondern nur dann ift ein eigenthümliches, felbftändiges 

Berufsverhältnig Anderen gegenüber möglich, wenn ich diejenigen 

Pflichten und Rechte, welche fie vielleicht in allgemeiner Weife 

auch haben, in befonderer, alfo in anderer Weife als jene, babe, 

und außerdem vielleicht noch folche Pflichten und Rechte, welche fie 

gar nicht haben. . Mit andern Worten: der Geiftliche als Seel- 

forger der Irren bat fi zu allermeift auf ben Stantpunct zu 

ftellen, daß er bie Seelen weibet als ordentlich berufener Diener 

der Kirche (rite vocatus) und baß biefe Eigenfchaft ihn und fein 

Wirken auch von dem gläubig gefinnten Arzte wefentlih unter- 

ſcheidet. Wenn fie daher beide daffelbe thun, fo ift e& doch nicht 

baffelbe. Der Troft, die Lehre, die Ermahnung, die ber -hriftliche 

Arzt dem Kranken fpenbet, ift ein Ausflug des allgemeinen Priefter- 

thums; er verfieht diefe Werfe, wenn und foweit er fich perfänlich 

dazu angetrieben fühlt, als eine allgemeine Ehriftenpflicht, zu deren 

Ausübnng er mehr Veranlaffung und Aufforderung bat, ale bei 

der gewöhnlichen ärztlichen Praris, die er aber gewiß auch im 

fegteren Falle in ganz ähnlicher Weife fich würde angelegen feyn 

laffen. Kin folches Eingreifen des allgemeinen Prieſterthums in 

bad Gebiet der Seelforge bat erfahrungsgemäß feinen eigenen 

Segen. Der. Laie, der nicht von Amts wegen, fondern aus eige- 

nem Antrieb und inuerſter Ueberzeugung das Wort des Lebens 

rebet, fintet, zumal bei verweltlichten und verbildeten, wiffensftoßen 

und felbftgerechten Menfchen, oft viel leichteren Zugang, als ber 

Geiftlihe, der um feiner amtlichen Stellung willen von dorther 

mit Mißtrauen und Geringfhägung angefehen wird. Wohl dem 
Arzte, wenn er es tft, der folchen Seelen vom Tode zum Leben 

beifen darf! Würbe er aber — und daß ift eben der praßtifche 
Punct, um ben es fi bier auf Seiten des Arztes handelt — 
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burch feine perfönliche Neigung mehr dahin geführt werden, biefe 

Art von Einwirkung dem Geiftlichen zu überlaffen unb fich auf 

bie bereitwillige Förderung des Seelforgers, auf bie ſtille Fürbitte 
für die Kranken u. vergl. zu befchränfen, fo würde bamit feiner 
Berufserfüllung nicht ein wefentlicher Beftandtheil genommen; er 

Bunte nichtsbeftoweniger ein ausgezeichneter Irrenarzt unb zwar 

chriſtlicher Irrenarzt ſeyn. Es ginge ihn nur ein edler Schmud, 

aber nicht eine Lebensberingung feiner ärztlichen Kunſt verloren. 

Denn die wefentliche Aufgabe des Arztes ift erfüllt, went bie 

natürliche Gefundheit ber Geiſtes und Gemüthes hergeftellt ift, 

mag nun die Wirkung ber Krankheit und Genefung auf ven Pfleg- 

fing in geiftlicher Hinficht eine gute oder böfe gewefen, derfelbe 

dem Himmel näher gekommen ſeyn oter der Hölle. Die Thätig« 

feit des Seiftlichen tritt umgelehrt erft ba recht ein, wo bie natür⸗ 

liche Geſundheit wiederfehrt, wie denn auch die Dienftanweifungen 

der Heilanftaltsgeiftlichen mit befonderem Nachorud auf bie Re- 

. eonvalescenten binweifen. Daffelde Verhältniß findet aber and) 

ſchon im Beginne der Krankheit ftatt. Der Geiftliche ift fe Tange 

noch in voller Thätigkeit bei einem Erkrankenden, als tie Ausficht 

vorhanden ift, daß die Macht ber nervöſen Störungen durch bie 

Anwendung geiftlicher und geiftiger Mittel werde gebrochen werben. 

Je mehr diefe Ausficht verfchwindet, deſto entfchiebener wird das 

Bedürfniß nach ärztlicher Behandlung, während die Einwirfung bes 

Geiſtlichen mehr in den Hintergrund tritt. Es ift alfo bie Auf- 

gabe des Eeelforgers und bes Arztes bei dem Geiftesfranfen fo 

gar nicht diefelbe, daß fie viehnehr im Verhältniffe ver Umkehrung 

zu einanber ftehen und einen pofitiven Gegenſatz bilden. ‘Der 

Grund bievon Tiegt in ven entgegengefegten Gefichtöpuncten, von 

benen fie ausgehen, oder concreter gefaßt: in ben verfchiebenen 

Semeinfchaften, denen fie ihrem Hauptberufe nad) angehören. Im 

Arzte tritt dem Kranken die geſammte menfchliche Gefellfchaft, 

zunächft bie natürliche Vollseinbeit, ver Staat, entgegen, und be⸗ 

weist ihm als einem leidenden Gliede die Fürforge, welche fie allen 
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Arten von Leidenden zu leiften ſchuldig iſt. Denn ber Staat iſt 

es, der die Irrenanſtalten baut, mit Werzten und Mitteln verforgt, 

feitet und beauffichtigt. Im Geiftfichen begegnet dem Kranfen bie 

andere Gemeinfchaft, ver er wefentlich chen fo jehr als jener an⸗ 

gehört, bie Kirche. Die rrenanftalten gehören nicht zu den ber 

legteren eigenthümlichen Einrichtungen. Aber fie find ein Gebiet, 

auf welchem ihre eigenthümliche Wirkſamkeit beſonders wohl au⸗ 

gelegt und fruchtbar tft. Sie tritt in die Srrenanftalten, wie fie 

an ein Krankenbette tritt; bat bei dem Irren ganz ebentaffelbe 

zu thun, was bei jedem anderen Kranken auch, und bie Sendung, 

die fie im Namen Gottes dem Irrenhausgeiſtlichen ertbeilt, ift 

weber im Ganzen noch theilweife eine wefentlich andere, als bie, 

weiche jeder Diener der Kirche burch feine Einfegung und Amts- 

weihe von ihr empfängt. — Hienach richten fich bie beiderfeitigen 

Thätigkeiten. Dem Urzte Liegt taran, daß ter Kraufe zunächft 

feinem irbifchen Berufe, feiner Familie, Gemeinde, feinem Belle 

zurücigegeben werbe; der Geiſtliche ift bemüht, ihn in eine innigere 

Berbindung mit der Gemeinde Gottes und mit Chrifto zu jegen. 

Für den Arzt ift die Hebung ter Geiftesfranfheit die Hauptſache, 

und was er mehr tut, als die Arzneiwiffenfchaft (tie natürliche 

Seelendiätetik mitbegriffen) von ihm verlangt, das thut er nicht 

als Arzt, ſondern als Chriſt. Der Geiftlihe fucht die Hebung 

ber Seelenftörung nur um eined höheren Zweckes willen, ver ibm ber 

nothwendige tit. Für biefen und zunächft nur für biefen Zweck ift er 

da. Er ift nicht eine andere Art von Pfochiater. Seine Berant- 

wortlichleit erſtreckt fich nicht auf das, was für die Serftellung 

bes natürlich geiftigen Lebens nöthig ift, fondern auf die Dar- 

seihung der nöthigen geiftlichen Nahrung durch Wort, Sacrament 

und Gebet. Was er als Gefellfchafter u. dgl. in natürlicher Be⸗ 

ziehung an ven Kranken thut, das ift für ihn mehr Nebenfache 

und untergeorbnetes Mittel zum Zwecke. — So viel über bem 

fpecififchen Unterſchied. Der grabnelle fchließt ſich demſelben an, 

und läßt aud ta, wo Arzt und Seelforger daſſelbe thun, die ver- 
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ſchiedene Natnr der beiberfeitigen Wirkſamkeit noch burchicheinen. 

Denn Seelforge ift wefentlich Mittheilung des göttlichen Wortes 

an einen Ginzelnen, Anslegung für ihn und Anwendung auf ihn 

nah feinen Bedürfniſſen. Der Krankenbeſuch ift Prebigt bes 

Wortes vor einem einzelnen Zuhörer, bie eben um. ber Umftänbe 

willen die freie Form eines Gefpräches, kurzer Bemerkungen :c. 

annimmt. Diefe Verkündigung des Wortes fordert baher auch ein 

allſeitiges, principieles Verſtändniß ber Schrift aus benfelben 

Gründen und in verfelben Weife, wie bie Prebigt, und biefes ift 

von der wifjenfchaftlichen Fachbildung unzertrennlich. Eine eigent- 

liche Vorbildung für biefe Verfündigung bed Wortes iſt zugleich 

der befte Schng gegen willfärliche,. fubjective Richtungen in ber 

Auffaſſung geiftliher Dinge, und daran liegt auch in ber Irren⸗ 

pflege fehr viel. Denn die gefunde Lehre ber Kirche (Tit.1, 9. 

2,1.) ift das wichtigfte unter allen geiftlichen Heilmitteln für eine 

Tranfe Seele. Endlich verbinvet ſich damit bie befondere Kenntuiß 

der Seelenzuflände nach der Seite des geiftlichen Lebens hin und 

eine Erfahrung in ihrer Behandlung, wie fie bei fonft gleichen 

Berhältniffen dem Arzte nicht zu Gebote fteht. 

Eben in diefer Stellung der beiderfeitigen Aufgaben liegt es 

nun aber auch ausgeſprochen, daß beide einander keineswegs aus⸗ 

ſchließen. Als Beſtandtheile des Reiches Gottes, das alles Leben 

im Himmel und auf Erben umfaßt, gehören fie zuſammen, wie 

Staat ımd Kirche. Denn, wie wir oben gefagt, die natürliche 

Geſundheit der Seele, Klarheit bes Verftandes, Kraft des Ge- 

müthes, Sammlung bes Geifte® ift der Unterbau, auf welchem 

der Glaube, die Liebe, bie Hoffnung ruhen. Mit einem krankhaft 

thätigen ober völlig geſchwaͤchten Gehirne kann der Menſch fo 

wenig Gottes Wort auffaffen als. Witterungsbeobachtungen an⸗ 

ftelfen, mit einem jeder gefunden Empfindung unfähigen Herzen 

fann er fo wenig beten, al® einer fchönen Bollsmelodie fich er- 

frenen. Wiederum liegt im Worte Gottes und in den Sacramenten 

objectiv, in jenen drei chriftlichen. Tugenden fubjectiv eine, went 



568 Die Baftoration. IL. Die Seeljerge. 

gleich nicht unbedingte, doch höchft wirffame Kraft zur Befämpfung 

des Uebels, bem vie ärztliche Kunft begegnen fell. Darum fließen 

fih Seelforge une Heiltunft anf biefem Gebiete eben fo fehr ein 

als aus. Sie find eben fo entfchieven von einander abhängig, als 

unabhängig. ever von Beiden treibt das Werk des Antern als 

feinen Nebenberuf, um damit feine eigene Wirkfamfeit zu ergänzen 

und an die des Adern anzuknüpfen. 

Bon biefen Grundfägen ausgehend, kommen wir zu ben nach⸗ 

ftehenven Folgerungen. Soweit der Kranfe überbanpt noch Gegen⸗ 

ftand feelforgerlicher Thätigfeit ift, beftehe ber Seelforger auf 

eier freien, d. h. nicht durch bie Gegenwart des Arztes geftörten 

Ausübung feiner feelforgerlichen Pflichten und Rechte. Das beicht- 

väterliche Verhältniß erträgt feine Theilung. Die Unbefangenheit 

des Seelforgerd wie bes Kranken wirb durch Die Anwefenheit eines 

Dritten aufgehoben, auch wenn biefer im Webrigen dem Kranfen 

näher ftände und mehr wäre, als ber Beichtvater felbftl. Die 

Kranken felbft ertragen eine folhe Theilung nur höchſt ungern, 

fühlen fih, zumal wenn fie bem zärteren Gefchlechte angehören, 

durch die Befprechung, bie fie mit mehreren Männern über ihre 

innerften Anliegen halten fellen, gebunden und geängftigt, halten 

mit bem, was fie bewegt, zurüd, fo lange fie nicht unter vier 

Augen find, oder finden fi) durch bie Bermifchung der beichtväter- 

lichen Unterredbung mit einem ärztlichen Conftlium verlegt und 

zurüdgeftoßen. Insbeſondere hindert der gemeinfchaftliche Befuch 

bie Anwendung eines Hauptmittels der Seelforge, nämlich das 

Gebet mit dem Kranken, ber in Gegenwart feiner Aerzte bas 
®ebet gar nicht verlangen oder wenigftene durch die Deffentlich- 

teit, mit ber die Sache behandelt werden muß, um einen Theil 

feiner Erbauung kommen wird. 

Gemeinſchaftliche Befuche find dadurch nicht ausgefchlofien. 

Sie find im Gegentheil nicht genug zu empfehlen. Doch können 

fie fih ver Natur der Sache nach mehr nur auf das Allgenteinfte 

befchräufen, nur ben befonderen Befuchen bes Beichtvaters zur 
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Unterlage und zum Leitfaden, dem Arzte aber zur näheren Kennt⸗ 

niß von dem Berfahren des Seelforgerd dienen. Außerdem aber 

fuche. der Geiftliche fich mit dem Arzte über alles und jedes, was 

in ben Kreis der eigentlichen geiftlichen Behandlung fällt, zu ver- 

ftändigen, bamit etwaige Meinungsverfchiedenheiten in göttlichen 

Dingen forgfam vermieden und bie Gebanfen bes Irren ober 

Schwermüthigen nicht durch feine Pfleger felbft noch mehr aus 

bem Geletfe gebracht werben. Es fann von einem chriftlich geſinn⸗ 
ten, das Gute wahrhaft Liebenden Arzte erivartet werben, daß er, 

wo es noth thut, feinen eigenen Anfichten Schweigen geblete in 

Dingen, welche bem Gebiete ber Kirche angebören, fo fange er 

nur nicht offenbare Mißgriffe und offenbare Nachtheile für ven 

Kranken von Seiten bes Seelforgers zu befürchten bat. Wiewohl 

auch tbeologifche Gegenfäge und leidenſchaftslos geführte Dispn- 

tationen diefer Art, fo lange fie noch anf entfchieben chriftlichem 

Boden fich bewegen, manchen Irren weit eher beilfam als fchäd- 

lich ſeyn Können. | 
Sofern nun aber ber @eiftliche für feinen Theil in das Ge⸗ 

biet ter Pſychiatrie einzugreifen und an ber pfuchologifchen Be- 

handlung, an ber ärztlichen Pädagogik, fich zu betheiligen hat, möge 

er fich folgende Regeln zu Herzen nehmen. 

1. Der Seelforger behanple deu Irren jeder Geftaft 

und in allen Entwidlungezeiten feiner Krankheit ale einen ver» 

nänftigen Menſchen, ver zwar durch bie Uebermacht Färper- 

licher Einflüffe anf eine niedrigere, beziehungsweife frühere Stufe 

bes Geiſteslebens zurüdgebrängt, und fo einer wiederholten 

Erziehung bedärftig, aber berfelben auch fähig ift. Er 

fuche ftets das Geſunde im Kranken, die Vernunft in ber Unver⸗ 

nunft, bie Freiheit in ver Unfreiheit, das Gewiffen, den Glauben, 

mit einem Worte das Göttliche in der hereingebrochenen Thierheit 

anf, und wende fich an bafjelbe mit dem vollen Vertrauen, daß es 

gelingen werbe, jenen edlen Elementen den Sieg zu verfchaffen. 

Er fuche befonders die guten natürlichen. Eigenfchaften, vie fein 



570 Die Paftoration. II. Die Seelferge. 

Pflegling früher an ven Tag gelegt und bie dem Kreife feines 

Wahnes ferner liegen, Tennen zu lernen, erinnere ihn an das, 

werin er fonft gelebt und was ihm ehebem geluugen, um bamsit 

einen Bundesgenoſſen in ber Seele des Kranken felber zu gewinnen. 

Er faffe ihn, wie jeder ächte Erzieher, an den Seiten, wo er am 

zugänglichſten ift und leite ihn von da aus fanft ober derb, je 

nachdem er es bebarf und erträgt. 

2. Er bringe barauf, baß die gewöhnliche Orbnung 

be8 Lebens nicht verlaffen werde. Schlafen und Wachen, 

Efjen und Arbeiten, Beten und Ruben, das Alles muß zu feiner 

Zeit und fo viel möglich wie in gefunden Zagen gefchehen. Er 

achte auch auf Kleinigkeiten. In Heinen Dingen macht ſich das 

Abweichen von der Bahn geſunder Selbftleitung in der Regel zu⸗ 

erft geltend; mit Uebung im Kleinen und fcheinbar Gleichgültigen 

muß die gefunde Kraft wieder allmälig erobert werben. Auch an 

ber Freude und dem Leid feiner Mitmenſchen foll der Kranfe den 

ihm gebührenden Theil nach Möglichkeit tragen. Die Seelen- 

franfheit ift ihrer Natur nach egoiftifch und fucht die Vereinzelung. 

Da ift oft der Gedanke an ein fremdes großes Elend ein wahres 

Heilmittel auch - für Seelen, die ſchon betrübt genug erfcheinen, 

und durch eine ſchmerzliche Nachricht von Lieben Angehörigen kann 

vie tieffte Melancholie auf einmal aus den Wurzeln gehoben wer- 

ten. Aber wo und wie folche Mittheilungen anzubringen, Das 

Tann dem Seelforger natürlich fein Buch, fondern muß ihm bie 

Liebe und die Weisheit jagen. 

3. Er leite den Kranten von außen nad innen Es 

ift ein halbwahrer Sat, daß alle Befferung von innen kommen 

müſſe. Das muß fie allerdings, fofern der Geift, ver Wille fie 

berbeiführt. Aber ver Weg bazu geht, "wie im Leben überhaupt, 

fo auch bei dem Irren in unzähligen Fällen von außen nach innen, 

nicht nmgelehrt. Der Melancholiſche, den feine innere, feine vers 
meintliche Gewiffensunrube nicht auf dem Stuhle, nicht im Zimmer 

une im Haufe bleiben läßt, wird nicht durch füttliche Belehrung 
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und geiftliches Nachdenken, fonbern dadurch am fehnellften geheilt, 

baß er zuerft feine Bewegungen gleichfam mechaniſch in feine Gewalt 

bringt und eine äußerliche, leibliche Ruhe erzwingt. Dadurch ge 

winkt er bie Kraft der Selbſtbeherrſchung überhaupt. Den Urımen 

und Beinen "folgen bie Gedanken. Mit der äußern Stille fängt 

anch bie imere an wieberzufehren und bie Thuüre ift wieder offener 

für das Wort des Troftes und der Ermahnung. 

4. Er wiberlege, was zu widerlegen tft, nicht mit 

anßerordentlichen Mitteln, mit abentenerlichen Beranftaltun- 

gen nnd feltfamen Kunftgriffen, bie dem Irren nügen, mas ein 

nenerfundened Ragout einem Tranfen Magen — fondern mit 

ber einfachen Wahrheit, mit freunblich ernftem und gelaſſenem 

Widerſpruch, fo Iange der Irre dadurch nicht noch mehr gereizt 

wird, mit Auwendung von ronie und Humor am rechten Ort 

und zu gelegener Stunde, wo dann ber rre vielleicht felbft mit 

einem Male über das Thörichte und Winerfinnige feiner Vorftellung 

zu lachen anfängt. Er nenne die Kranfheit — Krankheit; 

tie Gemüthskrankheit — Schwermuth, bie fire Idee — Wahnſinn, 

‚Berrüdtbeit, wenn es ſeyn muß. Es kann dem Irren mar heil- 

ſam fehn, feinen Zuſtand mit Ramen nennen zu hören; denn ber 

Ungenblid, wo er felbft von feiner „Krankheit," feinem Irreſeym“ 

vebet, tt ber Anfang feiner Genefung. — Rohe Ausbrüde, wie 

Narr und Zollbäusler, wird vie Liebe von felbft nicht über ben 

Diund bringen. 

5. Er fet geduldig genug, bie Klagen der Kranken 

ftet8 aufs nene und ihre Beweiſe zu Ende zu hören. 

Man lernt aus ber Art, wie fie fich über ihre Empfindungen aus⸗ 

fpredhen, ihren Innern Menfchen kennen, und ihnen das bieten, was 

eben jedem Einzelnen notb thnt. Zeit und Stunte darf hier nicht 

in Berechnung kommen. Eiligthun bei Befuchen thut niemale 

wohl, am wenigften ven Seelenfranten. Bor allem achte er auf 

günftige Augenblicdle und bleibe dann figen, das Eifen zu ſchmieden, 

je lang es noch warm ift. Wufgeregte Leute, vie in ihren Phan⸗ 
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taftegebilden mit jedem Worte fich fteigern, darf man freilich 

nicht lange fprechen laffen, überhaupt nur kurz beſuchen, und ven 

Kenäuel verrüdter Bemeisführungen muß man zur rechten Zeit 

mit dem fchneidenden Schwert ernfier Mahnung in ſouvermer 

Weile durchhauen. — Das letzte Wort, das immer bem Seel 

forger gebührt, fei kurz und beftimmt, eine Fräftige Appellation an 

das Verlangen bes Kranken, geſund zu werben, ein ftarfer ZTrofl- 

fpruch, ein fcharfes Drohwort, das wie ein Wiperhafen in bie 

Ceele bringt und dort bis zur nächften Unterrebung ftedlen bleibt. 

6. Er verbiete mit Nachdruck und Beharrlichkeit, wad un⸗ 

ziemlich und unrecht ift, und ftrafe, wo es noth thut, 

doch Immer mit dem Bewußtſeyn, daß er es mit einen Unmün- 

bigen zu tbun habe. Er fordere vor allem Gehorfam gegen die⸗ 

jenigen, welche das Recht und vie Pflicht Haben, dem Kranken zu 
befehlen. Der Wille und das Gewiffen find die legte 

Wurzel des gefunden Lebens, und Achtung vor ber- Aucto⸗ 

rität ift das Nettungsfeil, das in vie tiefften Fluthen feelifcher 

Zerrüttung noch binunterreicht. Es ift wunderbar, welche Erfolge 

bei ganz tollen Menfchen auf biefem Wege zuweilen erzielt werten. 

1. Er arbeite für den Arzt und dem Arzt in bie 

Hände, und trete überall, wo es ſich um die natürlidie Seelen- 

feitung handelt, ihm gegenüber zurüd. So lange die Wogen ber 

Krankheit hoch geben, muß der Kranke wiffen, wer von zweien der 

eigentliche Steuermann feines Schiffes if. Wenn bie Stärme 

fchweigen und die Wellen fich legen, wirb e8 Zeit ſeyn, die Prebigt 

zu beginnen. 

Gehen wir zu ben Bedingungen und Mitteln ver Irrenſeel⸗ 

forge weiter, fo find fie einmal perſönliche. 

Nicht jeder tüchtige Seelforger iſt darum auch ber rechte 

Mann für die geiftliche Leitung eines Geifteskranken. Einmal 

wiegt bei der ungemeinen Empfinplichkeit, welche der Geiſteskranke, 

zumal ber vornehmere, für äußere Mängel bat, jedes Törperliche 

Gebrechen, nachläßige Haltung und Kleidung, ftodende Sprache zc. 
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boppelt fo ſchwer, wie fonft, und ift ein ungewiſſes, befangenes 

Auftreten für fie theils peinlich, die Unruhe vermehrend, theils 

lächerlihd und das Bertrauen ſchmaͤlernd, zum Angriff beraus- 

forderud, mehr als irgend bei Gefunden. Sodaun ift es auch 

nicht jedem gegeben, überhaupt ven Einblid in das Elend folcher 

Zuftände zu ertragen und fie wit nüchternem Auge zu prüfen. 

Es gibt Gemüther, die von tem Umgange mit folchen Unglüd- 

lichen in verfelben Weife peinlich angefaßt werben, wie einzelne 

Menfchen von dem Anblid eines Leichnams u. tgl. Manches da- 

von läßt fi) wohl durch Studium, Uebung und Gebet überwinden. 

Aber manches iſt auch Gabe oder Wangel der Natur, Idioſyn⸗ 

frafie, und unabhängig von dem Blaubensftande wie von ber 

Amtstrene eines Menfchen. Ueberdies fordert die richtige Wür- 

bigung einer Seelenftörung, wie ſchon gefagt, ein gewiſſes Maaß 

allgemein philsfopbifcher, namentlich antbropologifcher Bildung, 

wenn nicht, wie das von wohlmeinenber und frommen Laien ober 

Geiſtlichen außerordentlich Häufig gefchieht, bie gröbften Verſtöße 

in der Beurtbeilung eined Irren und deſſen Behandlung gemacht 

werben follen. Der Geiſtliche hat daher vor allem fich felbit zu 

prüfen, ob er der Aufgabe, bie ibm vorliegt, gewachfen fei over 

nicht. Weberzengt er fich von bem letteren, fo fiegt, falls bie 

geiftfiche und geiftige Pflege bauptfächlich auf ihn fallen würde, 

die Nothwendigleit vor, für eine anderweitige Unterbringung des 

Kranken Sorge zu tragen, b. h. was in ben meiften Fällen das 

Gerathenſte ſeyn würde, feine. Verfegung in eine gute Heilanftalt 

zu bewirken, von welcher man erwarten kann, daß in ihr die er- 

forderlichen perfönliden Kräfte auch Hinfichtlich der Seelforge eber 

vorhanden ſeyn werben. Eine folche Verfegung ift, auch abgeſehen 

von geſundheits⸗ und ficherheitpolizeifichen Gründen, unb von ben 

Nüdfichten, die man ben Gefunden ſchuldet, ohnehin in jevem Falle 

geboten, wo ber Kranfe durch feine örtlichen Verhältniſſe, durch 

Sorgen, durch Kummer (über Todesfälle 2c.), durch Zwift u. dgl., 

bie vielleicht fchon als Krankheitsurfache gewirkt baben,. an ber 
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Geneſung gehindert ifl. Hier wirkt dann bie" Berfegung in einen 

ganz andern Lebensfreis oft und viel fchon an fich heilfam. Sie 

thut es felbft danı, wenn be Ungewohntheit der Umgebung, ber 

unerwartete Zwang, ter Anblid fo vieler und ſchwer Leidenden 

für die erfte Zeit eine merfliche Aufregung bervorbringt. &8 Tann 

daher auch den Geiftlichen nicht genug empfehlen werten, für 

zeitige Unterbringung ber Kranken das Ihrige zu thun. Bei ber 

Ausführung eines folhen Ortswechfeld ift dann nur vor allem 

barayf zu fehen, daß Teinerlet Lift ober Unwahrbeit an- 

gewandt, fonbern ndthigenfalls lieber zu Gewaltmit- 

teln gefohritten werde, ba jenes Verfahren eine tiefe Wurzel 

des Mißtrauens in bie Seele des Kranken legt, vie Folgen ber 

Gewalt aber in verbältnikmäßig kurzer Zeit überwunden werden. 

Iſt jedoch der Krankheitsfall felbft von der Urt, daß er noch 

ohne tas Mittel der Irrenanftalt behandelt werben kann, nmd bat 

ber Geifiliche andrerfeits Urſache, fih für die Behandlung des 

Kranken als befähigt anzufehen: fo Hat er des ferneren auf die 

Mittel_zu achten, deren er ſich als Seelforger bebient. Ste fine 

zwar feine anderen, als in jebem andern feelforgerlichen Falle auch. 

Berfündigung bes Evangellums und Vorhalten des Gefekes, Beichte 

und Abfolutton, Feier des heil. Abendmahls in ber Gemeine oder 

als Privatcommunion, Gebet mit dem Kranken und für ven Kran- 

fen — das alles findet fetne Anwendung im ausgebebnteften Maaße. 

Einzelne Stüde der heil. Schrift werben für den Seelenkranken 

vorzugeiweife geeignet feun,®) wie 3. B. aus den Pſalmen der 23. 

40. (wo ber treffende Ausdruck 8. 13. „mein Herz bat mich ver- 

Taffen” dem religids Melancholifchen als ber richtige Ausdruck ftatt 

feines Wahnes „der Gottverlaffenheit" vorzuhalten tft) ferner Pf. 

42. 43. 51. 3.19. und ®. 12. (das geängftete Her; — der neue 

gewiffe Geift) und andere der Art. Einzelne Sprüche werben in 

ber Unterrebung mit dem Irren befonders häufig zur Anwendung 

*% S. auch Nitzſch Seelenpflege des Hirtenamtes. Bonn 1857. S. 210. 
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fommen 3. B.: 1 Kor. 14, 32. 38. gegenüber den vorgeblichen 

Propheten (vgl. V. 29. 36. 37.: „bie Andern laſſet richten. Syft 

das Wort Gottes ven euch ausfommen? oder iſts zu euch allein 

gekommen?“ 2c.) 1 Kor. 15, 34. („nüchtern werden“) u. dgl. Aber 

welchen Seelforger, ter in der Schrift einigermaßen daheim ift, 

brauchte man ſolche Stellen erjt zu nennen? Es tft auch nicht zu 

fagen, daß ein Theil des Wortes für folhe Kranle im voraus 

ungeeignet wäre. Denn wenn gleich z. B. Stüde der Schrift, 

wie die Offenbarung Johannis, fich für Gemüths⸗ und Geiftes- 

franfe nicht fo wohl wie aubere eignen, weil fie theils bie Phantaſie 

zu fehr aufregen, theil® ven Verſtand zu fehr aufirengen: fo trifft 

ja bei vielen leiblichen Kranken fowie bei Kinderu berfelde Fall 

zu. Unb wenn 3. B. ter Prediger einer Heilanftalt fich hüten 

muß, allzuftarle Bilder anzuwenden, weun er vor allem, was über- 

ſchwenglich, gefühlfelig, widerfinnig, ungebenerlich u. dgl. erfcheint, 

fich mehr als anderswo in Acht nehmen muß, fo ift e8 eben boch 

nur ein Mehr, was unter gewiffen Umftänden auch fonft gefervert 

werben kann, und nicht ein fpecififcher Unterſchied. Wir wüßten 

auch Teinen ſolchen in ber Berfünbigung tes Gotteswortes bei ben 

Irren. Was den Gefunden wahrhaft gefund tft, das ift es ven 

Kranten auch. Was den Gefunden fchabet, bas fchadet ben Kran⸗ 

ten au, nur mehr noch als jenen. Bor allem aber ift es bie 

ganze Auffaffung des göttlichen Wortes, wie fie im Prediger und 

Seelforger perfänlich geworden tft, an ber alles liegt. Und bier 

wird fich nun allerbings der Unterfchten von ven mancherlei Lehr⸗ 

weifen fehr banbgreiflich herausſtellen. Denn das tft einleuchtenb, 

daß eine Nechtfertigungslehre von folcher Objectivität und eine 

Abenpmahlslehre von fo Fräftiger Realität, wie bie ber evangeliſch⸗ 

Entberifchen Kirche ohne allen Vergleich beifere Mittel des Troſtes 

and der Stärkung barbietet, als diejenigen Auſchauungsweifen, 

vie den Grund ber Berfähnung doch immer wieder halb in bag 

einzelne Gemüth legen, von dem Glauben oder nicht Glauben bes 

Communikanten das Empfangen oder nicht Empfangen des Leibes 
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und Blutes Ehrifti, daher insbefondere anch von ber mehr ober 

weniger gefammtelten. Stiminung ben eigentlichen Segen des heil. 

Abendmahles abhängig machen, vie Höhe des Gnadenſtandes nach 

ter Höhe feliger und unfeliger Stunmung in dem einzelnen Sub- 

jecte bemefjen, oder Lie gnadenhungrige Seele zuerft und zuletzt 

an bie Heiligung als an die Bedingung ihrer Seligfeit verweifen. 

Die evangelifche Predigt vor Geiftes« und Gemüthskranken Tann 

in der That nicht frei, objectio und freubig genug fehn, und das 

Kreuz Ehrifti bleibt für dieſes Gebiet des geiftlichen Amtes weit- 

aus die Hauptfache. Der Scelforger wird daher auch im Ein- 

zelngefpräche, zumal bei ben geiftfich Ungefochtenen, darauf bringen, 

baß der Kranke von ber thatfächlichen ober vermeintlichen Beſchaf⸗ 

fenbeit feines Lebens, feiner Gefühle und Werke abfehe, und bie 

Verſöhuung im Blute Jeſu Ehriftt in dem Grade mehr für fein 

Eigenthum erachte, in welchen er fich verfelben bebürftiger als 

Andere fühlt. Er wirb die Lehre von der Taufe als der wirklichen 

Wiebergeburt aus Waſſer und Geift zu feinem Hauptjiägpunet 

“erwäblen, um von ba aus theils die objective Gewißheit der Gnade 

Gottes zu beweifen, theils bie fubjectine Verantwortung für ben 

Nichtgebrauch berfelben zum Zwede des Troftes und der Heiligung 

ing Licht zu ftellen. Unbererfeits wird er bie Prebigt nes Geſetzes 

als eines Zuchtmeifters auf Ehriftum auch bei ben Irren nicht 

verjäumen. Denn auch bie geiftlich angefochtene Seele eines Me- 

lancholiſchen bebarf neben beim Del und Wein, das in bie Wunben 

ihres Gewiſſens gegoffen wird, des reinigenden Ealzes, um bie 

Wunden auszuwaſchen, da die Zerfnirfchung fich hier oft mit den 

beftigften Ausbrüchen ber Ungebuld und mit den bartnädigften 

Yenkerungen bes Eigenfinne verbintet, die zu vechter Zeit nicht 

geſchont, ſondern geftraft werben müſſen. Auch mitten in ben 

fhweren Leiden des Irren, ber von Sinnestäufchnngen und Wahu⸗ 

voritellungen aller Art gequält ift, macht fih der natürliche Trotz 

bes menfchlichen Herzens, ver Stolz, bad Allesbefferwiffenwollen, 

das Rechten und Murren wider Gott und bie Menfchen geltend 
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und muß daher aufgedeckt, befämpft, überwunpen werben. Es bient 

dem Irren zu ganz befenderer Stärkung feiner Buße und feines 

Glaubens, wenn er genöthigt wird, auf noch wichtigere und tiefer- 

fiegenbe Uebel feines Seelenlebens zu merken, als die find, von 

denen feine Gedanken eben eingenommen find; er wirb für Augen- 

blide aus fich heransgeriffen und auf einen objectiveren Etand- 

punct bes geiftfich-fittlichen Nachdenkens geftellt. Im Einzelnen 

wird daher der Seeljorger den vorgeblichen Meffiad durch die auf 

Thatfachen geftügte Bußprerigt und Beitrafung feiner Selbſtver⸗ 

götterung beugen, bem Propheten die Hauptfennzeichen des Pro« 

pheten, nämlich Unterorbnung unter Gottes Wort und unter bie 

Geifter anderer erleuchteter Ausleger, vorhalten und won ihm bie 

Früchte feiner angeblich höheren Erleuchtung, 3. B. den Gehorſam, 

Verträglichkeit 2c. fordern; er wird ben Viſionär auf die Ueber- 

einftimmung mit Gottes Wort hinweifen, die jede wahre Bifion 

fennzeichne, er wird ben Kranfen, ber fich verfolgt glaubt, an bie 

Pflicht ver Feindesliebe und der Fürbitte für die Feinde erinnern, 

ben von innerer und äußerer Unruhe Gepeinigten auf die Ruhe 

in Gott und die daraus fließende Beberrfchung feiner Handlungen 

binführen, und das nubebingte Vertrauen auf bie fchöpferifche Kraft 

Gottes bei allen berzuftellen juchen. ‘Der erfte und Hauptgrund⸗ 

fag bei dem allem ift die golpne Regel: die Wahrheit wird euch 

frei machen. Er wird daher auch in keiner Weife und unter feinem 

Vorwande von diefer abweichen, fondern lediglich die Wirfung der⸗ 

felben abwarten und die Frucht feiner Predigt in Gottes Gnade 

befehlen. Pr 

Was insbefondere noch Die mancherlei heil. Handlungen be— 

trifft, die zum chriftlichen Leben als wefentlicher Bejtaubtheil ge- 

bören, fo Hoffen wir allen Amtebrüvern, bie in dieſem Theile eines 

Rathes bepürftig find, einen Dienft zu thun, wenn wir zunächlt 

hier Das Gutachten einfchalten, welches ver längerer Zeit von dem 

jetzigen Vorſtande der Heilanftalt Winnenthal und bem früheren 

Seelforger verfelben zufolge einer Aufforderung bes Evang. Con⸗ 
Palmer, Paſtoraltheol. (2. 9.) 37 
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fiftoriums abgegeben und veröffentlicht worben iſt. Es lautet vie 

folgt; 

I. Nach unferem Dafürhalten, das mit ben Anſichten der meiſten 
und ausgezeichmetſten Irrenärzte übereinftimmt, ift die Anſicht, daß 
Geiſteskranken überhaupt und auenahmslos das heil, 
Abendmahl zu verweigern ſei, ſowohl aus pſychologiſchem als 
theologiſchem Geſichtspunct für durchaus unſtatthaft zu erklären. 

Es iſt für's Erſte weder die Grenzlinie zwiſchen Krankheit und 
Geſundheit der Seele in concreto fo ſcharf beſtimmt, daß die ale 
geiſteskrank ſich Bekennenden und dafür Erkannten als die Einzigen 
betrachtet werden dürften, bie an Seelenſtörung leiden, noch auch bie 
Krankheit der Seele felbft im Anfang oder im Fortgang ihrer Ent- 
wiclung immer von fo hemmendem oder vernidhtenden Einfluß auf 

das Selbſtbewußtſeyn des Menfchen, daß mit dem Auftreten der See- 
Ienftörung aud das religiöfe Bewußtſeyn nothwendig alterirt oder 
aufgehoben feyn müßte. 

Für’s Zmelte kann wohl unjtreitig die in der heil. Schrift von 
den Communikanten geforderte Bereitwilligfet und Fähigleit, Ti 
felbft zu prüfen, fo gut als die Klarheit bes Geiſtes überhaupt 
unendlich viele Abftufungen haben und die Erfahrung des Kranken 
gerade in der den Ausbruch der Geelenftörung unmittelbar vorange- 
henden Periode feines Lebens oder während: feiner Kramfheit oft weit 
befier als eine mit bewußter Abſichtlichkeit angeftellte Selbftprüfung 
ihn auf den Abendmahlsgenuß vorbereiten. Wenigftens fann man 
fehr häufig die Beobachtung machen, daß Gemüthsleiden nicht allein 
überhaupt die fittlihen und religiöfen Bedürfniffe unferer Natur zum 
Bewußtfeyn bringen, fondern namentlich aud die reinften Bußgefühle 
unb das lauterfte Berlangen nad der göttlichen Gnade erzeugen. 

I. Die Grundfäge, nad welden wir über die Yulafjungs- 
fähigkeit jedes einzelnen Franken entſcheiden, find folgende: 

Wir Halten im Allgemeinen feft, daß keine Gattung von 
Seelenftörung an fi r: vom Abendmahl ausſchließe, fondern 
Mes auf den Grund und befondern Charakter der Krant: 
beit anfomme. Demgemäß gehen in der Heilanftalt Schwermäthige, 
a Tollheit Leidende, Verrückte und Geiſtesſchwache zu Gottes Tiſch, 
wenn es ihr jeweiliger Zuſtand, oder die Eigenthümlichkeit ihrer Krank 
heit geftattet. 

Dagegen lafjen wir nie die Empfinbung oder bad Gefühl 
des Kranken über ſeine Würdigkeit entſcheiden, da das Dringen auf 
die Communion ſehr häufig ſelbſt nur Krankheit iſt, wie anf ber an- 
bern Seite die ausweichende Zaghaftigleit und Schüdternbeit des 
Kranten oft gerade ein Zeichen feyn kann, daß ber Abendmohlögenuf 
wohlthätig und fegensreich wirken merbe. 

Sodamı fuchen wir insbeſondere die rechte Zeit zw treffen. 
4 
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Selten benüßen wir‘ bie: lerida’ intervalla; wir erwarten lieber bie 
Zeit länger audauernder Remiffion, wo möglic) das Stadium ber Re⸗ 
eonpalescenz ſelbſt. Tür höchſt weſentlich aber erachten wir die Unter- 
ſtützung des Seelſorgers Bei der Vorbereitung, indem gerade hier fehr 
oft der Fall vorkommt, daß durch die Einſicht und den Glauben des 
Gerlforgers die Macht der Krankheit zurüdgedrängt und die nieder- 
gehaltene Kraft des Geiftes gehoben und befreit werden Yann. 

Bei Beurtheilung der einzelnen Fälle fuchen wir flet8 namentlid 
zu ermitteln a) ob nicht (wie died wirklich Häufig der Fall iſt) das 
religiöfe Bewußtfeyn, auch da, wo das MWeltbewußtfeyn unangetaftet 
geblieben oder wieder frei geworden iſt, weſentlich geſtört, oder b) bei 
manchfacher Verkehrtheit der Gefühle und Gedanken im Einzelnen 
doch ein im Ganzen geſundes Verlangen nach göttlicher Hülfe vor⸗ 
handen ſei. 

Demnach unterſcheiden wir 

1) in der Klaſſe ber Schwermüthigen, 
zu welchen wir alle Gemüthskranken im engern Sinn rechnen, mag 
ſich die Krankheit als Träbfinn und Trübfeligkeit ober als Tiefſiun 
ausſprechen, und als religiöfe oder weltliche Traurigkeit, melancholia 
errabunda oder attonita*) geftalten — wir unterfdeiden diejenigen, 
weldhe in einen völlig traummartigen oder gebundenen Zuftand ſich be- 
finden und völlig fi felbft entfremdet find, von denen, deren Ber- 
fönlifeit unangetaftet geblieben, wenn fie gleich gemüthlich gedrückt 
und mehr oder weniger der Empfindung beranbt find. Erftere weifen 
wir zurüd, felbft wenn fie die Kommunion begehren jollten, Tettere 
dagegen lafien wir zu, wenn nicht anders zu befürchten fteht, daß fie 
den Mangel an Empfindung bei dem Abendmahlsgenuß Hinten nad) 
fih zum Vorwurf mahen und ihre Betrübniß nur dadurch fteigern, 
wobei wir indeffen wieder nicht außer Acht Lafien, daß das Abenb- 
mahl troß einer vorübergehenden Steigerung ber Betrübniß dem Kran⸗ 
ten dennoch wirklich zur Kräftigung gereihen kann. 

2) In der Klaſſe der Zollen (maniaci), 
zu welder wir ebenſo die fogenannte Narrheit (Iuftige Tollheit) als 
die eigentliche Tobſucht und ausgebildete Raſerei rechnen, unterjcheiden 
wir Diejenigen, deren Paroxysmen kaum beenbigt, ſelbſt nicht einmal 
völlig verlaufen find, obgleich fi die gemüthliche Aufregung gelegt 
hat und die Klarheit der Vorftellung zurückgekehrt ift, von folchen, bei 
weichen eine völlige Remiffion ber maniakaliſchen Aufregung eingetre- 
ten und weder von der Abenbmahlsfeier eine abermalige Eraltation 
zu befürdten, nod) überhaupt ein wiederfehrender Anfall fobald zu er: 
warten ift. Jene werden dann zur Geduld veriwiefen, dieſe dagegen 
werden zugelaflen. 

*) errabunda — bei ber ſich bie anrigte im umherirren, attonita — 
bei der fie ſich in güͤnzlicher Unbeweglichkeit ausbr A. d. Bf. 

87* 
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3) In der Klaſſe der Berrückten 
oder Geiftesfranken im engern Sinne werden diejenigen, beren Krank⸗ 
heit die Sphäre des Gemüthslebens wieder verlafien, deren Geſichts⸗ 
kreis fi) wieder aufgeflärt und deren Leiden fi) auf einzelne weniger 
fire Ideen zuridgezogen hat, die aber theils mit dem Abendmahl 
theil8 mit der Sittlicleit und Religion in keinem näheren Zuſam⸗ 
menhang ftehen, für zulaflungsfähig erfannt, während dagegen bieje- 
nigen Subjecte, deren Verrücktheit total ift oder mit einer die Grund⸗ 
begriffe der Sittlichleit und Religion berührenden Berfehrtheit des 
Charakters und insbefondere mit wahnfinnigen Vorftellungen und Er- 
wartungen vom Abendmahl verbunden ift, abgewiefen werben. Vene 
partielle Verrüctheit nämlich achten wir einem Irrthum gleich, biefe 
totale oder moralifche und religiöfe Verrücktheit aber fteht nad unfe- 
rer Anfiht in gar feinem Berhältnig mehr zur communicirenden Ge- 
meinde, 

4) Schwachſinnige (Blöbfinnige) 

werden nur danu zugelaffen, wern die Imbecillität mehr nur in lang» 
famer und armer ©edanfenprobuction beftcht, ein früher gehegter 
frommer Sinn dagegen auch jetzt nod die Grundſtimmung ber Seele 
ausmadıt. 

IH. In Beziehung auf deu fpeciell vorliegenden Fall, die Frage 
nämlih, ob der Chirurg B. von R,, der im Civilgefängniß zu ©. 
fi befindet, feinem Wunſche gemäß zum heil. Abendmahl zuzulaffen 
fei, find wir der Anfidht, daß das Verlangen defielben als ein kraukes 
abzumweifen ſei. Der genannte Patient follte ſchon vor geraumer Zeit 
in die Anftalt dahier aufgenommen werden, die Direction aber bean- 
tragte die Abweifung des Aufnahmegefuhs, weil nad) den damals 
hieher vorgelegten Acten feine Hoffnung mehr für den Unglücdlichen 
if. Derfelbe leidet an unheilbarer Berrüctheit und zwar gerade an 
der Form, die wir oben die moralifche Verrücktheit nannten, weil fie 
eine totale Verkehrung bed Berhältniffes zur füttlichen Welt mit fid 
führt. Aus diefem Grunde glauben wir denn auch, daß die Feier 
des heil. Abendmahls dem Kranken nicht zu geftatten fei, um fo mehr, 
da aus dem Bericht des Decanatamtes felbft hervorgeht, daß bei dem 
Manne feit jener Zeit keine Veränderung eingetreten ift. 

Wir fügen diefen Winken noch Folgentes zur weiteren Erlän- 

terung bei. Die Selbftprüfung befteht Teineswegs in einer zufam- 

menhängenben Unterfuchung des augenbliclichen eigenen Seelenzu⸗ 

ftanbes, fondern nur in der Gewißheit, daß man eben nichts an- 

beres will, als eine Berfieglung der Vergebung ber Sünben burch 

bad Blut Chrifti. Wo diefes Verlangen fich zeigt, da muß dem 

Kranken jede Erleichterung gewährt werben, bie ſchon ber gefunden, 
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aber angefochtenen und zur Gemiffensangft neigenden Seele ent» 

gegengebradht wird. Es ift ihm vornämlich Mar zu machen, daß 

eine Zerftreutheit, die ein Gegenjtand der Selbſtdemüthigung und 

bes Kampfes ift, ebenfowenig ein Hinverniß fei für einen rechten 

Abendmahlsgenuß, als fündliche Gedanken aller Art, tie man wäh— 

vend ber Feier ober nach verfelben in feiner. Seele mit Betrübniß 

wahrnimmt. Ueberhaupt muß bie gewöhnliche Vorftellung von 

dem „Segen bes heil. Abenpmahls, welcher zuleßt auf nichts an⸗ 

beres hinauskommt als auf bie erbauliche, wohlthuende Stimmung, 

bie man babei hatte, aufs ernftlichite bekämpft und ver Kranke 

darauf bingewiefen werben, wie diefe Vorftellung zu großen Selbft- 

täufchungen führe, wie das heil. Abendmahl auch bei völliger geift- 

liher Empfintungslofigfeit feine Wirkung thue, fobald nur bas 

anfrichtige Verlangen nach Chrifto vorhanden fei, — ähnlich einer 

Arznei, die ihre heilende Wirkung ausübt, auch wenn der Kranke 

gar Teinen Gefhmad von ihr hat — und wie er fich das heil. 

Abenpmahl überhaupt nicht anders denn als eine Fräftige Arznei 

vorzuftellen babe, burch welche gerade das, was ihn in ber eier 

ftört, am gründlichſten geheilt und überwunden werben könne. 

Insbeſondere aber wirb e8 bei ten Kranken zur Befeitigung ihrer 

Zweifel höchſt nöthig ſeyn, ihnen Har zu machen, daß zwifchen 

bem gehörten und gelefenen Worte Gottes und dem Sacramente 

nicht ein folcher Unterſchied des Werthes befteht, daß anf letteres 

ganz andere Grundfäge Anwendung finden müßten, als auf erſte— 

res. Denn nicht das heil. Abendmehl allein bat die Eigenfchaft, 

bem, ber es unwürdig db. h. chne wirkliches Verlangen nach Gnade 

empfängt, ein Effen und Trinken bes Gerichtes zu feyn, fonbern 

es liegt das überhaupt in der Wirkungsweife des göttlichen Wortes, 

daß e8 den Einen ein Geruch des Lebens zum Leben, den Andern 

ein Geruch des Todes zum Tote wird. Das Sacrament ift nichts 

anberes, als ein durch bie befontere geheimnißvolle Verbinpung 

mit einem fichtbaren Elemente verftärktes, gleichfam potenzirtes 

Wort. Seine eigenthümliche Kraft entjpringt nicht in dieſen leib- 
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lichen Beftanbfheilen, fondern in dem ſchöpferiſchen Worte Gottes, 

das im Brod und Wein anf das innere, geiftig-leibliche Leben ber 

Menschen wirkt: Wenn der Kranke alfo, was er doch in ber Regel 

ohne alles Bedenken thut, ven Gottesbienft oder eine Erbauungs⸗ 

ftunde befuchen, wohl auch felbft in ver heil. Schrift lefen barf, 

fo ift Died im Wefentlichen baffelbe. Wenn er mit Recht um der 

geftörten Verfaffung feiner Scele willen nicht von jenen Mitteln 

der Erbauung ſich abhalten läßt, fo hat er auch feinen Grund, 

bas heil. Abendmahl zu meiden oder ben Berluft des darin em⸗ 

pfangenen Segens zu fürchten. 

In gleicher Weiſe iſt dann hinſichtlich ver ſonſt üblichen Be⸗ 

dingungen für ben Abendmahlsgenuß zu verfahren. Die hochnö—⸗ 

thigen Schranken, welche die Kirche um den Altar des Sacramen- 

tes gezogen hat, als: die Anmeldung, ber Beſuch einer Vorberei⸗ 

tungspredigt oder Belchtrede und die Beichte ſelbft, wüflen bier 

nach Umftänden gänzlich geöffuet werden. Der einfrche Wunfch, 

das heil. Abendmahl zu empfangen, wenn er nur anbers in fel- 

nem Stern als gefund zu betrachten ift, muß die Stelle aller dieſer 

Vorbereitungen vertreten, und beim Kranken geftattet werden, 

anmittelbar vor ber Feier des heil. Abenpmahles noch feinen 

Entfchfuß zur Theilnahme zu fallen, damit ver Zutritt ven 

heilsbegierigen und bebürftigen Seelen fo leicht als möglich ge⸗ 

macht werde. Daß der Eeelforger im übrigen wo immer mög- 

lich jedem Abenpmahlsgenuffe von Seiten eines Irren eine ein⸗ 

gehende Unterredung vorhergehen laſſe, und auf diejenigen, deren 

Krankheit mit einem boͤſen Gewiſſen in urſächlichem Zuſammen⸗ 

hange ſteht, ein treues, wachſames Auge habe, glauben wir ver: 

ausſetzen zu dürfen. 

Vom größeſten Werthe iſt es aber, wenn nach Maaßgabe 

ber kirchlichen Einrichtungen. und Sitten der Kranke an ven fleißi⸗ 

gen Gebrauch der Beichte und an das Nachfuchen ver Abfolution 

bei bem ‘Diener ver Kirche auch abgefehen von ber heil. Cominunion 

gewiefen werben faun. Gerade in folchen Fällen wird bie Lücke, 
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wolche durch bie zunehmende Vernachläffigung oder Verkümmerung 

des von den Reformatoren noch fo werth gehaftenein Beichtinfti« 

tutes entfianden ift, boppelt fühlbar, da es für darniederliegende 

©emüther ver objectiven Troftmittel nicht zu viele ‘geben kann und 

die im Namen Gottes von dem berufenen Diener kraft feines Am⸗ 

tes ertheilte Eündenvergebung ver befonderen Berheißung zufolge, 

welche Chriſtus damit verbunden bat, unter benfelben eine ber 

erften Stellen einnimmt. Ob der einzelne Geiftliche deßhalb gerade 

wohltgun würde, in einer Kirche, bie ſonſt einer Beichte wenig. 

ſtens in dieſer Gejtalt noch entbehrt, den Kranken zu einer förm⸗ 

fichen . Brivatbeichte zu veranlaffen, das ift freilich eine andere 
Frage. ‚Denn. im Allgemeinen wird man auch wahrhaft evange- 

Hifche und ihrer Idee nach ansgezeidhnete Mittel, das Wort‘ der 

Gnade wirffamer zu machen, nicht bei den halb Unmfindigen bes 

ginnen bürfen, e8 fei venn,' daß fie, was auch vorkommt, eine folche 

perfönliche Verjicherung ihrer Begnadigung mit berſtaniger Ueber⸗ 

legung verlangen follten. u 

Was ferner die Anwendung des Gebets bei Geiſtes und Ge⸗ 

muthstranken betrifft, fo iſt auch hier wieder bie Freiheit nes heil— 

Geiſtes non beſtimmten Formen für alle Nothfälle In Anſpruch zu 

nehmen. Der Kranke muß allerdings zum Gebet. angehalten und 

ee muß ihm ber Glaube an Me Macht veffelben aufs Tebhaftefte 

geweckt werden. Denu bas beitnnmte und eruftliche Verlangen 

nach Geſundheit, diefe unerläßlihe Bedingung der Genefung kann 

in feinen reineren Form auftreten, als in ver ber anhaltenden aber 

geduldigen Bitte zu Gott, wie es andererſeits auch durch nichts 

fo ſehr geftärft wird, als durch dieſe. Allein — und das ift nun 

ein Umſtand, ver im Kreife gefunder Seelen nicht vorlommt — 

es gibt Fälle, wo dem Franken diejenige Art des Betens, die man 

gewöhnlich allein vorzugsweife im Auge hat, gerabezu abgerathen 

und unterfagt werden muß, näntlich das zuſammenhängende Ge» 

ipräch des Herzens mit Gott. Die blofe Anftrengung ber geift- 

lichen Sammlung, das anhaltende Nachvenfen über göttliche Dinge, 
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regt in bemjenigen, ber von ber Dual unwillfürlicher gottesläfter- 

licher Gedanken heimgefucht ift, gerade biefes Uebel auf und biefe 

Wirkung fieigert fi) mit jedem weiteren Anlaufe, ben man jur Ueber⸗ 

windung jener Gebanfen nimmt. Darin liegt ein genügender Finger⸗ 

jeig, baf ber heil. Geift feinen Methodismus bes Gebetes will. Da 
jenes Uebel auch außerhalb des Gebetes durch nichts fo ficher über- 

wunden wird, als durch völliges Ignoriren, fo bleibt biefelbe Regel 

auch für das Gebet. Der Kranke muß zu ber Ucberzeugung ge- 

leitet werden einmal, daß das Beten ohne Unterlaß auch in ver 

Weife einzelner, immer wieberfebrender Seufzer gefcheben Tann, bie 

fo kurz find, daß die mit ihnen verbundene Sammlugg ber natür- 

lichen Denk» und Gefühlsfräfte ſchon wieder vorüber ift, ehe einer 

jener quälenden Gedanken taraus fich erzeugen kann. Sorann 

muß er indbefondere darauf aufmerkſam gemacht werben, daß es 

nicht ſowohl unfer eigenes Gebet, als vielmehr bie ung vertretenbe 

und unfer Gebet felber erſt beiligende Fürbitte Jeſu es ift, was 

und die gewänfchten Gaben vom Water zuwendet. Auch ift ihm 

gegenüber der Bedeutung nicht zu vergeffen, welche bie Fürbitte 

in der Gemeinfchaft ver Heiligen, d. h. in ber Kirche und in tem 

Kreife glaubiger Mitchriften für ſolche Fälle hat. Uebung in dem 

gänzlichen Verzicht felbft auf ben eteliten Genuß, den Genuß eines 

zufammenhängenvden ®ebetes, die bei dem Kranken, zumal wenn 

er eine fubjective Richtung der Frömmigkeit gewohnt ift, mit einer 

ganz erftaunlichen Selbjtüberwinbung verbunden ift, führt gerater 

als irgend ein Weg zur tiefften Gelaſſenheit bei einer maß- und 

enblo8 fcheinenden Qual. Damit ift aber ber ftärffte geiftige Hebel 

in Bewegung gejegt, um die Macht ver Krankheit zu brechen. 

Und Hand in Hand damit geht dann jene Anregung eines von 

fih felbjt ganz abſehenden Glaubens, durch weldye dem Frieden 

mit Gott eine objective Orundlage gegeben wird. — Aehnlich ver- 

hält es ſich mit dem Gebete folder Kranken, die an heftigen Ber- 

ſuchungen zu Sleifchesfünden leiden. Auch ihnen ift das eigent- 

liche zufammenhängende Beten um Crrettung gerade von biefen 
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Banten bringenb zu wiberrathen, ba bie geiftlichen Gemüthserre⸗ 

gungen mit ben Organen ber fleifchesfünben in einem fo merk⸗ 

würdigen Zufammenbange ftehen, unb fo ftatt ein Mittel zum 

Leben geradezu ein Mittel des Todes werben. Dagegen ftebt 

biefen wenigftend das ganze übrige Gebiet des Gebets offen unb 

es ift ihnen fogar zu empfehlen, daß fie in Gebeten und Fürbitten 

jeder fonftigen Art allen Fleiß anwenden, um an bie Stelle ber 

unleuſchen Bilder heilige Vorftellungen und Gebanten zu fegen. 

Nur daß natürlich auch hierin zur Vermeidung aller Nervenerre- 

gung ein befonberd wohlbevachtes Maaß gehalten werben muß. 

Hinfihtlih des Gebetes mit ten Kranken biefer Art bat fih 

ber Geiftlihe im Ganzen nach benfelben Regeln zu achten. Nas 

mentlich wird er fich auch der dringenden Bitte, welche biesfalle 

von einer gefchlechtlich aufgeregten weiblichen Stranfen an ihn ges 

langen follte, unbedingt entfchlagen, da auf dieſem Wege nur 

Unheil angerichtet werven Tann. Wie e8 aber fonft mit dieſem 

Mittel ver Eeelforge zu halten, das läßt fich bier ebenſowenig als 

in ver gewöhnlichen Seeljorge vorausbeftiimmen. Man wird ben 

hoben Werth tes Gebets mit Geiſieskranken anerfennen müſſen. 

Denn fie find doch faft alle Unmündige, find Kinder am Geifte, 

fo lange ihre eigentliche Krankheit tauert, und mit Kindern muß 

die Wintter beten. Wenn es nun bei leiblichen Kranken, bie burch 

Alter, natürliche oder geiftliche Bildung dem Beichtoater nicht felten 

ebenbürtig, zuweilen überlegen fine — in jebem einzelnen alle 

ſich fragt, ob der @eiftliche ein Gebet anbieten foll ever nicht — 
fo wird man bagegen fagen dürfen, daß biefe Frage auf unferem 

Gebiete in ten meiften Fällen, wo überhaupt geiftliches8 Bedürfniß 

vorhanden ift, bejaht werben kann. Wir fagen: wo geiftliches 

Bedürfniß verhanden ift. Denn daß man fi) felbft und das Evans 

gelium nicht aufdringe, tft eine Regel, die für Irre ebenfowohl 

gilt als für Gefunde. Mit diefer Vorausfegung möchten wir auch 

viefem Wirken des Geiftes bei weiblichen Kranfen nicht zu enge 

Gränzen fteden. Denn es ift wohl wahr, daß überhaupt bie Seel« 
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forge bei dem weiblichen Gefchlechte vor großer Bertranlichteit in 

Acht genommen werten muß, und gerade vie Gemüths unb Ges 

fühlserregung, bie fih mit bem freien Gebete naturgemäß ver 

bindet, bildet auch ein Band zwifchen dem GSeelforger und feiner 

Kranken, das, ehe man ſich beflen verfieht, über das 'geiftliche Ges» 

biet hinaus in bie Gränzen des Fleiſches Hineinkiuft. Allein das 

würde an fich überhaupt die Seelſorge bei den weiblichen Franken 

zu einem großen Theile aufheben. Denn anch ohme vie fichtbere 
Gebetsgemeinſchaft ift buch bie Verbindung des Seelforgers mit 

feinen Beichtfintern eine fo enge, und es entfteht namentlich im 

Felge der bier fo höchft nöthigen Mittbeilung verborgener Zu- 

fände nnd Erlebniffe eine fo wejentliche Bertraulichkeit, — daß 

mit dem Unterlaffen des gemeinfamen Gebets bie Gefahr Teined« 

wegs befeitigt und nur gegen ‘Dahingabe fehr wirkfamer geiftlicher 

Heilmittel vermindert werben würde. Wir tönen baher.ban Seel⸗ 

forger diefe Urt des Gebets im Allgemeinen nur empfehlen. Nur 

bag es ftets mit beſonderer Nüchternheit und Einfalt gebt werde, 

in der Zeit ſehr Maaß Halte, und wenn ed angeboten wird, boch 

immer noch eher wie eine vom Krauken erbeiene Wohlthat, als 

wie ein vom ®eiftlichen sugetragener Dienft herauskomme: 

Wir fügen Schließlich noch ein Wort über: dos. hinzu, was bei 

ber Beerdigung eines in der Krankheit abgeſchiebenen, ober vielleicht 

auch durch Selbftmorb geftorbenen Irren zn benbachten ift. Es ift 

eine vielwerbreitete, aber durch die Erfahrung ber Srrenanitalt 

nieht beftätigte Meinung, daß im Angefichte des Todes ber irre 

wieber zu fid) fomme. Das Gegentheil ift beinahe ausnahnrelofe 

Regel Die Beurtheilung des geiftlichen Zuftantes, in welchem 

ein Menfch von biefer Welt gefchleten ift, wird dadurch fehr er- 

ſchwert, wenn es z. 3. nicht mehr möglich war, einem Wüſtling, 

ber feine letzten Lebenstage in der Gelftesverwirrinig zugebracht 

bat, ein Wort zur Buße zu fagen und eine Wirkung der Heim 

fuhung Gottes bei ihm zu beobachten. Di es aber ganz. ent 

fehieben tft, daß oft bei fiheinbar völliger Erftarrung des inner 
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Lebens eine Bewegung nach oben ftaitfinnet, nnd die Pflanzen 

Gottes auch fo zu fagen zwiſchen dem Schutt wachſen: fo wird 

anch durch eine granenhafte Geſtalt ver letzten Krankheit von ber 

Möglichleit einer begonnenen innern Umwandlung nichts abpe- 

brochen, und ber geiftliche. Grabredner hat das Recht, von tiefer 

Möglichleit auszugehen. Eben darum wird er auch zwar ben 

geiſteskranken Selbſtmörder, wie es bie. kirchliche Sitte gebaut, 

zum. Zeichen ver befonberen Tranuer der Kirdie über einen felchen 

Salt fo: ftille ale möglich beerdigen. Aber ein Menfeh,. ver fich 

ven verhängnißooden Strid ohne alle Hare Verftellung von dem 

Zwed und ven Folgen feiner That um den Hals gelegt, der ben 

tödtlichen Schnitt mit dem Glauben geihan bat, daß Gott ihm 
heiße, fein Leben zum Opfer zu britigen, bat auf die erfte Mitte 

Jeſu am Kreuze noch einen Anspruch mehr ald andere Günter: 

Darum wird ber geiftliche Grabrepner nur um fo mehr fich m 

die alfgenngfame Barmherzigkeit Gottes halten und darauf trauen, 

daß möglicherweife ein Ende mit Schreden in einen neuen Lebens⸗ 

anfang mit Freuben verwandelt werden Lönke. - Ä 

5. Der Verkehr des Paſtors mit Freigeiftern, 

Der ans einer andern Zeit ftanımenbe Name Freigeift eignet 

ſich, obgleid, jegt Niemann mehr fich felber damit ſchmückt, forte 

während am beften zur Bezeichnung folcher Subjecte, die vom Uns 

glauben Brofeffion machen, die fich etwas darauf eimbilten, von 

allen veligiöfen und im Zuſammenhange damit auch von fittlichen 

Banden ſich emancipirt zu haben Man dunkt fich em Helv zu 

feun, weil man nichts mehr fürchtet, wovor bie Andern eine Echen 

esnpfiuben; man ergreift jebe Gelegenheit, ſeinen Standpunct bes 
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merklich zu machen und feine Weisheit auszuframen; wenn bie 

auch nicht überall Bewunderung, fonbern bei frommen Seelen Ab- 

chen erregt, fo Titelt folches Entfegen nur um fo mehr bie Eitel- 

feit folder Tröpfe, daher fie fich nicht felten frivoler ftellen, als 

fogar ihre wirkliche Herzensmeinung iſt. 

Es fragt ſich zunächſt, auf welchen Wegen ſolch ein Freigeiſt 

und der Paſtor einander begegnen? Denn die Kirche beſucht 

fol ein Weltweiſer grundſätzlich nicht; an Krankenbetten trifft 

man ihn ebenfalls nicht — denn feine Bhilofophie geht Hand in 

Hand mit jener Feigheit, die fchon bie Nähe eines Kranken wegen 

bes in feinem Unblide liegenden memento mori ängjtlich fürchtet; 

auch fühlt fich dem Ernſt bes Lebens, dem Unglüd gegenüber ber 

Fretgeift doch felber fo leer, fo jämmerlich arm, er weiß da nichts 

zu reden, beffen ſchämt er fih und bleibt meg. — Und wenn er 

etwa in ber Geftalt eines Arztes dort mit dem Geiftlichen zuſam⸗ 

menträfe, fo ift der Arzt wenigftens fo vernünftig, zum Dispu⸗ 

tiren nicht diefen Drt zu wählen. In ben Gefellfchaften aber, wo 

jene Bbilofophen in Stadt und Land — meift Barbiere, berab- 

gefommene Kaufleute oder Fabrikanten, alte Militärs, Schreiber 

u. f. w. — ſich umtreiben, d. b. in den Wirthshäufern, ift ber 

Baftor nicht daheim. Beſuchen werden fie ihn wohl felten; außer: 

dem ſind für ihn nur zweierlei Begegnungen mit ihnen benfbar: 

erftens, daß er zufällig an brittem Orte mit ihnen zuſammentrifft, 

und zweitens, daß er felber fie auffucht. 

1. Das Eritere wird leicht in Städten gefcheben, wo ver Geiſt⸗ 

liche in Familien eingeführt, zu Feſtmahlen geladen werben, eder 

wo ein Zufammentreffen im Eifenbahn-Wagen ihn zum Zeugen 

friveler Gefpräche machen kann. Daß er auch bei folchen Veran. 

laflungen ſchon als Chriſt, noch mehr als Paftor zu einem Zeug 

niß verpflichtet ift, baß fein Schweigen zur Sünde, zur Berleng: 

nung werben Tann, bedarf Teines Beweiſes; aber fehr fehwer ift 

zu beftimmen, wie es am richtigften anzugreifen fei, der Wahrheit 

Ehre zu retten. Denn folche Situationen find nicht dazu geeignet, 
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daß ein Gegenftand gründlich erörtert werde; die Führung eines 

Beweiſes, dad Zurüdgehen auf Principien, das Wachrufen der⸗ 

jenigen ebleren Gefühle, auf benen fo weſentlich pas fittliche Be⸗ 

wußtſeyn ruht nud in benen e8 feine Realität erweist, — alles 

bies ift an folchen Orten, in folch gemifchter Umgebung meift rein 

unmöglich und würbe genau basjenige ſeyn, was der Herr Matth. 

7, 6. verbietet. Wo die allererfien Grundlagen eines gemeinfamen 

veligiöfen Bewußtſeyns fehlen, wo bie ganze Bildung eine fo ober- 

fächliche ift, daß das Denken alles tieferen Inhalte wie aller 

metbobifchen Zucht entbehrt, da thun einige Argumente aus ber 

Apologetik, einige der üblichen Beweife für das Daſeyn Gottes, 

für vie perfönliche Unfterblichkeit, für die Gottheit Chrifti ꝛc. feine 

Dienfte, denn über bie Brämiffen, von weldhen ans man etwa 

argumentiren könnte, find die Freigeiſter hinans, fo daß man nir⸗ 

gends einen feften Punct hat, um fie von einer Conceſſion ans 

zu weiteren Gonceffinen — aus Glauben in Glauben — zu 

führen; zieht man aber, nachdem man fich mit ihnen eingelaffen, 

bie Sache alfo als eine offene Frage behandelt und bie Gegner 

durch's wirkliche Disputiren als disputirfähig anerkannt hat, ven 

Kürzeren, behalten fie das legte Wort over bleibt der Sieg un⸗ 

entjchieven, fo baben fie die Lacher und ben ganzen Troß der 

Indiffereuten auf ihrer Seite, und bie Sache ift fchlimmer, als 

wenn der Paſtor gefchwiegen hätte. Selbft mit Bibelfprüchen zu 
antworten, erfordert große Weisheit, denn das Bibelwort ift nicht 

— wofür ed zu nehmen der von Aberglauben angeſteckte Glanbe 

fehr geneigt ift, wozu aber Niemand einen Rechtsgrund in Gottes 

Wort ſelbſt Hat — ein Zauberfprudh, den man nur auoſprechen 

barf, um alle böfen Geifter in die Flucht zu fchlagen; es Taun, 

am vechten Orte ansgefprochen, mit ber Urfräftigfeit des ihm in- 

wohnenden Wahrbeitsgeiftes die Gewiſſen treffen, lann einfchlagen 

wie ein Blitz und bie frechen Mäuler ftopfen; aber es kann eben 

fo Leicht, weil e8 eben feine magifche, fondern nur eine rein fitt- 

liche, pfuchelogifch vermittelte Macht ausübt, anch einen deſto 
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frivoleren Hohn: provoriren und dem Paftor ſo ausgelegt werben, 

als wiffe er gegen fiegreiche Gründe nichts vorzubringen, als tie 

Auctoritãt eingelernter Sprüche, über deren Anerlennung Hinaus 

zu ſeyn ja eben ter Ruhm der Freigeifterei..ift. In folchem Talk 

teifft derjenige gewiß am beften das Rechte, der Geift und @eiftet: 

gegentpart genug bejigt, um mit irgend einem kurzen, ſchlagenden 

Worte, wär's auch ein Sarlasmus, bie Angreifer die Hohlheit 

ihres Gexedes jo fühlen zu laffen, daß fie ſchweigen müſſen. 

Hiefür aber kanng fo wenig als für irgenb ein bon mot eine 

Pafteralregel anfgeftelit werden; Männer, wie Flattich, der oft in 

folhen Fall kam, find bie beſte Erkllärnug beifen, was wir meinen 

uub ber beite Beleg für die Wirkung folcher Repliken.*) Nicht 

jelten zeigen folche. Spätter große Unwiffenheit; daun wirft es ſehr 

gut, wenn man ihnen dieſe Ignorauz beſchämend unter bie Augen 

rädt und ihnen zu erfeuuen gibt, daß fie, bevor fie über Heilige 

Schrift und Katechismus von eben herab zu nriheilen fich nuter⸗ 

ftehen , zu alfererft anf die Schulbank fich niederfaffen umd. fernen 

müßten, mas in Schrift und Katechismus fteht. Läßt fich aber 

von feiner viefer Seiten beifommen (wie denn allerdings mand- 

mal folge Freidenler in der Schrift nicht übel bewandert fiud, 

baber man fich um fo mehr in Acht nehmen muß, wm fich ihnen 

gegenüber feine Blöße zu geben): fo bleibt wichtd mehr übrig, als 

nach Umftänben entweber in ber böflichen Form emer Bitte, 

daß man ſchweige, oder im Ton einer ſtrengen, aber gemeſſenen 

Rüge folden Individuen zu fagen: wenu fie auch für ihre Perſon 

*) Der Berf. ber Erinnerungen 2c. Ev. 8.3. 1860, ©. 759 erzählt: „Ju 
einer Gefellfehaft wurbe einmal nad dem Eſſen fehr feihtfinnig über die Hölle 

geiprochen, fie ſei nur eine Erfindung ber Prieler, die Bibel mache ung md 

bange davor ꝛc. Ich ſaß dabei und mußte nicht, .ob ich fihmetgen oder reben 

folle; als aber Etliche auf mich fahen, die am Vormittag in ber Kirche ge 
wefen waren — es war 'gerabe ber 1. S. n. Erin. — dba fland ich auf und 

fagte ben Tert des Tages ber: Es war aber ein veiher Mann. x. x. Ich 
betonte die Worte „Hölle” und „Oual” in ber Verlegenheit ftärker, als «6 
vielleicht nöthig war. Alles ſchwieg fill; I nahm ben Hut und ging. (Cine 
Störung in dem Verhältuiß zu ber Familie, war dadurch nichn veramlaßt“ 
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feine Achtimg vor göttlichen Dingen haben, fo fellte ihnen, wo⸗ 

fern fie auf Bildung auch nur einigen Auſpruch machen, ſchon ber 

Anftanb verbieten, Bffentlich badjenige mit reher Sand angmtajten, 

was und Andern, was jeden Ehriften. heilig ift und trog allein 

feichen armfeligen Gerede heilig bieiben. wird. Mit einem Ana⸗ 

thema :im.&iferton richtet man nichts gegen fie aus; fie beirachten 

was als Explofion unmächigen Zornes, als Zeichen ber Angit 

eines Obſcuranten vor ber Eriemchtung, bie darch SBichtfreunde 

fonmt, unb fühlen nur um fo mehr Luft, dieſen Zorn noch ‚weiter 

zu reizen mb bie. Angft zu fteigern. Iſt jene Bitte ober Rüge 

wirfungsiod, dann fanı ber Paſtor nichts thun, ale fich zurück⸗ 

ziehen; man wirb überhaupt wehltbun, ‚fich ſolchen Reven gegen⸗ 

uber ebenſo zu beuehmen, wie wenu man unfreiwilliger Zeuge 

jchamloſen Geſchwaͤtzes wäre. 

2. Wem Obiges ſich auf zufällige Berührung mit Freigeiſtern 

bezieht, fo fragt e8 fih, ob ber Paſtor ſolche Individuen, went 

er deren in feiner Gemeinte bat, auch direct auffuchen fol? Am 

Allgemeinen ift biefe Frage eher zu vermeinen als zu bejaben; denn 

fich aufpringen will das Evangelium Niemanten, und wen feld, 

ein Menfch argwöhnt, man beabfichtige ihn zu befehren, fo ver⸗ 

fchließt er fich nur deſto hartnäckiger gegen jere Aufprache. Wenn 

jedoch ein Solcher Aergerniß anrichtet, wenn er vor ‘den Ohren 

der Jugend, wenn er in Echenfen oder fonft öffentlich Propaganda 

macht mit frivolen Grundſützen, dann allerdings ifi er, beyor wei⸗ 

tere Schritte zer Handhabung der Disciplin gegen ihn eingeleitet 

jerhen, vom Pfarrer aufzufuchen, um ibm bas Schnöbe, das Ver⸗ 

autwortungsvolle feines Betragens vorzuhalten. Das wird von 
ſelbſt Gelegenheit geben, von dieſer formellen Frage anf die ma⸗ 

terielle zu kommen. Hält ſich aber ſolch ein Menſch in der Stille, 

fo ift e8 beffer, zu warten, bis irgend .eine Gelegenheit Tonumt, ſich 

mit ihm in ein Gefpräch einzulofien. E⸗ kann duxch einen Todes⸗ 

fall, eine Taufe, eine Confirmation, eine Hochzeit ſolch eine äußere 

Annäherung herbeigeführt werben. Weiſe aber wäre es in folchem 
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Falle nicht gehandelt, wenn z. B. in einer Leichenrebe, die ein Frei- 

denker etwa als Gatte, als Sohn, ale Vater eines Berfterbenen 

anzuhören gezwungen ift, ter Pfarrer eine Bhilippifa wiber ben 

Unglauben losließe, oder wenn er in einer Taufrede, eier Hod- 

zeitrede Polemik und Apologetik triebe. Argumente, wie fie in 

einer Disputation vorzubringen wären, find bier fehon darum nicht 

am Plage, weil ber Gegner nicht antworten barf, ber Pfarrer 

alfo leichtes Spiel hat und ebentarum, wo fein Kampf war, aud 

nicht als Sieger von bannen gebt. Selbft erbittern wirb es, wenn 

bie Rebe fo gehalten ift, daß man wohl fieht, ver Pfarrer fignafi- 

fire bie Betreffenden als Unchriften und benütze bie Gelegenheit, 

fich öffentlich gegen fie zu expectoriren. Gerabe in ſolchen Momen- 

ten kann e8 leicht gefchehen, daß auch 3. B. Einer, der über ben 

Glauben an ein anderes Leben hoch hinweggefehen, im geheimſien 

Innern das Bedürfniß fühlt, ſolchen Glauben fich aneignen zu 

LUnnen. Da ift es rathſam und wohlthätig, ganz zu verfahren, 

wie wenn jener Unglanbe gar nicht vorhanten wäre, d. h. fein 

Dafeyn nicht Irgendwie anzubenten, um damit polemifche und apo- 

logetifhe Erdrterungen zu motiviren, fonbern ein einfaches, freu: 

biges Bekenntniß chriftlicher Hoffnung, chriftlichen Vertrauens ab- 

zulegen, das gerade durch die Schlichtheit und das fefte, perfönliche 

Einftehen für die Wahrheit, durch das „ch glaube, darum rede 

ih," das ter Zuhörer dem Prediger abfühlt, am tiefften wirkt, 

während alles Gemachte, alle in frommem Wortſchwall beſtehende 

Salbung, alle ſchwunghafte, hochtrabende oder fentimentale Red⸗ 

nerei vom Uebel tft. Gut ift e8 aber auch, gerade für diefen Fall, 

wie fonft, wenn ber geiltliche Reduer es verfteht, die chriftlichen 

Ideen nicht bloß in den bergebrachten begmatifchen Formeln aus- 

zufprechen, mit benen fo ein Freigeift längſt fertig zu ſeyn glaubt, 

die ihm feinen Inhalt mehr haben, ſondern fie in mannigfachfter 

Weiſe an das natürlich menfchliche Bewußtſeyn, an die natärlid- 

ften, evelften Gefühle umd Bepürfniffe, an die Thatfachen des innern 

und Aufßern Lebens anzulnäpfen, wodurch anch dem ferner Stehen 
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ten, wenn nicht bie Mare Erfenntniß, doch die Ahnung beigebracht 

wird, daß ihm, wofern er nur ein Menſch ift und ein menfchlic 

Herz hat, das Evangelium etwas zu fagen, etwas zu geben habe, 

was er überall fucht und doch fonft nirgends findet. So bieut 

auch die feinere, geſchmackvollere Anwenbung biblifcher Bilder, Ge⸗ 

ſchichten und Sentenzen, überhaupt der biblifchen Sprache wefent- 

lich dazu, daß auch Solche, die hoch über ber Bibel zu fteben 

wähnen, doch fich geftehen müſſen, das Evangelium brauche fich 

nach feiner Form fo wenig als nach feinem Inhalt vor ihrer 

Kritil zu fürchten; e8 fiehe überhaupt trog allem Wechfel der Zei- 

ten und ber Bilbungsweifen heute noch in unvergänglicher Friſche 

und Wahrheit da. Weberhaupt ift der feiner gebildete Geſchmack 

etwas, was wir, wie bei jeder homiletifchen Caſualfunction, jo 

ganz vornämlich in dem bier befprochenen Falle dem geiftlichen 

Redner dringend wänfchen müffen; durch Plattheit nicht weniger 

als durch Berftiegenheit, durch Plumpheit nicht weniger als durch 

falfhe Kunſt, durch theologifche Steifheit nicht weniger als durch 

begriffsloſe, oberflächliche Wortinacherei — lauter Uebel, die auch 

neben perfönlicher Frömmigkeit noch Pla haben — wirb gerade 

in folhen Momenten dem Evangelium gefchabet, die ihm entfrem- 

beten Gemüther werden ihm noch mehr entfremdet, und das ver- 

fhuldet, ver was Röm. 14,16. 1 Tim. 6, 1. Tit. 2,5. gewarnt 

if. So wird der Geiftliche ferner, wenn er in folch einem Haufe 

eine Taufe zu vollziehen bat, nicht etwa den Eltern eine gehar- 

niſchte Standrebe halten, aber eben fo wenig in trägem Mechanis- 

mus feine Liturgie herbeten und dann feines Weges geben; fondern 

er wird ben Augenblid, wo auch fonft verfchloffene Herzen weicher 

geftimmt find, zu einer freundlichen Anfprache benügen, ihnen bie 

hohe Bedeutung eines Kindes als einer Gabe Gottes und die hohe, 

himmlische Beftimmung deffelben, wie bie göttliche Treue und Weis⸗ 

heit, die feine Lebensmege ordnen und beffer für das Kind forgen 

wird, als alle Eiternliebe vermag, lebhaft ſchildern, ihnen aus bie« 

fen Gefichtspuncten auch bie Taufe in's richtige Licht jegen, und 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 88 
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was irgend ein Elternherz in folcher Stunde bewegen mag, Dan, 

Sorge und Hoffnung, in herzliches Gebet faſſen. Die edle, ein 

fache Seierlichfeit einer Taufe (wie überhaupt aller evangelifch- 
kirchlichen Handlungen), wenn ber Geiftliche fie würtig vollzieht, 

fann nicht verfehlen, auch auf erfaltete Gemüther erwärmend zu 

wirfen und vielleicht Jugend- und Heimatherinnerungen in ihnen 

wachzurufen, bie lange begraben gelegen. Mit ſolchem Einbrud 

ift freilich nocd) wenig ausgerichtet und für bie Zukunft noch wenig 

verbürgt. Aber an folchen Menfchen ift fchon das Kleinfte nicht 

gering zu achten; daß fie nur einmal wieder mit bem Geiftlichen, 

mit Amt und Kirche in Berührung gefommen find und jenen nicht 

als Feind, nicht al8 Mann einer Gegenpartei, nicht als einen burd 

orthodoxen Formalismus vom wirklichen Leben, . von menfchlichem 

Gefühl und Mitgefühl gefchievenenen Pfaffen fich gegenübertreten, 

fondern in feiner Perfon und feinem Worte beides, das Neligidfe 

und das Natürliche geeinigt, dieſes durch jenes verklärt gefehen 

haben, — ſchon das ift wahrlich etwas werth; die periänliche An- 

näberung ift bier, wie in hundert andern Fällen, das befte Vehikel 

zur Annäherung an bie Sache, an die durch die Perfon vertretene 

Wahrheit. 

3. Es wäre aber auch möglich, daß der Paftor von folch einem 

Freigeiſt aufgefucht oder zu ihm gebeten wird; fei es im Zall 

einer Krankheit, ober fei es, daß ein geheimer Trieb mitwirkt, 

weil der Ungläubige feiner Sache doch nicht vollfommen gewiß und 

froh und ihm darum das Dispntiren ein Bepürfniß tft. Solchem 

Begehren darf der Baftor nicht ausweichen, e8 auch nicht durch 

ein Anathema auf allen Unglauben oder durch fimple Bermweifung 

auf Schrift und Kirchenlehre ablehnen; denn gerade das ift ja 

für jenen bie Frage, welche Auctorität Schrift und Kirche für 

den benfenden Geift haben könne, eine Verweiſung auf biefe Aucto- 

rität gilt ihm fomit einfach als ein Beweis, daß man feine Gründe 

für den Glauben wiffe, die Wahrheit vefjelben alfo nur für ben 

Gedankenloſen feitftiehe und nur von dem Henchler zugeftanden 
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werbe. Es iſt alfo jevenfalls die Berechtigung des Denkens, ber 
Unterfuhung auch des Heiligen auf wiffenfchaftlihem Wege bem 

Gegner zuzugeben, indem nur von biefer Eonceffion ans eine Ver⸗ 

ftänbigung überall möglich ift; wer 'von den Gegenftänden bes 

Glaubens alle Kritif fern halten will, der muß felhft der Refor⸗ 

mation die Berechtigung abfprechen, die ja auch bemjenigen, was 

zuvor als Gegenftand des Glaubens heilig geachtet war, fich mit 

ber Schärfe ritifchen Blickes gegenüber ſtellte. Der Berkündiger 

bes Evangeliums würde ein fchlechtes Vertrauen fund geben, wenn 

er glaubte, die chriftlihe Wahrheit müſſe vor irgenb einer im 

Intereſſe der Wahrheit vorgenommenen Prüfung zittern; das 

Evangelium ift für den Menfchen da, alfo muß auch der Wahr: 

beitöfinn, der den Menfchen anerfchaffen ift und dem die Wiffen- 

fhaft in allen ihren Formen dient, fehließlich mit dem Evangelium 

fiy im Einflang finden. Daß diefer Wahrheitsfinn erft am Evan⸗ 

gelium felbft fich bilbet und fchärft, daß überhaupt ver Maßftab, 

an dem bafjelbe gemeſſen werden foll, nicht ein ihm frember ſeyn 

barf, wenn nicht das Reſultat ein falfches ſeyn fol, ift vollfommen 

richtig; das Gleiche findet bei allem Elaffifchen, bei allem Genialen 

Statt, — wer 3. B. das unvergänglih Schöne an den Werfen 

unfrer großen Tonmeiſter oder Dichter erfennen lernen will, ber 

muß fchlechterbings diefe Tonmeifter und Dichter ftudiren, fie in 

fich felbft aufnehmen und innerlich verarbeiten; nur in ihnen ſelbſt 

findet er ven Mapftab, an dem fie gemeflen werden müffen. So 

lernt man auch bie chriftliche Wahrheit als Wahrheit nur erfennen, 

wenn man fich tn fie einlebt, fie vollftänpig und beharrlich auf 

Geiſt, Gemüth und Gewiſſen wirken läßt; nur dadurch wird man 

urtheilsfähig in göttlichen Dingen. Aber dieſes Auf-fich-wirken- 

laffen tft kein getanfenlofes, ba ver denkende Beift nicht volffommen 

bei fich wäre; er überfieht 3.9. den Unterſchied zwifchen Schrift 

und Gottes Wort, zwifchen der menfchlichen Form und dem gött- 

tihen Inhalt, daher auch den Unterſchied zwifchen ben einzelnen 

bibliſchen Schriftftellern u. ſ. w. ebemfowenig, als er biefe Diffe- 
88 
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renzen — was allerbings das Bequemfte ift — leugnet; aber er 

muß biefe Dinge, an bie ber flache Unglaube fich beftet, unter 

_ höheren Gefichtöpuncten jo zurechtäulegen, fo zu begreifen wiſſen, 

daß fie der Wahrheit der Offenbarumgsthatfache nicht nur nicht 

wiberfprechen, fonbern eben zur Wirklichfeit, zur menſchlichen und 

geschichtlichen Vermittlung der göttlichen Offenbarung mitgebören. 

Bon folder Grundanfhauung aus wird, was zunächſt bie 

milbere Form ber freigeifteret betrifft, die wir am einfachiten mit 

dem Worte Rationalismus bezeichnen in dem Sinne, wie er als 

tbeologifche Denkweiſe feine Zeit gehabt bat, die paftorale Be⸗ 

bandfung folgende ſeyn. Er begegnet und heutzutage in nicht 

wenigen Perfonen von einiger Bilbung, die, ohne fich feinbjelig 

ober frivel über Ehriftentbum und Bibel auszulaffen, body nur bie 

Moral mit einiger veligiöfen Zugabe für die reelle Subftanz ver 

Religion halten, die alfo weder Geiſt noch Unfterblichleit, weber 

Gottes Dafenn noch Gottes Vorſehung leugnen, aber bas Heil 

bes Menfchen einzig an feine Tugend knüpfen, zu biefer Tugend 

alle Kraft im Menſchen vorausfegen und deßhalb die pofitiven 

Glaubensfätze wenigſtens für etwas Gleichgültiges erklären. Tritt 

ein Prediger zwar auf orthodoxem Lehrgrunde, aber nicht in fchrof- 

fem, bogmatifch-pifirtem Tone auf, fo laffen fie fih auch Das, 

was nach ihrer Meinung nicht wefentlich, Teine Heilswahrheit oder 

Heilsbedingung ift, dennoch gefallen, wenn das dogmatifche Mate- 

vial nur immer in geſchmackoller, rebnerifcher oder gar poetifcher 

Form behandelt und unterhaltend ober rührend gemacht wird. 

Sie fehen das alsdann wie hübfche Arabesken an, mit venen es 

nun einmal üblich fei, ven eigentlichen Wahrheitsgehalt, die Moral, 

zu verbrämen, um bamit dem Voll und deſſen Vorurtheilen gerecht 

zu werben. Dieferlei Lente enthalten fich in der Negel aller Ein- 

wendungen gegenüber dem Pfarrer; Viele fehen es, wenn fie gleich 

innerlih ſehr vationafiftifch geftimmt find, doch als Sache ber 

Mode oder des Zeitgeiftes an, daß bie Prebiger, bie ja in ihrem 

Tach eben fo gut dem Gefchmadswechfel unterworfen feyn werben, 
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wie bie Menfchen dies in allen Dingen find, dermalen fo fehr 

poſitiv und orthodox auftreten, ja, daß ihnen felbjt die Kirchenlehre 

noch nicht orthodox und pofitiv und realiftifch genug ift, — aber 

eben barum läßt man fie gewähren. Kommt es aber je einmal 

zu einer wirklichen, einläßlichen Erörterung zwifchen folch einem 

Rationaliften und dem Paftor, dann ift jenem zweierlei klar zu ma- 

chen. Erſtens: bie fittliche Oberflächlichkeit, von der diefe Anficht 

beberrfcht if. Man legt allen Werth auf menfchliche Tugend, 

aber welch eine Verblendung, welch eine Lähmung des Gewiſſens 

ift es, fich ober irgend SJemanden eine Tugend zuzufchreiben, bie 

vor Gott rein wire und Beftand hätte! Und wieder, wie leicht 

nimmt es der Rationalismus mit ber Vergebung der Sünde, welch 

eine Kindifch-antbropomorphiftifche Borftellung von Gott, als einem 

guten, fchwachen Papa, ift e8, deren man fich getröftet, während 

man doch fo hohe und reine Vorftellungen von Gott zu haben 

behauptet! Das alſo ift des Paftors Aufgabe in viefem Fall: pas 

Gewiſſen in feiner Tiefe anfzuweden und in lebendige Bewegung 

zu bringen, damit der zuvor fo felbftzufrievene Menfch erkenne: 

wenn es feine andere, gültigere Verföhnung mit Gott gibt, als 

bie, die ich mir felbft mache, — feine Vergebung, als bie ih um 

meiner guten Eigenfchaften willen von Gott zu erhalten hoffe, fo 

bin ich verloren. Wer das einmal einfehen lernt, ber ift dann 

froh und dankbar dafür, daß .er in ver Heildgnabe, bie das Evan⸗ 

gelium im Namen des Gefreuzigten ihm barbietet, dasjenige findet, 

was er braucht; er nimmt dieſe Gnabe bin, ohne ſich durch Seru— 

pel über die Möglichkeit beirren zu laffen; und eignet er fich ven 

Troft folcher Verföhnung an, daun geht ihm auch ein Licht dar⸗ 

über auf, daß, fo unerhört und unausbenflih die Hingabe des 

Sottesfohnes in Marter und Tod zum Zwecke ber Berföhnung 

ift und bleibt, doch dies Räthſel fih durch die Wundermacht ber 

Liebe löst, die alles vermag. — Zweitens aber ift dem Rationa⸗ 

fiften nicht blos von Seiten des Gewiſſens, fondern auch von 

Seiten des verftändigen Denfens felber beizukommen. Er will nur 
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was beweisbar ift, als wahr annehmen. So werde ich ihm zeigen, 

baß er, wenn er troßbem an einen perjönlichen Gott und an eine 

perfönliche Fortdaner nad dem Tode glaubt, vollfommen incen⸗ 

ſequent ift; für beide Säge kann er feinen ftricten Beweis er⸗ 

bringen, und ber Gottesbegriff, fo beiftifch er gefaßt werben mag, 

laßt fi doch niemals nach den Kategorien bes Verſtandes fo jer- 

legen, baß nicht widerfprechende Merkmale übrig blieben. Es it 

ein etwas gewagtes Experiment, aber es ift praktifch und, was | 

die Hauptfache, es ift wahr, zu fagen: Du Bilveft bir auf bie 

Schärfe veines Denkens, anf die Beweistraft deiner Argumente | 

viel ein: du bift aber in einem groben Irrthum, denn willft du 

confequent fehn, fo mußt du Skeptiker, Atheiſt oder Materialift 

werben; nach beinen Principien varfft du nicht einmal an einen 
Gott, an eine Unfterblichfeit glanben. Entgegnet er, das fei eben 

ein Pojtulat, er könne ſich weder die Welt ohne einen Gott, noch 

einen perfönlichen, fittlich fich beftimmenben Geiſt ohne Unfterblid- 

feit denfen, fo werbe ich ihm barin vollfommen beiftimmen, aber 

bemerken: daß du bir einen Gott venfen mußt, das ift nicht das 

Werk deines Verftandes, fonbern es ift das Bedürfniß deines 

Herzens, beffen Liebestrieb fein Menfch und keine Sache, fonbern 

nur ein Gott genügt, und dem Gott fich in feiner Offenbarung 

als ein Seyender, Lebendiger felbft bezeugt bat. Haft du aber 

bemgemäß beinen Verftand einmal bazu gebracht, dir gegen ben 

Glauben an einen perfönlichen Gott, ver allgegenwärtig feyn unt 

boch nicht ins All zerfließen, fonbern Selbftbeivußtfeyn haben, alfo 

ſich in fich felbft concentriren fol, — an einen Gott, ver alles 

zum Voraus willen und boch ver menfchlichen Freiheit Raum 

laffen fol, — keine Einwendungen mehr zu machen, fondern fogar 

Stügen für folchen Glauben berbeizufchaffen: dann haft bu bereits, 

im Gegenfage zu deinen vorgeblichen Grundfägen, thatfächlich ein 

Princip anerkannt, von welchem aus auch eine Eelbftoffenbarung 

in Wort und That, in Weiffagung und Wunder, vornemlich aber 

in ber Menfchwerbung des Sohnes Gottes nicht mehr als etwas 
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fchlechtbin Unmögliches, Undenkbares erfcheint. Die Lebtere ift 

nur von bem Standpunct aus nicht zu begreifen, ba man Gott 

und Menfch fi) als abfoluten Gegenfag, Gott als ftarre, unleben- 

bige Syenfeitigfeit und als quantitative Unenplichkeit denkt. Iſt man 

aber von einem lebendigeren Begriffe ſowohl Gottes als des Men⸗ 

fchen aus zur dee der Menſchwerdung gelangt, fo iſt von da aus 

and der Weg zur Zrinitätsidee rückwärts gebahnt, wie vorwärts 

zur Mechtfertigungslehre; ftehen aber dieſe Srunppfeiler einmal 

feft, fo ift der Nationalismus zu Ende. Bei folhen Ausführungen 

muß freilich das, was bie Dogmatik an wifjenfchaftlicher Begrün« 

vung und Verbindung jener Grundbegriffe barbietet, bem Paftor 

zu vollem perfünlichem Eigenthum geworben feyn, mit bem er ganz 

nah dem Bebürfniß des vor ihm Stehenden zu fehelten und zu 

walten verfteht; wer nur bie Terminologie und Methode einer 

Schule oder. folhe Erörterungen und Beweisführungen felbjt hoch- 

berühmter Dogmatifer eingelernt hat, da man zwar viel Schlamm, 

aber wenig Steine findet, auf benen eines Mannes Fuß feit auf- 

treten könnte, ber wird einen ſchweren Stand Baben. 

Viel weniger gemeinfamen Boden, bon bem man ausgehen 

fan, bietet terjenige Nationalismus dar, ver, ohne das rationa- 

liftifche Verſtandesprincip zu verlaffen, das burch allen fpeculativen 

Aufpug um nichte weniger flach wird, ja gerabe als. confequente- 

fter Bertreter jenes Princips, ſchließlich den perfönlichen Gott, die 

perjönliche Fortdauer, ben gefchichtlichen Chriſtus leugnet, indem 

er nur in pantheiftifcher Weife von einem in ben Individnen wir⸗ 

kenden Geifte redet und bie Gefchichte aller Gottesoffenbarung in 

Mythus verwandelt. Es ift auch von Seiten Solcher, bie hiezu 

fich bekennen, nicht ohne Beifpiel und pfychologifch wohl erflärbar, 

daß fie, wofern fie nicht etwa aus perfönlichen Gründen verbittert, 

wofern fie überhaupt mehr barmlofen als feinnfeligen Charakters 

find, fich felbft zur Kicche in ein freunplicheres Verhältniß jegen, als 

dies bei den Fanatifern der Schule je möglich ift. Ihre Unter» 

ſcheidung zwifchen Vorftellung und Idee macht fie fähig, auch nach, 
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bem fie ihren wifjenfchaftlihen Standpunct im Weiher ber Idee 

genommen haben, dennoch, fehon aus humanen, vollsthüämlichen 

Sympathien, fih zur Vorftellung berabzulaffen und biefe mit ver 

Gemeinde zu theilen. Für Solche ift 3. B. Gottesdienſt und Pre 

digt, obwohl nicht reiner Ausbrud der abfoluten Wahrheit, Doch 

eine fehöne Darftellung verjelben in volksthümlicher Form, woran 

fie ſich wenigſtens bann in ihrer Art zu erbanen wiffen, wenn 

biefe Form mit Geift und Gefchmad gehanbhabt wird. Ueberhaupt 

kommt biefe Geftalt der Negation dem Paftor viel weniger als bie 

andern in den Weg, weil fie fih nur bei Männern von wiſſen⸗ 

fhaftliher Bildung findet; zu einer Diecuffion mit ihnen ift im 

literarifchen Verkehr der geeignete Weg geöffnet. Wo im pafte- 

ralen Xeben diefer Gegenfag und begegnet, werben wir auf fol- 

gende Hauptmomente binzumweifen haben: 1) auf die Unhaltbarkeit 

bes Begriffs eines an die Stelle des lebendigen Gottes zu ſetzen⸗ 

ben Weltgeiftes, der erjt im Menfchen zum Bewußtſeyn komme, 

während er in ber Welt und bem Weltgange, in Natur und Ge⸗ 

fchichte fich noch in einer Weife manifeftiren fol, bie nicht nur 

Bewußtſeyn, fondern Weisheit, alſo perfänliche Intelligenz und 

perfönlichen Willen vorausſetzt; 2) auf die tem Mythicismus ent- 

gegenzuhaltende Alternative: entweder gibt e8, wenn eure Behand⸗ 

lung ver biblifhen Gefchichte, eure Erflärung 3. 3. von ber Ge⸗ 

fhichte der Auferftehung Jeſu und der Entftehung dieſer Gefchichte 

richtig ift, gar keine gefchichtliche Wahrheit mehr — denn (wie 

feiner Zeit der pfenbonhme Dr. Caſuar am Beispiele der Gefchichte 

Luthers zeigte) nach ber Methode des Strauf’fchen Lebens Jeſn 

laͤßt ſich jede gefchichtliche Perfon und Thatfache in Mythus ver- 

wandeln, und es ift Tebiglich eine ebenfo unwiffenfchaftliche als 
frivole Parteilichkeit, wenn jene Methode nur auf die heilige Ge- 

ſchichte und nicht ebenfo auf die Profangefchichte angemenvet wird; 

— ober aber, wenn ihr mit ber heiligen Geſchichte auch nur in 

Einem Puncte nicht fertig werdet (wie denn vor allen die Auf- 

erjtehungsgefchichte aller mythiſchen Erklärung Troß bietet und affe 
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Berfuche folher Deutung vor jedem gefunden Verſtande höchſt 

ungenügend und arınfelig erfcheinen): bann fällt das ganze künfi⸗ 

liche Gebäude zufammen; tft das Eine, daß Chriſtus auferftanden 

ift, biftorifche Wahrheit, fo ift, felhft wenn einzelne Ungenanigfeiten 

in die alt: oder neuteftamentliche Gefchichtserzählung mit überge- 

gangen wären, der Kern der göttlichen Dffenbarungsthatfache, Das 

Bunter aller Wunder unerfchütterlich feftgeftellt. 3) Weberhaupt 

aber verwidelt bie mythiſche Deutung in Ungereimtheiten, in Ver- 

gleich mit welchen tie Räthfel der evangelifchen Gefchichte wahrlich 

viel leichter zu löfen find. Die Uebertragung der bee einer Ein- 

heit zwifchen Gott und Menſch auf bie Perſon Jeſu von Nazareth 

foll vorgegangen ſeyn in ver chriftlichen Gemeinde; in ihr haben 

fih alle jene Sagen gebildet, die jegt als Enangeliftenberichte für 

Gefchichte gelten. Aber woher kommt benn dieſe chriſtliche Ges 

meinde felbft? Bhilonifche Speculation wäre fo wenig als irgend 

eine andere Speculation im Stande gewefen, eine Gemeinde aus 

galiläifchen Fifchern zu fammeln; es ift abfolut unerflärlich, wie 

Petrus und feine Genoffen aus dem Judenthum, Paulus aus 

dem Pharifäerthbum follte zu einer ganz antifüptfchen Aufhebung 

bes Gegenfages zwifchen Gott und Menfch gelangt ſeyn, ohne daß 

eine Thatfache dazwiſchen getreten wäre. Die Eriftenz der chriit- 

lichen ‚Kirche ift rein unerflärlich, wenn das Leben Jeſu ein Mythus 

ift. — Auch dieferlei Gegnern gegenüber ift e8 Sache ter paſte⸗ 

ralen Weisheit, ſich mit ihnen nicht über untergeorbnete Dinge zu 

ftreiten,, wie über‘ Bileams Efelin oder Joſna's Sonnenftiliftand, 

woran fich der fchale Wig immer am liebſten heftet. Auch bie 

fcharffinnigfte Demonftration zu Gunften folcher Einzelheiten wird 

Keinen zum chriftlichen Glaubensfinn befehren. Der Punct, um 

den es fich handelt, ift nicht Sofa over Bileam, nicht Sonne oder 

Efelin, ſondern Ehriftus, überhaupt nicht die Frage nach der buch- 

ftäblichen Inſpiration aller Säge im Bibelbuch, fondern die leben- 

dige Gottesoffenhbarung in der Perfon Chrifti und der lebendige 

Geift, der von ihm ausgeht, Mer einmal dahin gebracht ift, ein 
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Bedürfniß der Erlöfung und in Chriſto ven Erlöfer, im Erldfer 
ben fich offenbarenden perfönlich-lebendigen Gott zu erfenuen, dem 

machen, wie oben bemerft, auch Dinge jener Art feine Herzene- 

ferupel mebr; foweit er fie nicht begreift, fäßt er fie anf fich be- 

ruhen; nicht an ihnen, fondern an Ehriftus dem Lebendigen hängt 

feiner Seele Heil und Friebe. 

Defter wohl, als viefer Richtung, wird ber Baftor gegen- 

wärtig dem Materialismus begegnen, der nicht ber gelebrten 

Welt nur eignet, fondern bie populärfte und (in jedem Sinne des 

Wortes) gemeinfte Form des Unglaubens if. Mit dieſem fich 

irgendwie zu verftänbigen ift weit fchwerer, als mit allen früber 

genannten Geftalten ber Freigeifterei, weil wir mit biefem Gegner 

eigentlich gar nichts mehr gemein haben, feinen Punct mehr, ber 

unbeftritten wäre; jelbft das Erfte oder Leute von menſchlichem 

Gefühl, von fittlichem Bewußtſeyn ift da vernichtet, — ja, man 

kann ſchon aus dem Grunde mit einem Materialiften nicht dispu⸗ 

tiven, weil der Materialismus feinem wahren Wefen und Gehalte 

nach gar fein Syſtem, keine wiffenfchaftliche Anficht, ſondern eine 

Geſinnung, und zwar eine fehr nieberträchtige Gefinnung iſt. Durch 

bie Leugnung nicht blos einer pofitiven Offenbarung, fondern eines 

perfönlichen Gottes, und nicht nur eines Gottes, fondern alles 

Geifteß; durch die Verwandlung alles Denkens in blofe Stoffver- 

änderungen im Gehirn (wofür die Propheten biefer Schule gerue 

die Vergleichung mit der Entftehung des Harns aus ben Nieren 

anwenden — infofern ganz richtig, als wenigſtens ihre eigenen 

Gedanken mit biefem unmilltürlihden Probucte des Organismus 

auffallende Wehnlichkeit haben — weßhalb man nicht unpaffene 

die Weisheit biefer Herren bie Ercremental-Philofophie genannt 

bat); durch bie Aufhebung alles freien Willene, durch Negation 

alles defjen, was man fonjt unter Menfchen als Gewiſſen zu Ten- 

nen glaubte, durch die Verwandlung auch ver Intelligenz in eine 

naturnothwenbige Wirkung beffen, was wir gegeffen haben; — 

durch all dies, wie dazu noch durch ben päbelhaft-frivolen Ton, 
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ber einen wifjenfchaftlichen Verkehr nach biefer Seite nicht zuläßt, 

ift dem Chriſtenthum alle und jebe Möglichkeit einer Anknüpfung 

für irgend eine feiner Lehren benommen. Wir können einem Ma- 

tertaliften gegenüber faft nur bie Taktik anmenben, bei ihm felber 

zu feiner Ehre noch einige Inconſequenz vorauszuſetzen, bie er 

denn anch im praftifchen Leben oft genug begeht, indem er 5. ©. 

im Verkehr mit Andern, mit Schülern, mit läfftgen Dienftboten 

u. bgl. ficherfich fein Dogma von ber Unzurechnungsfähigfeit der⸗ 

felben nicht zur Anwendung bringt. Wäre e8 einem Individuum 

aber wirklich Ernft, den Diatriben ber Materiafiften gegenüber, 

die ihm vielleicht ven Blick getrübt Haben, deren er fich nicht er» 

wehren fann, während er fich ihrer boch erwehren möchte, aufs 

Klare zu kommen, fo find es folgende Momente, die ihm ins Licht 

gefegt werben müffen: 1) bie große petitio principü, bie in ber 

Grundvorausſetzung bed Materialismus liegt, daß es keine reelle 

Eriftenz gebe, als die materielle, femit das, was wir Seele neu⸗ 

nen, nicht ein Wefen, fonvern nur eine Function fei. Eben fo 
plump ift die Verwechslung ber relativen Gebundenbeit ver Seele 

an ben Leib mit ter Ideutität beider; wenn ber Mufiler eine 

Sonate nicht fpielen kann ohne ein Inſtrument, fo folgt barans 

ja nicht, daß das Inſtrument die einzig eriftirende Subftanz, der 

Mufifer ein blofes Wecivens, eine Kraft jenes Stoffes ift, ben 

wir in der Geſtalt einer Violine vor nnd ſehen. 2) Der Mate- 

riafismus nimmt eine Urmaterie an, einen Urfchleim etwa, an® 

dem fich bie verfchiedenen Eriftenzen, und fo am Ende auch ber 

Menſch entwidelt habe. Iſt dabei das Specifilche tes felbfibe- 

wußten, geiftigen Seyns einfach ignorizt, fo Liegt in jenem Ver- 

fahren auch bie jämmerlichfte Denkfaulheit vor; die Fragen: woher 

denn jener Urfchleim? woher vie Kraft in ihn, felbft denkende 

Weſen zu probneiren? woher bie auf einen bewußten Zwed hin⸗ 

wetjende Harmonie, das Aufseinander «bezogen fehn ber einzelnen 

Beftandtbeile des Univerſums? — dieſe Tragen beantwortet ber 

Materialismus nicht, er verbietet fie, und hilft fich anbererfeitg 
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mit der ftupiten Behauptung: in der Natur fei von der gerühbm- 

ten Harmonie und Zwedmäßigfeit nichts zu feben, fie mache im 

Gegeutheil die dummften Streide. (Einem gewiffen Heribert 

Ran gebührt bie Ehre diefer Entvedung; feiner Anficht nach fine 

wir ed, die die Melt erleuchten, weil wir Gas fabriciren; wir 

find es, die den Dlig regieren u. f. w. Sol emem Aberwig 

gegenüber ift es mit aller vernäuftigen Erörterung ans.) Wo 

das Denten erft recht anfängt, ba hört der Materialismus ;u 

denlen auf — und fol ein Verfahren will fich Wifſenſchaft nen- 

nen! 3) Am wichtigften aber für ben Stanbpunct bes Paftors 

ift das Argument, das in der Berufung aufs Gewiſſen, aufe 

Schulpgefühl, auf Ehrgefühl und Liebesdrang, auf alles Erle unt 

rein Menfchliche, al® auf unleugbare Thatfachen des Selbſtbewußt⸗ 

ſeyns liegt. Leugnet der Materialift alles dies, erklärt er es für 

pure Illuſion, fo wäre ihm, wenn es der Anftand eriaubte, eigent- 

(ich zu fagen: Entweder lügſt bu auf Koften beiner eigenen Ehre 

und Menfchenwärbe, over, wenn bu wirklich aller Liebe, alles 

Schuldgefühle, alles Gewiſſens ledig bift, fo bift bu ein fchlechter 

Kerl, den man um ber öffentlichen Eicherheit willen unter Schloß 

und Riegel feten follte; ein menſchliches Zuſammenleben mit feich 

einem Unmenfchen, wie du, ift nicht möglich. Doch das bei Seite 

gefett, müßte ein Solcher uns wenigftens erflären, warum in 

Antern doch Gewiffen, Liebe, Religion thatfächlich vorbanten iji? 

warıım fegar in Solchen, tie ebenfo frivol waren, wie er, zu 

irgend einer Zeit Gewiffen und Liebe mit unwiderfiehlicher Wacht 

hervorgebrochen find und alle egoiftifchen Intereſſen, vie der Ma— 

terialismus beim Menfchen wie beim Thier als vie einzig wirf- 

lichen (auch einzig vernünftigen) anerfennt, überwunden haben? 

Wenn das blos aus anerzegenen Borurtbeilen herkommen ſoll, 

warum find denn tiefe Vorurtheile, die z. B. einen Verbreder 

nicht abhielten, einen Morb zu begeben, jetzt plößlicy fo ſtark, daß 

fie ihn zwingen, ein Geſtändniß abzulegen, das ihm den Kopf 

koſtet? Oper warum ift bei edlen Menſchen vie Liebe fo ftark, 
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Daß fie felbft ihr Leben im Drange verfelben opfern können? 

Kann die Htrnfubftanz wohl Jemanden zum Märtyrer für eine 

Idee machen? Wer freilich fich einmal aller fittlichen Principien 

perfönlich entledigt hat, ben wiberlegt dies Alles nicht; wo das 

Beſtialiſche grundfäglich gepflegt und für das wahrhaft Dtenfch- 

fiche ausgegeben wird, ba ift alle Beweisführung und aller Zu⸗ 

Spruch vergeblih. Wir Tönnen fchlieglih nur mit Nitzſch fagen 

(a, a. O. ©. 178): „Unglaube und Wberglaube, wie bigige und 

falte Leidenfchaft, Indifferentismus und Fanatismus tanfchen fich 

viel öfter aus und Iöfen einanter ab, als daß fie zum wahren 

Glauben befehrt werben. Da gewahrt es dann bie Theorie, daß 

fie ohnmächtig ift und anf die in Gefühl und Willen einfchlagende 

übernatürliche Kraft des Gotteswortes vertrauen muß. Sp troft- 

[08 e8 uns bänft, daß wir nicht überführen noch überzeugen kön⸗ 

nen, fo troftreich bleibt e8, daß Gott Weg’ hat aller Wege, und 

am Ende feine Argumentationen fchnell zum Schluffe kommen.“*) 

6. Seelforge bei Gefangenen und Berbrediern. 

Da wir im nächften Capitel die Thätigfeit des Geiftlichen 

an einem Strafgefängniß fpecielfer zu behandeln haben, fo bleibt 

und für gegenwärtiges Gapitel, das bie jebem Paftor möglicher 
Weife vorfommenten Fälle ins Auge zu faffen bat, nur die Pa- 

ftoration bei Unterfuchungs-Gefangenen und bei verurtheilten Ber- 
brechern übrig. 

*) Als Lecture über obigen Gegenſtand kann namentlich jüngeren Leſern 
zur Belehrung und Befeftigung empfohlen werben die Schrift von Curtmann: 
Blumen-, Frucht- und Dornenftüde für die erwacjene Jugend, Friedberg 

1862. ©. 8494, 
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1. Während der Unterfuchungshaft wirb ber Gefangene, wenn 

der Geiſtliche ungerufen ihn befucht, ihn ftets mit dem Argwohn 

empfangen, berfelbe wolle ihn ausholen; läßt er ihn aber zn fid 

bitten, fo ftedt dahinter feinerfeits die Hoffnung, den Geiftlichen, 

auf beffen gutes Herz er rechnet, von feiner Unſchuld zu über 

zeugen und durch ihn auch auf den Nichter zu wirken. jenem 

Argwohn kann burch nichts eber vorgebeugt werben, als wenn ber 

Geiftliche die am Ort anweſenden Gefangenen ftets fleifig beſucht, 
fo daß feinem Kommen von den Einzelnen feine ſpecielle Abſicht 

unterlegt werben Tann. Aber ebenfowenig kann der Pfarrer natür- 

lich das für feine Aufgabe halten, ven Vertheidiger bed Angellag- 

ten zu machen; er wird feine Erzählung ruhig anhören, aber ge 

rade biefe Gelegenheit benugen, um ven Gefangenen erkennen zu 

lafien, vaß er ihn fo wenig als den Richter durch Lügen tänfcen 

fann. Merkt dies Jener, fo bat er fchwerlich große Sehnſucht 

nach weiteren Besuchen, wirb leicht fogar barfch, und es tft fchwer, 

einen erfprießlichen Verkehr in Stand zu bringen. Die nädhfte 

Aufgabe des Geiftlichen wäre Hier wierer einfach bie, zu tröften, 

ja, dem Gefangenen bie Haft zu einer gefeaneten zu machen. Aber fo 

lange fein Urtbeil gefällt ift, begehrt der Angeklagte keinen andern 

Troft, ift für Teinen andern empfänglich, als die Hoffnumg ber 

Treibeit, biefe aber kann ibm der Geiftliche von ſich aus nicht in 

Ausficht ftellen. Er wird alfo immer nur in ber hypothetiſchen 

Weiſe verfahren können: nämlich das Vertrauen, ja bie frembdige 

Gewißheit zu weden, daß, wofern ber Gefangene unfchuldig fei, 

feine Unſchuld an ven Tag lomme und er dann bie Haft als eine 

von Gott ihm zugemeflene Demüthigung anfehen müfſe, vie ihm 

auch zum Segen ausſchlagen müſſe; wofern aber fein Gewiſſen 

ihn anlage, folle er nicht hoffen, burch Lügen fich hinauszuhelfen; 

frei werbe ein Menfh nur durch die Wahrheit. Zu einem Ge 

ftändniß brängen foll und kann ber Geiftliche nicht, weil er ja nicht 
weiß, ob ein folches abzulegen ift; es ift auch oft nöthig, dem 

Gefangenen ausdrücklich zu verfihern, daß man durchaus nicht im 
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Auftrage des Gerichtes: fomme, um ein Geſtändniß ihm abzupringen 
— denn diefer Verdacht macht ihn natürlich um fo verfchloffener; 

aber Alles, was der Paftor auch ohne eine hierauf gehende birecte 

Abſicht Paftorales redet, Tann und fell doch dem Gewiſſen zu 

feinem Recht und feiner Macht verhelfen. Gefteht ver Gefangene 

ihn feine Schuld, aber sub sigillo, fo tft es zwar (wie an an- 

derm Orte fehon bemerkt wurbe) nicht Sache bed Geiftlichen, das 

zu einer Dennnciation zu benügen ohne Einwilligung des Ange⸗ 

flagten, er foll auch da das VBeichtfiegel, d. h. das Vertrauen, das 

ibm als Paſtor fich geöffnet hat, vefpectiren; aber er hat bem 
Gefangenen eben fo beftimmt zu fagen, daß er für feine Schuld 

ſchlechthin keine Vergebung von Gott zu hoffen habe, wofern er 

fie nicht auch dem Nichter befenne. — Im Mebrigen verweifen 

wir anf das folgende Capitel, da Vieles, was dort für fpeciellere 

Verhältniſſe gefagt ift, auch tem Paſtor gilt, der mehr zufällig 

mit Gefangenen zu thun hat. 

2. Bon dem Moment an, ta über einem Verbrecher das 

Todesurtheil gefprochen, und vollends von ba an, wenn bie lart- 

beöherrliche Unterzeichnung befjelben zur Gewißheit geworben, ift 

ver Delinguent ein Gegenftand tiefften Mitleids. So wohlverbient 

fein Schidfal fein mag, und fo wenig, objectiv und begrifflich 

betrachtet, der Sag, daß Blut nur durch Blut gefühnt wird, 

durch die bumanitarifchen Theorien geftürzt werden Tann, bie lebig- 

ih die Empfinpung, nicht aber bie Idee ver Gerechtigkeit, nicht 

das Gewiffen und das göttliche Wort zur Quelle haben: fo tritt 

boch dem einzelnen Menfchen gegenüber, der ba verurtheilt ift, 

das Harfte Bewußtſeyn von ber fittlichen Nothwendigkeit der To⸗ 

besitrafe zurüd vor dem Mitgefühl der furchtbaren Lage, in bie ber 

Berbrecher durch das Tobesurtheil verfegt ift. Stunde um Stunte 

verrinnen zu fehen und genau abzählen zu können, wie viele ber- 

feiben man noch zu Teben hat, mit lebenbigem Leibe den Gang 

zum eigenen Grabe anzutreten, fich wie ein Thier an ber Schlacht- 

bant binden Taffen zu müſſen und ben Todesſtreich zu erwarten, 
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dann bie Frage: was weiter? wie wird der in bie Ewigleit kom⸗ 

men und vor Gott ftehen, der wegen feiner Miffethat felbft des 

irpifehen Lebens unwürdig geachtet wurde, das doch fo viele gott- 

loſe Menſchen ungeſtört genießen? — überhaupt die Schreden ber 

nahen, in fo fchredlicher Weife nahenden Ewigfeit — wie muß 

das Alles auf ein Gemüth wirken, das, fo tief e8 auch gefunfen, 

fo verhärtet und frivol es geworben ſeyn mag, doch noch ein 

menfchlih Gemüth ift! Diefes mitzufühlen, ift dem Geiftlichen 

nicht nur nicht verwehrt — wie lönnte das auch ſehn? — fon- 

dern es darf das Mitgefühl in ihm viel mehr Gehör finden, als 

im Richter, der einzig das ewige Gefe der Gerechtigkeit zu ver- 

treten bat. Der Geiftliche ijt nicht Diener und Organ ber gött- 

lichen Gerechtigkeit, fonbern der göttlichen Liebe; wie feinen Herrn, 

fo darf und muß auch ihn dieſer Hermfte unter ben Sünbern von 

Herzen jammern; nnd felbft die Verſtocktheit eines folchen dürfte 

fein Erbarmen nicht ſchwächen. Allein anf ber andern Seite ift 

ver Geiftliche doch nicht dazu da, um bem Berbrecher fein Mitleid 

zu bezeugen nnd ihm aus bloßem Mitleid das, was feiner harrt, 

fo leicht al8 möglich zu machen; es würde dies auch vergeblich 

feyn, denn bloßes Mitleid und bie von bemfelben infpirirten Troͤ⸗ 

fiungen wiegen feberleicht gegenüber ber furchtbaren Schwere feld 

eines Loofed. Vielmehr ift vie Aufgabe bes Geiftlihen, fo fehr 

auch ihre Löfung und die Mittel zu berfelben nad) Maßgabe ver 

individuellen Znftände fich immer mobificiren müffen, doch wefent- 

fich immer biefe. 

1. Wenn bei Kranken tie Todesbereitſchaft dadurch fo oft 

gehemmt und geftört wirb, daß immer wieber Lebenshoffnungen 

ſich einfchleichen, die ben Ernft der Todesgedanken ſchwächen: jo 

ftebt dem Verurtheilten fein Ende fo unzweifelhaft gewiß vor Augen, 

daß er felber begreift, es fei Thorbeit, fich in Gebanfen noch mit 

Anderm zu befchäftigen, ale mit ter Ewigkeit. Je weniger er 

früher an fle gedacht Hat, um fo nothwenbiger ift es, nunmehr 

feine in der Negel noch höchſt verwahrlosten und unklaren, halb 
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angläubigen, halb abergläubifchen Begriffe zu corrigiren, ihm aus 

Gottes Wort eine Hare, einfache, fefte Erfenntniß von der jenfei- 

tigen Welt beizubringen, fo daß auch feine Phantafte nicht an dem 

Acte der Hinrichtung haften bleibt, fonbern über fie binausgreift 

and fo fein Geiſt Fräftig genug wird, um ben Moment ver Hin- - 

richtung, der jett noch ein zufünftiger ift, ſchon als einen ver- 

gangenen, babinten liegenven fich zu denken. An biefem Puncte 

ift ber Fall der fehwierigfte, wenn der Delinguent ein Freigeiſt 

iſt und mit dem Heroismus der Freigeifterei das Schaffot zu be- 

fteigen geventt. Da wir einen befondern Abfchnitt ver Behandlung 

ber Freigeifter gewidmet ‚haben, fo verweifen wir auf biefen, nur 
daß fih, was andern Subjccten gegenüber in weitere Erörterun- 

gen zerlegt oder ausgefponnen werden kann, im vorliegenden Falle 

wegen der Kürze der Zeit zufammenbrängen unb auf die Haupt- 

momente befchränfen muß; es wirb alfo namentlich die Hinweifung 

daranf nöthig ſeyn, daß der Ungläubige feiner Sache felber fo 

ungewiß fei, dag in ihm felbft, in feinen Gewiſſen, eine Stimme 

tede, die all feine Weisheit verneine, und baß es doch über alle 

Maßen thöricht fet, fo aufs Ungewiffe in bie Ewigkeit zu geben. 

Oft wird die Erinnerung, daß ber Delinguent früher auch an 

feine göttliche Gerechtigkeit geglaubt Habe und nun doch von ber- 

felben ereilt worten fei, den beften Beweis für bie Hohlheit des 

Unglaubens abgeben und das Gemüth für die Wahrheit zugäng- 

lich machen. 

2. Iſt einmal die Ewigfeit, an deren Pforte der Miffethäter 

ſich flieht, ihm anfgefchloffen, und zwar nach ihrem ganzen Ernite, 

wornach alfo auch bie von der menfchlichen Obrigleit angeorpnete 

Erecntion Teineswegs für fich fchon die Strafe aufhebt ober com⸗ 

penſirt, die des Gottlofen im andern Leben wartet (eine Meinumg, 

die gründlich befeitigt werden muß): fo ift das nächte Nothwen⸗ 

dige, nun den Reſt der Lebenszeit dazu zu verwenden, baß ber 

Menſch, der auf Erden nicht mehr vom Tode gerettet werden kann, 

doch vom ewigen Tote gerettet werde. Es ift aljo a) dem Miſſe⸗ 
Balmer, Paſtoraltheol. (2. 9.) 39 
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thäter die Möglichfeit zu bezeugen, daß auch er, der von Menfchen 

Verworfene, noch bei Gott beguabdigt, noch felig werben könne. 

Hiezu ift das Vorbild des Schächers, dem der Herr das Paradies 

zufpricht, zu gebrauchen; es ift aber auch augemeffen, dem Ber⸗ 

urtbeilten anderweitige gefchichtliche Beifpiele anzuführen, fie ihm 

in extenso zu erzählen, ihm auch, wenn er Seelenrube genug hat, 

um etwas zu leſen, Gefchichten von ſolchen Maleficanten zu lefen 

zu geben, die noch zu rechter Sterbendfreudigfeit gelangt und im 

Trieben Gottes ihren blutigen Todesweg gegaugen fiud.*) b) Diefe 

Möglichkeit ift aber für den Miffethäter, wie für jeden Auderen, 

bedingt durch die chriftliche Heilgorbnung. Bei ihm muß die Buße 

ihren ganz beſtimmten Inhalt und ihre jtricte Form haben, fefern 

1) das Bekenntniß der Sünde ein vollftändiges, rückhaltloſes ſeyn, 

fich auch nicht bios auf die vom Gerichte befirafte That, fondern 

aufs ganze Leben erjireden muß; fofern 2) vie volle Erkenntniß 

ber Strafwürpigfeit diefer Sünten, alfo auch ber Gerechtigleit ber 

zu erduldenden Strafe nothwendig ift, fo daß der Verbrecher dem 

Gerichte felber Recht gibt, — „wir empfangen, wos unfre Thaten 

werth find," und in dem Spruche des Richters bie Offenbarung 

ber göttlichen Gerechtigleit willig anerkannt; eben daher 3) auch 

feinen Groll und Grimm gegen Richter, Ankläger, Zengen u. f. f. 

in ſich aufkommen läßt, und ebenfowenig 4) die eigene Schuld da» 

durch verkleinert, daß er fie anf Andere, auf fchlechte Erziehung, 

auf Verführung u. f. w. abzuwälzen fucht. Die Selbſterkenntniß, 

bie bem allem zu Grunde liegen und bie ber Geiſtliche zu Stande 

zu bringen fich bemühen muß, wird, wenn dies gelingt, äftere 

fogar bie Wirkung haben, daß ben Verbrecher fernen ‘Top als eine 

Wohlthat erkennt, die ihn vor dem fonft nur allzu leicht möglichen 
— — 

*) Beiſpiele der Art ſ. bei Burk V. Abſchn. IV. Cap. 19. Nr. 10. 16 16. 
19. 20. 31. Aus neuerer Zeit vgl. Klehmet, „die Macht der Sünde und Die 
Allmacht der Gnade,” ein Paftoralvortrag. Potsdam 1858, und die von Kapff 
neu herausgegebene und erweiterte Schrift ven Joh. Jak. Mofer: Selige lebte 
Stunden hiugerichteter Perſonen. Stuttg. 1861. 
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Rüuckfall ins alte Sintenlehen (zumal wenn ftatt der Tebesitrafe 

rad Zuchthaus feiner warten würbe) bewahre. — Der Glanbe 

an Ehriftus, als Heiland auch für den Verbrecher, wird bei diefemt, 

wenn dad Eünvengefühl ein recht lebendiges geworben, in feiner 

Herzensnoth in der Regel weniger Schwierigleit haben, als bei 

anbern; daß ber Krlöfer felbft hat als Miffethäter eines ſchmach⸗ 

und martervellen Todes fterben müſſen, bringt ihn dem, der ben. 

felben ſchanervollen Weg zu gehen hat, um fo näber. 

Erft auf Grund folcher innern Reinigung werben auch bier 

jenigen Vorftelungen ihre rechte Wirkung und ihren Werth haben, 

die ohne bdiefelbe dem Delinguenten ein fohlechter Troft ſcheinen 

wärben, wie z. B. die lebhafte Ausmalung ber Seligkeit im Him⸗ 

mel gegenüber dem Elend ber Erbe, die Neflerion, daß man ja 

doch einmal fterben mäüfje, gleichviel, ob ein paar Jahre früher 

oder fpäter; daß ein Tod durch Henkers Hand wenigftensd viel 

fehneller vorbei fei, als eine lange und ſchmerzhafte Krankheit 

u. f. f. Legt ber Geiftliche auf derlei Gedanken zu viel Gewicht, 

macht er fie überhaupt von fich aus geltend, anftatt blos dann, 

wenn des Miffethäter ſelbſt baranf fommt, fie ihm zum Troſte 

zu beftätigen, fo riskirt er, daß berfelbe ihn kopfſchüttelnd fragt, 

ob er, wenn es fo ſchön im Himmel und eine Hinrichtung einer 

Krankheit fo weit vorzuziehen ſei, etwa mit ihm taufchen wilrbe? 

Auch das ift nicht wohlgethan, wenn ber Geiftlihe von ber bei 

dem Verbrecher bemerfbaren Sinnesänberung, felbft wenn fie fich 

au dem fehärferen Blick als eine gründliche zu erfeunen gibt, zn 

viel Weſens macht; fpricht er in zu hohem Tome davon zu ihm 

ſelbſt, fo fett er ihn ter Gefahr aus, daß noch Ungefichts eines 

folhen Todes geiftliche Eitelfeit fich vegt; es ift das menjchliche 

Herz ein wunderbares Ding und nimmt gern an Allem Anlaß, 

ſich durch Wohlgefollen an fich felbft für die Schmach vor ber 

Welt und vor dem eigenen Gewiſſen fchablos zu halten.*) a, 

Bir wiflen von Delinqueuten, bie aus bem Gefängniffe noch in ihren 

legten Tagen fo ſalbuugsvolle Briefe fehrieben und von ihrer eigenen Süube 

39* 
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Selbft der Weg zum Echaffot kann jener Eitelfeit noch Nahrung 

geben;*) um fe ‚weniger darf der Geiftliche fich durch rührende, 

fromme Aeußerungen bethören laflen, ihr zu Willen zu ſeyn. 

3. Erſt wenn fo über die Zufunft und über die Vergangen- 

beit des Verbrechers feine Gedanken chriftlicd, geordnet ſind, wirt 

auch in Bezug auf das Nächfte feine Stimmung und Haltung 

richtig zu ftellen fepn. Durch alle die Motive, die in ter Er- 

kenntniß ber Gerechtialelt, der er zum Opfer fallen muß, wie in 

der Hoffnung anf ein ewiges Leben nnd eine ewige Barmberzig- 

feit liegen, foll eine flllle, männliche Ergebung und Faffung bewirkt 

werben, bamit der Unglädliche nicht unter dem Beile fällt, wie 

ein Wild, das der Jäger nieberftredt, fondern als ein Mann, ber 

in das, was einmal nach Gottes Schidung und Orbnung gefcheben 

muß, fih auch fügen will. Solche Ergebimg wirb zwar gerate 

bei dem nicht Verhärteten oft unterbrochen werben durch bie 

Echreden des Todes, aber aus biefen die arme Seele wieber zur 

Ruhe zu bringen durch freundlichen Zufprudh, durchs Gebet, durchs 

Lefen von Liedern, zumal felchen, die ven Armen in feine Jugend, 

in feine Heimath zurüdverfegen, das ift bie Aufgabe bes Geiſt⸗ 

lichen, ver barin nicht müde werben, ben Verurtbeilten täglich be 

fuchen, auch, wenn er fieht, baß es demſelben wohl thut, länger 

bei ihm verweilen muß. Jusbeſondere ift am Tage vor der Hin- 

richtung die Neichung des Abenpmahles eine Stärkung für ihn, 

tie wohl Jeder, wenn er überhaupt dem Worte bes Seelforgers 

Gehör gefchentt hat, von felbft begehrt. Bon eigentlicher Ster- 

bensfreupigleit, von einer wahren Froͤhlichleit, mit welcher ein 

Delinguent den Weg zum Schaffot, als den Weg zum Himmel 

- amd Begnadigung in einer ſolchen Weiſe darin redeten, daß es zwar fehr er- 

baulich zu leſen, aber aud jene Eitelkeit darin fühlbar war, die das feinere 

Gefühl verlekt. 

*) Es ift uns 3. B. ein Fall belaumt, wo ber Mofeficant, als man ihn 

zu Wagen vom Gefängniß zum Richtplatze brachte, gar nicht damit zufrieden 

war, daß man die Wagenfenfter verhängt hatte; er hätte fi von ber Menge 

gerne jegen laſſen, was man ihm juft hatte eriparen wollen. 
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antreten kann, leſen wir zwar glaubwärdig erzählte Veifpiele; fo 

ſehr wir aber tie Möglichkeit folcher geiftigen Ueberwindung des 

Zobes zugeftehen, fo wenig können wir bierin das richtige Ziel 

ber feelforgerlichen Arbeit erfennen, wie es jeder Geiftliche im 

jedem folchen Falle anzuftreben Habe. Es ift und bleibt foldh ein 

Gerichtöact etwas jo Ernftes und Furchtbares, daß nach richtiger 

Pſychologie und Ethik ein Jubiliren beim Antritt felchen Ganges 

kaum anders, denn aus einer gewiffen Ueberreizung erflänt werben 

fan. Unfer Herr, wie er ven betäubennen Trank nnter bem 
Kreuz abwies, fo hat er feine Empfindung auch nicht bis zum 

Unnatürlichen gefteigert. Zeigt fi) diefes Symptom bei einem 

Hinzurichtenden, fo wirb der Seelſorger es zwar nicht befeitigen 

unb an ber Stelle der Freudigkeit tie Schreden bed Todes auf 

den Unglüdlichen loelaffen, aber er wird, damit biefe wicht von 

felbft al® Folge jener Ueberfpannung nad) ber antern Seite ein⸗ 

treten, das richtige Maß einhalten und auf ftillen Geborfam in 

getroften Glauben den Hauptnachdruck Tegen. 

4. Den Verbrecher zum Richtplatze zu begleiten, ift etwas 

für manche Gemüther fo Entfegliches, daß Jeder fich glücklich 

preifen barf, wenn er nie in feinem Leben in biefen Fall gekemmen 

it. Auch follte es unfres Erachtens nur dann nem Geiſtlichen zur 

Pfliht gemacht werben, wenn es ber Delinquent felbft begehrt; 

in diefem Falle wird fih auch immer zwifchen Beiden ein Ber- 

bältniß gebildet haben, durch welches dem Geiftlichen dieſer Gang 

erleichtert wird; es tft die Liebe, es ift das Erbarmen, das ihn 

auch in folher Stunde treibt und aufrecht erhält. Alos um vem 

Schaffot her eine Rede zu halten, dazu follte Fein Geiftlicher be- 

orbert werben; folch ein Moment predigt felber viel Tauter, ale 

feine Worte es vermöchten. Bielmehr foll der Verbrecher an fei- 

nem Seelferger einen Halt haben, der ihm von Zeit zu Zeit ein 

tröftennes Wort fagt, ber ver der Erecution mit ihm und für ihn 

ein kurzes Gebet jpricht, und ihn mit einem Segenswunfche (etwa: 

Sehe Hin im Frieden; deine Sünven find dir vergeben; tm Namen 
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Jeſu wirft du res Todes Bitterfeit überwinden!) verabfchiedet. — 

Auch für die Function des Geiftlichen ift die befchränfte Deffent- 

lichfeit ver Hinrichtung (fo daß in ven gefchloffenen Raum mur 

eine beftimmte Anzahl Berfonen zugelaffen werben, die in anftän- 

diger Kleidung erfcheinen müſſen) eine werthvelle Erleichterumg; 

bem rohen Böbel gegenüber, ver fich fenft maffenhaft auf ven Hin- 

richtungsplägen einfanb und zu allem Unfug aufgelegt war, ift es 

für den @elftlichen etwas Peinliches gewefen, felbft auch nur ein 

Theil des Schanfpiels zu ſeyn, dad man erwartete. 

7. Der Seelſorger am Strafgefänguiß. 

(Bon Pfarrer Hoffmann, Hausgeiftlichen im Pönitentiarhaus in Stuttgart.) 

Ueber dieſen Gegenftand haben vie paftoraltheolegifchen Werke 

bie vor Kurzem nur Dürftiged dargeboten. Erſt Nitzſch in feiner 

praltiſchen Theologie (TIL 1. Abth. 8.488 ff. und fpecieller. 8.494 ff.) 

ift in feiner tiefanregenden Weife gründlich darauf eingegangen. 

Daß man früber aud in ber Theorie an dieſem Puncte rafcher 

borbeiging, tarüber dürfen wir uns faum wuntern, wenn wir 

und eriunern, was benn von dem chriftfichen Staat und ver Kirche 

für biefen Theil der Gemeinde — für die Gefangenen zu gefcheben 

pflegte. Die Zeiten find noch wicht zu ferne, in denen ber chrift- 

lihe Staat — die Gefellfchaft — mit ben Verbrechern wichte 

anderes anzufangen wußte, als fie zu hängen oder ans dem Lande 

hinauszujagen. Es war ein Gehege von einem Ländchen zum an- 

bern, bis ein Galgen davon erlötte. So war ber Baum, ber 

folhe Zweige und Früchte getrieben, ſchnell von feinen giftigen 

Auswüchſen los. — Diefe Barbarei übte ber chriftliche Staat in⸗ 

mitten bes reinen und ächten Glaubens, an bem er fefthalten wollte, 
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damit die Seelen nicht durch Irrlehren vergiftet werben, und es 

gibt jegt noch Viele, die das für die befte Praxis erklären. 

Es folgt eine andere Periede, das Leben wurbe ‚höher ge- 

achtet, — Zuchthäuſer wurben hergerichtet, wo gerade leere Ge- 

bäude waren; babin wurben die Schulbigen feparirt, bamit bie 

Geſellſchaft nicht Durch fie beläftigt und befchäbigt werde (in ber 

Regel waren Anbängfel der Zuchthäufer — die Waifenhäufer). 

Zuchthaus! es ift wohl ein fihöner Begriff, der an das Wort fich 

nüpfen follte, — ein Haus, um zu ziehen, zu erziehen ben Ge⸗ 

fallenen. Aber die Etymologie lautete anders, ein anderer Zived 
ftand vor Augen: zu züchtigen, tüchtig zu firafen. Je härter, je 

roffinivter bie Strafe, nm fo befjer ſchien ber Zwed bed Zucht⸗ 

baufes erfüllt. Was alles hat die Strafrechtspflege mit vielem 

Scharffinn ausgedacht, um das Strafmaß noch höher zu fchrauben, 

die Strafen noch zu verfchärfen! Damit war der Gefegcoder noch 

auf eine höhere Stufe ber Vollkommenheit gebracht. In einem 

rechten Zuchthaus war die erfte Frage: „Was für Strafnittel... 

wir haben noch härtere; wurden ja lange. noch bie Votzüge bes 

Tretrades hertorgehoben in Archiven für Rechtopflege und Ge⸗ 

füngnighmpe. In einem rechten Zuchthanfe vurften nicht fehlen 

bie ſchwerſten, Arrefte, Locale mit Ketten und Banden aller Art; 

ed wurde aller Bedacht darauf genommen, vecht vaffinirt zu züch⸗ 

tigen. (E8 wurde —? Die Zeiten find noch nicht vorliber.) ‘Der 

Eine Gedanke war: züchtigen. Da war die colluvies bei einan« 

ber, eine Achte Hochfchnle für Verbrecher. — Sie verließen bie 

Zuchtbäufer ſchlimmer als fie waren, — eine liga, bie neuen 

Unhang fand, — und weil fie aljo herausfomen, war bad ein 

nener Stein auf fie: um fo mehr war das Urtheil gerechtfertigt; 

fie find verloren, unverbefjerlih; — die Strafrechtöpflege mußte 

wieder auf Neues, auf VBerfchärfungen finnen und war auch darum 

wicht verlegen. — 

Und doch hatten's die Arnten noch zu gut, — bie Berbrecher 

und Scheufale! fie follten noch umfonft gefüttert werben zu ihrer 
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Bosheit bin? Das war ein empörender Gedanke! — fie follen 

wenigftens nicht umfonft erhalten werben. Das Nützlichleitsprincip 

hatte Galgen und Zuchthänfer gefchaffen, nun fchuf e8 Arbeits - 

hbäufer. Unb bier war wenigftens ber Begriff erfülli! — Jeder 

muß arbeiten, fein Brob verdienen, fo viel er Tann, muß bie 

Koften, die er verurfacht, mittragen und mittilgen. — & hat 

gewiß feine fchöne Seite, daß ver Müffiggänger arbeiten lernt, 

aus dem Müffiggang herausgeriffen wird, und Luft zur Ar⸗ 

beit faffen lernt, weil er einen Gewinn bat bei feiner Arbeit; je 

fleißiger er arbeitet, defto größer fein Gewinn; — wenn er nicht 
nur fieht, daß feine Arbeit für nichts und nutzlos ift, fonbern er 

felber von ber Arbeit Nugen hat und etwas erfparen kann für 

die Zeiten, wenn er wieder felber fein Brod ſich fuchen fell. — 
Wenn das in erfter Linie flünde! — aber voran drängt fich ein 

anderes: — ber Reiz, baß bie Unterhaltungsfoften ermäßigt find, 

reizt weiter, — ber Staat will noch gewinnen, er arbeitet mit 

feinen Leuten um Gewinn, — es handelt fich nicht barum, was 

Einer arbeiten lernt, ob er nachher e8 auch treiben Tann, — fon» 

bern um bie Einträglichfeit ter Arbeit für bie Caſſe. Die Frage 

nach folchen Arbeitözweigen fommt auf, umb es wird bie Frage 

von der Nationalökonomie ernftlich bekantelt, ob Gefängniffe con- 

curriren dürfen mit dem freien Arbeiter? — Fabrifauten miethen 

bie Arbeitöfräfte, fie drängen fich ein — und fie entfcheiven: in 

Frankreich wurbe ‘vor wenigen Jahren ein gewaltiger Anſatz ge- 

macht zu Errichtung von Gefängniffen mit Zellenbaft; nach Kur⸗ 

zem, fo günftig auch die Erfolge in ber kurzen Zeit fich zeigten, 

wo ſolche Sefängniffe eingerichtet worden, wurbe Kalt geboten, — 

warum? wußte man eigentlich nicht; bie erfreulichiten Zeugniffe 

hatten die Directoren und bie Geiftlichen ausgefprochen; und bed) 

follten fie den Zweden nicht entfpreden. Was war ber Grund? 

— allein die Fabrifanten, an welche bie Arbeiter vorher vermie- 

thet gewejen waren, bie nun nicht mehr beftehen fonnten! 

Dem Nützlichkeitsprincip wurbe alle Rechnung getragen; aber 
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nicht einmal das ſtlugheitsprincip wurde berüdfichtigt. Keine Sorge 

wurde dafür getragen, daß bie Leute wieber gewonnen, bie &e- 

fallenen wieber gehoben werten. Was foll alle vie Arbeit helfen, 

wenn doch ber Gefangene nicht gebeffert wird? Für Geiftliche 

war freilich auch geforgt, — aber dafür, daß fie mit Erfolg wir: 

fen Tönnten, nicht. 

Was gefchieht von dem chriftlichen Staate für die Gefange- 

nen, fie zu Gliedern ber chriftlichen Gefelifchaft zu gewinnen, bem 

Staate, der fich feines Werts für Bildung und Fortfehritt rühmt? 

— mit allem Rühmen von innerer Miffien und Rühmen von 

Mienfchenboheit und Würde, die er achte, — mit allem Streiten 

über pennſylvaniſches und anburnifches Syitem, bleibt doch fo 

vieles beim Alten, — und ift ein Echritt vorwärts gethan, wie 

in Berlin: fo ift Angſt und Furcht, e8 möchte wirflih Frömmig⸗ 

feit einreißen im Gefängniß;) — hält man es doch oft für einen 

Mißgriff, einen wahrhaft fremmen Mann zum Borftand eines 

Gefängniffes zu machen, weil Frömmelei oder Heuchelei könnte 

nnter den Gefangenen einreißen, und es fieht oft aus, ale wäre 

ber Geiſtliche nur da, weils eben einmal fo ift. 

Was aber bat die Kirche gethan für den Gefangenen? 

Gewiß die Kirche foll die Gefängniffe nicht in ihre Hand 

and Gewalt nehmen. Doch bat bie Frage ihr Net: Was bat 

bie Kirche gethan? Seit dem fehweren Jahre 48 ift bie innere 

Miffion in ihrer Arbeit; auf den Kirchentagen wird verbanbelt 

von Gefängniß und Gefangenen; e8 werben eigene Eongreffe über 

Gefängnißweſen gehalten. Was haben nicht einzene Männer und 

Frauen (Wichern, Elifabetd Fry) Großes gethan? Uber bie 

Kirche? — fie hat noch nichts gethan — und fie hats auch noch 
nicht als eines ihrer Unlicgen erkannt, fo lang fie es nicht in die 

Hand nimmt als ihr Anliegen, fo lang fie in ihrem Gebet, in 

*) Man erinnere fi) nur ber vielen Invecliven, bie Wichern und bie 
Brüder vom Rauben Haufe für alle ihre Dienfte und Arbeit in ben Gefäng- 

niffen Haben erfahren müffen. 
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ihrer Fürbitte ber Gefangenen nicht gebenft. Das Bußtagsgebet 

gebenft ver „unfchuldig” Gefangenen, — aber ber „ſchuldigen“ 

gedenkt es nicht; auch dieſes ſchließt fle aus, wie bie Gefellfchaft 

es bis daher gethan, für die ſchuldigen hat fie fein Herz, feine 

Bitte, Teine Fürbitte. (Wie drückt's fchwer auf den ſchuldigen,“ 

ſo oft er’s Hört: „bie unfchuldig Gefangenen.“ Für biefe eine 

Pitte noch, aber für mich Schufpigen nicht mehr. Die bürger⸗ 

liche &emeinde hat ibn ausgefchloffen, and bie Kirchengemeinbe 

benft feiner nicht mehr.) Wie der Staat feine Ernte baben muß 

bavon, wie er fich ber Gefallenen annimmt, fo wird auch bie 

Kiche Nechenfchaft geben mäffen, ob fie ber &efallenen gedacht 

bat oder nicht, — die der Herr nicht ausfchlieft, der gekommen 

tft, zu fuchen und felig zu machen, das verloren if. So lange 

bie Firche die Gefangenen nicht auf ihrem Herzen aud) mit trägt, 

ihrer in ‚befonverer Fürbitte nicht gedenkt, wirb ber rechte Segen 

zu allem Wirken für die Gefangenen fehlen. — 

Diefer Theil der Seelforge umfaßt Biele, Viele: — jebe 

Bezirksſtadt hat ihre Gefängniffe, mit Unterfuchunge- oder ſchon 

abgeurtheilten Gefangenen, — die Gefängniſſe ver Schwurgerichte 

find angefüllt. Der Geiſtlichen ſind's tarnm viele, denen folche 

Seelforge obläge. Uber es find nicht ſehr viele, die fie fich ange- 

tegen ſeyn laſſen, — außer wenn ein Gefangener es befonders 

dringend verlangt, und viele Richter gibt e8, die es nicht geru 

fehen, ja zu verhindern fuchen, wenn ein Geiftlicher die Gefange- 

nen befuchen will; e8 meinen fo viele, fie möchten in ver Unter⸗ 

fuhung gehindert werden, es möchte, wenn ein Unterer an ven 

Gefangenen herantommt, das fein gelegte Ne durch ihn verwirrt 

oder gar ein Geftänpniß noch vorher abgelegt werden, daß ihnen 

bie Ehre gefchmälert würde, das Geftäntnig allein herausgebracht 

zu haben. Da ift oft fo viel Arbeit, vie den Gefangenen nur 

tiefer hineinführt ins Leugnen und den Teufel fefter bannt, und 

ein Mahn- und ZTroftwort Könnte das Herz fihneller brechen, daß 

e8 Erleichterung fucht in dem Bekenutniß ber Schuld, von ber es 
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gebräcdt ift. — Diefe Gefängnüffe find’s meift, wo vie Entfcheivung 

beranreift, — aber zum Böfen, wo ber Grund gelegt wird zur 

Laufbahn des Verlornen, weil Niemand ba ift, ver fie fucht und 

fi) ihrer annimmt. Es ift eine Anlage, die von ben ſchwereren 

Gefängniffen zurückfällt auf bie, die da helfen fonnten, aber nicht 

geholfen haben, fo lange es noch Zeit war. 

Doch, wenn hier von Gefangenen bie Rede ift, fo find zu⸗ 

nächſt die im bie fehwereren @efängniffe verurtheilten, wie fie nun 

nach ihren verfchiedenen Graden heißen: Kreisgefängniß, Zucht 

polizeihaus, Arbeitshans, Zuchthaus gemeint; und eben die Seel 

forge an biefen ift es, die hier befonbers ind Unge gefaßt werben 

fol. — Seelforge an ihnen noch üben wollen, dünkt freilich Vielen 

auch unter Geiftlichen, verlorene Arbeit. — Es find ja Verlorene, 

— als folche Hat fie die Gefellfehaft ausgethan und abgefonbert; 

— je höher hinauf in den Strafanftalten, um fo fehredenver ber 

Anblick, um fo gräuficher bie Schaar der Gefangenen, bie da- find, 

— ber Abfehaum ver Menfchbeit — fo heißt fie die Gefellfchaft, 

bie folchen Abſchanm ans fich hervortreibt, — Verbrecher aller 

Art, vom geringen bis zum böchften, Unfänger und vollendete Ver: 

dredier am Schuß ihrer Laufbahn, — Verbrechen umgeben uns 

da von allen Seiten, bei deren Gedanken ſchon und Schauer er- 

greift: Berlorene ſind's. — Soll darin der Grund Itegen und bie 

Nechtfertigung, ven ihnen vie Sand abzuziehen, und fie vollends 

hinabzuftoßen ? Wer mir daven weiß, daß fie, weil fie perloren 

fint, aufzugeben ſeien, der bleibe von ihnen weg; — wer nur dar 

bon weiß, daß fie verloren find, nichts mehr zu gewinnen, wer bie 

ganze Klugbeit und Kunſt nur darin fucht, nur das Eine an ihnen 

zu thun weiß, fie mit ihrer Lage auszuföhnen, daß fie fich drein 

ſchicken, ſich ſchicken in das, was man nicht ändern fanıı, der laſſe 

ja von ihnen, — bei dem bleiben fie verloren; — wer aber nur 

ſich im Auge hat, wem das Amt willkommen ift, weil's als ein 

nicht viel äußern Reiz bietendes Tann eher erlangt werben, eine 

frühere Verſorgung bietet, orer eine Brüde ſeyn foll, ber fol 
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ganz ferne bleiben! — Berlorne find’s, wahrhaftig! — Blumhardt 

fagte auf dem Kirchentag 1857: „Es Tiegt in allen Seelen nech 

etwas, bas man nicht anders al8 einen Gefangenen vergleichen 

ann, der in Ketten fehmachtet; die barmherzige Bruberliebe fann 

und muß dieſen Gefangenen befreien, dieſes Edle von feinem Banu 

föfen, von bem es umftridt ft.” Ein Wort, bas gewiß gewaltig 

faßte. Solche Berlorene find’s! Uber noch gewaltiger ift tes 

Herrn Wort: „ich bin gekommen, nicht zu richten, fondern zu fu⸗ 

hen und felig zu machen, das verloren ift." — Das „Berloren” 

gilt von ihnen beſonders, — fo gilt auch ihnen befonbere bes 

Herrn Wort. — Es ift fein verfluchter Boden, fontern ein Boden, 

ben ber Herr durch diefes Wort geheiligt Hat. 

In diefem Einen Wort ift das rechte Berſtändniß für tie 

Soheit des Berufs, der rechte Schlüſſel zur rechten Faffung und 

Ausführung der Aufgabe. Das muß im Herzen feyn, das allein 

macht tüchtig: pectus facit theologum. Wo das fehlt, ift mit 

aller Gelahrtheit, mit aller Weltklugheit, praftifchem Sim, Men⸗ 

ſchenkenntniß, bier ganz beſonders nichts gefchafft. — Verlorene 

ſind's, — aber der Herr will fie retten unb hat fie noch nicht 

aufgegeben, — er will auch fie noch felig machen. Ein ganz An- 

deres foll noch an ihnen gelingen, als fie eben zur Arbeit, zum 

ehrlich ihr Brob verdienen, tächtig machen. Im ärgften Verbrecher 

wehnt eine Eeele, die zum ewigen Leben foll gerettet werben. 

Der Beruf vor allen andern fordert eine Begeiſterung; wer 

zu ihm beranfommt ohne biefe, etwa in ter Meinung, es werde 

hintennach fchon kommen, vwerfüntigt ſich an benen, benen fein 

Beruf gilt; hintennach die Begeifterung? wo fo viel hereinbringt, 

bie Begeifterung zu fühlen. Sie kann nur fehn, we jenes Wort 

bes Herrn voranſteht und im Herzen ift kräftig geworten. Wo 

das voranfteht, ba iſt zuerſt bie rechte Liebe, das rechte Mitleid 

zu ben Gefallenen, — fie find gefallen, verloren , und follen doch 
nicht verloren ſeyn. Ich fage, das rechte Mitleid. Eo gern 

drängt fich falfches Mitleid ein, ein fentimentales Mitleid, das 
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fo viel verderbt, wird fo leicht mächtig, nnd es koſtet Ernſt, ſich 

deß zu erwehren, daß alle Herzensregung nur in Mitleid will 

aufgehen und untüchtig wird zum Helfen. Wenn wir in die Ber- 

hältniffe der Gefallenen eingehen, fehen, wie fie vor uns ſind, 

vegen fie das Mitleid an, — aber nun vollends, wenn wir er- 

fahren, mie fie gefallen, wie fo Mancher eigentlih mit Gewalt 

in die Verbrecherlaufbahn Hineingeftoßen wurde, weil Niemand fich 

feiner annahm, — Teine Hand die Wankeuden und Irrenden zu- 

rechtführen wollte, alle Hänpe nur abftiefen, — wie fchfechte und 

fhwache Eltern den Grund legten, — brädenbe Berhältniffe, Ar⸗ 

muth und Noth, wo fein Weg offen fand, die Herzen in ben 

Bann fchlugen und den Weg anftbaten zum Verbrechen, — wie 

Unüberlegtheit, plögliche Leidenfchaft bineinftärzten, — und draus 

gen fo Unzählige, die noch ſchwerere Schuld und Schande auf 

fih tragen und find in allen Ehren unangefochten, weil fie reich 

find und Verbindungen haben; — bazu der Schein ber Unfchulp, 

der Härte gegen fie, der oft ba ift: — ba ft die Verſuchung 

nobe, PBartet zu nehmen, die Schulo leichter zu nehmen, gar. zu 

entfchuldigen; — das ift die ungefunde Sentimentalität, vie in 

jedem Gefangenen einen unfchulbig Berurtheilten und Berfolgten 

fehen will, zum Voraus Bartei nimmt für ihn, und ibn, ftatt zu 

vetten, zum DBerlorenen erft macht, weil er fein Elend nicht hat 

erfennen lernen. Ein Verlorner ift er, — aber gerettet foll er 

werben, — ein Berloxner, darnm hat ter Herr ihm gefaßt, er 

jucht ihn noch, will Ihn retten. So wirb bie Liebe vom rechten 

Ernft getragen und von der rechten Hoffnung; — e8 ift des Herrn 

Sache, ber will fie retten. — 

Wie frifch und frenbig gebt bie Begeifterung an bie Arbeit, 

Berlorene zu retten! — wie herrlich! Die Arbeit fo hoch, fo 

groß, fell fo muthig vollendet werben; es ift fein Zweifel am Ge 

Imgen. Wie foll ber Liebe und Begeifterung etwas wiperfiehen ? 

mit dem ftohen Selbſtbewußtfeyn will, ver den Ruf in fich fühlt, 
bineintweten unter bie Verbrecher, — im kurzer Zeit follen fie 
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umgemwanbelt fehn, umgewandelt durch ihn; in kurzer Zeit fol 

and) der Verbärtetfte weich geworben ſeyn. Es bat, fo ift ber 

Getanfe, nur bis baber am rechten Herzen gefehlt, au der rechten 

Liebe, am rechten Eifer; — jeded Regen und Wehen, das freilich 

bei dem nenen Geifte und Winte, der wehet, fi regt, ift ein 

Zeichen bes nahen Siege, ben er errungen mit feiner Liebel — 

Wer iſt nicht ſchon wit folchen Hoffuungen bereingetreten? und 

wer bat nicht auch, je höher er feine Hoffnungen gefpannt, je 

mehr er feinem Feuer und feiner Kraft vertraut, um fo ſchuerz⸗ 

lichere Enttäufchungen erfahren? — und je freubiger feine Kraft, 

um fo unmächtiger, untüchtiger fühlt er fich, mutblos zieht er 

die Hand zurüd, es ift ein verioren Werk! Triplex aes circa 

pectus! 

Ya, verloren Werk ift und bleibt e& an den Verlornen, we 

bie freudige Begeifterung mit bem labora anfangen will, auf fich 

felber bauen, — fie muß erläfchen; unb was ift’& bean mit ber 

Arbeit? foll nicht eriöfchen das heilige Feuer, — das Ora muß 

voran; — Ora, dann Labora. Ora, e8 ift des Herrn Werl, — 

bann tie Freudigkeit zum Labora — der Herr hilft mit. Ora 

— lege dem Herrn die Sache bin, „es ift beine Sache, tu Taunft 

fie nicht Taffen.” — Ora — trage beine Gefangenen auf deinem 

Herzen, aber auf einem chriftlichen Herzen. — ‘Das Ora wirb 

bewahren, das Gelingen dem eigenen Labora zuqufchreiben. — 

Es hat's gewiß Jeder erfahren, wo er am wenigfien vertrante 

auf fein Thun, feine Kraft, wo er in rechter Demuth: da, Herr, 

mußt helfen, ans Werk ging, daß es freudig ging, — unb wo er 

allein d'ran geben wollte, auf feine Züchtigkeit, fein Geſchick ver- 

traneud, — ba find es bie fchwerften Zeiten geworken. (Dein 

ifts, wenn gute Thaten dem Borfag wohl getathen; ich bin allein 

an Fehlern ſchuld.) — | 
&o oft kommt an Gefüngnißgeiftliche vie Frage: „Wie lange 

wirft du's noch treiben? es iſt ein zu trübes Gefchäft, em zu 

nieberbrüdender, zu wenig lohnender Beruf.” Wo und fo Fang 
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das Ora kräftig iſt, da heißt's und treibt's fort: labora. Wo 

und ſo lang das Ora kräftig iſt — ſtehen die hohen und herrlichen 

Seiten und Zeiten im Licht und voran, die der Beruf gewährt 

vor vielen andern, neben bem Schweren und Zrüben, bad er vor 

vielen andern befonters auflegt. — 

Wenn oben gefagt worben ift, ‘in des Herrn Wort fei pas 

rechte Verſtaͤndniß über ven Beruf des Gefängnißpredigers ger 

geben: in bed Herem Namen bie Berloruen zu fuchen und fte ihm 

zuzuführen, und wenn bie Rebe: gewefen von dem, was ibm zuerft 

noth thut zu feinem Beruf: fo iſt damit die Aufgabe noch nicht 

gelöst, das Werk noch nicht gethan. Das ift nur bie Voraus⸗ 

feßung. tie da ſeyn muß, bie Bebingung, vie erfüllt feyn muß, 

ohne die er an's Werk gar nicht gehen kann. Mit diefem gerür 

ftet, fteht er erit am Wege, — ohne dies Tann er den Weg ger 

nicht antreten. Uber daß der Weg richtig gewandelt, ber Beruf 

richtig getban werbe, dazu ſoll die Paſtoraltheologie Anweiſung 

geben; die Erforderniſſe dazu kaun ſie nicht geben; aber ſagen 

muß ſie, das iſt erforderlich; das iſt noth; ohne dieſe Erforder⸗ 

nifſe biſt du nicht fähig zum Beruf. Eine ſolche Anweiſung mid 

das Folgende geben, wicht won vornherein couftenirt, aber auf 

Erfahrung von manchen Jahren beruhend.“) Eine feldde Anwei⸗ 

fung thut befonders bei ben Gefängnißgeiſtlichen noth, — Fehl⸗ 

griffe am Anfang gemacht, laſſen fich nicht immer wieder gut 

machen; oft ift mit Einem Fehlgriff ver Beben, auf den gebaut 

werben fell, für Immer eingeftoßen oder doch für lange Zeit, mit 

Einem Fehlgriff der Credit auf lange Zeit zerfiärt, oft unwider⸗ 

briuglich, ein Riß aufgethan zwifchen dem Geifilichen und feinen 

*, Nar als ſolche praltiſche Anweiſung und Rath für Amtsbrüder will 
ber Berfaffer feine Arbeit angejeben wiſſen; fie ſoll keine wiſſenſchaftliche Ab- 
handlung ſeyn und wird darum fhre populäre Form auch ihre Eriſchuldigung 

un. Rechtfertigung, finden. 
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Gefangenen, der ſchwer, oft nie mehr geheilt wirk. — Den Ge 

fängnißgeiftlichen beobachtet und verfolgt feine Gemeinde mit viel 

mehr Aufmerkfamkeit, als je eine andere Gemeinde; nichts bleibt 

umbeachtet, — feine Gemeinde hat auch eine Tradition, an der fie 

fefthält, die fie pflegt und nährt, die um fo fefter bewahrt wirt, 

je länger, die davon zeugen können, im Gefängniß verharren. 

Wie bei ven Erforberniffen zu dem Beruf ve Herrn 

Wort vorangeftellt wurde, fo fol’ auch zur rechten Uebung 

des Berufs voranftehen. In ihm ift die reichite Weiſung. 

Es gilt Verlorene zu fuchen und zu retten! 

Mit dem ur Tann in den Borbof getreten, mit dem nur 

das Innere betreten und darin bas Werk mit Eegen gethau wer- 

den. — Ya e8 ift ba auch ein Borbof, ein Inneres — und ein 

Heiligtum — und es foll ein Heifigthum, ein Tempel des Herrn 

werden. — Aber bis hinein ins Innere mu noch manche Thüre 

aufgefchloffen werden. Ohne das erfte im Herzen feft zu haben, 

trete feiner an den Beruf am Gefängniß — das muß er feft- 

halten beim Eintritt ine &efängniß, in den Beruf. Noch ehe ber 

Geiſtliche in ten Beruf felbft, an feine Webung, zu ven Sefange- 

nen perfönlich kommt, kommt er in mancherlei Berbältnifie. Auf 

was für einem Boben er ta fieht, von dem bängt für Gedeihen 

ober Nichtgebeihen feines Wirkene fo viel ab, und darf barnım 

nicht gering angefchlagen werden. Der Geiftliche konnt im fo 

nabe Berührung mit dem Vorſtand der Anftalt, mit den vielerlei 

andern Angeftellten bei der Anftalt, ven Aufſehern. Tyreunpfiche 

oder unfreundliche Beziehungen zu ihnen find von fo großem Ein⸗ 

fluß, wirken fordernd oder hemmend ein; dadurch kann viel geföür- 

dert, und noch mehr verhindert und geftört werten. 

Die Stellung bes Sefängnißgeiftlichen iſt eine eigenthümliche. 

Er ift dem Vorſtande in einer Beziehung beigeorbnet, und hoch 
wieher, eben weil jener ter Vorftand tft, untergeordnet. Die Auf- 

jeher ftehen unter ihm, fie Haben ihm nichts zu fagen,. und doch 

find fie ihm nicht umtergeorbnet; fie haben ven ihm Feine ummit- 
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telbare Befehle anzunehmen. Die Rede kann davon nicht ſeyn, 

was es oft für Perfönlichkeiten find, denen das Amt anvertraut 

ift, bie für alles ein Herz haben, nur nicht für bie Gefangenen, 

nur Yuswürflinge, Verlorene in ihnen fehen, mit benen nichts 

anzufangen fei, al® fie in Zucht halten und ftrafen, um fo freier 

und willlärlicher, weil fein Kläger wider fie aufiteht, alles inner- 

halb ber Gefängnißmauern verborgen bleibt;*) — aber davon, 

wie ter Geiftlihe feine Stellung behaupten fol. Es gilt auch 

da, ſich gleih auf den rechten Fuß fegen. Aber was beikt das 

bei fo Vielen? Man fagt ven Geiftlichen, ob mit Recht oder 

Unrecht? nad, daß jie fo gern ten Beamten fpielen, und, wo «8 

nur möglid) ift, regieren und anordnen wellen. Nun ſoll's gelten: 

tem Verwalter ober Vorſtand zu zeigen, tab ber Geiſtliche ihm 

nicht fo untergeorpnet fet, fich nicht® zu fagen laffen bramche, fich 

nichts gefallen laſſe — gleich von vornherein abzumeffen, wie weit 
fein Zerritorium gebt, und ihn merken zu laflen, daß man mit 

Eiferfucht über feinen Rechten mache; den Aufſehern zu zeigen, 

taß der Geiftliche über ihnen fteht, fie jein Anfehen und Stellung 

fühlen zu laffen. Für Amtsehre und Rang und Befugniß wird 

eifrig gewacht und. gefiritten. Aber wie für das Amt, Verlorene 

zu fuchen und zu retten? Belannt ift, daß bei Niemand pas Res 

gierenwollen weniger mag ertragen werben, al& bei den Beiftlichen. 

Mit dem Regierenwollen wird nur beraudgeforbert, jeben auch 

nur ſcheinbaren Eingriff abzuwehren und hinter allem ein Ein⸗ 

greifenwollen zu wittern. Die rechte Stellung, unb das auf den 

rechten Fuß fih Etellen weist eben der Bernf gleich von Anfang; 
— — —— —— — 

*), Darüber haben Männer, deren Urtheil bier, wenn je eines maßgebend 
ift, fih ausgefprochen, auf eine Weife, durch bie die obigen Werte gewiß ge- 

vechtfertigt find: Freiherr von Seld, Erlebniffe auf dem Gebiet der Straf- 
juſtiz xc. 1860. pag. 40 f. Richter Dr. v. Duhn: Die Gefüngnißfrage ꝛc. 

1862. pag. 28 und 57 f., eine Schrift, für die dem verehrten Verfaſſer jeder, 
bem das Gefängnißweſen am Herzen liegt, den innigften Dauk jagen wird. — 

Wichern in feiner Rede im Haufe der preußifchen Abgeorbneten am 2. Octo⸗ 
ber 1862. 

Balmer, Paſtoraltheol. (2. 4.) 4 
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bei den Gefangenen ift der Beruf, ihnen gilt er, — hinter bem 

tritt die eigene Perfönlichkeit zurüd, aber bie Frage voran: was 

mag dem Beruf förderlich feyn? — Ueber dem den Beamten- 

Spielen geht das Amt verloren. Dagegen wird base, daß Das 

Amt im Auge gehalten wird, oft zum Nachgeben, Herabſteigen 

mabnen, ftatt anf fein Necht zu pochen; im Frieden ift mehr zu 

gewinnen, al8 im Streiten, und bei Vielem ift Nachgtebigfeit und 

Bereitwilligfeit zu forbern, wo mit Fordern ojt nichts ober wenig 

erreicht wird. 

Freunplichleit nach unten wird mehr fördern, als befehlen 

und anordnen, wo man es nicht Fann, aber auch da, wo man es 

kaun. Die Angeftellten ſich entgegen haben — wie viel Steine 

fan ſolch ein Feind in den Weg legen, wie vicl einreißen auf 

einmal bei Gefangenen, ohne daß ihm nach feiner Dienfiorbuung 

etwas zur Laft gelegt werben kann. Befehlen wollen nach unten 

bin, wird bei ben Untern und Obern wider ben Geiftlihen nur 

Unluſt und Luft zum Wiverftand wecken. Es wird. fchwer halten, 

Auffeher zu Mitarbeitern zu gewinnen; aber mit Freundlichkeit 

werden fie doch zu Freunden gewonnen und abgehalten, in dem 

Theil, wo fie’ vermögen, binverlich zu werben. Da gilts, fich 

nach allen Seiten auf ben rechten Fuß zu fegen, das beißt: zu 

zeigen, daß man verſtehe was feines Berufs ift, und nur dies — 

aber auch dies feft im Auge zu halten. Damit wirb ber Geift- 

lihe nach oben und unten feine Stellung und Auſehen fi wahren 

und feften Boden behalten. 
Auf dem Boden foll der Geiftliche ftehen. So ift nun der 

Weg offen ins Gefängniß ſelbſt. Ob's nach pennfplvani- 

fhem Shftem oder nach auburn'ſchem, oder dem in Deutfchland 

noch vorherrfchenden Syſtem, — alle Gefangene Tag und Nat 

beifammen — eingerichtet it, gehört nicht daher. (Ein Gefäng- 

nipgeiftlicher wird über bie Frage, über die Alle mitzureden fich 

berufen glauben, anch die noch nie ein Gefänguiß recht gefehen 

haben, bald im Reiten fehn. ‘Die Frage, welches Syſtem bas 
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befte, follte bald entfchleden jehn, wenn man nur, bie bier berufen 

find zu reden, Hören wollte, Borftände und Geiftliche von Ge- 

fängnifjen, wenn man nur bie Gefangenen felbft — nicht einmal 

die Erfahrungen, bie an ihnen gemacht werben — nur fie felbit 

zeugen ließe.) 

Wie das Gefängniß ſeyn mag — ter Geiftliche foll die Ver⸗ 

lorenen ſuchen; — fuhen? Iſt denn feine Gemeinde nicht ſchon 

bei einander, — alle verfammelt? — und ift denn nicht wohl 

Sorge getragen, daß feiner ferne kommt und der Geiftliche ihn 

erft noch fuchen müßte? — Und bo: er muß fie ſuchen, muß 

jebem nachgehen, darf nicht zufrieden ſeyn, daß er alle da hat, 

ihn alle hören und fehen, wiffen, daß ein @eiftlicher da iſt, — 

ed muß jeber wiffen, taß der Geiſtliche für ihn ba tft, — der 

Seiftliche muß es jebem zeigen, daß er eben auch feinetwegen ba 

ft. Es muß es jeder wilfen, daß es bem Geiftfichen eben auch 

um ihn zu thun tft, daß er fein fpecielleer Seelforger ſeyn will, 

baß er ein Herz für ihn habe. Mit allgemeinen Reben ins Weite 

hinaus ift das nicht gethan; ſoll's jedem an fein Herz geben, und 

fo ihm der Geiftlihe nahe kommen, fo muß er ihm nahe treten, 

er muß ihm, jeden Einzelnen — fuchen, auffuchen; er muß ben 

Gefangenen allein haben, allein mit ihm feyn! — Allein mit 

jedem! und doch find es Verbrecher jeber Art, und wohl folche 

oft, die mit den fchwerften Verbrechen Scherz treiben, denen 

nichts mehr heilig ift, die zu allem fähig finb, vielleicht anf nenes 

Berbrechen, gar auf Word finuen, um ihrer Laſt, die von innen 

und außen fie drückt, los zn werden; — iſts nicht Pflicht, vor⸗ 

fichtig zu ſeyn, fich ficher zu ftellen? Ja wer ift’s, der zu fuchen 

tft? Verlorene finds. Da darf und kann feine Furcht fehn, auch 

nicht vor bem ärgſten. Wer Furcht blicken, nur ahnen läßt, dem 

Schein, als könnte der Verbrecher ihm Furcht und Angſt einflößen, 

nur irgend DVorfchub gibt, der hat den Beben verloren. Der 

Berbrecher darf nie auch nur den Gedanken haben, daß der Geift- 

liche fich vor ihm fürchten Tönne, fonft bat er das Herz für ihn 
40* 
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(den Geijtlichen) verloren; — und wenn er fich noch fo gefürdtet 

weiß, von dem ®eiftlichen will er nicht gefürchtet feyn; wenn er 

weiß, bag Niemand mehr ein Herz zu ihm bat — der Geiftlice 

foll Herz vor ihn haben, weil er ein Herz zu ihm hat. Woher 

aber das Herz? Es find Verlorene, die gerettet werten follen, 

die darum der Herr noch unter feine Zucht genommen, noch ein 

mal gefaßt hat. 

Wer iſt's? — Wie drängt fi Neugier ein! Was ifi’s ein 

Jagen nad) merkwürdigen pfuchologifchen Erfcheinungen, die fellen 

ergründet werten, ein Jagen nach interejlanten Erfahrungen, nad 

wichtigen Charakteren! — Das tiefe Geheimniß liegt offenfuntig 

da! Enter ſind's; Verlorene find’S! Die Sünde iſt's, die überall 

auftritt und ihr Verderben offenbart. Die Verlorenen follen ge 

rettet werben. Wie wird das verberbt und gehindert mit dem 

Haſchen nach pfuchologifchen Räthfeln und intereffanten Erfahrun 

gen aus der Nachtſeite des menfchlichen Herzens, und über bem 

Fifchen darnach das Menfchenfifchen aus dem Auge verloren! 

Dos Räthſel ift gelöst, die Sünde iſl's, die Sünde ber Leute 

Ververben. Aber das Röthfel muß ja auch dem Gefangenen ge 

(58 werden, gelöst der Bann, ber auf ihm liegt. Darum muß 
ber Geiftliche ihm nahe kommen, jedem befonbere, — er muß mit 

ihm allein ſeyn! — und ber Gefangene muß fehen, daß der Geiſt⸗ 

liche feine Furcht ver ihm hat, nicht blos weil das feines Amts 

ift, er feine Beſoldung davon bat, alfo muß, — fonbern weil er 

ein Herz zu ihm bat, — weil er in des Herrn Namen fein Amt 

thut und zu ihm kommt. Der Geifilihe muß ihn Vertrauen zei- 

gen, auch bem ärgfien; wie foll benn fonft ter Arge Vertrauen 

zu ihm faffen und ihm das Herz öffnen! 

Un ihn retten zu Können, muß er gefaßt werden, um ihn 
faffen zu Können, muß der Geiftliche ihm nahe fommen; mit ihm 

allein feyn, um ihn kennen zu fernen, daß er ihn erfaffen und 

fuffen kann. 

Darum allein! buchftäblich genommen; es darf fein Anderer 
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Zeuge ſeyn. Vor Unteren fchließt das Herz fich zu, ver Auderen 

will der Gefangene fein Geheimniß verfchloffen haben, vor Anderen 

will er fi von dem Geiftlichen nicht beſonders gefaßt fehen. 

Darum allein; wenn's vor Anberen auch fönnte noch fo ftill ge⸗ 

fhehen, daß es Heiner erfahren foll; — aber bie Anberen haben 

gar feine Ohren; je ftiller, deſto gefpannter und anfmerkfamer ! 

wie ift alles anf einmal fo ftill, wenn der Geiftliche in einen Saal 

tritt, zu einem befonders bin, und fpricht mit ihm, wie lauſchen 

alle Ohren, was e8 zu verhandeln gebe — und hören ſie's nicht, 

fo iſt's faft noch fchlimmer, — was wirb nun alles erfonnen und 

ausgebreitet, falfch verftanden und falfch gedeutet won ven miß- 

tranifchen Seelen, deren böfed Gewiſſen in allem eine Beziehung 

auf fih fucht, — je fchlunmer, je tümmer, vefto leichter findet 

es Glauben. Über dem Gefangenen ift Mund und Herz über 

feine innerften Angelegenheiten verfchloffen vor ben Anderen; nnd 

auch nur Gefpräche über Gleichgiltiges hat er nicht gern, wenn's 

eben an ihn befonters öfter kommt, weil er fürchten muß, daß 

e8 ihm von den Andern übel gebentet werte. — Darum allein; 

ganz allein! 

So leicht geht das, wo Zellenhaft ift, — fo erfchwert iſt's 

bei gemeinfamer Haft, wo fchon beſonderes Erftarktfeyn dazu ge⸗ 

hört, wenn Einer ver bem Unteren fich nicht fheut, nach bem 

Geiftlichen zu verlangen, — wo mit Gier einer umringt wird, 

ben ber Geiftliche verlangt bat, was er von ihm gewollt babe, 

und einer, der weich worden tft, fich verhärtet, um nicht von ben 

Anderen darüber verjpottet zu werben. 

Und doch gibts auch bei gemeinfamer Haft gar manche Ge- 

legenheit zu näherer Berührung. 

Die erfte, mwichtigfte und gänftigfte Gelegenheit bietet ver Ein- 

tritt des Gefangenen in das Haus. Die neu Eintretenden werben 
dem Geiftlichen zugeführt; er kommt mit ihnen in den erften Ta- 

gen nach ihrem Eintritt zufammen. Denken wir uns in feine 

Lage und Stimmung. Da hat der Gefangene nur ben furchtbaren 
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Ernft vor ſich; es ift Wahrheit geworben, was er nicht glauben 

wollte, wo er zu ſcherzen meinte; alle die Rettungsmittel, die er 

verfucht, auf die er fich geftägt, find zu nichte worben; er em⸗ 

pfängt, was feine Thaten werth find; die Thore find Hinter ihm 

gefchloffen, es ift kein Ausgang offen, es ift abgefchloffen mit fei- 

nem Leben; das ift die Ernte feiner Saat, fein Gewinn; er ift 

herausgeriffen aus feinem Treiben, aus feinem Sreife; losgeriffen 

hat er ſich vorher von den Seinigen: jetzt wird er's inne, was 

es iſt, losgeriſſen ſeyn von Allem; was für eine Zukunft ſteht 

vor ihm! er iſt hineingeworfen unter die Geächteten, zu denen er 

doch vorher nie gehören wollte, zuſammengeworfen mit ihnen; ab⸗ 

gebrochen jede Brüde. Wird ſich das Thor noch einmal aufthun? 

will er binausrechnen ? Tann er die Jahre Heiner machen, ausitrei« 

chen, die vor ihm find? Vielleicht iſ's zum erftenmal, daß er das 
Zuchthans betritt. Warnungen find vorbergegangen, er hat fie 

nicht gehört; nun find fie erfüllt. 

Oder iſt's zum wieberholtenmal; er ift rüuͤckfällig; härtere 

Strafe hat ihn getroffen; darf er Nachficht hoffen? er weiß alles, 
wie es ift, um fo geringer fein Hoffen. — Der Schreden, ver 

Ernft des Haufes ifi ihm aufgegangen. — Bon dem Vorſtand ift 

er empfangen, von ben Auffehern in Empfang genommen worben, 

— das Züchtlingsgewand hat er angezogen, tft unter pie Gefan⸗ 

genen eingetreten, und muß es hören, wo er tft, wer feine Ge⸗ 

noffen find. Da iſt's die Zeit, wo ver Gefangene fo allein fich 

fühlt, fich fehnt nach einer Anfprache, auf den Geiftlichen wartet; 

ber ift der Einzige, von dem er Troſt hofft, und wenn nicht, fo 

thut feine Anfprache, fein Suchen noch mehr Not. An biefem 

erften Alleinfeyn Tiegt viel. Verlorene ſind's, die follen noch ge- 

rettet werben. So verfchieben find fie — und doch alle in dem 

Einen gleih. Der Eine fehnt fih nach dem Geiftlichen, einem 

andern iſt's fo angft auf bie erfte Anfprache; ein britter kommt 

mit Hohn und Verachtung im Geficht, daß Ingrimm und Abfcheu 

einen erfaffen will. Soll da ber Anfang ſeyn mit einer rechten 
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Bußprevbigt, aufgebedt werben alle bie Gräuelthaten? gerichtet alle 

bie Verbrechen? tief in den Abgrund verworfen und verbanmt ? 

das ift fo leicht gethan! tief, moch tiefer hinab; ganz und gar ver- 

nichtet! aber fo viel wird mit ſolchem Vernichten vernichtet, gleich 

von Anfang abgefchnitten alle Fäden, abgefchnitten das Band, bas 

ber Seelforger, und das an ben Seelforger knüpfen follte. 

Hot er fih nach dem Geiftlichen gefehnt — fein Herz ift 
voll, er trägt in feinem Herzen das Gericht und ven Fluch; ber 

©eiftliche ift der Einzige, bei dem er Zuflucht hofft und Aufrich« 

tung; er hat ſchon fehwer gebüßt und ift in vechter Reue, und 

der Geiftliche mit feinem Gericht hat bas glimmende Docht aus⸗ 

gelöſcht! Er ſoll fein Seelforger ſeyn, ihn faffen und bat ihn 

auch weggeworfen. Was will er noch von ibm? was follen ihm 

feine Prebigten gelten? Er wird andere fuchen, bie ihn tröften 

follen und fein Leid und feine Noth vergefjen machen, und wirb 

fie reichlich finden. 

Iſt's ihm angft gewefen vor dem Geiſtlichen, hätte er biefe 

Begegnung lieber los: fo tft er ja zu faſſen geweſen, aber nicht 

gefaßt worben; er wird fobald feine Begegnung mehr fuchen. 

Und fteht er da vor dem Geiftlichen fo falt und mit Hohn, 

jo ift ihm ſolch Abſtoßen erwünſcht, er will fich nicht faffen laſſen, 

und ift ihm recht, daß er nicht gefaßt worden ift. Die Kälte und 

der Hohn, die ſich zur Schan legen, das Abftoßen — ift oft gar 

fchwer erfauft und mit Mühe erheuchelt. — Er fühlt wohl feine 

Schuld, fein Elend und feinen Sammer, wil’8 aber nicht aufs 

fommen laffen, (wie der Spötter mit feiner Angft nur hinter ben 

Spott fih ftedt): das Weinen Liegt ihm näher: er fürchtet fich 

davor, baß er brechen müffe, fürchtet fich vor dem Weichwerben. 

Er rüftet fih, ehe er zu dem Geiftlichen kommt, daß das Herz 

wohl gepanzert fet und feinen Zugang biete. Wie find ihm Dons 

ner und Blitz willlommen! um fo fefter werfchließt er fein Herz, 

und frenet fich, den Sieg errungen zu haben. Am Zorn bes Geiſt⸗ 

lichen erlabt er fih; fo bat er für fih Urſache, um fo fetern 
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Widerftand entgegenzuftellen, unb von fich felber wegzufommen; 

aber auch von tem Geiftlichen ift er weggekommen. 

Berlorene find fie alle; einer fteht tiefer, als ver andere, 

einer ift leichter zu faffen, als ber andere; je tiefer einer ſteht, 

um fo fchwerer ift er zu faffen, um fo tiefer muß, wer ihn faf- 

fen will, fi) zu ihm herablaffen, nicht noch tiefer ihn hinabſtoßen. 

An die Möglichfeit feiner Rettung muß ber Seelforger glauben, 

fo lange ihm Gott noch ein Heute gibt und ihn vor ben &eift- 

lichen binftellt. 

Verlorene find fie, aber nicht weggeworfen; ber Scelforger 

barf am wenigften richten, ber Herr will fie auch retten, aber 

wie fol fi ein Verlorener als felchen faflen, wie glauben an 

bie Prebigt von Gnade für die Verlorenen, wenn der Seelforger 

ihn wegwirft, unr richtet, nur verdammt, and ihm das Herz zuı- 

fchließt ? 

Gewiß mehr als alle tie Schärfe, wird bie Frage tas Gerz 

faffen und auffchließen: Wie ift’8 mit dir geworden? Was haft 

bu denn gewonnen? Warum bift bu bier — Warum? was ber 

Grund? warum hat dich Gott gefaßt und faffen müffen, was ift 

feine Abſicht? was foll mein Amt feyn an bir? was fell und 

will ih bir ſeyn? — ein folches Fragen bringt mehr ein, als das 

fehärffte Predigen. 

(Eine Frage, die fich freilich beffer zu einer Anmerkung eig- 

nete, die gleichgiltig erfcheineu mag, Teineswegs aber fo gleich- 

giltig ift, fol bier, wo es fi um den nächften Verkehr mit den 

Gefangenen handelt, doch nicht übergangen werden: bie Frage: 

wie follen die Gcfangenen angerebet werben? In manchen Straf- 

anftalten ifl’8 Verordnung, jcben Gefangenen bu anzureden; es 

ift fchr zu bezweifeln, ob fol’ commanbirtes vertraulich Sprechen 

auch Vertrauen erregen wird; bie Alters- und Stanbeshalber eine 

andere Anfprache gewohnt gewefen find, wirds ficherlich nicht an⸗ 

fprechen, aber noch mehr teprimiren und erbittern. Es ift veffen, 

was teprimirt, ſchon genug da; gefehlt iſt's, noch mehr hervorzu⸗ 
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ſuchen — das erbittert noch mehr, und kann nicht gewinnen. — 

Andere meinen es anf befjere Weife gleich zu machen mit dem 

Alles planirenden Sie für Ale. Das „Sie”, pritte Perfon 

pluralis, fonnte nur der alte Kanzlei-Ehrfurchtöten auefindig ma- 

chen, ber in tieffter Ehrfurcht nicht wagt, fi in nahe Gegenwart 

zu wagen zu bem Angerebeten; nur in weiter, ebrerbietiger Ent- 

fernung darf er's wagen, von ibm (ftatt zu ihm) zu reden; und 

dies foll die rechte Weife ſeyn für nahen Verkehr? -Nebe man 

jeden an, wie er's nach feinen Berbältniffen ift gewohnt gewefen, 

in bie Weife wirb er ſich am leichteften finden und fich ange 

fprochen fühlen. Bei den Jüngeren wird das Du das anfpres 

chenbfte feyn, e8 muß ihnen aber nahe gelegt werben, warum bei 

ihnen ba8 Du; nicht um berabzufegen, ſondern daß fie ber Zeit 

wieber gedenken, wo fie dem @eiftlichen näher waren unb e8 mit 

ihnen beffer . ftand.) | 

Damit ift freilich noch nicht Alles plan und eben, wenn ber 

Gefangene nun auch fühlt, daß ein Herz ihm noch offen iſt une 

er fein Herz aufthun tarf. Bei ven meiften geht das Herz nun 

anf, nicht im Belennen, fonbern in feſtem Bezeugen ihrer Un- 

Schuld; ſchreiend Unrecht ift an ihnen verübt, Feindſchaften find 

ſchuld, — oft gar Haß wegen bezengter Rechtſchaffenheit und 

Wahrbeitstiebe, — Unrecht tft geübt werden gegen den Armen, 

der fich nicht wehren Tonnte gegen den Reichen, falfche Eide finb 

gefehworen werben, die Obrigkeit hat e8 jo ungerecht ausgelegt zc., 

und ber gerechte Gott foll der einzige Troſt ſeyn und der Heiland, 

ber auch fo unſchuldig gelitten hat 2c. 

Schwere und nicht nur vergebliche Arbeit, fondern ftörende 

Arbeit wird es ſeyn, fich einlaffen wollen mit einem, ihn über- 

führen wollen von feiner Echuld, und ein Bekenntniß feiner Schuld 

ihm abdrängen wollen, vergebliche Arbeit, oft auch nur begründet 

in falfchem Eifer, der nicht rafch genug mit feiner Arbeit an’e 

Ende kommen kann, oder in innerer Eitelfeit, einen zum Bekennt⸗ 
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niß gebracht und errungen zu haben, was bem Gerichte mit all 

feinen Regen und allem Scarffinn nicht gelungen ift. 

Der Geiftliche fell nur nicht glauben, er müſſe erft den Ge 

fangenen zur Erfenntniß, zum Bewußtfeyn feiner Schuld bringen; 

das hat ber Gefangene meift; feine Schule, die Schwere mt 

Größe feine® Berbrechens fühlt er wohl. So manche Aerzte um 

ihnen nach fo manche Richter fprechen fo gar leicht von Unzurech⸗ 

nungsfähigkeit; es mag wohl in mandem alles Gefühl fo ver- 

fümmert ſeyn und ganz abgeftorben ſcheinen; doch ift noch midt 

Alles abgeftorben; die Strafe und mit ihr bie Prebigt muß es 

weden; aber das gefchieht nicht auf einmal. Der Gefangene fühlt 

in der Regel feine Schuld wohl; aber weil er fie fühlt, darum 

nur will er unſchuldig ſeyn, will e8 nicht geftändig fehn, er will, 

wo er wohl weiß, daß läugnen nicht mehr hilft gegen ven Urtheils⸗ 

fpruch, fich hineinlügen; iſt's ja doch nur eben biefelbe Arbeit, bie 

wir fo oft bei une felber beginnen, wenn wir uns etwas haben 

zu Schulden kommen laſſen, das wir bereuen, — daß wir und 

ſelber bereben und uns bineinlügen wollen (wenn’d and Niemant 

glauben mag); „es ift boch nicht fo, fo Haft bu nicht gewollt, das 

haft du gar nicht thum können; es kann nicht fo ſehn.“ Und das 

gefchieht keineswegs, weil es ihm nichts ausmacht, fonbern gerade 

weil es ibm fo viel ausmacht. Wunderlich ift biefes bewußte 

Ringen gegen vie ihm wohl bewußte Wahrheit, bie Arbeit, fid 

Balſam zu fehaffen für die Wunbe, fie zuzubalten, und fie ſchreit 

doch. Mit dem Veberführenwollen wie mit dem Abſchelten wird 

ihm nur Gelegenheit gegeben, über ven Kampf wegznfommen, fih 

an anderem feftzubalten, daß er nicht zu fich felbft kommen barf, 
über anderes zu proceffiren, um nicht mit fich proceffiren zu dür⸗ 

fen, und ‘feine Unſchuld heranszuftreichen, wo er wirklich unfchuldig 

ift oder wo er feinen Echein wahren kann; willfommen ift ihm 

jeve Störung in der ſchweren innern Arbeit, bie er fo gerne gan 

los wäre. 

Der Gefangene hat allermeift pas Gefühl feiner Schuld (es 
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braucht nicht erft gewedt zu werben), darum möchte er unfchulbig 

ſeyn, dazu kommt noch bie Schen unt Scham, als ein folcher 

Verbrecher tazuftehen, er möchte nicht mit folchen gleich gehalten 

fegn, oder die Meinung, durch Behauptung ber Unfchuld bie 

ſchlimmen Tage fich zu verbeflern. 

Er bat das Gefühl feiner Schuld (wenn auch nicht in feiner 

ganzen Größe), une das foll nicht geftärt werben buch Auf- 

forderung zum Disputiren, oder durch Schelten und Demüthigen; 

bat er das Gefähl nicht, fo wird's am wenigften auf biefe Weife 

gewedt. | 

Gefährlich iſt's, durch Erzählungen, bie oft fo gar ſcheinbar 

find, fich verloden laffen, ihnen Glauben beizumefjen, und für bie 

verfolgte Unfchuld die Stimme zu: erheben uud Klage über un- 

gerechtes Gericht; mit dem erit wird feine Lage fehwierig, aber 

was gefchehen foll am ihm, vereitelt. 

Das Erfte, was er muß fafjen lernen, ift: es tft vom Gott, 

mit feinem Willen iſt's. Das muß ber Geiftliche feftbalten: Gott 

bat ihn dir zugeführt, nicht bie Obrigleit eben hat ibn gerichtet 

und bie Gefelffchaft ihn ausgeftoßen. Gott bat ihn die Wege 

geführt, und warum er ihn bat bie Wege geführt und führen 

müfjen, *) das weiß Gott! Das ift freilich ein Schweres, bis ber 

Gefangene ver Erkenntniß fein Herz recht aufthut; aber barans 

kommt ihm auch erft der rechte Troſt. Es kommt von Gott, ber 

bat dich gefaßt, noch nicht verftoßen. 

Dill er unfhuldig ſeyn, nun ja, nur eines kann er ſeyn, 

entweder fchulbig oder unfchulbig; — aber will’8 der Getftliche fo 

obne weiteres entjcheiden, auch wenn er feiner Entſcheidung ficher 

*) Wenn ber Geiftliche bei dieſer Berufung auf die Obrigkeit, als bes 
letzten Inflanz, wollte ſtehen bleiben, jo wäre des Klagens über die Obrigfeit 
und ihren Spruch, fein Enbe; wie richtet Das Recht fo jcharf den kleinſten Ein- 
ariff in das Mein und Dem — unb fo leicht die fchwerfte Unfittlichleit! Wie 
viel jeßte das Klagen ab über Parteilichleit! — Die letzte Inftanz if: Es 
fommt Alles von Gott, ber Alles weiß, der weiß warum? Bedenke das! 

Bebente dein Leben! 
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iſt? — Es foll ihm Hingeftellt werben: bift bu unfchuldig, fo haft 

du ja reichen Troft, kannſt's ruhig Gott überlafien, der muß es 

binansfähren, kannſt du wich wirflich eines guten Gewiſſens tröften; 

verfuche es; aber haft du's nicht, Haft da fein reine® Gewiflen, 

— es gibt einen Ausweg, nur einen: So wir aber unfre Sünbe 

erfennen ıc. Die Wahl muß dem Gefangenen bleiben, — iu ber 

Wahl und in ber Arbeit mit fich darf er nicht umzeitig geftört 

werben. Die Belehrung wird burch nichts mehr geftört und eft 

gar zerftärt, al® durch unzeitigen Belehrungseifer, der wur fich 

aufthun kann, wo bie Erfahrung bavon fehlt, welche ernfte und 

fchwere Arbeit die eruftliche Belehrung ift. 

Der allem muß der Geiftliche fich das Vertrauen des Ge⸗ 

fangenen erwerben. Der Gefangene ift verſchloſſen, nur zu gern 

mißtrauifh, tft gar zu fehr geneigt, in dem Geiftlichen nur einen 

Beamten, Vorgefegten zu fehen, ber in ihm nur den Verbrecher 

fiebt und nur barauf angeht, feine Lage zu erfchweren, oder eben 

fommt, weil er muß. Das Bertrauen kann nicht erzwungen wer⸗ 

ten, e8 muß felber fommen, es wirb nicht fo leichthin genommen 

mit ber Verfiherung, daß man es gut meine; aber am wenigften 

gewiß damit, daß fich der Geiftliche in die innerften Geheimniffe 

bes Gefangenen, bie er fo oft vor fich felber zu verbergen bemüht 

ift, glei einbrängen will. Wo wird denun einer in ber Welt fich 

Vertrauen gewinnen wollen bamit, daß er dem andern feine tiefften 

Scheimniffe gleich abverlangt? Der Gefangene muß. e8 erfahren, 

daß er mit dem @eiftlichen offen reden kann. Diefes Offenwerben, 

fih aufthun, fängt nicht mit dem Größten an. Weiß er, daß er 

mit feinem Geiſtlichen reden kann, daß biefer ein Herz für ihn 

bat, ihn anhört, er wird wohl anfangen, aber nicht vom tiefften, 

fondern oben ber, fcheinbar gar viel &leichgültiges aus feinem 

Leben ift das erfte. Nachfrage nach ben Seinigen, Intereſſe für 

feine häuslichen Verbältniffe, in welche die Gorrefpondenz mit ben 

Seinigen, in die ber Geiftliche einen Blick haben muß, hineinfehen 

laäͤßt, wird ihm Herz und Mund noch mehr äffnen; es thut ihm 
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wohl, fich recht ausreden zu können; dem Scheine nach mag babei 

gar viel Unndthiges und Gleichgültiges ſeyn, aber dem Gefange⸗ 

nen gebt fein Herz auf, er kann es ansleeren, unb alles bas 

ſcheinbar Gleichgültige wird zu dem Bild und Verſtändniß bes 

Gefangenen neue Züge geben, viel zum beffern Verſtäudniß der 

Unterfuhungsacten des Gefangenen (die doch in den meiften Fällen 

für den ©eiftlichen von befonderem Werth find) beitragen. — 

Wohl kommt dabei gar viel Unfchulds-Schilderung und Bethen- 

rung, Klage über Verfolgung und Unrecht, die gegen den Gefan- 

genen verübt worben find, zum Vorſchein, oft fo abenteuerlich, 
dag faum zu begreifen ift, wie der Gefangene glauben mag, daß 

man ihm glauben werde. Ihn da ohne weiteres abweifen, wird 

vielen ven Mund verfchließen. Der Gefangene will erproben, ſon⸗ 

biren, ob er tem Geiftlichen fich aufthun Tann; ihn gleich zur 

vollen Wahrheit drängen wollen, wird ihn und muß ihn abftoßen. 

Wenn er auch — und das hält oft länger an — mit offenbarer 

Unwahrheit fommt: es ift gewiß nicht immer darum, daß er dei 

Geiftlichen belũgen will; cr will als der Argfchlechte nicht daftehen, 

nicht Die Wahrheit auf einmal aufdeden, weil er fürchtet, das 

Vertrauen zu verlieren, weil ihm angft ift, dann möchte ihn auch 

der Geiftliche verwerfen. (Den Gebaufen, als könne ter Ge- 

fangene den Geiftlichen zum Beften haben, ihu binter’s Licht füh- 

ven, wird ber Geiftliche durch fein Benehmen, durch fein ruhiges 

Anhören wohl fern zu halten willen.) ‘Der Geiftliche muß Ihm 

Bertrauen zeigen, dann hat's auch ver Gefangene Er faugt mit 

dem Herzansleeren von ber Oberfläche an, vom Gleichgältigen, — 

er wird oft binftreifen bis an bie tieferen Gründe, bis es ihn 

drängt, wenn er feftes Zutrauen gefaßt hat, fein Herz ganz aus« 

zuleeren, um bie Laft nicht allein tragen zu müffen, einmal nur 

einige Ruhe zu haben in tem Kampf feines Herzens mit bem 

Zeugniß im Innern. — So oft kommt nur ein Kleines zur Er 

‚Öffnung; — dann nur nicht auf einmal das ganze Herz auspreſſen 

wollen, fonft wird es auf einmal fich ganz verſchließen. Er muß 
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es felber verftehen lernen, felber ſich darnach fehnen lernen, fein 

Herz ausleeren zu dürfen (die Predigt wird dazu mithelfen und 

mitwirken). Der Gefangene muß and deſſen ficher ſeyn, daß, 

was er anvertraut bat, gut anvertraut ift, daß es bei tens eilt: 

lichen ficher bewahrt bleibt; zum offenen Belennen ift der Schritt 

nicht mehr fern, und wirb oft dem Geiftlichen lange geheim ge 

baltene und geläugnete Schuld befannt mit der Bitte, dem Gefan- 

genen bazu boch zu verhelfen, daß er's offen befennen könne vor 

ber Obrigkeit; das dauert freilich oft lange, bei manchem mag's 

nie zum Beleuntniß fommen; aber ihn brängen wollen wird bem 

Geiftlihen allen Zugang verfchliepen. Darum fuche, aber bränge 

nicht. Es gibt viele, die fcheinen alles abzuweifen; fie haben aber 

body nicht fo ganz gebrochen. Es ift die Furcht, Hineinzufehen in 

ihr Elend, es zu fajjen: fo elend bift du; die Furcht, den Geiſi⸗ 

lichen bineinfehen zu laſſen in ihr Elend; fie möchten iguorirt 

werden, und doch wieber nicht; fie wollen boch nicht, daß man fie 

übergehe, wollen doch nicht die Mebergangenen ſeyn, bie gänzlich 

Ignorirten; fie wollen’8 doch fehen, daß ber GBeiftliche auch etwas 

noch von ihnen will. Dies zu zeigen, gibt's Gelegenheit genug. 

Dei den Spöttern glaube man ja nicht, daß fie alles von ſich 

abgewiejen haben. Wie viel Inneres Elend und Bewußtſeyn des⸗ 

jelben ift pa, wer bineinfehen Lönntel und wie viel thut es fi 

bind! Chen dann ringt ihr Spott am gewaltigften, wenn bas 

Wort fie am fehwerften getroffen bat; es will fich ber Spett jo 

aut geberben und andere mit faffen, um das innere Zengniß zu 

übertäuben. Wie viel Angſt ift oft hinter dem äußern Hohn! 

Breilich folche fehlen nicht, die Alles, Alles abweifen, wo offene 

Feindſchaft und Trotz ſich herauskehrt. Die follen’s erfahren, da 

feiner gezwungen wirb; fie lafjen und ignoriren, wird den Wider- 

ſtand noch am eheften brechen, wenn nicht — ihn brechen wollen, 

wird den Widerjiand nur um fo ftärfer reizen. Zeiten folches 

Abgekehrtſeyns bringen oft herein, wo es fchien, als fei aufgebaut, 

ein fiherer Grund gelegt, und anf einmal ift alles eingerifjen — 
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es kommen oft Stürme, die alles mit einanber bei allen aus ven 

Fugen zu reißen feheinen, wo's ift, als wäre mit einemmale ber 

Zeufel Herr, — als ſei alles vergeblich gerungen und gearbeitet 

gewefen und das Gefühl der Untüchtigkeit und Berzagtheit einen 
übermannen will. Wo iſt da Hilfe? Ora et labora. Der Herr 

mag body den Sturm bebräuen! 

Die rechte Annäherung zwifchen den Gefangenen und Geiſt⸗ 

lichen vermittelt nur die Zellenhaft, von fo Vielen verdammt nur 

darum, weil fie noch nie in einem Gefängniß fich recht umgefehen, 

mit Gefangenen noch nie recht verkehrt haben. Da ift dem Ge⸗ 

fongenen ein Befuch willfommen; da geht ihm das Bebürfniß recht 

auf, fih auszufprechen, fein Herz brüdt fo vie. Da muß und 

lernt er zu fich felber konnen. Das find fchwere Zeiten, wenn 

er zu fich kommt, bei fich allein jenn muß, wenn die Angft mäch⸗ 

tig wird und das vergebliche Ringen wiver bie Angſt — die ter- 

rores conseientiae hereinbringen, — ba thut ber Boden fich auf 

zur Saat, da gilt’8, daß ber. Geiftliche feinen Beruf und bie rechte 

Zeit halte. Wie viel Unmuth dringt über den Gefangenen bevein, 

er muß ihn auslafjen, ausfprechen bürfen, ver Geiftliche foll nicht 

verfuchen, ihn zurädzubalten, bei dem Geiftlichen muß er fein Herz 

aufthun, ausleeren dürfen; fonft gräbt und frißt ſich's noch tiefer 

ein. Wen das Herz ſich ausgeleert, läßt er fich um fo ruhiger 

anfaffen. Da drängen wollen, wird Gutes nicht ftiften, aber ben 

Boden nur um fo fefter machen, mag ihn auc zur Verzweiflung 

bringen. Will der Gelftliche vollends fich vor allem als Beamten 

refpectirt fehen und fcharf Acht haben, daß dieſer Reſpect ja nicht 

verlegt werde, dann hat er um des Beamten willen Ehre und 

Segen feines Amtes dahin. Groß verfehlt ift es, meinen, alle bie 

Geſpraͤche müfjen immer religiöfen Inhalts feyn, mit dem werben 

bie Geſpräche und Beſuche des Geiftlichen zumwiber, und hemmen 

ben Geiftlichen an bem, was doch beſonders Noth thut, den Ge⸗ 

faugenen kennen zu lernen. Die fcheinbar gleichgültigften Gejpräche 

über feine Verhältniſſe, Arbeit 2c. laffen vie tiefften Blicke oft 
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werfen in fein Herz, thun ihm das Herz fo oft recht auf nnd 

geben Anlaß, Saat auszuftreuen, die viel tiefer in den Boden fällt, 

als ſich aufdriugendes Predigen. Die fcheinbar von allem Reli⸗ 

giöfen fernen Gefpräche über feine Verhältniſſe, — auch feine 

leiblichen Verbältuiffe, bringen ihn dem Geiftlichen näher; er fomımt 

mit einer Menge von Anliegen, und wo irgend möglich ift ihmen 

Rechnung zu tragen, foll ihnen Rechuung getragen werten; er wird 

auch mit fchwereren Anliegen kommen, er weiß nun einen Weg. 

Bei den Gefangeuen gibt ſich's befonbers fund, wie förterlich 

bie Privatbeichte vor dem Seelforger, wie fehr fie dem Gewiſſen 

Bedürfuniß ift und erft zur vechten Selbftprüfung und Buße ben 

Meg bahnt. Hier ift fie am rechten Orte. 

Was am eheften das Herz aufthut, dem Geiftlichen Zugang 

bahnt, ift das Krankenbett. Es bat gewiß fchon mancher Ge⸗ 

fängnißprebiger für einen und ben anderen Gefangeuen es ftch 

eigentlich fchon erbeten von Gott, daß er ihn unter feine befondere 

Zucht nehme, ihn Hinlege aufs SKranfenbett. Wie wird ba fo 

mancher Riß geheilt, der zuvor das Verhältniß zwifchen ven Ge⸗ 

fangenen und tem Seelferger fo gewaltig zerriffen hatte. — Kann 

ber Seelforger dem Gefangenen durch feine Theilnahme zeigen, 

daß er's mit ihm wirklich treulich meint, dann geht das Herz auch 

auf für das fo lange verachfete Wert. Er fucht Troſt und Hilfe; 

wer foll fie geben? wo ift fie zu finden? Bei Gott allein! Aber 

kann er ſich dein erbarmen? wirb er fich dem erbarmen? Sa, es 

gibt Gnade und Erbarmen; der Heiland ift auch für dich gekom⸗ 

men! Warum mag fo mancher nur wiſſen von leiblichem Troſt? 

Weil er verzagt vor Gott und feinen Gericht, weil er von Gate 

nicht recht weiß. — Gott bat dich gefaßt, nicht Dich zu vernichten, 

fondern fein Erbarmen iſt's, daß bu zu ihm dich kehren lerneſt! 

Wie vielen hat das Krankenbette das Verſtändniß gewedt für bie 

Gnade, weil fie auf ihm Haben gelernt ihr Elend erfennen, und 

die Angſt vor Gott recht mächtig wurde, vor dem fein Ent- 

rinnen tft] 
——— 
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Dränge nit. — Suchen gilt’, was verloren ift. — Sie 

find wahrlich nicht fo gleich gefunden; aber wer fucht, der wird 

finden; darum gilt es fort und fort fuchen. Wer freilich fich nicht 

will reiten laſſen, der kann auch nicht gerettet werben; unb doch 

find noch Waffen da: die Fürbitte und bie Predigt. 

Suchen gilt’s; wird die Arbeit fo leicht gethan, ba erweist 

es fich oft fo bald als leichte Arbeit. So viele wollen und meinen 

Alles mit dem abgetlan zu Haben, daß fie fich in die Lage ſchicken, 

daß fie nun arbeiten und etwas erfparen; fie fühlen's und find 

ftolz darauf, daß fie feine Proletarier mehr find, fie haben ja nun 

etwas erworben, und ehrlich erworben, das wedt ein frohes Selbſt⸗ 

gefühl, fie fangen an für fich, für die Zukunft zu fparen, fie 

fangen an bie Ihrigen zu unterftügen, lernen Sohn⸗ und Vater⸗ 

pflichten erfüllen.*) Die bis an dieſen Punct Gebrachten üben 

nun feine Streiche mehr, ftehlen, faufen, morden nicht, — denken 

fo aus dem Verbrechen binaus zu ſeyn, — fie erfahren’s, daß 

von dem, wie fie ſich halten, es abhängig ift, wie fie gehalten 

werben, erfahrene, daß dem Georbneten eine gewiſſe Achtung zu 

Theil wird, und lernen darum fich fühlen, ein Ehrgefühl wacht 

anf — fie meinen hoch troben zu ſeyn, — es ift Reue und Buße 

aufgewacht, ver Anfang, ber erfte Schritt zur Umkehr gethan, da 

fol nun Lohn kommen, Gott ihr Verbienft lohnen, — ber erfte 

Schritt zur Umkehr gethan und damit ſoll's nun am Ende, Alles 

fertig fepn. Und doch iſt's nicht an dem, — und nun Mißmuth 

und Unzufriedenheit; was ift dann ber Gewinn? Da gilt's bemi- . 

*) In vielen Gefängnefjen ift die Einrichtung, Daß der Gefangene gar 
feinen oder nur äufßerft geringen Antheil am Arbeitsverdienft, feinen fogenanı- 
ten Ueberverbienft hat; man hat babei fiherlich nur daran gebadht, Die Strafe 
zu ſchärfen, aber nicht, wie viel erftictt wird, was herworgerufen werben kann 

und foll; gewiß nicht bedacht, ob danı Luft zur Arbeit, und zu ber joll der 
Gefangene ja erzogen werben, auffonımen mag, wo fein Intereſſe ganz ſchwei⸗ 
gen muß; ober denkt man fi den Gefangenen fo tief ftehend, daß ihn das 
gar nicht mehr berührt, oder gar jo hoch ſtehend, höher ala der größte Theil 

draußen, baß er rein ans Luft zur Arbeit, rein aus Pflichtgefühl arbeite, und 
er filr Diotive, wie Belohnung, gar nicht enipfänglich fei? 

Balmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 41 
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thigen und doch das glimmende Docht nicht auslöfhen! Es finb 

Verlorene, bie nicht dürfen aufgegeben werden. So langfam und 

Schwer geht die Arbeit, — die am langfamften und am fchwerjten 

erfchienen, als ob feine Ausficht wäre, ift oft die fruchtbarſte. 

Hinvderniffe find viele zu befämpfen, aufzurichten ift fo viel! 

Man preist den Geiſtlichen am Strafgefängnig glüdlich, daß 

er feine Gemeinde fo gefchloffen bei einanter habe, fie können ihm 

nicht aus der Hant, fein Sectirer ftört den Frieten, ed Tann ihm 

feiner fein Werk ftören, bat ja feiner, der um bie Gefangenen 

nach veligiöfer Seite fih fümmert, Zutritt zu ihnen ohne feine 

Zuftimmung, fo daß er in folchen nur willkommene Mithelfer Hut. 

Über der Teufel hat auch feine Apoftel neben den Geiftlichen ge- 

ftellt; die find mit den Gefangenen eingefchlojfen und kEönnen ihr 

Werf um fo ungeftörter treiben, und wieder wegfrefien, was aus⸗ 

geftrent worden, und leicht einreißen, wo etwas aufgebant werten 

follte. Dazu kommt nech fo manches andere. Wer in Gefängniffen 

ſchon gewefen tft, weiß viel von ber Empfindlichleit der Gefauge⸗ 

nen; fie bat ihren Grund nicht blos in ber gebrädten Lage von 

innen und außen, in der ber Gefangene gern alles feftbält, um 

feines imnern Unmuthes los zu werden. Diefe Empfinplichfeit regt 

fih auch und befonders bei denen, in benen etwas Befleres ſich 

zu regen anfängt; — fo verhärtete Leute, meint man, fühlen 

nichts; es beißt, man könne fie nicht in Sammet einwideln; das 

wirb reblich gehalten; viel, viel rauhe verlegende Worte fallen an 

fie hin; fie greifen tiefer, als man glaubt, und um fo tiefer, je 

mehr fie fich zu heben anfangen (die Pflanzen find auch am emı- 

pfindlichjten, wenn bie erften frifchen Säfte treiben). Solche Re- 

ben erftiden mehr, als man glaubt. Aber wenn wirklich Unrecht 

angethban wird — und das wird vorkommen, wenn ein Verwalter 

noch fo treu nach feinen Gefangenen ſieht, wenn aber nicht, noch 

viel mehr (die Redensart, die bei den Gefangenen geht: ver Ge⸗ 
fangene müffe Unrecht behalten, ift nicht fo ganz ohne Grund) — 

wie regt fih da DVitterfeit und Unmuth, um fo mehr, wo bie 
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Schen vor dem Eruſt ber Buße noch fehlt: da muß man ja jchlecht 

werden, man läßt einen nicht befjer werden; ober eine Muthlofig- 

feit fommt auf, bie alles ertöbtet, — foll ver Geiftliche gleich mit 

einftimmen, dem Gefangenen gleich Recht geben und ihn beftärken? 

— Er foll das Anfehen der Obrigkeit aufrecht erhalten, wirb gar 

zu leicht nur als ber angefehen, der ben Gefangenen ben Kopf 

hebe und fle eher aufreize, — ſoll er Hagen over zufehen, und bei 

dem Gefangenen daſtehen als ver, der Alles gefchehen laſſe, ſchweige 

zu ihrem Unreht? Mit Klagen wird meilt der Gefangene nur 

weiter Uebel erfahren müflen, wo ein Verwalter nicht felbft auf 

der Wache ift; — aber mit fleißigem Nachfehen, wo ver Gefan- 
gene fein Herz ruhig ausleeren und ruhig Klagen Tann (was fo 

viel beruhigt), wirb der Geiftliche fchon viel verhüten, wenn er 

auch gefürchtet und gehaßt wird als der unbequeme Nachfeher; 

— aber den Gefangenen, ver fein Herz ausgeleert bat, wirb er 

um fo eher befchwichtigen und beiehren — und weifen barauf, 

daß auch das nicht von ungefähr komme, weifen darauf, wie Un- 

recht, wie er's felber verübt, wehe thut; weifen darauf: iſt's bir 

Ernſt mit deiner Buße? und mahnen zur Fürbitte für die Obrig- 

feit, ein Artikel, der draußen wie in den Zuchthäufern wenig ver- 

ftanden wird. 

Auch erfreuliche Ereigniffe Fönnen einreißen. Für den Ge- 

fangenen ift Begnabigung das größte Wert, fein einziger Gedanke 

faft; mit dem gebt er in's Gefängniß; von dem läßt er nicht; 

wenn's auch oft eingefchlummert fcheint, unverfebens tritt's heran. 

Gar oft iſt's hervorgerufen von ven Vertheibigern, die fie mit bem 

Troſt von ſich wegbringen, fie follen fich gut Halten, nach etlichen 

Fahren, nach der Hälfte Zeit werben fie ihnen verhelfen zur Be⸗ 

guadigung; die Strafe wird in ihrem Eruft, im ihrer Schwere 

nicht gefaßt — bie etlichen Jahre werben überftanden; aber bie 

Degnabigung ift nicht da, — und nun erſt laftet die Strafe mit 

bem ganzen Gewichte, und erfchwert wird die Empfänglichkeit. Unrecht 
41* 
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if’s und Sünde, Hoffnung abfchneiven; aber größeres Unrecht, 

Hoffnungen nähren, wo Berechtigung dazu auf beiden Seiten nicht 

ift. Wenn's der Geiftliche thut, iſt's doppelt Sünde, Sänbe wider 

fein Amt und Sünde wider den Gefangenen; er mag meinen, wit 

Nahrung folher Hoffnung möge er ben Gefangenen für fich ge: 

winnen, aber für das Verlangen nach bem rechten Zroft fchließt 

er ihm das Her nicht auf. Der Geijtliche foll den Troſt ber Hoff- 

nung nicht nehmen, aber ja nicht nähren ober gar weitern ohne 

Grund; ſolch falfches Vertröften bat er am meiften und fohwerften 

zu büßen. — Auf's neue regt fi) die Hoffnung nech mehr, wenn 

einer von ben vielen begnadigt wirb; ed glaubt faft jeder, fo gut 

wie dieſer, ein Recht darauf zu haben. Der Geiftlihe — das 

weiß der Gefangene, daß er auch feine Aenßerung abzugeben Kat, 

die in die Wage gelegt wird — wirb beflürmt. Hat er Hoffnung 

gemacht, wo er nicht konnte, ober bat ex, um nicht in Weg treten 

zu müffen, aus falfchem Mitleid oder um einer captatio bene- 

volentiae willen beffere Farben aufgetragen, dann ifl’8 verloren. 

Wahrheit nach oben und unten, entfchiedene Wahrheit allein wird 

ihn bewahren vor Irren. Den Gefangenen mag er wohl tie 

Trage an's Herz legen: was kann ich mit gutem Gewiffen von 

bir fagen? — Tann ich fagen, daß es mit bir anders worben ift? 

Wie ftehft du zu Gott? kannſt du's getroft in feine Hand legen? 

fannft du e8 feinem Willen Taffen? — Die offene Wahrheit mag 

ber Freundlichkeit, mit der der Geiſtliche fonft empfangen worben, 

auf einige Zeit Abbruch thun, dem rechten Verhältniß aber wirb 

es nur Vorſchub thun, und die offene Rede, dic entfchiebene Wahr- 

heit, das rechte Zutrauen mehr fördern (ver Gefangene weiß, wie 

er bran ift), als freundliche, tänfchende Rere. — Wer will Alles 

aufzählen! E8 muß felber erfahren werden. Wer will Alles zur 

rechten Zeit fehen, wer Alles zur rechten Zeit zu thun im Etante 

ſeyn? Im al’ dem bat der Geiftliche einen mächtigen Helfer — 

neben dem Ora — bie Oratio. 

Das Wort Gottes, die Predigt — die kommt an 
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Seren, da kommt ber Geiftliche Jedem nabe und kann ihm Keiner 

ausweichen. 

Die Predigt im Gefüngniffe als gemeinfam an Alle gerich- 

tete Seclforgerwort ift auch das Fundament für bie Privatfeel- 

forge, das Hilfsmittel, ans dem ihr die mächtigfte Förderung und 

Nahrung erwächet. 

Die Frage ift fehon aufgeftellt worden — man follte nicht 

glauben, daß es Ernft ift, — ob denn anch alle Gefangenen Theil 

nehmen follen am Gottespienjt, ob man fie dazu zwingen könne? 

— gar fromm lautet noch pas Weitere dazu: gezwungener Gottes- 

bienft könne nicht erbauen, gezwungener Gottesdienſt fei Gott 

leid. — Uber fragt man benn einen Gefangenen auch, ob er in’ 

Zuchthaus wolle? er kommt eben hinein; im Gefängniß ift er 

nicht eben um aufbewahrt zu werben; er ift ein Verlorener und 

foll gerettet und gebeflert werben; weiß er das, daß er ein Ver⸗ 

lorener ift, fo fol und wird er's erkennen, daß er foll gerettet 

werben, — weiß ers nicht, fo thut's ibm um fo mehr Roth. 

Die Frage kann nicht feyn, ob man das Recht habe, zum Gottes- 

bienft zu zwingen? — fondern die Frage it: hat man das Recht, 

einen gar verloren zu geben, auszufchließen, wegzuwerfen, fo lange 

ibm der Herr Zeit noch gibt und ihn ſuchen will? — Die Pre- 

bigt fol ihm verkündigen, zu was auch er berufen ift und noch 

berufen ift, fie foll auch den fonft noch Berfchloffenen weden, ven 

Zroft ihm verfündigen, den er lange aufgegeben, er foll hören, 

baß er nicht ein Verworfener ſeyn und bleiben fell, daß Gottes 

Gnade ihm auch noch gilt, „fo wir unfre Sünde befennen.” 

Eine weitere Frage ift: follen für die Gefangenen befonbere 

Zerte gewählt werden? &benfo: ob beſondere Gefangbücher für 

fie verfaßt werden follen? Damit, meint man wohl, könne gewiß 

viel angebahnt werben. Gewiß nicht! Durch die Perikope und 

das Gefangbuch, das die Gemeinde hat, foll und wird er fich mit 

der Gemeinde verbunden fühlen, das wird in ihm anbahnen, daß 

er auch noch zur Gemeinde gehört, noch in einem Verband mit 
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ihr ftehen fol. Die firchliche Perilope und das Geſangbuch wer- 

den fo viele Anklänge aus befferer Zeit wieder lebenbig rufen und 

der Predigt das Herz aufthun. Die beftimmte lirchliche Perikope 

bewahrt auch den Geiſtlichen vor Einfeitigkeit, gibt ihm erft recht 

freie Hand für’ Previgen. Gewählte Terte, wenn bie Prebigt 

trifft, erweden den Verdacht des Abfichtlichen, wo man bann ben 

Stachel abzubrechen ſucht. Wechfeln die Prediger am Gefängniffe 

hintereinander, fo wird der Mißftand der Einfeitigkeit noch größer. 

m einer Strafanftalt kam's vor, daß längere Zeit jeben Sonntag 

ein anderer Prediger auftrat; die Wahl des Tertes war frei, und 

die Gefangenen börten ein ganzes Vierteljahr lang r nur die Pre 

digt über den verlorenen Sohn. 

Db Predigt oder Katecheſe allein? oder Predigt und Katechefe? 

Die Frage wird zu entfcheiben feyn für Predigt allein. Katechefe 

mag freilih eben für Gefangene das Zweckmäßigſte erfcheinen; die 

Erfahrung wird vom andern überzeugen. Katecheſe foll doch in 

Frage und Antwort gehalten werben. Wer foll antworten? Die 

am gernften antworten würden, bie im andern Schulnnterrichte 

nicht fchweigen, werben e8 unterlaffen, aus Furcht, von den an- 

dern barum angefehen zu werben, oder aus Furcht, nicht recht zu 

antworten und darob verlacht zu werden. Antworten werben aber 

oft die Frechften, um ven Geiftlichen Verlegenheit zu bereiten, 

oder um zu Spott und Störung Anlaß und damit Aergerniß zu 

geben. Der Gottesbienft aber darf feiner Störung ausgeſetzt 

werben. Darum erfcheint am zwechmäßigften: Predigt an Sonn«, 

Felt- und TFeiertagen, in ber Woche eine Bibelſtunde oder Kate- 

chismuspredigt; dazu noch am Sonntag (Mittag) Vortrag einer 

erbaulichen Lebensbefchreibung; die gibt zu der Predigt bie befte 

Anwendung auf fih felber, und auf bie Frage: „Wer kam fo 

werben?" die Antwort: „Siebe, fo fannft du auch werden.” Da- 

mit wirb der Eindrud ber Predigt lebendig erhalten, der Zer- 

ftreuung ein Damm mehr entgegengefett: das Herz wirb offen 

erhalten. 
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Die Frage: wie und was foll geprevigt werben? ift entfchie- 

den mit ber Frage: wem prebigft du? Verlorene find’s, fie follen 

bas thener werthe Wert auch hören, es gilt ihnen beſonders. — 

Ad, es meint wohl mander, ba mäfje recht Buße und nur immer 

Buße geprebigt, die Hölle recht heiß gemacht werben, es müſſe 

recht dranfgefchlagen werden. Biel fchlagen macht hartjchlägig. 

— Es find fo viele unter ben Gefangenen, bie von einem Evan⸗ 

gelium nichts mehr wifjen; fie tragen das Gericht und den Fluch 

in fich; darum ihr Wrbeiten und Ringen, weil fie von nichts an- 

berem wifjen, immer tiefer hinein, das Gewiſſen vollends tobt« 

zufchlagen, baß fie nichts mehr mahnen könne an Gott, vor dem 

fie erfchresten müffen, weil nur der Gebanfe an's Gericht vor bie 

Seele treten kann; mit allem, was ihnen zu Gebot fieht, kämpfen 

fie darum dagegen an; und ba foll Buße und wieder Buße pres 

bigen das Erfte, das Ein und Alles ſeyn? das foll anloden? hat 

der Prediger fonft nichts, das willen fie; darum kann er fie nicht 

faſſen! Es find fo viele, fie haben Lange fehon nichts mehr an⸗ 

deres gehört, als daß fie verworfen und verloren find, gar nichts 

mebr an ihnen ift, daß fie ausgefchloffen find von Allen. Vers 

loren feyn, dagegen ſträubt fich das Innerſte, barum bie Selbft- 

rechtfertigung, die Entfchuldigung, bie Verfuche, ſich noch einen 

Troſt zu geben, und wo das auch fällt, die Flucht vor Gott und 

Allem, was an ihn mahnt, um der Unruhe los zu werben, die fie 

fo abfchätteln möchten und doch nicht Können; alles abzuwerfen, 

um ben nnerbittliben Gläubiger los zu werben! — So oft iſt's 

bie Rebe und Klage: „mit mir ift Loch nichts mehr zu machen.” 

Das ift wahrlich nicht eben Zrägheit, fondern fo oft das tief« 

gefühlte Bekenntniß der Ohnmacht: „ich kann nicht.” So oft iſt's 

bie Klage, und fo oft mit Recht, ınan habe fie hinansgeftoßen in's 

Elend, habe fie nicht mehr aufitehen laffen; fie rühmen, wo ein 

Richter ein freumplich Wort noch für fie hatte, — ein freundlich 

Wort von ihm bat auch bei Verhärteten und Erzverftocdten nach 

ihrem eigenen Geſtändniß oft viel mehr zu Stande gebracht, als 
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ſtrenger Ernſt! Der Geiftliche foll ihnen der Nächſte ſeyn, und 

der foll auch nichts haben, als Richten und VBerbammen? nichts 

als: du bift verloren! aber fein Evangelium für den Berloreien? 

Das Evangelium muß recht geprebigt werten, tad muß 

an's Herz, „Alle Welt bat dich ausgeftoßen, ber Heiland will 

dich nicht ausſtoßen, auch für ben fohwerften Sünder gibt's Er- 

barmen und Vergebung, wenn cr feine Sünde recht erfennt und 

befennt; du darfit kommen, aber du mußt fommen. Die rechte 

Predigt vom Evangelium fchlägt die Verfuche, ſich felber noch 

zu erheben, ſich zu rechtfertigen, fich felber tröften zu wollen, ge- 

wiß gewaltiger zufammen, als das Hinabbrüäden und Wegwerfen, 

gibt Muth zu den miancherlei Vorfägen, die bie eigene Unmacht 

verfiechen läßt, und treibt bin zur Gnade allein. ‚Die Prebigt 

bes Evangeliums thut dem armen Sünber das Herz auf, daß 

er Gott nicht mehr flieht, er faßt Muth und Zutranen zu Gott, 

ber nicht will, daß er verloren gebe. 

Zur rechten Anwendung des Evangelium! für tie befon- 

deren Berhältniffe und Zuftänbe ver Gefangenen gibt ver Verkehr 

mit den Gefangenen reichen Stoff; aber wohl hüten foll ſich der 

Geiſtliche vor dem Sticheln, das fühlt der Gefangene bäld berans, 

und dagegen panzert er ſich nur feiter; es fruchtet nicht, aber er- 

bittert; es muß fich ihm ungezwungen binftellen. Ebenfo muß fich 

ber Geiftliche wohl hüten, alles gleich auf Die Kanzel zu bringen, 

zu berühren, was einer gegen ihn geäußert hat; das verlegt; ber 

Gefangene wird auf ben Geiftlichen den Verdacht werfen, daß bei 

ihm auch fonft nicht verwahrt bleibe, was anvertraut worden, 

und wird fich in Zufunft wohl vor ihm in Acht nehmen. Kür 

folhe gar gefuchte, hervorgezogene Anwendungen wird ber Zus 

hörer die Zurechtweifung verhalten: was geht's ihn an? er fell 

beim Evangelium bleiben! — Ya, bei dem Evangelium fol 

er bleiben! 

Das foll er prebigen und tem Herrn die Sache befeblen. 

Uebel daran und verloren ift, wer augenblicklichen Erfolg will 
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feben, ober auf einen augenblidtidhen Eindruck bauen will. Es find 

Berlorene, folche, die Fremdlinge werben find, es ift harter Boden, 

ba braucht's Zeit: „Das Reich Gottes aber verhält fich alſo, wie 

wenn ein Mann auf feinen Ader Samen ſäet“ ıc. Es findet bod) 

das Wort feine Stätte, und wunderbar, auf einmal geht die Saat 

eft anf, wo Alles verloren fchien. Noch übler ift daran, wer will 

jelber der Thäter ſeyn, wo etwas gelingt. Bitte beſonders ber 

Gefängniß-Geiftliche den Herm darum, daß er ihn vor dem 

Wahn bewahre, und davor, daß er ihm will die Sache aus ber 

Hand nehmen. Er prebige in des Herrn Namen und befehle ihm 

getroft die Sache; er Hüte fich, gleich nach ber Frucht fehen zu 

wollen. Darum iſt's gewiß, wo nicht befontere Berhältniffe es 

gebieten, nnangemefjen, gleich nad ver Previgt ven Gefangenen 

befuchen und faffen zu wollen; die Predigt, das Saatkorn, muß 

fih fegen Können im Herzen; ber Predigt muß die Zeit gelaffen 

werden, ihre Arbeit darf da nicht vorzeitig geftört werben. Am 

fohärfften aber, deß barf der Geiftliche verfichert ſeyn, bat bie 

Brebigt getroffen und bineingelangt bei denen, vie mit Spott ımb 

Sohn und Schimpfen fich nachher darüber bermachen. Da bat’s 

getroffen, darum wollen fie’ wegputzen; darum gebe gerate bei 

ihnen keiner die Hoffnung auf. 

So iſt's das Wort Gottes, bie Predigt und die befonbere 

Anfprache an ven Gefangenen im Privatverfehr, das ift dem Geift- 

lichen gegeben, um feinen Beruf an den Gefangenen zu. erfüllen; 

es iſt viel, was ihm ſomit zu Gebot ſteht; — aber wie viel fommt 

berein und ift gefchäftig, zu erftiden, wo etwas fich regen will, 

einzureißen, wo ein Grund gelegt fehlen; von allen Seiten kommt's 

herein. Wie oft mag der Geiftliche in der glüdlichen Hoffnung 

feyn, die Predigt babe gezünbet, und er fieht doc, feine Frucht; 

das ift nicht blos die Herzenshärtigkeit, bie witerftrebt, ſondern 

bie vielfach ftörenden Einflüffe, die hereinfommen, alles wieder zu 

nichte zn machen, — bei der Einzelhaft weniger, aber überreich 
L 
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bei der gemeinfamen Haft.*) Um fo mehr muß ver Geiſtiliche 

auf alles achten, was zu Gebot fteht, um dem entgegenzuwirken. 

Dazu fteht ihm auch noch eins zu Gebot, für das Gute empfäng- 

lih zu machen, die guten Einbrüde zn bewahren: bas ift bie 

Lectüre für die Zeit, die ben Gefangenen freigegeben ift von ber 

Arbeit, Morgens und Abends und fonft des Tages, befonbers aber 

an Sonntagen. Es gibt freilich Gefängniffe, wo man es für 

zwedmäßig erachtet, ven Gefangenen Sonntags arbeiten zu laffen, 

ja fogar, wo es als eine Art Belohnung für Wohlverhaften gilt, 

Fleißige und Geordnete Sonntags arbeiten zu laffen, wo ben Ge 

fangenen dann ber Lohn für ihre Arbeit nngefchmälert zufälit, ober 

wo trägen Gefangenen die Buß⸗ und Straf-Arbeit anf den Sonn 

tag verlegt wird. Mag der Grund fehn, welcher er will, — es 

ift fchon offen ausgefprochen worden, fo fönne bie Orbnung am 

bejten gehalten werben, — gibt’8 denn fonft feine Mittel, als 

dieſes, wodurch die Leute geijtlich und leiblich vollends erlahmen 

und verfumpfen, und mit ber Achtung vor göttlicher Ordnung aud) 

die Achtung vor menſchlicher Ordnung untergraben wird; beu 

offenen Zeugniß fo vieler Gefangenen entgegen, bie es befennen, 

daß Sonntag 8-Arbeit, Sonntags-Entbeiligung den Grund zu ihrem 

Elend gelegt habe? Wo das feyn mag, wider hie Borftellung des 

Geiſtlichen, da ift feiner Arbeit ber Nero abgejchnitten. Daran, 

wie der Sonntag in einem Gefängnig gebalten wird, Tann mut 

gleich erfennen, was für ein Geift durch's Haus geht. Sorge für 

rechte Lectüre — leicht wirb die Ordnung auch ohne Arbeit zu 

halten ſeyn. Darum muß ber Geiftliche barauf noch beſonders 

achten; in ber Lectüre bat er einen bedentenden Helfer im Amte. 

Darum darf er nicht ruhen, bis er eine orbentliche Bibliothek für 

feine Gefangenen Hat. Die Bibliothet muß er unter feiner 

Hand Haben. Bor allem muß jeber Gefangene feine Bibel und 

fein Gefangbuch haben. Neben vem muß die Bibliothek ihm ned 

*), Davon mar oben weiter bie Rebe. 
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weiteres bieten; man fage nicht, werben benn die Gefangenen auch 

lefen? Ja, fie lefen und leſen recht gerne; es ift ſogar vielen bie 

einzige Zuflucht. Was foll die Bibliothek geben? Predigibücher? 

wohl! aber blos Prebigtbücher? die werden bem Lefen bald ein 

Ente machen, unb ihm, weil für ben befiimmten Sonntag bas 

Maß zugetheilt ift, zu wenig bieten; außer Predigtbůchern noch 

Erbauungsbücher (aber man hüte ſich wohl, nur größere anzu⸗ 

ſchaffen; viefe find wohl für bie geförberteren, aber für bie an« 

beren werten unendlich mehr wirken Kleinere Schriftchen, Zractate, 

die fie beffer faflen, weil fie nicht zu groß find, umb darum wer⸗ 

ven fie auch eher nach ihnen greifen) und Gebetbücher — aber 

nicht blos Erbauungsbücher. (Es gibt einige gute Gebetbächer 

für „Sefangene”, wie dad von Hofader, und biblifches Gedenk⸗ 

büchlein für einfame Gefangene, Leipzig 1841. Befonbers bürfte 

auch zu erwähnen fein das Zroftbüchlein für Gefangene von einem 

Gefangenen.) Viele ſind's ja, bie erjt dafür gewonnen werben 

mäffen — und blos erbauliche Bücher, Betrachtungen, Prebigten 

bieten, wird Vielen ba® Heilige zuwider machen. Es bürfen Er- 

zählungen, Gefchichtbücher nicht fehlen, mit erbaulicher Tendenz, 

wie die Heinen Tractat⸗Geſchichten fo viel Gutes bieten, beſonders 

aber die Barth’fchen Schriften, Gafpart’8 und Glaubrechts Schrif- 

ten; eine foldhe Erzählung macht fo oft den Boden zurecht für die 

Predigt, arbeitet ihr vor, und macht fie einpringlicher; nur Teine 

Bücher mit Erzählungen, bei denen das Gemachte überall heraus» 

fieht, — der Gefangene mag folche gar nicht, — oder mit folchen, 

bie nichts wiffen, als für jebe geringe ordentliche That ober Ge- 

banfen gleich Gottes reichen Lohn in zeitlichem und Teiblichem 

Wohlſeyn folgen laſſen. Neben tiefen auch belehrende Schriften 

jeglicher Art, and) über Gewerbe. Zwang darf Feiner herrfchen, 

der Gefangene muß fich felber auszubitten Die Wahl haben (daß 

nichts Schäbfiches in der Bibliothef ift, dafür hat ja ber Geift- 

fiche, der bie Anträge ftellt, welche Bücher zwedmäßig find, zuerft 

geforgt.) Die Wahl der Bücher gibt dem Geiftlichen wieder Blicke 
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in das Innere des Gefangenen und wieber manchen nähern Ber- 

fehr mit deinfelben. Wo auch nur irgend ein Schein von Zwang 

herrſcht, ift der rechte Einfluß, ber erzielt werden foll, unter- 
graben. Wil einer nichts Srbauliches Iefen, fo wirb auch ber 

geringfte Zwang es ihm vollends zuwider machen, over Holt er 

Erbauliches, jo ift’8 nur zum Schein. Aber rein aehaltene andere 

Bücher werben nicht nur feine Gedanlen vor fchäblicher Richtung 

wahren helfen, fondern felber das Verlangen nach wirklich Erbau⸗ 

lichem weden ; beſonders Lebensbeſchreibungen üben mächtigen Ein- 

flug. Aber ein Büchlein follte nirgends fehlen: Kapffs Warnung 

eines Jugendfreundes. Selbftbefledung ift ein Lafter, das nicht 

in den Gefängniffen erft geweckt, fondern von lange her geübt in 

bie Öefüngniffe gebracht wird. Für fo gar manchen Widerfpruch, 

fo gar manches NRätbfel in dem Wefen und reiben der Gefans- 

genen, fo viele Kämpfe ift nur in biefem Lafter die jammervolle 

Aufllärung zu finden. Es ift nicht fo verborgen, nicht fo geheim 

— aber fo vielen gar nicht vecht Har uud bewußt ihre Sünte 

und ihr Elend. Der Geiſtliche ſoll ja nicht fürchten, damit erft 

ben Gedanken und Reiz zu weden. Wa er glaubt Grund zum 

Berdacht zu haben, gebe er ohne Scheu das Büchlein. Jammer⸗ 

Geftänduiffe werben nicht fehlen; aber zur Erkemtniß feines 

Elends muß tem Gefangenen geholfen werden und wirb ihm fo 

geholfen. — 

So niederdrückend es iſt, bie mancherlei Verlorenen vor ſich 

zu haben mit ihren fchweren Verbrechen und Laftern, fo erhebend 

ift’8, wer Lie Verlorenen als folche anfehen kann, die ber Herr fo 

gefaßt hat, fo feft, fo gewaltig berausgeriffen aus ihrem Treiben, 

und dem Geiftlichen zugeführt, als folche, die er auch noch retten 

will, unb gerade darum fo züchtigt, weil er fie noch nicht laſſen 

wil. Bon dem Standpunct aus mögen freilich dem Geiftlichen 

am Gefängniß feine Gefangenen in ganz anderem Fichte erfcbeinen, 

. al8 fo viele Gerechte dranßen in Ehre und Schande, in Ehr- 



B. 7. Der Seelforger am Strafgefängnip. 653 

barkeit und Lüderlichkeit, die mit dem fchärfften Gerichte die Ge⸗ 

fangenen verdammen. — Noch erbebenver wird ihm fein Beruf in 

ber Verkündigung des Evangeliums: es ift Gnade für ben armen 

Sünder, auch für dich; — aber am erhebendften in ber höchiten 

Weihe, in der eier des heiligen Abenpmahls: wenn er an 

die Aermſten vie höchften Gnadenmittel fpenden, den Hermiten 

zeugen barf und foll: „auch für dich hat ver Herr feinen Leib in 

den Tod gegeben." 

Soll die Frage fehn: ob in den Gefüngniffen foll das heilige 

Abendmahl gereicht werden? ob's nicht zu heilig fei? tie Gefan- 

genen zu unwürdig? So ift ſchon gefragt worden. ber wo 

thut's mehr noth, als eben bier? und für wen denn befonbers ift 

das heifige Abendmahl eingefegt? In der Liturgie heißt's: für 
arme betrübte @ewiffen, bie ihre Sünden empfinden und bes 

kennen zc. 

Als bie rechten Zeiten für die Feier des heiligen Abendmahls 

brängen fich von felber die heiligen Feſtzeiten auf; die rechte Weihe 

wird ihnen durch dieſe eier gegeben. ‘Da wird bie rechte Ge⸗ 

meinfchaft mit den Herrn und in der gemeinfamen eier mit ber 

großen Gemeinde das Bewußtſeyn fo mwohlthätig nnd kräftig auf- 

gefrifcht, mit der Gemeinde verbunden zu ſeyn! An ben Feſten 

feiern auch bie Nächften des Gefangenen baheim das heil. Abend⸗ 
mahl; auch mit denen wird das heilige Band feiter gebunden. 

Aber wer foll Theil nehmen? In manchen Gefüngnißorp- 

nungen wird es dem Geiftlichen zur Pflicht gemacht, die Gefau⸗ 

genen zum Genuß des heiligen Abendmahls zu ermahnen. Dem 

Gefangenen muß e8 frei ftehen, das Abendmahl zu verichmähen 

(aller Schein, als wolle von oben ber hier befohlen oder Einfluß geübt 

werben, muß ferne ſeyn, fonft wird das Heiligfie dem Mißbrauch) 

preisgegeben); aber er muß es auch wiffen, was er verfehmäht; 

darum foll der Geiſtliche won Zeit zu Zeit vor ber ganzen Ge- 

meinde Abendmahlspredigten halten; das wirb Träftiger wirken, 

daß bie Zahl der Abendmahls⸗Verächter abnimmt. 
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Wer foll daran Theil nehmen? Hat der Geiſtliche das Hecht, 

Einen auszufchließen als unwärbig? Offene Verächter werben 

nicht kommen. Uber es gibt Viele, bei denen faft die Gewißheit 

ba ift, daß fie ihre Schuld noch auf ſich Haben, ihre Schule noch 

leugnen. Willft du die ausfchliegen, fie brängen, ihr Bekenutniß 
abzulegen? Es ift ein innerer Drang doch, der fie treibt, bei gar 

Manchem wohl unklar, nicht recht bewußt, — aber ein inneres 

Verlangen und Sehnen ift doch da. Soll dem Drang, dem Ber- 

langen gewehrt werben? Weiß es denn Einer, ob nicht eben bie 

Beichte mit ihrem Ernft, das heilige Abendmahl felber mithilft, 

die Bande zu löfen, ihn auch ergreift mit feiner Macht? Ein 

Abweiſen wird Manchen, ver ben Drang fühlt, wenn noch fo un⸗ 

tar, für immer abweifen. Wer nach ver Abentmahlspretigt, nach 

der Beichte, nach der Brivatbefprehung, die mit ihm zu haften 

ift, noch verlangt, der foll zugelaffen werten. Er weiß es, was 

unwürdiger Genuß mit fich führt; der Gevanke daran wirb oft 

das Herz aufthun. — ber viel nöthiger wird’s fehn, in ber 

Abentmahlsprebigt auf ven falfchen Wahn loszugehen: „ich muß 

vorher frommer werben; ich Tann jet nicht,” oder: „mit mir ift's 

aus, meine Sünde kann nicht mehr vergeben werben.” 

Wenn die Abentmahlsfeier einepemeinfame ift, daß bavan 

mit den Gefangenen auch die Angeftellten Theil nehmen, fo wird 

fih durch ‚Alles burch der Segen fühlbar machen. Das wirb 

felten der Fall ſeyn. Der Geiftliche aber foll nicht fehlen, er 

muß mit feinen Gefangenen Shell nehmen, wenn ben Berbältnik 

zu benfelben nach außen und innen das rechte Siegel aufgebrädt 

werben und das rechte Band bleiben fol. (Was wirb eine Ge⸗ 

meinde braußen fagen, wenn beim Seiligften ber Geiftliche fich 

nicht zu ihr Hält!) 

Am Geiftlichen Tiegt’s, fo viel in feinen Kräften liegt, Sorge 

zu tragen, daß wer fich zum Abendmahl entfchloffen, nicht irre ge 

macht, geftört werde. Darım — und nicht eben ber Hausordnung 

wegen — iſt's noth, daß der Geiftliche ber Verwaltung das Ber- 
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zeichniß der Communicanten mittheile, — daß Alles vermieden 

wird, was ftören könnte, wie Verweiſe und Strafen, bie etwa 

bevorfteben. 

In vielen Gefängniffen wird die Aufforderung zum Abend⸗ 

mahl durch die Auffeher im Gefängniffe ausgerufen, wie audere 

geringfügige Sachen. Auch die Anmeldung darf nicht profanirt wer- 

ven; fie muß in der Kirche felbft bei dem Geiftlichen gefchehen. 

Verlorene fuchen und zum Herrn fie führen, daß fle nicht | 

verloren geben, ift die ſchwere Arbeit. Dem Anfänger bünkt fie 

leicht; und was ift die Frucht? Jahre lang fcheint’S gewonnen 

bei Einem, und mit einem Male ift Allee zufamınengeftopen und 

eingeftürzt, aller Faden abgeriffen, an dem der Gefangene zu fallen 

wäre, und Jahre lang ſcheint's vergeblich, aber auf einmal bricht 

vie Rinde und ift die Saat doch nicht umfonft gewefen; lange 

ſcheint ver Segew auf der Arbeit zu ruhen, es fiheint der Sieg 

gewonnen, und plöglich bricht der Teufel herein mit aller Madıt 

und wüthet frei. Was ift die Frucht? Wer da auf eigene Kraft 

gebaut, ver mag verzagen lernen baran; wer nicht daran hält, 

weh die Sache ift und nicht ihm fie au's Herz legt, mag aufhören. 

Welcher Sefängnißgeijtliche Hat das nicht fchon erfahren; erfahren, 

gegen was für Mächte er zu Tänwfen hat, aber auch erfahren, 

mit wem er kämpfen barf, wer mit ihm ftreitet! — Was Ift vie 

Frucht? jo fragen die draußen, bie nie bereingelommen find in 

Die Mauern. Se fihwerer die Kämpfe, um fo feliger find bie 

Erfahrungen, bie der Gefängnißgeiſtliche machen barf; fie fehlen 

nicht und frifchen die Freubigleit auf. — Was ift die Frucht? 

das lehrt erft das Ende ber Strafzeit. Die Einen trifft das Ende 

noch ehe die Strafzeit abgelaufen, — ber Herr legt fie aufs 
Sterbebett. Das find bie ſchwerſten Zeiten für ben Geiftlichen, 

wenn der Verlorene vor ihm ift, und bie ernfte Frage: bir ift er 

beſonders anvertrant gewefen, ift er gerettet, ift er verloren? haft 
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du nichts‘ verfäumt? Wenn er ringt mit dem Tode, — bat Einer 

lange gerungen mit feiner Schuld und gerungen wider bie Gnabe; 

bat feine Schuld in fi) verfchloffen, um noch ein Hoffen fefthalten 

zu können mit den Behaupten feiner Uufchuld, oder um bie Sei- 

nigen von der Schmach feines Verbrechens rein zu halten: wirt 

fih fosringen vom Herzen das Belenutniß? wird er mit dem Troſi 

der Gnade ſcheiden? — und wenn es fid) losringt, das Bekeuntniß, 

er kaun nicht fterben, ehe er feine Schuld befannt, er greift noch 

in den legten Etunten nach der Gnade und kann fie ned) faffen, 

und ber Unbuffertige wird noch mit feiner Schächerbuße ein Buß⸗ 

prebiger für bie Unbufßfertigen, und ber Geiftliche kann ihm noch 

das Evangelium prebigen: — das find die ernfteften Zeiten für 

den Geiſtlichen, — aber dann and fo felig; — und noch mehr, 

wenn ber Verlorne ben Frieden noch vorher gefucht und gefunden, 

bat verfteben lernen das Erbarmen Gottes, der ihn gezüchtigt, daß 

er nicht verloren gehe, und Gott danfen lernen unb banfen bem 

Seelforger, — und ber Gefangene ein Bußprebiger mit feinem 

Zeugen von der Gnade Gottes wird! — Die Todestage find erufte 

Tage für das Haus, — bie Leichenprebigt wird gehalten, der 

Leichenzug geht fort, aber die Zobtenglode verhallt nicht fo bald. 

Hat oft der Geiftliche im Stillen gellagt, daß er vergeblich ge- 

predigt, ba darf er doch fo oft es erfahren, baß er nicht umfonft 

gepredigt; und es mag ihm wohl vorlommen, daß im Gefängnif 

von ben Berlorengeachteten mehr felig fterben, als von den Ge⸗ 

rechten draußen. — Biele bleiben verfchloffen bis zum Ende, wellen 

nicht mehr hören, können nicht mehr glauben, können eine Schächers- 

buße nicht mehr finden. Bleibt tan der Troſt: du haft nichts 

verfänmt, — wohl tanı! Aber ihr Ende bfeibt doch nicht ohne 

Frucht. Die Frage kommt doch bei den Gefangenen jedes Mal: 

Wie ift er geftorben? bat er fich noch befehrt? — Es find Zei- 

ten, die ben Gefangenen, aber auch dem Geiftlichen fein Gewiſſen 

fchärfen! — 

Es gibt viele Gefängnifle, wo das Gefeg und das Gericht 
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feine Sühne auch noch nicht mit dem Tode des Gefangenen haben 

will; ehrlos tft er ihm geblieben in feinem Leben, ehrlos foll ex 

auch bleiben nach dem Tode; das ehrliche chriftliche Begräbniß ift 

ihm verweigert, wie dem auf dem Schaffot Geftorbenen; fein 

Leihnam wird ber Anatomie preisgegeben. Das tft eine von ben 

raffinirten Härten, wie fie die Juſtiz erfunden Kat, bie den Ge⸗ 
fangenen erbittern und abftumpfen, und, wie wenn es nicht genug 

wäre, ihm auch noch das Sterben erfchweren müſſen. Wo bem 

Gefangenen das ehrliche Begräbnig wird, der Geiftliche die Leiche 

begleitet, — mit wie Bielem ſoͤhnt es ben Gefangenen aus, dem’s 

fchwer genng wird, im Zuchthaus zu fterben. Es ift fein Erſtes, 

für fein ehrlich Begräbniß zu fparen, und wo es nicht reicht, da 

regt fih and im verfunfenften Mitgefangenen ein ebleres Mit- 

gefühl, — er gibt vom fauer Erfparten eine Gabe, daß fein Mit- 

gefangener ein ehrliches chriftliches Begräbniß erhalte 

Was ift die Frucht? — das foll das Ende entſcheiden. Die 

Meiften dürfen das Ende der Strafjeit erleben; und bie Meiften 

ziehen ans mit guten Vorfügen, — bie ſchwere Strafe hat wohl 

gewarnt, und wenn nur ein Drittheif, ein Wiertheil gebeffert ift, 
fo ift viel gethan unb gewonnen. — Aber ift damit die Seelforge 

an den Gefangenen zu Ende? Das ift ber Fluch, daß ſie nicht 

fortgeſetzt wird. Einen ſtranken, der vom Krankenbett aufſteht, 

achtet Niemand als ſolchen, der alle Geſchäfte des Geſunden zu 

verſehen im Stande wäre; aber der Gefangene, der aus dem Zucht⸗ 

haus kommt, ſoll ein Heiliger ſeyn, und iſt er's nicht, fo iſt er 

doppelt geächtet, und auf die Gefängniffe wird aller Fluch gewor⸗ 

fen. Der Gefangene tritt in bie Freiheit — und was hat er? — 

Freiheit! in die Freiheit tft er hinausgeſtoßen, verlaffener als je, 

— feine Hand bietet ſich ihm dar: er ift geächtet. In Gefängnig 

burfte er erfahren, daß er durch fein Verhalten Zutrauen und 

Achtung fih gewinnen Tann, — fein Ehrgefühl tft wieder erwacht 

und um fo empfindlicher; draußen wird es wieber ertöbtet, — er 

tft geächtet; will er ehrlich ſeyn, er darf's nicht; un mag Man- 
Palmer, Baftoraltheol. (2. %4.) 
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her fagen, ex habe es im Gefängniß, wo ed an Hartem nicht 

fehlte, gut gehabt; das ift gewiß nicht immer eben eine Zuchthaus⸗ 

venommage — es mag in Wahrheit mancher nach dem Zuchtfane 

fi) fehnen, nicht weil er e6 fo gut, fein regelmäßig Effen ge- 

habt, fondern weil er da doch noch mehr Recht, mehr Achtung 

des Menfchen gefunden; er wird zum Feinde, zum erbitterten 

Feinde der Gefellfchaft, und eben dazu wieder gezogen von ber 

Geſellſchaft, der er als tüchtiges Glied angehören möchte und 

follte. Mit der Etrafe, mit dem Gefängniß follte vie Schuld 

gefühnt ſeyn; aber fie bleibt; er muß fie forttragen. Jetzt follte 

die Seelforge an ihm pas Werk fortführen; und jest hört fie 

auf. Wer fol fie üben? Zunäcft ber Geiftlihe; — tbun’s 

alle? Viele nehmen ihn auf nicht als ven werlorenen Sohn, — 
fendern wie ter felbjtgerechte Bruder den verlorenen verftoßen 

will. Diele, vecht viele Geiftlihe thun Alles, was in ihren 

Kräften fteht; aber kann denn der Geiftlihe Alles tun? Es 

fehlt noch viel. Vereine find’8 viele, die viel Geld aufwenben; 

aber Geld allein rettet nicht und hebt nicht herauf. Wenn wicht 

bie Öemeinbe ſich ihrer annimmt, nicht blos die weltliche, aber 

die firchliche, die chriftliche Gemeinde, — wie foll das angefachte 

Fünklein gedeihen und vor dem Erlöfchen bewahrt bleiben? So 

lange bie Gemeinde dieſe Pflicht nicht erlennt, und fo lange fie 

nicht ihre Verſchuldung erfennt, ihre Theilnahme an der Schuld 

und dem Fluch, fo lange bleibt die Eeelforge im Gefängniß faft 

ein verloren Werl. Daß die Gemeinde dies noch nicht erfankt, 

befennt fie felbit, daß ſie noch fein Herz bafür hat, zeugt fie 

jelbft zu ihrem Gericht, bamit, daß fie noch fein Gebet hat und 

verlangt für bie Schuldigen unter deu Gefangenen, für bie 

Gefallenen, die fie fallen lief. Wird die Zeit der Buße kom⸗ 

men über die Gemeinde, dann wird fie von ihnen nicht ſchwei⸗ 

gen -in ihrem Gemteinde-Gebet, — dann jteht die Seelforge im 

Gefängniß nicht mehr allein, und ber Seelforger ift getragen 

durch bie gemeinfame Fürbitte, — bie Straf-Anftalten werben 
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gefegnete Buß -Anftalten, Pönitentiar- Anſtalten ſeyn! — Das 

helfe Gott! *) 

Zum Schluß habe id, noch eine Verwahrung einzulegen vor 
Mißverſtändniß. Es könnte fcheinen, wer nicht recht lefen will, 
als werde der Ernft der Sünde, ber Ernſt der Buße gar zu fehr 

hintangefett, damit daß auf das Evangelium und feine Prebigt 
bas Hauptgewicht gelegt wird. Gewiß nicht; aber die Sünbe, ihr 

Fluch, ihre Laft ift fo groß, daß einem der Muth vergeht, nech 

an Gnade zu glauben, wenn nicht die Prebigt von ihr herein- 

leuchtet in bie Nacht, in der der arme Sünder gefangen iſt. — 

Die Predigt von der Gnade, das Evangelium von dem reichen 

Segen in dem Frieden mit Gott durch Chriſtus ift erſt recht im 

Stante, zur Buße und zur Erfenntniß ſeines Elends zu weden. 

Dem Armen gebt erjt, wenn er den Reichen und fein Wohllebeu 

fieht, recht auf, daß er fo arm ift, — dem Sclaven fallen feine 

Bande erft recht fihwer, wenn er den freien fieht. Und hört ver, 

der feine Wege gegangen ift im Süntenbienft, da feinen Gewinn 

gejucht hat, von dem Reichthum der Gnade, — muß ihn, un 

vollends den Gefangenen, das nicht kräftiger zur Erfenntniß füh- 

ren, was ihm fehlt, und bie Frage in ihm weden: Haft bu das 

auch? was baft du gefunden auf deinen Wegen? unb bann bie 

Predigt: Siehe, das fell dir auch werben, bu gibjt dich verloren 

rn 

*) Ueber bie Liebespflicht, welche bie Kirche an entlaſſenen Strafgefangenen 
(wie auch an ten Opfern ber Proftitution) zu üben bat unb bie dazu nament- 

ih in ber Hilfe der Presbpterien liegenden Mittel hat ſich der Verfafler obigen 
Capitels auf der Dibceſanſynode in Stuttgart im October 1859 in einem Bor- 

trage weiter ausgejprechen, ter im „evang. Kirchen- und Schulblatt für Würt⸗ 
temberg”, 1859, Nr.52 abgedrudt iſt. Außerdem ift inshefondere leſenswerth: 
„Die evangelifche Johannesſtiftung und das Johannisſtift in Berlin; zweite 
Nachricht.” Berlin, Beſſer'ſche Buchhandlung, 1859. — Daß der Geiftliche fir 

perſönlich folder Leute annimmt, daß er ihr Familienleben wieder berzuftellen 

jincht, und daß er, auch durch feinen Einfluß bei den Ortsbehörben, ihnen zu 

Arbeit und Verdienſt behilflich ift, das werten bie paftoralen Hauptaufgaben 
in biefer Beziehung feyn. 

42 * 
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und mußt bich verloren geben; bie Welt, dein Gewiffen gibt bich 

verloren, ber Herr nicht; thue dein Herz ihm auf, befenne ihm 

beine große Noth, deine Sünden haft bu in dich Hineingebrüdt, aus⸗ 

töfchen wollen, und kannſt's nicht. Er nimmt fie weg! „Schau, 

armer Menfch, zu dieſem Glück ruft dein Erlöfer dich zurück!“ 

8. Die Seelſorge beim Militär. *) 

(Bearbeitet von Garniſons⸗Prediger, Oberconfiftorialratö Müller in Stuttgart.) 

J. Was die geiftliche Pflege des Milttärftandes zuerft im 

Allgemeinen anlangt, fo ift wohl, wie bei jeder befonderen Stanbes- 

feelforge, fo auch bier 

a) ber Grundfag voranzuftellen, daß fie in erfter Linie nicht 

auf bie Standeshbefonberheit, fondern auf die allgemeine Aufgabe 

bes geiftlichen Aıntes überhaupt ihren Bid zu richten babe. Das 

Selbftverjtännliche biefes Satzes überhebt uns nicht der Aufgabe, 

ihn auszuſprechen. 

Die Gründe liegen nicht fehr fern, warum man mit Nadh- 

brud fagen muß: die Milttär-Seelforge hat es nicht zuerft mit 

bem Solbaten als folchem zu thun, fondern mit dem Menfchen im 

Soldaten, mit feiner zu Gottes Bild gefchaffenen Seele und feinem 

allgemeinen religiöfen und fittlichen Leben. Der Diener des gött- 

lichen Wortes innerhalb einer Militärgemeinde ift nicht zunächft 

*) Wir verweifen biemit auf dasjenige, was oben, S. 398-404, über 

dieſes Kapitel und fein formelles Verhälmiß zu ben übrigen gejagt if. — Fer⸗ 
ner bemierten wir, daß wo bie folgenden Blätter beifpielsweife auf beſtimmte 
militäriſche Ordnungen und Berorbnungen fich einlaffen, bie württembergiſche 

„Kriegsdienftorbnung” v. 3.1858 zu Grunde liegt, welche übrigens won bemen 
ber übrigen deutſchen Länder im Wefentlichen nicht verfchieben ifl. 
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zur Anpflanzung und Ausbilpung militärifcher Tugenden als fol- 

der, jonbern dazu beftellt, daß ven Solbaten in dem eigenthüm⸗ 

lichen Stande, ver für fich ein gefchloffeneres Ganze als andere 

ausmacht, und in welchem bie Betheiligung an dem fonftigen kirch⸗ 

lichen Gemeindeleben durch die bienftlichen Verhältniffe erfehwert 

ſeyn Tönnte, es nicht an dem Einen fehle, was für den Menfchen 

allezeit und in jeder Rage das höchfte Intereſſe hat und die vor⸗ 

nehmſte Sorge ſeyn ſoll. Er iſt beſtellt zur Weckung des innern 

Menſchen, zur Nährung und Bewahrung des erwachten, zur Wehr⸗ 

haftmachung deſſelben mit den Waffen wider die geiſtlichen Feinde, 

und zur Mahnung an bie Bewährung des innern Gehaltes im 

äußerlichen Leben, kurz: zur Herftellung bes Chriften im Menſchen 

und bes Chriftenmenfchen im Soldaten. Es handelt ſich alfo 3.2. 

in erfter Linie gar nicht um die Sorge, daß der Soldat muthig 

in ven Tod gebe, fondern daß, wenn er fallen foll, er für bie 

Ewigkeit zubereitet und zu ber chriftlichen Geftalt erneuert fei, 

welcher er zum feligen Leben bedarf. Und hier kennt bie Seel⸗ 

forge feinen Unterfchied zwifchen dem gemeinen Soldaten und bem 

General; die Seele des einen wie bes anberen ift ihr von unend⸗ 

fichem Werthe. Sie hat Intereſſen zu betreiben, welche mit ben 

Standes» und Berufsinterefjen von ferne nicht fich deden, fondern 

Boch über ihnen ftehenb eben fo weit über dieſe übergreifen. Die 

Aufgabe der Militärfeelforge ift alfo in erfter Linie Teine andere 

als bie Hauptaufgabe bes geiftlichen Amtes überhaupt unb auf 

jedem andern Poften; und jede andere Anfcheuung würde dem 

Amte die tiefften Gründe feines Daſeyns, feiner Sendung und 

Auctorität, den Zuſammenhang mit der übrigen Kirche, feine innere 

Freiheit, feine äußere Unabhängigkeit und Eigenthümlichkeit er- 

fchättern, die beften Nerven zerfchneiven und bie wirkfamfte Kraft 

feines Thuns brechen. 

Hat aber biefe Seelforge es zuerft mit dem Chriftenmenfchen 

im Soldaten, mit feinen Beziehungen auf Gott und Gottes Offen- 

barung, mit feiner Herausberufung and ber Welt und Htneinbil- 
® 
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bung in Gottes ewiges Reich zu thun: fo Hat fie das Militär 

auch mit nichts Anderem als ver ewigen Wahrheit, mit bem ganzen 

Chriſtenthum zu bebienen. Man begegnet bier noch viel häufiger 

als oben einer falfchen Anfchauung, und hört dort unb da ganze 

Stüde ver chriftlihen Wahrheit als unnöthig, unfaßbar, unbranch- 

bar, unziemlich, fegar als hinderlich für den Soldaten bezeichnen. 

Man kann aber auch zurächft von ber Begründung folder Be— 

bauptungen ganz abfehen, von ihrer Widerlegung ganz abfteben. 

Sft der erſte Punct richtig gefaßt, fo folgt ganz von felbft vie 

Regel: das ganze Chriſtenthum muß es feyn; der ganze Rathſchluß 

Gottes zur Seligleit, alle feine Thaten zur Begründung bes Heils 

müſſen verfünbigt, und das ganze chriftliche Leben dem Herzen, 

Erfennen und Wollen der Pflegebefohlenen bargeftellt werden. Es 

bandelt fich alfo um das Evangelium wie um das Geſetz, um ben 

zweiten unb dritten wie um ben erften Artikel, um ben Glauben 

wie um bie Werke, um die Erlenntniß wie um die Liebe, um bie 

Zucht bes Innern Menfchen wie um vie. bes äußeren, um feine 

Freiheit wie um fein Gebundenſeyn, um das ganze Wort vem 

Neiche Gottes, von feiner Vergangenheit, Gegenwart unb Zukunft, 

— ım Wlles biefes und was bazu bie Bedingungen nnd was 

bapon bie Folgen find. Denn ber Verchriftlichung, Erneuerung 

und Heiligung bes Menſchen it eben nur das ganze Ehriftenthum 

gewachfen, nicht ein oder etliche Bruchfiüde davon. Die göttliche 

Kraft, die zum Leben und göttlichen Wanbel bient, ift in biefes 

Ganze gelegt; und fo viel Gnade und Friede, als es zur gött- 

lichen Ausftattung des Menfchen mit den Kräften der zukünftigen 

Welt betarf, liegt nur in der ganzen Erkenntniß Gottes und Jeſu 

Ehrifti unferes Herrn (2 Petr. 1,2. 3.). Es deutet alfo auf eine 
völlig fchiefe Auffaffung ven der Stellung ber Militärfeelforge 

hin, wenn man von irgend einem Glied des Wahrbeite-Organis- 

mus jagen hört: Tone will man damit bei einem Soldaten? Nicht 

irgend cine Wahrheit anszufchliefen oder hintanzufegen, — böd- 

ftens vie eine ober bie antere befonbers hervorzuheben nd zu 
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benachdrucken, könnte bie Befonverbeit des Standes uns verans 

laffen. Aber auch dieſes wärbe wohl meiftens in einer Nichtung 

zu gefchehen haben, welche jener Meinung gerabezu entgegengefett 

wäre. Wäre e8 je fo, daß ber Stand oder Bernf an fich ben 

Menfchen irgend einem heile ver Wahrheit ferner führte, oder 

irgend einem geiftlichen Lebenstrieb hemmend entgegenwirfte: fo 

drängte fi der Seelforge nur um fo ernfter die Pflicht auf, 

biefer Einfeitigfeit ergänzend zu begegnen, und das Gleichgewicht 

in ber geiftlichen Haltung des Menfchen herzuftellen, alfo nur mit 

um fo vollerem Zone jene Wahrheiten in vie Gemäther einznfen- 

fen. So hat fie fchon dem Gewicht, welches ber Milttärftand 

nit nur in gleihem Maße, fendern mehr als vie ander Stände 

auf die justitia civilis legen muß, welches aber an fich noch feine 

Hinderung der anberen Lebensfeite ift, dem Gleichgewicht zu Tieb 

alsbald, übrigens beides verbindend, das Gegengewicht ber justitia 

spiritualis ungefchmälert in feiner ganzen Schwere gegenüber zn 

legen. Und fönnte man auch zugeben, daß dem Militärftand das 

Integorifche Sollen mehr als irgend Etwas und vor jedem anderen 

Stande fein eigenthümliched Gepräge verleihe: fo folgte daraus 

nicht im Mindeſten, daß nun auch das geiftliche Amt den Hanımer 

bes Wertes auf dieſe Seite hauptfächlich, gefchweige allein, fallen 

laffen müßte. Vielmehr wird es zwar bad Gefek in bem ganzen 

unverbrüchlichen Ernfte, ber in dem Ihr follt Heilig ſeyn“ ein- 

geichloffen ift, treiben; aber thut bie Seelforge Solches zunächft 

niht um bed Standes willen, fondern nach göttlihem Auftrag 

und um Gottes willen, jo treibt fie aus denfelben Gründen mit - 

bem gleichen Nachprud auch das Evangelium von ber Gnaden⸗ 

offenbarung Gottes. Und läßt fie ſich je an biefer Stelle von 

dem berührten Standes-Eharafter zu Etwas beftimmen, fo wird 

bas nur .eine unı fo größere Treue in Verwaltung dieſes Schages 

feyn. Ober könnte man weiter noch einräumen, daß, was das 

Glaubensleben betreffe, dem Eoltaten für fein Berufsleben ganz 

befonders die Wahrheiten des erften Artikels nothwendig feien, 
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wie er auch burch taffelbe, durch feine Aufgaben und Gefahren 

vor Allem auf biefes Gebiet bingebrängt werbe: fo wäre das fo 

wenig ein Grund, das Wort von der Verföhnung und Heiligung 

in E chatten zu ftellen, daß man fich vielmehr aufgefordert fehen 

würbe, im Worte zu erjegen und burch bie Leitung bes Gewifſens 

und bed ganzen inneren Menfchen bie Nothiwendigfeit auch beffen 

zu erweifen, worauf das äußere Berufsleben als folches nicht hin⸗ 

führte, ohnedies bie Frage anzuregen, ob jener Glaube auf Grunb 

bes erften Artilels, abgelöst vom zweiten und dritten, ein lernhaf⸗ 

ter feyn könne. Alfo immer wird die Militärfeelforge ihre Stel- 

lung zuerſt nicht in dem Stande, bem fie dienen will, fonbern im 

göttlichen Wort als ſolchem, Im ganzen Chriftentfum nehmen. 

Uebrigen® reden wir von biefem Puncte auch aus bem Grunde, 

weil der Seelforger dem genannten Grunbfag nicht nur factifch 

folgen, ſondern auch in den Ball Tommen wird, benfelben befennend 

geltend machen, und fo ben fchiefen, im Schwange gehenden An- 
fhaunngen, bie doch nichts find als Grundirrthümer des religiäfen 

Denkens, auf fpecielle Verbältutffe angewenbet, — ausdrücklich 

entgegentreten zu müfjen. Hier gilt es daun lehrend zu zeigen, 

baß es kein beſonderes Standes⸗Chriſtenthum, Soldaten⸗Chriſten⸗ 

thum oder beffen etwas gebe, daß das Wort Gottes, fei es Geſetz 

oder Evangelium, für keinen Stand oder Beruf beſonders zuge» 

fehnitten ober befchnitten werben Tönne, daß vielmehr bie ewige 

Wahrheit, wenn fie auch in zweiter Linie auf bie befenberen 

Stanbes-Aufgaben oder Verbältniffe angewendet werben müſſe, in 

erfter Linie allüberall in gleichem Maße in ihrer vollen Integrität 

und Allgemeinheit ven Herzen nahe zu bringen fe. Zur größten 

Treue und volllonımenen Freiheit von Menfchen-Meinungen hierin 

fordert bie Seelforge noch ein befonberer Umftand auf. Da in 

einer Milttärgemeinbe auf allen Stufen bes Standes Männer aus 

allen Schichten, Erziehungs. und Bildungs-Kreifen, Berufsarten, 

Gemeinden und Gegenten des Landes ſich fammeln; fo darf fid 

das geiftlihe Amt die Möglichleit nicht verbergen, daß unter den 
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Gemeindegliedern auch Leute fich finden, welche zuvor — aus wel⸗ 
hen Urfachen immer es fei — bas wahre, volle Chriſtenthum nicht 

fennen gelernt, ober baffelbe wenigftens mit vollem, klarem Bes 

wußtſeyn erft noch zu hören haben. Hier bat nun eben ber Militär- 
geiftliche die Pflicht, Solchen die Wahrheit nahe zu bringen. Jeden⸗ 

falls werben ihm, wenn je fonft ein Geiftlicher bei einer Gemeinde, 

welcher er länger angehört, allmäblig und bis auf einen gewifien 

Grad Diefes oder Jeues vorausfegen bärfte, bei dem fteten Wechſel 

der Berfonen, welchem Milttär-Gemeinpen ausgejett find, folche 

Verausfegungen in Betreff der ewigen Wahrheiten ald ganz uns 

thunlich erjcheinen mäfjen. 

b. &8 ift nun aber bereits gefagt, daß bie Militärfeelforge 

in zweiter Linie nicht minder ernft auf bie Befonperheit des 

Standes zu fehen und auf bie geiftliche Ausrüftung und religids- 

fittliche Tüchtigmachung feiner Mitglieder für ihren ſpeciellen Beruf 

binzuarbeiten habe. Sie wird mit dem Allgemeinen bie Wahrung 

und Förbernng ber befonderen Intereſſen in jeder ihr möglichen 

Weife zu verbinden fuchen. Und wenn z.B. die Dienftvorfchriften 

von ben Militärperfonen aller Grade unverbrächliche Treue gegen 

den Lanbesfürften, als das Staatsoberhaupt und ben Chef ber 

gefammten Militärmacht, unbedingten Gehorſam gegen bie von 

ihm oder in feinem Namen ausgehenden Dienftgefete und Befehle, 

fowie Beobachtung der allgemeinen ftantsbärgerlichen Pflichten, ſo⸗ 

weit dieſe bei ter Stanbeseigenthümlichkeit erfüllbar find, verlan⸗ 

gen; wenn ber Milttärbienft im Frieden bie Vorbereitung und 

Bildung ber Truppen zum Dienft im Feld und bie Erhaltung ber 

inneren Sicherheit des Staats, der Dienft im Krieg aber bie 

muthvolle und ausdauernde Bekämpfung des Feines zum Schuß 

nnd zur Erhaltung des Fürften und des Vaterlanves zum Zwed 

bat: fo wird das geiftliche Amt auf die rechte Erfüllung dieſes 

Berufs und auf bie hiezu nötbigen Tugenden auch in feinem Theil 

mit den Mitteln, welche ihm tn die Hand gegeben find, fo gewiß 

binarbeiten müffen, als der Seelforger in einer gemifchten Ge⸗ 
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meinte den Beamtenftandb zur Amtstrene, ben Gewerbömaun zur 

rechtmäßigen Betreibung feines Gefchäfts anregen wird. Aber 

jene Mittel Yönnen dieſem Amte, wenn es ven evangelifchen Cha⸗ 

rafter nicht verlieren foll, zumächft wieder eine andere, als bie 

bes ganzen Chriſtenthums fenn. Auch bie befonbere Berufstüch- 

tigfeit wirb bie Seefforge auf feinem anderen als auf dieſem tie- 

feren univerfellen Grund aufzubauen trachten. ‘Denn fie ann 

und darf die Standestugenden nicht anders aufehen, denn ale Be⸗ 

währungen der allgemeinen innern Chriftentugend in ben Lebeus⸗ 

formen unb Aufgaben bes Standes. 

Hier aber Tönnen wir bem oben angebenteten, ba unb bort 

zu börenden Zweifel, ob das, was wir nad dem Früheren als 

das wahre und ganze Chriſtenthum bezeichneten, nicht das Achte 

Soldatenthum hindere, und ver Zdfung biefer Frage nicht mehr 

answeichen. Es hanbelt fich dabei ja nicht blos um die oberfläch- 

liche Einrede, als ob ſchon in Friebenszeiten der fromme Soldat 

nicht ftraff genug in feiner Erfcheinung anftrete, um feinen Stand 

würdig zu repräfentiren; es wirb anch bie tiefer zielende Frage 

laut, ob nicht den Kriegezwecken bei ven eigentlichen Waffenactio- 

nen und in ben entſcheidenden Angenbliden flatt bes frommen 

Soldaten doch beffer folshe Leute dienten, welche aus Tod umb 

Gtvigfeit fih nicht viel machten, und raub und roh genug wären, 

das vom Beruf erforderte Tödten von Menfchen mit Luft zu üben, 

und ob nicht bei dem frommen Soldaten auf folchen Stellen mit- 

ten aus feiner ernften Weltanſchaumg, aus feiner Anfchanung 
von Tod und Ewigkeit heraus Erwägungen eintreten werben, welche 

ibm bie volle Energie und das rüdhalts- und rückſichtsloſe Drein- 

geben hemmen müßten. Bemerlenswerth bürfte biegegen fehon vie 

Thatfache ſeyn, daß die ben militäriſchen Dienftworfchriften zu 

Grunde liegende Anfchanung an biefem Zweifel fich nicht bethei⸗ 

figt, indem jene den Befehlshabern aller Grade geradezu aufgeben, 

baranf bebacht zu ſeyn, daß wahre Religiofttät bei ihren Unter⸗ 

gebenen unterhalten und immer fefter begründet werbe, baß baber 
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die Wannfchaft an Sonn⸗, Feſt⸗ und Feiertagen, wenn keine noth- 

wenigen Dienftverrichtungen im Wege fteben, zum öffentlichen 

Gottesdienſt angehalten, und Unteroffiziere und Soldaten von 

ihren Vorgeſetzten von Zeit zu Zeit ermahnt werben follen, zum 

heil. Abendmahl zu geben. Aber die Militärfeelforge -wirb der 

Meinung, als Tiefe fich ein tiefere, innigeres, religiöfes Leben 

mit feiner Receptivität nicht mit der vom Solbatenberuf ‚geforber- 

ten Activität ohne Hemmung des einen ober andern Theils ver» 

bitten, nod auf anderem Wege entgegentreten. Wenn fie fiebt, 

daß man dort eine Ahnung von ver Wahrheit hat, daß die Reli⸗ 

gien das weibliche Verhalten des menschlichen Geiftes zu Gott 

ift; fo wird fie auch zeigen, einmal taß eben dort zugleich ber 

Begriff nes Weiblichen mit dem bes Weibifchen verwechfelt werde, 

fetann daß das weibliche Verhalten zu Gott nicht von ferne ein 

Gegenſatz zu cinem männlichen Verhalten gegen Menfchen ift, daß 

vielmehr zu folcher Weiblichkeit auch ber männlichfte Geiſt ange: 

legt ift, daß fie ihm mitgegeben ijt al8 dasjenige Moment feines 

Leben, durch deſſen Anregung das männliche Verhalten, eine 

energifche und ausdauernde Activität, am grünblichiten mit aufge⸗ 

regt wird. Sie Tann pfuchologifch und hiſtoriſch nachweifen, daß 

gerade in der Verinnerlichung bes Geiftes, in feiner Demütbigung 

vor Gott, in der gelaffenen Sammlung ver Gedanken im gött- 

lichen Wort und in ber Gebetsvertiefung der Seele jene Spannung 

bes innern Menfchen erzeugt wird, aus welcher Sprühregen von 

Gedanken, Flammen von Thaten und ein Alles mit fich fortreißen- 

ber Schwung des Willens geboren werben. Für gefchichtliche 

Beweiſe wollen wir, ba fie aus allen Zeiten zu haben find, bier 

leinen Raum in Anfprucd nehmen. Nur an einen ber ruhmbe⸗ 

bedteften Namen aus neuefter Zeit werbe erinnert. Wenn eim 

Havelod nicht nur zwei Stunden tüglich auf Yefung ber h. Schrift 

und das Gebet verwendete, alje, daß er um 4 Uhr aufftand, 

wenn man um 6 Uhr, und um 2 Uhr, wenn man um 4 Uhr 

marfchirte, fondern auch in feinen häuslichen Andachteübungen fo 
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innig werben konnte, daß eine trifche Dienerin feiner Familie 

unter Xhränen zu ibm fagte: „o lieber Herr, Ihr paſſet nicht 

zum Soldaten, Ihr ſeid zu weichherzig, Ihr folltet ein Prieſter 

ſeyn,“ ift dann nicht jebe feiner unfterblichen Thaten ein ſchla⸗ 

gender Beweis, daß ein ſolches „Weichwerben” nichts anderes ift, 
als die Empfängniß ber ebelften unb böchften Heldenkraft? Bekannt 

genug ift aber and, wie dieſer Mann ſchon in nntergeorbneter 

Stellung als ein folcher Priefter nicht nur in feinem Haufe, fon- 

bern auch unter feiner Mannfchaft waltete, wie er, wo er auch 

feyn mochte, mit ihr Gottesbienft hielt, und welcher geiftliche und 

fittliche Segen von ibm über feine Abtbeilungen ausging. Wenn 

num in jenem inbifchen Krieg bei mehr als einer Affaire ber 

Obercommanbirende, nachdem andere Abtheilungen wegen Aus⸗ 

fhweifungen unbrauchbar erfunden worben oder fich hatten zurüde 

ſchlagen laffen, — als riefe er feine Triarier auf, — „Havelecks 

Heilige” vorrüden ließ, und die Schaar wie ihr Führer immer 

mit neuen Lorbeeren zurädtem: ift daun jenem Zweifel gegenüber 

factifch nicht wenigftens fo viel bewiefen, daß das wahre, volle 

Ehriftentfum — wir reden ja nicht von Secten, welche ben Kriegs⸗ 

bienft an ſich für Sünbe halten — das Achte Soldatenthum nicht 

hindert? Man kann ohne Bedenken für manche Fälle einräumen, 

daß ein Soldat, ber den Becher bes Materialismus und Atheis- 

mus bis auf die Hefe geleert hat und bis zu dem Punct gefunfen 

tft, wo auch keine Gewiffensregungen mehr empfunden und feine 

Gottes⸗ und Ewigkeitsahnungen mehr als folche vernommen wer- 

ben, kurz, baf ber „Kerl wie ein Tenfel“ furchtfofer dem euer 

und Schwert fidh entgegenftürzen werbe, al8 Einer, der im Glau⸗ 

ben es fo weit, aber auch nur fo weit gebracht Bat, dag ihm ein 

Leben und Gericht nach dem Tode gewiß iſt. Aber follte man 

erft zu fragen brauchen: wie dann, wenn ber Soldat ein wahrer, 

mit Gott verföhnter, in der Hoffnung bes ewigen Lebens gegrün- 

beter, auf Gott Einplih und männlich vertrauenter, überbied vom 

göttlichen Geiſt im Gewiffen getriebener und von dem unerfchöpfe 
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lichen Begriff ver -Berufstrene nnd des Gehorfams ergriffener 
Ehrift ift? Wird in jenen Stunden ber höchiten Berufsconcentra- 

tion auch nur Eine Macht Zeit und Raum finden, zwiſchen einen 

Solchen und feine Aufgabe hemmend fich einzubrängen? Werben 

ihm nicht vielmehr vie Ehriftentugenden ber Mäfigleit, Nüchtern- 

beit, Dienfchlichkeit, Barmherzigkeit, Großmuth, Beharrlichkeit und 

Selbftverleugnung eine Vergendung feiner Kraft, eine Zerftörung 

feine® Seelenfriedens, und eine Schändung feiner Standesehre 

erfparen, burch welche Jener vielleicht auf bem halben Wege 

feiner Aufgabe ſchon unbrauchbar wird? Bei ber Erftürmung von 

Ghuznee haben Havelods Leute den erbitterndften Widerftanb von 

Seiten der Befagung erfahren, aber eben darum auch bie größte 

Ehre durch bie nüchterne Schonung bes bezivungenen Feindes, fo 

weit er bie Waffen weggetban hatte, fih erworben. Die alte 

befannte Baco’fche Formel über die Philoſophie und ihren Einfluß 

auf bie Religion hieher verwenbend, könnten wir vielleicht fagen: 

ein wenig Chriftentbum mag ben tapferen Sofbatenmuth da und 

bort dämpfen, das ganze volle Chriftentium aber wirb ihn auf 

die höchſte Stufe heben. 

Sp wird die Paftoraltheologie an die Stelle ber befprochenen 

Meinung von ber Schäblichkeit des wahren Chriſtenthums für den 

Soldatenberuf überall das apoftolifhe Wort von bem Nutzen ber 

Gottjefigleit (1 Tim. 4, 8.) ſetzen; übrigens wird fie nicht bei ber 

bloßen Wortbedeutung biefer Kategorie ftehen bleiben unb zeigen, 

wie die Gottfeligfeit auch zu dieſem „Dinge” des Waffenbienftes 

„nützlich“ fei, fonbern biefelbe zu der Notbwenbigleit weiter 

führen, und von biefem Grundſatz ans das Gefchäft treiben. Ste 

wird zwar nie fich verjucht fühlen, über die Schranten des 18. Art. 

ber Augustana hinauszugreifen, alfo zu behaupten, man Fönne 

den Soldatenberuf als folchen und vor Menfchen nicht erfüllen, 

ohne ein Chrift zu feyn. Aber fie wird deßwegen doch nie bie 

Wahrheit aus dem Auge verlieren, daß auch biefem Beruf in 

gottgefälliger Vollendung nur von wahrer Gottfeligleit genügt 
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werben Töne. — Diefe Wahrheit wird ihr nahe gerüdt fchon 

dureh den Eintritt der Soldaten in ihren Stand, noch ganz 

abgefehen davon, ob es ins Feld oder in die Garnifon gehe. Es 

ift für den Dienft in diefem, wie in jedem antern Bernf ja nicht 

gleichgültig, in welcher Stimmung man benfelben antritt, mit 
weldem Grab von Freudigkeit der Yüngling unter tie Waffen 

geht. Beim Eintritt in biefen Etanb aber trifft es ſich für tie 

Allermeiften fo, daß ſich Beruf und Beruf, ber jetzt anzutretente 

‚und zeitweilige bem eigentlichen Lebensberuf des Mannes zu wi⸗ 

berfprechen fcheint. Letzterer wird unterbrochen, nach ter gewöhn- 

lichen Anficht auch beeinträchtigt durch ven erfteren, unb je encr- 

gifher und intenfiner ein Jüngling bisher feinen eigentlichen 

Lebenszwed verfolgt Kat, um fo umangenehmer macht fi) das 

fühlbar. Daher ver bei weitem größte Theil, auch ber, welcher 

feine veligiöfe Bebeuflichfeiten gegen ben Kriegedienſt bat, das ihn 

treffende Loos ale ein Unglüd, und feine Soldatendienſtzeit als 

eine verlorene betrachtet. Dem offenbaren Schadeu, ber daraus 

für die Sache und für ren Mann entipringt, entgegenzuarbeiten, 

ift unfireitig eine ter Aufgaben ver Eeelforge. Um aber biefen 

Beruf, wie der Soldat fell, als einen Beruf nehmen, um ihn 

mit jener jelbfinerleugnenden Freudigkeit betreten zu können, welche 

jeden Mißmuth, jede Bitterfeit oter lähmende Traurigkeit ebenfo 

wie ben Leichtfinn ber Verzweiflung und vie matte, nicht fi tra- . 

gende, ſondern nur gefchobene Gleichgültigfeit wegnehmend, ten 

Mann erft zu einem lebendigen Mitglied des Standes macht; um 

weiter tem Beruf bie ganze Hingebung (dag 2 Zim. 2, 4. zur 

vollen Wahrheit werbe) entgegentragen, und aus bemfelben wieber 

für die eigene Perfönlichkeit die — für ben ganzen Menfchen barin 

unläugbar nietergelegten Bildungsfräfte und Erziehungsfrüchte ge 

winnen zu können: dazu genügt dem Wanne am allerivenigften 

die Wirkung, welche das bles befghlende oder äußerlich belehrende 

Wort übt; dazu bedarf es eines Sinnes, welcher mitten in ber 

Gottſeligkeit feinen Standpunct nchmend, alles — das eigene wie 
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bas allgemeine ftaatliche Leben unter göttlichem Gefichtspunct, im 

Lichte göttlichen Willens, Fügens und des göttlichen Reiches auf 

faßt und eine Ahnung gibt von dem organifhen Zuſammenhang 

aller Berufsarten, insbefondere dieſes Berufs mit dem Ganzen. 

— Nicht minder als nothwendig wirb bie Seelforge das volie 

Chriſtenthum zur gottgefälligen Ausübung tes Berufs behandeln. 

Denn wenn auch einerfeits, was beftimmte Handlungen betrifft, 

feinem Stante fo fehr das Geſetz gilt, daß der Beauftragte nicht 

weiter gehen und ausrichten darf, als bie ausdrückliche Vorfchrift 

lautet; wenn alſo bier das Gefe alles eigene Bejjermeinen und 

Beffermachenwollen ſcharf abfchneibet; fo ift andererfeits für Je⸗ 

ben erfichtlich, daß auch ber Solbat oft genug an Stellen kommt, 

ba das bloße buchftähliche Ausfüllen der Geſetzesvorſchriften nicht 

genügt, da bie bee bes Berufes vielmehr eine Treue fordert, 

welche aus dem Brincip ber bloßen justitia civilis nicht zu ſchö⸗ 

pfen ift. Wir haben oben zunächft nur anf die Außerften Umriffe 

der Berufsanfgaben hingebentet. Machen aber innerhalb derfelben 

die militärifchen Dienfiverfchriften jedem Soldaten zur Pflicht, 

daß er jeber Forderung feines Berufs nach beften Kräften willig, 
genau und mit eigener Aufopferung genüge, Muth, Entjchloffenheit 

und Ausdauer beweife, überhaupt feine Gelegenheit zur Förderung 

des Beften des Dienfted unbenügt vorübergehen laffe; erwartet 

man von ben Untergehenen, daß fie durch Treue, Hingebung und 

eifrige Pflichterfüllung ber Achtung ihrer VBorgefegten und einer 

wohlwolienden Behandlung berfelben ſich würdig machen follen, 

und von ben Vorgefegten, daß fie ihre Untergebeuen ohne Härte 

und Leidenfchaft, ohne Vorurtheil, Abneigung oder Gunft behan⸗ 

bein, für das Wohl derſelben thätig beforgt feien, mit ber Strenge 

Gerechtigkeit, Unparteilichleit und Billigleit verbinden, in außer- 

ordentlichen Verhältniſſen ihnen gegenüber theilnehmend und wohl« 

wollend fich erzeigen; fchärfen biefe Verordnungen ferner dem 

Stande ebenfo ernſt in Betreff feines Verhältniffes zu andern 

Stänpen vie Pflicht ein, unter Verbannung aller, nur Anmaßung 
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erzengenten Standessorurtbeile die Stanbesehre, die wilitärifche 

Ehre in treue Pflichterfällung und Sittlichleit zu fegen und durch 

würbige®, befcheivenes Benehmen in allen Verhältnifſen fich bie 

Achtung der übrigen Stände zu erwerben: fo find hier Tugenden 

geforbert, welche, wie bie zu Grunde liegende Auſchauung aus 

chriſtlichen Wurzeln erwachfen tft, felbft nur auf chriftlihem Grunde 

ganz reifen Können, und eine chriftliche Durchbildung bes Charal- 

ters zur Vorausſetzung haben. Was Tiegt doch nur in dem wäter- 

lichen Verhältniffe eingefchloffen, das den Vorgeſetzten ihren Leuten 

gegenüber zur Pflicht gemacht wird! welch’ ein erziehenbes, ben 

Menfchen ale Menfchen pflegendes Streben und Thun! wie wenig 

genägt diefer Idee ein blos mechanifches, ben Menfchen als ein 

fertiges Ding‘ und als das Glied einer Maſchine nehmendes Ber. 

fahren! wie fehr forvert fie ein liebreiches, auf geiftige Weckung 

und Hebung bedachtes Sorgen, wie es eben nur aus einer chrift- 

lichen Anſchauung vom Menfchen und vom Beruf entfpringen 

kann! Oper faffen wir den Soldaten im Feld ind Auge, wie 

er unter den roh⸗machenden Einfläffen bes Kriege fteht: welches 

Gegengewicht gegen fie bebarf es, damit nicht mit bem verwil⸗ 

bernden Dienfchen auch der Solbat als folcher entwilrbigt werbe? 

Was Tanıı aber ficherer neben ber Tapferkeit bie Tugenden ber 

Menfchlichfeit und des ritterlihen Edelmuths, ver im Feinde den 

Menfchen nicht vergißt und im Verwundeten den Bruder erkennt, 

erzeugen, als das Ehriftenthum, welches nicht nur alle Fähigfeiten 

und Seiten der menfchlihen Natur zur Entwidfung fördert, fon- 

bern um feine® übergreifenden Wefens willen ebenfo auch bie 

fcheinbaren Gegenfäge zu einer harmonifchen Lebensgeſtalt zu ver⸗ 

einen vermag? 

Über dieſe Reflerionen wirb die Militärfeelforge nicht nur 

für ſich anftellen; fie wird ebenfo barauf Hinarbeiten, baß ihr In⸗ 

balt bei ihren Pflegebefohlenen ein Gegenftand Maren Bewußtſeyns 

werbe, und wird bie Nothwendigkeit des Chriſtenthums für bie 

militärifchen Tugenden in bemfelben Grabe betonen, in welchem 
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eine berfelben in ter Tiefe bed Innern ihren Sig hat. Hüten 

wird fie fih auch, Religiofität und Chriſtenthum nur als einen 

Schmuck bes Stanves varzuftellen. Kann man auch unter eincın 

Geſichtspunct, da man nur vie Erfcheinungsfeite in's Auge fat 

unbedenklich fo reden, und wird auch das geiftliche Amt fich nicht 

ſcheuen dürfen, das Schöne am Heiligen ins Licht zu ftellen, 
weil einem Manchen gerabe jene Seite daran fich als ben erften 
zugänglichiten Anknüpfungspunct bewährt, und unter dem Anfchauen 

berjelben auch die Nothwendigkeit des Heiligen ſich zu fühlen geben 

kann: fo wirb boch, daſſelbe nur als eine Zierbe bes Stanbes zu 
preifen, demjenigen Amte nicht geziemen, welches auf die Genefid 

bes religiöfen Lebens und auf Erzeugung der militärischen Sittlich- 

feit im weiteften Einn des Wortes auf Grund des Chriftentbung 

binzuarbeiten bat. Liegt doch gerabezu eine Gefahr darin, an be- 

rufener Stelle das Chriſtenthum mit folchen Kategorien ber Zu- 

fälligteit zu empfeblen; und wirb baburch entweder in die empfoh- 

fene Unnahme und Erweifung ber chriftlich-religiöfen Lebenskräfte 

ein frembartiger, dem Wefen des Chriftenthums entgegengefegter 

Factor der Eitelkeit, Selbft- und Menfchen-Gefälfigkeit verwoben, 

oder trog allem Schönen, das man über baffelbe fagt, boch ber 

Eindruck binterlaffen, als könne man es, wie jeden Schmud, am 

Ende doch auch zur Noth entbehren. Für cine wirkliche udn 

orgerela, für das vollkommene gottgefällige Soldatenthum kann 

die Seelforge doch nur die Nothwenbigfeit des Chriftenthums zum 

Ausgangspunct nehmen. Auf diefen Stanbpunct wirb fie auch 

von der heil. Schrift geftellt. Und Worte, wie: der Herr ift ber 

rechte Kriegemann (2 Mof. 15, 3.); er ift es, der bie Kräfte gibt, 

folche mächtige Thaten zu thun (5 Moſ. 8, 18.); oder: mit bir 

kann ich Kriegsvolk zerfchmeißen und mit meinem Gott über die 

Mauern fpringen, er ift ein Schild Allen, die ihm vertrauen, bein 

wo ift ein Hort, ohne unfer Gott; er Ichret meine Hand ftreiten; 

vu kannſt mich rüften mit Kraft und gibft mir meine Feinde in 

die Flucht (Pf. 18, 30 ff); oder: mit Gott wollen wir Thaten 
Valmer, Paſtoraltheol. (2. A.) 43 
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thun, ev wird unfere Feinte untertreten (Pf. 60, 14.) u. f. w. — 

ſolche Worte wird fie nicht nur für ben Dienft im Felde verwen⸗ 

den; aus ihnen wird fie auch für den Friedensdienſt, als bie 

Borbereitungszeit für jenen, ihre Folgerungen ziehen. Ya, foviel 

auch Vorficht bei der Hinweifung auf das altteftamentliche Kriegs- 

leben geboten tft, indem das bortige Verfahren gegen Menſchen, 

Thiere, Städte des Feindes eben nur den Zweden jener Stufe 

ber Theofratie eutfprechen konnte: fo kann fie doch die ganze geift- 

liche Ausrüftung, in welcher die Heere des alttejtamentlichen Bun⸗ 

desvolks in das Feld zogen, das Mitnehmen ber Volksheiligthümer 

in den Srieg, das Mitziehen ber Priefter, das Darbringen eines 

Opfers vor dem Angriff, als ein mahnendes Symbol dafür be= 

nügen, was das Heer und jedes Glied deſſelben als bie heiligfte 

Waffe dahin mitzunehmen und im Frieden fi) anzulegen habe. 

Welch reichliche und Lebendige Aufnüpfungspuncte findet fie auch 

in den Apokryphen, voran in den Makkabäerbüchern, in Zügen wie 

1 Maft. 3, 18—23. 44. 47. 60. 4, 8—11. 30-34, und fo vielen 

andern Stellen berfelben. 

c. Wenn nun aber die Militärfeelforge e8 mit der Pflege 

der innern Stanbestugenben zu thun hat, fo ift e8 nur ber Revers 

bes Bildes, daß fie ihr Auge ebenfo auf bie fittlihen Stan: 

bes- Gefahren oder Sünben richten muß. In weldem Simme 

von folchen geretet werben kann, braucht bier kaum beſonders au- 

gedeutet zu werben. Die Ethik und die allgemeine Seelforgelehre 

weist nach, ebenfo daß die Sünde in befonderen Ständen auch 

befondere Erfcheinungsformen annimmt und an jene befonbere 

fittlihe Gefahren fich Enüpfen, wie daß keinem Stande eine befon- 

bere Sünde eignet. Wir fegen alfo bier bie Wahrheit vorans, 

baß durch Einen Menfchen Eine Sünde gefommen und zu Allen 

Kine und biefelbe Sünde hindurchgedrungen, die gottentfrembete 

Schöftfucht und die felbftfüchtige Gottentfrembung mit alfen ihren 

Zweigen; daß, wie fein Stand eine Sicherheit gegen irgenb eine 

Sünbe bietet, auch jede Sünde factifch in jenem Stande ihre 
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Stätte fintet; daß aber die Sünde an den Lebenögeftaltungen und 

Lebensaufgaben ber verfchiedenen Stände und Berufsarten eigen- 

thümliche Anläffe und Anknüpfungspuncte aufgreifen, der Menfch 

alfo den Ausbrud feiner fündlihen Gefinnung und Stimmung in 

bie Formen feined Standes⸗ und. Berufsleben legen, nnd daher 

bie Sünde und jever ihrer Zweige befonbere Erfcheinungsformen 

annehmen kann. Wir fegen voraus, daß, wie die Standestugenben 

nichts Anderes find, als Bewährungen und Ausprägungen ber all- 

gemeinen: innern Tugend in ben Formen und Aufgaben des Stun- 

bes, auch unter Stanbesfünden nichts weiteres verſtanden werben 

kann, als das Hervortreten ber allgemeinen Sünde in den befon- 

beren Berufsformen nnd Aufgaben, vie Entleerung biefer Aufgaben 

und Formen vem fittlich religiöfen Anhalt und die felbftfüchtige 

Derfehrung, BVeräußerlihung und Mißbrauchung ber Stanbeb- 

beftimmung. Sinzufügen aber müffen wir bier wohl Folgendes: 

Je beftimmter und ausgeprägter die Form eines Standes und 

feines Lebens ift, je abgegrenzter und unvermifchter mit anderen 

ein Stand über bad Nivenu der allgemeinen Gefelljchaft hervor⸗ 

tritt, und je mehr dann das Individuum im Stanbesieben aufgeht, 

— m fo mehr fönnen einerfeitS der oberflächlichen Betrachtung 

tie Standesfünben als beſondere Sünden erfcheinen: hiemit bürfte 

wohl manches voreilige Urtheil zurechtgeftellt ſeyn. Andererſeits 

aber werben nach bemfelben Verhältniß für die Glieder des Stan⸗ 

des jene eigenthümlichen Anläffe lebhaftere werden. Auf Letzteres 

wird bie Seelforge beim Militär ihren Blid und ihre Rebe hin- 

zurichten nicht verfäumen bürfen. 

Oder könnte fie unbeachtet laffen, auch nur was ſich an bie 

ſchon berührte vom Stanbesleben abfolnt geforberte Preimirung 

ber justitia militaris anhängen kann? Wein bier Alles bis ins 

Kleinfte hinaus normirt ſeyn und das Gefeg feine beftimmenbe 

Macht fo zu ſagen auf jeben Nerv des Mannes legen muß, wenn 

das geleiftete Gute energifcher belobt, das Bergehen, auch das 

Berfehen in fcheinbar unbebentenberen Dingen ebenfo energiſch 
45% 
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gerügt wird: wie leicht kann fich bei einem nicht fehärfer ſehenden 

Individuum die Meinung einniften, al8 fei mit ber militaris bie 

ganze justitia erfchöpft, und wie läuft bei einem folchen bie spirt- 

tualis Gefahr, im Schatten zu verfehwinden? Und muß bie Seel- 

forge nicht ebenfo ven gleichfalls ſchon berührten Umstand, daß 

ber Soldat burch feinen Beruf zumal im Feld befonders ftarf an 

bie Nothwendigkeit des göttlichen Schuges und an den Segen bes 

Gottvertrauens gemahnt wird, unter dieſen Gefichtspunct ftellen? 

Wenn man es fhon als eine Thatfache ausgefprochen bat und bie 

Beobachtung ſich wirklich aufpringt, daß biefe Seite res religiöfen 

Lebens in irgend einer Geftalt in dem Stande reichlich und leben- 

„big hervortrete, und namentlih, wenn er hinausgeworfen werde 

in das Naturleben, er fich durch eine gewiſſe natürliche Frömmig⸗ 

feit, religio naturalis im guten Sinn, und burch eine offene Be- 

zeugung berfelben vor manchem andern Stande auszeichne: wie 

leicht kann fih an dieſes Gute die Verfuchung anknüpfen, biefes 

Moment für die Erfüllung der ganzen religiöfen Aufgabe zu halten, 

und damit über das Sündenbewußtſeyn, Erlöfungsbebärfniß u. f. f. 

binwegzugehen, alfo auch jenes Gottvertranen ohne den Kindſchafts⸗ 

ftand zu arripiren? Wie leicht kann ſich auch — um noch einen 

Blick auf das religiöfe Lebensgebiet zu thun — mit dem Bewußt- 

ſehn von ber Aufgabe, als ein tbatfräftiger Mann zu erfcheinen, 

ber Irrthum verbinden, als verliere man biefe Geſtalt und erfcheine 

als der Schwache in der religiöfen Hingabe, und wie fchnell mag 

fih dazu die Tendenz gefellen wollen, auch das vorhandene tiefere 

religiöfe Leben zu verbergen? Oper, um aud) eine, andere Seite 

bes militärifchen Gemeindeleben® zu berühren, — wenn e8 Ihat- 

ſache ift, daß bie ftraffe Standesordnung auch in das Familien⸗ 

leben, in die Kinderzucht, namentlich auch des Unteroffijierscorps 

hinein fich fortfegt und davon fehr löbliche Wirkungen zu bemerfen 

find: wie nahe babei kann die Gefahr jener Täuſchung liegen, als 

fei mit ber Handhabung des gefeglichen Sollens die ganze Er- 

jiehungsarbeit getban, und als bebürfe es jener zarteren und reli⸗ 
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giöfen Gemüthsanfaffung weniger, welche ben Grund des Guten 

erft in bie Ziefe legt? Dann aber, um auf das fittliche Gebiet 

zu fommen, wie raſch Tann fich bei Einzelnen aus dem berechtigten 

Gefühle von der Bedeutung des Standes und feiner berporftechen- 

ben Stellung in Mitten der ganzen ftaatlichen Gefellfchaft das 

unberechtigte Gefühl einer Sonperftellung, die Meinung einer be- 

fondern Bevorzugung und Borzngs-Berechtigung unb daraus ein 

Trieb entwideln, viefelbe in einer die übrigen Stände unangenehm 

berührenden und Spannungen veranlaffenden Weife geltend zu 

machen? Das Bewußtfenn, dem Wehrftande anzugehören, bem bes 

Thrones und Vaterlanbes Hut anvertraut ift, und dazu bie Waffen 

in der Hand zu haben, — wie ſchnell kann es fich bei dem Ein- 

zelnen, obwehl er an jener Stellung, Pflicht und Macht nur als 

ein Glied des Ganzen und innerhalb ver ihn umfchließenden Ord⸗ 

nung Antheil hat, in ein Selbftgefühl umfegen, als hätte er auch 

al8 der Einzelne mehr Macht und Net in ber Hand, und — 

zumal wenn das Individunm irgend fonft woher in eine leiven- 

fchaftlihe Erregung verfegt worden, zu einem Mißbrauch der ihm 

vertrauten Mittel fortreißen laſſen? Wenn ferner dem Militär 

die Standesehre mehr als irgend einem andern Stande wichtig, 

und die Wahrung und Hebung berfelben zur Pflicht gemacht wer- 

ben muß: welch einen Reiz Tann die Selbſtſucht darin empfinden, 

wie leicht kann fi) das fchiefe Ehrgefühl der Aufgabe bemächtigen, 

welches ftatt in fittlicher Würdigkeit und Fledenlofigfeit, in wahrer 

ebler Mannbaftigfeit die Ehre zu fuchen, wie bie bee bed Stan- 

bes e8 will, lieber an äußerliche Dinge fich anklammert, oder jenes 

krankhafte Ehrgefühl fich darein mifchen, das im Zuftande perma- 

nenter Reizbarkeit fich befindet? Welche Nahrung kann fi aus 

diefer Stanbesaufgabe jene unchriftliche Stimmung bereiten wollen, 

weiche die individuelle Ehre als ven höchften Lebenszweck nimmt, 

das Ehrgefühl in Ehrgeiz verfehrt und den Ehrgeiz in Ehrgötzen⸗ 

bienft verlaufen macht? Und auf dem „Feld ber Ehre” — wie 

leicht kann fich hier eine Ruhmfucht geltend machen wollen, welche 
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in ben antiken Geift zurüdfallend überhaupt gar nichts Höheres 

fennt, ald den Ruhm ter Menfchen bei Menfchen, bei ber Mit: 

und Nachwelt, und welche vielleicht trog dem Fluge, ben ibre 

Anſchauung dabei nimmt, — hernach wenn Thaten gethan worben 

find, mit dem Heinlichen Geſchäft der Selbftverberrlichung fich 

befaßt? Sehen wir aber auf bie weiteren Etanbesverhäftniffe: 

was kann fich Alles an die unentbehrliche ftraffe Zucht, was an 

das Verhältniß der Suborbination anfnüpfen? Es ift tief in ber 

menfchlicten Natur, wie fie ift, gegründet, daß fie für jeben zu 

erleidenden Zwang, für bie ernfte entbehrungsoolle Arbeit und 

Strapaze ſich in finnlichen Genüffen entſchädigen, daß fie ber 

Spannung im Beruf eine Toderung der fittlichen Bande außerbalt 

beffelben folgen Taffen will. Iſt folh ein Trieb ter Natur in 

allen Berufsarten zu bemerken, um wie viel mächtiger Tann er 

fich dem Soltaten aufprängen wollen, der in fo Vielem fich felbft 

Gewalt anthun muß? Was aber das Subortinationsverhältnif 

anbelangt: wie leicht kann fih an das Gefühl des Vorgeſetztſeyns 

befonbers in ten Echichten, wo nicht feinere geiftige Bildung ein 

Gegengewicht einlegt, over bei Individuen, welche den Webergang 

von der Gewohnheit bed bloßen Dienens zum Befehlen nicht er- 

tragen können, ein berrifches, Tieblofes Wefen anhängen; und wie 

nabe liegt bier für Manche vie VBerfuchung, mit ben bloßen Schein- 

Mitteln ter Kraft imponiren, und die Auctorität wohl gar mit 

Fluchen und Schelten ftügen zu wollen? Wie Ieicht kann fi an 

bie Aufgabe der Ritterlichfeit außer den vorhin berührten Verirrun⸗ 

gen bes Ehrtriebs eine leere tändelnde Galanterie, wie leicht an biefe 

wieder geiftige Weichlichkeit und Lüfternbeit aufchließen, zumal wenn 

das andere Gefchlecht gerate biefer Nitterlichteit oft fo ſelbſtlos, ja 

factifch wohl gar mit ver Ynitiative entgegenlommt? Weldyen Anlaß 

enblidy befemmt im Zelte an der Aufgabe, den Feind unfähig zu 

machen, eine wilde gemeinere Natur, ihre Rohheit und Graufam- 

feit, überhanpt eine Art ver Belriegung zu entfalten, die — das 

Gegentheil der Ritterlichkeit — auch tie Zapferfeit ſchändet? 
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Dies Alles wird bie Militärfeelforge im Auge behalten müf- 

fen. Wollte freilich daraus Nahrung für jenes voreilige Urtheil 

gezogen werben, es leide das fittlich-religidfe Leben im Militär 

mehr als in anderen Stänpen, fo müßten wir biefem entfchieren 

entgegentreten, wenn es fich hier zugleich um eine ftatiftifche Auf- 

gabe handelte Wir müßten bier noch einmal barauf hinweifen, 

vor Allem, daß das Militär fich alljährlich vecrutirt, und zwar 

aus tem ganzen Tante, aus allen Gegenden, Stänvden, Schichten, 

Berufsarten deſſelben; daß die Lente als Erwachfene, feien fie 

gezogen ober ungezogen, jedenfalls als bie zu einem beftimmten 

fittfihen Beſtand gelangten Söhne des Landes eintreten; daß 

alfo was bier von ungöttlichem Leben fich findet ebenfowohl wie 

das zn bemerfende Gute als ein Zufammentrag fich ausweist, zu 

welchem das ganze Volk beigefteuert bat; daß zwar bier Manches 

bemerfbarer hervortreten mag, weil cine große Maffe auf 

einem Heinen Puncte concentrirt ift und in gleicher, von Andern 

abftechender, äußerer Form anftritt, daß aber darum biefer eigen» 

thümliche Stand mit feiner fittlichen Befchaffenheit nur um fo 

eber als ein Spiegel gelten kann, aus welchem man ben 
fittlihen Zuftand des ganzen Volkes, befonbers feiner 

Jugend zu erfehen vermag. Wir müßten ferner darauf hin⸗ 

weifen, daß bier befonvers die Jugend bes Landes, das Alter 

von 21—26 Jahren, concentrirt ift, und "daß, wenn man ver- 

gleichen wollte, man ſolche militärifche Anfanımlungen nicht mit 

andern ganzen Gemeinden zufammenftellen bürfte, in welchen 

bie Jugend nur einen Fleinen Bruchtheil ausmacht, fordern mit 

ähnlichen Anhäufungen junger Leute, wie fie auf Univerfitäten, 

Akademien, polytechnifchen Schulen u. f. w. fih finden Wir 

würden dann auch den Muth zu der Frage haben, ob wohl folche 

andere Junglingsmaſſen, ob auf Univerfitäten die Studenten, in 

Hanpelsftäbten die Schaaren junger Kaufleute, ob in Fabrifge- 

meinden bie Arbeitermaffen nur auch in annäherndem Verhäftniffe 

freiwillig am Gotte&bienjt, am Abendmahl ſich betheiligen, Bibeln, 
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Neue Teſtamente und Gebetbücher Taufen, wie es im Militär zu 

bemerfen if. Wir mwürben nicht in Wbrebe ziehen, daß durch bie 

Reibung fo großer auf relativ Heinem Raum zufammengebrängten 

Maſſen fih Manches entzünden mag, was zuvor fehlummerte; 

aber wir würden auch mit Nachdruck in Rechnung zu nehmen 

bitten, wie vieles Unfittlihe im Militär fchon durch bie militäri- 

fche Zucht, Haus- und Tages-Orbnung zurüdgebrängt wird, was 

anbersiwo ungebemmten Lauf bat, unb wie viel fittlihen Gewinn 

Schon Mancher daraus gezogen bat. Doc es handelt fi bier 

überhaupt nicht um ein Urtheil über factiſche Zuſtände, und wir 

unterlaſſen die Fällung deſſelben um ſo lieber, als ein ſolches 

nirgends mehr Schwierigkeit und weniger Sicherheit hat, als wo 

es gilt, die fittlich-religiöfen Zuſtände eines beſtimmten Standes 

zu fehägen, ba nur gar zu leicht frembartige und unreine Motive 

darauf einwirken. Wir hatten blos zu bezeichnen, welchen Mäch- 

ten entgegen zu arbeiten bie Militärfeelforge ſich zur Aufgabe 

machen muß; unb nachdem dies gefcheben ift, haben wir nur noch 

barauf binzuweifen, wie fie benfelben auf ihrem eigentbümlichen 

Feld entgegenzutreten babe. 

Hier aber bürfte nicht zu überfehen fehn, daß fie außer ven allge- 

meineren Mitteln auch noch befondere aus der Idee und dem Charal- 

ter des Standes wird entlehnen lönnen. Sie wird ihren allgemeineren 

oben bezeichneten Stanbpunct bamit bewähren, baß fie jenem Ueberge⸗ 

wicht ber justitia civilis vefp. militaris gegenüber bie Lehre geltend 

macht, daß auch ber trefflichite Soldat blos als foldyer noch Fein Ehrift 

fei, und daß wenn er fonft nichts wäre, noch eine ganze Hälfte zum 

chriſtlichen Soldaten fehle; daß zwar Kriegsdienst auch Gottespienit 

fei, wenn er im rechten Geiſte geleiftet werbe, daß er aber vor Gott 

als fein folcher gelte, wenn der innere Merfch nicht im Gefeg und 

Evangelium ftehe. Sie wird an jenem eigenmächtigen Gottver- 

trauen bie wunde Stelle und feine Hohlheit dadurch aufpeden, 

daß fie lehrt, wie man nicht den Bund Gottes in den Munb neh— 

men Tönne, fo man bie Zucht baffe (Pf. 50, 17.), alfo nicht in 
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die Ordnung dieſes Buntes nach allen ihren Seiten eingebe, 

und die Beringung des Vertrauens-Rechtes durch den Glaubens⸗ 

gehorfam erfülle. Ebenſo wird fie jener Einfeitigfeit in ber Er- 

ziehung die Wahrheit entgegenhalten, daß pas Gebot wohl fage: ihr 

follt heilig und vollkommen ſeyn, aber das Geſetz nicht das Band 

ver Vollkemmenheit fei, vielmehr des Gefeges Erfüllung eben nur 

bie Liebe, die heilige, auf Gottes Liebe ſchauende, von ihr lebende, 

aus Gott fließende und zum Herrn weifente, im Herrn vermah⸗ 

nenbe Tiebe fei. Jene fehiefe Mannhaftigfeit aber, welche fid) .ver 

Frömmigkeit, des Zeugnifjes unferes Herrn (2 Zim. 1, 8.) ſchämt, 

namentlich auch jene Schen des jungen Soldaten, in feiner Ca⸗ 

ferne unter ten Kameraden verfehietenfter Geiftesftellung feine 

geiftlichen Berürfniffe zu pflegen, wird fie neben der Belehrung 

über die rechte Duelle wahrer Thatkraft, ven welcher oben bie 

Rede war, an bem Anſpruch felber faffen, welchen fie macht, und 

zeigen, daß fie dort nur in ihr Gegentheil, in eine unfolbatifche 

Menſchenfurcht, in geiftliche Feigheit verfinkt, und vom furchtlofen 

und treuen Dienfte ihres allerhöchften Kriegsherru (2 Mof. 15, 3.) 
abfällt. Sie wird ihr zum Bewußtfeyn bringen müffen, baß fie 

mehr Mannhaftigkeit beweife in charafterfeftem Erweifen deſſen, 

was die Seele ald Wahrheit erfannt hat; daß gerade bie Ehriften- 

tugenben, ruhend auf Selbjt-Bezwingung und Selbjt-Verleugnung 

das weitejte Feld für den Erweis wahrer Mannestraft und Würde 

barbieten, daß der ruhmwürdigſte Sieg ber über fich felbft, vie 

glänzenpfte Zurücdwerfung des Feindes bie fei, daß man fich nicht 

vom Böfen überwinden läffet, und das Böſe überwindet mit Gu⸗ 

tem. An Anfnüpfungspuncten für eine foldhe Darftellung fehlt es 

im Bewußtfenn des Eolpaten nicht. ALS einjt in Negeneburg ein 

Dfficier freiwillig feinem Leben ein Ende gemacht hatte, und feine 

Kameraden von dem Weihbifchof Wittmann eine Firchliche Beerdi- 

gung unter Hinweiſung tarauf verlangten, daß ihn nur bie furcht- 

bare Dual feiner in den Befreiungsfriegen erhaltenen Wunden zu 

bem Schritt gebracht habe: ba trat dem fich weigernden Wittmann 
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ber Oberft des Negiments mit den Worten bei: „ja als Officter 

unb als Ehrift hätte er anch über feine Schmerzen Kerr werben 

ſollen.“ Die Militärfeelforge kann es fi) manchmal geradezu als 

Pfliht aufgedrungen fehen, das ganze Chriſtenthum, auch bie fo 

zu nennenben weichften Seiten beffelben, die felbftlofefte Hingebung 

an Gott, Buße und Slauben, bie Liebe und die Hoffnung, das 

Nachgeben und Vergeben, vie Gebuld und Sanftmuth unter ben 
Gefihtspunet männlicher Frafterweifung zu ftellen, und zu zeigen, 

daß was jenes verlange nichts Anderes fei, ald was auch bie 

Manneswürde erforbere. Und wenn ihr etwa als Grund, warum 

man vom erkannten Anrecht body nicht zurücktreten könne, die Furcht 

entgegengebalten wird, für ſchwach angefehen zu werben und feiner 

Ehre etwas zu vergeben; fo wird fie den Hauptmotiven bes gött⸗ 

lihen Gnadenwillens, mit denen fie die Einficht des Unrechts und 

ben Wunfch ber Umkehr erzeugt bat, zur Ueberwindung bes lebten 

Hinderniffes unbedenklich das Nebenmotiv hinzufügen bürfen, baß 

burch bie Umfehr nur mehr wahre Ehre und Achtung von Seiten 

berer, auf beren Urtheil am meiften Werth zu legen, gewonnen 

werde. So Tann fie auch dem eitlen Ehrgeiz und dem beblen 

Trachten, Andern zu imponiren, bie imponirende Kraft der Selbft- 

bezwingung, ber Beſcheidenheit, Demuth und Billigfeit gegenüber 

ftellen; und die Erfahrung übernimmt felbft das Gefdäft, folcher 

Lehre Licht und Kraft zu geben. Als einft einem edlen Dfficier 

bei einer Webung ein Fehler im Commando begegnete, welcher Ver⸗ 

wirrung in bie Bewegungen brachte, er aber alsbald kurz und 

offen erklärte: halt, ben Fehler hab’ ich gemacht; fo war feine 

Abtheilung ihm von dem Augenblid an mit einer Anbänglichkeit 

und Liebe zugethan, welche ihm Fein anderes Thun hätte fchaffen 
fünnen. Erfcheine folch’ ein Benehmen auch als cin „Schwacdhwer- 

ben,” es Tenchtet daraus doch nichts Anderes als eine zündende 

Kraft, unb es hat Antheil an dem apoftelifchen Wort 2 For. 12, 10. 

Andererſeits freilich würde de Militärfeelforge viel verfänmen, 

wenn fie nicht ebenfo, wie fie bie Energie des Willens zu erweden 
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trachtet, auch die auf tie Erweichung bes Gemüths von Gott be- 

rechneten Kräfte des Chriftenthums auf ven Plan führte, und die 

Zartheit des chriftlichen Lebens nicht zur Darſtellung brächte. Es 

wäre eine völlige Berfennung des Standes.Charakters, wenn man 

nur vom „rauhen“ Krieger reden, und ihn als unzugänglich für 

jene behanbeln wollte. Findet fich im Gegentheil fogar bei tem 

im Feld verwilderten Solbaten nach der anderen Eeite gar häufig 

eine natürliche Weichheit des Gemüths bewahrt, an welcher bie 

lieblichen Seiten des göttlihen Wortes vollftändig anflingen kön⸗ 

nen: fo wedt hinwieberum gerade bie vom Berufsleben mitgebrachte 

Anfpannung der Energie das Bedürfniß eines zarteren und bin- 

. gebenven Entgegenfommens von Seiten bes geiftlichen Amtes, und 

wirb ein ſolches von ven Gliedern des Standes, je länger und 

eigenthümlicher fie bemfelben angehören, um fo wohlthuender 

empfunden. Und fo fchließen wir biefe Bemerkungen mit der Wies 

derholung des Eates, daß ed ber Darftellung des ganzen chrift- 

fihen Lebens bedarf, und daß bie Militärfeelforge von ihrem Trä- 

ger auch feinerfeits tie Entwicklung feines ganzen Geiftes- und 

Seelen-Rebens fordert. 

I. Was nun aber zum Anderen bie befonderen Wege, 

Mittel, Veranftaltungen und Gelegenheiten betrifft, welche 

das geiftliche Amt zur Betreibung feiner bisher befprochenen Auf- 

gaben, zur Einführung der Wahrheit in den Sinn und das Leben 

ber feiner Pflege Befohlenen zu benügen bat: ſo dürften bie be- 

fonderen Gemeinbe - Verhältniffe der Militärfeelforge ſchon zum 

Voraus eine befondere Pflicht in Bezug auf das geiftliche Amt 

felber auferlegen. 

In anderen gewöhnlichen Gemeinden fteht das Amt und bie 

Kirche von felbft fichtbar und als auf einem Berge legend ba, 

und ber Träger des Amtes ift mit feiner Inveſtitur für immer 

ter Gemeinte vorgeftellt, wie anbererfeitd auch nie ein Bedürfniß 

fih zeigen Tann, Gemeinve-Angehörige befonbers und nach ihrer 

Zanfe und Confirmation in die Kirche einzuführen. Der Wechfel, 
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ber Abgang und Zuwachs ber Individuen ift fo ein allmäliger 

und im Verhältniß zum Umfang bes Ganzen fo unbebentenber, daß 

dem vereinzelt Eintretenben bie kirchlichen Anftalten und Orb- 

nungen von felbft genugfam in's Auge fallen. Ganz anders ver- 

hält es fich hiemit bei einer Militärgemeinve, wo mit feiner In⸗ 

veftitur ber Geiftliche nur der berzeitigen Bevölkerung vorgeftellt ift. 

Auch bier zwar kann ein gewiffer Grundſtock von Gliedern fich 

finden, von welchen bafjelbe gilt, was von jever Civilgemeinde; 

ed können ftehbende Beamte und niebere Diener, Penfienäre mit 

ihren Zamilien, Wittwen und Waifen vorhanden fein, unter wel⸗ 

hen bie Wohnfigveränderungen nur felten. find. Dagegen findet, 

was bie Hauptmafje ber Gemeinde, das Heer felber, anbelangt, 

jtetS eine ſolche Fluctuation in ber Bevölkerung ftatt, daß fich 

bie Nothwentigfeit irgend einer Veranftaltung aufbrängt, welche 

ben Eintretenden das Daſeyn einer geiftlichen Gemeinveorpnung 

und eines befonderen Geiftlichen, und bie Beziehungen deſſelben zu 

ihnen zum Bewußtſeyn bringt. Die Garnifonswechfel, fo Häufig 

fie vorfoinmen, find es weniger, was ein ſolches Bedürfniß fühlber 

macht; denn bie hiemit eintretenden Glieder find bereits von ihrer 

vorigen Garnifon ber mit der Tirchlichen Militärorbnung bekannt. 

Aber mit den alljährlichen Recrutirungen kommt eine große Menge 

von Gemeindegliedern auf einmal berein, welche zunächft die Firch- 

Jihen Einrichtungen im Militär gar nicht kennen, ja welche, wie 

bie wirflihe Erfahrung lehrt, oft nicht einmal mwiffen, daß für fie 

eine eigene geiftliche Stelle befteht, und mit ber Vorftellung ein- 

treten, als feten fie für ihre Militärzeit überhaupt aller kirchlichen 

Pflege entrüdt, und als könne man mit bem Eintritt in die Ca- 

ferne auch ohne Verlegung feined Berufes und feiner Stanbes- 

pfliht fih der Firchlichen Zucht und Ordnung entziehen. Wohl 

werben ihnen nun fehon auf dem militärbienftlichen Wege folche 

falſche Borftellungen weggenommen; fie erfahren, daß es chen 

ber Wille ihres Kriegsherrn ift, daß fie religiös erbaut und ge- 

pflegt werben, den Gottespienft benützen und an ber Sacramente- 
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feier fich betbeiligen. Aber es erhebt fich die Frage, ob ihnen 

nicht auch das geiftliche Amt felbft in diefer Richtung entgegen- 

fommen und die Beziehungen zwifchen ihm und ihnen in feiner 

Art fogleich bei ihrem Eintritt durch eine befondere Selbitbezeu- 

gung barftellen foll? Und nehmen wir alle hiebei ber Betrachtung 

ſich entgegenftellenden Umftände in Rechnung, fo können wir uns 

ber Bejahung diefer Frage nicht entziehen. Denn ift auch in einem 

Heere der Zwang zum Sircyenbefuch für die Soldaten eingeführt, 

fo Tann e8 in einer großen Garnifon, zumal wen nur eine klei⸗ 

nere Militärkivche vorhanden ift, nicht nur Wochen, fonbern auch 

Monate lang anftehen, bis an Alle die Neihe gekommen und dem 

Einzelnen die Einerbnung in einen kirchlichen Verband factifch zu 

fühlen gegeben worben ijt. Nimmt man dazu das Alter, in wel« 

chem bie Eintretenden ftehen, und die mit demjelben fo häufig ver- 

bundene Stellung zum religiöfen Leben und feiner Pflege; bedenkt 

man ferner, wie fremb fie fich perfönlich dem ihnen nun beftellten 

Geiftlichen gegenüber fühlen, ebenfo wie Manche ihn im Lichte 

ihrer neuen Stellung gar nicht anders denn als eine Art von geiſt⸗ 

lichem Officier anfehen können; fo ift es leicht begreiflich, daß jich 

die Maffen dem geiftlichen Amte nicht von felber nähern. Mit 

welcher zerftrenenden und überwältigenden Macht treten überdies 

an dieſe jungen Leute, zumal wenn bie Garnifon einer größeren 

Stadt einverleibt ift, alle bie neuen Verhältniffe und Umgebungen, 

bie vielfachen groben oder feinen Verfuchungen heran, fie von ber 

religiöfen Sammlung, vom fittlichen Ernſt abzuziehen, unb vie 

Kirche und Firchlihe Ordnung in Schatten zu ftellen! Da wird 

die Seelforge es nicht unterlaffen können, dem Soldaten biefe 
Anordnungen fogleih Anfangs zum Bewußtſeyn zu bringen, in 

ihrer Weiſe näber zu treten, fich ihm in priefterlichem Geifte an» 

‚ jubieten unb den Eintrud beizubringen, daß auch in feinem neuen 

und außerordentlichen Stande für feiner Seele Heil geforgt wer- 

ten wolle. Es dürfte dies fehon zur vollſtändigen Einführung in 

fein neues Lebensverhältniß gehören. Denn treten alle Orpnungen 
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befjelben in reichiter Selbſtbezeugung an ihn heran, warum follte 

gerade ber kirchliche Theil derfelben allein fich in ber Ferne hal- 

ten? Die Art wie, und ber Act, durch den folches gejchehen foll, 

fann fich natürlich auf das Verſchiedenſte geftalten. Ob man bie 

neu Cingetretenen etwa am erften Sonntag alle zufammen für 

fih — wenn c8 ſeyn müßte mit Ansfchluß ver Äbrigen Gemeinte- 

glieder — im gewöhnlichen Gottesdienft vereinigen will; ober cb 

ter Geiftliche fonft fich Gelegenheit machen fanıı, die NRecruten zu 

einer Anfprache zu verfummeln; oder aber ob er feinen Zweck auf 

dem Wege einer kurzen fehriftlichen Anfprache au vie junge Manu⸗ 

ſchaft verfolgen will: immer bleibt die Kauptfache, daß das geift- 

liche Amt felber ihr die Einordnung in einen kirchlichen Gemeinde: 

Verband zur Aufchauung bringt, die neuen Berufsaufgaben in’s 

religiöfe Licht jtellt, ferner zeigt, wie fie auch in bem neuen Ver- 

hältniß nnd außerortentlichen Stande au fremten Orte bie von 

der Heimath her gewohnte chriftliche Xebens- ımd Tages⸗Ordnung 

bewahren könne und felle, überhaupt vaß es in einem feiner Idee 

entfprechenden Zone den Jünglingen entgegentomme und fid) ihnen 

mit Rath und Beiſtand, mit Erbauunge- und Bildungsmitteln au⸗ 

biete. Ya es wird ein folches Entgegenkommen tes geiftlichen 

Amtes um fo notbwendiger, je mehreren Schwierigfeiten bei con⸗ 

feffionelfen Mifchungen die unmittelbare, im Brincip freilich zu 
fordernde DBetheiligung deſſelben am Acte der Eidesleiftung unter» 

liegen Tann. Uebrigens wird auch hiedurch Das Mögliche nicht 

erreicht werben, wenn nicht ben Jünglingen ſchon bei ihrem Aus—⸗ 

tritt aus ihrer Heimatbgemeinde von ihren Eltern und ihrem bie- 

herigen Seelforger das Nöthige gefagt, und fie dort noch zur 

Annäherung an das Amt und zur Benübung ber firchlichen An- 

ftalten der Garnifon ermuntert werben. In dieſer Beziehung 

wäre überall beachtenswerthb, was das. Konfiftorium zu Coblenz, 

veranlaßt durch eine Gonferenzbefpredung im Januar 1860 ven. 

Geiſtlichen ſämmtlicher Gemeinden empfiehlt, daß fie nämlich ein 

Derzeichniß ber Eonfcribirten gewinnen, und fich mit ihnen befonters 
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über die kommenden Staubesgefahren befprechen; daß fie ben Re⸗ 

ernten empfehlen follen, fich dem Militärgeiftlichen vorzuftellen, daß 

fie fie mit Neuen Zeftamenten und Zractaten verfehen, mit ihnen 

in brieflichem Verkehr bleiben, und auf die benorftehende Aus- 

bebung auch im allgemeinen Gottesbienft Hinweifen, für bie Re— 

ernten in der Kirche beten, womöglich auch eine Entlaffungsfeier, 

wenigfteis bei Mobilmachungen, für fie halten möchten. 

Führt num aber ver befprochene Bunct uns von felbft auf bie 

Militär-Brepigt, jo bedarf es nach dem Früheren feines weiteren 

Wortes mehr über den Hauptinhalt verfelben. Ihn macht eben 

Alles das aus, was wir oben als ben Inhalt der Seelforge im 

Üllgemeinen bezeichneten. Auch die Frage, ob die Zuhörer aus 

lauter Soldaten befteben, oder ob der Seelforge ebenfo auch vie 

Dfficiere, Militärbeamten ſammt deren Frauen, Wittwen, Kindern, 

Waiſen, Dienftboten u. f. f. zugetheilt feien, oder ob, au was bie 

Predigt fich richtet, ein Gemifchtes von Militär- und Eivil-Per- 

fonen fei, — auch diefe Frage fordert keine weiteren Zuſätze zum 

Dbigen, indem bei ven bortigen Grundſätzen wohl Jeder das Seine 

finden wird. Nur in Bezug auf untergeorpueten Inhalt, auf 

cafuellen oder zeitgefchichtlichen Stoff möchte noch eine Bemerkung 

nöthig ſeyn. Es werben zwar hierüber der Militärpredigt im All⸗ 

gemeinen biefelben Gefege gelten, welche die Homiletik für die firch- 

che Predigt überhanpt aufftellen muß. Allein je weniger man 

fih über folche fchon feft vereinigt bat, um fo mehr bürfte es 

ansgefprochen werben, baß der Militärprebigt jedenfalls befondere 

Borfiht in Bezug auf den politifchen Zagesftoff obliegt. Die 

eigenthümliche Stellung des Heeres zum Throne und zu ber Res 

gierung bes Staates bringt es mit fih, daß zum Voraus alles 

kirchliche, Politiſiren“ ans ihr verbannt bleiben muß, ebenfo jebes 
Kritifiren von Regierungshandlungen, welches etwaige, bie Freu⸗ 

digkeit und Unbedingtheit des militärifchen Gehorfams minbernbe 

Gedanken und "Empfindungen weden könnte. Anders verhält es 

fih mit ſolchen Entwidinngen, Ereigniffen und Geftaltungen des 



688 Die Baftoration. IL. Die Seclforge. 

Zeit- und Staatslebens, welche das Leben des Militärs in be- 

fonderer Weife berühren over zu berühren drohen, welche ven 

Stanrespflichten des Soldaten eine beftimnte Richtung geben 

und ihn befonders in Unfpruch nehmen. Daß die Militärpredigt 

in Zeiten politifher Aufregung, da bie Begriffe fich verwirren 

wollen, in die Treue des Volles ein Schwanken fommt und bie- 

mit auch unter das Heer die Mächte der Verſuchung einbrechen, 

oder in Zeiten, ba der Völkerfriede erifftlich gefährdet ift und 

Kriegewetter am Horizont auffteigen, einer folhen Zeitlage einen 
furzen, fräftigen Ausprud gebe, um daraus ven ganzen barin 

liegenten Ernft für den Solvaten zu entwideln und ihn für vie 

ihm näher rückenden befonderen Aufgaben geiftlich, religids und 

fittlich zu waffen: das folgt ganz von felbit und mit Nothwen— 

digfeit aus ber allgemeinen Aufgabe der Militärfeelforge, wie fie 

oben gegenüber vom Solvaten als ſolchem und vom Chriften- 

menjchen im Soldaten beftimmt wurbe. Es folgt fo gewiß bar- 

aus, als fie auch die günftigere Wendung ber Dinge, das Ver— 

ſchwinden der Unruhen, der Kriegsgefahren, ober bie Wiederkehr 

des Friedens nach dem Krieg in ber entjprechenden Richtung zu 

verwenden hat. ber fie wird auch bierin durch ihre allgemeine 

Hauptaufgabe fi) auf ein beftimmtes Maß bingewiefen finden. 

Solite doch fonft ſchon die fogenannte Zeitprebigt nie tergeffen, 

baß Denen, welche fich im Gottesbienft über die Creigniffe und 

Zuftänte der Zeit und des Wiltagslebens aus dem Lichte des 

göttlichen Wortes belehren Taffen wollen, immer mindeftens eben 

fo viele Andere mit dem Anfpruh und Recht gegenüber ftehen, 

vor Gottes Altar auch ein Stündlein unbehelligt vom Strudel 

ber Zeitläufte, von den Gegenſätzen des Tages und unverfolgt 

vom Zeitungsftoff am reinen Duell ber ewigen Wahrheit ver« 

weilen zu bürfen. Solches aber wird die Militärpredigt zweimal 

bedenken müffen — Angeſichts der Berufsumftände, welche bem 

Soldaten nur einen relativ felteneren Kirchenbefuch ermöglichen, 

bie Feldpredigt aber dreimal — in Betracht der Kürze ber Zeit, 
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weiche ihr zugemeffen ift, und bei dem Eruft, der die Zuhörer 

umgibt. | 

Kommen wir aber auf die Form ber Predigt, fo wird fie 

gewiß jo gut wie jede andere mit dem elenchtifchen, paränetifchen 

und parafletifchen Element auch das didaktiſche verfchwiftern. Aber 

hier wird das Leßtere vor jeder Weitfchweifigfeit forgfamer als 

irgendwo fonft bewahrt werden müffen. ft diefe gleich nirgends, 

auch da nicht am Plag, wo der Zuhörer in größerem Maße fi 

in der Sphäre ber Theorie bewegt, und. fchlägt doch überall in 

ber Gemeinde das Velfsthümliche, Kurze, Concentrirte und an⸗ 

ſchaulich Eoncrete am weiteften durch: fo wirb die Militärprebigt 

um diefe Form um fo gewiffenhafter bemüht feyn, je mehr auf 

dem Bopen ihrer Thätigkeit im Allgemeinen das theoretifche, re⸗ 

flectirende Leben hinter dem concreten und praftifchen Denken und 

Treiben zurüdtritt. Died Gefeg wird fie auch gegenüber dem 

Styl, dem Ausdruck und Sapbau beobachten müſſen. Auch bier 

wird ihr das Kurze, Körnigte, Gebrängte unb Einfache viel eher 

zum Ziele helfen, als das Gewundene und der groß und kunſtvoll 

gebaute Sag, um fo mehr, als der Soldat in feinem Beruf an 

das kurze Wort gewöhnt ift. — Dann aber wirb in Betreff ber 

Form noch Etwas zu berücichtigen feyn. Hier verlangt nämlich bie 

Frage, aus welchen Beftanptheilen die Gemeinde zufammengejegt 

fei, einen Einfluß. Es wäre 5. B. gewiß einer Blopftellung und 

Preisgebung der Höheren vor ben Untergebenen gleih, wenn in 

einer Kirche, welcher die DOfficiere mit ihren Familien ebeufo wie 

die Mannschaft einverleibt find, der Prediger den Erfteren Ange— 

ficht8 der Letzteren — nicht nur objectid und Alle zufammen- 

nehmend, fordern auch in befeuberer und directer Anrebe ftrafend 

entgegentreten wollte. Er braucht biefe Form für die mahnende 

Rede nicht zu ſcheuen; er wird fie ſich vielleicht auch für bie ſtrafende 

zur Pflicht gemacht fehen in dem befonderen Fall eines auffallen- 

ven alfgemeineren Aergerniffes. Aber font wird er, das Subordi⸗ 

nationsverhäftnig als die unverbrüchliche Grundlage des Standes 
Balmer, Baftoraltheol. (2.9.) 44 
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refpectirend, mit einer anderen Form, wenn fie nur ben Zwed zu 

erreichen im Stante ift, um fo mehr ſich begnügen Tönnen, als 

folche directen Unreden überhaupt feitte nothwendige Redeform find. 

Eine ähnliche BVorficht wird bem Prediger geboten ſeyn, wo er 

eine aus Civil und Milttärs-Perfonen gemifchte Gemeinde vor fich 

bat. Kann er mit dem Stande über den Stand als folchen, über 

Stanbesgefahren, Stanbesfünden da, wo er benfelben allein, fo zu 

fagen unter vier Augen, vor fi hat, unbedenklich fpreden: ſo 

fann, was bier zur Befjerung gevebet wird, in jenem Fall bei ben 

Detreffenden zur Erbitterung, bei den Andern, ven Nichtmilitärg, 

zur Nährung einer nicht zu überfehenden Standesfelbftgerechtigfeit 

ausjchlagen. Die Predigt wirb natürlich) auch in dem angenom⸗ 

menen Falle nicht den geringften Anftaud nehmen, alle factäfche 

Sünde zu ftrafen, alle Standes-Gefahren und DBerfuchungen zu 

entwideln, aber fie kann ſolche vollftändig darlegen, ohne gerate 

zu häufig fie als Standes- Gefahren u. ſ. w. zu bezeichnen. 

Haben wir im Obigen die Grundfäge der Militärfeelforge nicht 

unrichtig geftellt, Hat alfo auch die Predigt zunächſt und mit erftem 

Nachdruck darauf hinzuarbeiten, daß der Soldat ein Chrift fei und 

werbe, nicht umgefehrt: fo wäre es überhaupt verfehlt, weun bie- 

felbe ihren Ausgangspunct zu oft ausgefprochenermaßen vom Stande 

als folchem nehmen und 5. B. auch bie Darftellungsmittel, 

bie verbeutlichenden Unfchauungen, Bilder und Hülfsbegriffe zu 

reihlih, ober gar immer und allein, aus den Rüftlammern bes 

militärifchen Lebens bolen wollte So natürlich, fruchtbar unb 

durchſchlagend dieſe Methode dem ferner Stehenden erfcheinen, fo 

mancher Reiz bazu aus den Umftänden felber fich entwideln mag, 

jo wird ber Diilitärprediger doch fich hüten müffen, nach ihnen zu 

ſuchen und bie heiligen Wahrheiten zu häufig in die militärifchen 

Zinten zu tauchen. Wohl geht die heil. Schrift felbft in Anwen⸗ 

bung militärifcher Bilder voran: der Chrift ein argazıweng Incov 

Xgorod, ein Gewappneter, angethan mit einer vollen Waffenrüftung 

für den Kampf mit bem Feind, ein Streiter, ber e8 zu einer ad) 
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orowseia bringen maß, und beim rechten Kämpfen, wenn er fich 

nicht in Nebendingen verliert, Sieg und Ehre fammt des Friedens 

Segnungen gewinnt, — das tft eine ächt biblifche, wenn auch nicht 

in Ehrifti Mund felber fich findende, doch paulinifche Anſchauung 

1 Zim. 1,18. Eph. 6. 2 Tim. 2,3—5.; und diefen Darfiellungs- 

mitteln wird der biblifche Prebiger, wo fie ſich ungefucht und mit 
einer gewiffen Nothwendigkeit aufprängen, nicht ausweichen wollen. 

Über er wird auch bevenfen müfjen, daß das hriftliche Leben doch 

nicht einmal fo oft, als es fcheint, von ber heil. Schrift unter die⸗ 

fem Bilde bargeftellt wird, indem mehrere Stellen bei dem Bilde 

bes Kampfes nicht an ben Kriegsbienft, ſondern an vie Kampffpiele 

denlen, 1 Kor. 9, 24—27., cf. 1 Tim. 6, 12.; daß dem Solbaten 

nicht die anders Bilder entzegen werben Tönnen, weil er Solbat 

ift; daß die Welt diefes Bildes allerbings eine unerfchöpfliche ift, 

aber daß die Gefahr in's Kleinliche und damit in's Geſchmackloſe 

zu verfallen, eben darum anch nahe babei liegt; enplich va, was 

bie Hauptfache ift, Diefe Darftellungsweife gerade in einer Militär- 

gemeinbe, bei dem an biefe Begriffe allzuſehr gewöhnten Soldaten, 

viel geringere Wirkung thut und weniger willkommen ift, als beim 

Civil. Wenn der Soldat aus dem werktäglichen Treiben feines 

Berufslebens heraus in bas von einer andern Luft durchwehte Got: 
teshaus fich begeben will, wird er fich bier wieder mit den milt- 

tärifchen Bildern und Anfchaunngen bedienen laſſen wollen? Wel- 

hen Einprud würde ein gleiches Verfahren in einer Gemeinde 

von Kaufleuten, von Yerzten, in einer Hofgemeinve u. f. f. machen! 

Man weiß, was oft die waderften Laudleute dabei fühlen, wenn 

ber Previger fein Wort zu veichli mit den Bildern ihres Lebens 

ſchmückt. Erinnern wir uns überbies noch einmal, wie ungern ein 

großer Theil der Solpaten in dem Berufe fteht: fo haben wir 

fchon gejagt, daß die Seelforge ausprüdlich darauf hinarbeiten 

müſſe, daß jeder ihn als einen gottgewollten Beruf auſchauen lerne, 

aber es folgt paransebenjo, daß ihm nicht mehr als nothwendig 

feine werftägliche Lebenslaſt in die Kirche nachgetragen werbe, baß 
44° 
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das Haus Gottes den Charakter erner Freiſtatt behalten müffe, in 

welcher Herz und Geift fich über bie Welt erheben könne. Jene 

nit nötbigen Apparate, mit denen man binaufzubelfen meint, 

fönnen unter folchen Umftänden auch zu Striden werben, welche 

berabziehen. Deſſen bärfte die Predigt fogar auf dem bemegteften 

Felde, in Zeiten kriegerifcher Vorbereitung ober bes wirklichen 

Kriegslebens eingedenk bleiben. 

Ob aber bie Militärpredigt in der Tendenz auf das Anfchan- 

lie und die concrete Form, welche fie ſich unftreitig in befonde- 

rem Maße zur Aufgabe machen muß, nicht auf mifitärifche Ge- 

Schichten und chriftlich vorbiloliche Krieger fich einlaffen bürfe? 

Wie über den anekootifhen Stoff die Homiletik überhaupt zu 

benfen Habe, kann uns bier nicht befchäftigen. Es ift alfo auch 

ber Ort nicht, die Behauptung zu begründen, daß bier unendlich 

Vieles von der Perfönlichleit des Predigers und ter Art feiner 

Darſtellung abhänge; daß aber im Allgemeinen jener Stoff, fo viel 

er auch für die Meiften — wir nehmen bie ftrenger Gebilveten 

aus — Feſſelndes habe, wenn er pſychologiſch nicht ganz verfichtia 

behandelt wird, ebenſoviel zerftrenende und den Geſchmack für bie 

nachfolgende Lehrentwicklung und Mahnung abftumpfennde Wirkung 

übe, und daß fich vollends die blos Iururidfe Borausfendung 
ober Verwebung befjelben in diefem Sinne gewöhnlich empfinplich 

räht. Wie gefagt, wir können diefe Säge bier nicht begründen, 

aber wir fprechen fie doch aus, um taran die Bemerkung zu 

fnüpfen, daß dies bei militärifchen Gefchichten wehl noch mehr als 

bei anderen ber Fall wäre. Es ft vielleicht ein Unterſchied zu 

machen zwifchen ber Garnifonsprebigt und ber Feldpredigt; und 

‘wenn im Uebrigen die Anefnote an fich dazu angethan ift, Träge- 

rin einer fittlih»veligiöfen Idee zu ſeyn, fo mag im Feld eine 

folde da, wo e8 ſich um eine energifche Willensanregung banbelt, 

wohl auch in ver Predigt ihren Plag finden. Man wirb aber 

gewiß um fo mehr den Grunpfag fefthalten müffen, vaß in Zeiten 

bes Friedens, wo fein Kriegslüftchen weht, wenigftens keine folche 
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Gefchhichten der Predigt einverleibt werben, deren pfychologifche 

Wirkung vom Zuhörer gar nicht fogleich verwerthet werben fünnte. 

Eine ſolche Richtung auf die bloße Bhantafie würde zu einem 

verwerflichen Inruriöfen Spiel mit Seelenbeftimmungen werben, 

welche vielleicht gar etwas vom Schidfal des verfchoffenen Bulvers 

haben Tönnten. Anders verhält es fich wohl mit dem Hinweis 

auf hervorragende Beifptele von frommen Kriegern im allgemeinen, 

anf ihre Perfonen, als auf Beweife bafür 3. B., daß mit dem 

Stand die Frömmigkeit fich nicht nur vertrage, fondern daß fie 

auch die Träger des Berufs auf die imponirendfte Höhe hebe. 
Hierin geht die heilige Schrift wieder felber voran. Welche will- 

fommene Gelegenheit bietet die Perikope Matth. 8, 5—13. bar, 

nicht nur überhaupt die Geftalt eines frommen Kriegers, eines 

Friedensfolbaten zunächft zu zeichnen, ſondern auch eine befondere 

Seite vom Officiersberuf, die Aufgabe des väterlichen Verhält⸗ 

niffes zu den Untergebenen zu premiren, ebenfo zu zeigen, wie ber 

rechte Soldat einerjeits feinen Beruf im Lichte Gottes auffaßt, 

andererſeits wieber ans feinem Berufsverhältnig ein Symbol ber 

göttlichen Lebens⸗ und Offenbarnugs-Verhältniffe (V. 9.) heraus» 

fhant. Wie vortrefflich dient den Zweden ver Milttärprebigt ber 

Hekatontarch unter dem Kreuze (Matth. 27, 54.), welcher, obwohl 

ein Heide, in den Ereigniffen um ihn her die Offenbarungshand 

Gottes erkennt, und feine frommen Einprüde zu befennen vor 

Niemand fich feheut; ferner der Officier Cornelius mit feinem 

heiligen Herzensftand, mit feiner frommen Haus⸗, Lebens⸗ und 

Tages-Ordnung (Ap.-Gefch. 10, 1—8.), der von Gett begnabigt, 

nicht minder bei Menfchen, fogar bei relativen Feinden angenehm 

war (8. 22.); und wieder der orgazıweng edoeßns in feinem Ge- 

folge (V. 7.), welchem er fo viel vertrauen kann; ober bie aron- 

revönevos (Luc. 3, 14.), welche dem Bufgeifte, ver von Johannes 

aus durch das Volf geht, nicht widerjtreben, fondern mit allerlei 

Ständen ver Wahrheit nachgehen und um das Eine Nothwendige 

fragen; während bie Bibel in ber ohnedies fo geftaltenreichen 
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Reivensgefchichte Ehrifti e8 auch nit an VBorjührung folder Sol- 

baten fehlen läßt, deren verworfenfte Rohheit nicht einmal wit 

dem Vorgang und ber Anctorität ber geiftlichen Oberen zu ent- 

ſchuldigen if. So mag auch fonft aus ter Gefchichte bie nnd 

ba ein erbanliches Kriegerbildb and allerlei Schichten mit Segen 

vorgeführt werben. 

Sehen wir und num aber weiter nach den Gelegenheiten um, 

welche fich der Militärforge außerhalb res öffentlichen Gottes: 

bienftes für ihre Arbeit barbieten, fo fällt vor Allem bie Erkrankung 

des Solvaten und fein Aufenthalt im Hofpital in die Augen. 

Denn fo gering auch bei dem in Frage ftehenden Alter im Ber- 

hältniß zur Stärke ver Präfenz die Zahl der Kranken in gewöhn- 

lihen Zeiten und gefunden Garnifonen ſeyn wirb: fo wirb ber 

Geiftliche dort jedenfalls im Allgemeinen einen ſehr empfänglichen 

Boden finden, und er wird ſchon darum, ebenfo ver Beobachtung 
zu lieb, daß der Soltat aus mancherlei oben angebeuteten Grün- 

ben ſchwer bazu fonımt, ben Geiſtlichen rufen zu laffen, nicht bios 

gebeten bort erjcheinten, fonbern auch aus freien Stüden bas Da- 

ſeyn und ben Willen bes geiftlichen Uıntes bezeugen. Den Hoſpital 

unb bas Kranfenlager bed Solbaten zu einem empfünglichen Felde 

zu machen, vereinigen fich mancherlei Umftände. Erlennen, wie 

gefagt, die Meiften von denen, welchen der Solvatenftand nur ein 

porübergebenber ift, im Militärloos ein Unglüd, und gefellt fich 

biezu bei Vielen das Gefühl der Armuth auch fonft, fo fieht man 

biefe Empfindungen bei ben Erkrankten boppelt mächtig werten. 

Berner: find auch bie Kofpital-Einrichtungen noch fo vortrefflich, 

und ift die Pflege von einer Art, wie fie bem Kranken gleich zweck⸗ 

mäßig und erfolgreich niemald in der Heimath zu Theil geworben 

wäre; jo bemerkt man doch, wie fich ununterbrochen von Genera⸗ 

tion zu Generation eine unüberwindliche, mitunter gerabezu aber- 

gläubifche Scheu vor dieſen Anſtalten forterbt, über deren Gründe 

wir bier nichts zu fagen brauchen. Das erzeugt zufammen mit 

ter Kranken⸗Stimmung bei Vielen, namentlich von denen, welche 
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ber länplichen Bevdlferung angehören, ein Heimweh, welches fchon 

an fich nach einem gemüthlichen Halt fucht. Ueberdies werben 

anf dem Lager nicht nur die Erinnerungen an bie beimathliche 

Haus-Sitte wach, bei Erkrankungen bie religidfe Sammlung und 

Nahrung zu verboppeln, fondern der Mann fängt auch von felber 

und von innen herans bie Nothwendigkeit zu fühlen an. Wie 

ſehr willlommen ift unter folchen Umftänden Mauchem bie Er- 

fcheinung des Seelforgers, und wie wohlthuend, wenn biefer den 

vechten Zon anzufchlagen, vie Seele richtig anzufaffen und zu 

leiten vermag! Aber eben bier gilt e8 dann nicht blos die höch— 

ften geiftlichen Bedürfniſſe zu befriedigen, Ernſt und Buße zu 

weden, Glauben und Erkenntniß zu pflanzen, zum Gebet zu treiben, 

freudige Zuverficht anzufachen, kurz den innerjten Menſchen auf 

ben rechten Grund zu jtellen; es gilt vielleicht noch vor Diefem 

zur Gewinnung bes Herzens ihm, fo gut es geht, bie Heimath 

zu erfegen, aljo an Allem, was ibm fehlt und anliegt, aus wahr- 

haftigem priefterlihem Herzen heraus eine ungemachte väterliche 

und brüberliche Theilnahme zu zeigen, an feine perjönlichen und 

familiären Berhältniffe anzuknüpfen, über Vater, Mutter, Brüder, 

Schweitern mit ihm zu veben und ihn reben zu laffen, und in 

Fällen, wo bieburch Zerwürfniffe mit der Familie und entiveder 

eine Sehnfucht nach Ausgleichung oder bleibende Unverföhnlichkeit 

zu Tage kommen, ben Vermittler zu machen. Damit wirb au 

ein fonft bem geiftlichen Amte ferner getretenes Individuum ge- 

wonnen und Anlaß gegeben, daß die alten frommen Erinnerungen 

aus der Kindheit, dem Elternhaus, der Schufzeit und Confirma- 

tiongbereitung erwachen; unb bie Seeljorge hat damit einen Ans 

fnüpfungspunet in ber Hand, von welchem aus fie von Stufe zu 

Stufe fortgehen kann. Wie viel fchwerer und feltener bringt fie 

den Solpaten, wenn fie ihn fogleich an der rein geijtlichen Seite 

faßt, zum Auffchließen feines Herzens! Wie hindert ih daran, 

wenn auch die inneren Bedingungen dazu vorhanden wären, theile 

das Alter, in welchem er ftebt, theil$ die Umgebung von — ihm 
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zu befannten oder zu fremden Kameraden, unter denen er liegt, und 

welche vielleicht noch einer andern Confeifion angehören! Und doch 

ift für feine geiftliche Behanblung es in jeder Richtung, ja ſchon 

bamit nur bie vechte Neception und Neceptivität angeregt werbe, 

bon größter Bebentung, daß er au zum Reben kommt. Mit 

jenem Schlüffel aber öffnet ihm die Seelferge Herz und Mund, 

und bat der Kranfe nur erft auf jenem Felde vertrauensvoll zu 

reden begonnen, fo entwidelt fich wohl auch ein weiteres Geſpräch, 

ohne daß bier jene Geſchwätzigkeit Raum zu gewinnen brobte, welche 

bem Geiftlichen anderswo oft fo peinlih wird, bier aber ſchon 

durch bie Verhältniffe zurüdgebrängt wird. An biefen Kranken⸗ 

Fetten wird übrigens bie Seelforge alles das concentriren mäffen, 

was oben über ihre Aufgabe im Allgemeinen gejagt worden. Es 

wird oft der Fall eintreten, daß ber Kranfe ober feine berbei- 

eilenben Angehörigen feine Erfrantung als Erzengniß feines neuen 

Standes bezeichnen, und babei dem ganzen Widerwillen gegen ihn 

Ausdruck geben. Da muß vor allem Zröften und zugleich um den 

rechten Grund für dieſes Gefchäft zu legen, mit allem Rachdruck 

der Soldatenberuf als Beruf, und die üble phyſiſche Wirkung 

veffelben, went die Krankheit wirklich in biefem Zufommenkang 
fteht, al& eine Gottesfügung in dem gottgewollten Stande bargeftelit 

werben. Mehr als irgendwann wirb in biefer Zeit bie Selbft- 
entfchuldigung auftreten, als könne man in dieſem Stande, unter 

biefer Mafje von jungen Leuten, bei der Bürde viefes Berufes 

unmöglich als ein Ehrift im vollen Einne wanveln, „finplich beten 

und gottjelig leben.” Die Selbfttäufchung, welche bier mit unter- 

läuft, und die hinter den gewöhnlichen fcheinhar frommen Klage⸗ 

reden über bie Schlechtigkeit Anderer fich verſteckende Feigheit und 

Unmännlichfeit muß unnadhfichtig an's Licht gezogen werben. Ganz 

befonters muß aber bie Seelforge noch die Aufgabe im Auge 

behalten, daß fie hier über einem manchen Leben einen lange ab- 

gebrochenen Gebetsfaden wieder anzufnüpfen bat. Das wird ihr 

in manchen Fällen nicht mit er dbloßen Ermahnung zum Gebet 



B. 8. Die Seelforge beim Militär. 697 

gelingen, ba Diefer ober jener gar nicht mehr zu beten weiß, 

vielleicht das wahre Anbeten im Geift und in ter Wahrheit, das 

Beten im Namen Jeſu nie gelernt hat. Ueber folche Kranke muß 
ver Seelforger ebenfo gewiß als über diejenigen, weldye das Beten 

über ihnen zu ihrer Zröftung und Stärkung begehren, ben Geiſt 

und die Macht des Gebets felber herführen, über ihnen und mit 

ihnen beten, folches Beten ihnen wenigſtens anbieten. Der Segen 

davon tritt oft fo überrafchend entgegen, daß er bie Gelegenheit, 

ihn zu Schaffen, nirgends, wo er nur felbft mit dem nöthtgen Ge- 

betsgeift erfüllt ift, verfänmen wird. — Nicht minder umfichtig 

wird er bie Frage von ber Kranken⸗Communion zu erwägen haben. 

Denn tunen auch für den Fall, daß der Kranke dieſelbe begehrt, 

feine andern Baftoralregeln gelten, als fie fonft überall dag Amt 

mit fih bringt, und wird man auch darüber im Allgemeinen ein« 

verfionden feyn können, baß es viele Gefahr bringe, fo chne Weis 

teres zum Communiciren zu treiben und zu reizen: fo iſt bamit 

doch noch nicht Die Frage beantwortet, ob nicht bie befonteren 

Standes» und Berufs-Verhältniffe dazu veranlaffen, den Sacra- 

mentsgenuß dem Bewußtſeyn und ber Erwägung ber hier befpro- 

chenen Kranken mit mehr Nachorud nahe zu bringen. Wenn wir 

gleich fagen mußten, daß von der militärifchen Jugend eine weit 

größere Anzahl als aus anderen ähnlichen Anhänfungen junger 

Leute, 3. B. von Stutenten, Kauflenten, Handwerks⸗ und Fabril- 

Urbeitern zum Sacrament des Altars kommen, fo find darum 

doch immer noch fehr Viele, welche es höchſt felten, Viele, welche 

es während ihrer PBräfenz- Zeit gar nicht genießen. Bisher gewohnt, 

baffelbe nur in Gemeinfchaft mit ihren Namilien-Angehörigen zu 

feiern, ferner ihrer Garnifonsfirche im Vergleich mit der heimath- 

lichen immer etwas fremd, glauben oft auch Solche, weldhe ben 

Berächtern der chriftlichen Heiligthümer nicht beizuzählen find, bie 

Befriepigung ihres Bepürfniffes, bie verhältnißmäßig kurze Zeit 

hindurch bis zur Rückkehr in die Heimath auffchieben zu bürfen. 

Eine gewiffe Verftimmung, weldye Manchen währent dieſer ganzen 
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Zeit nicht verläßt, die ungewohnte Orbnung ber Dinge, welche 

auch fonft bei ihm Manches ſubjeetiv aus den Fugen gebracht 

hat, tritt ftörend und hemmend dazu. Wie die Seelforge ſolchen 

Hinverniffen des Abendmahlsgenuſſes ſchon in der öffentlichen Bre- 

bigt öfter entgegenarbeiten und das Sacrament in feiner Unent- 

bebrlichleit darſtellen muß, fo wird fie auch am Krankenbette, und 

wenn es nichts wäre als das Intereſſe der Diagnofe, was fie 

darauf führte, ſich pie Nachfrage nach ber Stellung des ſtranken 

zu dieſem Puncte aufgeprängt fehen, und dadurch in ihm, zumal 

wenn Grund zu freundlich väterlicher Verweifung von DVerfäum- 

niffen vorhanden ift, die Erwägung der Sacramentöfeier ſchon in- 

birect anregen. Es wirb aber auch nicht an Fällen fehlen, wo es 

Pflicht wird, dazu Direct anfzuforbern, Fälle, wo nicht nur kein 

Hinderniß in ber Seelenftimmung des Kranken vorliegt, fondern 

geradezu das Bedürfniß einer befonderen Glaubensſtärkung hervor⸗ 

tritt, ohne daß der Kranke ſich bes rechten Mittels bewußt wäre, 

und wo hernach als Segensfrucht eine ganz andere geiſtliche Con⸗ 

centrationsfähigkeit als zuvor ſich zeigt. 

Nennen wir unter ven Feldern, auf welchen die Militärſeel⸗ 

‚ forge ihre Thätigkeit zu entfalten hat, neben dem Hofpital auch 

bas Gefängniß, fo gefchieht es nicht deßwegen, weil fie im All⸗ 

gemeinen anderen Grunbfägen folgen müßte als jede Gefangenen- 

pflege. Diefe, nothwendig überall biefelben, feen wir hier voraus. 

Die Aufgabe geftaltet fich beim Militär nur durch bie. Strenge 

ber Gefetze und durch die Schwere ber Strafe etwas anders, 

indem bier oft auf ein relativ und vor ber gewöhnlichen Meinung 

geringeres Vergehen ein Grab von Strafe folgt, in welchen ber 

Gefangene, welcher noch nicht geung in bie neue Anſchauung ein- 

gelebt war, fich gar nicht zu finden weiß, und welcher auch bei 

Anderen eine Aufregung und Bitterfeit im Gefolge hat, die ebenfo 

viel Belehrung als Beftrafung, ebenfo viel Tröftung als Mahnung 

von Seiten bes Geiftlichen in Anfpruch nimmt. Welche Aufgabe 

aber erwächst erſt aus dem Umftand, daß ein Solbat, welcher vor 
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feinem Eintritt in das Militär irgend einmal eine entehrende Strafe 

fih zugezogen Hat, auch wenn biefe längft abgebüßt ift, ſogleich 

beim Eintritt um jener Entehrung willen in eine Strafclaſſe ein⸗ 

zutreten bat und nur ganz langfam und im beiten Fall Monate 

hindurch fih würdig machen kann, eingekleidet und bemaffnet zu 

werten. Hier gilt e8 cft neben dem Eruſt alle Freundlichkeit, 

Zheilnahme und Väterlichteit, alle aufrichtenden und ermunternden 

Kräfte aufzubieten, um einen Dann, welcher vielleicht feit jenem 

Ball eine ganz veränderte fittliche Nichtung angenommen, nicht ben 

größten innern Schaden nehmen zu ſehen. Soll das nicht ge= 

fchehen, fo bebarf es doch für ihn einer großen Dofis von Demuth 

und Gelaffenheit gegenüber den gefeglichen Ordnungen, und ſchon 

einer tieferen Anfchanung ven ſolchen menfchlichen Verbältniffen. 

Nicht ganz felten befommt es die Militärfeelforge auch mit 

Fällen verſuchten Selbftmords zu thun. Solche fommen oft 

fogar in epidemifcher Seftalt vor, und es werven Individuen mit 

fortgerifien, welche nicht im Geringften zu den Verkommenen gehören, 

welche vielmehr fchon eine vermeintliche Befledung ihrer Ehre zur 

Verzweiflung treiben wollte. Leute diefer Art wird der Geiftliche 

in ber treueften, erniteften und freundlichften Art behandeln. Er 

wird fie zuerjt als Leute nehmen, welche, heransgeriffen aus ihren 

gewöhnlichen Verhältniſſen, auch in krankhafter Weife ans ihrer 

natürlichen Lebeneanfchauung hiuausgedrängt find, und vor Allem 

einer liebreichen, mitleidigen Anfaſſung bebürfen. Uuch bier wird 

ihm vie Anknüpfung an die häuslichen und beimathlichen Bande 

treffliche Dienfte thun. Solche Erinnerungen an bie Zeiten find- 

lichen Lebens rufen ihnen die alten Gefühle kindlichen Friedens zu⸗ 

rüd und ftellen die ganze Zerriffenheit ihrer Gegenwart erfchütternd 

und boch wohlthuend fefjfelnd vor ihre Seele. Ye mehr fie aber zur 

Erfenntnis ihres Fehltritts kommen, um fo mehr wird er die an⸗ 

fänglihe Wehmuth in eine beilige Energie übergeben laffen, und 

das Sündliche und Verbrecherifche ihres Anfchlags in feinem 

ganzen Umfang tarftellen, um ven Gefallenen an ihrem Fall ihre 
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ganze innere Haltlofigfeit und Armuth im Nöthigften aufzuzeigen 

und fo gründliche Buße anzubahnen. Zeiten, wie die oben be- 

zeichneten, legen aber bem Geiftlihen auch die Pflicht auf, jede 

Gelegenheit zu benügen, um einer folchen verbrecherifchen Strö- 

mung auch öffentlich und bei Andern entgegenzutreten; er wird 

alfo im Fall eines vollendeten Selbſtmords auch bie Erlaubniß 

am Grabe eines Selbftmdrders zu reden und zu beten, nie unge- 

braucht laſſen, um aus ber eigenen fehmerzlichen und wehmütbigen 

Gemüthsbewegung heraus in ben Umftehenven das richtige Gefühl 

über den Fall zu weden. Was und wie hier geredet werden muß, 

bas hat die allgemeine Baftoraltbeologie zu bejtimmen, und wir 

brauchen davon fo wenig in Bezug auf das Militär befonbers zu 

reden, als über bas Duell, feine Folgen, und bie Art, wie ber 

Geiſtliche am Grabe eines auf diefem Wege Getöbteten zu reden 

bat. Es können auch biebei nur die allgemeinen Regeln gelten. 

Noch muß bemerkt werten, baf tie Seelforge es nicht wird 

umgehen Können, manchmal auch der äußeren Lage ihrer Pfleg- 

befohlenen ſich anzunehmen, fo viel auch Biebei zarte Borficht burch 

bie Standeöverhältniffe erfordert wird. ‘Diefe bringen ed ja mit 

fih, daß, fo fehr auch viele Vorgefegte ein väterliches Verhältniß 

zu ihren Untergebenen fich zur Aufgabe machen, boch mancher 

Mann manchen Drud und Kummer feinen Oberen nicht offenbaren 

kann und will, da berfelbe vielleicht nicht fowohl aus Mangel an 

Unterbaltsmitteln als aus anderen mit den Suborbinationsverhält: 

niffen zufannnenhängenden Verwicklungen herſtammt. Wenn bier 

ein Mitglied des Standes feine Zuflucht zu dem Amte in ber 

Gemeinde nimmt, das nicht unter bem militärifchen Suborbina- 

tionsgeſetze fteht, fo wird Niemand in Abrede ziehen wollen, baß 

bem Seelforger die Pflicht erwächsſt, auf jeve ihm thunliche und 

dem Wohl des Bedrängten dienliche Weife Abhülfe zu verfuchen, 

und zu diefem Zweck mit Bewilligung beffelben vertrauliche Mit- 

theilungen zu machen, Fürbitten einzulegen und zum Recht oder 

zur Gnade mitzuwirken. Es hängt fol ein Thun ganz mit dem 
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Zwed feines Amtes zufammen, benn es handelt fich dabei dft um 

nicht8 Geringeres, als einem foldhen Mame aus einer Seelen- 

ſtimmung berauszubelfen, welche ihn an Abgründe Hinzubrängen im 

Begriffe ſteht. Aber ebenfo klar ift, daß das geiftliche Amt hier 

mit der feinften Vorficht zu verfahren bat, wenn fein Träger nicht 

entweder als Einer erfunden werben will, ver in ein fremdes Amt 

greift, oder aber mißbraucht werden und eine Neigung zur Durd- 

brechung und Umgehung ver gefetlichen Orbnungen hervorrufen 

fol. Denn fo wenig e8 bem Geift und ben Zwecken bes geift- 

lichen Amtes entfpräche, wenn ber Soldat auch feinen Seelforger 

etwa wie einen Dfficier betrachten wollte: fo wäre der Schapen 

für feine Stellung und Wirkfamteit doch noch größer, wenn er bem 

Schein unterläge, als wollte er feine Hand zur Hilfe wider bie 

Strenge der Ordnung leihen. — In Betreff ver Armenpflege 

aber muß bie Militärfeelforge, was bie Familien betrifft, viel mehr 

auf Fälle verfhämter Armuth als auf das Gegentheil ſich gefaßt 

halten, was mit dem Gefühl und ben Pflichten zufammenbängt, 

welche das einzelne Mitglied für die Stanbesehre hat. Ebendaher 

wird ſich aber der @eiftliche, welcher dieſes Feld feiner Hirten⸗ 

thätigkeit nicht ungepflegt laſſen will, nicht bei dem bloßen äußer- 

lich fih darbietenden Scheine beruhigen dürfen, fondern bie ver⸗ 

borgenen Drangfale auffuchen müfjen. Webrigens forgen ſchon bie 

milttärifchen Verehelichungsgeſetze dafür, daß ſolche Fälle in Ya- 

milten, welchen ber Ernährer erhalten bleibt, im Officiercorps nie, 

im Unterofficierscorps nur felten, unb zwar nur bei befonderem 

Unglüd, vorkommen können. Was aber bie ledige Mannfchaft 

anlangt, fo wird fich die Seelforge nicht verbergen, daß zwar bie 

Löhnung berfelben zum Nötbigften reicht, jedoch immerhin vie 

Lage terer, welche ſonſt keine Zufchäffe haben, manche Entbeh» 

zungen mit fich bringe und durch freundliche milde und ſtille 

Gaben würvigen Jünglingen bie Freudigkeit zu ihrem Beruf er- 

höht werben könne. Aber e8 werben fich andererfeits immer auch 

folhe Individuen finden, gegen welche fie ihre Hilföbereitwilligfeit 
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mit aller Vorficht und Strenge ſchuͤtzen maß, und es würbe ge- 

gen die chriftliche Weisheit und Armenzucht ftreiten, wenn fte ben 

Gruntfag von ber Berborgenheit der Almofen fo durchführen 

wollte, daß fie ſich nach den Bittenpen nicht bei Urtheilsfähigen 

erfunbigen wollte. 

Haben wir im Bisherigen, joweit es bie Privatfeelforge be- 

traf, banptjächhlicd von ver jungen Mannfchaft geredet unb bie 

Familien faft ganz übergangen, fo geſchah dies, weil wir nur 

auf das unfern Blic zu richten haben, was vie Mitlitärfeelforge 

Eigenthümliches mit fich bringt, während ihr Verhältniß zu ben 

Familien im Allgemeinen benfelben Normen unterliegt, welche bem 

geiftlihen Amte überall gelten. Die Anforderungen an fie fteigern 

fich gegenüber der Familie allerrings dann, wenn ber Krieg das 

Haupt verfelben in die Berne führt; und ber Garniſonsgeiſtliche 

wird es als eine heilige Pflicht erkennen, mit Rath und That eine 

folche Lage zu erleichtern, jedem Bertrauen nach Kräften entgegen- 

zulommen, ganz befonvers aber ber Kinder fich anzunehmen, deren 

Erziehung dann fo ganz auf die Mutter gefallen if. Allein was 

biefe Thätigkeit felbft anbelangt, fo tft fie im Wefentlichen keine 

anbere, als welche jederlei Seelforge gegenüber von Wittwen und 

Waifen zu üben hat. 

Auch braucht nach allem VBisherigen kaum noch bemerkt zu 

werben, von welcher Bereutung es für das geiftliche Amt im Mili- 

tär fei, daß es feine Gehülfen habe, unb wie wohlthuend eine 

presbyteriale Einrichtung jet, burch welche theild vermöge der Wahl 

der Garniſonsgemeinde DVertrauensmänner ans den verfchiedenen 

Stufen und Schichten dem Geiftlichen zur Seite geftellt werben, 

theils tie Möglichkeit gegeben ift, viefen Vertretern noch beſondere 

Helfer beizugefellen. Beſonderer Nachtrud ift aber gewiß tarauf 

zu legen, baß in dem Kreis biefer Gehülfen auch das Unterofficiers- 

corps verhältnißmäßig reichlich vertreten fei, und daß minbeftend 

jeder größere Körper einen Gehülfen aus viefer Schichte dem 

geiftlichen Amte an die Eeite gebe. Es hängt überhaupt von bem 
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fittlich-religiöfen Stand der Unterefficiere fehr viel für die Maffen 

ab, weil fie einen gewiſſen, relativ bleibenden Grundſtock in ber 

ewig mwechfeluden Mannfchaft bilden, und weil ihr ftündlicher uns 

mittelbarer Verkehr mit verfelben, ihre Auctorität, zum Theil auch 

ihr Alter einen nicht geringen Einfluß üben muß. Und wenn z. 2. 

irgendwo nicht nur bie Orbnung befteht, daß ber Unterofficier feine 

Leute zum Kirchenbeſuch aufzufordern bat, fondern auch auf jede 

firchliche Ankündigung des Nachtmahls eine militärdienftliche Be- 

fanntinachung berfelben durch bie ganze Garnifon, eine jchriftliche 

an alfe Dfficiere, eine mündliche durch die Unteroffictere, au die 

Mannſchaft erfolgt: was ift hier diefen Männern body in bie Hand 

gegeben! Wie kann zwar das Heilige einerfeits in Gefahr kommen, 

von unbeiligen Lippen unbeilig behanbelt zu werben: wie ift aber 

auch andererſeits einem Vorgefegten, bem die Wahrheit und bas 

Heil feiner Untergebenen am Herzen liegt, Gelegenheit und eine 

Form gefchaffen, feinem Sinn in Wort und Ton Ausdruck zu 

geben! Schon dies macht eine fruchtbare Einwirkung anf fie zu 

einer befonderen Aufgabe. Wer aber kann ſie beffer löſen als eben 

Mitglieder dieſes Corps jelber wieder? und von welcher Wichtig« 

keit wird e8 fomit, daß Vertreter deſſelben in einer ftetigen un« 

mittelbaren Verbindung mit bem geiftlichen Amte erhalten bleiben ? 

Das Firchliche, religiög-fittliche Lebensprincip aber überhaupt auch 

amtlich in ben eigenen Reihen vertreten zu fehen, bei ſolchen Män-⸗ 

nern Depots von Erbauungsbüchern zu wiffen, in ihnen Agenten 

für Bibelgefelffchaften n. f. f. zu erkennen, aus ihrer Hand bie 

h. Schriften, Gebetbücher, und aus ihrem Mund ein Furzes, ein- 

faches, gutes Wort dazu zu empfangen, alfo in einem feiner Unter⸗ 

officiere nicht diefe Charge allein, fonbern auch ein evangelifch- 

paftorales Element vertreten zu finden: das hat für ben empfäng- 

lichen, fuchenven Jüngling etwas vwäterlich Anſprechendes, für ven 
Undern etwas Mahnendes, Weckendes. 

Damit ift nun aber fchon auch der legte Bunct berührt, ben 

wir bervorheben möchten, daß innerhalb ber einzelnen Truppen⸗ 



704 Die Paftoration. II. Die Seelforge. 

förper dem Soldaten die ndthigen Erbanungsmittel zugänglich 

gemacht ſeyn müffen. Bon Seiten der Militärbehörten finden fich 

gewöhnlich fchon Garniſons⸗ oder Regiments-Bibliothelen von andern 

belehrenven ober unterhaltenden Büchern errichtet. Da darf es 

auch tie Eeeljorge an erbaulichem und erbaufich-gefchichtlichem 

Stoff nicht fehlen Taffen. Haben uns 3. B. die won englifchen 
Händen zugelommenen Berichte aus dem Krim- ober letzten 

indiſchen Krieg belehrt, von welcher Bebentung bie Darbietung 

folder Lectüre fogar im Felde wird, fo erhellt ihre Wichtigfeit 

für das Garniſonsleben toppelt leicht. Uebrigens wird der Mili- 

tärgeiftliche dieſes Gefchäft nicht blos den oben bezeichneten Ge- 

hälfen feines Amts überlaffen, er wird in ber eigenen Verwaltung 

diefer Mittel eine Gelegenbeit erkennen, mit feinen Pflegbefohlenen 

in perfönlide Berührung zu kommen, — eine Gelegenheit, welche 

er um fo weniger wirt verfäumen wollen, je ſchwerer andere ge- 

genüber dem gefunden Soldaten zu befchaffen fin. 

(Anhang.) 

9. Behandlung von Proſelyten. 

Warum wir dieſen Punct noch in den Bereich der Paſtoral⸗ 

theologte ziehen, warum aber nur anhangsweiſe, ift oben S. 219 

angegeben werden. Die Meinung ift nicht, daß der Paftor, wenn 

Genoffen fremder Religion oder Eerfeffion in feiner Gemeinde 

vorhanden find, nun unter ihnen Propaganda zu machen babe; 

darüber ift fchon In dem Abfchnitte von ben paritätifchen Gemein- 

ben gefproden. Sondern nur, was er zu thun bat, wenn fich 

bei ihm ein Katholik, ein Jude u. f. w. meldet, ber Aufnahme in 
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bie evangelifche Kirche wünfcht, das ift für uns bie Frage. Die 
rechtliche Seite der Sache, die Formalität des Austritt ans einer 

andern Kirche und bes Eintritts in bie unfrige muß gefeglich nor⸗ 

mirt ſeyn; bie paftorale Seite aber ift folgende. 

a) Der Baftor bat fich immer vor allem genau bavon zu 

überzeugen, was das Motiv des Vebertritts ift, da nicht gar felten 

bie fchlechteften Motive hinter dem Entfchluffe zum Uebertritt zum 

Borfchein fommen.*) Namentlich wenn ſich fol Einer in wort- 

reichen Declamationen gegen feinen biöherigen Glauben ergeht, 

ift ihm am wenigften zu trauen. 

b) Iſt aber fein Verdacht biefer Art gegrünbet, fo muß bem 

Eonvertiten gezeigt werben, daß bie enangelifche Kirche keineswegs 

jeden, ber zu ihr übertrete ober überlaufe, mit offenen Armen 

empfange, ihm auch weber die ewige Seligkeit als Lohn folcher 

That verheiße noch zeitlichen Gewinn verfchaffe; wir verlangen, 

daß folder Schritt einzig deßwegen gefchehe, bamit dem Gewiſſen 

Genüge gethan werbe und dad Herz zum Trieben fomme. ‘Der 

Katholit muß insbefondere darüber vollkommen ins Klare gefekt 

werben, daß in unſerer Kirche zwar äußerlich mehr Freiheit tft, 

fofern 3. B. fein Beichtzwang herrfcht, feine Satisfactionen aufer- 

legt werben u. f. f., aber nur, weil nun befto mehr von ber freien 

Entſchließung und Thätigleit des Einzelnen gefordert wird; unfere 

Kirche übt nur darım nicht die Bevormundung ans, wie die rö« 

mifche, weil die Kirchengenoffen fich felber in Zucht nehmen follen, 

als die nicht unmündig, fondern mündig find; fo haben wir auch 

fein Sacrament ber Buße, d. h. wir machen feine Kirchenhand⸗ 

fung daraus, aber nur, bamit Jeder die Buße deſto ernftlicher in 

*) Zu Anfang ber 40er Fahre quartierte fich ein folches Subject bei einem 
wärtteyibergiichen Pfarrer ein, lag ihm ſechs Wochen ins Haus, um feinen Un- 
terricht zu genießen und warb dann eines Sonntags feierlich in den Schooß 
ber enangelifchen Kirche anfgenommen. Der Mann bettelte ſich fofort als ein 
vom katholiſchen Klerus Berfolgter im Lanbe herum, bis zu Tage kam, daß 
er von Haus aus Jude, dann Proteftant, jofort Katholif und nun wieber 
Proteftant getworben war. Solche Fälle lehren Vorficht. 

Palmer, Paftoraltheol. (2. %.) 45 
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feinem eigenen Innern burchfämpfe. Indem wir bem äußeren 

Menſchen Tein Joch auflegen, fprechen wir ihn nicht vom heiligen 

Geſetze Gottes frei, fondern wir verlegen dieſes Geſetz in fein 

Inneres, in feine Erkenntniß und feinen Willen. 

c) Sit fo der PBrofelyt principiell verftändigt, dann ift es Zeit, 

eine Urt von katechetiſchem Curſus mit ihm vorzunehmen , fo daß 

ihm nicht blos bie eigentlichen Unterfcheipungslehren in genauer, 

nad) feinem Bildungsgrate mehr oter weniger populärer Faflung 

dargelegt und bie Klarheit feiner Cinficht wie die Beftimmtbeit 

feiner Ueberzeugung beim abfchließenden Zufammenfaffen jebe® 

Lehrftückes geprüft wird, — fondern auch fo, daß er erfennt, wie 

ber Gegenfag der Confeffion, reſp. bes jüdifchen und chriftlichen 

Glaubens, durch alle Kehren, insbeſondere auch durch die Auffaffung 

ber ethifchen Lebensaufgaben hindurchgehe. Die Begründnng ber 

enangelifchen Wahrheit muß felbftverftänblih durch Zurückgehen 

auf bie heil. Schrift, durch genaue Erörterung der Beweisitellen 

gefchehen; wichtig aber tft, daß ber Proſelht die Schrift im Zu⸗ 

ſammenhange liest und der Pfarrer ſtets bereit ift, ibm über jebe 

Stelle Auffhluß zu geben, in welcher ihm etwa Unklares aufftößt. 

Zur Privatlectüre, woran ſich auch vie Gefpräche wieder knüpfen 

können, eignet fich neben der Schrift vornemlich Die Augeb. Confeſ⸗ 

fion, für Perfonen von dazu ausreichender Bildung auch die Apo⸗ 

logie und bie fchmalfalbifchen Artikel, während ber große Luth. 

Katechismus bei populärerem Unterricht von Brofelyten ale Tert 

für denſelben wie als Privat-Lectüre gebraucht werden fann.*) 

d) Iſt diefer Curs vollenvet, fo hindert nichts, bem Juden 

*) Kür den Verkehr mit Juden zum Zwecke ihrer Chriftianifirung können 
bem Paftor die Winke und Mittheilungen über bie „evangelifche Miſſion umter 

Israel,“ von dem verftorbenen Jubenmiffionar Hausmeiſter in Straßburg, 
berausg. v. E. Fink, Baſel 1861 gute Dienfte leiften. Obwohl die Schrift vom 
Standpunet bes Mifftonars ansgebt, alſo aggreifiv gegen das Judenthum ver⸗ 

fährt, während für unfern Fall mande Einwendungen von bem Juben, ber 
fih ſchon bekehren will, gar nicht zu erwarten find, fo find Doch bie objectinen 

Lehrpuncte, um bie e8 fi handelt, in beiden Fällen biefelben. 
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bie Taufe, dem Katholiken die Aufnahme in die ewangelifche Kirche 

zu gewähren. Die Formalität des Actes ift durch Kirchliche Lan⸗ 

desordnung liturgifch zu beftimmen; das mehr Perfönliche wirb ber 

Paftor in feine Rede einflechten; ein bei biefem Acte öffentlich 

vorzulefendes curriculum vitae ift natürlich nur im Munde eines 

Mannes pafjend und wird felbft von männlichen Profelyten nicht 

immer zu fordern ſeyn. Immer aber ift zu rather, daß ber Geiſt⸗ 

liche bei diefem Acte den Mund nicht zu voll nehme, nicht ein 

Triumpbgefchrei erbebe; er wird mit ber Genteinde Gott danken 

für Die Gnade, die dem Proſelhten durch Erleuchtung von oben, 

durch Antrieb des Geiftes und Stärkung zu feinem fehweren Ent- 

fchluffe geworben ift; er wird benfelben zur Treue und zu einem 

feines Befenntniffes würdigen Wandel nah 1 Tim. 6, 12—14. 

Kol. 1, 9—13. ermahnen und unter Gebet ihm al8 evangeliſchem 

Chriften die Hand reichen. 

— - 

45* 
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Do oo 00 MT Ener 2 2222.82 487 
Brandt 2 20200 Eee 131 
Bram. oo 00 BT Flattich..... 21. 177. 297 
et ie Stande (R.9) . 2.2.0.4 

1 eider ne na i 

eh a 
Bugenbagen . 0 00. BT | Seiner 22222202896 
Burk (Dh. D.) 249. 388. 414.180 | od 22222220240 
Burk (Chr.) 19. 79. 419. 486. 610 Sefuer . . . 82. 13. 1%. 487 

| Si... een. Bu 
Calein 2 2 2 22000. 486 | Sinn . 2 2222.16 
Casper . 2 2 200 | u. en. 368 
Chalmers. . ». ».... 418 4928 
Chalybäus . . 2 2 .2...298 | Häberlin . . 2 2 2.188. 449 
Chemnik - > 2 2 222.49 16 Hagenbach .. 26. 412 
Chriſtlieb.... Hahn (Ph. Dt.) . 26. 46. 170. 342 



Namen-Regifer. 
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Sal . . 209 

Harms 7.44. 197. 128. 1. 179. 185 
212. 854. 372. 382. 411 

Sartmanıı 10. 146. 251. 888. 519 

Sauber 47.110. 226. 241. 297. 377 

Hebinger . . 255 
Heinroth 524. 680 f 

Hemming . . 10. 158 
Hengftenberg (93.) . 389 

Hennicke 21 

Herder. 17 

Heshus 227 

Hirſcher nn. 278 

Hofader (L.) 162. 317. 485 

Sofader (W.) 153 

Hoffmann (Fr.) 171 

Hoffmann (W.) 348 
Sommed . 107 

Sorvath 24 

Hüffell . . 439 

Jacobi 532 

Jänicke. .. 414 
Jaspis. 18. 427 

Hoeler . 524 

Railker. - 2 2 2 22. 18 
Kapff . 194. 271. 486. 549. 610 
Keim . 147 

Kiefſelbach 30 

Klehmet 610 

Knapp. .. 119. 150 

Koſtlin . . 300. 362. 373. 457 

Kündig 24. 435, 463. 465. 469. 486 
490 

Lattınann . .. 282 

Lechler (G. V.). 231 
Lechler (C.). 382 

Leyſer. 252 

Siebetrut . „268 
Lilienthal . 491 

Löhe 8. 147. 158. 168. 178. "388. 387 
456. 457. 480. 486. 492. 561 

Lucius . 425 

709 

Seite 

Luther 839. 49. 62. 84. 87. 124. 224 

242. 252. 300. 359. 962 fi 372 f. 

Mader 445 

Märklin ...29 

Mallet . 364 
Marperger 490 f. 
Mascaron . 258 

Matthefius 225 
Meier . . 87. 54 

Mengering . » 2 002. 882 
Menken 26. 147. 254. 385. 458 

Merz .. 310 

Doll . . .- 2 2 2 2 0. 9 

Moller . 484. 456 

Möller. . . . . 206 

Mofer (3. 3.) . . 610° 

Mojer (C-) . 821 f. 

Naumann 107 

Niemeyer . 4 

Nitzſch 3. 22. 26, "88. 74. 102. 208 
322. 339. 393. 396. 399. 412. 418 

449. 452. 462. 520. 574. 610 

Oberlin 203. 394. 425 
Demler nn al 
Oetinger . . 21. 84. 184. 485 
Ohly . . 456 
Ofiander (Luc). 253. 398 

Pati . . . 193 
Pfilterer . 365 
Pieniz . 531 
Pine . ..  ;*;) | 
Planckk. —65 
Porta . . 124 
Bogner . 445 

Preſſel. 19 

Duenfedtt . 2. 2.220020. 2 

Nabelais . . . 150 
Neinhard . 4.5. 94 
Nicterr. . - . 251. 426 
Rieger (G. Cor.) 313 
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Rieger (C. 9.) . 
Niehl . 
Nitter . 

Röhrich 
Roller . 

Roos . 

Roſenkranz 
Rothe . 

Rückert 

Scheele 

Schellhammer 

Schleiermacher 
Schmid (Ehr.) . 
Schreger . 

Seberheim 
.Sidel . . 
Spener 

Spörl . . 47. 154. 376. 
Stahl . 

Steiger 
Steinmeyer . 
Steinmg . 
Stier . 
Stirm 

Storm . 

Seite 92, Zeile 15 v. o. lies väterliche ftatt natürliche. 
— ' 252, 3. 11 v. u. (in der Note) lies je ftatt ja. 
— 401, 3. 20 v. o. lies Ueber ftatt Unter. 

— 604, 3.15 v. u. lies hinter flatt unter. 

Namen-Kegifter. 

Geite 

. 449 | Strauß . . 
808 | Strauß (D. F.) 

. 445 
. . 161 | Theremin . 
177. 858 | Tholud 

429 | Tritheim . 

7 
267 | Urliperger 

51 
Better . 

155 | Bilmar 

. 350 Vinet (AL.) 
6. 412 | Bormbaum 

134 
445 | Wächter 

382 | Wächtler . 

.....18 | Wendel 

89. 440 | Wendt. 

496. 433 | Wichern 
....8 | Dig 
„442. 456 | Wolf . 

. . 446 | Wuttle. 

4 
481 | ZU . 
496 | Zeller . 
252 | Zeihwiz . 

Drndfehler. 

Eeite 



Weitere Werte des Herrn Verfaflers, erſchienen bei J. F. Stein⸗ 
kopf in Stuttgart: 
Palmer Dr. Chr., Evangelifhe Homiletik. 4. verbefierte Aufl. 

8 Hogen gr. 8. geh. 8 fl. 36 fr oder 2, 16lr. 
88 Homiletik wird um fo praktiſcher, je wifſſenſchaftlicher fie iſt,/ ſagt das Vorwort 

der erſten Auflage, und drei nachfolgende haben ſeitdem gezeigt, mit wie glücklichem Talte 
das Werk beiden Zwecken entſprochen bat. — Die 4. Aufl. der Homiletik iſt in einigen Theilen 
gebrängter gefaßt, wodurch ein billigerer Preis möglich geworben. 

— — Evangel. Katechetik. 4. verb. Aufl. 42 ‘I, Bogen gr. 8. 
geb. 3 fl. 36 fr. od. 2'/, thlr. 

Bon der vierten Auflage der Katechetik fei nur bemerkt, daß bie katechetiſche Literatur 
darin bie auf bie neueften Erſcheinungen berüdfichtigt ift, und dag das Buch durch feine Licht» 
volle Darftellung nicht dem Theologen allein zugänglich, fondern ebenio für ben ſtrebſamen 
Schulmann geeignet ift. 

— — Evangel. Pädagogik. 3. verm. u. verb. Aufl. 44 Bogen 
gr. 8. geh. 3 fl. 36 fr. od. 2'/, thlr. 

Palmers Pädagogit ift neben dem kleineren Werke von Zeller das einzige, welches das 
Ganze der Pädagogik vom evangelıfchstheologifgen Standpunkte aus bearbeitet. In welchem 
Grade dieſe Bearbeitung gelungen, bemeist ebenio bie frendige Aufnahme von Eeiten der 
Kritik, wie das rafche Vergriffenjein ber beiden erften Auflagen 

— — Drei Cautaten für einen Singchor mit Begleitung der Orgel u. einiger 
Blasinftrumente nebft Raß. Quer Fol. 2 fl. od. 1thlr. 10 fer. 

Inhalt: 1) Macht hoch das Thor 2e. 2) Werift würdig 2c. 3) Ja, Tag des Herrn, 
du ſollſt ꝛc. (Jede Cantate au einzeln à 48 fr. ob. 15 fgr.) 

— — An Freunde und Feinde des Pietismus. Eine Zugabe zu der Schrif: 
bes Hm. Dr. Märklin: „Kritif des modernen Pietismus“. 24 fr. od. 7%/, fgr. 

Weitere ausgezeichnete Werke aus dem Berlage von 3. 4. Stein- 
kopf in Stuttgart: 

Album des heiligen Landes. 50 ausgewählte Original-Ansichten bibli- 
scher Orte, treu nach der Natur gezeichnet von J. M. Bernatz. Aus- 
geführt in Farbendruck. Mit erläuterndem Texte (deutsch, englisch, 
franz.) von Dr. G. H. v. Schubert und Dr. Johs. Roth. Gross 
Querquart. Zweiter Abdruck. Nebst Karte v. Palästina. Geheftet 
12fl.od.7thir. Gebunden 14 fl 20 kr. od. 8 thir. 10 sgr. 

Arnd, Joh., Sch Bücher vom wahren Chriſteuthum, nebft Baradicd- 
Gärtlein. Mit Lebensbeichreibung, Bildniß u. 57 Sinnbildern. Großer 
Druck. 1fl. 36 fr. od. 1thlr. 

Bed, Dr. J. T., Ehriftlihe Reden zur Erbauung auf alle Sonn- und 
Tefttage des ganzen Jahres. Erfte Samml. 2. Aufl. 2fl. 24kr. od.1'/sthlr. 

— — Chriftlide Neden. Bierte Sammlung. (52 Predigten enthaltend.) 
2 fl. 42 fr. ob. 12, thlr. 

— — Ehriftlihe Reden. Fünfte Sammlung. (52 Prebigten enthaltend.) 
2 fl. 42 fr. od. 1?/, thlr. 

— — Chriſtliche Reden. Sehste Sammlung. 1. Heft. (12 Prebigten 
enthaltend.) A 40 fr. ob. 12 jgr. 



Bed, Dr. 3. T., Leitfaden ber chriſtl. Glaubenslehre für Kirche, Schule 
und Haus. Zwei Abtheilungen. I. Abtheilung: Lehrſätze. II. Abtheilung: 
Bibeltert. 3fl. 18kr. od. 2 thlr. 

Bengeli, Dr. Joh. Alb, Gnomon Novi Testamenti, in quo ex 
nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sen- 
suum coelestium indicatur. 3. wohlfeile Aufl. Lex.-8. Mit B’s Bild- 
niss in Stahlstich. 4 fl. 12kr. od. 2thir. 12 sgr. (Schön in Halbfrzbd. 
geb. 5 fl.8 kr. od. 2 thlr. 28 sgr. 

Brand, H., Apoftolifhes Paſtorale. Bearbeitung der Apoftelgefchichte. 
A. d. Klofter Berg'ſchen Bafloral-Eonferenzen. 3 fl. od. 1thlr. 27 fgr. 

Bungener, Dr. F., Geſchichte des trident. Coucils. A. d. Franz Zwei 
Bände. geb. 4 fl. od. 2 thir. 12 fer. 

Eafpari, 8. H., Katechismus⸗Predigten (die 10 Gebote). 4. Aufl. 
24 fr. oder 7"), fgr. 

— — Erzählungen für das deutſche Bolt. Gefammt-Ausgabe. Enthaltend: 
Alte Geſchichten aus dem Speffart. Dorffagen „Zu Straf- 
burg auf der Schanz.“ Der Schulmeifter und fein Sohn. Mit 
Stahlftih u. Mufifbeilagen. 1 fl. 24 fr. od. 27 fgr. 

Sulmann, Th., Chriſtliche Ethil. Erfter (als in fich gefehloffenes Ganze 
beftehender) Band. (Unter der Preffe.) 

Ehmanı, K. Ch. E., Triebrih Chriſtoph Oetiugers Leben und Briefe, 
als urkundliher Commentar zu deſſen Schriften. Mit Oetinger's Bilbniß. 
geh. A fl. 48 fr. ob. 3 thlr. 

Fabri, Dr. G. K. €. Friedr,, Ueber Kirchenzucht im Sinne und Geiſte 
bes Evangeliums. geb. 36 fr. ob. 12 fer. 

Gutachten einer Berfammiung von evang. Beiftlihen über bie „Denkichrift 
bes württemb. Voltsjchullehrer-Bereins, die Reform des vaterländiſchen 

Scäulwefens betreffend.” geb. 27 fr. od. 9 fgr. 

Hahn, Dr. Chr. Ulr., Geſchichte der mittelalterlihen Reber, beſonders 
im 11., 12. u. 13. Jahrhundert. 3 Bände. Nebſt 2 Karten u. 1 Stein 
tafel. 13 fl. 24 fr. od. 8 thlr. 9'/, ſgr. 

v. Haller, Albr., Briefe über die wichtigſten Wahrheiten ber Offenbarung. 
Herausg. von Dr. C. A. Auberlen. geb. 48 fr. ob. 15 fer. 

SHamberger, Dr. J., Stimmen aus dem Heiligthum chriſtl. Myſtil und 
Thenfophie. 2 Bde. Afl.48 fr. od. 2 thlr. 27 igr. 

Hofacker, M. Ludw., Predigten für alle Soun⸗, Feſt⸗ und Feiertage, 
nebft einigen Buß⸗ u. Bettagspreb. u. Grabr. Mit Bildniß u. Mittheilungen 
aus H.'s Lebensgange. 25. Aufl. 2.24 Er. ob. 1'/, thlr. Ausgabe auf 
Belin 3 fl. 12 kr. od. 2 thlr. 

Hofacker, Wilhz., Predigten für alle Soun⸗ und Feſttage. Mit Bilduiß bes 
Berfaffers und Mittheilungen über feinen Lebensgang von Präfat Dr. Kapff. 
2. Aufl. 15. 48 kr. oder 1thlr. 4 fgr. 

Hoffmann, Dr. Wilh., Eilf Jahre in der Miſſion. Mit einem Anhang 
von Miffionsftunden u. Prebigten. geb. 1fl. 42 fr. od, 1 thir, 










